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Straßenraub und Entführung, Plünderung und Brandschatzung, Lösegeld- 
und Schutzgelderpressung waren im deutschen Südwesten des 15. Jahr-
hunderts alltägliche Symptome der ausufernden Fehdeführung. Viele 
dieser Ereignisse wurden maßgeblich von einem berüchtigten schwäbischen 
Adligen gesteuert: Hans von Rechberg (ca. 1410 – 1464). In der Grauzone 
zwischen besoldetem Kriegsdienst, eigenständiger Fehdeführung und or-
ganisierter Kriminalität beteiligte er sich zu Lebzeiten fast ununterbrochen 
an gewalttätigen Auseinandersetzungen. Dabei wurde er zur wichtigsten 
Führungsfigur eines weitverzweigten Netzwerks fehdeführender Adliger, 
die sich gegenseitig bei ihren kriegerischen Unternehmungen unterstütz-
ten. Viele von ihnen stammten aus ehemals mächtigen Familien – Grafen, 
Herren und Ritter aus Schwaben und Franken, dem Elsass, der heutigen 
Schweiz und Vorarlberg – deren größte Gemeinsamkeit im drohenden 
Verlust ihrer Rolle als Herrschaftsträger bestand. Ihre Angriffe richteten 
sich daher vor allem gegen die schwäbischen Reichsstädte und die 
 Eidgenossenschaft, denen sie die Absicht einer Vertreibung des Adels 
 vorwarfen. Für Rechberg und viele seiner Verbündeten war es jedoch letzt-
lich das Verhältnis zu den fürstlichen Regionalmächten Österreich und 
Württemberg, an dem sich ihre politischen Schicksale entschieden.
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Graus, František, Verfassungsgeschichte des mittelalters, in: hZ 243 (1986), s. 529 – 590.
Grube, georg, die Verfassung des Rottweiler hofgerichts. VKgL B 55. stuttgart 1969.
Grube, Walter, der stuttgarter Landtag 1457 – 1957. Von den Landständen zum demokra-

tischen Parlament. stuttgart 1957.
Gruber, hartmut (Red.), die grafen von helfenstein. stationen ihrer geschichte. Begleit-

heft zur Weihnachtsausstellung 1994 in der galerie im alten Bau geislingen/steige. geis-
lingen/steige 1994.

Ders. (Red.), ein staettlein ulmer gebieths. 1396 – 1803: geislingen unter ulmer herrschaft. 
Begleitheft zur Weihnachtsausstellung 1996 in der galerie im alten Bau, geislingen/steige. 
Veröffentlichungen des stadtarchivs geislingen 14. geislingen/steige 1996.

Gruber, Karlfriedrich, der übergang geislingens an ulm im Jahre 1396. in: hartmut Gru-
ber (Red.), ein staettlein ulmer gebieths (1996), s. 9 – 30.

Gründer, irene, studien zur geschichte der herrschaft teck. schriften zur südwestdeut-
schen Landeskunde 1. stuttgart 1963.

Günter, heinrich (Bearb.), urkundenbuch der stadt Rottweil. Württembergische ge-
schichtsquellen 3. stuttgart 1896. 

Gutmann, andre, die schwabenkriegschronik des Kaspar Frey. 2 teilbände. VKgL B 176. 
stuttgart 2010.

Haas, erwin und esther, tennenbronner heimatbuch. tennenbronn 1979.
Häberlein, mark, devianz, Widerstand und herrschaftspraxis in der Vormoderne. Kon-

flikte und Kultur 2. Konstanz 1999. 
Hähnle, andrea, urbach im mittelalter. in: achthundert Jahre urbach. aus der wechsel-

vollen geschichte einer Remstalgemeinde. stuttgart 1981, s. 16 – 28.
Hagen, Karl Josef, die entwicklung des territoriums der grafen von hohenberg 1170 – 1482 

(1490). stuttgart 1914.
Halbekann, Joachim J. (Bearb.), gräflich von Bodmansches archiv. urkundenregesten 

1277 – 1902. inventare der nichtstaatlichen archive Baden-Württemberg 30. stuttgart 2001.



XXVi

Hammes, Barbara, Ritterlicher Fürst und Ritterschaft. Konkurrierende Vergegenwärtigung 
ritterlich-höfischer tradition im umkreis südwestdeutscher Fürstenhöfe 1350 – 1450. 
VKgL B 185. stuttgart 2011.

Harder, hans Wilhelm, ‚der sunthauserkrieg.‘ in: Ders., Beiträge zur schaffhauser-ge-
schichte 2. schaffhausen 1868. s. 130 – 138. 

Harter, hans, adel und Burgen im oberen Kinziggebiet. studien zur Besiedlung und 
hochmittelalterlichen herrschaftsbildung im mittleren schwarzwald. Forschungen 
zur oberrheinischen Landesgeschichte 37. Freiburg 1992.

Ders., adel auf Falkenstein und schilteck. in: stadt schramberg (hrsg.), schramberg: 
adelsherrschaft – marktflecken – industriestadt (2004), s. 55 – 82.

Ders., die herzöge von urslingen in schiltach. adlige existenz im spätmittelalter. Bei-
träge zur geschichte der stadt schiltach 5. schiltach 2008.

Hasselholdt-Stockheim, gustav von, herzog albrecht iV. von Bayern und seine Zeit. 
Leipzig 1865.

Haumann, heiko und hans Schadek, geschichte der stadt Freiburg im Breisgau.  
Band 1: Von den anfängen bis zum „neuen stadtrecht‘‘ von 1520. stuttgart 1996. 

Häusser, L., geschichte der Rheinischen Pfalz nach ihren politischen, kirchlichen und 
literarischen Verhältnissen. heidelberg 1924 (nachdruck der ausgabe von 1845).

Hecht, Winfried, söldner aus Rottweil und in Rottweils diensten. in: Rotthbb 47 
(1986) s. 3 – 4.

Ders., Rottweil. tor zum schwarzwald. in: Rainer Redies, andré Wais und Peter Hilsch 
(hrsg.). Reichsstädte im deutschen südwesten. Leinfelden-echterdingen 2004. 
s. 201 – 208.

Ders., Rottweil ca. 1340 – 1529: im herbst des mittelalters. Rottweil 2005.
Ders., Rottweil. in: HBWG 2, s. 704 – 710.
Hecht, Winfried, Paul Müller und Peter Vosseler (Bearb.), sulz. alte stadt am  

jungen neckar. Festschrift zur 700-Jahrfeier der stadtrechtsverleihung. sulz am 
neckar 1984. 

Heiduk, christoph, almut Höfert und cord Ulrichs, Krieg und Verbrechen nach 
spätmittelalterlichen chroniken. Kollektive einstellungen und sozialer Wandel im 
mittelalter nF 4. Köln 1997. 

Heim, armin, die herren von hornstein – ein kurzer geschichtlicher überblick. in: 
Uhl, hornstein (1997), s. 17 – 23.

Heim, Peter, die deutschordenskommende Beuggen und die anfänge der Ballei elsass-
Burgund von ihrer entstehung bis zur Reformationszeit. Quellen und studien zur 
 geschichte des deutschen ordens 32. Bonn 1977.

Heinig, Paul-Joachim, Kaiser Friedrich iii. und hessen. in: hessJbLg 32 (1982), 
s. 63 – 101.

Ders., Reichsstädte. in: Lexma 7, sp. 637 – 639.
Hellwig, edgar, hornstein – Zur geschichte des adelsgeschlechts und seiner stamm-

burg im mittelalter. in: Uhl, hornstein (1997), s. 25 – 71.
Hummel, Karl-martin. aus 1750 Jahren Rötenberger geschichte. in: Walter Meng 

(hrsg.), Rötenberg. ein dorf im Wandel der Zeit. aichhalden-Rötenberg 1978, 
s. 14 – 53.

Henne von Sargans, anton (hrsg.), die Klingenberger chronik, wie sie schodoler, 
tschudi, stumpf, guilliman und andere benützten, nach der von tschudi besessenen 
und vier anderen handschriften zum erstenmal ganz, und mit Parallelen aus gleich-
zeitigen ungedruckten chroniken. gotha 1861.

Hennl, Rainer, gernsbach im murgtal. strukturen und entwicklung bis zum ende des 
badisch-ebersteinischen Kondominats im Jahre 1660. VKgL B 165. stuttgart 2006.



XXVii

Herberg-Rothe, andreas, der Krieg. geschichte und gegenwart. Frankfurt/new 
York 2003.

Herberhold, Franz, die österreichischen grafschaften sigmaringen und Veringen. in: 
Metz (hrsg.), Vorderösterreich (2000), s. 361 – 366.

Hergenröder, gerhard, Wendlingen am neckar. auf dem Weg zu einer stadt. Wend-
lingen 1992.

Herkommer, hubert, erhard von appenwiler. in: VL 2, sp. 584.
Herrmann, hans-Walter, geschichte der grafschaft saarwerden bis zum Jahr 1527. 

Band 1: Regesten (1957/58); Band 2: darstellung (1959). saarbrücken 1957 – 59.
Herrmann, Klaus-Jürgen, schwäbisch gmünd. in: HBWG 2, s. 711 – 717
Herrmann, Paul (hrsg.), Zimmerische chronik. urkundlich berichtet von graf Froben 

christoph von Zimmern † 1567 und seinem schreiber Johannes müller † 1600. nach-
druck der 2. auflage der edition von Karl august Barack (1881/82). 4 Bände. Leip-
zig/meersburg 1932.

Hess, horst, das schloss auf dem schramberg. Rekonstruktion, Baugeschichte und 
 einiges drumrum, schramberg 2000.

Hesse, christian, expansion und ausbau. das territorium Berns und seine Verwaltung im 
15. Jahrhundert. in: Beer u. a. (hrsg.), Berns grosse Zeit (1999), s. 330 – 348.

Hillenbrand, eugen, die ortenauer Ritterschaft auf dem Weg zur Reichsritterschaft. in: 
Zgo 137 (1989), s. 241 – 257.

Ders., gebhard dacher. in: VL 2, sp. 31 f.
Hodler, Franz Xaver, geschichte des oberamts haigerloch. hechingen 1928.
Hoensch, Jörg K., Kaiser sigismund. herrscher an der schwelle zur neuzeit 1368 – 1437. 

münchen 1996. 
Hofacker, hans-georg, die schwäbische herzogswürde. untersuchungen zur landes-

fürstlichen und kaiserlichen Politik im deutschen südwesten im spätmittelalter und in der 
frühen neuzeit. in: ZWLg 47 (1988), s. 71 – 148. 

Hofmann, conrad (hrsg.), Quellen zur geschichte Friedrichs i. des siegreichen. Band 2: 
matthias von Kemnat; eikhart artzt; Regesten. münchen 1862.

Hofmann, norbert (Bearb.). archiv der Freiherren von Woellwarth. urkundenregesten 
1359 – 1840. inventare der nichtstaatlichen archive in Baden-Württemberg, 19. stuttgart 
1991.

Hofmann, Wilhelm, adel und Landesherren im nördlichen schwarzwald von der mitte des 
14. Jahrhunderts bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. darstellungen aus der württember-
gischen geschichte 40. stuttgart 1954.

Holm, Ferdinand, historisch-romantische erzählungen (aus dem 15. und 16. Jh.): erik gide 
– hans von Rechberg. magdeburg 1830.

Holzherr, Karl, geschichte der Reichsfreiherren von ehingen bei Rottenburg a. n. ein Bei-
trag zur geschichte schwabens und seines adels. stuttgart 1884.

Honemann, Volker, gesellschaftliche mobilität in dichtungen des deutschen mittelalters. 
in: Andermann/Johanek, Zwischen nicht-adel und adel (2001), s. 27 – 48

Hruschka, constantin, Kriegsführung und geschichtsschreibung im spätmittelalter. Kol-
lektive einstellungen und sozialer Wandel im mittelalter nF 5. Köln 2001. 

Hürlimann, Katja, Zürichkrieg, alter. in: Lexma 9, sp. 1657 f.
Hug, Wolfgang, geschichte Badens. stuttgart 1992. 
Ianziti, gary, humanistic historiography under the sforzas. Politics and Propaganda in 

 Fifteenth-century milan. oxford 1988.
Im Hof, ulrich, eidgenossenschaft, schweizerische. in: Lexma 3, sp. 1696 – 1700.
Irtenkauf, Wolfgang (hrsg.), die Rottweiler hofgerichtsordnung (um 1430). Jahresgabe 

des Rottweiler geschichts- und altertumsvereins 82. göppingen 1981.



XXViii

Jäger, albert, die Fehde der Brüger Vigilius und Bernhard gradner gegen den herzog 
 sigmund von tirol. Wien 1858.

Jänichen, hans, und gerhard Kittelberger, öschingen. in: Miller/Taddey, handbuch 
der historischen stätten 6 (21980), s. 619.

Dies., Rübgarten. in: Miller/Taddey, handbuch der historischen stätten 6 (21980), s. 682 f.
Jecklin, constanz, urkunden zur Verfassungsgeschichte graubündens. Jhgg 12. chur 

1882.
Ders., urkunden zur staatsgeschichte graubündens. Jhgg 20. chur 1890.
Jecklin, Fritz, Zur geschichte der schamserfehde von 1450. in: asg (1902 – 05), s. 283 – 286.
Jendorff, alexander, und steffen Krieb, adel im Konflikt. Beobachtungen zu den austra-

gungsformen der Fehde im spätmittelalter. in: ZhF 30 (2003), s. 179 – 206.
Jenisch, Bertram und gabriele Weber-Jenisch, hofstetten (og). in: Zettler/Zotz 

(hrsg.), Burgen im mittelalterlichen Breisgau i,1 (2003), s. 203 – 206.
Jenny, Beat Rudolf, graf Froben christoph von Zimmern. geschichtsschreiber – erzähler – 

Landesherr. Lindau/Konstanz 1959.
Johanek, Peter, Wintergerst, erhard. in: VL 10, sp. 1231 – 1234.
Joos, clemens, herkommen und herrschaftsanspruch. das selbstverständnis von grafen 

und herren im spiegel ihrer chronistik. in: Andermann (hrsg.), grafen und herren 
(2006), s. 121 – 153.

Jooss, Rainer, esslingen. in: HBWG 2, s. 673 – 677.
Jütte, Robert. Zwischen ständestaat und austrofaschismus. der Beitrag otto Brunners zur 

geschichtsschreibung. in: Jahrbuch des instituts für deutsche geschichte 13 (1984), 
s. 237 – 262.

Kallenberg, Fritz, hohenzollern im alten Reich. in: Ders. (hrsg.), hohenzollern. stutt-
gart 1996. s. 48 – 128.

Kaminsky, howard, the noble Feud in the Later middle ages. in: Past and Present 177 
(2002), s. 56 – 83.

Kanter, erhard W., hans von Rechberg von hohenrechberg. ein Zeit- und Lebensbild. 
 Zürich 1902.

Ders., markgraf albrecht achilles von Brandenburg, Burggraf von nürnberg. ein Zeit- und 
Lebensbild. Quellen und untersuchungen zur geschichte des hauses hohenzollern 10. 
Berlin 1911.

Kaufmann, ekkehard, Fehde. in: hRg 1 (1971), sp. 1083 – 1093.
Ders., acht. ebd., sp. 25 – 32.
Kaufmann, manfred, Fehde und Rechtshilfe. die Verträge brandenburgischer Landesfürsten 

zur Bekämpfung des Raubrittertums im 15. und 16. Jahrhundert. geschichtswissenschaft 
33. Pfaffenweiler 1993. 

Kerler, heinrich F., geschichte der grafen von helfenstein. ulm 1840. 
Kern, theodor von, die Fürstenpartei im städtekrieg. in: die chroniken der fränkischen 

städte: nürnberg. Bd. 2 (1864), s. 417 – 481. 
Kerth, sonja, der landsfrid ist zerbrochen. das Bild des Krieges in den politischen ereignis-

dichtungen des 13. bis 16. Jahrhunderts. imagines medii aevi 1. Wiesbaden 1997.
Kiessling, Rolf, die stadt und ihr Land. umlandpolitik, Bürgerbesitz und Wirtschaftsgefüge 

in ostschwaben vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. städteforschung a 29. Köln 1989. 
Ders., memmingen im spätmittelalter. in: Blickle, geschichte der stadt memmingen (1997). 

s. 163 – 295.
Kind, christian immanuel (hrsg.), die chronik des hans Fründ, Landschreiber zu schwyz. 

chur 1875. 
Kindler von Knobloch, Julius, oberbadisches geschlechterbuch. 3 Bände. heidelberg 

1898 – 1919.



XXiX

Kleinschmidt, erich, Klingenberger chronik. in: VL 4, sp. 1218 f.
Kleinschmidt, harald, Logistik im städtischen militärwesen des späten mittelalters. in: 

JbWg (1991), s. 79 – 93.
Kluckhohn, august, Ludwig der Reiche, herzog von Bayern. nördlingen 1865.
Kobler, michael, das schiedsgerichtswesen nach bayerischen Quellen des mittelalters. 

münchner universitätsschriften, Reihe der Juristischen Fakultät 1. münchen 1967.
Koch, a., die Ritterburgen und Bergschlösser im Königreiche Württemberg. cannstatt 1828.
Köhn, Rolf, Krieg im ausgehenden mittelalter. die eroberung der habsburgischen nordost-

schweiz durch die eidgenossen im herbst 1460. in: sVgBodensee 111 (1993), s. 67 – 104.
Ders., der Landvogt in den spätmittelalterlichen Vorlanden. Kreatur des herzogs und 

 tyrann der untertanen? in: Quarthal, Franz und gerhard Faix (hrsg.). die habsburger 
im deutschen südwesten. neue Forschungen zur geschichte Vorderösterreichs. stuttgart 
2000. s. 153 – 188.

Kohler, oskar, die letzten 150 Jahre geroldsecker herrschaft. in: alemJb (1957) 
s. 197 – 210.

Koller, heinrich (hrsg.), Reformation Kaiser siegmunds. mgh staatsschriften des spä-
teren mittelalters 6. stuttgart 1964.

Ders. (hrsg.), Regesten Kaiser Friedrichs iii. (1440 – 1493). heft 4: die urkunden und Briefe 
aus dem stadtarchiv Frankfurt am main. Bearb. v. Paul-Joachim Heinig. Wien/Köln/graz 
1986. heft 8: die urkunden und Briefe aus den archiven der Regierungsbezirke darm-
stadt und gießen. Bearb. v. dieter Rübsamen. Wien/Weimar/Köln 1993. heft 9: die ur-
kunden und Briefe aus den archiven und Bibliotheken der Regierungsbezirke Koblenz 
und trier. Bearb. v. Ronald Neumann. Wien/Weimar/Köln 1996. heft 19: die urkunden 
und Briefe aus den archiven und Bibliotheken der stadt nürnberg. Bearb. v. dieter Rüb-
samen. Wien/Weimar/Köln 2004. 

Kortüm, hans-henning, Krieg im mittelalter. Berlin 2001. 
Ders., „Wissenschaft im doppelpaß?“ carl schmitt, otto Brunner und die Konstruktion der 

Fehde. in: hZ 282 (2006), s. 585 – 617.
Ders., Kriege und Krieger 500 – 1500. stuttgart 2010.
Koselleck, Reinhart, Vergangene Zukunft. Zur semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt 

a. m. 1989.
Kothe, irmgard, der fürstliche Rat in Württemberg im 15. und 16. Jahrhundert. stuttgart 

1938.
Kramml, Peter F., Kaiser Friedrich iii. und die Reichsstadt Konstanz (1440 – 1493). die Bo-

denseemetropole am ausgang des mittelalters. Konstanzer geschichts- und Rechtsquellen 
29. sigmaringen 1985. 

Krause, hermann, die geschichtliche entwicklung des schiedsgerichtswesens in deutsch-
land. Berlin 1930.

Kreis, georg, und Beat von Wartburg (hrsg.), Basel. geschichte einer ständischen gesell-
schaft. Basel 2000.

Kremer, christoph Jacob, geschichte des Kurfürsten Friedrich i. von der Pfalz. mannheim 
1809.

Krieb, steffen, Vom totengedenken zum politischen argument. die schlacht bei sempach 
(1386) im gedächtnis des hauses habsburg und des südwestdeutschen adels im 15. Jahr-
hundert. in: Carl, Kriegsniederlagen (2004), s. 69 – 88.

Krieg von Hochfelden, g. h., geschichte der grafen von eberstein in schwaben. Karls-
ruhe 1836.

Krieger, Karl-Friedrich, König, Reich und Reichsreform im spätmittelalter. enzyklopädie 
deutscher geschichte 14. münchen 1992.

Ders., die habsburger im mittelalter. Von Rudolf i. bis Friedrich iii. stuttgart 22004.



XXX

Krimm, Konrad, Baden und habsburg um die mitte des 15. Jahrhunderts. Fürstlicher dienst 
und Reichsgewalt im späten mittelalter. VKgL B 89. stuttgart 1976.

Ders., interterritorialer adel an oberrhein und Bodensee im 15. Jahrhundert. Konstanzer 
arbeitskreis für mittelalterliche geschichte, Protokoll nr. 209 vom 30. oktober 1976.

Ders., Baden und der „Fall schauenburg“. Zum handlungsspielraum der markgrafen im 
späten mittelalter. in: Zgo 153 (2005), s. 293 – 308.

Krüger, emil, die grafen von Werdenberg-heiligenberg und von Werdenberg-sargans. in: 
Jhgg 22 (1887), s. 109 – 398.

Kruse, holger, Werner Paravicini und andreas Ranft (hrsg.), Ritterorden und adels-
gesellschaften im spätmittelalterlichen deutschland. Kieler Werkstücke d: Beiträge zur 
europäischen geschichte des späten mittelalters 1. Frankfurt a. m. 1991.

Krütli, Joseph Karl (hrsg.), amtliche sammlung der ältern eidgenössischen abschiede. 
Band 2: die eidgenössischen abschiede aus dem Zeitraume von 1421 bis 1477. Bearb. v. 
anton Philipp Segesser. Luzern 1863.

Kuhn, elmar L., die Bischöfe von Konstanz. geschichte und Kultur. Friedrichshafen 1988. 
das Land Baden-Württemberg. amtliche Beschreibung nach Kreisen und gemeinden. hrsg. 

von der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg. 8 Bde. stuttgart 1977 – 83.
Lang, stefan, ulrich von Rechberg zu hohenrechberg – ein Ritterleben des 16. Jahrhun-

derts. in: hohenstaufen/helfenstein 13 (2003), s. 83 – 108.
Langen, carl von, Beiträge zur geschichte der stadt Rotweil am neckar. Rottweil 1821.
Langendörfer, Friedhelm, die Landschaden von steinach. Zur geschichte einer Familie 

des niederen adels im mittelalter und der frühen neuzeit. geschichtsblätter Kreis Berg-
strasse, sonderband 1. Lorsch 1971.

Lehmann, hans-dieter, eine vergessene Reichsstraße tübingen – Rottweil – schaffhausen. 
Von alten straßen zwischen neckar und hochrhein, insbesondere im Vorland der west-
lichen schwäbischen alb. in: Zhg 116 (1993), s. 11 – 30.

Lehmann, Johann georg, urkundliche geschichte der Burgen und Bergschlösser in den ehe-
maligen gauen, grafschaften und herrschaften der bayerischen Pfalz, ein Beitrag zur 
gründlichen Vaterlandskunde. 5 Bände, Kaiserslautern 1857 – 1866.

Ders., urkundliche geschichte der grafschaft hanau-Lichtenberg im unteren elsasse.  
2 Bde. mannheim 1862/64.

Leist, Jörg, Reichsstadt Rottweil. studien zur stadt- und gerichtsverfassung bis zum Jahre 
1546. tübingen 1963.

Leonhard, martin, Klingenberg, von. in: hLs 7 (2008), s. 285.
Ders., Werdenberg, von. in: hLs online, Version vom 25. oktober 2012, uRL: http://www.

hls-dhs-dss.ch/textes/d/d19548.php (druckfassung erscheint 2013).
Liebenau, theodor von, die schlacht bei sempach. gedenkbuch zur fünften säkularfeier. 

Luzern 1886.
Ders., die herren von sax zu misox. eine genealogische skizze. in: Jhgg 29 (1889), 

s. 1 – 48.
Liver, Peter, Vom Feudalismus zur demokratie in den graubündnerischen hinterrhein-

tälern. in: Jhgg 59 (1929), s. 1 – 138.
Ders., der Kampf um die Landeshoheit im domleschg zwischen den grafen von Werden-

berg-sargans und dem Bistum chur. in: Jhgg 61 (1931) s. 183 – 246.
Ders., abhandlungen zur schweizerischen und bündnerischen Rechtsgeschichte. chur 1970.
Ders., graf Jörg von Werdenberg-sargans, 1425 – 1504. in: Bedeutende Bündner. chur 1970, 

s. 9 – 23.
Livet, georges und Francis Rapp (hrsg.), strasbourg des grandes invasions au XVie siècle. 

histoire de strasbourg des origines à nos jours. Band 2. strasbourg 1981.
Locher, sebastian, Regesten zur geschichte der grafen von Veringen. sigmaringen 1872.



XXXi

Ders., die herren von neuneck. urkundlicher nachweis ihrer glieder und Besitzungen. in: 
mittVgahohenzollern 13 (1879/80), s. 70 – 103.

Lock, Peter, ökonomie der neuen Kriege. in: der Bürger im staat 54, heft 4 (2004), s. 191 – 196.
Lorenz, sönke (hrsg.), das haus Württemberg. stuttgart 1997. 
Ders., Württemberg und mömpelgard – 600 Jahre Begegnung. Beiträge zur wissenschaft-

lichen tagung vom 17. bis 19. september 1997 im hauptstaatsarchiv stuttgart = mont-
béliard – Wurtemberg, 600 ans de relations. Leinfelden-echterdingen 1999.

Machiavelli, niccolò, der Fürst. übers. v. Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Frankfurt 
am main 2006. 

Mack, eugen, das Rottweiler steuerbuch von 1441. tübingen 1917.
Maleczek, Werner, österreich – Frankreich – Burgund. Zur Westpolitik herzog Fried- 

richs iV. in der Zeit von 1430 bis 1439. in: miög 79 (1971), s. 111 – 155.
Mannheim, Karl, Wissenssoziologie. auswahl aus dem Werk. neuwied 21970.
Manns, Peter, geschichte der grafschaft hohenzollern im 15. und 16. Jahrhundert. hechin-

gen 1897.
Manz, dieter, die herren von ow und ihre Beziehungen zu Rottenburg. in: Franz Quar-

thal (hrsg.), adel am oberen neckar – Beiträge zum 900jährigen Jubiläum der Familie 
von ow. tübingen 1995. s. 355 – 394.

Marchal, guy P., Fründ, hans. in: VL 2, sp. 992 f.
Ders., edlibach, gerold. in: VL 2, sp. 357 f.
Ders., armagnaken. in : Lexma 1, sp. 963 f.
Marolf, thomas, „er was allenthalb im spil‘‘. hans von Rechberg, das Fehdeunternehmer-

tum und der alte Zürichkrieg. menziken 2006.
Matthies, Volker, eine Welt voller neuer Kriege? Wider das gerede von „Krieg und Kriegs-

geschrei“. in: thomas Fues und Jochen Hippler (hrsg.). globale Politik. entwicklung 
und Frieden in der Weltgesellschaft. Bonn 2003. s. 236 – 256.

Mau, hermann, die Rittergesellschaften mit st. Jörgenschild in schwaben. darstellungen aus 
der württembergischen geschichte 39. stuttgart 1941.

Maurer, a., ulrich imholz. ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der stadt Konstanz aus 
der Zeit nach dem Konzil. in: sVgB 44 (1915), s. 93 – 110.

Maurer, hans-martin, Burg Waldau und die Patrizierfamilie haugk von Rottweil. in: 
ZWLg 42 (1983), s. 82 – 124.

Ders., Von der Landesteilung zur Wiedervereinigung. in: ZWLg 43 (1984), s. 89 – 132.
Maurer, helmut, die abtei Reichenau. neue Beiträge zur geschichte und Kultur des insel-

klosters. sigmaringen 1974. 
Ders., Bäuerliches gedächtnis und Landesherrschaft im 15. Jahrhundert. Zu einer ober-

schwäbischen ‚Kundschaft‘ von 1484. in: Roll (hrsg.), Recht und Reich im Zeitalter der 
Reformation (1996), s. 179 – 198.

Mayer, Johann georg, geschichte des Bistums chur. 2 Bde. stans 1907 – 14.
Mayer, Johann georg, und Fritz Jecklin, der Katalog des Bischofs Flugi vom Jahre 1645. 

in: Jhgg 30 (1900), s. 1 – 144.
Mehring, gebhard, die herren von Reinoldsweiler und Renhartsweiler. in: WVjh nF 12 

(1903), s. 181 – 184.
Melton, James van horn, From Folk history to structural history: otto Brunner 

(1898 – 1982) and the Radical-conservative Roots of german social history. in: hartmut 
Lehmann und James van horn Melton (hrsg.), Paths of continuity. central european 
historiography from the 1930s to the 1950s. cambridge 1994, s. 263 – 292.

Memminger, Johann daniel georg von, Beschreibung des oberamts Blaubeuren. tübingen/
stuttgart 1830.

Menzel, carl (Bearb.), Regesten zur geschichte Friedrichs des siegreichen, Kurfürsten von 
der Pfalz. in: Hofmann (hrsg.), Quellen zur geschichte (1862), s. 209 – 499.



XXXii

Ders., Kurfürst Friedrich der siegreiche von der Pfalz. nach seinen Beziehungen zum Reiche 
und zur Reichsreform in d. Jahren 1454 bis 1464 dargestellt. münchen 1861.

Ders., diether von isenburg, erzbischof von mainz 1459 – 1463. erlangen 1868.
Merkle, Josef adolf, das territorium der Reichsstadt Rottweil in seiner entwicklung bis 

zum schluß des 16. Jahrhunderts. stuttgart 1913.
Merkle, meinrad (hrsg. u. Bearb.). Vorarlberg, aus den Papieren des in Bregenz verstor-

benen Priesters Franz Joseph Weizenegger. 2. abt.: Landesadel. innsbruck 1839.
Mertens, dieter, Württemberg. in: HBWG 1.2, s. 1 – 163
Ders., die württembergischen höfe in den Krisen von dynastie und Land im 15. und frühen 

16. Jahrhundert. in: Rückert (hrsg.), der württembergische hof (2006), s. 75 – 98.
Merz, Walther, die Burgen des sisgaus. 4 Bände. aarau 1909 – 1914.
Metz, Friedrich (hrsg.), Vorderösterreich. eine geschichtliche Landeskunde. Freiburg i. Br. 

42000. s. 349 – 360.
Meuthen, erich und claudia Märtl, das 15. Jahrhundert. oldenbourg grundriss der ge-

schichte 9. münchen 42006.
Meyer, Werner, Basel im spätmittelalter. in: georg Kreis und Beat von Wartburg (hrsg.), 

Basel – geschichte einer städtischen gesellschaft. Basel 2000.
Ders., da verfiele Basel überall. das Basler erdbeben von 1356. Basel 2006.
Miller, matthias, mit Brief und Revers: das Lehenswesen Württembergs im spätmittelalter. 

Quellen – Funktion – topographie. schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 52. 
Leinfelden-echterdingen 2004. 

Miller, max und gerhard Taddey (hrsg.), Baden-Württemberg. handbuch der histo-
rischen stätten deutschlands 6. stuttgart 21980.

Minutoli, Julius von, Friedrich i., Kurfürst von Brandenburg und memorabilia aus dem 
Leben der markgrafen von Brandenburg, aus den Quellen des Plassenburger archivs. 
 Berlin 1850.

Mohr, theodor von (hrsg.), die Regesten der archive in der schweizerischen eidgenossen-
schaft. chur 1851.

Mone, Franz Joseph (hrsg.), Quellensammlung der badischen Landesgeschichte. Karlsruhe 
1848.

Ders., der überfall von Rheinfelden. in: Zgo 3 (1852), s. 450 – 456.
Ders. (hrsg.), Verhandlungen der gesellschaft des s. georgenschilds in schwaben und im 

hegau. in: Zgo 20 (1867), s. 257 – 289.
Moraw, Peter, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. das Reich im späten mit-

telalter 1250 bis 1490. Frankfurt a. m./Berlin 1985.
Ders., staat und Krieg im deutschen spätmittelalter. in: Werner Rösener (hrsg.), staat und 

Krieg – vom mittelalter bis zur moderne. göttingen 2000. s. 37 – 63.
Morsel, Joseph. die erfindung des adels. Zur soziogenese des adels am ende des mittel-

alters – das Beispiel Frankens. in: otto gerhard Oexle und Werner Paravicini (hrsg.), 
nobilitas. Funktion und Repräsentation des adels in alteuropa. göttingen 1997. 
s. 312 – 375.

Most, ingeborg, schiedsgericht, rechtlicheres Rechtgebot, ordentliches gericht, Kammer-
gericht. Zur technik fürstlicher Politik im 15. Jahrhundert. in: aus Reichstagen des 15. 
und 16. Jahrhunderts – Festgabe, dargebracht der historischen Kommission bei der Baye-
rischen akademie der Wissenschaften zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens von den 
herausgebern der deutschen Reichstagsakten. göttingen 1958. s. 116 – 153.

Müller, anneliese, ein dorf – drei herren. skizzen zur mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen geschichte von hilzingen. in: gemeinde hilzingen (hrsg.). hilzingen. ge-
schichte und geschichten. Band 1. hegau-Bibliothek 103. Konstanz/hilzingen 1998. 
s. 185 – 250.



XXXiii

Müller, hans Peter, genealogica hohenbergica. die Linien Wildberg und nagold. in: 
Bernhard Rüth, (hrsg.), graf albrecht ii. und die grafschaft hohenberg. tübingen 2001, 
s. 107 – 117.

Ders., oberndorf als vorderösterreichische stadt. in: andreas Zekorn (hrsg.), Vorderöster-
reich an oberem neckar und oberer donau. Konstanz 2002. s. 75 – 109.

Müller, Johannes. die ehinger von Konstanz. in: Zgo 20 (1905), s. 19 – 40.
Müller, Karl otto (Bearb.), Quellen zur Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte der graf-

schaft hohenberg. Vom übergang an österreich (1381) bis zum ende der reichsstädtischen 
Pfandschaft (1454). stuttgart 1959.

Müller, ulrich, die politischen Beziehungen zwischen der Kurpfalz und der grafschaft 
Wirtemberg im 15. Jahrhundert. tübingen 1970.

Müllner, Johannes, die annalen der Reichsstadt nürnberg von 1623. teil 2: Von 1351 – 1469. 
hrsg. v. gerhard Hirschmann. Quellen zur geschichte und Kultur der stadt nürnberg 
11. nürnberg 1984.

Münkler, herfried, die neuen Kriege und ihre Folgen. in: Kursiv. Journal für politische 
Bildung 4 (2003), s. 12 – 17.

Nève, Paul L., das königliche hofgericht, der markgraf von Brandenburg und die erbschaft 
des Lütticher Bischofs Johann Vii. von Wallenrode. in: Friedrich Battenberg, Filippo 
Ranieri und Bernhard Diestelkamp (hrsg.). geschichte der Zentraljustiz in mitteleu-
ropa – Festschrift für Bernhard diestelkamp zum 65. geburtstag. Weimar 1994. s. 101 – 118.

Niederhäuser, Peter, die grafen von sulz zwischen eidgenossen und habsburg. Vortrag 
vor der arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am oberrhein e. V. am 17. 
Januar 2003, www.ag-landeskunde-oberrhein.de (26. mai 2012).

Ders., Zwischen Konkurrenz, Partnerschaft und unterordnung. das Verhältnis von grafen 
und herren zu städten im späten mittelalter. in: Andermann (hrsg.), grafen und herren 
(2006), s. 71 – 95.

Ders., sulz, von (grafen). in: historisches Lexikon der schweiz (hLs), Version vom 23. Juli 
2012, uRL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d19543.php (druckfassung erscheint 
2013).

Niederstätter, alois, Vorarlberger urfehdebriefe bis zum ende des 16. Jahrhunderts. eine 
Quellensammlung zur Rechts- und sozialgeschichte des Landes. dornbirn 1985.

Ders., die ersten Regierungsjahre Kaiser Friedrichs iii. und der südwesten des Reiches. in: 
Peter Rück (hrsg.), die eidgenossen und ihre nachbarn im deutschen Reich des mittel-
alters. marburg 1991. s. 111 – 129.

Ders., der alte Zürichkrieg. studien zum österreichisch-eidgenössischen Konflikt sowie zur 
Politik König Friedrichs iii. in den Jahren 1440 bis 1446. Forschungen zur Kaiser- und 
Papstgeschichte des mittelalters 14. Köln/Weimar 1995.

Ders., mittelalterliche Burgen im Walgau. eine Bestandsaufnahme, in: Niederstätter/Son-
deregger/Tschaikner (hrsg.), das Land im Walgau (2005), s. 105 – 143.

Niederstätter, alois und herwig Wolfram, österreichische geschichte 1400 – 1522. das 
Jahrhundert der mitte an der Wende vom mittelalter zur neuzeit. Wien 1996. 

Dies. (hrsg.). die grafen von montfort: geschichte, Recht, Kultur. Festgabe zum 60. ge-
burtstag von Karl heinz Burmeister. Konstanz 1996.

Niederstätter, alois, stefan Sonderegger und manfred Tschaikner (hrsg.), das Land 
im Walgau. 600 Jahre appenzellerkriege im südlichen Vorarlberg. elementa Walgau 2. 
nenzing 2005.

Nowosadtko, Jutta, Krieg, gewalt und ordnung. einführung in die militärgeschichte. tü-
bingen 2002.

Obenaus, herbert, Recht und Verfassung der gesellschaften mit st. Jörgenschild in schwa-
ben. untersuchungen über adel, einung, schiedsgericht und Fehde im fünfzehnten Jahr-
hundert. göttingen 1961.



XXXiV

Oexle, otto gerhard, Was deutsche mediävisten an der französischen mittelalterforschung 
interessieren muss. in: Borgolte, michael (hrsg.), mittelalterforschung nach der Wende 
1989. hZ Beiheft 20. münchen 1995. s. 89 – 127.

Ders., sozialgeschichte – Begriffsgeschichte – Wissenschaftsgeschichte. anmerkungen zum 
Werk otto Brunners. in: VsWg 71 (1984), s. 305 – 341.

Ogris, Werner, anleite. in: hRg i (1971), sp. 175 f. bzw. hRg i (2008), sp. 246 f.
Oka, hiroto, der Bauernkrieg in der Landgrafschaft stühlingen und seine Vorgeschichte seit 

der mitte des 15. Jahrhunderts. Konstanz 1998.
Ott, hugo, studien zur geschichte des Klosters st. Blasien im hohen und späten mittelalter. 

VKgL B 27. stuttgart 1963.
Ottmar, Johann, die Burg neuneck und ihr adel. ein Beitrag zur geschichte des niederen 

adels am neckar und schwarzwald. göppingen 1974.
Ders., grundzüge der Familiengeschichte. in: Quarthal, adel am oberen neckar (1995), 

s. 7 – 76.
Pappenheim, matthäus von, chronik der truchsessen von Waldburg 2 teil, memmingen 

1785.
Paravicini, Werner und Lothar Gall, die ritterlich-höfische Kultur des mittelalters. mün-

chen 1994.
Parsons, talcott, evolutionäre universalien der gesellschaft. in: Wolfgang Zapf (hrsg.), 

theorien des sozialen Wandels. Köln/Berlin 1969. s. 55 – 74.
Patschovsky, alexander, Fehde im Recht. eine Problemskizze. in: Roll u. a. (hrsg.), Recht 

und Reich im Zeitalter der Reformation (1996), s. 145 – 178.
Pfaff, Karl, Beiträge zur geschichte des städtekriegs 1449 – 1453. in: WJbb (1851), heft 2, 

s. 15 – 46.
Pfeifer, hans, das chorherrnstift ellwangen in seinen anfangsjahren. in: Wolfgang 

Schmierer u. a. (hrsg.), aus südwestdeutscher geschichte. Festschrift für hans-martin 
maurer. stuttgart 1994. s. 207 – 218.

Pfeilsticker, Walther (hrsg.), neues Württembergisches dienerbuch. Band 1: hof – Regie-
rung – Verwaltung. stuttgart 1957.

Pfister, Johann christian von, geschichte von schwaben. 2. Buch, 2. abt. stuttgart 1827.
Pieth, Friedrich, Bündnergeschichte. chur 1945.
Preiser, hermann, die herren von Kürneck. Villingen-schwenningen 1975.
Press, Volker, Reichsritterschaft. in: HBWG 2, s. 771 – 813.
Prietzel, malte, das heilige Römische Reich im spätmittelalter. Reihe geschichte kompakt. 

darmstadt 2004.
Pynchon, marisa Reddy, und Randy Borum, assessing threats of targeted group Violence. 

contributions from social Psychology. in: Behavioral sciences and the Law 17 (1999), 
s. 339 – 355.

Quarthal, Franz, Landstände und landständisches steuerwesen in schwäbisch-österreich. 
stuttgart 1980.

Ders., Zwischen schwarzwald und schwäbischer alb. das Land am oberen neckar. Ver-
öffentlichung des alemannischen instituts Freiburg i. Br. 52. sigmaringen 1984.

Ders., habsburg am oberen neckar und an der oberen donau. in: andreas Zekorn (hrsg.), 
Vorderösterreich an oberem neckar und oberer donau. Konstanz 2002. s. 17 – 53.

Quarthal, Franz und gerhard Faix (hrsg.), adel am oberen neckar. Beiträge zum 900jäh-
rigen Jubiläum der Familie von ow. tübingen 1995.

Quirin, heinz, markgraf albrecht achilles von Brandenburg-ansbach als Politiker. ein 
Beitrag zur Vorgeschichte des süddeutschen städtekriegs. in: JfL 31 (1971) s. 261 – 308.

Raff, gerhard, hie gut Wirtemberg allewege. das haus Württemberg von graf ulrich dem 
stifter bis herzog Ludwig. stuttgart 41988.



XXXV

Rau, Reinhold, Wilhelm von urbach, herr zu altensteig. in: ZWLg 18 (1959), s. 154 – 162.
Rechter, gerhard, Wenn ihr nicht einen streich haltet, so müsst ihr mehr straich halten. Zum 

Verhältnis zwischen niederadel und städten in Franken. in: Andermann, Raubritter 
(1997), s. 133 – 150.

Redlich, Fritz, the german military enterpriser and his Work Force. a study in european 
economic and social history. Bd. 1. VsWg Beiheft 47. Wiesbaden 1964.

Regesta episcoporum constantiensium. Regesten zur geschichte der Bischöfe von constanz 
von Bubulcus bis thomas Berlower 517 – 1496. Band 3: 1384 – 1436. hrsg. von der Ba-
dischen historischen Kommission. innsbruck 1926. Band 4: 1436 – 1474. innsbruck 1940. 

Reinle, christine, ulrich Riederer (ca. 1406 – 1462). gelehrter Rat im dienste Kaiser Fried-
richs iii. mannheimer historische Forschungen 2. mannheim 1993.

Dies., Bauernfehden. studien zur Fehdeführung nichtadliger im spätmittelalterlichen 
 römisch-deutschen Reich, besonders in den bayerischen herzogtümern. VsWg Beiheft 
nr. 170. stuttgart 2003.

Dies., Fehde. in: hRg 1 (22008), sp. 1514 – 1525.
Reither, dominik, Rechtsgeschichte und Rechtsgeschichten. die Forschung über Fehde, 

autonome gewalt und Krieg in deutschland im 19. Jahrhundert. marburg 2009.
Riezler, Sigmund, geschichte des fürstlichen hauses Fürstenberg und seiner ahnen bis 

zum Jahre 1509. tübingen 1883.
Rigendinger, Fritz, „als min herr graf Jörg mich zuo juncker hans schicket mit dem brief“. 

das Rechnungsbuch von Jörg Busch, amtmann der grafen von Werdenberg-sargans, aus 
dem Jahr 1451. in: terra Plana. Zeitschrift für Kultur, geschichte, tourismus und Wirt-
schaft (2004). heft 1, s. 7 – 12.

Ders., „ir hertz und sinn stuond fast gen Zürich“. der alte Zürichkrieg aus der regionalen 
Perspektive des sarganserlands. in: Peter Niederhäuser und christian Sieber (hrsg.). 
ein „Bruderkrieg“ macht geschichte. neue Zugänge zum alten Zürichkrieg. mitteilungen 
der antiquarischen gesellschaft in Zürich 73. Zürich 2006, s. 111 – 137.

Ders., das sarganserland im spätmittelalter. Lokale herrschaften, die grafschaft sargans 
und die grafen von Werdenberg-sargans. Zürich 2007.

Rippmann, dorothee, Bauern und städter. stadt-Land-Beziehungen im 15. Jahrhundert. 
 Basler Beiträge zur geschichtswissenschaft 159. Basel 1990.

Roder, christian, die schlacht von seckenheim in der Pfälzer Fehde von 1462 – 1463. 
 Villingen 1877. 

Rösener, Werner, Zur Problematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums. in: helmut 
Maurer und hans Patze, Festschrift für Berent schwineköper. sigmaringen 1982. 
s. 469 – 488.

Rolf, Bernhard, Kurpfalz, südwestdeutschland und das Reich 1449 – 1476. heidelberg 1978.
Roll, christine, Bettina Braun und heide Stratenwerth (hrsg.), Recht und Reich im 

Zeitalter der Reformation. Festschrift für horst Rabe. Frankfurt am main 1996.
Ropers, norbert, die friedliche Bearbeitung ethno-politischer Konflikte. eine herausforde-

rung für die staaten- und gesellschaftswelt. in: Ders., u. tobias Debiel (hrsg.). Friedliche 
Konfliktbearbeitung in der staaten- und gesellschaftswelt. eine Welt 13. Bonn 1995.

Roth von Schreckenstein, Karl heinrich, geschichte der ehemaligen freien Reichsritter-
schaft in schwaben, Franken und am Rheinstrome, zwei Bände. Freiburg/tübingen 
1859 – 1871.

Rothmann, michael, der täter als opfer. Konrad von Weinsbergs sinsheimer überfall im 
Kontext der territorial- und Reichsgeschichte. in: Andermann, Raubritter (1997), s. 31 – 63.

Ruckgaber, heinrich, geschichte der Frei- und Reichsstadt Rottweil. Rottweil 1835.
Rückert, Peter (hrsg.), der württembergische hof im 15. Jahrhundert. VKgL B 167. stutt-

gart 2006.



XXXVi

Ders., die „Ratssitzung“ graf eberhards iii. von Württemberg. Politische Partizipation im 
Bild? in: sönke Lorenz und Peter Rückert (hrsg.). auf dem Weg zur politischen Partizi-
pation? Landstände und herrschaft im deutschen südwesten. VKgL B 182. stuttgart 2010, 
s. 137 – 153.

Ruffieux, Roland, geschichte des Kantons Freiburg. Freiburg (schweiz), 1981.
Ruoff, ulrich und niklaus Flüeler, geschichte des Kantons Zürich. Frühzeit bis spät-

mittelalter. Zürich 1995.
Ruser, Konrad, Zur geschichte der gesellschaften von herren, Rittern und Knechten in 

süddeutschland während des 14. Jahrhunderts. in: ZWLg 34/35 (1975/76), s. 1 – 100.
Rüthers, Bernd, entartetes Recht. Rechtsleben und Kronjuristen im dritten Reich. mün-

chen 21989. 
Sablonier, Roger, Politik und staatlichkeit im spätmittelalterlichen Rätien. in: Jürg Simo-

nett und Roger Sablonier (hrsg.), handbuch der Bündner geschichte. teil 1: Frühzeit 
bis mittelalter. chur 2000. s. 245 – 294.

Sander, hermann, die erwerbung des vorarlbergischen gerichtes tannberg durch 
 österreich und der streit der habsburger mit den grafen von montfort-Rothenfels über 
Rechte und Besitz in tannberg und den benachbarten gebieten von Lechthal, tannheim, 
Lingenau und hohenegg. in: Beiträge zur geschichte des vorarlbergischen gerichtes 
 tannberg 1. innsbruck 1886.

Ders., die erwerbung der vorarlbergischen grafschaft sonnenberg durch österreich. Bei-
träge zur geschichte von Bludenz, montavon und sonnenberg in Vorarlberg 1. innsbruck 
1888.

Sattler, christian Friedrich, geschichte des herzogthums Wuertenberg unter der Regie-
rung der graven. Band 2 und 3. tübingen 1767/68.

Ders., topographische geschichte des herzogthums Würtemberg. stuttgart 1784.
Sax, Julius, die Bischöfe und Reichsfürsten von eichstädt 745 – 1806. Landshut 1884.
Schaab, meinrad, geleit und territorium in südwestdeutschland. in: ZWLg 40 (1981), 

s. 398 – 417.
Ders., Landgrafschaft und grafschaft im südwesten des deutschen sprachgebiets. in: Zgo 

132 (1984), s. 31 – 55.
Ders., geschichte der Kurpfalz. Band 1: mittelalter. stuttgart 1988.
Ders., Frühe herrschaftsverhältnisse. in: der alb-donau-Kreis 1. Kreisbeschreibungen des 

Landes Baden-Württemberg. sigmaringen 1989, s. 104 – 114.
Ders., territorien und anfänge des modernen staates. ebd., s. 114 – 129.
Ders., spätmittelalter. in: HBWG 1.2, s. 1 – 75.
Ders., in territorien aufgegangene Reichsstädte. in: HBWG 2, s. 761 – 769.
Ders., Kurpfalz. in: HBWG 2, s. 247 – 333.
Schaab, meinrad und hansmartin Schwarzmaier (hrsg.), handbuch der baden-württem-

bergischen geschichte. Band 1.2: Vom spätmittelalter bis zum ende des alten Reiches. 
stuttgart 2000. Band 2: die territorien im alten Reich. stuttgart 1995. 

Schadelbauer, Karl, seit wann wohnte Werner von schienen in Radolfzell? in: hegau 17/18 
(1972/73), s. 168.

Schäfer, Volker, die grafen von sulz im mittelalter. studien zur genealogie und Besitz-
geschichte. tübingen 1964.

Ders., hochadel aus sulz am neckar. Zur geschichte der grafen von sulz. in: Hecht u. a. 
(Bearb.), sulz. alte stadt am jungen neckar (1984), s. 53 – 92.

Ders., hochadelsherrschaft am oberen neckar im spätmittelalter. in: Franz Quarthal 
(hrsg.), Zwischen schwarzwald und schwäbischer alb – das Land am oberen neckar. 
sigmaringen 1984. s. 161 – 176

Scheck, Peter, die politischen Bündnisse der stadt schaffhausen von 1312 bis 1454. schaff-
hausen 1994.



XXXVii

Schelle, Klaus, die sforza. Bauern, condottieri, herzöge. geschichte einer Renaissance-
familie. stuttgart 1980. 

Schib, Karl, geschichte der stadt Rheinfelden. Rheinfelden 1961.
Ders., geschichte der stadt und Landschaft schaffhausen. schaffhausen 1972.
Ders., die vier Waldstädte. in: Metz (hrsg.), Vorderösterreich (2000), s. 227 – 241.
Schiess, traugott (Bearb.), appenzeller urkundenbuch. Band 1: Bis zum eintritt appenzells 

in den Bund der eidgenossen 1513. trogen 1913.
Schilling von Cannstatt, ernst, geschlechtsbeschreibung der Familie schilling von cann-

statt. heidelberg 1905.
Schmid, gilli, die Rätischen Bünde in der Politik mailands zur Zeit der sforza. in: Jhgg 95 

(1965), s. 1 – 184.
Schmid, Karl, gebetsgedenken und adliges selbstverständnis im mittelalter. sigmaringen 

1983. 
Schmid, Ludwig, geschichte der grafen von Zollern-hohenberg und ihrer grafschaft nach 

meist ungedruckten Quellen. stuttgart 1862.
Ders., Belagerung, Zerstörung und Wiederaufbau der Burg hohenzollern im 15. Jahrhun-

dert. tübingen 1867.
Schmidtchen, Volker, aspekte des strukturwandels im europäischen Kriegswesen des 

 spätmittelalters. in: Seibt, Ferdinand (hrsg.), europa 1500 – integrationsprozesse im 
 Widerstreit. staaten, Regionen, Personenverbände, christenheit. stuttgart 1987

Ders., ius in bello und militärischer alltag – Rechliche Regelungen in Kriegsordnungen des 
14. bis 16. Jahrhunderts. in: Brunner (hrsg.), der Krieg im mittelalter und in der Frühen 
neuzeit (1999), s. 25 – 56.

Schmitt, carl, nationalsozialistisches Rechtsdenken. in: deutsches Recht. Zentral-organ 
des Bundes nationalsozialistischer deutscher Juristen 4 (1934), heft 10, s. 225 – 229.

Schmitt, günter, Burgenführer schwäbische alb i: nordost-alb. Biberach 1988. 
Ders., Burgenführer schwäbische alb ii: alb mitte-süd. Biberach 1989. 
Ders., Burgenführer schwäbische alb Vi: ostalb. Biberach 1995. 
Schneider, Joachim, dynastische historiographie und totenmemoria beim niederadel.  

in: hans-Peter Baum, Rainer Leng u. Joachim Schneider (hrsg.), Wirtschaft – gesell-
schaft – mentalitäten im mittelalter. Festschrift zum 75. geburtstag von Rolf sprandel. 
BsWg 107. stuttgart 2006, s. 307 – 334.

Schneider, Konrad, untersuchungen zum geldumlauf im untermain- und mittelrhein-
gebiet vom ausgehenden 15. Jahrhundert bis in die Zeit der Reichsmünzordnungen (1. 
teil). in: archiv für hessische geschichte und altertumskunde 57 (1999), s. 1 – 54.

Schnurrer, Ludwig, Rothenburg, dinkelsbühl und nördlingen mit ihren gebietsteilen im 
heutigen Baden-Württemberg. in: HBWG 2, s. 752 – 760.

Schnyder, Werner, handel und Verkehr über die Bündner Pässe im mittelalter zwischen 
deutschland, der schweiz und oberitalien. darstellung und dokumente. 2 Bde. Zürich 
1973.

Schön, theodor, hans von Rechberg. in: Besondere Beilage des staats-anzeigers für Würt-
temberg (1895) nr. 3/4, s. 59 – 64; nr. 5, s. 72 – 79; nr. 6, s. 92 – 96; nr. 7, s. 108 – 111; nr. 8/9, 
s. 137 – 144; nr. 10, s. 156 – 160.

Ders., herter von dußlingen, Wilhelm. in: allgemeine deutsche Biographie, Band 50. 
 Leipzig 1905. s. 253 f.

Schöntag, Wilfried, hohenzollern. in: HBWG 2, S. 360 – 378.
Schöttler, Peter, das „annales-Paradigma“ und die deutsche geschichtsschreibung 

(1929 – 1939) – ein deutsch-französischer Wissenschaftstransfer? in: Lothar Jordan und 
Bernd Kortländer (hrsg.), nationale grenzen und internationaler austausch. studien 
zum Kultur- und Wissenschaftstransfer in europa. tübingen 1995, s. 200 – 220.



XXXViii

Scholl, christian, die Judengemeinde der Reichsstadt ulm im spätmittelalter. inner jüdische 
Verhältnisse und jüdisch-christliche Beziehungen in süddeutschen Zusammenhängen. 
 Forschungen zur geschichte der Juden a: abhandlungen 23. hannover 2012.

schramberg: adelsherrschaft – marktflecken – industriestadt. hrsg. von der stadt schram-
berg, museums- und geschichtsverein schramberg. schramberg 2004.

Schreiner, Klaus, Wissenschaft von der geschichte des mittelalters nach 1945. Konti-
nuitäten und diskontinuitäten der mittelalterforschung im geteilten deutschland, in:  
ernst Schulin (hrsg.), deutsche geschichtswissenschaft nach dem zweiten Weltkrieg 
(1945 – 1965). münchen 1989, s. 87 – 146.

Schubert, ernst, albrecht achilles, markgraf und Kurfürst von Brandenburg (1414 – 1486). 
in: gerhard Pfeiffer (hrsg.), Fränkische Lebensbilder. neue Folge der Lebensläufe aus 
Franken. Würzburg 1971. s. 130 – 172.

Ders., König und Reich. studien zur spätmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte. 
Veröffentlichungen des max-Planck-instituts für geschichte 63. göttingen 1979.

Ders., Fahrendes Volk im mittelalter. Bielefeld 1995.
Ders., Fürstliche herrschaft und territorium im späten mittelalter. enzyklopädie deutscher 

geschichte 35. münchen 1996.
Schubring, Klaus. die herzöge von urslingen. studie zu ihrer Besitz-, sozial- und Fami-

liengeschichte. VKgL B 67. stuttgart 1974.
Schuhholz, albert, ulrich (X.) und seine gemahlin maria von Bosnien. in: Gruber (Red.). 

die grafen von helfenstein (1994), s. 27 – 42.
Ders., Ludwig (iX.), graf von helfenstein. ebd., s. 43 – 55.
Schulte, aloys, geschichte der grossen Ravensburger handelsgesellschaft 1380 – 1530. 

stuttgart/Berlin 1923.
Schulze, Winfried, deutsche geschichtswissenschaft nach 1945. hZ Beiheft nF 10. mün-

chen 1989.
Schuster, Peter, der gelobte Frieden. täter, opfer und herrschaft im spätmittelalterlichen 

Konstanz. Konstanz 1995.
Schwarzmaier, hans-martin, Baden. in: HBWG 2, s. 164 – 246
Ders., Buchhorn. in: HBWG 2, s. 670 – 672
Ders., hochstift Konstanz. in: HBWG 2, s. 466 – 480.
Schwennicke, detlev (hrsg.), europäische stammtafeln. stammtafeln zur geschichte der 

europäischen staaten. Begründet von Wilhelm Karl Prinz zu Isenburg, fortgeführt von 
Frank Baron Freytag von Loringhoven. neue Folge. Band 1 – 29. marburg 1980 –.

Schwinges, Rainer c., der politische alltag. Bern und das heilige Römische Reich. in: Beer 
u. a. (hrsg.), Berns grosse Zeit (1999), s. 261 – 269

Seggern, harm von, adel und Zahl. studien zum adligen Rechnen und haushalten in 
 spätmittelalter und früher neuzeit. Pforzheimer gespräche zur sozial-, Wirtschafts- und 
stadtgeschichte 1. ubstadt-Weiher 2000. 

Seiler, alois, deutscher Ritterorden. in: HBWG 2, s. 610 – 636
Seitz, Reinhard h., Bemerkungen zur Roßhaupter-Fehde 1433 – 1439. in: Jahrbuch des 

 historischen Vereins dillingen 77 (1975), s. 100 – 105.
Selzer, stephan, deutsche söldner im italien des trecento. Bibliothek des deutschen histo-

rischen instituts in Rom 98. tübingen 2001. 
Seyboth, Reinhard, „Raubritter“ und Landesherren. Zum Problem territorialer Friedens-

wahrung im späten mittelalter am Beispiel der markgrafen von ansbach-Kulmbach. in: 
Andermann, Raubritter (1997), s. 115 – 131.

Sieber-Lehmann, claudius, in helvetios – Wider die Kuhschweizer. Fremd- und Feind-
bilder von den schweizern in antieidgenössischen texten aus der Zeit von 1386 bis 1532. 
schweizer texte nF 13. Bern/stuttgart/Wien 1998.



XXXiX

Ders., schwierige nachbarn. Basel, Vorderösterreich und die eidgenossen im ausgehenden 
15. Jahrhundert. in: Franz Quarthal und gerhard Faix (hrsg.). die habsburger im 
deutschen südwesten. neue Forschungen zur geschichte Vorderösterreichs. stuttgart 
2000. s. 273 – 286.

Simonett, christoph, der urteilsspruch des kaiserlichen hofgerichtes zu Basel in streitig-
keiten der Bergschaft schams und der grafen von Werdenberg-sargans 1434. in: Bündner 
monatsblatt (1938), s. 280 – 283.

Sonderegger, stefan, die aufnahme der appenzeller ‚lendlin‘ in den schwäbischen städte-
bund. in: Blickle (hrsg.), appenzell – oberschwaben (1997), s. 33 – 64

Späth, Lothar, und horst Hess, das schloss auf dem schramberg. in: schramberg: adels-
herrschaft – marktflecken – industriestadt (2004), s. 105 – 114.

Specker, hans eugen, Reichsstadt und stadt ulm bis 1945. in: der stadtkreis ulm. amtliche 
Kreisbeschreibung. Kreisbeschreibungen des Landes Baden-Württemberg. ulm 1977, 
s. 33 – 400.

Ders., ulm. stadtgeschichte. ulm 1977. 
Ders., ulm. in: hBWg 2, s. 731 – 741.
Spiess, Karl-heinz, aufstieg in den adel und Kriterien der adelszugehörigkeit im spät-

mittelalter. in: Andermann/Johanek, Zwischen nicht-adel und adel (2001), s. 1 – 26.
Ders., Zwischen König und Fürsten. das politische Beziehungssystem südwestdeutscher 

grafen und herren im späten mittelalter. in: Andermann (hrsg.), grafen und herren 
(2006), s. 13 – 34.

Sporhan-Krempel, Lore, die Roßhaupter-Fehde 1433 – 1439. in: mVgn 61 (1974), s. 4 – 47.
urkundenregister für den Kanton schaffhausen. hrsg. vom staatsarchiv schaffhausen.  

Band 1: 987 – 1469. schaffhausen 1906.
Stälin, christoph Friedrich von, Wirtembergische geschichte. teil 3: schwaben und süd-

franken: schluß des mittelalters 1269 – 1496. stuttgart 1856.
Stange, alfred, Kritisches Verzeichnis der deutschen tafelbilder vor dürer. münchen 1978. 
Stauber, Reinhard, herzog georg von Bayern-Landshut und seine Reichspolitik. mün-

chener historische studien, abteilung Bayerische geschichte 15. Kallmünz 1993. 
Steiff, Karl, und gebhard Mehring, geschichtliche Lieder und sprüche Württembergs. 

stuttgart 1912.
Steinhofer, Johann ulrich, ehre des herzogtums Wirtenberg in seinen durchlauchtigsten 

Regenten. neue Wirtenbergische chronik. Band 2 und 3. tübingen 1746 – 52.
Stemmler, eugen, die grafschaft hohenberg. in: Metz (hrsg.), Vorderösterreich (2000), 

s. 349 – 360.
Stettler, Bernhard (Bearb.), aegidius tschudi – chronicon helveticum. historisch-kri-

tische ausgabe. 13 hauptbände, 2 ergänzungsbände, 4 Registerbände, 3 Bände hilfs mittel. 
Quellen zur schweizergeschichte, hrsg. von der schweizerischen gesellschaft für ge-
schichte, nF, 1. abteilung: chroniken. Basel 1968 – 2001.

Ders., tschudi-Vademecum. annäherungen an aegidius tschudi und sein „chronicon hel-
veticum‘‘. Basel 2001. 

Ders. (Bearb.), die sog. Klingenberger chronik des eberhard Wue st, stadtschreiber von Rap-
perswil. mitteilungen zur vaterländischen geschichte 53. st. gallen 2007.

Steuer, Peter, Politik, gesellschaft und Kirche bis ins spätmittelalter. in: sönke Lorenz und 
andreas Schmauder (hrsg.), neuhausen. geschichte eines katholischen dorfes auf den 
Fildern. gemeinde im Wandel 15. Filderstadt 2003. s. 26 – 59.

Stiennon, Jacques, histoire de Liège. toulouse 1991.
Stievermann, dieter, die gelehrten Juristen der herrschaft Württemberg im 15. Jahrhun-

dert. in: Roman Schnur (hrsg.), die Rolle der Juristen bei der entstehung des modernen 
staates. Berlin 1986. s. 229 – 271.



XL

Ders., Landesherrschaft und Klosterwesen im spätmittelalterlichen Württemberg. sigmarin-
gen 1989.

Ders., herrschaft schwarzenberg und Vorläufer im Klettgau. in: HBWG 2, s. 423 – 428.
Ders., Waldburg. in: HBWG 2, s. 350 – 359.
Stillfried-Alcantara, Rudolf von (hrsg.), monumenta Zollerana. urkundenbuch zur ge-

schichte des hauses hohenzollern. Band 1: urkunden der schwäbischen Linie 1095 – 1418. 
Berlin 1852.

Stolz, otto, der territoriale Besitzstand des herzogs Friedrich iV. d. Ä. von österreich- 
tirol im oberrheingebiet (1404 – 1439). in: Zgo 94 (1942), s. 30 – 50.

Strasser-Lattner, maria, der handel über die Bündner Pässe zwischen oberdeutschland 
und oberitalien im späten mittelalter. Konstanz 2002. 

Studer, gottlieb (hrsg.), thüring Frickharts twingherrenstreit. Bendicht tschachtlans 
Berner chronik nebst den Zusätzen des diebold schilling. Basel 1877.

Sydow, Jürgen, städte im deutschen südwesten. ihre geschichte von der Römerzeit bis zur 
gegenwart. stuttgart 1987.

Taddey, gerhard, Brandenburg-ansbach. in: HBWG 2, s. 401 – 406.
Thomas, heinz, deutsche geschichte des spätmittelalters. 1250 – 1500. stuttgart 1983. 
Thomson, Janice e., mercenaries, Pirates, and sovereigns. state-building and extraterritorial 

Violence in early modern europe. Princeton 1994. 
Thorau, Peter, der (un)willkommene grenzgänger. Von söldnern und anderem fremdem 

Kriegsvolk. in: Wolfgang Haubrichs und Reinhard Schneider (hrsg.), grenzen er-
kennen – Begrenzungen überwinden – Festschrift für Reinhard schneider zur Vollendung 
seines 65. Lebensjahrs. sigmaringen 1999.

Thürer, georg, st. galler geschichte. Kultur, staatsleben und Wirtschaft in Kanton und 
stadt st. gallen – von der urzeit bis zur gegenwart. st. gallen 1953.

Thierer, Paul (Red.), 750 Jahre geislingen an der steige. Veröffentlichungen des stadtarchivs 
geislingen 6. geislingen/steige 1990.

Thommen, Richard, Rudolf Wackernagel u. a. (Bearb.), urkundenbuch der stadt Basel. 
hrsg. von der historischen und antiquarischen gesellschaft zu Basel. 11 Bände. Basel 
1890 – 1911.

Tilly, charles, War making and state making as organized crime. in: Peter B. Evans, diet-
rich Rueschemeyer und theda Skocpol. Bringing the state Back in. cambridge 51989. 
s. 169 – 191.

Trease, geoffrey, die condottieri. söldnerführer, glücksritter und Fürsten der Renaissance. 
münchen 1974. 

Tresp, uwe, söldner aus Böhmen. im dienst deutscher Fürsten. Kriegsgeschäft und heeres-
organisation im 15. Jahrhundert. Krieg in der geschichte 19. Paderborn 2004.

Trugenberger, Volker, Württemberg in hohenzollern – zur territorialpolitik der  
grafen von Württemberg an der oberen donau im spätmittelalter. in: Zhg 122 (2000), 
s. 43 – 72.

Ders., der erwerb der herrschaft schalksburg 1403 und die württembergische territorial-
politik. in: Zekorn, die herrschaft schalksburg (2005), s. 105 – 137.

Tschaikner, manfred. das spätmittelalterliche „Land im Walgau“. in: Niederstätter/
Sonderegger/Tschaikner (hrsg.), das Land im Walgau (2005), s. 41 – 104.

Tuetey, alexandre, Les écorcheurs sous charles Vii. episode de l’histoire militaire de la 
France au XVe siècle d’après des documents inedits. montbéliard 1874.

Tumbült, georg, geschichte der stadt messkirch nach ihren rechtlichen und kirchlichen 
Verhältnissen bis zum Jahre 1600. in: sVgBaar 19 (1933), s. 1 – 160.

Uhl, stefan (hrsg.), hornstein – Beiträge zur geschichte von Burg, Familie und herrschaft. 
sigmaringen 1997.



XLi

Uhland, Ludwig, sämtliche dramen und dramenfragmente, dichterische Prosa, ausge-
wählte Briefe. hrsg. v. Walter Scheffler u. hartmut Fröschle. münchen 1980. 

Ulmschneider, helgard, goetz von Berlichingen. ein adeliges Leben der deutschen Renais-
sance. sigmaringen 1974.

urkundenbuch der abtei sanct gallen. teil 5: 1412 – 1442. Bearb. v. Placid Bütler. Zürich 
1904 – 1913. teil 6: 1443 – 1463. Bearb. v. traugott Schiess. Zürich 1917 – 1955.

Urner-Astholz, hildegard, otto Stiefel, ernst Rippmann und Fritz Rippmann, ge-
schichte der stadt stein am Rhein. Bern 1957.

Usteri, Johann martin (hrsg.), gerold edlibach’s chronik. mit sorgfalt nach dem original 
copirt und mit einer gleichzeitig verfertigten abschrift genau verglichen und aus derselben 
vermehrt und ergänzt. mittheilungen der antiquarischen gesellschaft in Zürich 4. Zürich 
1846. 

Vanotti, Johann nepomuk, geschichte der grafen von montfort und von Werdenberg. ein 
Beitrag zur geschichte schwabens, graubündens, der schweiz und Vorarlbergs. Belle-Vue 
bei Konstanz 1845.

Vochezer, Joseph, geschichte des fürstlichen hauses Waldburg in schwaben. 3 Bde. Kemp-
ten 1888 – 1907.

Vogel, thomas, Fehderecht und Fehdepraxis im spätmittelalter am Beispiel der Reichsstadt 
nürnberg (1404 – 1438). Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen geschichte 11. Frankfurt 
am main 1998. 

Wackernagel, Rudolf, geschichte der stadt Basel. Bd. 1. Basel 1907. nachdruck 1968.
Waldvogel, heinrich (Bearb.), inventar des stadtarchivs stein am Rhein. urkunden, akten 

und Bücher. hrsg. v. Verein für geschichte des hegaus. 2 Bände, davon 1 Registerband. 
singen 1967. 

Ders., stein am Rhein. in: helvetia sacra. abt. 3: die orden mit Benediktinerregel. Band 3.1: 
Frühe Klöster, die Benediktiner und Benediktinerinnen in der schweiz. Red. elsanne 
 Gilomen-Schenkel. dritter teil. Bern 1986. s. 1546 – 1563.

Wassner, manfred, „min lieb vetter“ und der Fürstendienst. das verwandtschaftliche netz-
werk der Familie speth am württembergischen hof im 15. Jahrhundert. in: Carl/Lorenz 
(hrsg.), gelungene anpassung? (2005), s. 201 – 216.

Weber, Wolfgang e. J., dynastiesicherung und staatsbildung. die entfaltung des frühmo-
dernen Fürstenstaates. in: Ders. (hrsg.), der Fürst. ideen und Wirklichkeiten in der euro-
päischen geschichte. Köln u. a. 1998, s. 91 – 136.

Weinrich, Lorenz (hrsg.). Quellen zur Reichsreform im spätmittelalter. ausgewählte Quel-
len zur deutschen geschichte des mittelalters 39. darmstadt 2001. 

Weitzel, J., schiedsgericht. in: Lexma 7, sp. 1454 – 1455.
Weller, Karl und arnold, Württembergische geschichte im südwestdeutschen Raum. stutt-

gart/aalen 71972.
Welti, Friedrich emil (hrsg.), die urkunden des stadtarchivs Rheinfelden. Reihe aargauer 

urkunden 3. aarau 1933.
Wendehorst, alfred, erster markgrafenkrieg. in: Lexma 6, sp. 304 f.
Wenninger, markus J., die Finanzkraft des adels und die Finanzierung außergewöhnlicher 

ausgaben mit besonderer Berücksichtigung tirols um 1400. in: JoWg 2 (1982/83), 
s. 133 – 154.

Wetzel, Wilhelm, das Krenkinger schloss in engen. in: hegau 17/18 (1972/73), s. 278 – 284.
Wiegand, marc-andré, Zum zehnten todestag carl schmitts. uRL http://wwwstud.uni-

leipzig.de/~advokat/alt/95mai/schmitt.htm. (12. Januar 2007).
Wiget, Josef, schwyz. in: Lexma 7, sp. 1651 – 1652.
Winkelbauer, thomas, Vom Lebenslauf zur Biographie. geschichte, Quellen und Probleme 

der historischen Biographik und autobiographik; Referate der tagung „Vom Lebenslauf 



XLii

zur Biographie‘‘ am 26. oktober 1997 in horn. schriftenreihe des Waldviertler heimat-
bundes 40. horn 2000. 

Witte, heinrich, der letzte Puller von hohenburg. straßburg 1893.
Wohlfeil, Rainer, Ritter – söldnerführer – offizier. Versuch eines Vergleichs. in: arno 

Borst (hrsg.), das Rittertum im mittelalter. darmstadt 21989. s. 315 – 348.
Wolf, gerhard, Von der chronik zum Weltbuch. sinn und anspruch südwestdeutscher 

hauschroniken am ausgang des mittelalters. Quellen und Forschungen zur Literatur- und 
Kulturgeschichte 18. Berlin/new York 2002.

Wolff, sandra (Bearb.), die Konstanzer chronik gebhard dachers. ,By des Byschoffs zyten 
volgiengen disz nachgeschriben ding vnd sachen …‘. codex sangallensis 646. edition und 
Kommentar. Konstanzer geschichtes- und Rechtsquellen 40. ostfildern 2008.

Wunder, gerd, Beiträge zum städtekrieg 1439 – 1450. in: WF nF 32 (1958), s. 59 – 83.
Ders., die schenken von stauffenberg. eine Familiengeschichte. schriften zur südwestdeut-

schen Landeskunde 11. stuttgart 1972.
Würdinger, J., Ritter hans von Rechberg und der Bund um den see. ein Beitrag zur ge-

schichte des großen städte-Krieges. in: sVgBodensee 5 (1874), s. 165 – 169.
Zahnd, urs martin, tschachtlan, Bendicht/dittlinger, heinrich. in: VL 9, sp. 1113 ff.
Zallinger, otto, das Verfahren gegen die landschädlichen Leute in süddeutschland. inns-

bruck 1895.
Zehn urkundliche Belege. die originalien im bernerschen Lehenarchiv. [ohne angabe des 

herausgebers oder Bearbeiters.] in: der schweizerische geschichtsforscher 12 (1844), 
s. 105 – 126.

Zeilinger, gabriel, Lebensformen im Krieg. eine alltags- und erfahrungsgeschichte des 
süddeutschen städtekrieges 1449/50. VsWg Beihefte 196. stuttgart 2007.

Zekorn, andreas, die herrschaft schalksburg zwischen Zollern und Württemberg. epfen-
dorf 2005. 

Zeller, Joseph, die umwandlung des Benediktinerklosters ellwangen in ein weltliches 
chorherrenstift (1460) und die kirchliche Verfassung des stifts. stuttgart 1910.

Zellweger, Johann caspar (hrsg.), urkunden zu Johann caspar Zellwegers geschichte  
des appenzellischen Volkes. Band 1.2: die urkunden von 1400 bis 1452: nro cXLii bis 
cccXLiii. trogen 1831. 

Zettler, alfons, und thomas Zotz (hrsg.), die Burgen im mittelalterlichen Breisgau. 
Bd. 1,1: nördlicher teil, halbband a – K. ostfildern 2003.

Zielke-Dünnebeil, sonja, die Löwen-gesellschaft, ein adelsbund des 14. Jahrhunderts. in: 
Zgo 138 (1990), s. 27 – 97.

Zillenbiller, erwin, stadtwerdung im Landkreis sigmaringen. Burg und stadt Veringen. 
sigmaringen 1985. 

Zitter, miriam, die Leibärzte der württembergischen grafen im 15. Jahrhundert. Zur medi-
zin an den höfen von eberhard dem milden bis zu eberhard im Bart. tübinger Bausteine 
zur Landesgeschichte 1. Leinfelden-echterdingen 2000.

Zmora, hillay, state and nobility in early modern germany. the Knightly Feud in Fran-
conia, 1440 – 1567. cambridge1997.

Zürn, martin, mit dem gift der Widersetzlichkeit. Kurze geschichte der herrschaft Kallen-
berg. in: andreas Zekorn (hrsg.), Vorderösterreich an oberem neckar und oberer donau. 
Konstanz 2002. s. 141 – 179.



I. Einleitung, Forschungsstand  
und Vorgehensweise    

1. Aller Welt Feind:  Zur Hauptperson dieser Arbeit

Hanns von Rechberg zuo Ramstein hatt ein sprichwort: gots freund und aller welt 
feind1.

im april 1452 rüstete sich Francesco sforza, herzog von mailand, für einen Krieg 
gegen die Republik Venedig2. in dieser situation erreichte den herzog ein schrei-
ben seines Vasallen giovanni di Balbiano, graf von chiavenna. der graf pries 
 seinem dienstherrn in höchsten tönen einen gewissen Messer Zohane Rechpergh 
da Lamania an, der sich um eine Position in sforzas diensten bewarb und be-
hauptete, mailand eine streitmacht von bis zu 6.000 Reitern zuführen zu können. 
als Referenz führte dieser hans von Rechberg an, er habe als hauptmann des her-
zogs albrecht Vi. von österreich über 14 Jahre hinweg ununterbrochen gegen die 
schweizer eidgenossenschaft gekämpft. im hinblick auf seine motivation lasse er 
dem herzog ausrichten, dass er quasi „mit Waffen auf dem Leibe geboren wurde 
und immer die Wehr mit sich herumtrug, indem er sich mal mit diesem, mal mit 
jenem bekriegte. (…) Was er besitzt, hat er sich durch kriegerische handlungen 
erworben. dieser mann hat nie etwas anderes getan, als Waffen auf den schultern 
zu tragen. er hat auch gesagt, er werde nie etwas anderes tun, solange er sich auf 
dem Pferd halten kann. er besitzt keinen anderen Wunsch noch eine Begabung, 
die, selbst wenn sie ihm gefiele, seiner tauglichkeit in der Kriegskunst ebenbürtig 
wäre.“ dieser selbstcharakterisierung fügte Rechberg den freundlichen hinweis 
bei, der magistrat der Republik Venedig habe ihm für seine unterstützung bereits 
durch einen gesandten ein überaus verheißungsvolles angebot überbringen lassen, 
über das er noch nachdenken wolle, bis er sforzas antwort erhalten habe3.

 1 undatierte Randnotiz in der augsburger chronik des hector mülich, nach 1487. städte-
chroniken 22 (augsburg 3), s. 110.

 2 Zur außenpolitischen situation mailands zu Beginn der fünfziger Jahre Ianziti, humanistic 
historiography (1988), s. 20 – 24; zu der von sforza nach seiner machtübernahme ange-
strengten heeresreform Covini, L’esercito del duca (1998), s. 14 – 17.

 3 Secundo mha referto un meso che è venuto qui da mi per parte de uno messer Zohane Rech
pergh da Lamania gli è anuntiato e confortato per parte de la Signoria Veneciana che vogli
ando luy conzersse sego, gli firà facto tale acolentia et tale tractamento, per el quale se ne 
trovarà bene contentissimo. Esso messer Zohane ascoltata questa ambassata, gli ha resposto 
chel farà pensero sopra ciò, e poy gli responderà secunda la deliberatione soa de ciò. E questa 
scuxa e repulsa, secondo mha dicto esso messo suo gli ha facta perché prima vorave avesare la 
S[ignoria] V[ostra] cum la quale gli agrederia l’animo de conzarsse piacendogli de acceptarlo 
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allem anschein nach haben die Fürsprache des grafen von chiavenna, Rechbergs 
vollmundige Versprechungen ebenso wie die angeblichen Bemühungen Venedigs 
um seine dienste sforza eher unbeeindruckt gelassen, denn eine Reaktion des her-
zogs ist nicht überliefert4. dessen ungeachtet stellt dieses Referenzschreiben eine 
Quelle dar, in dem die Person hans von Rechbergs sowie einige der sein Leben 
prägenden themen deutliche Konturen gewinnen: seine Rolle als truppenwerber 
für kriegführende Fürsten; seine Bemühungen um einflussreiche Positionen im 
Fürstendienst; die erstaunliche Reichweite seines aktionsradius und seiner Bezie-
hungen, die ihn gelegentlich weit weg von seiner herkunftsregion führten; schließ-
lich die kompromisslose ausrichtung seines handelns und seiner Ressourcen auf 
die bis zu seinem tod fast ununterbrochene Beteiligung an gewaltsamen Konflikten.

Vermutlich im ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts in ein niederschwäbisches 
ministerialengeschlecht hineingeboren, begann hans von Rechberg seine gewalt-
tätige Laufbahn zu Beginn der dreißiger Jahre im Kampf gegen die hussiten. im 
adel und an süddeutschen Fürstenhöfen durch seine weitverzweigte Familie ver-
netzt, diente er den habsburgern 1443 – 46 als Feldhauptmann im alten Zürich-
krieg gegen die eidgenossenschaft, führte 1450 unter dem Befehl der Fürsten von 
Württemberg und Brandenburg-ansbach große Reiterkontingente gegen die süd-
deutschen Reichsstädte und wurde 1461 württembergischer Feldhauptmann im 
Reichskrieg gegen Bayern und die Kurpfalz. Weit relevanter für seine Reputation 
waren jedoch seine zahlreichen Fehden, die hans von Rechberg zumeist mit streit-
gegenständen begründete, die ihn selbst überhaupt nicht betrafen, und die er oft 
parallel zu seinen anderen militärischen engagements aufrecht erhielt. diese Feh-
den richteten sich vor allem gegen den schwäbischen städtebund und die schweizer 
eidgenossenschaft, zu Beginn der fünfziger Jahre auch gegen die genossenschaft-
lichen einungen in graubünden – in diesen zeitlichen und thematischen Zusam-
menhang ist seine Kontaktaufnahme zu Francesco sforza einzuordnen. seine letzte 

e cum la S[ignoria] V[ostra] luy haverave più jocundo lanimo suo, che cum altri Signori né 
signorie. E a quella S[ignoria] V[ostra] gli servirave cum iijm, iiijm, vm, vjm persone e più e 
mancho, secundo el talento et volere dessa Excellentia V[ost]ra, e tute persone utile e experte 
in larte militare. (…) E aciò che meglio intenda essa Excellentia V[ost]ra la natura e condi
cione di questo messer Zohane e lanimositate soa, dice luy chel naque cum le arme in dosso e 
sempre ha portato le arme, bellicando mò cum uno, mò cum altro. E’stato luy per lo tempo de 
xiiijo anni per capitaneo del duca Alberto, semper guerezando contra la liga de Suizeri. 
Quelle che luy ha, lha guadagnato cum lo exercitio militari. Costuy non may feci altro, cha 
portare le arme ale spale e ha dicto che may non farà altro, fin quel pò stare a cavalo, e nullo 
altro desiderio nè talento pur gli agredesse, come fa questa arte belicossa. Colombi, un 
 documento per il cav. hans di Rechtberg (1889), s. 108 f.; übersetzung von Bernhard sieber. 
eine übersetzung in auszügen findet sich außerdem bei Kanter, hans von Rechberg 
(1902), Reg. 102, s. 162 f.

 4 eine spurensuche des Verfassers im staatsarchiv mailand förderte keinerlei Reaktion des 
herzogs auf dieses schreiben zutage, obwohl sforzas Korrespondenz aus dieser Zeit her-
vorragend überliefert ist. auch ein in Balbianos Brief erwähnter Kontaktversuch Rechbergs 
vom oktober 1451 ist offenbar wirkungslos geblieben.
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Fehde gegen Württemberg und die Rittergesellschaft mit st. georgenschild endete 
im november 1464 mit seiner tödlichen Verletzung durch einen Pfeil- oder Bol-
zenschuss, den er sich während eines Plünderungszugs aus seiner offenbar etwas 
nachlässig belagerten Burg hohenschramberg zugezogen hatte.

dass Rechberg der eingangs zitierte satz „gottes Freund, aller Welt Feind“ 
zugeschrieben wurde, erscheint angesichts dieser Vita durchaus angemessen. die-
ses motto wird auch mit anderen Personen und gruppen in Verbindung gebracht, 
die hinsichtlich ihres Lebenswandels und ihrer Reputation deutliche Parallelen zu 
hans von Rechberg und seinen Verbündeten aufweisen: mit dem französischen 
söldnerführer Jean de gouges, der sich um 1362 als l’ami de Dieu et l’ennemi de 
tout le monde bezeichnet haben soll, und mit den Vitalienbrüdern um Klaus 
 störtebeker, die sich ende des 14. Jahrhunderts als Freibeuter und seeräuber in 
nord- und ostsee betätigten5. gemeinsam war ihnen das agieren in einer grau-
zone zwischen besoldetem Kriegsdienst, eigenständiger Fehdeführung und organi-
sierter Raubkriminalität, die im Fall der Vitalienbrüder und der gefolgsleute Rech-
bergs in vielen Fällen zur strafrechtlichen Kriminalisierung und exekution führte, 
wie auch die Bildung bewaffneter gesellschaften, einungen und netzwerke, die 
adlige und nichtadlige in gleichem maß umfasste6.

die intensität und dauer von Rechbergs kriegerischer Karriere erklären die 
 bemerkenswerte Bandbreite zeitgenössischer meinungen und urteile über sein 
Wirken. nach seinem gewaltsamen tod beklagte der unbekannte schreiber der 
zeitgenössischen ellwanger chronik das tragische hinscheiden dieses „ebenso tat-
kräftigen wie kriegerischen mannes“7. Zur Beurteilung dieses obituars sollte man 
wissen, dass die Fürstpropstei ellwangen damals unter der Leitung seines sohnes 
albrecht von Rechberg stand8. am anderen ende des meinungsspektrums stand 
der Wunsch des memminger stadtchronisten erhard Wintergerst, den Bauern zu 
krönen, der diesen gröst wüetrich (…), als bey unsserem gedencken keiner gewessen 
im Teütschland, endlich erschossen habe, denn er hat alweg krieg, er hatt vill schlös

 5 im hanserezess, also dem Konferenzprotokoll der hanse, zum Jahr 1398 wird einer der 
Vitalienbrüder mit der aussage zitiert, sie seien Godes vrende unde al der werlt vyande. 
Cordsen, Beiträge (1907), s. 26 (dort auch die angabe zu de gouges). Vgl. Puhle, Vitalien-
brüder (1992), s. 153: „die aussagekraft dieses satzes sollte gesehen werden vor dem hin-
tergrund, dass er offenbar als topos unter Freibeutern und söldnern weit verbreitet war.“

 6 Zu den Parallelen und Zusammenhängen zwischen see- und Landraub vgl. Ehbrecht, 
Ruten, roven (2006), s. 253 – 271 und u. Andermann, spätmittelalterlicher seeraub (2006), 
s. 23 – 36.

 7 Antequam annus is exactis completur mensibus, tertia feria post Martini vir ille tam strenuus 
tamque bellicosus Iohannes de Rechberg letali telo belli eventu percussus, vitalem animam 
heu defumat; ars Mercuria tenuem transfudit in auram, atraque subit mors ingentes per 
artus. chronicon elwacense, in: mgh ss 10, s. 34 – 51, hier s. 49, Z. 37 – 40.

 8 das chronicon elwacense ist in einem codex des 15. Jahrhunderts überliefert und deckt 
den Zeitraum bis zum Jahr 1473 ab; mgh ss 10, s. 16. albrecht von Rechberg war von 
1461 bis 1502 Fürstpropst von ellwangen; Pfeifer, das chorherrnstift ellwangen (1994), 
s. 208. Zur abstammung albrechts vgl. die stammtafel in Bächle, Rechberger (2004).
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ser verloren, hat unsäcklich vill menschen umbgebracht und mörderey gestifft mit 
stäth einnemen, er hat vill armer leytt gemacht mit brenen und rauben (…)9. in 
memmingen wie in anderen von rechbergischen Fehden geplagten Reichsstädten 
dürfte Wintergersts grimmiger triumph durchaus mehrheitsfähig gewesen sein. 
Ähnliche Kontraste lassen sich zwischen der pro-habsburgischen Klingenberger 
chronik und der eidgenössischen chronistik zeigen, etwa bei dem schwyzer 
Landschreiber hans Fründ und insbesondere bei Ägidius tschudi, dem urheber 
der Wilhelm-tell-sage: sah erstere in Rechberg die einzige hoffnung der ansonsten 
reichlich unfähigen habsburgisch-zürcherischen armee im alten Zürichkrieg, ver-
urteilten letztere Rechberg als feigen, brutalen erfüllungsgehilfen habsburgischer 
tyrannei, getrieben von krankhaftem hass gegen alles eidgenössische10.

diese meinungsvielfalt setzte sich in der späteren Rezeption fort. hans von 
Rechberg erscheint in den „deutschen sagen“ der Brüder grimm als „Raub- und 
diebsritter“11, in uhlands auf ihn gedichteter Ballade „Junker Rechberger“ als „der 
Kaufleut’ und der Wand’rer schreck“, der am ende vom teufel geholt wird12, in 
Bilgeris „geschichte Vorarlbergs“ in bester eidgenössischer tradition als „Kom-
mandoführer und hemmungslose[r] schlächter, ein glühender hasser jeder 
Volksfreiheit“13. dagegen stilisierte ihn ein zu Recht vergessener historischer 
Roman aus dem Jahr 1830 zu einem kaum noch wiederzuerkennenden ausbund an 
Ritterlichkeit14, während sein erster Biograph theodor schön ihn als „eine[n] der 
größten Kriegshelden schwabens während des ganzen mittelalters“ gegen die 
„scheußlichkeiten“ verteidigen zu müssen glaubte, die ihm die eidgenössische ge-
schichtsschreibung „an[ge]dichte[t]“ habe15. der selbst aus reichsritterlichem adel 
stammende historiograph der Reichsritterschaft, Roth von schreckenstein, sah ihn 
als tragisches Beispiel eines treuen Fürstendieners, dessen selbstlose aufopferung 
für das haus habsburg ihm kleinlicherweise wegen ein paar unbedeutenden Räu-
bereien mit schnödem undank vergolten wurde16. differenzierter charakterisierte 

 9 erhard Wintergerst, s. 114 f. Zu Wintergerst selbst siehe Johanek, Wintergerst, erhard, in: 
VL 10, sp. 1231 – 1234.

10 eine umfassende darstellung der Rezeption von Rechbergs Person vornehmlich in der 
 eidgenössischen historiographie wurde bereits von Marolf, hans von Rechberg (2006), 
s. 13 – 20, vorgelegt.

11 „die schwarzen Reiter und das handpferd“, in: Grimm, Wilhelm und Jakob. deutsche 
sagen. darmstadt 1960, s. 297 (erstdruck 1816).

12 Uhland, Ludwig. „Junker Rechberger.“ in: hartmut Fröschle, Walter Scheffler 
(hrsg.). Ludwig uhland – Werke. Bd. 1: gedichte. münchen 1980 (erstdruck des gedichts 
1811).

13 Bilgeri, geschichte Vorarlbergs (1974), s. 225. 
14 Holm, Ferdinand. hans von Rechberg: eine historisch-romantische erzählung aus dem 15. 

Jahrhundert. magdeburg 1830.
15 Schön, hans von Rechberg (1895), s. 159.
16 „so sehen wir denn ein glied des den habsburgern treu ergebenen, schwäbischen adels auf 

das tiefste verletzt. (…) mit aufopferung hatte er dem herzoge gedient. er konnte es sich 
nicht klar machen, wie nun die staatsraison, unter scharfer Betonung von dingen, welche 
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ihn sein Biograph Kanter als „Kind seiner verwilderten Zeit und seines entarteten 
standes“, dessen „markige Persönlichkeit“ dennoch achtung verdiene17. die ge-
gensätzlichkeit der zeitgenössischen urteile wie der späteren Rechberg-Rezeption 
basierte nicht nur auf den politischen sympathien ihrer Vertreter, sondern auch auf 
ihren differierenden standpunkten hinsichtlich der Legitimität der von Rechberg 
betriebenen Form von Fehdeführung: diese verstieß mit notorischer Regelmäßig-
keit gegen die gewaltbeschränkenden normen des Landfriedensrechts. 

erkenntnisobjekt der vorliegenden untersuchung ist jedoch nicht die äußere 
 Beurteilung von Rechbergs handeln. im Zentrum steht vielmehr die Frage nach 
den gründen, die Rechberg dazu bewogen, sich über dreißig Jahre hinweg von 
einer Fehde in die nächste zu werfen, bis er schließlich dabei ums Leben kam: Wel-
che individuellen Ziele verfolgte er damit, welche strukturellen einflüsse haben sei-
nen handlungsrahmen beschränkt und bei der Verfolgung dieser Ziele vielleicht 
andere handlungsoptionen verschlossen? die debatte um die Legitimität adliger 
Fehdeführung in den augen der Zeitgenossen ist daher für die vorliegende arbeit 
nur insofern relevant, als die Forschungsliteratur dazu die motive dieser Fehde-
aktivität berührt: War die Fehde eine fadenscheinige strategie zur Rechtfertigung 
adliger Privatkriege, ausdruck willkürlicher adelsgewalt im sinne eines Faust-
rechts, oder legitime option der Konfliktlösung qua gewaltsamer selbsthilfe und 
als solche integraler Bestandteil des mittelalterlichen Rechtssystems? War sie ele-
ment und Folge eines Prozesses ständisch-sozialer identitätsbildung und abgren-
zung zwischen städten und adligen, eine standesgemäße möglichkeit zum erwerb 
des Lebensunterhalts oder ein mittel der politischen herrschaftssicherung?

erster schritt zur Klärung dieser Fragen war notwendigerweise die auseinan-
dersetzung mit dem Forschungsstand zu hans von Rechberg und zur adligen 
 Fehdeführung im spätmittelalter. otto Brunners paradigmatischer deutung der 
Fehde als Rechtsinstrument wurden in den achtziger und neunziger Jahren zahl-
reiche andere ansätze hinzugefügt, die adlige Fehdeführung jeweils aus einer ein-
zigen, zentralen Funktion heraus zu verstehen suchten. die neigung makrotheore-
tischer modelle zu monokausalen erklärungen wurde mittlerweile berechtigterweise 
kritisiert, weil sie „das Fehdegeschehen nurmehr eindimensional“18 wahrgenom-
men und damit die Vielschichtigkeit der Fehdemotive nicht mehr berücksichtigt 
hätten. Jendorff und Krieb haben daher für eine Konzentration der Forschung auf 
mikrohistorische analysen plädiert, um differenzierter auf das thema eingehen zu 
können19. Für die vorliegende arbeit wurde daraus die schlussfolgerung gezogen, 

im Kriege niemals ganz ausbleiben, mehr gelten sollte, als ein durch narben besiegeltes per-
sönliches Verhältniß zum herzoglichen hause.“ Roth von Schreckenstein, Reichsritter-
schaft ii (1871), s. 41.

17 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 121.
18 Jendorff/Krieb, adel im Konflikt (2003), s. 181.
19 „nur in einer mikrogeschichtlichen studie erscheint es möglich, die Komplexität der ursa-

chen, des Verlaufs und der auswirkungen spätmittelalterlicher Fehdepraxis zu erfassen. es 
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nicht eine neue theorie zu erarbeiten, welche die Funktion der Fehde auf ein ein-
zelnes handlungsmotiv verengt, sondern vielmehr am Quellenmaterial die Kausal-
mechanismen verschiedener erklärungsmodelle miteinander zu verknüpfen und in 
einen synthetischen Zusammenhang zu bringen. im Zentrum steht nicht die suche 
nach neuen Beweggründen adliger Fehdeführung, sondern die analyse, welche der 
bekannten möglichen Fehdemotive ausschlaggebend waren, wie sie mitei nander 
zusammenhingen und ob sich vielleicht scheinbar widersprüchliche Forschungser-
gebnisse miteinander in einklang bringen lassen. 

dabei wurde weitgehend darauf verzichtet, kausale ursachen von Rechbergs 
Verhalten in allgemeinen mentalitätsmerkmalen zu suchen. hinweise etwa auf  
den hohen stellenwert kriegerischen Ruhms in der spätmittelalterlichen adelsge-
sellschaft bieten in diesem Fall kaum erklärungskraft, weil die gewaltkarriere 
Rechbergs kaum repräsentativ für den schwäbischen adel des 15. Jahrhunderts 
war. Zwar waren für die meisten adligen gelegentliche Beteiligungen an den aus-
einandersetzungen des eigenen Lehens- oder dienstherren unvermeidlich, und 
auch der Beginn einer Fehde aus einem Rechtsstreit heraus war keine seltenheit. 
Was hans von Rechberg tat, ging jedoch weit über diese dimension hinaus, weil er 
sich nicht nur gelegentlich, sondern über einen großteil seiner Lebenszeit konti-
nuierlich an kriegerischen unternehmungen beteiligte, oft sogar in mehreren Kon-
flikten parallel, und weil er dabei nie als „hauptsächer“ auftrat, sondern immer als 
Fehdehelfer einer streitpartei, die er zugleich oft erkennbar dominierte. Besonders 
bemerkenswert war seine Fähigkeit, weitgespannte netzwerke von adligen für 
seine streitsache zu mobilisieren, die mit ihren gefolgsleuten viele hundert Bewaff-
nete umfassen konnten. in dieser hinsicht war Rechberg ein Vorläufer des be-
rühmteren götz von Berlichingen, der vierzig Jahre nach Rechbergs tod auf ganz 
ähnliche Weise vorging und der von einer mehrheit seiner standesgenossen deswe-
gen gemieden wurde20.

die Parallelen zu götz zeigen jedoch auch, dass Rechberg gleichzeitig keine ab-
solute ausnahmefigur war. in diesen Fehdenetzwerken agierte er immer in Koope-
ration mit anderen adligen Führungsfiguren, die zum teil ähnliche gewaltkarrie-
ren durchliefen wie er selbst. Zu diesem ergebnis kam auch zuletzt thomas marolf, 
der von einem besonderen „Fehdeadel“ spricht21. Viele von ihnen, darunter her-
zog Reinhold Vi. von urslingen, graf Friedrich genannt der öttinger von Zollern 
und georg von geroldseck-sulz, sind in der späteren Rezeption ebenso als „Raub-

kann und soll am einzelfall kein neues modell zur erklärung der Funktionen der Fehde 
entwickelt werden. doch versteht man Fehde als eine Form sozialen handelns und poli-
tischer Kommunikation, können einige wesentliche differenzierungen an den recht sche-
matischen deutungen Brunners, algazis und Zmoras angebracht werden.“ ebd., s. 182 f.

20 Zu götzens Fehden Ulmschneider, götz von Berlichingen (1974), zu seinem Verhältnis 
zum fränkischen adel Göttmann, götz von Berlichingen (1986), s. 87.

21 der Begriff wird von marolf wiederholt verwendet, vgl. v. a. Marolf, hans von Rechberg 
(2006), s. 135 ff., 185 ff., 212 ff., 221 – 230. 
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ritter“ in erinnerung geblieben wie Rechberg selbst. diese personelle umgebung 
musste, so die Folgerung, für eine deutung von hans von Rechbergs handlungen 
mit einbezogen werden. erkenntnisobjekt der vorliegenden arbeit war daher auch 
das spezifische dieser Personengruppe, die durch das in seiner extremität ver-
gleichbare gewaltverhalten ihrer mitglieder definiert wird: Professionelle adlige 
Fehdehelfer, die in einer anzahl sukzessiver und paralleler Konflikte Partei er-
griffen, obwohl die gegenstände, die sie jeweils als formale Konfliktgründe ihres 
gewaltsamen engagements benannten, in der Regel nicht ihre eigenen interessen 
berührten und die sich dabei oft um eine aufrechterhaltung der jeweiligen Kon-
fliktzustände bemühten. 

diese herangehensweise sollte zur Bewältigung methodischer Probleme beitra-
gen, die ein rein biographischer ansatz mit sich gebracht hätte. die suche nach den 
motiven des untersuchten individuums führt in einer Biographie leicht zu dem 
Versuch, diese motive allein aus seinen handlungen und deren Konsequenzen er-
schließen zu wollen. dies ist insofern problematisch, als es schwierig ist, für eine 
solche Zuschreibung angenommener Ziele zu sichtbarem Verhalten verbindliche 
Kriterien zu finden. ob die Folge einer handlung beabsichtigt, ob eine absicht 
handlungsleitend war oder nicht, ist gerade in Konflikten, deren Protagonisten sich 
gegenseitig unlauterer motive bezichtigen, oft genauso schwer zu ergründen wie 
die Frage, in welchem grad eine entscheidung von äußeren Zwängen oder indivi-
duellen Präferenzen bestimmt wurde. ob hans von Rechbergs Verhalten also bei-
spielsweise durch gerechtigkeitsgefühle, städtefeindlichkeit, geldgier, eine Kom-
bination dieser Beweggründe oder völlig andere Ziele oder Zwänge motiviert war, 
bleibt damit bei allem Bemühen um objektivität dem subjektiven ermessen des 
historikers unterworfen.

durch den prosopographischen Vergleich zwischen hans von Rechberg und an-
deren akteuren sollten in der vorliegenden arbeit verbindlichere Kriterien für eine 
solche Zuschreibung gefunden werden. Zum einen wurde Rechbergs persönliches 
umfeld in seinen Fehden auf Personen untersucht, die ähnliche Verhaltensweisen 
zeigten, und nach gemeinsamkeiten zwischen ihrer und Rechbergs persönlicher 
situation gesucht, welche die spezifische Parallelität ihrer Verhaltensweisen erklä-
ren könnten. Zum anderen wurde die untersuchung auf frühere generationen der 
 Familie Rechberg ausgeweitet, um aus Kontinuitäten zwischen den erfahrungen 
älterer Familienmitglieder aus hans’ näherer umgebung und seinem Verhalten 
Rückschlüsse auf mögliche Vorbilder ziehen zu können, an denen er sich orientiert 
haben könnte. die ergebnisse dieser Vergleiche sollen im hinblick auf ihr erklä-
rungspotenzial für die Fehdemotive hans von Rechbergs untersucht werden, um 
unter den auf seine handlungsentscheidungen einwirkenden einflüssen die aus-
chlaggebenden Faktoren zu ermitteln. damit überschreitet die vorliegende arbeit 
die grenzen eines rein biographischen ansatzes, gleichzeitig jedoch definiert die 
Biographie hans von Rechbergs, der als Knotenpunkt im Zentrum eines größeren 
netzwerks fehdeführender adliger steht, den zeitlichen und geographischen Ver-
gleichsrahmen. 
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Vor dem einstieg in eine darstellung von hans von Rechbergs Fehden, der 
 entwicklung seines netzwerks und den gemeinsamkeiten der daran Beteiligten sol-
len im Folgenden zunächst die ausgangspunkte der untersuchung genannt werden, 
die aus der auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zur Fehde sowie spezi-
fisch zu hans von Rechberg erschlossen wurden. im Zentrum stehen dabei vor allem 
diejenigen Fragen, die in der geschichtswissenschaft strittig sind und anhand denen 
hier im folgenden teil die darstellung des Forschungsstands strukturiert wird.  
aus den synthetischen stellungnahmen zu den einzelnen Forschungsfragen soll 
dann die these der arbeit entwickelt und die Vorgehensweise erläutert werden.
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2. Rächer der Entrechteten? Fehderecht und Willkürgewalt

Fehdeführende im spätmittelalterlichen Reich handelten in einer grauzone 
 zwischen legaler selbstjustiz, Kriegführung und gewaltkriminalität. einerseits 
 erlaubte die Landfriedensgesetzgebung dem einzelnen unter bestimmten Voraus-
setzungen, im Fall des scheiterns friedlicher Versuche zur Lösung eines rechtlichen 
Konflikts zum instrument der gewaltsamen selbsthilfe zu greifen. andererseits 
bewirkten der mangelnde Konsens über Verbindlichkeit und auslegung dieser 
normen sowie die unzureichenden möglichkeiten zur sanktion von unrechtmä-
ßigen Friedensbrüchen einen häufigen missbrauch der Fehde für die willkürliche 
anwendung von gewalt. die Legitimität der Fehde als Rechtsinstrument wurde in 
der Praxis durch diese missbrauchspraxis erheblich untergraben. die diskussion 
um die negativen auswirkungen der Fehde trugen im Zuge der Reichsreform zur 
Konzeption neuer instrumente der Friedenswahrung bei und führte schließlich 
zum endgültigen Verbot der Fehde im ewigen Landfrieden22.

auch hans von Rechberg präsentierte sich öffentlich als helfer von Personen, 
die vorgaben, in ihren Rechten verletzt worden zu sein und sich aufgrund der un-
zureichenden Rechtsprechung im spätmittelalterlichen Reich nur auf dem Weg der 
gewaltsamen selbsthilfe wehren zu können. der naheliegendste Weg, sich seinen 
gewaltmotiven zu nähern, führt daher zunächst über die rechtliche Funktion, über 
welche die Fehde häufig definiert wird und auf die sich Rechberg selbst berief. 
daher soll zunächst die seit dem 19. Jahrhundert immer wieder neu entfachte 
 auseinandersetzung um die schwierige Frage nachvollzogen werden, ob die Fehde 
im spätmittelalter eine Form rechtlicher selbsthilfe darstellte oder ein solcher an-
spruch nur zur Legitimierung willkürlicher gewalthandlungen postuliert wurde. 
im Zentrum steht dabei die vor allem in jüngerer Zeit formulierte Kritik an otto 
Brunner, der die deutung der Fehde als Rechtsinstrument in besonderem maß 
 geprägt und verbreitet hat. Zugleich sollen auch einige Falluntersuchungen heran-
gezogen werden, die in jüngster Zeit erschienen sind und hans von Rechbergs ak-
tivitäten teils direkt, teils indirekt betreffen.

2.1 Verhältnis von Fehde und Recht

in einem aufsatz über hans von Rechberg fasste hugo Bazing 1886 die damals 
dominierende auffassung adliger Fehdeführung folgendermaßen zusammen23:

22 Vgl. Kaufmann, Fehde. in: hRg 1 (1970), sp. 1083 – 1093; Reinle, Fehde. in: hRg 1 
(22008), sp. 1514 – 1525; Boockmann, Fehde, Fehdewesen. in: Lexma 4, sp. 331 – 334.

23 da die im 19. Jahrhundert vorherrschende Forschungsauffassung zur mittelalterlichen 
Fehde bereits mehrfach erschöpfend dargestellt wurde (allg. zur Fehde z. B. Widmer, gru-
ber-Fehde (2001), s. 15 – 28, 105 – 117, im Zusammenhang mit dem Begriff „Raubritter“ 
Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 136 – 144; Andermann, Raubritter (1997), s. 9 ff, 
schließlich die studie von Reither, Rechtsgeschichte (2009) über neun einflussreiche Feh-
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„Wir wissen, wie im mittelalter das Faustrecht bei uns in geltung war, wie die freien Land-
eigentümer mit ihren helfershelfern gegen einander eigene mächte bildeten, die im kleinen 
unter sich Privatkriege führten ganz ähnlich wie im großen die Völker. es ist bekannt, wie 
durch Jahrhunderte weltliche und geistliche gewalten gegen das Fehdewesen ankämpften, 
wie es aber an einer durchgreifenden macht fehlte, welche dem immer und immer wieder 
verkündeten Landfrieden völlige geltung verschafft hätte (…)“24.

Bazing setzte vor allem vier aspekte des Fehdewesens als bekannte, gesicherte 
 erkenntnisse voraus: die Fehde sei „Faustrecht“, ein willkürliches Recht des 
 stärkeren, das sich durch keinerlei Form gerichtlicher Rechtsprechung binden 
lässt. sie sei „Privatkrieg“, diene also den materiellen Partikularinteressen von Pri-
vatpersonen, im gegensatz zu einem „großen“ Krieg, der von „den Völkern“, folg-
lich – so die implikation – im interesse und im namen eines großen gemeinwesens 
geführt werde25. sie stehe im gegensatz zu den Landfrieden, die ein staatliches 
 gewaltmonopol beanspruchten, das mangels einer „durchgreifenden macht“ erst 
mit der progressiven überwindung der Fehde durch „weltliche und geistliche ge-
walten“, d. h. staat und Kirche, erreicht werden kann. und schließlich: sie werde 
von „freien Landeigentümern“ geführt, sei also eine angelegenheit von adligen 
und Fürsten. Für den adel war die Fehde demnach ein politisches instrument, ein 
Vorwand zur gewaltsamen Bereicherung durch Raub und Plünderung und, ganz 
allgemein, ein wesentlicher aspekt standesbewusster Lebensweise. Konsequenz 
dieser auffassung von Fehdeführung war die deutung des Fehdeführenden als 
„Raubritter“, der nach eigener Willkür und in offener auflehnung gegen einen 
staatlichen Rechtsfrieden straßenraub betreibe26.

Bazings erwähnung eines Kampfes „weltlicher und geistlicher gewalten“ gegen 
das Fehdewesen bezieht sich auf eine Folge von Versuchen, gewaltausübung zu 
begrenzen und zu monopolisieren, die von den ursprüngen der gottesfriedensbe-
wegung im Frühmittelalter bis zum Fehdeverbot des Wormser Reichslandfriedens 
von 1495 reicht. im deutschsprachigen Raum waren es die Landfriedenseinungen 
des hochmittelalters, die darauf abzielten, die anwendung von gewalt normen 
zu unterwerfen, sie einzudämmen, Verstöße gegen diese normen zu sanktionieren 

deforscher dieser Zeit), sollen an dieser stelle lediglich kurz die Kernthesen dargestellt 
 werden, an der sich die Forschungsdebatten des 20. Jahrhunderts entzündet haben. 

24 Bazing, Brechung der Ruggburg (1886), s. 253. Für die grundlagen von Bazings auffas-
sung vgl. Reithers darstellung der Fehdeinterpretationen u. a. von georg Waitz, georg Be-
seler und carl georg von Wächter; Reither, Rechtsgeschichte (2009), s. 93 – 127, 140 – 144, 
179 – 186.

25 Vgl. dazu Kortüm, Wissenschaft im doppelpass (2006), s. 608 – 612; Ders., Kriege und 
Krieger (2010), s. 32 ff.

26 „den städten ward die Fehde notwehr, den Fürsten und dem adel machtmittel und er-
werbsquelle, ja, was am schlimmsten war, nicht selten die wilde Poesie ihres Lebens. nie 
fehlte ein grund oder Vorwand zur Fehde, denn endlos waren die Kollisionen der Rechte 
und ansprüche. oft lag dem Fürsten selbst an der Kriegsbeute wie dem kleinen Junker.“ 
Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit i (1978; erstauflage 1867), s. 332.
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und somit einen Rechtsfrieden zu schaffen27. die Vorstellung eines staatlichen 
Rechtsfriedens im mittelalter leitete sich aus normativen Rechtstexten ab. Vom 
Kreuzzugsaufruf Papst urbans ii. bis zur Reichsgesetzgebung Kaiser Friedrichs ii. 
suchten kirchliche und weltliche Rechtsgelehrte wiederholt eine terminologische 
unterscheidung zwischen „privaten“ und „öffentlichen“ Kriegen zu etablieren. 
„Privatkriege“ wurden in diesen differenzierungsversuchen als gewalthandlungen 
definiert, die eigennützigen, oft ökonomischen motiven folgten, und als unrecht-
mäßig verurteilt, „öffentliche“ Kriege im Verständnis königsnaher Juristen dagegen 
als vom König ausgerufene Feldzüge der königstreuen allgemeinheit gegen Feinde 
des Reiches. der anspruch des Königtums auf ein staatliches gewaltmonopol 
wurde auch im spätmittelalter in der verfassungsrechtlichen theorie tradiert, er 
bildete letztlich die grundlage für die endgültige Kriminalisierung der Fehde ende 
des 15. Jahrhunderts28. 

diese normativen Vorschriften zur Fehdeführung waren jedoch nicht einheitlich: 
Königlichen Fehdeverboten standen auf der anderen seite königliche Verfassungs-
gesetze gegenüber, welche die Fehdeführung unter bestimmten Bedingungen als 
legitim anerkannten. das von der älteren Forschung angenommene gewaltmono-
pol des Königs und die Kriminalisierung „privater gewalt“ in normativen Quellen 
stand außerdem in krassem gegensatz zur Rechtswirklichkeit. Zum einen war das 
von königlichen Verfassungsrechtlern angenommene königliche gewaltmonopol 
seit dem hochmittelalter an regionale machtträger delegiert worden, an Land-
friedenseinungen sowie im südwestdeutschen Raum eine Vielzahl königlicher 
Landgerichte. diese agierten im spätmittelalter weitgehend autonom und lösgelöst 
vom Königtum29.

27 Kaiser, gottesfrieden (1989), sp. 1588 – 1592; vgl. Reinle, Bauernfehden (2003), s. 13; 
Boockmann, Fehde, Fehdewesen (1989), sp. 332 – 334; Rösener, Raubrittertum (1982), 
s. 476 f.

28 Vgl. Brunner, Land und herrschaft (51965), s. 39 f.; Patschovsky, Fehde im Recht (1996), 
s. 163 ff.; Kortüm, Wissenschaft im doppelpass (2006), s. 610 – 615.

29 Vgl. Moraw, Von offener Verfassung (1985), s. 183 – 186. in schwaben und Franken hinter-
ließen die salischen und staufischen dynastien zahlreiche reichsunmittelbare herrschafts-
träger – eben nicht nur Fürsten, sondern auch angehörige der „mindermächtigen stände“, 
Reichsstädte und adlige – die als gerichtsherren eine lehnsrechtlich direkt vom Königtum 
abgeleitete hochgerichtliche urteilskompetenz beanspruchten. Beispiel hierfür sind die 
zahlreichen aus karolingischen grafengerichten abgeleiteten Landgrafschaften, etwa die 
Landgrafschaft stühlingen, Baar oder Klettgau, aber auch das hofgericht Rottweil, das 1360 
durch Kaiser Karl iV. erneuert wurde (Grube, Verfassung (1969), s. 7 – 17; Schaab, Land-
grafschaft und grafschaft (1984), v. a. s. 31 – 38, 42, 47, 52 – 55), sowie die westfälischen Fe-
megerichte (Schubert, Landfrieden (2002), s. 143 – 148). solche Jurisdiktionsansprüche 
richteten sich häufig auf einen Bereich, der weit über das gebiet hinausging, das diese ge-
richtsherren im sinne eines verdichteten territoriums beherrschten, und der sich in vielen 
Fällen mit dem beanspruchten Kompetenzbereich anderer gerichtsherren überschnitt. das 
hofgericht Rottweil und das Landgericht nürnberg konkurrierten miteinander um einen 
weitgehend deckungsgleichen gerichtssprengel. dadurch kam es immer wieder vor, dass 
ein gericht die acht über ein anderes verhängte, dass zwei gerichte sich gegenseitig ächte-
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Zum anderen waren diese rechtlichen instanzen, auch der König selbst als höchs-
ter Richter, zur durchsetzung von Richtsprüchen meistens auf die Rechtshilfe 
dritter angewiesen. da die hof- und Landgerichte des spätmittelalters über keine 
exekutivmacht verfügten, versuchten sie durch Verhängung der acht und aufruf 
an die Friedensgemeinschaft, gegen den geächteten vorzugehen, druck auf den 
Verurteilten auszuüben, damit dieser den Bestimmungen des gerichtsurteils Folge 
leiste. der geächtete wurde damit im Jurisdiktionsbereich des jeweiligen gerichts 
in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und durch die androhung einer aus-
weitung der acht auf alle, die mit dem geächteten verkehrten, isoliert. die acht 
konnte den Kläger auch zur Zwangsvollstreckung der Besitzungen des Beklagten 
berechtigen. ein solches „anleiteverfahren“, die einweisung des Klägers in die 
güter des geächteten Beklagten, erlaubte ersterem die inbesitznahme und schützte 
ihn durch schirmbriefe vor angriffen des geächteten30. in der Praxis wirkte die 
acht wie eine Konzession zur Fehdeführung, weil sie jedem erlaubte, den geäch-
teten ohne Befürchtung rechtlicher Konsequenzen anzugreifen. die Fehde hatte in 
diesem Kontext die Funktion einer Vollstreckung des gerichtlichen urteils, die das 
gericht selbst in ermangelung eigener exekutivorgane nicht leisten konnte. Recht 
und Fehde standen also nicht unbedingt im gegensatz zueinander, sondern be-
dingten sich gegenseitig (vgl. V.2.3.).

neben autoren wie georg Waitz, gustav Freytag oder dem oben zitierten 
 Bazing, die vor allem den Willkürcharakter der Fehde, ihre destruktiven Konse-
quenzen und die räuberischen absichten fehdeführender adliger betonten, rückten 
andere Forscher des 19. Jahrhunderts die wechselseitige Bezogenheit von Fehde 
und Recht, die Funktion der Fehde als Form gewaltsamer selbsthilfe und ihre Le-
gitimität im spätmittelalterlichen römisch-deutschen Reich in den Vordergrund. 
einer der frühesten Vertreter dieser interpretation dürfte Karl Friedrich eichhorn 
(1781 – 1854) gewesen sein, dessen auffassungen zur Fehde dominik Reither 
 analysiert hat31. der wissenschaftliche diskurs zur Fehde war deutlich durch die 
verfassungspolitischen umbrüche und auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts 
geprägt, die deutung der Rolle von Fehde und adel in der Vergangenheit teils er-
heblich von den überzeugungen und den Bezugspunkten des jeweiligen Forschers 
beeinflusst: Wer seine politische heimat eher auf liberaler seite fand, für eine na-
tionale einigung und eine abschaffung ständischer Privilegien des adels eintrat, 
tendierte dazu, Fehde als Faustrecht und fehdeführende adlige als Raubritter zu 

ten, oder dass beim König Berufungsanträge gegen achturteile gestellt wurden. Rechtliche 
exemtionen, also per königlichem Privileg gewährte ausnahmen von der Jurisdiktion 
 bestimmter gerichtsherren, wurden häufig ignoriert (Schubert, Landfrieden (2002), 
s. 144 – 148, zur Rivalität zwischen hofgericht Rottweil und Landgericht nürnberg Ma-
rolf, hans von Rechberg (2006), s. 42 ff.).

30 Kaufmann, acht, in: hRg i (1971), sp. 25 – 32; Battenberg, acht, in: hRg i (2008), 
sp. 58 – 65; Ogris, anleite, in: hRg i (1971), sp. 175 f. sowie in hRg i (2008), sp. 246 f.

31 Reither, Rechtsgeschichte (2009), s. 49 – 70.
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betrachten32. eichhorn hatte sich dagegen Reithers erkenntnissen zufolge in seinen 
verfassungsrechtlichen Vorstellungen an der politischen ordnung des alten Reichs 
orientiert33. eine ähnliche haltung vertrat der zeitweilige badische Kammerherr 
und archivar Freiherr Karl heinrich Roth von schreckenstein, der die Fehde in 
seiner ab 1859 publizierten „geschichte der Reichsritterschaft“ als notwendigen 
teil des mittelalterlichen systems der sanktionierung von Rechtsverstößen und in 
diesem sinn als grundsätzlich gerechtfertigte notwehr bewertete. eine Fehde, so 
schreckenstein, sei nicht von der Rechtsprechung losgelöst gewesen, sondern habe 
durch einen rechtlichen anspruch begründet werden müssen, der auf friedlichem 
Wege nicht durchgesetzt werden konnte. Zwar konnte eine Fehde auch, wie 
 schreckenstein einräumte, als scheinargument zur Legitimierung von Raub und 
Plünderung vorgeschoben werden; darin unterscheide sie sich allerdings nicht im 
geringsten vom Krieg. der unterschied zwischen Fehde und Krieg sei demnach 
nicht qualitativ, sondern rein quantitativ, und wer einen Fehdeführenden automa-
tisch als kriminell betrachte, fälle ein parteiisches urteil34. Roth von schreckenstein 
räumte allerdings in seinem Vorwort auch seine eigene Parteilichkeit ein: er 
 widmete sein Buch einer reaktionären politischen agenda, die eine korporative Re-
organisation des deutschen ,geburtsadels‘ nach dem historischen Vorbild der 
Reichsritterschaft anstrebte35. Wie für eichhorn war das alte Reich also auch für 
schreckenstein ein wichtiger Bezugspunkt.

diese deutung der Fehde wurde 1939 durch otto Brunner in dessen hauptwerk 
„Land und herrschaft“ wieder aufgenommen und ausgebaut. im frühen 20. Jahr-
hundert führten zunehmende Zweifel an der umsetzung des zeitweise von 
 deutschen Königen propagierten gewaltmonopols zu einer diskussion um eine 
adäquatere Beschreibung mittelalterlicher Verfassungsverhältnisse36. als besonders 
wirkungsmächtiger Beitrag erwies sich dabei Brunners interpretation der Fehde. 
die Verwendung des staatsbegriffs für das mittelalter und in der Bewertung der 
adelsfehde als „Privatkrieg“ bewertete Brunner als eine anachronistische Projek-
tion neuzeitlicher machtverhältnisse auf das mittelalter37. unter den Bedingungen 
einer mangelnden monopolisierung „staatlicher“ gewalt sah Brunner die Fehde 
nicht als gegensatz, sondern als wesentlichen Bestandteil des mittelalterlichen 
Rechtssystems. angesichts fehlender möglichkeiten der sanktionierung von 
Rechtsverstößen sei es unter bestimmten umständen legitim gewesen, durch ein-
satz gewaltsamer selbshilfe seine gegenpartei zur anerkennung seines Rechtsan-

32 Vgl. Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 136 – 144; Andermann, Raubritter (1997), 
s. 9 ff.; Reither, Rechtsgeschichte (2009), s. 297 – 300.

33 Reither, Rechtsgeschichte (2009), s. 32 – 40, 297 f.
34 Roth von Schreckenstein, Reichsritterschaft ii (1871), s. 301 f. 
35 Roth von Schreckenstein, Reichsritterschaft i (1859), s. 9.
36 Vgl. den wissenschaftsgeschichtliche überblick bei Schubert, Fürstliche herrschaft (1996), 

s. 52 – 59.
37 Brunner, Land und herrschaft (51965), s. 111 – 133. 
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spruchs zu zwingen. die Fehde sei ein im mittelalter als legitim anerkanntes mittel 
der Konfliktlösung gewesen, das andere, gewaltlose Formen der Konfliktlösung 
ergänzte, deren anwendung und Respektierung nicht unbedingt als bindend an-
gesehen wurden, nämlich schlichtungs- und gerichtsverfahren38. der ursprung 
der Fehde im sinne eines Rechtsinstruments, so Brunner, liege in germanischen 
stammesrechten des Frühmittelalters39; die Fehde habe diese Funktion das gesamte 
mittelalter hindurch innegehabt40. die meisten Landfrieden des hoch- und spät-
mittelalters hätten die Fehde nicht grundsätzlich kriminalisiert, sondern eine Reihe 
gewaltbeschränkender Regeln aufgestellt, die eine unterscheidung zwischen recht-
mäßiger und unrechtmäßiger Fehdeführung ermöglichen sollte.

Konstituierendes merkmal war vor allem der Rechtsgrund: die „rechte“ Fehde 
musste auf die Wiedergutmachung eines verletzten Rechtes oder die Rächung einer 
ehrverletzung abzielen, andernfalls handelte es sich um eine „mutwillige“, also 
 illegale Fehde. dies gilt Brunner zufolge auch für Fehden, bei denen Rechtsgründe 
als Vorwand für einen ungerechtfertigten Beutekrieg vorgeschoben wurden. mut-
willige gewalttäter wurden durch herrscher und städte nach möglichkeit als Räu-
ber hingerichtet41. die rechte Fehde setze voraus, dass „die Parteien sich zum Recht 
erbieten, daß ein mindestmaß an Verhandlungen ihr vorangehe“42. die Fehde sei 
dem gericht daher untergeordnet, der subjektiv geschädigte müsse zunächst ver-
suchen, sein Recht durch einen gerichtsprozess zu erhalten43. 

Weiter müsse eine „rechte Fehde“ mündlich oder durch einen Fehdebrief „ab-
gesagt“, d. h. der Fehdebeginn innerhalb einer festgesetzten Frist angekündigt wer-
den. die den Fehdebriefen eigene Formel, der absender wolle durch seine absage 
seine ehre bewahren, weise darauf hin, dass der Fehdeführende „durch seine ge-
walttaten nicht ehr- und rechtlos, kein ,schädlicher mann‘, kein ,Räuber‘“ werde. 

38 Boockmann, Fehde, Fehdewesen (1989), sp. 331 f. Vgl. Brunner, Land und herrschaft 
(51965), s. 20 – 33.

39 ebd., s. 31 – 39. die quellenmäßige untermauerung dieser these kommt bei Brunner zu 
kurz, jedoch haben andere autoren entsprechende Belege erbracht, etwa alexander 
Patschovsky. eine Reihe germanischer gesetzessammlungen aus dem 7. bis 9. Jahrhundert 
setzte fest, dass ein mörder, der nicht zu entschädigungszahlungen an die angehörigen sei-
nes opfers bereit war, mit Fehde rechnen musste. die androhung gewaltsamer sanktionen 
sollte also, im Brunnerschen sinne, eine abschreckung gegen gewaltsame übergriffe bieten. 
Patschovsky, Fehde im Recht (1996), s. 155 – 161.

40 „es ist eine der eigentümlichsten, in ihrer Wirkung auf die ganze innere struktur von staat 
und Politik doch kaum genügend berücksichtigten erscheinungen, daß dieser ganze tatbe-
stand von Friede und Fehde in den grundzügen fortlebt bis an die schwelle der neuzeit, 
daß man im 15., ja im 16. Jahrhundert noch genau so in den Kategorien von Freund und 
Feind denkt wie in der germanischen Frühzeit.“ Brunner, Land und herrschaft (51965), 
S. 33.

41 Brunner, Land und herrschaft (51965), S. 41 – 49. Zu den Begriffen „rechte“ und „mutwil-
lige“ Fehde ebd., s. 41 f. Vgl. Reinle, Bauernfehden (2003), s. 255 ff. 

42 Brunner, Land und herrschaft (51965), s. 47.
43 ebd., S. 49 f.



15

die „heimlichen missetäter“ dagegen, die ohne absage rauben und morden, wür-
den durch ihre taten „,ehr- und rechtlos‘, zu friedlosen, schädlichen Leuten,“ die 
nicht nur von blutgerichtlicher aburteilung bedroht seien, sondern auch durch 
kein asyl und keine Bürgschaft geschützt werden könnten. „schliche, durch die 
man die absagefrist wohl formell einhielt, tatsächlich aber verhinderte, daß der 
gegner von der Fehde Kenntnis erhielt“, seien „nicht erlaubt“ gewesen44. Zulässige 
Fehdemittel waren in erster Linie maßnahmen, die dem gegner materiellen scha-
den zufügen sollten, um ihn zum einlenken zu bringen, vor allem der Raub. auch 
die entführung eines gegners oder angehöriger seiner Klientel war üblich45. 

im Vergleich zu der eingangs zitierten darstellung von Bazing vertrat Brunner in 
wesentlichen Punkten gegensätzliche Positionen. erstens: Zwischen Fehde und 
Krieg bestand kein qualitativer unterschied in dem sinne, dass die Fehde eine pri-
vate, der Krieg eine öffentliche auseinandersetzung bezeichnet hätte. auch in jün-
gerer Zeit haben Forscher mit Verweis auf die schwierigkeit einer unterscheidung 
von „privaten“ und „öffentlichen“ Konfliktanlässen und Konfliktbeteiligten über-
zeugend gegen eine solche terminologische trennung argumentiert, trotz einzelner 
gegenstimmen46. Zweitens: die Fehde war kein willkürliches Faustrecht, sondern 
ein an beschränkende normen gebundenes, rechtlich legitimiertes instrument der 
selbsthilfe. dieser standpunkt Brunners ist in verschiedener hinsicht ergänzungs-
bedürftig, wie im folgenden Kapitel ausgeführt werden soll.

2.2 Das Problem der Verbindlichkeit gewaltbeschränkender Normen

die von Brunner in „Land und herrschaft“ aufgestellten Fehderegeln basierten im 
wesentlichen auf dem mittelalterlichen Landfriedensrecht, worin insofern eine 
 gewisse ironie liegt, als Brunner selbst andere Forscher wegen ihrer angeblichen 

44 Ebd., s. 74 – 77.
45 ebd., S. 77 ff. die gezielte tötung des gegners wurde Brunner zufolge nur im sonderfall der 

„totschlagfehde“ angestrebt.
46 Beispielsweise sieht Peter moraw das überwiegen persönlich-dynastischer motive als ty-

pisch mittelalterliches merkmal kriegerischer Konflikte, die sich „vom hochmittelalter bis 
hin zur schwelle der moderne“ hin „zum Vorwiegen gleichsam überpersönlicher anlässe“, 
„von kleinen Zahlen zu größeren Zahlen und von engen Räumen zu weiteren Räumen, viel-
leicht auch von kurzlebigeren Konstellationen zu länger dauernden“ entwickelte (Moraw, 
staat und Krieg (2000), s. 105 f.). Regina görner hat für ihren untersuchungsbereich nach-
gewiesen, dass sich Raubvorwürfe häufig gegen adlige amtsleute richteten, die oft kraft  
der ihnen von einem territorialherren übertragenen Kompetenzen handelten, also in aus-
übung „territorialstaatlicher“ Funktionen (Görner, Raubritter (1987), s. 188 – 224). görner 
kommt daher zu dem schluss (s. 279): „das Raubrittertum steht ja, wie sich gezeigt hat, 
keineswegs in grundsätzlichem Widerspruch zur öffentlichen gewalt, sondern stellt 
wenigs tens zu einem teil deren unliebsame erscheinungsform dar.“ nichtsdestotrotz plä-
diert Kortüm, der den Begriff „Fehde“ kategorisch ablehnt, für eine Rückkehr zur unter-
scheidung von „Privatkrieg“ und „öffentlichem Krieg“ (Kortüm, Wissenschaft im doppel-
pass (2006), s. 608 – 612; zuletzt auch in: Ders., Kriege und Krieger (2010), s. 32 ff.).
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rechtspositivistischen Fixierung kritisierte und die Bedeutung von nicht kodifi-
zierten ordnungsvorstellungen hervorhob47. neuere untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die meisten der bei Brunner referierten Fehderegeln in regionalen und 
reichsweiten Landfrieden vom 12. bis zum 15. Jahrhundert immer weiter tradiert 
wurden. Zugleich wird häufig darauf hingewiesen, dass dahinter vor allem die in-
tention stand, die ausübung von gewalt einzudämmen und der begrenzte charak-
ter dieser eindämmung in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass die hand-
lungsfähigkeit der daran interessierten akteure nicht ausreichte, um eine stärkere 
monopolisierung von gewalt zu gewährleisten. dies ändert jedoch nichts an dem 
sachverhalt, dass das spätmittelalterliche Landfriedensrecht die Rechtmäßigkeit 
der gewaltsamen selbsthilfe unter bestimmten Bedingungen grundsätzlich aner-
kannte48.

diese differenzierungsmöglichkeit zwischen rechter und mutwilliger Fehde 
stellte Brunner jedoch selbst durch allerlei Relativierungen in Frage. Zum Beispiel 
schrieb er bezüglich des grundsatzes der subsidiarität der Fehde gegenüber dem 
gerichtsverfahren, ihm sei aus der Fehdepraxis kein Fall bekannt, in dem eine 
Fehde aufgrund des Fehlens einer vorherigen gerichtsklage als mutwillig einge-
stuft wurde. das in den normtexten geforderte Verhältnis zwischen Fehde und 
gericht habe nie den Weg in die Fehdepraxis gefunden49. da Raub und Verwüstung 
übliche mittel auch der legitimen Fehdeführung gewesen seien, warnte Brunner 
davor, chronikalische erwähnungen von „straßenräubern“ als objektive Beschrei-
bung kriminellen handelns zu bewerten, und wies darauf hin, dass ein Konflikt-
gegner häufig bewusst als mutwilliger Fehdeführer dargestellt werde, um ihn ins 
unrecht zu setzen50. obwohl Brunner einräumte, dass die Fehde „unter dem 
schein des Kampfes ums Recht zum deckmantel des Raubes werden“ könne51, sah 

47 Brunner, Land und herrschaft (1939), s. 176 – 194.
48 arno Buschmann konnte einige dieser Regeln in landfriedensrechtlichen texten von 1152 

bis 1495 verfolgen: die dreitägige absagefrist (s. 100 – 104), das Verbot des Brandes als Feh-
demittel (s. 105 – 113), die sanktionierung von Raubzügen im Zusammenhang unrechter 
Fehden (s. 114 f.), das Verbot eigenmächtiger Pfändung (s. 115 f.), das gebot, Fehde nur  
bei notwehr und Rechtsverweigerung einzusetzen (s. 118 f.) u. a. daraus geht indirekt  
die grundsätzliche Legitimität der selbsthilfe hervor. Buschmann, Landfriede (2002), 
s. 100 – 118. im gegensatz dazu kommt Reither, Rechtsgeschichte (2009), s. 63 mit Ver-
weis auf den Landfrieden Friedrichs i. von 1187 und eine Reihe früherer Quellen zu dem 
schluss, diese stellten „keinen Beweis für die Rechtmäßigkeit der Fehde“ dar, sondern seien 
als „Versuch zu ihrer einschränkung zu sehen“. Ähnlich argumentiert Kortüm, Kriege und 
Krieger (2010), s. 71, 73 f. eine solche intention ist für einige der an den Landfriedensei-
nungen beteiligten akteure, insbesondere das Reichsoberhaupt, sicherlich plausibel. gegen 
diese Position ist allerdings einzuwenden, dass für den nachweis der Rechtmäßigkeit der 
gewaltsamen selbsthilfe doch wohl in erster Linie relevant ist, welche handlungsoptionen 
im Landfriedensrecht als rechtmäßig definiert wurden, und nicht, ob diese definition den 
Präferenzen einzelner entscheidungsträger entsprach (vgl. auch i.2.2.).

49 Brunner, Land und herrschaft (51965), s. 50.
50 ebd., s. 43, 81 – 84.
51 ebd., s. 108.
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er dennoch in der zeitgenössischen Verurteilung einer Fehde als straßenraub nicht 
mehr als eine „Parteienbehauptung“52 und lehnte daher die übernahme der Be-
zeichnung von Fehdeführenden als Räuber oder, in neuzeitlicher übertragung, als 
Raubritter, ab53.

damit stellte Brunner jedoch zwangsläufig seine Kernthese in Frage, denn die 
Regeln, die er als maßstab rechtmäßiger Fehdeführung identifiziert hatte, waren 
zugleich sein wichtigster Beleg dafür, dass die Fehde teil des mittelalterlichen 
Rechtssystems gewesen sei. Wenn selbst Fehden, die das gebot der unterordnung 
der Fehde gegenüber dem gerichtsverfahren verletzten, gemäß dem zur schau 
 gestellten selbstverständnis der Fehdeführenden als legitime selbsthilfe beurteilt 
werden mussten, dann war die Fehde an sich tatsächlich nichts anderes als ein will-
kürliches Recht des stärkeren, ein Faustrecht. dieser Punkt rief auch recht bald 
Kritik hervor: die Behauptung räuberischer gewalttäter, im Rahmen eines rechtli-
chen, durch die Fehde abgedeckten Konflikts zu handeln, sei häufig vorgeschoben 
gewesen und eben deswegen von anderen Parteien als Räuberei angesehen worden. 
schließlich habe der Rechtsanspruch, der als Fehdeanlass diente, im subjektiven 
ermessen des angreifers gelegen; die fristgerechte absage sei „nichts als eine sehr 
leicht erfüllbare Formalität“ gewesen54. ohne eine solche Beschränkung rechtmä-
ßiger Fehdeführung „würde die ausübung von Fehde, das ausmaß von totschlag 
und Brand, von ‚nahme und Fangenschaft‘, wesentlich vom guten oder bösen 
 Willen der fehdefähigen mächte abhängen“55. diese Kritik richtete sich vor allem 
gegen Brunners these, dass jeder, der vorgab, in seinem subjektiven Rechtsgefühl 
verletzt worden zu sein, zur Fehde nicht nur berechtigt, sondern geradezu ver-
pflichtet gewesen sei: 

„Wer sein Recht, sei es vor gericht, sei es in privatem schiedsrichterlichem austrag  
nicht zu erhalten vermag, würde mit seinem Recht, das er sich widerstandslos nehmen läßt, 
auch auf seine ehre verzichten. (…) man wird auch das lange Fortwuchern der Blutrache 
auch unter diesem gesichtspunkt betrachten müssen. es schien ehrenvoller, nicht sühne zu 
gewähren, sondern Rache zu nehmen.“56

indem Brunner suggerierte, „daß sich die Pflicht zur Bewahrung von ehre und 
subjektivem Rechtsanspruch über jede Rechtsentscheidung hinwegsetzen und 
damit zur ‚Pflicht zur Fehde‘ werden könne“, führte Brunner das gebot des Vor-
rangs der gerichte gegenüber der selbsthilfe ad absurdum57. indem er das subjek-

52 ebd., s. 56.
53 ebd., s. 6 f.
54 Winterfeld, geschichte des Fehdeunwesens (1940), s. 72 – 81; Rothert, Fehdewesen 

(1940), s. 148 – 155. Zur wissenschaftlichen auseinandersetzung zwischen Winterfeld und 
heinrich von Klocke vgl. Görner, Raubritter (1987), s. 6, 170, 176 f.

55 Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 66 f.
56 Brunner, Land und herrschaft (51965), s. 48 f. 
57 Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 67.
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tive Rechtsverständnis des Fehdeführenden über die kodifizierte norm erhob, 
 akzeptierte er dessen selbstdarstellung als einem von seinem Rechts- und ehr-
gefühl, mithin von einer Logik der angemessenheit (und nicht etwa einer Logik 
der nutzenmaximierung) geleiteten Rächer und blendete die Relevanz von mo-
tiven außerhalb des rechtlichen Bereichs weitgehend aus. damit verneinte Brunner 
nicht nur die möglichkeit einer unterscheidung von normwidriger und normange-
messener gewalt im Bereich der mittelalterlichen Fehdeführung, sondern ergriff 
selbst kategorisch die Partei fehdeführender gewalttäter, während er gleichzeitig 
die Verurteilung von Fehdeführenden als Raubrittern als parteiisch bezeichnete. 

die Kritik an Brunners Relativierung fehderechtlicher normen in „Land und 
herrschaft“ verschärfte sich im Zuge der vor allem nach Brunners tod 1982 einset-
zenden auseinandersetzung mit seiner Rolle als aktivem anhänger der national-
sozialisten im dritten Reich58. am weitesten reichte diese Kritik bei algazi, der 
Brunners auffassungen als Konsequenz seiner orientierung am faschistisch-völ-
kischen Konzept der „konkreten Volksordnungen“ sah und damit eine fundamen-
tale ablehnung von Brunners darstellung der Fehde als teil des mittelalterlichen 
Rechtssystems begründete59.

grundgedanke der „konkreten Volksordnung“ war, dass nicht das positive 
Recht, sondern die „Volksgemeinschaft“ selbst trägerin ihrer normativen Ver-
haltensmaßstäbe sei, deren gesetzmäßigkeiten man „dem Leben selbst“ entneh-
men müsse. diese denkfigur diente der rechtstheoretischen untermauerung der 
faschistischen abkehr vom liberalen Rechtsstaat: die fehlende Festlegung norma-
tiver angemessenheit auf das schriftlich niedergelegte Recht ermöglichte es, jeden 
Willkürakt der mächtigen zur manifestation des völkischen Wesens zu erklären60. 
in den vor 1945 publizierten auflagen von „Land und herrschaft“ sowie in einem 
programmatischen aufsatz von 1939 hatte Brunner selbst seine ablehnung der 
Fehdedeutung rechtspositivistischer staatswissenschaftler auf die idee der „kon-
kreten Volksordnungen“ zurückgeführt. die annahme einer trennung von staat 
und gesellschaft in der mittelalterlichen Verfassungswirklichkeit sei zu verwerfen, 
da beides in der übergreifenden Kategorie der „Volksgemeinschaft“ zusammenge-
fallen sei. normativer maßstab der „Volksgemeinschaft“ sei nicht das obrigkeitlich 
gesetzte positive Recht, sondern die rassisch internalisierten „konkreten Volksord-
nungen“. dieser maßstab manifestiere sich nicht in normativen texten, sondern im 
sozialen umgang innerhalb der „Volksgemeinschaft“61. 

58 Zu Brunners Lebenslauf und der nach dem Krieg einsetzenden Brunner-Kritik Jütte, 
 Zwischen ständestaat und austrofaschismus (1984), s. 237 – 262; Oexle, sozialgeschichte 
(1984), s. 322 ff.; Graus, Verfassungsgeschichte (1986), s. 566 – 569; Melton, otto Brunner 
(1994), s. 266 – 272; Algazi, otto Brunner (1997).

59 Algazi, herrengewalt (1997).
60 Algazi, herrengewalt (1997), s. 112. Zur Beeinflussung Brunners durch carl schmitt vgl. 

bereits Schreiner, Wissenschaft (1989), s. 138.
61 Brunner, Land und herrschaft (11939), s. 193 ff.; Ders., moderner Verfassungsbegriff 

(1939), s. 517. Vgl. Schreiner, Wissenschaft (1989), s. 138; sowie Algazi, herrengewalt 
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algazi wies nun darauf hin, dass Brunner unter dem einfluss des „konkreten 
ordnungsdenkens“ einerseits den anschein erweckt habe, eine normative ord-
nung darzustellen, andererseits Beispiele aus der Rechtspraxis zur argumentation 
herangezogen und damit die unterschiede zwischen normen und sozialen, d. h. 
rechtlich bedeutungslosen tatsachen verwischt habe62. Brunner habe „die auflö-
sung des Rechts in die angeblich konkrete Realität der macht und die Produktion 
von normativitätseffekten ohne gebundenheit an normen“ im sinne des kon-
kreten ordnungsdenkens auf die machtstrukturen des mittelalters übertragen63. 
Zudem habe er mehrdeutige Quellenbegriffe in manipulativer absicht semantisch 
auf jeweils die Bedeutung festgelegt, die seiner völkisch geprägten auffassung mit-
telalterlicher Verfassungswirklichkeit entsprochen habe, ohne ihren pragmatischen 
Kontext zu berücksichtigen64.

diese Kritik an Brunners arbeit ist insofern berechtigt, als Brunner die mittelal-
terliche Vergangenheit nicht nur als Wissenschaftler beschrieb, sondern zugleich 
aus ideologischen gründen zum ideal erhob. Brunners Position, jede Klage über 
unrechtmäßige Fehdeführung unter den Vorbehalt der diffamierung eines Kon-
fliktgegners zu stellen, machte jede differenzierung zwischen normgemäßem und 
normwidrigem gewaltverhalten im mittelalter unmöglich. Wenn Brunner darüber 
hinaus 1939 am Vorabend des überfalls auf Polen von einer vom Frühmittelalter 
bis zum Beginn der neuzeit unverändert bestehenden germanischen tradition aus-
ging, sich als Vergeltungsreaktion auf eine vermeintliche ehrkränkung „selbst im 
Kampfe Recht zu schaffen“, dann stellt Kortüm diese annahme vor dem zeitlichen 
hintergrund der wahrgenommenen ehrkränkung nazideutschlands durch den 
„diktatfrieden von Versailles“ berechtigterweise unter ideologieverdacht65.

allerdings berührt Brunners normrelativismus ein reales Forschungsproblem, 
das sich aus der häufigen diskrepanz zwischen Fehdenorm und Fehdewirklichkeit 
ergab: Konnten Fehden, die nicht den Vorgaben des kodifizierten Rechts folgten, 
dennoch in den augen der Zeitgenossen legitim sein, oder waren diejenigen, die 
gegen fehderechtliche normen verstießen, ausnahmslos und automatisch als stra-
ßenräuber oder eben als Raubritter zu betrachten? Was sollte man zum Beispiel 
von einem Fehdeführenden halten, der sich vergeblich um eine gerichtliche aus-
richtung mit seinem Konfliktgegner bemühte – also einen Klagegrund vorweisen 
konnte und das gebot der subsidiarität der Fehde einhielt – dann jedoch die Fehde 
mit einem Raubüberfall anstatt einer fristgerechten Fehdeansage begann?

(1997), s. 104 – 111. Jütte, Zwischen ständestaat und austrofaschismus (1984), s. 258 f., 
sieht ebenfalls einen einfluss der nationalsozialistischen staatslehre auf Brunners Werk, je-
doch weniger durch carl schmitt als vielmehr durch albert Bäumler und Rudolf höhn. 

62 Algazi, herrengewalt (1997), s. 104 – 110.
63 ebd., s. 110.
64 ebd., s. 20 ff., 55 – 103, bes. 101 ff. auch ernst schubert hatte Brunners Verwendung des 

Begriffs „Land“ kritisiert, weil dieser die Vieldeutigkeit dieser Bezeichnung nicht ausrei-
chend berücksichtigt habe; vgl. Schubert, Fürstliche herrschaft (1996), s. 59 f.

65 Kortüm, Wissenschaft im doppelpaß (2006), s. 593 f.
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im Kontext der diskrepanz zwischen den Fehdenormen der Landfriedens-
gesetzgebung und der spätmittelalterlichen Fehdepraxis haben die deutsche 
 Landesgeschichtsforschung wie auch die Konflikts- und Kriminalitätsforschung auf 
eine spannung zwischen dem positiven Recht und einem diffuseren „soziokul-
turellen ordnungsgefüge“ hingewiesen, das sich nicht rechtspositivistisch erschlie-
ßen lasse66. diese durch die geringe schriftlichkeit der mittelalterlichen gesellschaft 
bedingte „deckungslücke zwischen gesetz und Recht“ während des mittelalters 
verhinderte die herausbildung eines „einheitlichen, allgemein verbindlichen Rechts-
standpunkts“ und damit „eine unstrittige unterscheidung von Recht und unrecht“67. 
Rechtliche entscheidungen wurden im mittelalter die längste Zeit anhand von 
 konkreten einzelfällen getroffen. die jeweilige entscheidung orientierte sich weni-
ger an allgemein festgesetzten normen als an einer großen Bandbreite von mög-
lichen gewohnheitsrechtlichen Begründungen68. die mittelalterlichen Landfrieden, 
so fasst elmar Wadle zusammen, waren kein geordnetes, widerspruchsfreies nor-
mensystem, sondern lediglich eine hilfestellung für die zeittypische Fallgesetz-
gebung:

„diese ‚gesetzgebung‘ ist (…) noch nicht so beschaffen, daß sie alle Rechtsvorstellungen 
verdrängt, die nicht mit ihr vereinbar sind. der Vorrat an Rechtsregeln ist (…) noch nicht 
verfestigt, insbesondere noch nicht hinreichend geordnet oder gar widerspruchsfrei syste-
matisiert. (…) unter diesen Bedingungen hat die gerichtsgemeinde eine konkrete, d. h. auf 
den streitfall anwendbare norm zu bilden; sie hat die aufgabe, gerechtigkeit im einzelfall 
zu realisieren. dabei geht es weniger darum, Rechtsgewohnheit oder allgemein ‚vorformu-
liertes‘ Regelwerk ‚anzuwenden‘, als vielmehr darum, im geiste der Leitideen gerechtig-
keit im einzelfall walten zu lassen“69.

auch zur „rechten Fehde“ existierte demnach keine einheitliche, objektive norm, 
die eine klare trennung von Recht und unrecht in jedem Fall zugelassen hätte. 
Vielmehr ließ das zeitgenössische Rechtsverständnis unterschiedliche standpunkte 
zu einer Frage zu. dabei stand gesetztes Recht gleichberechtigt neben regionalen 
Bräuchen, gewohnheiten und ordnungsvorstellungen70. 

diese erkenntnis ist insofern unbefriedigend, als sie die gefahr birgt, gegenüber 
jeglichem Bericht über normwidriges gewaltverhalten in den Brunnerschen gene-
ralvorbehalt zu verfallen und hinter jedem Raub, mord und totschlag ex negativo 
eine geheimnisvolle, dem Blick des historikers verborgene soziokulturelle ord-
nungsvorstellung vermuten zu müssen, die den betreffenden akt möglicherweise 
im Rechtsverständnis des täters legitimierte oder sogar im hinblick auf sein sub-

66 Reinle, Bauernfehden (2003), s. 50 f.
67 ebd., s. 46 f.
68 Moraw, Von offener Verfassung, s. 189.
69 Wadle, Landfriedensrecht (2002), s. 83 f.
70 Reinle, Bauernfehden (2003), s. 47 – 52.
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jektives ehrgefühl erzwang71. Wie ist es nun möglich, über solche nicht-kodifi-
zierten soziokulturellen normen Kenntnis zu erhalten?  

Reinle sieht in der Reaktion der umwelt, in der akzeptanz von Fehdeführung 
durch die öffentlichkeit einen besseren indikator für die Legitimität von Fehde-
handlungen als das kodifizierte Recht72. dieser ansatz bietet den Vorteil, eine ge-
wisse normverbindlichkeit auch für nicht-kodifizierte Verhaltensmaßstäbe messen 
zu können. auch diese annäherung hat jedoch einen Pferdefuß: es wäre ja denk-
bar, dass die Konstituenten dieser umwelt selbst in einer Beziehung zu dem Fehde-
führenden stehen, welche den erfolg oder misserfolg des Fehdeführenden mit 
ihren eigenen materiellen interessen verbindet und die sich daher hüten werden, 
seine Fehdeführung zu delegitimieren. so schreibt tilly die anerkennung der Legi-
timität des Verhaltens eines herrschaftsträgers durch andere Parteien überwiegend 
dem einfluss machtpolitischer Faktoren zu: 

“Legitimacy is the probability that other authorities will act to confirm the decisions of  
a given authority. other authorities (…) are more likely to confirm the decisions of a 
 challenged authority that controls substantial force; not only fear of retaliation, but also 
desire to maintain a stable environment recommend that general rule”73.

aussichtsreicher erscheint daher der Weg, aus den Rechtfertigungsmustern eines 
gewalttäters Rückschlüsse auf seine annahmen darüber zu ziehen, welche norma-
tive Begründung seinen adressaten einleuchten würde: Wenn ein Fehdeführender 
sich bei der Rechtfertigung seiner taten auf eine rechtliche oder soziale norm be-
zieht, muss diese Rechtfertigung ja, um ihren Zweck zu erfüllen, für sein Publikum 
schlüssig sein. man könnte also aus seiner Rechtfertigung ersehen, welche norm 
sein Publikum seiner ansicht nach als verbindlich ansehen, welche Begründung es 
akzeptieren würde. ob diese der Rechtfertigung zugrunde liegende annahme rich-
tig ist und ob diese Rechtfertigung aus welchen gründen auch immer akzeptiert 
wird, ob die Begründung mit den wirklichen motiven des Betreffenden überein-
stimmt oder nicht, spielt erst einmal keine Rolle – wichtig ist, zunächst die mög-
lichkeiten zur Legitimierung von gewalt zu erkennen. 

71 dieses Problem sieht auch Reinle, Bauernfehden (2003), s. 56: „ein hinweis auf mangeln-
des unrechtsbewusstsein der täter allein wird allerdings nicht ausreichen, um eine Verwur-
zelung ihrer handlungsweise in einem tradierten normengefüge zu beweisen, denn abge-
brühtheit könnte auch wirkliche Kriminelle ausgewiesen haben.“

72 „daher sei hier vorgeschlagen, die akzeptanz von Fehdeführung als maßstab einzubringen, 
das heißt: akzeptanz durch die mitwelt soll als indikator für die intersubjektiv gegebene 
nachvollziehbarkeit einer subjektiven Berechtigung angenommen werden. akzeptanz 
einer handlung beweist zwar nicht zwingend, dass eine handlung dem tradierten Recht 
entsprach, wohl aber, dass sie sich mindestens auf anerkannte normen berufen konnte. (…) 
handlungen also, die von nicht-marginalen, sondern von integrierten teilen der gesamtge-
sellschaft mitgetragen wurden, wird man nicht als ‚kriminell‘ im sinne der sozialschädlich-
keit abtun können, sondern man wird nach ihrer normativen Verwurzelung fragen müs-
sen.“ ebd., s. 56.

73 Tilly, War making (1989), s. 171.
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auf diese Weise hat herbert obenaus durch eine analyse der Rechtfertigungs-
strategien von Konfliktparteien im spätmittelalterlichen südwestdeutschland 
 belegt, dass zumindest die subsidiarität der Fehde gegenüber dem gerichtsverfah-
ren durchaus verbindliche Qualität hatte. obenaus griff dabei auf umfangreiche 
Quellen aus dem Zusammenhang konkreter Konfliktfälle zurück. in den Bemü-
hungen der Konfliktparteien um die rechtliche anerkennung ihres Vorgehens sah 
obenaus einen gradmesser für ihre annahmen bezüglich der normativen Vorstel-
lungen ihrer adressaten, der eine zuverlässigere Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
einer Fehde ermöglicht habe als die akzeptanz des subjektiven Rechtsgefühls des 
jeweiligen angreifers74. die Konfliktparteien formulierten ihre Position jeweils in 
Form sogenannter „ausschreiben“, die vervielfältigt und an zahlreiche benach-
barte herrschaftsträger verschickt wurden. dabei wurde nicht nur das eigene Vor-
gehen verteidigt, sondern auch das Verhalten des gegners als unrechtmäßig ge-
brandmarkt. eine Partei, die Fehde führte, nachdem sie „ohne Rechtfertigung ein 
schiedsgericht ablehnt[e] oder das anbieten eines schiedsgerichts“ unterließ, lief 
demnach gefahr, durch diese missachtung der subsidiarität der Fehde gegenüber 
dem gericht die Rechtsgrundlage ihrer Fehde zu verlieren. mit dem „Vorwurf 
einer Fehde wider billiges Rechtgebot“ konnte eine Partei die ehre des gegners 
und damit seine Rechtsfähigkeit angreifen75. Zumindest in der Wahrnehmung der 
Konfliktbeteiligten konnte eine solche schwächung der Rechtsposition einer Partei 
konfliktentscheidend sein76.

üblicherweise waren die Konfliktparteien in Verhandlungen bemüht, den ein-
druck zu vermeiden, ohne vorheriges schlichtungs- oder gerichtsangebot an die 
gegenseite oder unter missachtung eines entsprechenden angebots zum mittel der 
Fehde gegriffen zu haben. das landfriedensrechtliche gebot einer unterordnung 
der Fehde gegenüber dem gerichtsverfahren war also ein realer Bezugspunkt 
 zumindest in der öffentlichen selbstdarstellung der Konfliktparteien77. auch die  

74 „Viel ist bei Brunner von ehre die Rede, doch immer zu einseitig von der subjektiven ehre 
des (…) zum mittel der Fehde greifenden, zu wenig dagegen von dem Raum, in dem der 
subjektiv Rechthabende steht, in dem das subjektive Recht und der ehrenstandpunkt einer 
Partei von der öffentlichkeit geprüft und gewägt werden. das Bild der Rechtsordnung, das 
von Brunner entworfen wird, ist unvollständig; ihm fehlt die Bindung der Willkür des ein-
zelnen. ohne die Berücksichtigung der Bindung durch die drohende ehrenschelte aber 
wird die Rechtsordnung des späten mittelalters ebenso zur schrankenlosen Willkürherr-
schaft der Fehdestarken und Fehdeberechtigten wie durch das außerachtlassen der institu-
tionellen Bindung der Fehde an das schiedsgericht.“ Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 90.

75 Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 67 – 71.
76 darauf weisen nicht nur die Bemühungen der Beteiligten um eine anerkennung ihrer 

Rechtsposition gegenüber einer größeren öffentlichkeit hin, sondern auch die Versuche 
 militärisch unterlegener Konfliktparteien, eine drohende gewaltsame auseinandersetzung 
durch Rechtgebote abzuwenden, deren missachtung ihre gegner ins unrecht setzen würde. 
ebd., s. 87.

77 „das anbieten oder ablehnen eines schiedsgerichts ist nicht in das Belieben der Parteien 
gestellt“, die norm gewinnt Verbindlichkeit aus dem umstand, dass „der spätmittelalter-
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in der Landfriedensgesetzgebung geforderte fristgerechte Fehdeansage ist eine 
Regel, die in der konfliktbegleitenden Korrespondenz häufig eingefordert wurde 
(vgl. iV.1.).

2.3 Fehdeführung und Standeszugehörigkeit

die Frage nach der standeszugehörigkeit von Fehdeführenden verdient im hin-
blick auf den Forschungsdiskurs zu Legitimität und Funktion der Fehde besondere 
Beachtung. sie tangiert auch die diskussion um den Raubritter-Begriff insofern, als 
dieser eine Verbindung von adliger standeszugehörigkeit und Fehdeführung mit 
Kriminalität und gewalttätiger Bereicherung impliziert (wobei letzterer aspekt in 
i.3 behandelt wird).

Viele Brunner-Kritiker, die auf seine Beeinflussung durch das geschichtsbild  
der nationalsozialisten hingewiesen hatten, stellten dennoch seine auffassung der 
Fehde als Rechtsinstrument nicht grundsätzlich in Frage und sahen sein misstrauen 
gegenüber dem Quellenwert normativer texte für die Lebenswirklichkeit des 
 mittelalters im breiteren Kontext sozialgeschichtlicher strömungen des frühen 
20. Jahrhunderts verankert78. dagegen haben andere autoren das Konzept der 
Fehde als einer unter bestimmten Bedingungen als rechtmäßig anerkannten Form 
der selbstjustiz in Zweifel gezogen. so deutet algazi Brunners darstellung der 
Fehde als ideologisches Konstrukt mit der Funktion, eine adlige gewaltpraxis zu 
rechtfertigen, die der aufrechterhaltung der politischen macht des adels gegenüber 
nichtadligen diente. demnach hätten die adligen durch ihre gegenseitigen Fehden 
erst die gewalt geschaffen, vor der die Bauern schutz benötigten. durch die abga-
ben, welche die Bauern für diesen schutz an sie leisten mussten, erhielten sich die 
adligen die Voraussetzungen für ihr monopol auf die anwendung von gewaltmit-
teln und reproduzierten somit die gesellschaftliche struktur, die sie an der macht 
erhielt79. unterstützend hierzu deutete Kortüm die rechtliche Funktion der Fehde 
als „erfundene tradition“, durch welche spätmittelalterliche adlige ihre willkür-
lichen gewaltakte legitimieren wollten. Brunner habe sich mit seiner deutung der 
Fehde als Rechtsinstrument den parteiischen standpunkt einer gesellschaftlichen 

liche Rechtsstreit (…) dem urteil der öffentlichkeit unterworfen“ ist. ebd., s. 67. Vgl. a. die 
Konfliktregelungsmechanismen der gesellschaft mit st. georgenschild, ebd., s. 56 – 59, 
65ff., 72, 81, 217 – 220.

78 Melton, otto Brunner (1994), s. 275. neben Schreiner, Wissenschaft (1989), s. 136 – 146 
wiesen auch andere Forscher darauf hin, dass die so genannte Volksforschung in den breite-
ren Kontext sozialgeschichtlicher strömungen im frühen 20. Jahrhundert einzuordnen sei 
und etwa mit der französischen annales-schule gemeinsame Wurzeln teile; Oexle, sozial-
geschichte (1984), s. 322 – 326; Ders., deutsche mediävisten (1995), s. 120 – 124; Schött-
ler, das „annales-Paradigma“ (1995), s. 200 – 220; vgl. außerdem Schulze, deutsche ge-
schichtswissenschaft (1989), s. 280 – 301; Oexle, deutsche mediävisten (1995), s. 124 ff.

79 Algazi, herrengewalt (1997), s. 128 – 167, 211 f, 224 – 228.
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minderheit zu eigen gemacht und Belege, die gegen seine interpretation sprachen, 
bewusst unterschlagen80. 

die annahme eines adligen Fehdemonopols ist allerdings angesichts des nach-
weises zahlreicher Fälle nichtadeliger Fehdeführung nicht zu  halten. nach Reinles 
ergebnissen war die Fehde „kein exklusives adliges standesmerkmal“, sondern 
wurde auch von Bürgern und Bauern genutzt81. „die deutung der Fehde als un-
terdrückungsmechanismus“, so Reinle, setze jedoch voraus, „dass die von einer 
solchen Fehdepraxis unterjochten Bevölkerungsgruppen keinen Zugriff auf dieses 
instrumentarium hatten (…)“82. auch wenn man die sonderrolle von adligen bei 
der Fehdeführung berücksichtigt, stellte die Fehde grundsätzlich auch für nicht-
adlige eine handlungsoption dar.

in ähnlicher Weise argumentieren Kritiker des Begriffs „Raubritter“. so begrün-
dete Kurt andermann seine ablehnung dieser Bezeichnung mit dem Verweis auf 
Fehdeführung bei städten und Fürsten. andermann wies darauf hin, dass auch 
Fürsten und reichsunmittelbare städte Fehden führten, dabei Raub und erpres-
sung praktizierten und sich nicht immer an die Regeln der Landfriedensbünde 
hielten, denen sie zugehörten. daher sei nicht einzusehen, warum man fehde-
führende adlige als „Raubritter“ bezeichne, ohne analog von „Raubfürsten“ und 
„Raubbürgern“ zu sprechen. die exklusive Verknüpfung des Raubvorwurfs mit 
dem adel schreibe eine unterscheidung von Recht und unrecht fort, die den feh-
deführenden adel in einseitiger Weise diskreditiere. mit der Kriminalisierung des 
fehdeführenden adels im gegensatz zu Fürsten und städten, so die Folgerung, 
wird nicht zwischen zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen differenziert, son-
dern zwischen gewinnern und Verlierern der deutungshoheit über den betref-
fenden Konflikt83. andermanns sicht wird gestützt von studien, die eine analogie 
zwischen staatsbildungsprozessen und organisierter gewaltkriminalität bei früh-
neuzeitlichen Fürstenstaaten sowie bei der stadt Basel diagnostizieren84. auch 

80 Kortüm, Wissenschaft im doppelpass (2006), s. 613 ff.
81 Reinle weist außerdem darauf hin, dass wesentliche Rückschlüsse algazis aufgrund der 

kontextuellen Bindung großer teile seiner Quellenbelege an die österreichisch-eidgenös-
sischen auseinandersetzungen nicht verallgemeinerbar seien (Reinle, Bauernfehden (2003), 
s. 39). auch der Quellenbegriff „Bauern“ besitzt eben keine gleichbleibende semantische 
Bedeutung als unterdrückter gegenpol der „herren“, sondern ist bei dem von algazi he-
rangezogenen autor Felix hemmerli eine polemische Bezeichnung der schweizer eidge-
nossenschaft, also eines Bündnisses, das Bauerngemeinden ebenso umfasste wie städte und 
adlige, dessen politische eliten selbst herrschaft über bäuerliche eigenleute ausübten und 
das, nebenbei bemerkt, selbst die Fehde recht effektiv zur territorialen expansion einsetzte. 
Vgl. Weishaupt, Bauern (1991), s. 102 – 106, 116 – 123, 190 – 199; Sieber-Lehmann, schwie-
rige nachbarn (2000), s. 280 – 284 sowie zur adelsherrschaft in der Freien stadt Bern 
Schwinges, der politische alltag (1999), s. 263 ff. 

82 Reinle, Bauernfehden (2003), s. 340.
83 Andermann, Raubritter (1997), s. 11 – 28.
84 Tilly, War making (1989), s. 169 – 183 zu fürstlichen territorien; Sieber-Lehmann, 

schwierige nachbarn (2000), s. 281 ff. zu Basel.
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thomas marolf sieht keinen qualitativen unterschied zwischen städtischer und 
 adliger Fehdeführung, da etwa die schwäbischen Reichsstädte bei ihrem Feldzug 
gegen adlige stützpunkte im hegau 1441/42 Plünderung und Raub ebenso als Feh-
demittel eingesetzt hätten85. diesen Feldzug deutet marolf nicht im sinne ulrich 
andermanns als gewaltsame sanktionierung adliger gewalttaten, die nach dem 
Rechts gefühl städtischer eliten als kriminell betrachtet wurden (vgl. i.5.1), sondern 
als „blosse Rache- und schadensfehde zweier verfeindeter Kampfbünde“, die sich 
qualitativ nicht wesentlich voneinander unterschieden86. 

Zugleich allerdings lassen die bisherigen studien zu hans von Rechbergs Fehden 
gegen städte – marolfs Beispiel eingeschlossen – implizit doch einen wesentlichen 
unterschied zwischen dem gewaltverhalten adliger und städtischer Konflikt-
parteien erkennen: die gewaltsame eskalation bestehender Konfliktverläufe ging 
in diesen Fällen immer von der adligen seite aus, während die Reichsstädte jeweils 
aus der defensive heraus auf einen (oft unabgesagten) angriff reagierten. die er-
kenntnisse zu Rechbergs Fehdeaktivität passen zu den ergebnissen schuberts, nach 
denen adlige zwar kein monopol auf die Fehdeführung hatten, aber doch bei der 
Fehdeführung eindeutig eine besondere schlüsselrolle spielten. es waren in erster 
Linie adlige, die über die zur Fehdeführung notwendigen Ressourcen verfügten, 
nämlich militärische expertise, befestigte Plätze und überregionale Beziehungen. 
gleichzeitig hatte der nichtfürstliche adel angesichts der zunehmenden gewalt-
monopolisierung durch Fürsten und städte im Fall eines Fehdeverbots von allen 
herrschaftsträgern die größten Verluste an handlungsspielraum zu befürchten. 
dieser adel war es daher auch, der auf den Reichstagen des 15. Jahrhunderts am 
hartnäckigsten gegen ein allgemeines Fehdeverbot kämpfte87.

aus der sonderrolle von adligen als strategische experten, als Besitzer befes tigter 
stützpunkte, als stärkste Befürworter der institution Fehde ergibt sich nun, dass es 
meist auch adlige waren, die das in der Fehde handelnde gewaltpersonal anleiteten 
und die in Fehden begangenen gewalttaten koordinierten. sie waren daher auch 
Kriminalitätsvorwürfen wegen gewaltsamer Friedensbrüche im Rahmen von Feh-
den in stärkerem ausmaß ausgesetzt als angehörige anderer stände. Betrachtet man 
die Verhaltensmuster und organisationsstrukturen von Fehdeführenden ohne Be-
rücksichtigung der Frage nach ihrer Legitimierung, dann sind zeitübergreifende 
analogien zu modernen strukuren des organisierten Verbrechens offensichtlich. 
die hauptleute fehdeführender Personengruppen im spätmittelalter haben ihr per-
sonelles Reservoir fahrender söldner und Vaganten im grunde aus derselben gesell-
schaftsschicht rekrutiert, aus der nach der Kriminalisierung der Fehde die Räuber-
banden der Frühen neuzeit hervorgingen88. Viele der in Fehden als helfer oder 

85 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 118 – 128.
86 ebd., s. 133.
87 Schubert, Räuber (2007), s. 250 – 259.
88 Vgl. ernst schubert: „im spätmittelalter hatte sich unterhalb der vom adel geschützten 

Plackerei eine eigenständige Form der Bandenkriminalität gebildet. (…) in dieser Räuber-
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helfershelfer auftretenden Kämpfer führten im wesentlichen nur räuberische akti-
vitäten fort, die sie ansonsten als söldner oder eben auf eigene Faust praktizierten89.

der Begriff „Raubritter“ mag also zwar ein schlagwort des Vormärz gewesen sein. 
dass er aber über das 19. Jahrhundert hinaus eine soviel größere Wirkungsmacht 
entfaltet hat als beispielsweise „Raubbürger“, dürfte in erster Linie daran liegen, dass 
Fälle von stadtbürgern, die von ihren ummauerten Plätzen aus mit hilfe von Banden 
 vagierender gewalttäter ohne Vorwarnung gruppen reisender adliger überfielen 
und ausraubten, tatsächlich so viel seltener dokumentiert sind als das umgekehrte 
Phänomen.

2.4  Rechtliche Selbsthilfe und Willkürgewalt:  
Zwei Seiten derselben Medaille

die Bedingungen für die Legitimität von Fehdehandlungen sind für die Fragestel-
lung dieser arbeit deswegen relevant, weil zum einen die durchsetzung rechtlicher 
ansprüche ein mögliches Fehdemotiv darstellt, zum anderen, weil die damals maß-
geblichen Regeln der Fehde beeinflussten, welche gründe Rechberg selbst für seine 
Fehdeführung angab, und daher für eine einschätzung seiner eigenen aussagen 
über seine handlungsmotive relevant sind. Will man die Legitimität gewalttätigen 
Verhaltens an dessen übereinstimung mit allgemein anerkannten normen messen, 
steht man jedoch schnell vor der Frage, ob es solche normen im 15. Jahrhundert 
überhaupt gab und wenn ja, woran man sie erkennt. 

Rechbergs öffentliche selbstrechtfertigung lässt zumindest darauf schließen, von 
welchen normativen maßstäben er selbst glaubte, dass sie von der mehrheit seiner 
adressaten als maßgeblich akzeptiert würden. Wie im hauptteil noch deutlich 
wird (vgl. iV), war Rechberg bemüht, die Konformität seiner absichten und seines 
Verhaltens mit landfriedensrechtlichen normen zu beweisen – mit der darin impli-
zierten Funktion der Fehde als Rechtsinstrument, mit dem Vorrang des gerichts 
vor der Fehde, mit der Pflicht zur fristgemäßen absage. ebenso ist offensichtlich, 
dass er selbst häufig gegen diese maßstäbe verstoßen hat. dass er dennoch nur von 
teilen der zeitgenössischen öffentlichkeit kriminalisiert wurde, liegt zum einen si-
cherlich daran, dass von den zur sanktionierung seines Verhaltens fähigen ak-
teuren diejenigen über solche Verstöße hinweg sahen, die sich aus seinen Fehden 
einen potenziellen nutzen versprachen. Zum anderen ist zu betonen, dass ein 

welt scheinen bereits die ersten strukturen frühneuzeitlicher Räuberbanden auf.“ Schu-
bert, Räuber (2007), s. 259 – 269, Zitat s. 266.

89 dies wird immer wieder schlaglichtartig deutlich, etwa an den von thomas marolf erforsch-
ten „Krähenleuten“ (siehe iii.5.1) oder der Bande um ambrosius Kaspar, die bei ihren über-
fällen auf Reisende nicht das geringste interesse daran hatte, ob ihr jeweiliges opfer zu den 
Fehdegegnern ihres nominellen hauptsächers gehörte oder nicht (siehe iii.4.2). erinnert sei 
auch an die Vitalienbrüder um Klaus störtebeker, die ihre Karrieren als Fehdehelfer des her-
zogs von mecklenburg begannen, nach dessen Friedensschluss jedoch ohne Legitimation 
weiterraubten (vgl. s. 48 u. ebd. anm. 189).
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missbrauch der Fehde nur möglich war, weil die grundsätzliche Rechtmäßigkeit 
der Fehde zu Rechbergs Zeit noch eine breite anerkennung genoss. 

angesichts der theoretischen diskussion um die Legitimität von Fehdeführung 
kann manchmal der eindruck entstehen, dass die mitglieder einer Fehdepartei 
 jeweils alle dasselbe motiv geteilt hätten, gleich, ob es sich um die Verfolgung 
rechtlicher ansprüche, die unterdrückung von Bauern oder sonstige Ziele han-
delte. Viele widersprüchliche Forschungsergebnisse ließen sich möglicherweise 
 dadurch auflösen, dass man sich von dieser Prämisse verabschiedet. mehrere Fall-
studien zu Fehden, die in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts im südwest-
deutschen Raum geführt wurden und an denen entweder hans von Rechberg oder 
Personen aus seinen Fehdenetzwerken beteiligt waren, haben gezeigt, dass der 
hauptsächer einer Fehde – also die in ihren Rechten subjektiv verletzte Partei,  
die die Fehde durch Forderungen an ihren Konfliktgegner begründete – selten aus 
den gleichen interessen heraus handelte wie seine helfer. in der Fehde des hans 
gruber gegen die eidgenossenschaft, des Werner Rosshaupter gegen die Reichs-
stadt nürnberg, des Konrad stickel gegen den Bischof heinrich von Konstanz und 
des ulrich himmeli gegen die eidgenossenschaft wird jeweils deutlich, wie Feh-
den, die  jeweils aus einem rechtlichen Konflikt entstanden waren, von den helfern 
des hauptsächers für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert wurden. 

gruber, Rosshaupter, stickel und himmeli waren jeweils erkennbar darum 
 bemüht, die Wiedergutmachung eines erlittenen unrechts zu verfolgen. gruber 
 behauptete, um eine erbschaft betrogen worden zu sein, lud seine gegner jahre-
lang vor gericht, brachte sie in die acht und begann schließlich eine Fehde, jedoch 
erst, nachdem er den Rechtsweg vollständig ausgeschöpft hatte90. Rosshaupter, ein 
ulmer geschäftsmann, war durch einen nürnberger Partner bei dessen insolvenz 
um eine hohe geldsumme betrogen worden, scheiterte bei dem Versuch, die 
Reichsstadt nürnberg für ihren Bürger haftbar zu machen, wurde durch nürnberg 
daraufhin systematisch kriminalisiert und gejagt und begann erst dann eine Fehde 
gegen die Reichsstadt91. der Konstanzer Bürger stickel gab nach der ermordung 
seines sohnes durch diener des Konstanzer Bischofs sein Bürgerrecht auf und bot 
hans von Rechberg und anderen adligen geld dafür, dass sie den Bischof befeh-
deten92. himmeli schließlich versuchte jahrelang vergeblich, nach seiner enteig-
nung im Zuge eines politischen umsturzes in appenzell die neue appenzellische 
Regierung und die hinter ihr stehenden eidgenossen vor einem gericht zu belan-
gen, das außerhalb des eidgenössischen Bündnissystems lag. als ihm dies nicht ge-
lang, ermordete er schließlich aus Rache den appenzeller ammann ulrich häch, 

90 Widmer, gruber-Fehde (2001).
91 Vgl. Sporhan-Krempel, die Rosshaupter-Fehde (1974) sowie Seitz, Bemerkungen zur 

Rosshaupter-Fehde (1975).
92 Vgl. iii.3.2, prosopograph. anhang: stickel sowie Marolf, hans von Rechberg (2006), 

s. 116 ff.
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floh außer Landes und begann seine Fehde93. damit soll nicht geleugnet werden, 
dass in vielen Fehden auch angebliche Rechtsgründe vorgetäuscht wurden; in die-
sen vier Beispielen weist die Vorgeschichte der Fehde jedoch jeweils deutlich darauf 
hin, dass ihnen tatsächlich eine schädigung der späteren hauptsächer vorausging.

alle vier waren, sobald ihre jeweiligen Konflikte ein gewaltsames niveau er-
reichten, auf professionelle Kämpfer angewiesen, und wandten sich daher an ver-
schiedene adlige um hilfe, die im hauptteil dieser arbeit noch eine Rolle spielen 
werden: herzog Reinhold Vi. von urslingen (gruber, Rosshaupter), georg von 
geroldseck-sulz (Rosshaupter) und hans von Rechberg (himmeli, stickel)94. mit 
eröffnung der Fehde wurden die hauptsächer jedoch schnell zu nebenfiguren, die 
durch ihre abhängigkeit von ihren bewaffneten helfern weitgehend die Kontrolle 
über die gestaltung des Konfliktverlaufs verloren. andreas Widmer und thomas 
marolf haben jeweils gezeigt, dass die Fehdehelfer in diesen Konflikten zwar den 
rechtlichen Fehdegrund ihres schützlings als grund ihrer Fehde angaben, jedoch 
so gut wie kein interesse daran zeigten, den ursächlichen Konflikt zu einer für ihn 
vorteilhaften Lösung zu bringen. die helfer suchten im gegenteil eine solche Lö-
sung möglichst lange zu verschleppen, um die durch die Fehde legitimierten hand-
lungsspielräume nutzen zu können und den vorgeblichen Fehdegrund offensicht-
lich für sachfremde Ziele zu instrumentalisieren.

nach ansicht Widmers und marolfs waren diese sachfremden Ziele in erster Linie 
ökonomischer natur. indem gruber, so Widmer, unter anderem vor den Landge-
richten im thurgau, Linzgau und Klettgau die acht gegen die eidgenossen erwirkte, 

„wurden dem gruber damit (…) neue und klar umschriebene Rechtsansprüche an die 
hand gegeben: er wurde ermächtigt, gewaltsam gegen die eidgenossen vorzugehen, und 
zwar so lange, bis sich diese zur erfüllung des exekutionsauftrags gegen die Walliser bereit 
fanden oder vor die angerufenen Richter traten, ihre hilfsverweigerung rechtfertigten und 
um ablösung von acht und Bann ersuchten“95.

da die eidgenossen diese möglichkeit nicht wahrnahmen, „nahmen sie dem gruber 
jede möglichkeit, sein Recht auf friedlichem Wege zu erlangen, und zwangen ihn zur 
Fehde“96 – einer Fehde, die sich über die ersten drei Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts 
hinzog. mit der gerichtsentscheidung, die acht über die gesamte eid genossenschaft 
zu verhängen, obwohl gruber eigentlich primär mit einigen Bewohnern des Wallis 
im streit lag, wurden die Kaufleute der eidgenössischen städte zum Ziel für Raub-
überfälle der adligen Fehdehelfer grubers: die Fehde wurde zum Wirtschaftsfak-
tor97. marolf weist seinerseits auf Fälle hin, in denen fehde führende adlige bemüht 

93 Vgl. iii.3.1 sowie ausführlich Marolf, Hans von Rechberg (2006), S. 60 – 85.  
94 Zu urslingen und geroldseck siehe prosopograph. anhang, ansonsten Kapitel iii.3.
95 Widmer, gruber-Fehde (2001), s. 123.
96 ebd., s. 123.
97 „mit der Ächtung und Bannung verschiedener eidgenössischer orte hatte sich die situation 

nun aber entscheidend geändert, denn zu den Fehdegegnern gehörten nun einige reiche 
städte, deren Kaufleute sich ohne grössere gefahren und mit aussicht auf reiche Beute 
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waren, vor einem Land-, hof- oder auch einem Femegericht die Verurteilung und 
Ächtung ihrer Konfliktgegner zu erwirken oder sich der Klägerpartei nach einer 
Verurteilung als Fehdehelfer anschlossen, um ihre Beteiligung an gewaltsamen über-
griffen gegen den geächteten zu legitimieren98. Was die Rolle hans von Rechbergs in 
der stickel-Fehde betrifft, schreibt marolf: „aus sicht des Fehdeunternehmers stand 
(…) nicht der erfolg des auftraggebers im Vordergrund, sondern die eigene 
gewinnkalkulation“99. die rechtliche Funktion, welche die Fehde für die hauptsä-
cher hatte, war also untrennbar vermengt mit den sachfremden interessen der Fehde-
helfer, die den jeweiligen Rechtsstreit für ihre eigenen Zwecke instrumentalisierten. 

an diesen Fallbeispielen zeigt sich: Rechtliche selbsthilfe und Willkürgewalt 
waren zwei seiten derselben medaille. die integration der Fehde in das spätmittel-
alterliche Rechtssystem einerseits und ihre dysfunktionalität als mittel der Kon-
fliktbearbeitung sowie ihre allzu einfache instrumentalisierbarkeit für rechtsfremde 
Zwecke andererseits bilden keinen Widerspruch, sondern bedingen einander. ein 
adliger wie hans von Rechberg konnte seinen handlungsspielraum um gewaltsame 
optionen erweitern, indem er einen vergeblich verfolgten Rechtsanspruch aufgriff 
und sich selbst zum Fehdehelfer des betreffenden Beschwerdeführers erklärte. da 
hans von Rechberg in keiner einzigen seiner Fehden als hauptsächer, sondern 
immer als helfer eines hauptsächers auftrat100, dürfte für ihn der jeweils als Fehde-
grund angegebene Rechtsstreit in der Regel im hintergrund gestanden haben. eine 
missbräuchliche instrumentalisierung der Rechtsansprüche des jeweiligen haupt-
sächers konnte jedoch nur deswegen funktionieren, weil eine grundsätzliche Legiti-
mität gewaltsamer selbsthilfe bei den meisten Zeitgenossen akzeptiert wurde, nicht 
zuletzt aufgrund der unzulänglichkeit des gerichtswesens. die in der Landfrie-
densgesetzgebung vom 13. bis ins 15. Jahrhundert immer wieder neu formulierte 
idealvorstellung, dass gewaltsame selbsthilfe unter bestimmten Bedingungen recht-
mäßig sein konnte, bildete den Referenzrahmen der selbstdarstellung auch solcher 
akteure, die das Fehderecht in missbräuchlicher absicht nutzten. die Kenntnis 
dieses Rahmens ist daher relevant für das quellenkritische Verständnis der öffentli-
chen aussagen, mit denen hans von Rechberg selbst sein Verhalten begründete.

 ausrauben liessen. damit war dem gruber die entscheidende Voraussetzung für eine er-
folgreiche anwerbung von Fehdehelfern gegeben: er konnte die Führung seiner Fehde als 
 unternehmen anpreisen, das nicht nur von den höchsten geistlichen und weltlichen auto-
ritäten legitimiert und mit relativ geringen gefahren verbunden war, sondern (…) sich 
auch für den Fehdeführer als lohnend zu erweisen versprach.“ ebd., s. 126.

 98 „Wegzug eines streits vor überterritoriale gerichte, Kompetenzstreitigkeiten, missbräuch-
liche Verhängung der acht und der Rückgriff der Konfliktparteien auf waffenfähige Feh-
dehelfer waren immer wieder stationen eines Wegs, an dessen ende weiträumig kriegsähn-
liche Zustände herrschten.“ Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 41. Vgl. Stettler, 
anm. 72 in chronicon helveticum 10, s. 172.

 99 Marolf, hans von Rechberg (2006), S. 111.
100 Vgl. dazu die darstellung von Rechbergs gewaltkarriere bei Kanter, hans von Rechberg 

(1902) und Marolf, hans von Rechberg (2006).
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3.  Raubritter und Kriegsunternehmer:  
Fehdeführende als Nutzenmaximierer

adelsfehden stehen seit langem im geruch der räuberischen Bereicherung. Be-
sonders in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts boomte die Veröffentlichung von 
Raubrittersagen, in denen adlige die Rolle grausamer straßenräuber spielten, die 
für ihre Verbrechen häufig auf übernatürliche Weise bestraft wurden101. auch hans 
von Rechberg kam, wie eingangs erwähnt, auf diese Weise zu literarischen ehren. 
darüber hinaus wurde ihm auch in mehreren wissenschaftlichen arbeiten eine pri-
mär ökonomische motivation für seine Fehden zugeschrieben, eine deutungs-
weise, die angesichts seiner mangelnden Beteiligung an den formalen Rechtsgrün-
den, die seinen Fehden zugrunde lagen, nur allzu plausibel erscheint.

im vorliegenden Kapitel sollen daher die verschiedenen Positionen zu diesem 
thema im Zuge der begrifflichen Wandlung des ökonomisch motivierten Fehde-
führenden vom „Raubritter“ zum „Fehdeunternehmer“ verfolgt werden. Kontro-
vers diskutiert wurden dabei vor allem die Fragen nach der wirtschaftlichen aus-
gangssituation besonders fehdeaktiver adliger sowie nach der Wahrscheinlichkeit, 
durch Fehdeführung trotz der damit verbundenen erheblichen Risiken überhaupt 
ökonomische gewinne zu erzielen. Besonders vielversprechend erscheint hierbei 
der neuere ansatz, das spektrum möglicher unternehmerischer Ziele um immate-
rielle gewinne zu erweitern.

3.1 Agrarkrise und Raubritter

in der bürgerlichen geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts wurde der mittel-
alterliche adel als eine im niedergang begriffene gruppe dargestellt, die aufgrund 
ihrer unfähigkeit zur ökonomischen haushaltsführung und dekadenz im spät-
mittel alter dem abstieg in die wirtschaftliche und soziale Bedeutungslosigkeit 
 entgegensah und versuchte, diesem abstieg durch Raubüberfälle, Plünderungszüge 
und erpressung von Lösegeldern entgegenzuwirken102. seit dem frühen 20. Jahr-
hundert wurde die Vorstellung eines um sein wirtschaftliches überleben ringenden 
niederadels, der aus finanzieller not in die Raubkriminalität abstieg, durch die 
agrar krisentheorie Wilhelm abels gestützt103. abels modell zufolge erreichte die 
landwirtschaftliche Produktion im 14. Jahrhundert mit der maximalen ausdeh-
nung des Landesausbaus die höchste Produktivitätsleistung, die mit den tech-
nischen mitteln der Zeit möglich war. die Fortsetzung des demographischen 

101 Andermann, Ritterliche gewalt (1991), s. 13 – 18; Graf, Feindbild und Vorbild (1993), 
s. 136 – 144.

102 Vgl. v. a. Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 142 f.; Andermann, adel und finanzielle 
mobilität (2005), s. 14.

103 Abel, agrarkrisen und agrarkonjunktur (1935).
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Wachstums in Verbindung mit einer um diese Zeit beginnenden Klimaverschlech-
terung, die zu landwirtschaftlichen Produktionseinbußen führte, resultierte 
schließlich in hungersnöten. die ab der mitte des 14. Jahrhunderts einsetzenden 
Pestepidemien führten in der durch mangelernährung geschwächten Bevölkerung 
zu verheerenden Verlusten. als Folge der dadurch gesunkenen nachfrage nach 
agrarprodukten gingen demnach die agrarpreise dramatisch zurück, während in 
den entvölkerten städten, die besonders von epidemien betroffen waren, arbeits-
kräftemangel herrschte und die Löhne stark anstiegen. der Wertverlust agrarischer 
erzeugnisse ebenso wie die aufgrund der „Lohn-Preis-schere“ einsetzende Land-
flucht habe gemeinsam mit anderen Faktoren zu Besitzverlusten großer teile des 
niederen Landadels geführt, der wirtschaftlich in erster Linie von agrarischen 
grundrenten abhängig war. die drohende Verarmung brachte den niederen adel 
demnach dazu, seine sub sistenz fortan durch solddienst oder Wegelagerei unter 
dem deckmantel der Fehde zu sichern. solche adlige wurden in der Forschung 
häufig als „Raubritter“ bezeichnet104. 

im Zusammenhang mit der these einer adelskrise wurden auch Veränderungen 
in der heeresverfassung genannt, die zu einem niedergang feudal geprägter Ritter-
heere und damit zu einem gesellschaftlichen niedergang des adels geführt habe. 
nachdem adlige Panzerreiter in den heeren des mittelalters lange Zeit die militä-
risch entscheidende Waffengattung gewesen waren, führten eine Reihe militärtech-
nischer innovationen, insbesondere die entwicklung von stangenwaffen, von 
Fernwaffen mit höherer durchschlagskraft sowie, langfristig gesehen, von Feuer-
waffen, im 14. und 15. Jahrhundert zur taktischen aufwertung von Fußtruppen105. 
im 15. Jahrhundert waren es dann endgültig die zu Fuß kämpfenden söldner, etwa 
schweizer Reisläufer und hussiten, die die europäischen schlachtfelder domi-
nierten, vom 16. Jahrhundert an die Landsknechte106. im Zusammenhang damit 
stand die langsame Verdrängung des feudalen militärischen aufgebots durch ein 
reines soldsystem. im spätmittelalter leisteten viele adlige Kriegsdienste nicht 
mehr aufgrund lehnsrechtlicher Verpflichtungen, sondern gegen Bezahlung, als 
soldritter107. die sinkende Bedeutung lehensrechtlicher Bindungen und einkünfte 
habe für diese soldritter zu einer verstärkten abhängigkeit von militärischer Be-
schäftigung geführt und damit in Friedenszeiten zum absinken „arbeitsloser“ 

 104 Rösener, Raubrittertum, s. 470 ff., 484 – 488; Rechter, niederadel und städte, s. 142 ff. 
skeptisch gegenüber dieser darstellung dagegen Bickel, herren von hallwil (1978), 
s. 15 – 29.

 105 Schmidtchen, aspekte des strukturwandels (1987), s. 445 – 451; vgl. Auer, mittelalter-
liche Kriegsgeschichte (1982), s. 457 sowie kritisch Görner, Raubritter (1987), s. 10 ff.

106 Schmidtchen, aspekte des strukturwandels (1987), s. 451 – 466. stationen dieses über-
gangs waren eine Reihe von schlachten des 14. Jahrhunderts wie Kortrijk, morgarten, 
crécy oder sempach, in denen adlige Reiterheere katastrophale niederlagen gegen über-
wiegend nichtadlige Fußtruppen erlitten.

107 Wohlfeil, das heerwesen im übergang (1985), s. 117 – 122.



32

söldnerführer in die kriminelle Wegelagerei108. außerhalb des Kontexts der agrar-
krisentheorie sieht stefan selzer in den von ihm untersuchten deutschen adligen, 
die im 14. Jahrhundert in italien Kriegsdienste leisteten und überwiegend aus süd-
westdeutschland stammten, die Verlierer sozialer auf- und abstiegsbewegungen, 
die ihren status allein durch gelderwerb im Krieg aufrecht erhalten konnten und 
dadurch zum ständigen Kriegseinsatz gezwungen waren, darunter viele jüngere 
söhne, die vom eintritt in das Familienerbe ausgeschlossen waren109 . 

Finanzielle schwierigkeiten, Besitz- und Bedeutungsverluste adliger herrschafts-
träger aufgrund eines seuchen- oder kriegsbedingten schwundes agrarischer ein-
künfte sind für einige adelsgeschlechter gut belegt, etwa für die grafen von hel-
fenstein110. gerade im Bereich des hochadels lässt sich im spätmittelalterlichen 
südwesten das Verschwinden einer ganzen Reihe ehemals bedeutender Familien 
beobachten111. Zugleich wurde vielfach jedoch auch auf zahlreiche erfolgsge-
schichten vor allem niederadliger geschlechter hingewiesen, die das Bild eines 
 allgemein im niedergang begriffenen adelsstandes relativieren. Bereits 1939 stellte 
Karl otto müller in seiner untersuchung der versteuerten einkommen der mit-
glieder der Rittergesellschaft mit st. georgenschild in schwaben fest:

„Von einer Verarmung des adels gegen das ende des mittelalters darf bei diesen ergeb-
nissen m. e. nicht gesprochen werden, sondern höchstens von einem schwinden der wirt-
schaftlichen Kraft bei einzelnen adelsfamilien“112.

eine Reihe von regionalen untersuchungen vor allem ab ende der siebziger Jahre 
kam zu ähnlichen ergebnissen: wenn auch einzelne geschlechter verarmten, er-
öffnete der ausbau der Landesherrschaft gleichzeitig vielen, insbesondere ritter-
adligen Familien, den aufstieg zu einer politischen elite durch amtspositionen im 
landesfürstlichen dienst, durch die Vergabe von darlehen an den Landesfürsten 
und den erwerb von Pfandschaften, die oft über lange Zeit nicht zurückgelöst 
 wurden. damit war es diesen adligen möglich, indirekten einfluss auf die landes-
herrliche Politik zu nehmen (vgl. i.4.2.). Zu solchen ergebnissen kamen Roger 
 sablonier für den niederen adel der ostschweiz um 1300113, Johannes Bickel für 

108 Wohlfeil, Ritter – söldnerführer – offizier (1989), s. 325 – 334. 
109 Selzer, deutsche söldner (2001), s. 143 ff., 276 – 289.
110 im Fall der helfensteiner korreliert in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts eine expo-

nentiell ansteigende Verschuldung, die letztlich den Verkauf eines großteils der Familien-
besitzungen nach sich zog, mit mehreren seuchenzügen und der wiederholten Verheerung 
der ostalb im Zuge vor allem des ersten städtekriegs, deren Folgen sich unter anderem im 
auftreten zahlreicher Wüstungen zeigen. Gruber, übergang geislingens an ulm (1996), 
s. 16 – 19.

111 Bumiller, das schalksburgische Jahrhundert (2005), s. 71 f., insbes. anm. 20, mit Verweis 
auf Karl siegfried Bader.

112 Müller, Zur wirtschaftlichen Lage (1939), s. 312.
113 Sablonier, adel im Wandel (1979), s. 254 – 259.
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den adel am hochrhein114, markus Bittmann für adelsfamilien aus oberschwaben 
und hegau115, Kurt andermann für den niederen adel im Kraichgau116 und Regina 
görner für den westfälischen adel117, um nur einige arbeiten zu nennen. Zumin-
dest sablonier stellte allerdings fest, dass vor allem hochadlige Familien im ost-
schweizerischen Raum um 1300 gleichzeitig eher verschwanden oder sozial abstie-
gen: hier sind also sowohl ab- als auch aufstiegsprozesse zu beobachten118.

3.2  Der „Kriegsunternehmer“ als konzeptioneller Erbe  
des „Raubritters“

im gleichen maß, wie die these einer allgemeinen adelskrise in die Kritik geraten 
ist, wurde auch der Begriff „Raubritter“ in Fragen gestellt. die Vorbehalte gegen 
diesen Begriff wurden unter anderem damit begründet, dass es sich nicht um einen 
Quellenbegriff handele, sondern um eine anachro nistische Bezeichnung, die erst ab 
dem 18. Jahrhundert von einer bürgerlichen, adelskritischen historiographie auf-
gebracht worden sei119. allerdings gibt es durchaus sowohl Quellenbelege für die 
Bezeichnung fehdeführender adliger als „Räuber“ als auch Beispielfälle für die 
hinrichtung selbst adliger gewalttäter als straßenräuber, die eine Verbindung von 
adelsstand, Bereicherungsabsicht und Kriminalisierung im sinne des Raubritter-
begriffs implizieren120. dies wird besonders in einem Brief Papst  eugens iV. an  
die grafen Ludwig und ulrich von Württemberg deutlich, wo eine gruppe von 
adligen, die 1440 einen päpstlichen gesandten im Filstal überfielen, als domicell[i] 
latrones bezeichnet werden121. die Beachtung der tradition der Begriffs „Raubrit-
ter“ als Kampfbegriff des 19. Jahrhunderts ist dennoch wesentlich, weil es aus heu-
tiger sicht diese tradition ist, die das semantische Bedeutungsfeld des Begriffs ge-
prägt hat und noch prägt. er ist eng mit der implikation verbunden, der so 
Bezeichnete handle mit der absicht, aus wirtschaftlicher not heraus durch krimi-
nelle gewalthandlungen einen Lebensunterhalt zu verdienen. da diese implikation 

114 Bickel, herren von hallwil (1978), s. 22 f. Bei einem Zweig der Familie von hallwil stellt 
Bickel allerdings auch Besitzverluste fest, als deren ursache er wiederum die agrarkrise 
annimmt (s. 120 – 127).

115 Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), v. a. s. 19 – 62; Ders., adlige als Finanziers (1996), 
s. 307 – 325.

116 Andermann, Zu den einkommensverhältnissen (1993), s. 87 – 93.
117 Görner, Raubritter (1987), s. 157 f.
118 Sablonier, adel im Wandel (1979), s. 254 – 259. Vgl. i.4.2.
119 Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 137 ff.
120 Schubert, Räuber (2007), s. 251 – 254.
121 Commendamus magnificentiam vestram condignis laudibus et nobis summe grato pro tam 

laudabili opere vestro, quod (…) ostendistis pro liberatione dilecti filii magistri Jacobi de 
Oratoribus, (…) quomodo ipse revertens ad praesentiam nostram post peracta negotia (...) 
captus fuisset in via per quosdam domicellos latrones. hsta stuttgart a 602 nr. 6354. das 
Wort domicellus umfasst nach mittellateinisches Wörterbuch 3, münchen 2007, sp. 944 die 
Bedeutungen: (adliger) junger mann, Junker, Page, edelknecht.
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nach heutigem Forschungsstand für adlige Fehdeführende nicht als gegeben ange-
nommen werden kann, wird der Begriff in der wissenschaftlichen Literatur kaum 
noch verwendet.

das Konzept eines akteurs, der sich aus einer primär ökonomischen motivation 
heraus an Fehden und Kriegen beteiligt, wird in neueren arbeiten meist mit Be-
griffen ausgedrückt, die eine solche Verknüpfung von Kriminalität und standes-
zugehörigkeit vermeiden. dabei wurde vor allem auf das von Fritz Redlich in den 
50er Jahren formulierte Konzept des „Kriegsunternehmers“ zurückgegriffen122, 
gelegentlich variiert als „Raub-“ oder „Fehdeunternehmer“123.

implizite Voraussetzung des „Kriegsunternehmers“ ist das Konzept der öko-
nomischen Rationalität124, die aus dem Bereich sozialwissenschaftlicher theorien 
stammt, die wirtschaftliche oder politische Phänomene als ergebnis des rationalen 
Kosten-nutzen-Kalküls individueller oder kollektiver akteure zu erklären suchen. 
die grundannahme akteursorientierter rationalchoice-theorien lautet, vereinfacht 
ausgedrückt: individuen versuchen ihren nutzen zu maximieren und richten ihr 
Verhalten danach aus, wie sie dieses Ziel ihrer meinung nach am besten erreichen 
können125.

122 Redlich prägte in den 1950er Jahren eine sichtweise, die adlige söldner des spätmittelalters 
und der frühen neuzeit als militärische dienstleister verstand, deren Verhalten Redlich 
unter der Voraussetzung eines ökonomischen, auf markt und nachfrage bezogenen Kal-
küls deutete. diese military enterpriser[s], Kriegsunternehmer, warben im auftrag  größerer 
Kriegsherren, meist Fürsten, eine vereinbarte Zahl von söldnern an, wurden dafür von 
ihren auftraggebern entlohnt und gaben einen teil dieses Lohns als sold an ihre gefolgs-
leute weiter. Redlich, military enterpriser (1964), s. 7 – 13.

123 Zum Begriff „Raubunternehmer“ vgl. Ulmschneider, götz von Berlichingen (1974), 
s. 92 ff.; Göttmann, götz von Berlichingen (1986), s. 85 – 98; zum „Fehdeunternehmer“ 
Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 103 – 118, 222 ff. sowie unten. 

124 Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 110, spricht von „wirtschaftlicher Rationalität“, 
Widmer, gruber-Fehde (2001), s. 289 bezeichnet seine professionellen Fehdehelfer als 
„scharf kalkulierende und rational agierende edelleute, die sich bei ihren unternehmungen 
allein von überlegungen taktischer Zweckmässigkeit leiten liessen“, Marolf, hans von 
Rechberg (2006), s. 111 spricht von der „gewinnkalkulation“ von „Fehdeunternehmern“, 
die ein „Raubgeschäft“ (s. 222) betrieben.

125 sozial- und wirtschaftswissenschaftliche akteurstheorien gehen im gegensatz zu struktu-
ralistischen theorien von einem methodischen individualismus aus, der auf der grundan-
nahme eines auf nutzenmaximierung ausgerichteten rationalen Kalküls individueller und 
kollektiver akteure (homo oeconomicus) beruht. im Folgenden beziehe ich mich auf eine 
synthese verschiedener rationalchoice-ansätze, die den Versuch einer annäherung an 
strukturalistische Positionen beinhalten, referiert bei Jupille/Caporaso/Checkel, Ratio-
nalism (2003), s. 12: „Rational choice typically offers no theory of preferences but deploys 
exogenous preferences in explaining individual and social choice. the optimality assump-
tion establishes a consequentialist logic of action and, more strongly, suggests that actors 
undertake means-ends-calculations in choosing their best course of action. Whatever actors 
want (and this is canonically to maximize utility) they choose what they believe to be the 
best means available to attain it. as a corollary, in situations of interdependent choice (joint 
determination of outcomes), actors will of necessity behave strategically (that is,  taking into 
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der untersuchungsgegenstand – in diesem Fall adlige Fehdeführung – wird also 
durch das rationale Kalkül von adligen erklärt, die mit dem Ziel ökonomischer 
nutzenmaximierung die nachfrage mittelalterlicher gewaltmärkte bedienten. die 
notorischen Fehdeführer erfahren damit, zumindest auf begrifflicher ebene, einen 
sozialen aufstieg von armen Räubern zu privaten militärischen dienstleistern. 
dieser gedanke klingt deutlich bei Widmers dissertation über die gruber-Fehde 
an, in welcher der autor die „ökonomische dimension“ der von gruber erwor-
benen Rechtstitel als hauptmotiv seiner zahlreichen adligen Fehdehelfer ansieht, 
denen er ein kühles, ökonomisch rationales Kalkül zuschreibt126.

auch marolf sieht die motive hans von Rechbergs „eher im Beutemachen als in 
der Rechtsdurchsetzung“ und bezeichnet ihn als „Fehdeunternehmer“127. grund-
lage dieser Folgerung sind neben Rechbergs offensichtlichem desinteresse an einer 
Lösung der rechtlichen Konflikte, mit denen er seine Fehden begründete, vor allem 
seine exzessive Raub- und Plünderungsaktivität, der abschluss von Beuteverein-
barungen mit seinen Verbündeten und die Wahl von ort und Zeitpunkt einzelner 
überfälle nach einem offensichtlichen Kalkül der Beutemaximierung: hier führt 
marolf als Beispiel einen sorgfältig ausbaldowerten hinterhalt auf reichsstädtische 
Kaufleute an, die am 19. mai 1441 von der genfer messe nach hause fuhren und 
am hochrheinabfluss des Bodensees angeblich um 120.000 fl. beraubt wurden128.
aus marolfs sicht haben Fehdeunternehmer wie Rechberg sich grundsätzlich an 
anerkannte Fehdenormen gehalten, auch wenn sie durch ihre missbräuchliche 
 anwendung der Fehde zu ökonomischen Zwecken letztlich zu deren Kriminali-
sierung beitrugen. Bei diesen Fehdeunternehmern habe es sich nicht, wie das her-
gebrachte Klischee des Raubritters suggeriert, um verarmte, sondern im gegenteil 
um besonders wohlhabende adlige gehandelt129.

Zu letzterem ergebnis war auch Regina görner in ihrer arbeit über die wirt-
schaftliche situation des westfälischen adels gekommen130. Widmer kommt zu 
demselben ergebnis für herzog Reinhold Vi. von urslingen, sieht jedoch in den 
übrigen helfern des hans gruber eher adlige in wirtschaftlichen schwierig-
keiten131. gestützt wird die these vom wohlhabenden Fehdeunternehmer durch 

account the expected actions of others). sketched in this way, rational choice is straight-
forward. individuals want things, and they act in such a way as best to obtain what they want 
(to the best that they can discern this und subject to the constraints they face).“

126 Widmer, gruber-Fehde (2001), s. 287, 289.
127 Vgl. Zusammenfassung in Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 221 – 228 (Zitat s. 228).
128 ebd., s. 118 – 122.
129 ebd., s. 29 f., 221 – 228.
130 Görner, Raubritter (1987), s. 159 ff., 237. hauptmotive räuberischer aktivitäten, die 

 solche Vorwürfe provozierten, sah görner in tatsächlichen oder angeblichen Kompetenz-
überschreitungen niederadliger amtleute in landesherrlichen diensten sowie in Fehden, 
die aus ungeklärten Rechtsstreitigkeiten entstanden. in letztere waren angehörige des nie-
deren adels oft nicht zur durchsetzung eigener interessen verwickelt, sondern als söldner 
im auftrag einer Konfliktpartei, häufig eines Landesherren. ebd., s. 233 – 238.

131 Widmer, gruber-Fehde (2001), s. 288.



36

die überlegung Bittmanns, dass nur adlige mit einer soliden wirtschaftlichen 
Basis überhaupt die investitionen in strategische infrastruktur, Personal und Waf-
fen erbringen konnten, die die Fehdeführung erforderte132.

3.3 Offene Fragen zum Konzept des Kriegsunternehmers

das modell des wohlhabenden Kriegs- oder Fehdeunternehmers weist allerdings 
zwei erhebliche schwachstellen auf. Zum einen lässt sich real nicht nachweisen, 
dass eine solide wirtschaftliche grundlage eine notwendige Bedingung zur Fehde-
führung dargestellt habe. Zum anderen deutet vieles darauf hin, dass die mit der 
Fehdeführung verbundenen Risiken sich längerfristig nicht mit einer ökonomisch 
rationalen gewinnerwartung in einklang bringen lassen.

Zum ersten Punkt: Viele fehdeführende adlige konnten offenbar, was ihre 
 herrschaftlichen Besitzungen betraf, nur auf begrenzte ökonomische Ressourcen 
zurückgreifen. so urteilt Widmer über die helfer des hans gruber – von herzog 
Reinhold Vi. von urslingen abgesehen –: sie „lebten in eher bescheidenen Ver-
hältnissen, hatten mit finanziellen Problemen zu kämpfen und sahen sich in der 
Folge des öftern zur Liquidation von Vermögenswerten und herrschaftsrechten 
gezwungen“133. Zwar ist sicherlich richtig, dass güterverkäufe nicht notwendiger-
weise ein ökonomisches Krisensymptom sein müssen134; bei den von Widmer 
 genannten Personen handelt es sich jedoch überwiegend um mitglieder von ge-
schlechtern, deren güterverkäufe mittelfristig in einem weitgehenden oder völligen 
Verlust ihrer Besitzungen resultierten. einige waren angehörige hochadliger ge-
schlechter, die zum Zeitpunkt der gruberfehde bereits einen gewissen sozialen 
 abstieg hinter sich hatten und in den nächsten ein bis zwei generationen nach der 
gruber-Fehde beinahe (graf eitelfriedrich von Zollern) oder tatsächlich (herzog 
Reinhold Vi. von urslingen, die herren von hornberg) verschwanden135.

hans von Rechberg dagegen verfügte, wie marolf überzeugend ausführt, über 
eine solide materielle herrschaftsgrundlage. marolfs Versuch, anhand von Rech-
bergs zeitweiligem Verbündeten Veit von eisenburg zu demonstrieren, dass ein ver-
armter adliger zur Fehdeführung aufgrund fehlender Ressourcen nicht in der Lage 
gewesen sei, ist jedoch problematisch: einerseits wurde eisenburgs Besitz 1441 
zwangsvollstreckt – für marolf ein Beleg seines finanziellen Ruins – andererseits war 
eisenburg davor und danach durchaus als eigenständiger Fehdeführer aktiv136.

132 Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 96 – 110; vgl. Andermann, Raubritter (1997), s. 19 – 21.
133 Widmer, gruber-Fehde (2001), s. 288.
134 Andermann, adel und finanzielle mobilität (2005), s. 13.
135 Widmer, gruber-Fehde (2001), s. 139 – 209; zu den herren von hornberg, den grafen von 

Zollern und herzog Reinhold von urslingen vgl. V.3.1, V.3.2.
136 „nicht bestätigt haben sich die Vermutungen hermann Rotherts, Werner Röseners und 

zahlreicher anderer bezüglich der wirtschaftlichen Bedrängnis raublustiger Kleinadliger. 
Veit von isenburg blieb gerade infolge finanzieller schieflage vom Raubgeschäft ausge-
schlossen.“ Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 222. Vgl. dagegen V.1.
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Wie ist es möglich, dass adlige sich trotz ökonomischer schwierigkeiten an 
 Fehden beteiligen konnten? einen hinweis liefern die ergebnisse von tresp und 
selzer. Beide weisen unabhängig voneinander darauf hin, dass Beute und Löse-
gelder für Berufskrieger ökonomisch viel mehr ins gewicht fielen als soldzah-
lungen137. das bedeutet: um eine Fehde zu führen, brauchte ein Fürst oder adliger 
vor allem einen Rechtsgrund und einige strategisch günstig gestreute stützpunkte, 
musste aber nicht unbedingt die mittel für soldzahlungen aufbringen, denn seine 
helfer holten sich ihren sold schon selbst. hans von Rechberg brachte dieses Kal-
kül selbst als württembergischer Feldhauptmann im Reichskrieg gegen die Wittels-
bacher 1461 gegenüber seinem dienstherrn, graf ulrich von Württemberg-stutt-
gart, mit folgenden Worten zum ausdruck: 

Ir hand jee und jee gekriegt und gelt ußgebenn. On zwyfel wir wollen das wider ynnemen 
und es müssen ander leut den sold geben und wir wollen dannocht gut darzu hon138.

der fehdeführende adlige trug zwar das Risiko einer Zerstörung seiner Burgen 
und im Konfliktgebiet gelegenen Besitzungen, nicht aber seine gefolgsleute. daher 
ist durchaus schlüssig, dass es unter diesen gefolgsleuten auch adlige gab, die nicht 
mehr zur herrschaftselite ihrer Region gehörten. 

Problematischer für das Konzept des Kriegsunternehmers ist die Beobachtung 
eines missverhältnisses zwischen gewinnchancen und Kostenrisiken. Bereits 
göttmann hatte auf die zweifelhaften erwerbschancen der Fehdeführung verwie-
sen und den Vergleich notorischer Fehdeführer wie götz von Berlichingen mit den 
Kriegsunternehmern der frühen neuzeit kritisiert, weil er götzens Verhalten eher 
als planlosen Versuch der Bewältigung eines Wandels äußerer Lebensbedingungen 
deutete denn als rational kalkuliertes, unternehmerisches handeln aus eigenem 
antrieb139. Bittmann kam mit Bezug auf die Fehdeführung des adels im hegau in 
den vierziger Jahren des 15. Jahrhunderts zu dem ergebnis, dass es zwar adlige 
gegeben habe, die Krieg und Fehde unter dem aspekt einer ökonomischen Kosten-
nutzen-Rechnung betrieben, dass die realen gewinnmöglichkeiten jedoch eher 
gering gewesen seien. Zwar konnten besonders schatzungen und Beutenahmen, die 
im Kalkül adliger söldner und Fehdeführer vermutlich eine größere Rolle spielten 

137 Selzer, deutsche söldner (2001), s. 338, vgl. s. 249 – 252. Vgl. Tresp, söldner aus Böhmen 
(2004), s. 100, 112.

138 hsta stuttgart a 602 nr. 4481.77 (Brief vom 30. august 1461).
139 „der adelige militärunternehmer an der schwelle zur neuzeit macht sich den Wandel von 

heerwesen und Kampftaktik zunutze; er paßt sich dem modernisierungsprozeß aktiv an 
und wird zu dessen integrativem Bestandteil – wie überhaupt der Begriff unternehmertum 
eine starke progressive Komponente enthält. das Raubrittertum vom stile eines götz von 
Berlichingen hingegen ist Reaktion auf den Wandlungsprozeß, und zwar ohne Zukunfts-
perspektive und ist verankert in herrschaftlichen, sozialen und mentalen strukturen, die 
überständig und in der ablösung begriffen sind. götz steht darin (…) einem don Quijote 
näher als seinem Zeitgenossen georg von Frundsberg, einem unternehmerischen aufstei-
ger par excellence.“ Göttmann, götz von Berlichingen (1986), s. 93 f.
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als soldzahlungen an sich, unter günstigen Bedingungen einen kurzfristigen mate-
riellen gewinn einbringen. die hierfür notwendigen investitionen und die Risiken, 
die aus der gegenwehr der Fehdegegner für die Ressourcen des Fehdeführenden 
entstanden, waren nach Bittmanns urteil jedoch so groß, dass eine allein an unter-
nehmerischen Bereicherungszielen orientierte Fehdeführung sich eigentlich kaum 
gelohnt haben dürfte:

„skrupelloses Vorgehen und entsprechendes Kriegsglück vorausgesetzt, konnte eine 
Beutenahme oder schatzung in einzelfällen eine willkommene einkommensverbesserung 
sein. die möglichen Kosten und Risiken im Falle eines mißlingens standen dazu jedoch in 
keinem Verhältnis. unter dem strich waren die ,Verdienstmöglichkeiten‘ zu sehr vom Zu-
fall abhängig, zu sehr vom Risiko belastet. (…) unter dem gesichtspunkt wirtschaftlicher 
Rationalität waren Krieg und Fehde ein Verlustgeschäft“140.

dies deckt sich mit der Beobachtung, dass gerade studien, die von einem unterneh-
merischen Kalkül eines fehdeführenden adligen ausgehen, oft keine mit dessen 
kriegerischer aktivität korrelierende positive Vermögensentwicklung feststellen 
können – eher im gegenteil. so kommt Widmer für herzog Reinhold Vi. von 
 urslingen einerseits zu dem schluss, dieser habe seine Fehde gegen die eidgenos-
senschaft als helfer des hans gruber in den Jahren 1411 bis 1428 erfolgreich als 
„langfristig gewinnbringende einnahmequelle“ genutzt. die helfer des hans gru-
ber hätten „die der gruber-Fehde innewohnenden Bereicherungschancen erkann[t] 
und erfolgreich auszubeuten [gewusst]“141. Zugleich stellt Widmer aber für die gü-
terentwicklung des herzogs Reinhold Vi. von urslingen fest, dass dieser zwischen 
1400 und seinem tod im Jahr 1442 etwa 90 % seines güterbesitzes verkaufte und 
demnach einem „ökonomische[n] niedergang“142 unterlag. darin sieht Widmer 
keinen Widerspruch, da dieser niedergang erst nach Beendigung der gruber-
Fehde begonnen habe143. die Vermögensverluste urslingens folgten demnach aus 
einem „üppigen Lebensstil“ urslingens, in dessen „geradezu ‚herzoglichem‘ auf-
wand nicht nur die gesamten einkünfte aus seinen umfangreichen Besitzungen,“ 
sondern auch die substanz der urslingischen güter selbst im Laufe der Zeit 
„versickerten“144.

die these eines Zusammenhangs zwischen güterverkäufen und verschwende-
rischer Lebensführung wird allerdings durch keinerlei Beleg gestützt. auch steht 
sie in einem deutlichen gegensatz zur gleichzeitigen charakterisierung urslingens 
und der anderen gruber-helfer als „scharf kalkulierende und rational agierende 
edelleute“145. schließlich fällt urslingens ökonomischer niedergang auch dann 

140 Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 110. Vgl. Andermann, Raubritter (1997), s. 20 f.
141 Widmer, gruber-Fehde (2001) s. 289.
142 ebd., s. 142 f.
143 ebd., s. 147.
144 ebd., s. 144.
145 ebd., s. 289. 



39

zeitlich mit seiner Fehdeaktivität zusammen, wenn man das Fazit akzeptiert, dass 
er erst nach dem ende der gruber-Fehde im Jahr 1428 einsetzte146: urslingen war 
ja nicht nur in dieser einen auseinandersetzung aktiv, sondern trat danach noch bis 
zu seinem tod beinahe ohne unterbrechung in den Fehden des georg von enne, 
der herren von geroldseck, des Werner Rosshaupter und anderer Personen als 
helfer auf147.

Wollte man also zwischen urslingens Vermögenssituation und seinen Fehden 
eine Kausalbeziehung sehen, dann scheint sich seine Fehdeführung ökonomisch 
eher negativ ausgewirkt zu haben. selbst wenn man einen solchen Zusammenhang 
verneint, entfällt jegliche empirische grundlage für die aussage, urslingen habe 
sich erfolgreich an der gruber-Fehde bereichert. denn ein positiver effekt der 
gruber-Fehde auf urslingens Vermögenssituation ist nicht nachweisbar, und 
 urslingens spätere Fehden konnten ihn ganz offensichtlich nicht vor dem Ruin 
bewahren.

auch marolfs interpretation hans von Rechbergs als unternehmer, der Fehden 
aus einer ökonomischen gewinnkalkulation betrieb, um durch Raub und Plünde-
rung finanzielle gewinne zu erzielen, stößt trotz der offensichtlichen gewinnori-
entierung des überfalls von 1441 in anderen Konfliktzusammenhängen schnell an 
grenzen. marolf konzediert, dass Rechberg durch die Vorbereitung eines überfalls 
auf die Besitzungen des Bischofs von Konstanz „finanziell an den Rand des mach-
baren gebracht“ wurde und durch gegenschläge des Bischofs sowie später der 
schwäbischen Reichsstädte „massive Verluste hinnehmen“ musste148. angesichts 
allein der langen Liste von Burgen, die Rechberg durch Kriegseinwirkungen verlor 
– Randegg, staufen, den „turm“ von hilzingen, neusunthausen, Ramstein, Rugg-
burg, beinahe auch hohenschramberg – nehmen sich nachrichten über Raubzüge, 
bei denen angeblich über 100.000 fl. erbeutet worden sein sollen, weniger beein-
druckend aus, zumal im Fall des Raubes auf dem Bodensee nur ein Bruchteil der 
Beute behalten werden konnte und diese Beute zwischen hunderten oder gar tau-
senden von helfern und helfershelfern geteilt werden musste149. auch für marolf 
ist daher Rechbergs Verhalten nicht ausschließlich durch ein rationales unterneh-
merisches gewinnkalkül zu deuten150.

146 die grafik, die dies belegen soll, ist insofern diskussionswürdig, als der Verlust der 
 badischen Pfandschaft gemar im Jahr 1424, mit dem sich „Reinolds einkünfte mit einem 
schlag auf wahrscheinlich fast die hälfte“ reduzierten, darin nicht aufgeführt wird (worauf 
Widmer auch hinweist). ebd., s. 146 f.

147 siehe prosopographischer anhang: urslingen.
148 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 222.
149 Vgl. iii.3.3, iii.4.2, iii.7.1, iii.7.3, iii.9.1 und besonders V.1.1.
150 „Fehdetreiben blieb somit ein Privileg des solventen adels, der auf den gewinn nicht un-

bedingt angewiesen war und der notfalls auch schwere Rückschläge verkraften konnte. 
Wir stehen vor dem eigenartigen Phänomen der Risiko- oder sportfreude, das es im Zu-
sammenhang mit dem Fehdegeschäft – oder eben dem „Raubrittertum“ – unbedingt zu 
beachten gilt.“ Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 222 f.
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das Konzept eines Kriegsunternehmers, der auf der Basis rationaler entschei-
dungen eine maximierung materieller gewinne anstrebt, lässt sich also nicht ohne 
weiteres mit Fällen wie urslingen oder Rechberg in einklang bringen. dies könnte 
einerseits darauf zurückzuführen sein, dass das angenommene Ziel unterneh-
merischen gewinns differenzierter betrachtet werden muss – hierzu sind in der 
aktuellen Forschung bereits überlegungen aufgeworfen worden, die direkt im 
 anschluss referiert werden. andererseits könnte es auch die angenommene Ratio-
nalität der akteursentscheidungen sein, die revisionsbedürftig ist – dieser gedanke 
soll in Kapitel i.6. weiter verfolgt werden.

3.4 Immaterielle Ziele rationaler Entscheidungen

die letztgenannten studien gehen von einem Konzept ökonomischer Rationalität 
aus, das allein den direkten Zugang zu materiellen Ressourcen als objekt der 
 nutzenmaximierung wahrnimmt. dieses Konzept lässt sich jedoch in mehrfacher 
hinsicht erweitern, um andere Faktoren zu integrieren, die in der vorangegan-
genen synopsis des Forschungsstands als einflüsse für die entscheidungen einzel-
ner adliger und als erfolgsfaktoren für adlige Fehdeführung genannt wurden: der 
durch Fehdeführung gewonnene nutzen könnte sich auf ganz andere Ziele bezo-
gen haben als einem finanziellen gewinn durch Raub und Plünderung151.

einen Weg zur erweiterung des Verständnisses unternehmerischer Ziele bietet 
der Kapitalbegriff von Pierre Bourdieu. Bourdieu definiert Kapital als „akku-
mulierte arbeit“, die sich mittelbar oder unmittelbar in geld umsetzen lässt, und 
unterscheidet dabei zwischen ökonomischem, kulturellen und sozialen Kapital. 
Für den Kontext der Fehdeführung besonders interessant ist Bourdieus Konzept 
des sozialkapitals als „gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die 
mit dem Besitz eines dauerhaften netzes von mehr oder weniger institutionalisier-
ten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder anerkennens verbunden sind“ bzw. 
„Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer gruppe beruhen“. dabei hängt 
der Wert dieser Ressourcen, der umfang des sozialkapitals nicht nur davon ab, wie 
weit das netz von Beziehungen reicht, das der einzelne „tatsächlich mobilisieren 
kann“, sondern auch von der menge an Kapital (gleich welcher art), das die 
 übrigen gruppenmitglieder besitzen152.

151 „ökonomisch“ bedeutet hier lediglich, dass der Fehdeführer strategisch kalkuliert, um für 
sich einen nutzen zu erzielen, nicht aber, dass dieser nutzen wirtschaftlich messbar sein 
muss. ein erweitertes Verständnis ökonomischer nutzenmaximierung wird mittlerweile 
auch von rationalchoice-Vertretern propagiert: „contrary to much common usage, utility 
is a highly open-ended concept, and an actor‘s utility need be neither self-regarding nor 
materialist. an actor‘s utility function may even contain altruistic or idealistic arguments, 
to the extent that it does, the lines between rationalism and constructivism are blurred.“ 
Jupille/Caporaso/Checkel, Rationalism (2003), s. 13.

152 Bourdieu, ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital (1983), s. 183, 190 f.  
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diese erweiterung des Verständnisses von Kapital als unternehmerischem Ziel 
um soziales Kapital ist mittlerweile auch in der Forschung zu Kriegs- und Fehde-
unternehmertum angekommen153. Konkret hat uwe tresp in militärischem Pre-
stige und der damit verbundenen steigerung der eigenen sozialen anerkennung bei 
adligen standesgenossen ein wesentliches motiv der kriegerischen Betätigung böh-
mischer adliger des 15. Jahrhunderts erkannt154. dieses soziales Kapital ließ sich in 
ökonomisches Kapital konvertieren, denn die soziale anerkennung konnte die 
Vernetzung und Rekrutierungsfähigkeit eines söldnerführers verbessern, damit 
wiederum die größe der eigenen gefolgschaft und die attraktivität als geschäfts-
partner rekrutierungswilliger Kriegsherren155. auch persönliche Beziehungen, die 
durch Waffenbrüderschaft, durch familiäre oder nachbarschaftliche Verbindungen 
begründet waren, beeinflussten dieses Rekrutierungspotenzial156. es besteht also 
ein Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit materieller gewinne und 
dem sozialen Kapital eines militärisch aktiven adligen, d. h. den Ressourcen, über 
die er allein aufgrund seiner gruppenzugehörigkeit und seiner stellung innerhalb 
dieser gruppe verfügen konnte157.

daneben sind aufstiegsmöglichkeiten des adels im landesherrlichen Fürsten-
dienst als mögliches unternehmerisches Ziel zu nennen, die ebenfalls in Form  
von politischem einflussgewinn eine Form der nutzenmaximierung ermöglichte, 
nämlich nicht den direkten Zugriff auf ökonomische Ressourcen, sondern die 
Kontrolle einer übergeordneten „autoritativen Verteilung von Werten”158 im ent-
stehenden territorialstaat. dieses themenfeld, das in einem gewissen Zusammen-
hang mit dem erwerb von sozialem Kapital steht, wird im folgenden Kapitel unter 
besonderer Beachtung des spätmittelalterlichen territorialisierungsprozesses wei-
ter ausgeführt.

153 „[unter Kapital] werden zunächst materielle und personelle Ressourcen wie geld, Waffen, 
technisches gerät, Versorgungsmittel, Raum, tiere und menschen verstanden. aber auch 
Kompetenzen lassen sich kapitalisieren, beispielsweise strategische erfahrungen, taktische 
Fähigkeiten oder technische Kenntnisse. doch nicht nur um materielle Profite geht es. so 
lassen sich aus kriegsunternehmerischem handeln Prestige und politischer einfluss gewin-
nen, also soziales Kapital bilden; sogar konkrete herrschaft kann auf diesem Weg erreicht, 
abgesichert oder vermehrt werden. Kurzum: Jede Ressource, die der Kriegführung not-
wendig oder nützlich ist, lässt sich unternehmerisch einsetzen, wodurch der Krieg insge-
samt eine umfassende Kapitalisierung erfährt.“ (ankündigung zu dem von matthias mein-
hardt und markus meumann veranstalteten symposium „die Kapitalisierung des Krieges: 
Kriegsunternehmer in spätmittelalter und früher neuzeit“, das vom 18. – 20. märz 2009 im 
deutschen historischen museum in Berlin stattfand.)

154 Tresp, söldner aus Böhmen (2004), s. 60 f., 108; vgl. Selzer, deutsche söldner (2001), 
s. 322 – 326.

155 Tresp, söldner aus Böhmen (2004), s. 234 – 239, 447 – 457.
156 ebd., s. 453 – 457.
157 Vgl. Bourdieu, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital (1983), 

s. 190 – 195.
158 so die Politikdefinition von david easton; Easton, the Political system (1953), s. 129.
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4.   Fürstendiener und Herrschaftsträger:  
Fehden in Zeiten der Territorialisierung

4.1 Territorialisierung und interterritoriales System

seit dem hochmittelalter vollzog sich im Reich ein Prozess der dezentralisierung 
staatlicher ansprüche und Funktionen des Königtums. dieser Prozess wurde 
durch regionale machtträger – weltliche und geistliche Fürsten, städte und adlige 
– vorangetrieben, denen es gelang, sowohl eigene als auch vom Königtum abgelei-
tete herrschaftsrechte in ihrer hand zu bündeln und auf diese Weise eigene terri-
torien zu bilden. entscheidend für die erfolgreiche Begründung eines territoriums 
war die Verknüpfung von hoch- und niedergerichtlichen Rechten, Regalien, insbe-
sondere dem geleit-, Zoll- und münzrecht, und allodialbesitz159.

neben den territorialherren wurden herrschaftliche Funktionen auf lokaler 
ebene auch von trägern ausgeübt, die nur einen teil der für ein territorium konsti-
tuierenden Rechte innehatten. die grenzen territorialer herrschaftsbereiche waren 
also nicht so klar begrenzt, wie der Begriff „territorium“ suggeriert160. Viele terri-
torialherren machten außerdem hochgerichtliche Jurisdiktionsansprüche geltend, 
die weit über den tatsächlich unter ihrer machtpolitischen Kontrolle stehenden 
 Bereich hinausgingen. die Peripherie regionaler herrschaftszentren wurde daher 
von „schütterzonen“ geprägt, in denen sich die herrschaftsrechte verschiedener 
territorialherren, aber auch zahlloser „subterritorialer“161 herrschaftsträger über-
lagerten162.

die überlagerung von herrschaftsrechten sowie die vielfachen wechselseitigen 
Verpflichtungen aufgrund vertikaler und horizontaler Beziehungen zwischen terri-
torialen und subterritorialen herrschaftsträgern bildeten einen Komplex von in-
teraktionsstrukturen, den die neuere Landesgeschichtsforschung als „interterritori-

159 Moraw, Von offener Verfassung (1985), s. 183 – 186; Schaab, spätmittelalter (1995), 
s. 22 – 25; Sydow, städte (1987), s. 120 f. Zu den besonderen merkmalen fürstlicher territo-
rialherren Krieger, König, Reich und Reichsreform (22005), s. 37 f., 46; Schubert, Fürst-
liche herrschaft (1996), s. 10. Zur diskussion um die Begriffe „Landesherrschaft“ und 
„territorialstaat“, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann, vgl. ebd., s. 52 – 61.

160 Zu diesbezüglichen Problematik der Begriffe „territorium“, „territorialstaat“, „territo-
rialpolitik“ vgl. Schubert, Fürstliche herrschaft (1996), s. 5.

161 mit „subterritorial“ sollen im folgenden solche herrschaftsbildungen bezeichnet werden, 
denen eines oder mehrere der oben in anlehnung an Peter moraw genannten elemente 
von territorialherrschaft fehlten. 

162 ernst schubert führt zur Verdeutlichung dieser überlagerung von herrschaftsrechten im 
sinne eines „territorium non clausum“ ein zeitgenössisches Zitat an: „1428 stellt Kurfürst 
Ludwig iii. von der Pfalz fest, daß wir und andere fürsten, graven, fryen herren, ritter und 
knechte und auch gemeinschaffte der stedte an manchen enden zusammen stößende und an 
ettlichen enden fast untereinander gemenget sind.“ Schubert, Fürstliche herrschaft 
(1996), s. 6.
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ales system“ bezeichnet hat163. Waren die territorien die orientierungspunkte, auf 
welche die adligen ausgerichtet waren, so sorgten sie selbst für die Verklammerung 
zwischen den territorien. im allgemeinen befand sich damit „jedes territorium in 
Bindungsgeflechten (…), die in intensität und art der einzelelemente schwan-
kungen unterworfen waren, denen jedoch oft eine erstaunliche Langlebigkeit 
zukam“164. die Bestrebungen von Fürsten und städten zur Verdichtung von herr-
schaftsrechten hatten langfristig zur Folge, dass solche schütter zonen nach und 
nach durch Zonen monopolisierter herrschaft, den territorien, ersetzt wurden. im 
territorial zersplitterten südwestdeutschland dauerte dieser Prozess jedoch länger 
als anderswo:

„im deutschen südwesten können sich interterritoriale systeme bis zum ende des alten 
Reiches konservieren, während sie in anderen Regionen dem erstarkten Fürstentum 
unterliegen“165.

4.2 Möglichkeiten und Grenzen adliger Selbstbehauptung

Für den mindermächtigen adel, dessen große mehrheit zu den subterritorialen 
herrschaftsträgern zählte, bot die territorialisierung sowohl Risiken als auch 
chancen: einerseits drohte durch landesfürstliche monopolisierung von herr-
schaft der Verlust von herrschaftsrechten und politischer autonomie, andererseits 
brachten landesfürstliche Rats- und Verwaltungsämter die möglichkeit, innerhalb 
des territorialstaats erheblichen politischen einfluss auszuüben166. die territorien-
bildung brachte daher für den Landadel einen „anpassungsprozess“ mit sich, in 
dem es „neben den Verlierern stets auch adelige gewinner“ gab167. hillay Zmora 
charakterisiert diesen Prozess als brutalen Verdrängungswettbewerb adliger ge-
schlechter, der eine soziale stratifikation adliger Familien in fürstennahe eliten und 
abgeschlagene Randfiguren bewirkte168. auf der seite der Verlierer nennt beispiels-
weise Bumiller für den südwestdeutschen Raum (mit Verweis auf Karl siegfried 
Bader) eine Reihe von Familien vor allem aus dem hof- und grafenadel, die „im 
Laufe des 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts nicht nur aus [dem territorialisie-
rungsprozess] ausschieden, sondern überwiegend sogar ausstarben“169.

163 Schubert, Fürstliche herrschaft (1996), s. 102, nennt münzvereine und Landfrieden als 
Beispiele für interterritoriale systeme, die „sich mit ‚innerterritorialen systemen‘ verbin-
den ließen, weil beide ausdruck der unfertigkeit des Fürstenstaats waren“.

164 ausdruck dieser Bindungen waren „Lehensverhältnisse, Burgöffnungen, Pfandschaften, 
Wittumsvereinbarungen, handelsabsprachen, Zollvergünstigungen, groß- und kleinräu-
mige Wirtschaftsbeziehungen, überlagerung kirchlicher amtssprengel über weltliche 
herrschaftsräume“. Gerlich, geschichtliche Landeskunde (1986), s. 303.

165 Schubert, Fürstliche herrschaft (1996), s. 102.
166 Hofacker, herzogswürde (1988), s. 79.
167 Carl/Lorenz, gelungene anpassung? (2004), Vorwort, s. 8.
168 Zmora, state and nobility (1997), s. 88 ff., 119 ff.
169 Bumiller, das schalksburgische Jahrhundert (2005), s. 71 f., insbes. anm. 20.
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in der neueren adelsforschung ist zuletzt das „obenbleiben“ des adels, d. h. die 
„stete anstrengung um die Behauptung seiner herausgehobenen Position in der 
ständegesellschaft“170, als Leitbegriff adliger handlungsmotive in diesem anpas-
sungprozess aufgebracht worden. die strategien zu diesem streben nach statuser-
halt umfassten im spätmittelalter vor allem den gewinn von einfluss in Positionen 
am Fürstenhof, zum anderen die sicherung des eigenen handlungsspielraums 
durch die Bildung von adelseinungen und durch mehrfachvasallität. 

die Fürsten waren bei der ausbildung ihrer territorien auf die Loyalität adliger 
Partner angewiesen, um ihren machtbereich mit hilfe adliger Beziehungsnetz-
werke nach innen zu konsolidieren und nach außen zu stabilisieren171. in den 
 entstehenden territorialstaaten wurden ab dem 14. Jahrhundert Ämter als Verwal-
tungsbezirke eingeführt, deren Vögte und amtleute vom Fürsten ein mandat zur 
niedergerichtlichen Friedenswahrung und zur eintreibung von steuern erhielten, 
das anders als bei der hochmittelalterlichen ministerialität nicht mehr erblich 
war172. amts- und Ratspositionen wurden mit adligen besetzt, die selbst subter-
ritoriale herrschaftsträger oder sogar eigenständige territorialherren waren und 
auf diese Weise ihre eigenen herrschaftsrechte mit begrenzten herrschafts-
mandaten unter fürstlicher hoheit verklammerten173. adlige Räte und amtleute 
mussten einerseits ihren dienstherrn unterstützen und seinen „außenpolitischen“ 
entscheidungen folgen. Zugleich jedoch konnten sie neben einem zusätzlichen 
einkommen und dem schutz ihres dienstherrn gegenüber anderen herrschaftsträ-
gern durch die mitsprache im Rat und die mitwirkung in der Landesverwaltung 
ein maß an einfluss gewinnen, das die machtpolitische Bedeutung ihrer eigenen 
herrschaftsrechte oft weit überstieg174. sie tauschten also gewissermaßen auto-
nomie gegen einfluss.

neben dem gewinn von einfluss an Fürstenhöfen war zur sicherung der Posi-
tion eines adligen herrschaftsträgers auch die Verteidigung von handlungsspiel-
räumen gegenüber mächtigeren nachbarn entscheidend, deren machtpolitisches 
übergewicht der adlige nur durch die interaktion mit dritten ausbalancieren 
konnte. eine solche Balance gelang entweder durch die akkumulation von so-
zialem Kapital im sinne einer horizontalen Vernetzung mit gleichgestellten, oder 
durch die aufrechterhaltung paralleler Bindungen zu rivalisierenden Fürsten, also 
durch mehrfachvasallität.

170 Carl/Lorenz, gelungene anpassung? (2004), s. 7 f. Zum Begriff vgl. Braun, Konzeptio-
nelle Bemerkungen (1990), s. 87 – 95; Carl, anmerkungen zum ‚obenbleiben‘ (1998), 
s. 18 – 32.

171 Zmora, state and nobility (1997), s. 118 f. Vgl. Moraw, Von offener Verfassung (1985), 
s. 192, zur Rolle der Landstände einerseits als gegenpol zum Fürsten, andererseits als hilfe 
bei der Verdichtung von Landesherrschaft.

172 Schubert, Fürstliche herrschaft (1996), s. 15 – 19; vgl. Fritz, ulrich der Vielgeliebte 
(1999), s. 8.

173  Schubert, Fürstliche herrschaft (1996), s. 41 ff.
174  ebd., s. 22, 27 ff.; Hofacker, herzogswürde (1988), s. 77 ff.
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eine horizontale Vernetzung adliger herrschaftsträger lässt sich am Beispiel  
der ab den 1360er Jahren aufkommenden adelsgesellschaften beobachten, deren 
mitglieder zunehmend komplexe Vertragsbestimmungen zur Regelung interner 
streitigkeiten und zur Verhandlung mit Partnern und gegnern außerhalb ihres 
Bündnisses entwickelten175. die ersten dieser gesellschaften gingen vermutlich aus 
genossenschaftlichen Zusammenschlüssen adliger Berufssöldner aus dem südwest-
deutschen Raum hervor176. Besonders erfolgreich bei der „ständische[n] selbst-
behauptung gegen städte und Fürsten“177 war die schwäbische Rittergesellschaft 
mit st. georgenschild, die aus einem Verteidigungsbündnis in den appenzeller-
kriegen zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstand und durch Kaiser sigismund 
(1410 – 37) als reichstreues gegengewicht zu den südwestdeutschen Fürsten massiv 
gefördert wurde. durch die Vergesellschaftung gelang es den in der gesellschaft 
zusammengeschlossenen adligen insgesamt, einseitige abhängigkeitsverhältnisse 
zu verhindern und als gemeinschaft zu ebenbürtigen Bündnispartnern von Fürs-
ten aufzusteigen178.

gerade jene adligen, die besonders viel soziales Kapital vorweisen konnten, 
waren für die Fürsten als Partner interessant, weil sie durch ihre netzwerke den 
Zusammenhalt eines territoriums stabilisieren und festigen konnten179. autono-
miewahrung durch ständische Vernetzung und einflussgewinn durch Fürstendienst 
schlossen sich also nicht etwa aus, sondern bedingten und verstärkten einander: 

„Fürstliche alimentation und gleichzeitiges engagement in den adelsgesellschaften waren 
für den einzelnen adligen im spannungsfeld von ständischer autonomie, schutzbedürftig-
keit und erschließung zusätzlicher einnahmen wohl das optimum, was sich unter diesen 

175 Zur geschichte der adelsgesellschaften v. a. Ruser, geschichte der gesellschaften 
(1975/76), s. 9 – 27; Press, Reichsritterschaft (1995), s. 776 f.

176 Zum ursprung der adelsgesellschaften in söldnergenossenschaften siehe Kruse/Ranft/
Paravicini, Ritterorden (1991), s. 68 f., sowie Ruser, geschichte der gesellschaften 
(1975/76), s. 24. Bei selzer finden sich details zum Zusammenhang der „gesellschaft mit 
den Wölfen“ mit den Verbänden schwäbischer italiensöldner: unter den „Wölfen“ lassen 
sich mit hartnid von Rammingen und Friedrich von Riedheim zwei italiensöldner identi-
fizieren, in der 15 Jahre später entstandenen Löwengesellschaft graf heinrich von mont-
fort-tettnang, „in italien ein durchaus prominenter söldnerführer“; Selzer, deutsche 
söldner (2001), s. 336. Zum überfall im Wildbad und der darauffolgenden Fehde der 
adelsgesellschaften der Wölfe und der martinsvögel 1367 bis 1370 Ruser, geschichte der 
gesellschaften (1975/76), s. 11 f.

177 Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 124.
178 „Was den einzelnen adligen in ihren schutzverträgen mit den Fürsten nicht gelingt – der 

gesellschaft ist es möglich. die Bündnisse begründen eine gegenseitige abhängigkeit der 
Partner, nicht eine einseitige der gesellschaft. Vergünstigungen, die nur für die eine seite 
gelten, werden genau gekennzeichnet und bedeuten keine störung des gleichgewichts. 
Fehdehilfe der gesellschaft für einen Fürsten geschieht im allgemeinen auf dessen Kosten, 
nicht aber die des Fürsten für die gesellschaft auf deren Kosten. Obenaus, georgenschild 
(1961), s. 220 f.

179 Zmora, state and nobility (1997), s. 119.
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Bedingungen herausholen ließ – zumal, wenn eine Führungsposition im georgenschild 
den ‚marktwert‘ für Fürstendienste noch steigerte“180.

soziales Kapital musste jedoch keine derart institutionalisierte Form annehmen, 
um adligen autonomiewahrung und einflussgewinn zu ermöglichen. auch 
 Verwandtschaft und Verschwägerung zwischen adligen Familien konnten ein 
netzwerk begründen, dessen mitglieder sich gegenseitig unterstützten. dies zeigt 
sich exemplarisch bei der von manfred Waßner untersuchten Familie speth. dieser 
Familie gelang es während des 15. Jahrhunderts, mit ihren Verwandten eine art 
machtkartell an den württembergischen höfen in stuttgart und urach auszu-
bilden. der schlüssel zu diesem erfolg war die erringung des hofmeisteramts, des 
höchsten in der höfischen Ämterhierarchie. Kraft ihres amtes hatten die hofmeis-
ter großen einfluss auf die Besetzung anderer Ämter und Ratsposten am hof und 
in der Landesverwaltung, insbesondere zu Zeiten württembergischer Vormund-
schaftsregierungen181. Waßners ergebnisse erklären, warum so viele adlige Räte der 
Württemberger miteinander verwandt oder verschwägert waren, denn die hofmei-
ster neigten dazu, frei werdende Posten bei hofe mit ihren Verwandten, Freunden 
und günstlingen zu besetzen, womit sie ihren einfluss sowohl konsolidierten als 
auch steigerten. die akkumulation von sozialem Kapital durch Vernetzung, sei es 
in politischen Bündnissen oder in Familienverbänden, diente also maßgeblich der 
Wahrung von autonomie ebenso wie der steigerung von politischem einfluss.

ein weiteres mittel der autonomiewahrung war die mehrfachvasallität. immer 
wieder versuchten Fürsten bedeutende adlige durch die Vergabe von Lehen oder 
Ämtern dem einflussbereich eines territorialen Konkurrenten zu entziehen. an 
solchen vasallitischen mehrfachbindungen zeigten sich adlige gerade im politisch 
fragmentierten südwestdeutschland interessiert, wo die Vielzahl der territorialen 
akteure entsprechende möglichkeiten schuf182. insbesondere kleinere reichs-
unmittelbare herrschaftsträger suchten durch dieses mittel ihren handlungsspiel-
raum zu erweitern und der entstehung einseitiger abhängigkeitsverhältnisse ge-
genüber regionalen hegemonialmächten vorzubeugen. Für die expansion eines 
Fürstenterritoriums waren derartige Bestrebungen ein hindernis: Während der 
betreffende adlige in der Lage war, seine Lehns- oder dienstherren gegeneinander 
auszuspielen, konnten diese sich nicht mehr in jedem Fall auf die Loyalität ihrer 
diener verlassen, sobald diese die interessen mehrerer Fürsten berücksichtigten183. 

180 Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 124.
181 Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 201 – 206, 209 – 212.
182 Hofacker, herzogswürde (1988), s. 79.
183 Krimm, interterritorialer adel (1977), s. 1, 4 – 8; Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 56; 

Zmora, state and nobility (1996), s. 96. solche neutralisierungseffekte hat Konrad 
Krimm im Kontext des Fürstenkrieges 1461/62 nachgewiesen. adlige, die sowohl diener 
Württembergs als auch der Pfalz waren, wiesen aufrufe zur hilfeleistung mit der Begrün-
dung zurück, sie seien beiden Parteien zu dienst verpflichtet Krimm, Baden und habs-
burg (1976), s. 59, 62 ff. 
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durch mehrfachvasallität konnten adlige also den Preis an autonomie reduzieren, 
den sie für den gewinn von einfluss im Fürstendienst zahlen mussten.

diese Beobachtungen sind deswegen wichtig, weil das Ziel der politischen sta-
tusbehauptung samt seiner erscheinungsformen – dem anstreben von Positionen 
im dienst eines oder mehrerer Fürsten, der horizontalen Vernetzung mit anderen 
adligen – unter den Rahmenbedingungen des territorialisierungsprozesses häufig 
im Zusammenhang mit dem Führen von Fehden stand: Fehden, die im auftrag 
eines Fürsten geführt wurden; Fehden, die geführt wurden, um eine Position im 
Fürstendienst zu erreichen, Fehden, die als abwehrkampf gegen eine drohende 
mediatisierung geführt wurden, Fehden, die in ihrem Vorfeld eine Formierung ad-
liger netzwerke bewirkten. Regina görner hat daher die territoriale monopolisie-
rung von gewalt als einen Prozess beschrieben, der selbst gewalt auslöste184.

4.3 Adelsfehden und Territorialisierung

aus fürstlicher sicht konnte die adelsfehde ein willkommenes mittel sein, um im 
interesse der Wahrung eigener herrschaftsrechte gegner in einer benachbarten in-
teressensphäre zurückzudrängen, ohne dabei selbst als Konfliktpartei in erschei-
nung treten und damit verbundene Kosten auf sich nehmen zu müssen. adlige ge-
walt wurde damit zum mittel der durchsetzung einer gewaltkontrollierenden 
instanz des Fürstenstaates185. der amerikanische sozialwissenschaftler charles 
tilly zieht sogar analogien zwischen der Bildung des territorialstaats bis zur Frü-
hen neuzeit und Praktiken des modernen organisierten Verbrechens. tilly zufolge 
versuchten die Fürsten, gegner und Rivalen innerhalb und außerhalb ihres interes-
sengebiets sowie potenzielle Bedrohungen der eigenen anhängerschaft zu elimi-
nieren oder neutralisieren und gleichzeitig durch Besteuerung und Plünderung den 
Ressourcenzufluss für die durchführung dieser maßnahmen sicherzustellen186. 
um dritte so unter druck zu setzen, dass sie sich ihrem schutz unterwarfen, nah-
men diese Regenten die dienste von gewalttätern in anspruch, die sie als Krimi-
nelle etikettierten, sobald diese nicht mehr gebraucht wurden oder auf eigene Faust 
handelten187.

abgesehen von tillys unterscheidung zwischen staatlichen und nicht-staat-
lichen akteuren sind seine aussagen auch auf den spätmittelalterlichen territoria-
lisierungsprozess im Reich übertragbar. stellvertreterfehden wurden teils offen 

184 Görner, Raubritter (1987), s. 237 f.
185 Zmora, state and nobility (1997), s. 120.
186 Tilly, War making (1989), s. 181.
187 In times of war (…), the managers of fullfledged states often commissioned privateers, 

hired sometime bandits to raid their enemies, and encouraged their regular troops to take 
booty. In royal service, soldiers and sailors were often expected to provide for themselves by 
preying on the civilian population: commandeering, raping, looting, taking prizes. When 
demobilized, they commonly continued the same practices, but without the same royal pro
tection; demobilized ships became pirate vessels, demobilized troops bandits. ebd., s. 173.
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 gefördert und legitimiert, teils aber auch nur heimlich unterstützt. den ersten Weg 
wählte beispielsweise in den vierziger Jahren markgraf albrecht von Brandenburg-
ansbach, der bei mehreren gelegenheiten das seiner gerichtsherrschaft unter-
stehende Landgericht nürnberg achturteile über fränkische und schwäbische 
Reichsstädte verhängen ließ. auf diese Weise legitimierte er die Fehden zahlreicher 
adliger, die zur Begründung ihrer gewalthandlungen gegen angehörige der städte 
die durchsetzung dieser achturteile anführen konnten. hintergrund war das Ziel 
des markgrafen, die Jurisdiktion des Landgerichts auf gebiete außerhalb seines 
 eigenen territoriums auszuweiten und die Reichsstädte dieser Jurisdiktion zu 
 unterwerfen188. die achturteile des brandenburgischen markgrafen hatten damit 
eine ähnliche Funktion wie die Kaperbriefe, die der herzog von mecklenburg 
ende des 14. Jahrhunderts den seeräubern um Klaus störtebeker ausstellte189. 
etwas weniger auffällig ging graf ulrich von Württemberg-stuttgart vor. nach-
dem etwa die Reichsstadt esslingen im november 1447 ein Zollprivileg erlangt 
hatte, unterstützte der graf einige mit der Reichsstadt verfeindete adlige, um sei-
ner Forderung nach aufgabe dieses Zolls nachdruck zu verleihen. diese adligen, 
beispielsweise Bombast von hohenheim, verübten von württembergischem terri-
torium aus überfälle gegen esslinger Kaufleute190.

die stellvertreterfehde war damit eine inoffizielle Form des Kriegsdienstes und 
dürfte zumindest in einigen Fällen entsprechend honoriert worden sein. Fürsten 
verliehen adligen, die ihnen Kriegsdienste leisteten, nicht selten Ämter in der 
 Landesverwaltung oder verpfändeten ihnen zur abgeltung von schulden an sold-
geldern oder aufwendungen teile ihres territoriums. auf diese Weise erwarben 
etwa graf Friedrich Vii. von toggenburg, hans von Bodman und Lienhart von 
Jungingen, die für die habsburger zu Beginn des 15. Jahrhunderts Krieg gegen die 
appenzeller führten, umfangreiche herrschaftsrechte in der heutigen nordost-
schweiz191.

adelsfehden konnten sich jedoch auch gegen einen benachbarten Fürsten 
 wenden, wenn die beteiligten adligen dies für ein geeignetes mittel zur politischen 
statusbehauptung hielten. aus dem 14. Jahrhundert sind zwei Fälle bekannt, in 
denen mindermächtige herrschaftsträger, die sich in adelsgesellschaften zusam-
mengeschlossen hatten, Widerstand gegen die württembergische hegemonialpoli-
tik in schwaben leisteten192.

188 Blezinger, städtebund (1954), s. 69, 93, 100; Reinle, ulrich Riederer (1993), s. 178 f.; 
Zmora, state and nobility (1997), s. 97; Seyboth, „Raubritter“ und Landesherren (1997), 
s. 115 – 123, 130 f.

189 Zu störtebeker vgl. Puhle, Vitalienbrüder (1992), s. 18, 31 – 34, 36 ff., 59 ff., 152, 159 – 169 
sowie Schubert, Räuber (2007), s. 262 f. 

190 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 85 ff.
191 Zu gf. Friedrich Vii. von toggenburg im appenzellerkrieg Bütler, Friedrich Vii. (1887), 

s. 67 – 94; zu Jungingen und Bodman Bittmann, adlige als Finanziers (1996), s. 312 – 320.
192 insbesondere graf eberhard der greiner versuchte, das amt eines schwäbischen Reichs-

landvogtes zur eingliederung von Reichsgut in seinen eigenen herrschaftsbereich zu 
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1367 mündete der sogenannte überfall im Wildbad – eine versuchte entführung 
des grafen eberhard ii. von Württemberg durch mitglieder der gesellschaft der 
„martinsvögel“ oder der „gesellschaft mit den schlegeln“193 unter Führung des 
grafen Wolf von eberstein – in eine Fehde, die erst im april 1385 beigelegt wurde. 
im Friedensvertrag verpflichtete sich graf Wolf von eberstein gegenüber Würt-
temberg, seine anteile u. a. an den Burgen eberstein, gernsbach und muggensturm 
zu öffnen und damit einen Vertrag anzuerkennen, den sein Vater 1354 mit 
 Württemberg geschlossen hatte194. der erwerb von öffnungsrechten war in der 
territorialen expansion Württembergs oft der erste schritt zu einer sukzessiven 
übernahme adliger Besitzungen gewesen, der öffnungsvertrag somit eine heraus-
forderung der politischen autonomie der ebersteiner. Wahrscheinlich hatte graf 
Wolf in seiner Fehde versucht, dieser herausforderung gewaltsam zu begegnen195. 
da es Württemberg gelang, viele adlige aus der „gesellschaft mit den martins-
vögeln“ zu neutralisieren oder zum seitenwechsel zu bewegen, blieb dem eberstei-
ner schließlich nichts anderes übrig, als den Vertrag von 1354 anzuerkennen196. 
gleichzeitig lieferte die schwächung der gesellschaft den ebersteiner auch den 
expansionsinteressen des markgrafen Rudolf Vii. von Baden aus, dem graf Wolf 
1387 bis 1389 „durch nothdurft gedrungen“ gegen übernahme seiner schulden 
seine gesamten Besitzungen verkaufte. obwohl ein großer teil des Verkaufserlöses 
an seine gläubiger ausgezahlt werden sollte, wurde graf Wolf von eberstein noch 

 instrumentalisieren, zu Lasten sowohl des adels als auch der Reichsstädte. Mertens, 
Württemberg (1995), s. 30 – 37.

193 Krieg von Hochfelden, geschichte (1836), s. 78 f. bezeichnet die gesellschaft als 
„schlegler“, Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 181 dagegen als „martins-
vögel“. Letztere schreiben außerdem: „gelegentlich werden in älteren Quellen die schleg-
ler fälschlicherweise mit den martinsvögeln als ein und dieselbe gesellschaft bzw. als deren 
Fortsetzung angesehen.“ dabei verweisen die autoren auf Stälin, Wirtembergische ge-
schichte 3, s. 300 f., der die Bezeichnung der angreifer als „schlegler“ als Falschmeldung 
aus chroniken des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts bewertet. es fällt allerdings  
auf, dass die bei Krieg von Hochfelden, der sich auf urkundliche Quellen bezieht, für 
das Jahr 1367 als „schlegler“ bezeichneten Personen tatsächlich zum teil aus denselben 
Familien kommen wie jene, die Kruse/Ranft/Paravicini,für den Zeitraum 1392 – 96 als 
„schlegler“ bezeichnen, während zwischen Krieg von Hochfeldens „schleglern“ und 
den „martinsvögeln“ keine übereinstimmung besteht. Vorbehalte gegen die Zuschreibung 
des überfalls an die „martinsvögel“ auch bei Hammes, Ritterlicher Fürst (2011), s. 233.

194 Hennl, gernsbach im murgtal (2006), s. 85, vgl. Krieg von Hochfelden, geschichte 
(1836), s. 78 f. Zum überfall im Wildbad und der darauffolgenden Fehde vgl. Ehmer, der 
gleißende Wolf (1991), s. 96 – 110; Hennl (wie oben), s. 85 – 87; Ruser, geschichte der 
gesellschaften (1975/76), s. 11 ff.; Hammes, Ritterlicher Fürst (2011), s. 228 – 233.

195 Hennl, gernsbach im murgtal (2006), s. 85; Ehmer, der gleißende Wolf (1991), s. 100.  
in diesem sinne urteilt auch Krieg von Hochfelden, geschichte (1836), s. 66 f.: „die 
 eigentliche Veranlassung [der Fehde] war wohl keine andere, als die unverhältnismäßig 
 zunehmende macht der Würtembergischen grafen, die auch schon auf [graf Wolfs] Besit-
zungen seit den Jahren 1338 und 1354 eine art anwartschaft zu erwerben gewußt hatten.“

196 Krieg von Hochfelden, geschichte (1836), s. 66 – 74.
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bis an sein Lebensende um 1395 von gläubigern oder Bürgen mit gerichtlichen 
Klagen verfolgt197.

Zehn Jahre nach ausrichtung der ebersteiner Fehde trat mit den schleglern 
 erneut eine adelsgesellschaft als gegnerin der grafen von Württemberg in er-
scheinung, die nach ansicht stälins gebildet worden war „in der absicht, fürst-
licher Landesherrschaft entgegenzuarbeiten“198. Viele ihrer mitglieder rekrutierten 
sich aus denselben Familien, die dreißig Jahre zuvor den grafen Wolf von eber-
stein unterstützt hatten199. ausgehend von einer Reihe von schwarzwaldburgen 
griffen sie 1395 Württemberg und die Reichsstadt Rottweil an. nachdem ihre 
Feinde jedoch von mehreren Fürsten unterstützung erhalten hatten und König 
Wenzel nicht nur offen Partei gegen sie ergriffen, sondern sie außerdem per dekret 
verboten hatte, ergaben sich ihre anführer und schlossen im Februar 1396 einen 
Frieden mit Württemberg200.

diese beiden Beispiele belegen, dass die horizontale Vernetzung von adligen 
nicht nur der stärkung ihrer Verhandlungsposition diente oder zwangsläufig  
zur friedlichen integration in die fürstliche Landesverwaltung führte, sondern dass 
diese adligen unter umständen bei der Wahrung ihrer autonomie gegenüber 
 Fürsten auch zum mittel der Fehde greifen konnten.

hillay Zmora kam bei seiner untersuchung von adelsfehden in Franken im  
15. und 16. Jahrhundert zu dem ergebnis, dass Fehdeführung eine herausragende 
Rolle im Wettbewerb adliger geschlechter um die einträglichsten und einfluss-
reichsten Positionen im Fürstendienst spielte. diejenigen adligen, die durch ihre 
Fehdeführung den Zugriff auf politisch bedeutende herrschaftsbereiche für sich, 
für ihre Familie und ihre Verbündeten sichern konnten, hatten größere chancen 
auf fürstennahe Positionen, hofämter und attraktive heiratsverbindungen. die 
umkämpften adelsherrschaften waren weniger aufgrund ihrer ökonomischen Be-
deutung für die adligen und ihre fürstlichen nachbarn interessant, sondern auf-
grund ihres politischen und strategischen Werts bei der Verdichtung territorialer 
herrschaft201. die Rahmenbedingungen des territorialisierungsprozesses zwangen 
die adligen, in einem harten Verdrängungswettbewerb um die Führungsposition 
innerhalb einer adelslandschaft zu kämpfen: „it was from this dialectic between 
state formation and social stratification that the feud emanated“202.

197 ebd., s. 83 – 86. 
198 Stälin, Wirtembergische geschichte 3, s. 362.
199 Vgl. s. 49, anm. 193.
200 Press, Reichsritterschaft (1995), s. 778.
201 Zmora, state and nobility (1997), s. 90 – 120.
202 ebd., s. 96.
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4.4  Rechbergs Fehdeführung unter dem Aspekt adliger 
 Selbstbehauptung

Zur entwicklung von Rechbergs Besitzbestand an herrschaftsrechten sowie seinen 
Positionen im Fürstendienst existieren bereits Vorarbeiten von erhard W. Kanter, 
der dienstverträge, schuldbriefe, Verpfändungs- und Verkaufsurkunden Rech-
bergs sowie das urbar der herrschaft gammertingen-hettingen von 1447 in 
 Regestenform zugänglich gemacht hat203. diese erkenntnisse wurden in bisherigen 
untersuchungen vor allem unter der Fragestellung nach Rechbergs wirtschaftlicher 
situation gedeutet, die ortsherrschaft in städten und dörfern, die Kontrolle von 
Burgen in erster Linie als Wertobjekte und indikatoren für ökonomischen Wohl-
stand oder armut betrachtet204. natürlich ist diese seite auch ein wesentlicher 
 aspekt adliger herrschaft, zumal im 15. Jahrhundert adlige herrschaftsrechte in 
nie zuvor gekanntem ausmaß als spekulationsobjekte durch Kauf, Verkauf und 
Verpfändung mobilisiert wurden. allerdings ist dabei die Frage nach dem Verhält-
nis von Rechbergs Fehdeführung und seiner selbstbehauptung als herrschafts-
träger bisher nicht explizit untersucht worden: Könnte Rechberg beabsichtigt 
haben, durch seine Kriegsdienste für österreich und Württemberg in eine einfluss-
position im Fürstendienst aufzusteigen? War seine Fehdeführung ein Versuch der 
Prävention von autonomieverlust als herrschaftsträger? und schließlich: Welche 
horizontalen netzwerkstrukturen lassen sich im Rahmen seiner Fehdeführung 
nachvollziehen? diese aspekte werden daher im hauptteil einen wesentlichen 
schwerpunkt der untersuchung einnehmen.

203 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 90 – 100 zu Rechbergs diensten für Württemberg 
1459 – 63, s. 107 – 114 zu seinem Besitzstand und einkommensverhältnissen; außerdem 
Reg. 9 – 11, 90 – 95, 100, 103, 118, 148.

204 ebd., s. 107 – 114; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 132 f.
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5. Städtefeinde: Standesgrenzen als Konfliktlinien

die meisten Fehden, die hans von Rechberg im namen der jeweiligen haupt-
sächer führte, richteten sich gegen reichsunmittelbare städte oder Landgemeinden, 
in der Regel gegen ganze Bündnisorganisationen wie die Vereinigung der Reichs-
städte in schwaben und die schweizer eidgenossenschaft. damit lag Rechberg im 
trend seiner Zeit: um die mitte des 15. Jahrhunderts häuften sich im südwest-
deutschen Raum Fehden gegen die schwäbischen Reichsstädte, Basel und die eid-
genossenschaft. diese Fehden wurden in zeitlicher und räumlicher nähe, teils auch 
parallel zu großen auseinandersetzungen zwischen städte- und Fürstenbünden 
geführt, vor allem dem alten Zürichkrieg 1443 – 46 und dem Zweiten städtekrieg 
1449/50, in denen Rechberg auch jeweils als hauptmann der städtefeinde kämpfte. 
seit dem 19. Jahrhundert beschäftigte sich die Forschung daher mit der Frage,  
ob die Konflikte der Fürsten und des adels mit der eidgenossenschaft und den 
Reichsstädten in den vierziger Jahren des 15. Jahrhunderts ausdruck eines „Prin-
zipienkampfes“ zwischen „aristokraten“ und genossenschaftlichen „demokraten“ 
gewesen seien oder rein machtpolitische interessenkonflikte zwischen benach-
barten herrschaftsträgern, die lediglich von einem ideologisch eingefärbten propa-
gandistischen überbau begleitet wurden205.

ein Verfechter der Prinzipienkampf-these war erhard W. Kanter206, der 1902 
eine Biographie hans von Rechbergs publizierte207, die bis heute als standardwerk 
gilt208. Rechberg, dem nach Kanters Zeitgenossen dambach „als einem Kind jener 
Zeit und als angehörigem des herrenstandes (…) unversöhnliche Feindschaft 
gegen die Reichsstädte überhaupt und die eidgenossen im besonderen eigentlich 
mit der muttermilch eingepflanzt worden“ sei209, schien diesen ideologisierten 
ständegegensatz geradezu in Reinform zu verkörpern. sind die gründe für hans 
von Rechbergs langfristige Fehden also in einem leidenschaftlichen hass gegen  
die Reichsstädte zu suchen? diese Fragen würden viele Wissenschaftler verneinen, 
die als Beleg gegen eine generelle städtefeindlichkeit des adels ihrerseits auf enge 
kooperative Beziehungen zwischen adel und stadtbürgertum sowie den eintritt 
von adligen in städtische solddienste als Begründung adliger Fehdeführung gegen 
städte hingewiesen haben. im folgenden sollen die gründe für oder gegen eine 
mögliche ständeideologische motivation der Fehden hans von Rechbergs und 
 seiner Verbündeten erwogen werden.

205 Vgl. die darstellung der Forschungsdebatte bei Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), 
s. 93 ff.

206 Kanter, albrecht achilles (1911), s. 459 – 472.
207 Ders., hans von Rechberg (1902).
208 Vgl. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 31.
209 Dambach, schramberg (1904), s. 24. 
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5.1 Städtefeindschaft als Fehdemotiv

mögliche gründe adliger städtefeindlichkeit waren demnach mentalitätsbedingte 
gegensätze bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit von gewalthandlungen, ein 
gegenseitiges misstrauen als Folge langfristig schwelender nachbarschaftsbedingter 
Konflikte und damit verbundene beidseitige Ängste vor dem eigenen autonomie-
verlust, die bewusste Konstruktion und instrumentalisierung von Feindbildern im 
Konfliktfall und ein allgemeiner Prozess der ständisch-sozialen abgrenzung zwi-
schen adel und Bürgertum. 

ulrich andermann geht davon aus, dass städte durch ihre abhängigkeit vom 
handel und damit von der sicherheit der Verkehrswege besonders an der auf-
rechterhaltung friedlicher Verhältnisse interessiert waren. unter Rückgriff auf  
die Zivilisationstheorie des soziologen norbert elias kommt er für seinen unter-
suchungsraum zu dem ergebnis, dass die städte aufgrund ihres besonderes Frie-
densbedürfnisses das Ziel verfolgten, eine „Verstaatlichung der individuellen kör-
perlichen gewaltfähigkeit“210 zu erreichen, d. h. die ausübung von gewalt einer 
Zentralgewalt zu unterstellen und somit kontrollierbar und sanktionierbar zu ma-
chen211. demnach betrieb die laikale und klerikale städtische Publizistik erfolg-
reiche Bemühungen, einen normwandel herbeizuführen, indem sie ritterliche ge-
walt – auch die rechte Fehde – kriminalisierte und den eigenen Wertekanon zum 
allgemeinen normativen maßstab erhob. die moralische Verurteilung fehdeführen-
der adliger sollten gegenmaßnahmen der städte rechtfertigen, die häufig bis zur 
hinrichtung adliger see- und straßenräuber reichte212. einen derartigen gegensatz 
sieht auch Joseph morsel als gegeben an, der bei adel und städten zwei unter-
schiedliche Logiken der güterzirkulation aufeinanderprallen sieht213, die er als ur-
sachen sowohl der städtefeindlichen Fehden des adels als auch der Bemühungen 
der städte um Kriminalisierung räuberischer adliger deutet214.

Klaus graf sieht ebenfalls einen gegensatz zwischen adel und städten, den er 
jedoch nicht auf einen mentalitätsgegensatz bezüglich der Legitimität individueller 
gewalt, sondern auf gegenseitige Verdrängungs- und unterwerfungsängste des 
Landadels und der reichsstädtischen eliten in Bezug auf die jeweils andere gruppe 
zurückführt. auf seiten der Reichsstädte herrschte demnach im 15. Jahrhundert  
ein sehr starkes misstrauen gegenüber dem benachbarten adel vor, das durch die 

210 norbert elias, zitiert nach Andermann, Kriminalisierung (1997), s. 154. 
211 ebd., s. 153 ff.
212 ebd., s. 154, 158 ff., 166 sowie Ders., Ritterliche gewalt (1991), s. 245 – 262, 306 – 315; vgl. 

Rothmann, Konrad von Weinsberg (1997), s. 33; Graf, Feindbild und Vorbild (1993), 
s. 122, 124 ff. 

213 „einerseits findet man eine sozialpolitische, traditionelle und aristokratische Logik (neh-
men und geben als Zeichen und mittel der macht), und andererseits eine ökonomische, 
neue und städtische Logik (Kaufen und Verkaufen als Zeichen und mittel des Vermö-
gens).“ Morsel, soziogenese des adels (1997), s. 360. 

214 ebd., s. 358 – 361, 368 f.
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Beeinträchtigung der sicherheit der straßen durch häufige adelsfehden genährt 
wurde. dazu kamen Ängste der Reichsstädte, ihre politische autonomie an be-
nachbarte Fürsten zu verlieren, von denen viele, etwa markgraf albrecht achilles 
von Brandenburg, als leidenschaftliche städtefeinde galten215.

aus adliger Perspektive dagegen wurden allgemeine Ressentiments gegen die 
 politische autonomie nichtadliger, wie sie bei den Reichsstädten bestand216, durch 
eine oft auf territoriale expansion abzielende umlandpolitik der Reichsstädte 
 angeheizt. diese expansion vollzog sich häufig auf Kosten benachbarter adels-
burgen, die aus städtischer sicht ein großes sicherheitsrisiko darstellten und häufig 
geschleift wurden. Konkrete maßnahmen städtischer umlandpolitik waren der 
aufkauf von adligem Besitz, militärische Feldzüge, Burgenöffnungsverträge mit 
benachbarten adligen sowie die oft im Zusammenhang eines militärischen sieges 
erzwungene aufnahme von adligen in die dienste der stadt217. eine weitere maß-
nahme reichsstädtischer expansionspolitik war die aufnahme von adligen hinter-
sassen als Pfahlbürger in städtisches Bürgerrecht. sowohl im Kontext des ersten als 
auch des zweiten städtekriegs wurde die Pfahlbürgerfrage daher wiederholt zum 
auslöser kriegerischer auseinandersetzungen218. derartige maßnahmen weckten 
bei vielen adligen Ängste vor einer „Verschweizerung“ der Reichsstädte, also einer 
Verdichtung von Bündnisbeziehungen nichtadliger herrschaftsträger und ihrer 
 aggressiven expansion zu Lasten benachbarter adliger nach eidgenössischem Vor-
bild. solche Ängste wurden im Zuge des Zweiten städtekriegs von fürstlicher seite 
kräftig geschürt. graf verglich das Verhältnis zwischen adel und Fürsten einerseits 
und Reichsstädten andererseits um die mitte des 15. Jahrhunderts in punkto 
„Block- und Lagerdenken mit ideologischer Polarisierung“, Feindbildstereotypen 
und „eskalation durch unzureichende Kommunikation, durch wechselseitiges 
mißtrauen und mißverständnisse“ mit dem Kalten Krieg219.

morsel sieht in dieser von graf beschriebenen „diskursive[n] Polarisierung“ zwi-
schen adel und städten symptome eines Prozesses, in dem stadtbürger und adel 
zum ersten mal bewusst getrennte identitäten ausbildeten und in dem sich der 
adel als gruppe überhaupt erst konstituierte220. die herausbildung des adels in 
seiner frühneuzeitlichen Bedeutung beginnt für morsel einerseits mit dem Versuch 
der süddeutschen Fürsten, diese gruppe in ihre landesherrlichen Verwaltungs-
strukturen zu integrieren, andererseits mit den Koalitionen von „adel“ und 

215 Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 127 ff.; vgl. Ders., die Fehde hans diemars von 
Lindach (1997) sowie Feindbilder und Konflikte (2000). 

216 Graf, die Fehde hans diemars von Lindach (1997), s. 175, 179, 182 – 186. 
217 Andermann, Ritterliche gewalt (1991), s. 188 – 211.
218 Viele städte verliehen ihr Bürgerrecht an adlige oder fürstliche hintersassen außerhalb der 

stadtmauern, sogenannte Pfahlbürger. die rechtlichen Konsequenzen, die sich daraus er-
gaben, führten häufig zu nachbarschaftskonflikten. Vgl. Blezinger, städtebund (1954), 
s. 28 ff., 124. 

219 Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 126 f.
220 Morsel, soziogenese des adels (1997), s. 316 – 330, 341 ff.
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 Fürsten gegen die städte seit dem späten 14. Jahrhundert. morsel weist darauf hin, 
dass erst seit dieser Zeit auch Zusammenschlüsse von hoch- und niederadel in 
gemeinsamen ständischen einungen und gesellschaften nachweisbar sind221.

die feindliche haltung des adels gegenüber den städten stand in südwest-
deutschland im Zusammenhang mit seiner ebenso feindlichen haltung gegenüber 
der schweizer eidgenossenschaft. im Kontext ihrer Konflikte mit österreich im 
14. und 15. Jahrhundert wurde den eidgenossen eine grundsätzliche adelsfeind-
schaft zugeschrieben, die in der absicht zur ermordung oder Vertreibung des 
adels gipfelte. außerdem wurden die eidgenossen als heterogenes Bündnis, dessen 
Politik von adligen, aber auch nichtadligen eliten in städten und Bauerngemeinden 
bestimmte wurde, mit abwertender absicht als „Bauern“ bezeichnet, deren herr-
schaft einen Verstoß gegen die traditionelle Rollenverteilung von Krieger, Kleriker 
und Bauer in der gottgegebenen ständeordnung darstellte222. insbesondere das ge-
denken an die schlacht bei sempach, in der 1386 herzog Leopold iii. von öster-
reich von einem eidgenössischen heer besiegt und mit 120 seiner adligen gefolgs-
leute getötet wurde, prägte das gesamte 15. Jahrhundert hindurch das Feindbild 
vom aufständischen eidgenossen, der sich gegen die „rechtmäßige und gottgege-
bene herrschaft der habsburger“ erhob223. neben der gedenktradition im habs-
burgischen hauskloster Königsfelden wurde das entstandene antischweizerische 
Feindbild im umfeld der habsburger und des vorderösterreichischen adels seit 
unmittelbar nach dem ereignis durch chroniken, Lieder und zahlreiche gedenk-
listen, die die namen der gefallenen überlieferten, weitergetragen224. Besonders im 
alten Zürichkrieg in den vierziger Jahren und im schwabenkrieg 1499 nahm die 
politische ereignisdichtung darauf Bezug und konstruierte Vorwürfe, die eidge-
nossen wollten den adel vertreiben und vernichten225. die gemeinsame erbitte-
rung von adel und österreichischer herrschaft über die als unrecht wahrgenom-
mene eidgenössische expansion spiegelte sich in der zeitgenössischen Feststellung, 
herzog Leopold iii. sei a suis, in suo, cum suis, propter sua getötet worden226. es 
gibt hinweise darauf, dass diese im umfeld der habsburger geprägten Feindbild-
stereotypen auch auf die Reichsstädte außerhalb der eidgenossenschaft übertragen 
wurden, die im ersten städtekrieg in den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts mit 
den eidgenossen verbündet waren. als die Reichsstädte im alten Zürichkrieg 1444 
zögerten, dem aufruf König Friedrichs iii. zum Reichskrieg gegen die eidgenos-

221 ebd., s. 332 – 340.
222 Sieber-Lehmann,/Wilhelmi/Bertin, in helvetios (1998), s. 13 – 16.
223 Krieb, totengedenken (2004), s. 80 f.
224 Vgl. ebd. sowie zu den weitverbreiteten gedenklisten außerhalb des Klosters Königsfelden 

v. a. Boesch, die gefallenen (1958).
225 Krieb, totengedenken (2004), s. 80 – 87. Vgl. hierzu auch Gutmann, schwabenkriegs-

chronik (2010).
226 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 161.
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sen Folge zu leisten, warf der habsburger ihnen vor, sie weren Schwitzer und wol
ten den adel vertriben227.

das gedenken an die schlacht bei sempach erfüllte damit für den habsburgischen 
adel die Funktion eines chosen trauma, wie es die Friedensforschung im Zu-
sammenhang von ethnopolitischen Konflikten definiert hat: die erinnerung an ein 
kollektives trauma eignet sich zur stiftung eines kollektiven Bewusstseins und 
 erhöhung des Zusammenhalts einer gruppe, die damit zur mobilisierungsbasis für 
die Verfolgung machtpolitischer interessen der herrschenden eliten werden kann228. 

5.2 Zweifel am handlungsleitenden Charakter sozialer Ressentiments

gegen die annahme eines normativen gegensatzes von adel und städten in Bezug 
auf die anwendung von gewalt hat Kurt andermann eingewendet, dass auch 
städte und Fürsten zum mittel der Fehde griffen und dabei selbst die Regeln ihrer 
Landfriedensbünde nicht immer einhielten. dieses argument impliziert, dass sich 
die unterschiede im Rechtsverständnis von adel und städten in grenzen hielten 
und die Kriminalisierung adliger Fehdeführung eine parteiliche diskreditierung 
darstellte229. auch thomas marolf sieht keinen qualitativen unterschied zwischen 
städtischer und adliger Fehdeführung, da etwa die schwäbischen Reichsstädte bei 
ihrem Feldzug gegen adlige stützpunkte im hegau 1441/42 Plünderung und Raub 
ebenso als Fehdemittel eingesetzt hätten230. diesen Feldzug deutet marolf nicht im 
sinne ulrich andermanns als gewaltsame sanktionierung adliger gewalttaten, die 
nach dem Rechtsgefühl städtischer eliten als kriminell betrachtet wurden, sondern 
als „blosse Rache- und schadensfehde zweier verfeindeter Kampfbünde“, die sich 
qualitativ nicht wesentlich voneinander unterschieden231.

neben den genannten nachbarschaftskonflikten wurden Belege für enge, koo-
perative Beziehungen zwischen adel und städten als argument gegen eine prin-
zipielle Feindschaft angeführt. gerhard Rechter sieht zwar ebenfalls viele Konflik-
therde zwischen adel und benachbarten Reichsstädten, weist jedoch auch darauf 
hin, dass viele adlige auch Kriegsdienst in städtischem sold leisteten oder ein kö-
nigliches amt in einer Reichsstadt versahen. in vielen Reichsstädten lässt sich beo-
bachten, wie im spätmittelalter niederadlige geschlechter im stadtbürgertum auf-
gingen, während städtisch lebende adlige Beziehungen zum umliegenden Landadel 
pflegten. Von den Reichsstädten abgesehen, waren die Beziehungen des adels zu 

227 Zitiert nach Stettler, anhang i: die Rechtfertigungsschreiben des alten Zürichkriegs 
und ihre Bedeutung für das selbstverständnis der eidgenössischen orte, in: chronicon 
helveticum 11, s. 437. Vgl. Blezinger, städtebund (1954), s. 112, 160; Graf, Feindbild 
und Vorbild (1993), s. 130.

228 Ropers, die friedliche Bearbeitung (1995), s. 200 – 203.
229 Andermann, Raubritter (1997), s. 17.
230 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 118 – 128
231 ebd., s. 133.
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fürstlichen Landstädten tendenziell unproblematisch232. die Rittergesellschaft mit 
st. georgenschild strebte über längere Zeit ein Bündnis mit zahlreichen Reichs-
städten in der Bodenseeregion und im grenzgebiet zwischen Franken und schwa-
ben an233. Zumindest die Bodenseestädte pflegten über längere Zeit ein gutes Ver-
hältnis mit der einflussreichen adelseinung. Bei der gründung des schwäbischen 
Bundes 1488 spielten die adligen gesellen des georgenschilds und die schwä-
bischen Reichsstädte gemeinsam eine maßgebliche Rolle234.

5.3 Städtefeindlichkeit bei Hans von Rechberg

speziell im hinblick auf hans von Rechberg kommt marolf zu dem schluss, dass 
solche sozial-ständischen Feindbilder den akteuren des 15. Jahrhunderts von der 
späteren geschichtsschreibung zugeschrieben wurden, „eine fundamentale Feind-
schaft des adels gegen die schwäbischen städte oder die eidgenössischen orte 
nicht nachweisbar“ sei, sondern dem adel von der frühneuzeitlichen geschichts-
schreibung besonders zur nachträglichen Rechtfertigung der eidgenössischen ex-
pansion unterstellt wurde235. als Beleg führt er mehrere Beispiele berüchtigter 
städtefeinde an, die in den solddienst eben solcher städte eintraten, die sie kurz 
zuvor noch befehdet und beraubt hatten, etwa hans von Rechberg in Zürich 1443 
und Veit von asch in ulm 1439236.

diese Position steht im gegensatz zu den ergebnissen von graf, Krieb und sie-
ber-Lehmann. sicherlich hat die eidgenössische geschichtsschreibung die aggres-
sive eidgenössische expansionspolitik des spätmittelalters durch die feindselige 
haltung des habsburgischen adels zu rechtfertigen gesucht; zugleich jedoch finden 
sich Belege für diese feindselige haltung nicht erst in der frühen neuzeit, sondern 
bereits bei Zeitgenossen. gerade hans von Rechberg hat die in sempacherkrieg, 
appenzellerkrieg und Zürichkrieg von den adligen anhängern des hauses habs-
burg vorgebrachte unterstellung gegen die eidgenossen, sie wollten den adel ver-
treiben, selbst wiederholt in diffamierenden offenen Briefen gegen eidgenössische 
und schwäbische städte gerichtet und dabei teils explizit an frühere auseinanderset-
zungen erinnert. darin muss man noch keinen nachweis dafür sehen, dass Rech-
bergs städtefeindliche haltung authentisch war. gerade in kriegerischen auseinan-
dersetzungen müssen städtefeindliche Vorwürfe im Kontext der notwendigkeit zur 
öffentlichen Rechtfertigung des eigenen handelns gesehen werden, die, wie oben-
aus gezeigt hat, die haltung von dritten gegenüber den Konfliktbeteiligten wie auch 
die mobilisierung von Verbündeten in einer Fehde entscheidend beeinflussen konn-
ten: städtefeindliche aussagen können daher auch als normatives argument zur 

232 Rechter, Verhältnis zwischen niederadel und städten (1997), s. 139 f., 144, 148.
233 Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 104 ff., 120; Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 9 f.
234 Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 124 ff.
235 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 229.
236 ebd., s. 21 ff.
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selbstlegitimierung genutzt worden sein. auch graf räumt ein, dass städtefeindliche 
Feindbilder sicherlich auch in propagandistischer absicht instrumentalisiert wur-
den. der appell an die adlige gruppenidentität und -solidarität könne eine adlige 
Position im Fall des Konflikts mit einer städtischen Partei gestärkt haben. diese 
 instrumentalisierung jedoch kann nur dann funktioniert haben, wenn das Ziel-
publikum dieser Propaganda für städtefeindliche Ressentiments empfänglich war. 
graf nennt als Beispiel dafür einen Vorfall aus hans von Rechbergs Fehde gegen den 
schwäbischen städtebund: 1455 setzte Rechberg am Kaiserhof gezielt das gerücht 
in umlauf, die städte hätten versucht, den grafen von oettingen zu vergiften. auch 
wenn Rechbergs aussage vermutlich eher dem Bedürfnis entsprang, die Legitima-
tionsbasis seiner Fehde zu erweitern, konnte eine solche Behauptung doch nur dort 
glauben finden, wo man bereit war, den städten das schlimmste zuzutrauen. daher 
müsse ein entsprechendes Feindbild existiert haben237.

gleichzeitig waren städte- und schweizerfeindliche Ressentiments offensichtlich 
nicht so wirkmächtig, dass sie zu allen Zeiten alle angehörige des adels gleicher-
maßen mobilisiert hätten. es bliebe zu erklären, warum die Zahl städtefeindlicher 
Fehden offenbar starken konjunkturellen schwankungen unterlag, warum ein teil 
des adels auch in Zeiten einer häufung städtefeindlicher adelsfehden kooperative 
Beziehungen zu den Reichsstädten pflegte und warum immer wieder hartgesottene 
städtefeinde das Lager wechselten und in reichsstädtische dienste traten. daher 
sollen im hauptteil dieser arbeit die entsprechenden Äußerungen Rechbergs 
 dokumentiert und in den Zusammenhang seiner konfliktbegleitenden selbstdar-
stellung sowie seiner mobilisierung von Verbündeten gerückt werden. ob man die 
betreffenden adligen nun als „Fehdeunternehmer“ oder als „städtefeinde“ be-
trachten will – entscheidend ist die Frage, was sie eigentlich von anderen adligen 
unterschied.

237 Graf, die Fehde hans diemars von Lindach (1997), s. 189; vgl. Reinle, Bauernfehden 
(2003), s. 39.



59

6. Ausgangspunkte und Vorgehensweise

in der einleitung wurde die Person hans von Rechbergs vorgestellt und die hier  
zu untersuchende Frage aufgeworfen, welche motive ihn im spannungsfeld zwi-
schen individuellen Präferenzen und strukturellen Zwängen dazu brachten, sein 
Leben über Jahrzehnte hinweg völlig auf die Beteiligung an kriegerischen ausei-
nandersetzungen auszurichten. anschließend wurde dargestellt, welche hand-
lungsmotive für spätmittelalterliche Fehdeführer in der Forschung diskutiert 
 wurden. im hauptteil der arbeit soll eine antwort auf die Fragestellung gesucht 
werden, um die im überblick zum Forschungsstand dargestellten ergebnisse in 
eine möglichst plausible interpretation zu integrieren. das hier folgende Kapitel 
soll die aus den bisherigen erkenntnissen gefolgerten überlegungen zur Vorge-
hensweise und deren umsetzung nachvollziehbar machen. 

notwendige grundlage der arbeit ist die darstellung des eigentlichen unter-
suchungsgegenstands, nämlich der gewaltkarriere hans von Rechbergs, seiner Be-
teiligung an Fehden und Kriegen als helfer von Fürsten, adligen, Bürgern und 
Bauern. Für die interpretation dieser gewaltkarriere werden zunächst die ergeb-
nisse des Forschungsstands herangezogen, die sich grob in folgende themenbe-
reiche einteilen lassen:

Fehdeführende legitimierten ihre gewaltakte formal mit der Verfolgung von 
Rechtsansprüchen, auf die sie sich in ihren Fehdebriefen bezogen. auf diese Funk-
tion der Fehde als Rechtsinstrument bezog sich auch hans von Rechberg. eine 
Reihe von Falluntersuchungen hat jedoch gezeigt, dass die interessen der an einer 
Fehde Beteiligten meistens entsprechend ihrer Rolle als Fehdehauptsächer oder 
-helfer differierten. dabei zeigten vor allem solche Fehdehelfer, die in kontinuier-
licher Folge als helfer zahlreicher unterschiedlicher Personen in unterschiedlichen 
Fehden auftraten, oft wenig interesse an einer Konfliktlösung im sinne des jewei-
ligen hauptsächers. speziell bezüglich hans von Rechberg haben daher die unter-
suchungen von Kanter und marolf überzeugend argumentiert, dass die von Rech-
berg vorgebrachten Rechtsgründe in der Regel kein handlungsleitendes motiv 
dargestellt haben dürften, da diese Rechtsgründe, wo sie überliefert sind, nicht ihn 
selbst berührten, sondern allein die Personen, als deren helfer er auftrat. dieses 
ergebnis soll daher hier bereits als gegeben angenommen werden. die idee einer 
rechtlichen Funktion der Fehde wie auch die landfriedensrechtlich ausformulierten 
Fehderegeln sind jedoch insofern relevant, als sie ausreichend verbindlich waren, 
um Rechberg bei Verstößen unter Rechtfertigungsdruck zu setzen und somit seine 
öffentliche selbstdarstellung zu beeinflussen.

nach dem klassischen, an Redlich angelehnten Konzept des Kriegsunternehmers 
handelten einige Fehdeführende als unternehmer, die sich an kriegerischen aus-
einandersetzungen beteiligten, um durch soldzahlungen und Beute materielle ge-
winne zu erzielen. in dieser hinsicht ist der „Kriegsunternehmer“ der wertneutrale 
Begriffsnachfolger des „Raubritters“. auch hans von Rechberg wurde als unter-
nehmer in diesem sinne gedeutet. hierfür sprechen überfälle, bei denen er offen-
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sichtlich zum Zweck der Beutemaximierung gegen Fehderegeln verstieß, sowie 
absprachen, die er mit seinen Verbündeten über die aufteilung von Beute- und 
schatzungsgelder traf und die den eindruck vermitteln, dass dieser aspekt im 
 Zentrum seiner Fehdehandlungen stand. allerdings ist fraglich, ob ein solches ein-
kommensmodell nicht nur einzelne überfälle, sondern Rechbergs kriegerisches 
engagement in seiner gesamtkontinuität erklären kann. gegen ein solches unter-
nehmerisches Kalkül wurde eingewendet, dass die finanziellen gewinnchancen das 
Verlustrisiko der Fehdeführung nur im glücklichen einzelfall, aber nicht langfristig 
überwogen haben dürften. diese Bilanz von gewinn und Verlust könnte sich aller-
dings ändern, wenn das Ziel des angenommenen unternehmerischen gewinnstre-
bens nicht auf direkte materielle erträge einer Fehde reduziert wird, sondern auch 
soziales Kapital und politischer einfluss als mögliche gewinne untersucht würden. 
in jedem Fall ließe sich zunächst nur ein funktionaler, nicht unbedingt ein intentio-
naler Zusammenhang zwischen Fehdehandlung und unternehmerischem gewinn 
oder Verlust etablieren.

der gedanke einer solchen erweiterung des unternehmerkonzepts schließt sich 
unmittelbar an einen weiteren themenkomplex an: Fehdeführung, speziell von 
adligen, als mittel der selbstbehauptung gegenüber anderen herrschaftsträgern  
im territorialisierungsprozess. die Fehde war demnach ein mittel, um einfluss 
und autonomie zu steigern oder zu bewahren, sei es durch horizontale Vernetzung 
und gegenseitige unterstützung im Konfliktfall, sei es durch die entlohnung von 
Kriegsdiensten mit Positionen am Fürstenhof, Ämtern in der Landesverwaltung 
oder Pfandschaften, sei es durch die gewaltsame ausschaltung oder die abwehr 
territorialer Konkurrenten. gegenüber dem Konzept des Kriegsunternehmers  
wird diese Perspektive stärker geprägt durch die strukturellen Beschränkungen, die 
den handlungsrahmen adliger herrschaftsträger im interterritorialen system be-
grenzten. Was hans von Rechberg betrifft, sind seine Fehden bisher kaum unter 
diesem aspekt betrachtet worden.

eine weitere deutung speziell von adelsfehden, die sich gerade im spätmittelal-
terlichen südwestdeutschland besonders gehäuft gegen reichsunmittelbare städte 
richteten, ist die these eines ständisch-sozialen Ressentiments zwischen Landadel 
und städten, das zur Bildung von verfeindeten Blöcken führte. dieses Ressenti-
ment wird vor allem durch differenzen über die normative angemessenheit fehde-
rechtlich begründeter gewalt, Rivalität um herrschaftsrechte im städtischen um-
land und damit verbundene wechselseitige Verdrängungsängste begründet. im Fall 
hans von Rechbergs spricht für eine solche deutung, dass sich seine Fehden nicht 
nur vorrangig gegen die schwäbischen Reichsstädte sowie die eidgenossenschaft 
richteten, sondern entsprechende Ressentiments auch explizit durch Rechberg und 
seine Verbündeten konfliktbegleitend artikuliert wurden. Fraglich ist jedoch, ob 
dieses Ressentiment in Rechbergs Fall tatsächlich handlungsleitend oder lediglich 
teil einer öffentlichen Rechtfertigungs- und mobilisierungsstrategie war.

nach Berücksichtigung dieser ergebnisse werden für die Bearbeitung der Frage-
stellung vor allem solche Quellenaussagen für relevant erachtet, die aufschluss 
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über Rechbergs eigene deutung seines Verhaltens geben, über die Konsequenzen, 
die dieses Verhalten für die entwicklung seines materiellen Besitzes, seines sozialen 
Kapitals und seines status als herrschaftsträger nach sich zog, über seine persön-
liche situation sowie über seine Beziehungen zu benachbarten städten. 

Bei der deutung dieses materials ergeben sich nun eine Reihe methodischer 
 Probleme. grundlegende Bedingung für die möglichkeit einer solchen deutung  
ist zunächst die annahme, dass hans von Rechberg einer nachvollziehbaren hand-
lungslogik folgte, sodass man von einer gewissen Konsistenz zwischen seinen 
handlungen und seinen motiven ausgehen kann. die überprüfung dieser Konsi-
stenz ist jedoch methodisch schwer zu fassen. dies zeigt sich exemplarisch an der 
überprüfung der annahme, hans von Rechberg habe sich durch seine Fehden im 
sinne eines Kriegsunternehmers materiell bereichern wollen: Wie deutet man die 
tatsache, dass er dieses Ziel offenbar nicht erreichte? es gibt verschiedene mögliche 
antworten auf diese Frage. Vielleicht war die grundannahme falsch: Rechberg war 
kein Kriegsunternehmer, sondern strebte andere Ziele an. oder aber, er strebte 
zwar unternehmerische gewinne an, wählte jedoch aus unkenntnis eine völlig un-
taugliche strategie. oder er strebte unternehmerische gewinne an und ging dabei 
Risiken ein, die sich aufgrund struktureller Faktoren, auf die er keinen einfluss 
hatten, zu seinem nachteil erfüllten. die annahme eines akteurs, der rational 
nachvollziehbare entscheidungen zur erreichung seines Ziels trifft, muss daher er-
weitert werden, um die subjektive handlungslogik und die individuellen Beschrän-
kungen zu erfassen, die hans von Rechbergs entscheidungen beeinflussten.

Letztlich ist nicht entscheidend, ob Fehdeführung objektiv gesehen der erfolg-
versprechendste Weg war, um das angestrebte Ziel zu erreichen, sondern ob der 
Fehdeführende davon überzeugt war, dass es sich so verhielt. Rechbergs hand-
lungslogik beruhte nicht auf objektiven tatsachen, sondern auf subjektiven er-
fahrungen und erwartungen238. damit wäre beispielsweise denkbar, dass hans  
von Rechberg unternehmerische gewinne anstrebte, dabei jedoch aufgrund eines 
mangels an informationen oder unrealistischer annahmen und erwartungen zu 
einer Fehleinschätzung über das Verhältnis von Kosten und nutzen der Fehde-
führung kam. 

selzer und tresp haben die Bedeutung von Vorbildern und daraus abgeleiteten 
hoffnungen auf ökonomische gewinne hervorgehoben, die zur motivation mili-
tärisch aktiver adliger beitrugen239. daraus folgt, dass auch hans von Rechbergs 
„erfahrungsraum“ und „erwartungshorizont“, um ein Begriffspaar von Reinhart 

238 Vgl. dazu Jupille/Caporaso/Checkel, Rationalism (2003), s. 12: “Both individual and 
collective actions and outcomes are explicable in terms of unit-level (individual) properties. 
the most important of these properties are, on one hand, transitive, fixed, and given (exo-
genous) preferences over possible states of the world and, on the other, information and 
beliefs about the causal connections between actions and outcomes (states of the world).”

239 Vgl. Selzer, deutsche söldner (2001), s. 249 – 252; Tresp, söldner aus Böhmen (2004), 
s. 60 f., 108 – 112, 465.
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Koselleck aufzugreifen, bei der Frage nach seinen Fehdemotiven mit berücksich-
tigt werden sollten. erfahrung ist für Koselleck nicht nur die eigene erinnerung  
des einzelnen, sondern auch indirekt über dritte vermittelte eindrücke und er-
lebnisse:

„erfahrung ist gegenwärtige Vergangenheit, deren ereignisse einverleibt worden sind und 
erinnert werden können. sowohl rationale Verarbeitung wie unbewusste Verhaltenswei-
sen, die nicht oder nicht mehr im Wissen präsent sein müssen, schließen sich in der erfah-
rung zusammen. Ferner ist in der je eigenen erfahrung, durch generationen oder institu-
tionen vermittelt, immer fremde erfahrung enthalten und aufgehoben“240.

in ähnlicher Weise ist auch erwartung „personengebunden und interpersonal 
 zugleich“ und vollzieht sich in der gegenwart, orientiert sich jedoch, anders als 
erfahrung, auf die Zukunft. Was die Beziehung zwischen erfahrung und erwar-
tung betrifft, so lässt sich letztere nicht gänzlich aus der erfahrung ableiten, aber 
auch nicht ohne sie begründen: Prognosen werden von erfahrungen gesteuert241; 
erwartungen mittelalterlicher Zeitgenossen speisten sich „aus den erfahrungen der 
Vorfahren, die auch zu denen der nachkommen wurden“242.

Für einen spätmittelalterlichen adligen war die geschichte der eigenen Familie, 
sein „genealogisches herkommen“, ein wesentlicher Bestandteil der identitäts-
bildung.243 dass Rechberg zumindest die geschichte seines hauses verinnerlicht 
hatte, ist daher sehr wahrscheinlich und wird gelegentlich durch aussagen zumin-
dest angedeutet, die sich auf ereignisse vor seiner bewusst selbst wahrgenommenen 
Lebenszeit beziehen244. eine möglichkeit der annäherung an Rechbergs informa-
tions- und erwartungshorizont wäre daher ein Vergleich zwischen seinem Verhal-
ten und den handlungsmustern und Karrierewegen älterer mitglieder seiner Fami-
lie. die Beobachtung von Parallelen und Kontinuitäten könnte darauf hinweisen, 
dass Rechberg dem Verhalten familiärer Vorbilder folgte und dabei die Ziele an-
strebte, die diese Vorbilder erreicht hatten. die Beobachtung von unterschieden 
und Brüchen könnte anhaltspunkte dafür liefern, dass sich Rechbergs erwar-
tungen nicht erfüllten. 

schließlich sind die Beschränkungen des individuellen handlungsspielraums zu 
beachten. Rationale nutzenmaximierung muss nicht notwendigerweise das erzie-
len eines absoluten gewinns bedeuten. hans von Rechberg könnte durch seine 
Fehdeführung seinen nutzen relativ gesehen maximiert haben, wenn die erlittenen 

240 Koselleck, Vergangene Zukunft (1989), s. 354.
241 ebd., s. 354 – 359.
242 ebd., s. 360.
243 Vgl. Graf, genealogisches herkommen (1988), s. 287 ff.
244 Vgl. z. B. die erwähnung historischer ereignisse des 14. Jahrhunderts im Rechtfertigungs-

schreiben der Rheinfeldener hauptleute in der grünenberger Fehde (siehe iV.2) oder 
Rechbergs erwähnung einer langen tradition des dienstes für Württemberg in seiner 
 Familie (siehe V.6.3, vgl. ii.2.2, ii.3.1).
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Verluste geringer waren als der schaden, den er ohne diese Fehden erlitten hätte. 
möglicherweise traf hans von Rechberg angesichts von äußeren einflüssen, gegen 
die er nichts ausrichten konnte, objektiv gesehen die beste handlungsentscheidung 
– nicht, um eine Veränderung, sondern um eine Bewahrung des status quo zu be-
wirken245. es gilt also zu untersuchen, ob diejenigen adligen, die wie hans von 
Rechberg durch kontinuierliche Fehdeführung auffallen, ähnlichen situativen 
 Bedingungen unterworfen sind; außerdem, ob diese Bedingungen umgekehrt auf 
andere adlige, die dieses Verhalten nicht zeigen, auch weniger oder gar keinen ein-
fluss ausüben. um die grenzen der handlungsspielräume zu erkennen, in denen 
sich das gewaltverhalten dieser adligen abspielt, soll daher nach strukturellen Par-
allelen hinsichtlich der situation und der zur Verfügung stehenden machtmittel 
hans von Rechbergs und jener adligen gesucht werden, die in seinen Fehden als 
Verbündete erscheinen und ein ähnliches gewaltverhalten zeigen. dabei ist auch 
zu berücksichtigen, dass das soziale netzwerk der Fehdeführenden ein mittel zum 
Zweck, sein aufbau und seine erweiterung aber auch selbst handlungsziel sein 
konnten; außerdem, dass der einzelne akteur durch seine integration in dieses 
netzwerk hinsichtlich seiner entscheidungspräferenzen beeinflusst wurde246.

auf der Basis dieser überlegungen wurde der an dieses Kapitel anschließende 
hauptteil der untersuchung folgendermaßen strukturiert: Zunächst sollen in teil ii 
anhand der geschichte der Familie Rechberg die beschriebenen strategien adliger 
selbstbehauptung, insbesondere die akkumulation von sozialem Kapital in hori-
zon talen netzwerken und das anstreben von einflusspositionen im Fürstendienst 
als handlungsmuster bei älteren mitgliedern der Familie Rechberg, teils in früheren 
generationen, nachgewiesen werden. diese Beobachtung soll einerseits eine annä-
herung an hans von Rechbergs informationshorizont erlauben, andererseits durch 

245 „[e]ven where individual agents do, in practice, hold explanatory pride of place in rational 
choice theory, they act within exogenous constraints (call them structures) that also exert 
causal effects, potentially very important ones. these constraints can be material (e. g., 
 resource limitations), informational, institutional, or even social. in an important sense 
then, agents and structures combine in rational choice theory to produce individual be-
havior and collective outcomes. here, and especially to the extent that social structures 
influence individual action, the possibility of common ground among rationalism and 
constructivism seems high.“ Jupille/Caporaso/Checkel, Rationalism (2003), s. 13

246 „mit welchem Ziel wird auf netzwerke als mittel zugegriffen? inwieweit werden sie zu 
chancen und grenzen beim Zugriff auf diese Ziele? Wann wird die gestaltung oder der 
ausbau von netzwerken selbst zum Ziel? (…) die motivation der akteure erschließt sich 
dabei nicht aus den Präferenzen eines nutzenorientierten „homo oeconomicus“, sondern 
aus der strategie eines fundamental sozial eingebetteten „homo habitus“. die Frage nach 
dem netzwerkrelevanten sozialem umfeld der netzwerkanalyse wird mit Blick auf struk-
turelle machtungleichgewichte zwischen akteuren in einem Feld beantwortet. netzwerke 
entstehen, erhalten und verändern sich in abhängigkeit von den strategien dieser akteure, 
die in Kämpfe um die Vorherrschaft in sozialen Feldern verstrickt sind. die strategien 
 hängen von den Formen von macht ab (Kapitalsorten), über die sie verfügen sowie von der 
Bewertung dieser Kapitalsorten im sozialen Kontext des Feldes.“ Bernhard, netzwerk-
analyse und Feldtheorie (2010), s. 128.
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die möglichkeit des Vergleichs mit Rechbergs handlungsweise und Karriere eine 
einschätzung seiner Ziele erleichtern.

anschließend wird mit einer Zusammenfassung sämtlicher Fehden und Kriege, 
an denen eine Beteiligung hans von Rechbergs bekannt ist, in teil iii der ereignis-
geschichtliche Rahmen seiner Laufbahn als gewaltakteur abgesteckt. Zugleich 
wird analysiert, mit welchen Personen Rechberg in seinen Fehden kooperierte,  
um einen überblick seiner wichtigsten Verbündeten und gefolgsleute zu erhalten. 
Für diesen Zweck wurden neben der einschlägigen Forschungsliteratur vor allem 
Feindslisten und Fehdebriefe aus dem jeweiligen Konfliktkontext ausgewertet, 
aber auch weitere konfliktbegleitende Korrespondenz und chronikalische nach-
richten.

der folgende teil iV dokumentiert selbstäußerungen Rechbergs, in denen eine 
städte- oder schweizerfeindliche haltung zum ausdruck kommt, und bettet sie in 
den funktionalen Zusammenhang der im vorigen teil dargestellten mobilisierung 
seiner Fehdebündnisse einerseits sowie des auf Rechberg aufgrund seines gewalt-
verhaltens lastenden Rechtfertigungsdrucks andererseits ein.

damit sind die Voraussetzungen für teil V geschaffen: hier sollen gemeinsam-
keiten in der interessenlage für jene adligen ermittelt werden, für die in teil iii 
eine besonders kontinuierliche Fehdeaktivität sowie eine besonders hohe Bedeu-
tung als Bündnispartner für hans von Rechberg festgestellt werden konnte. Kon-
kret geht es um solche merkmale, die geeignet sind zu erklären, warum diese Per-
sonengruppe sich untereinander solidarisierte und sich durch ihr gewaltverhalten 
sowie die Äußerung einer städtefeindlichen haltung von anderen adligen unter-
schied. im Zentrum steht dabei zunächst die entwicklung des güterbesitzes  
bei hans von Rechberg und seinen wichtigsten Verbündeten. anschließend soll 
nachgewiesen werden, dass die selbstbehauptung als adliger herrschaftsträger  
bei hans von Rechberg ebenso wie seinen führenden langfristigen Verbündeten in 
besonderem maße durch die expansionsbestrebungen benachbarter territorien, 
insbesondere Württembergs, gefährdet war. dies betraf neben hans von Rechberg 
vor allem die grafen von helfenstein, die grafen von Werdenberg-sargans, die 
herren von geroldseck-sulz, die herren von Falkenstein-Ramstein, die herren 
von eisenburg sowie einzelne angehörige anderer hoch- und niederadliger 
 geschlechter aus herkunftsregionen, die so weit voneinander entfernt lagen wie 
der mittelrhein und graubünden, solothurn und Franken. unter einbeziehung 
der erkenntnisse aus der analyse der selbstbehauptungsstrategien von Rechbergs 
Familie aus teil ii soll gezeigt werden, dass die Korrelation zwischen exzessiver 
gewaltaktivität und drohendem Besitz- und statusverlust bei diesen adligen als 
kausale Beziehung zu deuten ist: ihre Fehdeführung war in erster Linie das ergeb-
nis der äußeren Zwänge, denen sie als Verlierer des territorialisierungsprozesses 
unterlagen, was auch die enormen Risiken erklärt, die sie dabei eingingen. 



II. Erfahrungsraum und Erwartungshorizont

in der einleitung wurde auf die aussagekraft familiärer Vorbilder für die einschät-
zung der erwartungen und daraus möglicherweise abgeleiteten entscheidungen 
hans von Rechbergs hingewiesen. im folgenden Kapitel sollen daher Verhaltens-
muster, Karrierewege und soziale Konstellationen aus den früheren generationen 
seiner Familie, aber auch seiner älteren Brüder kurz herausgearbeitet werden, zu 
denen sich analogien in Rechbergs eigenem Lebenslauf finden lassen. Wichtige 
themen sind unter anderem die feindliche abgrenzung gegenüber nichtadligen 
herrschaftsträgern, der erwerb von sozialem Kapital durch horizontale Vernet-
zung sowie die wechselnden und teils parallelen Bindungen an Württemberg und 
habsburg.

1. Das Haus Rechberg-Hohenrechberg im Spätmittelalter

die herren von Rechberg waren ein staufisches ministerialengeschlecht, das spä-
testens in den achtziger Jahren des 12. Jahrhunderts eine Burg inmitten des nieder-
schwäbischen staufischen Kernlands zu Lehen erhalten hatte1. Bereits während der 
stauferzeit hatte die Familie eine angesichts ihres niederadligen status bemerkens-
werte Rolle in der Region gespielt. mehrere Familienmitglieder im geistlichen 
stand wurden Bischöfe, und viele im weltlichen stand heirateten in den herren- 
und grafenadel ein2. dieses Prestige sowie die Lage des Familiensitzes hohenrech-
berg in unmittelbarer nähe der staufischen stammburg und das erscheinen vieler 
Familienmitglieder in hohen Kirchen- und Reichsämtern hat spekulationen über 
eine abstammung des 1179 erstmals genannten ahnherrn ulrich von Rechberg aus 
einer illegitimen Linie des staufischen Kaiserhauses angeregt3.

nach dem aussterben der staufer begannen die herren von Rechberg den 
 expansionsdruck der grafen von Württemberg zu spüren, die ihren einfluss in 
niederschwaben seit ende des 13. Jahrhunderts ausweiteten. die ernennung des 
ulrich ii. von Rechberg zum Reichslandvogt auf dem hohenstaufen im Jahr 1295 
zeigt, dass die Familie in der Rivalität zwischen Württemberg und habsburg um 
die Landesherrschaft in schwaben4 zumindest anfänglich die Partei der habsbur-
ger ergriff5. in den folgenden Jahrhunderten war das Verhältnis der herren von 

 1 Bächle, Rechberger (2004), s. 10.
 2 Vgl. stammtafeln ebd., s. 146 ff. 
 3 ebd., s. 10.
 4 Weller, Württembergische geschichte (71972), s. 69 ff.; Bader, der deutsche südwesten 

(21978), s. 62 – 74.
 5 Bächle, Rechberger (2004), s. 26 f.



66

T
af

el
 1

a:
 H

er
re

n
 v

o
n
 R

ec
h
b
er

g

L
in

ie
 „

au
f 

d
en

 B
er

g
en

“
L

in
ie

 „
u
n
te

r 
d
en

 B
er

g
en

“
er

lo
sc

h
en

 n
ac

h
 1

4
1
3 R

ec
h

b
er

g
-

H
o
h

e
n

re
c
h

b
er

g

R
ec

h
b

er
g
-

Il
le

ra
ic

h
en

R
e
ch

b
e
rg

-

S
ta

u
fe

n
ec

k

W
il

h
e
lm

W
 

*
1
3
5
1
, 

†
1
4
0
1

G
fn

. 
A

g
n
es

 v
. 

V
er

in
g
e
n

H
ei

n
ri

ch
 I

I.
G

,R
 

†
1
4
3
7

A
lb

re
c
h
t 

II
I.

L
?  

†
1
3
8
6
 (

S
e
m

p
ac

h
)

G
fn

. 
A

g
n
e
s 

v
. 

H
el

fe
n
st

e
in

-

B
la

u
b
eu

re
n

A
lb

re
ch

t,
 B

f.
 

v
. 

E
ic

h
st

ät
t 

†
1
4
4
8

W
il

h
el

m
G

N
 

†
1
4
5
3

U
lr

ic
h

R
S
 

†
1
4
6
0

H
a
n

sG
,R

S
 v

. 

R
ec

h
b

er
g
-

H
‘r

e
ch

b
e
rg

 

†
1
4
6

4

G
fn

. 
E

li
sa

b
et

h
 

v
. 

W
er

d
en

b
er

g
-

S
a
rg

an
s 

z.
 

S
a
rg

an
s 

†
1
4
6
9

U
rs

u
la

 

T
ru

ch
se

ss
in

 v
. 

W
al

d
b
u
rg

 

†
1
4
4
3





2 

1 

G
e
b
h
ar

d
 I

.L
,R

 

†
1
3
9
5
/9

7

G
fn

. 
M

ar
g
a
re

th
e
 

v
. 

H
o
h
en

zo
ll

er
n
-

H
ec

h
in

g
en

 †
 

n
a
ch

 1
4
3
3

A
lb

re
ch

tR
 

†
1
4
0
8

G
fn

. 
A

n
n
a
 v

. 

H
o
h
en

zo
ll

er
n
-

H
ec

h
in

g
en

A
lb

re
ch

t 
I.

G
,R

 

†
1
4
2
6
?

G
fn

. 
A

d
el

h
ei

d
 v

. 

W
er

d
en

b
e
rg

-

S
ar

g
a
n
s 

z.
 

T
ro

ch
te

lf
in

g
en

 

g
en

. 
1
4
2
2

G
au

d
en

z 
I.

R
 

†
1
4
6
0

G
e
b
h
ar

d
 I

I.
 

†
1
4
3
0

G
fn

. 
M

ec
h
th

il
d
 

v
. 

W
er

d
en

b
er

g
-

S
ar

g
an

s









V
ei

t 
I.

G
 

†
1
4
1
6

H
zn

. 

Ir
m

en
g
ar

d
 v

. 

T
ec

k
 †

 v
o
r 

1
4
2
2

?A
n
n
a
 

†
1
4
0
9

H
z.

 U
lr

ic
h
 v

. 

T
ec

k
 †

 v
o
r 

1
4
3
2

B
er

o
 I

.G
,R

U
, 

E
rb

e
 d

er
 

H
er

zo
g
e
 

v
.T

ec
k
 †

1
4
6
2



T
a
fe

l 

1
b

G
f.

 F
ri

ed
ri

ch
 X

I.
L

,R
?  

v
. 

H
o
h
en

zo
ll

er
n
-

H
e
ch

in
g
e
n



67

G
ra

fe
n 

vo
n 

H
el

fe
ns

te
in

H
er

zo
ge

 v
on

 T
ec

k

H
el

fe
n

st
ei

n
-B

la
u

b
eu

re
n

H
el

fe
n

st
ei

n
-W

ie
se

n
st

ei
g

U
lr

ic
h 

X
., 

er
m

or
-

de
t 

au
f 

B
ur

g 
R

am
st

ei
n 

13
72


F

ri
ed

ri
ch

 I
II

.W
,R

 
†1

43
8

G
f.

 H
ei

nr
ic

h 
v.

 
W

er
de

nb
er

g-
S

ar
ga

ns
 z

. 
A

lb
ec

k 
†1

38
8

A
gn

es
 

†1
38

8
K

on
ra

d 
II

.W
 

†1
40

2

L
ud

w
ig

 I
X

. 
†1

49
3

U
lr

ic
h 

X
IV

. 
†1

46
1

F
ri

ed
ri

ch
 I

V
. 

*1
40

8,
 †

14
83

U
lr

ic
h 

X
II

I.
 

†1
37

5
A

nn
a 

†1
39

2

Jo
ha

nn
 V

I.
G

N
 

†1
44

4
A

gn
es

H
ei

nr
ic

h 
II

.G
,R

 
v.

 R
ec

hb
er

g-
H

‘r
ec

hb
er

g 
†1

43
7



T
af

el
 

1a

Ir
m

en
ga

rt
2 

1 
G

fn
. A

gn
es

 
v.

 E
be

rs
te

in
 

†1
45

6

U
lr

ic
h 

X
V

.R
U

K
on

ra
d 

II
I.

 
†1

47
4

zu
 T

e
ck

zu
 W

a
ss

n
ec

k
 (

er
lo

sc
h

en
)

F
ri

ed
ri

ch
 

†1
39

0


V
ei

t 
I.

G
 v

. 
R

ec
hb

er
g-

S
ta

uf
en

ec
k 

†1
41

6

Ir
m

el
a/

 
Ir

m
en

ga
rt

 
† 

vo
r 

14
22



T
af

el
 

1a

A
nn

a 
v.

 
R

ec
hb

er
g-

S
ta

uf
en

ec
k 

†1
40

9

U
lr

ic
hW

,G
,R

 
†1

43
2

L
ud

w
ig

, 
P

at
ri

ar
ch

 v
. 

A
qu

ile
ia

 
†1

43
9



A
us

st
er

be
n 

de
r 

H
er

zo
ge

 v
on

 
T

ec
k

B
er

o 
I.

G
O

,R
U
 

v.
 R

ec
hb

er
g-

S
ta

uf
en

ec
k 

†1
46

2

E
rb

e

T
a
fe

ln
 1

a
 u

n
d

 1
b

: 

F
a
m

il
ie

n
v
e
rb

a
n

d
 d

er
 H

e
rr

en
 v

o
n

 R
e
ch

b
e
rg

, 
d

er
 

H
er

zo
g
e 

v
o
n

 T
ec

k
 u

n
d

 d
er

 G
ra

fe
n

 v
o
n

 H
e
lf

en
st

ei
n

 
im

 s
p

ä
te

n
 1

4
. 

u
n

d
 1

5
. 

J
a
h

rh
u

n
d

er
t.

L
it

er
at

ur
: B

Ä
C

H
L

E
, R

ec
hb

er
ge

r 
(2

00
4)

, S
. 1

46
ff

; 
S

C
H

W
E

N
N

IC
K

E
, E

ur
op

äi
sc

he
 S

ta
m

m
ta

fe
ln

 N
F

 5
 

(1
98

8)
, T

af
el

n 
87

ff
, 9

8,
 N

F
 1

2 
(1

99
2)

, T
af

el
 5

7-
60

, N
F

 
1.

1 
(1

99
8)

, T
af

el
 1

17
; 

K
vK

 3
 (

19
19

),
 S

. 3
70

f;
 

G
R

Ü
N

D
E

R
, H

er
rs

ch
af

t 
T

ec
k 

(1
96

3)
, S

. 4
7.

W
: M

it
gl

ie
d 

de
r 

G
es

el
ls

ch
af

t 
m

it
 S

t.
 W

ilh
el

m
, c

a.
 1

38
1;

 
L

: M
it

gl
ie

d 
de

r 
L

öw
en

ge
se

lls
ch

af
t,

 c
a.

 1
38

1;
 G

: M
it

-
gl

ie
d 

de
r 

G
es

el
ls

ch
af

t 
m

it
 S

t.
 G

eo
rg

en
sc

hi
ld

 in
 N

ie
de

r-
sc

hw
ab

en
 (

N
) 

bz
w

. O
be

rs
ch

w
ab

en
 (

O
) 

an
 d

er
 D

on
au

; 
R

: 
R

at
 u

nd
 D

ie
ne

r 
de

r 
H

er
rs

ch
af

t 
W

ür
tt

em
be

rg
-S

tu
tt

ga
rt

 (
S

) 
bz

w
. W

ür
tt

em
be

rg
-U

ra
ch

 (
U

)

T
af

el
 1

b

T
af

el
 

1a



68

Rechberg zu Württemberg durch eine spannungsreiche doppelstrategie geprägt: 
einerseits durch den Versuch, durch einbindung in den sich entwickelnden würt-
tembergischen hof einfluss auf die württembergische Politik auszuüben, anderer-
seits durch die abwehr einer württembergischen Vereinnahmung durch den 
 aufbau von adelsbündnissen und die unterhaltung von dienstbeziehungen zu 
anderen Fürsten, insbesondere dem haus habsburg.

im 14. Jahrhundert spaltete sich die Familie in zahlreiche Linien auf, von denen 
hier nur die hauptlinie „auf den Bergen“ mit ihren abspaltungen verfolgt werden 
soll, die sich nach dem Familiensitz mit dem Zusatz „von hohenrechberg“ be-
zeichneten6. um die mitte des 14. Jahrhunderts verzweigte sich diese hauptlinie  
in weitere drei unterlinien, die im folgenden mit „Rechberg-hohenrechberg“, 
„Rechberg-staufeneck“ und „Rechberg-illeraichen“ bezeichnet werden sollen7. 
die Linie Rechberg-hohenrechberg behielt den gleichnamigen stammsitz mit 
zahlreichen Burgen, städten und dörfern in der nähe von göppingen und schwä-
bisch gmünd sowie in der nähe von heidenheim. die eheverbindung zwischen 
Wilhelm von Rechberg-hohenrechberg und gräfin sofia von Veringen, hans von 
Rechbergs großeltern, sowie weitere erwerbungen durch hans’ Vater heinrich 
brachte nach dem aussterben der grafen von Veringen in männlicher Linie 1408 
außerdem die beiden städtchen gammertingen und hettingen auf der Zollernalb 
mit zahlreichen umliegenden dörfern in Familienbesitz8. die Linien Rechberg-
staufeneck und Rechberg-illeraichen behielten ebenfalls bedeutenden Besitz öst-
lich von göppingen sowie in der nähe von giengen und heidenheim, erbten je-
doch zusätzlich über einen gemeinsamen ahnherrn güter im heute bayrischen teil 
schwabens rechts der iller und im unterallgäu zwischen memmingen und ulm9.

 6 da die im 13. Jahrhundert abgespaltene Rechberglinie „unter den Bergen“ 1413 im mannes-
stamm ausstarb, ist sie für die vorliegende arbeit nur insofern von Belang, als teile ihres 
Besitzes an enge Verwandte hans von Rechbergs fielen und einige der mit ihr versippten 
adelsgeschlechter – etwa die Zillenhart, ahelfingen, urbach und hack – in verschiedenen 
Fehden unter seinen Verbündeten erschienen. Bächle, Rechberger (2004), s. 13 ff., 146 f. 

 7 diese Bezeichnungen folgen der einteilung von Schwennicke, europäische stammtafeln 
nF 5 (1988), tafeln 87 ff.: schwennicke bezeichnet die nachkommen von albrecht dem 
schilcher von Rechberg († 1348) mit dem Zusatz „zu hohenrechberg und Weissenstein“ 
(tafel 98), die Linie von albrechts neffen gebhard v. Rechberg († ca. 1395/97) mit „zu 
 illeraichen“ (tafel 89) und die nachkommen von albrechts neffen und gebhards Bruder 
albrecht († 1403) mit „zu staufeneck und Falkenstein“ (tafel 88). übersetzt in die termi-
nologie Bächles bezeichnet unter den teillinien der Rechberglinie „auf den Bergen“ der 
name „Rechberg-hohenrechberg“ den hohenrechberger hauptstamm, „Rechberg-stau-
feneck“ die Rechberglinie staufeneck-Babenhausen als ersten teil des illeraichener haupt-
stamms, und „Rechberg-illeraichen“ den scharfenberger ast als zweiten teil des illerai-
chener hauptstamms. Vgl. Bächle, Rechberger (2004), s. 28, 57, 75 sowie die stammtafeln 
s. 146 – 150. 

 8 das Land Baden-Württemberg 7, s. 796 – 800; Bächle, Rechberger (2004), s. 28, 48; zu 
 hettingen vgl. a. Schmitt, Burgenführer schwäbische alb 2 (1989), s. 56.

 9 Bächle, Rechberger (2004), s. 57, 75 nennt staufeneck und die Wäscherburg mit Wäschen-
beuren bei göppingen, scharfenberg und Ramsberg bei donzdorf sowie heuchlingen, det-
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2. Genossenschaftliche und höfische Integration um 1400

2.1  Adelsgesellschaften zur Zeit des Ersten Städtekriegs  
(ca. 1372 – 1388)

im ersten städtekrieg erscheinen mehrere herren von Rechberg mit ihren Ver-
wandten als mitglieder und hauptleute zweier adelsgesellschaften, deren mitglie-
der als Verbündete des grafen eberhard iii. von Württemberg ab ca. 1379 den 
schwäbischen städtebund bekämpften: die gesellschaft mit st. Wilhelm und die 
Löwengesellschaft. die gesellschaft mit st. Wilhelm wurde um 1380 auf initiative 
der grafen von helfenstein-Wiesensteig gegründet10, deren Besitzungen in direkter 
nachbarschaft zur Reichsstadt ulm, der hauptstadt des schwäbischen städte-
bundes, lagen und schwer unter den Verheerungen des städtekriegs zu leiden 
 hatten. Zu den hauptleuten dieser gesellschaft gehörte, neben herzog Friedrich 
von teck, Konrad von hürnheim und Bruno güss von Brenz, Wilhelm von Rech-
berg-hohenrechberg – hans von Rechbergs großvater11. Bis auf hürnheim waren 
alle diese anführer mit den beiden Linien der grafen von helfenstein (Wiesen-
steiger und Blaubeurer Linie) sowie zum teil auch untereinander durch Verschwä-
gerung verbunden; hans von Rechbergs mutter war eine geborene gräfin von 
helfenstein-Blaubeuren12. Konrad von hürnheim und Wilhelm von Rechberg 
 hatten bereits 1379 vor gründung der gesellschaft gemeinsam mit gebhard von 
Rechberg-illeraichen einen Zug ulmer Kaufleute in Brenztal überfallen, worauf 

tingen, die Burg Falkenstein (heute ortsteile von gerstetten) und hürben in der nähe von 
giengen als ostschwäbischen Besitz, Babenhausen (etwa 25 km nordnordöstlich von mem-
mingen im unterallgäu), illereichen, Kellmünz (ca. 12 km nördlich von memmingen) als 
unterallgäuischen Besitz und Weißenhorn (ca. 15 km südöstlich von ulm) als bayrisch-
schwäbischen Besitz der beiden illeraichener Linien (d. h. Rechberg-staufeneck und Rech-
berg-illeraichen), im 15. Jahrhundert ergänzt durch mindelheim (ca. 20 km östlich von 
memmingen im unterallgäu).

10 Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 111.
11 ebd., s. 112.
12 Vgl. taf. 1 a, 1 b. gräfin anna von helfenstein-Blaubeuren († 1392) war die ehefrau des her-

zogs Friedrich von teck († 1390), deren gemeinsame tochter irmela oder irmengart wiede-
rum eine generation später Veit von Rechberg-staufeneck heiratete (Gründer, herrschaft 
teck (1963), s. 47). die nichte der gräfin anna, hans von Rechbergs mutter gräfin agnes 
von helfenstein-Blaubeuren, wurde um 1391 die ehefrau des heinrich von Rechberg- 
hohenrechberg, sohn des Wilhelm von Rechberg-hohenrechberg. graf hans von helfen-
stein-Wiesensteig – der Bruder der grafen Konrad und Friedrich – heiratete eine agnes güss 
von güssenberg, wahrscheinlich eine nahe Verwandte des Bruno güss. Letzterer seinerseits 
heiratete eine agnes von Rechberg-illeraichen. Vgl. Schwennicke,  europäische stamm-
tafeln nF 12 (1992), tafel 59 f. sowie Ders., europäische stammtafeln nF 5 (1988), tafel 88 
(Rechberg-staufeneck), 89 (Rechberg-illeraichen) und 98 (Rechberg-hohenrechberg) bzw. 
Bächle, Rechberger (2004), s. 57 (zu Bruno güss), 149. 
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die Reichsstädte in einem Vergeltungszug die stammburg des hürnheimers erobert 
und geschleift hatten13.

die Löwengesellschaft war ein 1379 im Rhein-main-gebiet begründetes mili-
tärisches adelsbündnis, dem sich innerhalb von kurzer Zeit hunderte von adligen 
aus dem gesamten südwestdeutschen Raum anschlossen. 1380 gründete sich eine 
teilgesellschaft zu schwaben, die ihren sitz in göppingen hatte, also in unmit-
telbarer nähe der rechbergischen Besitzungen14. im märz 1381 schloss sie ein 
Bündnis mit der st.Wilhelmsgesellschaft. der Bündnisvertrag zeigt, dass dieser 
schwäbischen sektion der Löwengesellschaft ebenfalls Verwandte der herren von 
Rechberg-hohenrechberg angehörten, nämlich der oben genannte gebhard von 
Rechberg-illeraichen und graf Friedrich von Veringen, der schwager Wilhelms 
von Rechberg-hohenrechberg15. in einem Landfriedensvertrag von 1382 wird 
neben den hofmeistern des grafen von Württemberg gebhard von Rechberg-
iller aichen als Zusatz für die Löwengesellschaft genannt, für die st.-Wilhelmsge-
sellschaft dagegen Wilhelm von Rechberg-hohenrechberg16.

Beiden adelsgesellschaften gehörten also mitglieder der Familie Rechberg sowie 
viele ihrer angeheirateten hochadligen Verwandten an, und zwar zu einem guten 
teil in führenden Positionen. die gesellschaft mit st. Wilhelm war offensichtlich 
nichts anderes als ein Familienverband um die grafen von helfenstein und die 
herren von Rechberg. in der Löwengesellschaft dürfte der einfluss des rechber-
gischen  Familienverbandes aufgrund der schieren größe dieser organisation und 
der führenden Beteiligung des grafen ulrich von Württemberg geringer gewesen 
sein. obwohl beide einungen in den Quellen nur bis 1382 belegt werden können17, 
löste sich die adelsgruppe, die sich in der gesellschaft mit st. Wilhelm als Vertrags-
bündnis manifestiert hatte, nicht etwa auf: offenbar bestand sie als informelles 

13 Schmitt, Burgenführer 1 (1988), s. 55 f. Zur gesellschaft mit st. Wilhelm siehe auch 
 Hammes, Ritterlicher Fürst (2011), s. 252 f.

14 Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 10 f.
15 im Bündnisvertrag zwischen beiden gesellschaften vom märz 1381 wurden graf Rudolf 

von sulz und gebhard von Rechberg-illeraichen für die einberufung von schiedsgerichten 
in streitfällen als Zusätze der Löwengesellschaft bestimmt (Zielke, Löwen-gesellschaft 
(1990), s. 42 f.; zur organisation der Löwengesellschaft ebd., s. 92 sowie Kruse/Ranft/ 
Paravicini, Ritterorden (1991), s. 11). (Zur mitgliedschaft des grafen Friedrich von Verin-
gen ebd., s. 106, zu seiner Verschwägerung mit Wilhelm von Rechberg-hohenrechberg 
Schwennicke, europäische stammtafeln 12 (1992), taf. 87). gebhard von Rechberg-illerai-
chen war über seine ehefrau margarethe übrigens mit graf Friedrich von Zollern verschwä-
gert (wie auch gebhards Bruder albrecht, der ehemann von margarethes schwester anna; 
vgl. Schwennicke, europäische stammtafeln nF 1.1 (1998), tafel 117 und nF 5 (1988), 
tafel 89 sowie Bächle, Rechberger (2004), s. 149). der hohenzoller war gemeinsam mit 
graf ulrich von Württemberg einer der „Könige“ der schwäbischen sektion der Löwen-
gesellschaft.

16 Zielke, Löwen-gesellschaft (1990), s. 56; zur Löwengesellschaft vgl. a. Hammes, Ritter-
licher Fürst (2011), s. 249 – 253.

17  Zielke, Löwen-gesellschaft (1990), s. 59. 
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Tafel 2: angehörige des rechbergischen Familienverbandes als Räte graf eberhards iii. 
(des milden) von Württemberg, um 1400 („Ratssitzung graf eberhards des milden  
von Württemberg“, 16. Jh., Kopie eines tafelgemäldes aus der mitte des 15. Jh., Foto:  
P. Frankenstein, h. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, stuttgart, inv. nr. 2735);
vgl. Fleischhauer, die sogenannte Ratssitzung (1934). die Zuordnung des  grafen
Friedrich von Zollern zur hechinger Linie ist unsicher, da um diese Zeit mehrere gra-
fen Friedrich von Zollern lebten.
1: herzog (ulrich) von teck; 2: graf Friedrich (iii.) von helfenstein(-Wiesensteig);
3: georg von Rechberg; 4: albrecht von Rechberg(-staufeneck?);
5: heinrich von Rechberg(-hohenrechberg); 6: gebhard von Rechberg(-illeraichen);
7: Walter von geroldseck(-sulz); 8: graf (Friedrich?) von Zollern-(hechingen?); 9:
herzog Reinhold (Vi.) von urslingen.
Zu 1 – 6 und 8 vgl. taf. 1 a und 1 b, zu 7 und 9 taf. 15.
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Tafel 9: grabstein eines herren von Rechberg mit todesjahr 1437 (vermutlich heinrich  
von Rechberg) im Kreuzgang des doms zu eichstätt. (aufnahme: niklas Konzen, 2009).
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netzwerk weiter, um 50 Jahre später in einer fast identischen Familienkonstellation 
als „Rittergesellschaft mit st. georgenschild in niederschwaben an der donau“ 
eine späte auferstehung zu erleben18.

2.2  Der rechbergische Familienverband im württembergischen Rat 
(um 1400)

der Fortbestand der Beziehungen zwischen den im städtekrieg vergesellschafteten 
adligen um die herren von Rechberg lässt sich auch durch ihren gemeinsamen 
eintritt in württembergische dienste nach dem ende der städtekriege weiterver-
folgen. auf einem tafelbild, das graf eberhard iii. von Württemberg im Kreise 
seiner Räte und diener abbildet, sind mit gebhard von Rechberg-illeraichen und 
graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig zwei mitglieder der adelsgesellschaf-
ten aus der Zeit des städtekrieges zu sehen, außerdem mit heinrich von Rechberg-
hohenrechberg, albrecht von Rechberg (wohl aus der staufenecker Linie),  
einem georg von Rechberg und herzog ulrich von teck eine ganze Reihe naher 
Verwandter (vgl. taf. 1 a, 1 b und 2)19. heinrich von Rechberg-hohenrechberg und 
mitglieder der anderen Rechberglinien, albrecht von Rechberg-illeraichen sowie 
Veit von Rechberg-staufeneck, lassen sich 1410 sowie 1419/20 erneut als württem-
bergische Räte belegen20.

manfred Waßner hat zuletzt in seinem aufsatz über das netzwerk der Familie 
speth im 15. Jahrhundert auf die wichtige Rolle hingewiesen, die familiäre Bin-
dungen und Vernetzungsstrategien bei der Konsolidierung der Position adliger Fa-
milien an landesherrlichen höfen gespielt haben21. analog zum Verwandten-netz-
werk der Familie speth zeigt die starke Präsenz von angehörigen der Rechberger 
und helfensteiner, dass dieser Familienverband um 1400 am stuttgarter hof und in 
der württembergischen „außenpolitik“ über beträchtlichen einfluss verfügt haben 
dürfte. Barbara hammes zählt die Familie von Rechberg für den Zeitraum bis 1450 
zur „engeren hoflandschaft“ Württembergs22.

18 Vgl. unten ii.3.2.
19 Fleischhauer, die sogenannte Ratssitzung (1934) datiert das im 16. Jahrhundert vielfach 

kopierte stuttgarter original des Bildes auf die Zeit um 1440/50 (s. 209 f.), identifiziert die 
49 dargestellten Personen (s. 202 – 206) und hält die dargestellte Konstellation mit Verweis 
auf württembergische und badische Quellen für eine authentische Wiedergabe des stutt-
garter hofes um 1400 (s. 206). Vgl. Mertens, die württembergischen höfe (2006), s. 96 f. 
sowie zur überlieferungsgeschichte und zur datierung der verlorenen urversion des Bildes 
Rückert, „Ratssitzung“ (2010), s. 140 – 144, 152.

20 nennung als württembergische Räte 1419 bei Sattler, geschichte des herzogthums 2 
(1768), Beil. 41, s. 77 f.; 1420 erneut in Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 
(1746), S. 702; weitere nennungen Hammes, Ritterlicher Fürst (2011), s. 205 f.

21 Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 202 ff.
22 Hammes, Ritterlicher Fürst (2011), s. 205 f., 210.
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2.3 Löwen- und St.-Wilhelms-Gesellschaft im Sempacherkrieg (1386)

Während und nach dem ersten städtekrieg beschränkten sich die herren von 
Rechberg-hohenrechberg jedoch nicht darauf, sich bündnispolitisch an die grafen 
von Württemberg anzuschließen, sondern knüpften gleichzeitig Beziehungen  
zum haus habsburg. an den auseinandersetzungen zwischen habsburg und der 
eidgenossenchaft, die 1386 in den sempacherkrieg mündete, beteiligten sich viele 
Veteranen des städtekriegs, darunter mitglieder der Löwen- und der st.-Wilhelms-
gesellschaft. diese Verbindung zwischen städtekrieg und sempacherkrieg ergab 
sich aus einem 1385 zwischen den eidgenossen und dem schwäbischen städtebund 
geschlossenen Bündnis, dem auf der anderen seite eine allianz zwischen Württem-
berg und habsburg folgte, aber auch aus dem durch Lehen, Pfänder oder dienst-
verträge begründeten Vasallenverhältnis vieler adliger aus diesen gesellschaften 
zum haus habsburg23. die schlacht bei sempach am 9. Juli 1386 geriet für das 
haus habsburg und den ihm verbundenen adel zu einem denkwürdigen desaster, 
bei dem nicht nur der Regent der österreichischen Vorlande, herzog Leopold iii., 
sondern auch mehrere hundert adlige aus dem ganzen südwestdeutschen Raum 
ums Leben kamen. in der erinnerung der adligen gesellschaft blieb diese schlacht 
als besonders traumatisches ereignis haften24.

unter den gefallenen war auch albrecht, der sohn des in der st.-Wilhelmsgesell-
schaft führenden Wilhelm von Rechberg-hohenrechberg25. albrecht von Rech-
berg hatte allem anschein nach nicht als mitglied eines württembergischen hilfs-
kontingents, sondern aufgrund eines dienstverhältnisses zum glücklosen herzog 
Leopold iii. von österreich an der schlacht teilgenommen, denn zwei (allerdings 
zeitferne) chroniken erwähnen, dass er ein Rat des herzogs gewesen26 und ge-
meinsam mit ihm im habsburgischen hauskloster Königsfelden im aargau beige-
setzt worden sei27. im gleichen Konflikt kämpften außerdem Wilhelm von Rech-

23 Laut Zielke, Löwen-gesellschaft (1990), s. 55, nahmen etwa 10 % derjenigen adligen, die 
anfang der achtziger Jahre als mitglieder der Löwengesellschaft identifiziert werden kön-
nen, 1386 auf habsburgischer seite an der schlacht bei sempach teil. Zielke nennt adelberg, 
Lütold und Werner von Bärenfels, Petermann von eptingen, graf hans von Fürstenberg, 
Konrad von geroldseck-sulz, die markgrafen hesso und otto von hachberg, Zaissolf von 
Lupfen, martin malterer, Johann von ochsenstein, Werner von Ratberg. ebd., s. 78 – 91.

24 Krieb, Vom totengedenken (2004), s. 70 f.
25 Laut der Zürcher chronik des hans gloggner (15. Jahrhundert, auszüge bei Liebenau, 

schlacht bei sempach (1886), s. 145 – 151) hatte Albrecht von Hochen Rechberg den eidge-
nossen am mittwoch vor Peter und Paul (27. Juni 1386) die Fehde angesagt. 

26 Boesch, die gefallenen (1958), s. 274, erwähnt albrechts Position als habsburgischer Rat 
mit Verweis auf die Luzerner chronik des Renward cysat (1545 – 1614, vgl. Glauser, 
cysat, Renward (2005)).

27 Bereits Jakob twinger von Königshofen gibt an, dass 40 adlige mit herzog Leopold in 
Königsfelden beigesetzt wurden, nennt aber keine namen (städtechroniken 9 = straßburg 2 
(1871), s. 830). Vom lateinischen Jahrzeitbuch des Klosters ist ein Fragment erhalten, das 
allerdings lediglich dominus Johannes de Ochsenstein und Dominus Otho de Waltburg er-
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bergs schwager graf Wölfli von Veringen und weitere angeheiratete Verwandte  
der Rechberger und der grafen von helfenstein aus der ostschwäbischen ministe-
rialenfamilie der güss zu Brenz, zu Leipheim und zu güssenberg, die teilweise der 
gesellschaft mit st.-Wilhelm angehört hatten28.

die abtei Königsfelden wurde danach zum Verbreitungszentrum einer anti- 
eidgenössischen memorialtradition, welche die habsburger in den meisten mili-
tärischen Konfrontationen mit der eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert als 
 mobilisierungsappell an ihre Vasallen, die nachfahren der gefallenen von sem-
pach, instrumentalisierten. das gedenken an die schlacht bei sempach wurde 
damit zu einem identitätsstiftenden ereignis für den vorderösterreichischen adel29, 
das auch hans von Rechberg geprägt haben dürfte.

die Verbindung des albrecht von Rechberg zu herzog Leopold deutet im 
 Zusammenhang mit anderen indizien auf eine zunehmende orientierung der ho-
henrechbergischen Linie auf den habsburgischen einflussbereich in südschwaben 
hin. 1374 hatte sich Wilhelm von Rechberg mit dem erwerb der habsburgischen 
Pfandschaft hettingen – einer herrschaft aus dem Besitzkomplex von Wilhelms 
schwiegerfamilie, der grafen von Veringen – in einem Raum positioniert, an dem 
sowohl Württemberg als auch österreich in vergangenen Jahrzehnten interesse ge-
zeigt hatten. möglicherweise war albrecht von Rechberg-hohenrechberg als erbe 
dieses Besitzes vorgesehen, was seine hinwendung zu den habsburgern plausibel 
machen würde, die im niederschwäbischen herkunftsgebiet der Rechberger kaum 
präsent waren. sein Bruder heinrich, hans von Rechbergs Vater, erbte nach dem 
tod seines Vaters Wilhelm um 1395 die herrschaft hohenrechberg. nachdem 1408 
mit dem Bruder seiner mutter, dem sempach-Veteranen graf Wölfli von Veringen, 
das geschlecht der Veringer in männlicher Linie ausgestorben war, fiel außerdem 
die herrschaft gammertingen an heinrich (Vgl. taf. 1 a)30.

2.4 Gründung der Rittergesellschaft mit St. Georgenschild (1407) 

Kurz vor dem aussterben der Veringer beteiligten sich angehörige aller drei Rech-
berglinien an einem eidgenössisch-habsburgischen stellvertreterkrieg, der sich an 

wähnt (vgl. Liebenau, schlacht bei sempach (1886), s. 339); erst heinrich Bullinger nennt  
in seiner 1571 verfassten Beschreibung der schlacht von sempach (abgedruckt ebd., 
s. 271 – 286), die namen von 26 bei sempach gefallenen und in Königsfelden begrabenen 
adligen, die er nach eigenen angaben aus dem Jahrzeitbuch des Klosters Königsfelden ab-
geschrieben hat, darunter neben ochsenstein und Waldburg auch Albrecht von der hohen 
Rechberg sowie weitere Personen, die auch in dem in der gloggnerchronik kolportierten 
Fehdebrief vom 27. Juni 1386 genannt werden. ebd., s. 283. 

28 ebd., s. 145, 149.
29 Krieb, Vom totengedenken (2004), s. 70 ff., 86 f.
30 Herberhold, die österreichischen grafschaften (2000), s. 361 – 366; das Land Baden-

Württemberg 7, s. 796 – 800; Bächle, Rechberger (2004), s. 28, 48; zu hettingen vgl. a. 
Schmitt, Burgenführer schwäbische alb 2 (1989), s. 56.
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einem aufstand der appenzeller Landgemeinden gegen den abt von st. gallen 
entzündete. der abt erhielt hilfe von österreich, die appenzeller, seit 1401 im 
Bündnis mit schwyz, wurden von der eidgenossenschaft unterstützt31. ab 1406 
formierten sich mehrere adelsbündnisse gegen die appenzeller, die sich im ok-
tober 1407 zur Rittergesellschaft mit st. georgenschild zusammenschlossen. im 
Januar 1408 besiegte die gesellschaft in einer schlacht bei Bregenz den appen-
zellischen „Bund ob dem see“, der sich daraufhin auflöste.32 unter den grün-
dungsmitgliedern waren angehörige aller drei Rechberg-Linien, darunter heinrich 
von Rechberg-hohenrechberg (vgl. taf. 1 a, 1 b).

damit gelang es den beteiligten Familien, die tradition der adelsgesellschaften 
wieder aufleben zu lassen, die nach dem schleglerkrieg 1395 auf Betreiben der 
 Fürsten als Bedrohung des Landfriedens durch König Wenzel verboten worden 
waren. anders als die adelseinungen des 14. Jahrhunderts konnte sich die Ritter-
gesellschaft mit st. georgenschild nicht nur ein paar Jahre, sondern bis zu ihrem 
aufgehen im schwäbischen Bund 1488 als Bündnisorganisation des schwäbischen 
adels behaupten. Wesentlich für diesen erfolg war, dass sie sich erfolgreich als 
Bündnis zur Verteidigung des Landfriedens gegen die appenzellergefahr  darstellte 
und sich damit reichsrechtliche Legitimierung durch König Ruprecht i. verschaffte:

„allen adelsbünden vor den appenzellerkriegen war (…) ein entscheidendes Legitima-
tionsdefizit gemeinsam: die ‚goldene Bulle‘ von 1356 hatte derartige Zusammenschlüsse 
verboten und als einzige ausnahme solche zugelassen, die der Wahrung des Landfriedens 
dienten. (…) deshalb wurde in den frühen Bundbriefen die appenzellergefahr so nach-
drücklich herausgestrichen, deshalb auch setzte die spätere traditionsbildung der Ritter-
gesellschaften (…) mit den Bundbriefen von 1406 (…) ein: diese adelsbünde waren nicht 
die ersten, auf die man sich hätte berufen können, aber sie waren die ersten reichsrechtlich 
legitimierten adelsgesellschaften“33.

31 die eidgenössischen orte konnten aufgrund des 20-jährigen Friedens von 1394 nicht offen 
gegen österreich vorgehen. Burmeister, Bund ob dem see (1997), s. 75 f., 80. 

32 ebd., s. 80.
33 Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 108 f.
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3.   Genossenschaftliche und höfische Integration  
in der Zeit Kaiser Sigismunds

3.1 Anbindung an Fürstenhöfe in Schwaben und Franken

Kaum zwanzig Jahre nach dem ende des ersten städtekriegs hatte sich damit die 
nächste generation der herren von Rechberg eine neue Plattform zur institutio-
nalisierung ihrer Bündnisbeziehungen zu anderen adelsgeschlechtern geschaffen. 
gleichzeitig blieb der rechbergische Familienverband während des ersten drittels 
des 15. Jahrhunderts weiterhin fest in einflussreichen Positionen am württember-
gischen hof verankert. ab den dreißiger Jahren ist neben hans von Rechbergs 
Vater heinrich auch hans’ Bruder ulrich († 1458) in württembergischen diensten 
nachweisbar34. nach der Landesteilung Württembergs im Jahr 1442 gehörte ulrich 
zu den Vasallen des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart, wurde dessen Rat 
und gewährte seinem herrn umfangreiche Kredite, wofür ihm graf ulrich die 
herrschaft schalksburg verpfändete35.

hans’ Bruder albrecht dagegen war von 1429 bis zu seinem tod 1445 Bischof 
von eichstätt, damit selbst ein geistlicher Reichsfürst und herr eines kleinen terri-
toriums zwischen den machtpolen Bayern-ingolstadt und Brandenburg-ans-
bach36. sein Bündnis mit markgraf Friedrich i. von Brandenburg in einem territo-
rialkonflikt mit herzog Ludwig Vii. von Bayern-ingolstadt im Jahr 1436 resultierte 
aus dieser strategischen situation37 und ist gleichzeitig ergebnis der Kontakte sei-
ner Familie an den ansbachischen hof des Kurfürsten, in dessen diensten zumin-
dest zwei seiner Brüder gestanden haben. der bereits erwähnte ulrich von Rech-
berg soll beim Begräbnis des markgrafen Friedrich i. 1440 das hohenzollerische 

34 heinrich von Rechberg wurde mitte oktober 1430 durch graf Ludwig nach urach, Bero, 
albrecht, gaudenz und hug von Rechberg um dieselbe Zeit nach göppingen und graf 
Johann von helfenstein-Blaubeuren nach möcklingen einberufen. ulrich von Rechberg er-
scheint als „hofgesind“ in einer württembergischen Werbeliste. Sattler, geschichte des 
herzogthums 2 (1767), s. 112 ff.

35 1442 ist ulrich von Rechberg württembergischer Rat (Steinhofer, neue Wirtenbergische 
chronik 2 (1746), s. 840 f.), zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde er hofmeister in Würt-
temberg-stuttgart. hans von Rechberg schrieb am 4. 3. 1463 an graf eberhard Vi. von 
Württemberg-stuttgart: Item do herre Jacob truchsäss sällig, des glichen min bruoder U

o
lrich, 

(…) hoffmaister gewest sind, darumb fragent die altten, ob es zú den selbigen zyten oder 
yetzund baß umb uwer lande und die herrschafft Wirttemberg gestalt sy. hsta stuttgart a 
602 nr. 4608.

36 Sax, Bischöfe (1884), s. 291. Weitere biographische information ebd.: albrecht wurde am 
20. Juli 1429 zum Bischof geweiht (s. 291), 1430 hussiteneinfälle in die oberpfalz (s. 291), 
1436 beteiligt sich albrecht an einer Fehde gegen herzog Ludwig Vii. den gebarteten von 
Bayern, mit markgraf Friedrich von Brandenburg (s. 295 f.); unterstützt 1438 nach sigis-
munds tod den Kurfürsten bei seiner Bewerbung als König (s. 297); gestorben am 9. sep-
tember 1445 im alter von 55 Jahren (s. 301). 

37 Sax, Bischöfe (1884), s. 295 f.
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Banner getragen haben und dürfte folglich zuvor in irgendeiner Weise am kurfürst-
lichen hof etabliert gewesen sein38. deutlicher lässt sich die Karriere eines weiteren 
Bruders, Wilhelm von Rechberg, am markgräflichen hof verfolgen, die auch des-
wegen hier besondere aufmerksamkeit verdient, weil sie einige bemerkenswerte 
Parallelen zu hans von Rechbergs eigener Biographie aufweist.

Wilhelm von Rechberg betrat die politische Bühne 1426 als anführer eines 
Bündnisses schwäbischer und fränkischer adliger, die gemeinsam mit einer streit-
macht von 200 Reitern einen handelszug überfielen, vermutlich im Rahmen einer 
Fehde. da sich unter den Beraubten und entführten auch nürnberger Kaufleute 
befanden, die adligen der Reichsstadt jedoch keine Fehde angesagt hatten, forderte 
nürnberg Verhandlungen über die Freilassung der gefangenen und Rückgabe 
ihrer Waren. daraufhin erklärten  Wilhelm von Rechberg und seine Verbündeten, 
sich von nürnberg bedroht zu  fühlen, und sagten der stadt Fehde an39. Wenige 
Jahre später ist Wilhelm von Rechberg im hussitenkrieg 1431 in der nächsten um-
gebung des markgrafen Friedrich von Brandenburg nachweisbar (vgl. iii. 2.1). 1434 
und erneut 1436 ist er helfer des markgrafen in einer Fehde gegen die städte  
der diözese Lüttich (vgl. iii. 2.2)40. da markgraf Friedrich ein enger Verbündeter 
Kaiser sigismunds war, verdankte Wilhelm von Rechberg wohl auch seine Be-
stallung als kaiserlicher Rat zu einem Jahressold von 500 fl. der nähe zu seinem 
Kurfürsten41. ab 1435 erscheint Wilhelm als markgräflicher hofmeister42, wohl 
eine der einflussreichsten Positionen am ansbacher hof. spätestens 1437 war er 
Vorsitzender des Landgerichts nürnberg, das markgraf Friedrich von Branden-
burg in seiner eigenschaft als Burggraf zu nürnberg innehatte43. im dezember 
1438 beteiligte sich Wilhelm von Rechberg an der gefangennahme des Würzburger 
Bischofs Johann ii. von Brunn durch hans von hirschhorn44. diese Karriere setzte 
Wilhelm in späteren Jahren bis zu seinem tod 1453 mit weiteren einträglichen und 
einflussreichen Posten in der markgräflichen hof- und Landesverwaltung fort45. 

38 Kanter, albrecht achilles (1911), s. 175.
39 Vogel, Fehderecht und Fehdepraxis (1998), s. 146, 173 (anm. 510), 211 (anm. 639), 279 f., 

nr. 60, 62, 63. 
40 Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 215, 219.
41 „1434 märz 28 Basel: sigismund nimmt Wilhelm von Rechberg für 500 fl. p. a. zu seinem 

Rat und diener an.“ Ri 11, nr. 10186. am 18. Juni desselben Jahres wird Wilhelm von 
Rechberg als Beisitzer des kaiserlichen hofgerichts in ulm (ebd., nr. 10516) und am 
20. september als Beisitzer des hofgerichts in Regensburg genannt (ebd., nr. 10518).

42 Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 113; erneute nennung 1436 s. 219.
43 Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 369.
44 Müllner, annalen der Reichsstadt nürnberg 2 (1984), s. 335.
45 Bächle, Rechberger (2004), s. 28. 
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neben hans, ulrich, albrecht und Wilhelm sind noch zwei weitere Brüder be-
legt: Wolf von Rechberg, über den die Quellen ansonsten weitgehend schweigen46, 
und Konrad von Rechberg, der laut Kindler von Knobloch deutschordenskomtur 
in Winnenden gewesen sein soll47. Weitere geschwister werden in verschiedenen 
genealogischen Werken genannt, sind jedoch nicht eindeutig identifiziert48.

3.2  Die Rittergesellschaft mit St. Georgenschild in Niederschwaben  
an der Donau

die herren von Rechberg-hohenrechberg erhielten sich neben ihren Ratsposten 
außerdem ihre Verankerung in der Rittergesellschaft mit st. georgenschild, die sich 
in den Jahrzehnten nach ihrer gründung mittlerweile in mehrere regionale teil-
gesellschaften aufgegliedert hatte49. diese teilgesellschaften schlossen gelegentlich 

46 in streitigkeiten um den Verkauf der herrschaft gammertingen durch hans von Rechberg 
an graf ulrich von Württemberg-stuttgart erwähnt der graf, sein Rat (und hans’ Bruder) 
ulrich von Rechberg habe ihm mitgeteilt, die erbteilung der Brüder habe vorgesehen, dass 
Wolf von Rechberg aus den einkünften der herrschaft gammertingen mit einem alle drei 
Jahre fälligen Leibgeding von 100 lb. h. versorgt werden solle. Brief des grafen ulrich an 
hans von Rechberg vom 1. Juni 1448; hsta stuttgart a 602 nr. 6196; vgl. Zusatz zum erb-
teilungsvertrag von 1435 bei Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 3.

47 KvK 3 (1919), s. 370. 
48 Bächle, Rechberger (2004), nennt in seinen stammtafeln noch zwei schwestern, anna und 

agnes. Beide werden auch bei KvK 3 (1919), s. 371 erwähnt; während agnes jedoch bei 
Bächle als ehefrau des hans Konrad von Bodman bezeichnet wird, nimmt diese stellung 
bei Kindler eine gleichnamige schwester des heinrich von Rechberg ein, während  heinrichs 
hier gemeinte tochter eine nonne in Kirchberg gewesen sein soll. anna von Rechberg, bei 
Bächle und Kindler übereinstimmend ehefrau eines Willibald von Pollheim, soll demnach 
„bei der einnahme des schlosses Wartenberg gefangen genommen“ und am 1. april 1431 
freigelassen worden sein. gemeint ist offenbar schloss Wartenburg in ober österreich, das 
1431 im Rahmen einer Fehde zwischen dem Besitzer Wilpold von Pollheim und Reinprecht 
von Wallsse letzterem übergeben wurde (Grüll, herrschaftsarchiv Wartenburg (1955), 
s. 2). es steht daher zu vermuten, dass die erwähnte anna von Rechberg keine Verbindung 
zu den schwäbischen herren von Rechberg hatte. Weiter nennt Bächle als geschwister 
hans von Rechbergs noch zwei weitere Brüder, georg und heinrich, die bei Kindler nicht 
erwähnt werden, wobei Bächle seine Quelle nicht transparent macht.

49 die Rittergesellschaft mit st. georgenschild fächerte sich nach ihrer gründung im Kontext 
der appenzellerkriege 1407 bald in mehrere teilgesellschaften mit wechselnden namen und 
wechselnder Zusammensetzung auf, die sich nur sporadisch zu einer gemeinen gesellschaft 
zusammenschlossen. in der Zwischenzeit agierten die teilgesellschaften unabhängig von-
einander. eine gemeine gesellschaft schlossen 1426 die teilgesellschaften in hegau, in ober-
schwaben an der donau, in niederschwaben an der donau und im allgäu. die beiden letzte-
ren teile lösten sich in den folgenden Jahren auf, die gesellschaft im allgäu nach 1430, die 
gesellschaft zu niederschwaben an der donau um die mitte der vierziger Jahre. danach 
bestanden langfristig nur noch die gesellschaften im hegau und in oberschwaben an der 
donau (vom kurzen Zwischenspiel einer „gesellschaft am schwarzwald“ in den fünfziger 
Jahren abgesehen). die ursprüngliche teilgesellschaft in „oberschwaben an der donau“ 
wird auch „Partei an der oberen donau“, „gesellschaft der Vereinigung an der donau“, 
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gemeinsame Verträge ab, handelten meist aber autonom, wobei die einzelnen sek-
tionen in ihrer Bündnispolitik immer wieder erkennbar miteinander kooperierten 
und miteinander durch heiratsverbindungen verknüpft waren. hans’ Brüder Wil-
helm und albrecht von Rechberg, sowie der Bruder ihrer mutter agnes, graf Jo-
hann von helfenstein-Blaubeuren schlossen sich vor 1437/38 einer teilgesellschaft 
des georgenschilds „in niederschwaben an der donau“ an. die niederschwäbische 
gesellschaft entstand vermutlich zur Zeit der Fehde Wilhelms von Rechberg gegen 
nürnberg vor dem 18. april 142650, jedoch ist über ihre Zusammensetzung vor 1437 
fast nichts bekannt. Wilhelm von Rechberg, albrecht von hürnheim und graf Jo-
hann von helfenstein-Blaubeuren, die am 6. Januar 1437 als mitglieder genannt wer-
den51, und albrecht von Rechberg, Bischof zu eichstätt, der am 1. oktober erwähnt 
wird52, könnten also bereits lange vorher der gesellschaft angehört haben. 

diese niederschwäbische sektion des georgenschilds53 entsprach in ihrer dynas-
tischen Zusammensetzung54 fast vollkommen der gesellschaft mit st. Wilhelm aus 

„mittlere Partei an der donau“ (in abgrenzung zur Partei im hegau und der in unterschwa-
ben) sowie „untere gesellschaft“ (im gegensatz zur „oberen“ teilgesellschaft im hegau) 
genannt, ab den fünfziger Jahren verstärkt „gesellschaft in schwaben an der donau“ sowie 
„gesellschaft an der donau“. in dieser späteren Zeit ändert sich auch der name der gesell-
schaft im hegau, die zuletzt am 28. september 1455 so genannt wird. sie heißt danach „obere 
gesellschaft“ oder, verwirrenderweise, vorübergehend bis ende der 1460er Jahre auch 
 „gesellschaft in oberschwaben“. Obenaus, st. georgenschild (1961), s. 200 f. um bei dieser 
namensvielfalt den überblick zu behalten, soll die ursprüngliche Partei im hegau in dieser 
arbeit durchgängig als „gesellschaft im hegau“, die ursprüngliche Partei in oberschwaben 
an der donau durchgängig als „gesellschaft an der donau“ bezeichnet werden.

50 Zur ersterwähnung der gesellschaft in niederschwaben 1426 Obenaus, georgenschild 
(1961), s. 197, 229; zur Fehde gegen nürnberg Vogel, Fehderecht und Fehdepraxis (1998), 
s. 146.

51 Rta 15, s. 375, anm. 1.
52 Obenaus, georgenschild (1961), s. 233.
53 als mitglieder werden 1437 – 39 erwähnt: hans von Westerstetten genannt schopp (haupt-

mann), Berthold von Westerstetten, graf Johann von helfenstein-Blaubeuren, Wilhelm von 
Rechberg-hohenrechberg, diebold güss von güssenberg, albrecht von hürnheim, alb-
recht von Rechberg-hohenrechberg, Bischof zu eichstätt. Von sieben weiteren mitgliedern 
der niederschwäbischen gesellschaft sind keine Vorfahren als mitglieder der gesellschaft 
mit st. Wilhelm bekannt. umgekehrt waren von den Familien, die zur letzteren gesellschaft 
gehörten, nur zwei nicht im niederschwäbischen georgenschild vertreten, und von diesen 
zwei hatte nur noch eine 1437 männliche mitglieder im weltlichen stand: die herren vom 
stein von Klingenstein (die herzoge von teck starben 1439 mit Ludwig, Patriarch von 
aquileia aus, sein Vater Friedrich hatte dem st. Wilhelm angehört; vgl. unten anm. 55). Rta 
15, s. 375, anm. 1; Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), Beil. 62, s. 106 f. Vgl. 
Obenaus, georgenschild (1961), s. 239, 242 f.

54 da der Begriff „dynastie“ in manchen Zusammenhängen in der Bedeutung von „herr-
schergeschlecht“ verwendet wird, sei darauf hingewiesen, dass „dynastie“ hier allgemein 
ein „geschlecht (…) der in männlicher Linie miteinander Verwandten, die denselben 
namen tragen“ bezeichnet; Schneider, dynastische historiographie (2006), s. 312. ent-
sprechend soll „dynastische Verbindung“ eine Verbindung zwischen mehreren patrilinear 
definierten geschlechtern bezeichnen. Vgl. die (allerdings enger gefasste) definition von 
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der Zeit des ersten städtekriegs, die zur Zeit der gründung ersterer bereits über  
40 Jahre lang aus der urkundlichen überlieferung verschwunden war55. Bedenkt 
man, dass über beide organisationen nur bruchstückhafte informationen erhalten 
sind, sind die belegten dynastischen übereinstimmungen auffällig genug, um von 
einer bewussten traditionsbildung der betreffenden Familien auszugehen. Wahr-
scheinlich erklärt sich der erfolg der Rechberger bei der sicherung ihrer höfischen 
einflusspositionen vor allem dadurch, dass sie über generationen hinweg erfolg-
reich mit den helfensteinern, hürnheimern, güss und Westerstetten kooperierten 
und als Verband über soviel machtpotenzial verfügten, dass die grafen von Würt-
temberg und die markgrafen von Brandenburg es für ratsam hielten, ihnen gewich-
tige integrationsanreize zu bieten.

es überrascht daher nicht, dass die gesellschaft mit st. georgenschild in nieder-
schwaben an der donau derselben bündnispolitischen ausrichtung folgte, die sich 
in den dienstbeziehungen der erwähnten herren von Rechberg-hohenrechberg 
widerspiegelten: am 6. Januar 1437 schloss die gesellschaft einen Bündnisvertrag 
mit markgraf Friedrich von Brandenburg und seinen söhnen, Friedrich und alb-
recht56, am 8. mai folgte ein Bündnis sämtlicher teilgesellschaften des georgen-
schilds mit den grafen Ludwig und ulrich von Württemberg57. das Bündnis mit 
den drei markgrafen von Brandenburg wurde am georgstag (23. april) 1439 um 
zwei Jahre verlängert58.

„dynastie“ als sozialwissenschaftlicher Kategorie durch Wolfgang Weber: „eine optimierte 
erscheinungsform der Familie, die sich durch erhöhte identität (und damit verstärkte ab-
grenzung nach außen), ausdrücklich gemeinsam genutzten (individueller Verfügung durch 
Familienmitglieder entzogenen) Besitz (güter, Ränge, Rechte, Ämter), im interesse unge-
schmälerter Besitzweitergabe bzw. maximaler Besitzerweiterung bewußt gesteuerte heirat 
und Vererbung sowie daher in der Regel gesteigerte historische Kontinuität auszeichnet“. 
Weber, dynastiesicherung (1998), s. 94.

55 als mitglieder werden 1381 – 83 erwähnt: herzog Friedrich von teck, Wilhelm von Rech-
berg-hohenrechberg, Bruno güss von güssenberg (Kruse/Ranft/Paravicini, Ritter-
orden (1991), s. 111 ff.) und Konrad von hürnheim (Ruser, geschichte der gesellschaften 
(1975/76), Reg. 63, s. 98), die anfang 1383 als hauptleute der gesellschaft genannt werden. 
nach einhelliger Forschungsmeinung ging die gründung der gesellschaft von den grafen 
Konrad und Friedrich von helfenstein-Wiesensteig aus (vgl. Kruse/Ranft/Paravicini, 
Ritterorden (1991), s. 111, Ruser, geschichte der gesellschaften (1975/76), s. 33 f.). Ferner 
wird erwähnt, dass neben Bruno güss auch die Ritter Berthold vom stein von Klingenstein 
und Berthold von Westerstetten im Bündnis der helfensteiner mit Württemberg für die 
gesellschaft „warben“ (Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 111), also wohl 
mit güss zu ihrem umfeld gezählt werden dürfen. 

56 Rta 15, s. 375, anm. 1. Vgl. Obenaus, georgenschild (1961), s. 239.
57 am 8. mai 1437 Bündnis der gesellschaften in niederschwaben an der donau, in ober-

schwaben an der donau und im hegau mit den grafen Ludwig und ulrich von Württem-
berg. Obenaus, georgenschild (1961), s. 242 f.; Sattler, geschichte des herzogthums 2 
(1767), Beil. 62, s. 106 f.

58 am 23. 4. 1439 Verlängerung des Bündnisses der gesellschaft in niederschwaben an der 
donau unter Walter von hürnheim, Ritter und hauptmann, mit mgf. Friedrich von Bran-
denburg und seinen söhnen Friedrich und albrecht, um 2 Jahre. Rta 15, s. 375, anm. 1. 
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die niederschwäbische gesellschaft wird zum letzten mal am 1. mai 1443 er-
wähnt und scheint sich danach wieder aufgelöst zu haben. einige ihrer mitglieder 
sollen sich der vor 1437 gegründeten gesellschaft mit st. georgenschild in ober-
schwaben an der donau angeschlossen haben59. mitglieder dieser gesellschaft 
waren übrigens auch nachkommen von mitgliedern der Löwengesellschaft und 
der gesellschaft mit st. Wilhelm, die nicht in der gesellschaft mit st. georgenschild 
in niederschwaben erscheinen, darunter Ber von Rechberg-staufeneck60.

3.3 Dynastische Verbindungen zur Gesellschaft im Hegau

die niederschwäbische gesellschaft, speziell die herren von Rechberg-hohen-
rechberg, knüpfte seit der Zeit der appenzellerkriege auch dynastische Verbin-
dungen zu mitgliedern des georgenschilds im hegau. Bereits zu Beginn des 
15. Jahrhunderts hatten mit agnes und sophie von Rechberg-hohenrechberg zwei 
nahe Verwandte von hans’ Vater heinrich von Rechberg in die Familie von Bod-
man eingeheiratet, einem alten Freiherrengeschlecht mit Besitz in oberschwaben 
und im hegau61. die herren von Bodman gehörten zu den führenden mitgliedern 
der gesellschaft im hegau und stellten wiederholt hauptleute. hans von Rechberg 
selbst wird erstmals 1428 im Kontext einer eheverbindung zwischen einem mit-
glied der niederschwäbischen gesellschaft, albrecht von hürnheim, und einer 
Verwandten des späteren hauptmanns der gesellschaft im hegau62, ursula von 

59 Obenaus, georgenschild (1961), s. 198 f. im folgenden als gesellschaft an der donau be-
zeichnet, vgl. anm. 49.

60 Ber von Rechberg-staufeneck war der enkel des herzogs Friedrich von teck, eines der 
hauptleute der st.Wilhelms-gesellschaft von 1381, und nach aussterben der herzoge von 
teck dessen erbe. in der oberschwäbischen gesellschaft erscheint 1437 außerdem ein Benz 
vom stein, wohl ein nachkomme des Berthold vom stein von Klingenstein, der ebenfalls 
der st. Wilhelms-gesellschaft angehörte (vgl. anmerkung oben sowie Sattler, geschichte 
des herzogthums 2 (1767), Beil. 62, s. 106 f.).

61 nach KvK 3 (1919), s. 370 f. heiratete agnes von Rechberg-hohenrechberg vor dem 
29. september 1402 hans Konrad von Bodman, ihre schwester sophia vor dem 12. Juli 1405 
hans von Bodman. agnes und sophia waren demnach schwestern des heinrich von Rech-
berg-hohenrechberg. die angaben bei Kindler von Knobloch differieren allerdings gegen-
über der stammtafeln bei Bächle, Rechberger (2004), s. 147: hier ist agnes von Rechberg-
hohenrechberg eine tochter heinrichs, sophia wird nicht erwähnt. Kindler von Knoblochs 
angaben haben in diesem Fall tendenziell größeres gewicht, weil er urkundliche Quellen 
zitiert, aus denen die Verbindung der sophie von Rechberg zu hans von Bodman und der 
sachverhalt, dass agnes und heinrich von Rechberg-hohenrechberg aus derselben gene-
ration stammen, eindeutig hervorgehen. Leider fehlt bei diesen angaben, wie so oft, jegli-
cher archivalische nachweis.

62 neben albrecht von homburg wird Burkhard von homburg 1438 als mitglied der gesell-
schaft genannt, 1447 war er hauptmann. Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), 
s. 212 f.
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homburg, erwähnt63. auch die Familie, in die hans von Rechberg selbst vor 1440 
schließlich einheiratete, die truchsessen von Waldburg, waren seit der gründung 
der gesellschaft mit st. georgenschild in den appenzellerkriegen ein fester Be-
standteil der einung gewesen und hatten mehrere hauptleute gestellt64.

63 in der urkunde vom 12. Juli 1428 vereinbaren die angehörigen der ursula von homburg 
und ihres zukünftigen ehemanns albrecht von hürnheim die Zahlung von 2.500 fl. ehe-
steuer (von seiten der Brautfamilie) und einer Widerlegung in der selben höhe (vom Bräu-
tigam), die zunächst bei hans von Rechberg, Berthold vom stein zu Ronsberg oder graf 
eberhard von Kirchberg deponiert werden sollen. unter den sieglern ist u. a. heinrich von 
Rechberg, hans’ Vater, als oheim des Bräutigams. Halbekann, urkundenregesten (2001), 
nr. 166, s. 130 f. 

64 Johann ii. truchsess von Waldburg gehörte 1407 zu den gründungsmitgliedern der adels-
gesellschaft, wird 1408 erneut als mitglied und 1413 als hauptmann genannt. Kruse/
Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 210 f. sein sohn Jakob truchsess von Waldburg 
ist 1439 mitglied der gesellschaft im hegau; RsQ 1.1., nr. 1733. ab 1442 erscheint dessen 
Bruder eberhard als mitglied der gesellschaft und wird spätestens 1456 hauptmann der 
teilgesellschaft in oberschwaben. Vochezer, geschichte des fürstlichen hauses 1 (1888), 
s. 519, 526; Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 213.
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4.  Hans von Rechberg und die Gesellschaft  
mit St. Georgenschild

der erwerb von sozialem Kapital durch Vernetzung mit anderen adligen und die 
Bedeutung einer feindlichen abgrenzung entlang ständischen grenzen gegenüber 
Reichsstädten und eidgenossenschaft und die Verbindung mit benachbarten Fürs-
ten in auseinandersetzungen gegen sie sind aspekte der rechbergischen Familien-
geschichte, die sich im Zuge der Fehdeführung hans von Rechbergs fortsetzen. 

4.1 Verbindung zur Gesellschaft in Niederschwaben

hans von Rechbergs Biographen theodor schön und später erhard Kanter schätz-
ten sein geburtsjahr auf etwa 1410, ausgehend von der damals ersten bekannten 
nennung Rechbergs als teilnehmer des hussitenkriegs 143165. marolf identifiziert 
einen 1424 als Fehdehelfer des markgrafen von Baden erwähnten „hans von Re-
chenberg“ mit hans von Rechberg aus der Linie hohenrechberg und argumentiert 
auf dieser Basis für ein früheres geburtsjahr. allerdings ist die annahme, dass diese 
nennung auf die hier behandelte Person verweist, aus verschiedenen gründen 
zweifelhaft66.

aus den ersten gesicherten erwähnungen Rechbergs geht hervor, dass er sich bis 
etwa 1440 im umfeld der gesellschaft mit st. georgenschild bewegte, und zwar 
der teilgesellschaften in niederschwaben und im hegau. seine oben berührte 

65 Schön, hans von Rechberg (1895), s. 60; Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 1.
66 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 13, anm. 8, mit Bezug auf RmB i, nr. 3676. Vor 

allem zwei gründe sprechen gegen eine solche gleichsetzung: 1. neben den verschiedenen 
Linien des hauses Rechberg existierte im 15. Jahrhundert auch eine fränkische Familie „von 
Rechenberg“. die zusätzliche silbe in der nennung von 1424 könnte demnach durchaus 
bedeutungsvoll sein. die namensähnlichkeit zwischen Rechberg und Rechenberg hatte be-
reits Pfister zu der falschen schlussfolgerung verleitet, hans von Rechberg habe im städte-
krieg 1449/50 nicht nur dem markgrafen albrecht von Brandenburg-ansbach gedient, son-
dern mehrfach die seiten gewechselt (Pfister, geschichte von schwaben 2.2. (1827), s. 93 f.). 
erhard Kanter konnte jedoch nachweisen, dass ein im nürnberger heer dienender „hans 
von Rechenberg“ noch nach hans von Rechberg-hohenrechbergs tod im sold der Reichs-
stadt stand und es sich damit um zwei verschiedene Personen handelte (Kanter, hans von 
Rechberg (1902), s. 65). 2. eine 1436 ausgestellte urkunde bezeichnet hans von Rechberg-
hohenrechberg als den jung Hansen von Rechberg (Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 217 f.). 
da hans gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm genannt wird, ist die identifikation hier 
eindeutig. das attribut „jung“ stellt die hypothese, dass hans von Rechberg bereits 12 
Jahre zuvor an einem Kriegszug teilgenommen haben soll, in jedem Fall in Frage: entweder 
wird er als junger mann charakterisiert, was für einen etwa 30-Jährigen, der Rechberg nach 
marolf dann mindestens gewesen sein müsste, nach spätmittelalterlichen maßstäben wohl 
nicht mehr zutreffen würde, oder das attribut „jung“ soll dazu dienen, ihn von einer (der 
genealogischen Forschung unbekannten) älteren Person gleichen namens zu unterscheiden. 
im zweiten Fall wäre dieser hypothetische „hans der Ältere“ altersmäßig ein wahrschein-
licherer Kandidat für den 1424 genannten „hans von Rechenberg“. 
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nennung 1428 im Kontext der eheschließung zwischen albrecht von hürnheim, 
einem mitglied der gesellschaft in niederschwaben, und ursula von homburg, 
einer Verwandten des späteren hauptmanns der gesellschaft im hegau67, kann bis 
auf weiteres als erste eindeutige erwähnung gelten, da in der gleichen urkunde 
auch sein Vater genannt wird68. in den dreißiger Jahren erscheint hans von Rech-
berg in mehreren Zusammenhängen im umfeld seiner Brüder Wilhelm und alb-
recht von Rechberg sowie seines onkels graf Johann von helfenstein-Blaubeuren, 
die der niederschwäbischen gesellschaft angehörten. im hussitenkrieg brachen 
außer hans von Rechberg die meisten männlichen mitglieder der Familie Rechberg- 
hohenrechberg von den sammelstellen der württembergischen Kontingente auf: 
wahrscheinlich sein Vater heinrich, seine Brüder Wilhelm und ulrich, der Bruder 
seiner mutter, graf Johann von helfenstein-Blaubeuren, sowie seine Verwandten 
albrecht und Ber von Rechberg-staufeneck und hug und gaudenz von Rechberg-
illeraichen69. hans’ Bruder albrecht, der Bischof von eichstätt, soll ein Kontingent 
von 300 söldnern geschickt haben70. der brandenburgische hofmeister Wilhelm 
von Rechberg dürfte 1436 maßgeblich am abschluss des Fehdevertrags zwischen 
seinem dienstherrn, Kurfürst Friedrich, und einer Reihe schwäbischer und frän-
kischer adliger, darunter hans von Rechberg, gegen die städte der diözese Lüttich 
beteiligt gewesen sein. der Kurfürst schloss im folgenden Jahr ein Bündnis mit der 
gesellschaft71. 1438 bürgte hans von Rechberg für eine schuld des grafen Johann 
von helfenstein-Blaubeuren72.

die ersten erwähnungen hans von Rechbergs von 1428 bis 1436 erscheinen im 
Rückblick als ein Zeitraum, in dem er, eingebettet in das in dieser adelseinung in-
stitutionalisierte dynastische netzwerk seiner Familie, sozusagen das Fehdehand-
werk erlernte. im hussitenkrieg und der Fehde gegen die städte der diözese Lüt-
tich etablierte er analog zu seinem Bruder Wilhelm Beziehungen zu den markgrafen 
von Brandenburg.

67 neben albrecht von homburg wird Burkhard von homburg 1438 als mitglied der gesell-
schaft genannt, 1447 ist er hauptmann. Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), 
s. 212 f.

68 Halbekann, urkundenregesten (2001), nr. 166, s. 130 f.; vgl. o.
69 entsprechende schadensquittungen des albrecht von Rechberg vom 10. märz 1432 (hsta 

stuttgart a 602 nr. 2344) und gaudenz von Rechberg vom 4. april 1432 (ebd., nr. 2349). 
Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 2. heinrich von Rechberg wurde mitte ok-
tober 1430 durch graf Ludwig nach urach, Bero, albrecht, gaudenz und hug von Rech-
berg um dieselbe Zeit nach göppingen und graf Johann von helfenstein-Blaubeuren nach 
„möcklingen“ (mögglingen?) einberufen. ulrich von Rechberg erscheint als „hofgesind“ 
in einer württembergischen Werbeliste. Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), 
s. 112 ff. Zur verwandtschaftlichen Beziehung dieser Personen vgl. stammtafeln bei Bächle, 
Rechberger (2004). 

70 Sax, Bischöfe (1884), s. 291.
71 Vgl. ii.3.1, iii.2.2.
72 hsta münchen, abt. 1, Pfalz-neuburg Varia Bavarica urk. nr. 1718; Regest bei Kanter, 

hans von Rechberg (1902), Reg. 8; vgl. s. 254, anm. 40.
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das Jahr 1437 brachte für hans von Rechberg einen biographischen einschnitt, 
der ihn räumlich aus der umgebung seiner Brüder Wilhelm und ulrich entfernte 
und ihn gleichzeitig ökonomisch selbständig machte: am 23. Februar (nach ande-
rer Quelle am 22. september) starb sein Vater heinrich von  Rechberg und wurde 
im dom zu eichstätt, am Bischofssitz seines sohnes albrecht, beigesetzt73. damit 
trat ein erbvertrag in Kraft, den die Brüder vor ihrem auszug in den hussitenkrieg 
mit ihrem Vater vereinbart hatten, und der weit verstreute Familienbesitz wurde 
aufgeteilt74. hans erhielt die herrschaft gammertingen-hettingen im Westen der 
schwäbischen alb aus dem erbe seiner veringischen großmutter, einen recht an-
sehnlichen, geschlossenen Komplex von zwei kleinen städten mit einem Kranz 
umliegender dörfer, der teils Lehen der machtpolitisch bedeutungslosen abtei 
Reichenau, teils eigengut war und daher nur wenig an lehensrechtlichen Verpflich-
tungen mit sich brachte75. Vermutlich im Zusammenhang mit dieser biographi-
schen Zäsur begann hans von Rechberg, sich auf den habs burgischen einflussbe-
reich im südlichen schwaben hin zu orientieren. 

4.2 Verbindung zur Gesellschaft im Hegau 

hans von Rechbergs heirat mit Verena truchsessin von Waldburg vor 1440 ist 
wohl als erster schritt zu verstehen, sich in diesem Raum durch die Verschwäge-
rung mit einer der führenden Familien des oberschwäbischen adels zu etablieren. 

73 das stifterbild heinrichs und seiner ehefrau im dom zu eichstätt gibt den 23. Februar als 
todestag an: Ao 23 Hornüngs tag des 1437. Jars starb der Edl Ritter Her Hainrich von 
Hohen Rechberg, der sambt seiner Gemahlin Frawen Sophia geborner Gräfin von Helffen
stain alhie begraben ligt, denen Gott gnedig und barmherzig seie. Kanter dagegen nennt mit 
Verweis auf gabelkovers genealogische Kollektaneen den tag nach matthäi (22. september) 
als todestag (Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 3 sowie Reg. 7). ein epitaph im Kreuz-
gang des doms, der an einen 1437 verstorbenen herrn von Rechberg zu hohenrechberg – 
vermutlich heinrich – erinnert, ist leider nur noch teilweise lesbar (taf. 9).

74 Schön, hans von Rechberg (1895), s. 60. Leider enthält schöns biographischer aufsatz kei-
nerlei anmerkungen und nur in ausnahmefällen Quellenbelege. die angaben des würt-
tembergischen hofrats und genealogiespezialisten schön zur rechbergischen erbteilung 
sind jedoch aus mehreren gründen glaubwürdig: 1. es muss einen erbteilungsvertrag zwi-
schen den gebrüdern von Rechberg gegeben haben, da ulrich von Rechberg-hohenrech-
berg 1448 gegenüber graf ulrich von Württemberg-stuttgart darauf Bezug nahm (Brief des 
grafen ulrich an hans von Rechberg vom 1. Juni 1448; hsta stuttgart a 602 nr. 6196).  
2. eine bei Kanter erwähnte notiz gabelkovers erwähnt einen Zusatz zur erbvereinbarung 
der drei Brüder aus dem Jahr 1435 (Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 3); sie muss 
also vor 1435 – zu Lebzeiten des Vaters heinrich – bereits bestanden haben. 3. der in  
den Juli 1431 zu datierende auszug des heinrich von Rechberg und seiner söhne Wilhelm, 
ulrich und hans in den hussitenkrieg wäre ein nachvollziehbarer anlass für eine erbtei-
lung gewesen, um erbstreitigkeiten im Fall des vorzeitigen todes eines Familienmitglieds in 
der schlacht zu vermeiden. schöns angaben zum abschluss einer solchen erbteilung bis 
zum 5. Juli 1431 sind daher plausibel.

75 Vgl. V.1.1.
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Wie sein herkunftsgeschlecht hatte auch Rechbergs schwiegerfamilie, die truch-
sessen von Waldburg, seit gründung der gesellschaft mit st. georgenschild in  
den appenzellerkriegen zu den führenden geschlechtern dieser einung gehört76. 
hinsichtlich der politischen Bedeutung ihrer Familie, aber auch finanziell dürfte 
Verena truchsessin von Waldburg eine gute Partie gewesen sein. ihre erste ehe 
hatte Verena 1418 mit Freiherr hans dem Jüngeren von Zimmern geschlossen, der 
bereits 1430 einer Verletzung aus dem vierten hussitenkreuzzug erlag77. hans von 
Rechberg wurde durch seine ehe mit Verena, mit der er zwei Kinder hatte, zum 
stief vater von Verenas sechs Kindern aus erster ehe78. 

Verena brachte als mitgift güterbesitz im hegau in die ehe mit, nämlich ein 
 drittel der herrschaft staufen mit Burg staufen und dem dorf hilzingen, ein  drittel 
an der Vogtei über den Besitz des Klosters st. georgen zu stein am Rhein auf der 
halbinsel höri sowie vermutlich ein drittel an Burg Randeck. der großteil dieser 
Besitzungen waren über die herren von homburg und die herren von staufen an 
die truchsessen von Waldburg übergegangen. Weitere anteile an diesen gütern be-
fanden sich im Besitz der herren von Randegg und der herren von Randenburg – 
Familien, die wie die truchsessen von Waldburg fest in der hegauer georgenschild-
gesellschaft verankert waren. hans von Rechberg nahm diesen Komplex wohl bis 
1441 in Besitz, wurde allerdings erst 1443 als Lehensträger seiner ehefrau durch 
seinen habsburgischen Lehensherrn damit belehnt79. um 1440 wird er selbst als 
 mitglied der gesellschaft mit st. georgenschild im hegau genannt80.

76 Vgl. o. anm. 65.
77 Zimmerische chronik 1 (1881), s. 249. die angabe der Zimmerischen chronik (ebd.), 

 Verena sei 1418 vor ihrer heimführung durch König sigismund gemeinsam mit ihrem Bru-
der eberhard in den Reichsgrafenstand erhoben worden, ist wohl falsch: eberhard truch-
sess von Waldburg wurde erst durch Friedrich iii. am 11. august 1463 zum Reichsgrafen 
von sonnenberg erhoben (urkunde bei Pappenheim, chronik der truchsessen 2 (1785), 
s. 139 – 142). 

78 ebd., s. 250. mit hans von Zimmern hatte Verena drei söhne, Konrad, Werner und gott-
fried, sowie drei töchter, Kunigunde, anna und Verena. ebd., s. 245. Was die genealogie 
der herren von Zimmern um diese Zeit betrifft, ist die Zimmerische chronik zuverlässig; 
alle genannten Kinder Verenas sind urkundlich nachweisbar. 

79 dazu ausführlich V.1.1. Zur gesellschaft mit st. georgenschild Kruse/Ranft/Paravicini, 
Ritterorden (1991), s. 210 – 213.

80 Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 212.



94

4.3  Die Trennung der Städtefeinde von der Gesellschaft  
mit St. Georgenschild

diese Bindung hans von Rechbergs an die georgenschild-gesellschaften erwies 
sich nicht als dauerhaft. Zum einen scheint sich gesellschaft in niederschwaben bald 
nach ihrer letzten erwähnung am 1. mai 1443 aufgelöst zu haben. einige ihrer mit-
glieder schlossen sich der vor 1437 gegründeten gesellschaft in oberschwaben an 
der donau an81. carl vermutet, dass sich die niederschwäbische einung durch ihre 
geographische nähe zu Württemberg nur solange halten konnte, wie Kaiser sigis-
mund die schwäbischen adelsgesellschaften gegenüber den Fürsten protegierte82.

Zum anderen distanzierte sich hans von Rechberg ab etwa 1440 immer deut-
licher von den gesellschaften im hegau und in oberschwaben, eine entwicklung, 
die sich bis zur Klingenberger Fehde fortsetzte und steigerte, in welcher er den 
georgenschild erbittert bekämpfte. Wahrscheinlich nahm diese entwicklung ihren 
anfang mit dem aufbrechen lokaler Konflikte zwischen adligen und städten 
sowie deren Verbündeten nach dem tod Kaiser sigismunds, dessen Bemühungen 
um eine ständeübergreifende einung zuvor einen ausgleichenden einfluss auf 
stadt-umland-Konflikte ausgeübt hatte (vgl. iii. 3.3). in der gesellschaft mit  
st. georgenschild im hegau scheint die Welle städtefeindlicher Fehden, die ende 
der dreißiger Jahre losbrach, einen teil ihrer mitglieder von der eher städtefreund-
lichen mehrheit entfremdet zu haben, darunter auch hans von Rechberg. dies 
zeigt sich exemplarisch im Bischof-heinrich-Krieg und in der heimenhofen-Fehde 
(vgl. iii. 3.2, iii. 3.3). 

im Bischof-heinrich-Krieg kämpften auf beiden seiten mitglieder der gesell-
schaft: der Fehdegegner hans von Rechbergs, heinrich von hewen, Bischof zu 
Konstanz war vermutlich zu Beginn seiner amtszeit ende 1436 in die gesellschaft 
im hegau eingetreten und wird am 8. mai 1437 und am 7. Februar 1439 als mitglied 
genannt. dekan und domkapitel von Konstanz wurden am 24. mai 1438 in dieselbe 
teil gesellschaft aufgenommen, zunächst bis zum 23. april 144183. übereinstimmend 

81 „die letzte nachricht von der gesellschaft in unterschwaben stammt vom 1. mai 1443, als 
sie das domkapitel von augsburg bis zum 23. april 1444 in die einung aufnimmt. Wahr-
scheinlich war um diese Zeit der Kontakt mit den übrigen gesellschaften mit st. Jörgen-
schild im hegau und in oberschwaben an der donau bereits verlorengegangen; denn im 
Bundbrief der gesellschaft im hegau von 1442 wird wohl der teil in oberschwaben, nicht 
aber der in unterschwaben ausgenommen. einige der adligen der Partei zu unterschwa-
ben, aber doch nur wenige, lassen sich in späteren Jahren als mitglieder der Partei zu ober-
schwaben an der donau nachweisen, die damit ihr einungsgebiet im norden und nord-
osten vergrößert.“ Obenaus, georgenschild (1961), s. 198 f.

82 das ausgreifen des georgenschilds an die obere donau und ins schwäbisch-fränkische 
grenzgebiet bis vor die tore nürnbergs blieb auf die Jahre 1413 – 1444 beschränkt, „stand 
also in engem Zusammenhang mit der Reichspolitik sigmunds. ein ausgreifen nach nie-
derschwaben, in den einflußbereich Württembergs, ist allenfalls in ansätzen feststellbar.“ 
Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 116.

83 Obenaus, st. georgenschild (1961), s. 235.
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berichtet eine chronik des 16. Jahrhunderts, der Bischof habe die gesellschaft und 
die stadt Konstanz, mit denen er in einung lag, 1440 um hilfe gegen graf heinrich 
von Lupfen gebeten84. auf der anderen seite wird in der urkunde vom 7. Februar 
1439 auch graf heinrich von Lupfen mit seinen Brüdern als mitglied der gesell-
schaft genannt85. im gleichen Zusammenhang wie hans von Rechberg sind außer-
dem um 1440 auch drei weitere adlige als mitglieder der gesellschaft belegt, die dem 
Bischof im herbst 1440 Fehde ansagten oder zuvor an Fehdehandlungen gegen ihn 
beteiligt gewesen waren86.

diese Fehde verschmolz, wie in iii.3.4 gezeigt wird, insofern mit der Welle par-
allel verlaufender städtefeindlicher Fehden, als der Bischof und die Reichsstädte 
sich gegenseitig hilfe leisteten, während viele Feinde des Bischofs zugleich Feinde 
der Reichsstädte waren. im adelskrieg gegen die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben kämpften graf heinrich von Lupfen und 13 adlige, die mit hans von 
Rechberg um 1440 als mitglieder der gesellschaft genannt werden87.

die teilnahme von mitgliedern der gesellschaft im hegau an Fehden gegen die 
Reichsstädte war für die gesellschaft sehr problematisch, da sie und die gesell-
schaft in oberschwaben seit Januar 1440 in Bündnisverhandlungen mit den schwä-
bischen Reichsstädten standen88. die städtefeinde89 konnten sich ganz offensicht-
lich innerhalb der gesellschaft nicht durchsetzen und sind nach 1440 nicht mehr als 
ihre mitglieder fassbar, wobei allerdings einzelne mitglieder der gesellschaft im 
hegau, etwa hans von Klingenberg, offenbar noch heimlich mit ihnen sympathi-
sierten90.

84 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354.
85 RsQ 1.1, nr. 1733.
86 Vgl. Liste der georgenschild-mitglieder in Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), 

s. 212 und Wiedergabe des Fehdebriefs und die nennung der teilnehmer an dem voraus-
gehenden Raubzug in FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354: Veit von asch, Walter von Königsegg, 
herzog Reinhold von urslingen. Vgl. prosopographischer anhang.

87 Vgl. Liste der georgenschild-mitglieder in Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), 
s. 212 und Verhandlungsdokumente, Listen und absagebriefe der städtefeinde zur heimen-
hofen-Fehde (stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131, entspricht stadta stras-
bourg aa 240 Fol. 4; hsta stuttgart a 602 nr. 5576) und zur Fehde des grafen Friedrich 
genannt der öttinger von Zollern (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1; gebhard dacher, 
s. 605; vgl. iii.3.4): Veit von asch, melchior von Blumenegg, heinrich, Konrad, georg und 
hans von geroldseck, Konrad und Pentelin von heimenhofen, hugo und Beringer von 
Landenberg, Werner von schienen, eberlin von Reischach, herzog Reinhold von urslin-
gen. Vgl. prosopographischer anhang.

88 hsta stuttgart a 602 nr. 5541.
89 „städtefeind“ war ein häufiger Quellenbegriff für adlige, die Fehden gegen Reichsstädte 

führten; vgl. Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 126 ff.
90 Vgl. prosopographischer anhang: Klingenberg.
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4.4 Der städtefreundliche Adel

insgesamt aber neigten sich beide teilgesellschaften deutlich den städten zu. die 
Bündnisverhandlungen wurden auch parallel zu den Fehden der städtefeinde fort-
gesetzt91. die Reichsstadt ulm ließ den übrigen mitgliedern des städtebunds am 
6. april 1442 durch Ratsboten aus überlingen und Ravensburg die geheime nach-
richt überbringen, dass sich die Ritterschaft im hegau mit den Bodenseestädten 
und den schwäbischen städten gegen die herren von heimenhofen und ihre helfer 
verbünden und den städten ihre schlösser öffnen wolle. da die ritterschaft in dem 
Hogöw ain erbere, frome, riche ritterschafft ist und vil habender herren, ritter und 
knechte darunder sind, den solich bös unbillich untrüw louff ouch laid sind, sprach 
sich ulm dafür aus, ihnen das Bündnis nicht abzuschlagen92.

Zu einem vertraglichen Bündnis scheint es zwar nicht gekommen zu sein, doch 
war die gesellschaft im hegau maßgeblich daran beteiligt, die Beendigung der 
himmeli-Fehde 1440/42, des Bischof-heinrich-Kriegs im Frühjahr 1441 sowie der 
meisten städtefeindlichen Fehden im november 1442 auszuhandeln93. Viele mit-
glieder beider gesellschaften standen in diensten des grafen Ludwig von Würt-
temberg-urach94, der bis zum ausbruch des Zweiten städtekriegs die stabilen 
Bündnisbeziehungen seines Vaters und großvaters zu den schwäbischen Reichs-
städten fortführte und zudem 1445 mit den städten eine Vereinbarung zur Be-
kämpfung der städtefeinde schloss, um die roubery zuo wennden95. aus den Jahren 
1444 und 1445 sind zudem einige Fälle überliefert, in denen mitglieder beider ge-
sellschaften die Feinde von mitgliedsstädten der Vereinigung in schwaben oder des 
Bundes der seestädte verfolgten und inhaftierten, die im Rahmen ihrer Fehdetätig-
keit dritte geschädigt hatten96. auch wenn die von Kaiser sigismund erwünschte 
ständeübergreifende einung vorerst nicht Wirklichkeit wurde, haben die georgen-
schild-gesellschaften offenbar durchaus positive Beziehungen zu den städtebün-
den in schwaben und am Bodensee gepflegt. hans von Rechbergs Verhältnis zur 
gesellschaft mit st. georgenschild dagegen nahm keine gute entwicklung (vgl. 
V. 4.4, V. 5.1, V. 7), stattdessen suchte er sich neue Verbündete.

91 Blezinger, städtebund (1954), s. 84 f. Zur distanzierung der gesellschaft mit st. georgen-
schild von den städtefeinden vgl. Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 120 f.

92 stadta ulm a 1106 nr. 81.
93 Vgl. iii. 3.
94 Vgl. V. 4.4.
95 Bündnisvertrag zwischen graf Ludwig von Württemberg-urach, Kurfürst Ludwig von der 

Pfalz und 24 Reichsstädten, u. a. augsburg, ulm und Rottweil, vom 15. Juni 1445; stadta 
Rottweil ii. arch. ii. abt. Lade LiX Fasz. 2 nr. 28 ff. Zu den Bündnisbeziehungen zwi-
schen Württemberg und den Reichssstädten siehe V. 2.2, V. 2.3.

96 Vgl. prosopographischer anhang zu Veit von asch, schweninger von Wernau und Walter 
von Königsegg.
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5. Zusammenfassung

im hinblick auf die spätere Fehdekarriere hans von Rechberg sind folgende 
 Beobachtungen zur geschichte der herren von Rechberg im spätmittelalter, insbe-
sondere ab dem ersten städtekrieg hervorzuheben. die herren von Rechberg 
agierten ende des 14. Jahrhunderts als teil eines Familienverbandes um die grafen 
von helfenstein, der im Kontext des ersten städtekriegs 1381/83 zum ersten mal in 
einer institutionalisierten Form, nämlich in gestalt der gesellschaft mit st. Wil-
helm fassbar wird. dieselben Familien erscheinen zwei generationen später als ge-
sellschaft mit st. georgenschild in niederschwaben an der donau. offenbar waren 
beide gesellschaften lediglich äußere erscheinungsformen eines familiären netz-
werks, das über mehrere generationen hinweg relativ stabil blieb. in dem Zeitraum 
von ca. 1380 – 1440, der von dem erscheinen dieser beiden adelseinungen begrenzt 
wird, etablierten sich mitglieder aller drei Linien der herren von Rechberg „auf 
den Bergen“ und ihre angeheirateten Verwandten, insbesondere die grafen von 
helfenstein und die herzoge von teck in einflusspositionen am hof der grafen 
von Württemberg. einige Familienmitglieder sind auch an den höfen der herzöge 
von österreich und der markgrafen von Brandenburg präsent. offensichtlich ma-
nifestiert sich in diesen gesellschaften eine akkumulation von sozialem Kapital 
durch die beteiligten adelsfamilien, welche sich jeweils in politischen einfluss um-
setzen ließ. 

abgesehen von dieser institutionalisierung des rechbergisch-helfensteinischen 
Familienverbands in den beiden genannten einungen knüpfte die Familie von Rech-
berg auch Bündnisbeziehungen zu anderen adelsfamilien in entfernteren Räumen, 
und zwar, wie bei der Wilhelm-gesellschaft, jeweils im Kontext von kriegerischen 
auseinandersetzungen mit nichtadligen herrschaftsträgern: die Löwengesellschaft 
sammelte sich im Kontext des ersten städtekriegs und des sempacherkriegs, die 
 gesellschaft mit st. georgenschild ursprünglich im Kontext der appenzellerkriege. 
die gegnerschaft dieser gruppen zu Reichsstädten, eidgenossen und appenzellern 
ist ein deutlicher anhaltspunkt dafür, dass für ihren Zusammenhalt und ihre mo-
bilisierung ständisch-soziale Ressentiments eine wesentliche Rolle spielten. aus  
der Perspektive der grafen von helfenstein hatte die gesellschaft mit st. Wilhelm 
außerdem im Kontext des städtekriegs die Funktion eines abwehrbündnisses 
 gegenüber der Reichsstadt ulm, die über ihre finanziellen Forderungen anspruch 
auf den gesamten herrschaftlichen Besitz der helfensteiner geltend machten. dieses 
abwehrbündnis war zumindest teilweise erfolgreich, da die helfensteiner sich einen 
teil ihres Besitzes erhalten oder zurücklösen konnten (vgl. V.4.1).

hans von Rechberg war zunächst in das politische Bündnissystem seiner Familie 
integriert, unter anderem durch seine heiratsverbindung mit einer der wichtigsten 
adelsfamilien der gesellschaft mit st. georgenschild im hegau, den truchsessen 
von Waldburg. um 1440 sind jedoch entwicklungen zu beobachten, in deren Ver-
lauf sich Rechberg aus diesem Kontext löste: Zum einen das Verschwinden der ge-
sellschaft mit st. georgenschild in niederschwaben an der donau, zum anderen 
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die abspaltung einer städtefeindlichen adelsfraktion aus der gesellschaft im 
hegau, der sich auch hans von Rechberg anschloss. im Verlauf von Rechbergs 
Fehdeführung wird erkennbar, dass er sich in den folgenden Jahrzehnten bündnis-
politisch völlig umorientierte und sich ein neues netzwerk von Verbündeten auf-
baute, das allerdings eine weniger verbindliche struktur aufwies als die st.-geor-
genschild-gesellschaften. dies soll im folgenden Kapitel verdeutlicht werden. 
Zugleich hat sich Rechbergs Verhältnis zu diesen gesellschaften in den folgenden 
Jahrzehnten immer mehr verschlechtert und mündete nach jahrelangen Rechts-
streitigkeiten mit einzelnen ihrer mitglieder 1464 in seine letzte, für ihn tödliche 
Fehde.



III. Fehdeführung und Netzwerk  
im Überblick, 1431 – 1464

1. Diachrone und synchrone Konfliktzusammenhänge

die kriegerischen auseinandersetzungen, an denen Rechberg sich beteiligte, standen 
an ihrem betreffenden schauplatz jeweils sowohl in einem diachronen als auch einem 
synchronen Konfliktzusammenhang. einerseits waren viele dieser aus einander-
setzungen Fortsetzung ein- und desselben Konfliktstrangs insofern, als immer wie-
der um denselben gegenstand gekämpft wurde. andererseits beteiligte sich Rech-
berg zum teil zeitlich parallel an auseinandersetzungen, die sich hinsichtlich der 
Konfliktparteien, -schauplätze und -gegenstände völlig voneinander unterschieden. 
dabei kooperierte er häufig mit Verbündeten und unterstützern, die ihrerseits 
 wiederum in völlig anderen Konfliktzusammenhängen agierten. in der Forschungs-
literatur werden die hier relevanten Fehden und Kriege in der Regel oft als lineare 
abfolge von ereignissen innerhalb eines Konfliktzusammenhangs dargestellt. die 
gleichzeitigen Zusammenhänge paralleler Konfliktführung verschiedener Parteien 
an unterschiedlichen schauplätzen dagegen werden eher selten als eigenständiger 
untersuchungsgegenstand beleuchtet, zumindest, was gewaltakteure unterhalb der 
ebene protostaatlicher territorialmächte betrifft. eine Kenntnis dieser Zusammen-
hänge ist jedoch in vielen Fällen für die deutung von Rechbergs Verhalten notwen-
dig, da er sein handeln nicht unbedingt an der Bearbeitung der jeweiligen Konflikt-
ursachen ausrichtete, sondern oft an den gelegenheiten und notwendigkeiten, die 
sich durch kurzfristige Kooperationen mit anderen Fehdeführenden ergaben. 

der folgende teil soll eine darstellung beider aspekte miteinander verknüpfen: 
einerseits soll er einen zeitlichen und thematischen überblick über die verwirrende 
Vielfalt von Kriegen, fehderechtlich begründeten oder auch ohne überlieferte 
 formale Legitimation begangenen gewalttaten ermöglichen, an denen sich hans 
von Rechberg im Zeitraum von 1431 bis zu seinem tod 1464 direkt oder indirekt 
beteiligte. andererseits soll hier die entwicklung des netzwerks von Fehdeführen-
den nachvollzogen und dargestellt werden, auf dessen unterstützung hans von 
Rechberg im Verlauf dieser auseinandersetzungen zurückgriff und das erst durch 
die analyse mehrerer parallel verlaufender Konfliktstränge erkennbar wird. die 
erkenntnisse, die daraus vor allem im hinblick auf Bündniskontinuitäten inner-
halb des Fehdenetzwerks gezogen werden können, werden am ende des teils iii 
zusammengefasst und liefern eine wesentliche argumentationsgrundlage für teil V. 
um Rechbergs aktivitäten in einen größeren Zusammenhang einordnen zu kön-
nen, ist vor allem eine Kenntnis der folgenden Konfliktstränge relevant, die beson-
ders in den großen auseinandersetzungen um die mitte des 15. Jahrhunderts mit-
einander verflochten wurden.
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ein großer teil der Fehden hans von Rechbergs erscheint im überblick als serie 
von unterstützenden angriffen im Kontext habsburgischer Bemühungen um die 
Restitution territorialer Rechte, die dem haus österreich zuvor verloren gegangen 
waren oder aus anderen gründen beansprucht wurden. mit diesen Restitutionsbe-
mühungen verbanden sich außerdem die interessen einiger hochadliger dynasten, 
die bündnispolitisch zwischen dem haus österreich und anderen territorialen 
nachbarn lavierten. die jeweiligen Fehden, in denen um diese gebiete gekämpft 
wurde, erscheinen dabei lediglich als wechselnde Bezeichnungen und Begrün-
dungen desselben Konfliktstrangs. 

Bei diesen umstrittenen gebieten handelte es sich um die folgenden städte und 
herrschaften: das s a r g a n s e r l a n d , das gebiet zwischen alpenrheintal und Wa-
lensee in der heutigen ostschweiz, wurde nach dem tod des grafen Friedrich Vii. 
von toggenburg 1436 durch herzog Friedrich iV. von österreich-tirol als habs-
burgisches Pfand gegen die ansprüche von Zürich, schwyz und glarus zurück-
gefordert. diese territoriale Rivalität blieb auch unter herzog Friedrichs habs-
burgischen nachfolgern noch bis in die späteren vierziger Jahre bestehen (vgl. 
iii. 3.1, iii. 4.1, iii. 5.1). Zwischen den eidgenössischen orten und den habsbur-
gern standen die ab 1446 mit hans von Rechberg verschwägerten grafen von Wer-
denberg-sargans, die teils im Bündnis mit habsburg, teils mit schwyz und glarus 
die Kontrolle über das sarganserland sowie ihre Besitzungen in graubünden zu-
rückzugewinnen suchten (vgl. ebd. sowie iii. 7.3).

die stadt B a s e l  lag in den vierziger Jahren im Konflikt sowohl mit den habs-
burgischen Rheinstädten als auch mit adligen Parteigängern des hauses habsburg, 
teils wegen strittiger Zölle und anderer herrschaftsrechte, teils wegen ihrer Verbin-
dung zu der umstrittenen stadt Rheinfelden. Basels Verhältnis zu habsburg wurde 
außerdem durch Ängste belastet, österreich könnte die in den sechziger und sieb-
ziger Jahren des 14. Jahrhunderts erhobenen herrschaftsansprüche auf die stadt 
wiederbeleben (vgl. iii. 4.2, iii. 5.3, iii. 7.5).

König Friedrich iii. erhob nach seiner Krönung ansprüche auf zahlreiche städte 
und Landgebiete, die dem haus habsburg 1415 im Reichskrieg König sigismunds 
gegen herzog Friedrich iV. von österreich-tirol entfremdet worden waren. einige 
dieser territorialeinheiten waren in den Besitz regionaler dynasten übergegangen, 
beispielsweise umfangreiche herrschaftsrechte in Vorarlberg und in der ost-
schweiz an graf Friedrich Vii. von toggenburg. andere waren durch die eidge-
nossen erobert worden, etwa der a a r g a u  durch die stadt Bern. Wieder andere 
waren zu reichsunmittelbaren städten geworden, insbesondere R h e i n f e l d e n , 
s c h a f f h a u s e n  und R a d o l f z e l l . diese gebiete versuchten die habsburger um 
die mitte des 15. Jahrhunderts zurückzugewinnen (vgl. iii. 3.1, iii. 4.1, iii. 4.2, 
iii. 5.1, iii. 5.2, iii. 5.3, iii. 7.6, iii. 8.1).

ab dem Zweiten städtekrieg erhob außerdem herzog albrecht Vi. anspruch 
auf eine Rücklösung der herrschaft h o h e n b e r g  am oberen neckar, die herzog 
Friedrich iV. 1410 an ein Konsortium schwäbischer Reichsstädte verpfändet hatte 
(vgl. iii. 6, iii. 7.1).
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neben den auseinandersetzungen, die auf habsburgische Revindikationen und 
korrespondierende ansprüche von adligen Parteigängern österreichs zurück-
zuführen sind, ist besonders auf umlandkonflikte zwischen städten, Fürsten und 
adligen in Franken, ober- und niederschwaben hinzuweisen. ein weiteres fehde-
übergreifendes motiv ist der hegemonialanspruch, den die markgrafen von Bran-
denburg durch die ausweitung der Jurisdiktion ihres burggräflichen nürnberger 
Landgerichts zu Lasten ihrer territorialen nachbarn in ganz Franken durchzu-
setzen suchten (vgl. iii.3.3, iii.6, iii.7.1). ebenfalls zu erwähnen sind die nachbar-
schaftsstreitigkeiten des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart mit der Reichs-
stadt esslingen (vgl. iii.6). heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, lag über 
strittige herrschaftsrechte und schulden im Konflikt mit den grafen von Lupfen, 
einzelnen Konstanzer Bürgern und möglicherweise verschiedenen adligen, die 
ansprüche auf die bischöfliche stadt tiengen geltend machten. diese Konflikte es-
kalierten in den vierziger Jahren mehrmals zu gewalttätigen auseinandersetzungen, 
die vor allem im hegau ausgetragen wurden (vgl. iii.3.2, iii.4.2). die markgrafen 
von Baden und die pfälzischen Kurfürsten konkurrierten um die erweiterung ihrer 
jeweiligen einflussphären im einzugsgebiet des nördlichen oberrheins, oft zu 
 Lasten lokaler dynastengeschlechter wie der grafen von Lützelstein und der gra-
fen von eberstein (vgl. iii.5.4, iii.7.4). Zu diesen auseinandersetzungen kamen 
viele kleine, lokale Konflikte zwischen Reichsstädten und benachbarten adligen.

die Liste ist damit nicht vollständig, umfasst jedoch die wichtigsten konflikt-
übergreifenden themen. im überblick zu hans von Rechbergs Fehden fällt auf, 
dass er bei seinen Fehden gegen städte und eidgenossen jeweils eine Konvergenz 
zwischen seinen eigenen Konfliktinteressen und denen benachbarter Fürsten 
suchte oder durch seine handlungen herbeiführte, indem er gewaltsame eskala-
tionen provozierte. seine Fehden nahmen dadurch häufig den charakter von stell-
vertreterkonflikten an, wobei allerdings nicht immer deutlich wird, ob die „vertre-
tenen“ Fürsten mit Rechbergs handeln einverstanden waren und ob die initiative 
von ihnen oder von Rechberg ausging.
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2.  Fehden und Kriege in der späten Regierungszeit Kaiser 
Sigismunds (1431 – 37)

2.1 Der fünfte Hussitenkreuzzug

nach der Verbrennung des kirchenkritischen Prager theologen Jan hus beim 
Konstanzer Konzil 1415 hatten sich seine in Böhmen sehr zahlreichen anhänger – 
die hussiten – unter adliger Führung gegen das haus Luxemburg und den Papst 
erhoben. der 1411 zum deutschen König gewählte Luxemburger sigismund, der 
nach dem tod seines halbbruders Wenzel im Jahr 1419 auch die böhmische Krone 
beanspruchte, hatte zwischen 1420 und 1431 gemeinsam mit Papst martin V. nicht 
weniger als fünf ziemlich erfolglose Kreuzzüge gegen die hussiten organisiert. der 
hussitenkreuzzug von 1431 war die letzte große militärische anstrengung König 
sigismunds zur Rückgewinnung der herrschaft seines hauses sowie zur Wieder-
herstellung der autorität der katholischen Kirche in Böhmen1.

in diesem Feldzug mobilisierten Papst und König noch einmal ein beträchtliches 
aufgebot. chronikalische Quellen sprechen von 40 000 Reitern und einer unbe-
kannten Zahl von Fußknechten aus dem gesamten Reich. unter dem Befehl des 
Kurfürsten Friedrich i. von Brandenburg brach das hauptheer am 7. Juli 1431 von 
nürnberg aus auf, drang am 1. august in Böhmen ein, zog zunächst auf tachau 
(tachov) zu und begann die stadt zu belagern. auf die nachricht eines heranzie-
henden hussitischen entsatzheeres hin ließ das heer allerdings von der Belagerung 
ab. stattdessen zerstreuten sich die einzelnen truppenteile, um die weitere umge-
bung zu plündern. Zwar gelang es den anführern, das heer bei taus (domažlice) 
erneut zusammenzuziehen, ein streit unter den deutschen Fürsten über die auftei-
lung der Kriegskosten beeinträchtigte jedoch die einigkeit der Kreuzfahrer. in die-
ser situation wurde das heer am 14. august von den hussiten angegriffen und 
zerstreute sich in Windeseile, wobei tausende Kreuzfahrer ums Leben kamen. 
dass es König sigismund 1436 am ende seines Lebens doch noch gelang, als böh-
mischer König in Prag einzuziehen, hatte er weniger den Kreuzzügen zu verdan-
ken als der spaltung der hussitischen Bewegung2.

dieser Feldzug dürfte für hans von Rechberg die erste teilnahme an einem grö-
ßeren militärischen unternehmen gewesen sein. aus einer schadensquittung vom 
6. Juni 1432 geht hervor, dass er im sommer 1431 im truppenkontingent des grafen 
Ludwig von Württemberg am hussitenkreuzzug teilnahm3. Wie in teil ii darge-
stellt, beteiligten sich außer ihm auch sein Vater, mindestens zwei seiner Brüder 
und weitere Verwandte. 

 1 Hoensch, sigismund (1996), s. 201 – 206, 279 – 310, 363 – 370. 
 2 Aschbach, sigismund 3 (1841), s. 376 – 382; Hoensch, sigismund (1996), s. 368.
 3 hsta stuttgart a 602 nr. 2359: hans von Rechberg quittiert über 45 fl. für die habe, die er 

in Böhmen verloren hat. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 2.
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2.2  Die Fehde gegen die Städte der Diözese Lüttich, 1436

markgraf Friedrich i. von Brandenburg, der kurfürstliche Befehlshaber des könig-
lichen heeres im hussitenkreuzzug, führte parallel zu den hussitenkriegen seit 
1421 eine Fehde gegen sechs städte aus der diözese Lüttich. grund war eine nicht 
eingelöste schuld des 1418 zum Lütticher Bischof erhobenen Johann von Wallen-
rode, der sich mindestens 2.000 fl. von markgraf Friedrich geliehen hatte. nach 
seinem plötzlichen tod im Folgejahr hatten einige Lütticher honoratioren die be-
weglichen güter ihres Bischofs verkauft und den erlös unter sich aufgeteilt, ohne 
die finanziellen ansprüche auswärtiger gläubiger zu berücksichtigen. der bran-
denburgische Kurfürst nahm dieses Vorgehen zum anlass für einen jahrzehnte-
langen Rechtsstreit, der sehr schnell in eine Fehde mündete4.

nach vergeblichen Vorladungen und ersten Fehdehandlungen erwirkte markgraf 
Friedrich von Brandenburg 1423 vor dem königlichen hofgericht die acht und 1425 
die aberacht gegen sechs städte aus der Lütticher diözese: Lüttich,  hasselt, maast-
richt, huy, tongeren und st. trond. auf dieser Rechtsgrundlage inhaftierte und pfän-
dete der markgraf in den folgenden Jahren Kaufleute aus den betroffenen städten. 
König sigismund unterstützte die Forderung des Kurfürsten5. 1434 und 1436 schloss 
markgraf Friedrich schriftliche abmachungen zur gemeinsamen Fehdeführung mit 
einigen adligen aus dem ostschwäbischen Raum (vgl. u.). der endgültige ausgang der 
Fehde ist nicht überliefert, der anspruch des markgrafen wurde nach seinem tod 1440 
jedoch von seinem sohn markgraf albrecht von Brandenburg-ansbach weiterver-
folgt. König Friedrich iii. befahl 1442 den Reichsstädten nürnberg und Frankfurt, 
dem markgrafen bei der Vollstreckung von acht und aberacht gegen die Lütticher 
behilflich zu sein. noch 1454 fand ein gütlicher tag zwischen abgesandten des mark-
grafen und der geächteten städte statt. der weitere Verlauf ist bisher nicht geklärt6.

am 14. Juli 1434 schloss der Kurfürst mit seinem hofmeister Wilhelm von Rech-
berg, hans’ Bruder, und anderen adligen einen Vertrag zur gemeinsamen Fehde-
führung gegen die sechs städte. nach dem scheitern zwischenzeitlicher Verhand-
lungen schloss der Kurfürst am 4. märz 1436 erneut einen Bündnisvertrag zur 
Befehdung der städte, diesmal mit Wilhelm und hans von Rechberg-hohenrech-
berg und den allgäuer adligen Veit von eisenburg sowie georg, hans, heinrich 
und thomas von schwangau7. allerdings ist nicht dokumentiert, ob die Fehde-
führenden überhaupt angehörige der betroffenen städte schädigten. überliefert ist 
jedoch, dass hans von Rechberg mit zwei Verbündeten zwei Brüsseler und einen 
Pariser Kaufmann ausraubte und gefangen nahm, die vielleicht wegen ihrer Fremd-
sprachigkeit aufgefallen waren. die Kaufleute, die in der markgräflichen stadt 

 4 Nève, markgraf von Brandenburg (1994), s. 101 – 114.
 5 ebd., s. 101 – 114; Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 205 – 214.
 6 Nève, markgraf von Brandenburg (1994), s. 116 f.
 7 Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 214 ff. Vgl. Nève, markgraf von Brandenburg (1994), 

s. 114 ff.



104

crailsheim inhaftiert wurden, waren wahrscheinlich auf dem Weg zu oder von  
der nördlinger Pfingstmesse in die nähe des fränkisch-hohenzollerischen herr-
schaftsbereich gelangt und dort überfallen worden8. da keiner der gefangenen aus 
der diözese Lüttich stammte, forderten ihre herkunftsstädte bald ihre unverzüg-
liche und bedingungslose Freilassung. Zumindest der Pariser Le masson wurde 
daraufhin am 18. september gegen urfehde entlassen9. 

einer notiz bei gabelkover zufolge verbündete sich markgraf albrecht von 
Brandenburg-ansbach am 1. august 1444 erneut mit Wilhelm und hans von 
Rechberg-hohenrechberg, um den Bischof von Lüttich niederzuwerfen10, jedoch 
sind keinerlei daraus folgende Fehdehandlungen der beiden Brüder bekannt. 

2.3 Verbündete und Unterstützer in Rechbergs frühen Fehden

hans von Rechbergs Rolle in diesen beiden kriegerischen auseinandersetzungen 
wirft ein schlaglicht auf adlige gruppenstrukturen, die sich auch in seinen späteren 
Fehden immer wieder nachweisen lassen. so ist der hussitenfeldzug der erste beleg-
bare biographische Berührungspunkt zwischen Rechberg und vielen seiner späteren 
wichtigsten Verbündeten: unter dem Banner des markgrafen Friedrich von Bran-
denburg zogen auch Veit von eisenburg, heinrich schilling, hans von First, merk-
lin von hailfingen, albrecht von Freyberg, Walter und eberhard von urbach sowie 
die Brüder georg und heinrich von geroldseck-sulz mit ihren  Verwandten Walter 
von geroldseck-sulz und herzog Reinhold Vi. von urslingen nach Böhmen11. Be-
sonders eisenburg, schilling, die urbacher und die gerolds ecker erschienen in vie-

 8 eine einordnung des Vorfalls in den Kontext der nördlinger Pfingstmesse wird durch die 
europaweite Bedeutung dieses Wirtschaftsereignisses nahegelegt, welche die anwesenheit 
dreier so weit gereister und aus weit voneinander entfernt liegenden orten stammenden 
männern im schwäbisch-fränkischen grenzraum erklären würde. auch zeitlich wäre eine 
solche einordnung plausibel. die nördlinger Pfingstmesse begann eine Woche nach Pfings-
ten, das im Jahr 1436 auf den 27. mai fiel, und dauerte zwei Wochen, vom 3. bis 17. Juni 1436; 
Bürgermeister und Rat von Paris schrieben dem Kurfürsten am 1. august, etwa sechs Wo-
chen später (Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 219 f.). Bis die nachricht von dem überfall 
nach Paris gelangte, dürften mehrere Wochen vergangen sein. ein entsprechender Brief aus 
Brüssel datiert erst vom 8. oktober 1436, dennoch könnte er sich auf denselben überfall be-
ziehen wie der Pariser Brief, da beide dieselben täter in derselben Reihenfolge nennen (Paris: 
… Johannem de Rechberg, Conradum de Rynhardswile ac juniorem Romig eorumq. hereedes 
ac familiares …; Brüssel: … Joannem de Regberg, Conradum de Rynhardt, Romigeus junio
rem … ebd., s. 220).

 9 Vgl. urfehde diesen datums in sta nürnberg Rep. 106 urk. nr. 99.
10 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 3 sowie Reg. 6.
11 die genannten wurden im oktober 1430 im gefolge des grafen Ludwig von Württemberg 

für den Feldzug einberufen, ebenso mehrere herren von Wernau – Verwandte der späteren 
Rechberg-Verbündeten Wolf und schweninger von Wernau – sowie angehörige der Volen 
von Wildenau, die in der eisenburg-Fehde in den fünfziger Jahren unter Rechbergs Verbün-
deten erscheinen. Vgl. die württembergischen einberufungslisten bei Sattler, geschichte 
des herzogthums 2 (1767), s. 112 ff. 
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len späteren Fehden als Verbündete Rechbergs. ein besonders prominenter teilneh-
mer der schlacht bei taus, dessen langjährige Bekanntschaft mit hans von Rechberg 
vermutlich mit dem hussitenfeldzug begann, war der sohn des kurfürstlichen Be-
fehlshabers, der spätere markgraf albrecht von Brandenburg-ansbach. Wie für 
Rechberg war auch für den späteren Fürsten dieser Feldzug die erste größere militä-
rische erfahrung gewesen12. markgraf albrecht und hans von Rechberg arbeiteten 
in vielen späteren Feldzügen eng miteinander zusammen13.

Während sich im hussitenkrieg die ursprünge der personellen grundlagen von 
Rechbergs späteren Fehdenetzwerken erahnen lassen, stellt der 1436 geschlossene 
Bündnisvertrag aus der Fehde gegen die städte der diözese Lüttich14 gewissermaßen 
die formale Blaupause für Rechte und Pflichten der mitglieder dieser gruppen dar. 
darin verpflichteten sich die Brüder von Rechberg-hohenrechberg sowie die übrigen 
adligen Vertragspartner gegenüber dem markgrafen Friedrich von Brandenburg, die 
geächteten städte zu schädigen und dem markgrafen ihre Burgen zu öffnen. Für ihre 
hilfe sollten die adligen keinen sold, sondern die hälfte der erbeuteten gefangen, 
barschaft, silber, cleinot, tuch oder ander, was das wer er halten. Falls der gesamtwert 
der Beute 100 fl. für jeden nicht überstieg, sollten sie jeweils den gesamten Betrag be-
halten dürfen. sollte ein Fehdehelfer deswegen in einer seiner städte oder Burgen 
überzogen, belegert oder besessen werden, so würden markgraf Friedrich oder seine 
erben sy allemal mit unser selbs liben,  landen und luten unverzogenlich retten15.

diese Bündnisprinzipien – Vereinbarungen über die Verteilung von Lasten, 
 Risiken und gewinnen sowie über die Vereinigung der gemeinsamen strategischen 
Ressourcen durch Burgenöffnungen und gegenseitigen Beistand – werden implizit 
im gruppenverhalten der städtefeinde deutlich, die sich um diese Zeit zu formieren 
begannen.

12 Kanter, albrecht achilles (1911), s. 111.
13 diese Zusammenarbeit umfasste u. a. gemeinsame Kriegszüge im alten Zürichkrieg 1445, 

im Zweiten städtekrieg 1449/50 und im Krieg gegen die pfälzischen und bayrischen Wittels-
bacher 1461/62. in einer Fehde Rechbergs gegen den schwäbischen städtebund bewirkte 
der markgraf 1457 durch seine Fürsprache bei Kaiser Friedrich iii. einen für Rechberg 
güns tigen ausgang.

14 Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 214 ff. Vgl. Nève, markgraf von Brandenburg (1994), 
s. 114 ff.

15 Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 217 ff.; sta nürnberg Rep. 106 a nr. 18. Vgl. Regest bei 
Kanter, hans von Rechberg (1902), nr. 4, 5; s. 125 f. die Burgen, die dem markgrafen ge-
öffnet werden sollten, waren hohenrechberg, Wagegg, hohenhinterschwangau und der 
turm zu schwangau. aus unbekannten gründen wurde in diesem Fehdevertrag auch die 
stadt Köln zur gegnerin erklärt. im Zusammenhang mit der den Rittern frei zugestandenen 
Beutesumme von 100 fl. ist ein dienstvertrag interessant, den hans von schwangau bereits 
am 5. september 1433 mit dem herzog Friedrich iV. von österreich geschlossen hatte: der 
herzog lieh ihm 100 fl., worauf sich schwangau verpflichtete, daz ich mein kuntschafft auf 
sein veinde von Engellannd und ander mit den er dann nicht frid haltet, haben, und nach 
derselben leib und gut greiff(e)n sol. sollte er binnen eines Jahres keinen engländer fangen, 
werde er dem herzog die 100 fl. zurückzahlen. tLa innsbruck urk. i nr. 3404.
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3.  Fehden und Kriege im Zeichen der Polarisierung  
von Städten und Adel, 1438 – 42

3.1  Die Himmeli-Fehde vor dem Hintergrund des Toggenburger  
Erbschaftsstreits, 1439 – 43

der 1436 ohne nachkommen verstorbene graf Friedrich Vii. von toggenburg 
hinterließ einen bedeutenden herrschaftskomplex in der heutigen nordostschweiz 
und Vorarlberg. ein teil dieses Komplexes wurde sowohl von herzog Fried- 
rich iV. von österreich-tirol als auch den eidgenössischen orten schwyz und 
 Zürich beansprucht16. Besonders umstritten war das zwischen Walensee und al-
penrheintal gelegene sarganserland, das der graf von toggenburg als Pfand von 
österreich bzw. als afterpfand von den grafen von Werdenberg-sargans innege-
habt hatte. als das Pfand an österreich zurückfallen sollte, löste es graf heinrich 
von Werdenberg-sargans wieder aus, wozu er einen Kredit von schwyz und gla-
rus aufnahm und sich in das Landrecht beider eidgenössischen orte begab. Zürich 
jedoch besetzte das sarganserland im mai 1437 und machte sich damit den öster-
reichischen herzog, graf heinrich von Werdenberg-sargans sowie die eidgenös-
sischen orte schwyz und glarus zu Feinden. nach gewaltsamer eskalation dieses 
territorialkonflikts zwischen Zürich und schwyz im mai 1439 beteiligte sich im 
herbst 1440 auch der österreichische Vogt von Feldkirch an einem Feldzug gegen 
Zürich17.

an diesen ereignissen war hans von Rechberg allem anschein nach nicht direkt 
beteiligt, doch führte er als helfer eine Fehde für den appenzeller ulrich himmeli, 
deren Parallelen zum toggenburger erbschaftsstreit darauf hinweisen, dass Rech-
berg sich am Verlauf dieses Konflikts orientierte und bestrebt war, jeweils den 
 gegnern des hauses habsburg schaden zuzufügen. das Ringen der grafen von 
Werdenberg-sargans um die Kontrolle des sarganserlands zog sich noch bis ende 
der vierziger Jahre durch weitere Konflikte, an denen Rechberg beteiligt war, und 
gewann für ihn durch seine heirat mit gräfin elisabeth von Werdenberg-sargans 
um 1445/46 noch persönliche Relevanz.

die ursprünge der himmeli-Fehde reichen bis an den anfang der dreißiger 
Jahre zurück. damals wurden bei einem maßgeblich durch Zürich und andere der 
östlichen eidgenössischen orte gelenkten politischen umsturz die führenden mit-
glieder der kommunalen Regierung in appenzell, Landamman und Landgemeinde, 
gestürzt. einige von ihnen, darunter ein gewisser ulrich himmeli, flohen außer 
Landes und verklagten vor dem 21. märz 1436 appenzell und die eidgenossen-
schaft vor dem Landgericht nürnberg wegen ihrer inhaftierung, enteignung und 

16 Niederstätter, Zürichkrieg, s. 30 – 35, 57 f.
17 Niederstätter, Zürichkrieg, s. 33 f., 59, 63 ff., 83 – 85, 186; Rigendinger, ir hertz und sinn 

(2006), s. 113 – 118.
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Vertreibung18. entsprechend dem Wunsch des Zürcher gesandten, der im namen 
der Beklagten der Vorladung folgte, wurde die sache am 28. mai 1436 durch den 
nürnberger Landrichter Ritter Wilhelm von Rechberg von hohenrechberg – 
hans’ bereits erwähnten Bruder – an die stadt st. gallen verwiesen19, die den eid-
genossen in allen Punkten Recht gab20. himmeli kehrte daraufhin 1437 heimlich 
nach appenzell zurück und ermordete den jetzigen appenzellischen Landamman 
ulrich häch. Vor dem 14. märz 1438 eröffnete himmeli eine Fehde gegen Zürich 
und die eidgenossenschaft, unterstützt durch Veit von eisenburg, hans von Rech-
berg und weitere adlige helfer21. st. gallen und appenzell erklärten himmeli 
 inzwischen für friedlos und verklagten ihn vor dem Rottweiler hofgericht, das am 
19. september 1438 die acht über ihn verhängte22.

18 anm. 72 zur edition von Ägidius tschudis chronicon helveticum, in chronicon helveti-
cum 10, s. 170 – 173; Marolf, Hans von Rechberg (2006), S. 60 f., 75 – 85 sowie Reg. s. 236 
(1436 märz 21).

19 Kanter schreibt dazu, hans von Rechberg und Veit von eisenburg hätten sich der sache 
himmelis bereits zu diesem Zeitpunkt angenommen und den markgrafen von Brandenburg 
gebeten, himmelis Fall vor das nürnberger Landgericht zu ziehen. Kanter, hans von 
Rechberg (1902), s. 15. diese aussage beruht vermutlich auf einer irrtümlichen Lesart des 
Briefes des nürnberger Landrichters Wilhelm von Rechberg-hohenrechberg an die stadt 
st. gallen vom 28. mai 1436. darin wird erwähnt, dass von solcher Clage und fürheyßens 
wegen, so denn Walther Coppenhan und Ulrichen Hymele, bede von Appenzell, die gemei
nen Eydegenoßen und von Appenzell für diß Lantgericht getan und fürgenomen haben, von 
ettlicher sprüch wegen, die sie dann meynten zu In zu haben, Darumb dann etlich Ritter 
und Knecht yrer bette wegen, Meinen gnedigen Herren den Marggraven zu Brandenburg 
(…) flelich angerufft und In gebetten haben, und von Im begerrend gewest seind, die genan
ten Eydgnoßen und von Appenzell von solcher sprüch wegen zu weysen, und solche Zerung 
und mühe zu vermeyden, so hatt der obgenante Mein gnediger Herr angesegen, solche flei
ßige bete und begerung, und hat die egenanten Cläger und verantwurter für euch geweyst 
zu eüeren freüntlichen Rechten (…). aus dem Zusammenhang geht hervor, dass die Fürbitte 
der ungenannten adligen nicht das anliegen der Kläger betraf, sondern im gegenteil  
die Bitte des eidgenössischen gesandten, die streitsache an ein näher gelegenes gericht zu 
verweisen. apuB 1.2., nr. 286, s. 467 – 468. Vgl. Regest bei Marolf, hans von Rechberg 
(2006), s. 237.

20 apuB 1.2., nr. 289, s. 473 – 482. Vgl. Regesten bei Marolf, hans von Rechberg (2006), 
s. 236 f.

21 aus zwei von diesem tag datierenden Briefentwürfen Zürichs an Veit von eisenburg und 
ulrich himmeli geht hervor, dass himmeli mit einer Reihe ungenannter gesellen die Fehde 
entweder angedroht oder, wahrscheinlicher, bereits eröffnet hatte. Regest bei Marolf, 
hans von Rechberg (2006), s. 243 (1438 märz 14). hans von Rechbergs absage wird erst  
am 22. september 1439 erwähnt (Regest bei Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 246 
(1439 september 22); s. 246 f. (1439 oktober 24)); da er und eisenburg jedoch vorher (Lüt-
ticher Fehde) und nachher (himmeli-Fehde, stickel-Fehde) gemeinsam auftraten und beide 
 anlässlich von himmelis anwesenheit am nürnberger Landgericht mit ihm in Berührung 
gekommen sein dürften (vgl. 3.), ist anzunehmen, dass Rechberg und eisenburg auch gleich-
zeitig himmelis helfer wurden.

22 erster Bericht über den mord in einem Brief von statthalter und Rat des Landes appenzell 
an die stadt st. gallen vom 16. april 1437 in apuB 1.2., nr. 294, s. 492 f. Weitere erwäh-
nungen in apuB 1.2., nr. 309, s. 538 ff.; nr. 310, s. 540 f.; nr. 311, s. 541 – 545. eidgenös-
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hans von Rechberg erscheint in dieser Fehde spätestens ab dem herbst 1439 als 
treibende Kraft: er trat in den Verhandlungen als Wortführer der himmeli-Partei 
gegenüber der eidgenossenschaft und appenzell auf, seine Burg gammertingen 
wurde als stützpunkt benutzt23. Wahrscheinlich war er über seinen Bruder Wil-
helm von Rechberg auf die streitsache himmelis aufmerksam geworden: himmelis 
appellation an das nürnberger Landgericht, das um diese Zeit unter Wilhelms 
 Leitung stand, fiel zeitlich etwa mit dem abschluss des brandenburgischen Fehde-
bündnisses gegen die städte der diözese Lüttich zusammen24.

die Fehde richtete sich zunächst hauptsächlich gegen Zürich. Vermutlich wur-
den die helfer himmelis durch herzog Friedrich iV. von österreich bzw. den 
 österreichischen Landvogt in den Vorlanden25 heimlich unterstützt: Zum einen 
 begann die Fehde offenbar kurz nach der Besetzung des sarganserlandes durch 
 Zürich, die zu spannungen zwischen Zürich und dem österreichischen herzog 
Friedrich iV. geführt hatte, zum anderen konnten himmelis helfer offenbar die 
österreichischen städte säckingen und Laufenburg am hochrhein als stützpunkte 
für überfälle auf Zürcher Bürger nutzen26.

Zu Jahresbeginn 1440 ließen sich himmelis helfer auf Verhandlungen ein. am  
6. Januar 1440 schlossen die Parteien nach Vermittlung schaffhausens und einiger 
adliger einen befristeten, am 3. april einen unbefristeten Waffenstillstand, der je-
doch am 24. Juni durch einen überfall auf den Zürcher Ratsschreiber Jakob von 
cham durch einen helfershelfer Rechbergs gebrochen wurde. auf Bitten Zürichs 
vermittelten mitglieder der Rittergesellschaft mit st. georgenschild an zwei termi-
nen – der erste am 25. august 1440, der zweite zu einem unbekannten Zeitpunkt 
vor dem 28. november 1442 – eine ausrichtung zwischen den eidgenössischen 
orten, appenzell und st. gallen einerseits, ulrich himmeli mit hans von Rech-
berg und weiteren helfern andererseits27. spätestens ab 1440 kooperierte Rechberg 

sische abschiede 2, nr. 224, s. 140; nr. 225, s. 240 f. das datum der Rottweiler achterklä-
rung wird in chronicon helveticum 10, s. 170 erwähnt.

23 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 94 f., 222. 
24 Wie erwähnt, datierte der Bündnisvertrag der genannten adligen mit markgraf Friedrich 

von Brandenburg vom 4. märz 1436 (Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 214 ff.). himmeli 
und Koppenhan appellierten vor dem 21. märz 1436 an das nürnberger Landgericht, denn 
an diesem tag wurde die Vorladung des gerichts durch die eidgenössische tagsatzung be-
handelt (Marolf, hans von Rechberg (2006), Reg. s. 236 (1436 märz 21)). Wilhelm von 
Rechberg ist erstmals am 28. mai 1436 im amt des nürnberger Landrichters belegt, als er 
himmelis und Koppenhans Klage auf Bitte des Zürcher gesandten nach st. gallen verwies 
(apuB 1.2., nr. 286, s. 467 f.; Regest bei Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 237 (1436 
mai 28)).

25 herzog Friedrich iV. starb im Juni 1439, danach wurden die habsburgischen Vorlande 
 vorübergehend durch den von ihm eingesetzten Landvogt markgraf Wilhelm von hachberg 
verwaltet (Niederstätter, Zürichkrieg, s. 34 f., 60, 66).

26 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 96.
27 ebd., s. 96, 100 ff. sowie Regesten s. 248 (1440 Januar 6), s. 249 (1440 april 3), s. 251 (1440 

Juni 27, 1440 Juni 28), s. 252 (1440 Juli 4, 1440 Juli 5), s. 253 (1440 Juli 15, 1440 Juli 19), 
s. 254 (1440 august 25); Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 16 f.
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bei seinen gewalttaten mit zahlreichen Feinden des Bischofs von Konstanz und 
der Vereinigung der Reichsstädte in schwaben28.

die aussöhnung Rechbergs mit seinen eidgenössischen gegnern war nicht von 
dauer, denn am 28. november 1442 erwirkte ulrich himmeli vor dem Landge-
richt nürnberg die acht gegen appenzell, die eidgenössischen orte und weitere 
Parteien29. hans von Rechberg setzte daraufhin im Frühjahr 1443 die Fehde fort, 
wobei diesmal nicht Bürger aus Zürich, sondern aus Bern zum Ziel seiner überfälle 
wurden30. mit Zürich dagegen schloss Rechberg am 20. märz 1443 einen sonder-
frieden31. spätestens damit wird deutlich, dass Rechberg seine Fehdeaktivität den 
Bündnis- und Konfliktkonstellationen des hauses habsburg anpasste, denn Zü-
rich hatte im sommer 1442 mit König Friedrich iii. ein Bündnis gegen die übrige 
eidgenossenschaft geschlossen32. im Frühsommer 1443 mündeten toggenburger 
erbschaftsstreit und himmeli-Fehde in den alten Zürichkrieg (siehe iii.4.1). 

die analogien zwischen beiden auseinandersetzungen weisen darauf hin, dass 
es sich bei der himmeli-Fehde um einen stellvertreterkonflikt handelte, den Rech-
berg zum schaden der gegner des hauses habsburg führte. allerdings ist fraglich, 
ob die initiative hierfür von habsburgischer seite ausging. Zumindest zeitweise 
wird deutlich, dass Rechberg außerhalb habsburgischer Kontrolle handelte. tho-
mas marolf argumentiert überzeugend, dass Rechberg durch seine überfälle auf 
Kaufleute aus aarau und Luzern anfang 1443 vor dem hintergrund laufender Ver-
handlungen zwischen österreich und Bern bewusst eine gewaltsame Konflikteska-
lation zwischen eidgenossenschaft und habsburg herbeizuführen suchte, die nicht 
im interesse des hauses habsburg lag33. möglicherweise hoffte Rechberg dadurch 
ein erhöhtes interesse österreichs an seinen militärischen diensten sicherzustellen. 
nach ende des alten Zürichkriegs nahmen mehrere helfer himmelis die Feind-
seligkeiten 1446 wieder auf (siehe unten).

28 siehe iii. 2.2, iii. 2.3.
29 Regest des achturteils vom 28. november 1442 in RsQ 1.3, nr. 2161 bzw. Regest 1442 

november 28 bei Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 263 f. Zwischen st. gallen und 
ulrich himmeli fand am 13. dezember 1442 eine Verhandlung vor dem Landgericht statt, 
dessen ausgang jedoch unbekannt ist. Landrichter bei dieser  Verhandlung war nicht mehr 
Wilhelm von Rechberg, sondern ein hans von eglofstein der Jüngere. apuB 1.2., nr. 317, 
s. 558 – 562 bzw. Regest 1442 dezember 13 bei Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 265. 
das durch Wilhelm von grünenberg gefällte schiedsurteil von 1440/42 wird außerdem in 
einer aussage vor dem Basler schultheiss dietrich von sennheim vom 9. Januar 1449 er-
wähnt. ulrich himmeli galt zu diesem Zeitpunkt als verstorben (Ulrich Himelin seligen). 
apuB 1.2., nr. 332 s. 605 – 607. Vgl. die chronikalische darstellung in chronicon helve-
ticum 12, s. 183 f.

30 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 18; Blezinger, städtebund (1954), s. 99; vgl. 
 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 146 f.

31 Dändliker, geschichte Zürich 2, s. 88, 455, anm. 94.
32 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 126 – 140.
33 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 147 – 152.
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3.2 Der Bischof-Heinrich-Krieg, 1440 – 41

nur wenige monate nach dem vorübergehenden Friedensschluss in der himmeli-
Fehde im spätsommer 1440 beteiligte sich hans von Rechberg als helfer des Kon-
stanzers Konrad stickel an einer Fehde gegen den Konstanzer Bischof, heinrich 
von hewen. stickels Fehdeanlass war nur einer von vielen Konfliktgegenständen, 
die um 1440 in eine multipolare großfehde zahlreicher Parteien gegen den Kon-
stanzer Bischof führten, die hier als Bischof-heinrich-Krieg bezeichnet werden 
soll.

direkter anlass der Fehde war ein streit des Bischofs mit dem Konstanzer Bür-
ger Konrad stickel. stickel hatte einen Bruder des Konstanzer Bischofs wegen einer 
schuld von 300 fl. in die acht des hofgerichts Rottweil gebracht, worauf er und 
sein sohn hans mehrfach opfer gewaltsamer übergriffe durch bischöfliche diener 
wurden. nachdem hans 1438 durch diener des Bischofs getötet worden war, ver-
ließ Konrad stickel Konstanz, suchte hans von Rechberg und graf heinrich von 
Lupfen auf und bot ihnen geld dafür, dass sie in seinem namen Fehde gegen den 
Bischof führten. Vermutlich hatte stickels Flucht aus Konstanz jedoch auch ursa-
chen in innerstädtischen Konflikten, in die sowohl Konrad als auch hans stickel in 
den Jahren vor hans’ ermordung verwickelt gewesen waren. unter anderem hatte 
hans stickel selbst im Jahr seines todes den Konstanzer ammann heinrich tetti-
kover erstochen34.

auch stickels Fehdehelfer ulrich imholz hatte sowohl mit dem Konstanzer 
 Bischof als auch mit angehörigen des städtischen Patriziats im Konflikt gestanden. 
imholz hatte die stadt 1435 fluchtartig verlassen und seinen gläubigern einen 
schuldenberg von angeblich 80.000 fl. hinterlassen. auf eine kaiserliche geleit-
zusage hin war er im november 1437 nach Konstanz zurückgekehrt, wurde dort 
jedoch am 13. dezember durch einen seiner gläubiger entführt und auf eine Burg 
des Bischofs heinrich von hewen verschleppt. unklar bleibt, ob die gefangen-
nahme auf geheiß des Bischofs geschehen war; die nutzung seiner Burg deutet 
 jedoch zumindest auf eine involvierung hin. imholz wurde nach intervention  
der stadt Konstanz gegen die geleitverletzung wieder freigelassen und sagte dem 
Bischof 1440 als stickels Fehdehelfer ab35.

entscheidender für ausbruch und Verlauf der Fehde dürfte jedoch der bereits 
seit 1438 schwelende streit des Bischofs mit den grafen heinrich und sigmund von 
Lupfen gewesen sein. in diesem Jahr war graf Johann, der Vater der beiden Brüder, 
gestorben. in der erbteilung, die heinrich und sigmund mit ihren beiden weiteren 
Brüdern vereinbarten, fiel ihnen die herrschaft hewen mit der stadt engen zu. 
diese herrschaft war 1392 als Pfand von den herren von hewen an das haus 
habsburg und von diesem 1404 an graf Johann von Lupfen gekommen, der sich 
wiederum 1415 im Zuge der enteignung habsburgischer Besitzungen durch König 

34 Weitere einzelheiten siehe prosopographischer anhang: stickel.
35 Weitere einzelheiten siehe prosopographischer anhang: imholz.
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sigismund die herrschaft unter Verletzung der Rechte der herren von hewen als 
Reichslehen hatte verleihen lassen. die Forderung nach Rücklösung der herrschaft 
durch den Bischof nach herrschaftsantritt des habsburgischen Königs albrecht ii. 
stellte mit einem schlag den überwiegenden teil der herrschaftsgrundlage der zwei 
gebrüder von Lupfen in Frage, weshalb sie sich heftig und letztlich erfolgreich 
gegen die Rücklösung zur Wehr setzten36.

ein anderer territorialkonflikt mit dem Bischof betraf die bischöfliche herr-
schaft tiengen. 1413 hatte der damalige Bischof von Konstanz tiengen von diet-
helm von Krenkingen erworben, für dessen Familie damit mehr als 300 Jahre orts-
herrschaft in der Klettgaustadt zu ende gingen. hans von Krenkingen genannt von 
Weißenburg versuchte diesen Verkauf seit 1415 gerichtlich anzufechten, scheiterte 
jedoch nach jahrzehntelangen Prozessen 1434 endgültig an einem schiedsurteil. 
außer Krenkingen soll 1415 herzog Reinhold Vi. von urslingen, der über seine 
mutter Verena von Krenkingen ansprüche auf tiengen ableitete, erfolglos ver-
sucht haben, die stadt im handstreich zu nehmen. Vermutlich suchten Krenkingen 
und urslingen in der Fehde gegen den Bischof ihre ansprüche durchzusetzen. Je-
denfalls waren beide an der Fehde beteiligt37, und tiengen wurde 1441 im Kontext 
der stickel-Fehde angegriffen38, nachdem zuvor die grafen von Lupfen den bi-
schöflichen Vogt, schultheiss, Rat und gemeinde zu tiengen in die acht ihres 
Landgerichts in stühlingen gesprochen hatten. die acht wurde erst am 30. Januar 
1444 durch den Rottweiler hofrichter graf Johann von sulz aufgehoben39.

Was hans von Rechberg selbst betrifft, war die auseinandersetzung zwischen 
den grafen von Lupfen und dem Bischof für ihn aus gründen der herrschafts-
sicherung sehr relevant: die herrschaftstitel im westlichen Bodenseeraum, die mit 
dem heiratsgut seiner ersten Frau Verena, geb. truchsessin von Waldburg, unter 
seine Kontrolle gelangten, lagen in unmittelbarer nähe des Besitzes sowohl der 
grafen von Lupfen als auch des Bischofs; teilweise hatte Rechberg sie gemeinsam 
mit adligen inne, deren Familien dem Bischof nahe standen40.

36 Weitere einzelheiten siehe prosopographischer anhang: Lupfen.
37 dazu muss erwähnt werden, dass der urslinger mehrfach mit den erbrechten seiner weib-

lichen Verwandtschaft ansprüche auf irgendwelche herrschaftsrechte begründete und 
diese mit einer gruppe von Fehdehelfern gewaltsam durchsetzte. in der stickel-Fehde sagte 
Krenkingen dem Bischof die Fehde an, während urslingen vor der absage an einem Raub-
zug der grafen von Lupfen auf bischöfliches gebiet teilnahm. siehe prosopographischer 
anhang: urslingen, Krenkingen.

38 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 353.
39 mit der Ächtung tiengens brachten die grafen auch den anspruch zum ausdruck, das 

Tüngen in das landgericht ze Stülingen gehörte unnd in der Landgrauffschafft gelegen wär. 
gLa Karlsruhe 67/501 fol. 330 r – 332 r, Regest RsQ 1.2., nr. 1897. 

40 die zeitliche diskrepanz zwischen der eheschließung mit Verena geb. truchsessin von 
Waldburg vor 1440 und Rechbergs einsetzung als Verenas Lehenträger in der Vogtei auf der 
höri 1443 könnte darauf hindeuten, dass Rechberg schwierigkeiten hatte, die über seine 
Frau abgeleiteten Besitzrechte im hegau (vgl. V.1.1) durchzusetzen. diese mutmaßung ist 
auch deswegen bedenkenswert, weil die anderen teilhaber der Vogtei auf der höri, u. a. 
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die eigentliche Fehde wurde am 4. oktober 1440 durch die grafen heinrich und 
sigmund von Lupfen, hans und ulrich von Rechberg sowie 45 weiteren helfern 
des Konrad stickel eröffnet und richtete sich gegen heinrich von hewen, Bischof 
von Konstanz, seine Räte und diener41. schon vor der absage hatten die grafen 
von Lupfen mit zahlreichen helfern einen überfall auf die bischöflichen dörfer 
neunkirch und hallau im Klettgau durchgeführt. die Feinde des Bischofs sollen 
dabei dem zeitgenössischen chronisten gebhard dacher zufolge eine streitmacht 
von 1.600 Reitern aufgebracht haben. hauptstützpunkte der angreifer waren die 
lupfenschen Besitzungen stühlingen und hewen42. der Bischof und seine Verbün-
deten begannen daraufhin Vergeltungsschläge gegen die Besitzungen der feind-
lichen adligen im hegau43. 1441 griffen hans von Rechberg und graf heinrich 
von Lupfen die bischöfliche stadt tiengen an und brannten die Vorstadt nieder44.

der Bund der Bodenseestädte hielt sich aus dem Konflikt ebenso heraus wie die 
Rittergesellschaft mit st. georgenschild im hegau45, die an einer schnellen Lösung 
deswegen ein großes interesse haben musste, weil angehörige beider Parteien der 
gesellschaft angehörten (vgl. ii.4.3). die gesellschaft konnte schließlich die Fehde 
gemeinsam mit einigen württembergischen Räten am 10. Februar 1441 beilegen, 
wobei allerdings viele streitfragen unbehandelt blieben, nicht zuletzt stickels ent-
schädigungsforderungen46. die streitigkeiten zwischen den grafen von Lupfen 
und dem Bischof eskalierten daher wenige Jahre später erneut (vgl. iii.4.2.). 

heinrich von Randegg, hans d. Ä. und hans d. J. von homburg (vgl. ebd.) dem Konstanzer 
Bischof offenbar nahe standen: heinrich von Randegg zu staufen bürgte mehrmals bei Kre-
ditaufnahmen des Bischofs (gLa 67/501 fol. 344 r – 350 r; Rec 4, nr. 10095) und wurde 
1452 schließlich Bischof heinrichs Vogt zu gaienhofen (ebd., 11666); mehrere herren von 
homburg erscheinen um 1440 als bischöfliche Vasallen (Rec 4, nr. 10286; KvK 2 (1905), 
s. 98 – 100, 103). Zwar gibt es keine anzeichen für eine direkte Konfrontation zwischen 
ihnen und Rechberg während der stickel-Fehde, im hinblick auf die nachbarschaftsver-
hältnisse auf der halbinsel höri war Rechbergs Fehdehilfe für Konrad stickel  jedoch im 
höchsten maß brisant. Von einer allein auf stickels soldzahlung und auf mögliche einkünfte 
durch Raub und Plünderung bezogenen motivation Rechbergs geht dagegen  marolf aus: 
„[F]ür [Rechberg] stand jedoch nicht das vermeintliche Recht stickels im Vordergrund, 
ebensowenig die Zukunft der herrschaft hewen. das engagement sollte sich einfach finan-
ziell auszahlen.“ Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 116.

41 FuB 6 (1889), nr. 220.1, s. 354; Korrektur des dort fälschlich mit 27. september angege-
benen absagedatums bei Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 255.

42 gebhard dacher, s. 601.
43  dies geht aus den unterlagen zur schlichtung eines streits zwischen graf heinrich von 

Lupfen und hans von Rechberg aus dem Jahr 1443 hervor (vgl. iii.4.2); FuB 6 (1889), 
s. 376 – 381. 

44 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 353.
45 gebhard dacher, s. 602. Zur namensgebung der einzelnen georgenschild-gesellschaften 

vgl. s. 85, anm. 49.
46 FuB 6 (1889), nr. 220,2 bzw. Rec 4, nr. 10415 bzw. Marolf, hans von Rechberg (2006), 

Reg. 1441 Februar 10, s. 256.



113

3.3 Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte, 1438 – 42

nur wenige monate nach Beilegung der stickel-Fehde beteiligte sich hans von 
Rechberg als Fehdehelfer an der Fehde der Brüder Konrad und Pentelin von hei-
menhofen gegen die Reichsstadt Kempten. Ähnlich wie die stickel-Fehde als teil 
des Bischof-heinrich-Kriegs war auch die heimenhofen-Fehde nur ein teil eines 
ganzen Komplexes von auseinandersetzungen, die ab den späten dreißiger Jahren 
eine zunehmende Zahl von adligen aus dem schwäbischen und fränkischen Raum 
gegen den schwäbischen städtebund mobilisierten. diese Fehden vereinigten sich 
zu einem adelskrieg gegen die städte, in dessen Verlauf die städtefeinde, wie die 
Reichsstädte selbst ihre adligen gegner bald nannten, grundsätzliche Ressenti-
ments gegen die Reichsstädte zum ausdruck brachten47.

ein reichspolitisches schlüsselmoment für den ausbruch dieser serie von ausei-
nandersetzungen war das scheitern der Bemühungen Kaiser sigismunds um die 
Reform der Reichsverfassung sowie um eine allianz reichsunmittelbarer adliger 
und städte. auf zahlreichen Reichstagen hatte der Kaiser versucht, die verfassungs-
rechtlichen Beziehungen zwischen König, Fürsten, reichsunmittelbaren adligen 
und städten im Konsens mit diesen gruppen neu zu ordnen und ein effizienteres 
system der Rechts- und Friedenswahrung zu etablieren. eine einigung der stän-
dischen gruppen wurde vor allem durch zwei Konfliktgräben verhindert: einer-
seits hatten sich die „kleinen stände“, also Reichsstädte und mindermächtige ad-
lige, gegen Versuche der Fürsten gewehrt, Regeln zu etablieren, die in absehbarer 
Zeit zu ihrer unterwerfung unter fürstliche herrschaft geführt hätten, insbeson-
dere die übertragung der regionalen überwachung des Landfriedens an die Reichs-
fürsten. andererseits vertraten im Pfahlbürgerstreit Fürsten und adlige gemeinsam 
ihre interessen gegen die Reichsstädte: in dem durch die Reichsstädte beanspruch-
ten Recht, hörige aus benachbarten herrschaftsbereichen in ihr Bürgerrecht auf-
nehmen zu dürfen, sahen Fürsten und adlige den Versuch, reichsstädtische ho-
heitsbereiche auf ihre Kosten auf das städtische umland auszuweiten48.

Kaiser sigismund hatte versucht, Reichsstädte und adel zur gründung einer 
ständeübergreifenden einung zu bewegen und die kleinen Reichsstände massiv 

47 Zum Begriff „städtefeind“ vgl. Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 126 ff. die Fehden 
zwischen adel und Reichsstädten zwischen 1438 und 1442, insbesondere die heimenhofen-
Fehde und den hegaufeldzug der städte, sind bereits häufig beschrieben worden, meist ba-
sierend auf der in FuB 6 (1889), nr. 230 abgedruckten Quellensammlung. die folgende Zu-
sammenfassung hält sich überwiegend an die grundlegende darstellung bei Blezinger, 
städtebund (1954), s. 70 – 95. Für ergänzende Beobachtungen zur Rolle hans von Rechbergs 
sowie zum unternehmerischen aspekt des Raubkriegs wurden daneben Kanter, hans von 
Rechberg (1902), s. 6 – 12, Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 105 – 110,  Marolf, hans 
von Rechberg (2006), s. 118 – 127 herangezogen, zur Perspektive der grafen von Württem-
berg auf die städtefehden Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 51 – 60.  Primärquellen wur-
den vor allem für die eingehendere analyse des netzwerks der Fehdeführenden benutzt.

48 Blezinger, städtebund (1954), s. 24 – 31; vgl. Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 9 ff., 
20 – 28; Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 29 ff.



114

 gefördert, um mit ihrer hilfe eine machtbasis gegenüber den Fürsten aufzubauen, 
da er durch die Randlage seiner hausterritorien im Reich wenig direkte einfluss-
möglichkeiten hatte49. nach sigismunds tod jedoch rückten die differenzen zwi-
schen adel und städten in den Vordergrund, das Projekt einer ständeübergreifen-
den einung war damit für lange Zeit gescheitert und wurde erst 1488 mit dem 
schwäbischen Bund wieder aufgegriffen. die Rittergesellschaften, die auf den 
Reichstagen den adel vertreten hatten, gaben ab 1437 ihre eigenständige Reichs-
politik auf und schlossen sich der reichspolitischen Linie der Fürsten an50. gleich-
zeitig verschärften sich die politischen spannungen zwischen Fürsten und Reichs-
städten. am 15. november 1437 schlossen sich zwei große Fürstenbündnisse zu 
einem Landfriedensbund zusammen und forderten die schwäbischen Reichsstädte 
zum Beitritt auf – nach einschätzung von harro Blezinger ein Versuch, „zu errei-
chen, was sie auf Reichsebene nicht hatten durchsetzen können“. die schwäbischen 
Reichsstädte lehnten ab und verhandelten gleichzeitig untereinander um eine 
„durchgehende einung“ aller Reichsstädte in schwaben, Franken und dem elsass, 
die auch die eidgenössischen städte umfassen sollte51. 

die verfassungspolitischen gegensätze führten damit zu einer Polarisierung  
und Lagerbildung zwischen Fürsten und Vertretern des adels einerseits, den Bünd-
nissen der Reichsstädte andererseits. einige mitglieder des Fürstenbundes vom  
15. november 1437 trugen aktiv dazu bei, diese Konflikte zu schüren, um sie für 
ihre Zwecke zu instrumentalisieren52. am offensten wurden die städtefeinde ab 
1440 durch den markgrafen albrecht von Brandenburg-ansbach unterstützt, der 
als gerichtsherr des nürnberger Landgerichts die acht über zahlreiche Reichs-
städte hatte verhängen lassen und den Fehden somit eine rechtliche Legitimation 
verlieh53. der markgraf strebte seit Beginn seiner Regierung eine arrondierung sei-
ner fränkischen territorien zu einem geschlossenen herzogtum Franken an. dabei 
standen ihm jedoch die konkurrierenden interessen der inmitten seines territo-
riums gelegenen Reichsstadt nürnberg im Weg54. der markgraf versuchte nun 
 seinen einfluss auf König Friedrich iii. zu nutzen, um nürnberg sowie andere 
Reichsstädte in Franken nebst ihren schwäbischen Verbündeten der Jurisdiktion 
seines nürnberger Landgerichts zu unterwerfen55. um diesen anspruch geltend zu 
machen und die Reichsstädte unter druck zu setzen, legitimierte er zahlreiche 

49 Moraw, Von offener Verfassung (1985), s. 277, 365; Blezinger, städtebund (1954), s. 24. 
Vgl. den Reichskrieg gegen herzog Friedrich iV. von österreich 1415, von dem vor allem 
die eidgenossen und die adligen mitglieder der gesellschaft mit st. georgenschild profi-
tierten (niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 20 – 24).

50 Blezinger, städtebund (1954), s. 39.
51 ebd., s. 37 f.
52 ebd., 28 ff.; Moraw, Von offener Verfassung (1985), s. 365; Graf, Feindbild und Vorbild 

(1993), s. 127.
53 Blezinger, städtebund (1954), s. 79. 
54 Zmora, state and nobility, s. 97.
55 Blezinger, städtebund, s. 43.
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adelsfehden durch achturteile seines Landgerichts, wobei er die aus deren Reichs-
unmittelbarkeit hergeleiteten exemtionsprivilegien bewusst missachtete56.

in diesem reichspolitischen Kontext begann ab dem spätjahr 1438 eine über-
regionale Welle von adelsfehden, die sich überwiegend gegen schwäbische und 
fränkische Reichsstädte richteten, außerdem gegen die Bischöfe von Würzburg, 
augsburg und Konstanz, die sich mit den Reichsstädten verbündet hatten. da ei-
nige dieser auseinandersetzungen um 1440 mit den Fehden hans von Rechbergs 
verschmolzen, werden sie im folgenden kurz skizziert, um die ausdehnung des 
überregionalen netzwerks zu dokumentieren, welches die Fehdeführenden mit-
einander bildeten. die einzelnen Konfliktgegenstände und Personen sind dabei 
 weniger relevant, wichtig ist hier vor allem die dokumentation der Verbindung 
zwischen den einzelkonflikten, nicht diese selbst. Beteiligte mit längerfristiger 
 Bedeutung für hans von Rechbergs spätere Fehdebündnisse waren vor allem die 
gebrüder von geroldseck-sulz, herzog Reinhold Vi. von urslingen, Veit von 
asch, Veit von eisenburg, siegfried von Zillenhart und die herren von urbach.

die erste aus dieser serie von Feindschaften begann der fränkische adlige Kon-
rad von Bebenburg bereits im Jahr 1435. nachdem die Reichsstadt schwäbisch 
hall wegen eines überfalls durch Konrad von Bebenburg im dezember 1435 21 
bebenburgische Kriegsknechte gefangen und hingerichtet hatte, brachte Bebenburg 
die stadt in die acht des Würzburger und des nürnberger Landgerichts sowie 
eines westfälischen Femegerichts. in den folgenden Jahren führte nicht nur Konrad 
von Bebenburg eine lange Fehde gegen die schwäbischen Reichsstädte, sondern 
zahlreiche andere adlige, vor allem im schwäbisch-fränkischen grenzraum, nah-
men die acht gegen hall als Rechtfertigung für eigene Fehden gegen den schwä-
bischen städtebund (s. u.)57. großes aufsehen erregte Bebenburg u. a. durch die 
eroberung der mit hall verbündeten Reichsstadt Weinsberg am 2. september 1440, 
die er am 16. september für 3.300 fl. an den pfälzischen Kurfürsten verkaufte58.

daneben soll außerdem eberhard von Venningen um 1438/39 eine Fehde gegen 
die Reichsstadt heilbronn geführt haben59.

eine weitere auseinandersetzung zeichnete sich ab anfang 1439 zwischen  
den herren von seckendorf und der Reichsstadt dinkelsbühl ab. in einem Brief 
dinkelsbühls an nördlingen vom 2. Februar 1439 wird ein streit zwischen arnold 
von seckendorf und einem dinkelsbühler Leibeigenen erwähnt. am 1. Februar 

56 so sprach das gericht beispielsweise 1442 eine acht gegen donauwörth aus, die trotz der 
existenz königlicher Privilegien, die die Reichsstädte von der markgräflichen gerichtsbar-
keit eximierten, im gleichen Jahr auf den gesamten schwäbischen städtebund ausgeweitet 
wurde. ebd., s. 69, 93, 100.

57 Bebenburgs überfall hatte eigentlich nichts mit der Reichsstadt zu tun, sondern geschah im 
Zusammenhang eines streits um die Besetzung der Pfarrei Reinsberg zwischen dem Bischof 
von Würzburg und dem abt von comburg. Zur Bebenburger Fehde zuletzt ausführlich 
Lubich, geschichte der stadt schwäbisch hall (2006), s. 195 – 212.

58 Blezinger, städtebund (1954), s. 63.
59 Schilling von Cannstatt, geschlechtsbeschreibung (1905), s. 27.
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nahm dinkelsbühl  seckendorf gefangen, weil dieser den Leibeigenen fast tot ge-
schlagen hatte, worauf seckendorfs Leute wiederum mehrere dinkelsbühler gefan-
gen nahmen60. ob sich daraus sofort eine Fehde entwickelte, ist unklar, doch am 
23. märz 1440 sagte heinrich von seckendorf den städten ulm, dinkelsbühl, 
nördlingen und ihren Verbündeten Fehde an, weil die dem städtebund zugehö-
rende Reichsstadt schwäbisch hall geächtet worden war61.

nach überfällen des grafen Johann von oettingen auf straßburger Bürger in 
der nähe von oettingen im mai 1439 ließ die Reichsstadt nördlingen im Januar 
1440 zwei öttingische Kriegsknechte hinrichten, die angeblich die Vorhut für eine 
eroberung der stadt durch den grafen gebildet haben sollten. es folgte eine jahre-
lange Fehde62.

Vom 31. august 1439 datiert ein Bericht der Reichsstadt giengen an ulm über 
eine bevorstehende Fehde des Rudolf von hürnheim, der nur darauf warte, dass 
die acht, die er vor dem Landgericht nürnberg gegen giengen erwirkt habe, ver-
jähre und giengen in die aberacht komme63.

am 20. oktober 1439 rechtfertigten Konrad von helmstadt und eberhard 
hofwart von Kirchheim gegenüber ulm ihren überfall auf haller und dinkels-
bühler Kaufleute damit, dass schwäbisch hall sich in der acht befinde. Kaum zwei 
monate später, am 18. dezember, sagten Konrad und Raban von helmstadt auch 
ulm und Verbündeten die Fehde an64.

nachdem hans von urbach zuerst am 5. august 1440, mit Walter von urbach 
am 13. Februar 1441 und erneut am 11. mai 1441 als städtefeind genannt wurde, 
begann eberhard d. Ä. von urbach nach der Zerstörung der teils in urbacher Be-
sitz befindlichen Burg maienfels durch ein heer des städtebunds vor dem 6. april 
1442 eine eigenständige Fehde gegen die schwäbischen Reichsstädte65.

Parallel zu diesen ereignissen beteiligten sich die herren von geroldseck-sulz 
im Zeitraum 1436 bis 1442 an einer ganzen Reihe von Fehden, die sich gegen schwä-
bische und fränkische Reichsstädte richteten und aufgrund der späteren Bedeutung 
der geroldsecker als Bündnispartner hans von Rechbergs hier hervorgehoben 
werden sollen. 

georg von geroldseck und herzog Reinhold Vi. von urslingen hatten vor dem 
25. Februar 1436 der Reichsstadt nürnberg als helfer des Werner Rosshaupter 
Fehde angesagt. Zwar vereinbarte Rosshaupter am 10. august 1438 mit nürnberg 
die Beendigung der Fehde, jedoch war geroldseck mit heinrich schilling mittler-
weile spätestens im mai 1438 als helfer des Konrad schultheiss von horb Feind 

60 Regest ebd., s. 140 f.
61 Regest ebd., s. 143.
62 ebd., s. 47, 55 sowie Regesten 1440 Juli 17, 1440 oktober 30 und 1441 Januar 12, s. 144 ff.
63 Regest in Blezinger, städtebund (1954), s. 142.
64 Regesten ebd., s. 142 f.
65 Vgl. prosopographischer anhang: urbach. 
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der Reichsstädte der Vereinigung in schwaben geworden, die von österreich die 
herrschaft hohenberg am oberen neckar als Pfand innehatten66.

nachdem württembergische Räte am 19. september 1438 einen ausgleich zwi-
schen georg von geroldseck und den Reichsstädten vermittelt und georg sowie 
seine Brüder heinrich, Konrad und hans, außerdem seinen onkel Walter von ge-
roldseck zur Zahlung einer entschädigung von 600 fl. an die Reichsstädte verurteilt 
hatten, eröffnete georg am 16. november 1438 erneut eine Fehde gegen die schwä-
bischen Reichsstädte und ihre adligen Vertreter in der herrschaft hohenberg, 
 diesmal als helfer des hans Branthoch. über den weiteren Verlauf dieser Fehde ist 
nichts bekannt. am 19. Juli 1441 begannen georg von geroldseck und seine Brü-
der mit zahlreichen helfern erneut eine Fehde, wiederum gegen die schwäbischen 
Reichsstädte und die herrschaft hohenberg, diesmal als helfer des Friedrich ge-
nannt der öttinger von Zollern67.

neben urslingen, den geroldseckern und ihren helfern sagte außerdem am 
1. dezember 1439 und erneut am 24. märz 1440 der niederschwäbische adlige 
siegfried von Zillenhart als helfer des Bernhard Böcklin den schwäbischen Reichs-
städten ab, die die herrschaft hohenberg innehatten. es folgten einige spektaku-
läre überfälle68.

Für den Bodenseeraum, allgäu und oberschwaben sind im Zeitraum 1439 bis 
1442 folgende Feindschaften dokumentiert:

am 1. Februar 1439 wird erstmals eine Feindschaft zwischen michel von Frey-
berg und den schwäbischen Reichsstädten in einem städtetagsprotokoll erwähnt. 
in den nächsten Jahren folgten weitere nachrichten zu dieser Fehde, u. a. zur ent-
führung eines memminger Bürgers durch Freyberg vor dem 2. Februar 144169.

Veit von asch entführte im märz 1439 einen ulmer Bürger und brachte ihn  
auf hohenkrähen, eine im hegau gelegene Burg des Wilhelm von Friedingen. im 
Juli 1439 wurde er per schiedsspruch der gesellschaft mit st. georgenschild an der 
donau mit ulm ausgerichtet und musste ulm ein Jahr dienen. ein Fehdegrund ist 
nicht überliefert. im märz 1441 entführte asch erneut mehrere ulmer Bürger, die 
auf Wagegg, eine Burg des Veit von eisenburg, geführt wurden70.

graf eberhard von Lupfen sagte am 23. Januar 1439 der stadt Kempten wegen 
des abtes von ottobeuren die Fehde an71.

66 1410 hatten ulm, Reutlingen, überlingen, Lindau, Ravensburg, Biberach, schwäbisch 
gmünd, memmingen, Kempten, Kaufbeuren, Pfullendorf, Wangen, isny, Leutkirch, 
 dinkelsbühl, giengen, Bopfingen, aalen und Buchhorn die herrschaft hohenberg für eine 
summe von 20.000 fl. als Pfand von herzog Friedrich iV. von österreich erworben und die 
Pfandsumme 1411 um 24.000 fl. erhöht, wovon allein ulm 12.000 fl. aufbrachte. Blezin-
ger, städtebund (1954), Reg. 1410 aug. 28 und 1411 Febr. 17, s. 138.

67 Vgl. prosopographischer anhang zu georg von geroldseck-sulz und heinrich schilling. 
68 Vgl. prosopographischer anhang: Zillenhart.
69 Vgl. prosopographischer anhang: Freyberg.
70 Vgl. prosopographischer anhang: asch.
71 Regest in Blezinger, städtebund (1954), s. 140.
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die Brüder Konrad und Pentelin von heimenhofen begannen vor dem 17. Januar 
143972 eine Fehde gegen die Reichsstadt Kempten, weil diese mehrere hintersassen 
der adligen in ihr Bürgerrecht aufgenommen und damit ihren einflussbereich auf 
Kosten der heimenhofener erweitert hatte. diese Fehde weitete sich bald auf die 
Verbündeten Kemptens aus, d. h. auf die gesamte Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben73. 

herzog Reinhold Vi. von urslingen sagte im märz 1441 Konstanz und anderen 
mitgliedern des Bodenseestädtebundes als helfer des heinrich Wetzel von über-
lingen Fehde an74.

die folgende Zusammenfassung des Verlaufs beschränkt sich im wesentlichen 
auf den südschwäbischen Kriegsschauplatz, insbesondere auf die heimenhofen-
Fehde, in der hans von Rechberg schließlich als Fehdehelfer teilnahm. Rechberg 
war maßgeblich an einem aufsehenerregenden und folgenreichen überfall von Feh-
dehelfern der gebrüder von heimenhofen auf reichsstädtische händler beteiligt. 
am 19. mai 1441 fuhr ein Verband von schiffen, auf denen Kaufleute aus ulm, 
Konstanz und anderen Reichsstädten von der Frühjahrsmesse in genf mit ihren 
dort erlösten gewinnen nach hause reisten, rheinaufwärts in Richtung Bodensee. 
als die schiffe nahe der stadt stein am Rhein die zwischen hochrhein und unter-
see gelegene halbinsel höri passierten, wurden sie zwischen Kattenhorn und stie-
gen, nahe den Besitzungen Rechbergs75, von einer großen Zahl Bewaffneter ange-
griffen und ausgeraubt76. die Beute soll die ungeheure summe von 120.000 fl. 
betragen haben77.

72 am 17. Januar 1439 verlängern Bürgermeister und Rat zu Kempten ihren Frieden mit den 
Brüdern Konrad und Pentelin von heimenhofen nach Vermittlung durch Räte des herzogs 
Friedrich von österreich auf Lätare. tLa innsbruck urk. ii nr. 1479.

73 Blezinger, städtebund (1954), s. 45.
74 Vgl. prosopographischer anhang: urslingen. 
75 das dorf Kattenhorn gehörte zur Vogtei auf der höri, die Rechbergs erste Frau Verena, 

geborene truchsessin von Waldburg, mit in die ehe gebracht hatte. Vgl. V.1.1.
76 Blezinger, städtebund (1954), s. 70 f.; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 118 sowie 

Regesten 1441 mai 24 (s. 257) und 1441 august 10 (s. 258). marolf vermutet die im Besitz 
Werner von schienens befindliche schrotzburg als ausgangspunkt des überfalls, was inso-
fern plausibel ist, als diese der nächstgelegene befestigte ort war; explizit als ort des über-
falls genannt wird im Brief ulms an straßburg vom 10. august 1441 jedoch Kattenhorn am 
untersee (arch. comm. strasbourg aa fasc. 240 fol. 1; Marolf, hans von Rechberg (2006), 
Regest 1441 august 10, s. 258) sowie alternativ bei gebhard dacher das Fischerdorf stiegen 
am untersee. Kattenhorn und stiegen liegen etwa 1,5 km voneinander entfernt. gregor 
mangolt, der allerdings lange nach den ereignissen schrieb, berichtet von zwei gruppen 
von angreifern um graf heinrich von Lupfen und Werner von schienen, die sich bei ober-
staad (genau zwischen stiegen und Kattenhorn) bzw. bei stiegen sammelten. schienen habe 
über zwei leichte schiffe verfügt. FuB 6 (1889), nr. 230.10, s. 370; vgl. Marolf, hans von 
Rechberg (2006), s. 120.

77 Vgl. übereinstimmende angaben der Konstanzer chronisten gregor mangold und chris-
toph schultheiss sowie des zeitgenössischen memminger chronisten erhard Wintergerst in 
FuB 6 (1889), nr. 230, s. 368 – 372. diese chroniken sind in FuB 6 (1889) nur auszugsweise 
ediert. Für Wintergersts chronik sind im folgenden die seitenzahlen der in der Wissen-
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unklarheiten über die identität der angreifer lichteten sich, als ein vom 20. mai 
datierender Fehdebrief in ulm eintraf, gezeichnet durch graf heinrich von  Lupfen, 
hans von Rechberg und 37 andere Personen, die den Reichsstädten der Vereini-
gung in schwaben als helfer der herren Konrad und Pentelin von heimenhofen 
absagten78. Rechberg hatte sich wenige monate zuvor noch in ulm aufgehalten  
und war dort von Bürgermeister und Rat freundlich empfangen worden, wie die 
Reichsstadt später beklagte – wahrscheinlich hatte dieser aufenthalt dazu gedient, 
informationen über Zeitplan und Route der aus genf heimkehrenden Kaufleute zu 
sammeln79. 

Von der Beute wurden laut chronikalischer schilderung 20.000 fl. durch 50 Bau-
ern und 200 Pferde auf Burg hewen geschafft, 100.000 fl. bei den herren von Klin-
genberg in stein am Rhein gelagert80. da ein teil der Beute Kaufleuten aus städten 
der nicht an der heimenhofen-Fehde beteiligten Vereinigung am Bodensee ge-
hörte, zeigten sich die adligen bereit, ihr eigentum unter der Bedingung zurück zu 
erstatten, dass die Bodenseestädte sich aus der Fehde heraushalten81. Während ei-
nige seestädte wie überlingen und Lindau dies ablehnten und sich mit der Vereini-
gung in schwaben solidarisierten, ist die stadt Konstanz auf dieses angebot wohl 
eingegangen. sie beteiligte sich nicht am straffeldzug der städte im herbst 1441, 
und die herren von Klingenberg ließen sogar den großteil der bei ihnen gelagerten 
Beute dorthin bringen, damit ihre stadt stein nicht zum Ziel eines reichsstädtischen 
angriffs würde. Von ihrem Raubgut konnten die adligen wohl nur einen Bruchteil 
behalten82.

dem Raub auf dem Bodensee folgte, vor dem 29. Juli 1441 ein weiterer überfall 
in der nähe der elsässischen Reichsstadt schlettstadt durch Lupfen, Rechberg und 

schaftlichen stadtbibliothek memmingen überlieferten frühneuzeitlichen abschrift neben 
der Paginierung der auf ihr basierenden transkription in FuB 6 (1889) angegeben, soweit 
dort vorhanden.

78 stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131 bzw. stadta strasbourg aa 240 Fol. 4. 
Regest bei Marolf, hans von Rechberg (2006), Regest 1441 mai 20, s. 256 bzw. Blezin-
ger, städtebund (1954), s. 70 ff. 

79 Kanter, hans von Rechberg (1903), s. 10 sowie Reg. 12, vgl. Marolf, hans von Rechberg 
(2006), s. 121 f. sowie Regesten 1441 mai 24 (s. 257) und 1441 august 10 (s. 258).

80 gregor mangolt in FuB 6 (1889), nr. 230.10 und christoph schultheiss ebd. nr. 230.11, 
s. 370 f.

81 erhard Wintergerst, s. 25 bzw. FuB 6 (1889), nr. 230.9, s. 369.
82 erwähnung von Lindau und überlingen im Bündniss der städte für den straffeldzug gegen 

den hegauadel in FuB 6 (1889), nr. 230.1, s. 362 – 365; Korrespondenz zwischen hans  
von Rechberg, hans und Burkard münch von Landskron und Päntelin von heimenhofen 
einerseits und der stadt Konstanz andererseits im Juni 1441 zur Rückgabe von Besitz Kon-
stanzer Kaufleuten unter der Bedingung Konstanzer neutralitätszusicherung in gLa 
209/74; zur Rolle der stadt Konstanz christoph schultheiss in FuB 6 (1889), nr. 230.11, 
s. 370 f., außerdem Blezinger, städtebund (1954), s. 71 und Marolf, hans von Rechberg 
(2006), s. 119 – 122. marolf (ebd.) gibt an, der gesamte in stein am Rhein gelagerte großteil 
der Beute habe Kaufleuten der Bodenseestädte gehört und verweist auf erhard Wintergerst, 
wo sich allerdings keine derartige aussage finden lässt.



120

Verbündete aus dem oberrheingebiet. die opfer stammten diesmal nicht aus den 
schwäbischen Reichsstädten, sondern aus genf sowie Freiburg im üchtland. der 
Raub war also fehderechtlich nicht abgesichert. der Bischof von straßburg be-
schwerte sich über die Verletzung seines geleits durch die adligen bei König 
Friedrich iii., der den anführern des überfalls daraufhin gebot, sich auf einem  
tag in graz am 1. november 1441 zu rechtfertigen. auf dem tag erschien zwar  
ein abgesandter des straßburger Bischofs, die adligen jedoch ignorierten den ge-
botbrief und brachten später vor, aufgrund ihrer Fehde mit den Reichsstädten hät-
ten sie leider diesen weiten und gefährlichen Weg nicht riskieren können83.

tatsächlich reagierten die schwäbischen Reichsstädte auf Raub, Plünderungen 
und entführungen seitens der städtefeinde ab 1441 mit gemeinsamen Kriegszügen 
gegen feindliche adelsburgen. der spektakuläre überfall auf dem Bodensee im mai 
1441 provozierte im darauffolgenden oktober eine generelle mobilmachung des 
städtebundes, der vor allem die Feinde im Bodenseeraum in Bedrängnis brachte. 
unter dem Kommando des ulmer hauptmanns Walter ehinger zog ein reichsstäd-
tisches Bundesheer von 8.000 mann durch den hegau und legte zahlreiche Burgen 
und dörfer der städtefeinde in schutt und asche84. Vermutlich schloss der städte-
bund in diesem Zusammenhang ein Bündnis mit Bischof heinrich von Konstanz85.

hans von Rechbergs Burgen und dörfer im hegau hatten besonders unter den 
militärischen Bemühungen der städte zu leiden: eine Befestigung in seinem dorf 
hilzingen wurde niedergebrannt, das dorf selbst gebrandschatzt. das dorf horn 
wurde niedergebrannt86, die Burgen staufen und Randegg, an denen er jeweils 
einen anteil hielt, untergraben und so zum einsturz gebracht87. 

inzwischen bemühten sich die Rittergesellschaft mit st. georgenschild sowie die 
stadt Konstanz, die sich nicht an den Fehden beteiligt, aber dennoch unter den 
Kriegsfolgen zu leiden hatten, um die Beendigung der Feindseligkeiten und bewirk-
ten eine intervention König Friedrichs iii. ein königliches Friedensgebot brachte 
einen vorübergehenden Waffenstillstand vom 11. november bis 6. Januar, der wegen 
neuer überfälle der städtefeinde am oberrhein nicht verlängert wurde88. die 
Reichsstädte begannen darauf im märz 1442 einen neuen Bodenseefeldzug89. 

83 RmB 2 (1901), nr. 1720, s. 94. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1903), s. 7, Blezinger, 
städtebund (1954), s. 72. 

84 ebd., s. 68 – 78.
85 Vgl. entsprechende andeutungen in der ulmer Korrespondenz (stadta ulm a 1106 

nr. 71). die städte hatten dem Bischof bereits während der stickel-Fehde hilfstruppen ge-
schickt, da viele seiner Feinde zugleich den städtebund befehdeten. Blezinger, städtebund 
(1954), s. 66.

86 chronik des gregor mangolt (16. Jh.), in: FuB 6 (1889), nr. 230.10, s. 370.
87 Blezinger, städtebund (1954), s. 77. erhard Wintergerst, s. 27 f. bzw. FuB 6 (1889), 

nr. 230.8, s. 369.
88 Blezinger, städtebund (1954), s. 78, 80.
89 ebd., s. 82; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 125 mit Verw. auf Rta 16, nr. 204, 205.
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ein weiterer Kriegszug der städte gegen die städtefeinde in sulz am neckar wurde 
durch ein neuerliches Friedensgebot des Königs gestoppt, dem die städte trotz der 
Fortsetzung des Kleinkriegs durch einzelne adlige Folge leisteten90. nach Verhand-
lungen zwischen König, Fürsten, städten und adel auf dem Frankfurter Reichstag 
im sommer 144291 kam am 28. november 1442 schließlich ein Frieden zustande, in 
dem zahlreiche städtefeinde, darunter hans von Rechberg, die herren von heimen-
hofen und die meisten ihrer helfer, mit dem schwäbischen städtebund ausgesöhnt 
wurden. Viele andere städtefeinde setzten ihre Fehden allerdings fort92.

3.4 Das überregionale Netzwerk der Fehdeführenden, 1439 – 42

Bei den meisten der Fehden gegen schwäbische oder fränkische Reichsstädte,  
die ende der dreißiger Jahre begonnen wurden, handelte es sich jeweils um lokale 
Konflikte, die, wie im Fall der heimenhofen-Fehde, aus schwelenden nachbar-
schaftsstreitigkeiten heraus eskaliert waren. die zeitliche nähe der ereignisse deu-
tet jedoch bereits darauf hin, dass es zwischen den jeweiligen aggressoren abspra-
chen gegeben haben dürfte. um 1441 vereinigten sich die Protagonisten der Fehden 
gegen mitglieder des schwäbischen städtebundes, sodass ihre einzelkonflikte zu 
einer großfehde verschmolzen, die den gesamten schwäbisch-fränkischen Raum 
erfasste. im folgenden soll nun der Prozess der Verflechtung zwischen einigen die-
ser städtefeindlichen Fehden und den oben dargestellten Fehden für ulrich him-
meli und Konrad stickel im südlichen schwaben dargestellt werden, an denen hans 
von Rechberg jeweils maßgeblichen anteil hatte.

hauptquellen für den Beleg von Verknüpfungen zwischen parallel verlaufenden 
Fehden gegen die schwäbischen Reichsstädte, die eidgenossen und den Bischof 
von Konstanz (zur besseren übersicht vgl. taf. 3) sind Fehdebriefe, reichsstädtische 
Korrespondenz und Berichte reichsstädtischer späher. der schwäbische städte-
bund begann bereits 1439, die Protagonisten der himmeli-Fehde und des Bischof-
heinrich-Kriegs der Zusammenarbeit mit den schwäbischen und fränkischen 
 städtefeinden zu verdächtigen. eine einmalige Quelle dazu bilden die hohenber-
gischen Rechnungsbücher, in denen die Bewegungen der Kundschafter im dienst 
der schwäbischen Reichsstädte festgehalten sind, die von Rottenburg und horb 
aus bis an Bodensee und oberrhein geschickt wurden. 

hans von Rechbergs Bewegungen wurden offenbar bereits während der him-
meli-Fehde sehr aufmerksam beobachtet, denn ein hohenbergischer Reiter wurde 
im Rechnungsjahr 1438/39 ausgesandt, eine gruppe von Reisigen aus gammer-
tingen zu verfolgen93. Wohl kurz vor ausbruch der stickel-Fehde 1440 folgten 

90 Blezinger, städtebund (1954), s. 84 – 88.
91 ebd., s. 92.
92 ebd., s. 95.
93 4 lb. 6 ß 6 h. han ich verzert 7 tag, alz mich min herr der hoptman schikt dem zug nach, der 

zu Gamertingen lag. Müller, Quellen (1954), s. 126.
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 hohenbergische Kundschafter einem Zug von Reitern, der sich gegen den  Bischof 
von Konstanz wenden sollte und sein Lager in der hegaustadt engen nahm, die 
durch graf heinrich von Lupfen kontrolliert wurde. ausgangspunkt dürfte horn-
berg gewesen sein, dessen ortsherr, herzog Reinhold Vi. von urs lingen, sich im 
herbst 1440 an den Raubzügen in bischöfliches gebiet beteiligte, gleichzeitig aber 
als städtefeind galt94. nachdem die Reichsstadt Rottweil am 5. Juli 1440 nach ulm 
meldete, die städtefeinde gingen in ihrer umgebung von sulz, hornberg, harthau-
sen, irslingen, sunthausen und engen aus gegen die ihrigen vor95, konfrontierte 
ulm die Besitzer dieser Burgen und städte schriftlich mit dem Vorwurf, sie unter-
stützten die Feinde der Reichsstädte. unter anderem wurden abmahnungen an 
graf heinrich von Lupfen, heinrich von geroldseck-sulz und hans von Rech-
berg geschickt. alle drei wiesen die unterstellung, sie unterstützten die Feinde der 
städte, unabhängig voneinander empört zurück. hans von Rechberg beteuerte am 
20. Juli 1440 seinen besunder gutten frewnden, den städten, dass kain ewrr feind 
noch die irren in seinen schlössern und gebieten geest noch getrenckt, noch under
geschlefft, noch geschoben worden sein. dies solle auch in Zukunft nicht geschehen, 
denn er sei von den städten nichts anderes dan gutt nachpawrschafft gewohnt, und 
solchß ungern wider euch tuon wölt, und ewch lieber diennen dan undiennen. darü-
ber hinaus bat er seine adressaten, daz ir mir den nennend, der ewch solchß gesagt 
häbe; der gönt ewch und mir filleicht nit besserß96. graf heinrich von Lupfen wies 
am 5. august 1440 gleichfalls den Vorwurf zurück, er habe den städtefeinden 
heinz von seckendorf, Konrad und Raban von helmstadt, hans von urbach, 
siegfried von Zillenhart, heinz schilling, Bernhard Böcklin und ihren helfern Vor-
schub geleistet und versicherte den städten seine Freundschaft97.

die glaubwürdigkeit dieser Beteuerungen litt etwas darunter, dass sich unter 
den abgesagten Fehdehelfern Lupfens und Rechbergs gegen den Konstanzer 
 Bischof und die stadt Zürich eine ganze Reihe bekannter städtefeinde befanden 
(vgl. taf. 3). so war beispielsweise hans von urbach, der als Feind der schwä-

94 20 besch. verzarten min kneht, alz sy ob dem zug waren, der über den bischoff gieng. (…)  
1 guld. 8 ß verzarten min kneht ob dem zuge, der über den bischoff gangen waz, alz sy 
 zerritn. (…) 16 besch. verzarten min kneht, alz ich sy gen Rotwil schikt umb kundschaft, wie 
sich der zuge hilt, der zu Engen lag. 2 lb. 4 ß verzarten min kneht, alz sy mit Hainrichen von 
Giltlingen und dem schulthaissen hilten uff unser find vor Hornberg und ouch umb kunt
schaft von Engen wegen. Müller, Quellen (1954), s. 123 f. außerdem: 17 ß umb kuntschaft 
gen Costentz hinuff, alz die riter dem bischoff zugriffen (ebd., s. 128). daraus geht hervor, 
dass sich im urslingischen hornberg städtefeinde aufhielten. Zu urslingens gleichzeitiger 
Beteiligung an dem erwähnten Zug gegen den Bischof von Konstanz vgl. o. iii.3.2 sowie 
prosopographischer anhang.

95 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 542, s. 238; vgl. Brief Rottweils vom 
15. Juli 1440 über von sulz ausgehende städtefeindliche aktivitäten; hsta stuttgart a 602 
nr. 5533 Bü 1.

96 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
97 Regest in Blezinger, städtebund (1954), s. 145. einen entsprechenden Brief schickte hein-

rich von geroldseck-sulz am 20. Juli 1440 (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1).
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bischen städte erstmals am 5. august 1440 aktenkundig wurde, in der himmeli-
Fehde und in der stickel-Fehde ein Verbündeter hans von Rechbergs und des gra-
fen heinrich von Lupfen. auch hans und Burkhard münch von Landskron, die 
im Bischof-heinrich-Krieg auf seite Rechbergs und Lupfens standen, waren per 
Fehdebrief ausgewiesene städtefeinde – sie hatten den Reichsstädten als helfer der 
herren von heimenhofen die Fehde angesagt. Weitere helfer Konrad stickels – 
heinrich schilling, heinrich von seckendorf und eberhard von urbach der Ältere 
– waren gleichzeitig helfer oder helfershelfer des städtefeinds Konrad von Beben-
burg. der stickel-helfer siegfried von Zillenhart führte außerdem als helfer des 
Bernhard Böcklin Fehde gegen die Reichsstädte98.

Wie nicht anders zu erwarten, bestanden derartige Verbindungen auch zwischen 
verschiedenen Fehden, die sich gleichermaßen gegen die schwäbischen Reichs-
städte richteten. im sommer 1441 trafen laut Rottweiler Berichten 200 Reiter in 
hornberg ein, die sich mit Verstärkungen weiter nach Burg hewen wendeten99. 
um diese Zeit hatte der hornberger ortsherr herzog Reinhold von urslingen den 
Reichsstädten als helfer des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern  
die Fehde angesagt, graf heinrich von Lupfen, der hewen kontrollierte, dagegen 
als helfer der Brüder von heimenhofen – wie man an der gegenseitigen Versor-
gung mit Reitern sieht, waren die unterschiedlichen Fehdegründe eine reine Form-
sache100. Werner von schienen und Berthold vom stein sagten den Reichsstädten 
einmal als helfer der Brüder von heimenhofen, einmal als helfer des öttingers ab. 
Verbindungen zwischen teils parallelen, teils sukzessiven Fehden gegen verschie-
dene gegner an verschiedenen schauplätzen bestanden auch bei hans von Rech-
berg, Walter von Königsegg, Veit von asch, Veit von eisenburg, hans von neu-
hausen und graf Jakob von Lützelstein101.

durch diese Verknüpfung und Koordinierung entstand ein informelles, dezen-
trales netzwerk von städtefeinden, die auf ein ausgedehntes geflecht von stütz-
punkten vom ober- und hochrhein bis weit nach Franken und Bayern zugreifen 
konnten und bei mehreren gelegenheiten gemäß chronikalischen Berichten veri-
table heere von bis zu mehreren tausend mann auf die Beine stellten102. aus den 
absagen zahlreicher Fehdebeteiligter in unterschiedlichen Fehden geht hervor, 
dass diese sich gegenseitig unterstützten, auch, dass die hauptsächer in verschie-
denen Konflikten auf dasselbe Personal an Fehdehelfern zurückgriffen. die Fehde-

 98 einzelheiten und Belege siehe prosopographischer anhang. 
 99 am 13. august 1441 dankte Konstanz der Reichsstadt Rottweil für eine entsprechende 

Warnung. stadta Rottweil Reichsstädtisches archiv ii. arch. ii. abt. Lade LiX Fasz. 2 
nr. 18.

100 Vgl. prosopograph. anhang.
101 einzelheiten und Belege siehe prosopographischer anhang. 
102 Vgl. die angaben des zeitgenössischen chronisten gebhard dacher über die stärke der 

Feinde des Konstanzer Bischofs in der stickel Fehde: angeblich 1.600 Reiter. gebhard 
dacher, s. 601. 
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führenden bündelten also ihre personellen Ressourcen zur durchführung gemein-
samer Fehdehandlungen. 

Für solche gemeinsamen aktionen wurden in mündlicher Form ähnliche Verein-
barungen getroffen, wie sie im Fall der Lütticher Fehde 1436 durch einen Vertrag 
belegt sind. dies geht aus einem streit zwischen hans von Rechberg und graf 
heinrich von Lupfen hervor, der 1443 vor einem schiedsgericht der gesellschaft 
mit st. georgenschild verhandelt wurde (vgl. iii.4.2.): in den Fehden für Konrad 
stickel und für die herren von heimenhofen hatten die beiden adligen und ihre 
führenden Verbündeten demnach verabredet, eine gemeinsame Kriegskasse zu bil-
den, in die jeder hauptmann einzahlen sollte. die kriegsnotwendigen investitionen 
ebenso wie Beute und Brandschatzungszahlungen sollten unter den Vertragspart-
nern aufgeteilt werden, die daraus ihre untergebenen bezahlten. die genaue Vertei-
lung der Lasten- und nutzenanteile zwischen den Beteiligten wird nicht erwähnt. 
Falls die Verbündeten einen dritten unrechtmäßig schädigten, sollten alle unter-
zeichner gleichermaßen für den schaden haften. diese Bündniselemente lassen sich 
den gegenseitigen Vorhaltungen Rechbergs und Lupfens entnehmen, die sich vor 
allem darum stritten, wer zu welchem Zeitpunkt für die gemeinsame Fehde ausla-
gen gehabt oder wem jeweils anteile an eingenommenen Beute- und schatzungs-
gelder zustanden103.

103 transkription in FuB 6 (1889), s. 376 – 381 bzw. Regest 1443 oktober 1 bei Marolf, hans 
von Rechberg (2006), s. 274 f.; vgl. ebd., s. 128 ff.; Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), 
s. 105 – 110 sowie Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 12 ff.
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4.   Der Alte Zürichkrieg, seine Ausläufer und 
 Parallelkonflikte

4.1  Ursachen, Verlauf und Rolle Hans von Rechbergs  
im Alten Zürichkrieg

im alten Zürichkrieg kämpfte das haus habsburg, insbesondere König Fried- 
rich iii. und sein Bruder herzog albrecht Vi. von österreich, gemeinsam mit 
 Zürich gegen die übrige eidgenossenschaft und deren Verbündete, u. a. die stadt 
Basel. unter den ursachen sind eine ganze Reihe von Konfliktgegenständen zu 
nennen, die wichtigsten lassen sich unter den Kategorien des toggenburger erb-
schaftsstreits, des streits um die Revision der eidgenössischen eroberungen von 
1415 und der nachbarschaftsstreitigkeiten der stadt Basel zusammenfassen.

im streit um das erbe des grafen von toggenburg hatten sich das haus habs-
burg und die eidgenössischen orte schwyz und glarus zunächst gegen Zürich 
 verbündet und 1440 das sarganserland von Zürich zurückerobert (vgl. iii.3.1.). 
 danach jedoch führten zunehmende interessengegensätze zwischen dem haus 
habsburg und der eidgenossenschaft zu einer umkehrung der Bündnisverhält-
nisse: nach einer Phase der gegenseitigen annäherung schloss Zürich am 17. Juni 
1442 ein Bündnis mit König Friedrich iii., das sich gegen die übrigen eidgenös-
sischen orte richtete104. die gründe dieser entwicklung lagen in ereignissen aus 
der Regierungszeit König sigismunds. ein zentrales element von sigismunds 
Reichspolitik war der Versuch gewesen, den einfluss der Fürsten zurückzudrängen 
und die kleinen reichsunmittelbaren stände zu stärken, um sich so eine hausmacht 
im Reich aufzubauen105. Zu diesem Zweck hatte sigismund 1415 einen Reichskrieg 
gegen herzog Friedrich iV. von österreich erklärt, mit der Begründung, der 
 herzog habe den Pisaner gegenpapst Johannes XXiii. bei dessen Flucht vom 
Konstanzer Konzil im märz 1415 unterstützt. dieser Krieg war vor allem durch die 
eidgenossenschaft und große teile des südwestdeutschen adels geführt worden. 
der habsburger erlitt dabei erhebliche territoriale Verluste an die eidgenossen. 
Zugleich wurden viele habsburgische Besitzungen, die sich als Pfandschaft in der 
hand schwäbischer adliger befanden, durch sigismund zu Reichslehen erklärt und 
diesen adligen verliehen. Zwar söhnten sich sigismund und herzog Friedrich ab 
1418 wieder miteinander aus, der habsburger konnte jedoch nur einen teil seiner 
Verluste restituieren106.

104 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 117 – 122.
105 Moraw, Von offener Verfassung (1985), s. 277, 365; Blezinger, städtebund (1954), s. 24.
106 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 20 – 25; Schib, schaffhausen, s. 202 f.; Ders., 

Rheinfelden, s. 56; Ders., Waldstädte, s. 231; Krieger, habsburger, s. 157; Bittmann, 
Kreditwirtschaft (1991), s. 69, 72 f., 145, 178. Vgl. dienerlisten ebd., s. 85 – 89.
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als nun 1440 der habsburgische König Friedrich iii. den thron bestieg, forderte 
er von den eidgenossen die Rückgabe der ehemals habsburgischen gebiete, insbe-
sondere des von Bern annektierten aargaus. da die eidgenossen dies ablehnten, 
verweigerte der König den eidgenössischen orten 1442 die Bestätigung ihrer 
Reichsprivilegien107. der habsburgische Revisionismus barg auch Risiken für ad-
lige Profiteure des Reichskriegs von 1415, die inzwischen eine führende Rolle in 
der gesellschaft mit st. georgenschild spielten, sowie für mehrere ehemals habs-
burgische städte, die 1415 die Reichsunmittelbarkeit gewonnen hatten, insbeson-
dere schaffhausen, Radolfzell und Rheinfelden108.

darüber hinaus war auch die freie stadt Basel in den dreißiger Jahren über die 
aufnahme von Pfahlbürgern und strittige Rheinzölle, die in Basel von schiffen aus 
den österreichischen Waldstädten säckingen und Laufenburg eingezogen wurden, 
wiederholt mit habsburgischen Vasallen in streit geraten. Zur Zeit des Zürichkriegs 
war die stadt mit den eidgenössischen orten Bern und solothurn verbündet und 
wurde dadurch in den Konflikt hineingezogen109. 

der Krieg des zürcherisch-österreichischen Bündnisses mit der eidgenossen-
schaft begann sich um die Jahreswende 1442/43 abzuzeichnen. im Januar 1443 
rückten die ersten adligen Vasallen der habsburger unter dem Kommando des 
Landvogts markgraf Wilhelm von hachberg in Zürich ein110. ab dem 20. mai 1443 
schickten die eidgenössischen orte ihre Fehdebriefe an Zürich und den österreichi-
schen Landvogt, eroberten binnen zwei monaten das Zürcher umland und griffen 
am 22. Juli die stadt an. in der schlacht von st. Jakob an der sihl erlitten Zürich und 
österreich verheerende Verluste und konnten nur mit mühe eine eroberung der 
stadt abwenden111. nach Friedensverhandlungen unter dem Vorsitz des neutralen 
Bischofs von Konstanz, heinrich von hewen, schloss Landvogt hachberg als 
 Vertreter des hauses habsburg und Zürichs am 9. august 1443 in Rapperswil 
einen Waffenstillstand auf acht monate mit den eidgenössischen orten uri, 
schwyz, unterwalden, Luzern, Zug und glarus112.

die westlichen eidgenössischen orte Bern und solothurn sowie Basel, die sich 
nicht am Rapperswiler Frieden beteiligt hatten, rückten inzwischen gegen die 
 österreichische stadt Laufenburg am hochrhein vor. da Laufenburg rechtzeitig 
durch österreichische truppen verstärkt worden war, konnten sie jedoch nichts 
ausrichten und willigten nach zweiwöchiger Belagerung am 23. august 1443 eben-
falls in einen Waffenstillstand mit dem habsburgischen Landvogt ein113.

107 ausführlich zum Verlauf des toggenburger erbschaftsstreits 1440 – 1443 und zum Bünd-
nis der stadt Zürich mit König Friedrich iii. Niederstätter, Zürichkrieg (1995), 
s. 95 – 142, 151 ff., 161, 190 – 195; vgl. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 145, 150 ff.

108 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 23 – 26, 82, 151 – 158. 
109 Wackernagel, geschichte 1 (1907), s. 542 – 545.
110 Blezinger, städtebund (1954), s. 104; Niederstätter, Zürichkrieg, s. 117 – 122, 185 – 191.
111 ebd., s. 199 – 235.
112 ebd., s. 235 ff.
113 ebd., s. 223 – 239.
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König Friedrich drohte inzwischen die unterstützung des adels in tirol und 
den Vorlanden zu verlieren. im herbst provozierte die Weigerung des Königs, die 
Vormundschaft über den jungen herzog sigmund von österreich-tirol aufzuge-
ben und ihm die herrschaft über die territorien seines 1439 verstorbenen Vaters 
herzog Friedrich iV. zu übertragen, zu einem aufstand der tiroler Landstände, 
die in sigmunds namen einen Regentschaftsrat einsetzten. Zugleich machten der 
vorländische Landvogt hachberg und mit ihm die bedeutendsten Vasallen der 
habsburger aus dem südwestdeutschen adel die mangelnde unterstützung des 
Königs für den katastrophalen Kriegsverlauf verantwortlich und begannen, offen 
mit den rebellischen tiroler Landständen zu sympathisieren114. 

als nach dem auslaufen des Rapperswiler Friedens im april 1444 der Krieg wie-
der ausbrach, versuchte der tiroler adel eigenmächtig, mit der eidgenossenschaft 
Frieden zu schließen. die initiative scheiterte jedoch am eroberungswillen der 
weiterhin militärisch überlegenen eidgenossen, die am 24. Juni Zürich einschlossen 
und belagerten. daraufhin entsandte Landvogt hachberg ohne weitere Rück-
sprache mit Friedrich iii. im namen herzog sigmunds von österreich-tirol eine 
gesandtschaft zu König Karl Vii. von Frankreich und bat ihn um hilfe. mittler-
weile hatte sich appenzell dem antihabsburgischen Bündnis angeschlossen, wäh-
rend auf der anderen seite graf heinrich von Werdenberg-sargans nach der Beset-
zung von teilen des sarganserlands durch schwyz und glarus Partei für den König 
ergriffen hatte115.

König Karl Vii. hatte im hundertjährigen Krieg eine streitmacht von zehntau-
senden söldnern mobilisiert. nach dem Friedensschluss mit england im mai 1444 
stellten diese sogenannten armagnaken ein erhebliches Risiko für die sicherheit 
seines Reiches dar, da sie dazu neigten, in Friedenszeiten auf eigene Faust ihre um-
gebung zu plündern. das hilfegesuch aus dem Reich war daher eine willkommene 
gelegenheit, dieses Problem loszuwerden. im august schickte der französische 
König ein nach zehntausenden zählendes heer unter dem Befehl seines sohnes 
Ludwig in Richtung Basel. da bereits bei einer früheren Waffenpause im hundert-
jährigen Krieg Banden französischer söldner an den oberrhein vorgerückt und 
mordend und plündernd durch das elsass gezogen waren, löste die nachricht der 
bevorstehenden ankunft der „schinder“ großes entsetzen nicht nur bei den Fein-
den der habsburger, sondern auch bei den elsässischen und schwäbischen Reichs-
städten sowie dem pfälzischen Kurfürsten Ludwig iV. aus116. 

114 ebd., s. 243 – 251; Krieger, habsburger, s. 185.
115 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 252 – 264; Rigendinger, ir hertz und sinn (2006), 

s. 119. Friedrich iii. hatte im Vorjahr selbst vergeblich eine gesandtschaft nach Frankreich 
geschickt, das hilfegesuch jedoch nicht weiter verfolgt. nach niederstätters darstellung weist 
das handeln der gesandtschaft im namen sigmunds, dessen Volljährigkeit Friedrich zu 
 diesem Zeitpunkt noch nicht anerkannt hatte, auf die eigenmächtigkeit dieser initiative des 
vorländischen adels hin. im gleichen sinne auch Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 180.

116 Wackernagel, Basel, s. 548 f.; Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 269; Blezinger, 
städtebund (1954), s. 107 – 113; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 180.
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die mobilisierung der armagnaken gegen die eidgenossen erwies sich aus sicht 
der habsburgisch-zürcherischen Partei als fataler Fehler, für den später König 
Friedrich iii. verantwortlich gemacht wurde. Zwar bewirkte die nachricht von  
der bevorstehenden ankunft der armagnaken die aufhebung der eidgenössischen 
Belagerung von Zürich und der bei Basel gelegenen Farnsburg. nach einem hart 
erkämpften sieg gegen eine hoffnungslos unterlegene, aber umso erbitterter kämp-
fende eidgenössische streitmacht in der schlacht von st. Jakob an der Birs vor den 
toren Basels am 26. august 1444 wechselte der französische dauphin mit seinen 
armagnaken jedoch kurzerhand die seiten, schloss im oktober Frieden mit den 
eidgenossen und plünderte danach die habsburgischen Besitzungen am ober-
rhein117.

König Friedrich iii. setzte inzwischen seinen Bruder, herzog albrecht Vi. von 
österreich, zum Regenten tirols und der Vorlande ein und übertrug ihm die 
hauptmannschaft für einen am 30. august 1444 ausgerufenen Reichskrieg gegen 
die eidgenossen118. die süddeutschen Fürsten markgraf albrecht von Branden-
burg-ansbach, markgraf Jakob von Baden und die grafen Ludwig und ulrich von 
Württemberg sagten daraufhin am 8. oktober den eidgenossen die Fehde an und 
nahmen an den weiteren auseinandersetzungen im Basler umland und dem mittel-
schweizerischen Voralpenland südlich des Bodensees teil119.

noch vor dem seitenwechsel der armagnaken waren mehrere von den habsbur-
gern beanspruchte städte, unter anderem Baden im aargau, Rheinfelden und 
schaffhausen, zur unterwerfung aufgefordert worden. einige adlige begannen 
kurz darauf im september 1444 von Burg neusunthausen im hegau aus eine Fehde 
gegen schaffhausen, die erst mit der Zerstörung der Burg anfang april 1446 been-
det wurde120. die stadt Rheinfelden gab unterdessen ihren anspruch auf Reichs-
unmittelbarkeit auf und unterstellte sich vorläufig dem haus österreich121. als die 
habsburgische Partei jedoch wieder in die defensive geriet, sagte sich Rheinfelden 
erneut von österreich los und schloss im Juni 1445 ein Bündnis mit Basel. darauf-
hin begannen auch hier mehrere adlige mit Feindseligkeiten gegen die stadt, wobei 
sie die unmittelbar den Rheinfeldener stadtmauern vorgelagerte Burg, den stein 
von Rheinfelden, als stützpunkt nutzten. sie wurden jedoch bald von truppen  
aus Basel, Bern und solothurn belagert und mussten die Festung übergeben. im 
Februar 1446 wurde der stein von Rheinfelden bis auf einen turm geschleift, der in 
der Folgezeit mit eidgenössischen Kriegsknechten bemannt wurde122.

nachdem die österreicher eidgenössische Versuche zur eroberung der österrei-
chischen stadt Rapperswil am Zürichsee um die Jahreswende 1445/46 abwehren 

117 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 268 ff., 277.
118 ebd., s. 271 ff.
119 ebd., S. 277, 284.
120 Harder, der sunthauser-Krieg (1868), s. 131 – 137; einzelheiten siehe iii. 4.2.
121 Wackernagel, geschichte 1 (1907), 580; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 182.
122 Wackernagel, geschichte 1 (1907), 578 – 583; Marolf, hans von Rechberg (2006), 

s. 64 – 73.
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konnten, scheiterte im märz 1446 die Rückeroberung des eidgenössisch besetzten 
sarganserlands durch die österreichische niederlage in der schlacht bei Ragaz. 
dennoch mussten sich die eidgenossen zurückziehen, da ihnen Proviant und 
 munition ausgingen123, sodass graf heinrich von Werdenberg-sargans ab april 
wieder die herrschaft im Land ausüben konnte124.

im Konflikt um die Vormundschaft über herzog sigmund von österreich  
gab König Friedrich iii. ein stück weit den Forderungen des tiroler adels nach. 
am 30. märz vereinbarte er mit den habsburgischen herzögen sigmund und alb-
recht Vi., dass albrecht die Vorlande, sigmund tirol und die habsburgischen Be-
sitzungen oberhalb des Bodensees und östlich des Walensees erhalten sollte125. 
nachdem ein durch Friedrich iii. autorisierter Versuch herzog albrechts Vi., bur-
gundische unterstützung gegen die eidgenossenschaft zu gewinnen, im april 1446 
scheiterte, nahmen die Konfliktparteien die Friedensverhandlungen wieder auf. 
am 9. Juni wurde in Konstanz ein dauerhafter Frieden zwischen der eidgenossen-
schaft, Zürich, Basel und österreich geschlossen. die weiteren Verhandlungen bis 
1450 führten zu einer Wiedereingliederung Zürichs in die eidgenossenschaft und 
dem dauerhaften Verlust der österreichischen Besitzungen im aargau und der 
grafschaft toggenburg126.

in diesen ereignissen hat hans von Rechberg häufig entscheidungen mit herbei-
geführt, die den Verlauf des Krieges wesentlich beeinflussten. Bereits im Vorfeld 
des Zürichkriegs hatte er mit Verweis auf die von ulrich himmeli erwirkte acht 
des nürnberger Landgerichts unter nutzung österreichischer stützpunkte die 
Fehde gegen die eidgenossenschaft wieder aufgenommen. durch seine „entschei-
dende steuerung der Konflikteskalation mittels [der himmeli-Fehde]“ hat er ma-
rolf zufolge maßgeblich zum ausbruch des alten Zürichkriegs beigetragen, offen-
bar gegen den Willen der habsburgischen Regierung in den Vorlanden127. nach 
ausbruch des Zürichkriegs waren die habsburger erheblich auf hans von Rech-
berg und die städtefeinde angewiesen, die das Rückgrat der zürcherisch-habsbur-
gischen Reiterei bildeten und deren Raubzüge ihrer Partei die einzigen erfolgs-
erlebnisse in diesem Krieg brachten128. 

unmittelbar nach Kriegsausbruch bot hans von Rechberg der stadt Zürich auf 
anregung des markgrafen Wilhelm von hachberg am 27. mai 1443 seine hilfe 
gegen die eidgenossen an129. im Juni traf hans von Rechberg mit mehreren hun-

123 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 291.
124 ebd., s. 291; Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 48 – 51.
125 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 295.
126 ebd., s. 296 – 298; Wackernagel, geschichte 1 (1907), s. 586; Reinle, ulrich Riederer 

(1993), s. 181.
127 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 225, vgl. s. 151, 163 ff.
128 ebd., s. 141 ff., 185 ff.
129 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 19; Niederstätter, Zürichkrieg, s. 210. sein 

 entsprechender Brief an die Feinde von gestern entbehrt nicht einer gewissen süffisanz: 
Lieben frúnd, úwer botten sagen mir, wie das úwer krieg mit den Schwitzern angegangen 
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dert Reitern – er selbst nennt in einem späteren Brief die Zahl 350 – in der 
 umkämpften stadt ein130. damit avancierte Rechberg zu einem der wichtigsten 
 anführer des habsburgischen Lagers nach dem Landvogt hachberg und dem ös-
terreichischen hauptmann thüring von hallwil. Rechbergs Raubzüge nach Wil 
und Zurzach am 6. Juli gehörten zu den wenigen militärischen erfolgen des öster-
reichischen Lagers131. die Klingenberger chronik macht die missachtung der 
empfehlungen Rechbergs aufgrund der disziplinlosigkeit der Zürcher truppen für 
den katastrophalen Verlauf der schlacht von st. Jakob an der sihl am 22. Juli ver-
antwortlich. nach der schlacht wurden Rechberg und einigen anderen führenden 
adligen die schlüssel für die Zürcher stadttore zur aufbewahrung übergeben132.

nach dem auslaufen des Rapperswiler Friedens kehrte Rechberg auf ein gesuch 
des markgrafen Wilhelm von hachberg im Frühjahr 1444 nach Zürich zurück und 
wurde durch einen zwölfköpfigen Kriegsrat, den der Landvogt eingesetzt hatte, 
zum Zürcher Feldhauptmann gewählt133. herzog albrecht Vi. von österreich er-
nannte ihn außerdem im spätsommer 1444 kurz nach antritt seiner Regentschaft 
über die Vorlande zu seinem Rat134, und trug damit offensichtlich der Bedeutung 
von Rechbergs unterstützung gegen die eidgenossen Rechnung. 

obwohl Zürich ab dem 24. Juni belagert wurde, konnte Rechberg die stadt im 
Juli verlassen. er veranlasste die Freiherren thomas und hans von Falkenstein – 
zwei adligen mit Besitz im umland von Basel und solothurn, die bis dahin im 
Bürgerrecht Berns gestanden hatten – dazu, auf die habsburgische seite zu wech-
seln, und nahm mit thomas’ hilfe am 30. Juli das unter Berner herrschaft ste-
hende Brugg im aargau ein. die Vorgehensweise der adligen löste große empö-
rung in der eidgenossenschaft aus, da sie sich das unwissen der stadt über 
Falkensteins seitenwechsel zunutze machten135. als auf die nachricht des über-
falls eine eidgenössische streitmacht in den aargau in marsch gesetzt wurde136, 
 verließen die adligen Brugg und zogen sich auf die Farnsburg zurück, die den 

sig. Nuo wer mir vast lieb, wenn esz úch wol gieng (…). Weiter verweist Rechberg darauf, 
dass er ohne Probleme den eidgenössischen nachschub am Bodensee hätte behindern kön-
nen, wenn ihn die Zürcher nicht bisher daran gehindert hätten. Zit. nach Niederstätter, 
Zürichkrieg, s. 210. 

130 er selbst gibt in seinem Brief an albrecht Vi. von österreich vom 25. Juli 1449 an: Denn 
ich in dem ersten krieg ob vierthalb hundert pferd gen Zürich gefúrt han, herren, ritter und 
knecht (…). Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 20; vgl. Niederstätter, Zürichkrieg 
(1995), s. 223; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 159.

131 Vgl. Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 224 f.
132 Klingenberger chronik, s. 328 ff.; vgl. Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 226 – 235; 

Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 161 f.
133 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 257; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 177; 

Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 24 f.
134 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 190.
135 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 27 – 30; Marolf, hans von Rechberg (2006), 

s. 187 ff. siehe außerdem iV.1.
136 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 185 – 189.
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 Brüdern von Falkenstein gehörte. am 6. august begannen die eidgenossen mit der 
Belagerung der Burg, gaben sie jedoch drei Wochen später wegen der bevorstehen-
den ankunft der armagnaken auf137. 

ebenfalls im Jahr 1444 stellte hans von Rechberg seine Burg neusunthausen 
mehreren adligen zur Verfügung, die von dort aus Fehde gegen die stadt schaff-
hausen führten. die bis dahin bündnisfreie stadt schloss sich daraufhin anfang 
1445 dem schwäbischen städtebund an138. im darauffolgenden Jahr beteiligte sich 
hans von Rechberg an der vierwöchigen Verteidigung des steins von Rhein-
felden139. Von mai bis september 1445 führte er mehrere Kriegszüge in den aargau 
und versuchte insbesondere die städte Bremgarten140, Wil141, Baden142 und mel-
lingen143 durch ähnliche Kriegslisten zu erobern, wie er sie im sommer des Vorjahrs 
gegen Brugg angewandt hatte, allerdings mit weniger erfolg. in einem Fall ver-
suchte er, Zugang zu einer stadt zu gewinnen, indem er seine Leute mit falschen 
eidgenössischen Feldzeichen ausstattete144. auch auf die stadt Brugg, die mittler-
weile wieder unter Berner Kontrolle stand, führte er am 3. september mit einer 
streitmacht von 600 mann einen erneuten angriff. der Vorstoß endete jedoch 
 beinahe im desaster, nachdem der angriff im morgengrauen abgeschlagen, hans 
von Rechberg beim sturm auf die mauern durch eine Kugel verwundet wurde und 
ein weit überlegenes eidgenössisches heer Rechbergs Leuten den Rückweg abzu-
schneiden drohte. nur durch eine Fehlkalkulation des Berner hauptmanns gelang 
den Zürchern der Rückzug. Rechberg machte in einem späteren Brief den hegauer 
adligen Bilgeri von heudorf145 für das scheitern verantwortlich, der ihm demnach 
mit einer weiteren gruppe hätte zu hilfe eilen sollen, aber nicht erschien146. 
 erneute angriffe Rechbergs auf Baden am 8. november147 und auf Pfäffikon am 

137 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 269; Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 27 – 30; 
Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 189 f.

138 Harder, der sunthauser-Krieg (1868); weitere einzelheiten hierzu siehe unten.
139 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 194.
140 gerold edlibach, s. 65; hans Fründ, s. 235; Bendicht tschachtlan, s. 270; vgl. Kanter, 

hans von Rechberg (1902), s. 40.
141 gerold edlibach, s. 78; hans Fründ, s. 233; vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 40.
142 hans Fründ, s. 230; erwähnung hans von Rechbergs als anführer in einer bei Kanter als 

Regest (nr. 37, s. 133 f.) wiedergegebenen Badener Quelle zu diesem ereignis. Vgl. Kan-
ter, hans von Rechberg (1902), s. 41 f. 

143 hans Fründ, s. 237 f. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 42. 
144 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), S. 279, 289 f.
145 Erwerth, Bilgeri von heudorf, s. 50 f. 
146 darstellung der ereignisse bei hans Fründ, s. 233 f.; ausführlicher bei gerold edlibach, 

s. 65 ff.; Brief an herzog albrecht Vi. Mone, überfall von Rheinfelden, s. 451. Vgl. Amiet, 
streifzug vor Brugg, s. 202 – 212; Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 43 f; Erwerth, 
Bilgeri von heudorf, s. 50 f.

147 gerold edlibach, s. 69; Brief des Badener Vogtes Jost Käs von uri bei hans Fründ, s. 249; 
erwähnung hans von Rechbergs als anführer in einer bei Kanter als Regest (nr. 39, 
s. 133 f.) wiedergegebenen Badener Quelle zu diesem ereignis. Vgl. Kanter, hans von 
Rechberg (1902), s. 45.
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16. dezember148 blieben ohne erfolg. Laut seiner eigenen aussage soll Rechberg 
sich im Winter 1445/46 maßgeblich an der Versorgung der belagerten stadt Rap-
perswil mit Lebensmitteln beteiligt haben, die über den Zürichsee herangeschafft 
wurden149. im märz 1446 führte er das österreichische 4.000-mann-heer ins sar-
ganserland, das bei Ragaz eine schwere niederlage erlitt150. Kurz nach Kriegsende 
wurde hans von Rechberg am 21. Juni 1446 Rat und diener des herzogs sigmund 
von österreich-tirol151.

4.2  Der Sunthauserkrieg und andere parallele Aktivitäten  
der Städtefeinde

hatten die städtefeinde ihre gemeinsamen Ressourcen im adelskrieg gegen die 
städte noch für gemeinschaftliche Raubzüge in einem genossenschaftlichen Verband 
von hauptleuten zusammengeführt, stellten sie ihr soziales Kapital während des 
Zürichkriegs vorläufig in den dienst der habsburgisch-zürcherischen großfehde 
gegen die eidgenossenschaft, wie thomas marolf anschaulich dargelegt hat152. 
Rechbergs hauptaktivität während des Zürichkriegs bestand in Raub- und Zerstö-
rungszügen in feindliches gebiet, in der Verteidigung von Burgen sowie in Versu-
chen, gegnerische städte mit hilfe von Kriegslisten im handstreich zu nehmen. 
dabei nahmen vor allem Rechberg, in geringerem maß auch andere prominente 
städtefeinde innerhalb des habsburgischen Kontingents führende Positionen ein: 

graf Ludwig von helfenstein, der vermutlich bereits im Bischof-heinrich-Krieg 
gekämpft hatte, und graf Jakob von Lützelstein, der zuvor an der heimenhofen-
Fehde beteiligt war, führten gemeinsam mit Rechberg zu Kriegsbeginn einen Raub-
zug mit 500 Reitern und 600 Fußknechten nach Zurzach153; helfenstein war außer-

148 gerold edlibach, s. 76; sehr ausführlich hans Fründ, s. 251 – 256, der auch hans von Rech-
berg als Beteiligten erwähnt. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 46.

149 Ich han ouch mim herren dem marggrauffen gelichen zwey tusend guldin umb korn, ist der 
merteil komen gen Rapperlswil, des fragen in und Thuringen [bzw. thüring von hallwil] 
umb. Mone, überfall von Rheinfelden, s. 452. die Bewohner von Rapperswil hatten be-
reits im Vorjahr hunger gelitten; die Klingenberger chronik (s. 349) notiert zum Frühjahr 
1444: in disen zitten wurden katzen vnd roß ze Rapperschwil gessen.

150 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 291.
151 Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 137, s. 173.
152 Marolf, Hans von Rechberg (2006), s. 135 – 143.
153 Aber darnach an dem sächsten tag im hömonett (…), uff ain samstag ze nacht [6. Juli 1443], 

(…) zugend aber die edlen und raisigen Zürch uß, villicht mit fünff hundert pfärit vnd sechs 
hundert ze fuoß. Diser hoptlüt warent junker Jacob, der grauff von Lützelstain, grauff Ludwig 
von Helffenstain, Hans von Rechberg, und zugent also für Baden hinab biß nach gen Zurzach 
und branten vnd wuostent, was den Aidgenossen zuogehort. Sy namen ain grossen roub und vil 
gefangner. Ir ettlich wurden ouch erstochen, die sich nitt gern wolten gefangen geben, und 
branten xiij dörffer des selben zugs, und kament also wider gen Zürich, daß ynen nie kain laid 
beschach. Es was ouch in den selben zitten selten kain tag, si brächtin rob und gefangen gen 
Zürich und hettin ouch lüt erstochen. Klingenberger chronik, s. 325 f. Vgl. Niederstätter, 
Zürichkrieg (1995), s. 224 f., Schuhholz, Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), s. 44.
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dem mit Rechberg einer jener adligen, denen nach der schlacht von st. Jakob an 
der sihl im Juli 1443 einer der schlüssel zu den Zürcher stadttoren zur aufbewah-
rung übergeben wurde154.

die Brüder hans und thomas von Falkenstein, von denen zumindest hans sich 
1442 unter den städtefeinden befunden hatte – thomas wurde ebenfalls von den 
Reichsstädten verdächtigt –, ließen sich im sommer 1444 durch hans von Rechberg 
überreden, trotz ihres Berner Bürgerrechts die habsburger zu unterstützen. tho-
mas von Falkenstein spielte mit Rechberg eine tragende Rolle beim überfall auf 
Brugg am 30. Juli 1444, an dem sich auch die städtefeinde Veit von asch, georg von 
geroldseck-sulz und Pentelin von heimenhofen beteiligten. hans von Falkenstein 
stellte die östlich von Basel gelegene Farnsburg einer habsburgischen Besatzung zur 
Verfügung, die daher bis zum eintreffen der armagnaken von einem eidgenös-
sischen heer belagert wurde155. thomas von Falkenstein beteiligte sich außerdem 
wie Rechberg an der Verteidigung des steins von Rheinfelden, der Burg des Wilhelm 
von grünenberg, die im september 1445 nach ausgiebiger Fehdeführung gegen die 
mit Basel verbündete stadt Rheinfelden vor einem eidgenössischen heer kapitulie-
ren musste156.

Zu Rechbergs unterstützerkreis zählte auch ein namensvetter der beiden Falken-
steiner, dessen Familie keine bekannte Verbindung zu dem sisgauer adelsgeschlecht 
besaß, sondern im mittleren schwarzwald ansässig war. gemeint ist erhard von 
Falkenstein-Ramstein, der offenbar während des Krieges seine Burg Ramstein eben-
falls hans von Rechberg zur Verfügung stellte: in einem Brief vom 7. mai 1444 
 verhandelte erhard im namen hans von Rechbergs und Walter von urbachs mit 
einer unbekannten Partei um die höhe des Lösegeldes für zwei gefangene Knechte, 
die vermutlich angehörige Basels oder einer schwäbischen Reichsstadt waren. er-
hard war zuvor nicht als städtefeind auffällig geworden157, doch wurde Burg Ram-
stein im mai 1445 von den Reichsstädten als einer der hauptstützpunkte räube-
rischer städtefeinde angesehen, gemeinsam mit dem geroldseckischen sulz und 
Rechbergs Burg neusunthausen158.

darüber hinaus beteiligten sich zahlreiche weitere teilnehmer der Fehden von 
1439 – 42 auf habsburgischer seite am alten Zürichkrieg: hans’ Bruder ulrich von 
Rechberg, der im Zürichkrieg allerdings erst im august 1444 im württember-
gischen gefolge auftrat; graf hans von eberstein, georg und hans von gerolds-
eck-sulz, Pentelin von heimenhofen, Berthold vom stein, Ludwig meyer von 
 hüningen, Burkhard münch von Landskron, Werner von schienen, hans Blau von 
Kröwelsau, genannt Bitschhans, vermutlich auch melchior von Blumenegg, gegen 

154 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 162.
155 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 27 – 30; Marolf, hans von Rechberg (2006), 

s. 187 ff.
156 Marolf, Hans von Rechberg (2006), s. 193 f.
157 sta Basel-stadt adelsarchiv R1 Ramstein 1444. einzelheiten siehe prosopographischer 

anhang: Falkenstein-Ramstein.
158 stadta Rottweil ii. arch. ii. abt. Lade LiX Fasz. 2 nr. 28.
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Basel außerdem hans Rudolf von Krenkingen, die alle in einer der Fehden des 
adelskriegs gegen die städte gekämpft hatten; siegfried von Zillenhart und eber-
hard von urbach, die sowohl in der stickel-Fehde als auch im adelskrieg gegen die 
städte als Verbündete Rechbergs nachgewiesen sind. graf heinrich von Lupfen 
wurde 1444 ebenfalls Fehdehelfer österreichs gegen die eidgenossen, hatte sich 
aber zu diesem Zeitpunkt mit Rechberg und anderen seiner früheren Verbündeten 
dauerhaft überworfen159.

dies illustriert der weitere Verlauf seines streits mit Bischof heinrich von Kon-
stanz. Wie bereits im Zusammenhang der stickel-Fehde erwähnt, lagen graf hein-
rich von Lupfen und seine Brüder im streit mit dem Konstanzer Bischof heinrich 
von hewen und dessen Brüdern um die Rücklösung von Burg und herrschaft 
hewen mit der stadt engen. die herrschaft hewen war 1392 durch die herren von 
hewen an herzog Leopold von österreich und von diesem wiederum an graf hans 
von Lupfen verpfändet worden. 1438 hatte Bischof heinrich von Konstanz von 
herzog Friedrich iV. von österreich die Vollmacht zur Rücklösung der herrschaft 
erhalten und diese 1440 durch König Friedrich iii. bestätigen lassen. die grafen von 
Lupfen verweigerten den herren von hewen jedoch die Rücklösung des Pfands160.

hans von Rechberg hatte sich nach dem ende der heimenhofen-Fehde mit  
graf heinrich von Lupfen über die erstattung von auslagen und die Verteilung von 
Beutegut und Brandschatzungsgeldern aus gemeinsamen Fehden zerstritten161. 
Beide trugen ihre streitigkeiten nach dem Frieden von Rapperswil 1443 vor ein 
schiedsgericht der Rittergesellschaft mit st. georgenschild im hegau. der haupt-
mann des st. georgenschilds im hegau, hans von Rechbergs schwager hans 
 Konrad von Bodman162, fällte am 1. oktober 1443 in stockach einen schiedsspruch, 

159 siehe die einträge zu den jeweils genannten Personen im prosopographischen anhang. Zu 
den ereignissen im alten Zürichkrieg vgl. niederstätter und marolf wie oben, zum über-
fall auf graf heinrich von Lupfen Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 36, 108 – 110; 
Kanter, hans von Rechberg, s. 14 sowie die Quellensammlung in FuB 6 (1889), s. 329 ff., 
376 – 381.

160 Weitere einzelheiten siehe prosopographischer anhang: Lupfen.
161 auf Rechbergs Klage, der graf sei ihm aus dem Krieg zahlreiche auslagen schuldig geblie-

ben, hielt Lupfen dagegen, Rechberg habe ohne sein Wissen sein silbergeschirr verpfändet 
und das geld behalten; zudem habe Lupfen Rechbergs auslösung aus der gefangenschaft 
des bischöflichen dieners Bilgeri von heudorf finanziert. Während Rechberg den stand-
punkt vertrat, dass Lupfen ihn für seine Verluste im Bischof-heinrich-Krieg entschädigen 
müsse, weil er als helfer des grafen gehandelt hatte, entgegnete Lupfen sinngemäß, in den 
Fehdebündnissen gegen den Bischof und gegen die schwäbischen Reichsstädte seien er und 
Rechberg gleichberechtigte hauptleute gewesen, die gemeinsam ebenso die gewinne ge-
teilt wie das Risiko getragen hätten. genauere auflistung der streitpunkte in der Richtung 
durch die Rittergesellschaft mit st. georgenschild vom 1. oktober 1443; FuB 6 (1889), 
s. 376 – 381. Vgl. Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 36; Marolf, hans von Rechberg 
(2006), s. 128, 274 ff.

162 nicht zu verwechseln mit hans, Frischhans und hans Jakob von Bodman, die um die 
mitte des 15. Jahrhunderts ebenfalls mitglieder der Rittergesellschaft mit st. georgen-
schild waren. Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 210 f.
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der die meisten streitpunkte ungeregelt ließ, sodass eine Fortsetzung des Konflikts 
zu erwarten war163.

dieser ungelöste Konflikt zwischen Rechberg und Lupfen trug wahrscheinlich 
zu Rechbergs seitenwechsel im streit um die Rücklösung der herrschaft hewen 
bei. Zu Jahresbeginn 1445 verständigte sich Friedrich von hewen, ein Bruder des 
Bischofs von Konstanz, mit hans von Rechberg auf ein gemeinsames Vorgehen 
gegen graf heinrich von Lupfen. im märz besetzte er gemeinsam mit georg von 
geroldseck-sulz und vermutlich graf hans von eberstein164 die umstrittene stadt 
engen im handstreich und nahm graf heinrich von Lupfen gefangen. eine de-
taillierte Beschreibung des ereignisses fehlt, aber man darf wohl eine Rechberg-
typische Kommandoaktion wie in Brugg und anderen aargauischen städten anneh-
men. mit ihrem Vorgehen provozierten hewen und Rechberg allerdings eine inter-
vention des herzogs albrecht Vi. von österreich. Zwar hatten die habsburger 
den Rücklösungsforderungen der herren von hewen zunächst wohlwollend ge-
genübergestanden. Jedoch war graf heinrich von Lupfen im oktober 1444 als 
Verbündeter in die habsburgische Kriegskoalition eingetreten, was den politischen 
Willen, die Rücklösung der herrschaft hewen durchzusetzen, auf habsburgischer 
seite erheblich schwächte. am 19. april 1445 fällte herzog albrecht den schieds-
spruch, dass Friedrich von hewen den grafen ohne Lösegeldforderung freilassen 
sollte, was auch geschah165.

Zum weiteren Verlauf der streitigkeiten hans von Rechbergs mit dem grafen 
von Lupfen ist nichts bekannt. die herren von hewen konnten trotz jahrelanger 
Verhandlungen vor herzog albrecht Vi. die Rücklösung der herrschaft nicht 
mehr herbeiführen. 1452 einigten sich die grafen von Lupfen mit herzog sigmund 
von österreich darauf, zugunsten des habsburgers auf ein erbe in hall im inntal 
zu verzichten und erhielten dafür die Zusicherung, dass österreich hewen in 
ihrem Besitz belassen werde. Bischof heinrich von Konstanz wurde in die weite-
ren Verhandlungen ab 1448 offenbar nicht mehr einbezogen166.

neben denjenigen städtefeinden, die sich im Zürichkrieg der zürcherisch-habs-
burgischen Partei anschlossen, setzten einige andere ihre Fehden gegen die schwä-
bischen Reichsstädte fort. im folgenden wird zu sehen sein, dass über hans von 
Rechberg zwischen beiden gruppen weiterhin Verbindungen bestanden und dass 
Rechberg und andere, die für das haus habsburg kämpften, inoffiziell auch weiter-
hin Feinden der schwäbischen Reichsstädte Beistand leisteten. auch wenn die 
 meisten städtefeinde im Krieg gegen die eidgenossenschaft gebunden waren, funk-

163 FuB 6 (1889), s. 376 – 381. Vgl. Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 108 ff. Marolf, 
hans von Rechberg (2006), s. 274 ff. Zu den Verwandtschaftsverhältnissen der Rechberger 
Bächle, Rechberger (2004), s. 149. Zur namensgebung der einzelnen georgenschild- 
gesellschaften vgl. s. 85, anm. 49.

164 siehe prosopographischer anhang: geroldseck-sulz; eberstein.
165 FuB 6 (1889), s. 329 ff.
166 Vgl. die gesammelten Verhandlungsprotokolle zu diesem Rechtsstreit in FuB 6 (1889), 

nr. 219, s. 325 – 352 sowie Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s.151 – 164 .
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tionierte das netzwerk in gewohnter Weise weiter. im folgenden soll auf eine Reihe 
von gewalttätigen Vorfällen und auseinandersetzungen hingewiesen werden, an 
denen sich Rechberg parallel zum Zürichkrieg ohne offizielle Fehdeansage direkt 
oder  indirekt beteiligte. dabei muss die darstellung einzelne ereignisse und Per-
sonen gelegentlich etwas detaillierter behandeln als im überblick, um die tatsache 
einer Verknüpfung zwischen diesen Konflikten belegen zu können, die in der For-
schung bisher kaum mit hans von Rechberg in Zusammenhang gebracht wurden167.

schon kurz vor ausbruch des Zürichkriegs demonstrierte Rechberg, dass er 
trotz seiner aussöhnung mit dem schwäbischen städtebund am 29. november 
1442 nicht beabsichtigte, seine feindlichen handlungen gegen die Reichsstädte ab-
zustellen. noch im mai 1443 zwang er Bauern im hegau, ihr Korn im klingenber-
gischen stein am Rhein oder im habsburgischen diessenhofen anstatt in der 
Reichsstadt Radolfzell zu verkaufen, was die Radolfzeller mit einiger Berechtigung 
als handelsblockade und damit als Verstoß gegen den Frieden vom 28. november 
1442 ansahen168. unmittelbar vor seinem auszug nach Zürich raubte Rechberg am 
5. Juni 1443 dem Ravensburger Kaufmann humpis, einem führenden mitglied der 
mächtigen Ravensburger handelsgesellschaft, eine Ladung safran und Korallen 
aus spanien, die humpis vermutlich auf die Frankfurter messe hatte führen wollen, 
und schaffte sie auf das gebiet der herren von Klingenberg169.

Von Rechbergs Verbündeten aus den vorangegangenen Fehden setzten Konrad 
von Bebenburg, heinz von seckendorf, Veit von asch, hans von First, eberhard 
der Ältere von urbach, Walter von Königsegg, heinz schilling, siegfried von 
 Zillenhart sowie vermutlich georg von geroldseck-sulz ihre Feindseligkeiten 
gegen den schwäbischen städtebund fort. auch einen am 27. april 1443 durch 
 Kurfürst Ludwig iV. von der Pfalz vermittelten Waffenstillstand auf fünf Jahre, der 
für alle noch laufenden Fehden gelten sollte, betrachteten diese adligen nicht als 
bindend170.

Viele dieser städtefeinde wurden bei ihren schadenshandlungen gegen die schwä-
bischen Reichsstädte während des Zürichkriegs durch Rechberg unterstützt oder 
arbeiteten mit ihm zusammen. eine solche Kooperation ist etwa bei Veit von asch 
wahrscheinlich: er erscheint während des Zürichkriegs an Rechbergs seite, etwa 
beim überfall auf Brugg am 30. Juli 1444171. noch während des Krieges geriet er im 
november 1445 in streit mit graf hans von Werdenberg-heiligenberg, weil der 
graf einen seiner Knechte bei dem Versuch gefangen genommen hatte, Raubgut 

167 Vgl. übersicht auf taf. 4.
168 Blezinger, städtebund (1954), s. 99.
169 Schulte, Ravensburger handelsgesellschaft i (1923), s. 437; vgl. Regest 1443 Juni 15 und 

1443 Juli 1 bei Blezinger, städtebund (1954), s. 156.
170 ebd., zu seckendorf außerdem s. 98 f., Regest 1443 nov 2, s. 157. Zu den übrigen siehe 

einträge zu Veit von asch, hans von Fürst, eberhard von urbach, Walter von Königsegg-
Wartstein, heinrich schilling, siegfried von Zillenhart und georg von geroldseck-sulz im 
prosopographischen anhang sowie unten.

171 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 185.
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aus reichsstädtischer Provenienz nach Veringenstadt auf der schwäbischen alb zu 
bringen. graf hans war dort zwar ortsherr, jedoch besaß hans von Rechberg 
güter in der kleinen stadt. möglicherweise wollte der Knecht die Beute dorthin 
bringen172.

auch zu Walter von Königsegg hielt Rechberg die Verbindung aufrecht. Königs-
egg, als helfer ulrich himmelis und der Brüder von heimenhofen einer von Rech-
bergs Verbündeten der ersten stunde, beraubte mit hans von Breitenlandenberg 
vor dem 21. Februar 1444 den esslinger altbürgermeister Klaus Kreideweiß. eine 
fehderechtliche Begründung ist nicht überliefert173. Königsegg gehörte also weiter-
hin zu den städtefeinden. gleichzeitig führte er gemeinsam mit Rechberg während 
des Zürichkriegs die himmeli-Fehde weiter. gegen ende des Waffenstillstands von 
Rapperswil im april 1444 begann Königsegg Friedensverhandlungen mit der stadt 
st. gallen wegen der himmeli-Fehde, vermittelt durch die Reichsstadt Lindau, die 
wohlgemerkt nicht dem schwäbischen städtebund angehörte. nachdem Königsegg 
einen termin für das schlichtungsverfahren kurzfristig abgesagt hatte, setzte Lin-
dau am 5. Juni 1444 einen neuen schlichtungstermin für den 15. Juni an174. Von da 
an brachen die Verhandlungen ab. mittlerweile überfielen helfer hans von Rech-
bergs vor dem 13. Juni Konrad Payer, Vogt zu Rheineck und Bürger von st. gallen. 
ein kausaler Zusammenhang zwischen dem überfall auf einen st. galler Bürger 
durch Rechberg und dem abbruch der Verhandlungen durch Königsegg ist wahr-
scheinlich, zumal auch Königsegg selbst danach die schädigung st. gallens fort-
setzte. Kurz nach Jahresbeginn 1445 berichtete Lindau der stadt st. gallen von 
einem Raub st. gallischen Besitzes vor Buchhorn (offenbar eine schiffsladung) 
durch Walter von Königsegg. dieser habe versucht, das Raubgut nach Bregenz zu 
führen, wo man ihm jedoch den Zutritt verweigerte. im dezember 1445 ließen sich 
zwei helfer Königseggs mit st. gallen aussöhnen175.

darüber hinaus unterhielt Rechberg Verbindungen zu heinz schilling von 
cannstatt, schweninger von Wernau, georg von geroldseck-sulz und eberhard 
von urbach, die jeweils parallel zum alten Zürichkrieg Fehden gegen schwäbische 
Reichsstädte führten. am deutlichsten lässt sich diese stille Beteiligung im soge-
nannten „sunthauserkrieg“176 gegen schaffhausen rekonstruieren. 

172 über den daraus entstandenen streit fand ein schiedsgericht unter dem Vorsitz des Ritters 
Burkhard von homburg statt. als Zusätze homburgs traten für den grafen der schreiber 
der Rittergesellschaft mit st. georgenschild, Johann amman zu stockach, und für Veit von 
asch der Bürgermeister zu engen, hans eberhard, auf; FFad oa 22 Werdenberg V/10. 
graf hans von Werdenberg-heiligenberg wurde später hauptmann der gesellschaft in 
oberschwaben (vgl. iii. 9.1, V. 7.1, V. 7.2).

173 durch die Befriedung der heimenhofen-Fehde am 29. november 1442 kam diese als 
 fehderechtliche Begründung des überfalls nicht mehr in Frage. Regest 1444 Feb 21 bei 
Blezinger, städtebund (1954), s. 158.

174 stadta st. gallentruhe XXXi nr. 37.
175 ebd.
176 diese Bezeichnung verwendet Harder, der sunthauserkrieg (1868).
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als sich im Frühjahr 1444 der Waffenstillstand von Rapperswil seinem ende 
 zuneigte, erwarb hans von Rechberg um den 25. mai 1444 von egg von Reischach-
immendingen die Burg neusunthausen bei engen177. nachdem hans von Rech-
berg die Burg übernommen hatte, wurde sie zum ausgangspunkt eines zweijährigen 
Kleinkriegs gegen schaffhausen. Ähnlich wie bei der himmeli-Fehde handelte es 
sich bei dieser auseinandersetzung um einen pro-habsburgischen stellvertreter-
konflikt von adligen, die vorgeblich österreichische interessen wahrnahmen –  
und wie in jenem Fall ist unklar, in wieweit die habsburger, speziell herzog alb-
recht Vi. von österreich, das handeln dieser adligen billigten und unterstützten. 
sicher ist, dass am 1. september 1444 schaffhausen in einem Brief die Vereinigung 
der Reichsstädte in schwaben um hilfe bat, da eine armagnakenstreitmacht von 
9.000 Reisigen in unmittelbarer nähe der stadt aufmarschiert sei und der dauphin 
ihnen durch georg von geroldseck-sulz, Rechbergs Weggefährten aus der hei-
menhofen-Fehde, die Forderung nach einer unterwerfung der stadt unter habs-
burgische herrschaft überbracht habe178. schaffhausen bat außerdem um auf-
nahme in den schwäbischen städtebund. der städtetag beschloss daraufhin am 
14. september die entsendung von 50 schützen nach schaffhausen, das aufnahme-
gesuch wurde über herbst und Winter hinweg immer wieder auf Bundesversamm-
lungen beraten und schließlich bewilligt. am 7. märz 1445 wurde schaffhausen 
mitglied des städtebundes179.

mittlerweile überfielen wohl im oktober 1444 Bewaffnete unter dem Kom-
mando des heinrich schilling und des schweninger von Wernau von der habsbur-
gischen stadt diessenhofen aus das dorf marthalen, das der schaffhausener Patri-
zierfamilie am stad gehörte180. Beide waren alte Verbündete Rechbergs und hatten 
zuvor am Bischof-heinrich-Krieg und dem adelskrieg gegen die städte teilgenom-
men. nach dem Frieden vom 29. november 1442 hatte heinz schilling die schwä-
bischen Reichsstädte zunächst weiter befehdet, ließ sich dann aber im august 1443 
mit den Reichsstädten aussöhnen, nachdem diese ihm 3.400 fl. ausstehender Löse-
gelder hatten auszahlen lassen. Vor dem 16. Juni 1444 allerdings beteiligte er sich 
schon wieder an einem überfall auf eine reichsstädtische Patrouille bei Weil der 
stadt, bevor er im herbst als Feind schaffhausens auftrat181.

177 an diesem tag erklärte Rechberg, hans von Klingenberg, der sein mitgülte in einer schuld 
von 250 fl. rh. gegenüber egg von Reischach wegen neusunthausen geworden war, schad-
los halten zu wollen. Maurer, archivinventar Reischach (1967), s. 14, u 28.

178  [A]ls nu der Telffin mit den Franciosen und dem Wälschen volk laider mächtenclich in dise 
land komen ist, so lit ain großer huffe desselben volkes, als wir vernemend bi núnthusend 
raisiger, im Cleggöw in ainer mil wegs umb uns, und hören, das mer lút zuoziehen söllen. 
und habend an uns lässen vordren durch hern Georyen von Geroltzegg herren ze Sultz, 
dem hus von Österrich ze húldend und ze schwerend und von dem rich ze trettend. dann 
der Telffin main, ob wir das nit tuen wellen, so welle er uns mit gewalt darzuo bringen und 
schwärlich nöten. Rta 17, nr. 275, s. 583. Vgl. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 182.

179 Blezinger, städtebund (1954), s. 111.
180 Harder, der sunthauser-Krieg (1868), s. 131. 
181 siehe prosopographischer anhang: schilling, Wernau.
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spätestens nach dem überfall auf marthalen wurde Rechbergs Burg neusunt-
hausen zum hauptquartier schillings und Wernaus bei ihren Raubzügen in die 
umgebung der stadt. schaffhausen schreckte zwar zunächst vor einem angriff auf 
die Burg zurück, konnte aber Rechbergs Burgvogt Winkeltaler dazu zwingen, die 
Burg zu verlassen und sich mit der stadt auszusöhnen. Rechberg setzte als nach-
folger Winkeltalers den aus engen stammenden stefan herzog ein und beauftragte 
ihn, „die gesinnungsgenossen seines herrn gegen angemessene Vergütung zu be-
herbergen und zu verpflegen und von dem eingebrachten, geraubten gut je den 
dritten Pfenning (sic) zu handen des schloßherrn zu nehmen“ – wieder ein hin-
weis auf Beutevereinbarungen der städtefeinde182.

schaffhausen entschloss sich daraufhin schließlich zum sturm auf die Burg. am 
7. april 1446 informierte ulm die Bundesstädte in einem Rundschreiben darüber, 
dass schaffhausener Fußknechte Burg neusunthausen erobert und mit hilfe ihrer 
Verbündeten aus Radolfzell und Rottweil ussgebrennt, erbrochen und geschlaipft 
hätten. dabei sei es jedoch nicht gelungen, der stette beschadiger gefangen zu neh-
men, da die Belagerer lediglich den Burgvogt mit seiner ehefrau und seinem sohn 
angetroffen hätten183. der Feldzug war vermutlich bereits zwei Wochen vorher be-
endet worden184. ein schiedsgericht zu tengen vermittelte vor dem 12. april einen 
Frieden zwischen den städtefeinden aus neusunthausen und der stadt schaff-
hausen. entschädigungsforderungen von schaffhausener seite blieben offen und 
wurden danach vermutlich nicht mehr behandelt. der gefangene Burgvogt stefan 
herzog wurde mit seinem sohn claus gegen urfehde freigelassen185. 

unabhängig davon erhob hans von Rechberg für die Zerstörung seiner Burg 
und die Wegnahme der dort gelagerten ausrüstung schadenersatzansprüche gegen 
schaffhausen, „zumal er sich keiner unfreundlichen handlung bewußt seye, deren 
er sich gegen die stadt hätte zu schulden kommen lassen“186. er bot Recht auf her-

182 Harder, der sunthauser-Krieg (1868), s. 132. Für diese und die folgenden ereignisse be-
ruft sich harder auf urkunden und akten aus Privatbesitz oder aus dem damaligen Kan-
tonsarchiv schaffhausen ohne signaturangaben, die der Verfasser bei einem Besuch im 
staatsarchiv schaffhausen nicht auffinden konnte. teilweise lässt sich die von harder ge-
nutzte überlieferung aus anderen archiven rekonstruieren, ansonsten muss hier der Ver-
weis auf harders aufsatz genügen, der sich immerhin bei den zahlreichen gelegenheiten, 
wo gegenproben möglich sind, als methodisch zuverlässig erweist.

183 stadta Rottweil ii. arch. ii. abt.-Lade: LiX Fasz. 1 nr. 2; vgl. Harder, der sunthauser-
Krieg (1868), s. 133. 

184 Vgl. eintrag des horber Vogtes Klaus haas in den hohenbergischen amtsrechnungen:  
8 gross han ich vertzert selb 5 zu Tunningen, alz die von Rotwil und ich über wald wollen 
sin, do die von Schaffhussen Sunthusen gewonnen hotten und die von Rotwil dadurch wen
dig wurden uff 25. März. Müller, Quellen 2 (1959), s. 204.

185 Brief schaffhausens an die Reichsstadt ulm vom 12. april 1446; hsta stuttgart B 203  
Bü 6. neben schweninger von Wernau, heinrich schilling und eberhard von urbach hat-
ten vier Knechte Wernaus und mehr als 14 Knechte schillings schaffhausen die Fehde an-
gesagt, darunter ambrosius („Brosi“) Kaspar von Bernang, Hennslin Rüber vom Stein, 
Hennslin Bechlin genannt gut und Hans Lúpolt genannt Húpscher. 

186 Harder, der sunthauser-Krieg (1868), s. 135.
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zog albrecht von österreich, einen der grafen von Württemberg, die herren von 
tengen, von homburg, von Bodman oder von Klingenberg. die schaffhausener 
ignorierten das Rechtgebot zunächst, versprachen aber, nachdem Rechberg persön-
lich in die stadt geritten war, sein anliegen zu bedenken. Rechberg verfolgte 
schaffhausen noch bis sommer 1451 mit schadensersatzforderungen, die er schließ-
lich aufgab, als schaffhausen der Rückgabe der von neusunthausen geplünderten 
Beute zustimmte187. 

schilling kooperierte außerdem mit eberhard dem Älteren von urbach, ebenfalls 
ein Veteran der Fehden von 1441/42, der sich den aussöhnungen zwischen städte-
bund und städtefeinden nicht angeschlossen hatte und parallel im Zürichkrieg 
kämpfte (vgl. grafische aufbereitung dieser Zusammenhänge in taf. 4). am 3. Fe-
bruar 1446 überfielen Fehdehelfer des eberhard von urbach drei Bürger der ho-
henbergischen stadt horb, beraubten sie und nahmen sie gefangen – eine Fehde-
handlung gegen das Konsortium schwäbischer Reichsstädte unter Führung ulms, 
denen die herrschaft hohenberg verpfändet war. der reichsstädtische Vogt von 
horb, Klaus haas, verfolgte die täter ins Kinzigtal hinein, wo sie jedoch in der 
fürstenbergischen stadt hausach Zuflucht fanden188. um dieselbe Zeit, vielleicht 
bei dem gleichen überfall, beraubten ambrosius („Brosi“) caspar und sechs wei-
tere helfer des eberhard von urbach zwei angehörige Rottweils. in den folgenden 
vier monaten wurden caspar und anderen urbach-helfern in seiner Begleitung 
zahlreiche weitere Raubüberfälle zur Last gelegt: die Brandschatzung zweier 
 Bürger von Biberach, die Beraubung eines augsburger Bürgers um 150 fl., die 
schädigung eines überlinger und eines Lindauer Bürgers, ferner Beraubung, ge-
fangennahme und schatzung eines gewissen hans höppler vom Bühelhof189. ganz 
offensichtlich hatten Brosi und seine helfershelfer völlig wahllos Reisende überfal-
len, ohne darauf zu achten, ob sie in irgendeiner Beziehung zu den Feinden eber-
hards von urbach standen oder nicht.

nachdem die Reichsstadt Rottweil den grafen egon von Fürstenberg veranlasst 
hatte, ambrosius caspar und vier seiner mitgesellen in Fürstenberg gefangen zu 
setzen, verhängte das hofgericht Rottweil am 22. Juni 1446 in zwei Prozessen 
wegen straßenraubs zweimal die acht über Ambrosius Caspar von Bernang und 

187 ebd., s. 135 ff.
188 Korrespondenz zwischen ulm und graf heinrich von Fürstenberg, Februar 1446;  

stadta Rottweil ii. arch. ii. abt.-Lade: LViii Fasz. 5 nr. 13 s. 1 – 4. Vgl. eintrag des hor-
ber Vogtes Klaus haas in den hohenbergischen amtsrechnungen: 1 guld. 5 gross han ich 
selb 5 vertzert zu Rotwil, alz sy mir geschriben hand zu in zu komen von etlichen anschleg 
wegen uff 27. Jan. [1446] und 2 mal hat Jörg Stahel. 1 guld. 8 gross verzert, alz die von 
Horw  gefangen wurden und ich in daz Kintzital waz und Engelharten nider warfen uff  
3. Febr. Müller, Quellen (1959), s. 204.

189 Reichsstädtische Korrespondenz von Februar bis Juni 1446 in „urkunden btr. die Fehde 
eberhards v. urbach u. s. helfer Brosi caspar v. Bernang u. genossen“, hsta stuttgart B 
203 Bü 6.
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acht weitere190. die urteile hätten für die geächteten wahrscheinlich im Fall ihrer 
auslieferung die hinrichtung bedeutet191. die auslieferung wurde jedoch durch 
graf egon von Fürstenberg verweigert, der stattdessen schlichtungsverhandlungen 
beider Parteien anberaumte. der ausgang ist ungewiss192. 

Von diesen neun geächteten gehörten ambrosius caspar von Bernang und  
drei weitere nicht nur zu den Fehdehelfern des eberhard von urbach, sondern 
auch denen des heinz schilling auf neusunthausen (vgl. taf. 4)193. Zudem hatte 
eberhard von urbach dem städtebund nicht nur in eigener sache, sondern auch als 
helfer schillings Fehde angesagt194. neben der Verbindung Rechberg – schilling 
bzw. Wernau – urbach, die hier zutage tritt, lässt das auftreten einiger der oben 
genannten helfer urbachs in späteren Fehden Rechbergs außerdem eine direkte 
Verbindung Rechberg – urbach vermuten195, zumal hans von Rechberg dem 
städte bund im Zweiten städtekrieg am 9. Januar 1450 unter anderem auch als hel-
fer urbachs die Fehde ansagte196. 

das Fehdenetzwerk der städtefeinde, in dem Rechberg eine führende Rolle 
spielte, wurde während des alten Zürichkriegs also mit kaum veränderter Zusam-
mensetzung aufrecht erhalten. die auffälligsten modifikationen sind das Zerwürfnis 
zwischen hans von Rechberg und graf heinrich von Lupfen sowie das Verschwin-
den des Veit von eisenburg, der zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen 1443 
und 1448 starb197. die teilnehmer des Zürichkriegs standen in Verbindung zu ad-
ligen, die ihre Fehden aus dem adelskrieg gegen die städte nach 1442 aufrecht er-
hielten, sodass die räumliche mobilität der verbündeten Fehdeführer weitgehend 
erhalten blieb.

190 Hans Lüpolt genannt Hüpscher von Bollingen, Conrat Köffer von Costenz, ulrich Krauch 
von überlingen, Hennslin Bächlin gen. Guotwin, Hennslin Rüber von Stain, hans von 
hausen genannt glärin, Conrat Mezger und den Stocker. ebd.

191 Vgl. die analogen Fälle in der grünenberg-Fehde und der eisenburg-Fehde. 
192 hsta stuttgart B 203 Bü 6.
193 Vgl. prosopographischer anhang: Kaspar, Rüber, Bechlin, Lúpolt (Leopold), Berg.
194 Vgl. prosopographischer anhang: urbach.
195 Vgl. prosopographischer anhang: Becher, Berg, hausen.
196 stadta nördlingen missiven 1450 nr. 473, 9. Januar 1450 (Freitag nach erhardi).
197 Vgl. prosopographischer anhang: eisenburg.
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5.  Aktivitäten vom Konstanzer Frieden bis zur Breisacher 
Richtung, 1446 – 49

nachdem das haus habsburg, Zürich und die eidgenossenschaft im Juni 1446 mit 
dem Frieden von Konstanz den alten Zürichkrieg gemeinsam beendet hatten, 
setzten Rechberg und andere adlige die Feindseligkeiten gegen die eidgenossen 
und ihre Verbündeten auf eigene Faust fort. mit dem ende des Zürichkriegs 
 wandelte sich das netzwerk: einige teilnehmer der Fehden vor dem Zürichkrieg 
fehlen in Rechbergs späteren auseinandersetzungen; dafür kamen andere hinzu, 
die erstmals im alten Zürichkrieg in seiner umgebung erschienen. ein harter Kern 
der Verbündeten Rechbergs aus den Fehden von 1439 bis 1442 blieb jedoch die ge-
samten vierziger Jahre hindurch unter Rechbergs Partnern. Zudem schlossen pro-
minente mitglieder des netzwerks, darunter Rechberg, 1447 eine einung mit dem 
Bischof von straßburg, die große Ähnlichkeiten mit den einungsverträgen der st.-
georgenschild-gesellschaften aufweist und damit eine institutionelle Verfestigung 
andeutet.

im Zeitraum zwischen dem ende des alten Zürichkriegs und dem Beginn des 
Zweiten städtekriegs konzentrierten sich die aktivitäten Rechbergs vor allem auf 
drei Konfliktherde (vgl. taf. 5): erstens im westlichen Bodenseeraum die stadt 
schaffhausen, die nach Beendigung des sunthauserkriegs in einen Konflikt um die 
Kontrolle der nahen stadt Rheinau mit graf alwig von sulz gezogen wurde. au-
ßerdem führten mehrere Parteien von stützpunkten im hegau aus Fehden gegen 
die eidgenossenschaft. Zweitens im östlichen Bodenseeraum das sarganserland, 
das zum gegenstand konkurrierender ansprüche des hauses habsburg, der gra-
fen von Werdenberg-sargans und der eidgenössischen orte schwyz und glarus 
geworden war. drittens im ober- und hochrheingebiet die stadt Basel, die bereits 
vor dem offenen ausbruch der grünenberg-Fehde mit dem überfall auf Rhein-
felden 1448 in mehrere kleinere Fehden involviert wurde.

in diesen Konflikten spielte Rechberg bis zum spätjahr 1448 die Rolle des strip-
penziehers im  hintergrund, ohne selbst einer der gegenparteien eine absage zu 
schicken. neben diesen auseinandersetzungen macht seine Beteiligung an dem 
straßburger Bündnis von 1447 außerdem eine Beteiligung an einer Fehde im un-
terelsass wahrscheinlich, auf die hier ebenfalls kurz eingegangen werden soll, weil 
ihre hauptprotagonisten später in der eisenburg-Fehde erneut erscheinen.

5.1  Feindseligkeiten gegen die Eidgenossenschaft und St. Gallen, 
1446 – 49

nach dem ende des alten Zürichkriegs dauerte die himmeli-Fehde zunächst noch 
an. im Friedensvertrag von Konstanz wurde am 9. Juni 1446 nur die einstellung 
der auseinandersetzungen und friedliche Verhandlungen in den Konflikten zwi-
schen herzog albrecht von österreich einerseits und den eidgenossen, Basel und 
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Rheinfelden andererseits geregelt. die rechtlichen streitigkeiten, die der himmeli-
Fehde zugrunde lagen, wurden nicht berücksichtigt. herzog albrecht Vi. garan-
tierte jedoch der eidgenossenschaft, Basel und appenzell, dass sein Rat hans von 
Rechberg mit ihnen in Frieden stehen wolle, solange sie in Frieden mit der herr-
schaft österreich stünden198. die österreichische garantie für Rechbergs Wohlver-
halten in der himmeli-Fehde erstreckte sich allerdings nicht auf die bündnisfreie 
stadt st. gallen, die immer noch aufgrund von himmelis Klage in der acht des 
nürnberger Landgerichts stand. 

Zwischen dem 9. Juni und dem 16. Juli 1446 wurde die stadt von Burg staufen 
und dem befestigten dorf hilzingen aus geschädigt, wobei einzelheiten über die 
art der schädigung nicht überliefert sind. Beide orte waren zum teil über das 
heiratsgut seiner ersten ehefrau Verena truchsessin von Waldburg in hans von 
Rechbergs Besitz gelangt199. Rechbergs miteigentümer an diesen Besitzungen – der 
abt des Klosters st. georgen in stein am Rhein, Friedrich von Randenburg und 
heinrich von Randegg – waren bemüht, sich durch diplomatische interventionen 
gegen einen gewaltsamen gegenschlag durch st. gallen abzusichern. herzog alb-
recht Vi. von österreich und appenzell vermittelten schließlich im herbst 1446 
Verhandlungen in Kaiserstuhl (aargau), die nach zwei Wochen am 26. oktober 
1446 in einen Frieden zwischen Rechberg und st. gallen mündeten200.

nach diesem Friedensschluss beendete hans von Rechberg seine offenen Feind-
seligkeiten gegen st. gallen, leistete jedoch inoffiziell noch mehrere Jahre lang zwei 
weiteren Parteien unterstützung, die gegen die eidgenossenschaft Fehde führten. 
ein adliger aus dem hegau, hans Wilhelm von Friedingen, hatte bereits vor dem 
Zürichkrieg der eidgenossenschaft Recht geboten, weil er durch die eroberung des 
aargaus um eine Familienerbschaft gekommen war. Während des Kriegs hatte er 
seine Forderung dem allgemeinen österreichischen Kriegsziel einer Rückgewinnung 
des aargaus untergeordnet. nachdem jedoch seine ansprüche in den Konstanzer 
Friedensverhandlungen unbehandelt geblieben waren, begann er im spätsommer 
1446 von seiner Burg hohenkrähen im hegau aus mit Raub- und Plünderungszügen 
auf eidgenössisches gebiet. unterstützt wurde er dabei durch eine Bande ehemaliger 
eidgenössischer söldner unter Führung des Rüdiger Richiner von sulz im Fricktal 
und hans schmid von hägglingen im aargau, die nach der durch Friedingen als 
stützpunkt zur Verfügung gestellten Burg hohenkrähen von Zeitgenossen als „Krä-
henleute“ bezeichnet wurden. die Krähenleute hatten ebenfalls nach dem Krieg eine 
Fehde gegen die eidgenossenschaft begonnen, weil sie um ihren sold geprellt wor-
den waren201.

Zwar wurde auch hans Wilhelm von Friedingen im spätjahr 1446 durch den 
augsburger Bürgermeister Peter von argun an den Verhandlungstisch gebracht 

198 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 198 ff.
199 Vgl. V. 1.1.
200 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 198 – 201.
201 ebd., s. 198 f.
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und am 12. dezember 1446 ein Frieden zwischen ihm und der eidgenossenschaft 
geschlossen. dieser Frieden beinhaltete jedoch nicht die Krähenleute, die ihrerseits 
ihren rechtlichen standpunkt nach Friedingens ausscheiden aus dem Konflikt 
 dadurch absicherten, dass sie sich nunmehr auf die nürnberger acht in der him-
meli-angelegenheit beriefen. um den Frieden von Konstanz nicht zu gefährden, 
verzichteten die eidgenossen auf militärische maßnahmen im hegau. die Krähen-
leute setzten daraufhin die schädigung eidgenössischer Kaufleute über das Jahr 
1447 hinaus fort, nachdem zwei im mai und Juli 1447 mühsam ausgehandelte Kom-
promisse an dem mangelnden Willen zur auszahlung des ausstehenden soldes auf 
eidgenössischer seite gescheitert waren202. marolf zufolge hatten die Krähenleute 
um diese Zeit bereits begonnen, mit hans von Rechberg zu kooperieren: „die 
grenzen der himmeli-Fehde, der Fehde der Krähenleute und dem streit ums 
gessler erbe begannen sich zu verwischen“203. die these einer Zusammenarbeit 
Rechbergs mit den Krähenleuten gegen die eidgenossen wird auch dadurch ge-
stützt, dass hans schmid von hägglingen, einer der beiden anführer der Krähen-
leute, fünf Jahre später in der eisenburg-Fehde als Fehdehelfer Rechbergs er-
scheint, was eine längerfristige Kooperation nahelegt204.

ulrich himmeli selbst scheint übrigens, nachdem er ende 1442 die acht gegen 
seine gegner erwirkt hatte, in der himmeli-Fehde nicht mehr die geringste Rolle 
gespielt zu haben. nach seiner letzten erwähnung am 14. Februar 1443 starb er vor 
dem dezember 1448, „ohne dass sein Verschwinden ein besonderes echo auslöste. 
die Fehde, der er den namen geliehen hatte, wurde dadurch nicht beeinträchtigt, 
und noch im mai 1449 stellte das hofgericht zu Rottweil eine Bestätigung aus, dass 
himmeli – auch als toter – noch immer in der acht stehe.“205

möglicherweise in Zusammenhang mit der Fortsetzung der himmeli-Fehde und 
den aktivitäten der Krähenleute sowie des herrn von Friedingen sind außerdem 
einige gewaltsame übergriffe im alpenrheintal um 1446 – 47 zu sehen, die vor dem 
hintergrund der schwer vereinbaren ansprüche verschiedener Parteien auf das sar-
ganserland eine besondere Brisanz erhielten. der streit um den Besitz des sarganser-
lands, d. h. das gebiet zwischen Walensee und Rhein in der heutigen ostschweiz, 
war eine der ursachen der gewaltsamen eskalation des toggenburger erbschafts-

202 ebd., s. 202 f.
203 als indiz für eine Zusammenarbeit der Krähenleute mit hans von Rechberg führt marolf 

folgendes ereignis an: ein gefangener Knecht wurde im dezember 1446 in versehentlicher 
Verletzung des Waffenstillstands – der eidgenössische Vogt war nicht rechtzeitig über den 
abschluss des Friedens vom 12. dezember 1446 informiert worden – in Baden (aargau) 
hingerichtet. dieser Knecht stammte offenbar aus hilzingen, was für eine Verflechtung 
zwischen Friedingen bzw. den Krähenleuten und Rechberg sprechen würde. dazu kommt, 
dass die Krähenleute, nachdem sie durch den Frieden vom 12. dezember die Burg hohen-
krähen als stützpunkt verloren hatten, weiterhin von stützpunkten im hegau aus operie-
ren konnten. ebd., s. 201 f.

204 siehe prosopographischer anhang: schmid.
205 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 152.
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streits ab 1437 gewesen und hatte die Region zu einem der meist umkämpften schau-
plätze des alten Zürichkriegs gemacht. das weitere schicksal dieses herrschafts-
komplexes war daher ein thema, das in sich das Potenziel einer entzündung 
erneuter gewaltausbrüche trug. nach dem Konstanzer Frieden befanden sich teile 
des gebiets unter der Kontrolle des habsburgischen Vogtes michel von ems, der 
großteil mit Burg und stadt sargans in der hand des alten grafen heinrich von 
Werdenberg-sargans206.

Bei Verhandlungen zwischen den eidgenossen und herzog albrecht Vi.  
von österreich in ulm zu Jahresbeginn 1447207 beklagten die eidgenössischen 
 unterhändler, dass michel von Freyberg, habsburgischer Vogt in Freudenberg, die 
grafen georg und Wilhelm von Werdenberg-sargans und hans von Rechberg von 
Ragaz und sargans aus in offenem Verstoß gegen den Frieden von Konstanz ge-
raubt, geplündert, gefangen und geschätzt hätten208. die habsburgischen Vertreter 
vor ort waren über diese Provokationen gegenüber der eidgenossenschaft sehr 
beunruhigt. spätestens im Frühjahr 1447 befürchtete die habsburgische seite, dass 
schwyz und glarus die schulden, die graf heinrich noch von der auslösung des 
sarganserlands von den habsburgern 1437 bei ihnen hatte, zur Legitimierung einer 
gewaltsamen annexion des sarganserlands benutzen könnten209. in einem Brief 
von ende mai 1447 schrieb ein habsburgischer Rat einem unbekannten adressaten, 
wahrscheinlich Rechberg, über Klagen der eidgenossen gegenüber dem herzog, 
wie sy von dir u(n)d den deinen in Sanganserland mercklich beschwärt weren. Falls 
diese angelegenheit nicht vor dem herzog geklärt werde, könne sie me(inem) g(n)
edig(en) herr(en) hertzog Sig(mund) ze unfueg und dir ze gross(em) schad(en) 
kom(men)210. Zur Realisierung einer eidgenössischen annexion des sarganserlands 
kam es jedoch in den folgenden Jahren nicht. Für die Zwischenfälle im alpenrhein-
tal wie auch für die schamser Fehde,211 in denen hans von Rechberg erneut die 
territorialen interessen seiner schwäger (und vermutlich seine eigenen) vertrat, 
sind keine Quellen zur  personellen Zusammensetzung der jeweiligen Fehdehelfer 
Rechbergs überliefert. Jedoch ist wahrscheinlich, dass es wie in früheren Kon-
flikten zu einer Vereinigung von Ressourcen mit anderen fehdeaktiven adligen 
kam, die Rechberg seinerseits parallel unterstützte.

206 die Burgen und herrschaften nidberg und Freudenberg waren noch vor dem Zürichkrieg 
an österreich gelangt, die kriegszerstörten Burgen bis herbst 1446 wieder aufgebaut wor-
den. Rigendinger, ir hertz und sinn (2006), s. 116 – 122. 

207 herzog sigmund von österreich-tirol hatte albrecht nach anfänglichem Widerstreben 
bevollmächtigt, auch in seinem namen zu verhandeln. tLa innsbruck sigmundiana iV b 
nr. 55/124.

208 ebd., nr. 55/129.
209 Vgl. V.5.4.
210 hhsta Wien aB ii. 13. Fridericiana 1, Konv. 2, fol. 69 r.
211 Vgl. iii. 7.3.
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5.2 Die Rheinauer Fehde gegen Schaffhausen, 1446 – 49

Verbindungen zu hans von Rechberg lassen sich außer bei den Krähenleuten und 
Wilhelm von Friedingen auch in einer Fehde nachweisen, die graf alwig von sulz 
von 1446 bis 1449 gegen schaffhausen führte. direkter anlass war ein streit zwi-
schen dem grafen und dem abt von Rheinau um die Vogtei des Rheinauer Klosters 
und damit den Besitz der westlich von schaffhausen gelegenen stadt Rheinau. nach-
dem es dem abt gelungen war, 1443 durch annahme   schaffhausener Bürgerrechts 
die stadt zu seiner hilfe zu mobilisieren und graf alwig aus Rheinau zu vertreiben, 
gelang diesem zur Zeit des armagnakenkriegs 1444 eine Rückeroberung212. der abt 
flüchtete daraufhin nach schaffhausen und erhob bei herzog albrecht Vi. von ös-
terreich Klage gegen graf alwig. der herzog berief daraufhin für den 21. dezember 
1444 und den 18. Januar 1445 Rechtstage zwischen graf und abt ein und urteilte 
schließlich, dass graf alwig Rheinau wieder räumen müsse. im Rahmen dieser bei-
den Rechtstage finden sich mehrere grafen von eberstein sowie hans von Rechberg 
unter den anhängern des grafen alwig, Rechberg sogar als dessen anwalt auf dem 
tag vom 21. dezember213. graf alwig räumte Rheinau zwar vorläufig, eroberte 
stadt und Kloster jedoch am 31. märz 1446 ohne vorherige absage zurück. abt 
eberhard konnte graf alwig mit hilfe eines schaffhausener aufgebots zwar wieder 
aus Rheinau vertreiben, musste ihm die stadt aber nach einem erneuten schieds-
spruch des herzogs albrecht Vi. am 27. april 1448 wieder aushändigen214.

Während sich Rheinau 1446 – 47 unter seiner Kontrolle befand, beteiligte sich 
graf alwig offenbar an den Raubzügen hans von Rechbergs und der grafen von 
Werdenberg-sargans gegen die eidgenossen. eidgenössische Boten beklagten sich 
zu Jahresbeginn 1447 in Verhandlungen mit habsburgischen gesandten im Kontext 
ihrer Beschwerde gegen Rechbergs Raubzüge im alpenrheintal auch über die ent-
führung eines michael schlosser, der durch graf alwig von sulz sieben Wochen 
lang bei Wasser und Brot gefangen gehalten worden war215. damit begann eine 
lange serie von überfällen auf angehörige des schwäbischen städtebundes, insbe-
sondere auf Bürger und hörige der stadt schaffhausen, aber auch auf eidgenös-

212 Keller, Kriegerische Zeiten in Rheinau 1 (Rheinauer Post 30. september, 14. und 28. ok-
tober 1994; 17. märz und 12. mai 1995). als Quelle gibt Keller u. a. an: „Relation von dem 
sultzischen überfall und eingriff“, Rheinauer archiv im Kloster Rheinau ai 35/R42;  
J. J. Rüeger, chronik der stadt und Landschaft schaffhausen (1892); moritz hohenbaum 
van der meer, Kurze geschichte der tausendjährigen stiftung des freyeximirten gottes-
hauses Rheinau (1778), s. 114 – 126; melchior Kirchhofer, neujahrsgeschenk für die Jugend 
des Kantons schaffhausen 15 (1836).

213 Keller, Kriegerische Zeiten in Rheinau 3 (Rheinauer Post vom 9. Juni 1995).
214 Keller, Kriegerische Zeiten in Rheinau 4 (Rheinauer Post vom 23. Juni 1995). Zum 

schiedsspruch siehe sta schaffhausen Korrespondenzen der grafen von sulz nr. 18 
(schiedsspruch des herzogs vom 7. april 1448) sowie gLa Karlsruhe 116/1532 (auffor-
derung des herzogs an die stadt Rheinau, dem grafen alwig von sulz zu huldigen).

215 tLa innsbruck sigmundiana iVb nr. 55/130.
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sische Boten und sogar habsburgische untertanen216. Zugleich zählte schaffhausen 
auch Burg Ramstein, die hans von Rechberg mittlerweile erworben hatte217, zu 
den stützpunkten seiner Feinde218.

nachdem sich am 23. märz 1449 markgraf Rudolf von hachberg wegen der 
 Beraubung eines unter seinem schutz stehenden Juden bei den grafen von sulz 
 beschwert hatte, forderte am 17. mai die Reichsstadt ulm die herausgabe von tü-
chern und gewändern, die graf alwig einem ulmer Bürger geraubt und nach Rhei-
nau gebracht hatte. am 18. august bat die habsburgische stadt Waldshut um die 
Freilassung eines ihrer Bürger, den graf alwig entführt hatte219. Zentrum dieser 
Raubaktivitäten waren die einander beidseits des hochrheins gegenüberliegenden 
Burgen des grafen alwig, Balm und Rheinau, die schließlich am 23. september 1449 
durch schaffhausener truppen erobert und sehr gründlich geschleift wurden220.
nach der Zerstörung von Balm eröffnete hans von Rechberg zusätzlich zu seinen 
Forderungen wegen der Zerstörung neusunthausens einen weiteren Prozess gegen 
schaffhausen, weil er ausrüstungsgegenstände auf Burg Balm gelagert hatte, die von 

216 Keller, Kriegerische Zeiten in Rheinau 5 (Rheinauer Post vom 21. Juli 1995) zählt für  
den Zeitraum vom april 1448 bis september 1449 (ohne nähere datierung) folgende 
 übergriffe auf, die graf alwig von sulz angelastet wurden: „überfall in der nähe von 
Winterthur auf zwei Reisige aus augsburg, die nach einsiedeln wallfahrten, und deren 
gefangennahme an geheimgehaltenem ort; Wilhelm nithart, Probst zu ittingen, wird auf 
einer einkaufsreise gefangengenommen und gegen Pfandschaft freigegeben; eberli suter 
und zehn gesellen, die das Pfand in den Klettgau bringen wollen, werden überwältigt und 
nach Rheinau geführt; ulrich us der Rüti, des grafen Vogt in Rheinau, lauert den Kauf-
leuten auf, die die genfer messe besuchen wollen; Freund und Feind werden auf der durch 
die Volkenbachschlucht führenden strasse beraubt; sogar der österreichische markgraf  
von hochberg klagt auf ersatz; [b]ei einem überfall auf der Volkenbachbrücke sollen gar 
Reisende ermordet worden sein; [v]on Balm aus wird heini mantz um die Forderung von 
50 gulden gefangengenommen; [e]idgenössische Boten aus Bern mit Briefen von Ravens-
burg werden niedergeworfen; [d]ie sulzer verbrennen das schloss Wasserstelz (am Rhein 
unterhalb Kaiserstuhl [im aargau, anm. d. Verf.]) des hauptmanns hans heggenzi; 
 Bürger von schaffhausen werden an Leib und gut geschädigt und in der gutenburg (im 
schwarzatal nördlich tiengen) gefangengelegt; überfall auf Wilchingen und entführung 
von dorf bewohnern“.

217 Vgl. V. 1.1., V. 5.2.
218 am 24. Juli 1448 antwortete schaffhausen an Luzern auf deren Bitte, sich um die Freilas-

sung eines armen mannes wegen zu bemühen, der auf dem Weg nach Konstanz von unbe-
kannten entführt wurde: man habe sich zwar sofort bemüht, den entführten aufzufinden, 
habe ihn jedoch nicht dort gefunden, wo man ihn erwartet habe. stattdessen habe man 
 erfahren, der gefangene sige gen Ramstein gefúrt: An soliche ende, so die schaffhausener 
weiter, unser werben nit gút ist, nachdem und unsere widerwertige iren ufenthalt daselbst 
hand, ouch dem uwern villicht mer hindernüß brecht denn fürdernúß. Falls sich jedoch 
herausstellen sollte, fuhr der schreiber fort, dass Luzerns Feinde ihn an einen anderen  
ort gebracht hätten, wolle schaffhausen sich gerne um Freilassung bemühen. sta Luzern 
urk. 234/3463.

219 sta schaffhausen Korrespondenzen der grafen von sulz nr. 24 ff.
220 Keller, Kriegerische Zeiten in Rheinau 5 (Rheinauer Post vom 21. Juli 1995).
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den eroberern geplündert worden waren. dieser streit wurde am 14. Juli 1451 ge-
richtet221. offenbar hatte Rechberg dem grafen alwig diese ausrüstung geliehen.

5.3 Angriffe auf Basel bis zur Grünenberg-Fehde, 1446 – 49

Parallel zu den ereignissen im Bodenseeraum führte hans von Rechberg außer-
dem den Basel und Rheinfelden betreffenden Konfliktstrang des alten Zürich-
kriegs weiter. der eskalationsgrad seiner aktivitäten steigerte sich nach dem Kon-
stanzer Frieden von niedrigschwelligen Provokationen über die stillschweigende 
unterstützung von gewalthandlungen dritter bis zu einer blutigen Fehde, die er 
1448 – 49 im namen des Wilhelm von grünenberg führte. 

der erste Vorfall ist bereits zwei monate nach der Vereinbarung des Konstanzer 
Friedens dokumentiert. aus einem Basler Protokoll geht hervor, dass hans von 
Rechberg und thomas von Falkenstein sich am 25. august 1446 mit mindestens 
einem dutzend Reitern aus dem habsburgischen säckingen kommend dem Basler 
territorium näherten. als sie bei Pratteln drei männern aus dem baslerischen 
Liestal begegneten, hätten die Kriegsknechte der adligen den Liestalern mit der 
flachen seite ihrer schwerter auf den Kopf geschlagen und sie danach gezwungen, 
urfehde zu schwören222.

einige Zeit später tauchte der herr von Falkenstein mit zwölf Reitern bei 
 Bartenheim, einem elsässischen dorf zwischen Basel und mulhouse auf. dort traf 
er auf zwei in Basler diensten stehende söldner, die einer gesandtschaft des Basler 
Rats auf dem Rückweg von colmar sowie drei Pilgern auf dem Weg zur Wall-
fahrtskirche des heiligen theobald im nahe gelegenen thann geleit geben sollten223. 
einer der beiden söldner, ein gewisser Kleinhans, ergriff angesichts der Bewaff-
neten die Flucht und wurde durch armbrustschüsse getötet224, während die 
 übrigen, nachdem sie über ihre identität auskunft gegeben hatten, nicht weiter be-
helligt wurden. als auch hans von Rechberg den ort des Zwischenfalls erreichte, 

221 urkundenregister schaffhausen 1 (1906), nr. 2255, 2258.
222  Darnach sint irer knechte drie die drie von Liestal aber angekommen, hand ir swert gezúg

ket und Etzleng und die andern uber die kóppf geslagen mit flachen swerten. Darnach sint 
die herren selber zugeritten mit iren knechten und geladenen armbrosten und hand (…) 
urfecht von den unsern genomen. sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), 
s. 279. Vgl. Berichte über ähnliche Vorgänge nach der Bamberger Richtung zwischen 
Württemberg und esslingen im sommer 1450, Pfaff, städtekrieg (1851), s. 36.

223 [U]ber ein wile ist (…) der von Valkenstein wider und fúr abehingeritten, wol mit zwolf 
pherden, und als er (…) uber Bartenhein komen ist, sint Kleinhans und Cunrat Manlich mit 
drin billgerin des haruf geritten, denen unser botten, die uf die zit zu Colmar warent, zuge
ben werent, hettent mit inen sant Diebolt ze riten. sta Basel-stadt Protokolle, öffnungs-
buch i (1438 – 1449), s. 279.

224 Also ist Kleinhans von inen gerend, die Bilgerin und Cunrat hand stil gehalten uncz die 
knecht zuo inen komen sint, und fragtent si, wer si were(n)t. Antwurt Cunrat, er we(re) 
unser diener, und seite inen auch daby, dz Kleinhanns auch unser diener we(re). Nit dester 
minder hand si im nach geilett und hand in erschossen. ebd.
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brachte er ihnen sein Bedauern über den Vorfall zum ausdruck und bat einen 
 anderen Reisenden, sich vor uns ze entschuldigen. Kleinhans’ Begleiter zweifelten 
allerdings, ob es im aber von herczen ginge, zumal Rechberg gleichzeitig äußerte, 
Kleinhanns hette wol verdient, d(a)z man in an ein ast hencken sölte225.

Rechberg bestätigte den argwohn Basels im folgenden Jahr, als er mit georg von 
geroldseck-sulz mehrere Feinde der stadt heimlich unterstützte. etwa einen monat 
nach den provokativen übergriffen gegen Basler Bürger finden sich erste hinweise 
auf die Fehde des hans hug, genannt Böshans. am 20. september 1446 wandten 
sich Bürgermeister und Rat von Basel mit der aufforderung an die eigentümer der 
Burg Keppenbach, einen gewissen Bösehanns, der mit einer Reihe von helfern die 
stadt Basel widerrechtlich befehde, nicht zu unterstützen. ein identischer Brief 
wurde den eigentümern der zu Keppenbach benachbarten heidburg gesandt226. an 
beiden Briefen fällt auf, dass die empfänger nicht näher genannt sind, vielleicht, weil 
man in Basel nicht wusste, wem heidburg und Keppenbach gehörten: auf beiden 
schwardzwaldburgen saß ein Konsortium von ganerben227. am 4. oktober boten 
die Basler Bösehanns außerdem Recht auf den herzog albrecht Vi. von österreich 
an228. Zu keinem der drei Briefe ist eine antwort überliefert.

am 13. oktober erhielt Basel einen weiteren Fehdebrief, diesmal von einem 
hans Volin von sigmaringen, genannt donauer. donauer hatte einen Basler Bürger 
entführt, mit der Begründung, Basler söldner hätten ihm neun tage zuvor sein 
Pferd gestohlen und versucht, ihn selbst gefangen zu nehmen. obwohl Basel be-
reits am 8. oktober angeboten hatte, ihm sein Pferd zurückzugeben, falls er den 
gefangenen freiließe und andernfalls einen Rechtstag vor herzog albrecht Vi. 
anbot, ging Volin auf die Bemühungen der stadt nicht ein. auch er fand Zuflucht 
auf der Burg Keppenbach (vgl. taf. 5)229.

soweit sich die teilhaber an Burg Keppenbach für diese Zeit rekonstruieren 
 lassen, handelte es sich um adlige, von denen einige bereits zuvor in Fehden des 
herzogs von urslingen und der herren von geroldseck gekämpft hatten und ab 
1448 auch als helfer Rechbergs erscheinen, etwa Walter von Keppenbach. mögli-
cherweise hatte auch Rechbergs Verbündeter georg von geroldseck-sulz über das 
erbe seines onkels, Reinhold Vi. von urslingen, einen anteil an der Burg erwor-

225 ebd. 
226 Brief vom 20. september 1446. Zuo glicher forme hat man ouch geschrib(e)n gen Heidtpurg. 

sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 1443 – 56. Vgl. auch die drohung des 
grafen Ludwig von Württemberg-urach und der verbündeten Reichsstädte im mai 1445 
gegen Ramstein, sulz, die heidburg, die eisenburg, Burg neusunthausen u. a. stadta 
Rottweil ii. arch. ii. abt. Lade LiX Fasz. 2 nr. 28.

227 Zu den sehr komplexen und nicht völlig geklärten Besitzverhältnissen auf den beiden 
Burgen siehe zur heidburg Jenisch/Weber-Jenisch, hofstetten (2003), s. 205; zu Kep-
penbach Dennig-Zettler/Schomann, Keppenbach (2003), s. 240 f.

228 sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 1443 – 56.
229 siehe prosopographischer anhang: Volin. Vgl. übersicht in taf. 5.
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ben230. Fest steht, dass die stadt Basel georg recht schnell als hintermann ihrer 
schädiger identifizierte und am 12. oktober aufforderte, ihre Feinde nicht auf 
 seinen schlössern zu enthalten231.

über den weiteren Verlauf schweigen die Quellen bis märz 1447. mittlerweile 
hatte Basel sich an die stadt Villingen als Vermittler gewandt, deren Vertreter ge-
roldseck immerhin dazu überreden konnten, Basler gesandten für Verhandlungen 
vom 8. bis 13. märz geleit zuzusagen. aus der diesbezüglichen Korrespondenz 
geht hervor, dass georg von geroldseck-sulz zwei Basler Bürger auf der Burg 
Ramstein gefangen hielt232, die sich damals noch im Besitz erhards von Falken-
stein-Ramstein befand233. außerdem versprach geroldseck auch für seine Brüder 
und sonstigen helfern sowie den edeln Hannsen von Rechperg von Hohenrech
perg, minen lieben Oheim die einhaltung des geleits234. erhard von Falkenstein-
Ramstein, die Brüder von geroldseck-sulz und hans von Rechberg scheinen also 
die hintermänner von Bösehanns und Volin gewesen zu sein.

am 4. Juli 1447 erklärte sich georg von geroldseck-sulz bereit, mit Basler Ver-
tretern vor den Freiburger hauptmann andreas von Bossenstein zu kommen, dem 
es am 11. Juli gelang, beide Parteien wieder miteinander zu vertragen. allerdings 
musste Basel 100 fl. an geroldseck zahlen. sechs tage zuvor waren Böshans und 
seine helfer durch Bossenstein mit Basel ausgesöhnt worden235. nachrichten über 
eine ausrichtung Basels mit hans Volin von sigmaringen, genannt donauer, feh-
len. das auftreten von donauer, Böshans sowie dessen helfern Burkart meyer 
von oberkirch und hans von hausen genannt gläri in Rechbergs gefolge in der 
grünenberg-Fehde236 belegt, dass trotz der schlichtung vom Juli 1447 Böshans’ 
und donauers Fehdehandlungen gegen Basel im Folgejahr direkt in der nächsten 
Fehde aufgingen, wiederum in enger Verbindung mit hans von Rechberg.

im Folgejahr gehörte hans von Rechberg zu den führenden hauptleuten einer 
Fehde gegen Basel, die mehrere hundert Personen als helfer des Wilhelm von grü-
nenberg mobilisierte. dieser Fehde waren langwierige streitigkeiten um den status 
von stadt und herrschaft Rheinfelden vorausgegangen, die hier zunächst kurz 

230 siehe einträge zu Walter und hans dietrich von Keppenbach im prosopographischen 
 anhang.

231 sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 1443 – 56 s. 12.
232 Villingen an Basel, 8. märz 1447: Als ir uns geschriben hand, wie der edell wolgeborne 

herre, her Jörg von Geroltzegk, her zu Sulcz, zwen uwer burger gefangen, die gein Ram
stein in gefengnúss gefurt und umb ein som geltes, sy nit vermögen, furneme ze schetzen 
(…). ebd.

233 der Verkauf Ramsteins an hans von Rechberg ist wohl in den mai 1448 zu datieren;  
vgl. V. 1.1, V. 5.2, V. 5.3. Zur wahrscheinlichen nutzung von Burg Ramstein als Kerker für 
gefangene Rechbergs aus Basel im alten Zürichkrieg vgl. oben iii. 4.2.

234 aussöhnung mit Basel am 5. Juli 1447, sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 
1443 – 56.

235 ebd.; sta Basel-stadt adelsarchiv g1 geroldseck, 1447.
236 siehe prosopographischer anhang.
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skizziert werden sollen. im Zuge seines Reichskriegs gegen herzog Friedrich iV. 
von österreich hatte König sigismund 1415 auch die herrschaft Rheinfelden  
den habsburgern entzogen. Burg und herrschaft Rheinfelden wurden als Reichs-
pfandschaft an die herren von Bodman übertragen, die stadt Rheinfelden zur 
Reichsstadt erhoben. die Reichspfandschaft erwarb 1433 der adlige Wilhelm von 
grünenberg. als König Friedrich iii. nach seinem herrschaftsantritt 1440 die 
 Restitution von Burg, stadt und herrschaft Rheinfelden an das haus habsburg 
forderte, gab grünenberg nach, überließ die herrschaft den habsburgern und er-
hielt sie dafür als österreichisches Pfand. die stadt Rheinfelden dagegen beharrte 
zunächst auf ihrem reichsunmittelbaren status, unterwarf sich dann aber unter dem 
eindruck der nachricht über die drohende ankunft der armagnaken anfang sep-
tember 1444 doch noch dem haus habsburg. der überraschende seitenwechsel 
der armagnaken jedoch veranlasste die stadt zu einer erneuten Kehrtwende: 1445 
sagte sie sich erneut von österreich los und schloss am 9. Juni ein schutzbündnis 
mit Basel. daraufhin begannen Parteigänger der habsburger, die stadt aus der un-
mittelbar benachbarten Burg grünenbergs, dem stein von Rheinfelden, zu befeh-
den, bis Basel, Bern und solothurn die Burg belagerten und am 14. september 1445 
die übergabe erzwangen. im Februar 1445 wurde die Burg zerstört237.

nach ausgang des Zürichkriegs forderten herzog albrecht Vi. und König 
Friedrich iii. die stadt Rheinfelden auf, sich erneut dem haus österreich zu 
 unterwerfen und Wilhelm von grünenberg für die Zerstörung des steins von 
Rheinfelden zu entschädigen. Rheinfelden stimmte zunächst der Verhandlung der 
habsburgischen ansprüche vor einem schiedsgericht des erzbischofs dietrich  
von mainz und des pfälzischen Kurfürsten Ludwig iV. zu. als die schiedsrichter 
sich jedoch in ihrem spruch vom 10. oktober 1447 der habsburgischen Position 
weitgehend anschlossen, weigerte sich Rheinfelden, dem schiedsspruch Folge zu 
leisten. daraufhin überfielen ein Jahr später zahlreiche adlige unter hans von 
Rechbergs Führung die stadt als helfer des Wilhelm von grünenberg und besetz-
ten sie. die Verbindung Rheinfeldens zu Basel, aber auch die übergriffe der helfer 
grünenbergs provozierten binnen eines monats eine Fehde der adligen gegen die 
stadt Basel, die ihrerseits im april 1449 kurzfristig ihre eidgenössischen Bündnis-
partner Bern und solothurn mobilisieren konnte238.

durch eine List verschafften sich die angreifer am morgen des 23. oktober 1448 
Zugang zur stadt239. Rheinfelden war auf den überfall völlig unvorbereitet, da  
die angreifer keinen Fehdebrief geschickt hatten. die angreifer konnten die stadt 

237 Wackernagel, geschichte 1 (1907), 578 – 583; Marolf, hans von Rechberg (2006), 
s. 64 – 73, 182 und Regesten s. 284 (1444 september 3), 286 f. (1445 Juni 9). Vgl. iii.4.1 zum 
alten Zürichkrieg.

238 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 205 ff.; Kanter, hans von Rechberg (1902), 
s. 52 – 64.

239 Vgl. die darstellung in iV.1.
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daher schnell erobern, dabei kamen zwischen 10 und 44 Rheinfeldener ums Leben240. 
Bei der anschließenden Plünderung sollten angeblich 100.000 fl. erbeutet worden 
sein241. in einem Brief an Bern vom 28. oktober schätzen die Basler das überfall-
kommando auf 600 Reiter242.

als hauptleute dieser streitmacht traten neben Wilhelm von grünenberg, der 
wohl aus altersgründen nicht an dem überfall teilgenommen hatte, hans von 
Rechberg, thomas von Falkenstein sowie die Zürichkriegs-Veteranen Balthasar 
von Blumenegg und Konrad von Bolsenheim auf. Rechberg rückte im weiteren 
Konfliktverlauf als sprachrohr der adligen in den Vordergrund243. 

Basel zögerte trotz des Bündnisses mit Rheinfelden zunächst, gegen die adligen 
vorzugehen, weil die Versorgungslage der stadt schlecht war und man befürchtete, 
herzog albrecht Vi., dessen haltung zum Rheinfelder überfall undurchsichtig 
blieb, könne eine involvierung Basels zum Vorwand für einen Versuch zur erobe-
rung der stadt nehmen244. ab dem 16. november begannen die Rheinfelder haupt-
leute jedoch mit zahlreichen überfällen auf angehörige der stadt Basel245, der sie 
erst am 24. november – mit 130 weiteren Personen – ihren Fehdebrief schickten246. 
mit der offiziellen absage begann eine lange Kette dutzender von überfällen und 
gegenangriffen, die sich bis in den mai 1449 zogen. in diesem Zeitraum verging 
keine Woche, ohne dass eine der beiden seiten dörfer des gegners verbrannte, 
Vieh raubte, söldner und Bürger gefangennahm, geleitzüge überfiel oder ver-
suchte, einen feindlichen anführer in einen hinterhalt zu locken; allein die stadt 
Rheinfelden wurde von Basler truppen sechsmal angegriffen. der Kleinkrieg, in 
dem auch unbeteiligte geschädigt wurden, brachte den handel am Rheinknie weit-
gehend zum erliegen247. durch die mobilisierung einer zunehmenden Zahl von 

240 siehe zeitgenössische darstellungen des überfalls bei erhard von appenwiler, s. 283 ff.; 
Brief Basels vom 24. oktober, Basler chroniken 4, Beilage Va, s. 387; heinrich von Bein-
heim, s. 411 ff.

241 erhard von appenwiler, s. 285: Item man meinde, das in barschaff von golde funden wart 
hunderttusend guldin (…). neben dem Bargeld umfasste die Beute demnach noch einiges 
an sachwerten. 

242 Zehn urkundliche Belege (1844), s. 114.
243 Vgl. darstellung der Fehde bei Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 52 – 64; Marolf, 

hans von Rechberg (2006), s. 207.
244 heinrich von Beinheim, s. 414 f.
245 Vgl. die zahlreichen geschilderten überfälle in: Basler Konzept vom märz 1449, Basler 

chroniken 4, Beilage Vb, s. 389; Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. nr. 52 u. 54, 
s. 137 f.; Reg. 60, s. 140 f.; Reg. nr. 85, s. 157; Zehn urkundliche Belege 12 (1844), s. 119; 
erhard von appenwiler, s. 286 f.; heinrich von Beinheim, s. 415 f.

246 erhard von appenwiler, s. 287; Basler chroniken 4, Beilage Vb, s. 390; heinrich von Bein-
heim, s. 416; absagebrief als Regest bei Kanter, hans von Rechberg, Reg. nr. 55, s. 138 f. 
die absage erging laut einem Brief Basels an Bern vom 24. november offenbar auch an 
Basels eidgenössische Verbündete; Zehn urkundliche Belege (1844), s. 120.

247 Für den genannten Zeitraum sind in Basler Quellen ca. 30 gefechte dokumentiert; vgl. 
erhard von appenwiler, s. 287 – 301; heinrich von Beinheim, s. 417 – 419.



153

adligen unterstützern der Rheinfelder hauptleute einerseits, von Basels Verbünde-
ten Bern und solothurn im april 1449 andererseits wurde die Fehde rasch zu einem 
Flächenbrand248.

die ebenfalls betroffenen neutralen nachbarn Basels waren daher sehr an einer 
Beilegung des Konflikts interessiert. eine Vermittlungsinitiative des markgrafen 
Jakob von Baden im Januar 1449 blieb zunächst ohne ergebnis, ein erneuter Vor-
stoß führte schließlich zu Verhandlungen zwischen Basel, herzog albrecht Vi. 
von österreich und den Rheinfelder hauptleuten in Breisach ab dem 27. april. in 
der Breisacher Richtung vom 14. mai 1449, welche unter anderem die Regelung 
von streitpunkten zwischen Basel und österreich, die übergabe Rheinfeldens an 
herzog albrecht Vi. und die Rückkehr der geflohenen Bürger von Rheinfelden 
vorsah, wurden die Rheinfelder hauptleute jedoch offensichtlich nicht einbezogen, 
da sie Forderungen an den herzog gestellt hatten, die dieser vermutlich nicht erfül-
len wollte249. sie verweigerten daher noch zwei Wochen lang die übergabe der 
stadt an österreich und plünderten Rheinfelden vor ihrem abzug so gründlich aus 
und richteten so ausgedehnte sachschäden an, dass herzog albrecht nicht dort lo-
gieren konnte, als er die stadt übernahm. nach dem abzug der adligen konnten 
die Rheinfelder vermutlich am 27. mai endlich in ihre stadt einziehen250.

die Zerstörung der stadt, aber auch zahlreiche übergriffe der adligen auf unbe-
teiligte während der Fehde, darunter ein versuchter überfall auf den habsbur-
gischen Rat Bilgeri von heudorf, nahm herzog albrecht zum anlass, hans von 
Rechberg und einige andere zeitweise zu inhaftieren251. als Rechberg am 30. mai 
auf einladung des herzogs zu dessen Freiburger Residenz ritt, um Pfingsten mit 
ihm zu feiern, ließ der habsburger ihn und andere Rheinfelder hauptleute zu-
nächst freundlich empfangen, am Folgetag jedoch verhaften und mehrere Wochen 

248 heinrich von Beinheim, s. 417 – 420; erhard von appenwiler, s. 298 – 301; Brief Berns an 
Basel vom 29. april, in der hilfe für den Zug gegen Blochmont zugesagt wird, Zehn ur-
kundliche Belege (1844), s. 122 – 124. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 59 – 63.

249 edition der Breisacher Richtung in BuB 7, nr. 193 – 197; vgl. Marolf, hans von Rechberg 
(2006), s. 212 ff. hans von Rechberg beklagte sich im darauffolgenden sommer, dass 
 herzog albrecht Vi. mehrere Zusagen, die er ihm als gegenleistung für die übergabe  
von Rheinfelden gemacht hatte, nicht eingehalten habe. Mone, überfall von Rheinfelden, 
s. 452. Vgl. V. 5.4.

250 erhard von appenwiler, s. 301; heinrich von Beinheim, s. 423.
251 den gefangenen wurde vorgeworfen, sie hätten nach dem von ihnen selbst beschworenen 

Friedensschluss gegen den herzog und seine untertanen gehandelt, indem sie die stadt 
nicht übergaben, sondern plünderten und verwüsteten. außerdem hätten sie bei ihrer Fehde 
gegen Basel auch geistliche und weltliche untertanen sowie Verbündete des herzogs ge-
schädigt, wobei insbesondere ein überfall auf den habsburgischen diener Bilgeri von heu-
dorf hervorgehoben wurde. anklageschrift in Mone, überfall von Rheinfelden, s. 455. Vgl. 
Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 62 – 64; Marolf, hans von Rechberg (2006), 
s. 215 – 217. Zu Rechbergs spannungen mit anderen habsburgischen Räten siehe V. 5.4.
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lang festhalten252. Wilhelm von grünenberg wurde als habsburgischer Vogt in 
Rheinfelden eingesetzt253. 

die führende Beteiligung Rechbergs und Falkensteins zeigt, dass der überfall auf 
Rheinfelden und die folgende Fehde gegen Basel als Fortsetzung der Provoka-
tionen gegenüber Basel zu sehen ist, die Rechberg, Falkenstein, geroldseck und 
ihre schützlinge nach dem Konstanzer Frieden vom 9. Juni 1446 bewerkstelligt 
hatten. die grünenberg-Fehde mobilisierte und vereinigte zum ersten mal seit 
dem Zürichkrieg wieder eine größere anzahl von Personen aus Rechbergs Fehde-
netzwerk in einem einzelkonflikt. im Basler öffnungsbuch sind 15 zwischen dem 
24. november 1448 und dem 25. april 1449 datierende Fehdebriefe mit den namen 
von ca. 500 abgesagten Feinden Basels in kopialer Form überliefert254. darunter 
sind neben den hauptleuten Rechberg, Falkenstein, Blumenegg und Bolsenheim 
alte Bekannte wie Veit von asch und hans von Kröwelsau genannt Bitschhans, vor 
allem aber Personen, die erst als gefolgsleute der habsburger im alten Zürichkrieg 
in Rechbergs umgebung in erscheinung getreten waren: Jos von hornstein-
schatzberg, hans thumb von neuburg, hans meyer von hüningen, georg vom 
stein, Friedrich und hans Friedrich vom haus, der 1443 als hofmeister des habs-
burgischen Landvogts hachberg belegt ist. Von den mitgliedern der straßburger 
einung beteiligte sich nur Walter von dahn, zugleich werden jedoch mehrere 
 Personen genannt, die zuvor und danach immer als gefolgsleute der herren von 
geroldseck-sulz erscheinen, u. a. Konrad empfinger, hans Branthoch, Berthold 
gut von sulz und Friedrich Winzler255.

unmittelbar nach seiner Freilassung aus der Freiburger haft begann hans von 
Rechberg eine weitere Feindschaft, die der spärlichen überlieferung zufolge aus 
streitigkeiten entstand, die durch übergriffe der Rheinfelder hauptleute gegen den 
Besitz des Johanniterordens in Rheinfelden begründet waren. über die absage 
Rechbergs benachrichtigte Berthold stählin, Johanniterkomtur in Freiburg im 
Breisgau, am 31. oktober 1449 den Burgvogt von Badenweiler, otto von Rötteln256, 
sowie den Rat der stadt straßburg. der nach straßburg gesandte ordensbruder 
 Johannes Lösell gab zum hintergrund der Fehde an, Rechberg und die anderen 
Rheinfelder hauptleute hätten zur Zeit der Besetzung Rheinfeldens das dort befind-
liche haus des Johanniterordens ohne jeglichen grund und entgegen vorheriger 

252 Uff solichs han ich nit anders gewent, ich hab ein gnedigen herren, und bin am fritag gen 
Friburg geritten und wolt am heiligen pfingstag by uwern gnaden zuo hoff gewesen sin, als 
in disen landen syt und gewonheit ist (…). ir hand mir ouch gnedigklich am fritag úwer 
hand botten, am sambstag umb die zehne gnedigklich zuegeredt und vil. Und bin úwern 
gnaden nachgangen in úwer stuben, und wolt mit uch geredt han, da hand ir mich erst in 
der stuben gefangen. Mone, überfall von Rheinfelden, s. 452 f. Pfingsten fiel 1449 auf den 
1. Juni. 

253 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 219.
254 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397 – 413.
255  Vgl. prosopographischer anhang.
256 gLa Karlsruhe 120/901 a. 
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 sicherheitszusagen niedergebrannt. als die Johanniter daraufhin angekündigt hat-
ten, Rechberg vor ein päpstliches gericht zu laden, wenn er sie nicht entschädige, 
habe Rechberg als antwort den Feindsbrief geschickt257.

in dem Feindsbrief erscheinen neben Rechberg auch sein schwager graf Wil-
helm von Werdenberg-sargans und 13 weitere Personen, von denen einige auch 
zuvor und später als Verbündete oder gefolgsleute Rechbergs fassbar sind, etwa 
hans von hausen genannt gläri, albrecht von Besigheim und hans sattler von 
sulz. in der nacht vom 8. auf den 9. november brannten sie „etliche güter“ nie-
der, die unter der Verwaltung des Freiburger ordenskomturs Berthold stählin 
standen. stählin rief daraufhin unter anderem herzog albrecht Vi. von österreich 
an und bat ihn als seinen Landesherrn um schutz vor schädigungen durch Rech-
berg. herzog albrecht Vi. forderte daraufhin am 11. november den Burgvogt zu 
Badenweiler auf, die häuser und güter des ordens gegen Rechberg zu verteidi-
gen258. Weitere nachrichten fehlen, jedoch dürfte Rechbergs einschlägiges engage-
ment gegen die schwäbischen Reichsstädte im städtekrieg und in der eisenburg-
Fehde sein aggressionspotenzial in den nächsten Jahren anderweitig gebunden 
haben (siehe unten).

5.4 Das Straßburger Bündnis und die Lützelsteiner Fehde von 1447

die Verklammerung der bisher geschilderten Kleinkriege, die Raubüberfälle, ent-
führungen und wechselseitige Repressalien vom alpenrhein- bis zum oberrheintal 
nach sich zogen, wurde ab 1447 auch formal institutionalisiert. in diesem Jahr be-
teiligte sich hans von Rechberg an einer einung, deren Verbindlichkeit deutlich 
über das maß der in der Lütticher Fehde und der heimenhofen-Fehde geschlos-
senen Vereinbarungen hinausging. am 23. Januar 1447 schloss Bischof Ruprecht 
von straßburg ein dreijähriges Bündnis mit den grafen Jakob und Wilhelm von 
Lützelstein, den grafen hans und Bernhard von eberstein, graf Jakob i. von 
mörs-saarwerden, den grafen Friedrich und Ludwig von helfenstein, graf alwig 
von sulz, graf hans von Lupfen, georg von geroldseck-sulz und hans von Rech-
berg259. mehrere weitere Personen überwiegend aus dem mittelrheingebiet, u. a. 
Walter von dahn, traten dem Bündnis am 27. Februar bei260.

257 Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 83, s. 156 sowie ebd., s. 63.
258 gLa Karlsruhe 120/901 a. Zu gläri, Besigheim und sattler siehe prosopographischer 

 anhang.
259 Herrmann, geschichte der grafschaft 1 (1957), nr. 1030, lässt versehentlich georg  

von geroldseck aus, setzt dessen Zusatz herr zu sulz in den Plural und hängt ihn bei den 
grafen von helfenstein an („graf Friedrich u. graf Ludwig v. helffenstein, herren zu 
sultze“); korrekte aufzählung der Bündnispartner bei Fischer, sarre-union (1877), s. 55.

260 Fischer, sarre-union (1877), s. 55, nennt „[l]es nobles Walther de thann [d. h. Walter von 
dahn], contze Pfil d’ulenbach, Philippe sindeloch de Kestenberg [d. h. Philipp schnitt-
lauch von Kestenberg] et henri d’altdorf, dit Wollschlager“.
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Für den Bischof und die oberrheinischen grafen und herren, die das Bündnis 
deutlich dominierten und teils in dienstverhältnissen zu den markgrafen von 
Baden standen, dürfte die Bildung einer antipfälzischen Koalition das hauptmotiv 
gewesen sein. die Kurpfalz rivalisierte in der ortenau und im elsass mit den ter-
ritorialen nachbarn Baden und dem Bischof von straßburg, aber auch mit ober-
rheinischen grafen und herren, insbesondere den grafen von eberstein, von Lüt-
zelstein und mörs-saarwerden261.

gleichzeitig vollzog sich in diesem Vertrag die institutionalisierung der Bünd-
nisbeziehungen von adligen aus weit auseinander liegenden Räumen am mittel-, 
ober- und hochrein, dem Bodenseeraum, dem oberen neckarraum sowie der 
ostalb, deren einzige gemeinsamkeit in ihrer Kooperation in den Fehden von 
1440/41 und im alten Zürichkrieg bestand: hans von Rechberg, georg von ge-
roldseck-sulz, graf Jakob von Lützelstein, graf hans von eberstein und graf 
Ludwig von helfenstein, von denen die letzten drei jeweils ihre Brüder mit in die 
einung brachten. graf alwig von sulz und graf Friedrich von helfenstein hatten 
zumindest im alten Zürichkrieg gegen die eidgenossen gekämpft. die meisten die-
ser adligen setzten ihre gemeinsame Fehdeführung weit bis in die fünfziger Jahre 
fort; insbesondere in der eisenburg-Fehde, als sich Rechberg, Lützelstein, eber-
stein, helfenstein und ein Bruder des mittlerweile verstorbenen georg von ge-
roldseck gegenseitig hilfe leisteten262.

der Vertrag scheint daher einen Versuch darzustellen, die Bündnisbeziehungen, 
die sich zwischen diesen adligen in mindestens sechs Jahren gemeinsamer Fehde-
führung verfestigt hatten, schriftlich zu fixieren und verbindlich zu machen. die 
straßburger einung erinnert in ihren einzelpunkten sowohl an die gesellschaft mit 
st. georgenschild, aber auch an die einungen des späten 14. Jahrhunderts, in denen 
die generation von hans’ großvater Wilhelm von Rechberg sich organisiert hatte. 
neben der Verpflichtung der mitglieder zum gegenseitigen Beistand und zur inne-

261 Rapp, hochstift straßburg (1995), s. 496 f. der pfälzische Kurfürst Ludwig iV. hatte am  
22. april 1446 durch einen erbschutzvertrag mit sieben ortenauer Rittergeschlechtern 
seine Position in der ortenau auf Kosten anderer Lehensherren der ritterlichen Vertrags-
partner konsolidiert. die Vertragsparteien – die von Windeck, Röder, Bach, held von 
 tiefenau, großweier, schauenburg und Pfau von Rüppur – verpflichteten sich unter ande-
rem, im Fall eines Konflikts des Pfalzgrafen gegen einen ihrer übrigen Lehensherren diesen 
ihre Lehen aufzusagen und dem Pfalzgrafen zu helfen. Hillenbrand, südwestdeutscher 
adel (1989), s. 246 f. Vgl. Krimm, Fall schauenburg (2005). einer dieser Lehensherren war 
graf hans von eberstein, von dem drei herren von schauenburg, die zu den Vertragspart-
nern des Pfalzgrafen gehörten, teile der gleichnamigen Burg im Renchtal zu Lehen trugen. 
die schauenburg wurde in den folgenden Jahren gegenstand eines von mehreren gewalt-
samen Konflikten zwischen der Pfalz und den grafen von eberstein, von Lützelstein und 
mörs-saarwerden, die meist durch die markgrafen von Baden unterstützt wurden. neben 
diesem Konflikt dürfte auch der Verkauf der bischöflichen Besitzungen Renchen und sas-
bach an die stadt straßburg 1448 sowie von oberkirch und oppenau an vier adlige teilha-
ber im gleichen Zusammenhang zu sehen sein. Rapp, hochstift straßburg (1995), s. 497.

262 Vgl. iii. 7.
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ren Friedenswahrung existierten komplexe Regeln zur Wahl von hauptleuten,  
die zugleich als schiedsrichter im Fall interner streitigkeiten urteilen sollten, und 
zur gemeinsamen deckung von auslagen in einungsangelegenheiten263. 

die aus dem Vertrag resultierende gegenseitige Beistandsverpflichtung lässt eine 
Kooperation der Vertragspartner in ihren folgenden Fehden erwarten, die zum teil 
auch belegt werden kann: außer Rechberg beteiligten sich teilhaber des Bünd-
nisses an den überfällen im alpenrheintal, der Rheinauer Fehde, den gewaltsamen 
übergriffen gegen Basel 1446 – 47 und der grünenberger Fehde 1448 – 49. die 
 Verbindung zwischen den Führungsfiguren dieser Fehden ist damit nicht nur 
durch implizite hinweise auf ihre wechselseitige unterstützung oder auch die an-
führung einzelner namen in Fehdebriefen belegt, sondern auch durch ein formales 
Vertragsdokument. die straßburger einung wirft außerdem die Frage nach einer 
Beteiligung Rechbergs an auseinandersetzungen im nördlichen oberrheingebiet 
auf, die zumindest im Fall der Lützelsteiner Fehde als wahrscheinlich gelten kann.

in der nacht vom 19. auf den 20. märz 1447 eroberten die grafen Jakob und Wil-
helm von Lützelstein in einem unabgesagten nächtlichen überfall Burg und stadt 
Bitsch im unterelsass, mit dem Ziel, graf Friedrich von Zweibrücken-Bitsch gefan-
gen zu nehmen. dieser konnte jedoch fliehen und mobilisierte Kurfürst Ludwig iV. 
von der Pfalz mit anderen rheinischen Fürsten und grafen zur hilfe leistung, die 
daraufhin ab 21. april das eroberte Bitsch belagerten, der verbündete herzog von 
Lothringen außerdem ab dem 2. mai die Burg Lützelstein. die Besatzung von Bitsch 
ergab sich am 12. mai, Lützelstein am 15. mai 1447. die grafen Wilhelm und Jakob 
von Lützelstein wurden gezwungen, ihre herrschaft Lützelstein dem pfälzischen 
Kurfürsten als Lehnsherrn zu übertragen und von ihm zu empfangen264.

263 Kernpunkte des Vertrags waren: 1. Friedensverpflichtung der Bündnispartner untereinander; 
2. formalisiertes inneres schlichtungsverfahren im Fall eines streits zwischen mehreren Part-
nern; 3. Verpflichtung zur gegenseitigen hilfeleistung im Fall eines angriffs auf einen Bünd-
nispartner durch eine äußere Partei, falls diese nicht zu einem friedlichen austrag vor dem 
Bischof von straßburg bereit ist; 4. aufrechterhaltung des Bündnisses auch dann, wenn die 
Partner in einem großkonflikt gegnerische Parteien unterstützten; 5. die mitglieder des 
Bündnisses, die zur schlichtung innerer Konflikte sowie für die Vertretung der Bündnispart-
ner gegenüber dritten zuständig sind, sollen jeweils für ein Jahr gewählt und zu gleichen tei-
len links- und rechtsrheinischer herkunft sein; 6. für gemeinsame auslagen (z. B. Botenlohn) 
ist jedes Bündnismitglied zu Zahlungen verpflichtet, deren höhe sich nach seinem stand rich-
tet, d. h. ein Fürst zahlt 12 fl. p. a., ein graf oder herr 6 fl., ein Ritter oder edelknecht 4 fl., 
wobei die linksrheinischen Bündnispartner ihre Zahlungen nach Zabern leisten, die rechts-
rheinischen nach Lahr; 7. Bischof Ruprecht, graf Jakob von Lützelstein u. graf hans von 
eberstein sollen das Vorrecht haben, weitere Partner in das Bündnis aufzunehmen; 8. die 
dauer des Bündnisses beträgt drei Jahre ab dem 23. Januar 1447, falls jedoch beim ablauf des 
Bündnisses ein Bündnispartner in Fehde liegt, wird es bis zum ausgang der Fehde verlängert. 
Herrmann, geschichte der grafschaft 1 (1957), nr. 1030. Zu den einungsverträgen der 
georgenschild-gesellschaften vgl. Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 203 ff.

264 Lehmann, urkundliche geschichte 2 (1864), s. 263 – 268. Lehmann beruft sich auf hand-
schriftliche nachrichten, die leider nicht näher genannt werden, und verweist zudem auf 
die darstellung des Konflikts in Bernhard hertzogs chronicon alsatiae (straßburg 1592).
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dieses von den Kriegsschauplätzen am Bodensee und am hochrhein recht ent-
fernte ereignis gewinnt durch das Bündnis vom 23. Januar auch für hans von 
Rechberg Relevanz. Zumindest einer der anderen Vertragspartner scheint tatsäch-
lich am Konfliktschauplatz erschienen zu sein: Lehmann erwähnt, dass ein graf 
von eberstein vor Beginn der pfälzischen Belagerung von Bitsch am 21. april 1447 
mit 12 Reitern aus der Burg floh265. der ebersteiner hatte also den Lützelsteinern 
entsprechend dem Bündnisvertrag Zuzug geleistet. 

Was hans von Rechberg betrifft, so ist zumindest nachweisbar, dass er sich zum 
fraglichen Zeitpunkt im unterelsass aufhielt und Kontakt zu dem grafen von 
eberstein hielt. am 9. mai 1447 erwähnte Rechberg in einem Brief an den habs-
burgischen Landvogt von Feldkirch, er habe nach einem aufenthalt bei Bischof 
Ruprecht von straßburg den grafen von eberstein in Freiburg getroffen, von wo 
er selbst über ensisheim weiter „in das elsass hinab“ geritten sei266. Rechbergs 
aufenthalt im Konfliktgebiet im fraglichen Zeitraum und sein treffen mit einem 
teilnehmer des überfalls gemeinsam mit seiner vertraglichen Verpflichtung zur 
hilfeleistung gegenüber den Lützelsteinern legen seine Beteiligung an dem über-
fall nahe. die art und Weise des angriffs weckt außerdem deutliche Reminis-
zenzen an Rechbergs angriffe auf eidgenössische städte im Zürichkrieg oder an die 
nächtlichen überfälle auf graf heinrich von Lupfen in dessen stadt engen 1445 
sowie auf Bilgeri von heudorf in dessen stadt tiengen 1449. allerdings fehlt ein 
direkter Beleg für Rechbergs Beteiligung. graf Jakob von Lützelstein und graf 
hans von eberstein waren jedenfalls sowohl davor (heimenhofen-Fehde, Zürich-
krieg) als auch danach (Zweiter städtekrieg, eisenburg-Fehde) zuverlässige mit-
glieder von Rechbergs Fehdenetzwerk267.

diese Beispiele verdeutlichen aufs neue, dass die Fehden, an denen sich hans 
von Rechberg als Fehdehelfer beteiligte, immer im Zusammenhang eines geflechts 
vieler parallel verlaufender Konflikte standen. die Verbindung zwischen den 
 aktiven teilnehmern dieser Konflikte bewirkten eine Verknüpfung von Fehden, die 
in weit auseinanderliegenden Räumen stattfanden und deren gegenstände wenig 
miteinander zu tun hatten. die straßburger einung von 1447 bewirkte zwar keine 
dauerhafte Bildung einer städtefeindlichen adelsgesellschaft, stellt jedoch einen 
weiteren Beleg dar für die Konsolidierung von Bündnisbeziehungen zwischen den 
führenden mitgliedern dieses netzwerks, die sich auch in der Koordinierung ihrer 
Fehdeaktivitäten nachvollziehen lässt. die ereignisse zeigen außerdem, dass diese 
aktivitäten zwar zwischen den großkonflikten der vierziger Jahre – dem adels-

265 Lehmann, urkundliche geschichte 2 (1864), s. 266.
266 Nú ryt ich uffher vo(n) mim herren vo(n) Straßburg, da ist ain gút frúnd zú mir kome(n) 

und hät mir gesagt, wie ich in aim zig sig, aß minß gnedigen her(r)en rät yetz heruß sind, aß 
sy zuo Merspurg gewesen sind, aß ichs verston, da bin ich zuo Fryburg im Brysgow gewesen 
by dem von Eberstain, und by her Melchor von Blúmegk und bin huß Comentúr tútscher 
ordens ain wyler und bin morndes uff gesessen und bin gerytten gen Ensisshein und fúrbaß 
hin ab in das Elsasß. tLa innsbruck sigmundiana i nr. 78,1.

267 Vgl. prosopographischer anhang: eberstein, Lützelstein.
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krieg gegen die schwäbischen städte, dem alten Zürichkrieg und dem Zweiten 
städtekrieg – an intensität nachließen, jedoch zu keinem Zeitpunkt zum erliegen 
kamen.
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6. Der Zweite Städtekrieg, 1449 – 50

der Zweite städtekrieg war eine überregionale großfehde, die aus zahlreichen 
 einzelkonflikten entstand, deren Protagonisten sich entlang ständischer grenzen 
zu zwei großen feindlichen Lagern zusammenschlossen: auf der einen seite stan-
den die schwäbischen und fränkischen Reichsstädte, auf der anderen seite eine 
große Zahl vor allem süddeutscher Fürsten und adliger. im Folgenden sollen drei 
thematische schwerpunkte des Konflikts zusammengefasst werden, die für hans 
von Rechberg eine Rolle spielten.

der wichtigste anlass des Krieges waren die ansprüche des markgrafen alb-
recht von Brandenburg-ansbach auf die territoriale hegemonie in Franken, die 
sich einerseits in einem streit um den titel eines herzogs von Franken mit Bischof 
gottfried von Würzburg, andererseits in der angestrebten unterwerfung der frän-
kischen und schwäbischen Reichsstädte unter das Landgericht nürnberg äußerten. 
ein streit um die nutzung eines Bergwerks durch nürnberger Bürger sowie den 
adligen Konrad von heideck wurde zum direkten anlass der markgräflichen ab-
sage an nürnberg und seine Verbündeten, die Reichsstädte in Franken und schwa-
ben268. nach der absage des markgrafen am 29. Juni 1449 schlossen sich bis zum 
15. Juli zahlreiche Fürsten als helfer an, darunter graf ulrich von Württemberg-
stuttgart und markgraf Jakob von Baden269.

der absage des Württembergers waren jahrelange territoriale streitigkeiten um 
Forst-, gerichts- und Vogteirechte zwischen ihm und der Reichsstadt esslingen 
vorausgegangen. die Reichsstadt ulm hatte zunächst zwischen den Parteien ver-
mittelt. da der schwäbische städtebund sich allerdings mittelfristig auf die seite 
seines mitglieds esslingen stellte, distanzierte sich graf ulrich in den folgenden 
Jahren zunehmend von den Reichsstädten. 1445 schloss er im mergentheimer 
 Fürstenbund eine allianz mit dem markgrafen von Brandenburg-ansbach und 
ließ zugleich ein Bündnis mit dem städtebund auslaufen. ab november 1447 ver-
schärfte sich die situation wegen eines streits um einen von esslingen erhobenen 
Zoll. im Folgejahr unterstützte graf ulrich adelsfehden gegen esslingen von 
württembergischem gebiet aus. nach der absage des markgrafen von Branden-
burg-ansbach an nürnberg sagte graf ulrich am 4. august 1449 seinerseits der 
stadt esslingen und ihren Verbündeten die Fehde an270.

gegen ende des Krieges trat außerdem dem habsburger herzog albrecht Vi. 
von österreich in den Konflikt ein. Wie bereits erwähnt, hatte der herzog im 

268 Zeilinger, Lebensformen (2007), s. 30 f. Vgl. iii. 3.3.
269 neben diesen beiden Fürsten außerdem albrechts Brüder, die markgrafen Friedrich und 

Johann, die herzöge Wilhelm von sachsen, Wratislaw von Pommern und heinrich von 
mecklenburg sowie heinrich, Wilhelm, Friedrich von Braunschweig, die Bischöfe von 
Bamberg, eichstätt und mainz, Landgraf Wilhelm von hessen und Pfalzgraf otto von 
mosbach. Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 93.

270 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 80 – 92.
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Frühjahr 1446 entsprechend dem habsburgischen hausvertrag die Regentschaft 
über die Vorderen Lande nördlich des Bodensees übernommen. nach Beilegung 
des Krieges mit den eidgenossen strebte albrecht die Restitution von habs-
burgischen Pfandschaften in schwaben an. sein erstes Ziel war die herrschaft 
 hohenberg, die herzog Friedrich iV. 1410 an ein Konsortium von schwäbischen 
Reichsstädten verpfändet hatte. herzog albrecht forderte 1450 die übergabe der 
herrschaft mit dem argument, die Pfandsumme sei mittlerweile durch die Besitz-
nutzung abgegolten. die schwäbischen städte wiesen diesen standpunkt allerdings 
zurück und weigerten sich, hohenberg zurückzugeben271.

ein weiterer Konflikt mit den Reichsstädten entstand aus den habsburgischen 
ansprüchen an schaffhausen. herzog sigmund von österreich-tirol und später 
herzog albrecht Vi. von österreich hatten sich bis ende der vierziger Jahre aus 
den Feindseligkeiten ihrer Vasallen gegen die stadt, insbesondere dem sunthauser-
krieg und die Rheinauer Fehde, offiziell herausgehalten. die Zerstörung der in der 
hand der grafen von sulz befindlichen Burg Balm durch ein schaffhausener Bela-
gerungsheer 1449 läutete jedoch eine Wende ein, denn Burg Balm war eine habs-
burgische Pfandschaft gewesen. als herzog albrecht der stadt schaffhausen und 
ihren Verbündeten am 24. april 1450 die Fehde ansagte, nannte er die schleifung 
von Burg Balm als grund.272

Bereits zuvor war eine weitere habsburgische Festung durch ein mitglied des 
schwäbischen städtebundes zerstört worden, nämlich Burg hohenberg durch die 
nahe gelegene Reichsstadt Rottweil. direkter anlass war die offene Parteinahme 
des Jos von hornstein, der die Burg als Pfand innehatte, auf seiten der städte-
feindlichen Fürstenpartei im städtekrieg gewesen: Bereits im sommer 1449 hatte 
hornstein als helfer des grafen von Württemberg-stuttgart den städten Fehde 
angesagt273. herzog albrecht wiederum schickte wegen der Zerstörung hohen-
bergs eine absage an Rottweil, genau einen tag vor seiner absage an schaff-
hausen274.

nach seiner absage verwüstete markgraf albrecht von Brandenburg-ansbach 
ab Juli 1449 das umland der Reichsstädte nürnberg, Rothenburg und schwäbisch 
hall, die sich ihrerseits mit Raub- und Zerstörungszügen revanchierten. am  
11. märz 1450 konnte nürnberg dem markgrafen während eines markgräflichen 
Feldzugs durch einen überraschenden ausfall in der schlacht bei den Pillenreuther 
Weihern eine schwere niederlage zufügen275. in schwaben trugen die Reichsstädte 
esslingen, Reutlingen, Weil der stadt, heilbronn und schwäbisch gmünd die 
hauptlast der angriffe, die hier durch graf ulrich von Württemberg-stuttgart  

271 Blezinger, städtebund (1954), s. 8; eingehender zur Verpfändung Eichmann, städtekrieg 
(1882), s. 11 – 14.

272 Erwerth, Bilgeri von heudorf, s. 56; Schib, schaffhausen, s. 208.
273 Vgl. V.5.4.
274 Eichmann, städtekrieg (1882), s. 14 – 17.
275 Zeilinger, Lebensformen (2007), s. 33 – 35.
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und markgraf Jakob von Baden geführt wurden. ein Plünderungszug von gmün-
der truppen in das gebiet des württembergischen dieners ulrich von Rechberg, 
hans’ Bruder, endete in einer vernichtenden niederlage. eine zweite, ungleich 
schwerere niederlage erlitten die Reichsstädte in der schlacht an der Plienshalde 
am 4. november 1449, als ein aufgebot des städtebunds zur Verstärkung esslin-
gens in einen württembergischen hinterhalt geriet und aufgerieben wurde. dabei 
kam unter anderem der reichsstädtische hauptmann Walter ehinger ums Leben, 
der bereits 1441 und 1442 die reichsstädtischen Feldzüge in den hegau geführt 
hatte276. Zum Zeitpunkt des Konflikteintritts herzog albrechts Vi. war der Krieg 
schon so gut wie vorbei: bereits am 20. april hatten auf initiative des herzogs alb-
recht von Bayern-münchen Friedensverhandlungen begonnen, auch wenn die 
Feindseligkeiten noch bis zuletzt fortgesetzt wurden. am 22. Juni 1450 vereinbar-
ten die Parteien in der Bamberger Richtung die Verhandlung ihrer gegenseitigen 
Forderungen vor König Friedrich iii.277

diese Verhandlungen zogen sich noch weit in die fünfziger Jahre hinein und bil-
deten den politischen hintergrund für hans von Rechbergs ab 1451 geführte Fehde 
gegen den schwäbischen städtebund278. der weitere Verlauf der einzelnen Prozesse 
vor dem kaiserlichen Kammergericht soll hier daher noch kurz skizziert werden. 
markgraf albrecht von Brandenburg-ansbach konnte 1454 die Widerrufung sämt-
licher durch Friedrich iii. gewährten exemtionsprivilegien der Reichsstädte von 
der Jurisdiktion des nürnberger Landgerichts erreichen. augsburg und ulm wur-
den im gleichen Jahr durch den markgrafen in acht bzw. aberacht gebracht279. 
herzog albrecht Vi. konnte den schwäbischen städtebund 1450 dazu bringen, 
Rottweil und schaffhausen jegliche unterstützung für den Fall zu versagen, dass 
sie sich der Bamberger Richtung nicht anschließen würden280. Beide städte weiger-
ten sich zunächst, seine entschädigungsforderungen zu akzeptieren, gaben ihre 
Posi tionen jedoch angesichts ihrer politischen isolation in den folgenden Jahren 
auf. Rottweil unterwarf sich am 1. Juni 1453 einem schiedsspruch des markgrafen 
albrecht von Brandenburg-ansbach281, schaffhausen, das nach einem neuen habs-
burgischen hausvertrag ab märz 1450 nominell von herzog sigmund beansprucht 
wurde282, appellierte nach einem ungünstigen Richtspruchs des pfälzischen Kur-

276 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 95 – 103.
277 Zeilinger, Lebensformen (2007), s. 35.
278 Vgl. iii. 7.1.
279 Reinle, ulrich Riederer (1993), s. 389.
280 ebd., s. 235 f.
281 ebd., s. 351. Zum Vollzug der Richtungsbedingungen vgl. uB Rottweil 1, nr. 1188, 1189, 

1192 – 1194, 1196; s. 530 – 532 (Zahlung von über 11.000 fl. an herzog albrecht Vi., Joseph 
von hornstein u. a. im sommer 1453).

282 der habsburgische anspruch auf schaffhausen war im monat zuvor wegen eines neuen 
habsburgischen hausvertrags am 4. märz 1450 auf herzog sigmund von österreich-tirol 
übergegangen. sigmund erhielt die österreichischen Besitzungen im Bodenseeraum, Frei-
burg i. ü., die mgft. Burgau, den thurgau, sowie zumindest auf dem Papier schaffhausen, 
Rheinfelden und Radolfzell. albrecht selbst behielt den Besitz im elsass, sundgau, Breis-
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fürsten Friedrich i. an das kaiserliche Kammergericht, das jedoch den spruch be-
stätigte283. die herrschaft hohenberg konnte herzog albrecht im Frühjahr 1454 
nach gewaltsamer Besetzung sowie einer Zahlung von 100.000 fl. an die städte 
 wieder an österreich zurückbringen. hohenberg wurde danach an albrechts ehe-
frau mechthild, geborene Pfalzgräfin bei Rhein und Witwe des 1450 verstorbenen 
grafen Ludwig von Württemberg-urach als Witwengut übergeben. mechthild  
zog sich nach ihrer raschen trennung von albrecht dorthin zurück284. Während 
der mehrjährigen Verhandlungen zum esslinger Zollstreit vor verschiedenen von 
König Friedrich iii. eingesetzten schlichtern kam es immer wieder zu offenen 
Feindseligkeiten, insbesondere geleitbrüchen und handelsblockaden gegen ess-
lingen durch den Württemberger. da der städtebund das Bündnis mit der bedräng-
ten stadt trotz ihrer Weigerung, sich den Bestimmungen der Bamberger Richtung 
zu beugen, bis zum auslaufen der einung am 23. april 1452285 aufrechterhielt, nah-
men einige adlige den ungerichteten Zollstreit als Vorwand, um weiterhin den 
städtebund im allgemeinen zu befehden. so schädigten die grafen von öttingen 
und die grafen von helfenstein auch nach inkrafttreten der Richtung die stadt 
nördlingen286. im august 1454 sah sich esslingen gezwungen, einen schiedsspruch 
des markgrafen albrecht von Brandenburg-ansbach zu akzeptieren und seine 
Zollerhöhungen zurückzunehmen287. außerdem schloss die stadt einen schirm-
vertrag mit den markgrafen von Baden288.

mit dem ausbruch des Zweiten städtekriegs „erschloss sich dem Fehdeadel ein 
neues Betätigungsfeld“289: Wie bereits im alten Zürichkrieg sammelten sich die 
Protagonisten der vergangenen adelsfehden gegen Reichsstädte und eidgenossen 

gau, schwarzwald und hohenberg. Baum, sigmund der münzreiche, s. 110; vgl. Erwerth, 
Bilgeri von heudorf, s. 27; Schib, schaffhausen, s. 219.

283 herzog albrecht erwähnt in einer am 10. Juli 1452 ausgestellten urkunde, ein schiedsge-
richt des Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein habe schaffhausen zu ersatzzahlungen verurteilt. 
auf appellation der stadt an das kaiserliche Kammergericht sei der spruch bestätigt wor-
den. uRsh 1, nr. 2299, s. 290. die auszahlung des erklagten geldes zog sich über meh-
rere Jahre hin. Zur Zahlung von 10 500 fl. an herzog albrechts Bevollmächtigte ursula, 
gräfin von sulz, für die Zerstörung von schloss Balm, sowie 100 fl. ersatz an christoph 
von Rechberg für aus schloss Balm geraubtes eigentum siehe uRsh 1, nr. 2300, 2301, 
2312, 2373, 2407, 2408, s. 290 ff., 298 f.

284 Baum, sigmund der münzreiche (1987), s. 156.
285 der letzte einungsvertrag der Vereinigung der Reichsstädte in schwaben vor dem städte-

krieg datiert vom 27. Juni 1448. darin verbünden sich augsburg, nürnberg, ulm und 24 
andere schwäbische und fränkische städte auf vier Jahre bis zum 23. april 1452 (hsta 
stuttgart B 189 nr. 40; Regest: Nitsch, urkunden i (1966), s. 211 (1448 Juni 27)). 

286 Reinle, ulrich Riederer (1993), s. 237.
287 ebd., s. 247 ff., 421 ff.Vermutlich wollte die stadt einer achterklärung durch das nürnber-

ger Landgericht vorbeugen; außerdem war nach der Preisgabe der städtischen exemtions-
privilegien durch Friedrich iii. absehbar, dass der Kaiser auch in anderen Fällen zugunsten 
der Fürstenpartei urteilen würde.

288 ebd., s. 422; Mertens, Württemberg (1995), s. 58.
289 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 217.
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unter dem Befehl der süddeutschen Fürsten und stellten einen wesentlichen anteil 
der württembergischen, badischen und brandenburgischen aufgebote (vgl. taf. 6). 
hans von Rechberg muss sich recht bald nach seiner entlassung aus der haft des 
herzogs albrecht Vi. in die dienste des markgrafen albrecht von Brandenburg-
ansbach begeben haben, da er in einem ca. mitte Juli 1449 datierenden anschlag 
für den angriff auf die stadt heideck als anführer von 40 Reitern genannt wird290.
der zeitgenössischen chronik des elsässers eikhart artzt zufolge hatte sich hans 
von Rechberg gegen Zahlung eines soldes außerdem in den dienst des grafen 
 ulrich von Württemberg-stuttgart begeben291. Weiter ist eine Fehdeansage hans 
von Rechbergs mit 23 gefolgsleuten als helfer des markgrafen von Baden und 
eberhards des Älteren von urbach an die Reichsstädte vom 9. Januar 1450 überlie-
fert292. Wegen des schlossbruchs von hohenberg prozessierte Rechberg selbst die 
gesamten fünfziger Jahre hindurch gegen Rottweil auf schadensersatz für zerstörte 
ausrüstung, die er bei dem Burgherrn Jos von hornstein eingelagert hatte. 1460 
wurde ihm durch das schiedsgericht der erzherzogin mechthild von österreich 
eine entschädigung zuerkannt293.

Was Rechbergs frühere Verbündete betrifft, sind von den grafen ulrich und 
Ludwig von helfenstein, graf Jakob von Lützelstein, heinrich, Konrad und hans 
von geroldseck-sulz, Veit von asch, Bitschhans von Kröwelsau, Jos von horn-
stein-schatzberg und hans Branthoch Fehdebriefe im namen des grafen ulrich 
von Württemberg-stuttgart überliefert. Wie hans von Rechberg kämpften auch 
die drei herren von geroldseck zeitweise unter württembergischen, dann unter 
brandenburgischem Befehl294. Walter von dahn und vier weitere Beteiligte der 
grünenberg-Fehde295 wurden Fehdehelfer des markgrafen Jakob von Baden, ver-
mutlich auch graf hans von eberstein. einer der teilnehmer der grünenberg-
Fehde, adam von andolsheim, begann darüber hinaus nur wenige monate nach 
der Breisacher Richtung parallel zum Zweiten städtekrieg eine neue Fehde gegen 
Basel, die ihrerseits ab 1451 mit hans von Rechbergs nächster Fehde verschmolz. 
graf alwig von sulz und Balthasar von Blumenegg führten die auseinanderset-
zungen mit schaffhausen fort, die zu Kriegsende den Konflikteintritt des herzogs 
albrecht Vi. von österreich mit motivierten296.

290 Zeilinger, Lebensformen (2007), s. 41. Vgl. städtechroniken 2 (nürnberg 2), s. 519 f.; 
Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 65.

291 Der von Wirtemberg versoldet diße hienach geschrieben mit namen: (…) item juncker 
Hansen von Rechberg on ander edelleut vnd arme knecht, also das er [ulrich] hat zu 
 versolden xxc pferdt, als man sagt, vf die zeit. eikhart artzt, s. 164. Vgl. Kanter, hans von 
Rechberg (1902), s. 66.

292 stadta nördlingen missiven 1450 nr. 473, 9. Januar 1450 (Freitag nach erhardi).
293 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 88. Bezüglich Rechbergs Verhältnis zu hornstein 

siehe V. 5.4.
294 siehe jeweils prosopographischer anhang.
295 Peter von Regisheim, Valentin von neuenstein, Peter von hungerstein, adam von an-

dolsheim. siehe jeweils prosopographischer anhang.
296 siehe jeweils prosopographischer anhang.
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gleichzeitig traten jedoch auch mehrere bisherige städtefeinde in den dienst 
schwäbischer Reichsstädte und kämpften auf der gegenseite: hans von First trat in 
den solddienst der Reichsstadt esslingen, schweninger von Wernau kämpfte für 
ulm, ebenso wie georg von geroldseck-sulz. Während First und Wernau in der 
eisenburg-Fehde 1452 bereits wieder zu Feinden der Reichsstädte wurden, starb 
georg von geroldseck innerhalb von 18 monaten nach seiner gefangennahme in 
der schlacht an der Plienshalde im november 1449. die gegensätzliche Partei-
nahme georgs und seiner Brüder heinrich, Konrad und hans führte dazu, dass  
in der stadt sulz am neckar während des Krieges eine württembergische, auf der 
direkt benachbarten Burg albeck dagegen, die georg kontrollierte, eine ulmer 
 Besatzung lag. auch die nahe Blaubeuren gelegene gleißenburg, die den herren 
von Wernau gehörte, wurde vermutlich aufgrund der Parteinahme des schwenin-
ger von Wernau von ulmer Kriegsknechten besetzt297. Beide Besetzungen wurden 
bald darauf, wie im folgenden Kapitel gezeigt wird, zur Begründung weiterer Feh-
den gegen die städte herangezogen.

297 dazu ausführlich iii. 7.2. Vgl. prosopographischer anhang: First, Wernau, geroldseck.
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7.   Eisenburg-Fehde, Schamserkrieg und ihre Ausläufer, 
1451 – 57

7.1  Die Fehde des Heinrich von Eisenburg gegen Ulm und 
 Verbündete, 1451 – 57

etwas über ein Jahr nach ende des Zweiten städtekriegs forderte der allgäuer 
 adlige heinrich von eisenburg am 11. august 1451 die Reichsstadt ulm auf, ihm 
schadensersatz für die vorübergehende Besetzung der bei memmingen gelegenen 
eisenburg zu leisten298. das ereignis, auf das sich diese Forderung offenbar bezog, 
lag zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits zehn Jahre zurück: Während des Boden-
seefeldzugs der Reichsstädte im spätherbst 1441 war ein truppenaufgebot aus ulm 
vor die eisenburg gezogen, wo Veit von eisenburg, heinrichs mittlerweile verstor-
bener Vater, zwei ulmer Bürger festhielt, und hatte die Festung eingenommen299. 

da heinrich die Reichsstadt nicht dazu bringen konnte, sich wegen dieser ange-
legenheit auf eine schiedsgerichtliche Verhandlung einzulassen, überfiel er ohne 
vorherige absage eine gruppe von Kaufleuten aus oberschwäbischen städten und 
verschleppte sie auf Burg Ramstein, die wenige Jahre zuvor von hans von Rech-
berg erworben worden war. unter den entführten waren georg ehinger aus ulm 
und Rudolf muntprat aus Ravensburg, zwei Patrizier, die zu den bedeutendsten 
geschlechtern ihrer herkunfsstädte gehörten und zudem auch mitglieder der 
großen Ravensburger handelsgesellschaft waren300. danach sandte eisenburg mit 
zehn helfern ulm am 4. oktober 1451 seinen Fehdebrief, dem bis zum 17. ok-
tober die absagen von Rechberg und 25 weiteren Personen folgten, die jeweils  
als helfer eisenburgs auftraten301. die Fehdebriefe richteten sich neben ulm auch 
gegen alle mit ihm verbündeten Reichsstädte bis auf augsburg und Rottweil, die 
explizit ausgenommen wurden. auf eisenburgs seite kamen in den folgenden Jah-
ren zahlreiche helfer hinzu. außerdem schlossen die städtefeinde sich, wie bereits 
im Bischof-heinrich-Krieg und dem adelskrieg gegen die städte zu Beginn der 
vierziger Jahre, wieder mit den Protagonisten paralleler Konflikte zusammen302.

den Verdacht, dass die treibende Kraft hinter diesen ereignissen nicht eisen-
burg, sondern Rechberg war, äußerten die ulmer bereits deutlich vor dem Zeit-

298 stadta ulm a 1117 nr. 1.2; vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 72.
299 Vgl. Brief ulms an Leutkirch und Kaufbeuren vom 7. mai 1441 (stadta ulm a 1106 

nr. 40) sowie die urfehde der Brüder Veit und heinrich d. Ä. von eisenburg vom 19. no-
vember 1441, abgelegt nach einnahme ihrer Burg Wagegg durch die ulmer (stadta Rott-
weil ii. arch. ii. abt. Lade LViii Fasz. 4 nr. 3).

300 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 72; Schulte, Ravensburger handelsgesellschaft 1 
(1923), s. 488 – 491.

301 stadta ulm a 1117 nr. 3 (Fehdebrief eisenburgs), 5 (Fehdebrief Rechbergs); hsta stutt-
gart a 602 nr. 5533 Bü 4.

302 Vgl. iii. 3.4.
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punkt, als Rechberg sich offiziell in die Fehde einschaltete303. ehinger und munt-
prat bekräftigten diesen Verdacht nach ihrer auslösung: sie und ihre Knechte seien 
durch Hansen von Rechbergs knechte nider geworffen und in Hansen von Rech
bergs hande gefangen und in sin sloß Ramstein gefurt und daselbs in swärer ge
fancknüsse gehalten worden. erst auf Beschwerden der städte hin habe Rechberg 
Hainr(ich) von Isemburg obgenant gezogen in die sach, als ob der selb der houptsa
cher [wäre] und die gemelten gefangen von sinen wegen und inn sin hande gefangen 
worden seien304. Rechbergs führende Rolle wird auch durch die weiteren ereignisse 
nahe gelegt, da er für die Fehdeführenden befestigte stützpunkte organisierte, die 
Feindseligkeiten auch nach dem tod des heinrich von eisenburg im Winter 
1452/53 fortsetzte und in schiedsgerichtlichen Verhandlungen selbst als haupt-
sächer auftrat305.

nach Beginn der Fehde vermittelten die zunächst neutrale Reichsstadt Rottweil 
sowie Bischof und domkapitel von Konstanz gütliche Verhandlungen im Januar 
1452, die allerdings zu keinem sichtbaren ergebnis führten306. immerhin gelang es 
den Reichsstädten, am 17. Februar durch neutrale Vermittler eine Freilassung der 
gefangenen reichsstädtischen Patrizier muntprat und ehinger auszuhandeln – 
 allerdings zu einem Lösegeld von 4.500 fl.307 außerdem wurden die gefangenen 
vertragswidrigerweise zur ausstellung eines zusätzlichen schuldbriefs über 700 fl. 
gezwungen, sodass die Kosten der Freilassung auf 5.200 fl. stiegen308.

in kurzer Zeit kamen auch wieder unbeteiligte zu schaden. am 12. dezember 
1451 überfielen Rechbergs Leute Basler Kaufleute im Wiesental (südschwarzwald), 
die allerdings nach intervention des markgrafen Jakob von Baden im folgenden 

303 herzog sigmund von österreich antwortete schon am 12. oktober 1451 auf ein schreiben 
des städtebundes, dem zufolge hans von Rechberg, heinrich von eisenburg und ihre hel-
fern den städten unbillig schaden zugefügt hätten (stadta ulm a 1117 nr. 12). hans von 
Rechberg begründete seine eigene absage vom 17. oktober unter anderem damit, ulm 
habe ihn durch einen gesandten bei graf ulrich von Württemberg-stuttgart verklagen 
lassen, ohne ihm die möglichkeit einer Rechtfertigung einzuräumen (stadta ulm a 1117 
nr. 5, 6): Nach sölichem verklagen verstan ich wol, das ich unsicher vor úch bin, wie gar 
gern ich müssig gienge, so sind ir mich tringen zuo sachen, der ich lieber abe were; und kan 
nit lennger mit úch wol eins sin und leben, dan ir selbs wellend.

304 Konzept eines ulmer Briefs an einen städtischen adressaten, 12. april 1452; hsta stutt-
gart a 602 nr. 5533 Bü 2.

305 Zum tod eisenburgs siehe unten, zu Rechbergs Rolle als Verhandlungsführer vgl. Kan-
ter, hans von Rechberg (1902), s. 72 f., 80 f., 82 f., 85 – 88 und Reinle, ulrich Riederer 
(1993), s. 388 – 396 zu den zahlreichen Verhandlungsinitiativen 1451 – 57.

306 Briefe Rottweils an ulm vom 28. dezember 1451, domkapitel und stadt Konstanz an ulm 
vom 9. Januar 1452 (beide in hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 3) und ulm an st. gallen 
vom 10. Januar 1452 (stadta st. gallen missiven 1452 Januar 10). Vgl. außerdem Kanter, 
hans von Rechberg (1902), s. 74.

307 stadta ulm a 1117 nr. 13.
308 schuldschein ehingers und muntprats vom 17. september 1452 (stadta ulm a 1117 

nr. 14), ulmer Beschwerde über Verhalten Rechbergs (hsta stuttgart a 602 nr. 5533  
Bü 2). Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 74.



168

Jahr wieder freigelassen wurden309. Wahrscheinlich ist dieser überfall als symptom 
für die Verknüpfung der eisenburg-Fehde mit einer parallelen Fehde gegen Basel 
zu werten310. spätestens im Frühjahr 1452 erfuhr der Konflikt durch die Partei-
nahme der Reichsstadt Rottweil auf der seite des städtebunds am 3. märz311 und 
die absage zahlreicher adliger an die Reichsstädte ab dem 8. april, unter denen 
vor allem heinrich von geroldseck-sulz hervorzuheben ist312, eine deutliche 
 ausdehnung. Rottweil soll kurz darauf direkt angegriffen und die Vorstadt am  
24. april niedergebrannt worden sein313. 

der wechselseitige umgang mit gefangenen erfuhr nach der hinrichtung von 
neun Kriegsknechten Rechbergs in ulm im Juli 1452 eine deutliche Verschlechte-
rung. einige helfer Rechbergs enthaupteten zur Vergeltung am 13. Juli mehrere 
geiseln aus Ravensburg314. inzwischen sammelten die Reichsstädte ihre aufgebote 
und zogen sie unter dem Kommando des ulmer hauptmanns Jakob ehinger in 
Rottweil zusammen, um Rechbergs Burg Ramstein nach kurzer Belagerung am  
18. Juli 1452 zu zerstören. ehinger war ein Verwandter des bereits erwähnten 
ulmer hauptmanns der vierziger Jahre, Walter ehinger, der im Zweiten städte-
krieg gefallen war; außerdem war er verwandt mit georg ehinger, dessen entfüh-
rung durch heinrich von eisenburg der auftakt zur Fehde gewesen war. die städte 
mobilisierten bei diesem Feldzug 1.200 mann zu Fuß und 220 Reiter315. 

309 siehe Briefe Basels vom 16. dezember (sta Basel-stadt missiven 6, s. 232) und vom 4. Ja-
nuar 1452 (sta Basel-stadt missiven 6, s. 237; vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), 
Reg. 109), Brief hans von Rechbergs an Basel vom 16. Januar 1452 (sta Basel-stadt Poli-
tisches a2 Briefe Vi 1449 – 1452 fol. 268) und Richtung des markgrafen Jakob von Baden 
vom 3. Februar 1452 (ebd., fol. 267). Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 73 f.

310 Vgl. iii. 7.5.
311 Rottweil informierte Rechberg am 18. dezember 1451, dass man das am 25. mai 1451 

 geschlossene Friedensabkommen innerhalb der vereinbarten Frist von drei monaten aus-
laufen lassen wollte. der eintritt Rottweils in die Fehde wurde damit absehbar. am  
3. märz 1452 folgte die absage Rottweils an Rechberg und eisenburg. stadta ulm a 1117 
nr. 17; vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 71.

312 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2. Vgl. folgendes Kapitel.
313 Zimmerische chronik 1, s. 397.
314 In der wochen darnach schluog man 9 buob(en) die köpff hinweg, hiessen die böck und ge

horten Hanssen von Rechberg zuo. In der wochen darnach fingen Hanssen von Rechbergs 
knecht zwen weber, wolten nach Waldse, denen hoüwen sie die köpff auch ab, und wolten 
nicht gelt nemen. Ist d(a)z nicht ein öffentlich Mord? erhard Wintergerst, s. 64. Vgl. dazu 
vorausgegangene Warnungen Rechbergs an ulm vom 2. und 16. mai 1452 vor Repressalien 
im Fall einer hinrichtung seiner Leute (stadta ulm a 1117 nr. 19, 24) und den Brief 
 Ravensburgs an ulm vom 13. Juli über die enthauptung mehrerer ihrer Bürger durch 
 gefolgsleute Rechbergs (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4).

315 siehe ehingers Berichte an ulm vom 13. bis 21. Juli über die Belagerung (stadta ulm  
a 1117 nr. 26 – 29). ehinger erwähnt, dass der freigelassene georg ehinger – min fetter 
Ierg – ihm die innere anlage der Burg beschrieben hatte (Brief vom 17. Juli, stadta ulm  
a 1117 nr. 27).
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Rechberg führte die Fehde daraufhin von der stadt sulz am neckar aus fort, die 
seinem Verbündeten heinrich von geroldseck-sulz gehörte316. eine Verhand-
lungsinitiative des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart und der württember-
gischen statthalter in urach im august 1452 brachte erneut kein ergebnis317. im 
september begannen Rechbergs helfershelfer, die bei Bregenz gelegene Ruggburg 
als stützpunkt für ausgedehnte Raubzüge im östlichen Bodenseeraum zu nutzen. 
die Burg gehörte teilweise hans von Rechberg, teilweise den grafen von Werden-
berg-sargans318. auch diese Burg wurde, trotz der Proteste der bis dahin unbetei-
ligten Werdenberger, am 8. dezember 1452 durch ein reichsstädtisches heer unter 
dem Kommando Jakob ehingers zerstört319. ein neuer Verhandlungstermin, den 
der Bischof von Konstanz für den 21. november nach marchdorf angesetzt hatte, 
führte wieder einmal zu nichts320.

mittlerweile war heinrich von eisenburg, wohl aufgrund der Folgen seiner 
 inhaftierung durch graf Konrad von Fürstenberg im oktober 1452, in dessen ge-
leitgebiet er einen überfall verübt hatte, um die Jahreswende 1452/53 gestorben321. 
damit war der eigentliche anlass für Rechbergs absage an die städte hinfällig, was 
ihn allerdings nicht an der Fortführung der Fehde hinderte. trotz der Zerstörung 
der Ruggburg konnte Rechberg weiterhin auf sulz, vermutlich auch auf Burgen 
heimlicher unterstützer im Bodenseeraum zurückgreifen. ende oktober 1453 
stellte er gemeinsam mit elsässischen adligen eine streitmacht von mehreren hun-
dert Reitern auf und führte sie zu einem ausgedehnten Raubzug vom sundgau über 
Basel den hochrhein entlang nach schaffhausen, um sich von dort in Richtung 
Rottweil zu wenden und schließlich in sulz einzuziehen322. im Verlauf des Jahres 
1454 bedrohte Rechberg mehrere Reichsstädte im Bodenseeraum: im Februar 1454 
wurde ein Versuch, die Reichsstadt Buchhorn im handstreich zu nehmen, gerade 

316 Weiterleitung einer Rottweiler Warnung durch Reutlingen an esslingen vom 15. august: 
Rechberg lagere mit 200 Reitern und zahlreichen Fußknechten in sulz. hsta stuttgart  
a 602 nr. 5533 Bü 4. 

317 Brief ulms vom 16. august über den bevorstehenden Verhandlungstermin (hsta stutt-
gart a 602 nr. 5533 Bü 2).

318 dazu ausführlich die aufstellung der zahlreichen überfälle im herbst 1452 bei Bazing, 
Brechung der Ruggburg (1886) sowie der Bericht der Reichsstadt Wangen an ulm vom  
8. september über einen von der Ruggburg ausgegangenen überfall (stadta ulm a 1117 
nr. 30).

319 über diese Belagerung existieren wiederum ausführliche Berichte Jakob ehingers (stadta 
ulm a 1117 nr. 33 – 44). Vgl. dazu ebenfalls Bazing, Brechung der Ruggburg (1886).

320 Zu diesem tag siehe Ladung des Bischofs vom 15. november, gegenseitige geleitzusagen 
beider Parteien vom 14. und 19. november sowie diesbezügliche Korrespondenz zwische 
ulm und Rottweil in hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2 – 3.

321 eisenburg hatte in fürstenbergischem geleit Rottweiler Knechte überfallen und war da-
raufhin in donaueschingen inhaftiert worden (FuB 3 (1878), nr. 411 a – e). in einem Pful-
len dorfer Brief vom 18. Februar 1453 wird er als tot erwähnt (hsta stuttgart a 602 
nr. 5533 Bü 4).

322 Vgl. iii.7.5.
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noch vereitelt323. im Jahresverlauf bat schaffhausen mehrmals den schwäbischen 
städtebund um Verstärkung gegen Rechberg und seine Bundesgenossen und 
schloss schließlich, als diese ausblieb, kurzerhand ein Bündnis mit der eidge-
nossenschaft324. im spätherbst und Winter 1454 schickte auch Radolfzell panische 
Bitten um hilfe an den städtebund: die stadt sei in unmittelbarer gefahr, erobert 
zu werden und ihre Reichsfreiheit zu verlieren325.

die angriffe auf schaffhausen und Radolfzell zeigen, dass hans von Rechberg 
auch in diesem Konflikt versuchte, seine angelegenheiten mit den politischen an-
liegen benachbarter Fürsten zu verknüpfen. Parallel zur eisenburg-Fehde wurden 
mehrere Konflikte einzelner Fürsten und städte vor dem kaiserlichen Kammer-
gericht verhandelt, die maßgeblich für den ausbruch des Zweiten städtekriegs 
 gewesen waren und gemäß der Bamberger Richtung nun auf gerichtlichem Wege 
beigelegt werden sollten. diese Konflikte wurden offiziell vor gericht ausgetragen, 
doch profitierten diese Fürsten insofern von der eisenburg-Fehde, als die drohung 
ihres möglichen Konflikteintritts und damit einer Fortsetzung des großen städte-
kriegs die Reichsstädte unter druck setzte, sich in Verhandlungen kompromiss-
bereit zu zeigen. einzelne ereignisse aus dem Verlauf der eisenburg-Fehde ver-
deutlichen, dass die betreffenden Fürsten, insbesondere markgraf albrecht von 
Brandenburg-ansbach und die herzöge albrecht Vi. und sigmund von öster-
reich, einerseits hans von Rechberg bei manchen gelegenheiten heimlich unter-
stützten, andererseits die aktivitäten der städtefeinde nutzten, um die Reichsstädte 
unter druck zu setzen. Bei seinen aktionen gegen schaffhausen und Radolfzell 
genoss Rechberg vermutlich die stille hilfe der herzöge sigmund und albrecht Vi. 
von österreich: Beide städte hatten im Reichskrieg gegen herzog Friedrich iV. von 
österreich 1415 ihre Reichsfreiheit erlangt, waren ab 1440 aber von den habsbur-
gern beansprucht worden. Rechbergs Präsenz im Bodenseeraum, wo er wohl keine 
eigenen stützpunkte mehr besaß, deutet darauf hin, dass er auf feste Plätze habs-
burgischer Vasallen zugreifen konnte326. 

Wie der austritt schaffhausens aus dem Bündnis zeigt, trug die eisenburg-Fehde 
erheblich zur spaltung der schwäbischen Reichsstädte bei, unter anderem, weil die 
aufteilung der Kosten für die Feldzüge des städtebunds gegen Ramstein327 und 

323 erhard Wintergerst , s. 71.
324 Brief schaffhausens vom 15. mai 1454 (stadta ulm a 2006) und Brief ulms vom 22. sep-

tember (stadta um a 1111). der endgültige Beitritt schaffhausens zur eidgenossenschaft, 
der ewige Bund, erfolgte erst nach dem schwabenkrieg 1501. Schib, schaffhausen (1972), 
s. 220 ff. Vgl. iii. 7.6.

325 Vgl. Brief ulms vom 22. september (stadta um a 1111) sowie Briefe Radolfzells vom 
22. november (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5) und vom 6. dezember (stadta nörd-
lingen missiven 1454 nr. 30).

326 dazu ausführlich iii. 7.6.
327 im Verlauf des Jahres 1453 mahnte ulm auf drängen Rottweils, das die hauptlast des  

Zugs gegen Ramstein getragen hatte, die Bundesmitglieder immer wieder zur Bezahlung 
der Kriegskosten, welche gemäß früherer städtetagsbeschlüsse das Bündnis gemeinsam 
übernehmen sollte. diese mahnungen betrafen insbesondere diejenigen Reichsstädte, die 



171

Ruggburg sowie die haftung für die Zerstörung des werdenbergischen anteils der 
Ruggburg328 erbitterte streitigkeiten zwischen den beteiligten städten auslösten. 
Rottweil und schaffhausen lagen bereits seit der Bamberger Richtung im streit mit 
den anderen Reichsstädten, weil diese sich weigerten, sich an den entschädigungs-
kosten zu beteiligen, die herzog albrecht Vi. für die Zerstörung von Burg hohen-
berg und Burg Balm im städtekrieg 1449 gefordert hatte329. 

auf der anderen seite verweigerten sich esslingen und heilbronn den appellen 
ulms, sich am Feldzug gegen die Ruggburg zu beteiligen, weil sie aufgrund ihrer 
eigenen gefährdungslage keine truppen an fremde Kampfschauplätze abziehen 
wollten330. diese Position behielten die niederschwäbischen städte auch bei, als zu 
Beginn des Folgejahres mehrere städte um die entsendung von militärischer 
 unterstützung baten. die kleine Reichsstadt Pfullendorf am südrand der schwä-
bischen alb berichtete ulm am 18. Februar 1453 von einem befürchteten angriff 
ihrer Feinde, umbe daz wir wit von andern stetten ligen und nit wol hilffes wertig 
[sind] (…). Zu heinrich von eisenburgs Lebzeiten seien die hörigen noch lediglich 
geschätzt, ansonsten aber geschont worden; diese schonung habe man ihnen nun 
abgekündigt, und das zu einer Zeit, als die sommersaat ausgebracht werden müsse. 
ulm solle daher ohne Verzug bei den Bündnispartnern die entsendung eines Bun-
deskontingents nach Pfullendorf beantragen. auch die Reichsstadt Rottweil klagte, 
man werde von der geroldseckischen stadt sulz aus so schwer mit Brand, Raub und 
entführungen bedrängt, dass die Äcker nicht bestellt werden könnten, obwohl 
man bereits auf eigene Kosten söldner angeworben habe, die täglich im Feld lägen. 
Wenn alle Verbündeten zusammenarbeiteten, könne man die Feinde aus sulz ver-
treiben; dies müsse aber möglichst bald geschehen331. gleichlautende Forderungen 
und Bitten kamen im herbst desselben Jahres auch aus schaffhausen332. daraufhin 
versuchte ulm noch einmal die Verbündeten des mittlerweile ausgelaufenen städ-

weiter vom Kriegsschauplatz entfernt lagen. Vgl. agenda des städtetags vom 1. august 
1453 (hsta stuttgart B 203 Bü 7); mahnung ulms vom 16. oktober 1453 auf auffor-
derung Rottweils an donauwörth, esslingen, nördlingen, Rothenburg ob der tauber, 
schwäbisch hall, schaffhausen, schwäbisch gmünd, heilbronn, Biberach, dinkelsbühl, 
Pfullendorf, Wimpfen, Windsheim, Weissenburg, Kaufbeuren, giengen, aalen, Bopfingen 
und Radolfzell (stadta ulm a 1110). 

328 Vgl. städtetagsprotokolle aus dem Jahr 1453 (hsta stuttgart B 203 Bü 7). ulm und die 
oberschwäbischen Reichsstädte memmingen, Kempten, Kaufbeuren, isny, Leutkirch, 
Wangen und Ravensburg, die die hauptlast des angriffs auf die Ruggburg getragen hatten, 
mussten sich allein mit den entschädigungsforderungen der Werdenberger befassen, vgl. 
ulmer Brief vom 31. Januar 1453 (stadta ulm a 1117 nr. 48).

329 Eichmann, städtekrieg (1882), s. 33 – 41. Vgl. iii. 6., V.5.4.
330 am 12. september 1452 wies heilbronn in einem Brief an esslingen als Reaktion auf 

ulmer mahnungen zur entsendung des heilbronner Bundeskontingents auf die von Burg 
Beilstein ausgehende Bedrohung hin. am 15. oktober drohten die in ulm versammelten 
städteboten der Reichsstadt esslingen mit sanktionen, falls das esslinger Kontingent nicht 
bis 23. oktober in ulm bereitstünde. hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.

331 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.
332 siehe iii. 7.6.
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tebündnisses um sich zu scharen, doch scheiterte das Vorhaben offenbar mangels 
Resonanz von den anderen Reichsstädten333. so machte etwa die Reichsstadt heil-
bronn geltend, dass sie durch das auslaufen des Bundes mit ulm und den tod ei-
senburgs durch keinerlei bündnispolitische gründe mehr zur Fehdeführung gegen 
Rechberg und seine Verbündeten verpflichtet sei und regte an, dass die städte sich 
um einen schnellen Frieden mit Rechberg bemühen sollten. Was die parallelen Feh-
den mit heinrich von geroldseck-sulz und den Volen von Wildenau betraf, vertrat 
heilbronn die ansicht, diese Konflikte beträfen allein ulm und Reutlingen334. ab-
gesehen von den partikulären interessen der einzelnen Reichsstädte sprach gegen 
einen Feldzug gegen sulz auch, dass graf ulrich von Württemberg-stuttgart seit 
1422 einen anteil an der stadt besaß, sodass das Risiko bestand, ihn in den Konflikt 
hineinzuziehen335.

die Reichsstadt Rottweil ergriff daraufhin im Folgejahr im alleingang die initia-
tive und eroberte im november 1454 die geroldseckische stadt sulz am neckar336. 
Zwar intervenierten erwartungsgemäß graf ulrich von Württemberg-stuttgart 
und herzog albrecht Vi. von österreich und erzwangen den Rückzug Rottweils, 
doch konnte die Reichsstadt mit beiden Fürsten eine neutralisierung der stadt in 
der eisenburg-Fehde aushandeln, indem Rechbergs Verbündetem heinrich von 
geroldseck-sulz sein Besitzanteil an sulz entzogen und an österreich übertragen 
wurde337.

mittlerweile war es den Reichsstädten gelungen, Kaiser Friedrich iii. zu veranlas-
sen, ihren Konflikt mit hans von Rechberg und dessen Verbündeten in ihrem sinne 
auf gerichtlicher ebene zu behandeln. nachdem der Kaiser am 28. Juli 1453 den 
streitparteien Frieden geboten hatte338, ernannte er am 26. oktober Bischof gott-
fried von Würzburg zum kommissarischen Richter in der Fehde zwischen hans von 
Rechberg und seinen Bundesgenossen einerseits, den schwäbischen Reichsstädten 

333 auf einer städteversammlung am 6. mai 1453 berieten die Ratsboten den Vorschlag, wegen 
des anstehenden Feldzugs gegen sulz „abklagen“ an graf ulrich von Württemberg zu 
schicken (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4). am 17. Juli 1453 forderte ulm die Reichs-
städte memmingen, Kempten, Kaufbeuren, Leutkirch, isny, Wangen, Pfullendorf, schaff-
hausen und Weil der stadt auf, ihre auferlegte anzahl an Reisigen umgehend nach Rottweil 
zu schicken, soweit dies noch nicht geschehen sei (stadta ulm a 1110).

334 Brief vom 25. Juni 1453; hsta st a 602 nr. 5533 Bü 4. 
335 in einem Brief vom 15. mai 1453 riet die Reichsstadt nürnberg, die offenbar ebenfalls 

konsultiert worden war, dringend von „abklagen“ gegen den grafen von Württemberg 
ab, da ein solcher schritt wegen der Bündnisse des Württembergers und der anderen teil-
haber von sulz mit der Pfalz, österreich und anderen Fürsten unabsehbare Folgen haben 
könnte. sta nürnberg Repertorium 61a Briefbuch 23 fol. 221 f.

336 hsta stuttgart B 204 Bü 7. erhard Wintergerst (s. 73) berichtet: In der wochen vor Cath
rina uberstigen die von Rottweyl in der nach dz stätlein Sulcz und fingen bey sibenzig man 
darin, die füerten Sie gehn Rotweyl.

337 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 132.
338 Regesten Kaiser Friedrichs iii. 4, nr. 382, 383; s. 178 f.; Kanter, hans von Rechberg, Reg. 

nr. 129, s. 171. 
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andererseits339. diese ernennung folgte erkennbar dem Wunsch reichsstädtischer 
gesandter am hof, denn Bischof gottfried war aufgrund seiner Rivalität mit dem 
markgrafen von Brandenburg-ansbach um die fränkische herzogswürde seit seiner 
investitur 1443 ein enger Verbündeter der Reichsstädte gewesen, auch wenn er im 
städtekrieg neutral geblieben war340. hans von Rechberg und seine Verbündeten 
zogen es daher vor, sowohl die Friedensgebote des Kaisers als auch die Vorladungen 
des Bischofs zu verschleppen und zu ignorieren341. nachdem mehrere gerichtstage 
in Würzburg nur von abgesandten der Reichsstädte wahrgenommen worden 
waren342, verurteilte der Bischof Rechberg und seine Verbündeten ende august 
1454 dazu, die Fehde abzustellen und die Reichsstädte zu entschädigen, die ihre 
schäden auf insgesamt 50 000 fl. bezifferten343.

hans von Rechberg reiste daraufhin umgehend an den kaiserlichen hof in Wie-
ner neustadt und legte bei Friedrich iii. Berufung gegen den Würzburger spruch 
ein, die auch am 26. september 1454 angenommen wurde344. im Lauf der folgenden 
zwei Jahre übertrug Kaiser Friedrich den Vorsitz über die weiteren Verhandlungen 
verschiedenen anderen Fürsten, u. a. dem herzog Ludwig von Bayern-Landshut 
und dem markgrafen Karl von Baden, schließlich an markgraf albrecht von Bran-
denburg-ansbach. 

nach einhelliger Forschungsmeinung kam diese Wendung durch die einfluss-
nahme des markgrafen albrecht zustande, der um die mitte der fünfziger Jahre 
erheblichen einfluss ausübte und sich massiv für hans von Rechberg einsetzte, mit 
dem er durch viele gemeinsame Kriegszüge vertraut war345. als kommissarischer 
Richter im kaiserlichen auftrag behandelte er das Würzburger urteil so, als sei es 
durch die annahme von Rechbergs appellation ungültig geworden, und verhan-

339 stadta ulm a 1117 nr. 56.
340 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 97.
341 Vgl. Briefe Rechbergs vom 10. dezember (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4, stadta 

ulm a 1117 nr. 60 f. bzw. stadta nördlingen missiven 1453 nr. 287) und vom 15. dezem-
ber 1453 (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4, stadta ulm a 1117 nr. 62 f. bzw. stadta 
nördlingen missiven 1453 nr. 287). heinrich von geroldseck informierte ulm am 23. Ja-
nuar 1454, dass er sich nicht verpflichtet fühle, einen Rechtsprozess gemäß dem kayserliche 
gebott und com(m)ission durch úch erworben einzugehen. Vielmehr wolle er so lange wei-
ter Fehde gegen sie führen, bis sie sich zu einem Rechtstag vor unparthyigen fúrsten und 
herren inlendigklich bereit fänden (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5 bzw. stadta nörd-
lingen missiven 1454 nr. 8). Vgl. auch das folgende Kapitel.

342 Vgl. allgemeine Vorladung des Bischofs vom 17. dezember 1453 (hsta stuttgart B 203  
Bü 7) sowie Brief nürnbergs an ulm, 27. Februar 1454 (sta nürnberg Repertorium 61 a 
Briefbuch 24 fol. 161 v – 162 r)

343 diese summe wird in einem Würzburger Protokoll der ersten sitzung des Verfahrens vom 
10. Juni 1454 genannt (Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 172 f., Reg. 134). eine andere 
aufstellung vom 31. august beziffert den schaden auf 25.400 fl. – vielleicht eine teil-
summe. sta nürnberg Ratskanzlei Repertorium 18 a nr. 1674; vgl. Kanter, hans von 
Rechberg (1902), s. 173, Reg. 136.

344 stadta nördlingen missiven 1455 (sic) nr. 310.
345 Reinle, ulrich Riederer (1993), s. 388 – 396; Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 87 f.
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delte nicht über die entschädigungsforderungen der Reichsstädte gegen Rechberg, 
sondern über die Forderungen Rechbergs gegen die städte. der Prozess zwischen 
Rechberg und den städten vor dem Kaiserlichen Kammergericht unter dem Vorsitz 
des markgrafen, der am 5. Juli 1456 begann, nahm daher bereits am ersten tag den 
charakter einer Farce an, die durch ein über fünfzigseitiges Protokoll dokumen-
tiert wird. Rechberg erschien mit einem Fürsprecher, vermutlich dem bewährten 
hans Randecker, die städte schickten als anwälte die beiden Reutlinger eberhard 
Bächt und hans marner. Bereits bei der Verlesung des Vollmachtbriefs der beiden 
anwälte ging Rechbergs Fürsprecher zum angriff über: die Vollmacht sei ungül-
tig, denn sie bevollmächtige die beiden anwälte dazu, einen Klageprozess gegen 
Rechberg zu führen. Rechberg sei jedoch, da er erfolgreich gegen das Würzburger 
urteil appelliert habe, nicht Beklagter, sondern Kläger, da er von den städten  
eine entschädigung für den aufwand fordere, den seine appellation ihn gekostet 
habe – nicht weniger als 1.000 fl. da Bischof gottfried von Würzburg kein unpar-
teiischer Richter gewesen sei, hätte die Klage der städte ihn, Rechberg, gezwungen, 
einen ungeheuren aufwand zu betreiben, um sein Recht durch eine appellation 
gegen sein unbilliges urteil wahren zu können346. diese argumentation fußte auf 
einem durch Rechbergs Fürsprecher verlesenen schubbrief des markgrafen alb-
recht, laut dem sämtliche gegenseitigen Forderungen der Parteien vor dem kaiser-
lichen Kammergericht rechtlich verhandelt werden sollten, als ob die Parteien des-
wegen vorgeladen worden wären. dieser Wortlaut stimmte jedoch offenbar nicht 
mit Bedingungen überein, die beide Parteien auf einem gütlichen tag vor dem 
markgrafen im august des vergangenen Jahres ausgehandelt hatten. das Verhand-
lungsergebnis war damals in anwesenheit und mit Zustimmung der städtischen 
gesandten und hans Randeckers als Rechbergs Vertreter in einem abschiedsbrief 
festgehalten worden. dieser Brief, so protestierten nun die städtischen Vertreter, 
habe Passagen enthalten, die ausdrücklich bestimmten, dass der schubbrief frühere 
kaiserliche urteile nicht kraftlos machen werde347. nach reichsstädtischer auffas-

346  Und so nun die vorgemelten stete in krafft des jüngsten abschids, um was er zu in zu spre
chen hab, geladen und ein gemeyn recht sey, das der überwunden dem überwinder kosten 
und schaden beczalen solle und sie in vor ettwenn bischove Gotfriden von Wirczpurg unpil
lich fürgenomen haben, des halb er sich an unns hab beruffen müssen, wann er ain verdach
tiger richter wer und des halb och auch zu clager gemacht, und er solch appellacion mit recht 
behalten hab, auch diß unnsers hoffs und gerichtcz gewonheyt sey, wann einer sein recht in 
der appellacion behalt, das ym denn ladung umb kosten und scheden erteylt und gegeben 
worden, getrawte er, das in krafft der gesprochen urteyl uns der jungsten beredtnuß, so 
dann mit payder partheyen anwelt verwilligung beschehen, darinne nymant sein gerechti
keyt benomen were, im und sein dar geleyt scheden vorab recht ergan und die zugeteylt 
werden sollen. sta nürnberg Ratskanzlei a-Laden 111 nr. 53 bzw. stadt a ulm a 1117 
nr. 68.

347 Daruff der stette anwalt verer reden: als Hanns von Rechperg ein abscheid brief und schub 
hette hören laussen, den unnser oheim marggraf Albrecht zwúschen in, Hannsen von Rech
perg und andern sinen mitparthyen nach der gesprochen urteil usserhalb rechtens solte be
redt haben, und nemlich under anderm, das umb all sachen, was ein teil zú dem andern zú 
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sung waren also die urteile des Würzburger Bischofs, der immerhin im kaiser-
lichen auftrag geurteilt hatte, keineswegs durch Rechbergs appellation außer 
Kraft gesetzt worden, wie der Wortlaut des im Prozess verlesenen schubbriefs im-
plizit suggerierte. Wie sich herausstellte, hatten Rechbergs anwalt hans Randecker 
und markgraf albrecht nach dem treffen im vergangenen sommer die bilaterale 
Vereinbarung der Konfliktparteien eigenmächtig verändert, ohne die reichs-
städtischen anwälte darüber zu informieren. Rechberg gab dies auch offen zu, 
 behauptete jedoch, der Wortlaut seines Briefs entspreche der tatsächlichen Verein-
barung, die vermutlich durch ein Versehen des allzu vergesslichen kaiserlichen 
Kanzlers, der für die endgültige ausfertigung des dokuments verantwortlich war, 
verfälscht worden sei348. nachdem die gesandten der städte mit ihren schubbrie-
fen vom kaiserlichen hof fortgeritten seien, habe glücklicherweise sein anwalt 
hans Randecker entdeckt, dass der Brief nicht dem Wortlaut der gemeinsam ge-
troffenen Vereinbarung entsprach, und sich an markgraf albrecht gewandt. der 
markgraf habe sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, einen neuen, inhaltlich 
angepassten schubbrief zu schreiben. dazu, so Rechberg, sei der markgraf auch 
ohne Zustimmung der städtischen gesandten völlig berechtigt gewesen, denn 
schließlich sei er es gewesen, der zwischen den Parteien getädingt hatte349. da be-

clagen und zú sprechen hette oder zú haben vermeinte, daruber in unserm kaiserlichen ca
mergerichte recht solt, ergeen, als ob die parthyen darumb geheyschen und geladen weren 
etc.: Wer in von solchen abscheyd, das er in solicher masse zwúschen in beredt were, nit 
wissentlich, sunnder es were nu ain abscheyd und schubbriefe in beder teile anwelt gegen
wúrtigkayt durch den vorgenanten unsern oheim und ander unser räte beret und von bei
den teilen verwilliget worden, nemlich, das die sachen und das recht, wie die zwischen allen 
vorgemelten parthien gemeinlich und besunder in krafft unsrer kayserlichen urteil vor uns 
und unserm camergericht in recht hinge, biß auff den nechsten gerichcz tage nach sant Mar
tins tage darnach schierst kunfftig geschoben sin solte, yedem teile an seinen rechten und 
gerechtigkeitten in allwege unvergriffenlich und unschedlich, und ob si darzwúschen gút
lich mit ein ander nit vereindt wurden, das dann an all nuw ladung und verrer verkun
dunge alles, das zwuschen den egenanten parthyen in unserm kayserlichen camergerichte 
ergeen und bescheen solt, das sich in krafft der vorgemelten unser kaiserlichen urtail yetz 
mit rechte zwuschen in solt ergangen haben und beschehen sin, ungevärlich. ebd.

348 den von Rechberg vorgebrachten Brief, daryn sich (…) bayd tail vor dem benanten  unserm 
oheim marggraf Albrechten hetten verwilligt, habe der markgraf alz pald nach unserm 
cantzler geschickt und dem sollichs zu volvertigen bevolhen. der schubbrief, den der 
Kanzler ausstellte, habe jedoch auff die zeit nit so lautet und beschaidenlich dur unsern 
oheim, marggrave Albrechten, nit were gegeben worden, in massen des notdurft gewesen 
warre, oder aber daz unser canczler sölichs so ergentzlich nit gemercht oder yn seinem 
 gedachtnuß behalten hetten, nachdem und er selbst pey den tägingen, als die beschehn, nit 
gewesen wäre. ebd.

349 Je doch als sein anwalt Hanns Randegk dar nach erfunde, daz ein schubbrief gemacht und 
der sölich manung, in maßen die beredt und von baiden taillen verwilliget werre, nit 
 inhielte, und der stet anwalt mit irn schubbrief (…) auß unserm hoffe geritten wärre, hette 
er sollich sachen unserm oheim, marggraven Albrechten, gebracht, und nach dem dann der 
benant unser oheim uns auch unterrichtet und zuo erkennen geben hette, wie daz er nach 
unserm behelfen ein schub und berednuß tzwischen den gemelten parthyen auch solich 
meinung nach laut des letzsten schubbriefs allain beredt und betädingt, und sich och bayd 
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sagter markgraf selbst anwesend war und den Prozess als Vorsitzender des Kam-
mergerichtes leitete, waren die städtischen gesandten erkennbar bemüht, ihre er-
widerung in sehr behutsame Worte zu kleiden: möglicherweise habe der markgraf 
die Vereinbarung zum Zeitpunkt ihres abschlusses wyter oder verrer in sinem 
gemüt oder maynung gehapt oder verstanden, als sie dann im ersten schubbrief 
verschriftlicht wurde. dennoch könne doch nur der Wortlaut gültig sein, der in 
ihrer anwesenheit beschlossen wurde, dem sie zugestimmt hätten und den sowohl 
der markgraf selbst als auch die damals anwesenden kaiserlichen Räte bezeugen 
könnten. da der markgraf ganz bestimmt nicht beabsichtigte, dem ersten schub-
brief womöglich zum nachteil der städte etwas hinzuzufügen oder zu nehmen, 
solle Rechberg den zweiten schubbrief auch nicht gegen sie verwenden dürfen350.

die reichsstädtischen anwälte konnten in den folgenden, argumentativ sehr 
komplexen Reden und Widerreden zwar durchsetzen, dass das gericht ihr mandat 
anerkannte. obwohl sie darauf hinwiesen, dass Bischof gottfrieds urteil bisher 
noch mit recht nit aberkannt noch zu unkrefften gesprochen worden sei, gelang es 
ihnen jedoch nicht, Rechberg den status des Klägers aberkennen zu lassen und 
durchzusetzen, dass vor Rechbergs ansprüchen erst die schäden zur sprache 
kämen, die Rechberg noch in hangender appellacion entgegen dem kaiserlichen 

tail vor im verwilligt hetten, also nach dem der stette anwalt mit de(m) ersten schubbrief 
ausß unserm hoffe wären geritten, hetten wir auff angeben unsers oheimß, marggrave Alb
rechtz, wie er die sachen beredt und betaidingt und baid tail sich des vor ym verwilligt 
hetten, ainen andern schubbrief darauff zw vertigen geschaft, daz auch also beschehn, in 
maßen der in gericht verhört und verlesen were, und das solichs nach laut des selben letzs
ten schubbriefs durch unsern oheim, marggraven Albrechten, also beredt und betaidingt 
wär. Getrawte er, der selb unser öheim solt darumb gehort werden und niemanczs anderß, 
denn er allain der inne gegen den partheyen gehandelt und getaindingt het (…). ebd.

350 es sei zur Zeit der berednúß des yeczgemelten schúbs kein ander meinung in inen nit gewe
sen, noch von nyemand anderm vernomen oder verstanden, auch in kain ander maynung des 
schubs nit verwilligt noch aufgenomen, wann der stett anwelt, so die zitt gegenwurtig waren, 
anders zú verwilligen oder auf zú nemen nit macht gehapt hetten; und das solichs also beredt 
und bescheen were, des zúgen sich dieselben anwalte in unsern oheim, marggrafe Albrechten, 
und ander unser rette, auch unsern canczler, die dabey und mit gewesen weren; und soverre 
des notdurfft wurd, begerten sy, die darumb zu verhören, und darumb, ob villeicht unser 
oheim, marggrave Albrecht, die zite der berednúß des ersten schúbs die sachen wyter odr 
verrer in sinem gemüt oder maynung gehapt odr verstanden hette, so wer doch solich may
nung nach lut des jungsten schubbriefs in irem beywesen nit erlautet noch gemelt worden, 
und ob dan darnach in irem abwesen durch marggraf Albrecht außer solich form, als er daz 
vor in siner meinung gehapt hette, auch ain sonnder schub und berednuß, das die also solte 
bescheen sin, in unnser canczley were angegeben worden, so zwyfelt in doch nit, das er das in 
mainunge oder willen, da durch der urteil und den ersten schub ir krafft oder dehainem teil 
siner gerechtigkaite zu nemen, oder zuzegeben gethan hete, und nach dem der stete anwalt 
iren willen darczu nit hetten gegeben, auch von der urteil und dem ersten schube, durch un
sern oheim marggrafe Albrechten und unser rate beredt und bescheen, nit gegangen weren, 
getrauten sy, das sy der selb letst schub nit iren und Hanns von Rechperg sich dez sy damit von 
der urteil und dem ersten schub zu furen in zu schaden nit behelffen möchte. ebd.
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Friedensgebot gegen die städte begangen hatte351. durch diese definition von Klä-
ger und Beklagten war die agenda festgelegt: nicht Rechberg musste sich wegen 
seiner Friedensbrüche verantworten, sondern die städte mussten sich gegen Rech-
bergs ersatzansprüche verteidigen.   

auch im weiteren Prozessverlauf griff Rechberg mit erfolg zu einfallsreichen, 
wenn auch juristisch eher unorthodoxen argumenten. als etwa am Folgetag unter 
dem Vorsitz des Kaisers die entschädigungsforderungen Rechbergs für die Zer-
störung der Ruggburg verhandelt wurden, rechtfertigten die anwälte der städte 
den Feldzug mit dem Verweis auf die unabgesagte entführung von Rudolf munt-
prat und georg ehinger auf Burg Ramstein, mit der die Feindseligkeiten 1451 
 begonnen hatten. darauf erwiderte Rechberg, Burg Ramstein habe damals gar 
nicht ihm, sondern seiner ehefrau elisabeth gehört, die heinrich von eisenburg 
aus reiner Freundschaft erlaubt habe, seine gefangenen auf ihrer Burg unter-
zubringen. tatsächlich hatte Rechberg Ramstein um diese Zeit an seine Frau über-
tragen, weil einer seiner gläubiger vor dem hofgericht Rottweil ein Zwangs-
pfändungsrecht auf Burg Ramstein352 erklagt hatte. da er selbst eisenburg ledig- 
lich als helfer unterstützt habe, hätten die städte die Ruggburg zu unrecht ge-
brochen, weil durch eisenburgs zuvor erfolgten tod der anlass der Fehde nichtig 
geworden sei353.

unter den herrschenden Bedingungen überrascht es nicht, dass das Kammer-
gericht unter dem Vorsitz des markgrafen am 5. Juli 1456 zu Rechbergs gunsten 
urteilte und hans von Rechberg am 10. Juli 1.000 fl. schadensersatz für den auf-
wand seiner appellation zusprach. außerdem wurde ende september 1457 durch 
gütliche Vermittlung das markgrafen Karl von Baden und anderen die höhe des 
schadensersatzes für die Zerstörung von Burg Ramstein mit 3.500 fl. festgelegt,  
die ihm die Reichsstädte zwischen april 1457 und Februar 1458 auszahlten354. in 
einer separaten einigung mit Rechberg hatte sich die Reichsstadt Lindau bereits am 
7. märz 1456 zur Zahlung von 700 fl. bereit erklärt.355 die angabe der Zimme-
rischen chronik, die Reichsstädte hätten eine entschädigung von 14.000 fl. an 
Rechberg gezahlt, ist also angesichts der urkundlichen überlieferung eine unhalt-

351 Rechberg wiederholte darauf sein urteil über den Würzburger Prozess: Auch die gericht 
urteyl und proceß, so sie zu Wirtzpurg wider in erlangt hetten, noch nit ab erkant weren, 
noch die hoptsach zu ettlichem ußtrag komen were, der selb Commissari im ein verdechtig 
richter, in dem er nit verwilliget noch fur seinen richter gehalten, und den die vorgenanten 
stette hinder im, on sein wißen und willigung erlangt hetten, und daruber von im geappel
liert. die tatsache, dass seine appellation als berechtigt anerkannt wurde, impliziere, dass 
der Würzburger Prozess ab und zu unkrefften erkant sei: Deshalb nit not sy, die ferer ab zu 
erkennen (…). ebd.  

352 Vgl. V. 5.5.
353 Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 141, s. 175 f.
354 Reinle, ulrich Riederer (1993), s. 394 f.
355 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 88.
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bare übertreibung, auch wenn die tatsächliche gesamtsumme von 5.200 fl. durch-
aus beträchtlich war356.

7.2 Allianz der Eisenburg-Helfer mit anderen Städtefeinden ab 1452

hans von Rechberg und heinrich von eisenburg verbanden ihre Kampagne gegen 
den schwäbischen städtebund in den monaten nach ihrer absage an ulm mit den 
Fehden weiterer gegner ulms und seiner Verbündeten, deren stützpunkte vor 
allem im oberen neckarraum sowie auf der schwäbischen alb lagen357. im Früh-
jahr 1452 sagten zwei adlige mit ihren helfern den schwäbischen Reichsstädten ab, 
die wie eisenburg eine Besetzung ihrer Burgen durch die Reichsstadt ulm beklag-
ten und Kompensation forderten. einer davon war heinrich von geroldseck-sulz, 
der gemeinsam mit seinem inzwischen verstorbenen Bruder georg bereits in den 
städtefeindlichen Fehden der vierziger Jahre aufgetreten war. geroldseck schickte 
am 8. april 1452 einen Feindsbrief an ulm, den er damit begründete, dass ulm sein 
väterliches erbe ohne vorherige absage zu seinen händen genommen und jegliche 
Rechtgebote abgelehnt habe. offensichtlich bezog er sich auf die öffnung der Burg 
albeck bei sulz gegenüber ulm durch seinen Bruder georg im städtekrieg358.

der zweite Beschwerdeführer, Wolf von Wernau, forderte am 21. märz 1452 ulm 
zur übergabe einer Burg auf, die ihm die Reichsstadt ohne Recht entfremdet habe, 
nämlich der bei Blaubeuren gelegenen gleißenburg359. auch in diesem Fall hatten 
andere Familienmitglieder, die in ulmer dienste oder ulmer Bürgerrecht eingetre-
ten waren, die Burg der Reichsstadt geöffnet360. in ihrer erwiderung verwiesen die 
ulmer konkret auf Wolfs Bruder schweninger von Wernau, der im städtekrieg in 
ihren solddienst getreten war, und wiesen die Forderung zurück. daraufhin sagte 
nicht nur Wolf, sondern auch schweninger von Wernau der Reichsstadt nebst Ver-
bündeten ab, und zwar am 8. april, also gleichzeitig mit dem geroldsecker361. 

356 Nach disen handlungen allen, als sich die sachen baiserseits zwischen dem adel und denen 
reichsstetten zu weit einreißen, ward doch letstlichs kaiser Friderrich dahin bedacht, ernstli
che mandata wider baide thail ausgeen zu lassen, dessgleichen marggrave Carlen von 
Baden hierin zu aim comissario zu verordnen, welcher dann (…) die sach zu entlichem 
vertrag bracht, mit dem geding, das die reichsstett Hannsen von Rechberg für all erlittne 
kosten und schäden vierzehentausendt guldin in gold also par geben und hiemit die lang 
geüubte vecht aufgehaben und abgeschafft sein solte; actum anno ain tausendt vierhundert 
sibenundfünfzige. Zimmerische chronik 1, s. 399. Vgl. V.1.1.

357 Vgl. taf. 7.
358 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2.
359 hsta stuttgart a 602 nr. 5696 bzw. stadta ulm a 1116.
360 Schmitt, Burgenführer schwäbische alb 2 (1989), s. 47, zur öffnung der Burg; zur kon-

kreten Rolle einzelner mitglieder der Familie von Wernau, die sich in ulmer dienste bege-
ben hatten, siehe akten zum entschädigungsprozess der gebrüder von Wernau gegen die 
stadt ulm aus den fünfziger Jahren; stadta ulm a 1116.

361 hsta stuttgart a 602 nr. 5696 bzw. stadta ulm a 1116.
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obwohl eisenburg, geroldseck und Wernau damit formal gesehen jeweils   
eigene Konflikte mit ulm und seinen Verbündeten führten, waren alle drei Fehden 
von anfang an durch die wechselseitige Zusammenarbeit und Koordination der 
Fehdeführenden miteinander verbunden. neben der gleichzeitigkeit der absage 
gerolds ecks und der herren von Wernau gibt es noch eindeutigere hinweise auf 
diese Verknüpfung. Während heinrich von geroldseck in seinem Fehdebrief zu-
gleich als helfer des heinrich von eisenburg absagte362, traten zwölf seiner helfer 
im Verlauf der Fehde auch als helfer des heinrich von eisenburg oder des hans 
von Rechberg hervor363. sowohl schweninger von Wernau als auch der eisenburg-
helfer hans von First verschleppten im april 1452 ulmer Bürger in die gerolds-
eckische stadt sulz364. 

Vermutlich bestanden auch Kontakte zu Philipp von Fechenbach, der nach einer 
vergeblichen Forderung an die Reichsstadt Wimpfen am 14. Februar 1452 wegen 
einer schädigung seiner hörigen in hornbach eine Fehde gegen die stadt begon-
nen hatte. in diese auseinandersetzung, die 1452 bis 1454 parallel zur eisenburg-
Fehde verlief, wurden auch die fränkischen Reichsstädte Rothenburg, Windsheim 
und dinkelsbühl hineingezogen365. die am 12. september 1452 aus heilbronn  
nach esslingen gesandte nachricht einer Bedrohung Wimpfens durch hans von 
Rechberg, graf Ludwig von helfenstein-Wiesensteig sowie hans von First, die auf 
Burg Beilstein ihr Lager aufgeschlagen hatten, legt ihre Zusammenarbeit mit 

362 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2.
363 Zu hans von Falkenstein-Ramstein, hans aylffe, aberlin von Besigheim, hans von hau-

sen genannt gläri, Jakob und Berthold gut von sulz siehe prosopographischer anhang. 
Folgende nicht im anhang erwähnte Personen sagten den städten sowohl als geroldseck-
helfer wie auch als Rechberg- oder eisenburg-helfer ab: ulrich mader von salmansweiler 
bzw. salem (vor april 1452 helfer des heinrich von eisenburg und am 31. dezember 1452 
helfer des hans von Falkenstein (sisgau) und helfershelfer des heinrich von geroldseck-
sulz); Peter Bur bzw. Bauer von Villingen (helfer Rechbergs am 23. april 1452, helfers-
helfer geroldsecks am 31. dezember 1452 wie mader); hans ott von Basel (eisenburg-
helfer am 16. oktober 1451, geroldseck-helfer am 14. april 1452); Konrad Pfost 
(Rechberg-helfer am 23. april 1452, helfershelfer geroldsecks am 31. dezember 1452 
wie mader), hans Schelk bzw Schelchs genannt Schewenhamer bzw. Schue henhauser (vor 
dem 19. september 1452 Rechberg-helfer, am 31. dezember 1452 helfershelfer gerolds-
ecks wie mader); heinrich (Hainy) von Wart (Rechberg-helfer am 23. april 1452, hel-
fershelfer geroldsecks am 31. dezember 1452 wie mader); siehe Fehdebriefe und Feinds-
listen in stadta ulm a 1117 nr. 3; hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2, 4.

364 am 19. april berichteten Bürgermeister und Rat der stadt ulm den württembergischen 
statthaltern in urach, dass hans von First einen gewissen michel Krapf, der die ehefrau 
des ulmer Bürgers hans Ruters ins Wildbad begleitet habe, dort an einer steige gefangen, 
beraubt und nach sulz geführt habe, und baten darum, sich für seine Freilassung einzuset-
zen. am darauffolgenden tag bat ulm die uracher statthalter in derselben Weise für hans 
engelhart, den schweninger von Wernau in der nähe von münsingen gefangen und eben-
falls nach sulz entführt hatte. stadta ulm a urk. Ve 213 (1452 april 19, april 20, Juli 6).

365 akten zu dieser Fehde in hsta stuttgart a 602 nr. 5700.



180

 Fechenbach nahe366. eine weitere Verbindung bestand vermutlich zu ital Wildenau 
von Wildenau, der zu einem unbekannten Zeitpunkt der Reichsstadt Reutlingen 
absagte, dessen helfer teils im gleichen Zusammenhang wie die geroldseck-helfer 
vom april 1452 überliefert sind und zu dessen unterstützern zumindest einer der 
geroldseck-helfer gehörte367.

auch in der späteren Phase der Fehde, als nach der Zerstörung von Ramstein 
und Ruggburg 1452 und insbesondere der Vertreibung des heinrich von gerolds-
eck aus sulz im november 1454 die Feindseligkeiten nach und nach zum erliegen 
kamen und die ansprüche der Parteien vor gericht verhandelt wurden, koordi-
nierten die adligen anführer der städtefeinde weiterhin ihr Vorgehen. in den Frie-
densgeboten und Vorladungen vor kommissarische Richter des Kammergerichts, 
die Kaiser Friedrich iii. ab dem sommer 1453 an die Parteien schickte, wurden  
die streitfälle der hauptsächer Wildenau, geroldseck, Wernau und Rechberg – der 
offenbar nach dem tod eisenburgs in realistischer einschätzung seiner Rolle als 
hauptsächer gesehen wurde – gemeinsam behandelt. der Bischof von Würzburg, 
den der Kaiser zunächst zum Richter einsetzte, sollte über alle vier Fälle gleich-
zeitig verhandeln. Jede Partei wurde ermahnt, bis zum gerichtstermin die gewalt-
tätigkeiten einzustellen und binnen zehn tagen nach erhalt des Briefs die gegen-
partei in Kenntnis zu setzen, ob man dem kaiserlichen gebot folgen werde368. 
Reutlingen erhielt um dieselbe Zeit einen gleichartigen kaiserlichen gebotbrief 
wegen seiner Fehde mit albrecht Vole von Wildenau, Wimpfen ebenso wegen Phi-
lipp von Fechenbach369. 

am 21. november 1453 setzte die Reichsstadt ulm hans von Rechberg darüber 
in Kenntnis, dass die städte dem Friedensgebot und der Vorladung des Kaisers vom 
26. oktobers gehorsam sein wollten, und erkundigte sich, wie er es damit halten 
werde370. ein gleiches schreiben erhielten Wolf von Wernau371 und heinrich von 
geroldseck-sulz, der ulm am 30. november informierte, er habe ihren Brief zur 
Kenntnis genommen, könne aber ohne absprache mit seinem Verbündeten hans 
von Rechberg, der leider zur Zeit nicht anhaimisch sei, dazu nicht stellung neh-
men372. Zehn tage später informierte hans von Rechberg ulm, er habe ihren Brief 

366 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4. graf Ludwig von helfenstein hatte den Reichsstädten 
als helfer geroldsecks abgesagt, hans von First als helfer des hans von Rechberg. Vgl. 
prosopographischer anhang: helfenstein, First.

367 Vgl. hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 und stadta Rottweil ii. arch. ii. abt. Lade LViii 
Faszikel 4 nr. 17 (ca. 1452/53): osterbrunn von Wurmlingen.

368 Brief ulms an die verbündeten Reichsstädte vom 28. dezember 1453. hsta stuttgart B 
203 Bü 7; stadta ulm a 1117 nr. 56; WR 5703 f.; vgl. stadta nördlingen missiven 1453 
nr. 69.

369 Brief ulms an nördlingen vom 21. november 1453; stadta nördlingen missiven 1453 
nr. 68.

370 stadta ulm a 1117 nr. 57.
371 WR 5703.
372 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5. am 14. dezember 1453 informierte ulm die Reichs-

stadt nördlingen, wegen des kaiserlichen Friedensgebots habe sidher der vyende kainer 
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durchaus zur Kenntnis genommen, habe es sich jedoch zur gewohnheit gemacht, 
auf die Briefe der städte wenig zu achten. auf die Bitte der städte, ihnen mitzutei-
len, ob sie das kaiserliche Friedensgebot halten wollten, schrieb Rechberg: Iuwer 
schr(iben) han ich gelesehen, darinn ir schribent und vordernt, ich sol uch wissen 
lan, als iuwer br(ief) daz innhalt. Han ich mich bisher gehalt(en), daz ich uff iuwer 
schr(iben) lutzel geachtet han. Und widerfert uch lieb oder laid, des werdent ir 
gewar373. 

inzwischen hatte sich am 3. dezember 1453 auch Wolf von Wernau bei den städ-
ten gemeldet: er habe den kaiserlichen gebotbrief und das Begleitschreiben der 
städte gesehen, könne daraus jedoch nicht ersehen, warum der Bischof von Würz-
burg in dieser angelegenheit zuständig sein solle, und müsse sich daher erst mit 
seinen Freunden beraten374. am 15. dezember folgte ein etwas formellerer gemein-
samer Brief von Rechberg und geroldseck-sulz: sie hätten das kaiserliche Frie-
densgebot erst am 21. november erhalten und daraufhin Boten an den Kaiser sowie 
an den Bischof von Würzburg geschickt, um zu erfahren, was genau sein auftrag 
wäre, damit wir in unserm rechten nicht verkurtzt würden. sobald die Boten 
 zurück seien, wollten sie den städten antworten375. heinrich von geroldseck in-
formierte die städte schließlich stellvertretend für sich und seine Verbündeten  
am 23. Januar 1454, man wolle den Bischof von Würzburg nicht als Richter aner-
kennen376. 

auch nach Beginn von Rechbergs appellationsprozess gegen das urteil des 
 Bischofs wurden die streitigkeiten der städte mit heinrich von geroldseck, hans 
von Rechberg, Wolf von Wernau und den Volen von Wildenau vor dem Kammer-
gericht gemeinsam verhandelt. dies geht aus dokumenten vom 4. und 15. Juni 
1456 hervor, in dem die Reichsstädte die beiden Reutlinger eberhard Bächt und 
hans marner bevollmächtigten, sie gegenüber diesen adligen im Prozess zu vertre-
ten377. nachdem Rechberg mit den städten ausgerichtet worden war, urteilte mark-
graf Karl von Baden am 20. mai 1458 in der Klage des Wolf von Wernau, dass ulm 
ihm die gleißenburg zurückgeben und 110 fl. entschädigung zahlen solle378. hein-
rich von geroldseck starb, bevor er mit den Reichsstädten ausgesöhnt werden 

von den dingen nichczitt geschriben, denne sovil: Wolff von Werdnaw hatt auch gelich ge
schriben in der form als die andern. ulm habe deswegen am Vortag den houptsachern des 
kriegs allen gen Sulcz geschriben und antwurtt ervordertt. stadta nördlingen missiven 
1453 nr. 157.

373 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 bzw. stadta ulm a 1117 nr. 60 f. bzw. stadta nörd-
lingen missiven 1453 nr. 287.

374 stadta ulm a 1116.
375 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 bzw. stadta ulm a 1117 nr. 62 f. bzw. stadta nörd-

lingen missiven 1453 nr. 287.
376 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5 bzw. stadta nördlingen missiven 1454 nr. 8.
377 stadta ulm a urk Ve 229 (1456 Juni 10).
378 stadta ulm a 1116; WR 5739; vgl. Schmitt, Burgenführer schwäbische alb 2 (1989), 

s. 47.
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konnte, zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen dem 26. august 1456379 und 
dem 26. april 1457380.

7.3  Kooperation mit den Grafen von Werdenberg-Sargans  
ab dem Schamserkrieg, 1451 – 56

eine weitere unterstützerpartei, die für Rechberg insbesondere im hinblick auf 
die nutzung der Ruggburg eine Rolle spielten, waren seine schwäger, die Brüder 
georg und Wilhelm von Werdenberg-sargans. die involvierung der beiden grafen 
in die eisenburg-Fehde schloss sich nahtlos an kriegerische unternehmungen an, 
die hans von Rechberg kurz zuvor in ihren angelegenheiten im alpinen Quell-
gebiet des hinterrheins geführt hatte, nämlich dem sogenannten schamserkrieg. 

nach dem ende des alten Zürichkriegs hatten die grafen von Werdenberg- 
sargans wieder die herrschaft im sarganserland übernehmen können, doch drohte 
der Familie zugleich die herrschaft über ihre Besitzungen im rätischen hochland 
zu entgleiten. diese entwicklung hatte sich bereits seit mehreren generationen 
aufgrund der Formierung einer kommunalen Bewegung im alpinen Quellgebiet 
des Rheins angebahnt. die bäuerlichen gerichtsgemeinden, die den grafen huldi-
gungs- und abgabepflichtig waren, emanzipierten sich durch den Zusammenschluss 
in kommunalen Bündnissen nach eidgenössischem Vorbild (oberer Bund, grauer 
Bund, Zehngerichtebund, gotteshausbund) mehr und mehr von ihren alten 
herren. die talgemeinden Rheinwald und schams traten 1424 gegen den Wider-
stand der grafen dem oberen Bund bei, zudem verweigerten die schamser graf 
heinrich von Werdenberg-sargans 1431 den huldigungseid381.

als nach dem tod des grafen heinrich 1447 dessen söhne Wilhelm und georg 
die werdenbergischen güter erbten, wurde auch ihnen im schams der huldigungs-
eid verweigert. über die folgenden ereignisse existieren nur lückenhafte urkund-
liche Belege sowie die zeitferne schilderung des chronisten Ägidius tschudi: 
demnach schlossen die grafen mit Bischof heinrich von Konstanz, dem Verweser 
des Bistums chur, dem Freiherren georg von Rhäzüns, hans von Rechberg und 
anderen adligen ein Bündnis, das sich – wohl in anlehnung an den grauen Bund, 
der für die Region namensgebend werden sollte – „schwarzer Bund“ genannt 
haben soll. dass die genannten Parteien sich miteinander verbündet hatten, steht 
auch außer Frage, unklar ist lediglich, ob dieses Bündnis, wie diese namensgebung 
suggeriert, eine institutionalisierte Form angenommen hatte382. das Bündnis ver-

379 Zuletzt lebend erwähnt in einer urkunde diesen datums; Rhg iii (1978), nr. 1316.
380 an diesem tag belehnte abt Johann von der Reichenau heinrichs sohn hans von gerolds-

eck-sulz mit den gütern des Verstorbenen in empfingen. Rhg (1978), nr. 1320 bzw. WR 
13000.

381 Sablonier, Politik und staatlichkeit (2000), s. 263. Vgl. Liver, Jörg von Werdenberg- 
sargans (1970), s. 10 ff.

382 „der schwarze Bund ist urkundlich nicht nachweisbar. aber ein einverständnis zwischen 
den Werdenbergern, dem Räzünser und dem Bistumsverweser ist doch als historische tat-
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suchte zu einem unbekannten Zeitpunkt vor dem 6. oktober 1451 vergeblich, die 
aufständischen gebirgsbewohner niederzuwerfen, die ihrerseits hilfe vom oberen 
Bund und vom gotteshausbund erhielten383.

hans von Rechberg hatte spätestens im alten Zürichkrieg Verbindungen zu  
den grafen von Werdenberg-sargans aufgebaut, als er im märz 1446 versuchte,  
mit einem österreichischen heer das sarganserland von schwyz und glarus zu 
 erobern384. Zu diesem Zeitpunkt war Rechberg wohl schon mit gräfin elisabeth 
von Werdenberg-sargans verheiratet385. möglicherweise reichten seine Kontakte zu 
den grafen schon in die anfangsphase des toggenburger erbschaftsstreits um 1440 
zurück386.

tschudis Version von Rechbergs Rolle in der schamserfehde lautet folgenderma-
ßen: die grafen von Werdenberg-sargans sollen 1451 ihren schwager hans von 
Rechberg als Vogt eingesetzt haben387. Rechberg führte sich gegenüber den wer-
denbergischen untertanen dermaßen auf, dass er einen aufstand der schamser pro-
vozierte388. da die grafen das Landrecht in schwyz und glarus besaßen, bemühten 
sie sich um die hilfe ihrer eidgenössischen nachbarn zur niederschlagung des 
aufstands, die jedoch den grafen aufgrund ihrer Feindschaft zu hans von Rech-
berg nicht helfen wollten389. Rechberg zog sich zunächst aus dem schamsertal 
 zurück, kehrte jedoch nachts mit Bewaffneten des schwarzen Bundes zurück, um 
in einem nächtlichen handstreich die Burgen im tal zu besetzen. die schamser 
mahnten daraufhin ihre nachbarn um hilfe, Rechberg und seine Leute mussten 
fliehen, die Burgen der grafen von Werdenberg-sargans wurden geschleift390.

sache anzuerkennen, da sich die siegreichen Landleute gerade gegen diese als Feinde wand-
ten, den Rhäzünser zum tod veruteilten, den Bischof heinrich zur abdankung zwangen.“ 
Liver, abhandlungen (1970), s. 426.

383 Jecklin, Zur geschichte der schamserfehde (1902/05), s. 283 ff.
384 Vgl. iii. 4.
385 an diesem tag bezeichnet graf heinrich von Werdenberg-sargans Rechberg als seinen 

schwiegersohn; Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 109. das geburtsjahr von hans’ 
und elisabeths ältestem sohn albrecht wirft allerdings die Frage auf, ob die hochzeit nicht 
schon 1445 stattfand. Vgl. s. 378, anm. 579. 

386 Vgl. iii.3.1.
387 chronicon helveticum 13, s. 13 f. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 66 ff. folgt weit-

gehend tschudis Version, gibt als Jahr jedoch 1450 an. 
388 Der selbe Hans von Rechberg was ein gächer trutzlicher man und bracht das land der mass 

ze unhab und widerwillen das man in allem land grosse viendtschafft an inn leit, und man 
begund den grafen ze tröwen, so si den Rechberger nit dannen tätind so wurde krieg darus 
ervolgen und si umb das land komen. chronicon helveticum 13, s. 14.

389 Das ward inen abgeschlagen, dann man was inen vast gehass das si den von Rechberg gmei
ner eidgnossen viend ze statthalter in das land gesetzt hattend (…). chronicon helveticum 
13, s. 14.

390 chronicon helveticum 13, s. 14. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), S. 68. 
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die einsetzung Rechbergs als Vogt durch die Werdenberger wird in der For-
schung meist bezweifelt, nicht jedoch seine führende Beteiligung in der Fehde391. 
die auseinandersetzungen wurden am 6. oktober 1451 durch einen Waffenstill-
stand beendet, am 21. Juli 1452 wurden die Parteien durch das churer domkapitel 
ausgerichtet. hans von Rechberg siegelte in der urkunde mit. Zwar wurden die 
Rechte der grafen von Werdenberg-sargans prinzipiell bestätigt, doch mussten sie 
die Zugehörigkeit ihrer untertanen zum oberen Bund anerkennen und sich ver-
pflichten, ihre vier geschleiften Burgen im schams mit ausnahme von Burg orten-
stein nicht wieder aufzubauen392. unter diesen Bedingungen konnten die grafen 
von Werdenberg-sargans ihre Rechte faktisch nicht mehr geltend machen. 1456 
verkauften sie das schams an Bischof und domkapitel von chur393.

da die grafen von Werdenberg-sargans nach dem scheitern des schamserkriegs 
ihrerseits ihrem schwager unterstützung in der eisenburg-Fehde gewährten, grif-
fen die gewalttätigkeiten auch ins allgäu und nach Vorarlberg über. nachdem 
Burg Ramstein am 18. Juli 1452 durch reichsstädtische truppen unter dem ulmer 
Jakob ehinger zerstört worden war394, wurde die nahe Bregenz gelegene Ruggburg 
zur wichtigsten operationsbasis der eisenburg-helfer. die Ruggburg gehörte teils 
hans von Rechberg, teils seinen schwägern, den grafen georg und Wilhelm von 
Werdenberg-sargans395. Bereits am 11. märz 1452 hatten die grafen versucht, die 
Reichsstädte mit Verweis auf ihre miteigentümerschaft von einem angriff auf die 
Burg auch für den Fall abzuhalten, dass Rechberg sie für seine Fehde gegen die 
städte nutzen sollte396. die stadt Ravensburg, die zwei tage später eine Kopie des 
Briefes nach ulm schickte, sah darin einen sicheren hinweis darauf, dass die gra-
fen eines tages das ihre dazu tun würden und man auf unrat von ihrer seite gefasst 
sein müsse397. 

diese Warnung erwies sich als berechtigt. Von september bis november 1452 
schädigten hans von Rechbergs helfer von der Ruggburg aus zahlreiche dörfer 
und Reisende im allgäu, in oberschwaben und im Bregenzerwald durch Raub, 

391 „ob wirklich hans von Rechberg von seinen jungen Verwandten als Verweser oder Vogt 
eingesetzt worden ist, scheint mir eher zweifelhaft zu sein, denn dieser umstand hätte im 
Friedensschluss wohl zu einer besonderen Bestimmung anlass geben müssen. dass er aber 
am Krieg in führender stellung beteiligt gewesen ist, kann gar nicht bezweifelt werden und 
ist auch ganz naheliegend.“ Liver, abhandlungen (1970), s. 426 f. Belege für die anwesen-
heit Rechbergs in chur sowie auf schloss sargans im Jahre 1451 ergeben sich aus dem 
Rechnungsbuch des werdenbergischen amtmanns Jörg Busch. Rigendinger, Rechnungs-
buch (2004), s. 8 ff.

392 Jecklin, Zur geschichte der schamserfehde (1902/05), s. 283; Liver, abhandlungen 
(1970), s. 424. 

393 ebd., s. 431; vgl. Liver, Jörg von Werdenberg-sargans (1970), s. 12.
394 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 75.
395 Bazing, Brechung der Ruggburg (1886), s. 253.
396 stadta ulm a 1117 nr. 16.
397  So ist an irm schrib(e)n wol zu verstend und ze merkend, das sy der tag ains darczuo túgent 

und man unrautz wardtent sin muosse. stadta ulm a 1117 nr. 15.
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Brand und Plünderung, darunter viele unbeteiligte. ulm mobilisierte daraufhin die 
Reichsstädte in oberschwaben, um im november 1452 erneut ein heer unter dem 
Befehl des bewährten Jakob ehinger auszusenden. ehingers truppen belagerten 
die Ruggburg vier Wochen lang, bis schließlich die Besatzung am 6. dezember das 
schloss in Brand steckte und durch einen geheimen ausgang entfloh398.

möglicherweise hatten auch die Raubaktivitäten im heutigen Vorarlberg einen 
politischen hintergrund, denn südlich des Bregenzerwaldes befand sich die herr-
schaft sonnenberg, die hans von Rechberg 1450 gemeinsam mit sargans als Pfand 
von seinen werdenbergischen schwägern erworben hatte (vgl. u. V.5.4). den Wal-
sern des gerichts tannberg im Kleinen Walsertal gelang zu Jahresbeginn 1453 ein 
spektakulärer coup: die gefangennahme hans von Rechbergs und eines Verwand-
ten seiner ehefrau, graf ulrich von Werdenberg-sargans. dieser kurzfristige er-
folg hatte für die Walser von tannberg jedoch Konsequenzen, die sie nicht mehr 
kontrollieren konnten. herzog sigmund von österreich-tirol nahm die gefangen-
nahme zum anlass für eine militärische intervention und zwang die tannberger 
zur unterwerfung sowie zur Freilassung der gefangenen399. die grafen erhoben 
nach der Zerstörung der Ruggburg entschädigungsforderungen gegen die schwä-
bischen Reichsstädte und sagten ihnen schließlich ab. spätestens ende 1453 beteili-
gten sie sich an überfällen auf reichsstädtische händler im alpenrheintal. Vor dem 
19. dezember 1453 überfiel graf georg von Werdenberg-sargans eine gruppe von 
Kaufleuten aus nürnberg, nördlingen und mailand im geleitsgebiet des Wolfhart 
von Brandis bei maienfeld (graubünden), weswegen an diesem tag graf hugo 
von montfort-Rotenfels und eberhard truchsess von Waldburg als schiedsrichter 
zwischen Brandis und graf georg vermittelten. Vermutlich fällt dieser überfall in 
den Kontext des eintritts der Werdenberger in die eisenburg-Fehde400. am 16. au-
gust 1454 wurde ein gewisser Bidy steiner von st. gallen, der den schwäbischen 
Reichsstädten als helfer des grafen georg von Werdenberg-sargans abgesagt 
hatte, mit der stadt schaffhausen ausgerichtet401.

ein späterer übergriff auf reichsstädtische Kaufleute gehört ebenfalls in den 
Kontext der eisenburg-Fehde: graf heinrich von Lupfen, mittlerweile Rat des 
herzogs sigmund, berichtete diesem am 4. oktober 1456 sowie seiner Frau eleo-
nora von schottland am 12. oktober über einen streit im sarganserland zwischen 
den grafen von Werdenberg-sargans und dem abt von Pfäfers, der unter dem 
schirm des herzogs stand. graf Wilhelm von Werdenberg-sargans, so die Klage 
des abtes, habe elf Bürger der Reichsstädte memmingen und Wangen, die sich in 
den Bädern seiner abtei aufhielten, mit gewalt gefangengenommen und entführt. 
da graf heinrich zwar zahlreiche schädliche Leute gefangen und eingesperrt habe, 
diese jedoch aufgrund mangelnder Bannrechte nicht aburteilen könne, bitte er den 

398 Bazing, Brechung der Ruggburg (1886), s. 253 – 258.
399 Sander, erwerbung (1886), s. 118. 
400 Schnyder, handel und Verkehr (1973), Reg. nr. 358, s. 275.
401 urkundenregister schaffhausen 1 (1906), nr. 2326, s. 293.
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herzog, bei Kaiser Friedrich die Verleihung des Blutbanns an sigmunds Vogt zu 
neuburg, hans von Landenberg, zu veranlassen402. der abt habe sich wegen sei-
nes schirmverhältnisses zu österreich um hilfe an ihn gewandt, zumal die städte 
nücz unfrüntlichs mit den Werdenbergern zu schaffen hätten. Zudem hätten die 
Reichsstädte ihre Ratsboten geschickt und ihn gebeten, dafür zu sorgen, dass ihre 
Leute ohne Lösegeldzahlungen frei kämen. graf heinrich habe daraufhin die gra-
fen Wilhelm und georg von Werdenberg-sargans und die städte zu einem güt-
lichen tag geladen, den auch beide seiten besuchten. graf heinrich habe dabei 
graf Wilhelm verdeutlicht, dass er mit der affäre große gefahren für die herr-
schaft österreich heraufbeschworen habe, da die Reichsstädte, wenn es keine güt-
liche Lösung für sie gäbe, die eidgenossenschaft um hilfe bitten könnten. in der-
selben sache bat graf heinrich außerdem die herzogin eleonora um anweisungen, 
wie er sich für den Fall, dass die städte hilfe bei den eidgenossen suchten, verhal-
ten sollte403.

graf Wilhelm von Werdenberg-sargans hatte sich nach dem gütlichen tag mit 
seinem Bruder beraten und dem grafen von Lupfen ein Rechtfertigungsschreiben 
geschickt. darin schilderte er die Zerstörung der Ruggburg durch die städte des 
oberen Bundes, wegen der sie den städten mehrfach Recht geboten hätten, jedoch 
ohne erfolg. Zu der gefangennahme der Reichsstädter seien sie daher berechtigt 
gewesen, zumal diese nicht in dem zum Kloster Pfäfers zugehörigen Jurisdiktions-
bezirk stattgefunden hätte, dessen Kastvogtei in der hand herzog sigmunds war, 
sondern in ihrer grafschaft sargans, die von seinen Vorfahren an ihn und seinen 
Bruder gelangt sei. Beide grafen erklärten sich jedoch bereit, vor herzog sigmund 
und seine diener mit den städten zu Recht zu kommen, ein angebot, das die städte 
in der Vergangenheit ausgeschlagen hätten404. die Reaktion des grafen von Lupfen 
ist nicht überliefert.

7.4 Kooperation mit oberrheinischen Gegnern der Kurpfalz, 1452 – 54

Kurz nach der Zerstörung von Rechbergs Burg Ramstein erweiterte sich der Kreis 
der Fehdehelfer mit den an die schwäbischen Reichsstädte gerichteten absagen  
des Wirich iii. Puller von hohenburg vor dem 26. Juli und des Walter von dahn 
vor dem 15. august 1452 erstmals um Personen aus dem nördlichen oberrhein-
gebiet405. die entführung von vier Bürgern der Reichsstadt schwäbisch hall im 
geleit des mainzer erzbischofs durch Puller von hohenburg dürfte ebenfalls in 

402 hhsta Wien aB XiV/1/7 urkunden, 4. oktober 1456 und 12. oktober 1456. erwähnt 
auch bei erhard Wintergerst, s. 77 zum Jahr 1456.

403 hhsta Wien aB XiV/1/7 urkunden, 12. oktober 1456.
404 ebd.
405 die absage des Wirich iii. Puller von hohenburg wurde am 26. Juli von ulm an ess-

lingen, die des Walter von dahn am 15. august durch Reutlingen an ulm weitergeleitet. 
Beide enthielten zudem die namen weiterer Personen vorrangig aus dem nördlichen 
oberrheingebiet. hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.
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diesen sommer fallen406. nachdem die stadt straßburg im september 1452 den 
schwäbischen städtebund vor einer sammlung von truppen gewarnt hatte407, dran-
gen während der Belagerung der Ruggburg zwei monate später gerüchte nach 
ulm, ein graf von eberstein habe sich Rechberg mit 100 Reitern angeschlossen, 
um die Burg zu entsetzen408. Zwar erfüllten sich die Ängste der Belagerer vor einem 
entsatzheer unter Rechbergs Führung nicht, doch erhielt ulm am 26. märz 1453 
eine ähnliche Warnung aus nürnberg: man sei aus glaubwürdigen Quellen unter-
richtet worden, dass in der Woche nach Quasimodogeniti (8. april) ein mercklich 
gewerb fürgenommen werden solle, des dann Hanns von Rechperg haubtman sein 
sull. Zu diesem gewerb solle auch ein graf von Lützelstein mit seinem Zug erschei-
nen, außerdem ein herr von Finstingen sowie Jakob von Lichtenberg und noch 
viele andere mit ihren Zügen, also das sie bey vc [= 500] pferden gewynnen, und 
meyn(en) damit ye in ein geleite zu vallen409.

damit waren mindestens vier angehörige der straßburger einung von 1447 an 
der Fehde beteiligt, ein fünfter – graf alwig von sulz – sollte noch hinzukom-
men410. die mittel- und oberrheinischen adligen waren parallel in eigener sache in 
kriegerische auseinandersetzungen verstrickt. ihr gegner war allerdings nicht der 
schwäbische städtebund, sondern der pfälzische Kurfürst Friedrich i. und seine 
Verbündeten. hintergrund war ein Komplex kriegerischer auseinandersetzungen, 
den heinrich Witte als „stillen Krieg“411 zwischen der Kurpfalz und Baden be-
zeichnet hat. darin setzten sich die Konflikte fort, die 1447 die Bildung der straß-
burger einung motiviert hatten.

einer der Konfliktgegenstände war die Kontrolle über die schauenburg, einer 
ganerbenburg im Renchtal (nordschwarzwald), deren teilhaber einer ganzen 
Reihe benachbarter Fürsten vertraglich zur öffnung verpflichtet waren. ab herbst 
1450 kämpften Baden und Kurpfalz durch ihre jeweiligen Vasallen um die Kon-
trolle dieser Burg. auslöser war der Versuch des grafen hans von eberstein, seines 
Zeichens badischer Rat, den ihm als Lehnsherrn zustehenden anteil der Burg an 
sich zu ziehen und an Baden zu verkaufen, was den Widerstand der schauenburger 
ganerben mit kurpfälzischen dienst- und Lehensbindungen hervorrief. im Lauf 
der fünfziger Jahre wechselte die Burg mehrmals gewaltsam den Besitzer412.

406 Witte, der letzte Puller von hohenburg (1893), s. 27.
407 diese nachricht wirft ein schlaglicht auf die Kommunikationswege zwischen den Reichs-

städten. am 17. september 1452 schickte Reutlingen eine Warnung nach esslingen:  
man sei von Rottweil benachrichtigt worden, aus straßburg sei eine Warnung gekommen, 
das sich vaste ain groß samnu(n)g ains zúgs erhabe und zesamen ziehe. Wahin aber sich der 
wennden wölle, wissen sie nicht (…). hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.

408 stadta ulm a 1117 nr. 36.
409 sta nürnberg Repertorium 61a Briefbuch 23 fol. 196.
410 Vgl. iii.7.6.
411 RmB 3 (1907), nr. 7177.
412 Krimm, Fall schauenburg (2005), s. 293 – 308; vgl. ergänzend RmB 3 (1907), nr. 7177, 

7284, 7295, 7342 f.
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auf der anderen Rheinseite begann im Folgejahr ein territorialkonflikt, hinter 
dessen Protagonisten ebenfalls Baden und die Kurpfalz standen. im september 
1451 eröffneten Ludwig und Jakob von Lichtenberg aufgrund territo rialer streitig-
keiten im unterelsass eine Fehde gegen die grafen von Leiningen, die im märz 
1452 mit der gefangennahme des grafen schaffried von Leiningen und einem Ver-
gleich vor dem Bischof von speyer vorläufig endete, allerdings 1457 wieder aufge-
nommen wurde413. die Lichtenberger wurden durch mehrere grafen von Lützel-
stein und herren von Finstingen sowie durch Baden und den erzbischof von 
mainz, die grafen von Leiningen u. a. durch den pfälzischen Kurfürsten Friedrich 
i. und herzog Ludwig i. von Pfalz-Zweibrücken unterstützt414. graf schaffried 
von Leiningen seinerseits trat 1453 in einem Prozess zum Konflikt um die schauen-
burg gegenüber Baden und eberstein als Fürsprecher der pro-pfälzischen gan-
erben auf415.

der Lichtenberg-Fehde schloss sich ein weiterer Konflikt zwischen der Kurpfalz 
und den grafen Jakob und Wilhelm von Lützelstein an, der die Lützelsteiner Fehde 
von 1447 fortsetzte. damals hatte der pfälzische Kurfürst Ludwig iV. die Lützel-
steiner gezwungen, sich seiner Lehnshoheit zu unterwerfen. in dieser zweiten 
Fehde wurden die Lützelsteiner im november 1452 nach zweimonatiger Belage-
rung von Burg Lützelstein völlig von ihren Besitzungen vertrieben, die unter-
elsässische grafschaft Lützelstein dauerhaft dem kurpfälzischen territorium ein-
verleibt416.

die Lützelsteiner Fehde strahlte auch auf die elsässischen Reichsstädte aus, die 
mit der Kurpfalz verbündet waren417. Walter von dahn beteiligte sich am 22. sep-
tember 1452418 an einem lützelsteinischen angriff auf die elsässische Reichsstadt 
Weißenburg, der vielleicht als Versuch interpretiert werden kann, feindliche Kräfte 
von der bereits laufenden Belagerung der Burg Lützelstein abzulenken. Walter von 
dahns teilnahme an dieser attacke beleuchtet außerdem weitere Verknüpfungen 
zu Konflikten im oberelsass, denn er führte zugleich seit Juni 1451 eine Fehde 
gegen colmar, deren hintergründe allerdings unklar sind419.

413 Battenberg, die Lichtenberg-Leiningensche Fehde (1976), s. 105 – 176; weitere einzel-
heiten bei Häusser, geschichte (1924), s. 333 – 340.

414 Battenberg, die Lichtenberg-Leiningensche Fehde (1976), s. 108; vgl. ergänzend Häus-
ser, geschichte (1924), s. 333 f.

415 Krimm, Fall schauenburg (2005), s. 298.
416 Schaab, geschichte der Kurpfalz i (1988), s. 172, 177; vgl. ergänzend Häusser, geschichte 

(1924), s. 320 f., 332, 340 f. Zur ersten Lützelsteiner Fehde vgl. iii.5.4.
417 Häusser, geschichte (1924), S. 338 ff.
418 eikhart artzt, s. 207. Freundlicher hinweis von dr. stefan grathoff, mainz.
419 colmar bat den oberelsässischen Freiherrn Kaspar von Rappoltstein am 2. september 1451 

und erneut am 19. dezember 1452 um Vermittlung eines ausgleichs mit Walter von dahn, 
der mit der entführung mehrerer colmarer Bürger am mittwoch in der Pfingstwoche 1451 
eine Fehde gegen die stadt eröffnet hatte (uB Rappoltstein 4, nr. 389, s. 130 f. und nr. 461, 
s. 165; freundlicher hinweis von dr. stefan grathoff, mainz). 
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schließlich wäre noch die 1453 beginnende Fehde des herzogs Ludwig i. von 
Pfalz-Zweibrücken gegen Wirich ii. und Wirich iii. Puller von hohenburg zu 
nennen, in der wiederum der Lichtenberg-gegner graf schaffried von Leiningen 
bei einem überfall auf das hohenburgische städtchen mutzig im Februar 1454 als 
antagonist und helfer der pfälzischen seite auftrat420.

mit den grafen von Lichtenberg, Lützelstein und eberstein, den herren von 
Finstingen, von dahn und den Puller von hohenburg gesellte sich also eine gruppe 
von adligen zu den eisenburg-helfern, von denen die meisten an dem mittlerweile 
ausgelaufenen straßburger Bündnis von 1447 beteiligt gewesen waren und deren 
gemeinsamkeit vor 1455 vor allem in ihrer politischen opposition gegen die Kur-
pfalz, Pfalz-Zweibrücken und deren Verbündete bestand. aufgrund der städte-
freundlichen Bündnisorientierung der Kurpfalz erscheint diese Verbindung ihrer 
gegner zu Feinden der schwäbischen Reichsstädte nur konsequent. 

7.5 Kooperation mit Fehdegegnern Basels, 1451 – 53

am 27. oktober 1453 sandte die stadt schaffhausen über einen auf der heimreise 
befindlichen Reutlinger Boten eine Warnung an seine heimatstadt: hans von 
Rechberg und andere adlige betrieben umfangreiche truppenwerbungen im sund-
gau. dem Rat von schaffhausen sei in gehaimde gemeldet worden, das Ziel des 
 bewaffneten Zuges seien die städte und der aufbruch für den 29. oktober vorge-
sehen, jedoch sei der untrüwe vil und niemand wisse genau, über wen das gan 
mag421. Von Reutlingen wurde die nachricht sofort nach ulm weitergeleitet, von 
dort wiederum erging Warnung nach nördlingen, das unns angender stunde unnser 
frunde von Rütlingen bi ainem botten müntlich verkundet hand, das in warlich 
warnung komen sy, das Hanns von Rechberg mit fúnff hufen herin in das land 
strack ziehe und ist das so ylends zuo gegangen, das der bott nicht gesagen kan, wie 
starck es an welichem ennde die getzüge jetzo zuo male syen422.

in der tat tauchte zu allerheiligen 1453 ein großer Reiterzug unter Führung 
Rechbergs sowie der beiden elsässer adam von andolsheim und Kaspar von Rap-
poltstein vor der nördlichen Vorstadt von Basel auf. Basel war jedoch vorgewarnt 
und hatte ausreichend Wachen und späher aufgestellt, sodass die Bewaffneten 
nichts ausrichten konnten und nach schaffhausen weiterzogen423. die weiteren 
 stationen von Rechbergs Reiterzug sind durch Berichte Rottweils und schaffhau-
sens belegt, die in den nächsten tagen nach ulm gelangten. schaffhausen wurde 
demnach am 1. november durch helfer hans von Rechbergs geschädigt, deren 
teils vordatierte Fehdebriefe erst nach dem ereignis überbracht worden wären. 
Rottweil leitete am 9. november die absagen von insgesamt 56 überwiegend aus 

420 Witte, der letzte Puller (1893), s. 27 – 30.
421 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4. 
422 stadta nördlingen missiven 1453 nr. 49.
423 soweit die schilderung des zeitgenössischen chronisten erhard von appenwiler, s. 315.
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dem oberelsass und dem Basler umland stammenden helfern und dienern Rech-
bergs nach ulm weiter, von denen einige bereits im alten Zürichkrieg und in der 
grünenberg-Fehde gekämpft hatten. Laut dem beiliegenden Bericht hatten diese 
Personen Rottweil am 5. november geschädigt424. details berichteten zwei Reut-
linger Bürger, die von Basel nach hause reisten: hans von Rechberg habe mit etwa 
200 Reitern am 5. november ein zu Rottweil gehöriges dorf niedergebrannt und 
sei anschließend nach sulz geritten425. 

diese Berichte belegen eine zusätzliche Verknüpfung zwischen der eisenburg-
Fehde und einer weiteren parallel verlaufenden auseinandersetzung. ein halbes 
Jahr nach ausrichtung der grünenberg-Fehde hatte einer der damaligen grünen-
berg-helfer, der elsässische adlige adam von andolsheim, im dezember 1449 eine 
Fehde gegen Bern und Basel begonnen426. der oben geschilderte Plünderungszug 
vom sundgau über den hochrhein und die Baar in den oberen neckarraum im 
november 1453 belegt durch andolsheims absage als helfer Rechbergs eine ent-
sprechende Verbindung427. dass diese Verbindung bereits kurz nach ausbruch der 
eisenburg-Fehde bestand, wird durch einen Raubüberfall im markgräflerland 
ende 1451 nahegelegt. am sonntag, den 12. dezember 1451, wurde eine gruppe 
Basler händler im Wiesental von 21 Reitern und 16 Fußknechten angehalten. die 
Bewaffneten raubten die Basler aus und zwangen sie, einen eid zu leisten, sich als 
gefangene auf Burg Ramstein zu stellen, verweigerten ihnen jedoch auf nachfrage 
jegliche auskunft, wessen gefangene sie denn sein sollten428. die stadt Basel be-
wertete diesen übergriff daher nicht als Fehdehandlung, sondern als kriminellen 
straßenraub und entband die Betroffenen von einer einhaltung ihres eides. da-
raufhin legte hans von Rechberg seine Verantwortung für den überfall im Wiesen-
tal offen, indem er sich am 29. dezember über die Lösung der gefangenen von 
ihrem eid beschwerte: dies sei unerhört und gehöre sich nicht in einem ritterlichen 
Krieg. die stadt Basel, im umgang mit Rechberg bereits einigen Kummer gewohnt, 
zog daraufhin alle Register: sie stellte in ihrer erwiderung vom 4. Januar die Recht-
mäßigkeit seines handelns in Frage, forderte die Rückgabe der geraubten güter 

424 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4. Vgl. prosopographischer anhang: andolsheim, Rap-
poltstein, Belfort, haus, Meiger, meyer von hüningen, Furnyeß von soultzmatt, gyrer, 
Regisheim.

425 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4. 
426 mit der eigentlichen streitsache, einem erbstreit zwischen adam von andolsheim und 

graf hans von Freiburg, hatte Basel nichts zu tun. andolsheim konzentrierte seine Fehde-
handlungen dennoch gegen Basel, das mit dem eidgenössischen Bern verbündet war – graf 
hans von Freiburg besaß Berner Bürgerrecht. die Fehde wurde im september 1455 ausge-
richtet. siehe dazu prosopographischer anhang: andolsheim.

427 Vgl. ebd. sowie oben.
428 Laut einem Basler Brief vom 16. dezember hätten die Bewaffneten die unsern, so gen 

Schopfen [schopfheim] zu merkt woltent, by Brombach gefangen und in das ir genomen 
und getrenget (…) ze schweren, sich gen Ramstein ze antwurt(e)n, und het man inen aber 
nit wellen sagen, wes gefangen sy sin soltent. sta Basel-stadt missiven 6, s. 232.
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sowie die Freilassung von zwei gefangenen429, beharrte auf der ungültigkeit des 
eides und bot Recht auf den König, mehrere Fürsten und die stadt straßburg430. 
außerdem benachrichtigte die stadt die Regierung der habsburgischen Vorlande 
und forderte sie auf, jegliche hilfe, die Rechberg aus österreichischen Burgen, städ-
ten und dörfern erhalte, sofort abzustellen431. Rechberg knickte daraufhin schnell 
ein und willigte nach Vermittlung des markgrafen Jakob von Baden am 3. Februar 
1452 in den Verzicht auf seine Forderungen und die geforderte Freigabe der gefan-
genen ein432.

die Beteiligung Rechbergs an diesem überfall auf Basler Bürger zu einem Zeit-
punkt, als er in keinerlei Feindschaft mit Basel stand, lässt sich plausibel dadurch 
erklären, dass er bereits ende 1451 mit jenen Fehdegegnern Basels kooperierte,  
die im november 1453 als seine helfer dem schwäbischen städtebund absagten. 
eine weitere Beobachtung untermauert diese these: Zu den helfern des adam von 
andolsheim gehörten einerseits Personen, die den schwäbischen städten im april 
1452 als helfer Rechbergs oder eisenburgs absagten, andererseits angehörige  
der erwähnten antipfälzischen adelsgruppe aus dem nördlichen oberrheingebiet. 
dies geht teils aus einer Feindsliste hervor, die Basel am 26. Juni 1451 mit der Bitte 
um unterstützung an straßburg schickte433, teils aus einem Basler Bericht über die 
entführung eines Knechts namens henni Lopis auf die damals in graf hans von 
ebersteins hand befindliche schauenburg im oktober 1451434. Lange, bevor an-
dolsheim selbst sich schriftlich als Fehdehelfer Rechbergs offenbarte, griffen so-
wohl Rechberg und eisenburg als auch andolsheim also zum teil auf dieselben 
Fehdehelfer zurück435. abgesehen von der damals aktuellen Fehde andolsheims 
waren auch andere teilnehmer der eisenburg-Fehde aus dem Basler umland durch 
eine ausgesprochen feindliche haltung gegenüber Basel geprägt. Besonders hans 
von Falkenstein, der den städten am 31. dezember 1452 als helfer des heinrich 
von geroldseck absagte, war gemeinsam mit seinem Bruder thomas während der 
vierziger Jahre intensiv in nachbarschaftsstreitigkeiten mit Basel verwickelt436.

429 sta Basel-stadt missiven 6, s. 237; vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 109. 
430 sta Basel-stadt missiven 6, s. 237. 
431 ebd., s. 235.
432 BuB 7, nr. 339 (vollständige transkription) bzw. Marolf, hans von Rechberg (2006), 

Reg. 1452 Februar 3, s. 316 (Regest). Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 73 f.
433 die Liste nennt u. a. die grafen Jakob und Wilhelm von Lützelstein und Lorenz Kastner 

von öttingen als helfer andolsheims (stadta strasbourg aa 1802 fol. 19).
434 gegen ende oktober 1451 schatzte hans von First auf Burg schauenburg einen Basler 

Knecht, der durch diener des adam von andolsheim entführt worden waren, um 200 fl. 
Bereits zuvor hatte First den Basler claus stuczemberger ohne vorherige absage in  
der nähe von Breisach gefangen und beraubt. RmB 3 (1907), nr. 7302. hans von First ge-
hörte ab dem 14. april 1452 zu Rechbergs Fehdehelfern (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 
Bü 4).

435 Vgl. taf. 8.
436 Merz, Burgen des sisgaus 1 (1909), s. 13 – 30.
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7.6 Kooperation mit Feinden der Stadt Schaffhausen, 1453 – 55

der Raubzug, den hans von Rechberg 1453 mit seinen oberrheinischen helfern 
vom sundgau aus bis zum oberen neckar führte, war auch der auftakt seiner 
 involvierung in die Wiederaufnahme der seit 1444 immer wieder aufflackernden 
Fehden gegen schaffhausen. Bereits am 16. november 1453 tauchte er mit 21 Rei-
tern, die er auf einer nicht genannten Burg unterbrachte, wieder vor der stadt auf. 
schaffhausen informierte deswegen die Reichsstadt ulm, man sehe sich wegen die-
ser Bedrohungslage leider nicht imstande, gesandte zum anstehenden städtetag zu 
schicken. Weiter bat die stadt um die entsendung eines truppenkontingents durch 
den Bund: es handle sich um eine einmalige gelegenheit, Hanssen von Rechberg 
und die sinen in dem selben schloß darnider werffen oder erstöchen, damit und 
daran wir hofften der stett ere. Zwar sei es gut möglich, dass Rechberg bis zur 
 ankunft einer reichsstädtischen Verstärkung wieder fortgeritten sei, doch werde er 
bestimmt wiederkommen. der schaffhausener appell blieb allerdings vergeb-
lich437. die Bedrohung blieb auch im Folgejahr bestehen. am 15. mai 1454 beant-
wortete schaffhausen eine ulmer Warnung vor einem drohenden angriff mit 
einem dringenden hilfsgesuch: man habe bereits aus anderen Quellen erfahren, 
dass sich truppen von beträchtlicher stärke zusammenzögen, die nicht nur fur uns 
rugken und mit gewalt uns an wingarten, luten, lip, gut und unser statt uberfallen 
wollen, sondern sogar planten, schaffhausen von dem hailigen rich zu trengen. 
ohne die hilfe ihrer Freunde aus dem schwäbischen städtebund habe schaff-
hausen keine Zuflucht und könne nicht auf erfolgreichen Widerstand hoffen438. 
Falls es den Feinden gelänge, ihre Pläne zu verwirklichen, hätte dies eine fatale 
 signalwirkung, die auch die sicherheit der übrigen städte bedrohen werde, denn 
solt inen gen uns in irem ubeln furnemen gelingen, dadurch wurden sy innen, wie 
die stett ain ander an hilff verliessen, und wurden si dardurch gesterkt in andern 
iren uffsätzen. die Feinde erpressten große summen aus entführung und schat-
zung der ihrigen, sodass sie also mit unserm aigenen gelt bekriegt würden. Bisher 
hätten all ihre Bitten um unterstützung nur erreicht, dass man schaffhausen immer 
wieder vertröstet habe; deswegen bitte man nunmehr umso dringender, dass die 
städte sich ihr hilfsgesuch zu hertzen gan lassend und uns uff stund nach verlesung 
dis brieff und hilff zu ross und zu fuß, sunder buchssen und armbrostschützen, zu 
sendent, och daby buchssenmaister, als vil ir der gehaben megen, und uns umb dhai
nerlay sach daran nit zu verlassend. sollte dies nämlich geschehen, wäre schaffhau-
sen gezwungen, sein Bündnis mit den anderen Reichsstädten zu überdenken. am 
16. mai bestärkte die stadt ihre Bitte in einem weiteren Brief, der das habsburgische 

437 hsta st a 602 nr. 5533 Bü 4.
438 Megen noch konnen wir nit gedengken kainen uffenthalt zu habe(n), noch inen widerstand 

zu tund on hilff und trost uwer und unser frund der stett unser verainung. stadta um a 
2006.
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Villingen als einen der sammelpunkte ihrer Feinde nannte439. da von den schwä-
bischen Reichsstädten so gut wie keine hilfe kam, wandte sich schaffhausen bald 
der eidgenossenschaft als Bündnispartner zu440.

Zwar ist unklar, auf welcher Burg Rechberg im herbst 1453 unterschlupf fand. 
er dürfte seine unterstützer jedoch sicherlich im Kreis der Vasallen des österreichi-
schen herzogs sigmund gefunden haben, der auch nach dem ende des städtekriegs 
daran interessiert war, schaffhausen unter habsburgische herrschaft zurückzu-
bringen. Rechbergs Präsenz im Bodenseeraum, wo er keine eigenen stützpunkte 
mehr besaß, deutet darauf hin, dass er auf feste Plätze habsburgischer Vasallen zu-
greifen konnte. die Reichsstädte verdächtigten insbesondere den habsburgischen 
diener und stadtherrn von stein am Rhein, hans von Klingenberg, Rechberg seine 
stadt als stützpunkt zur Verfügung zu stellen441. am 11. märz 1454 erschien eine 
österreichische delegation vor dem Rat zu schaffhausen, forderte die stadt auf, 
sich wieder zuo dem huß von Össterrich [zu] keren, und versprach der stadt für die-
sen Fall Frieden: Falls dies geschehe, so woll sin gnad daran sin und bestellen der 
rútteri und krieg halb, so yetz regieren, das wir der ab und in róuw gesetzt werden. 
denn wenn schaffhausen erst österreichisch sei, würden seine Feinde auch öster-
reichs Feinde, und falls der herzog sich Hannsen von Rechberg nit mächtigen 
konne, dann das er sollichs mit dem swert mit úns [d. h. schaffhausen] understaun 
wurd442. Während die österreichischen gesandten hier noch so auftraten, als miss-
billigten sie die von Rechberg und anderen Rittern ausgehenden gewalttaten, gab 
sich herzog sigmund im weiteren Verlauf immer weniger mühe, seine Koopera-
tion mit den adligen Feinden der stadt zu verbergen. am 9. november 1454 berich-
tete ein Luzerner hauptmann über ein gefecht, bei dem in unmittelbarer nachbar-
schaft schaffhausens 1.600 eidgenossen aus Luzern, Bern, appenzell und Wil und 
mindestens 1.700 Feinde aufeinander geprallt seien. unter diesen Feinden hätten 
sich neben hans von Rechberg auch Werner von schienen, die grafen von Lupfen 
und andere als habs burgische diener bekannte adlige befunden; ouch meint etwer, 
Herzog Sigmund sy selb da by gesin443.

der Bündnisschluss schaffhausens mit der eidgenossenschaft hatte also dazu ge-
führt, dass den habsburgischen Vorlanden ein neuer großkonflikt mit den eidge-

439 stadta um a 2006.
440 Vgl. Schib, schaffhausen (1972), s. 220.
441 am 11. Juni 1455 beschwert sich die stadt schaffhausen in einem Brief an ulm darüber, 

dass hans von Klingenberg ihre Feinde unterstütze und in seiner stadt stein am Rhein 
aufnehme (WR 5719), ein Vorwurf, gegen den sich hans am 16. Juli in einem Brief an den 
städtebund verteidigt (WR 5724).

442 die delegation bestand aus Peter Kotterer, Ritter Wilhelm vom stein, Ritter heinrich 
Rich, ulrich von Rümlang, heinrich von sulz und hans Vogt von Waldshut. Rechtsquel-
len des Kantons schaffhausen 1,2 (1967), s. 140. Vgl. Schib, schaffhausen (1972), s. 220.

443 Bericht des Luzerner hauptmanns hans Yberg vom 9. november; FuB 3 (1878), nr. 417, 
s. 314.
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nossen drohte. in diesem Zusammenhang erscheinen neben Rechberg und den Be-
teiligten des gefechts von thayngen auch zwei weitere langjährige Feinde der 
schwäbischen Reichsstädte und der eidgenossenschaft, nämlich graf alwig von 
sulz und hans Wilhelm von Friedingen. am 11. september 1455 schickte die 
 Versammlung der eidgenössischen orte einen Beschwerdebrief an herzog alb-
recht Vi. von österreich: graf alwig von sulz habe in eidgenössischem gebiet im 
aargau Reisende aus straßburg überfallen, auf die hegauburg hohenkrähen ent-
führt, die zu dieser Zeit hans Wilhelm von Friedingen gehörte, und Lösegeld von 
ihnen erpresst. daher, so teilten die eidgenossen dem herzog mit, wollten sie graf 
alwig, seine mutter gräfin ursula von sulz und hans Wilhelm von Friedingen 
solange an Leib und gut schädigen, bis ihnen umb solichen ubergriff und schmach
heit, uns in unsern gerichten beschechen und zugezogen, wandel beschicht, cost und 
schad abgelegt und den von Strassburg bekert wirt (…). Falls die gewalttäter von 
herzog albrecht solche unterstützung erhalten sollten, wie sie bereits adam von 
andolsheim bei seiner unbilligen Fehde gegen die eidgenossen genossen hätte, na-
mentlich österreichische städte und schlösser nutzen sollten, so meinend wir, das 
solichs unbillich und wider gliches und múgliches were, und wir des billich vertra
gen belibint. der herzog möge in seinem gesamten herrschaftsbereich jegliche 
unterstützung für die Feinde der eidgenossen unterbinden444. Bereits am 6. sep-
tember 1455 hatten eidgenössische hauptleute über einen Feldzug in den hegau 
berichtet, wo sie unter anderem güter des herrn von Friedingen gebrandschatzt 
hatten, in das städtlein tengen eingefallen waren und dort 32 bis 36 Feinde ersto-
chen hatten445. die Vergeltungszüge der eidgenossen in die habsburgischen Vor-
lande veranlassten im Folgejahr ihrerseits eine Reihe habsburgischer Vasallen unter 
Führung des habsburgischen Landvogtes markgraf Karl von Baden, einen appell 
an herzog sigmund zu richten, in dem sie vor einem neuen eidgenössischen erobe-
rungskrieg warnten. dabei wiesen sie auch auf das Problem fremder Knechte hin, 
die sich nicht um den herzog und seine amtleute kümmerten; konkret hätten die 
eidgenossen die entführung von drei schaffhausenern durch fremde Knechte zum 
anlass genommen, den habsburgischen amtleuten mit Fehde zu drohen446. Wäh-

444 tLa innsbruck sigmundiana iV b nr. 55/177.
445 sta Luzern 237.3593 a
446 Item in dem haben auch ettlich fremd knechte dry von Schaffhusen gefang(en) und die ge

schetzt. Haben wir da den anstandt haben wöllen, so haben wir ine müssen zusagen, diesel
ben ledig zuoschaffen und das schatzgelt zuogeben. Noch dannacht so haben sie ine selbs 
vorbehalten, werden iren icht zuogetzogen, wollen sie uns das zuowissen tuon. Werde dann 
darzuo nit getan, so mögen sie der iren darinn nit mechtig sin. Item daby mag sin liebde und 
gnad wol versteen, das nyemands weiß, wann man vor irem fürnemen sicher ist, oder wann 
sie iren muotwillen widder furnemen, dann sin liebde und gnade gelegenheit der lannde wol 
weiß, das vil knecht in dem lande hin und heer rytend und geend, die weder umb ine noch 
sin amptlut nicht gebent: Deßhalb man alltage warten muoß, wann sie iren aigen muotwillen 
aber fürnemen. Uff das muoß man die slosse mit buwe, mit wachter, mit huote, mit zuoge und 
grossem kosten versehen, dadurch die lüte in den slossen in grossen unwillen und verderben 
komen, und in die harre nit erzügen, noch erlyden mögen, davon die Eytgenossen meynen, 
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rend die gewaltsamen übergriffe gegen schaffhausen noch bis 1454 als teil einer 
habsburgischen unterwerfungspolitik erscheinen, erweckt dieses memorandum 
den eindruck, als hätte herzog sigmund im weiteren Verlauf jegliche Kontrolle 
über die gewalttäter verloren – falls eine solche Kontrolle jemals bestand.

neben der Bedrohung schaffhausens sei außerdem auch noch einmal auf die 
 Bedrohung von Buchhorn durch Rechberg und seine Verbündeten sowie auf die 
unterwerfung von Radolfzell und der herrschaft hohenberg durch herzog alb-
recht Vi. 1454 bis 1455 hingewiesen, zu deren ausführung nach bisherigen er-
kenntnissen wenig im hinblick auf die beteiligten akteure bekannt ist447. ein  
Brief Rechbergs an die stadt Konstanz vom 13. Januar 1457 weist darauf hin, dass 
er um diese Zeit mit abgesagten Feinden der Bodenseestädte in Kontakt stand, na-
mentlich seinem früheren Verbündeten heinrich gut von sulz und einem gewissen 
hüblin448.

7.7 Zusammenfassung

Wie bereits zu Beginn der vierziger Jahre gelang es in der eisenburg-Fehde den 
städtefeinden, im gesamten südwestdeutschen Raum eine große Zahl von Fehde-
helfern zu mobilisieren, die den Konflikt in weit auseinander liegende Regionen 
trugen. im neckartal, am hochrhein, in oberschwaben, allgäu und alpenrheintal 
mussten reichsstädtische Kaufleute mit überfällen durch eisenburgs helfer und 
helfershelfer rechnen. die gegner der Reichsstädte waren zahlreich genug, um 
den reichsstädtischen handelsverkehr weiträumig zu gefährden, das umland ein-
zelner städte systematisch zu verheeren, isolierte mitglieder des städtebundes über 
Wochen hinweg von der außenwelt abzuschneiden oder sie sogar direkt anzugrei-
fen. mehr als 300 Fehdehelfer eisenburgs können durch Fehdebriefe und daraus 

das das ir gemeynde reysse zuo unwillen, der sie nit mechtig sien, und sie nit wissen, was das 
bringen möge. tLa innsbruck sigmundiana iVb nr. 55/179.

447 Albert, geschichte (1896), s. 133 ff. zu Radolfzell; Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), 
s. 119 zur herrschaft hohenberg.

448 am 13. Januar 1457 schrieb hans von Rechberg der stadt Konstanz – offenbar auf deren 
Bitte, heinrich gut zur Beendigung einer Fehde zu bewegen – gut habe ihm durch seinen 
schreiber Randecker mitteilen lassen, er habe seinen gesellen zugesagt, keinen Frieden zu 
halten und sei durch dieses Versprechen gebunden. er bevollmächtige Rechberg jedoch, in 
seinem namen eine Richtung auszuhandeln. Weiter bat Rechberg die stadt mit ihren Ver-
bündeten, die ausrichtung der Volen von Wildenau mit den städten zur Kenntnis zu neh-
men. anscheinend zu einer anderen Fehde gegen städte des Bodensee-Bundes schrieb 
Rechberg, ein Feind der stadt überlingen, hüblin, halte sich nicht mehr bei Klinghamer 
auf, und dieser habe Rechberg hüblins aufenthaltsort nicht mitteilen können. Falls ein 
ereignis eintreten sollte, durch das die in überlingen gefangenen Knechte freikämen, solle 
Konstanz ihm darüber berichten. Rechberg ließ seine ehefrau elisabeth siegeln, da er ge-
rade kein siegel hatte. gLa Karlsruhe 209/74.
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abgeleitete Feindslisten belegt werden, die in zeitgenössischen akten ulms und 
anderer Reichsstädte überliefert sind449.

die zahlenmäßige stärke der eisenburg-helfer und die überregionale auswei-
tung der Fehde beruhten erneut auf einer erfolgreichen mobilisierung von netz-
werken innerhalb des reichsunmittelbaren adels. die schlüsselrolle hierbei spielte 
hans von Rechberg, der seine in früheren Fehden aufgebauten Bündniskontakte 
reaktivieren konnte. die straßburger einung von 1447 war zwar zur Zeit der 
 eisenburg-Fehde bereits ausgelaufen, doch zeigt die mobilisierung der darin ver-
einigten städtefeinde, dass ihre Bündnisbeziehungen weiter Bestand hatten.

449 die Fehdebriefe befinden sich, überwiegend in kopialer überlieferung vor allem in hsta 
stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1 bis 5, teils auch in stadta ulm nr. 1117. aus diesen und 
weiteren, nicht erhaltenen Fehdebriefen wurden in ulm mehrere Feindslisten erstellt: 1. 
eine Liste mit der teilüberschrift Dise nachgeschriben sind in dem aucht und verbietbriefe 
begriffen in hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (umfang: 38 seiten, darin zahlreiche 
mehrfachnennungen, im Folgenden zitiert als „Feindsliste 1“); 2. eine Liste mit dem titel 
Viende in hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5 (umfang: 6 seiten, im Folgenden zitiert als 
„Feindsliste 2“).
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8.   Kriegsdienste für Österreich-Tirol und  
Württemberg-Stuttgart, 1460 – 62

8.1 Der Thurgaukrieg, 1460

die Feindseligkeiten zwischen der eidgenossenschaft und dem haus habsburg im 
Bodenseeraum dauerten auch nach dem ende der eisenburg-Fehde beinahe ohne 
unterbrechung an. 1458 übernahm herzog sigmund von österreich-tirol nach 
einer einigung mit herzog albrecht Vi. endgültig die herrschaft über die gesam-
ten habsburgischen Vorlande, verlor jedoch prompt die stadt Rapperswil im Plap-
partkrieg 1458 an die eidgenossen450. Rapperswil, das besonders schwer durch den 
alten Zürichkrieg getroffen worden war, hatte bereits in den vorangegangenen Jah-
ren unter einem massiven handelsboykott seiner eidgenössischen nachbarn zu 
leiden gehabt451.

ein päpstlicher Legat vermittelte am 9. Juni 1459 einen Waffenstillstand und 
 versuchte im folgenden schlichtungsverfahren gemäß päpstlicher Weisung, die eid-
genossen unter androhung des Kirchenbanns zu einer Rückgabe der eroberten 
gebiete zu bringen. im Frühjahr 1460 geschah jedoch etwas, was Papst Pius ii. zu 
einem radikalen seitenwechsel veranlasste: herzog sigmund hatte nikolaus von 
Kues gefangensetzen lassen, den Kardinal und Bischof von Brixen, mit dem er seit 
1457 in Konflikt um landesherrliche Rechte im hochstift Brixen stand. Pius ii. 
nahm daraufhin seine Banndrohung gegen die eidgenossen zurück, bannte statt-
dessen sigmund im august 1460 und rief dessen Feinde zum Krieg gegen den her-
zog auf452. 

die eidgenossen und ihre Verbündeten – darunter auch die stadt schaffhausen 
sowie neuerdings die grafen Wilhelm und georg von Werdenberg-sargans – sagten 
dem herzog im september 1460 ab und fielen in die habsburgischen gebiete im 
thurgau und am Vorderrhein ein453. im november wurde für den 10. dezember 
ein Waffenstillstand bis zum 24. mai 1461 vereinbart; die in diesem Zeitraum anbe-

450 Köhn, eroberung der habsburgischen nordostschweiz (1993), s. 87; Bilgeri, geschichte 
Vorarlbergs 2 (1974), s. 230 f.

451 am 4. Januar 1454 bat Rapperswil den Freiherrn Werner von Zimmern um Fürsprache 
gegenüber herzog sigmund wegen seiner noch aus dem Zürichkrieg herrührenden schul-
den bei der österreichischen herrschaft und klagte über den drang, den wir noch täglich 
von unsern nachgeburen, den eydgnossen, an märckten und anderm habent (tLa inns-
bruck sigmundiana iVb nr. 55/176). in einem memorandum habsburgischer Vasallen  
vom 23. april 1456 heißt es, die eidgenossen hätten der stadt Rapperswil veilen kouff und 
den fryen merckt abgeslagen, also dz si keinen der iren dar inn nichtzit lossen kouffen noch 
verkouffen und si haben ein núwen merckt zuo Lachen dargegen fúrgenomen und uff
gesetzt, on keyserlich und kúniglich erloubung (tLa innsbruck sigmundiana iV b nr. 
55/184).

452 Krieger, habsburger (2004), s. 202; Bilgeri, geschichte Vorarlbergs 2 (1974), s. 232.
453 Köhn, eroberung der habsburgischen nordostschweiz (1993), s. 68, 93.
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raumten schlichtungsverhandlungen schrieben den Verlust des habsburgischen 
thurgaus mit ausnahme der stadt Winterthur an die eidgenossen fest454.

hans von Rechberg stellte herzog sigmund in dieser Fehde Bewaffnete zur 
 Verfügung, wie eine soldquittung über 675 fl. rh. vom 11. Februar 1461 belegt455. 
neben Rechberg beteiligten sich am thurgaukrieg von seinen früheren Verbün-
deten auf österreichischer seite mindestens hans von Klingenberg und hans von 
Falkenstein456. im Friedensvertrag des herzogs mit der eidgenossenschaft wird 
außerdem eine Fehde ausgenommen, die hans von Rechberg um diese Zeit gegen 
die eidgenossenschaft und ihre Verbündeten schaffhausen sowie den Konstanzer 
Bischof heinrich von hewen führte457. über diese Fehde gibt es bisher keine wei-
teren erkenntnisse.

8.2 Der Reichskrieg gegen Bayern und die Kurpfalz, 1460 – 62

allgemeine ursache des Reichskriegs gegen die Wittelsbacher waren Befürch-
tungen Kaiser Friedrichs iii. und mehrerer Fürsten, dass Kurfürst Friedrich von 
der Pfalz und herzog Ludwig von Bayern-Landshut, die in einer stabilen politi-
schen Bündnisbeziehung standen, in süddeutschland eine hegemonialstellung er-
reichen könnten458. hinzu kamen regionale Konflikte: graf ulrich von Würt-
temberg-stuttgart lag in streit mit dem pfälzischen Kurfürsten wegen grenzkon-
flikten im Kraichgau und wegen pfälzischer Versuche, graf ulrich aus der Vor-
mundschaft über den minderjährigen grafen eberhard V. von Württemberg-urach 
zu drängen459. markgraf albrecht von Brandenburg-ansbach strebte nach wie vor 
die stellung eines herzogs von Franken sowie die aufwertung seines burg-
gräflichen Landgerichts zu nürnberg an – Ziele, die ihn mit herzog Ludwig von 
Bayern-Landshut in Konflikt brachten. hinzu kamen zahlreiche weitere Querelen 
des Pfalzgrafen mit kleineren nachbarn im Rhein-main-gebiet460. direkter aus-
löser des Krieges jedoch war die widerrechtliche und gewaltsame annexion der 
Reichsstadt donauwörth durch den bayerischen herzog im oktober 1458: Kaiser 
Friedrich iii. verhängte am 4. Juni 1459 die Reichsacht über ihn und rief einen 
Reichskrieg gegen ihn aus461.

454 ebd., s. 73; Bilgeri, geschichte Vorarlbergs 2 (1974), s. 233.
455 Köhn, eroberung der habsburgischen nordostschweiz (1993), s. 103.
456 dies geht aus einem Brief hervor, in dem hans von Falkenstein am 18. Januar 1462 herzog 

sigmund daran erinnerte, dass hans von Klingenberg ihm im vergangenen Krieg gegen die 
eidgenossen auf Bitten Falkensteins und mehrerer österreichischer Räte 800 Reiter zuge-
führt und 1.000 fl. geliehen habe. tLa innsbruck urkunden i nr. 6071.

457 Köhn, eroberung der habsburgischen nordostschweiz (1993), s. 73, 75.
458 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 190.
459 ebd., s. 140 – 153, 169 – 174, 200 – 209.
460 ebd., s. 190; Krieger, habsburger, s. 202 – 205.
461 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 188 ff.
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nach Beginn der Fehde im Februar 1460 begannen graf ulrich von Würt-
temberg-stuttgart und erzbischof dietrich von mainz im märz einen Feldzug 
gegen die Kurpfalz, markgraf albrecht von Brandenburg-ansbach gegen Bayern. 
Beide Kriegszüge verliefen eher wechselhaft; besonders markgraf albrecht war 
 angesichts der stärke der bayerischen streitmacht überfordert. nachdem der main-
zer erzbischof einen separatfrieden mit der Kurpfalz geschlossen hatte, willigten 
seine Verbündeten am 18. Juli in einen Waffenstillstand und Friedensverhand-
lungen ein462.

Während des Friedens wurde neben einigen Reichsstädten markgraf Karl von 
Baden in das württembergisch-brandenburgische Bündnis einbezogen463. im Juli 
1461 rief Kaiser Friedrich erneut einen Reichskrieg gegen Bayern-Landshut und 
die Kurpfalz aus und ernannte graf ulrich von Württemberg-stuttgart und mark-
graf albrecht von Brandenburg-ansbach zu seinen hauptleuten. der Krieg brach 
daraufhin in ostschwaben von neuem los. obwohl der Kaiser die reichsunmittel-
baren stände aufrief, seinen hauptleuten Zuzug zu leisten, waren die anti-wittels-
bachischen aufgebote gegenüber der streitmacht des herzogs von Bayern-Lands-
hut, der durch Kontingente der Bischöfe von Bamberg und Würzburg sowie durch 
böhmische söldner verstärkt wurde, deutlich unterlegen und verschanzten sich bei 
schwabach. Zusätzlich geschwächt wurde die kaiserliche Partei durch die absage 
des herzogs sigmund von österreich-tirol auf seiten der Wittelsbacher, da nun 
eine große gruppe von adligen der gesellschaft mit st. georgenschild im hegau, 
die Vasallen des habsburgers waren, das württembergische heer verließen und 
nach hause zogen. im oktober gelang jedoch eine Wende, als der Bruder markgraf 
albrechts, der brandenburgische Kurfürst Friedrich, sowie der herzog von sach-
sen durch einfälle in Würzburger und Bamberger gebiet die bischöflichen trup-
pen zum abzug zwangen464.

im Frühjahr des folgenden Jahres brachen auch an den grenzen der rheinischen 
Verbündeten des Kaisers mit der Kurpfalz neue Kämpfe aus, bedingt durch einen 
streit um die nachfolge des verstorbenen erzbischofs von mainz (mainzer stifts-
fehde). graf ulrich von Württemberg-stuttgart zog daraufhin einen teil seines 
Kontingents von der bayerischen grenze ab465. im Juni 1462 verabredeten er und 
markgraf Karl von Baden einen Kriegszug gegen die Kurpfalz, der am 30. Juni bei 
der schlacht von seckenheim mit einer katastrophalen niederlage endete: sowohl 
graf ulrich als auch markgraf Karl wurden gefangen genommen. Kurfürst Fried-
rich von der Pfalz erpresste neben horrenden Lösegeldern auch ihre neutralität als 
Bedingung für ihre Freilassung, die erst im Frühjahr des Folgejahres realisiert wurde. 
inzwischen erlitt auch markgraf albrecht von Brandenburg-ansbach mit dem Rest 

462 ebd., s. 210 – 223.
463 ebd., s. 223 ff.
464 ebd., s. 237 – 244. Zur namensgebung der einzelnen georgenschild-gesellschaften vgl. 

s. 85 f., anm. 49.
465 ebd., s. 245 – 257.
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des württembergischen heereskontingents in der schlacht bei giengen am 17. Juli 
1462 eine niederlage. daraufhin stimmte die kaiserliche Partei am 22. august 1462 
einem Waffenstillstand zu, der in Friedensverhandlungen mündete466.

hans von Rechberg war mittlerweile am 24. Juni 1459 als Rat und diener in den 
dienst des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart getreten467. Wahrscheinlich 
nahm er bereits an ulrichs Kriegszug gegen die Kurpfalz im märz 1460 teil. eine 
zeitgenössische chronik berichtet sogar über Rechbergs tod in einem pfälzischen 
hinterhalt bei Weinsberg. Rechberg stellte seine fortdauernde Lebendigkeit jedoch 
in den folgenden Jahren ausgiebig unter Beweis468.

im Vorfeld des Wiederausbruchs der Feindseligkeiten wurde Rechberg damit 
 beauftragt, zahlreiche söldner für Württemberg anzuwerben, insbesondere viele 
adlige aus dem südlichen schwaben, die er aus seinen früheren Fehden kannte. 
aus diesem Zusammenhang ist das muster eines Werbebriefs vom 18. Juni 1461 
überliefert469. diesen Brief dürften einige der adligen erhalten haben, die in einer 
Liste mit der überschrift Hanns von Rechbergs Werbzedel aufgeführt sind. darin 
enthalten sind neben langjährigen dienern und Räten des grafen ulrich auch 
 einige Personen vor allem aus dem hochrhein- und Bodenseegebiet, die in einigen 
von Rechbergs früheren Fehden gekämpft hatten (bzw. deren nachkommen): 
hans münch von Landskron, Werner von schienen, dietrich und hans Friedrich 
vom haus, Balthasar von Blumenegg, hans thumb von neuburg der Jüngere, 
 ulrich von Pfirt, hermann, thüring und Ludwig von eptingen, hans heinrich 
von ofteringen, graf ulrich von helfenstein-Wiesensteig, hans, Wolf und hein-
rich von Wernau, eberhard von urbach und Raf von talheim470.

es fällt außerdem auf, dass neben hans von Rechberg selbst auch einige seiner 
zuvor wichtigsten Fehdeverbündeten zwischen 1457 und 1460 als Räte des grafen 
ulrich von Württemberg-stuttgart bestallt wurden: am 24. Juni 1457 Rechbergs 
Verwandter graf Ludwig von helfenstein-Wiesensteig471, vor dem 10. Februar 1458 
der notorische städtefeind eberhard von urbach d. Ä., spätestens 1460 außerdem 
Rechbergs schwager und Waffengefährte aus dem Zürichkrieg, der schamserfehde 
und der eisenburg-Fehde, graf georg von Werdenberg-sargans, sowie Freiherr 
thomas von Falkenstein, der im Zürichkrieg und in Rheinfelden gekämpft hatte472.

466 ebd., s. 258 – 286.
467 hsta stuttgart a 602 nr. 6207
468 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 213, vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), 

s. 90 f.
469 der Brief mit der überschrift In der Form hat Hanns von Rechberg geworben bittet den 

adressaten, dessen namen nicht eingesetzt ist, am 5. Juli 1461 nach stuttgart zu kommen. 
Rechberg hoffe, dass der adressat nach der musterung bestellt werde und garantiert ihm, 
dass er in jedem Fall dafür sorgen wolle, dass dem adressaten Kosten und schaden des 
Ritts ersetzt würden. hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 5 nr. 19.

470 hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 5 nr. 20 a. Vgl. prosopograph. anhang.
471 Schuhholz, graf Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), s. 50 f.
472 siehe jeweils prosopograph. anhang. 
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ab august 1461 befehligte hans von Rechberg als Feldhauptmann das württem-
bergische aufgebot, das den markgrafen albrecht von Brandenburg-ansbach 
gegen herzog Ludwig von Bayern-Landshut und dessen Verbündete unterstützte473. 
aus dieser Zeit ist eine umfangreiche Korrespondenz Rechbergs mit graf ulrich 
von Württemberg-stuttgart überliefert, die einige schlaglichter auf den militärischen 
alltag, aber auch auf das Verhältnis Rechbergs gegenüber seinem württember-
gischen dienstherrn wirft474. nach der entspannung der situation an der baye-
rischen Front wurde Rechberg im april 1462 zur Werbung eidgenössischer söldner 
in die schweiz geschickt475. im Vorfeld des württembergischen Kriegszugs gegen  
die Pfalz verlor er seine Position als württembergischer Feldhauptmann, da er  
von diesem unternehmen stark abriet und infolgedessen – so jedenfalls seine eigene 
darstellung – einer hofintrige zum opfer fiel. nach der gefangennahme des  
grafen ulrich sprach er sich gegenüber den stuttgarter statthaltern sowie ulrichs 
sohn, graf eberhard Vi. von Württemberg-stuttgart, gegen eine annahme der 
 pfälzischen Lösegeldbedingungen aus und fiel deswegen nach ulrichs Freilassung 
offenbar am stuttgarter hof in ungnade, weil man ihm vorwarf, die haft des Würt-
tembergers durch seine haltung verlängert zu haben476.

8.3 Der Überfall auf Memmingen, 1460

ein Zwischenfall, der sich in der ersten Phase des Reichskriegs gegen Bayern und 
die Kurpfalz zutrug, könnte darauf hindeuten, dass Rechberg neben seiner teil-
nahme an den Kriegen herzog sigmunds und graf ulrichs weiterhin Kontakt zu 
den Protagonisten fortdauernder städtefeindlicher Fehden hielt. die chronik des 
erhard von Wintergerst berichtet, dass ende april 1460 ein gewisser Zeller mit vier 
Reitern in der nähe memmingens allen Reisenden auflauerte, die die stadt verlie-
ßen. die Bande wurde daraufhin durch memminger Bewaffnete gefangengesetzt, 
einer von ihnen entkam jedoch und benachrichtigte graf ulrich von Württemberg-
stuttgart, dessen diener der Zeller war. nachdem memmingen diesen und seine 
Leute nach Leistung eines urfehdeschwurs wieder freigelassen hatte, forderten  
der graf von Württemberg sowie hans von Rechberg in Briefen, dass dem Zeller 
die urfehde erlassen werden und der urfehdebrief ihm überlassen werden sollte. 

473 am 18. august schickte Rechberg seinen ersten Bericht nach stuttgart, in dem er den hof 
von der absage des Bayernherzogs an den markgrafen berichtete und sich erkundigte, ob 
er seinerseits eine absage schicken solle. hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 5 nr. 4. Vgl. 
Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 93 ff.; Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 241.

474 Zu dieser Korrespondenz vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 93 ff.; Fritz, ulrich 
der Vielgeliebte (1999), s. 237 – 248, bes. 240 f., 248 sowie V.6.2.

475 Vgl. Korrespondenz zwischen markgraf albrecht und graf ulrich vom 1. und 3. april 
1462 (hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 8) sowie Rechbergs Brief an graf ulrich anläss-
lich seiner Rückreise aus der schweiz vom 25. mai 1462 (hsta stuttgart a 602 nr. 4481  
Bü 9 nr. 470).

476 dazu ausführlich V.6.3.
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dieser Forderung, so Wintergerst, wollte memmingen nicht nachkommen und bot 
stattdessen Recht gegen Zeller. daraufhin wurde die Reichsstadt durch hans von 
Rechberg ohne vorherige Fehdeansage überfallen477.

nach dem 28. Juni 1460 erschien eines morgens unerwarteterweise hans von 
Rechberg als anführer einer württembergischen streitmacht vor der stadt. seine 
Leute raubten oder töteten schafe, Pferde und anderes Vieh, das dort weidete, nah-
men jeden stadtbewohner gefangen, der sich vor den toren aufhielt und erstachen 
einen armen Fuhrmann. danach plünderten sie die memminger dörfer Volkrats-
hofen und steinheim und brandschatzten amendingen und Pless. in der stadt 
wurde sturm geläutet und die bewaffneten Bürger versammelt, einen angriff 
wagten sie jedoch angesichts der stärke von Rechbergs mannschaft nicht. die ad-
ligen Konrad von schellenberg und heinrich der Ältere von eisenburg – der onkel 
des jüngeren heinrich, dessen Fehde gegen memmingen Rechberg wenige Jahre 
zuvor aufgenommen hatte – vermittelten schließlich Verhandlungen zwischen den 
angreifern und dem memminger Rat. Rechberg forderte wie zuvor die heraus-
gabe von Zellers urfehdebrief sowie 1.000 fl. Lösegeld für die Freilassung der ge-
fangenen, worauf die memminger stadtväter nicht eingehen wollten. man einigte 
sich schließlich auf 500 fl. Lösegeld für den gefangenen Patrizier hans Besserer den 
jüngeren und die übrigen, sowie 2 fl. für jede der 158 geraubten Kühe. danach 
zogen Rechberg und seine Leute ungehindert wieder ab478.

möglicherweise steht dieser Vorfall in Zusammenhang mit dem im märz begon-
nenen Krieg des grafen ulrich gegen herzog Ludwig von Bayern-Landshut. als 
im april 1460 ein bayerisches heer in der nähe von heidenheim stellung bezog, 
fürchtete graf ulrich einen bayerischen einfall in seine gebiete479. Vielleicht sollte 
memmingen durch Rechbergs einschüchternden auftritt von einer Parteinahme 
für Bayern abgehalten werden. möglich ist aber auch, dass Rechberg schlichtweg 
seine Kooperation mit den Feinden memmingens auch über die ausrichtung der 
eisenburg-Fehde hinaus fortsetzte. in der chronik erhard Wintergersts finden 
sich für den Zeitraum vom ende der eisenburg-Fehde 1457 bis zu Rechbergs tod 
1464 zahlreiche notizen zu gewalttätigen übergriffen und Fehden gegen mem-
mingen, Biberach, Pfullendorf, Kempten, Leutkirch und Ravensburg480. Leider 

477 erhard Wintergerst, s. 92 f., vgl. Baumann, geschichte des allgäus 2 (1890), s. 56 ff. sowie 
Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 92 f.

478 erhard Wintergerst, s. 93 ff., vgl. Baumann und Kanter wie oben.
479 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 214.
480 eine auswahl für die Jahre 1457 – 59: Wintergerst erwähnt für 1457 verhinderte anschläge 

auf die Reichsstädte Biberach und Pfullendorf, unsichere Reiseverhältnisse im Wurzacher 
Wald und im südwesten der schwäbischen alb (hardt und heuberg), die entführung des 
Bürgermeister von Leutkirch samt eines Knechts und ihre schatzung um 200 fl., die ent-
führung eines gewissen hans amann und seine schatzung um 100 fl.; für 1458 und 1459 
ein überfall durch reytter und rauber auf memminger Fuhrleute im Hart, die ihre Beute 
gehn Sulcz geführt hätten, außerdem eine Fehde zwischen Kempten und hans Zwicker, die 
damit endete, dass Kemptener Kriegsknechte Zwickers haus, die neue ittelsburg, nieder-
brannten, eine Fehde des grafen Friedrich von helfenstein und weiterer adliger gegen die 
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macht Wintergerst nur wenige angaben zu Kontext und Beteiligten dieser ereig-
nisse, sodass über einen Zusammenhang zu Rechbergs überfall auf memmingen 
nur spekuliert werden kann.

Reichsstadt Ravensburg, die nacheile memminger Kriegsknechte gegen Brandstifter  
bei Kaufbeuren, eine Fehde des hans von Werdenstein gegen den Fürstabt von Kempten; 
erhard Wintergerst, s. 79 – 91. 
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9.  Die Klingenberger Fehde und ihre Ausläufer, 1464

9.1  Ursachen, Verlauf und Rolle Hans von Rechbergs  
in der Klingenberger Fehde

der hegauer adlige hans von Klingenberg gehörte über mehrere Jahrzehnte zu 
den führenden mitgliedern der gesellschaft mit st. georgenschild im hegau und 
ist mehrmals als ihr hauptmann nachgewiesen. er und sein neffe eberhard von 
Klingenberg gerieten jedoch wohl zu Beginn der sechziger Jahre in einen streit mit 
anderen mitgliedern, der bis 1463 zu ihrem austritt aus der gesellschaft führte481. 
die hintergründe dieses streits werden im weiteren Konfliktverlauf nie explizit 
erwähnt; wahrscheinlich enstand der Konflikt jedoch daraus, dass finanzielle For-
derungen verschiedener mitgesellen die Klingenberger seit 1457 in den Ruin zu 
treiben drohten482. nachdem hans von Klingenberg 1462 gestorben war, schloss 
eberhard von Klingenberg am 8. Februar 1463 eine einung mit hans und dessen 
neffen Wilhelm von Rechberg, in der alle drei sich eine öffnung ihrer Burgen ho-
hentwiel (Klingenberg), hohenschramberg (hans von Rechberg) und schalksburg 
(Wilhelm von Rechberg) garantierten483. außerdem trat Klingenberg vor dem 
16. Januar 1464 in das Bürgerrecht der eidgenössischen stadt Luzern ein, wohl um 
sich bündnispolitisch gegen die gesellschaft abzusichern484.

ein übergriff des grafen hans von Werdenberg-heiligenberg, der mittlerweile 
hauptmann der gesellschaft geworden war, löste schließlich im Frühsommer 1464 
die Fehde aus. den Fehdebriefen seiner Feinde zufolge soll der graf mehrere 
Knechte des eberhard von Klingenberg willkürlich gefangen genommen und ge-
foltert haben, um ein falsches geständnis von ihnen zu erpressen. einer der beiden 
Knechte wurde dabei getötet, ein anderer, Konrad Rauber genannt guttilin, sagte 
dem grafen nach seiner Freilassung trotz eines urfehdeschwurs am 11. Juni 1464 
die Fehde an, eberhard von Klingenberg und Wolf von asch schlossen sich als 
Fehdehelfer an. Rechtgebote der gesellschaft lehnten die Fehdeführenden ab485. 
am 21. september folgte der Fehdebrief hans von Rechbergs als helfer Klingen-
bergs486.

die Feindseligkeiten wurden noch vor absage der Rechberger von der schalksburg 
aus eröffnet, die Wilhelm von Rechberg als Pfandschaft von Württemberg-stuttgart 
innehatte. Bei einem Raubzug mit angeblich 400 Reitern und 300 Fußknechten am 

481 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 334. Zur namensgebung der einzelnen georgen-
schild-gesellschaften vgl. s. 85 f., anm. 49.

482 siehe dazu V.7.1.
483 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 100.
484 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 334 f.
485 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 334 ff., Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 50 f., 

85 ff.; vgl. Mone, Verhandlungen (1867), s. 266.
486 Mone, Verhandlungen (1867), s. 267 f.



205

3. september 1464 wurden Besitzungen des grafen von Werdenberg und anderer 
mitglieder des georgenschilds auf der schwäbischen alb geschädigt. gleichzeitig 
griffen eberhard von Klingenberg und Wolf von asch die östlich des Bodensees 
gelegene herrschaft heiligenberg an487.

dieser eröffnung folgte binnen eines monats eine überraschende und für die 
Klingenberger Partei verheerende Wendung: graf ulrich von Württemberg-stutt-
gart und graf eberhard von Württemberg-urach sicherten der gesellschaft mit  
st. georgenschild am 25. september vertraglich ihre unterstützung zu und sagten 
Klingenberg und seinen helfern vermutlich am 6. oktober die Fehde an. Letztere 
mussten sich daraufhin rasch auf ihre Burgen hohentwiel, hohenschramberg und 
schalksburg zurückziehen, die jeweils durch die truppen des georgenschilds, 
Württemberg-urachs und Württemberg-stuttgarts belagert wurden. eberhard  
von Klingenbergs Versuch, die eidgenossen mit Begründung durch sein Luzerner 
Bürgerrecht zur hilfe zu überreden, scheiterte am mangelnden interesse der eid-
genossenschaft, ebenso wie sein angebot zu Friedensgesprächen vom 3. november 
1464488.

in den folgenden Wochen verlor Klingenberg seine beiden wichtigsten Verbün-
deten. hans von Rechberg wurde am 11. november während eines Plünderungs-
zugs auf württembergisches gebiet nahe einem dorf namens Rötenbach im 
schwarzwald durch einen Pfeil- oder Bolzenschuss schwer verwundet und starb 
zwei tage später. Zwar konnte hohenschramberg weiterhin gehalten werden, die 
schalksburg jedoch musste sich am 13. dezember den hauptleuten des grafen von 
Württemberg-stuttgart ergeben489.

487 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 336; Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 101 f.
488 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 337, 340, 343; Kanter, hans von Rechberg (1902), 

s. 104 f.; Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 85 ff.
489 die umstände von Rechbergs tod, samt seinem legendären spruch „hostha madostha!“, 

werden ausführlich in der Zimmerischen chronik (i, s. 403 f.) geschildert, wobei die große 
detailgenauigkeit der eher zeitfernen schilderung vermuten lässt, dass der chronist den 
hergang gebührend ausgeschmückt hat. als Zeitzeuge vertrauenswürdiger ist sicherlich 
erhard Wintergerst (s. 115), der auch das dorf Rötenbach im schwarzwald als ort von 
Rechbergs tödlicher Verwundung nennt. die identifikation des ortes ist allerdings nicht 
eindeutig; in Frage kommen sowohl eine siedlung am Rötenbach an der hornberger steige 
bei hornberg (ortenaukreis) als auch das zwischen Rötenberg und alpirsbach gelegene 
dorf gleichen namens (Lkr. Freudenstadt). die Zimmerische chronik (i, s. 403) gibt an, 
dass Rechberg bei seinen ausfällen auf württembergisches gebiet zwar auch Rötenberg 
bei alpirsbach in Brand gesteckt habe, seine tödliche Verwundung aber auf dem Rückweg 
von einem angriff auf hornberg erhielt. da Rechberg für den Rückweg nach schramberg 
durchaus die Route über die hornberger steige und tennenbronn hätte benutzen können, 
ist der an der steige gelegene Weiler Rötenbach durchaus topographisch plausibel. diese 
interpretation würde es ermöglichen, die angaben von Wintergerst (Verweis auf Röten-
bach) und Zimmern (angabe, Rechberg sei auf dem Rückweg von hornberg verwundet 
worfen) miteinander zu vereinigen. Für Rötenbach bei Rötenberg wiederum spricht eine 
Beobachtung von Hummel, Rötenberg (1978), s. 30: in der dorfkirche von Rötenberg be-
findet sich ein glasfenster mit einem auf den Kopf gestellten rechbergischen Wappen, das 
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die Württemberger gerieten nun allerdings gegenüber anderen Fürsten unter 
Rechtfertigungsdruck. hans von Rechberg hatte in einem nicht erhaltenen Brief  
an markgraf albrecht von Brandenburg schwere anschuldigungen gegen graf 
 ulrich von Württemberg-stuttgart wegen dessen Beteiligung erhoben, sodass die 
Württemberger sich genötigt sahen, sich am 10. dezember zu rechtfertigen490. in-
zwischen hatte eberhard von Klingenberg sich zwei tage nach Rechbergs tod an 
herzog sigmund von österreich-tirol gewandt und ihn um Vermittlung gebeten. 
tatsächlich richtete der herzog am 19. november 1464 eine aufforderung an graf 
hans von Werdenberg-heiligenberg, zur ausrichtung der Fehde mit eberhard von 
Klingenberg vor ihn zu kommen. daraufhin wurde die Belagerung von hohentwiel 
abgebrochen und Friedensverhandlungen begonnen, die anfang 1465 zu drei sepa-
raten Richtsprüchen führten491: eberhard von Klingenberg sollte nach dem urteil 
herzog sigmunds vom 28. Januar 1465 mit seinen vier Brüdern der gesellschaft mit 
st. georgenschild innerhalb eines monats abtrag leisten und der einung wieder 
beitreten. als gegenleistung für die intervention des herzogs waren eberhard von 
Klingenberg und seine Brüder bereits am 12. Januar in den dienst des herzogs ge-
treten und hatten ihm ihre Burg hohentwiel geöffnet492. Wilhelm von Rechberg 
musste sich nach dem spruch der schlichter hans vom stein zu Ronsberg und hein-
rich von Rechberg zu Weißenstein vom 13. Februar mit dem Verlust der schalksburg 
abfinden, graf ulrich von Württemberg-stuttgart sollte ihm jedoch einen schuld-
brief über die Pfandsumme von 12.000 fl. ausstellen493. graf eberhard von Würt-
temberg-urach und die gesellschaft mit st. georgenschild mussten entsprechend 
dem urteil der Vermittler hugo und ulrich, grafen von montfort, die Belagerung 
von hohenschramberg abbrechen. die streitpunkte zwischen ihnen und hans‘ 
Witwe elisabeth von Rechberg, geborene gräfin von Werdenberg-sargans, sollten 
vor herzog Ludwig von Bayern-Landshut verhandelt werden494. hohenschram-
berg blieb danach in der hand elisabeths und ihrer söhne495.

die interventionen Württembergs und österreichs zeigen, dass die Klingenber-
ger Fehde erheblich die interessen der benachbarten südwestdeutschen Fürsten 
tangierte. die grafen von Württemberg waren aufgrund der schwächung ihrer Po-
sition in nordschwaben infolge der schlacht von seckenheim dazu übergegangen, 
ihren einfluss nach süden hin zu vermehren. darüber gerieten sie in Konkurrenz 

möglicherweise auf dieses ereignis  hindeutet. – Zum weiteren Verlauf und Beendigung der 
Fehde Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 340 f.

490 hsta stuttgart a 602 nr. 4410 bzw. sta nürnberg Fehdeakten Rep. 106 a nr. 34 c. die 
grafen beklagen, dass sie mercklich verunglimpfft worden seien, und behaupten, sämtliche 
anschuldigungen Rechbergs und Klingenbergs seien gedicht und allein inen zu glimpff one 
grund geschein. Zum inhalt dieser anschuldigungen siehe V. 7.2.

491 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 341 ff.; Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 106.
492 WR 9657; Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 342.
493 hsta stuttgart a 602 nr. 6679.
494 hsta stuttgart a 184 nr. 4.
495 Vgl. Bumiller, die herren von Rechberg (2004), s. 90 ff.
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zu herzog sigmund von österreich-tirol. diese entwicklung offenbarte sich ab 
1469 durch die Bildung gegensätzlicher Bündnissysteme um Württemberg und 
österreich-tirol, kündigte sich jedoch bereits in der Klingenberger Fehde an. die 
baldige intervention der grafen von Württemberg-stuttgart und Württemberg-
urach zugunsten der gesellschaft mit st. georgenschild in der Klingenberger 
Fehde alarmierte daher in kurzer Zeit herzog sigmund von österreich-tirol. die-
ser verhinderte durch sein diplomatisches eingreifen, dass die Württemberger  
die Fehde zur ausweitung ihrer einflusszone auf Kosten der Klingenberg-helfer 
instrumentalisieren konnten496 und schuf mittelfristig eine „aufnahmestellung für 
alle Feinde graf eberhards [von Württemberg-urach]“497.

9.2 Verknüpfung mit anderen zeitlich paralellen Fehden

aus diesem Konflikt sind keine umfangreichen Fehdelisten überliefert wie in den 
Fehden gegen schwäbische Reichsstädte und eidgenössische orte, deren um diese 
Zeit bereits hochprofessionelle Kanzleien eine andere überlieferungssituation be-
dingen. Rechbergs mobilisierungspotenzial scheint jedoch ungebrochen gewesen 
zu sein. thomas Fritz schreibt zu Rechbergs Raubzug auf der schwäbischen alb 
im september 1464:

„dank seiner guten Kontakte zum niederadel in ganz süddeutschland hatte [Rechberg] 
ein – für einen niederadligen – staunenerregendes heer von 400 Reitern und 300 Fuß-
soldaten aufgebracht. dem hatten weder die grafen von Werdenberg noch selbst die  
st. Jörgengesellschaft ernsthaft etwas entgegenzusetzen.“498

die in der amtszeit von Rechbergs sohn, dem ellwanger Fürstpropst albrecht 
von Rechberg, verfasste ellwanger Klosterchronik schreibt, dass beiden Parteien 
gleichermaßen „berühmte grafen und adlige aus dem hegau Beistand leisteten“499. 
die Zimmerische chronik ergänzt, Rechberg und seine Bündnispartner hätten 
neben ihren drei Burgen hohentwiel, schalksburg und hohenschramberg auch in 
andern wherlichen schlössern mere im land zu Schwaben und sonst, die izmals nit 
benennt werden, ir offnung und ufenthalt gehabt500. man darf daher davon aus-
gehen, dass die mobilisierung von Verbündeten ähnlich funktionierte wie in den 
früheren auseinandersetzungen Rechbergs. tatsächlich finden sich auch für die 
Klingenberger Fehde indizien dafür, dass einerseits mehrere Fehden durch die 

496 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 331 ff., 342 f; vgl. unten.
497 Ernst, eberhard im Bart (1933), s. 147.
498 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 336.
499 1464. Hoc anno in partibus Sweviae superioris comes de Werdemberg, adiuvantibus domi

nis de Wirtemberg eisdem vi armatissima, pariter una quippe singulis et comitibus et inclitis 
nobilibus loci Hegau parte ex una, et viro alto sanguine nato de Clingenberg, adhaerente 
ipsis viro tam strenuo tamque animoso Iohanne de Rechberg parte altera, Mavortia inter 
sese bellaque ferocissima excitarunt. mgh ss X, s. 49.

500 Zimmerische chronik 1, s. 402
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 Zusammenarbeit ihrer Protagonisten miteinander verbunden wurden, und dass 
diese Zusammenarbeit andererseits auf der Reaktivierung alter Bündniskontakte 
hans von Rechbergs beruhte.

aus dem eigentlichen Kontext der Klingenberger Fehde sind nur wenige absa-
gen überliefert. außer von eberhard von Klingenberg und hans von Rechberg, die 
graf hans von Werdenberg als helfer von Klingenbergs Knecht Konrad Rauber 
genannt guttilin die Fehde ansagten, erhielt der Werdenberger auch den Fehde-
brief eines gewissen Wolf von asch, vermutlich ein Verwandter von Rechbergs 
langjährigem Verbündeten Veit von asch. Wolf setzte die Fehde gegen die Werden-
berger noch ende Juli 1465 fort, als Rechberg längst tot und Klingenberg aus-
gesöhnt war. Laut dem Fehdebrief seines helfers Bastyen von Symentingen vom 
30. Juli 1465 warf Wolf von asch den grafen hans und georg von Werdenberg-
heiligenberg vor, sie hätten ihm das seine genommen; asch habe erfolgreich vor 
dem Kaiser einen Prozess gegen die Werdenberger geführt, diese seien jedoch der 
kaiserlichen aufforderung, asch sein eigentum zu restituieren, nicht nachgekom-
men501. als helfer des Wolf von asch und des Konrad Rauber genannt guttilin 
sagte übrigens noch am selben tag Valentin von neuenstein ab, der bereits in der 
grünenberg-Fehde und der eisenburg-Fehde auf Rechbergs seite gestanden hatte. 
er  kündigte an, asch und Rauber seinen teil des schlosses angelstein (bei Basel) 
zu öffnen502.

nur zwei monate nach der offiziellen eröffnung der Klingenberger Fehde zeigte 
eberhard d. Ä. von urbach der gesellschaft mit st. georgenschild im hegau seine 
absicht an, eine Fehde gegen ihr mitglied hans von Königsegg zu führen503. am 
13. oktober sagten zusätzlich seine Verwandten Jakob und hans von urbach mit 
acht helfern hans von Königsegg die Fehde an504. eberhard der Ältere von ur-
bach hatte in den vierziger Jahren mit hans von Rechberg gegen die schwäbischen 
Reichsstädte gekämpft, die zeitliche nähe seiner absage an ein mitglied des geor-
genschilds zum ausbruch der Klingenberg-Fehde deutet eine Verbindung an.

einen tag vor hans von Rechbergs tod, am 12. november 1464, sagten hans 
von Löwenberg (Leonberg?) und mathis Walraff von erstein dem grafen eber-
hard V. von Württemberg-urach die Fehde an505. ein „hans von Löwenberg, Ba-
stard“ erscheint bereits in der eisenburg-Fehde als helfer hans von Rechbergs506.

Zur selben Zeit wie die Klingenberger Fehde kämpften außerdem verschiedene 
ehemalige frühere Verbündete Rechbergs gegen die Reichsstädte in schwaben und 
am Bodensee. die zeitliche nähe und die langjährige Verbindung der Fehdeführen-

501 hsta stuttgart a 602 nr. 4416. 
502 ebd.
503 gLa Karlsruhe 123/98 fol. 39.
504 ebd., fol. 58.
505 hsta stuttgart a 602 nr. 4409.
506 ebd. nr. 5533 Bü 4.
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den lässt auch hier eine Verbindung vermuten; in einem Fall lässt sie sich auch 
nachweisen.

hans von Falkenstein, der Bruder von thomas und Rechbergs Bundesgenosse 
aus der heimenhofen-Fehde, dem alten Zürichkrieg, der grünenberg-Fehde und 
der eisenburg-Fehde, hatte nach dem Verkauf der Farnsburg 1458 auf der heid-
burg Fuß gefasst, die auf einer Passhöhe zwischen Kinzig- und elztal lag. am 
9. Juli 1464 wird er als helfer eines Fehdegegners der Reichsstadt ulm erwähnt, 
dem er seinen teil der heidburg öffnete507. Vermutlich in derselben Fehde kämpf-
ten auch die söhne des Balthasar von Blumenegg, dietrich und Rudolf: sie wurden 
nach am 16. september 1467 auf Fürbitte des grafen heinrich von Fürstenberg mit 
der Reichsstadt ulm ausgesöhnt508.

Bereits 1463 wurden graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig, hans von 
Reischach zu dietfurt, genannt hamman, und hans von hornstein Fehdehelfer 
eines gewissen Ludwig hafen von sonthofen gegen die städte Konstanz, überlin-
gen, Lindau, Ravensburg, Wangen, isny, Pfullendorf und Buchhorn. im dezember 
1464 schworen hans von Reischach zu dietfurt und seine helfer, die mit diesen 
städten in Fehde gelegen waren, von nun an zwei Jahre Frieden zu halten509. hans 
von Reischach begann allerdings kurz darauf eine neue Fehde gegen ulm, wo er  
am 12. september 1466 als straßenräuber enthauptet wurde510. in diesem Fall lässt 
sich die Verbindung zur Klingenberger Fehde eindeutig belegen, denn es war Rei-
schach, der eberhard von Klingenberg am 14. november 1464 darüber in Kenntnis 
setzte, dass hans von Rechberg am Vortag den tödlichen schussverletzungen erle-
gen war, die er sich am 11. november zugezogen hatte. darüber hinaus bat er Klin-
genberg um anweisungen für sein weiteres Verhalten:

Lieber Eberhart. Ich füg dir zu wissen, wie das Hans von Rechberg, dem got gnädig sye,  
uf sontag nächst vergangen geschossen worden ist von den vynden, desselben schutz er uf 
zinstag uf mittentag verschaiden und tod ist. Hierumbe bitte ich und Glary511 dich wissen 
darnach zu richten, und uns din mainung verstäntlichen lassen by disem botten wissen, uns 
darnach wissen zu richten. Hierumb bitten wir dich, das du in disen dingen das best küsest 
und uns, und macht du gericht werden, bedunck uns gerauten sin. Geben uff mitwochen 
nach S. Martins tag Anno etc. lxiiijo. Hans von Rischach von Dietfurt512.

507 FuB 6 (1889), nr. 271.5 a, s. 432, zum Kauf der heidburg siehe prosopographischer an-
hang: Falkenstein (sisgau).

508 Balthasar von Blumenegg siegelt das dokument mit und wird ausdrücklich als Vater der 
beiden Brüder genannt. FuB 6 (1889), nr. 271.5, s. 432.

509 gLa Karlsruhe 123/237-1.
510 siehe prosopographischer anhang.
511 Vermutlich hans von hausen genannt gläri, der in fast allen Fehden Rechbergs seit 1446 

erscheint. Vgl. prosopographischer anhang.
512 Mone, Verhandlungen (1867), s. 275 f.
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10. Resümee: Soziale Kapitalbildung durch Fehdenetzwerke

in jenen kriegerischen auseinandersetzungen, in denen hans von Rechberg nicht 
unter dem Befehl eines Fürsten kämpfte, lässt sich fast immer nachweisen, dass er 
mit anderen adligen kooperierte, die, formal gesehen, jeweils in anderen Fehden 
kämpften. diese Kooperation vollzog sich im Rahmen der gegenseitigen öffnung 
von Burgen und der Vereinigung von gefolgsleuten zur durchführung gemein-
samer Raubzüge und angriffe auf städte. sie ermöglichte den Fehdeführenden die 
kurzfristige aufstellung von regelrechten heeren mit bis zu vierstelliger mann-
schaftsstärke und verhalf ihnen zu einer beträchtlichen überregionalen Reichweite 
und handlungsfähigkeit. durch diese Verknüpfung von lokal begrenzten einzel-
konflikten verschmolzen die Fehden der netzwerkmitglieder jeweils zu multi-
polaren, überregionalen großkonflikten, insbesondere im adelskrieg gegen die 
schwäbischen Reichsstädte 1438 – 43, in der eisenburg-Fehde 1451 – 57 und wohl 
auch in der Klingenberger Fehde 1464. Formal richteten sich einige dieser einzel-
fehden jeweils gegen denselben gegner, manche jedoch auch gegen andere Parteien: 
so arbeiteten im adelskrieg gegen die Reichsstädte die Feinde des Konstanzer 
 Bischofs mit jenen des schwäbischen städtebunds zusammen, in der eisenburg-
Fehde vereinigten sich die Feinde der Reichsstädte mit Fehdegegnern Basels und 
der Kurpfalz, in der Klingenberger Fehde kooperierte die opposition gegen die 
gesellschaft mit st. georgenschild und Württemberg mit den Feinden der Boden-
seestädte. dieselben gruppen fehdeführender adliger erscheinen außerdem in den 
großkonflikten dieser Zeit, im alten Zürichkrieg, dem Zweiten städtekrieg und 
noch im Reichskrieg gegen Bayern und die Kurpfalz im Kriegsdienst verschiedener 
süddeutscher Fürsten. Besonders im alten Zürichkrieg bildeten die ehemaligen 
städtfeinde das Rückgrat des habsburgisch-zürcherischen heeres.

dieses netzwerk fehdeführender adliger zeigte im Verlauf der gewaltkarriere 
hans von Rechbergs in struktur und Zusammensetzung eine starke Volatilität. an-
ders als in einem vertraglichen Bündnis existierte kein verbindlicher anreiz für 
einen Fehdeteilnehmer, seinen Verbündeten in ihrer nächsten Fehde erneut hilfe 
zu leisten. Viele Kombattanten erscheinen daher nur in einer oder zwei Fehden und 
sind danach nicht mehr fassbar. der informelle charakter des netzwerks bedeutete 
für seine mitglieder damit einerseits weniger Verbindlichkeiten, andererseits aber 
auch weniger Bündnissicherheit als eine adelsgesellschaft513.

513 thomas marolf spricht daher von „ad-hoc-Fehdegesellschaften“. Marolf, hans von 
Rechberg (2006), s. 13. eine ähnlich lose gruppenstruktur stellt interessanterweise Wil-
fried ehbrecht für die Vitalienbrüder fest: „die Vitalienbrüder kannten keine selbstver-
ständliche interessensgleichheit (…), wenn der einzelne Verband agierte oder reagierte, sie 
konkurrierten vielmehr untereinander, wechselten die Parteien, lösten ihre gruppen auf 
und fanden sich wieder, wo Kaperbriefe lohnenden einsatz versprachen bzw. Verfolgungs-
druck gemeinschaftliche Verteidigung erforderte.“ Ehbrecht, Ruten, roven (2006), s. 260.
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über einen längeren Zeitraum betrachtet kristallisiert sich jedoch innerhalb des 
netzwerks ein harter Kern von adligen heraus, die sich, wie hans von Rechberg, 
über lange Zeiträume hinweg beinahe ununterbrochen an Fehden beteiligten und 
ihre Kontakte in diesem Rahmen immer wieder reaktivierten. diese langfristigen 
städtefeinde ergriffen erkennbar die initiative bei der eröffnung und Verknüpfung 
neuer einzelfehden, indem sie ihre um 1440 begründeten Bündniskontakte immer 
wieder von neuem reaktivierten. es ist daher vor allem der langfristige charakter 
ihrer Bündnisbeziehungen, der das Fehdenetzwerk auf dauer am Leben erhielt. 
um diese Kontinuitäten herauszustellen, folgt hier ein kurzer überblick über die 
Beteiligungen der wichtigsten Verbündeten Rechbergs an seinen Fehden514:

Grafen von Helfenstein-Wiesensteig: die grafen Ludwig und Friedrich waren 
vom Bischof-heinrich-Krieg 1440 (Ludwig?) über den alten Zürichkrieg (Ludwig, 
Friedrich), den Zweiten städtekrieg (Ludwig, Friedrich, ulrich) und die eisenburg-
Fehde (Ludwig) bis vermutlich zur Klingenberger Fehde (Friedrich) Rechbergs 
Bundesgenossen und beteiligten sich an der straßburger einung von 1447.

Grafen von Lützelstein: graf Jakob von Lützelstein war im adelskrieg gegen 
die schwäbischen Reichsstädte 1441 und im alten Zürichkrieg Rechbergs Verbün-
deter und schloss sich 1447 ebenfalls der straßburger einung an. möglicherweise 
beteiligte sich Rechberg, sicher aber graf hans von eberstein an der Fehde des 
Lützelsteiners gegen die Kurpfalz. in der eisenburg-Fehde leistete Lützelstein 
Rechberg Waffenhilfe.

Graf Hans von Eberstein: graf hans von eberstein war, wie sein Verwandter 
graf Jakob von Lützelstein, in den städtefeindlichen Fehden 1441/42, im alten 
 Zürichkrieg 1443 – 46, in der straßburger einung von 1447 und in der eisenburg-
Fehde Rechbergs Verbündeter.

Grafen von Werdenberg-Sargans: möglicherweise bestand bereits eine Verbin-
dung zwischen der himmeli-Fehde und den Versuchen der Werdenberger, im tog-
genburger erbschaftsstreit ihren früheren Kernbesitz, das sarganserland, zurück-
zuerhalten. die Brüder georg und Wilhelm, grafen von Werdenberg-sargans, 
wurden im alten Zürichkrieg sowie in der schamserfehde 1451 durch ihren schwa-
ger hans von Rechberg unterstützt und erscheinen in der eisenburg-Fehde sowie 
im Reichskrieg gegen die Wittelsbacher unter seinen Verbündeten. 

Herren von Geroldseck-Sulz mit Verwandten und Vasallen: ein erster Kon-
takt zu georg von geroldseck-sulz könnte bereits im hussitenkrieg 1431 stattge-
funden haben. danach kooperierten vor allem georg und heinrich von gerolds-
eck-sulz bis ca. 1457 mit Rechberg: möglicherweise schon im Bischof-heinrich-Krieg 
1440, spätestens in den städtefehden 1441/42 (georg, heinrich, Konrad, hans), im 
alten Zürichkrieg (georg, hans), in den übergriffen gegen Basler Bürger 1446/47 
(georg), im Zweiten städtekrieg (heinrich, Konrad, hans, dagegen georg auf sei-
ten der städte) und in der eisenburg-Fehde (heinrich). das schwinden sichtbarer 

514 Zum folgenden siehe die entsprechenden abschnitte des prosopographischen anhangs.
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Belege für Rechbergs nähe zu dieser Familie nach 1457 dürfte auf den tod der 
Brüder georg und heinrich bis zu diesem Jahr zurückzuführen sein, denn die bei-
den anderen standen seltener in Kontakt zu Rechberg. neben den geroldseckern 
erscheinen auch einige Personen als mitglieder des Fehdenetzwerks, die mutmaß-
lich zu ihren Vasallen gehörten, vor allem aus den Familien Sattler, Empfinger, 
First und Gut von Sulz.

insbesondere georg von geroldseck-sulz war außerdem bereits lange vor  seinem 
ersten auftreten in Rechbergs umgebung in zahlreichen Fehden beteiligt gewesen: 
Zuerst als helfer des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern 1419 in 
dessen Fehde gegen Pfalzgraf otto von mosbach, 1420 – 22 mit dem öttinger und 
herzog Reinhold von Urslingen gegen Württemberg und den schwäbischen städ-
tebund. anschließend wurden alle drei 1424 Fehdehelfer des markgrafen Bernhard 
von Baden gegen die Reichsstädte in elsass und Breisgau. urslingen und geroldseck 
kämpften danach 1426 – 31 als helfer des georg von enne gegen die Bodenseestädte, 
1429 – 31 gegen die herren von hohengeroldseck. um 1430 leistete georg den 
habsburgern Kriegsdienste gegen Burgund, zog wahrscheinlich 1431 in den hussi-
tenkrieg, kämpfte 1435 als helfer der grafen von Württemberg gegen die Landschad 
von steinach und schließlich, wiederum mit dem herzog von urslingen, ab 1436 in 
der Rosshaupter-Fehde gegen nürnberg, ab 1438 in der schultheiss-Fehde gegen 
den schwäbischen städtebund und ab 1441 als helfer des grafen Friedrich genannt 
der öttinger wiederum gegen die schwäbischen Reichsstädte. Zu dem Zeitpunkt, als 
sein Kontakt zu hans von Rechberg dauerhaft wurde, hatte georg also bereits eine 
zwanzigjährige Fehdekarriere hinter sich. hätten herzog Reinhold von urslingen 
(† 1442) und der öttinger († 1443) länger gelebt, hätten sie mit großer Wahrschein-
lichkeit auch in den folgenden Fehden eine wichtige Rolle gespielt.

Herren von Falkenstein-Ramstein (Schwarzwald): Wie die herren von ge-
roldseck waren auch die herren von Falkenstein-Ramstein mit herzog Reinhold 
von urslingen verwandt, allerdings entfernter515. erhard von Falkenstein-Ramstein 
scheint bereits in den 1410er Jahren an einer Fehde des urslingers teilgenommen zu 
haben. sowohl erhard als auch sein neffe hans von Falkenstein-Ramstein erschei-
nen ab ca. 1444 bis zu ihren letzten nennungen in den fünfziger Jahren unter hans 
von Rechbergs Verbündeten: erhard stellte ab diesem Zeitpunkt seine Burg Ram-
stein, die er 1448 an Rechberg verkaufte, für städtefeindliche unternehmungen zur 
Verfügung, hans befand sich beim überfall auf Rheinfelden, im Zweiten städte-
krieg und in der eisenburg-Fehde unter Rechbergs helfern. daneben erscheinen 
auch angeheiratete Verwandte beider Falkensteiner Linien, die zu den Verlierern 
der Falkensteiner Fehde gehörten, wiederholt als mitglieder des rechbergischen 
Fehdenetzwerks, vor allem aus den Familien Branthoch und Haugk zu Waldau.

515 die großmutter des erhard von Falkenstein-Ramstein, adelheid von urslingen, war eine 
großtante des herzogs Reinhold Vi. von urslingen. Vgl. schubring, herzoge von 
 urslingen (1974), s. 88 und Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 70.
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Herren von Falkenstein (Sisgau): die Brüder thomas und hans von Falken-
stein (schweiz), sind von den städtefehden zu Beginn der vierziger Jahre (hans, 
evtl. thomas) über den alten Zürichkrieg (hans, thomas), die übergriffe auf Bas-
ler Bürger 1446 (thomas), die grünenberg-Fehde (hans, thomas), die eisenburg-
Fehde (hans), den thurgaukrieg (hans) bis vermutlich zur Klingenberger Fehde 
(hans) Rechbergs Verbündete.

Herren von Eisenburg: Veit von eisenburg und hans von Rechberg könnten 
sich bereits 1431 im hussitenkrieg kennen gelernt haben und kooperierten in der 
Lütticher Fehde 1436, in der himmeli-Fehde 1438 – 40 und in den Fehden gegen 
die schwäbischen Reichsstädte 1441/42. einige Jahre nach Veits tod (frühestens 
1443) wurde hans von Rechberg 1451 Fehdehelfer von dessen sohn heinrich d. J. 
von eisenburg, der jedoch schon im Winter 1452/53 verstarb.

Herren von Klingenberg: hans von Klingenberg tritt in zahlreichen urkunden 
und Briefen Rechbergs als dessen Zeuge oder Bürge auf. die schwäbischen Reichs-
städte warfen ihm in den Fehden 1441/42 und erneut im Zusammenhang mit der 
Bedrängung Radolfzells 1455 vor, den städtefeinden seine stadt stein am Rhein als 
stützpunkt zur Verfügung zu stellen. nach dem tod des hans von Klingenberg 
1462 wurde hans von Rechberg in der Klingenberger Fehde 1464 helfer seines 
neffen eberhard.

Herren von Wernau: schweninger von Wernau erscheint im Bischof-heinrich-
Krieg, im adelskrieg gegen die Reichsstädte, im sunthauserkrieg sowie, gemeinsam 
mit seinem Bruder Wolf, in der eisenburg-Fehde als Verbündeter Rechbergs. Wolf 
von Wernau ließ sich außerdem möglicherweise im Reichskrieg gegen Bayern und 
Kurpfalz durch hans von Rechberg für das württembergische heer anwerben.

Herren von Urbach: mehrere herren von urbach (Walter, hans) nahmen 1431 
am hussitenkrieg teil, außerdem als Verbündete Rechbergs in der himmeli-Fehde 
(hans), im Bischof-heinrich-Krieg (hans), im adelskrieg gegen die Reichsstädte 
1441/42 (hans, eberhard d. Ä.), im alten Zürichkrieg (eberhard d. Ä.?), in städte-
feindlichen Fehden während des Zürichkriegs (Walter?, eberhard d. Ä.) sowie ver-
mutlich in der Klingenberger Fehde (eberhard d. Ä.).

Herren von Asch: Veit von asch beteiligte sich bereits 1439 an einer städtefeind-
lichen Fehde und erscheint im Bischof-heinrich-Krieg, im adelskrieg gegen die 
schwäbischen Reichsstädte, im alten Zürichkrieg, in der grünenberg-Fehde und 
im Zweiten städtekrieg als Rechbergs Verbündeter. ein stefan von asch wird 
 außerdem 1447 durch hans von Rechberg als sein Vogt bezeichnet, ein Wolf von 
asch ist 1464 Rechbergs Bundesgenosse gegen die gesellschaft mit st. georgen-
schild.

Hans von Hausen, genannt Gläri: er erscheint erstmals 1446 als helfer des 
eberhard d. Ä. von urbach im umfeld der städtefeinde, beteiligte sich 1446 an 
einer Fehde gegen Basel, dann an der grünenberg-Fehde, der eisenburg-Fehde 
sowie wahrscheinlich der Klingenberger Fehde.
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die Feststellung, welche Personen zu den langfristigen und führenden mitglie-
dern des rechbergischen Fehdenetzwerks gehörten, wird noch in Kapitel V.1. mit 
hinblick auf die situation dieser adligen im territorialisierungsprozess für die 
suche nach ihren gemeinsamen motiven relevant werden. 

in mancher hinsicht erinnern diese netzwerkstrukturen an die adelsgesell-
schaften des 14. Jahrhunderts. Für die Lütticher Fehde 1436, den adelskrieg gegen 
die schwäbischen Reichsstädte bzw. den parallel verlaufenden Bischof-heinrich-
Krieg und die Klingenberger Fehde sind mündliche und schriftliche Bündnis-
vereinbarungen zwischen den hauptleuten des Fehdenetzwerks überliefert. sie 
sehen jeweils mehrere oder sämtliche der folgenden merkmale vor: eine mindestens 
zweischichtige hierarchie von haupt- und gefolgsleuten, eine Regelung zur auf-
teilung von Risiken, Kosten und Beutegewinnen, ansonsten die gegenseitige öff-
nung von Burgen sowie die Pflicht zum gegenseitigen Beistand. diese Vereinba-
rungen sowie das geschlossene auftreten der netzwerkmitglieder im solddienst 
süddeutscher Reichsfürsten in mehreren großkonflikten lässt eine große Ähnlich-
keit zu den genossenschaftlichen Vereinigungen von Berufskriegern erkennen516, 
aus denen sich in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts die adelsgesellschaften 
entwickelten517. 

dieser entwicklungsschritt wurde in der straßburger einung von 1447 voll-
zogen, in dem sich die wichtigsten hauptleute des Fehdenetzwerks (bezogen auf 
dessen damalige Zusammensetzung) zusammenschlossen. die detaillierten Bestim-
mungen zur inneren Verfassung dieses Vertragsbündnisses ist weitgehend identisch 
mit den analogen Regelungen der Bündnisverträge beispielsweise der gesellschaft 
mit st. Wilhelm518. dass durch die Partizipation des straßburger Bischofs ein 
Reichsfürst an dieser einung anteil hatte, tut der Ähnlichkeit ebenso wenig ab-
bruch wie die geringe Laufzeit des Bündnisses: denn einerseits hat auch die gesell-
schaft mit st. georgenschild gelegentlich geistliche Reichsfürsten aufgenommen, 
andererseits lassen sich auch die adelsgesellschaften aus der Zeit des ersten städte-
kriegs, denen die herren von Rechberg angehörten, nur für wenige Jahre nach-
weisen519. auch für die disparate geographische herkunft der Bündnisteilnehmer 
gab es entsprechende Vorläufer: die ebenfalls in den achtziger Jahren des 14. Jahr-
hunderts aktive Löwengesellschaft setzte sich in ähnlicher Weise aus mitgliedern 
zusammen, die aus dem mittelrheingebiet und verschiedenen teilen schwabens 

516 Vgl. Selzer, deutsche söldner (2001), s. 201 – 206; Tresp, söldner aus Böhmen (2004), 
s. 59 ff.

517 „offenbar standen soldkompanien umherziehender adliger bei [der Bildung von Ritter-
einungen im 14. Jahrhundert] Pate, weshalb bei diesen frühen Rittereinungen der charak-
ter militärischer Kampfbünde sehr ausgeprägt ist. Zwangsläufig fanden sich die adligen, 
von städten und Fürsten gleichermaßen als gefahr empfunden, bald in regionale aus-
einandersetzungen verstrickt.“ Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 107; vgl. Ruser, ge-
schichte der gesellschaften (1975/76), s. 16 – 21, 31.

518 Vgl. Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 111 f.
519 ebd., s. 105 – 115.
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kamen520. im Vergleich zu diesen genossenschaftlichen Zusammenschlüssen fehlten 
der straßburger einung nur wenige charakteristika, etwa ein gemeinsamer name, 
abzeichen und dergleichen. ein ähnlicher ansatz zur Bildung einer adels-
gesellschaft könnte auch der von Ägidius tschudi im Kontext der schamserfehde 
erwähnte schwarze Bund521 gewesen sein, in dem sich die adligen gegner der auf-
ständischen schamser miteinander verbanden.

die netzwerkgestaltung bei hans von Rechberg fand also unter sehr ähnlichen 
Vorzeichen statt wie bei seinem Vater und großvater. anlässlich einer großen mili-
tärischen auseinandersetzung als Folge einer Polarisierung zwischen Fürsten und 
nichtadligen herrschaftsträgern – hier der erste städtekrieg, dort der adelskrieg 
gegen die städte – vollzog sich eine mobilisierung von adligen, die sich miteinan-
der verbanden und ihre Bündnisbeziehungen in der Folgezeit aufrechterhielten, 
stabilisierten und zumindest kurzzeitig vertraglich fixierten. im folgenden soll die 
Rolle der ständischen Polarisierung zwischen adligen und städten bzw. bäuer-
lichen einungen in diesem mobilisierungs- und Vernetzungsprozess untersucht 
werden, die sich ebenfalls in beiden Fällen beobachten lässt.

520 ebd., s. 105 ff.
521 Vgl. iii.7.3.





IV. Legitimierung und Mobilisierung  
durch Städtefeindlichkeit 

„der kräftige, aufgeweckte Knabe mag in der väterlichen Burg wohl gar oft aufmerksam 
den erzählungen des Vaters gelauscht haben, wenn derselbe seinen Kindern die Kämpfe 
schilderte, welche dereinst er und sein Bruder albrecht unter den Fahnen oesterreichs 
gegen die schweizer durchgefochten hatten und bei welchen albrecht in der unglücklichen 
schlacht bei sempach am 9. Juli 1386 sein Leben eingebüßt hatte. dabei mag dann in des 
Zuhörers Kopf der gedanke aufgestiegen sein: wenn er herangewachsen und groß und 
stark geworden sei, den tod des oheims an den „Kühbuben“, wie die schwaben ihre 
schweizerischen nachbarn zu nennen beliebten, zu rächen1.“

in seiner selbstdarstellung griff hans von Rechberg städte- und bauernfeindliche 
Ressentiments auf, die bereits seit dem sempacherkrieg immer wieder in auseinan-
dersetzungen zwischen ständisch überwiegend homogenen gruppen von adliger 
seite zum ausdruck gebracht worden waren. Zugleich gelang ihm, wie im voraus-
gegangenen teil gezeigt wurde, immer wieder die mobilisierung eines weitge-
spannten netzwerks von Verbündeten, die wie Rechberg meist in auseinanderset-
zungen mit nichtadligen herrschaftsträgern standen. im folgenden Kapitel soll an 
den Beispielen der grünenberg- und der eisenburg-Fehde die selbstdarstellung 
Rechbergs bzw. der städtefeinde behandelt werden, die mit der gezeigten Verknüp-
fung lokaler einzelfehden zu einem überregionalen netzwerk von Fehdeführen-
den korrespondierte. diese selbstdarstellung wird hier außerdem in den Zusam-
menhang seiner Fremddarstellung durch die Fehdegegner gesetzt, um sie in den 
Kontext des potenziell konfliktentscheidenden Wettbewerbs der Parteien um die 
meinung der zeitgenössischen öffentlichkeit einzuordnen.

 1 Schön, hans von Rechberg (1895), s. 60. 
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1.  Legitimationsdefizite: Hans von Rechberg  
als Straßenräuber

die schwäbischen Reichsstädte wie auch Basel veröffentlichten nach den jeweiligen 
eröffnungen der eisenburg- bzw. der grünenberg-Fehde stellungnahmen, die da-
rauf abzielten, dem gewaltsamen Vorgehen Rechbergs jeden anschein von Legiti-
mität zu entziehen. unter anderem wurde eine große Zahl von Fürsten und städten 
in sendschreiben über die von Rechberg und seinen Leuten begangenen untaten 
auf dem Laufenden gehalten. so berichtete Basel am 25. oktober 1448 in einem 
Brief an Bern darüber, dass die adligen von Rheinfelden nach ihrem überfall auf 
die stadt hunderte von Frauen und Kindern aus der stadt vertrieben, misshandelt 
und beraubt hätten, sogar drei Wöchnerinnen mit ihren säuglingen2. Kurz vor Bei-
legung der grünenberger Fehde sah sich hans von Rechberg am 25. april 1449 
veranlasst, den offenbar öffentlich verbreiteten Vorwurf zurückzuweisen, er habe 
mordbrenner für nächtliche Brandstiftungen in Basel geworben. Zuvor war in 
Basel ein halbwüchsiger Junge, der sich als mönch ausgegeben hatte, auf dem 
scheiterhaufen verbrannt worden, weil man ihn für einen von Rechberg gedun-
genen mordbrenner hielt3. die chronik des erhard von appenwiler berichtet au-
ßerdem darüber, dass Rechberg versucht habe, hörige der stadt Basel davon abzu-
schrecken, ihre abgaben in die stadt zu bringen, indem er ihnen Verstümmelung 
androhte und diese drohung wohl auch in die tat umsetzte. auch diese nachricht 
dürfte die Runde gemacht haben4. 

 2 Aber nachdem sy von uns hinuff gescheiden sind, hand wir vernommen von den erbern 
Lüten, Frowen und Mannen, so zu Rynfelden ußgestossen, der zu Liechstal [Liestal, Kt. 
Baselland] und by uns by den Zweyhunderten, one Wybe und Kinde (der noch me sind), das 
sy [die adligen Besetzer Rheinfeldens] unkristenlich gehandelt, sunder die Frowen alle wz in 
ir Underhemdlin durch den von Rechberg, Balthasar von Blumenegk und ander Ritter ab
gezogen, und mit Urloube in iren Gemechden und Afftern und überall ersucht, und was sy 
funden hant, alles beroubet sint, ettlich drye tegeliche kindbettern ouch ussgestossen sind, der 
eyne etwas Gelts unter ir kindlin in die Wagen verborgen hat. Da nam der Ritter einer das 
kindlin by dem halß und zoch das uß der Wagen und hub es also by dem halss, untz das sy 
die Wagen ersuchtent und das Gelt fundent. Brief Basels an Bern vom 25. oktober; in: der 
schweizerische geschichtsforscher 12 (1844), s. 113 f.

 3 am 25. april 1449 schrieb Rechberg an Basel: Ouch han ich by minen tagen weder man (…) 
noch frowen daruff versoldet mordt ze prennen und tügent mir unrecht. Aber mir ist wol Ir 
sigent die, die sölichs stifftent, als dan(n) nechst in der heiligen zit in passione d(omi)ni uff 
einen tag in dem dorff zú Egring(e)n durch úch frum lúte, alte und iunge, vermordtbrandt 
sint (…). sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg 1 1443 – 1456 Rheinfelder sache, 
s. 261 f. Zur hinrichtung des angeblichen mordbrenners siehe erhard von appenwiler, 
s. 297: Item quinta ante Ambrosii 49 [bzw. 1. April 1449] hat man einen jungen knaben 
verbrent; gab sich ussz fúr einen munch, hat von dem von Rechberg genom 1 guldin, solt die 
clein stat verbrent han, donoch soltend imme worden sin 10 gl.; was nit 20 jor alt.

 4 erhard von appenwiler berichtet: [S]ú hattend aber die stat Basel vor angriffen schantlichen 
und boszlichen, ungewarnet, doby allen umbsessen vom adel gebotten, geschriben: nútz in 
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Wenige Jahre später machte in der eisenburg-Fehde auch der schwäbische städ-
tebund Berichte über greueltaten Rechbergs, seiner Verbündeten und gefolgsleute 
publik. als publizistische antwort auf giftmordvorwürfe, die Rechberg über  
die Reichsstädte verbreitet hatte5, sandten die städte am 3. Juli 1453 ein langes 
schreiben über Rechbergs aktivitäten an die zu Worms versammelten Fürsten  
des mergentheimer Bundes. unter anderen berichteten sie darin über ein massaker 
an den Bewohnern eines den Reichsstädten zugehörigen dorfes: Rechberg und 
seine Leute hätten in der morgendämmerung des Pfingstsamstag 1453 einen armen 
nachthirten enthauptet und anschließend in einem nahen dorf etliche den städten 
zugehörige Leibeigene auf brutale Weise ermordet, in der meinung, diese hätten 
vorgehabt, den tod des hirten zu rächen6.

solche moralischen Vorwürfe waren sicherlich geeignet, Rechberg unter Recht-
fertigungsdruck zu setzen. Bedrohlicher für ihn war jedoch die Weigerung seiner 
gegner, seinen anspruch auf den status eines Fehdeführenden zu akzeptieren: 
 sowohl Basel als auch die schwäbischen Reichsstädte bezichtigten ihn und sein ge-
folge des kriminellen straßenraubs. dabei konnten sie sich ebenso auf die Fehdebe-
stimmungen der goldenen Bulle wie auf die daraus abgeleitete Reformatio Friderici 
von 1442 berufen, gemäß denen eine Fehde nur rechtmäßig war, wenn die friedliche 
Rechtsfindung vor gericht gescheitert war und der gewalttäter sich vergeblich um 
eine gerichtliche Rechtsfindung bemüht und seine Fehdeabsicht dem gegner drei 
tage vor Fehdebeginn durch schriftliche oder mündliche absage angezeigt hatte. 
Wer gegen diese Regeln verstieß, galt nach der goldenen Bulle als ehrloser Verräter, 
der von jedem Richter „mit den gesetzlichen strafen belegt“ werden sollte7. 

die stat zuo fuoren, oder sú woltend imme hend und fuesse abhouwen.“ diese drohung soll 
nach eröffnung der Fehde gegen Basel wahr gemacht worden sein: „Item Quarta ante Lucie 
[11. dezember 1448] hand die boeszwicht von Rinfelden gesellen angerant, die gon Basel 
zins brochtend, dem einen bede hend abgehowen; zwen entrunnent. erhard von appen-
wiler, s. 287 f.

 5 siehe unten.
 6 Dabi och bi dem, das Hanns von Rechberg und sin mittrytter uff solich böse geschicht unbe

wart ding bescheen und die mutwillige unredliche vientsch(aft) vil armer fromer lúte muot
willigklich und mordlich, och nachdem und ir ettlich gefang(e)n genomen sin, von dem leben 
zuo dem tod gebracht; als si och an dem hailigen pfingstaubent nehstvergangen ainem armen 
fromen nachthirten mit angendes tags sin houpt abgehowen und daruff by ainem anndern 
dorff etlich unnser armen lúte uf mainung, als ob sy och die unsern und in zuo hilff von uns 
usgeritten wern, und solich mord und úbel an dem hirtten begangen rechen wolten, zuo in 
usser irem vorttail zuo komen geraisset, und daruff ir etwievil jämerlich und ellenclich 
zerhowen, die houpter abgehowen, die kelen abgeschnitten und ermurdet hand. Das doch 
unverschuldt, from armlut gewesen sin. stadta ulm a 1117 nr. 51.

 7 Weinrich, ausgewählte Quellen (2001), s. 367; zum Verweis der Reformatio auf die Vor-
schrift der goldenen Bulle über die absagefrist ebd., s. 494. christine Reinle weist mit 
Recht darauf hin, dass die Verbindlichkeit kodifizierter Rechtsnormen für die zeitgenös-
sische öffentlichkeit angesichts des Fehlens eines einheitlichen Rechtsstandpunkts und der 
parallelen existenz wirkmächtiger, nichtkodifizierter ordnungsvorstellungen in Zweifel zu 
ziehen ist (Reinle, Bauernfehden (2003), S. 47 – 52). allerdings wurde die gültigkeit des 
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gegen diese Bedingungen hat hans von Rechberg geradezu gewohnheitsmäßig 
verstoßen, denn seine bevorzugte militärische taktik beruhte auf einem überra-
schungselement, das nicht mit einer regelgemäßen absage zu vereinigen war, etwa 
bei den überfällen auf Rheinfelden sowie auf die stadt Brugg im aargau vier Jahre 
zuvor. in Rheinfelden hatte Rechberg eine gruppe von Bewaffneten vorausge-
schickt, die ihre Rüstungen und schwerter unter Pilgergewändern versteckt hatten. 
diese Vorhut konnte sich ungehindert dem torbereich am südlichen Rheinufer nä-
hern, während drei Lastschiffe, in denen sich die hauptmacht versteckt hielt, den 
Zoll an der Flussbrücke erreichten. auf ein signal warfen die angeblichen Pilger 
ihre mäntel zur seite, zückten ihre Waffen, töteten die torwächter und verschaff-
ten den herbeieilenden Kämpfern aus den schiffen Zugang zur stadt. dort stießen 
sie auf geringe gegenwehr, weil viele Rheinfeldener an diesem tag zum markt nach 
Liestal gefahren waren. einen Fehdebrief hatten die adligen hauptleute des an-
griffs vorher nicht geschickt8. Ähnlich ging Rechberg bei der einnahme von Brugg 
während des Zürichkriegs vor: Während sich die masse von Rechbergs Leuten im 
schutz der nächtlichen dunkelheit verbarg, schickte Rechberg den überläufer 
thomas von Falkenstein vor, der den torwächter dazu brachte, ihn mit seinen Be-
gleitern in die stadt zu lassen. Falkenstein besaß Berner Bürgerrecht, hatte jedoch 
auf Veranlassung Rechbergs heimlich ins habsburgische Lager gewechselt. da die 
stadt Brugg zum Berner untertanengebiet im aargau gehörte, öffnete der Wächter 
ihm das tor und wurde sofort erschlagen, während die angreifer in die stadt ein-
drangen9. solche Kriegslisten wären zweifellos chancenlos gewesen, wenn die 
 angreifer ihre absichten den betroffenen städten zuvor per Fehdebrief mitgeteilt 
hätten. die eroberung von Brugg und Rheinfelden hätte ohne solche Kriegslisten 
daher sicherlich eine erheblich höhere Zahl von angreifern und eine längere 

kaiserlichen gebots der fristgerechten Fehdeansage in den schreiben hans von Rechbergs 
nicht nur nicht in Frage gestellt, sondern gegen Reichsstädte und eidgenossen angeführt:  
in der eisenburg-Fehde behauptete Rechberg, ulm habe 1441 die eisenburg onbewart 
uwer aller eren (…) wider die gesatzet kayserliche recht eingenommen (wohl eine fälschliche 
 anschuldigung, vgl. u. anm. 29 – 31), in der grünenberg-Fehde war einer der Vorwürfe der 
Rheinfelder hauptleute, Basel habe im Zürichkrieg 1443 die habsburgische stadt Laufen-
burg bereits zwei tage nach der Basler Fehdeansage angegriffen, das doch wider die guldin 
bullen lutet (sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg i 1443 – 1456 Rheinfelder 
sache, s. 261). 

 8 Vgl. erhard von appenwiler, s. 283 ff. sowie heinrich von Beinheim, s. 329 – 469, hier 
s. 411 f.

 9 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 27 – 30; Marolf, hans von Rechberg (2006), 
s. 185 – 188. Bei mehreren weiteren angriffen auf eidgenössische städte soll Rechberg 
 außerdem versucht haben, die stadtwachen durch das Präsentieren eidgenössischer Feld-
zeichen zu täuschen. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 35, s. 133 zum geschei-
terten angriff auf Baden (aargau) am 22. oktober 1444 und ebd., s. 42 zu einem geschei-
terten angriff auf mellingen (aargau). auch bei seinen nächtlichen überfällen auf engen 
1445 (ebd., s. 13) und tiengen 1449 (ebd., s. 61) baute Rechberg auf ein solches über-
raschungsmoment.
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 Belagerung in anspruch genommen. eine fristgerechte absage hätte auch solche 
unternehmen wie den überfall auf dem Bodensee bei Kattenhorn 1441 in der hei-
menhofen-Fehde oder auch die gefangennahme führender mitglieder des ulmer 
und Ravensburger Patriziats, mit der die eisenburg-Fehde begonnen hatte, von 
vornherein vereitelt. diese missachtung der absagepflicht durch Rechberg war ein 
Punkt, den Basel10 ebenso wie die Reichsstadt ulm11 in ihren öffentlichen stellung-
nahmen dann auch deutlich hervorhoben.

eine Kriminalisierung zum straßenräuber war für Rechberg weitaus gefährlicher 
als rein humanitäre anklagen. solange er sich mit seiner selbstdarstellung als 
 rechtmäßig Fehdeführender durchsetzen konnte, ließen sich selbst Raub, mord 
und Plünderung als gewaltsame selbsthilfe rechtfertigen. gelang es jedoch seinen 
gegnern, diesen anspruch durch Verweis auf seine Verstöße gegen das schriftlich 
fixierte Fehderecht zu Fall zu bringen, mussten er und sein gefolge befürchten,  
auf dem Richtplatz zu enden. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits viele städte be-
wiesen, dass sie keine Bedenken hatten, ihre Blutgerichtsbarkeit auch gegen adlige 
gewalttäter und deren helfer auszuüben12. auch Basel und ulm zogen in der grü-
nenberg- und der eisenburg-Fehde die Konsequenz, gefangene von Rechbergs 
seite als straßenräuber zu verurteilen und hinzurichten. so berichtet erhard von 
appenwiler, man habe am 6. märz 1449 3 stroszrouber von der von Rinfelden teil 
enthauptet13. in der eisenburg-Fehde erwähnten die Reichsstädte in ihrem aus-
schreiben vom 3. Juli 1453, dass einige von Rechbergs Knechten zuo mordern und 
roubern mit dem rade und swertt mit urtail gerichtet worden seien. der memmin-
ger chronist erhard Wintergerst erwähnt die enthauptung von neun rechber-
gischen Knechten in ulm im sommer 145214. 

10 Basel erwähnte in der grünenberg-Fehde die missachtung der absagepflicht durch die 
hauptleute von Rheinfelden in einem Brief an straßburg, noch bevor die adligen auch 
gegen Basel die Fehde eröffneten; Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 46, s. 135 f. Vgl. 
auch Basels Begründung für die hinrichtung rechbergischer Kriegsknechte 1449 (unten).

11 am 12. april 1452 betonte ulm in einem Brief an einen unbekannten adressaten, dass hans 
von Rechberg im herbst 1451 Bürger von ulm und Ravensburg unbesorgt und unbewart 
siner eren auf seine Burg Ramstein entführt habe, wobei weder wir noch die gefangen nicht 
gewist, mit im unfruntliche zu schicken gehabt haben, er ouch rechts an uns noch sy nie er
fordert, begert noch erfolgt hatt. erst auf die aufforderung zur unentgeltlichen Freilassung 
der entführten habe er heinrich von eisenburg und dessen streit mit ulm zu seiner Recht-
fertigung in die sache hineingezogen, wobei auch eisenburg keinerlei absage an ulm ge-
schickt hatte. hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2.

12 Vgl. z. B. die hinrichtung des georg von Rietheim in donauwörth 1441 (Blezinger, 
 städtebund (1954), s. 69), des hans von Reischach zu dietfurt in ulm 1466 (siehe prosopo-
graphischer anhang) sowie von zahlreichen „Plackern“ und straßenräubern in nürnberg 
während der dreißiger und vierziger Jahre (Müllner, annalen der Reichsstadt nürnberg 2 
(1984), s. 293, 315, 329, 351, 364, 369 f., 377, 383, 389, 392), darunter gelegentlich auch ad-
lige wie 1431 Cunrad Truchses von Holenstain (s. 293) und 1434 Peter von Leonrod (s. 315).

13 erhard von appenwiler, s. 295.
14 stadta ulm a 1117 nr. 51; erhard Wintergerst, s. 64 (vgl. Zitat unten).
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auf solche hinrichtungen reagierten Rechberg und seine Verbündeten mit Ver-
geltungsmaßnahmen, die offenbar darauf abzielten, durch kalkulierte grausam-
keiten die gegenseite von strafrechtlichen Verurteilungen abzuschrecken. die exe-
kutionen in Basel beantworteten die adligen hauptleute damit, dass sie willkürlich 
ausgewählte geiseln ertränken und die Leichen den Rhein hinunter in die stadt 
treiben ließen. so fand man am 16. dezember 1448 eine Frau in einem Boot15, im 
märz 1449 eine tonne mit fünf Knechten aus Basel, die in Rheinfelden gefangen 
gehalten worden waren16. den opfern legten die adligen jeweils einen Brief bei, 
deren inhalt im zweiten der erwähnten Fälle überliefert ist: das schreiben recht-
fertigte die morde als spiegelbildliche Vergeltung für die hinrichtung von drei ge-
folgsleuten der adligen. diese gewaltsame eskalation, so die hauptleute, habe sich 
Basel selbst zuzuschreiben, weil die stadt ihre gefangenen dem henker übergebe, 
anstatt ritterlichen Krieg zu treiben, also ihnen den Freikauf durch Lösegeld zu 
ermöglichen. die grünenberg-helfer wollten daher die gleiche Zahl von Partei-
gängern Basels töten wie umgekehrt Basel von ihren gefolgsleuten17. Vermutlich 
hatte hans von Rechberg der stadt Basel bereits im Vorfeld für den Fall einer hin-
richtung eines seiner Knechte die ermordung von geiseln angedroht18.

die Vertreter der stadt protestierten gegen diese gleichsetzung der geiselmorde 
mit den Basler hinrichtungen. Von ritterlichem Krieg könne keine Rede sein, denn 
die adligen hätten zunächst entgegen der goldenen Bulle die Fehde ohne absage 
begonnen, um anschließend arme, fromme, unbescholtene Knechte zu töten, die 

15 Item secunda post Lucie 48 [d. h. 16. Dezember] hattend die von Rinfelden ein frowen 
 ertrencket, in eime boessen schifflin gon Basel gesendet mit eime brieff, hattend sú ira zuo
bunden; der wart funden. erhard von appenwiler, s. 284.

16 Item (…) worend 5 zuo Rinfelden gefangen von der von Basel teil. Die ertranckent sú, 
satzent sú in ein tennelin in iren hemlin uffrecht, santten sú gon Basel zuo schalckeit; hat nie 
kain man boeszheit nie gehoert von in. erhard von appenwiler, s. 295. 

17 der Brief ist nicht erhalten, wird jedoch im antwortschreiben Basels an die Rheinfeldener 
hauptleute teilweise zitiert: Wir (…) lassent uch (…) wissen, dz wir geseen hand, was ir un
sern soldenern und ouch uns in eym zedel den ir funff armen knecht(e)n, die ir unverschult, 
one recht und mit eygenem mútwilligen gewalt ertrenckt, angebunden, geschriben hand, 
darinn ir meynent, dz ir ritterlichen krieg tribent und habe(n)t gemeynt, die unsern soltent 
ouch ritterlich mit uch gekrieget und die uwern nit dem hencker zu handen geben haben. 
Das aber nit bescheen sye, und so dyck wir die uwern abe tuen, desglich wollent ir den un
sern ouch tun, als denn uwer geschrifften mit me worten innhaltent. sta Basel-stadt mis-
siven 5 s. 97.

18 Kanter schreibt folgende Briefpassage aus dem Kontext der grünenberg-Fehde hans von 
Rechberg zu (ohne Quellen- und datumsangabe): Falls Du oder die Herren ihn töten, 
wöltint und och tötint, so solt Du wissen, dz ich noch etlich Gefangen in dem Turm hab, dz 
ich dieselben alle desglichen och halten wil und so vil ich von üwer und die Inen zu ufspre
chen [sic] stönd, ergriffen mag, dz ich die alle vom Leben zu dem Tod bringen wil, so lang, so 
vil und so dick, dz man sieht, dz der arme Knecht wohl gerochen wirt gsin. Zitiert nach 
Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 117. die genauen umstände dieser aussage werden 
von Kanter nicht kommentiert, die in dieser Passage zum ausdruck kommende Vergel-
tungslogik findet sich in derselben Form jedoch in Rechbergs Brief an die Reichsstadt ulm 
vom 2. mai 1452 (vgl. unten).



223

ihre wehrlosen gefangenen gewesen seien – eine schändliche, ihres adels unwür-
dige tat, für die ihre Vorfahren sich geschämt hätten19. ihre drei gefolgsleute dage-
gen seien wegen unabgesagten straßenraubs und anderer Verbrechen, die sie selbst 
ohne Zwang gestanden hätten, in einem völlig korrekten gerichtsverfahren zum 
tode verurteilt worden20. die adligen reagierten auf die Vorwürfe mit demonstra-
tiver gleichgültigkeit. Balthasar von Blumenegg, einer der fünf hauptleute, schrieb 
in einem durch Rechberg besiegelten Brief, er freue sich, dass Basel ihm lediglich 
eine derartige Lappalie anlaste, die vor gott gebüßt sei und aus der niemand einen 
ernsthafen Vorwurf gegen ihn ableiten könne21.

in der eisenburg-Fehde wiederholten sich derartige szenen. Rechberg kündigte 
den schwäbischen Reichsstädten zunächst am 2. mai 1452 an, er werde für den Fall, 
dass die städte seine helfer hinrichteten, im gegenzug gefangene der städtischen 
Partei zukünftig töten, anstatt sie „ritterlich zu halten“, also ihnen eine auslösung 
zu ermöglichen22. diese drohung erfüllte Rechberg zwei monate später. am 13. 

19 nachdem die Rheinfeldener hauptleute ohne absage wider ußwisunge keyserlicher und 
aller rechten und der gulden bullen angehörige Basels überfallen und geschädigt hatten, 
hätten sie ertodent arm from unverlumpt knecht, die one alle bosheit uw(e)r gefangen gewe
sen sint. Ob das alles nü semlich sachen syent, die redlich kuntschafft von uch geben, d(a)z ir 
edel lüte syent und geheissen sin sollent, die ritterlichen krieg triben, verstat menglich wol. 
Aber wir versehent uns wol, ir selbs wol merkent, dz das alles sachen sint, der sich uwer vor
dern vast beschempt hette(n)t ze tunde (…). sta Basel-stadt missiven 5 s. 97.

20 [D]as aber wir drye der uwern, so unser gefangen gewesen sint, abgetan habent, ist nit an
ders denn mit urteil und recht und umb ir sunderlich missetat und straßroube, so sy unbe
zwungenlich veriehen hand (…) und wie wol wir die und ander, so uns und die unsern mit
sampt uch on sache und unervolget und besunder nachdem die drye och nit abegeseit hand, 
mit recht ouch hetten mogen abtun, so hand wir doch solichs den dryen knechten im rechten 
nit furgehept, sunder umb solich ir missetat recht und urteil uber sy lassen gan. sta Basel-
stadt missiven 5 s. 97.

21 Ir schribent ouch mir, Balthasar(en) von Bluomneck, in úwerm brief, wie unritterlich und 
unfruntlich ich geton habe an fúnff armen knehten, die unverschult ertrenckt und uff dem 
wege in den Ryn geworffen, die habe ich under das wasser getruckt und also tod in ein schiff
lin angebunden den Ryn abzeschiben, das wenig von from(m)en edelen lúten erhort worden 
sie etc. Ist mir lieb, das ir nit anders von mir ze schriben noch zuo offnen habent, dan(n) het
tent ir mir groß zuozelegen, es were úwer halp, so ich vernym, kein abstandt. Doch was ich 
getan habe, ist vor got gebu(e)sset, wan(n) die gesaczten recht lutent, das man das böse uß 
dem guoten ziehen sölle. Also ist an dem ende ouch gescheen und getrúwe, was ich geton habe, 
sye mir von niemant zu verachtent, und was mit sölichen beschedigern fúrgenom(m)en ist, 
nach úwerm willen angesehen worden, doch wirt ich von niemant insunders ersuocht, ich wil 
dazuo antwurten, das mir nit zú verwissen kumpt, wan(n) ich hoff, das mir niemans froms 
kein boßheit myns adels wisse mit warheit furzeheben, so ir tügent mit úwern unwarhaff
tigen geschrifften. Brief der Rheinfelder hauptleute vom 25. april 1449; sta Basel-stadt 
Politisches d 1 st. Jakoberkrieg 1 1443 – 1456 Rheinfelder sache, s. 262. Vgl. Regest bei 
Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 72, s. 148.

22 am 2. mai schrieb Rechberg nach ulm, er habe gehört, die Reichsstädte wollten gefangen 
genommene Fußknechte und Reiter nit gefangen meinen noch ritterlichen halten, sunder sie 
tötten. er und seine Leute hätten ihre gefangenen bisher ritterlich gehalten und wollten nun 
gerne wissen, wes wir uns all der sachen halb gegen uch versehen söllen. diese auskunft 
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Juli 1452 berichtete Ravensburg an ulm, eine gruppe rechbergischer Kriegs-
knechte unter dem Kommando eines hans Pfau hätten in der nähe von Waldsee 
mehrere aus Ravensburg kommende Reisende überfallen und ermordet. hans Pfau 
habe dabei gesagt, er und alle anderen helfer und Knechte hans von Rechbergs 
hätten geschworen, alle gefangenen von reichsstädtischer seite, die zukünftig in 
ihre hände fielen, nicht mehr gefangen zu nehmen, sondern zu töten23. aus der 
darstellung des zeitgenössischen memminger chronisten Wintergerst geht hervor, 
dass kurz vor dem überfall neun rechbergische Kriegsknechte in ulm als straßen-
räuber hingerichtet worden waren24. die näheren umstände der ulmer hinrich-
tungen sind nicht überliefert, doch die Bezeichnung der enthaupteten als straßen-
räuber wie auch die entsprechenden Vorwürfe der Reichsstädte an Rechberg legen 
nahe, dass die todesurteile hier wie in Basel durch Verstöße gegen die absage-
pflicht begründet wurden. aus der ulmer Kanzlei ist u. a. eine Liste von 24 städte-
feinden überliefert, deren titel und inhalt vermuten lässt, dass die genannten 
wegen ihrer Beteiligung an dem unabgesagten überfall im august 1451, der die 
eisenburg-Fehde eingeleitet hatte, geächtet worden waren, vielleicht durch das 
hofgericht Rottweil25. das Risiko einer Kriminalisierung hat zumindest einige der 
städtefeinde spätestens nach den hinrichtungen im sommer nachweisbar beschäf-
tigt: Vier helfer von Rechbergs Verbündetem heinrich von geroldseck, die am 16. 
september 1452 einen Fehdebrief an die Reichsstadt Reutlingen schickten, baten 
ausdrücklich darum, dass Reutlingen ihre absage seinen Verbündeten weiterleite, 
damit niemand ihnen fälschlich einen Verstoß gegen die absagepflicht anlaste26.

werde leider auch Konsequenzen für gefangene von reichsstädtischer seite haben, obwohl 
Rechberg sie lieber vahen dan tötten wolle. Falls er keine antwort von ulm erhalte, seien er 
und seine hauptleute gezwungen, die sach wytter zu verhandeln, den uns lieb ist. stadta 
ulm a 1117 nr. 24.

23 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.
24 erhard Wintergerst berichtet zum Juli 1452: In der wochen darnach schluog man 9 buob(en) 

die köpff hinweg, hiessen die böck und gehorten Hanssen von Rechberg zuo. In der wochen 
darnach fingen Hanssen von Rechbergs knecht zwen weber, wolten nach Waldse [Bad Wald-
see, Lkr. Ravensburg, BW], denen hoüwen sie die köpff auch ab, und wolten nicht gelt 
nemen. Ist d(a)z nicht ein öffentlich Mord? erhard Wintergerst, s. 64. 

25 die Liste trägt den titel Dise nachgeschriben sind in dem Aucht und verbietbriefe begriffen 
und umfasst neben heinrich von eisenburg, hans von Rechberg, hans von Falkenstein-
Ramstein und hans Branthoch zwanzig weitere Personen. die meisten von ihnen sind auch 
im Fehdebrief vom 16. oktober 1451 aufgeführt und waren somit wahrscheinlich von an-
fang an an den aktivitäten Rechbergs und eisenburgs beteiligt. Beide schriftstücke in hsta 
stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.

26 Wollent ouch disen unsern vindsbrief nit verhalten, sonder das andern uwern puntgenossen 
ouch verkunden, damit in nit gepüre ußzegeben, das wir si unbewart unserer eeren bekrie
gen. die unterzeichner waren Burkhart von gomaringen genannt Bengel, mathis Walch, 
Lenz von eschenbach und hans Burger von allensbach, die als helfer von Rechbergs Ver-
bündetem heinrich von geroldseck-sulz absagten. hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4. 
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2. Selbstdarstellung als Verteidiger des Adels

Rechbergs selbstdarstellung gegenüber einer breiteren öffentlichkeit stand in kras-
sem gegensatz zu den Botschaften, die er seinen gegnern sandte: Während er sich 
bemühte, seine Feinde durch gewalttätige abschreckung von einer Kriminalisie-
rung seiner Verstöße gegen landfriedensrechtliche Bestimmungen abzubringen, 
suchte er zugleich durch die Verbreitung von Rechtfertigungsschriften zu unter-
binden, dass dritte ihn als mutwilligen gewalttäter wahrnahmen. dieses Werben 
für die eigene Position richtete sich, ob direkt oder indirekt, vor allem an Fürsten, 
hoch- und niederadlige und zielte darauf ab, Verbündete zu mobilisieren, neu-
trale Parteien auf die eigene seite zu ziehen oder potenzielle gegner von einer 
 intervention abzuhalten. auch für Rechberg war dabei das Landfriedensrecht ein 
wichtiger normativer Bezugspunkt, wobei er konkret die Rechtmäßigkeit gewalt-
samer selbsthilfe bei Vorliegen eines Rechtsgrundes und Rechtsverweigerung der 
gegenpartei hervorhob. er beanspruchte jeweils, dass der hauptsächer, den er un-
terstützte, durch den Fehdegegner in seinen Rechten verletzt worden sei und sich 
vergeblich um eine friedliche Konfliktlösung bemüht habe. diese argumentation 
ist am besten in der eisenburg-Fehde und der grünenberg-Fehde dokumentiert, 
die hier deswegen als Beispiele herangezogen werden27. 

in der Fehde für Wilhelm von grünenberg richteten die helfer des adligen in 
ihrer absage vom 24. november 1448 eine lange Reihe von Vorwürfen an Basel. 
Kernpunkt war die hilfeleistung Basels für die geflüchteten einwohner von Rhein-
felden, die grünenberg trotz all seiner Rechtsgebote vor verschiedenen instanzen 
seinen Besitz vorenthalten hätten, bis der allmächtige gott ihm zur eroberung der 
stadt verholfen habe28. 

mit den gleichen argumenten, nämlich dem Rechtsgrund des hauptsächers und 
der Rechtsverweigerung der gegenpartei, begründete Rechberg am 25. november 
1451 seinen absagebrief an die Reichsstadt ulm und ihre Verbündeten. die ein-
nahme der eisenburg durch ulm im Jahr 1441 sei mit gewalt und unrecht, ohne 
vorheriges Rechtsgebot und sogar ohne Bewahrung der eigenen ehre, also ohne 

27 entsprechende Korrespondenz ist in geringerem umfang z. B. auch für die himmeli-Fehde, 
die heimenhofen-Fehde (u. a. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 246 ff., 256) sowie die 
Klingenberger Fehde (Mone, Verhandlungen (1867), s. 257 – 289) überliefert.

28 Darnach wir Wilhelm von Grüne(n)berg zuo Spyr von den egen(an)ten unsern gnedigen 
herrn, die kurfürsten etc., ein rechtspruch gesprochen worden ist gegen den von Rinfelden, 
das ich dem spruch noch offt und zuo mänigem mal an sy ervordert han, das sy aber allwegen 
verachtet und ich, Wilhelm, mins rechtsprúchs gegen inen nie geniessen noch mir von in ge
dihen mocht, sunder das mir mit irem eignen gewalt hingetragen und vergesin. Do aber der 
almechtig got min gerechtikeit angesehen und mir und minen helffern zuo Rinfelden in ge
holffen und das ich d(a)z herobert han. sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg i 
1443 – 1456 Rheinfelder sache, s. 249. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 55, 
s. 138 f.
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vorherige absage erfolgt29; Vorwürfe, die, nebenbei bemerkt, ganz offensichtlich 
konstruiert waren30. Rechberg deutete außerdem an, die schwäbischen Reichs-
städte hätten versucht, sich mit ihm zu arrangieren, um ihre unredliche missetat zu 
vertuschen, seien damit jedoch an seinen ritterlichen Prinzipien gescheitert. gott 
habe nun angeordnet, dass den unrechtmäßigen gewohnheiten ulms ein ende be-
reitet werde31.

in beiden Fällen stellten die Fehdebriefe eine Reaktion auf die Beschwerden  
der geschädigten städte gegen die unabgesagten gewalttaten Rechbergs und seiner 
Verbündeten dar, die sie offensichtlich im nachhinein legitimieren sollten: der je-
weilige hauptsächer habe lange Zeit unter der unrechtmäßigen gewalt der gegen-
partei zu leiden gehabt und aufgrund ihrer hartnäckigen Verweigerung eines gericht-
lichen Verfahrens keine andere möglichkeit als die gewaltsame selbsthilfe gesehen. 

diese fallbezogenen Begründungen bettete hans von Rechberg in den Kontext 
von Ressentiments gegen Reichsstädte und eidgenossenschaft ein, die um die mitte 
des 15. Jahrhunderts in adligen Kreisen verbreitet waren. er konnte dabei direkt an 
propagandistische Vorwürfe anknüpfen, welche die habsburgische Partei im alten 
Zürichkrieg gegen die eidgenossen und die Fürstenpartei im Zweiten städtekrieg 
gegen die fränkischen und schwäbischen Reichsstädte verbreitet hatte. im Zentrum 
der habsburgischen Propaganda stand die einordnung der eidgenossen als Bauern, 

29 Doch so zwyfelt mir nit, den lúten syge noch wol ingedenck, wie ir gefauren habent an hern 
Veyten von Eyssemburg selligen, dem ir sein sloß Yssemburg mit gewalt und unrecht und 
erfolgung rechtens onerfordert alles billichen und onbewart uwer aller eren abgewunnen, 
und furo getrengt zu unbillichem und unrechtlichem verschreiben, das dan Hainrichen dem 
jungern von Eyssemburg, sinem sune, meinem vetter, zu großem schaden gefügt und siner 
narung da durch entsetzt, alles unverschuldt, in sinem kindtlichem sta(n)t zugangen ist; das 
doch wider die gesatzet kayserliche recht also zugewaltigen niemandt fürgenomen solte wer
den, das ir aber der zeit wenig angesehen hant, sonder das recht beraubent und wider alle 
billiche geding und recht uwern gewalt gepraucht und die gewessen, die mutwillige unbilli
che geschicht begangen haben und clag und richter nach uwerm willen dazemal gewesen 
sind. stadta ulm a 1117 nr. 9. 

30 Wie aus dem ulmer schreiben vom 7. mai 1441 (stadta ulm a 1106 nr. 40) hervorgeht, 
war der ulmer Feldzug gegen Veit von eisenburg die Reaktion auf die entführung ulmer 
Bürger. da eisenburg durch die entführungen bereits zu offenen Feindseligkeiten gegen die 
stadt übergegangen war, wirkt der Vorwurf fehlenden Rechtsgebots und fehlender absage 
an ulm reichlich an den haaren herbeigezogen.

31 Rechberg an ulm, 25. november 1451: Und ir sind die (…), die Hainrichen von Eyssemburg 
dem jungern und sinem vater das ir ingenomen hont (…), wider got, ere und recht, (…). So
lich uwer unredlich missetat wollent ir im sack verhalten und beschneiden mit blöder kún
digkait, und mit mir schön machen. Das aber nit sin mag, sonder man wais wol, das ich, 
Hans von Rechberg, mein verhandlung so redlich, ritterlich und nach aller erberkait bishar 
bracht habe, des ich mich nit beschemen bedarff. (…) Aber es ist uwer herkomen und ge
waltsamy des unrechten lang in uch gewonnet, das nun billich von got geordnet ist, das es 
abgeton und geleschet wirt. Und die weyl ir nit Hainrichen von Yssemburg dem jungern 
tuogent ere und recht nach aller notdurfft und genugent, dem stragks nach das uch im zetun 
erkant wurt (…), so wil ich mich als ein helffer in der sach des von uch beclagen, furst(en), 
herrn, rittern und knecht(en), und allmengclich (…). stadta ulm a 1117 nr. 9.
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die anstrebten, das haus österreich, den adel überhaupt und selbst den Kaiser, 
ihre rechtmäßigen herren, zu vertreiben und sich selbst zu herren aufzuschwin-
gen. damit, so der Vorwurf, rebellierten die eidgenossen gegen die gott gegebene 
ständeordnung mit ihrer traditionellen Rollenverteilung von Krieger, Kleriker und 
Bauer32. ursprung dieses Feindbilds war die aggressive expansion der eidgenos-
senschaft, die den einfluss der habsburger südlich von hochrhein und Bodensee 
in einer spektakulären serie siegreicher schlachten während des 14. Jahrhunderts 
zurückgedrängt hatte. insbesondere die schlacht bei sempach, in der 1386 mit her-
zog Leopold iii. von österreich auch mehrere hundert seiner adligen gefolgsleute 
ums Leben gekommen waren, hatte sich tief in das Bewusstsein des südwest-
deutschen adels eingeprägt. die namen der gefallenen waren gegenstand einer 
gedenktradition, die sich in zahlreichen chroniken und nekrologen nachweisen 
lässt33. die unterstellung, die eidgenossen wollten den adel vertreiben, wird be-
reits in einem zeitgnössischen Lied über die niederlage an die adresse des hauses 
habsburg artikuliert, hier symbolisiert durch den Löwen als habsburgisches Wap-
pentier34:

Ach löw, was schmuckest du dinen wadel/und laußt vertriben den frommen adel/wider 
recht und mit gewalt?/was sol dir din grülich gestalt?/wilt du nüt anders tun darzu/dich 
frißt der tag ains ain schwizer ku!35 

die gefühlte Bedrohung durch die eidgenossen dürfte damit bereits für die adligen 
mitglieder der Löwengesellschaft eine mobilisierende und gemeinschafts stiftende 
Wirkung gehabt haben, von denen viele wie hans von Rechbergs onkel albrecht 
bei sempach gekämpft hatten36. dies gilt auch für die von 1401 bis 1408 geführten 
appenzellerkriege, die letztlich nichts anderes waren als ein stellvertreterkonflikt 
zwischen habsburgern und eidgenossen. auch in dieser auseinandersetzung ma-
nifestierte sich in der neu begründeten gesellschaft mit st.-georgenschild eine ei-
nung des südwestdeutschen adels, die der habsburgischen seite nahestand. diese 
einung begründete und legitimierte ihre existenz ausdrücklich mit dem gemein-
samen schutz vor den appenzellern, nachdem diese im Bodenseeraum zahlreiche 
grafen, herren und Ritter von ihren sitzen vertrieben und viele adelsburgen zer-
stört hatten37. 

32 Vgl. Sieber-Lehmann,/Wilhelmi/Bertin, in helvetios (1998), s. 13 – 16 sowie z. B. das 
anti-eidgenössische schmählied des Waldshuters isenhofer, ebd., s. 38 – 46.

33 Krieb, totengedenken (2004), s. 69 – 88; Sieber-Lehmann,/Wilhelmi/Bertin, in helve-
tios (1998), s. 13 – 16 sowie Sieber-Lehmann, schwierige nachbarn (2000), S. 273 – 286.

34 das ursprüngliche Wappen des hauses habsburg zeigte auf gold einen roten Löwen, der 
zwar ab 1282 allmählich durch den rot-weiß-roten Bindenschild verdrängt wurde, aber 
noch im 15. Jahrhundert als Familiensymbol bekannt war; vgl. Eisenbeiss, Wappen und 
Bilder (2006), s. 98 ff.

35 Sieber-Lehmann, in helvetios, s. 28. 
36 Vgl. ii. 2.3.
37 Burmeister, Bund ob dem see (1997), s. 77 – 81; Carl, adelsgesellschaften (1997), s. 103 ff. 
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Während des 15. Jahrhunderts suchte das haus habsburg den durch feindliche 
abgrenzung gegen die eidgenossen gestifteten schulterschluss mit dem südwest-
deutschen adel zur mobilisierung einzusetzen, zu Rechbergs Lebzeiten vor allem 
im alten Zürichkrieg38. die zeitgenössische, habsburgtreue Klingenberger chronik 
dokumentiert, welche nachrichten auf österreichischer seite vor allem im ersten 
Kriegsjahr für erregung sorgten: eidgenössische Kriegsknechte hätten die Kirche 
des Klosters Rüti geschändet, die Leichen mehrerer dort begrabener adliger aus 
ihren gräbern gerissen und sich gegenseitig mit den gebeinen des grafen Walraff 
von tierstein beworfen – einem der prominentesten gefallenen der schlacht bei 
sempach39! dazu kamen Berichte über die Plünderung von Kirchen und Klöstern, 
wobei hostien und heiliges öl ausgeschüttet worden sein sollen40, und über die 
schändung der Leiche des pro-habsburgischen Zürcher Bürgermeisters Rudolf 
stüssi, der 1443 in der schlacht von st. Jakob an der sihl gefallen war41. 

diese Quellen und sachverhalte bilden nun den allgemeinen hintergrund für die 
eingangs zitierte Vermutung von schön, dass auch hans von Rechberg anti-eidge-
nössische affekte gehegt haben dürfte. nun ist marolf sicherlich darin zuzustim-
men, dass Rechbergs motivation für sein kriegerisches engagement im Kontext des 
alten Zürichkriegs sich nicht auf das schlagwort „Rache für sempach“ reduzieren 
lässt. auch ist seine darstellung als erzfeind der eidgenossen ohne Zweifel sehr 
von der späteren historiographie geprägt worden. dass aber die erinnerung an 
sempach für Rechberg keine Rolle gespielt und der historische horizont der Betei-

Vgl. ii. 2.4.
38 Krieb, totengedenken (2004), s. 69 – 88; Sieber-Lehmann,/Wilhelmi/Bertin, in helve-

tios (1998), s. 13 – 16 sowie Sieber-Lehmann, schwierige nachbarn (2000), S. 273 – 286.
39 [S]i erschluogend inen in dem münster alle helm und schilt und wurffen si hinuß, als die her

ren und die edlen ir begrept in dem selben münster hand. Si nament die paner in dem müns
ter, die man den herren zuo henkt, so man ir begrept bega(u)t, und fuorten die mitt inen enweg, 
als ob sy die in ainem stritt gewonnen hettind. Item sy brachen die greber in dem münster 
uff, vnd truogent die totten lichnam heruß, graf Fridrichen von Toggenburg, und schluogen im 
ain stain in den mund; graff Waldraffen von Tierstain schutten si uß dem bom und wurffen 
enandren mitt synen gebainen. Klingenberger chronik, s. 323. graf Walraff von tierstein 
war einer der prominentesten gefallenen der schlacht bei sempach gewesen; vgl. z. B. die 
Frankfurter gefallenenliste bei Liebenau, schlacht bei sempach (1886), s. 102, wo die gefal-
lenen Brüder graf Walraff und graf hans von tierstein direkt nach herzog Leopold iii. 
von österreich genannt werden. der tod des grafen von toggenburg war durch die nach-
folgenden erbstreitigkeiten hauptanlass des alten Zürichkriegs gewesen (vgl. iii.3.1).

40 Sy nament die fläschlin, da das hailig sacrament in was, öl und crisum, und schutten das 
sacrament uß durch des klainen schatz willen, den sy darab lössen mochten. Die sekkel, da 
das hailich wirdig sacrament in was, nament sy und andren kilchenschatz, gloggen und an
ders. Klingenberger chronik, s. 323.

41 Also stachen si jn ze tod durch die brugg vf, vnd truogend jn an ainen zun by sant jacob, vnd 
huwend jm sinen buch vf vnd namend jm sin hertz her vss vnd namend jm sin schwaiss vnd 
das schmer von sinem lib vnd salbatand die stifel vnd die schuoch da mit, vnd tatend jm 
ander gross schmachaiten an. stiftsbibliothek st. gallen cod. 657, s. 122 f. (Zürcher stadt-
chronik, 2. hälfte 15. Jahrhundert), zitiert nach Henne, die Klingenberger chronik (1861), 
s. 322 (dort als überlieferungsvariante zum haupttext wiedergegeben).
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ligten des Zürichkriegs nicht hinter die Regierungszeit Kaiser sigismunds zurück-
gereicht habe, ist allerdings eine aussage, die sich nicht halten lässt42. denn es lässt 
sich belegen, dass Rechberg zu seinen Lebzeiten derartige Ressentiments auch 
selbst formuliert hat. in Briefen aus der grünenberg-Fehde bezogen sich Rechberg 
und seine Verbündeten explizit auf die schlacht bei sempach sowie  andere ereig-
nisse des 14. Jahrhunderts und griffen zudem die oben dargestellten Vorwürfe aus 
dem Zürichkrieg auf. diese wendeten sie gegen die stadt Basel, die mit den west-
lichen städten der eidgenossenschaft alliiert war. in einem Brief vom 2. april 1449 
warfen sie Basel vor, die stadt habe sich mit friedbrüchigen, mein eidigen, ehr- und 
rechtsflüchtigen Kirchenzerstörern verbündet, die hostien ausgeleert, ihre schuhe 
mit heiligem öl eingeschmiert und christenmenschen aufgeschnitten, schmalz aus 
ihnen genommen und auch ihre schuhe damit eingeschmiert hätten, nämlich den 
stüssi, den stadtschreiber und den meyer von Zürich. auch der Vorwurf der 
adelsfeindlichkeit traf die stadt: Basel habe sich unterstanden, das löbliche haus 
österreich, allen adel und ehrbarkeit weiter zu vertreiben, wider gott, ehre und 
Recht, eigenmächtig, ohne rechtliche Legitimation gemäß der  goldenen Bulle und 
alles anderen Rechts. als Beleg für diesen Vorwurf diente der Verweis auf das Bas-
ler Bündnis mit den eidgenossen, die bekanntlich ihren eigenen herrn auf dem 
seinen und um des seinen willen erschlagen hätten43. diese Wendung bezog sich 
eindeutig auf die schlacht von sempach, bei der nach einem in habsburgischen 

42 marolf weist darauf hin, dass insbesondere die darstellung Rechbergs als der eydgnossen 
gröster viende durch den frühneuzeitlichen glarner chronisten Ägidius tschudi „der 
 eidgenössischen herrschaftskonsolidierung auf Kosten des adels politische Vernunft und 
Legitimität“ verliehen habe (Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 18) und dass sich Rech-
bergs motive für seine Fehden gegen die eidgenossen nicht auf „Rachegelüste“ wegen der 
schlacht bei sempach reduzieren lassen (ebd., s. 229). Weiter heißt es: „dass die ereignisse 
von sempach im Rahmen ideologischer dispute nach 1450 mythische Wirkung entfalteten, 
sei nicht bestritten. ein hinweis auf sempach findet sich jedoch im gesamten aktenbestand 
zu Rechberg, dem Fehdeadel und dem Zürichkrieg kein einziges mal, und in keinem doku-
ment reicht der historische horizont der Beteiligten hinter die Ära des umstrittenen Kaisers 
sigmund zurück. eine fundamentale Feindschaft des adels gegen die schwäbischen städte 
oder die eidgenössischen orte ist nicht nachweisbar“ (Marolf, hans von Rechberg (2006), 
s. 229). Vgl. dagegen zur existenz anti-eidgenössischer Feindbilder im adel Graf, die 
Fehde hans diemars von Lindach (1997), s. 167 – 189; Krieb, totengedenken (2004), 
s. 69 – 88; Sieber-Lehmann,/Wilhelmi/Bertin, in helvetios (1998), s. 13 – 16 sowie Sie-
ber-Lehmann, schwierige nachbarn (2000), S. 273 – 286.

43 Und das man úwer harkomen noch baß verstande, hand ir understanden, das lobelich huß 
von Österrich, allen adel und erberkeit fürbasser (…) zú vertriben, wider got, ere und recht, 
mit úwer selbs gewalt, unverfolget nach der guldin pullen lute und sage und alles rechten, 
und hand úch verbunden zú den (…), die fridebrüchig, meineidig, ere und rechtflüchtig 
kirchenbrecher, die das heilig sacrament ußgeschüttet, schühe mit dem heiligen öle gesalbet 
hand, cristenlúte uffgeschnitten mit namen den Stüssen, den stattschriber und den Meyer 
von Zürich, smalcz usser inn genomen und ouch ir schühe mit gesalbet, ir eigen herre uff  
dem sinen und umb das sin erslagen. sta Basel-stadt, Politisches d 1 st. Jakoberkrieg 1 
1443 – 1456, s. 91, 109. Zusammenfassung dieses Briefes bei Kanter, hans von Rechberg 
(1902), Reg. nr. 70, s. 145. 
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Kreisen verbreiteten spruch herzog Leopold iii. von österreich a suis, in suo, cum 
suis, propter sua getötet worden war44.

außer der schlacht von sempach verwiesen die adligen auf weitere historische 
ereignisse des 14. Jahrhunderts, um die adelsfeindlichkeit und gottlosigkeit der 
Basler zu belegen. das „böse herkommen“ der Basler sei schon daran erkennbar, 
dass der allmächtige gott sie mit einer Plage gestraft habe, indem er sie „in ihrer stadt 
verfallen ließ“45 – vermutlich ein hinweis auf das verheerende Basler erdbeben von 
135646. als ein Fürst von österreich ihnen daraufhin in ihrer großen not geholfen 
habe, hätten die Basler es ihm mit einer „bösen üblen geschichte“ vergolten: nach-
dem der Fürst und seine Ritter arglos und unbesorgt zur Fasnacht in die stadt gerit-
ten waren, hätten die Basler viele von ihnen – selbst solche, die in den häusern von 
Wöchnerinnen asyl suchten – hinterrücks erschlagen, der Fürst selbst sei kaum 
entronnen47. gemeint war auch hier offensichtlich kein ereignis aus einem Zeit-
raum, den die schreiber selbst bewusst erlebt hätten: der geschilderte hergang passt 
am ehesten auf die sogenannte „böse Fasnacht“ von 1376. damals stürmten bewaff-
nete Bewohner von Basel, die eine unterwerfung der stadt unter habsburgische 
herrschaft befürchteten, ein durch herzog Leopold iii. von österreich ausgerich-
tetes turnier und töteten eine Reihe anwesender adliger, während der herzog selbst 
in einem Boot über den Rhein floh48. der erfahrungshorizont der adligen reichte 
also ganz eindeutig weit vor den Beginn des selbst bewusst erlebten Zeitraums zu-
rück. das erdbeben von 1356, die auseinandersetzungen der habsburger und ihrer 
Vasallen mit Basel in den siebziger Jahren des 14. Jahrhunderts waren ihnen ebenso 
gegenwärtig wie die erinnerung an das trauma der schlacht bei sempach. indem die 
adligen ihr eigenes handeln in einen sinnzusammenhang mit diesen ereignissen 
stellten, machten sie sich zum teil einer schicksalsgemeinschaft, deren gemeinsame 

44 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), S. 161. 
45 Und das ir aber verstanden, das es uns, ouch sust fúrsten, herrn, rittern, knehten und meng

lich zú wissen sie, wie ir úwer alter und bicz har komen und umb úwer grosse missetat ge
stráffet sint durch úwer bößrem herbracht herkomen sint ir plaget worden von dem almech
tigen gott, der úch verfallen ließ in úwer statt und aber unser gnediger herre von Österrich 
einer die sinen úch zú schickte uß allen sinen slossen und gebieten umb úch gelegen und úch 
ließ helffen getrúwlich úwer statt rumen. sta Basel-stadt , Politisches d 1 st. Jakoberkrieg 
1 1443 – 1456, s. 91, 109. Regest bei Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. nr. 70, s. 145.

46 Basel erlitt 1356 im stärksten jemals in mitteleuropa dokumentierten erdbeben starke Zer-
störungen, der Wiederaufbau dauerte bis in die siebziger Jahre des 14. Jahrhunderts. Meyer, 
Basler erdbeben von 1356 (2006).

47 Denn unvergessen ist solich groß mort böser übeler geschicht an dem durchluchtigen fürsten 
von Österrich und andern herren, rittern und knehten an der vaßtnaht in úwer statt be
gangen, die zú úch ritten in gúten trúwen und gelouben. Darain ir nit sachen, sunder ir vil 
todgeslagen, die by kintbettern flühen, die by den selben frowen todgeslagen wurden und sy 
das nit gehelffen mochte, und der from fürste kume entrann. Des hand ir in lassen geniessen, 
do úch ein fürst von Österrich halff in solichen grossen nöten ir von dem almehtigen got 
 geplaget wúrden. sta Basel-stadt , Politisches d 1 st. Jakoberkrieg 1 1443 – 1456, s. 91, 109. 
Regest bei Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. nr. 70, s. 145.

48 Kreis/Wartburg, Basel (2000), s. 50 u. 61 f.
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identität entlang dieser stationen entstanden war. damit stärkten sie die innere Ko-
härenz der eigenen gruppe, sprachen potenzielle Verbündete an, die sich durch ihre 
Familiengeschichte ebenfalls dieser gemeinschaft zugehörig fühlen konnten, und 
suchten den ideologischen schulterschluss mit herzog albrecht Vi. von österreich, 
von dem sie sich wohl politische Rückendeckung erhofften.

Ähnliche Vorwürfe sind, abgesehen von dem Bezug auf konkrete lokale er-
eignisse, auch aus dem politischen Zusammenhang der Polarisierung zwischen 
Reichsstädten einerseits, Fürsten und adel andererseits in Franken und schwaben 
überliefert, die sich zeitlich etwa parallel zur habsburgisch-eidgenössischen aus-
einandersetzung zuspitzte. aus dem adelskrieg gegen die schwäbischen Reichs-
städte zu Beginn der vierziger Jahre ist ein Lied erhalten, das wahrscheinlich einen 
überfall auf ulmer händler im Filstal am 3. april 1440 glorifiziert49. darin wird 
unter anderem die Beteiligung des hans von urbach, heinrich schilling und sieg-
fried von Zillenhart lobend hervorgehoben, alles einschlägig bekannte Verbündete 
hans von Rechbergs50. Zur Rechtfertigung des überfalls wirft der unbekannte 
autor den „ulmer Bauern“ gleich an mehreren stellen vor, dass sie adlige geduzt 
hätten51, was er als Beleg eines ihrem stand unangemessenen hochmuts deutet52. 
der überfall wurde offensichtlich von württembergischem gebiet aus unternom-
men, die täter durch Württemberg gedeckt53. glaubt man dem Liedautor, war ein 
graf von Württemberg sogar anstifter des überfalls gewesen:

Da sprach der Wirtenberger guot:/„het ich ein rüter wol gemuot,/der mir erzörnt das buwirs 
bluot,/so sech man wol,/daß geleit und zol/den buern nit sol;/sie sint zuo vol 54.

49 Steiff/Mehring, geschichtliche Lieder (1912), s. 15 – 21: „Lied der Raubritter“; vgl. Fritz, 
ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 51 f.

50 Steiff/Mehring, geschichtliche Lieder (1912), s. 15, str. 5, 6. Vgl. prosopographischer 
 anhang: urbach, schilling, Zillenhart.

51 Stig in taschen ist sin nam,/er ist den buern im herzen gram./Ulm, du lidest spot und scham!/
Du dutzest sere/der edelen ere;/nun duos nit mer/und sprich: gnad herr! Steiff/Mehring, 
geschichtliche Lieder (1912), s. 15, str. 4. eine Person namens Stüg in taschen ist in einer 
absageliste aus dem Zweiten städtekrieg als Fehdehelfer des grafen von Württemberg 
gegen esslingen überliefert. hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.

52 Ir buern wolt ir nit verston,/daß ir die hoffart sollent lon/und die edelen in eren han? Steiff/
Mehring, geschichtliche Lieder (1912), s. 17, str. 15. 

53 „damals kehrten einige ulmer Kaufleute von der Frankfurter messe zurück, als sie von ei-
nigen Rittern unter Führung siegfrieds von Zülnhard überfallen und gefangengenommen 
wurden. schwerer als der materielle schaden von insgesamt 6.000 fl. wog für die ulmer aber 
die tatsache, daß ihre gegner bei dieser gelegenheit nicht nur das geleitrecht der grafen 
von Württemberg hatten ungestraft verletzen dürfen, sondern nach dem überfall sogar völ-
lig unbehelligt ins württembergische göppingen einziehen konnten, um dort ihre Beute zu 
verkaufen und zu übernachten. das Verhalten der württembergischen amtleute war nur 
mit einem heimlichen einverständnis mit den städtefeinden zu erklären.“ Fritz, ulrich der 
Vielgeliebte (1999), s. 51 f.

54 Steiff/Mehring, geschichtliche Lieder (1912), s. 15, str. 2.
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aus dem städtekrieg von 1449/50 ist ein schmählied gegen die Reichsstädte 
überliefert, das verschiedene Kriegsereignisse des Jahres 1449 in Reimform schil-
dert55. darin werden teilweise dieselben Vorwürfe, die von habsburgischer seite  
im Zürichkrieg gegen die eidgenossen erhoben worden waren, gegen die schwä-
bischen Reichsstädte ins Feld geführt. die städte, so der autor, führten aus 
 übermut Krieg gegen den adel56; sie trieben ihren hochmut mit gott, adel, 
 Kirchen und Klöstern57; sie plünderten und schändeten Kirchen und Klöster, 
schütteten hostien aus ihren gefäßen und machten sich weiterer blasphemischer 
handlungen schuldig58; sie maßten sich die herrschaftsgewalt des Kaisers an59. im 
besonderen rühmt der text den erfolgreichen angriff auf eine truppe von gmün-
der marodeuren bei Waldstetten60, ausgeführt durch mehrere herren von Rech-
berg unter der Führung von hans’ Bruder ulrich61. die autoren beider Lieder 
müssen dem persönlichen umfeld hans von Rechbergs nahe gestanden haben, da 
sie  jeweils Personen aus diesem Kreis namentlich hervorhoben. einige Zeilen des 
 sogenannten „Lieds der Raubritter“ zum überfall im Filstal bezogen sich mögli-
cherweise auf finanzielle angelegenheiten, die indirekt auch hans von Rechberg 
betrafen62.

Rechberg, der wie sein Bruder ulrich am städtekrieg teilgenommen hatte, nutzte 
in der eisenburg-Fehde diese grundlage an städtefeindlichen Ressentiments und 
erweiterte sie um ein neues motiv, nämlich um giftmordvorwürfe. am 24. Juni 
1453 sandte er entsprechende Beschuldigungen gegen den schwäbischen städte-
bund an eine Versammlung süddeutscher Fürsten in Worms, die auf initiative  
des anführers der städtefeindlichen Koalition des städtekriegs, markgraf albrecht 
von Brandenburg-ansbach, einberufen worden war63. Rechberg klagte, die städte 
hätten seinen Freund heinrich von eisenburg durch gift ermorden lassen, weil er 
seinen anspruch auf sein väterliches erbe, das die städte ihm geraubt hätten, nicht 

55 ebd., s. 32 – 36: „die Kämpfe bei gmünd, staufen und esslingen“.
56 [E]tlich stet sich uf mit ubermuot/zuo kriegen mit dem adel guot. ebd., s. 32, Z. 9 f.
57 Anders hochmuoz wil ich schwigen,/den sie mit Got dem herren triben,/mit clöstern, kirchen 

und dem adel fri. ebd., s. 34, Z. 123 – 125.
58 ebd., s. 32, Z. 13 – 15, 22 – 25, 29 – 33; s. 34, Z. 100 – 104.
59 ebd., s. 35, Z. 192 – 196.
60 ebd., s. 33 f., Z. 45, 52 – 68, 86 – 94.
61 ulrich von Rechberg wird besonders lobend hervorgehoben: „Des nam sich herr Ulrich 

eben war/von Rechber[g] geborn ain ritter guot,/er het ains könen helden muot,/das ist war 
one spot;/dem sant der lebendig Got/wisheit vil und strengen muot,/das volk hielt er in gro
ßer huot,/daß er mit in nit würd zespot,/das lob sol man geben Got.“ ebd., s. 34, Z. 86 – 94.

62 siehe V. 4.3.
63 Bei den im Juli 1453 in Worms versammelten Fürsten handelte es sich um führende mitglie-

der der städtefeindlichen Koalition des vergangenen Krieges, die am 15. Juli 1453 ein schrei-
ben an Kaiser Friedrich iii. richteten, in dem sie dessen unterstützung der Reichsstadt ess-
lingen in deren anhaltenden streitigkeiten mit graf ulrich V. von Württemberg-stuttgart 
kritisierten. Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 117.
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aufgeben wollte64. die heimtücke der städte sollte außerdem ein weiterer Vorfall 
belegen. Rechberg zufolge hatte er zwei gruppen von Knechten ausgeschickt, die 
im Feld aufeinandergestoßen seien und, da sie einander nicht erkannten, ihre Pferde 
„aufeinander müde geritten“ hätten. nachdem sich die situation geklärt hatte, 
 hätten sie einen ort gebraucht, um ihre Pferde ruhen zu lassen, weswegen sieben 
Knechte und ein Knabe in das oberschwäbische städtchen saulgau (Sulogow) gerit-
ten seien. als sie dort angekommen waren, traf jedoch auch eine gruppe von 
Knechten in saulgau ein, die im dienst der Reichsstädte standen. diese erkannten 
unter den rechbergischen Knechten einen, der vor Beginn der eisenburg-Fehde in 
Biberach einen totschlag begangen hatte. als die städtischen Knechte versuchten, 
ihn zu ergreifen, suchte er mit seinen sieben gefährten Zuflucht in der saulgauer 
Pfarrkirche. daraufhin hätten die reichsstädtischen Knechte sie in der Kirche bela-
gert und ihre nahrung und ihr Wasser vergiftet, sodass zwei von ihnen daran star-
ben, nämlich der Knabe und der Knecht, der den totschlag begangen hatte. die 
übrigen Knechte seien vast kranck worden, also das si sich alle sterbens hetten ver
wegen. gott der allmächtige habe solich mord und übel jedoch durch ehrbare, 
fromme Leute verhindert und die Kranken ernährt. in saulgau sei eine Frau, die 
vergiftetes essen in die Kirche gebracht hatte, gefangen gesetzt worden; wenn man 
sie verhöre, könne sie die geschichte bestätigen, sodass die „ehrbaren“ Pläne der 
Reichsstädte offenbar würden. die Reichsstädte, so Rechberg, verfügten über 
Knechte, die ihnen ehrbare Leute auslieferten, verrieten und das leben ab swerent; 
solche seien ihnen die nächsten und Liebsten65. mit ihrem Plan, fromme Leute zu 
vergiften, hätten die Reichsstädte vormals unerhörten mord und Bosheit in deut-
sche Lande gebracht. da er nicht wisse, an wen er sich sonst wenden solle, klage er 
den Fürsten, den Brunnen aller gerechtigkeit und Liebhaber aller ehrbarkeit, das 
ihm und den seinen von den städten zugefügte unrecht66.

64 [Ich] fug iuwern furstlichen gnaden zuo wissen, das die richs stette swäbischer veraynun(n)g 
Hainrichen von Isemburg, minem frúnd säliger gedächtnússe, vergeben hand, das er von 
dem liecht diser welt geschaiden ist, umbe das er sin vatterlich und mútterliche erbe, das si 
denne sinem vatter, herrn Viten saligen von Isemburg ungesagt, unbewartt der eren und one 
rechtlich ervolgung gewonnen hetten, nicht wolt faren laussen. stadta ulm, a 1117 nr. 50 
bzw. stadta nördlingen missiven 1453 nr. 158. 

65 stadta ulm, a 1117 nr. 50 bzw. stadta nördlingen missiven 1453 nr. 158.
66 So si nú das alles nicht gehelffen mag, so hand si den fund funden (sic), mit der vergifft 

 fromen lútten zuo vergeben, und hand sölich morttlich úbel in dise tutsche lannd gebracht, 
das denne vormals darinne ungehörett ist. Wan ich nú sólich mord und ubel, das denne mir 
an den minen beschehen sin, durch geschrifft und múntlich werbung miner knecht und 
ander miner guoten frunde glouplich fúrkompt, niemant waiß zuo clagen, denne den prunnen 
der gerechtigkeit und liebhabern aller erberkait, hierumbe, allergnadigisten fursten und 
herrn, so clag ich iuwern furstlichen gnaden solich mord und ubel von den stetten, das si un
derstannd zuo tuond und geton hond an mir und den minen uber und wider das ich mich erbut 
und zuo tagen erbotten han, inen ere und rechte zuo tuond (…). stadt a ulm, a 1117 nr. 50 
bzw. stadta nördlingen missiven 1453 nr. 158.
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möglicherweise zielten Rechbergs Vorwürfe darauf ab, den Fürsten eine Legiti-
mation für eine intervention gegen den städtebund zu liefern, der drei Jahre nach 
dem städtekrieg noch in Rechtsstreitigkeiten mit einigen der fürstlichen adres-
saten stand67. die schwäbischen Reichsstädte nahmen die anschuldigungen jeden-
falls ernst genug, um bereits am 3. Juli 1453 eine ausführliche gegendarstellung an 
den Wormser Fürstentag zu schicken68.

die solchermaßen von beiden seiten angesprochenen Fürsten verzichteten darauf, 
offen in die eisenburg-Fehde einzugreifen. Zumindest markgraf albrecht achilles 
jedoch leistete Rechberg seinen politischen Beistand, am deutlichsten bei dessen 
 appellationsprozess gegen die Reichsstädte vor dem kaiserlichen Kammergericht69. 
als Rechberg sich in dieser angelegenheit 1455 am Kaiserhof in Wiener neustadt 
aufhielt, erregte er einiges aufsehen, weil er die Reichsstädte erneut eines giftmord-
komplotts beschuldigte. diesmal sollte es die Reichsstadt nördlingen  gewesen sein, 
die angeblich einen schuster angeheuert hatte, um den grafen von oettingen zu 
vergiften – dies, so Rechberg, sei ein weiterer Beleg für die heim tücke der städter, 
und hab er vor die alten getöt, so well er nun anfauhn, kind zu töten, dar uß solich 
morder wachsen. nördlingens gesandter am Kaiserhof berichtete bestürzt nach 
hause, dass Rechbergs Worte an sehr viele Fürsten, edle und unedle gedrungen sei; 
darunter viele gesandtschaften und andere, die von weither an den hof gekommen 
seien und diese Verleumdungen ihrerseits weiter verbreiteten70. 

67 Zu den weit in die fünfziger Jahre reichenden Rechtsstreitigkeiten schwäbischer und frän-
kischer Reichsstädte mit dem markgrafen albrecht „achilles“ von Brandenburg-ansbach, 
graf ulrich V. von Württemberg-stuttgart und herzog albrecht Vi. von österreich nach 
dem Zweiten städtekrieg siehe iii.6 sowie Reinle, ulrich Riederer (1993), s. 239 – 252 u. 
341 – 396.

68 stadta ulm a 1117 nr. 51.
69 Vgl. iii.6.1; Reinle, ulrich Riederer (1993), s. 391 – 396 sowie Kanter, hans von Rechberg 

(1902), s. 85 – 88.
70 stadta nördlingen missiven 1455 nr. 12. Zu diesem Vorfall vgl. Reinle, ulrich Riederer 

(1993), s. 392 f. sowie Graf, die Fehde hans diemars von Lindach (1997), s. 189.
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3. Städtefeindlichkeit zwischen Affekt und Strategie

als Resümee ist festzuhalten, dass hans von Rechberg in den hier behandelten 
 Fällen auf ein gefährdungsszenario zurückgriff, laut welchem dem adel die Ver-
treibung oder unterjochung durch schweizerische und schwäbische städte- und 
Bauerneinungen drohte. dieses szenario stützte sich besonders in der eisenburg-
Fehde auf eine darstellung der Reichsstädte als einheitlicher gruppe, der kollek-
tive absichten und negativeigenschaften zugeschrieben wurden. in der grünen-
berg-Fehde wurde dieses szenario mit teils sehr weit hergeholten historischen 
argumenten unterfüttert, insbesondere der erinnerung an schlüsselereignisse der 
1370er und 1380er Jahre. 

der Vorwurf der adelsfeindlichkeit der städte diente rein funktional offenbar 
einer öffentlichen Legitimierung der eigenen Position. da hans von Rechberg in 
den meisten seiner Fehden gegen fehderechtliche normen verstieß, machte er sich 
moralisch und rechtlich angreifbar und wurde in den offenen sendschreiben seiner 
Fehdegegner häufig kriminalisiert. dieses Legitimationsdefizit versuchte er zu 
kompensieren, indem er seine Fehdegründe in das deutungsmuster einer Vertrei-
bung des adels durch die städte einordnete und auf diese Weise seine Rechtsver-
stöße durch eine übergeordnete notsituation rechtfertigte. diesen Vorwürfen wird 
die Verkehrung einer sozialen norm durch die „übermütigen Bauern“ entgegen-
gehalten, nämlich einer postulierten göttlich bestimmten gesellschaftsordnung, in 
welcher adel und Fürsten über die „Bauern“ herrschen sollen. 

diese deutung des eigenen wie auch des gegnerischen Konfliktverhaltens zielte 
ganz offensichtlich auf adel und Fürsten als Zielgruppe ab. durch sie sollte der 
adel als schicksalsgemeinschaft gegenüber feindlichen angriffen der Reichsstädte 
und eidgenossen definiert werden, um daraus für alle adligen und Fürsten eine 
moralische Verpflichtung zur unterstützung der eigenen gruppe zu konstruieren 
und so den Bezug auf die sozial-ständische gruppenidentität zur mobilisierung zu 
nutzen. in dieses übergeordnete deutungsmuster wurden lokale politische interes-
senkonflikte eingeordnet: der Pfahlbürgerstreit der herren von heimenhofen mit 
Kempten, die Besetzung der eisenburg durch die ulmer, die Zerstörung des steins 
von Rheinfelden durch Basel waren dadurch nicht mehr nur streitigkeiten, die aus-
schließlich die jeweils direkt betroffenen Parteien angiengen, sondern symptome 
und Belege für einen übergeordneten Prozess – die Vertreibung des adels durch die 
„Bauern“. dieses deutungsmuster war der ideologische hintergrund, der die Ver-
knüpfung von lokalen einzelfehden, damit den aufbau eines Fehdenetzwerks und 
den erwerb von sozialem Kapital diskursiv begleitete.

die überlieferten Quellen zur selbstdarstellung, Rechtfertigung und Propaganda 
der städtefeinde im allgemeinen und hans von Rechbergs im Besonderen legen 
damit eine inhaltliche analogie zwischen den ideologischen Fehde- und Verei-
nigungsmotiven dieses netzwerks und jenen der adelsgesellschaften des 14. und 
frühen 15. Jahrhunderts nahe, in denen sich hans von Rechbergs ältere Verwandte 
organisierten. in derselben Weise, wie beispielsweise die beschworene drohung 
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einer Vertreibung des adels durch die appenzeller die gründung der gesellschaft 
mit st. georgenschild legitimierte, die es ihren mitgliedern erlaubte, durch Bünde-
lung ihrer Ressourcen soziales Kapital und politischen einfluss zu erwerben, diente 
der Vorwurf städtischer adelsfeindlichkeit als existenzberechtigung für Rechbergs 
Fehdenetzwerk. auch in dieser hinsicht scheint hans von Rechberg seinen famili-
ären Vorbildern gefolgt zu sein. 

seine Führungsrolle im Fehdenetzwerk der städtefeinde ermöglichte hans von 
Rechberg die mobilisierung zahlreicher Bewaffneter und die Verfügbarkeit eines 
geflechts befestigter stützpunkte über die grenzen schwabens hinaus. Wie im 
überblick zu seinen Fehden bereits erwähnt wurde, machte diese Fähigkeit ihn für 
kriegführende Fürsten zu einem wertvollen Partner, der als Preis für seine unter-
stützung mitspracherechte in der fürstlichen Politik erwarten konnte, als Rat und 
als militärischer Führer: 1444 wurde er österreichischer Feldhauptmann und Rat 
des herzogs albrecht Vi. von österreich, 1446 Rat des herzogs sigmund von 
österreich-tirol, 1459 Rat des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart und 1461 
württembergischer Feldhauptmann71. 

Rechberg wurde also durch das soziale Kapital, das ihm die netzwerkbildung im 
Rahmen seiner Fehden verschaffte, hinsichtlich seiner politischen Bedeutung erheb-
lich aufgewertet. dieser Kausalzusammenhang dürfte Rechberg bewusst gewesen 
sein72. seine städtefeindschaft richtete sich auch außerhalb seiner dienste in den 
Fürstenkriegen gegen die eidgenossenschaft und die schwäbischen Reichsstädte 
nicht gegen reichsunmittelbare städte im allgemeinen, sondern bevorzugt gegen sol-
che, deren territoriale ansprüche mit denen österreichs oder Württembergs kolli-
dierten: in der himmeli-Fehde, im alten Zürichkrieg, in der grünenberger Fehde, 
der eisenburg-Fehde samt den mit ihnen verknüpften parallelen auseinanderset-
zungen bekämpfte hans von Rechberg nicht einfach wahllos irgendwelche städte 
oder eidgenössischen orte, sondern jeweils solche, die parallel in Konflikt mit einem 
Fürsten standen, meistens österreich. Besonders im hinblick auf die habsburger 
stellen sich viele seiner angriffe auf städte, die den Bündnissystemen des schwä-
bischen städtebunds und der eidgenossenschaft angegliedert waren, daher als stell-
vertreterfehden im dienst fürstlicher herrschaftsansprüche dar. 

Zugleich wird an den irritationen mit habsburg im Fall der himmeli-Fehde und 
insbesondere anlässlich von Rechbergs inhaftierung nach der grünenberg-Fehde 

71 Vgl. iii. 4.1, iii. 8.2, V. 6.2.
72 in seinem Rechtfertigungsschreiben gegenüber herzog albrecht nach seiner inhaftierung 

rief hans von Rechberg seine Verdienste für das haus österreich in erinnerung und 
 argumentierte dabei mit der Zahl an gefolgsleuten, die er dem herzog zugeführt habe: 
demnach hatte er vor dem Rapperswiler Frieden über 350 Reiter nach Zürich gebracht und 
bei der Belagerung von Laufenburg 80 Bewaffnete beigesteuert. Beim Wiederausbruch des 
Krieges sei er der erste gewesen, der mit 24 Reitern über den Rhein dem herzog zu hilfe 
ritt. er habe die Versorgung von Rapperswil [im Winter 1445/46] mit nur 150 mann ge-
währleistet, wo zuvor eine streitmacht von 300 Reitern und 800 Fußknechten gezögert 
hätte. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 78.
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deutlich, dass Rechberg Fehden mit städten in vielen Fällen zwar in übereinstim-
mung mit der Position benachbarter Fürsten in Konfliktkonstellationen führte, 
dabei aber gelegentlich dennoch entgegen den interessen dieser Fürsten handelte, 
die unter umständen an einer eskalation nicht im geringsten interessiert waren. 
offensichtlich war Rechberg in diesen Fällen bestrebt, die politischen Bündnisent-
scheidungen der betreffenden Fürsten in eine bestimmte Richtung, nämlich gegen 
die städte, zu lenken und einen städtefeindlichen schulterschluss zu erzwingen. 
dahinter könnte das Kalkül gestanden haben, dass ein Krieg mit der jeweiligen 
nichtadligen gegenpartei die betreffenden Fürsten zwang, seine unterstützung zu 
suchen und ihm dafür eine gegenleistung zu bieten.

diese überlegungen betreffen allerdings lediglich Feststellungen über die funk-
tionale seite von Rechbergs städtefeindlichkeit. die Frage nach der intention   
seiner Fehdeführung und dem stellenwert städtefeindlicher Ressentiments für seine 
Fehdemotivation bleibt zunächst weiter offen. es bestand „eine spannung zwischen 
der instrumentalisierung des städtefeindlichen diskurses als Propaganda und einem 
überzeugtsein von den eigenen Feindbildern“73: einerseits lässt sich Rechbergs 
selbstdarstellung unter dem Paradigma eines rationalen Kosten-nutzenkalküls als 
geschickte strategie zur unterstützung der sozialen Kapitalbildung deuten, ande-
rerseits als genuines handlungsmotiv – die „Verbreitung tief sitzender aversionen 
im adel“ war die Voraussetzung für eine „strategische nutzung städtefeindlicher 
argumente“74. gleichzeitig hat das Beispiel der gesellschaft mit st. georgenschild 
deutlich gemacht, dass diese Voraussetzung offenbar nur bei einem teil des adels 
vorhanden war. Zwar existierte einerseits „neben den kompromißlosen gesin-
nungstätern ein breites mittelfeld an sympathisanten und gelegenheitstätern“ –  
eine Formulierung, die recht genau den lockeren Zusammenhalt beschreibt, der in 
der analyse von Rechbergs Fehdenetzwerk deutlich wurde – andererseits darf je-
doch, wie bereits graf feststellt, nicht der „gesamt[e] niederadel einer Region mit 
der wohl eher begrenzten gruppe der notorischen städtefeinde und Fehdeführen-
den“ identifiziert werden75. daraus ergibt sich die weiterführende Frage, warum 
ausgerechnet hans von Rechberg mit seiner anfänglichen Verwurzelung in der ge-
sellschaft mit st. georgenschild zum städtefeind wurde. dieser Frage soll nach 
einem kurzen Zwischenresümee im letzten Kapitel des hauptteils nachgegangen 
werden.

73 Graf, die Fehde hans diemars von Lindach (1997), s. 189.
74 ebd.
75 Graf, Feindbild und Vorbild (1993), s. 134 f.





Zwischenresümee: Kontinuitäten und Brüche  
im Hause Rechberg

in teil ii der arbeit wurden einige Beobachtungen zur Familiengeschichte der 
herren von Rechberg festgehalten, um aus dem Vergleich mit den handlungs-
mustern hans von Rechbergs Rückschlüsse auf seine Prioritäten zu ziehen. dabei 
wurden folgende aspekte aufgrund ihrer analogie zu ereignissen und Konstella-
tionen in Rechbergs eigenem Lebensweg als besonders relevant erachtet: die 
herren von Rechberg schlossen sich jeweils im Kontext von großfehden gegen 
nichtadlige herrschaftsträger mit anderen Familien in adelsgesellschaften zusam-
men. Was zum selbstverständnis dieser adelsgesellschaften überliefert ist, deutet 
darauf hin, dass ihre mitglieder ihr wichtigstes Bündnismotiv in der sozial-stän-
dischen abgrenzung gegen ihre Fehdegegner, insbesondere in einer Furcht vor ter-
ritorialer Verdrängung durch eidgenossen und appenzeller sahen. analoge aussa-
gen zu ähnlichen Verdrängungsängsten gegenüber den schwäbischen Reichsstädten 
sind nicht überliefert, jedoch im hinblick auf die übernahme eines großteils des 
helfensteinischen territoriums durch die Reichsstadt ulm 1382/96 plausibel (vgl. 
V.4.1). in den Kämpfen gegen den schwäbischen städtebund, die eidgenossenschaft 
und die appenzeller agierten diese adelsgesellschaften als Verbündete der Fürsten, 
insbesondere Württembergs und österreichs. im Zusammenhang mit diesen 
Bündnissen stiegen zahlreiche mitglieder dieser gesellschaften, darunter die männ-
lichen Familienoberhäupter der einzelnen Rechberg-Linien, in einflusspositionen 
an den höfen dieser Fürsten auf.

Bei hans von Rechberg wiederholen sich diese elemente mit leichten Varia-
tionen: hans von Rechberg bildete im Laufe seiner Fehden durch die Kooperation 
mit adligen Konfliktparteien in parallel verlaufenden Fehden ein netzwerk von 
Verbündeten und unterstützern aus, dessen innere Verfassung durch teilweise 
überlieferte schriftliche und mündliche Vereinbarungen reguliert wurde und das 
ansätze einer Konsolidierung zur adelsgesellschaft zeigte. der gegensatz zwi-
schen adel und städten bzw. schweizern wurde zudem in der öffentlichen selbst-
darstellung Rechbergs als legitimierender anlass dieser Konflikte in szene gesetzt 
und unterstützte die ausbildung einer gruppenidentität, die gruppenkohärenz 
und die mobilisierung des Fehdenetzwerks. in den meisten Fehden Rechbergs, 
 insbesondere in seinen Fehden gegen die eidgenossenschaft und die schwäbi- 
schen Reichsstädte, existierte eine interessenkonvergenz zwischen den Parteien, als 
deren Fehdehelfer Rechberg auftrat, und benachbarten Fürsten, insbesondere den 
herzögen von österreich und den grafen von Württemberg. Zugleich war Rech-
berg mit seinem Fehdenetzwerk einer der bedeutendsten alliierten dieser Fürsten 
in den großkonflikten, die sie selbst gegen den städtebund und die eidgenossen-
schaft führten. hans von Rechberg stieg im Kontext dieser Konflikte in 
einflussposi tionen an diversen Fürstenhöfen auf: 1444 als Zürcher Feldhauptmann 
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und Rat des herzogs albrecht Vi. von österreich, 1446 als Rat des herzogs 
 sigmund von österreich, 1459 als Rat des grafen ulrich von Württemberg- 
stutt gart.

diese analogien lassen sich jeweils plausibel als anwendung der in teil i.4. be-
schriebenen strategien der selbstbehauptung als herrschaftsträger interpretieren: 
durch ihre horizontale Vernetzung mit anderen adligen gewannen die älteren ge-
nerationen der herren von Rechberg soziales Kapital und erreichten eine aufwer-
tung ihrer machtpolitischen Bedeutung. dadurch konnten sie einerseits ihre auto-
nomie gegenüber expansiven territorialen nachbarn sichern und sich andererseits 
als politische Partner für benachbarte Fürsten empfehlen, um auf diese Weise Zu-
gang zu einflusspositionen an Fürstenhöfen zu gewinnen. analog erkannte hans 
von Rechberg das Potenzial an sozialem Kapital, das sich durch städtefeindliche 
Ressentiments mobilisieren ließ, und beutete diese Ressentiments gezielt aus, um 
ein netzwerk aufzubauen, mit dessen hilfe er für das haus habsburg ein paar 
verlorene Provinzen zurückeroberte (bzw. dies versuchte) oder für Württemberg 
zur Zermürbung der renitenten Reichsstadt esslingen beitrug. dies diente dem 
Ziel, von den betreffenden Fürsten mit einflusspositionen und Pfandschaften be-
lohnt zu werden. 

diese unternehmerische deutung von Rechbergs Fehdeführung lässt jedoch 
mehrere Fragen offen hinsichtlich der ebenfalls existierenden unterschiede und 
diskontinuitäten zwischen Rechberg und seiner Familie. die Fehdeaktivitäten von 
Rechbergs Vater und großvater scheinen sich – soweit die Quellen- und For-
schungslage einen Vergleich zulässt – nur über begrenzte Zeiträume erstreckt zu 
haben, nämlich den ersten städtekrieg und sempacherkrieg (ca. 1377 – 1388) sowie 
die appenzellerkriege (ca. 1401 – 1408). Zugleich erwecken die wiederholten nen-
nungen diverser herren von Rechberg und ihrer Verwandten sowie das erscheinen 
mehrerer generationen von Rechbergern im württembergischen Rat den eindruck 
einer längeren Kontinuität der Besetzung von einflusspositionen am württember-
gischen hof. hans von Rechberg dagegen beendete seine eigenständigen Fehde-
handlungen offenbar nur, um vorübergehend in fürstliche Kriegsdienste einzu-
treten. seine ernennungen zum habsburgischen oder württembergischen Rat bzw. 
Feldhauptmann erwiesen sich nie als dauerhaft: seine Ratstätigkeit für herzog 
albrecht Vi. ab 1444 dürfte durch seine inhaftierung durch denselben Fürsten 
nach der grünenberg-Fehde 1449 ein ende gefunden haben. als Rat des herzogs 
sigmund wird er nur 1446 erwähnt, 1453 hatte er offenbar keine Position mehr am 
innsbrucker hof inne (vgl. V.5.4.). seine Bestallung als Rat und Feldhauptmann des 
grafen ulrich von Württemberg endete 1464 mit einer offenen auseinanderset-
zung, bei der er selbst den tod fand. 

ein weiterer Bruch ist zwischen der haltung der adelseinungen der achtziger 
Jahre des 14. und jener der einungen der vierziger Jahre des 15. Jahrhunderts hin-
sichtlich Reichsstädten und eidgenossenschaft zu erkennen: die gesellschaften, in 
denen sich die herren von Rechberg im 14. Jahrhundert organisierten, entstanden 
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jeweils in feindlicher abgrenzung zu einer gruppe nichtadliger herrschaftsträger. 
in der gesellschaft mit st. georgenschild sind derartige Ressentiments unter der 
herrschaft sigismunds offenbar stark in den hintergrund gerückt. auch unter 
König Friedrich iii. bewahrten sie sich gegenüber eidgenossen und städtebund 
eine ausgleichende haltung und arbeiteten mit den Reichsstädten weiterhin zu-
sammen. dagegen entfernte sich hans von Rechberg um 1440 aus dem Kreis der 
georgenschild-gesellschaften und stieg zu einer der Führungsfiguren der städte-
feinde auf.

der folgende teil wird sich nun mit den hintergründen dieser diskontinuitäten 
und Brüche beschäftigen. dazu sollen die gemeinsamkeiten der führenden städte-
feinde um hans von Rechberg hinsichtlich ihrer situation im südwestdeutschen 
territorialisierungsprozess verdeutlicht werden. diese gemeinsamkeit bestand, 
wie sich zeigen wird, vor allem in einer akuten gefährdung des eigenen status-
erhalts durch expansive Bestrebungen mächtigerer nachbarn, die sich als eine der 
entscheidenden triebfedern für eine langfristige Karriere als städtefeind erwies.  
im Verlauf dieser darstellung wird außerdem deutlich, dass zwischen Rechbergs 
distanzierung von der gesellschaft mit st. georgenschild und der geringen dauer 
seiner dienstverhältnisse zum teil ein Zusammenhang bestand: in jeder dieser 
 Positionen im Fürstendienst geriet Rechberg in kurzer Zeit in streit mit anderen 
Räten des betreffenden Fürsten, die ihrerseits aus adligen netzwerken und Fami-
lienverbänden heraus agierten, unter anderem den gesellschaften mit st. georgen-
schild im hegau und an der donau.





V. Fehdeführung und adlige Selbstbehauptung

1. Fehdeführung und Güterverkäufe

Wie in der einleitenden darstellung des Forschungsstands deutlich wurde, sind aus 
der aufnahme von schulden oder dem Verkauf von herrschaftsrechten durch ad-
lige sehr unterschiedliche Rückschlüsse auf die motive und die Fähigkeit dieser 
adligen zur Fehdeführung gezogen worden. diese lassen sich zugespitzt in drei 
Positionen zusammenfassen, die teils miteinander kompatibel sind, teils einander 
ausschließen:

1. Verschuldung und güterverkäufe bei fehdeführenden adligen zeigen, dass diese 
adligen sich in wirtschaftlichen schwierigkeiten befanden. ihre Fehdeführung 
war ein Versuch, durch Raub und Plünderung ihre drohende Verarmung und 
den damit verbundenen sozialen abstieg abzuwenden. dies ist die klassische 
deutung des Fehdeführenden als Raubritter, die meist mit der agrarkrisentheo-
rie verbunden wird1.

2. Zum teil werden die kausalen Zusammenhänge auch genau umgekehrt gesehen: 
nicht ihre Verarmung treibt die adligen zur Fehdeführung, sondern die durch 
Fehdeführung erlittenen Verluste sind grund ihrer Verarmung2.

3. Kompatibel mit dieser deutung ist die überlegung Bittmanns, dass Fehde-
führung den einsatz erheblicher investitionen voraussetzt. solche investitonen, 
so die überlegung, konnten nur besonders wohlhabende adlige aufbringen, 
während adlige in wirtschaftlichen schwierigkeiten höchstens in untergeord-
neten Positionen an Fehden teilnehmen konnten3.

unterschiedliche meinungen bestehen auch im hinblick auf die Frage, welche 
sachverhalte als Beleg für Verarmung oder zumindest wirtschaftliche schwierig-
keiten gesehen werden können. als solche Belege wurden u. a. Verpfändungen und 
güterverkäufe interpretiert. dagegen hat Kurt andermann eingewendet, dass eine 
mobilisierung von Besitz in vielen Fällen nicht als Verfallserscheinung, sondern als 
ein Zeichen gewinnorientierter transaktionen adliger spekulanten zu betrachten 
sei4.

 1 Rösener, Raubrittertum, s. 470 ff., 484 – 488. Vgl. i.3.1.
 2 siehe z. B. Nessler, Burgen im allgäu 1 (1985), s. 210 über die herren von heimenhofen, 

Andermann, Raubritter (1997), s. 21.
 3 Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), S. 96 – 110; vgl. Andermann, Raubritter (1997), 

s. 19 – 21. Vgl. i.3.2.
 4 Vgl. Andermann, adel und finanzielle mobilität (2005), besonders s. 13: „Wenn vor noch 

nicht allzu langer Zeit der eine oder andere Forscher glaubte, aufgrund einzelner, mitunter 
auch wiederholter güterverkäufe oder -verpfändungen im adel wirtschaftliche Krisensym-
ptome erkennen zu sollen, so war er, wie wir inzwischen wissen, methodisch auf dem holz-
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im hinblick auf die deutung von Rechbergs Fehdeaktivität vertritt marolf die 
dritte Position:

Fehdeunternehmertum war (…) alles andere als eine Versicherung für die vom abstieg be-
drohten adligen, sondern hatte im gegenteil die rasche Verfügbarkeit von beträchtlichem 
start- und Risikokapital zur Voraussetzung. Vergeltungsschläge der angegriffenen konn-
ten zudem ruinöse Folgen zeitigen und waren von wirtschaftlich ohnehin angeschlagenen 
adligen (…) nicht zu verkraften. Fehdetreiben blieb somit ein Privileg des solventen adels, 
der auf den gewinn nicht unbedingt angewiesen war und der notfalls auch schwere Rück-
schläge verkraften konnte5.

Zu diesem wirtschaftlich leistungsfähigen „Fehdeadel“ zählten demnach „expo-
nenten südwestdeutscher adelsgeschlechter wie [die] von geroldseck, von Rech-
berg, von Lupfen, mönch von Landskron, von Blumegg oder von heimenhofen“6, 
nicht jedoch der allgäuer Ritter Veit von eisenburg, der vor allem in der himmeli-
Fehde als Rechbergs Verbündeter in erscheinung tritt. dieser war nämlich bereits 
zur Zeit der himmeli-Fehde 1439/40 erkennbar verschuldet, sein Besitz wurde 
1443 vergantet, d. h. zwangsweise gepfändet. nach dieser deutung kann er daher 
lediglich ein strohmann gewesen sein, der Konflikte an hans von Rechberg weiter-
vermittelte, weil er selbst nicht die nötigen mittel zur Fehdeführung aufbrachte7.

nun sind jedoch Fehdeführung und (drohender) Besitzverlust gerade keine 
merkmale, in denen sich Veit von eisenburg von den zum „solventen adel“ ge-
zählten Personen unterschieden hätte. im gegenteil: die weitreichendste gemein-
samkeit zwischen ihnen scheint gerade in der Korrelation dieser merkmale zu be-
stehen. denn einerseits hat sich eisenburg noch zu Beginn der vierziger Jahre aus 
seinen eigenen Burgen heraus an den Fehden gegen die schwäbischen Reichsstädte 
beteiligt8 und eine weitere Fehde gegen den adligen hans von stadion9 geführt. 
offensichtlich war er also trotz allem in der Lage, die für die Fehdeführung not-

weg, denn derartige geschäfte geben sehr viel weniger Zeugnis von misswirtschaft als von 
der Beweglichkeit adligen Besitzes (…).“ 

 5 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 222 f. 
 6 ebd., s. 223.
 7 ebd., s. 92 – 95. „die Vollstreckung der gläubigerforderungen durch memmingen belegt 

beispielswiese, dass sich auch Veit – wie seine mutter und sein Bruder – dem schutz und der 
gerichtsbarkeit dieser stadt unterstellt hatte. aus naheliegenden gründen konnte er sich 
daher nicht erlauben, diese durch ein auftreten im umfeld der schwäbischen städtefeinde 
zu provozieren. (…) Veit von isenburg dürfte folglich aufgrund wirtschaftlicher schieflage 
gar nicht zum Fehdetreiben imstande gewesen sein. es muss ihm nicht nur an Pferden und 
Waffen gefehlt haben, sondern auch an stützpunkten und Beistand.“ ebd., s. 94. „Veit von 
isenburg blieb gerade infolge finanzieller schieflage vom Raubgeschäft ausgeschlossen.“ 
ebd., s. 222.

 8 1441 überfiel Veit von eisenburg mehrere ulmer Bürger und entführte sie auf seine stamm-
burg, die daraufhin durch ulmer truppen erobert wurde. dies geht aus einem zeitnahen 
ulmer Brief hervor. stadta Rottweil ii. arch. ii. abt. Lade LViii Fasc. 4 nr. 3. 

 9 der memminger chronist erhard Wintergerst datiert diesen Konflikt auf das Jahr 1442. 
erhard Wintergerst, s. 24. 
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wendigen investitionen zu erbringen. andererseits sind gerade bei den meisten der 
hier zum Fehdeadel gezählten geschlechtern genau die gleichen entwicklungen 
erkennbar wie bei Veit von eisenburg: die Brüder Konrad und Pentelin von hei-
menhofen, deren Fehde gegen die Reichsstädte 1441/42 marolf schildert, mussten 
1446 wie Veit von eisenburg die Zwangspfändung ihres Besitzes hinnehmen10. die 
herren von geroldseck-sulz verloren im Verlauf des 15. Jahrhunderts schrittweise 
ihren gesamten Besitz durch Verkäufe und Verpfändungen, um mit der annexion 
der stadt sulz durch Württemberg 1473 für immer aus der politischen geschichte 
südwestdeutschlands zu verschwinden11. hans von Rechberg verkaufte 1447 sei-
nen gesamten ererbten Besitz an Württemberg, nachdem ihn verschiedene gläubi-
ger in die acht des Rottweiler hofgerichts gebracht hatten12. und graf heinrich 
von Lupfen verteidigte mit der Pfandschaft hewen im Bischof-heinrich-Krieg die 
Basis seiner adligen existenz, denn nach dem teilungsvertrag, den er 1438 mit sei-
nen Brüdern geschlossen hatte, stellte sie sein gesamtes erbteil dar13. 

dass schulden und güterverkäufe eine gemeinsamkeit darstellten, die hans von 
Rechberg und seine führenden Verbündeten miteinander verband, soll im folgen-
den überblick zur entwicklung von Rechbergs güterbesitz und zur Korrelation 
von Fehdeführung und politischer sowie ökonomischer statusgefährdung bei 
 seinen wichtigsten Verbündeten gezeigt werden. im weiteren Verlauf sollen dann 
für Rechberg und einige dieser Verbündeten die äußeren umstände und Wirkungs-
zusammenhänge analysiert werden, die für eine erklärung dieser Korrelation rele-
vant sind.

1.1 Erwerbungen und Verluste bei Hans von Rechberg

Bei hans von Rechberg ist ein ausverkauf von herrschaftsrechten zu beobachten, 
der zwar nicht zum völligen Besitzverlust, aber doch zu einer erheblichen Redu-
zierung von herrschaftsrechten im Zeitraum von 1439 bis 1464 führte und seinen 
Biographen Kanter zu wiederholten hinweisen auf dessen „pekuniäre schwierig-
keiten“ und „ewige geldverlegenheiten“14 veranlasste. dieser Prozess vollzog sich, 

10 Nessler, Burgen im allgäu 1 (1985), s. 210: „1439 – 1444 befehdeten Konrad und Päntelin 
von heimenhofen die Reichsstädte. diese Fehde verschlang soviel geld, daß ihr gemein-
samer Besitz 1446 auf die gant kam.“

11 Bühler, stadt und herrschaft geroldseck (1984), s. 104 – 107. 
12 Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 91, s. 109 zur Ächtung Rechbergs sowie Reg. 

91 bis 95, s. 109 ff. zum Verkauf seines väterlichen erbes an Württemberg. 
13 Bei der erbteilung zwischen den Brüdern eberhard, heinrich, hans und siegmund von 

Lupfen am 13. august 1438 vor schiedsleuten der Rittergesellschaft mit st. georgenschild 
erhielten eberhard und hans die Landgrafschaft stühlingen mit der herrschaft Landsburg 
im elsass, heinrich und siegmund die herrschaft hewen mit der stadt engen. Oka, 
 Bauernkrieg (1998), s. 87. Zur Pfandschaft hewen, zu der auch engen gehörte, als streitge-
genstand zwischen dem Bischof von Konstanz und graf heinrich von Lupfen Bittmann, 
Kreditwirtschaft (1991), s. 151 – 158.

14 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 109 ff.
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wie bei Veit von eisenburg, im Zusammenhang mit Pfändungsurteilen eines ge-
richts, das in einer benachbarten Reichsstadt seinen sitz hatte. hier war es das hof-
gericht Rottweil, das zwischen 1445 und 1464 mindestens sechs mal die acht über 
Rechberg verhängte und durch jedes dieser urteile einem gläubiger das Recht er-
teilte, seinen Besitz zur Befriedigung eines finanziellen anspruchs zu pfänden15.

15 dazu ausführlich V.5.

tafel 10: hans von Rechbergs erwerbungen bis 1444. die Burgen Randegg und staufen  
sowie die Vogtei auf der höri gelangten zu einem drittel als heiratsgut seiner ersten ehefrau 
Verena unter Rechbergs Kontrolle, ebenso das dorf hilzingen. Randegg und staufen wurden 
1441 zerstört, neusunthausen 1446. die Burgen Vorder- und hinterlichtenstein wurden 1441 
durch graf Ludwig von Württemberg-urach abgelöst, die herrschaft hettingen mit den dör-
fern hermentingen, ittenhausen, Feldhausen und harthausen 1442 an Konrad vom stein zu 
göffingen verpfändet. in Veringenstadt besaß Rechberg Kirchensatz, Zoll und zwei  mühlen, 
hier und in einigen benachbarten orten außerdem einige grundrenten. Rechbergs Leibeigene 
wurden in der obigen Veranschaulichung nicht berücksichtigt.
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nach dem tod seines Vaters heinrich am 22. september 1437 erbte hans von 
Rechberg zunächst einen Komplex von Besitzungen auf der Zollernalb16, dessen 
Bestandteile aus dem erbe der grafen von Veringen stammten, der Familie seiner 
großmutter sophie. dieser Komplex wird in der Literatur teilweise als herrschaft 
gammertingen-hettingen bezeichnet und stellte eine komfortable wirtschaftliche 
grundlage für Rechberg dar, die allerdings in den vierziger Jahren zunehmend aus-

16 Vgl. taf. 10.

tafel 11: Besitzverlagerung bis 1450. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rechberg die herrschaft 
gammertingen-hettingen verkauft. dafür hatte er stadt und herrschaft Bonndorf mit den 
dörfern Boll, münchingen, gündelwangen, Wellendingen und einem hof in summerau 
 erworben, außerdem Burg Ramstein (1452 zerstört), vermutlich mit dem dazu gehörigen 
nicht-württembergischen anteil von tennenbronn. die grafen von Werdenberg hatten ihm 
außerdem stadt und herrschaft sargans und sonnenberg (details sind in den Pfandschafts-
briefen leider nicht erwähnt) sowie vermutlich einen anteil an der Ruggburg (1452 zerstört) 
als Pfand überschrieben.
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gehöhlt wurde. es handelte sich erstens um die herrschaft gammertingen, ein Rei-
chenauer Lehen, mit Burg und stadt gammertingen, den dörfern Bronnen, neufra 
und Kettenacker und der Vogtei über das Kloster marienberg. direkt im süden an 
die herrschaft gammertingen anschließend lag als zweiter großer Bestandteil die 
herrschaft hettingen, das die Rechberger als eigengut besaßen. sie umfasste stadt 
und Burg hettingen mit den dörfern hermentingen, ittenhausen, Feldhausen und 
harthausen. in beiden herrschaften, die einen beträchtlichen anteil des heutigen 
Landkreises sigmaringen umfassten, übte Rechberg jeweils die niedere gerichts-

tafel 12: Rückzug auf die herrschaft schramberg bis 1462. gegen ende seines Lebens verblie-
ben Rechberg neben seinem anteil an der herrschaft Ramstein und der um 1460 erbauten Burg 
hohenschramberg die ca. 1455 erworbenen falkensteinischen Besitzungen im mittleren 
schwarzwald, nämlich das städtlein aichhalden, die eigenkirchen in Falkenstein und Lauter-
bach sowie die dörfer, Weiler und täler heiligenbronn, schramberg, göttelbach, Kirnbach, 
Lauterbach, sulgen, Falkenstein und vermutlich mariazell (wobei auch teile von sulgen und 
Lauterbach in württembergischem Besitz waren), außerdem das 1457 erworbene maieramt in 
trossingen.
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barkeit aus17. das erbteil hans von Rechbergs umfasste außerdem den Kirchensatz 
in gammertingen, hettingen, hermentingen, Feldhausen und Veringenstadt, alles 
Reichenauer Lehen, sowie hunderte von Leibeigenen – mehr als 120 erwachsene 
und eine unbekannte Zahl von Kindern –, die über 35 dörfer auf der schwäbischen 
alb und im neckartal, in den heutigen Landkreisen tübingen, Reutlingen, Zollern-
albkreis, Biberach und sigmaringen verstreut lebten18. ebenfalls teil der erbschaft 
waren die Burgen Vorder- und hinterlichtenstein nahe neufra, die heinrich von 
Rechberg 1411 als württembergisches Pfand erworben hatte19. Kurz nach antritt 
seiner erbschaft konnte hans von Rechberg diesen Komplex am 1. Juli 1438 nach 
süden hin um zwei mühlen, acht höfe sowie verschiedene abgaben und güter in 
Veringenstadt, Veringendorf und Benzingen erweitern, darunter den Zoll in Verin-
genstadt, die er für 1.100 fl. von den Brüdern Konrad und Berthold von Reinhards-
weiler erwarb20. 

Wohl im anschluss an seinen herrschaftsantritt in gammertingen-hettingen 
 sicherte sich Rechberg durch seine erste ehe mit Verena geb. truchsessin von Wald-

17 die abgaben und Zinse aus den herrschaften gammertingen und hettingen beliefen sich 
laut dem güterverzeichnis von 1447 auf jährlich insgesamt ca. 540 lb. h. an silbergeld,  
ca. 500 malter Korn, 26 Vorderschinken (schultheren), 144 hennen und 5.265 eier (bzw.  
40 ½ vierteil). hsta stuttgart a 602 nr. 6192 (güterverzeichnis von 1447). Vgl. Kanter, 
hans von Rechberg (1902), Reg. 92 a.

18 das güterverzeichnis von 1447 nennt mägerkingen, steinhilben (beide heute gem. troch-
telfingen), undingen, erpfingen (beide heute gem. sonnenbühl), honau (heute gem. 
 Lichtenstein), ödenwaldstetten (heute gem. hohenstein), tigerfeld, Pfronstetten (beide 
heute gem. Pfronstetten) und Pfullingen im Bereich des heutigen Landkreises Reutlingen; 
Rottenburg und hechingen im Bereich des heutigen Landkreises tübingen; harthausen auf 
der scher, Benzingen, Winterlingen (alle heute gem. Winterlingen), Burladingen, Ringin-
gen, melchingen (alle heute gem. Burladingen), salmendingen, grosselfingen, ebingen 
(heute gem. albstadt-ebingen), Bitz, straßberg, geislingen (bei Balingen) und gruol im 
heutigen Zollernalbkreis; Wilflingen, emerfeld, egelfingen (alle heute gem. Langenens-
lingen) im heutigen Landkreis Biberach; Bingen, stetten am Kalten markt, sigmaringen, 
sigmaringendorf und Jungnau im heutigen Landkreis sigmaringen; außerdem die nicht 
identifizierten orte Lúckersdorff, Stringen und Gugkenloch. hsta stuttgart a 602 nr. 6192.
Kürzere Zusammenfassung bei Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 92 a.

19 Schmitt, Burgenführer 1 (1988), s. 56. sowie die archivarische notiz gabelkovers über  
die Rücklösung der beiden Burgen durch Württemberg im Jahr 1442 (Kanter, hans von 
Rechberg (1902), Reg. 11). diese transaktion wird auch im Verzeichnis der württember-
gischen erwerbungen und schulden aus der Regierungszeit des grafen Ludwig i. von 
Württemberg-urach erwähnt (hsta stuttgart a 602 nr. 282), dort allerdings ohne datum.

20 es handelte sich um 2 mühlen, Zoll, handwerkszins und eine Reihe von Wiesen in Verin-
genstadt, acht höfe in Veringenstadt, Veringendorf und Benzingen, den Kirchensatz zu 
Ditstetten (nicht identifiziert) und die lantgarb zu schellenberg. als gewährsmänner der 
Verkäufer bürgten heinrich und Wolf schilling sowie hans von neuhausen. sta grau-
bünden d V 37 urk. nr. 8. das güterverzeichnis, das Rechberg am 19. november 1447 im 
Vorfeld des Verkaufs der herrschaft gammertingen anlegen ließ, erwähnt „das gut zu 
Veringenstadt, das von dem von Reinhardsweiler“ an Rechberg gekommen ist (hsta stutt-
gart a 602 nr. 6192), deckt sich bei der konkreten Beschreibung dieses guts jedoch nur 
teilweise mit der Beschreibung im Kaufvertrag. 
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burg einen respektablen güterbesitz im hegau. die Quellensituation ist hier weni-
ger komfortabel als im Fall von gammertingen-hettingen. Fest steht, dass im Zu-
sammenhang mit der heirat ein drittel an Burg und herrschaft staufen mit dem 
dorf hilzingen sowie ein drittel der Vogteigüter des Klosters st. georgen in stein 
am Rhein in hans von Rechbergs hände überging. diese sogenannte Vogtei auf der 
höri befand sich seit 1359 zur hälfte im Besitz der herzöge von österreich21 und 
wurde von diesen als Lehen ausgegeben. sie umfasste die dörfer Weiler,  iznang, 
gundholzen, horn und hornstaad auf der halbinsel höri, zwischen untersee und 
Zeller see. die Zimmerische chronik gibt an, dass es sich um Verenas heiratsgut aus 
der ehe mit hans von Rechberg handelte, die Verena nach ihrem tod an ihren sohn 
heinrich von Rechberg weitervererbte, der sie wiederum 1455 für 6.000 fl. an seine 
halbbrüder gottfried und Werner von Zimmern verkauft haben soll22. 

Wann genau hans von Rechberg Verena heiratete und wann er Zugriff auf diese 
güter erhielt, lässt sich jedoch aus den Quellen nicht präzise ermitteln. Kanter ging 
von einem Zeitpunkt zwischen 1433 und 1436 aus. diese schätzung beruht aller-
dings auf einer sehr vagen angabe der Zimmerischen chronik und darf wohl 
 getrost verworfen werden. die neuere Forschung hat das Jahr 1433 für die ehe-
schließung angenommen, auf der grundlage einer aktennotiz des 16. Jahrhun-
derts, nach der Verena in diesem Jahr das dorf hilzingen für 7.000 fl. von ihrem 
Bruder erworben habe23. da hilzingen einen teil von Verenas heiratsgut dar-
stellte, so die schlussfolgerung, müsse das Jahr des erwerbs durch Verena mit dem 
Jahr ihrer eheschließung gleichzusetzen sein24. 

21 Waldvogel, stein am Rhein, in: helvetia sacra 3,1,3 (1986), s. 1547. Vgl. die Bitte des abtes 
Johannes singer vom 16. Juli 1446 an die stadt st. gallen, in deren Fehde gegen hans  
von Rechberg staufen und hilzingen nicht zu schädigen, da sonst die anderen inhaber der 
Klostervogtei, Friedrich von Randenburg und heinrich von Randegg, sowie die eigenleute 
des Klosters unverschuldet zu schaden kämen. Reg.: uBsg 6 (1917) nr. 4775 bzw. Ma-
rolf, hans von Rechberg (2006), s. 290 f.

22 Zimmerische chronik 1, s. 412 f.
23 es handelt sich um ein urkundenverzeichnis des späten 16. Jh. mit dem eintrag: Khaúff

brieff de anno 1433, darin herr Jacob Thruchsäß fraw Verena von Zimbern obstehende 
stúckh umb 7.000 fl. verkhaúfft (FFad oa 24 Vol. Vi Fasc. 8). 

24 Müller, hilzingen (1998), s. 200: „so ging 1429 ein weiteres drittel aus dem Besitz des 
hans von homburg d. J. in den des erbtruchsessen Jakob von Waldburg über, der es 1433 
seiner schwester Verena gegen Zahlung von 7.000 gulden überließ. diese hatte in zweiter 
ehe hans von Rechberg geheiratet, einen berüchtigten Raufbold (…).“ die zeitliche ab-
folge in müllers darstellung könnte so verstanden werden, als sei Verena zum Zeitpunkt des 
gütererwerbs bereits mit hans von Rechberg verheiratet gewesen, obwohl sie in der von 
müller angegebenen Quelle als fraw Verena von Zimbern bezeichnet wird (FFad oa 24 
Vol. Vi Fasc. 8). entsprechend schließt Bumiller, hans von Rechberg (2004), s. 84, aus 
dieser Passage auf das Jahr 1433 als wahrscheinlichen Zeitpunkt der hochzeit: „die heirat 
mit Verena von Waldburg-sonnenberg ist am ehesten ins Jahr 1433 zu datieren. in diesem 
Jahr erwarb sie von ihrem Bruder Jakob truchsess ein drittel der herrschaft hilzingen mit 
der Burg staufen im hegau sowie andere Besitzungen, die später in Rechbergs Leben eine 
Rolle spielen sollten.“
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tatsächlich jedoch stammte die teilvogtei wohl aus dem Witwengut von Verenas 
erste ehe. Kopial überlieferte urkundliche Belege zeigen, dass ein drittel an der 
herrschaft staufen mit hilzingen und der Vogtei auf der höri zunächst 1428 bis 
1429 durch Jakob truchsess von Waldburg erworben wurden. um 1429/30 ver-
kaufte Jakob diesen Besitz an Freiherr hans von Zimmern und dessen ehefrau 
Verena weiter. nach dem tod des Freiherrn wurden die genannten güter durch 
den Lehnsherrn, herzog Friedrich iV. von österreich, am 11. Januar 1432 wiede-
rum an Jakob als Lehenträger seiner noch verwitweten schwester übertragen25.  
der Verkauf der Vogteigüter durch Jakob wäre demnach noch zu Lebzeiten von 
Verenas erstem ehemann hans von Zimmern vollzogen worden – und nicht erst 

25 1428 und 1429 hatte Jakob truchsess von Waldburg die anteile der geschwister hans und 
amalie von homburg an der herrschaft staufen, dem dorf hilzingen und der Vogtei auf 
der höri erworben (FFad oa 24 Vol. Vi Fasc. 8; vgl. Vochezer, geschichte des fürst-
lichen hauses 1 (1888), s. 504). Zu einem unbekannten Zeitpunkt vor 1431 muss Jakob die 
Vogteigüter an an seinen schwager hans von Zimmern verkauft haben, denn am 11. Januar 
1432 beurkundete herzog Friedrich iV. von österreich als Lehnsherr, dass der anteil des 
hans von homburg an der herrschaft staufen, den Jakob truchsess von Waldburg erwor-
ben und an hans und Verena von Zimmern weiterverkauft hatte, anlässlich von hans’ tod 
an Jakob übertragen wurde, der damit als Lehensträger seiner schwester Verena und ihrer 
minderjährigen söhne, Witwe und Kinder des Verstorbenen, fungierte (FFad oa 24 Ko-
pialbuch i Fol. 235 b – 236 a). diese transaktion wird übrigens ebenfalls in der Zimmerischen 
chronik erwähnt (Zimmerische chronik 1 (1881), s. 249 f.). 

tafel 13: diese skizze einer Burg aus der hand des schwäbischen malers hans Baldung grien 
um 1514/15 hat horst heß mit plausiblen argumenten als Burg hohenschramberg identifiziert 
(dazu Hess, schloss auf dem schramberg (2000), s. 20 – 22). original: staatliche museen zu Ber-
lin – Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett.
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1433 im Rahmen von Verenas Verehelichung mit hans von Rechberg. der wohl 
fälschlich auf 1433 datierte eintrag zum Verkauf der güter durch Jakob an Verena 
bezieht sich also wahrscheinlich auf die um 1429/30 getätigte transaktion. 

eine datierung von Verenas zweiter heirat auf das Jahr 1433 lässt sich also nicht 
belegen. Wahrscheinlicher ist, dass die güter im hegau an Verena kamen, als ihre 
Besitzverhältnisse und die erbansprüche ihrer Kinder nach dem tod ihres ersten 
ehemanns neu geregelt wurden. anlässlich ihrer ersten heirat hatte Verena 8.000 
fl. an heimsteuer, Widerlegung und morgengabe erhalten26. offenbar hatte der 
ehevertrag zwischen Verena und hans von Zimmern vorgesehen, dass im Fall von 
hans’ tod seine und Verenas Kinder die hälfte davon für eine Zahlung von 2.000 
fl. auslösen konnten, was auch vor dem 16. oktober 1432 geschah27. Wahrschein-
lich wurde im gleichen Zusammenhang festgelegt, dass Verena für die verblei-
benden 4.000 fl. und die 2.000 fl. von ihren Kindern die anteile an der herrschaft 
staufen und der Vogtei auf der höri aus dem gemeinsamen Besitz mit ihrem ehe-
mann behalten sollte, die aus diesem grund im selben Jahr ihrem Bruder Jakob als 
ihrem Lehenträger übertragen wurden.

als frühester Beleg für Verenas eheschließung mit hans von Rechberg muss  
also dessen erwähnung als schwager durch Jakob truchsess von Waldburg im Jahr 
1439 gelten28. offenbar wurde die Lehenträgerschaft für Verenas güter jedoch 
nicht sofort von ihrem Bruder an hans von Rechberg übertragen. es fällt auf, dass 
Rechberg in der himmeli-Fehde 1439/40 gefangene auf seiner Burg in gammer-
tingen unterbrachte29, obwohl das heiratsgut seiner Frau befestigte Plätze in hil-
zingen und staufen umfasste, die viel näher an den schauplätzen der überfälle süd-

26 1422 hatte Verena von ihrer Familie, den truchsessen von Waldburg, 4.000 fl. heimsteuer 
erhalten. Von der Familie ihres ehemanns, den Freiherren von Zimmern, sollte sie 2.000 fl. 
Widerlegung und 2.000 fl morgengabe erhalten. diese 4.000 fl. erhielt sie in Form des 
Pfandbesitzes der stadtsteuer von überlingen zu einer Pfandsumme von 3.000 fl. bei einem 
jährlichen Zins von 125 fl. sowie schuldverschreibungen des Ravensburger Kaufmanns 
 Rudolf mötteli, einem führenden mitglied der Ravensburger handelsgesellschaft, in höhe 
von 1.000 fl. (FFad oa 24 Kopialbuch i Fol. 236 b – 237 a). die 4.000 fl. heimsteuer wur-
den 1423 offenbar ebenfalls an mitglieder der handelsgesellschaft als Kredit verliehen, denn 
Verenas Vater Johann truchsess von Waldburg beurkundet in diesem Jahr, dass Rudolf 
mötteli sowie hennkin, hans, Jos und ital humpis, alle zu Ravensburg, sowie Lütfrid und 
hans muntprat zu Konstanz bei Verena ein darlehen von 5.000 fl. zu einem jährlichen Zins 
von 250 fl. aufgenommen hätten (FFad oa 24 Kopialbuch i Fol. 102 r.). 

27 am 16. oktober 1432 beurkundet Verena, dass nach tod ihres ehemanns hans von Zim-
mern die ihr zustehende heimsteuer und morgengabe (sic) in höhe von 4.000 fl. von ihren 
Kindern, die sie mit hans hatte, durch Zahlung von 2.000 fl. vollständig ausgelöst wurde, 
wie im heiratsbrief verabredet. FFad oa 24 Kopialbuch i Fol. 240 b.

28 schreiben des Johann truchsess von Waldburg an Zürich, 28. november 1439; Regest bei 
Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 248.

29 am 24. oktober 1439 bitten Bürgermeister und Rat von Zürich den grafen Johann von 
tengen, grafen zu nellenburg, auf die Freilassung des Leibeigenen eines Peter hasler hin-
zuwirken, den hans von Rechberg in gammertingen gefangen halte. Regest bei Marolf, 
hans von Rechberg (2006), s. 246 f.
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lich des Rheins lagen. erst im Zusammenhang mit dem hegaufeldzug der 
schwäbischen Reichsstädte wird hans von Rechberg im herbst 1441 erstmals als 
Besitzer von dörfern aus Verenas heiratsgut sowie eines teils der nahegelegenen 
Burg Randegg genannt. offiziell belehnte ihn der österreichische Landvogt, mark-
graf Wilhelm von hachberg, erst am 16. april 1443 als Lehenträger seiner ehefrau 
mit den Besitzrechten an hilzingen, staufen und der Vogtei auf der höri30. 

Verenas tod fällt in einen Zeitraum zwischen dem 3. dezember 144331 und hans 
von Rechbergs Wiederheirat um 144632. ihr heiratsgut befand sich noch 144633 
und 144934 in Rechbergs händen. um 1450 scheinen einerseits hans sowie sein 
und Verenas sohn heinrich von Rechberg und andererseits die noch lebenden 
söhne Verenas aus erster ehe, die Freiherren Werner und gottfried von Zimmern, 
eine Vereinbarung zu Verenas hinterlassenem erbe geschlossen zu haben. in die-
sem Jahr nämlich schlossen gottfried und Werner von Zimmern einen erbteilungs-
vertrag, aus dem hervorgeht, dass ein teil des erbes ihrer mutter nach deren tod an 
sie gefallen war, weitere teile sich noch in hans von Rechbergs Besitz befanden 
und nach dessen tod ebenfalls an sie fallen sollten35. offenbar haben die beiden 
Brüder das erbe ihrer mutter jedoch schon um 1455 von ihrem stiefvater oder 
ihrem halbbruder abgelöst36. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass hans 

30 am 16. april 1443 verlieh markgraf Wilhelm von hachberg, Landvogt der herrschaft 
 österreich, im namen seiner herrschaft dem hans von Rechberg als Lehensträger seiner 
ehefrau Verena, geborene truchsessin von Waldburg, sowie ihrer Kinder von Zimmern und 
von Rechberg, die Vogtei auf der höri, staufen und hilzingen. RmB 2 (1901), nr. 1792. Zu 
Rechbergs nennung als Besitzer oder teilhaber der Burg Randegg siehe erhard Winter-
gerst, s. 27 f. bzw. FuB 6 (1889), nr. 230. 8, s. 369.

31 an diesem tag besiegelt Verena mit hans von Rechberg einen Freiheitsbrief für die ge-
meinde hilzingen. die urkunde ist nicht im original, sondern in Form eines Vidimus aus 
dem Jahr 1551 erhalten. FFad oa 24 Vol. Vi Fasc. 8.

32 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 109 gibt 1443 als Verenas todesjahr an und verweist 
auf Zimmerische chronik 1, s. 250, wo jedoch lediglich ihr tod und ihr Begräbnis in isny 
erwähnt werden, nicht der Zeitpunkt ihres todes. der nekrolog des Klosters st. georg in 
isny (mgh nect. 1, s. 177 – 179),  der leider nur teilweise erhalten ist, enthält keine erwäh-
nung Verenas.

33 Vgl. uBsg 6 (1917) nr. 4775 bzw. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 290 f.
34 Vor dem 27. märz 1449 erwirkte Ber von Rechberg die acht des hofgerichts Rottweil 

gegen sämtliche erwachsenen einwohner der gemeinde hilzingen, um auf hans von Rech-
berg druck auszuüben, von dem er die Rückzahlung einer hohen schuldensumme forderte. 
sta schaffhausen Korrespondenzen i nr. 54.

35 die Brüder vereinbaren darin, alles in gleiche anteile aufzuteilen, was und als vil uns ouch 
von unser muoter seligen und von Hannsen von Rechberg yetz gevallen ist und nach sinem 
tod noch gevallen und werden sol (FFad oa 24 Kopialbuch ii s. 13 – 16; Regest in FuB 6 
(1889), nr. 224; vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 109. 

36 außer der Zimmerischen chronik 1, s. 412 f. nennt auch das bereits genannte frühneu-
zeitliche zimmerische urkundenverzeichnis das Jahr 1455 als Zeitpunkt des erwerbs der 
st.-georgischen Vogteigüter aus dem erbe der Verena von Rechberg durch ihre söhne aus 
erster ehe, allerdings von einem anderen Vorbesitzer: demnach soll hilzingen 1455 durch 
die von Hochemberg an die herren von Zimmern verkauft worden sein (FFad oa 24 
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von Rechberg um 1440 anteile an Burg und herrschaft staufen, Burg Randegg und 
der Vogtei auf der höri in seine hand brachte und diese Besitzungen bis 1455 suk-
zessive an seine stiefsöhne veräußerte.

damit war hans von Rechberg zu Beginn der vierziger Jahre alles andere als ein 
verarmter adliger. sein Besitz umfasste einen großteil des früheren territoriums 
der ausgestorbenen grafen von Veringen auf der schwäbischen alb, dessen Wert 
sich ausweislich der Verkaufsurkunde von 1447 auf 18 500 fl. belief und dessen 
jährliche erträge einen hohen dreistelligen guldenbetrag erreicht haben dürften. 
Zudem profitierte Rechberg vom heiratsgut seiner ersten Frau am Bodensee, das 
im hinblick auf Verenas erbansprüche auf weitere 6.000 fl. Wert geschätzt werden 
dürfte. Für hans von Rechberg war die Fehde offensichtlich keine „sozialversiche-
rung37“ in dem sinne, dass er über keine einkünfte aus güterbesitz verfügt hätte 
und daher auf straßenraub angewiesen gewesen wäre38.

diese beiden recht geschlossenen Besitzkomplexe auf der Zollernalb und  westlich 
des Bodensees waren zwar umfangreich, aber bereits zu dem Zeitpunkt, als Rech-
berg sie erwarb, mit hypotheken belastet. neben einem Leibgeding von 100 lb. h., 
das hans von Rechberg gemäß der erbvereinbarung mit seinen Brüdern jedes dritte 
Jahr aus seinen gammertinger einkünften an seinen Bruder Wolf von Rechberg aus-
zahlen sollte39, übernahm er von seinem verstorbenen Vater einen teil einer Bürg-
schaft über 3.000 fl. für den Bruder seiner mutter, graf Johann von helfenstein-
Blaubeuren40. den erwerb der güter in und um Veringenstadt im Jahr 1438 hatte 

Vol. Vi Fasc. 8). Vgl. dazu. Müller, hilzingen (1998), s. 200, sowie Landkreis Konstanz 3 
(1979), s. 248. 

37 Zum schlagwort der Fehde als „sozialversicherung“ des adels Kaufmann, Fehde (1970), 
sp. 1092.

38 Vgl. einleitung, Kapitel i.3.1
39 dies geht aus einem Brief des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart an hans von Rech-

berg vom 1. Juni 1448 hervor: So hat uns dann unser lieber getruwer Ulrich von Rechberg, 
Ritter, din bruder, gesagt, wie das er, ochWilhelm von Rechberg und du, ir alle dry Jaure 
Wolffen, uwerm bruder, hundert pfunt zu lipding geben sollen, des er zu dinem teil uff Het
tingen und Gamertingen versorgt sye (hsta stuttgart a 602 nr. 6196[-24]. 

40 am 30. september 1438 übernahm hans von Rechberg anstelle seines verstorbenen Vaters 
eine Bürgschaft für seinen den Bruder seiner mutter, graf Johann von helfenstein-Blau-
beuren, gegenüber Wolf von Zillenhart. mit Rechberg bürgte außerdem hans vom stein 
von Klingenstein anstelle des ebenfalls verstorbenen Seytz von Wemdingen sowie eine 
Reihe weiterer, in diesem dokument nicht genannten adligen. Für den Fall des ablebens 
helfensteins sollten sie mit ihrer habe für die schulden des helfensteiners einstehen. hsta 
münchen, abt. 1, Pfalz-neuburg Varia Bavarica urk. nr. 1718. ein kurzes Regest dieser 
urkunde findet sich bei. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 8; dort Wolf von Zillen-
hart als „Wolf von sulchart“ verschrieben.
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Rechberg vollständig durch Kredite in höhe von 1.100 fl. finanziert41. 1440 stellte er 
gemeinsam mit anderen adligen schuldbriefe über weitere 1.340 fl. aus42. 

1441 und 1442 folgten erste güterverkäufe: am 6. märz 1441 verkaufte er stadt 
und herrschaft hettingen mit zugehörigen dörfern für 6.540 fl. an Konrad vom 
stein zu göffingen43, 1442 löste graf Ludwig von Württemberg-urach den Burg-
stall Vorder- und hinterlichtenstein für 1.000 fl. und 400 lb. h.44 danach scheint  
es Rechberg noch einmal gelungen zu sein, die herrschaft hettingen zurückzu-
kaufen, nur um sie 1447 wieder zu verkaufen, vielleicht mit hilfe eines Kredits von 
3.000 fl., die Rechberg um den 25. mai 1444 von diebold von Bernhausen auf-
nahm45. 

Zugleich wurden Rechbergs Besitzungen, insbesondere im hegau, infolge der 
Fehden gegen die schwäbischen Reichsstädte schwer in mitleidenschaft gezogen. 
in der heimenhofen-Fehde zogen die reichsstädtischen truppen am 10. november 

41 Vermutlich aus anlass des todes von Konrad Vogt stellte Rechberg dessen Witwe guta 
Vogt von gomaringen und ihren Kindern am 15. märz 1440 einen schuldbrief über 900 fl. 
und 45 fl. jährlichen Zins aus. außerdem versprach er, sie gegenüber hans schwelher von 
Ringingen für den Fall schadlos zu halten, dass dieser sie wegen eines weiteren Kredits von 
200 fl. hauptgut und 10 fl. Zins so sich herrüret von dem fromen, vesten Cunraten von 
Rainhartzwiler mahnen sollte. als Bürgen Rechbergs traten hans von neuhausen sowie 
hans thumb von neuburg auf. abschrift in hsta stuttgart a 602 nr. 6196 (8.). orig. 
hsta stuttgart a 602 nr. 2125. Zur Bürgschaft des Konrad Vogt gegenüber hans schwel-
her siehe hsta stuttgart a 602 nr. 6186: am 18. mai 1437 verschrieben sich Konrad Vogt 
der Ältere und der Jüngere, Bürger zu Veringen, gegenüber hans schwelher, genannt Klein-
hans, zu Ringingen für eine schuld von 200 gulden und 10 gulden Zins daraus.

42 am 12. mai 1440 besiegelte hans von Rechberg mit seinen mitschuldnern Jörg Kaib von 
hohenstein, Jakob truchsess von Ringingen, hans thumb dem Jüngeren von neuburg 
und georg von neuneck, hauptmann der schwäbischen Reichsstädte zu horb, eine 
schuldverschreibung über 800 fl. an Konrad von Bubenhofen (Regest bei Locher, herren 
von neuneck (1879/80), s. 72). am 22. Juli 1440 nahm Rechberg mit hans von neuhausen 
einen Kredit über 540 fl. bei seligmann, Jude zu ulm, auf (hsta stuttgart a 602 nr. 6188; 
mehr zu diesem Vorgang s. 329 f. sowie ebd., anm. 409 ff.). 

43 hsta stuttgart a 602 nr. 6189, kurzes Regest bei Kanter, hans von Rechberg (1902), 
Reg. 92. als Zeugen siegelten Personen, die bereits früher in ähnlichen Zusammenhängen in 
Rechbergs umfeld aufgetaucht waren, nämlich graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig 
und hans thumb von neuburg, aber auch hegauische adlige, die um diese Zeit in der 
 stickel-Fehde mit Rechberg verbündet waren, nämlich graf heinrich von Lupfen, hans 
von Klingenberg und ulrich von stoffeln (vgl. prosopographischer anhang).

44 archivarische notiz gabelkovers, vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 14, Ver-
zeichnis der württembergischen erwerbungen und schulden aus der Regierungszeit des 
grafen Ludwig i. von Württemberg-urach (hsta stuttgart a 602 nr. 282). siehe auch 
Schmitt, Burgenführer 1 (1988), s. 56.

45 Vgl. V.5.1, V.5.2. am 26. april 1444 bat hans von Rechberg seinen schwager Jos von horn-
stein, gegenüber diebold von Bernhausen sein mitschuldner über einen Kredit von 3.000 fl. 
zu werden (hsta stuttgart B 203 Bü 6. Regest auch in Hornstein-Grüningen, die von 
hornstein (1911), s. 163). Wie aus einem schadlosbrief Rechbergs vom 25. mai 1444 hervor-
geht, bürgten Wolf schilling und hans von Klingenberg für ihn bei diebold von Bernhau-
sen wegen des Kredits von 3.000 fl. Maurer, archivinventar Reischach (1967), s. 14, u 28. 
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1441 nach hilzingen, brandschatzten das dorf um 300 fl. und zerstörten einen dort 
gelegenen „turm“. die mauern von Randegg wurden untergraben, bis die Burg 
einstürzte46. nach der späteren darstellung des gregor mangolt soll außerdem das 
dorf horn, ein teil der Vogtei auf der höri, verbrannt und neben Randegg auch 
Burg staufen gebrochen worden sein47. Wohl als eine art Wiederaufbauhilfe für die 
kriegsgeschädigte Bevölkerung ist ein Privileg für die eigenleute im rechbergischen 
anteil der herrschaft staufen zu verstehen: ihnen gestatteten hans von Rechberg 
und Verena geb. truchsessin von Waldburg am 3. dezember 1443, im todesfall 
eines angehörigen dessen gesamten Besitz bis auf ainen schlächten hoptval zu 
erben48. die südlich von tuttlingen gelegene Burg neusunthausen, die hans von 
Rechberg im Frühjahr 1444 mit hilfe eines weiteren Kredits von 250 fl. erworben 
hatte49, wurde 1446 zerstört, diesmal durch die stadt schaffhausen50.

Zwischen 1445 und 1464 wurden mindestens sechs gläubigerklagen vor dem 
hofgericht Rottweil gegen hans von Rechberg anhängig, die allesamt in achturtei-
len und Vollmachten zur Zwangsvollstreckung seines Besitzes endeten. Bei den mei-
sten dieser gläubiger ist unklar, womit sie ihre ansprüche begründeten. Lediglich 
über den Kläger Wolf schilling lässt sich nachvollziehen, dass er 1440 für eine schuld 
Rechbergs bei dem ulmer Juden seligmann gebürgt hatte und in späteren Jahren 
dafür hatte haften müssen. die ansprüche dieser gläubiger verfolgten hans von 
Rechberg für den Rest seines Lebens, wobei bis 1450 die grafen ulrich und Ludwig 
von Württemberg einige seiner ankläger bei ihren Bemühungen unterstützten, ihre 
Forderungen von Rechberg einzutreiben. unter dem eindruck der ersten drei Rott-
weiler achturteile verkaufte hans von Rechberg am 2. dezember 1447 die herr-
schaft gammertingen mit der zurückgelösten herrschaft hettingen und den gütern 
in und um Veringenstadt, also sein gesamtes väterliches erbe und damit den großteil 
seines Besitzes, für 18.500 fl. an graf ulrich von Württemberg-stuttgart, wobei 
7.066,5 fl. von der Kaufsumme an diverse gläubiger ausbezahlt wurden51. 

aus dem gammertinger güterverkauf konnte hans von Rechberg den nach-
stellungen seiner gläubiger zum trotz den größten teil des Kauferlöses retten,  
den er in kürzester Zeit in den erwerb von gütern und Pfändern in Vorarlberg, 
graubünden und im mittleren schwarzwald investierte. die meisten dieser erwer-
bungen waren jedoch nicht dauerhaft. 

nach dem tod seiner ersten ehefrau Verena heiratete hans von Rechberg 1446 
gräfin elisabeth von Werdenberg-sargans. da elisabeths Brüder, die grafen georg 
und Wilhelm von Werdenberg-sargans, sich nicht imstande sahen, ihrer schwester 

46 erhard Wintergerst, s. 27 bzw. FuB 6 (1889), nr. 230.8, s. 369. Zu der als „turm“ bezeich-
neten Befestigung vgl. Müller, hilzingen (1998), s. 195.

47 auszug aus der chronik des gregor mangolt (16. Jh.), in: FuB 6 (1889), nr. 230.10, s. 370.
48 in hilzingen ausgestelltes Vidimus vom 2. Februar 1551. FFad oa 24 Vol. Vi Fasc. 8.
49 Maurer, archivinventar Reischach (1967), s. 14, u 28.  
50 Vgl. iii. 4.2. zum sunthauserkrieg.
51 dazu ausführlich V. 5.2.
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eine mitgift auszuzahlen, bescheinigten sie hans von Rechberg eine schuldsumme 
von 4.500 fl., die sie bis zum 13. oktober 1450 durch einen Kredit von ihrem schwa-
ger auf 8.000 fl. erhöhten52. nachdem sie ihre schulden an hans von Rechberg um 
weitere 3.075 fl. auf nunmehr 11.075 fl. erhöht hatten, verpfändeten die grafen ihrer 
schwester, die hier die gemeinsamen interessen des ehepaars Rechberg vertrat, am 
25. september 1451 sämtliche herrschaftsrechte in sargans, sonnenberg „und an 
allen anderen enden“53. die anpfändung dieses herrschaftskomplexes eröffnete 
hans von Rechberg interessante möglichkeiten. die herrschaft sargans bestand aus 
Burg und stadt sargans mit dem größten teil des zwischen alpenrhein und Walen-
see gelegenen sarganserlandes bis auf Walenstadt und andere von österreich erwor-
bene orte54. die herrschaft sonnenberg mit ihrem Verwaltungszentrum in der 
gleichnamigen Burg bei nüziders umfasste einen großteil des Landes Walgau, d. h. 
das illtal östlich von Feldkirch mit nenzing und Frastanz (jedoch ohne die stadt 
Bludenz), teile des montafons und das Klostertal bis zum arlbergpass, außerdem 
die grafschaftsrechte im Walgau55. die Formulierung „und an allen andern enden“ 
legt außerdem nahe, dass auch die werdenbergischen Besitzungen am hinterrhein in 
der Pfandschaft eingeschlossen waren (vgl. V.5.4). Weiter kauften die grafen von 
Werdenberg-sargans 1450, offensichtlich mit dem von Rechberg geliehenen geld, 
die bei Bregenz gelegene Ruggburg von heinrich Vogt von summerau56. aus einem 
Brief der grafen an die Reichsstädte vom märz 1452 geht hervor, dass hans von 
Rechberg entweder von anfang an anteile an der Burg hatte oder die grafen ihm 
diese anteile bis 1452 übertrugen57. Falls Rechberg plante, sich dauerhaft in Vorarl-
berg zu etablieren58, hat er diese entscheidung bis mitte der fünfziger Jahre wieder 
aufgegeben. als die Brüder Wilhelm und Jörg, grafen von Werdenberg-sargans, am 
19. Juli 1455 die herrschaft sonnenberg für 15.000 fl. an eberhard truchsess von 

52 am 13. oktober 1450 stellten die grafen von Werdenberg-sargans ihrem schwager hans 
von Rechberg sowie ihrer schwester elisabeth, hans’ ehefrau, einen schuldbrief über  
8.000 fl aus (davon 4.500 fl. für elisabeths mitgift, 3.500 für ein darlehen von Rechberg). 
als Zeugen siegelten hans Friedrich von Krenkingen gen. v. Weißenburg und hans 
amman, schultheiss zu stein am Rhein (hsta stuttgart a 602 nr. 6205). stein am Rhein 
war damals im Besitz der herren von Klingenberg, vgl. V. 7.1. Zum tod Verenas vgl. o. 
s. 252, zur heirat mit elisabeth s. 183 f.

53 am 25. september 1451 stellten die grafen von Werdenberg-sargans ihrer schwester elisa-
beth einen schuldbrief über 11.075 fl aus und verpfändeten ihr dafür all ihre herrlichkeit zu 
sargans und sonnenberg. Wieder siegelte hans Friedrich von Krenkingen als Zeuge (hsta 
stuttgart a 602 nr. 6206). elisabeth von Rechberg trat um diese Zeit formal als eigentüme-
rin der Besitzungen ihres ehemannes auf, um gläubigerforderungen an hans von Rechberg 
abzuwehren, vgl. V. 5.5.

54 Vgl. Rigendinger, ir hertz und sinn (2006), s. 112 – 122.
55 Vgl. Tschaikner, Land im Walgau (2005), s. 54, 59, 61; Niederstätter, mittelalterliche 

Burgen (2005), s. 134.
56 Baptista, Ruggburg und Ritter hans v. Rechberg (1877), s. 14.
57 stadta ulm a 1117 nr. 16.
58 Vgl. V.5.4.
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Waldburg verkauften, siegelte hans von Rechberg als Zeuge59. Vermutlich floss ein 
großer teil der Kaufsumme für die Rücklösung von sargans und sonnenberg an ihn. 

Vermutlich ende mai 1448 erwarb hans von Rechberg von Freiherr erhard von 
Falkenstein-Ramstein dessen anteile an der herrschaft Ramstein im schiltachtal60 
und an der herrschaft Bonndorf mit zugehörigen dörfern im Wutachtal61, zu 
einem unbekannten Zeitpunkt außerdem die ansprüche des thüring von hallwil 
an der herrschaft Bonndorf62. um 1455/56 arrondierte er die herrschaft im schil-
tachtal durch den ankauf von teilen der benachbarten herrschaft Falkenstein und 
gab diesem Komplex von Besitzungen durch den Bau der Burg hohenschramberg 
1459 – 62 ein neues Zentrum. damit war die zukünftige herrschaft schramberg 
entstanden63. 1457 konnte hans von Rechberg außerdem das maieramt in trossin-

59 VLa Bregenz, urk. Reg. nr. 4946. ihre schwester elisabeth, hans von Rechbergs ehefrau, 
gab am 2. august ihr einverständnis zu dem Verkauf. VLa Bregenz, urk. Reg. nr. 9 sowie 
4947. am 12. september 1455 entließen die grafen ihre Leute in der herrschaft sonnenberg 
aus ihren treueiden und forderten sie auf, dem neuen herren zu huldigen. VLa Bregenz 
urk. Reg. nr. 4948.

60 der umfang dieses Besitzes lässt sich, von Burg Ramstein selbst abgesehen, nur mühsam 
aus späteren güterverzeichnissen erschließen. sicher gehörte dazu der bei Ramstein gele-
gene Burghof (erwähnt 1526, s. Bumiller, die herren von Rechberg (2004), s. 93) sowie 
derjenige teil von tennenbronn, der nicht über falkensteinische güterverkäufe an Würt-
temberg gelangt war. die Bezeichnung „tennenbronn“ steht für eine von der abtei st. 
georgen herrührende Verwaltungseinheit, die zahlreiche verstreute kleinere siedlungsteile 
(täler und höfe) umfasste, deren herrschaftspolitische Zugehörigkeit sich aufgrund von 
wechselnden Begrifflichkeiten nicht vollständig durch die Besitzwechsel des 15. Jahrhun-
derts hindurch verfolgen lässt. den ausführungen von harter lässt sich entnehmen, dass zu 
tennenbronn um die mitte des 15. Jahrhunderts 32 rechbergische und 26 württembergische 
höfe gehörten (Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 63, 69). außerdem könnten auch 
die ehemalige stadt mariazell (die wohl nach ihrer Zerstörung in der Falkensteiner Fehde 
wieder zum dorf herabgesunken war, s. Bumiller, die herren von Rechberg (2004), s. 91) 
und einige höfe im Lauterbachtal 1448 an die Rechberger gelangt sein, da sie 1368 im Besitz 
der herren von Ramstein (Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 60) und 1526 im Besitz 
der herren von Rechberg (Bumiller, die herren von Rechberg (2004), s. 93) belegt sind.

61 hans von Rechbergs Korrespondenz zum Verkauf der herrschaft gammertingen an graf 
ulrich von Württemberg-urach erwähnt am 28. mai 1448 Verhandlungen mit erhard von 
Falkenstein-Ramstein um dessen Verkauf der herrschaft Bonndorf an Rechberg, die zwei 
tage später stattfinden sollten (hsta stuttgart a 602 nr. 6196 [-20]). Zu der herrschaft 
gehörten späteren Quellen zufolge die dörfer Bonndorf, Boll, münchingen, gündelwan-
gen, Wellendingen und ein hof zu summerau (vgl. schiedsgerichtsprotokoll vom 2. no-
vember 1453 zum streit zwischen den grafen von Lupfen und den herren von Krenkingen 
genannt von Weißenburg vor dem markgrafen Karl von Baden; FFad oa 25 a Kopial-
bücher Lupfen tom i pars 1 fol. 1 – 6. außerdem Verzeichnis im Zusammenhang mit 
 Verkauf der herrschaft Bonndorf an graf Johann von Lupfen am 16. september 1460; 
FFad oa 25 a Kopialbücher Lupfen tom i pars 1 fol. 7 – 10 a.). aus einem der Rottweiler 
Pfändungsurteile geht hervor, dass Rechberg vor dem 18. Juli desselben Jahres die Burg 
Ramstein erwarb (hsta stuttgart B 203 Bü 7).

62 Vgl. d.V.3.
63 der Zimmerischen chronik zufolge soll hans von Rechberg 1447 und 1452 teile der 

 herrschaft Falkenstein von Jakob von Falkenstein gekauft haben. sicher ist, dass das städt-
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gen, ein Reichenauer Lehen, erwerben64. diese investition soll der Zimmerischen 
chronik zufolge durch eine entschädigung von angeblich 14.000 fl. finanziert 
worden sein, welche die schwäbischen Reichsstädte als ergebnis des Friedens-
schlusses in der eisenburg-Fehde an Rechberg zahlen mussten. der urkundlichen 
überlieferung zufolge betrug diese entschädigung allerdings nur 5.200 fl., sodass 
es in erster Linie der Rückfluss von Rechbergs darlehen an die grafen von Wer-
denberg-sargans gewesen sein dürfte, der Rechbergs erwerbungen und Baumaß-
nahmen in dieser Zeit ermöglichte65.

hans von Rechbergs letzte Jahre waren durch einen weiteren Rückgang seiner 
Besitzungen gekennzeichnet. Zwischen 1460 und 1467 wurde die herrschaft 
Bonndorf an graf Johann von Lupfen verkauft66, 1462 die zur rechbergischen hälfte 
der herrschaft Ramstein gehörige halbe Kastvogtei über das Kloster st. georgen im 
schwarzwald an abt und Konvent des Klosters daselbst verpfändet67. Während 
hans von Rechbergs letzter Fehde versuchte 1464 graf eberhard im Barte von 
Württemberg-urach, die Burg hohenschramberg einzunehmen, wobei Rechberg 
im Zuge eines Plünderungzugs auf württembergisches gebiet durch einen Pfeil töd-
lich verletzt wurde68.

im Vergleich zu Rechbergs Besitzungen auf der Zollernalb und am Bodensee,  
die zu Beginn seiner Fehdekarriere um 1440 einen nennwert von fast 25.000 fl. rh. 
erreichten, war sein güterbesitz zum ende seines Lebens erheblich geschrumpft. 
Zwar lässt sich mangels einschlägiger güterverzeichnisse der herrschaft schram-
berg aus den 1460er Jahren kein präziser Wertvergleich führen, doch dürfte das 
ensemble aus der gleichnamigen neuerbauten Burg, dem städtchen aichhalden 
und den in umliegenden schwarzwaldtälern verstreuten siedlungen und höfen 
 allenfalls einen Bruchteil etwa der herrschaft gammertingen-hettingen ausge-
macht haben. diesen eindruck bestätigen spätere Quellen: Bedenkt man, dass die 

lein aichhalden, das schramberger tal und das dorf sulgen 1467 als rechbergischer Besitz 
 belegt sind (vgl. anm. 70). harter vermutet, dass diese güter ebenso wie weitere siedlungs-
einheiten in den tälern göttelbach, Kirnbach und Falkenstein, der kleine Wallfahrtsort 
heiligenbronn und den Kirchen in Falkenstein und Lauterbach gemeinsam mit der Burg 
unterfalkenstein um 1455 von Brun von Kirneck erworben wurden, der sie seinerseits über 
seine ehe mit els, geborene von Falkenstein, erhalten hatte. Burg unterfalkenstein wurde 
als württembergisches Lehen an hans’ ältesten sohn aus erster ehe, heinrich von Rech-
berg, ausgegeben. Laut der Zimmerischen chronik soll sie in der Klingenberger Fehde 
durch hans von Rechberg genutzt worden sein (Harter, adel auf Falkenstein (2004), 
s. 69). Zur errichtung des herrschaftskomplexes um die neuerbaute Burg hohenschram-
berg s. Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 69 ff., Bumiller, die herren von Rechberg 
(2004), s. 89 ff.

64 Bumiller, die herren von Rechberg (2004), s. 92.
65 Zimmerische chronik 1, s. 399. Zu den übrigen angaben siehe iii. 7.2.
66 Vgl. V. 5.5.
67 gLa 100/434. Vgl. Bumiller, herren von Rechberg (2004), s. 89 sowie s. 90 zur Wieder-

auslösung durch Ludwig von Rechberg. 
68 Vgl. iii. 9, V. 7.2.
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herrschaft schramberg beim Verkauf an die herren von Landenberg im Jahr 1526 
einen erlös von nicht mehr als 11.000 fl. erzielte – wohlgemerkt nach Zukauf eines 
teils der herrschaft schilteck im Jahr 1496, erheblichem ausbau der Burg hohen-
schramberg und einer anzunehmenden Wertminderung des guldens69 – so wird 
deutlich, dass sie allenfalls einen kleinen Rest von Rechbergs ursprünglichen Reich-
tümern darstellt haben kann. seine erben mussten diesen mühsam zusammen-
gehaltenen Restbestand dabei noch gegen finanzielle Forderungen von Klägern 
verteidigen, die hans von Rechberg zu Lebzeiten in die acht geklagt hatten und 
sich ihre uneingelösten ansprüche nach seinem tod durch das hofgericht Rottweil 
vidimieren ließen70. 

Ähnlich prominent wie im Fall Rechbergs, der noch über den tod hinaus durch 
Rottweiler achturteile verfolgt wurde, trat das hofgericht außerdem im Zuge einer 
serie von güterverkäufen weiterer adelsfamilien in erscheinung, deren mitglieder 
über längere Zeit in hans von Rechbergs Fehdenetzwerk nachzuweisen sind, 
 insbesondere der grafen von helfenstein, der herren von geroldseck-sulz und 
der herren von Falkenstein-Ramstein.

1.2 Entwicklungstendenz bei den wichtigsten Verbündeten Rechbergs

Die Herren von Eisenburg

„[die güter und Rechte der Ritter von eisenburg im 14. Jahrhundert] zeigen das ge-
schlecht auf dem höhepunkt seiner macht, das – unter dem druck des aufstrebenden 
reichsstädtischen Bürgertums – bald die totale Zersplitterung und auflösung seiner herr-
schaft und seine politische entmündigung erfahren musste.“71

im Zeitraum der gemeinsamen Fehdeführung hans von Rechbergs und der herren 
von eisenburg vollzog sich der letzte akt des von Peter Blickle dokumentierten 
niedergangs der eisenburger. Blickle spricht von einer „entmachtung der Ritter 
von eisenburg durch memminger Bürger“72. Zwischen 1438 und 1441 sind vier 
Verkäufe und Verpfändungen Veit von eisenburgs an memminger Bürger nach-
weisbar, bevor 1443 das memminger stadtgericht seinen verbliebenen Besitz pfän-
den ließ und die Besitzrechte seinem Bruder heinrich (den Älteren) übertrug, der 
gegenüber Veit ansprüche in höhe von 7.000 fl. geltend machte. doch auch hein-

69 Bumiller, die herren von Rechberg (2004), s. 90, 93. Zu den verschiedenen guldenprä-
gungen im Reich und ihrer entwicklung im 15. und frühen 16. Jahrhundert s. Schneider, 
untersuchungen zum geldumlauf (1999), s. 3 – 9, 18 – 28.

70 Vgl. Vidimus vom 23. Juni 1465 für die 1447 durch Klaus von Villenbach gegen hans von 
Rechberg erwirkte anleite (hsta stuttgart a 184 nr. 5); Vidimus für die anleite des Kaspar 
strölin von messkirch auf hans von Rechbergs güter, nämlich Burg schramberg, die täler 
Vorder- und hinteraichhalden sowie das dorf sulgen, vom 7. april 1467 (hsta stuttgart a 
184 nr. 6); übertragung dieser anleite auf Kaspars Bruder heinrich am 1. september 1471 
(hsta stuttgart a 184 nr. 7).

71 Blickle, memmingen (1967), s. 225.
72 ebd., s. 224.
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rich konnte den Familienbesitz nicht halten, sondern setzte den ausverkauf vor 
dem hintergrund eines Rechtsstreits mit dem memminger spital mit mehreren 
Verkäufen zwischen 1444 und 1448 fort und beendete ihn schließlich 1455 mit der 
Veräußerung der herrschaft eisenburg an zwei memminger Bürger. mit dem Ver-
lust ihres stammsitzes verschwanden die herren von eisenburg aus der schwä-
bischen territorialgeschichte73.

Die Grafen von Helfenstein

Es sein vor jaren die graffen von Helfenstain auch umb ir edle und nutzliche grafschaft 
komen, die haben sie der stat Ulm zu kaufen geben; ist verthon und verprachtirt worden74.

die güterverkäufe der grafen von helfenstein führten nach einer ersten erheb-
lichen Verringerung ihres territoriums ende des 14. Jahrhunderts in den vierziger 
und fünfziger Jahren des 15. Jahrhunderts zu ihrer weitgehenden territorialen Ver-
drängung von der ostalb. die namengebende herrschaft helfenstein hatte die Fa-
milie bereits 1382 unter dem druck enormer schulden an ihre größte gläubigerin, 
die Reichsstadt ulm, verkauft75. um die mitte des 15. Jahrhunderts setzte sich die-
ser substanzverlust fort. Zwischen 1446 und 1453 verpfändeten oder verkauften die 
Brüder Friedrich, Ludwig und ulrich, grafen von helfenstein-Wiesensteig, ihre 
anteile an den herrschaften Wiesensteig und hiltenburg im Filstal teils an die 
Reichsstadt ulm, teils an graf ulrich von Württemberg-stuttgart. auch diese gü-
terverkäufe wurden vor dem hintergrund paralleler acht- und Pfändungsurteile 
des hofgerichts Rottweil vollzogen: graf Friedrich wurde zwischen 1441 und 1456 
nicht weniger als zwölf mal geächtet, davon mindestens vier mal in Zusammen-
hang mit gläubigerforderungen sowie mindestens zweimal wegen Raubes. um 
1451 ächtete das hofgericht außerdem seinen Bruder Ludwig wegen angeblichen 
totschlags. Parallel verkauften 1447 und 1448 die Brüder Konrad und ulrich, gra-
fen von helfenstein-Blaubeuren – hans von Rechbergs cousins –, ihren ererbten 
Besitz, nämlich die herrschaft Blaubeuren und ihren Besitz im Brenztal, an graf 
Ludwig von Württemberg-urach. damit befand sich vorübergehend der ursprüng-
liche Familienbesitz beider helfensteiner Linien in württembergischen oder ulmer 
händen76. Zwar gelang der Wiesensteiger Linie später wenigstens der Rückgewinn 
der herrschaft Wiesensteig, wo sich die Familie bis zu ihrem aussterben 1627 hielt, 
doch waren die grafen politisch bedeutungslos geworden77.

73 ebd., s. 225 ff.; vgl. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 90 – 93.
74 Zimmerische chronik 1, s. 276 f.
75 Vgl. V.4.1.
76 Vgl. V. 4.3.
77 Schuhholz, graf Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), s. 53 f.; das Land Baden-

Württemberg 3 (1978), s. 268 f., 345 f.
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Die Herren von Geroldseck-Sulz

„Wie (…) aus diesem Besitzkatalog der geroldsecker in sulz hervorging, war die ge-
schichte des geschlechts im 15. Jahrhundert im wesentlichen eine geschichte der Verpfän-
dungen und Verkäufe78.“

auf die eifrige Rechtsprechung des hofgerichts Rottweil stößt man erneut bei den 
herren von geroldseck-sulz. die Probleme der geroldsecker mit dem hofgericht 
Rottweil begannen eine generation früher als bei hans von Rechberg und den 
grafen von helfenstein. schon 1420 erlangte ein gläubiger vor dieser instanz ein 
Pfändungsrecht auf die geroldseckischen Besitzungen am oberen neckar und er-
zwang mit hilfe Württembergs und der schwäbischen Reichsstädte nach mehrjäh-
riger Fehde 1422 eine anerkennung seiner ansprüche. die geroldsecker mussten 
daraufhin öffnungs- und Vorkaufsrecht sowie ein Viertel von Burg und stadt sulz 
an die herrschaft Württemberg abtreten, die den gläubiger ausgezahlt hatte. 1443 
und 1448 wurden die vier Brüder georg, heinrich, hans und Konrad von gerolds-
eck-sulz erneut vor dem Rottweiler hofgericht von Personen angeklagt, die finan-
zielle ansprüche gegen sie geltend machen, und jeweils geächtet. es folgten weitere 
Rottweiler achturteile gegen einzelne Brüder: 1448 gegen heinrich, 1457 gegen 
heinrich und Konrad, 1459 und 1462 gegen hans. über hans, den letzten über-
lebenden der Brüder, wurden außerdem auf Betreiben eines besonders hart näckigen 
gläubigers zwischen 1461 und 1466 durch den Bischof von Konstanz nicht weni-
ger als zwölf interdikte verhängt. auch hier lässt sich eine parallele Verringerung 
des Familienbesitzes durch güterverkäufe beobachten, die schließlich 1473 mit 
einer erneuten pfändungsbedingten Besetzung von sulz durch Württemberg en-
dete. die sulzer Linie der herren von geroldseck verschwand danach aus den 
Quellen79. in diesem Zusammenhang sei auch noch einmal auf den ausverkauf des 
onkels der vier Brüder von geroldseck, herzog Reinhold von urslingen hinge-
wiesen, der noch im adelskrieg gegen die Reichsstädte 1441/42 auf der seite seiner 
neffen und hans von Rechbergs kämpfte80. 

Graf Friedrich genannt der Öttinger von Zollern 

Er war ain böser kindsvatter, dann bei seinen zeiten und von seiner unruw wegen ist die 
grafschaft Zollern in verderblichen schaden komen, das sich seine nachkommen in vil jaren 
nit wider haben megen erholen81.

die ereignisse rund um die geroldsecker Fehde von 1420 – 22 sind übrigens auch 
deswegen bemerkenswert, weil ein Bündnispartner der herren von geroldseck sich 
ebenfalls gegen eine vom hofgericht Rottweil beschlossene Pfändung seines   

78 Bühler, stadt und herrschaft (1984), s. 104.
79 diese ereignisse werden ausführlich in V. 3 dargestellt und sollen hier nur überblickshalber 

aufgeführt werden.
80 siehe prosopographischer anhang: urslingen; vgl. a. i. 3.3.
81 Zimmerische chronik 1, s. 287.
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Besitzes wehrte. die Rede ist von graf Friedrich genannt der öttinger von Zollern, 
der eine generation vor hans von Rechberg eine ähnliche Fehdekarriere absolvierte. 
in seinem Fall führte die militärische niederlage gegen Württemberg und die schwä-
bischen Reichsstädte 1423 zur Zerstörung des zollerischen stammsitzes, Burg ho-
henzollern. eine vollständige übertragung des zollerischen Besitzes an Württem-
berg, die des öttingers Bruder eitelfriedrich 1429 im Fall seines kinderlosen todes 
mit graf Ludwig von Württemberg vereinbarte, wurde nur durch die überraschende 
geburt eines erben im Jahr 1439, graf Jos niklas von Zollern, verhindert82. hans 
von Rechbergs erste Fehde gegen die schwäbischen Reichsstädte 1441/42 war 
 zugleich die letzte des öttingers. ein hans Zoller genannt der öttinger, der in der 
eisenburg-Fehde unter Rechbergs gefolgsleuten erscheint, dürfte ein illegitimer 
nachfahre des 1443 auf einer Jerusalemreise verschollenen grafen gewesen sein83.

Die Herren von Falkenstein (Schwarzwald, Schiltachtal)

„so hatte die Fehde mit dem mächtigen Württemberger den Falkensteinern nicht nur eine 
niederlage, sondern auch das politische ende bereitet.“84

in der nachbarschaft der herren von geroldseck-sulz führte ein 1439 gefälltes 
achturteil des Rottweiler hofgerichts gegen eglolf von Falkenstein-Ramstein zu 
einem Familienstreit, als der umstrittene anspruch, der den anlass für die enspre-
chende gläubigerklage geliefert hatte, an graf Ludwig von Württemberg-urach 
verkauft wurde. der streit eskalierte 1444 zu einer familieninternen Fehde, die 
durch eine intervention des Württembergers beendet wurde. die meisten Kon-
fliktteilnehmer – Konrad von Falkenstein zu Falkenstein, sein neffe und haupt-
gegner Jakob sowie mehrere von dessen Verbündeten – verkauften zwischen 1444 
und 1449 den größten teil ihres Besitzes an Württemberg85.

erhard und wohl auch sein neffe hans von Falkenstein-Ramstein dagegen ver-
kauften um 1448/49 ihre herrschaftsrechte im schiltach- und im Wutachtal an 
hans von Rechberg. die Ramsteiner Linie der herren von Falkenstein scheint bald 
nach 1455 erloschen zu sein86. 

82 dazu ausführlich V. 3.1.
83 siehe prosopographischer anhang: Zollern.
84 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 69.
85 dazu ausführlich iii. 3.2.3.
86 Vgl. prosopographischer anhang: Falkenstein-Ramstein.
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Die Herren von Klingenberg

„dass die Klingenberger für die 1450er und 1460er Jahre immer kurz vor einem wirtschaft-
lichen Zusammenbruch standen, ist für Zeit und Region keineswegs ein einzelfall.“87

diese im hegau beheimatete ministerialenfamilie konnte unter der Protektion 
 Kaiser sigismunds ihr soziales Prestige und ihren Besitz erheblich mehren, erlebte 
jedoch nach dessen tod einen schleichenden niedergang bis zum weitgehenden 
Besitzverlust in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts, den markus Bittmann 
eingehend dokumentiert hat. anfängliche ursachen dieser entwicklung sieht 
 Bittmann in den Kriegszerstörungen der vierziger Jahre des 15. Jahrhunderts, dem 
entzug von Reichspfandschaften unter Kaiser Friedrich iii. und der Besitzzersplit-
terung unter den enkeln des 1437 verstorbenen Kaspar von Klingenberg. ab ende 
der vierziger Jahre stellt Bittmann eine erhöhte Kreditaufnahme der Klingenberger 
fest88. nachdem das Rottweiler hofgericht um 1456/57 einen gläubiger per ge-
richtsurteil auf die herrschaft Randen mit der stadt stein am Rhein anwies, ver-
kaufte die Familie diesen mittelpunkt ihres Besitzkomplexes am 22. Januar 1457. 
obwohl die Kaufsumme von 24.500 fl. bis auf einen Rest von 3.000 fl. an 22 gläu-
biger ausgezahlt wurde, wurden die herren von Klingenberg noch jahrelang von 
finanziellen ansprüchen weiterer gläubiger verfolgt. es folgten die Verkäufe von 
Blumenfeld und hintertengen 146389. ab ende der fünfziger Jahre verloren die 
herren von Klingenberg zudem ihre unter sigismund erworbenen Reichspfand-
schaften, unter anderem den Blutbann in Radolfzell, vor allem an herzog sigmund 
von österreich. dies geschah vor dem hintergrund eines streits um einen Kredit 
von 1.000 fl., den hans von Klingenberg und seine erben jahrelang vergeblich  
von dem herzog zurückforderten90. nach der Klingenberger Fehde 1464 konnte 
die Familie zwar die Burg hohentwiel gegen ihre Feinde halten, musste jedoch als 
gegenleistung für die intervention des herzogs sigmund von österreich in dessen 
dienste treten und erlitt „infolge des verstärkten Zugriffs habsburgs ein[en] Ver-
lust an politischer substanz und an herrschaftsautonomie“91.

Weitere Beispiele und Schlussfolgerungen

außer diesen Beispielen lässt sich bei vielen weiteren Verbündeten Rechbergs, teils 
aus weit auseinander liegenden Regionen, eine durch äußere Zwänge bedingte Ver-
lagerung oder minderung des herrschaftlichen güterbesitzes nachweisen: 

87 Bittmann, Familie von Klingenberg (1990), s. 109.
88 ebd., s. 105 – 109; ders., adlige als Finanziers (1996), s. 318 – 322; ders., Kreditwirtschaft 

(1991), s. 66, 69.
89 siehe V. 7.1.
90 tLa innsbruck Pfandschaftsakten Reihe i Pos. 81 nr. 1 ff.; tLa innsbruck urk. i nr. 3386, 

6061 bis 6076.
91 Bittmann, Familie von Klingenberg (1990), s. 110.
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die herren von hornstein-schatzberg waren 1437 in eine auseinandersetzung 
mit Rottweil verwickelt und verkauften 1438 ihren Besitz in ober- und unterwilf-
lingen, bevor ihre stammburg schatzberg 1442 durch Württemberg zerstört wurde. 
einzelne Familienmitglieder erscheinen bereits in den zwanziger und dreißiger 
Jahren im umfeld der herren von geroldseck-sulz. Jos von hornstein-schatzberg 
wehrte sich vergeblich gegen die Rücklösung seiner Pfandschaft ober-hohenberg 
durch herzog albrecht von österreich. Bei der Zerstörung von Burg hohenberg 
durch Rottweil 1449 verlor hans von Rechberg ausrüstungsteile, die auf der  
Burg gelagert waren. nach dem Krieg akzeptierte Jos den Verlust der Pfandschaft 
oberhohenberg und verkaufte den Burgstall schatzberg mit Zubehör an einen Ver-
wandten92.

die Brüder thomas und hans von Falkenstein (schweiz) erlitten im alten 
 Zürichkrieg erhebliche Verluste. nach vorübergehender Verpfändung von hans’ 
erbteil an österreich 1449 – 58 verkauften sie zwischen 1458 und 1461 ihren gesam-
ten ererbten Besitz an Basel und solothurn und erwarben einen teil der zwischen 
Kinzig- und elztal gelegenen, als güterbesitz eher unbedeutenden heidburg93.

die grafen von Werdenberg-sargans wurden im Verlauf des 15. Jahrhunderts 
vollständig aus dem südostschweizerischen Raum verdrängt. die wichtigsten Fak-
toren dieses von Peter Liver und Roger sablonier beschriebenen Prozesses waren 
die Loslösung ihrer untertanen in den ländlichen gerichtsgemeinden, die sich zu 
kommunalen Bündnissen nach eidgenössischem Vorbild zusammenschlossen und 
die hoheit der grafen gewaltsam abschüttelten, sowie die Kooperation dieser 
Bündnisse mit den territorialen Konkurrenten der Werdenberger, den Bischöfen 
von chur und den eidgenössischen orten schwyz und glarus. Von den umfang-
reichen Besitzungen der Familie blieb dem letzten grafen, Rechbergs schwager 
georg, zum Zeitpunkt seines todes nur die Burg ortenstein mit vereinzelten 
herrschaftsrechten im hinterrheintal94.

Bei Rechbergs langjährigen Verbündeten aus dem ober- und mittelrheingebiet 
lassen sich ähnlich gravierende entwicklungen erahnen. die grafen Jakob und 
Wilhelm von Lützelstein wurden nach einer Fehdeniederlage 1447 in kurpfälzische 

92 siehe V. 5.4.
93 siehe prosopographischer anhang: Falkenstein (aargau). 
94 Liver, Jörg von Werdenberg-sargans (1970), s. 18 – 22. Vgl. Sablonier, Politik und staat-

lichkeit (2000), s. 260: „als Verlierer des territorialisierungsprozesses muss im nachhinein 
der regionale adel aus der gruppe der grafen und hochfreien (nobiles) gelten. dabei darf 
nicht vergessen werden, dass landesherrliche ambitionen in dieser adeslgruppe durchaus 
vorhanden waren und zumindest toggenburg und Werdenberg-sargans als Vazer erben 
 sozusagen ein startkapital in dieser Richtung besassen. noch um 1400 war keineswegs klar, 
dass der regionale adel verschwinden würde“ (s. 260). – „nach 1330 deutlich im auf-
schwung, um 1430 als herrschaftsträger noch präsent, gab es die alten hochadeligen dynas-
tien in Rätien um 1500 nicht mehr. ihre nachfolger waren neben der Bischofsherrschaft die 
gemeinden und die Bünde, und gerade in gerichtsgemeinden und hochgerichten bestand 
durchweg eine herrschaftsorganisatorische Kontinuität“ (s. 266).
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Lehnsabhängigkeit gezwungen und nach einer weiteren Fehde 1452 durch die Kur-
pfalz endgültig von ihren Besitzungen vertrieben95. der ihnen nahestehende graf 
hans von eberstein verkaufte oder verpfändete zwischen 1451 und 1462 den größ-
ten teil seines erbes im nördlichen schwarzwald96.

die bisher genannten Personen dürfen sicherlich zu den bedeutenderen von 
Rechbergs Verbündeten gezählt werden. dies trifft allerdings auch auf eine Reihe 
weiterer Personen und Familien zu, die hier nicht weiter behandelt werden kön-
nen: geschlechter mit Besitzschwerpunkt im mittleren neckarraum wie die herren 
von Wernau, die herren von urbach und die schilling zu cannstatt, Familien aus 
dem Basler umland wie die münch von Landskron bzw. von Rosenberg, sowie 
einzelne adlige wie hans von hausen genannt gläri, Veit und Wolf von asch, 
hans und Konrad von First97. Leider übersteigt eine systematische untersuchung 
der Verbündeten hans von Rechbergs auf Zusammenhänge zwischen langfristiger 
Fehdeführung und erzwungenen Besitzverlusten aufgrund der Forschungsdeside-
rate bei einigen Familien, aber auch aufgrund der gewaltigen Reichweite dieses 
netzwerks den horizont dieser arbeit. die genannten Beispiele dürften jedoch 
ausreichen, um Parallelen bezüglich des schwunds von herrschaftsrechten bei 
hans von Rechberg und einer durchaus repräsentativen auswahl seiner wich-
tigsten Verbündeten offen zu legen. 

im überblick zu Fehdeaktivität und Besitzverlusten dieser adligen sind bereits 
einige ergebnisse deutlich geworden, die eine stellungnahme zu den eingangs skiz-
zierten Forschungspositionen ermöglichen. deutet man Verschuldung und güter-
verkäufe dieser adligen als symptome eines wirtschaftlichen niedergangs, so war 
dieser ganz offensichtlich kein hinderungsgrund für ihre ausgeprägte Fehdeaktivi-
tät. die deutung von Fehdeführung zur existenzsicherung eines ver armten adels 
darf angesichts des beträchtlichen güterbesitzes, über den Rechberg zu Beginn sei-
ner Fehdekarriere verfügte, verworfen werden. erst im Verlauf seiner Fehden lässt 
sich ein Rückgang der substanz an herrschaftsrechten erkennen. die Begleitum-
stände der meisten beschriebenen güterverkäufe verdeutlichen, dass es sich nicht 
um freie unternehmerische entscheidungen im sinne einer art immobilienspeku-
lation mit adligen herrschaftsrechten handelte: verkaufsbegleitende achturteile 
gegen die Verkäufer, in einigen Fällen auch der vollständige Verlust der Rolle als 
politischer herrschaftsträger (z. B. eisenburg, geroldseck-sulz) weisen darauf hin, 

95 siehe prosopographischer anhang: Lützelstein.
96 „hanns von eberstein erscheint in den meisten Fehden, welche unter Kaiser Friedrichs iii. 

schwacher Regierung das elsaß und schwaben verheerten, als genosse Wilhelms und Ja-
cobs von Lützelstein, mit welchen er durch seine mutter verwandt war.“ Krieg von Hoch-
felden, geschichte (1836), s. 112; zum ausverkauf des ebersteiners s. 111 – 120. Zu eber-
steins zahlreichen teilnahmen an rechbergischen Fehden siehe prosopographischer anhang: 
eberstein.

97 siehe prosopographischer anhang: Wernau, urbach, schilling, haus, münch von Lands-
kron, münch von Rosenberg, thumb von neuburg, hausen, asch, First.
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dass die betreffenden adligen sich nur unter erheblichem äußeren druck von 
ihrem Besitz trennten. 

damit bliebe die möglichkeit, die Fehdeführung als ursache der güterverkäufe 
zu interpretieren: der jeweilige adlige hatte sich durch seine Fehdeführung finan-
ziell ruiniert, musste deswegen schulden aufnehmen und schließlich unter der an-
drohung eines gerichtlichen achturteils seinen Besitz verpfänden oder verkaufen, 
um seine gläubiger auszuzahlen. dieser interpretation liegt die zutreffende Be-
obachtung zugrunde, dass fehdeführende adlige oft durch die Zerstörung ihrer 
Burgen, die Kosten des unterhalts von Bewaffneten und Kriegsentschädigungen 
an siegreiche gegner schweren finanziellen Lasten unterworfen waren. 

Bei genauerer Betrachtung der beschriebenen Fälle erweist sich allerdings auch 
diese deutung aus verschiedenen gründen als problematisch. in vielen der oben 
beschriebenen Fälle weisen die jeweiligen achturteile darauf hin, dass die finan-
ziellen ansprüche der gläubiger der betreffenden adligen zwischen gläubiger 
und schuldner strittig waren. das bedeutet: die Berechtigung der ansprüche  
des Klägers wird nur durch das gerichtliche urteil belegt. Wie jedoch bereits bei 
der Behandlung des Forschungsstands deutlich geworden ist, existierte im spät-
mittelalterlichen südwestdeutschland kein Rechtssystem, in dem eigentumsrechte 
unabhängig von politischen interessen gemäß verbindlichen, generellen normen 
durchgesetzt wurden. im gegenteil wurden gerichtsurteile, wie die achturteile 
des Landgerichts nürnberg gegen die schwäbischen und fränkischen Reichsstädte 
gezeigt haben, häufig instrumentalisiert, um gewaltsame übergriffe rechtlich legiti-
mieren zu können. 

damit soll nicht behauptet werden, dass spätmittelalterliche gerichte prinzipiell 
keine urteile nach rechtlichen Kriterien fällten. Jedoch besteht anlass, bei ur-
teilen, deren Konsequenzen die politischen interessen benachbarter herrschafts-
träger berührten, die Verbindungen und interessen von Klägern, Richtern und 
 anderen beteiligten Parteien genau zu hinterfragen. Bei den geschilderten Fällen  
ist nun auffällig, dass viele güterverkäufe im Zusammenhang mit achturteilen des 
hofgerichts Rottweil vollzogen wurden und die Käufer häufig die grafen von 
Württemberg waren. eine politische Relevanz des urteils ist hier eindeutig gege-
ben. Wie im folgenden Kapitel gezeigt werden soll, bestanden erstens zwischen den 
grafen von Württemberg und dem Richterkollegium des Rottweiler hofgerichts 
verschiedene Verbindungen, zweitens stellten die güterverkäufe aus diesem Zu-
sammenhang die bedeutendsten territorialen Zugewinne Württembergs in der er-
sten hälfte des 15. Jahrhunderts dar. damit ist die Frage, ob man aus den achtur-
teilen und den ihnen zugrunde liegenden finanziellen Forderungen in jedem Fall 
auf eine Verschuldung der betroffenen adligen schließen kann, zumindest zweifel-
haft, ebenso die annahme, dass es diese Forderungen waren, die den ausschlag für 
die achturteile gaben.

eine herleitung der achturteile gegen adlige aus Rechbergs Fehdenetzwerk aus 
einer fehdebedingten Verschuldung ist auch aus einem weiteren grund zweifelhaft: 
in keinem dieser Fälle lässt sich sicher belegen, dass die zur Ächtung führenden 
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 finanziellen Forderungen gegen die betroffenen adligen auf schulden beruhen,  
die sie für auslagen im Rahmen ihrer Fehdeführung aufgenommen haben. im ge-
genteil besteht in einigen Fällen nachweisbar gerade kein Zusammenhang dieser 
finanziellen Forderungen mit fehdebedingter Verschuldung – sei es, weil sie bereits 
vor Beginn der Fehdeaktivität des geächteten erhoben wurden oder, weil sie nicht 
aufgrund von schulden entstanden waren, sondern z. B. durch erbstreitigkeiten. 
dies wird bei einer detaillierteren Behandlung der einzelnen skizzierten Fälle deut-
lich.

am ende dieser erkenntnisse steht daher eine alternative interpretation der 
Korrelation von Fehdeführung und güterverlusten, welche die Kausalkette „Fehde 
führt zu Verarmung, Verarmung führt zu Verschuldung, Verschuldung führt zu 
güterverlust“ grundlegend in Frage stellt: die betroffenen adligen gerieten durch 
initiativen württembergischer Räte und reichsstädtischer Patrizier in die acht des 
Rottweiler hofgerichts und damit in die gefahr einer Zwangspfändung ihres Be-
sitzes. in ihren Fehden versuchen sie, diese Bedrohung durch die mobilisierung 
von und den Zusammenschluss mit gleichgesinnten abzuwenden, vergleichbar mit 
den Wölfen, den schleglern und anderen adelseinungen des 14. Jahrhunderts.
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2.   Württemberg, das Hofgericht Rottweil und  
die Städtefeinde

2.1 Adlige Verlierer des Territorialisierungsprozesses

Zu den Verlierern der ausbildung fürstlicher territorialstaaten in südwestdeutsch-
land zählten vor allem Familien aus dem hoch- und grafenadel. Bumiller (mit 
 Verweis auf K. s. Bader) zählt zu dieser gruppe u. a. mehrere geschlechter, die im 
14. Jahrhundert mit den herren von Rechberg verschwägert waren, nämlich die 
Pfalzgrafen von tübingen, die herzöge von teck und die grafen von Veringen98. 
außerdem nennt Bumiller als Verlierer des territorialisierungsprozesses u. a. einige 
jener Familien, aus deren Kreis in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts einige von 
Rechbergs Verbündeten stammten, nämlich die grafen von Zollern, die grafen 
von eberstein, die herzöge von urslingen und die herren von geroldseck99. dazu 
ist außerdem die Ramsteiner Linie der im mittleren schwarzwald ansässigen 
herren von Falkenstein zu nennen100. ebenfalls zu erwähnen ist der „rasante nie-
dergang der noch im 14. Jahrhundert so bedeutenden grafen von helfenstein“101.

im gebiet zwischen neckar und donau, wo die meisten anderen der genannten 
geschlechter ihren herrschaftsschwerpunkt hatten, waren es vor allem die grafen 
von Württemberg, denen im Verlauf des 14. Jahrhunderts eine gewaltige territoriale 
expansion zu Lasten der kleineren herrschaftsträger in ihrer nachbarschaft ge-
lang: 

[die grafschaft Württemberg] war vor allem durch eine geschickte Kauf- und heirats-
politik auf Kosten der standesgenossen, durch gezielte hegemonialisierung des niederen 
adels und die konsequente ausnutzung des schirm- und Vogteiwesens über die zahl-
reichen Klöster der Region zu größerer Bedeutung aufgestiegen. (…) sie hatte bereits im 
14. Jahrhundert die notwendige masse entwickelt, um – vergleichbar einem schwarzen 
Loch – die zahlreichen mindermächtigen herrschaften, die sich in der nähe dieses gravi-
tationszentrums befanden, zu zertrümmern und in ihrem mahlstrom zu verschlingen.“102

auch im 15. Jahrhundert konnte Württemberg umfangreiche herrschaftsrechte an 
sich bringen, die zuletzt im Besitz von adligen gewesen waren, die sich unter den 
Verbündeten hans von Rechbergs wiederfinden lassen. Zwischen 1415 und 1429 
erwarb Württemberg beträchtliche teile der zollerischen Besitzungen um hechin-

 98 Vgl. Schwennicke, europäische stammtafeln nF 12 (1992), tafel 59 f. sowie Ders., euro-
päische stammtafeln nF 5 (1988), tafel 88 (Rechberg-staufeneck), 89 (Rechberg-iller-
aichen) und 98 (Rechberg-hohenrechberg) bzw. Bächle, Rechberger (2004), s. 148 (zu 
den Pfalzgrafen von tübingen: ulrich iii. von Rechberg zu sindelfingen († 1366) qq agnes 
von tübingen-Böblingen).

 99 Bumiller, das schalksburgische Jahrhundert (2005), s. 71 f., insbes. anm. 20.
 100 Vgl. Harter, adel auf Falkenstein (2004).
 101 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 16.
102 ebd., s. 12.
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gen und mössingen, 1416 die stadt oberndorf (als Pfand) sowie 1423 ein Viertel der 
geroldseckischen stadt sulz und der Burg albeck. diese südwestexpansion wurde 
nach der Landesteilung 1442 durch beide grafen von Württemberg fortgesetzt:  
im uracher Landesteil durch den erwerb von teilen der herrschaften Lupfen  
und Karpfen, von haigerloch, dusslingen und nehren sowie die Rücklösung von 
tuttlingen in den vierziger Jahren, im stuttgarter Landesteil durch den gammer-
tinger güterverkauf hans von Rechbergs 1447. im hegau gelang graf Ludwig von 
Württemberg-urach außerdem die Rücklösung der Burg mägdeberg bei singen103, 
im Zuflussgebiet der oberen Kinzig setzte er mit dem erwerb von teilen der herr-
schaft Falkenstein 1444 einen Vorstoß fort, der in den frühen zwanziger Jahren mit 
der ablösung schiltachs von herzog Reinhold von urslingen und dem sukzes-
siven erwerb von hornberg begonnen hatte104. diese entwicklung wurde ab den 
fünfziger Jahren teilweise revidiert, sei es durch Verpfändungen und Verkäufe 
Württembergs an die herren von Zimmern, von Bubenhofen und andere ge-
schlechter mit einfluss in der württembergischen Landesverwaltung, sei es durch 
die Rücklösung von Pfändern und die unterstützung gefährdeter dynasten, etwa 
der grafen von Zollern, durch die herzöge von österreich105. insofern könnte 
man in österreich als regionalem Konkurrenten Württembergs eine zeitweilige 
anlaufstelle für durch Württemberg bedrohte adlige ausmachen.

2.2 Württembergs Bündnis mit den schwäbischen Reichsstädten

im ersten und Zweiten städtekrieg, im sempacherkrieg und im alten Zürichkrieg 
bildeten adlige und Fürsten eine gemeinsame Front gegen nichtadlige herrschafts-
träger. diese Konstellation, ebenso wie die jahrhundertelangen nachbarschafts-
streitigkeiten zwischen Württemberg und der Reichsstadt esslingen verstellen 
leicht den Blick dafür, dass Württemberg und die schwäbischen Reichsstädte 
 zwischen den städtekriegen ein halbes Jahrhundert lang Verbündete waren und 
wiederholt gemeinsam gegen Fehdekoalitionen mindermächtiger adliger vorgin-
gen. schon in der ebersteiner Fehde 1367 hatte der schwäbische städtebund Würt-
temberg gegen die adelseinung der Wölfe Zuzug geleistet, wenn auch noch eher 
widerwillig106. im schleglerkrieg 1392 – 96 dagegen spielten die Reichsstädte schon 
eine aktivere Rolle107. die allianz gegen die schlegler begründete eine Bündnistra-
dition Württembergs mit den schwäbischen Reichsstädten unter ulmer Führung. 

103 Trugenberger, erwerb (2005), s. 126 f.
104 siehe iii. 3.2.2, iii. 3.2.3.
105 Trugenberger, erwerb (2005), s. 127 f., 135 ff.
106 auf mahnung Kaiser Karls iV. leisteten die Reichsstädte Württemberg Beistand und 

schickten truppen zur Belagerung von Burg eberstein, zogen diese jedoch wieder zurück, 
als Württemberg verschiedene Vermittlungsangebote ausschlug. Krieg von Hochfelden, 
geschichte (1836), s. 68 ff.

107 Press, Reichsritterschaft (1995), s. 778.
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Fast die gesamte erste hälfte des 15. Jahrhunderts hindurch unterhielten beide 
 Parteien politische Bündnisbeziehungen. die 1395 durch graf eberhard iii. mit 
den Reichsstädten geschlossenen Bündnisverträge wurden bis in die vierziger Jahre 
hinein immer wieder erneuert108. selbst nach der Landesteilung von 1442, als sich 
das Verhältnis des städtebunds zu graf ulrich von Württemberg-stuttgart wegen 
dessen streit mit esslingen kontinuierlich verschlechterte109, wurde diese tradition 
durch graf Ludwig von Württemberg-urach noch bis ca. 1448 aufrechterhalten110. 
nach dem zweiten städtekrieg schloss graf ulrich von Württemberg-stuttgart am 
24. Januar 1452 ein dreijähriges Bündnis mit Rottweil sowie am 14. september 1452 
eine einung mit ulm, Reutlingen, Weil der stadt und giengen, die 1455 verlängert 
wurde111. 

in diesem Zeitraum folgten den gemeinsamen operationen gegen die „Wölfe“ 
1367 und gegen die „schlegler“ 1395 weitere militärische allianzen gegen Koaliti-
onen mindermächtiger adliger: 1420 bis 1423 in der Zollernfehde bzw. gerolds-
ecker Fehde gegen die herren von geroldseck-sulz und graf Friedrich genannt 
der öttinger von Zollern, 1435 gegen die Landschad von steinach112.

diese Bündnistradition zwischen Reichsstädten und Württemberg fand ihren 
niederschlag in einem reichsstädtischen Lied, das offenbar das in iV.2 erwähnte 
„Lied der Raubritter“ in identischer metrik erwidert. der darin enthaltene Bezug 
auf einen grafen von Württemberg als anstifter des überfalls im Filstal von 1440 

108 die Zusammensetzung des städtebunds änderte sich dabei häufig, ebenso die Bündnis-
dauer, die zwischen zwei und fünf Jahren schwankte. nach dem antritt neuer würt-
tembergischer Regierungen wurde das Bündnis jeweils erneuert. die einzelnen Bündnis-
verträge zwischen Württemberg und dem städtebund seit 1395: WR 5366 (27. august 
1395), WR 5371 (aufnahme esslingens am 9. märz 1397), WR 5378 (23. Juli 1400), WR 
5387 (gemeinsame münzordnung Württembergs und einer Reihe von Reichsstädten am  
26. mai 1404), WR 5391 (aufnahme von überlingen, Ravensburg und Buchhorn am 1. Juli 
1405), WR 5393 (sog. marbacher Bund, 14. september 1405), WR 5408 (8. mai 1408),  
WR 5437 (26. mai 1413), WR 5453 (6. dezember 1417), WR 5459 (aufnahme augsburgs 
1417), WR 5463 (aufnahme Pfullendorfs am 18. Juni 1418), WR 5472 (21. dezember 
1419), WR 5482 (24. Februar 1423), WR 5488 ff. (21. mai 1424), WR 5496 (4. november 
1426), WR 5505 (6. august 1431), WR 5507 (aufnahme Rothenburg ob der tauber 1431), 
WR 5513 (24. Februar 1435), WR 5541 (einungsverhandlungen am 29. Januar 1440). Vgl. 
die auf listung der Bundesurkunden 1390-1448 bei Belzinger, städtebund (1954), s. 135 f. 
sowie zum Beginn der annäherung Württembergs an die Reichsstädte Florian, graf 
eberhard (2006), s. 41 – 55, 77 ff.

109 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 78 – 83.
110 Vgl. einerseits graf Ludwigs Bündnis mit Kurfürst Ludwig von der Pfalz und der Vereini-

gung der Reichsstädte in schwaben vom 15. Juni 1445 (hsta stuttgart a 602 nr. 5186), 
andererseits seine annäherung an graf ulrich und den städtefeindlichen mergentheimer 
Bund 1448 (Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 88 – 92).

111 ebd., s. 113 f., 137 f.
112 Zur Zollern- und geroldsecker Fehde vgl. V.3.1, V.3.2, zur Landschad-Fehde Langen-

dörfer, die Landschaden von steinach (1971).
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wird durch eine Beschwörung des württembergischen Bündnisses mit den Reichs-
städten gegen den schleglerbund gekontert:

Wirtenberg, edeler herr,/an die rüter du dich nit ker!/si gebent dir ein falsche lere,/daß dir, 
deim land/möcht gescheen schand;/das wer nit and,/sie habent nit pfand.
Die rüter sint den steten gram,/edeler herr, ker dich nit daran!/Die Schlegel wolten dich 
verdrieben han,/da half dir ser/der richstet er;/halt din gewer,/sie danzen mer113.

insbesondere die letzten beiden Verse können als Warnung interpretiert werden: 
Württemberg müsse wachsam sein, weil der niedere adel noch keinen Frieden gebe 
und sich eines tages wieder gegen Württemberg wenden könnte.

2.3  Das Hofgericht Rottweil, Württemberg und die  
schwäbischen Reichsstädte

die Kooperation Württembergs mit den Reichsstädten beschränkte sich nicht auf 
die politische und militärische sphäre, sondern erstreckte sich auch auf die ebene 
der Rechtsprechung. dies soll im folgenden an den institutionellen Verflechtungen 
des hofgerichts Rottweil und der instrumentalisierung seiner urteile zur Legiti-
mation württembergischer annexionen adligen Besitzes demonstriert werden. 

das hofgericht Rottweil war eines von vielen reichsunmittelbaren gerichten  
im politisch fragmentierten schwaben, das u. a. Fälle von Landfriedensbruch, etwa 
straßenraub, erbstreitigkeiten oder von gläubigerklagen gegen zahlungsunwillige 
schuldner verhandelte114. den geographischen Jurisdiktionsbereich des hofge-
richtes bildete das gesamte gebiet des ehemaligen herzogtums schwaben sowie 
teile Frankens; in diesem gebiet beanspruchte das hofgericht eine sämtlichen an-
deren regionalen gerichten übergeordnete gerichtshoheit. dieser anspruch wurde 
allerdings gelegentlich von anderen gerichtsherren angefochten, insbesondere dem 
markgrafen von Brandenburg-ansbach, der als Burggraf zu nürnberg für sein 
Landgericht nürnberg dieselben ansprüche erhob115. Zudem waren viele territo-
rien, insbesondere Württemberg und österreich, per königlichem Privileg von der 
Rottweiler gerichtsbarkeit eximiert116.

ansonsten war das hofgericht Rottweil in schwaben eine weit akzeptierte 
 instanz, litt jedoch unter einer gravierenden schwäche, die es mit anderen könig-
lichen gerichten in schwaben teilte: es hatte außerhalb der Reichsstadt Rottweil 
keine möglichkeit, seine urteile selbst durchzusetzen, sondern war auf die Rechts-
hilfe seiner nachbarn angewiesen. das hofgericht konnte Verurteilte nicht selbst 

113 Steiff/Mehring, geschichtliche Lieder (1912), s. 18 – 21: „antwort der städte“; hier  
str. 15 u. 16, s. 19 f.

114 Grube, Verfassung des Rottweiler hofgerichts (1969), s. 12 ff.
115 Zur Konkurrenz mit dem Landgericht nürnberg Marolf, hans von Rechberg (2006), 

s. 42, ansonsten Grube, Verfassung des Rottweiler hofgerichts (1969), s. 19 f.
116 ebd., s. 18 – 21.
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inhaftieren oder ihren Besitz einziehen, sondern verhängte jeweils acht und an-
leite über den Verurteilten, d. h. einerseits wurde dieser aus der Rechtsgemeinschaft 
ausgestoßen und jede beliebige Person ermächtigt, gewaltsam gegen ihn vorzuge-
hen, andererseits wurde dem Kläger die einweisung in Pfandbesitz von Liegen-
schaften des geächteten erteilt. Rechtsgeschäfte, die der geächtete abschloss, 
waren ungültig117. 

damit diese maßnahmen Wirkung zeigten, mussten sie außerdem einer breiteren 
öffentlichkeit bekannt gemacht werden. daher wurden Fürsten, grafen, herren, 
Ritter und städte im ganzen Jurisdiktionsbereich des gerichts über die Verhängung 
einer acht informiert und angewiesen, den geächteten nicht zu unterstützen und 
gleichzeitig dem Kläger hilfe bei der durchsetzung seiner ansprüche zu leisten. 
ob sich daraus für den geächteten irgendwelche schwerwiegende Konsequenzen 
ergaben, hing jeweils davon ab, ob irgend jemand willens und fähig war, auf grund-
lage der acht gewaltsam gegen ihn vorzugehen. den geächteten setzte das urteil 
in jedem Fall unter druck, sich dem urteil des gerichts zu beugen, denn jeder,  
der ihm Böses wollte, konnte die acht als Freibrief nutzen, um ihn zu schädigen. 
gleichzeitig riskierte jeder, der mit dem geächteten umgang hatte, ihn beherbergte 
oder irgendwie unterstützte, selbst durch das hofgericht geächtet zu werden118.

um über einen Beklagten die acht zu verhängen, musste es nicht einmal zum 
Prozess kommen, denn laut hofgerichtsordnung sollte das gericht bereits die 
acht verhängen, wenn eine Vorladung dreimal missachtet wurde: 

Allen den, den gerüft ist zu der dritten clag und die das nit verantwurt hand, die wile das 
gericht gewerot hat, die künd ich uß dem fride in den unfride und verbüt si iren fründen 
und erloub si und ir gut iren vienden119.

117 Ogris, anleite (2008), sp. 246 f.; Grube, Verfassung des Rottweiler hofgerichts (1969), 
s. 28 – 32. „die Rottweiler acht machte den Betroffenen theoretisch geschäftsunfähig und 
in beschränktem umfang friedlos; örtlich erstreckte sich ihre Wirkung auf den sprengel 
des gerichts. die acht konnte abgelöst werden gegen Befriedigung des Klägers und ent-
richtung einer geldbuße an das gericht. stellte sich der geächtete, der „Ächter“, nicht 
binnen Jahresfrist aus ihr frei, so durfte die aberacht über ihn verhängt werden. hiermit 
war seine Persönlichkeit vernichtet, galt er als vogelfrei. doch war auch die aberacht 
 lösbar. acht und aberacht sollten vor allem Beugemittel sein, gehorsam gegenüber dem 
Rechtsgebot des gerichts erzwingen.“ ebd., s. 30.

118 „das Ziel [gehorsam gegenüber dem Rechtsgebot zu erzwingen] wurde nur sehr unvoll-
kommen erreicht. (…) mancher Beklagte konnte jahrzehntelang in der acht verharren, 
ohne deshalb zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wenn die vom hofgericht versandten 
,Verbietbriefe‘, die befahlen, den geächteten weder zu ,hausen‘ noch zu ,hofen‘, von 
 obrigkeit oder nachbarn des Ächters beachtet wurden, war verhältnismäßig viel erreicht. 
am meisten noch wirkte die Rottweiler acht auf die schwachen im Lande, die zu befürch-
ten hatten, daß ihre Ächtung von begehrlichen Feinden gemäß ahgo X 5 zu gewalt-
maßnahmen benutzt würde.“ ebd., s. 30 f.

119 ahgo i 7, Xii 2; vgl. Grube, Verfassung des Rottweiler hofgerichts (1969), s. 100 sowie 
ebd., s. 30: „Wer als Beklagter trotz Verkündung, d. h. qualifizierter Ladung, nicht erschien, 
oder wer einem urteil nicht Folge leistete, machte sich der missachtung der gerichtsauto-
rität schuldig; er verfiel auf antrag der Ächtung durch das hofgericht.“
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diese Bestimmung hatte sicherlich ihren sinn, wenn es darum ging, einen Be-
klagten von einer missachtung des gerichts abzuhalten. gleichzeitig machte sie es 
Parteien, die aufgrund berechtigter Zweifel an der unparteilichkeit dieser instanz 
nicht kooperieren wollten, so gut wie unmöglich, einer Ächtung zu entgehen. 

das hofgericht wurde besetzt zum einen durch den hofrichter, der die Ver-
handlungen leitete und die urteile verkündete, zum anderen durch ein Richter-
kollegium von 13 sogenannten urteilssprechern, die die eigentlichen entschei-
dungen fällten120. das gremium der urteilssprecher setzte sich komplett aus 
Bürgermeister, schultheiss und Räten der Reichsstadt Rottweil zusammen, also 
genau den Leuten, die auch die Rottweiler stadtregierung bildeten121. 

diese Personalunion zwischen Reichsstadt Rottweil und hofgericht Rottweil 
wurde von Zeitgenossen durchaus als problematisch empfunden. so weigerte  
sich ein gewisser heinrich Reckenbach in einem Rechtsstreit mit der Reichsstadt 
Rottweil am 9. september 1438, einer Vorladung des hofgerichts Rottweil Folge zu 
leisten, da Rottweil „nicht zugleich sächer und Richter“ sein könne, und schlug 
stattdessen als schiedsrichter die grafen von Württemberg oder von Fürstenberg 
vor. das hofgericht belehrte Reckenbach daraufhin eine Woche später, dass sich in 
Rottweil „ein kaiserliches hofgericht befinde, welches von Rittern und den von 

120 ebd., s. 92, 127.
121 ebd., s. 127 ff.

Tafel 14: Institutionelle Verflechtungen zwischen Hofgericht 

Rottweil, Reichsstadt Rottweil und Herrschaft Württemberg 

unter Hofrichter Johann II. v. Sulz (1434-1484)
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der stadt von des Reichs wegen dazu gesetzten urteilsprechern gebildet werde“, 
und wies Reckenbachs Wunsch nach einem neutraleren Richter also mit Verweis 
auf die vom Kaiser verliehene autorität zurück122. Reckenbachs Beschwerde war 
kein einzelfall:

„das ständige Bemühen der Rottweiler ging (…) dahin, zu beweisen, daß das hofgericht 
und die stadt voneinander völlig verschieden sei. daß dies in den Köpfen anderer, beson-
ders wenn die stadt Partei war, nicht hinein wollte, ist verständlich. es gibt (…) genügend 
Zeugnisse dafür, daß der stadt vorgeworfen wurde, sie sei Richter in eigener sache123.“

die Rottweiler hofrichter, die die sitzungen leiteten und urteile verkündeten, 
standen ihrerseits in dienstverhältnissen, die ihre neutralität als Richter in vielen 
Fällen in Frage stellten. das amt des hofrichters zu Rottweil war seit 1360 ein 
erblehen im Besitz der grafen von sulz. Viele mitglieder dieser Familie, die Rott-
weiler hofrichter waren, standen gleichzeitig in württembergischen diensten. graf 
Johann von sulz, der in den vierziger und fünfziger Jahren die achturteile gegen 
hans von Rechberg verkündet hatte, befand sich um diese Zeit auf der gehaltsliste 
des grafen Ludwig von Württemberg-urach: so wurde er anlässlich von graf 
Ludwigs tod im september 1450 als uracher Rat genannt und war am 6. dezember 
1450 unter den uracher Räten, die gemeinsam und oft in Rivalität mit graf ulrich 
von Württemberg die Regentschaft für die unmündigen grafen Ludwig ii. und 
eberhard von Württemberg-urach antraten124. gleichzeitig verfügte graf Jo- 
hann ii. von sulz auch über hervorragende Beziehungen zu graf ulrich von 
Württemberg-stuttgart125. 

auch vor graf Johann ii. von sulz standen die Rottweiler hofrichter der herr-
schaft Württemberg nahe. im ersten drittel des 15. Jahrhunderts wechselten sich 
die Brüder hermann Viii. und Rudolf ii. sowie hermanns sohn Rudolf iii., alle 

122 FuB 3 (1878), nr. 279, s. 217.
123 Leist, Reichsstadt Rottweil (1962), s. 195 f. auch Grube, Verfassung des Rottweiler hof-

gerichts (1969), s. 14 f., meint übereinstimmend: „Wenn man in Rottweil hohen Wert legte 
auf das städtische Recht, das gericht beherbergen und den größten teil seines Personals 
stellen zu dürfen, so musste man sich auch gefallen lassen, dass andere das gericht als we-
sentlich reichsstädtisches Gebilde betrachteten.“ Grube nennt als Quellenbelege verschie-
dene Briefe aus straßburg, Bern und mühlhausen aus dem Zeitraum 1407 – 1469 (s. 15, 
anm. 72).

124 Steinhofer, Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 924, 930. Barbara hammes zählt die 
grafen Rudolf i., Rudolf ii. und Johann von sulz zur „weiteren hoflandschaft Württem-
bergs“. Hammes, Ritterlicher Fürst (2011), s. 210.

125 Vgl. taf. 14. „der Richter am Rottweiler hofgericht, graf Johann von sulz, war ulrich 
meist wohl gesonnen, wie überhaupt ulrich gute Beziehungen zu dieser Familie pflegte. 
Besonders bei auseinandersetzungen auf politisch niedriger ebene, also mit dem niederen 
adel oder geistlichen etc., ist eine deutliche Präferierung des Rottweiler hofgerichts zu 
beobachten.“ Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 232, anm. 298.



276

grafen von sulz, im amt des Rottweiler hofrichters ab126. Von ihnen stand 
 min destens graf Rudolf ii. zugleich in württembergischen diensten und war, wie 
später Johann ii., 1419 – 1426 mitglied einer württembergischen Vormundschafts-
regierung127. die Beziehungen zwischen hofgericht Rottweil und herrschaft 
Württemberg hatten also eine gewisse tradition.

doch nicht nur die Rottweiler hofrichter waren württembergische diener, son-
dern auch viele der reichsstädtischen Patrizier, aus deren Reihen die Ämter der 
kommunalen Regierung und somit auch das gremium der urteilssprecher besetzt 
wurden. stellvertretend seien die Familien Bletz, haugk, mäslin, schappel, endin-
ger, Freiburger, Lutz und Wirt genannt, die im spätmittelalter zu den Rottweiler 
geschlechtern mit dem größten grundherrlichen Besitz im umland der Reichsstadt 
zählten, meist in Verbindung mit niedergerichtlichen herrschaftsrechten128, die zu-
gleich häufig mitglieder der reichsstädtischen Regierung stellten129 und außerdem 
württembergische Lehen oder Ämter innehatten130.

speziell vier dieser Rottweiler Patrizier verdienen aufgrund ihrer erwähnung in 
einem Beschwerdebrief der elisabeth von Rechberg an die Reichsstadt Rottweil 
besondere aufmerksamkeit: Lienhart schappel, hans endinger, hans mäslin der 
Jüngere und dietrich haugk131. alle vier waren führende mitglieder der Rottweiler 
stadtregierung und hatten sich zwischen 1440 und 1460 als schultheissen und 
 Bürgermeister zu Rottweil gegenseitig mit vier bis fünf anderen Personen abge-
wechselt; sie gehörten damit gleichzeitig zu den einflussreichsten urteilssprechern 

126 Schäfer, grafen von sulz (1964), s. 493, 493 a; zur genealogie der grafen von sulz ebd., 
s. 127 – 130. Vgl. unten V.3.1.

127 graf Rudolf ii. war bereits 1413 – 17 württembergischer hofmeister gewesen. siehe Liste 
der württembergischen hofmeister in Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst 
(2005), s. 215 sowie Florian, eberhard der milde (2006), s. 206. Zur aufgabenverteilung 
unter den Räten siehe Breyvogel, Rolle henriettes (1999), s. 53.

128 Merkle, territorium der Reichsstadt Rottweil (1913), s. 80 f.
129 Vgl. Verzeichnis der Rottweiler schultheißen und Bürgermeister bei Elben, Patriziat 

(1964), s. 158 ff. Bürgermeister und schultheißen in Rottweil stammten von 1378 bis mitte 
des 15. Jahrhunderts mit ausnahme des aufgestiegenen Zunfthandwerkers Benz dornhain 
ausschließlich aus den Patrizierfamilien Bock, Boller, canzler, endinger, engelfried, Fry-
burger, hagg [bzw. haugk], mäslin, schappel, Winman und Wirt. Von 1445 bis 1550 domi-
nierten die Familien Bletz, eberhard gen. egen, endinger, Fryburger, Fürer, hettinger, 
Lutz, möcker, mock, schaffner, scherer von nusplingen, schappel und Wolff (ebd., s. 47).

130 ebd., s. 110 – 113 zu Familie Lutz, s. 150 zu Pelagius Wirt. Bei der württembergischen Lan-
desteilung 1442 ist der Rottweiler ulrich Bletz Lehensmann von Württemberg-urach 
(steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 833); im städtekrieg sandten hans 
Freiburger und hans schon Württemberg ihre Lehen auf (ebd., s. 912). Zu haugk, endin-
ger, schappel und mäslin vgl. folgenden absatz.

131 schappel, endinger und mäslin werden darin als persönliche Feinde ihres ehemanns, hans 
von Rechberg, bezeichnet, dietrich haugk wird als anwesender in der hofgerichtssitzung 
erwähnt, in der elisabeth eine Beschwerde vortragen wollte. Vgl. V. 5.5.
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des Rottweiler hofgerichts132. alle vier gehörten außerdem ausweislich der Rott-
weiler steuerliste von 1441 zu den reichsten Rottweiler Bürgern133, ein Wohlstand, 
der nicht zuletzt auf ihren einkünften aus württembergischen Lehen und Ämtern 
beruhte. mäslin und schappel hatten Lehen von Württemberg-stuttgart inne134, 
endinger von Württemberg-urach135. Zum Besitz dieser Patrizier gehörten dane-
ben grundrenten aus ehemals falkensteinischem Besitz, die vermutlich im Zusam-
menhang mit Rottweiler achturteilen verkauft worden waren136. dietrich haugk 
gehörte bis 1450 zu den dienern des grafen Ludwig von Württemberg-urach und 
stieg nach dessen tod sogar zum Rat am uracher hof auf, wodurch er anteil an 
der Vormundschaftsregierung über die minderjährigen grafen Ludwig und eber-
hard von Württemberg-urach hatte. Zudem wurde er um 1450 zum Vogt des 
württembergischen amtes hornberg bestellt137. damit standen also viele der wich-

132 hans mäslin der Jüngere wird zwischen 1442 und 1452 dreimal als Richter, zwischen 1443 
und 1457 dreimal als Ratsmitglied, 1460 und 1462 als Bürgermeister genannt (Elben, Patri-
ziat (1964), s.117). hans endinger ist 1455 schultheiss und 1456 und 1468 Bürgermeister 
zu Rottweil (ebd., s. 158, 160). Leonhard schappel wird zwischen 1440 und 1449 siebenmal 
als Richter, zwischen 1453 und 1480 neunmal als Bürgermeister und zwischen 1456 und 
1484 elfmal als schultheiss genannt (ebd., s. 128). dietrich haugk amtierte 1444 und 1446 
als schultheiß, 1441, 1443, 1445, 1447 als Bürgermeister (ebd., s. 158, 160). als urteilsspre-
cher ist er z. B. in einem anleitbrief vom 24. november 1437 belegt (Regest in Locher, 
herren von neuneck (1879/80), s. 70).  

133 hans mäslin zahlte 1442 5 lb. 5 ß h. steuern von einem Vermögen von 1260 lb. und 16 ½ lb. 
2 ß h von einem zweiten Vermögen von 4.016 lb. (Elben, Patriziat (1964), s. 117), hans 
endinger versteuerte 1441 2.500 lb. h. (ebd., s. 143) und Leonhard schappel im selben Jahr 
2.300 lb. (ebd., s. 126). dietrich haugk zahlte steuern in höhe von 15 lb. 4 ß 2 h., was bei 
dem üblichen steuersatz von 1 h. pro lb. Vermögen auf ein gesamtvermögen von 3650 lb. 
h. schließen lässt (mack, Rottweiler steuerbuch (1917), s. 141).

134 Bei der württembergischen Landesteilung 1442 werden hans mäslin der Jüngere und 
 Leonhard schappel als Lehensleute des grafen von Württemberg-stuttgart aufgeführt; im 
städtekrieg sandten sie dem grafen ihre Lehen auf. Steinhofer, neue Wirtenbergische 
chronik 2 (1746), S. 836, 912. Zumindest hans mäslin dürfte seine Lehen nach der Wieder-
aufnahme der Bündnisbeziehungen zwischen Rottweil und Württemberg-stuttgart zu-
rückerhalten haben, denn zwischen 1453 und 1465 quittiert er Württemberg in vier Jahren 
für eine gült von 18 lb. h. (Elben, Patriziat (1964), s. 118).

135 hans endinger ist 1442 bei der Landesteilung Lehensmann von Württemberg-urach. 
Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), S. 833.

136 Vgl. iii. 3.2.3. die Brüder Leonhard und heinrich schappel verkauften 1446 güter im ehe-
mals falkensteinischen aixheim für 60 fl. (Elben, Patriziat (1964), s. 128). hans endinger 
hatte 1445 das ehemals falkensteinische dorf stetten als Pfand von Konrad Bock gekauft 
und verkaufte es bald an Leonhard schappel weiter (Merkle, territorium der Reichsstadt 
Rottweil (1913), s. 60), der außerdem den anteil der margarethe Böckin an stetten erwarb 
(Elben, Patriziat (1964), s. 128). 

137 1450 wird er in einer uracher dienerliste als „dietrich hagg“ unter der Rubrik „edle 
 diener, die keine Räth waren“, genannt (Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 
(1746), S. 928), dann zu ende desselben Jahres als einer der Räte, die gemeinsam mit graf 
ulrich von Württemberg-stuttgart die Vormundschaftsregierung für den uracher Landes-
teil antraten (ebd., s. 930). dort wird er auch zum ersten mal als Vogt zu hornberg 
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tigsten mitglieder der patrizischen Rottweiler Führungsschicht, aus denen sich  
die urteilssprecher des hofgerichts rekrutierten, wie auch die hofrichter selbst in 
dienst- und Vasallenbeziehungen zu Württemberg. hinzu kam außerdem die 
 bereits erwähnte Bündnisbeziehung Württembergs zu den schwäbischen Reichs-
städten. die Reichsstadt Rottweil hatte sich durch ihren Bündnisvertrag mit Würt-
temberg von 1418 und ihrem Beitritt zum schwäbischen städtebund am 23. mai 
1419 in dieses system integriert138. 

aufgrund dieser Verflechtungen des hofgerichts, der Reichsstadt Rottweil und 
der württembergischen herrschaft müssen entscheidungen des hofgerichts, in 
denen Rottweil, Württemberg, Rottweiler Bürger oder württembergische Räte und 
diener streitpartei waren, jeweils unter den Vorbehalt der Parteilichkeit gestellt 
werden. im folgenden Kapitel wird deutlich, dass solche Fälle durchaus häufig vor-
kamen und die urteile des hofgerichts dabei mit zuverlässiger Regelmäßigkeit zu 
ungunsten der gegner Rottweils, Württembergs und seiner diener ausfielen. 

 genannt, erneut 1451 (Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 573, s. 248 f.) und 
1452 (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2).

138 nach einer kurzen mitgliedschaft im 1390 nach dem ersten städtekrieg neu gegründeten 
schwäbischen städtebund zu Beginn der 1390er Jahre (WR 5351, 5355) wurde Rottweil 
mit dem Beitrittsvertrag vom 23. mai 1419 (WR 5466 ff.) wieder dauerhaftes mitglied.  
Wie die grafen von Württemberg ließ auch Rottweil das Bündnis mit dem städtebund 
1440 vorübergehend auslaufen. Vgl. außer den o. g. Bündnisverträgen mit Württemberg 
die reichsstädtischen Bundbriefe WR 5480 (15. november 1421), WR 5487 (29. april 
1424), WR 5488 und 5491 (21. mai 1424), WR 5497 (30. Januar 1427), WR 5502 (10. no-
vember 1429), WR 5518 (7. april 1435) und WR 5523 (20. mai 1437). im nächsten Bund-
brief vom 29. dezember 1440 (WR 5548) war Rottweil nicht mehr enthalten.
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3.   Feindliche Übernahmen zwischen Neckar und 
 Schwarzwald 1420 – 1472

„Feindliche übernahme, Kauf eines unternehmens (…) durch ein anderes unternehmen, 
der gegen den Willen des management des übernommenen unternehmens erfolgt.“139

3.1 Die Zollernfehde, 1420 – 1423

Seitmals aber wir von dem unrüebigen grafen von Zollern, dem Öttinger, hievor sovil ge
schriben, erfordert die notturft, die ursachen anzuzaigen, warumb er vertriben und die 
grafschaft Zollern von seinetwegen verderpt, das schloß seines namens in grundt zerstört 
seie worden (…). Und ist gewisslich war, es kan eim geschlecht kein größerer unfahl oder 
mitteln zum verderben widerfaren, dann unainigkait zwischen den brüedern (…)140.

Bevor hans von Rechbergs Probleme mit dem Rottweiler hofgericht in näheren 
augenschein genommen werden, sollen zunächst einige Fälle seiner Verbündeten 
dargestellt werden, anhand derer sich der politische charakter der Rottweiler 
 urteile im hinblick auf die territoriale expansion Württembergs besonders gut 
verdeutlichen lässt. dabei wird chronologisch mit einem Fall begonnen, der sich 
lange vor den Beginn von Rechbergs Fehdekarriere abspielte, jedoch aufgrund der 
Verbindung der Beteiligten mit den späteren Verbündeten Rechbergs in denselben 
Zusammenhang gehört. gemeint sind die achturteile, die das hofgericht Rottweil 
1419 auf Klage des grafen eitelfriedrich von Zollern gegen dessen Bruder Friedrich 
genannt der öttinger, sowie die herren von geroldseck-sulz verhängte.

die grafen von Zollern waren nach dem Verkauf der herrschaft schalksburg  
an Württemberg 1403 die einzige schwäbische Zollernlinie, die noch über substan-
ziellen Besitz verfügte141. Zwischen den Brüdern eitelfriedrich und Friedrich ge-
nannt der öttinger, grafen von Zollern, die 1402 den Besitz unter sich aufgeteilt 
hatten142, brach jedoch um 1411 ein erbitterter erbstreit aus, der im oktober 1416 
zur Fehde eskalierte143. graf eitelfriedrich wurde inoffiziell unterstützt durch die 
Reichsstadt Rottweil, die ihm und seinen helfern aufenthalt in ihren mauern ge-
währten. Proteste seines Bruders wiesen die Rottweiler dessen späterer aussage 

139 gablers Wirtschafts-Lexikon, Wiesbaden 152000, s. 1063.
140 Zimmerische chronik 1, s. 270.
141 einschlägig zum Verkauf der herrschaft schalksburg und die Konsequenzen für die Zol-

lerndynastie im 15. Jh. Bumiller, das schalksburgische Jahrhundert (2005) und Trugen-
berger, erwerb (2005).

142 Zum erbteilungsvertrag siehe hsta stuttgart a 602 nr. 4990 sowie Manns, hohenzollern 
(1897), s. 3.

143 der öttinger hatte einigen Verwandten, die noch anteile an der herrschaft hielten, das 
Recht abgekauft, ihre anteile nach ihrem tod zu erben. darauf befürchtete graf eitel-
friedrich, sein Bruder wolle ihn von seinem erbe verdrängen. Manns, hohenzollern 
(1897), s. 6.
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zufolge mit dem hinweis zurück, sie hetten ain freie statt144, in der – so die im-
plikation – jeder nach Belieben aus- und eingehen dürfe. Zugleich nahm das Rott-
weiler hofgericht die Klagen zweier zollerischer gläubiger auf und erteilte ihnen 
am 13. oktober anleite auf die güter des öttingers in höhe von insgesamt  
6.000 fl.145 Bemerkenswert an diesem urteil ist, dass das hofgericht Rottweil noch 
1411 eine Klage des grafen eitelfriedrich gegen seinen Bruder mit der Begründung 
abgewiesen hatte, dieser sei ein diener Württembergs und damit von der Rottwei-
ler Jurisdiktion eximiert146. graf eitelfriedrich blieb fortan nicht nur von den ge-
nannten gläubigern verschont, sondern kaufte am 22. april 1417 die owschen 
 ansprüche auf die güter des öttingers auf147 und wurde damit selbst gläubiger 
seines Bruders, den er von nun an aus der herrschaft zu drängen suchte. Vier mo-
nate später verhängte das hofgericht in dieser Klagsache die aberacht über den 
öttinger148.

dabei hatten hofrichter und urteilssprecher des hofgerichts zu Rottweil ihre 
ganz persönlichen gründe für ihre Parteinahme gegen graf Friedrich den öttin-
ger: dieser hatte im Januar 1407 die tochter des hofrichters graf hermann Vii. 
von sulz, gräfin anna, geheiratet. Laut der späteren aussage des Zollern war anna 
für ihre mitgift auf güter im Wert von 4.000 fl. in triberg, dietingen, irslingen und 
anderswo angeleitet worden. graf hermann jedoch hatte diese güter später an die 
Reichsstadt Rottweil verkauft. über die rivalisierenden ansprüche Rottweils und 
des im namen seiner Frau agierenden Zollerngrafen zerstritt sich letzterer mit sei-
nem schwiegervater und der Reichsstadt149. Weiteres Konfliktpotenzial entstand 

144 RuB 1, nr. 855.  
145 anleite des Rottweiler hofgerichts auf die güter des öttingers für Burkhard von Rei-

schach in höhe von 2.000 fl. am 16. oktober 1416, bestätigt durch den urteilssprecher 
Benz dornhain am 1. dezember 1416 (WR 4995, 4996); dito für Volkart von ow genannt 
Wutfuß jeweils am gleichen tag (WR 4994, 4997); am 3. dezember 1416 auftrag des hof-
gerichts an urteilssprecher clos cun, Reischach in nützliche gewehre auf das Zollernsche 
gut zu setzen und darin zu schirmen, bestätigt am 3. Februar 1417 (WR 4998, 5000), dito 
für ow jeweils am gleichen tag (WR 4999, 5001). dem öttinger wurde in diesem urteil 
offenbar die alleinige Verantwortung für sämtliche schulden der herrschaft hohenzollern 
bei den Klägern aufgebürdet, obwohl die obligation gegenüber der einen Partei, den 
herren von ow, noch auf den verstorbenen Vater der beiden Brüder zurückging und die 
zweite Partei, eberhard von Reischach, im september 1415 noch beide Zollerngrafen be-
langen wollte (vgl. WR 4992).

146 Manns, hohenzollern (1897), s. 6.
147 Volkart von ow übertrug seine Rechte am eigentum des öttingers am 17. Februar 1417 an 

seinen sohn heinrich (WR 5006), der sie wiederum am 22. april dem grafen eitelfritz von 
Zollern verkaufte (WR 5007).

148 am 26. august 1417; WR 5010.
149 dies geht aus den akten zu einem aus württembergischen Räten zusammengesetzten 

schiedsgericht zwischen dem öttinger und der Reichsstadt Rottweil am 3. Juni 1420 her-
vor. die württembergische Vormundschaftsregierung, der die schiedsrichter angehörten, 
hatte sich um diese Zeit längst mit der Reichsstadt verbündet. unter diesen umständen ist 
es nicht besonders überraschend, dass der schiedsspruch der Reichsstadt in allen Punkten 
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aus der Rottweiler Pürschgerichtsbarkeit. das sogenannte Rottweiler Pürschge-
richt umfasste niedergerichtliche Kompetenzen in einem bestimmten Bezirk um 
Rottweil und stammte aus der Zeit, als noch königliche amtleute die Reichsgewalt 
in der dortigen Königspfalz vertraten. dieses niedergericht hatte lange keine Rolle 
mehr gespielt und wurde 1416 durch die Reichsstadt wiederbelebt, was zu Kon-
flikten mit adligen ortsherren in den dörfern des gerichtsbezirks führte150. in der 
späteren Fehde gegen Rottweil griff der öttinger neben den umstrittenen orten 
dietingen und irslingen vor allem solche dörfer an, die unter zollerischer Lehns-
hoheit standen, aber überwiegend in den Besitz Rottweiler Patrizier übergegangen 
waren und später als sogenannte Pürschdörfer unter Rottweiler gerichtshoheit an-
gesehen wurden, nämlich Böhringen und Balgheim151. offensichtlich hatte die For-
cierung der Pürschgerichtsbarkeit durch Rottweil zu jurisdiktionellen Rivalitäten 
an diesen orten geführt. 

im dezember 1416 zog der öttinger seine Konsequenzen aus den streitigkeiten 
mit der Reichsstadt, der unterstützung seiner Feinde und dem zwei monate zu-
rückliegenden Pfändungsurteil des hofgerichts und eröffnete parallel zu seinen 
Fehden gegen seinen Bruder und Pfalzgraf otto von mosbach152 eine weitere 
Fehde gegen Rottweil. nach Rottweiler darstellung überfiel er ohne Vorwarnung 
die dörfer dietingen und irslingen, plünderte sie und trieb das Vieh weg153. die 
Rottweiler verfolgten den grafen zur Burg hohenzollern, nahmen dabei einige 
 seiner gefolgsleute gefangen und richtten zuo inen mit dem schwert nauch recht, als 

Recht gab. RuB 1, nr. 855, s. 366 – 370. graf hermann hatte dietingen und irslingen am 
18. märz 1411 an Rottweil verkauft. Merkle, territorium (1913), s. 89; vgl. Schubring, 
herzoge von urslingen (1974), s. 61.

150 Merkle, territorium (1913), s. 83, 89, 92 – 97.
151 Zu den überfällen auf Böhringen und Balgheim vgl. die o. g. schiedsgerichtsakten in  

RuB 1, nr. 855. Balgheim war bis zum Verkauf der hohenzollerischen Besitzrechte des 
schwarzgrafen Friedrich von Zollern an den öttinger 1411 (Manns, hohenzollern (1897), 
s. 6), im Besitz des schwarzgrafen, der dort noch 1410 ein Lehen an georg Boller, Bürger 
zu Rottweil, ausgab; Merkle, territorium (1913), s. 54. Zu Rottweils Kompetenzstreitig-
keiten mit niederadligen ortsherren in angeblichen Pürschdörfern und der entsprechenden 
Zuordnung von Böhringen und Balgheim vgl. ebd., s. 97 f.

152 Bei dieser Fehde handelte es sich um eine art stellvertreterkrieg zwischen graf eber- 
hard iii. von Württemberg und Pfalzgraf otto von mosbach. da es primär um das Rott-
weiler hofgericht gehen soll, wurde dieser Konflikt hier ausgeklammert. Manns, hohen-
zollern (1897), s. 9.

153 Ballade des Rottweilers Konrad silberdrat über die Zerstörung von Burg hohenzollern 
1423, Z. 7 – 38, in: Liliencron, Volkslieder i (1865), s. 284; vgl. Manns, hohenzollern 
(1897), s. 8. ob der Vorwurf des unabgesagten überfalls zutrifft, ist nicht zu klären. Jeden-
falls existiert ein Fehdebrief des öttingers vom 20. dezember 1416; RuB 1, nr. 820.
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man zuo robern richten sol154. der öttinger entführte daraufhin mehrere Rottweiler 
Bürger, um Lösegeld zu erpressen. einige von ihnen starben in der haft155. 

im folgenden Jahr gelang es eitelfriedrich, seinen Bruder von Burg hohenzol-
lern zu vertreiben. Württemberg rückte inzwischen von dem öttinger ab: graf 
eberhard iii. von Württemberg nahm graf eitelfriedrich im Januar 1417 in seinen 
dienste auf, sein nachfolger eberhard iV. schloss anfang 1418 einen Friedensver-
trag mit Pfalz-mosbach und beendete so die militärische unterstützung des öttin-
gers, bevor er am 7. märz 1418 ein Bündnis mit der Reichsstadt Rottweil besiegelte, 
das bis in die vierziger Jahre Bestand hatte156. daraufhin suchte und fand der öttin-
ger die unterstützung des markgrafen Bernhard von Baden, mit dessen hilfe er 
1419 die stadt hechingen und kurz darauf die Burg hohenzollern von seinem Bru-
der eitelfriedrich zurückeroberte. als gegenleistung für diese Waffenhilfe verpfän-
dete der öttinger dem markgrafen am 9. mai 1419 die halbe stadt hechingen mit 
einer im stadtgebiet liegenden Burg157. 

mittlerweile war 1419 auch graf eberhard iV. von Württemberg gestorben. 
 aufgrund der minderjährigkeit seiner söhne hatte ein Vormundschaftsrat die Re-
gierung übernommen, an deren spitze nominell die Witwe des Württembergers, 
gräfin henriette, stand. tatsächlich wurde der Rat jedoch dominiert durch ein 
gremium von 30 Räten, geleitet durch graf Rudolf ii. von sulz158. die württem-
bergische Vormundschaftsregierung war damit auf höchster ebene personell mit 
dem Rottweiler hofgericht verflochten. dieses erklärte am 2. august 1420 unter 
Vorsitz des grafen Rudolf iii. von sulz in Vertretung seines Vaters, graf hermann 
Viii., den öttinger erneut zum Ächter und mahnte am 24. september eine Reihe 
von Fürsten, adligen und städten, darunter auch Württemberg, graf eitelfriedrich 
von Zollern bei der durchsetzung seiner ansprüche zu unterstützen159. mindes-
tens eine weitere hofgerichtssitzung in der gleichen angelegenheit wurde sogar 
durch den württembergischen Rat und zeitweiligen hofmeister graf Rudolf ii. 
von sulz selbst geleitet160. die folgende Parteinahme Württembergs gegen graf 
Friedrich genannt der öttinger ist daher alles andere als überraschend. 

154 Ballade des Rottweilers Konrad silberdrat über die Zerstörung von Burg hohenzollern 
1423, Z. 36 f., in: Liliencron, Volkslieder i (1865), s. 284; vgl. Manns, hohenzollern 
(1897), s. 8 f.  

155 Manns, hohenzollern (1897), s. 9. 
156 RuB 1, nr. 833, s. 352 – 357. graf eitelfritz verpfändete inzwischen im Februar 1418 Burg 

hohenzollern und hechingen an den Pfalzgrafen otto von mosbach. Manns, hohen-
zollern (1897), s. 10.

157 Manns, hohenzollern (1897), s. 7 f.
158 Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 215; Breyvogel, Rolle hen-

riettes (1999), s. 53; Mertens, die württembergischen höfe (2006), s. 78.
159 hsta stuttgart a 602 nr. 5011 f. die gleiche aufforderung wurde an zahlreiche grafen, 

herren und städte geschickt; siehe WR 5013, 5014, 5015.
160  am 17. dezember 1420 wies der hofrichter den urteilssprecher heinrich Besenfelder an, 

den grafen eitelfriedrich um 2000 mark gold auf die güter seines Bruders anzuleiten. 
dass es sich diesmal um Rudolf ii. handelte, ergibt sich eindeutig aus der intitulation: Ich 



283

auf die urteile des hofgerichts hin rüsteten Württemberg und die damals  
18 Reichsstädte des schwäbischen städtebundes, darunter ulm und Rottweil, zum 
Feldzug gegen den öttinger. im Frühjahr 1422 rückte ein heer von 4.000 mann  
vor die mit lediglich etwa 70 mann besetzte Burg hohenzollern und belagerte sie  
10 monate lang. nachdem der öttinger vergeblich versucht hatte, die hilfe des 
markgrafen von Baden zu mobilisieren, erklärten sich die ca. 30 überlebenden der 
Besatzung am 14. mai 1423 zur übergabe bereit161. in den tagen nach der eroberung 
wurde Burg hohenzollern gründlich geplündert und bis auf die grundmauern 
 niedergerissen, sehr zur Bestürzung des grafen eitelfriedrich von Zollern, der sich 
vergeblich über die Zerstörung des von ihm beanspruchten Besitzes bei den Reichs-
städten beschwerte. die Reichsstädte gingen jedoch noch darüber hinaus und er-
wirkten bei König sigismund einen erlass, nach dem das auf sein geheiß niederge-
brannte Raubschloss (rophus) hohenzollern nie wieder aufgebaut werden dürfe162. 

nach anfänglichem Widerstand anerkannte graf eitelfriedrich 1429 im soge-
nannten markgröninger Vertrag mit den grafen von Württemberg sämtliche Ver-
käufe seines Bruders an die grafen von Württemberg, setzte sie für den Fall seines 
kinderlosen todes als seine erben ein und verpflichtete sich, für einen Jahrsold von 
150 fl. lebenslang in ihre dienste zu treten163. da graf eitelfriedrich trotz eines für 
die damalige Zeit fortgeschrittenen alters164 unverheiratet war, musste der Vertrag 
aus zeitgenössischer sicht einen vollständigen übergang des zollerischen Besitzes 
an die grafen von Württemberg mittelfristig sehr wahrscheinlich machen. eitel-
friedrich machte den Württembergern dann allerdings einen strich durch die Rech-
nung, indem er 1432 heiratete und einen sohn, Jos niklas von Zollern, zeugte, der 
später mit habsburgischer unterstützung sein stammschloss wieder aufbauen und 
teile des verlorenen Besitzes restituieren konnte165. Wenn der gröninger Vertrag in 
Kraft getreten wäre, wäre es den Württembergern gelungen, den gesamten Besitz 
der schwäbischen Zollernlinien an sich zu bringen – und das aufgrund einer Fehde, 
die Württemberg auf der rechtlichen grundlage eines Rottweiler achturteils ge-
führt hatte. 

graf Friedrich genannt der öttinger flüchtete nach dem Fall von hohenzollern 
ins elsass und war damit in der tat – wie der Rottweiler Bürger Konrad silberdrat in 
seinem zeitgenössischen Lied über die Zollernfehde triumphierend feststellte166 – 

grave Ruodolff von Sultz der elter, hofrichter an statt und in namen mins lieben bruoders, 
grave Hermans von Sultz (hsta stuttgart a 602 nr. 5017).

161 ausführliche darstellung der Belagerung bei Manns, hohenzollern (1897), s. 12 – 20.
162 ebd., s. 21 f. erlass König sigismunds vom 25. oktober 1423 in WR 5029.
163 Manns, hohenzollern (1897), s. 24.
164 eitelfriedrich besiegelte am 22. september 1402 den erbvertrag mit seinem Bruder (WR 

4990), war also damals bereits mündig. sein geburtsjahr dürfte spätestens in die mitte der 
achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts zu datieren sein.

165 Manns, hohenzollern (1897), s. 32, 39 – 43.
166 Hohenzolr, du werliches hus, / wie wit haust du gesehen über uß! / (…) Das tuot dem Öttin

ger billichen we, / daß er daur uf nit mag wonen me. / (…) Het er die von Routwil mit friden 
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ein vertriebener mann. der „abgang seines geschlechtes“, dem er sich nun gegen-
über sah, war maßgeblich von Reichsstadt und hofgericht Rottweil betrieben wor-
den. die Zerstörung von hohenzollern dürfte zweifellos ein schlüsselereignis für 
die spätere Formierung der städtefeinde gewesen sein, die nicht müde wurden, die 
angebliche Vertreibung des adels durch die Reichsstädte anzuprangen167.

da über die Person des öttingers eine gewisse Kontinuität zwischen der Zol-
lernfehde und den städtefeindlichen Fehden der vierziger Jahre besteht, soll hier 
noch kurz auf seinen Werdegang nach der Zerstörung eingegangen werden. die 
Zimmerische chronik verortet den öttinger für die folgenden Jahre im umfeld 
anderer, als städtefeinde profilierter adliger, nämlich der herren von geroldseck, 
die in der Zollernfehde seine Bundesgenossen gewesen waren:

Wie nun das schloß Zollern zerbrochen, auch die reichsstett widerumb abgezogen (…), da 
kunt, noch wust graf Friderrich, der Öttinger, nit rübig zu sein, sonder er thete sich zu den 
herren von Geroltzeck, die Sulz inhettent und eben des unfridlichen holzes waren, wie er. 
Denen war er in irem fürnemen behilflich, und herwiderumb sie ime auch168.

Zunächst wurde graf Friedrich der öttinger nach seiner Flucht von hohenzollern 
1424 gemeinsam mit georg und heinrich von geroldseck-sulz und herzog Rein-
hold von urslingen Fehdehelfer des markgrafen von Baden in dessen auseinander-
setzungen mit den elsässischen Reichsstädten169. 1426 söhnte er sich vorübergehend 
mit Württemberg aus, soll aber 1429 in mömpelgard inhaftiert worden sein, wohl 
um seine anerkennung des markgröninger Vertrags zu erzwingen170. in der jün-
geren Forschung ist die nachricht der inhaftierung des öttingers durch gräfin 
henriette von Württemberg aufgrund ihrer anekdotischen ausschmückung in der 
Zimmerischen chronik grundsätzlich in Zweifel gezogen worden171. demgegen-
über weist manns auf einige indizien hin, die für diese angabe sprechen: zum einen 
das vorübergehende Verschwinden des öttingers aus urkundlichen Quellen zwi-

gelaun, / Hohenzolr möcht noch etwi menig jaur staun! / Wa sind nun die, die im vor zuogeschi
ben haund? / an sinen noeten si in nun laund! / si saehent in nun ungern an, / des muoß er sin ain 
vertribner man. Zeitgenössisches Lied des Rottweilers Konrad silberdrat über die Zerstö-
rung von Burg hohenzollern. Liliencron, Volkslieder i (1865), s. 290 f.

167 Vgl. Manns, hohenzollern (1897), s. 39 – 43.
168 Zimmerische chronik 1, s. 277.
169 RmB 1 (1901), nr. 3676, s. 395 f.
170 Manns, hohenzollern (1897), s. 23 ff.
171 die Zimmerische chronik berichtet, gräfin henriette von Württemberg habe den öttin-

ger während seiner angeblichen gefangenschaft in mömpelgard jahrelang mit heirats-
anträgen belästigt: Mitler weil aber, als grave Friderrich von Zoller gefangen gewest, ist die 
grevin Henrica oft zu im auf die gefengknus gangen, sprach mit ihm gehalten, und in 
somma, sie hat haimlich ain sollich wolgefallen an seinem wesen, thon und lassen gehabt, 
das sie in gern ledig gelassen, woverr er sie zu der ehe het nemen wellen, welches sie auch 
mermals an in langen lassen, aber allwegen abschlegige antwurt bekomen, dardurch sie 
dermaßen zu zorn bewegt, das sie in etliche jar also in gefengknus behalten, allain der mai
nung, ob sie in von seinem fürgefassten streit möchte bringen. Zimmerische chronik 1, 
s. 264. Vgl. Breyvogel, Rolle henriettes (1999), s. 60.
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schen 1432 und 1440, zum anderen die auszahlung eines Leibgedings, welche die 
grafen von Württemberg noch zu seinen Lebzeiten 1438 mit seiner ehefrau anna 
vereinbarten, „in Betracht ihrer armut, und da sie ihre Leibesnahrung und aufent-
halt noch ihres Leibes notdurft nicht gehabt“ habe172.

die weiter sehr anekdotisch gefärbte schilderung der Zimmerischen chronik ent-
hält zumindest einige elemente, die sich urkundlich belegen lassen und die für die 
annäherung des grafen an die gruppe der städtefeinde interessant sind. nach sei-
ner entlassung aus der haft, so der chronist, sei graf Friedrich der öttinger von 
seinen Freunden und Verwandten abgeholt und über den schwarzwald nach hause 
geleitet worden. als sie das dorf hochmössingen passierten, hätten die dort leben-
den Bauern sich in der Befürchtung, der Reiterzug sei auf Raub und Plünderung aus, 
zusammengerottet und sturm geläutet, was der öttinger angeblich mit der iro-
nischen Bemerkung kommentierte: „Dank haben, ir liebe glöckli, das ir mich noch 
kennen!“, dann er het sie in vil jaren nit hören megen173. danach habe er es aufgrund 
seines unruhigen temperaments nicht sehr lang ohne Fehde ausgehalten und mit den 
herren von geroldseck bald eine Feindschaft gegen heinrich von stoffeln vom 
Zaun gebrochen, der die stadt haigerloch als Pfand besaß. nachdem der öttinger 
und die geroldsecker in haigerloch Vieh geraubt hatten, habe heinrich von stoffeln 
sie verfolgt und den geroldseckischen hauptmann hans von  urbach in ein gefecht 
verwickelt, bei dem sowohl stoffeln als auch urbach ums Leben kamen174. ein 
heinrich von stoffeln wird tatsächlich ab 1436 als reichs städtischer hauptmann in 
der herrschaft hohenberg genannt175, er erhielt ab dem 16. november 1438 im Kon-
text der Fehde des horbers Konrad schultheiss gegen die Reichsstädte176 eine Reihe 
von Fehdebriefen der herren von geroldseck und anderer helfer des hans 
Branthoch177. aus den amtsrechnungen der herrschaft hohenberg geht hervor, 
dass hauptmann heinrich von stoffeln im Frühjahr 1440 in haigerloch lag, zu einer 
Zeit andauernder Kämpfe mit städtefeinden178. stoffeln selbst notiert einen aufent-
halt in horb von Jörgen von Geroltzekg wegen, vermutlich im gleichen Frühjahr179; 
sein marschalk, ebenfalls im Rechnungsjahr 1439/40, Kundschafterdienste gegen die 

172 Manns, hohenzollern (1897), s. 23 ff.; Zitat WR 5069 (urkunde vom 13. november 1438).
173 Zimmerische chronik 1, s. 286 f.
174 ebd., s. 264 f.
175 in der Jahresrechnung der herrschaft hohenberg 1436/37 wird zum ersten mal die aus-

zahlung von 300 fl. sold an Junckherr Hainrichen von Stöffeln fry und houptman in der 
herschaft zu Hohemberg dokumentiert. der letzte eintrag zu ihm ist eine posthume notiz 
zu martini 1440: Nota juncher Hainrich von Stöffel säligen zerung in dem [14]40. jar uff 
11. Nov. Müller, Quellen (1959), s. 123.

176 Manns, Hohenzollern (1897), s. 27 f. auch die Zimmerische chronik (i, s. 277 f.) erwähnt 
an anderer stelle die Fehde der geroldsecker gegen die Reichsstädte als helfer des Konrad 
schultheiss.

177 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1. 
178 2 ß a. b. [d. h.: einem Boten] gen Haigerloch mit aym brief zum hoptman uff 23. Apr. Mül-

ler, Quellen (1959), s. 144.
179 ebd., s. 123. 
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Feinde der städte in sulz180. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde ein horber Büttel 
namens Jörg nach Rottweil geschickt, um die Reichsstadt über stoffelns tod zu in-
formieren und um Verstärkung der reichs städtischen truppen zu bitten, außerdem 
ein Bote mit derselben nachricht nach ulm181. der ulmer Kriegshauptmann Walter 
ehinger schickte etwa um dieselbe Zeit Boten aus, um gerüchte über den tod des 
städtefeindes hans von urbach zu bestätigen182.

dies war bereits eine der ersten Feindschaften aus der Welle von Fehden, die  
sich 1439 – 42 zum erwähnten Konfliktnetzwerk der städtefeinde verbanden. hans 
von urbach, den die Zimmerische chronik als zollerischen und geroldseckischen 
hauptmann bezeichnet, hatte mit hans von Rechberg der eidgenossenschaft im 
herbst 1439 als helfer ulrich himmelis und, wieder mit Rechberg, im herbst 1440 
dem Bischof von Konstanz als helfer des Konrad stickel Fehde angesagt183. ab dem 
19. Juli 1441 sagten die geroldsecker und ihre helfer stoffelns nachfolger in der 
herrschaft hohenberg, georg von neuneck, als helfer des grafen Friedrich ge-
nannt der öttinger von Zollern die Fehde an. als konkreter grund wird ein unab-
gesagter Raub neunecks zum schaden des grafen (als ir dem wolgeborn(en) unserm 
gnädigen herren Fridrichen, grauffen zuo Zolr, d(a)z sin genomend hond, über das, 
das er des von üch nit wartend gewesen ist) genannt184. Viele angaben des Zimme-
rischen chronisten scheinen also zutreffend gewesen zu sein; leider lässt sich bei 
dieser Quelle selten präzise zeigen, wo die Fakten enden und die ausschmückung 
beginnt. 

Jedenfalls dürfte der öttinger durch seine Biographie vor dem hintergrund der 
Polarisierung zwischen Reichsstädten und adel um 1440 eine bekannte symbol-
figur für die von den städtefeinden so häufig beschworene Vertreibung des adels 
durch die Reichsstädte gewesen sein. die erinnerung an die Zerstörung von ho-
henzollern könnte daher erheblich zur mobilisierung adliger städtefeinde in den 
Jahren 1440 – 42 beigetragen haben. diese Fehde war zugleich die Letzte des öttin-
gers: 1443 begab er sich auf eine Wallfahrt nach Jerusalem, wo sich seine spur nach 
einem letzten Lebenszeichen aus Rhodos vom 13. Juni 1443 verliert. Vermutlich 
starb er am 30. september 1443185.

180 Marschalks zerung. 3 gross. han ich verzert, alz wir hilten an der Sehalden und unser find 
zu Sultz waren. ebd., s. 125.

181 8 beh. a. b. gen Rotwil by naht, alz min her von Stöffel abgangen waz. 6 beh. hat Jörg bütel 
verzert, alz er gen Rotwil geschikt ward, ob sy uss wären, alz wir sy gemant hetten, alz 
juncher Hainrich von Stöffel nyderlag. 1 lb. 3 ß hat ain bot verzert zu ross, alz er gen Ulm 
geschikt ward, alz min her von Stöffel nyder lag. ebd., s. 145.

182 5 ß hat verzert Bartolm bütel hie und zu Binsdorf, alz in Walther Ehinger dar schikt zu 
erfarn, ob Hans von Urbach tod wär. (…) 3ß a. b. gen Bergveld zu erfarn, ob Hans von 
Urbach it tod wär. ebd., s. 145.

183 Vgl. prosopographischer anhang: urbach.
184 Vgl. Kapitel c.1.4. sowie prosopograph. anhang. die Fehdebriefe befinden sich in hsta 

stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1. der konkrete hintergrund dieses Vorwurfs lässt sich hier 
nicht mehr aufklären.

185 Manns, hohenzollern (1897), s. 28.
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3.2  Württembergische Erwerbungen im mittleren Schwarzwald, 
1419 – 49

3.2.1 Die Geroldsecker Fehde, 1419 – 23

Hiezwischen lagen die baid grafen von Würtemberg mit macht vor Albeck dem schloß, ob 
der statt Sulz, und hetten das heftig beschossen (…). Jedoch wardt gethädingt, das die gra
fen von Würtemberg abziehen und ain fiertel an der statt Sulz und den vorkauf haben 
sollten an schloß und der statt, dargegen die herren von Geroltzeck würtembergische diener 
sein (…)186.

Wie bereits angedeutet, gerieten die herren von geroldseck-sulz parallel zur 
 Zollernfehde ebenfalls ins Visier des Rottweiler hofgerichts, und zwar wohl  
durch ihre Verbindung zu graf Friedrich genannt der öttinger. die Besitzungen 
dieses freiherrlichen geschlechts um stadt und herrschaft sulz am neckar mit  
der Burg albeck und umliegenden dörfern sowie verstreuten herrschaftsrechten 
im schwarzwald lagen nicht weit von Rottweil entfernt187. in der ersten hälfte des 
15. Jahrhunderts war die herrschaft im gemeinsamen Besitz der vier Brüder georg, 
heinrich, Konrad und hans sowie deren onkel Walter von geroldseck-sulz188. 
Walter und heinrich waren 1417 bis 1419 Fehdehelfer des öttingers gegen den 
Pfalzgrafen otto von mosbach189 und gegen graf eitelfriedrich von Zollern190. 

schon zuvor hatten verschiedene gläubiger versucht, aufgrund von schulden  
der Brüder Walter und Konrad d. Ä. von geroldseck – letzterer der zwischen 1414 
und 1417 verstorbene Vater der vier Brüder heinrich, georg, hans und Konrad – 
vor dem hofgericht Rottweil anleite auf geroldseckische Besitzungen zu erklagen, 
waren jedoch abgewiesen worden191. am 2. august 1420 jedoch – am selben tag, 
als der öttinger geächtet wurde – leitete hofrichter graf Rudolf iii. von sulz den 
grafen eitelfriedrich von Zollern auf den Besitz der herren von geroldseck an192. 

186 Zimmerische chronik 1, s. 277.
187 Bühler, geroldseck (1981), s. 4 f., 43 f., 143 f.
188 Vgl. taf. 15.
189 Pfalzgraf Ludwig bei Rhein vermittelte am 4. september 1418 einen Frieden zwischen dem 

öttinger und den geroldseckern einer- und Pfalzgraf otto, Ludwigs Bruder, andererseits; 
WR 4907. Vgl. Manns, hohenzollern (1897), s. 9.

190 Rhg (1978), nr. 788. Manns, hohenzollern (1897), s. 8.
191 1413 konnte margarethe von geroldseck-sulz vor dem hofgericht erfolgreich die dörfer 

mühlheim und holzhausen als ihr heiratsgut gegen eine gruppe von adligen verteidigen, 
die eine Pfändung forderten (hsta stuttgart a 169 nr. 7). eine anleite für Wolf von Bu-
benhofen auf die dörfer sigmarswangen, Fluorn und andere güter wurde am 1. Juli 1417 
durch anna von geroldseck, geborene herzogin von urslingen – Witwe des Konrad von 
geroldseck und schwester des herzogs Reinhold Vi. von urslingen – vor dem Rottweiler 
hofgericht angefochten und daraufhin aufgehoben, da anna nachweisen konnte, dass ihr 
verstorbener ehemann ihr diese güter als Witwengut übertragen hatte (hsta stuttgart a 
169 nr. 16). Lebend erwähnt wird Konrad d. Ä. von geroldseck-sulz zuletzt in einer 
 urkunde vom 3. Juli 1414 (hsta stuttgart a 169 nr. 10).

192 Rhg (1978), nr. 803.
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die grundlage von eitelfriedrichs ansprüchen ist unklar, möglich ist ein Zusam-
menhang zu den bereits vor 1417 am hofgericht vorgebrachten ansprüchen des 
Wolf von Bubenhofen193 und des Berthold schilling zu Werstein194 an die herren 
von geroldseck. in der Folgezeit erließ das hofgericht weitere urteile, die die an-
sprüche des grafen eitelfriedrich stützten, und übertrug ihm am 1. april 1421 das 
nutzungsrecht für den Besitz des öttingers und der herren von geroldseck195. 
Warum die anleite auf den Zollerngrafen und nicht auf Bubenhofen und schilling 
ausgestellt wurde, ist nicht bekannt, die spätere württembergische Korrespondenz 
erwähnt diese beiden und nicht graf eitelfriedrich als gläubiger der gerolds-
ecker. in diesem sommer rüstete die herrschaft Württemberg gemeinsam mit dem 
 schwäbischen städtebund, darunter Rottweil, ein heer aus, um Burg und stadt 
sulz zu belagern, und zwar von Wolfen von Bubenhofen, irs dieners wegen196.  
die stadt sulz fiel auch bald in württembergische hände, die geroldsecker konn-
ten sich  jedoch zunächst auf der benachbarten Burg albeck halten197 und suchten, 

193 am 30. Januar 1404 hatten Walter und Konrad von geroldseck neben einer Reihe von an-
deren adligen für graf Rudolf ii. von sulz und graf eberhard iii. von Württemberg ge-
bürgt, die den Kindern des verstorbenen heinrich von Bubenhofen – also Wolf von Bu-
benhofen und seinen vier geschwistern – die summe von 400 lb. h. schuldeten. Schubring, 
herzoge von urslingen (1974), Reg. 156, s. 134. sollte diese Bürgschaft den Rechtsan-
spruch Bubenhofens begründet haben, wäre die spätere erteilung der anleite auf gerolds-
eckische güter an Wolf von Bubenhofen durch den Rottweiler hofrichter graf Rudolf iii. 
von sulz 1420 und die württembergische Fehdehilfe für Bubenhofen gegen geroldseck 
(siehe unten) ein ziemlich pikanter Vorgang: dann hätten sich gläubiger und schuldner 
zusammengetan, um die schuld des letzteren von dessen Bürgen zu erpressen. 

194 am 24. dezember 1412 verschuldete sich Walter von geroldseck um 550 fl. bei Berthold 
schilling und überschrieb ihm dafür seine hälfte des Kelhofs und Kirchensatzes zu emp-
fingen als sicherheit (hsta stuttgart a 169 nr. 6, 8); am 3. Juli 1414 überschrieb Konrad 
von geroldseck für einen Kredit von 400 fl. und 40 fl. Zins die andere hälfte des empfin-
ger Kelhofs an schilling (hsta stuttgart a 169 nr. 10). 

195 am 17. dezember 1420 gebot der hofrichter zu Rottweil heinrich Besenfelder, einem 
urteilssprecher des hofgerichts, daß er den grafen eitelfritz um 2000 mark gold auf die 
güter des grafen Friedrich genannt ötinger anleite (WR 5017), was der urteilssprecher 
am 29. Januar 1421 bestätigte (WR 5019). am 1. april. 1421 gebot der hofrichter dem 
urteilssprecher Benz dornhain, graf eitelfritz in nützliche gewere auf güter des öttin-
gers zu setzen (WR 5019), bestätigte am 23. mai 1421 (WR 5020). ebenfalls am 1. april 
erging die gleiche aufforderung durch graf Rudolf iii. von sulz in sachen geroldseck. 
(Rhg (1978), nr. 816).

196 Konzept eines durch Pfalzgraf Ludwig bei Rhein vermittelten, nicht ratifizierten Friedens-
vertrags zwischen den herren von geroldseck, Bubenhofen und Württemberg vom  
11. oktober 1420; hsta stuttgart a 169 nr. 18. Wann genau Wolf von Bubenhofen in  
die dienste Württembergs getreten war, lässt sich nicht belegen; sicher ist, dass er und  
sein Bruder Konrad in den folgenden Jahrzehnten immer wieder in württembergischen 
diensten nachweisbar sind und enge Verbindungen zu hohen württembergischen hof-
beamten pflegten.

197 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 24.
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wie der öttinger, hilfe bei dem markgrafen von Baden und Pfalzgraf otto von 
mosbach198.

diese Fürsten erwiesen sich jedoch als unzuverlässige schutzmächte: am  
26. Januar 1423 zogen sie ihre Besatzungen von albeck ab und vermittelten eine 
Richtung, welche die geroldsecker für längere Zeit in die abhängigkeit Württem-
bergs trieb. Württemberg zahlte Wolf von Bubenhofen 1.000 fl. zur abgeltung 
 seiner ansprüche an die herren von geroldseck, wofür diese ein Viertel der stadt 
sulz an Württemberg verpfänden mussten. die grafen von Württemberg sollten 
außerdem das Vorkaufsrecht auf Burg und stadt sulz sowie ein ewiges öffnungs-
recht darin erhalten. heinrich und georg von geroldseck sowie ihr onkel Walter 
mussten überdies für einen Jahressold von 100 fl. in württembergische dienste tre-
ten199. an Berthold schilling mussten die herren von geroldseck am 5. Januar 1424 
die Kirchenabgaben aus sechs dörfern verpfänden200. die Verfügungsrechte Würt-
tembergs über Burg und stadt sulz wurden am 27. april 1424 durch einen Burg-
frieden bekräftigt201.

3.2.2 Württemberg und die Herrschaft Hornberg, 1423 – 48

in der geroldsecker Fehde ergriff auch ein Verwandter der herren von gerolds-
eck-sulz ihre Partei gegen die herrschaft Württemberg: herzog Reinhold Vi. von 
urslingen, Bruder der Witwe des verstorbenen Konrad von geroldseck, anna von 
urslingen (vgl. taf. 15). diese Parteinahme des herzogs ist auffällig, weil er noch 
1419/20 selbst zur württembergischen Vormundschaftsregierung gehörte, diese 
aber offenbar verließ, um seinen neffen und erben202 gegen Württemberg beizu-
stehen. auffällig ist auch, dass herzog Reinhold wohl zur Zeit der geroldsecker 
Fehde eine württembergische Pfandschaft verlor, nämlich stadt und herrschaft 

198 am 19. dezember 1421 überschrieben heinrich, georg und Konrad von geroldseck ein 
Viertel von Burg sulz (albeck) dem Pfalzgrafen otto von mosbach und dem markgrafen 
Bernhard von Baden, bevor sie vier tage später einen Burgfrieden mit den beiden Fürsten 
schlossen. Rhg (1978), nr. 830 ff.

199 das dienstverhältnis und die Pfandschaft sollten erst ablösbar werden, wenn graf Ludwig 
von Württemberg oder, im Fall seines vorzeitigen todes, graf ulrich von Württemberg 
das 25. Lebensjahr vollendet hätte, also 1437 bzw. 1438. hsta stuttgart a 169 nr. 23.

200 Für die 950 fl., die Walter und sein verstorbener Bruder Konrad von geroldseck zu sulz 
Berthold schilling schuldeten, erhielt dieser die Pfandschaft über Kelhof und den Kirchen-
satz zu empfingen sowie die Kirchensätze in Wiesenstetten, hausen, Húlhain, Fischingen 
und Tetensee. hsta stuttgart a 169 nr. 25.

201 hsta stuttgart a 169 nr. 26.
202 herzog Reinhold von urslingen hatte am 31. august 1400 seine schwester anna, verh. 

von geroldseck, als erbin seines gesamten Besitzes eingesetzt für den Fall, dass sowohl er 
als auch seine ehefrau anna geb. von üsenberg kinderlos stürben (Schubring, herzoge 
von urslingen (1974), Reg. 155, s. 134). dieses erbe wurde nach annas tod auf ihre 
 Kinder, herzog Reinholds neffen von geroldseck-sulz, übertragen (vgl. u. V. 3.2).
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schiltach im Kinzigtal203. die ablösung der Pfandschaft schiltach könnte die Quit-
tung für urslingens Parteinahme gegen Württemberg gewesen sein.

nach dem Verlust von schiltach belief sich der großteil seines verbliebenen 
 Besitzes auf eine hälfte von stadt und herrschaft hornberg, die er zu Beginn des 
Jahres 1421 dem markgrafen von Baden öffnete204 – analog zur öffnung von Burg 
albeck durch die geroldsecker und von hechingen durch den öttinger. Knapp 
zwei monate später, am 1. april 1421, erteilte das hofgericht Rottweil einem gewis-
sen Konrad Böschlin anleite auf güter des Brunwerner von hornberg, der offenbar 
bei Böschlin verschuldet gewesen war205. der Zusammenhang mit den württem-
bergischen Fehden gegen Zollern und geroldseck ist aus mehreren gründen offen-
sichtlich. erstens übertrug das hofgericht Rottweil genau am selben tag dem  grafen 
eitelfritz von Zollern das nutzungsrecht über die güter der geroldsecker zu sulz 
und des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern206. Zweitens stand Brun-
werner von hornberg wie die herren von geroldseck dem herzog Reinhold Vi. 
von urslingen nahe: in früheren Fehden war er als helfershelfer des urslingers auf-
getreten207. drittens konnte das hofgericht durch dieses achturteil den Verkauf von 
Brunwerners anteil an hornberg an die württembergische Vormundschaftsregie-
rung erzwingen, um einer weiteren einflussnahme Badens in hornberg vorzubeu-
gen. Brunwerner von hornberg hielt es nach den württembergischen erfolgen 
gegen Burg und stadt sulz sowie gegen hohenzollern offenbar für klüger, mit der 
württembergischen Vormundschaftsregierung zu kooperieren. am 14. november 

203 Wann genau schiltach endgültig in württembergische hände überging, ist nicht gesichert, 
die auslösung muss jedoch zwischen 1409 und 1430 vollzogen worden sein, mit einiger 
Wahrscheinlichkeit um 1422. Letzter sicherer Beleg für den Besitz schiltachs durch den 
herzog von urslingen ist ein Brief des markgrafen Bernhard von Baden an die stadt straß-
burg vom 8. april 1409. Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 166, s. 137. dass 
der herzog schiltach spätestens nach seiner Parteinahme für die herren von geroldseck 
räumen musste, deutet ein Brief des herzogs an den markgrafen von Baden an, in dem  
er am 18. Juli 1422 schrieb, er müsse nach hornberg reiten, um urkunden zu holen.  
sein hauptwohnsitz scheint sich also um diese Zeit in hornberg befunden zu haben (ebd., 
Reg. 276, s. 164 f.). diese Beobachtung ist deswegen relevant, weil er in den Quellen häufig 
„herzog von schiltach“ genannt wird, also wohl ursprünglich dort sesshaft gewesen sein 
dürfte. Zwar taucht dieser titel auch nach 1422 noch auf; da es sich jedoch immer um eine 
spöttische Fremdbezeichnung handelt, ist denkbar, dass sie aus gewohnheitsgründen noch 
benutzt wurde, als sie schon längst obsolet geworden war. spätestens 1430 war schiltach 
fest in württembergischer hand; am 8. und 13. märz verlieh graf Ludwig von Württem-
berg der stadt verschiedene Privilegien (hsta st h 101/30 Bd. 4 Fol. 59 v; WR 994).

204 Regest zum 9. Februar 1421 in schubring, herzoge von urslingen (1974), s. 158.
205 hsta stuttgart a 602 nr. 9703. 
206 WR 5019; Rhg (1978), nr. 816.
207 Brunwerner, ein Verwandter des ersten ehemanns von herzog Reinholds ehefrau  

anna von üsenberg, war herzog Reinholds helfer in dessen Fehde gegen die eidgenos-
senschaft 1411 bis 1428. schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 154, s. 133 f. zu 
annas  erster ehe und zu Brunwerners Beteiligung an der gruber-Fehde, Reg. 177, 180, 
186 – 188, s. 140 – 143.
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1423 löste albrecht von neuneck, württembergischer Vogt zu herrenberg208, im 
namen der herrschaft Württemberg schuldbriefe des Brunwerner von hornberg 
im Wert von 960 fl. aus209. elf tage später besiegelte Brunwerner von hornberg für 
sich und seine ehefrau margarete geb. von Blumenegg den Verkauf ihres anteils der 
herrschaft hornberg für 7.239 1/2 fl. an Württemberg210. da die herrschaft Würt-
temberg die summe nicht sofort vollständig auszahlen konnte, wurde sie in mehre-
ren Ratenzahlungen bis zum 30. dezember 1429 beglichen211. 

das vorläufige ergebnis der hofgerichtsprozesse gegen den öttinger, die herren 
von geroldseck-sulz und Brunwerner von hornberg sowie die Fehden, die daraus 
entstanden waren, bestand also vor allem in einer erweiterung des württember-
gischen territoriums im mittleren schwarzwald (hornberg, schiltach), im neckar-
gäu (sulz) und auf der schwäbischen alb (teile der herrschaft hechingen) zu 
 Lasten der Beklagten und ihrer Verbündeten. 

in den vierziger Jahren setzte graf Ludwig von Württemberg-urach die würt-
tembergische ausdehnung in der umgebung der in den zwanziger Jahren von den 
Familien geroldseck, hornberg und urslingen erworbenen Besitzungen fort. Ziel 
waren neben den übrigen anteilen an der herrschaft hornberg die benachbarte 
herrschaft Falkenstein, teile der bei Rottweil gelegenen herrschaft Lupfen sowie 
vermutlich sulz am neckar. Zunächst gelang graf Ludwig von Württemberg-
urach am 28. dezember 1442 der erwerb des anteils des Konrad von hornberg an 
Burg und stadt hornberg für 2.400 fl.212; die Belehnung durch König Friedrich iii. 

208 in den Verhandlungen mit Brunwerner von hornberg bezeichnet sich albrecht von 
 neuneck als württembergischer Vogt von herrenberg (z. B. WR 9704). Vor und nach alb-
recht sind mitglieder der Familie von gültlingen als Vögte zu herrenberg  nachweisbar 
(interessanterweise schon 1402, kurz nach dem schlegler-aufstand, an dem mehrere von 
gültlingen sich beteiligt hatten: heinrich von gültlingen wird am 24. august 1402 (WR 
11659), hans von gültlingen am 18. mai 1459 (WR 9434) als herrenberger Vogt erwähnt). 
albrecht wird danach Vogt zu hornberg.

209 auslösung der hornbergischen schuldbriefe durch albrecht von neuneck am 14. novem-
ber 1423 (WR 9704); schuldbrief an Wilhelm Berner, schultheiß in Zell am harmersbach, 
vom 14. september 1418 (WR 9702); Quittung Berners für die Bezahlung dieser schuld 
vom 14. november 1423 (WR 9705); Quittung des Vogts von hausach für Begleichung 
einer schuld des Brunwerner von hornberg in höhe von 225 fl. durch albrecht von 
neuneck vom 16. november 1423 (WR 9706).

210 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 286, s. 167.
211 am 24. märz 1425 quittiert Brunwerner von hornberg den grafen Ludwig und ulrich von 

Württemberg (die um diese Zeit noch nicht mündig waren) über 872 fl. an der schuld von 
1.660 fl. des Kaufpreises für hornberg (WR 9707). Weitere einzelzahlungen am 24. märz 
1425 (WR 9708 f), am 27. august 1426 (WR 9710) und am 27. Februar 1427 (WR 9711) 
 jeweils durch Rudolf von Fridingen, Vogt zu Rosenfeld, am 25. mai 1428 (WR 9712),  
11. oktober 1428 (WR 9713) und 18. Februar 1429 (WR 9714) durch Rosenfeld und Ba-
lingen. am 30. dezember 1429 wies Brunwerner von hornberg die stadt Rottweil an, 
Württemberg den hauptbrief auszuhändigen, da die gesamte Kaufsumme abgezahlt sei 
(WR 9716).

212 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 554, s. 242. hans von Rechberg siegelte 
in diesem Verkauf als Zeuge mit.
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erfolgte am 4. mai 1444213. damit war jedoch erst jene hälfte der herrschaft horn-
berg württembergisch, die den herren von hornberg gehört hatte. die andere 
hälfte gehörte noch herzog Reinhold Vi. von urslingen, der ebenfalls 1442 kin-
derlos starb und seinen Besitz den vier Brüdern von geroldseck-sulz vererbte214. 
graf Ludwig scheint nun im Zusammenspiel mit dem hofgericht Rottweil gezielt 
druck auf die herren von geroldseck ausgeübt zu haben, um sie zum Verkauf 
ihrer anteile an hornberg zu bringen.

direkter anlass waren streitigkeiten um einen teil der bei Rottweil gelegenen 
herrschaft Lupfen, die 1439 ebenfalls als erbe des verstorbenen Brun von Lupfen 
an die vier Brüder von geroldseck-sulz gefallen war215. eine erste anfechtung des 
erbes im selben Jahr durch Konrad und aigelwart von Falkenstein-Falkenstein 
konnten die geroldsecker noch gütlich regeln, indem sie den Falkensteinern eine 
entschädigung von 800 fl. zahlten216. anschließend verkauften sie das erbe schon 
am 22. mai 1440 an stefan von emershofen und heinrich von Blumberg217 weiter. 
diese transaktion zog ab november 1442 streitigkeiten mit den Käufern nach 
sich218. da emershofen württembergischer Rat war219, ergriff alsbald graf Ludwig 
seine Partei gegen die geroldsecker220 und kaufte ihm am 9. Juli l444 die umstrit-

213 WR 9723.
214 Bühler, geroldseck (1981), s. 146; vgl. Privilegienbestätigung der geroldsecker als Besit-

zer der halben stadt und der unteren Burg hornberg inkl. Zubehör, die sie von ihrem 
oheim von urslingen geerbt haben, vom 13. märz 1443; Schubring, herzoge von urslin-
gen (1974), Reg. 557, s. 243.

215 margarethe von geroldseck-sulz hatte 1439 ihren Brüdern nach ihrem tod die Besit-
zungen ihres ehemanns Brun von Lupfen vermacht. da margarethe laut ihrer eheabrede 
mit Brun ein Witwengut im Wert von 4.000 fl. zustand, hatte Brun nämlich 1435 mit ihr 
vereinbart, dass nach seinem tod die jährlichen einkünfte aus sämtlichen Besitzungen 
Lupfens an sie fallen sollte. nach ihrem tod sollte der Besitz (u. a. Burgstall Lupfen und 
die dörfer tuningen, trossingen, Biesingen) an ihre nächsten erben fallen, d. h. an ihre 
Brüder. hsta stuttgart a 169 nr. 51, 52.

216 ein schiedsgericht urteilte am 21. september, dass heinrich, georg, Konrad und hans von 
geroldseck-sulz der gegenpartei, Konrad, Jakob und aigelwart von Falkenstein-Falken-
stein, ihre ansprüche für 800 fl. abkaufen sollten (Schubring, herzoge von urslingen 
(1974), Reg. 537, s. 236 f.), was auch am 21. dezember geschah (hsta stuttgart a 169 
nr. 55). 

217 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 541, s. 238; Bühler, geroldseck (1981), 
s. 147. 

218 WR 13600.
219 stefan von emershofen wird 1429 in einem schiedsspruch zwischen graf hermann von 

sulz und den reichsstädtischen Pfandinhabern der herrschaft hohenberg als württem-
bergischer Rat genannt. tLa innsbruck Fridericiana 29/3. Steinhofer, Wirtenbergische 
chronik 2 (1746), s. 853 nennt emershofen 1443 als stuttgarter Rat. 

220 am 15. mai 1447 wurde ein „anlass“ wegen des streits um den Kauf von Lupfen zwischen 
graf Ludwig von Württemberg und stefan von emershofen einerseits und den herren von 
geroldseck andererseits vereinbart. WR 13604.
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tenen güter ab221. inzwischen erschien 1442 außerdem diebold von Lupfen, ein 
neffe des verstorbenen Brun, um ebenfalls ansprüche an dessen erbe geltend zu 
machen222. er verklagte die herren von geroldseck-sulz vor dem hofgericht Rott-
weil, das ihn am 2. august 1443 wegen 700 lb. hauptgut und 37 lb. Zins auf sämt-
liche güter der geroldsecker anleitete, also vor allem auf stadt und herrschaft sulz 
und ihre hälfte an hornberg223. graf Ludwig von Württemberg kaufte auch seine 
ansprüche am 2. Juli 1448 auf224. glatz zufolge soll auch diebold von Lupfen in 
württembergischen diensten gestanden haben225. Bereits am 14. märz 1443 hatte 
graf Ludwig von albrecht von neuneck eine auf die herrschaft hornberg ver-
sicherte schuld des verstorbenen herzogs von urslingen in höhe von 325 fl. er-
worben226. graf Ludwig bemühte sich also offenbar, möglichst viele finanzielle 
ansprüche an die herren von geroldseck aufzukaufen. 

die aufforderung des grafen Ludwig an die stadt Rottweil vom 27. dezember 
1445, den vier Brüdern von geroldseck freies geleit für Verhandlungen zu gewäh-
ren, weist darauf hin, dass die Verurteilten durch das Rottweiler urteil befürchten 
mussten, in haft genommen zu werden227. dass die geroldsecker sich ab mai 1447 
mit dem Württemberger wegen dessen ansprüchen an hornberg auf Verhand-
lungen vor einer Reihe von uracher Räten einließen – darunter Wolf von Buben-
hofen, ihr alter Widersacher aus der Fehde von 1419 – 23228 – spricht nicht gerade 
für die stärke ihrer Verhandlungsposition. am 31. oktober 1447 gab georg von 

221 am 7. Juli 1444 kaufte graf Ludwig von stefan von emershofen schloss hohenkarpfen, 
hausen ob Verena, aldingen, Berg und Burgstall Lupfen, die dörfer talheim, Riedheim, 
trossingen, tuningen, Biesingen für 7.152 fl. Stälin, Wirtembergische geschichte 3, s. 492; 
vgl. Regest 1444 Juli 2 in Locher, herren von neuneck (1879/80), s. 76.

222 diebold und sein Bruder hans von Lupfen hatten sich nach dem tod ihres Vaters Konrad 
mit dessen Bruder Brun von Lupfen am 21. dezember 1433 geeinigt, dass sie im Fall seines 
kinderlosen todes 700 lb. h. erben sollten (WR 13589).

223 WR 11707. die anleite Lupfens gegen die herren von geroldseck wurde am 9. oktober 
1443 durch den urteilssprecher Peter Winmann bestätigt (WR 11708), am 10. oktober 
durch das gericht bekräftigt (WR 11709) und am 2. dezember durch den urteilssprecher 
oswald Klein erneut bestätigt (WR 11710, 11711).

224 WR 13606. 
225 Glatz, geschichte der Landgrafen (1870) gibt wiederholt an (s. 59, 61), dass beide söhne 

Konrads von Lupfen, diebold und hans, in württembergischen diensten gestanden hät-
ten, nennt allerdings keine belastbaren Belege.

226 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 560, s. 243 f. albrecht von neuneck hatte 
für den herzog von urslingen gegenüber albrechts schwiegersohn aristoteles megenzer 
von Fellbach gebürgt und war dafür am 21. mai 1439 von schiedsrichtern auf dessen Besitz 
in hornberg gewiesen worden. die geroldsecker zu sulz gaben am 4. Juli 1439 ihre Zu-
stimmung. hsta stuttgart a 602 nr. 9719 f.

227 Rhg (1978), nr. 1168 bzw. hsta stuttgart B 203 Bü 6.
228 hsta stuttgart a 169 nr. 59; Regest in Schubring, herzoge von urslingen (1974),  

Reg. 565, s. 245.
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geroldseck als erster der Brüder nach und verkaufte dem Württemberger seinen 
anteil an hornberg229.

damit blieb ein letztes Viertel an hornberg im Besitz heinrichs von geroldseck. 
im folgenden Jahr produzierte das hofgericht Rottweil weitere achturteile, 
 übrigens gleichzeitig mit einer Welle von urteilen gegen hans von Rechberg und  
die grafen von helfenstein230. am 16. Februar 1448 verhängte hofrichter graf Jo-
hann ii. von sulz auf Klage des Konrad apotheker, Bürger zu Konstanz, die acht 
über alle vier Brüder; der Klagegrund geht aus dem achtbrief nicht hervor231. ein 
 weiteres Rottweiler achturteil auf Klage des Friedrich gädemler am 27. mai 1448 
richtete sich speziell gegen heinrich von geroldseck-sulz232. auch hier ist der 
 Klagegrund unklar, könnte aber mit dem Verkauf der herrschaft Burgberg durch 
gädemler an den geroldsecker im Jahr 1436233 in Zusammenhang stehen. da auch 
gädemler in einer Liste aus dem Jahr 1450 als Rat und diener des grafen Ludwig 
von Württemberg-urach genannt wird234, darf man jedoch auch hier vermuten, dass 
der Klagegrund eher in graf Ludwigs interesse an heinrichs anteil an hornberg  
zu suchen ist als in Bemühungen gädemlers, finanzielle ansprüche durchzusetzen. 
ein Jahr nach seinem Bruder georg verkaufte daraufhin am 31. oktober 1448 auch 
heinrich von geroldseck-sulz seine anteile an hornberg dem grafen von Würt-
temberg-urach235. 

aus dem Verlauf der ereignisse gehen folgende Beobachtungen deutlich hervor: 
die herren von geroldseck verkauften ihre anteile an hornberg nur widerwillig 
an graf Ludwig von Württemberg. Zuvor waren sie durch koordinierte rechtliche 
attacken, die überwiegend von dienern des grafen ausgingen, unter druck gesetzt 
worden. dies geschah teilweise vor dem Rottweiler hofgericht, dessen Vorsitzen-
der ebenso wie mitglieder seines Richterkollegiums in dienst- oder Lehensbezie-
hungen zu graf Ludwig standen.

3.2.3 Die Falkensteiner Fehde und ihre Vorgeschichte, 1437 – 44

Während die geroldsecker durch die vereinten Bemühungen des grafen Ludwig 
von Württemberg-urach und des Rottweiler hofgerichts aus der herrschaft 

229 nach absprache mit Wolf und Konrad von Bubenhofen und Konrad thumb von neu-
burg, die als Vertreter Württembergs die Kaufbedingungen aushandelten, sollte der Ver-
käufer von dem Kaufpreis von 670 fl. weniger als ein drittel erhalten, der Rest sollte an 
seine gläubiger ausgezahlt werden. Rhg (1978), nr. 1208 f. bzw. gLa Karlsruhe 21/237. 

230 Vgl. V.5.1.
231 hsta stuttgart a 169 nr. 61. 
232 hsta stuttgart a 169 nr. 62.
233 Bühler, geroldseck (1981), s. 147.
234 Vgl. Liste der diener graf Ludwigs von Württemberg-urach zum Zeitpunkt seines todes 

1450, unter der Rubrik „edle diener, die keine Räth waren“, in: Steinhofer, Wirtenber-
gische chronik 2 (1746), s. 926.

235 Rhg (1978), nr. 1219 bzw. gLa Karlsruhe 21/237. 
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hornberg gedrängt wurden, wurde im benachbarten schiltachtal der Verkauf einer 
durch Rottweiler acht bestätigten obligation an denselben grafen Ludwig zum 
anlass einer Familienfehde. diese Fehde verschiedener herren von Falkenstein 
verdient umso mehr Beachtung, als hier von gläubigerseite dieselben Personen 
aktiv wurden wie in der angrenzenden herrschaft hornberg. 

Kurz bevor die erbschaft des Brun von Lupfen an die vier Brüder von gerolds-
eck fiel, war auch eglolf von Falkenstein-Ramstein ins Visier des Rottweiler hof-
gerichts geraten. einer seiner Vorfahren hatte im Jahr 1368 von seinem entfernten 
Verwandten aigelwart d. Ä. von Falkenstein-Falkenstein ein darlehen in höhe 
von 422 lb. aufgenommen und einen teil seiner herrschaft dafür als sicherheit ein-
gesetzt. der schuldbrief wurde anscheinend in den folgenden siebzig Jahren in der 
Familie des gläubigers über zwei generationen weitervererbt236. Verständlicher-
weise scheint es nach dieser langen Zeit auf schuldnerseite gewisse Zweifel an der 
uneingeschränkten gültigkeit des schuldbriefs gegeben zu haben, jedenfalls wurde 
er um 1437 zum auslöser eines familieninternen streits. am 5. august 1437 ver-
kaufte erkingers enkel Konrad seine hälfte des anspruchs an die Ramsteiner sei-
nem schwager hans von neuneck237, bei dem Konrad selbst verschuldet war238.

hans von neuneck muss mit dem schuldbrief unverzüglich zum Rottweiler hof-
gericht geeilt sein, ohne auch nur den Versuch zu machen, das geld einzutreiben, 
denn nur drei monate später, am 16. november 1437, verhängte das hofgericht auf 
seine Klage hin die acht über eglolf von Falkenstein-Ramstein und erteilte neun-
eck die anleite über eglolfs güter in höhe von 500 fl.239 hans von neuneck war 
also ganz offensichtlich in erster Linie daran interessiert, eine gerichtliche handhabe 
zur Pfändung falkensteinischen Besitzes zu erwirken. am 1. september 1438 er-
wirkte er einen weiteren Rottweiler anleitbrief, in dem keine geldsumme mehr, 
sondern konkrete Besitzungen als Pfandobjekte genannt wurden240. albrecht von 
neuneck, sein sohn hans und dessen geschwister verkauften das Ramsteiner Pfand 
sowie ihre ansprüche an den verschuldeten Konrad von Falkenstein-Falkenstein am 
5. november 1443 an graf Ludwig i. von Württemberg-urach weiter241. damit 

236 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 63; vgl. Dambach, schramberg (1904), s. 13.
237 Konrads Vater Berthold von Falkenstein-Falkenstein erklärte in einem anderen dokument 

einen monat später, die Pfandschaft sei ihm lange Zeit von den Ramsteinern vorenthalten 
worden. hsta stuttgart a 167 nr. 17, 18; vgl. Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 66.

238 dies geht aus der urkunde zum Weiterverkauf des ramsteinischen Pfandes an graf Lud-
wig i. von Württemberg-urach hervor; hsta stuttgart a 167 Bü 2. Vgl. Harter, adel auf 
Falkenstein (2004), s. 66 sowie u. s. 308.

239 hsta stuttgart a 167 nr. 19; vgl. Vidimus vom 21. märz 1439, ebd., nr. 22 sowie Be-
stätigung der anleite am 24. november 1438 (Regest in Locher, herren von neuneck 
(1879/80), s. 70).

240 hsta stuttgart a 167 nr. 20. es handelte sich primär um eglolfs anteile an dem städtlein 
mariazell, an dem dorf tennenbronn und der Vogtei des Klosters st. georgen.

241 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 66.
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hatte graf Ludwig eine direkte gerichtliche handhabe, um gegen die Falkensteiner 
zu Ramstein vorzugehen und ihren Besitz gewaltsam zu pfänden.

Wohl im Zusammenhang mit diesem ereignis brach zwischen verschiedenen mit-
gliedern der beiden Falkensteiner Linien zu Falkenstein und zu Ramstein ein streit 
aus, wobei angehörige beider Familien nebst angeheirateter Verwandtschaft gegen 
Konrad von Falkenstein-Falkenstein vorgingen, der das Pfand 1439 an neun eck 
 verkauft hatte. am 2. november 1443 sagte graf Ludwig von Württemberg-urach 
Konrads neffen Jakob von Falkenstein-Falkenstein, dessen schwager hans haugk 
zu Waldau sowie eglolfs sohn hans von Falkenstein-Ramstein die Fehde an: sie 
hätten Konrad von Falkenstein-Falkenstein ohne Vorwarnung in  seiner Burg unter-
falkenstein gefangen genommen, eingesperrt und ihm einen unbilligen Vertrag abge-
presst, außerdem Burg oberfalkenstein eingenommen und Jakobs stiefvater Brun 
von Kirneck sein drittel an der Burg vorenthalten242. möglicherweise war auch 
hans von Falkenstein-Ramsteins onkel erhard, der ebenfalls anteile an der herr-
schaft Ramstein hielt, am Konflikt beteiligt; eglolf von Falkenstein-Ramstein, der 
1439 zuletzt lebend genannt wird, war um diese Zeit wohl schon tot243. nach vor-
herrschender Forschungsmeinung war es neben erbstreitigkeiten zwischen Jakob 
von Falkenstein und seinem stiefvater vor allem der Weiterverkauf des Ramsteiner 
schuldbriefes an Württemberg-urach, der die Familienfehde auslöste244. 

die Verlierer der Fehde wurden vermutlich zur Kompensation ihrer Fehdegeg-
ner und zur erstattung der württembergischen Kriegskosten gezwungen.245 am  
9. dezember 1445 jedenfalls „handelte hans eigelwart von Falkenstein für graf 
Ludwig den Verkauf der Burg Waldau aus, womit [ihr Besitzer] hans haugk als 
erster der niederlage gegen Württemberg seinen tribut zollen musste“246. auch 
der Verkauf der halben herrschaft Falkenstein an graf Ludwig durch Jakob von 
Falkenstein-Falkenstein und seine geschwister am 21. august 1449 dürfte nicht 
ganz freiwillig geschehen sein247. Konrad von Falkenstein-Falkenstein hatte schon 

242 hsta stuttgart a 602 nr. 4360.
243 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 63.
244 ebd., s. 66 sowie Dambach, schramberg (1904), s. 14, jeweils mit Verweis auf Sattler, 

topographische geschichte (1784), s. 350 sowie Koch, Ritterburgen und Bergschlösser 
(1828), s. 126. 

245 diese aussage (vgl. Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 66) beruht auf einer Vermu-
tung von Sattler, topographische geschichte (1784), s. 350.

246 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 68, sieht wohl mit Recht in diesem güterverkauf 
eine Folge der Falkensteiner Fehde, auch wenn als Verkäufer von Waldau ein Bernhard 
haugk zu Waldau auftritt. 

247 hsta stuttgart a 167 Bü 2 bzw. gLa Karlsruhe 100/126 – 2. Vgl. Harter, adel auf Fal-
kenstein (2004), s. 68 f. da die Zimmerische chronik (i, s. 395 f.) angibt, Jakob von Falken-
stein habe die herrschaft Falkenstein 1447 bzw. 1452 an hans von Rechberg verkauft, 
vermutet harter, Jakob habe „in der not der verlorenen Fehde erst einmal güter an hans 
von Rechberg abgetreten, dessen tochter Barbara er später heiratete, bevor er 1449 den 
Rest an Württemberg verkaufte“. möglicherweise jedoch bezieht sich die Jahresangabe 
1447 auf eine frühere abmachung zwischen Jakob von Falkenstein und graf Ludwig von 
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kurz nach graf Ludwigs intervention 1444 seine hälfte der herrschaft Falkenstein 
für ein jährliches Leibgeding von 300 fl. an Württemberg-urach verkauft, abzüg-
lich einiger seiner schwägerin els von Kirneck verpfändeter Besitzungen248. Bereits 
am 27. dezember 1445 hatte graf Ludwig die Burg unterfalkenstein seinem die-
ner Brun von Kirneck zu eigen gegeben, der ihm im gegenzug ein ewiges öff-
nungsrecht einräumte249. 

damit war die gesamte herrschaft Falkenstein an graf Ludwig von Württem-
berg-urach bzw. an dessen diener Brun von Kirneck gelangt. „seine intervention in 
den Falkensteiner Familienkonflikt hatte graf Ludwig (i.) somit zu einem erfolg-
reichen coup verholfen“250 und die expansion des südwestlichen württember-
gischen Landesteils in den mittleren schwarzwald vorangetrieben, die in den voran-
gegangenen Jahrzehnten mit den herrschaften schilteck, schiltach und hornberg an 
Falkenstein angrenzende Bereiche im Bereich der oberen Kinzig und ihrer Zuflüsse 
gutach und schiltach erfasst hatte251. 

im gegensatz zur Falkensteiner Linie verkauften Bruder und sohn des geächte-
ten eglolf von Falkenstein-Ramstein, erhard und hans, ihre anteile an der herr-
schaft Ramstein angesichts der weiterhin drohenden Pfändung durch Württemberg 
nicht an graf Ludwig, sondern 1448 an hans von Rechberg. im hinblick auf die  
in mehreren Fehden erprobte Zusammenarbeit Rechbergs mit den Ramsteinern 
 einerseits und der Rolle des Württembergers in der Falkensteiner Fehde anderer-
seits darf man in dieser entscheidung vielleicht die bewusste absicht zur sabotage 
der württembergischen expansionsabsichten erkennen. graf Ludwig von Würt-
temberg-urach jedenfalls scheint über diesen Verkauf nicht amüsiert gewesen zu 
sein, denn er setzte im anschluss, wie noch zu sehen sein wird, seine Rottweiler 
gerichtsmaschinerie gegen hans von Rechberg in gang252.

3.3 Übernahme der Herrschaft Sulz durch Württemberg, 1450 – 73

im weiteren Verlauf der sukzessiven Verdrängung der herren von geroldseck-sulz 
aus ihren Besitzungen, über die im folgenden abschließend berichtet werden soll, 
spielten neben den grafen von Württemberg vor allem die Brüder Johann und 
alwig, grafen von sulz und nacheinander hofrichter zu Rottweil, eine gestaltende 
Rolle.

Württemberg-urach, denn der Kaufbrief von 1449 erwähnt einen früheren Vertrag vom 
19. november 1447.

248 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 68. els von Kirneck war in erster ehe mit Konrads 
1439 verstorbenen Bruder eigelwart verheiratet, in zweiter ehe ab ca. 1441 mit Brun von 
Kirneck. Vgl. ebd., s. 66 sowie stammtafel s. 70.

249 WR 1010, WR 6067; vgl. Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 68.
250 ebd.
251 Württemberg hatte bereits 1416 durch den erwerb einer österreichischen Pfandschaft die 

Lehenshoheit über schilteck erlangt (ebd., s. 78).
252 Vgl. V.5.1 ff.
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nachdem die herren von geroldseck unter dem druck Württemberg-urachs 
und des hofgerichts Rottweil ihre Rechte an hornberg aufgegeben hatten, gingen 
die Brüder am Vorabend des Zweiten städtekriegs getrennte Wege: heinrich, Kon-
rad und hans von geroldseck-sulz traten am 11. Juli 1449 in die dienste beider 
grafen von Württemberg. die geringe höhe ihrer Jahrsoldgelder zwischen 50 und 
150 fl. und der umstand, dass ihr langjähriger Prozessgegner stefan von emers-
hofen den dienstvertrag besiegelte, lässt diesen schritt als akt der Kapitulation 
erscheinen253.

georg von geroldseck-sulz dagegen begab sich gegen den Willen seiner Brüder 
vor dem 31. oktober 1448 in den dienst der schwäbischen Reichsstädte, die er 
selbst jahrelang befehdet hatte254. dieser schritt stellte formal einen Bruch des 
Burgfriedens mit Württemberg dar, den georg 1424 mit seinen Brüdern gezwunge-
nermaßen besiegelt hatte, was die grafen von Württemberg ihm auch vorwarfen. 
georgs Vertragsbruch musste besonders im Licht der seit herbst 1447 zuneh-
menden spannungen zwischen graf ulrich von Württemberg-stuttgart und der 
Reichsstadt esslingen als Provokation erscheinen. graf Ludwig von Württemberg-
urach hatte sich zwar bisher städtefreundlich bis neutral gezeigt, trat jedoch  zuletzt 
auf seite der Fürsten gegen den städtebund in den Krieg ein255. Wohl um einem 
württembergischen handstreich zuvorzukommen, übergab georg Burg albeck 
(das sloß Sultze) im november 1448 einer ulmer Besatzung unter dem Kommando 
des adligen söldnerhauptmanns ulrich von Lichtenstein und des horber schult-
heissen Berthold Besenfelder256. nach dem ausbruch des städtekriegs führte die 
gegensätzliche Parteinahme georgs und seiner Brüder zu der situation, dass würt-
tembergische truppen die im neckartal gelegene stadt sulz besetzten, während der 

253 auf württembergischer seite wurde der dienstvertrag der drei geroldsecker durch die 
württembergischen hofmeister albrecht speth und stefan von emershofen besiegelt. 
RmB 3 (1907), nr. 7046.

254 aus einem Brief beider grafen von Württemberg an georg von geroldseck-sulz vom  
31. oktober 1448 geht hervor, dass hans und heinrich von geroldseck-sulz die grafen 
wegen der bevorstehenden übergabe von Burg albeck an die städte um hilfe gebeten 
hätten. hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2. heinrich von geroldseck-sulz besiegelte am 
gleichen tag den Verkauf seines anteils von hornberg an graf Ludwig von Württemberg-
urach (vgl. o.). Vgl. antwort des georg von geroldseck-sulz an Württemberg vom  
2. november 1448; hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2. danach diente er den städten u. a. 
als Bote: am 23. dezember 1448 wird er in einer Randnotiz als überbringer eines Fehde-
briefes an den Bischof von Würzburg genannt; hsta stuttgart B 203 Bü 6.

255 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 88 – 95 zu graf ulrichs Rolle im städtekrieg, 
s. 106 f. zu graf Ludwigs Kriegseintritt kurz vor seinem tod.

256 Vgl. entsprechenden Brief der Reichsstadt ulm an georg von geroldseck vom 6. novem-
ber 1448, in dem das Kommen Lichtensteins und Besenfelders angekündigt wird. aus dem 
Brief geht hervor, dass georg die ulmer söldner selbst angefordert hatte, nachdem beide 
grafen von Württemberg ihn wegen seines dienstverhältnisses zu ulm zur Rede gestellt 
hatten (vgl. o. Brief vom 31. oktober 1448). die ulmer schrieben außerdem, georg solle 
nach der übergabe nach ulm kommen, um fúro die sachen uszurichten und fúrzunehmen. 
hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2.
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reichsstädtische hauptmann ulrich von Lichtenstein Burg albeck kommandierte, 
die auf einem Bergsporn über der stadt lag. der württembergische Zugriff auf die 
Verkehrswege der näheren umgebung führte zu Versorgungsengpässen auf der 
Burg, unter deren druck streitigkeiten unter den beiden hauptleuten Besenfelder 
und Lichtenstein ausbrachen. Lichtenstein musste sich außerdem mit einigen klei-
neren disziplinlosigkeiten seiner söldner herumschlagen, konnte die Burg jedoch 
offenbar bis Kriegsende halten257. 

Falls georg von geroldseck gehofft hatte, sich mit hilfe der Reichsstädte wieder 
aus der württembergischen umklammerung lösen zu können, wurde er enttäuscht. 
in der schlacht an der Plienshalde am 4. november 1449 erlitten die städte eine 
 katastrophale niederlage, bei welcher der geroldsecker in württembergische ge-
fangenschaft geriet258. seine inhaftierung hat er nicht mehr lange überlebt. nachdem 
er am 25. mai 1451 noch, möglicherweise unter dem eindruck des nahen todes, eine 
seelenmesse in der Pfarrkirche von hornberg gestiftet hatte259, war er am 21. sep-
tember des selben Jahres bereits verstorben260. Burg albeck wurde offenbar nach 

257 Besenfelder rechtfertigte sich gegenüber der Reichsstadt ulm in einem sehr schlecht erhal-
tenen Brief dafür, dass er die Burg nach einem streit mit Lichtenstein verlassen hatte. die 
im gleichen Zusammenhang überlieferten Berichte Lichtensteins vermitteln faszinierende 
einblicke in das alltagsleben auf der Burg. Lichtenstein beschwerte sich gegenüber ulm 
am 25. mai 1450, seine Wächter mainend gang nútz ze túnd denn ain halb nacht ze wa
chen. er, Lichtenstein, habe sie selber frúntliche und giettlich gebetten, dry oder fier armvol 
holcz ze howen dem pfister in den bachoffen. Wolten sy nit tuon und haund mir geantwúrtt, 
sy wellens nit tuon, denn sy hab es verding, und súllen weder den megten in die kuchin 
weder holcz noch wasser tragen. (…) Och so hautt sy der beck gebetten, im ain sack mit mel 
helffen ze tragen in die pfist(e)ry: wolten sy och nit tuon. die söldner weigerten sich also, 
alltagsarbeiten zu verrichten, die über ihre Wachtdienste hinausgingen, solange sie dafür 
nicht gesondert bezahlt würden. Lichtenstein bat daher seine lieben herren in ulm, mit 
inen ze schaffen und ze schriben, das sy mir túgen, was mir in dem schloss schuldig ze tuon 
sien. offenbar kam aus ulm nicht die erwünschte Reaktion, denn einige tage später bat 
Lichtenstein, die beanstandeten söldner zu bestrafen. er habe vor, sie wider hain lauffen 
gaun zu lassen, wenn ihr monat um sei, und bitte seine herren, ihm stattdessen ander frum 
richtig knecht ze schiken. um diese Zeit war der Krieg bereits durch die Bamberger Rich-
tung (22. mai 1450) beendet worden, allerdings dürfte es noch eine Zeitlang gedauert 
haben, bis die nachricht nach sulz drang. hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2.

258 schreiben des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart an markgraf albrecht achilles 
von Brandenburg-ansbach vom 4. november 1449, RmB 3 (1907), nr. 7056, vgl. nr. 7053. 
siehe auch eikhart artzt, s. 166: Auch wurden den stetten viel gefangen mit namen herr 
Jorge von Geroltzeck ein ritter vnd ander me.

259 am 22. mai 1451 bestätigte die Pfarrkirche zu hornberg die einrichtung einer seelenmesse 
in der Pfarrkirche zu hornberg für georg von geroldseck, der dafür eine stiftung gemacht 
hatte, seine Frau margarethe, seinen onkel herzog Reinhold von urslingen und dessen 
ehefrau anna von üsenberg. nur die beiden letzteren werden als verstorben bezeichnet. 
Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 573, s. 248 f. im Februar 1451 hatte 
georg noch gemeinsam mit seinen Brüdern eine einigung mit den herren von Bodman 
bewilligt. RmB 3 (1907), nr. 7438.

260 an diesem tag fand ein gerichtstag zwischen seiner Witwe, margarethe, geb. von gundel-
fingen, und der württembergischen herrschaft statt; vgl. u. hsta stuttgart a 169 nr. 64.
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seinem tod mit Billigung der drei in württembergischen diensten stehenden Brüder 
georgs261 gewaltsam durch württembergische truppen besetzt262, wobei unklar ist, 
was aus ulrich von Lichtenstein und seinen söldnern wurde. einige Passagen in 
späteren gerichtsakten deuten an, dass graf Johann von sulz, der Rottweiler hof-
richter, zumindest kurzfristig als württembergischer Verwalter auf der Burg einge-
setzt wurde263. 

inzwischen war im september 1450 auch graf Ludwig von Württemberg-urach 
gestorben und hatte zwei unmündige söhne hinterlassen, Ludwig ii. und eber-
hard, als deren Vormund der Bruder ihres Vaters, graf ulrich von Württemberg-
stuttgart agierte. graf ulrich suchte nun die württembergischen ansprüche an 
Burg und stadt sulz um die anteile des verstorbenen georg von geroldseck zu 
erweitern und geriet dabei in Konflikt mit dessen Witwe margarethe. am 21. sep-
tember 1451 hielten in tübingen eine Reihe württembergischer Räte (vermutlich 
aus dem uracher Landesteil) ein schiedsgericht zwischen beiden Parteien, wobei 
margarethe dem grafen vorwarf, ihr die Burg auf unrechtmäßige Weise genommen 
zu haben. die Räte verwiesen die Parteien zur Beilegung ihres streits auf den 

261 hans von geroldseck-sulz erhob vor dem 25. september 1452 Klage gegen den schwä-
bischen städtebund, weil die städte ihm sein väterliches erbteil an schloss sulz gewaltsam 
genommen hätten. dem zeitlichen Kontext nach zu urteilen bezog sich der adlige damit 
auf die Besetzung der Burg albeck durch die von seinem Bruder georg angeforderten 
reichsstädtischen söldner – georg von geroldseck-sulz besaß nur einen teil der Festung 
(RmB 3 (1907), nr. 7438). Bereits am 8. april 1452 hatte heinrich von geroldseck-sulz 
den Reichsstädten aus dem gleichen grund die Fehde angesagt, um in den folgenden 
 Jahren zum wichtigsten unterstützer hans von Rechbergs zu avancieren. hsta stuttgart 
a 602 nr. 5533 Bü 2.

262 der einzige hinweis auf die gewaltsame einnahme von Burg albeck durch Württemberg 
nach dem tod des georg von geroldseck findet sich in einem gerichtsprotokoll des 
markgrafen von Baden vom 4. Juni 1453, in dem margarethe durch ihren Fürsprecher vor-
bringen ließ: Als sie nach abgangk Georien irs huswirts seligen Sultz das sloss mit siner zu
gehörde inngehab und besessen habe mit nutzbarkeit und recht, als sich das zu sinen zyten 
solle herfinden, habend die von Wirtemberg die iren geschickt fur dasselb sloss, das besessen 
und belegert und ir vor dem sloss mercklichen schaden zugefüget. Und da sie hinin sien 
komen, haben sie anderwerts ir getan noch mee schadens, alles mit gewalt on recht, den 
schaden allen sie slahe an tusent guldin mee oder mynder zu redlicher achtung, und sie for
dere, die von Wirtemberg mit recht zu wisen, ir solichen schaden abzulegen. hsta stuttgart 
a 169 nr. 66. der Zeitpunkt der württembergischen Besetzung von Burg albeck liegt of-
fenbar zwischen dem tod des georg von geroldseck (terminus post quem 22. mai 1451) 
und dem datum der Weisung der streitparteien an den markgrafen von Baden durch 
württembergische Räte (terminus ante quem 21. september 1451, hsta stuttgart a 169 
nr. 64), die allerdings noch keine einzelheiten zum streitgegenstand enthält. 

263 eines der argumente der württembergischen Vertreter vor dem badischen schiedsgericht 
am 4. Juni 1453, um schadensersatzansprüche der margarethe von geroldseck abzuweisen, 
lautete, sie müsse ihnen solliche stucke von gelt und frucht erstatten, das die von Wirtem
berg in das sloss [albeck] getan habend, das graf Hanns von Sultz gebrucht, die zyt er das 
slosse inngehabt habe. hsta stuttgart a 169 nr. 66.
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markgrafen Jakob von Baden264. der Württemberger suchte die einnahme der 
Burg albeck durch den aufkauf zahlreicher obligationen der geroldsecker zu le-
gitimieren, darunter den 1448 durch graf Ludwig erworbenen anleitebrief des 
diebold von Lupfen. die auflistung zeigt sehr deutlich, dass graf Ludwig über 
Jahrzehnte hinweg jede sich bietende gelegenheit genutzt hatte, um schuldansprü-
che gegen die herren von geroldseck aufzukaufen265. margarethe von geroldseck 
führte dagegen an, dass ihr verstorbener ehemann im Jahre 1435 sein Viertel an 
Burg albeck als Wittum an sie überschrieben habe und dieser anspruch gegenüber 
dem württembergischen Vorrang haben solle266. sie forderte 1.000 fl. entschä-
digung von Württemberg. markgraf Jakob von Baden urteilte am 4. Juni 1453 zu-
gunsten der Witwe267. graf ulrich appellierte jedoch bereits zwölf tage nach dem 
urteilsspruch an das kaiserliche Kammergericht, worauf Kaiser Friedrich iii. den 

264 Bei den schiedsrichtern handelte es sich wieder einmal um hofmeister stefan von emers-
hofen und Wolf von Bubenhofen sowie um albrecht von Zeutern und heinz schmid, Vogt 
von neu-eberstein. hsta stuttgart a 169 nr. 64.   

265 der württembergische anwalt führte zunächst aus, dass georg von geroldseck-sulz den 
Burgfrieden mit Württemberg von 1424 gebrochen habe, was Württemberg zur einnahme 
albecks berechtigt habe. Weiter zählt er folgende dokumente auf, die den württem-
bergischen anspruch an sulz durch geroldseckische hypotheken begründeten: 1. einen 
schuldbrief von Walter, heinrich, georg, Reinhold und Konrad von geroldseck, herren 
zu sulz, über 600 fl. mit 30 fl. jährlichem Zins vom 18. dezember 1425; 2. einen schuld-
brief des Walter von geroldseck zu sulz über 300 fl mit 15 fl. jährlichem Zins, ohne 
 datumsangabe; 3. nicht näher spezifizierte gültbriefe einer nonne, die an Württemberg 
gekommen seien. dabei handelt es sich wahrscheinlich um die ansprüche, die Berthold 
schilling 1420 geltend gemacht hatte. nach schillings tod ließ die oberndorfer nonne 
adelheid Pfeffingerin vor dem hofgericht Rottweil ansprüche an schillings hinterlassene 
güter beurkunden, die sie gleichzeitig ihrer ordensschwester sophia von melchingen 
 abtrat (WR 12984 f., urkunden des hofgerichts Rottweil vom 15. Januar 1433). sophia  
von melchingen verkaufte ihre Forderung auf Berthold schillings hinterlassene güter wie-
derum am 18. september 1438 den grafen von Württemberg (WR 12990); 4. einen schuld-
brief des georg von geroldseck über 600 fl. bei 30 fl. jährlichem Zins vom 17. november 
1438. dabei handelt es sich offenbar um die entschädigungszahlung, die georg von 
 geroldseck nach dem urteil eines württembergischen schiedsgerichts im Rahmen der 
schlichtung der Rosshaupter-Fehde 1438 an die Reichsstädte hätte zahlen sollen; 5. den 
achtbrief des hofgerichts Rottweil vom 3. dezember 1443, der diebold von Lupfen an-
leite über sämtliche güter der Brüder georg, heinrich, hans und Konrad von gerolds-
eck-sulz erteilte (hsta stuttgart a 602 nr. 11711, vgl. hsta stuttgart a 602 nr. 11707 bis 
11710 zum Prozessverlauf seit august 1443), sowie 6. den Brief vom 2. Juli 1448, der den 
aufkauf der ansprüche Lupfens durch graf Ludwig von Württemberg-urach bestätigte. 
hsta stuttgart a 169 nr. 66.

266 als Beleg brachte ihr Fürsprecher eine urkunde des hofgerichts Rottweil vom 20. sep-
tember 1435 (dienstag vor matthäi) vor, sagend wie und was ordenung, machung und 
 gescheffde Georig von Geroltzeck von Sultz der vesty und statt mit aller zugehörde und 
anderm sinem gút etc. der vorgenanten siner husfrauwen hab getan. die württembergische 
seite machte dagegen geltend, die grafen von Württemberg hätten gemäß des Friedens von 
1423 ein Vorkaufsrecht an Burg und stadt sulz gehabt, sodass georg gar nicht berechtigt 
gewesen sei, seiner Frau einen anteil der Burg zu überschreiben. ebd.

267 ebd.
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pfälzischen Kurfürsten Friedrich mit der Rechtsprechung beauftragte268. der wei-
tere Prozessverlauf ist unbekannt.

der württembergische Zugriff auf die Burg sulz im sommer 1451 ging der eröff-
nung der eisenburg-Fehde unmittelbar voraus. heinrich von geroldseck-sulz 
führte im april 1452 die Besetzung der Burg albeck durch die Reichsstädte im 
 städtekrieg als Begründung für seine Beteiligung an. nach der Zerstörung von Burg 
Ramstein und der Ruggburg wurden Burg und stadt sulz der hauptstützpunkt der 
unter hans von Rechbergs Führung gegen die Reichsstädte vereinigten adligen. 
damit mussten die herren von geroldseck verstärkt damit rechnen, dass ihre Besit-
zungen zum Ziel eines weiteren Feldzugs des städtebunds wurden269. Wegen eines 
befürchteten angriffs der Reichsstädte schlossen hans, heinrich und Konrad von 
geroldseck am 22. dezember 1452 einen neuen Burgfrieden mit graf ulrich von 
Württemberg-stuttgart. darin wurden die Bestimmungen des Friedensvertrags von 
1423 und des Burgfriedens von 1424 bestätigt, die Württemberg ein ewiges öff-
nungs- und Vorkaufsrecht an Burg und stadt sulz eingeräumt hatten. Kein Vertrags-
partner sollte dem anderen von Burg und stadt sulz aus schaden zufügen, und nie-
mand sollte dort  jemandem unterschlupf gewähren, der sich alßdann daruß oder 
darin mit kriegsleuffen behelffen wil270. allerdings nutzten heinrich von gerolds-
eck-sulz, hans von Rechberg und ihre Verbündeten die geroldseckischen Besit-
zungen weiterhin als Basis für ihre Raubzüge, bis sulz in der nacht vom 16. auf den 
17. november 1454 durch Rottweiler truppen eingenommen wurde271. nachdem 
Württemberg und österreich Rottweil zum abzug gezwungen hatten, wurde der an 
der Fehde unbeteiligte hans von geroldseck-sulz wieder in sein Viertel an sulz 
eingesetzt, das Viertel seines Bruders heinrich wurde diesem jedoch wegen seines 
Vertragsbruchs entzogen und fiel an die interventionsmacht österreich272. damit 
war nur noch die hälfte an Burg und stadt sulz in geroldseckischer hand.

nachdem georg, heinrich und Konrad von geroldseck bis 1457 gestorben 
waren273, sah sich der überlebende Bruder hans ab dem sommer 1457 mit einer 
neuen Wellen von Rottweiler achturteilen konfrontiert274. die grafen von Würt-

268 appellationsinstrument vom 12. Juni 1453 (hsta stuttgart a 169 nr. 67); mandat Kaiser 
Friedrichs iii. an Pfalzgraf Friedrich bei Rhein, in der angelegenheit zwischen Württem-
berg und margarethe von geroldseck zu entscheiden, vom 4. august 1453 (ebd., nr. 68).

269 Vgl. iii.7.1, iii.7.2.
270 hsta stuttgart a 169 nr. 65.
271 Vgl. s. 172, anm. 336.
272 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 132.
273 Vgl. prosopographischer anhang: geroldseck.
274 am 18. Juli 1457 forderten die Villinger Bürger hans mangold und heinrich Werck meister 

genannt hüber hans von geroldseck-sulz auf, ihnen die güter seiner verstorbenen Brü-
der heinrich und Konrad zu überlassen, die sie in die acht des Rottweiler hofgerichts 
gebracht hatten. hsta stuttgart a 169 nr. 68. am 3. april 1459 verurteilte das hofgericht 
Rottweil hans von geroldseck dazu, auberlin schneider von hornberg 103 fl. zu be-
zahlen, die der verstorbene heinrich von geroldseck ihm noch schuldete. hsta stuttgart 
a 169 nr. 72.
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temberg einigten sich am 8. oktober 1459 mit hans von geroldseck, die aus-
stehenden schulden der herren von geroldseck mit ihren dienstgeldern zu ver-
rechnen, die Pfandsumme für das württembergische Viertel der herrschaft sulz 
von 1.000 um 3.000 fl. zu erhöhen. dafür sollte hans von geroldseck auf jegliche 
ansprüche an hornberg verzichten und beide Parteien wegen des Lupfen-erbes 
vor graf Johann von Werdenberg-heiligenberg als schiedsrichter kommen275.

anstelle Württembergs trat nun jedoch graf alwig von sulz, Bruder des Rott-
weiler hofrichters Johann ii. und ehemaliger Verbündeter hans von Rechbergs in 
diversen Fehden gegen schaffhausen, in den Vordergrund. nach einschätzung von 
christoph Bühler strebte graf alwig an, die herrschaft sulz zurück in den Besitz 
seiner Familie zu bringen (die herren von geroldseck hatten sie im 13. Jahrhundert 
über eine mitgift erworben)276. am 26. Juli 1459 erwarb graf alwig den gläubiger-
anspruch eines hornbergers, der sich von schulden des verstorbenen heinrich  
von geroldseck herleitete277. am 11. dezember erwirkte graf alwig vor dem 
 hofgericht Rottweil acht und anleite gegen hans von geroldseck278. sein Bruder, 
der hofrichter, wies den grafen ulrich von Württemberg-stuttgart am selben tag 
brieflich an, graf alwig bei der durchsetzung seiner ansprüche an stadt und 
herrschaft sulz zu unterstützen. Kaiser Friedrich iii. kassierte das Rottweiler ur-
teil gegen hans von geroldseck zunächst am 18. april 1460 und setzte graf ulrich 
von Württemberg-stuttgart am 18. märz 1462 als Richter ein, um in den streitig-
keiten zwischen hans von geroldseck und graf alwig von sulz eine entscheidung 
zu fällen279. inzwischen wandte sich graf alwig von sulz zusätzlich an das geistli-
che gericht des Bischofs von Konstanz und erwirkte dort in den Jahren 1461 bis 
1466 nicht weniger als 12 interdikte gegen hans von geroldseck und den magistrat 
der stadt sulz280. es folgten weitere Rottweiler achturteile281, die ab 1463 auch 
durch den Kaiser unterstützt wurden282. übrigens wurde graf alwig von sulz 
nach dem tod seines Bruders Johann ii. im Jahr 1485 selbst hofrichter zu Rottweil 
und versah dieses amt bis 1492283.

275 hsta stuttgart a 169 nr. 70 f.
276 Bühler, stadt und herrschaft geroldseck (1984), s. 106.
277 es handelte sich um die von auberlin schneider aus hornberg geforderten 103 fl. hsta 

stuttgart a 169 nr. 73, vgl. 72.
278 ebd., nr. 74.
279 ebd., nr. 75.
280 ebd., nr. 76 – 87.
281 am 24. Juni 1462 verhängte das hofgericht Rottweil ein erneutes achturteil gegen hans 

von geroldseck, diesmal für seinen gläubiger Junker heidenreich schnellsdorf, und gebot 
herzog albrecht Vi. von österreich sowie beiden grafen von Württemberg, schnellsdorf 
bei der durchsetzung des urteils behilflich zu sein. ebd., nr. 88 f.

282 am 18. april 1463 gebot Kaiser Friedrich iii. beiden grafen von Würt temberg sowie an-
deren Fürsten und adligen, dem grafen alwig von sulz bei der durchsetzung seiner 
Rechte gegen hans von geroldseck-sulz behilflich zu sein. Ähnliche Briefe folgten in den 
nächsten Jahren. ebd., nr. 91.

283 er starb selbst vor dem 5. Februar 1493. Schäfer, grafen von sulz (1964), s. 132, 493, 493 a.
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hans von geroldseck-sulz, der sowohl von seiten graf alwigs als auch von 
Württemberg-urach eine erzwungene Pfändung seines anteils an stadt und herr-
schaft sulz befürchten musste, öffnete diesen anteil 1469 dem markgrafen von 
Baden sowie herzog sigmund von österreich und trat in ihren dienst. daraufhin 
kaufte graf eberhard von Württemberg-urach 1471 die ansprüche des grafen 
alwig von sulz auf und setzte sie mit gewalt durch: sulz wurde besetzt, hans von 
geroldseck inhaftiert284. nach der annexion sah graf eberhard sich veranlasst, 
diesen schritt zu rechtfertigen, da sie ihm landläufig zu ungelympff werd ermessen. 
Zentral für diese Rechtfertigung waren die acht des Rottweiler hofgerichts und 
die Konstanzer interdikte: hans von geroldseck-sulz sei durch graf alwig von 
sulz vor weltlichen und geistlichen gerichten angeklagt, in acht und Bann ge-
bracht worden. Beide grafen von Württemberg hätten kaiserliche und päpstliche 
mandatsbriefe erhalten, graf alwig bei der durchsetzung seiner acht- und anleit-
briefe zu schirmen, hätten sich jedoch lange Zeit aus Rücksicht gegenüber dem ge-
roldsecker zurückgehalten. gleichzeitig hätten sie lange erfolglos an ihn appelliert, 
eine einigung mit seinem gläubiger zu suchen. schließlich hätten sich die einwoh-
ner von sulz, die nach zehn Jahren im Kirchenbann in sorge um ihr seelenheil ge-
wesen seien, an sie gewandt und sie gebeten, sich beim Papst für eine aufhebung 
des kirchlichen interdikts einzusetzen, was den Württembergern jedoch gegen die 
durch graf alwig erlangten urteile nicht gelungen sei. Zusätzlich seien sie von 
graf alwig wiederholt gemahnt worden, den kaiserlichen und päpstlichen schirm-
briefen Folge zu leisten, und hätten befürchten müssen, ihre eigenen anteile an der 
herrschaft sulz zu verlieren. daher hätten sie sulz, durch kaiserliche gebotsbriefe 
legitimiert, eingenommen und hans von geroldseck-sulz mit seinen söhnen als 
öffentlich ausgeschriebene geächtete gefangen genommen285.

nachdem graf eberhard im Barte 1472 auch die herrschaft Burgberg aufgekauft 
hatte286, verschwand die sulzer Linie der herren von geroldseck aus der ge-
schichte. die Zimmerische chronik kommentiert: 

Sollichs einnemen Sulz und gefengknus ist beschehen anno 1480 [sic], und, wie man sagt, 
soll Würtenberg kain ander ursach oder deckmantel seiner ungetrewen handlung fürge

284 Bühler, stadt und herrschaft geroldseck (1984), s. 106.
285 hsta stuttgart B 203 Bü 8. eine entsprechende Bitte der einwohner von sulz an graf 

eberhard ist tatsächlich überliefert, mit datum vom 16. Juli 1470 (hsta stuttgart a 169 
nr. 95).

286 am 20. märz 1472 verkaufte anastasia (Staßla, „stässle“), tochter des verstorbenen hein-
rich von geroldseck-sulz, mit ihrem ehemann Berthold hilcker, einem Villinger Bürger, 
das schloss Burgberg mit Zubehör sowie alle ansprüche, die anastasia noch an der herr-
schaft sulz hätte geltend machen können, für ein jährliches Leibgeding von 45 fl. an graf 
eberhard im Barte von Württemberg-urach. als Zeugen siegelten heinrichs langjährige 
Weggefährten in zahlreichen Fehden, die Junker hans Branthoch und Jakob gut von sulz, 
letzterer ein geroldseckischer Lehnsmann, sowie hans von neuneck. hsta stuttgart B 
204 Bü 8. 
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wendt haben, dann das herr Hanns von Geroltzeck der zeit ein verschribner ächter seie 
gewesen. Also hat Würtemberg die herrschaft Sulz auch verschluckt, wie andere grafschaf
ten und herschaften mer (…)287.

3.4  Familienverbände am Stuttgarter Hof und die Verdrängung  
der Herren von Geroldseck

die instrumentalisierung mehr oder weniger berechtigter gerichtsurteile zur 
 Verdrängung mindermächtiger adelsgeschlechter, die in der Zollern- und gerolds-
eckerfehde zunächst als situativ bedingte Kooperation zwischen Rottweil und 
Württemberg begann, entwickelte sich in den vierziger Jahren zu einer gezielten 
württembergischen erwerbsstrategie. die betroffenen adligen wurden zunächst 
vor dem hofgericht Rottweil wegen ihrer schulden verklagt. das hofgericht erteilte 
dem Kläger daraufhin die anleite auf die Besitzungen des Beklagten. diese anleite 
gelangte nun auf verschiedenerlei Weisen an Württemberg. entweder wurde sie, wie 
bei Brunwerner von hornberg, durch einen württembergischen diener erworben 
und an Württemberg weiterverkauft. oder ein württembergischer diener erwarb 
erst finanzielle ansprüche an den Betroffenen, um dann eine anleite des Rottweiler 
hofgerichts zu erwirken und schließlich seinen anspruch an Württemberg zu 
 veräußern, wie im Fall des eglolf von Falkenstein-Ramstein. oder ein adliger, der 
vor dem Rottweiler hofgericht anleite auf den Besitz eines schuldners erlangt hatte, 
wurde in den dienst Württembergs genommen und seine ansprüche mit Verweis 
auf dieses dienstverhältnis von Württemberg verfolgt – so geschehen bei Wolf von 
Bubenhofen und seiner Klage gegen die herren von geroldseck. die urteile des 
Rottweiler hofgerichts fielen mit einiger Zuverlässigkeit gegen die Beklagten aus, 
weil wichtige entscheidungsträger innerhalb dieses gremiums, wie auch viele der 
Kläger, in vasallitischen Beziehungen zu Württemberg standen.

nachdem nun Württemberg die nötige rechtliche handhabe an sich gebracht 
hatte, um den Besitz der Verurteilten zu pfänden, gelangte dieser Besitz je nach 
Reaktion des geächteten im guten oder im schlechten an Württemberg. entweder 
beugte sich der betreffende adlige dem druck des urteils und verkaufte seinen 
Besitz an Württemberg oder dessen diener, um eine drohende gewaltsame an-
nexion abzuwenden. diese möglichkeit wählten beispielsweise Brunwerner von 
hornberg 1423 und die herren von geroldseck zu sulz 1448. oder aber der Be-
treffende versuchte seinen Besitz zu halten, was in den meisten Fällen eine Fehde 
mit Württemberg zur Folge hatte. Falls er sich dem hofgerichtsurteil nicht beugen 
wollte, waren die Württemberger durch die Rottweiler acht berechtigt, eine Fehde 
gegen ihn zu führen und seinen Besitz gewaltsam zu annektieren. auf diese Weise 
erlitten die Zollerngrafen und die geroldsecker in den zwanziger Jahren und die 
Falkensteiner in den vierziger Jahren erhebliche Verluste.

287 Zimmerische chronik 1, s. 309.
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das Fehlen eines regierenden württembergischen grafen zur Zeit der Zollern- 
und geroldsecker Fehde zeigt, dass die Personen, die als Kläger auftraten, nicht als 
bloße strohmänner oder marionetten des jeweiligen Fürsten agierten, sondern selbst 
die initiative trugen: sie waren es letztlich, die durch ihre Klagen vor dem hofge-
richt die Voraussetzungen für die württembergische expansion schufen. das fol-
gende Kapitel fragt daher nach den motiven der ankläger der geächteten adligen. 
dabei wird deutlich, dass die meisten der hier erwähnten Kläger mit einander 
 verwandt waren, sodass der aufkauf von Rechtstiteln, die anklagen vor dem hof-
gericht und die mobilisierung der württembergischen herrschaft damit als abge-
stimmte strategie eines Familienverbandes erscheinen. dieser Familienverband lässt 
sich ähnlich dem rechbergisch-helfensteinischen Verwandtennetzwerk auf eine 
adelseinung des 14. Jahrhunderts zurückverfolgen, nämlich die gesellschaft mit den 
schlegeln. Wie im folgenden gezeigt wird, fällt der aufstieg einer großen Zahl von 
schlegler-nachfahren am stuttgarter hof während des Vorsitzes des grafen Rudolf 
von sulz in der württembergischen Vormundschaftsregierung mit dem Verschwin-
den der Familien geroldseck und urslingen aus württembergischen Ratspositionen 
zusammen. diese Beobachtungen lassen sich in dem sinne deuten, dass hier eine 
gruppe von adligen die andere aus den schlüsselpositionen am württembergischen 
hof verdrängte und sich dazu des Rottweiler hofgerichts bediente, ferner, dass 
diese adligen durch ihren Beitrag zur expansion Württembergs an seinen südwest-
lichen grenzen ihre Positionen am hof erhalten und konsolidieren sowie ihren 
 eigenbesitz um teile der güter der geächteten ergänzen konnten.

eine schlüsselfigur beim einfädeln der württembergischen erwerbungen im 
mittleren schwarzwald war zweifellos albrecht von neuneck-neuneck. er er-
möglichte 1423 durch den auf- und Weiterverkauf der anleite gegen Brunwerner 
von hornberg den ersten schritt Württembergs zum erwerb der herrschaft horn-
berg. nachdem er 1439 durch ein schiedsgerichtsurteil wegen einer Bürgschaft auf 
herzog Reinhold von urslingens teil der herrschaft hornberg angeleitet worden 
war, verkaufte er auch diesen anspruch 1443 an Württemberg288. auf unbekanntem 
Wege erwarb albrecht von neuneck außerdem ansprüche gegen graf Friedrich 
den öttinger von Zollern289. schließlich siegelte er als Zeuge beim Verkauf der 
herrschaft Lupfen durch stefan von emershofen an graf Ludwig von Württem-
berg-urach290. 

die meisten anderen Personen, die in den Jahren 1439 bis 1443 ansprüche gegen 
die herren von geroldseck-sulz und die herren von Falkenstein-Ramstein vor das 

288 Vgl. V. 3.2.2.
289 am 6. september 1441 bescheinigte der öttinger den grafen von Württemberg die Zah-

lung von 1.000 fl. von den 2.000 fl. der Kaufsumme an mössingen (der Verkauf wurde 1416 
vereinbart), wovon 500 fl. an ihn selbst und 500 fl. an seine gläubiger hermann und 
schwarzfritz von sachsenheim sowie albrecht von neuneck ausgezahlt wurden (Regest 
1441 sept. 6 in Locher, herren von neuneck (1879/80), s. 70).

290 Regest 1444 Juli 2 in Locher, herren von neuneck (1879/80), s. 76.
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Rottweiler hofgericht brachten, waren mit albrecht verwandt oder verschwägert: 
hans von neuneck, der den Ramsteiner schuldbrief von Konrad von Falkenstein 
kaufte, die Rottweiler anleite gegen eglolf von Falkenstein-Ramstein erwirkte und 
an Württemberg weiterverkaufte, war albrechts sohn291. Konrad von Falkenstein, 
der zeitgleich zu diesem Verkauf des Ramsteiner schuldbriefs mit seinem Bruder 
aigelwart 1439 die geroldseckischen ansprüche am erbe des Brun von Lupfen an-
focht, war der ehemann von albrechts tochter und hans’ schwester anastasia; 
hans von neuneck soll zugleich mit einer schwester Konrads verheiratet gewesen 
sein292. in dem Vergleich zwischen Konrad von Falkenstein und den herren von 
geroldseck, in welchem letztere sich bereit erklärten, Konrad seine ansprüche am 
erbe des Brun von Lupfen für 800 fl. abzukaufen, war albrecht von neuneck einer 
der Vermittler293. diebold von Lupfen, der ebenfalls als erbe des Brun von Lupfen 
ansprüche an die herren von geroldseck stellte, sie in Rottweiler acht brachte 
und seine ansprüche an graf Ludwig von Württemberg-urach verkaufte, war der 
direkte cousin des Konrad von Falkenstein294. stefan von emershofen, der teile 
des Lupfen-erbes von den herren von geroldseck auf- und an graf Ludwig von 
Württemberg-urach weiterverkaufte, war der ehemann der ottilie von neuneck, 
tochter albrechts und schwester hans’295.

möglicherweise steht auch die Fehde, welche die herren von geroldseck 1441 
im namen des öttingers gegen georg von neuneck-neuneck als horber Vogt der 
schwäbischen Reichsstädte in der herrschaft hohenberg begannen296, mit den par-
allelen hofgerichtsprozessen in Zusammenhang. georg von neuneck war ein 
halbbruder hans’ und stiefsohn albrechts von neuneck, außerdem ein schwager 
des Konrad von Bubenhofen, dessen Bruder Wolf 1420 mit seiner Klage vor dem 
Rottweiler hofgericht der württembergischen Vormundschaftsregierung den an-
lass zur Fehde gegen die herren von geroldseck-sulz geliefert hatte297.

291 Ottmar, neuneck (1974), s. 136.
292 Zu anastasia von neuneck ebd., s. 140.
293 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 537, s. 236 f.; hsta stuttgart a 169 

nr. 55.
294 diebold von Lupfen war der sohn des Konrad von Lupfen, Bruder der ursula von Lupfen 

(Glatz, geschichte der Landgrafen (1870), s. 57), die als ehefrau des Berthold von Falken-
stein wiederum mutter der Brüder Konrad und aigelwart von Falkenstein war (Harter, 
adel auf Falkenstein (2004), s. 70). 

295 Ottmar, neuneck (1974), s. 139.
296 am 19. Juli 1441 sagte georg von geroldseck-sulz dem georg von neuneck die Fehde an, 

als du minem oheim Friderichen, grauffen zuo Zolr, das sin genomen haust, úber das, das er 
des von dir nit wartend was. es folgten die absagen zahlreicher Verbündeter. hsta stutt-
gart a 602 nr. 5533 Bü 1; stadta ulm a 1106 nr. 57, 67 f. Vgl. iii. 3.3.

297 Ottmar, neuneck (1974), s. 130; Gaier, herren von Bubenhofen (1970), s. 11 und 
 Duncker, herren von Bubenhofen (1937), passim. Vgl. taf. 16.
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Wolf von Bubenhofen, der über hervorragende Beziehungen zur Reichsstadt 
Rottweil verfügte298, dort einen sitz unterhielt und steuern zahlte299, zwang in den 
zwanziger und dreißiger Jahren übrigens in vier separaten Prozessen noch sechs 
weitere Personen vor das Rottweiler hofgericht. interessant ist vor allem der Fall 
des Kunz Rödelin von Rangendingen, der wegen finanzieller ansprüche Buben-
hofens in Rottweiler acht geriet, diese acht zunächst abschüttelte, indem er ankün-
digte, Bubenhofens Forderung nachkommen zu wollen, dann jedoch auf Buben-
hofens Betreiben wegen rückständiger Zinszahlungen erneut geächtet wurde. in 
einer anhörung vor dem hofgericht am 9. april 1426 gab Rödelin an, er habe vor 
seiner Ächtung Bubenhofen die Zahlung des strittigen Zinses angeboten, dieser habe 
sie jedoch nicht angenommen – vielleicht, so könnte man vermuten, weil es Buben-
hofen nicht um die Zinszahlung ging, sondern um die erwirkung einer anleite auf 
Rödelins Besitz. das hofgericht urteilte nach Bubenhofens Wunsch und verhängte 
die aberacht300. Bei einer weiteren Klage vor dem hofgericht am 12. dezember 1428 
gegen hans von hornstein-schatzberg scheiterte Bubenhofen zwar301, doch besteht 
möglicherweise ein Zusammenhang mit dem Verkauf der strittigen güter an den 
württembergischen Rat und hofmeister hans truchsess von Bichishausen durch 
die hornsteiner zehn Jahre später302. 

diese gegner der herren von geroldseck und von Falkenstein-Ramstein er-
scheinen sukzessive ab den späten 1410er Jahren unter den Räten der grafen von 
Württemberg. albrecht von neuneck wird von 1418 bis 1434 als württember-
gischer Rat genannt und gehörte ab 1419 der württembergischen Vormundschafts-
regierung an. Von 1418 bis 1423 verwaltete er als württembergischer Vogt das amt 
herrenberg, 1423 bis 1434 das neu erworbene amt hornberg. nach einem kurzen 
intermezzo als württembergischer Vogt im elsässischen Reichenweiher (Rique-

298 „neben Rottenburg mit der Residenz des Bubenhofs spielte der juristische mittelpunkt 
des oberen neckartals mit dem sitz des Kaiserlichen hofgerichts (von 1360 bis 1784), 
Rottweil, eine bedeutende Rolle in der Bubenhofenschen geschichte. die umfangreichen 
Besitzungen des adelsgeschlechts brachten unzählige Rechtshändel mit sich, und da war es 
gut, am sitz des obersten gericht selbst zu sein und die entscheidenden Persönlichkeiten 
zu kennen. der sogenannte Bockshof war Wohnsitz der Bubenhofen, zugleich aber auch 
gesellschaftlicher mittelpunkt für das städtische Patriziat.“ Gaier, herren von Buben-
hofen (1970), s. 5.

299 Vgl. Mack, Rottweiler steuerbuch (1917), s. 137.
300 als hofrichter amtierte ulrich von Klingen in Vertretung des grafen Johann ii. von sulz. 

am gleichen tag brachte Bubenhofen außerdem einen hans Fuchs in die acht, der vergeb-
lich behauptete, er heiße nicht hans, sondern auberlin, sodass Bubenhofens Forderung 
nicht ihn betreffe (sta sigmaringen hohenzoll. Regesten nr. 40). am 7. mai 1428 verkün-
dete derselbe Richter auf Wolf von Bubenhofens Klage die acht über Werner sur, contz 
Zopp und heinz nieß, alle von Rangendingen. ebd., nr. 45.

301 sta sigmaringen dep. 38 t 1 nr. 13.
302 Zum Verkauf 1438 Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 127, 131;  

zur identifizierung Bichishausens als württembergischen hofmeister 1437 Sattler, ge-
schichte des herzogthums 3 (1768), Beil. 62, s. 106 f. Vgl. V.5.4.
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wihr) 1436 – 37 kehrte er ab 1437 als „Vogt am schwarzwald“ in sein hornberger 
amt zurück303. albrecht von neuneck wurde also als Verwalter eben jener würt-
tembergischen neuerwerbungen eingesetzt, zu deren gewinn für Württemberg er 
selbst maßgeblich beigetragen hatte. man beachte außerdem seine amtsnachfolge 
durch den mehrfachen Rottweiler Bürgermeister und schultheissen dietrich 
haugk: dieser hatte als urteilssprecher des hofgerichts die anleite von albrechts 
sohn hans von neuneck-neuneck 1438 auf die güter des geächteten eglolf von 
Falkenstein-Ramstein bestätigt304 und dürfte in den vierziger Jahren in den Prozes-
sen gegen die herren von geroldseck mitgestimmt haben. auch er wurde 1450 
württembergischer Rat305. albrechts schwiegersohn stefan von emershofen wird 
1428 und 1442 als württembergischer Rat genannt. nach der Landesteilung machte 
er am stuttgarter hof Karriere, wo er 1443 und 1452 als hofmeister, 1444 als Vogt 
zu Wildberg in erscheinung trat306. albrechts stiefsohn georg von neuneck hielt 
einige württembergische Lehen und wurde nach der Besetzung mehrerer Ämter 
für die schwäbischen Reichsstädte in der Pfandschaft hohenberg 1440 bis 1451 
württembergischer Rat. 1455 und 1458 wird er als württembergischer Vogt in Ro-
senfeld erwähnt307. die mit georg verschwägerten herren von Bubenhofen stiegen 
ab der geroldseckerfehde in württembergischen diensten auf: Wolf von Buben-
hofen, in dessen namen die württembergische Vormundschaftsregierung ab 1420 
gegen die herren von geroldseck vorging, wird um diese Zeit noch als diener 
Württembergs bezeichnet, 1440 und 1442 als württembergischer Rat308. nach dem 
tod des grafen Ludwig i. von Württemberg-urach gehörte er zu den uracher 
statthaltern, ebenso sein Bruder Konrad von Bubenhofen309. Konrads sohn hans 
von Bubenhofen wurde in den 1460er Jahren uracher Landhofmeister310.

diese Besetzung von einflusspositionen am württembergischen hof ist gerade 
bei den herren von neuneck und von Bubenhofen deswegen bemerkenswert, weil 
diese Familien noch eine generation vor der Zollern- und geroldseckerfehde als 

303 albrecht von neuneck zu neuneck: 2. ehemann der adelheid truchsessin von höfingen, 
Ottmar, neuneck (1974), s. 128 f.; vgl. Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 
243, s. 156. Barbara hammes zählt ihn zur „weiteren hoflandschaft“ Württembergs. 
Hammes, Ritterlicher Fürst (2011), s. 205.

304 Regest 1438 nov. 24 in Locher, herren von neuneck (1879/80), s. 70.
305 Vgl. V. 2.3.
306 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), S. 742, 840, 853, 866, 952.
307 georg von neuneck-neuneck: 1434 und 1435 Beisitzer im württembergischen Lehen-

gericht, 1435 württ. Fehdehelfer gegen dietrich Landschad von steinach. 1440 bis 1443 
reichsstädt. Vogt zu horb, 1444 bis 1451 reichsstädt. hauptmann der herrschaft hohen-
berg; oktober 1452 württembergischer Rat, 1455 und 1458 württembergischer Vogt zu 
Rosenfeld (Zollernalbkreis). Ottmar, neuneck (1974), s. 130 f.

308 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), S. 817, 841.
309 ebd., S. 930, 946.
310 hans von Bubenhofen: Landhofmeister in Württemberg-urach; laut Gaier, herren von 

Bubenhofen (1970), s. 11, von 1461 – 79; laut Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürsten-
dienst (2005), s. 215, von 1468 – 81. Vgl. taf. 16.
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mitglieder des schleglerbundes zu den erbittertsten gegnern Württembergs gehört 
hatten: georg der Ältere von neuneck, erster ehemann der gattin des albrecht 
von neuneck und Vater von dessen stiefsohn georg d. J. von neuneck, gehörte 
neben Burkhart von neuneck als „schleglerkönig“ zu den anführern dieser adels-
einung, die 1395 in einer Fehde mit Württemberg und den schwäbischen Reichs-
städten unterlag311. ebenfalls mitglied der einung war heinrich von Bubenhofen, 
der Vater von Wolf und Konrad312. 

neben ihren nachfahren erscheinen zahlreiche weitere ehemalige schlegler oder 
deren nachkommen, die überdies dynastisch mit den herren von neuneck ver-
bunden waren, ab dem zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts als Räte am würt-
tembergischen hof: so war der ehemalige schlegler hans truchsess von höfingen 
der schwiegervater des albrecht von neuneck, dessen ehefrau adelheid geb. 
truchsessin von höfingen wiederum in erster ehe mit dem schleglerkönig georg 
d. Ä. von neuneck verheiratet gewesen war. Wie albrecht von neuneck war auch 
sein schwiegervater ab 1419 mitglied der württembergischen Vormundschafts-
regierung313. mit georg d. J. von neuneck verschwägert war außer Konrad von 
Bubenhofen auch hans von sachsenheim314, offenbar ein Verwandter des 1397 als 
mitglied der schlegler-gesellschaft genannten Fritz des Roten von sachsenheim315. 
unter den württembergischen Räten des 15. Jahrhunderts erscheinen außerdem 
zahlreiche herter, von gültlingen, von hailfingen und vom stein, deren konkrete 
abstammung von den gleichnamigen mitgliedern des schleglerbundes sich nicht 
konkret rekonstruieren lässt316. ein heinrich von gültlingen, der 1409 bis 1413 als 
württembergischer hofmeister genannt wird, dürfte identisch mit dem 1395 ge-
nannten schleglerkönig dieses namens gewesen sein317.

311 Ottmar, neuneck (1974), s. 112, 127 f.
312 Wg. Zugehörigkeit der genannten Familien zum schleglerbund Kruse/Ranft/Para vicini, 

Ritterorden (1991), s. 180 f.; dort „heinrich von Bübendorf“, richtig dagegen bei Dun-
cker, herren von Bubenhofen (1937), s. 342. 

313 hans d. Ä. truchsess von höfingen: 1419 mitglied der württembergischen Vormund-
schaftsregierung; Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 243, s. 156; zur 
 Verschwägerung mit den herren von neuneck Ottmar, neuneck (1974), s. 127 f. der 
 namenszusatz „der Ältere“ in der nennung von 1419 lässt eine identität mit dem 1396 ge-
nannten gleichnamigen schlegler (Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 180 f.) 
als plausibel erscheinen.

314 hans von sachsenheim: ehemann der elisabeth von neuneck, 1419 bis 1434 württember-
gischer Rat, mitglied der württ. Vormundschaftsregierung 1419 – 26, † 1445; Ottmar, 
neuneck (1974), s. 128 ff.

315 Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 180 f.
316 Vgl. Liste der schlegler bei Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 180 f. und 

nennungen württembergischer Räte bei Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 
243, s. 156 (mitglieder der Vormundschaftsregierung 1419) sowie Pfeilsticker, diener-
buch i (1957), passim.

317 Zu nennungen heinrichs als Rat und hofmeister Wassner, ,min lib vetter‘ und der 
Fürstendienst (2005), s. 215 (hofmeister 1409 – 13), Schubring, herzoge von urslingen 
(1974), Reg. 243, s. 156 (Rat in der württembergischen Vormundschaftsregierung 1419); 
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die Kontinuität der dynastischen Beziehungen zwischen den mitgliedsfamilien 
des ehemaligen schleglerbundes in den folgenden generationen erinnert an die 
 dynastischen Parallelen zwischen der gesellschaft mit st. Wilhelm zur Zeit des 
 ersten städtekriegs und der gesellschaft mit st. georgenschild in niederschwaben 
an der donau 70 Jahre später, von denen in teil ii die Rede war. offensichtlich 
handelt es sich auch hier um einen Verband adliger Familien, die sich untereinander 
unterstützten. 

die Familien von gültlingen, von Bubenhofen und von sachsenheim waren 
 außerdem vielfach mit einem der mächtigsten Ritteradelsgeschlechter an beiden 
württembergischen höfen versippt: der von manfred Waßner untersuchten Fami-
lie speth. dieser Familie gelang es während des 15. Jahrhunderts, mit ihren Ver-
wandten eine art machtkartell an den württembergischen höfen in stuttgart und 
urach auszubilden. der schlüssel zu diesem erfolg war die erringung des hof-
meisteramts als oberster Funktion in der höfischen Ämterhierarchie, denn die hof-
meister hatten kraft ihres amtes großen einfluss auf die Besetzung anderer Ämter 
und Ratsposten am hof und in der Landesverwaltung, insbesondere zu Zeiten 
württembergischer Vormundschaftsregierungen – also 1419 bis 1426 in gesamt-
Württemberg sowie 1450 bis 1453 und 1457 bis 1459 in Württemberg-urach318. 
Waßners ergebnisse erklären, warum so viele adlige Räte der Württemberger mit-
einander verwandt oder verschwägert waren, denn die inhaber des hofmeister-
amtes neigten dazu, frei werdende Posten bei hofe mit ihren Verwandten, Freun-
den und günstlingen zu besetzen.

die speth konnten über Jahrzehnte hinweg die hofmeisterämter in urach, 
 zeitweise auch in stuttgart, für mitglieder ihrer Familie oder ihrer schwiegerfami-
lien erhalten und damit einträgliche Ämter, aber auch die Vergabe heimgefallener 
Lehen, die Zahlung von dienstgeldern und Krediten maßgeblich beeinflussen. Für 
die hofmeister aus der Familie speth kommt Waßner zu dem ergebnis:

„Patronage und Versorgung der Verwandtschaft mit einträglichen Positionen in der Lan-
desverwaltung sowie die Verfolgung familiärer territorialer interessen gaben (…) wichtige 
Leitlinien vor. die Zahl der Burgvögte, obervögte, Kammermeister, Forstmeister und 
Rüstmeister aus der Familie speth stieg seit den 1440er-Jahren im Lauf zweier Jahrzehnte 
steil an und dürfte die vergleichbarer Familien übertreffen“319.

die nachfahren der mitglieder des schleglerbundes und ihre angeheirateten Ver-
wandten dürften hierbei selbst massiv profitiert haben. neben stefan von emers-
hofen und albrecht speth sowie dessen angeheirateter Verwandtschaft erscheinen 
auch mitglieder ehemaliger schleglerfamilien im Lauf des 15. Jahrhunderts über 
Jahrzehnte hinweg in hofmeisterämtern, etwa heinrich von gültlingen, hans von 

zur nennung eines heinrich von gültlingen als schleglerkönig Kruse/Ranft/Para-
vicini, Ritterorden (1991), s. 180 f.

318 Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 201 – 206, 209 – 212.
319 ebd., s. 206.
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sachsenheim, Jakob herter von hertneck und hans von Bubenhofen320. der 
ebenso kometenhafte wie rätselhafte aufstieg der Familie von Bubenhofen im 
 Verlauf des 15. Jahrhunderts dürfte maßgeblich auf den erfolg des dynastischen 
Verbandes der nachfahren des schleglerbundes zurückzuführen sein321.

an dieser stelle soll außerdem schon einmal auf den späteren stuttgarter hof-
meister georg Kaib von hohenstein hingewiesen werden, über den hans von 
Rechberg 1463 in einem vierzehnseitigen Beschwerdebrief schrieb, er besetze jede 
frei werdende Position am hof mit seinen günstlingen, beherrsche mit seiner Ver-
wandtschaft den gesamten stuttgarter Rat und habe ihn, Rechberg, durch intrigen 
aus seinem hofamt gemobbt322: dieser georg Kaib war ein neffe jener adelheid 
truchsessin von höfingen, die nacheinander georg und albrecht von neuneck-
neuneck geheiratet hatte323, er selbst war mit der schlegler-Familie von sachsen-
heim und mit den speth verschwägert, seine Familie wappengleich mit den speth324. 
Rechbergs Brief bestätigt damit auf eindrucksvolle Weise Waßners ergebnisse zur 
dominanz dieses Familienverbands an den württembergischen höfen in stuttgart 
und urach. 

neben der generierung sozialen Kapitals durch bündnispolitische und dynas-
tische Vernetzung, wie sie im Familienverband der schlegler-nachfahren deutlich 
wird, dürfte die initiierung von hofgerichtsurteilen, die den grafen von Württem-
berg zur Vergrößerung ihres territoriums verhalfen, mit zur Konsolidierung der 
Präsenz dieser Familien am hof beigetragen haben: ein württembergischer Rat 
und diener, der seinem herrn auf diese Weise nützlich war, konnte davon ausge-
hen, für die einfädelung eines solchen Vorgangs mit württembergischen Lehen und 
Ämtern belohnt zu werden. 

dafür gibt es einige Beispiele: albrecht von neuneck und stefan von emers-
hofen wurden jeweils zeitnah zu württembergischen erwerbungen, die sie vor-
bereitet hatten, mit Posten in der württembergischen Landesverwaltung betraut: 
albrecht von neuneck 1423 als Vogt zu hornberg (s. o.), stefan von emershofen 
1444 als Vogt zu Wildberg nach Verkauf der von ihm erworbenen teile der herr-

320 ebd., s. 215.
321 „immerhin bleibt uns der Reichtum der Bubenhofen und seine herkunft fast unerklärlich. 

im Jahre 1488 standen in den einkommenserklärungen der Ritter des st.-georgen-schil-
des die Bubenhofen mit fünf steuerpflichtigen weitaus an der spitze. sie waren um diese 
Zeit die reichsten Ritter im neckarland, wenn nicht in südwestdeutschland. offen bleibt 
die Frage, mit welchen mitteln sie in verhältnismäßig kurzer Zeit ein so großes Vermögen 
erwerben konnten.“ Gaier, herren von Bubenhofen (1970), s. 2 f.

322 dazu detailliert V.6.3.
323 siehe unten s. 387, anm. 620.
324 „[albrecht speths] stuttgarter Kollege [als hofmeister] war seit 1442 Jörg Kaib von ho-

henstein, dessen Familie nicht nur wappengleich mit den speths, sondern auch tatsächlich 
eng mit ihnen versippt war und sich der verwandtschaftlichen Beziehungen wohl bewusst 
war. Kaibs tochter helena wiederum war die Frau des hans von sachsenheim, eines Vet-
ters des gleichnamigen Landhofmeisters.“ Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst 
(2005), s. 210.
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schaft Lupfen an graf Ludwig von Württemberg-urach325. in diesem Zusammen-
hang soll hier auch im Vorgriff auf eine ähnliche Karriere bei einem gläubiger hans  
von Rechbergs hingewiesen werden: 1445 wurde Rechberg durch Wolf schilling in 
die acht des hofgerichts Rottweil gebracht. dieser wird 1446 als stuttgarter Rat 
genannt. nachdem Rechberg ende 1447 unter dem eindruck des Rottweiler acht-
urteils seine herrschaft gammertingen-hettingen an Württemberg-stuttgart ver-
kauft hatte, lässt sich Wolf schilling ab 1449 als Vogt zu Kirchheim nachweisen. 
Wolfs Bruder heinz schilling, der 1446 nach jahrelangen Fehdebündnissen aus 
dem umfeld hans von Rechbergs und der herren von geroldseck verschwand, ist 
1448 als Rat des grafen von Württemberg-urach belegt und war maßgeblich an 
der aushandlung des Verkaufs des geroldseckischen anteils an stadt und herr-
schaft hornberg beteiligt. im gleichen Jahr wird er als württembergischer Vogt in 
Blaubeuren genannt, das graf Ludwig von Württemberg-urach kurz zuvor von 
den grafen von helfenstein-Blaubeuren erworben hatte326. Wolf von Bubenhofen 
profitierte von der geroldsecker Fehde zunächst dadurch, dass seine ansprüche 
gegen die herren von geroldseck realisiert wurden. darüber hinaus jedoch ge-
langten in der Zeit der Zollernfehde einige zollerische Besitzungen auf ungeklärtem 
Weg in die hand der Familie Bubenhofen, vor allem die herrschaft haimburg mit 
grosselfingen, owingen und stetten bei hechingen327. 

die grafen Rudolf ii. und Johann von sulz verdankten ihre gewichtige Position 
im Rat der württembergischen grafen sicherlich auch ihrer Rolle als Rottweiler 
hofrichter. daneben sei außerdem auf die erwähnte ausstattung von Rottweiler 
Patriziern, die als urteilssprecher in den beschriebenen Prozessen mitwirkten, mit 
württembergischen Lehen (hans mäslin, hans endinger, Lienhard schappel) 
sowie die Bestallung des langjährigen Rottweiler Bürgermeisters dietrich haugk 

325 Zur Bestallung emershofens als Vogt zu Wildberg Ottmar, neuneck (1974), s. 139. dabei 
muss erwähnt werden, dass emershofen nach der Landesteilung eigentlich nicht zum 
 uracher, sondern zum stuttgarter Rat gehörte (auch das amt Wildberg gehörte zum stutt-
garter Landesteil). Zwischen den stuttgarter und uracher Ratsgremien scheint es jedoch 
starke überschneidungen gegeben zu haben. so betont Wassner, „dass die niederadligen 
netzwerke auch in der Zeit der Landesteilung über die grenzen hinweg erhalten blieben 
und eine wichtige Rolle für die erhaltung eines gesamtwürttembergischen selbstverständ-
nisses spielten“ (Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 210).

326 siehe prosopographischer anhang: schilling sowie V.5.2.
327 „die kleine herrschaft haimburg (mit grosselfingen, owingen und stetten b. hech.) 

führte bis 1539/42 ein eigenleben, nachdem sie dem hause Zollern vermutlich zur Zeit des 
Bruderzwistes entfremdet worden war“ (das Land Baden-Württemberg 7 (1978), s. 173). 
– „[i]n der 1. h. 14. Jh. gehörte [grosselfingen] zur herrschaft haimburg, die die Zollern 
als hohenbergisches Lehen innehatten. (…) die herrschaft ist den Zollern wohl in den 
Wirren des Bruderkrieges verlorengegangen, jedenfalls war sie 1428 in händen der herren 
v. Bubenhofen“ (ebd., s. 209, vgl. eintrag zu owingen, s. 220 f.). Vgl. Gaier, herren von 
Bubenhofen (1970), s. 4: „um 1420 entstand um und nördlich von Balingen eine weitere 
bedeutende Besitzung der Bubenhofen. grosselfingen mit dem gewaltigen Bauwerk der 
hagenburg, ferner die haimburg in den nördlichen Felsabhängen des eyachtals, weiterhin 
Rangendingen und hirrlingen als hauptorte.“
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als uracher Rat und Vogt zu hornberg hingewiesen328. auch für die mitglieder des 
Rottweiler Richterkollegiums bestanden also anreize, die interessen Württem-
bergs bei ihrer Rechtsprechung zu berücksichtigen.

genauso, wie die dominanz der schlegler-Familien am württembergischen hof 
sie offensichtlich befähigte, die territorialen expansionsgelüste Württembergs 
gegen andere adelsfamilien zu richten und davon zu profitieren, war es bei den 
Verlierern dieser entwicklung wohl jeweils der mangel an einflussmöglichkeiten 
am hof, der sie zur bevorzugten Zielscheibe der kombinierten Bemühungen 
Württembergs, seiner Räte und des Rottweiler hofgerichts machte. Familien, die 
sich durch höfische Ämter solche mitspracherechte gesichert hatten, taten daher 
gut daran, diese gegen potenzielle Rivalen zu verteidigen:

„nur wenn das oberste amt als schaltstelle auf dauer kontrolliert wurde, ließ sich auch 
das netzwerk auf den unteren ebenen langfristig erhalten. angesichts des stärker wer-
denden drucks der fürstlichen territorien hatte der niedere adel ein vitales eigeninteresse 
an einer auf diese Weise gefestigten stellung am hof“329.

diese notwendigkeit zeigt sich besonders am Beispiel der herren von geroldseck-
sulz, denn zu Beginn des 15. Jahrhunderts war diese Familie noch mit einigen Ver-
wandten durchaus präsent am stuttgarter hof. ihre Probleme mit dem hofgericht 
begannen erst nach dem Verlust dieser Position im zweiten Jahrzehnt des 15. Jahr-
hunderts.

ein berühmtes tafelbild, das heute nur noch in frühneuzeitlichen Kopien überlie-
fert ist, stellt die Räte des grafen eberhards des milden in der Zeit um 1400 dar, in 
übereinstimmung mit der urkundlichen überlieferung. eine Version dieses Bildes 
zeigt unter anderem herzog Reinhold Vi. von urslingen, Walter von geroldseck-
sulz und einen nicht näher identifizierbaren grafen Friedrich von Zollern als würt-
tembergische Räte330. diese darstellung lässt sich durch schriftliche Quellen belegen 
und ergänzen: herzog Reinhold von urslingen wird am 15. Februar 1412 als würt-
tembergischer Vogt in mömpelgard und noch 1419/20 als mitglied der würt-
tembergischen Vormundschaftsregierung genannt331. Konrad von geroldseck, der 
schwager des herzogs von urslingen, Bruder Walters und Vater der vier Brüder 
georg, heinrich, hans und Konrad von geroldseck, ist 1406 – 1407 sogar als würt-

328 Vgl. o. V. 2.3.
329 Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 206.
330 Fleischhauer, die sogenannte Ratssitzung (1934), s. 202 f., 206 ff.; vgl. taf. 2.
331 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 183, s. 142 zur nennung als Vogt in 

mömpelgard. Zwischen dem 25. november 1419 und dem 6. Februar 1420 wird herzog 
Reinhold in mindestens vier urkunden als mitglied der Vormundschaftsregierung ge-
nannt; ebd., Reg. 243 – 246, s. 156 f.
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tembergischer hofmeister332 und 1410 als Rat belegt333. graf Friedrich genannt der 
öttinger von Zollern ist bis ca. 1418 zumindest als diener Württembergs belegt, was 
das Rottweiler hofgericht bis 1416 veranlasste, Klagen gegen ihn mit Verweis auf die 
eximierung Württembergs von seiner Jurisdiktion abzuweisen334. auch Klagen 
gegen margarethe (1413) und anna von geroldseck-sulz (1417), letztere übrigens 
angestrengt durch Wolf von Bubenhofen, wurden jeweils abgewiesen335. 

die Wende scheint mit dem tod graf eberhards iii. von Württemberg 1417 
sowie mit dem tod des Konrad von geroldseck-sulz zwischen 1414 und 1417 ein-
getreten zu sein, spätestens aber mit dem tod des grafen eberhard iV. 1419: nach-
dem das hofgericht Rottweil 1416 ein erstes achturteil gegen den öttinger gefällt 
hatte, beendete Württemberg 1418 die militärische unterstützung für ihn und seine 
helfer, die herren von geroldseck-sulz, gegen otto von Pfalz-mosbach. 1420 be-
gann der württembergische Feldzug gegen hohenzollern und sulz336. denkbar 
wäre, dass die Präsenz der Familien geroldseck-sulz und urslingen sowie des gra-
fen Friedrich genannt der öttinger am hof erheblich von einzelnen Personen mit 
ihren jeweiligen individuellen Kontakten und Präferenzen abhing und deswegen 
verloren ging, weil diese Personen wegstarben: einerseits Konrad von geroldseck-
sulz († 1414/17), der als zeitweiliger hofmeister sicherlich der wichtigste anker 
seiner Familie im stuttgarter Rat gewesen war, andererseits graf eberhard iii. von 
Württemberg († 1417), der Konrad und Walter von geroldseck sowie herzog 
Reinhold von urslingen in seinen Rat berufen hatte. sein sohn und nachfolger, 
graf eberhard iV., könnte bereits ganz andere personelle Vorlieben gehabt haben. 

im gleichen maße, wie der einfluss der geroldsecker und ihrer Verbündeten sich 
verminderte, nahm die Zahl von Verwandten aus den schlegler-Familien am würt-
tembergischen hof zu. der erste hofmeister aus einer schlegler-Familie, heinrich 
von gültlingen, scheint 1409 direkt auf Konrad von geroldseck gefolgt zu sein; 
sein nachfolger wiederum wurde 1413 – 1417 graf Rudolf ii. von sulz. mit der 
einsetzung der Vormundschaftsregierung, wiederum unter graf Rudolf, erschei-
nen 1419 mit albrecht von neuneck und hans truchsess von höfingen, 1420 mit 
Wolf von Bubenhofen weitere mitglieder des schlegler-Familienverbands am stutt-
garter hof. mit Blick auf Waßners und Zmoras erkenntnisse zur notwendigkeit 
der Besetzung von einflusspositionen am Fürstenhof für das politische überleben 
adliger Familien und den daraus entstehenden brutalen Konkurrenzkampf, der um 

332 RmB 1 (1900), nr. h 502 bzw. Rhg (1978), nr. 725; Florian, graf eberhard (2006), 
s. 185 f., 188 f.

333 mZ 1 (1852) nr. 522, nr. 1001; hsta stuttgart B 204 Bü 5. Barbara hammes zählt die 
herren von geroldseck daher zur „weiteren hoflandschaft“ Württembergs; Hammes, 
Ritterlicher Fürst (2011), s. 201. Vgl. a. Florian, graf eberhard (2006), s. 188.

334 Manns, hohenzollern (1897), s. 6 ff.
335 hsta stuttgart a 169 nr. 7, 16.
336 Vgl. V. 3.1., V. 3.2.1.
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solche Positionen entstand337, lässt sich diese Beobachtung daher als symptom 
einer bewussten Verdrängung der geroldsecker und ihrer Verbündeten deuten. 

3.5 Zusammenfassung

die ergebnisse zur untersuchung der politischen einbettung des Rottweiler hof-
gerichts sowie der Fallbeispiele des grafen Friedrich genannt der öttinger von 
Zollern, der herren von geroldseck-sulz und von Falkenstein lassen sich folgen-
dermaßen zusammenfassen: 

1. das hofgericht Rottweil bildete einen Knotenpunkt interterritorialer Verflech-
tungen zwischen der Reichsstadt Rottweil, der württembergischen herrschaft 
und einigen adelsfamilien: die grafen von sulz, die das hofrichteramt ein-
nahmen, waren meist zugleich württembergische Räte. die mitglieder der kom-
munalen Regierung der Reichsstadt Rottweil waren gleichzeitig urteilssprecher 
des hofgerichts. Zugleich hatten einige von ihnen württembergische Lehen oder 
Ämter inne. abseits von dieser institutionellen Verknüpfung bestand u. a. von 
1418 bis in die vierziger Jahre sowie erneut nach dem Zweiten städtekrieg ein 
Bündnis der Reichsstadt Rottweil, meist als mitglied der Vereinigung der schwä-
bischen Reichsstädte, mit den grafen von Württemberg.

2. Zwischen Klägerpartei, Judikative und exekutive bestand aufgrund dieser Ver-
flechtungen oft keine klare trennung, insbesondere bei den hofgerichtsprozes-
sen gegen den öttinger, die herren von geroldseck, Brunwerner von hornberg 
und eglolf von Falkenstein. in den beschriebenen hofgerichtsprozessen vor 
allem gegen die herren von geroldseck waren die ankläger häufig württember-
gische Räte. die württembergische Vormundschaftsregierung, später auch graf 
Ludwig von Württemberg-urach, agierte bei der durchsetzung vieler dieser ur-
teile als de-facto-exekutive, welche die ansprüche der Kläger teils gewaltsam 
durchsetzte. in einigen der beschriebenen Fälle stand die Reichsstadt Rottweil in 
Konflikt mit Personen, die vor dem hofgericht Rottweil angeklagt werden. in 
anderen Fällen war der ankläger der Bruder und spätere nachfolger des amtie-
renden hofrichters.

3. Württemberg, das in vielen der genannten Fällen die exekutivrolle einnahm, 
profitierte häufig von diesen urteilen durch gelegenheiten zur erweiterung des 
eigenen territoriums. die jeweiligen ankläger profitierten durch Konsolidie-
rung ihrer Position am württembergischen hof und die Verleihung von Ämtern. 
dasselbe gilt für die grafen von sulz als Rottweiler hofrichter sowie manche 
der urteilssprecher aus dem Rottweiler Patriziat.

4. diese Beobachtungen legen den schluss nahe, dass die initiatoren dieser hofge-
richtsprozesse nicht an einer Rückzahlung von schulden interessiert waren, son-

337 Zmora, state and nobility, s. 120 f.
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dern strittige finanzielle Forderungen instrumentalisierten, um vor einer partei-
ischen instanz zu Lasten der Beklagten rechtliche ansprüche zu erwerben. diese 
Rechtstitel dienten dazu, den Verkauf von herrschaftsrechten zu erzwingen 
bzw. gegen den Widerstand der Beklagten eine gewaltsame annexion ihrer Be-
sitzungen legitimieren zu können.

5. da die Rottweiler hofgerichtsurteile nur mit unterstützung Württembergs ihre 
Zwangswirkung gegen die jeweiligen Beklagten entfalten konnten, zeigen die ge-
nannten Beispiele, dass die ausübung von einfluss am württembergischen hof 
für einen adligen in der nachbarschaft des württembergischen machtbereichs 
eine notwendige Bedingung für das eigene politische überleben darstellte. 
 dementsprechend begannen die Probleme der herren von geroldseck mit dem 
Rottweiler hofgericht in dem moment, als sie durch einen generationswechsel 
sowohl in der eigenen Familie als auch in der Fürstendynastie ihren Rückhalt im 
stuttgarter Rat verloren hatten. 

in den folgenden Kapiteln wird deutlich werden, dass auch hans von Rechberg 
sowie seine Verwandten, die grafen von helfenstein, aufgrund mangelnder ein-
flussmöglichkeiten an den württembergischen höfen in stuttgart und urach von 
einer solchen instrumentalisierung Rottweiler hofgerichtsurteile betroffen waren.
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4.   Die Grafen von Helfenstein, das Hofgericht Rottweil 
und die Grafen von Württemberg

4.1 Vorgeschichte: Die Verpfändungen an Ulm, 1382/96

in Kapitel ii. 2.1. wurde dargelegt, dass die grafen von helfenstein maßgeblich an 
der gründung der gesellschaft mit st. Wilhelm 1381 beteiligt waren. Verbündete 
hatte die Familie damals bitter nötig: ihre Besitzungen lagen genau zwischen den 
territorien der hauptkontrahenten im ersten städtekrieg und litten daher beson-
ders unter den Folgen der Kriegsführung. hinzu kam, dass erhebliche schulden  
bei ulmer gläubigern – teils ererbt, teils durch Kriegsschäden bedingt – den Fort-
bestand ihrer Position erheblich in Frage stellten. im Jahr 1382 verpfändeten die 
grafen Konrad und Friedrich von helfenstein-Wiesensteig ihren gesamten er-
erbten herrschaftskomplex bis auf hiltenburg für 37.000 fl. an die Reichsstadt 
ulm, darunter ihre stammburg helfenstein, die städte geislingen und Wiesensteig 
sowie mehrere dutzend dörfer, bedingt durch erhebliche schulden der adligen bei 
ulmer Bürgern. die Bedingungen dieses Pfandbriefs erwiesen sich als derart un-
günstig für die grafen, dass eine Rücklösung in den folgenden 14 Jahren immer 
unrealistischer wurde: die grafen behielten zwar die Verfügungsgewalt über ihren 
Besitz, mussten jedoch jedes Jahr eine vergleichsweise hohe Zinssumme von 12% 
des hauptguts aus den verpfändeten einkünften bezahlen. Blieben ihre Zahlungen 
unter dem vertraglichen soll, wurde die differenz auf die hauptschuld aufgeschla-
gen. die Zinssumme erwies sich jedoch als weit höher als die realen einkünfte aus 
den im städtekrieg zerstörten Besitzungen, sodass das hauptgut bis 1396 auf mehr 
als das dreifache wuchs, nämlich 123.439 fl.338 

dass die helfensteiner kurz nach abschluss des Pfandvertrags im Zuge des 
 städtekriegs Partei gegen ihre gläubiger ergriffen, darf man wohl als Versuch deu-
ten, diesen Vertragsbedingungen zu entkommen. dies gelang jedoch nicht, da sich 
die regionalen Kräfteverhältnisse auf der ostalb trotz der niederlage der Reichs-
städte in der schlacht bei döffingen 1388 nicht wesentlich änderten. 1392 verwü-
steten ulmer truppen helfensteinisches gebiet, besetzten 25 ortschaften und 
zwangen die grafen zu einem Vergleich. Wilhelm von Rechberg-hohenrechberg, 
der bereits den schuldbrief von 1382 mitbesiegelt hatte, bezeugte 1396 einen Ver-
trag, mit dem die grafen zumindest einen teil ihres Besitzes retteten: geislingen 
und helfenstein mit Zubehör sollten endgültig in ulmer Besitz übergehen, dafür 
erhielten sie Wiesensteig zurück. auch die Blaubeurer Linie verpfändete in dieser 
Zeit umfangreiche Besitzungen, darunter die stadt Blaubeuren, 1386 an das Kloster 

338 Gruber, übergang geislingens an ulm (1996), s. 21 – 29; Kerler, helfenstein (1840), 
s. 65 – 88, 94 f. 
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Blaubeuren, und verlor vor 1397 die Pfandschaft giengen an Bayern339. das Vorge-
hen der Reichsstadt ulm war „sichtbar darauf angelegt, nicht ihr Kapital wieder zu 
bekommen, sondern den einmal angebissenen apfel ganz zu verschlingen“340. 

immerhin konnte die Wiesensteiger Linie einen teil ihres Besitzes behalten. graf 
Johann von helfenstein-Blau beuren seinerseits konnte 1407 die Rücklösung der 
herrschaft Blaubeuren erreichen341. allerdings steht zu vermuten, dass er sie durch 
neue Kredite finanzierte.

4.2 Die Grafen von Helfenstein um 1440

die bündnispolitische einbindung der Wiesensteiger Linie in den württember-
gischen Rat durch die Präsenz des grafen Friedrich iii. von helfenstein-Wiesen-
steig342 und die Verankerung der Blaubeurer Linie in der einflussreichen gesell-
schaft mit st. georgenschild in niederschwaben, die ihrerseits Bündnisse mit 
Württemberg und Brandenburg unterhielt, dürften zur stabilisierung der helfen-
steinischen Position bis ca. 1440 beigetragen haben. 

diese absicherungen gingen den helfensteinern jedoch um 1440 verloren. graf 
Friedrich iii. von helfenstein-Wiesensteig starb 1438343; seine söhne Friedrich, 
Ludwig und ulrich traten als seine erben die herrschaft in Wiesensteig und hilten-
burg an, die sie 1441 unter sich aufteilten344. der generationswechsel scheint, wie bei 
den herren von geroldseck, einen einflussverlust am württembergischen hof nach 
sich gezogen zu haben. die söhne des verstorbenen grafen erscheinen zwar in den 
vierziger Jahren noch vereinzelt als württembergische diener, dabei handelt es sich 
jedoch offenbar um kurzfristige solddienste im Kontext von gewaltsamen aus-
einandersetzungen – neben einem durch graf Friedrich iV. von helfenstein-Wie-
sensteig geführten angriff auf Burg schatzberg 1442 vor allem Kriegsdienste im 
Zweiten städtekrieg345. Für eine distanzierung der Wiesensteiger vom württember-
gischen hof sprechen außerdem hinweise auf eine Fehde mit mehreren herren vom 

339 Gruber, übergang geislingens an ulm (1996), s. 21 – 29; Kerler, helfenstein (1840), 
s. 65 – 88, 94 f. 

340 Cless, Versuch (1807), s. 152. Karlfriedrich gruber warnt dagegen davor, den einfluss 
 territorialer Rivalität auf das Verhältnis der helfensteiner zu ulm allzu hoch zu bewerten 
und betont vor allem die gemeinsamkeiten beider herrschaftsträger gegenüber den gra-
fen von Württemberg. auch gruber sieht jedoch für den Zeitraum ab 1382 ein eindeutiges 
strategisches interesse der Reichsstadt an der einverleibung der helfensteinischen Besit-
zungen als erwiesen an. Gruber, übergang geislingens an ulm (1996), s. 22 – 24.

341 Kerler, helfenstein (1840), s. 94 f.
342 graf Friedrich iii. von helfenstein-Wiesensteig, der in der bereits genannten „Ratssitzung 

graf eberhards des milden“ dargestellt ist (vgl. ii.2.2), war nach angabe von Kerler 1409 
württembergischer Rat und 1419 mitglied der württembergischen Vormundschaftsregie-
rung. Kerler, helfenstein (1840), s. 69 f.

343 ebd., s. 106.
344 ebd., s. 108 f.
345 Vgl. prosopographischer anhang: helfenstein-Wiesensteig.
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stein zu Beginn der vierziger Jahre, deren genaue umstände nicht bekannt sind: 
mehrere mitglieder dieser Familie waren am württembergischen hof – nach der 
Landesteilung speziell am uracher hof – präsent und brachten graf Friedrich iV. 
zwischen 1441 und 1446 mehrfach wegen Raubes in die acht des Rottweiler hofge-
richts346. Was die Blaubeurer Linie betrifft, dürfte die auflösung der Rittergesell-
schaft mit st. georgenschild in niederschwaben nach dem 1. mai 1443347 auch sie 
erheblich geschwächt haben, denn die grafen von helfenstein-Blaubeuren erschei-
nen danach in keiner der anderen teilgesellschaften des georgenschilds. Zudem 
fand auch hier mit dem tod des grafen Johann Vi. von helfenstein-Blaubeuren 
1444 ein generationswechsel statt, in dessen Verlauf seinen söhnen Konrad und 
 ulrich vermutlich einige nützliche Kontakte verloren gingen348. 

Zu Beginn der vierziger Jahre nahmen mitglieder beider helfenstein-Linien er-
hebliche schulden vor allem bei der Reichsstadt ulm, teils auch bei benachbarten 
adligen auf. die instrumentalisierung dieser obligationen durch die Reichsstadt 
ulm, aber auch durch beide grafen von Württemberg, brachte die grafen von 
helfenstein vorübergehend um ihren vollständigen Besitz. die folgenschwerste 
dieser Kreditaufnahmen war ein darlehen von 24.000 fl., das graf Johann Vi. von 
helfenstein-Blaubeuren mit seinen söhnen Konrad und ulrich am 13. Juli 1442 
von der Reichsstadt ulm aufnahm. neben einer Reihe ostschwäbischer adliger sie-
gelte als Bürge und mitschuldner der Blaubeurer graf Friedrich iV. von helfen-
stein-Wiesensteig, wodurch die Wiesensteiger Linie das ausfallrisiko mittrug349. 
unmittelbarer anlass dieser Kreditaufnahme war offensichtlich ein Versuch des 
grafen Ludwig von Württemberg-urach, die herrschaft Blaubeuren zu erwerben: 
im gleichen Jahr hatten die grafen Johann und Konrad von helfenstein-Blau-
beuren ihm die herrschaft Blaubeuren für 24.000 fl. auf Wiederkauf verpfändet350, 
nachdem Ludwig sich bereits im Februar seinerseits um Kredite bemüht hatte, um 

346 sta LB B 95 Bü 27; vgl. u.
347 Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 199.
348 Kerler, helfenstein (1840), s. 96.
349 am 13. Juli 1442 stellten graf Johann zu helfenstein-Blaubeuren und seine söhne Konrad 

und ulrich sowie als mitschuldner (d. h. gewährsmänner) graf Friedrich zu helfenstein-
Wiesensteig, graf Wilhelm von öttingen und Ritter Ber von hohenrechberg der stadt 
ulm einen schuldbrief über 24.000 fl. aus, welche die Reichsstadt den Blaubeurern (Jo-
hann, Konrad, ulrich) geliehen hatte. der Kredit sollte frühestens in fünf Jahren zurück-
gezahlt werden dürfen. der jährlicher Zinssatz betrug 1.200 fl. die schuldner setzen zu 
Bürgen Klaus von Villenbach, zu ellerbach gesessen, Konrad von Rietheim zu Rymßhart, 
beide Ritter, hans von Knöringen, Landvogt zu Burgau, Konrad von suntheim, Lutz von 
Westernach, hans von Westernach sel. sohn, u. hans den steinhauser (sta LB B 95 Bü 97 
nr. 242). Vom 15. märz 1444 datiert eine von ulm ausgestellte Quittung über 1.200 fl., 
vermutlich für die Zahlung des Jahreszinses (stadta ulm urkunden 1444 märz 15). Zu 
Ber v. Rechberg-staufeneck vgl. taf. 1 a, 1 b. 

350 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 845. 
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den Kauf zu finanzieren351. offenbar benutzten die grafen von helfenstein-Blau-
beuren den ulmer Kredit, um Blaubeuren zurückzukaufen, denn der Verkauf er-
wies sich als nicht dauerhaft352. dass die helfensteiner sich zeitnah bemühten, den 
Verkauf Blaubeurens an Württemberg wieder rückgängig zu machen, deutet darauf 
hin, dass diese transaktion gegen ihren Willen erfolgt war. die Blaubeurer Linie 
nahm außerdem 1444 weitere schulden in höhe von 5.400 fl. bei verschiedenen 
adligen auf353, zusätzlich zu einem länger zurückliegenden Kredit von 3.000 fl. bei 
dem ostschwäbischen adligen Wolf von Zillenhart, bei dem neben graf Ludwig 
von helfenstein-Wiesensteig hans von Rechberg als Bürge für seinen onkel und 
seine cousins auftrat354. dazu kamen zwischen 1443 und 1447 Kreditaufnahmen 
der Brüder Konrad und ulrich von helfenstein bei dem ulmer geldverleiher se-
ligmann in höhe von mehreren tausend gulden355. möglicherweise dienten diese 

351 am 3. Februar 1442 bat graf Ludwig von Württemberg den grafen Johann von Werden-
berg, sein Bürge zu werden über 12.000 fl. für den mit den grafen Johann u. seinen söhnen 
ulrich und Konrad besprochenen Verkauf der herrschaften Blaubeuren mit gerhausen. 
FFad oa 22 Werdenberg V/2. 

352 Kerler, helfenstein (1840), s. 95.
353 am 24. Januar 1444 stellten graf Johann von helfenstein-Blaubeuren und seine söhne 

 ulrich und Konrad sowie als mitschuldner Ritter Ber von Rechberg-staufeneck, Ritter 
Wilhelm häl und hertnit von Rammingen d. Ä. eberhard Bürgermaister von dizisau 
einen schuldbrief aus über 3.000 mit 150 jährlich zu verzinsende rhein. fl. und setzten zu 
Bürgen ulrich von Rammingen, Peter von Leimberg zu stotzingen, ital von Westernach 
d. J. und diepolt von Villenbach. sta LB B 95 Bü 28 nr. 104. am 9. august 1444 verschul-
deten sich ulrich und Konrad, grafen zu helfenstein-Blaubeuren, sowie als mitschuldner 
die grafen Johann und ulrich von öttingen und Ritter Rudolf von Pfahlheim um 2.400 fl. 
bei michel von Freyberg und dessen ehefrau ursula Payrerin. als Bürgen setzten sie hans 
von salmatingen, Fritz von grafeneck, Konrad von sontheim, diepolt von Villenbach und 
hans von Frauenberg (sta LB B 95 Bü 29 nr. 106). am 4. märz 1448 zahlten die helfen-
steiner 300 fl. von dieser summe zurück (sta LB B 95 Bü 30 nr. 111).

354 am 20. Februar 1445 traten graf eberhard zu Kirchberg und graf Ludwig zu helfen-
stein-Wiesensteig für die schuld ihrer oheime und Vettern, der grafen ulrich und Konrad 
gebrüder von helfenstein-Blaubeuren, gegen die erben des Wolf von Zillenhart sel. um 
einen Betrag von 3.000 fl. rhein. an stelle der mit tod abgegangenen Bürgen graf eberhard 
zu Kirchberg und graf Friedrich zu helfenstein d. Ä., ihrer Väter, als Bürgen ein, ebenso 
am gleichen tag hans von asch und Ludwig von ehestetten an stelle der verstorbenen 
Bürgen dietrich vom stein und dietrich von ehestetten (sta LB B 95 Bü 29 nr. 107 f). 
Bereits 1438 hatte hans von Rechberg in gleicher Weise das erbe seines Vaters als Bürge 
für graf Johann von helfenstein-Blaubeuren gegen den damals noch lebenden Wolf von 
Zillenhart angetreten (vgl. u.; hsta münchen, abt. 1, Pfalz-neuburg Varia Bavarica urk. 
nr. 1718). 

355 graf Konrad lieh sich gemeinsam mit graf Wilhelm von castell 1443 1.750 fl. von den 
ulmer Juden seligmann, Lazarus und moyse. am 12. Juni desselben Jahres stellte ulrich 
von helfenstein seinem onkel graf Wilhelm von oettingen einen schadlosbrief für eine 
Bürgschaft zu einem darlehen von 1.000 fl. aus, das ulrich bei den ulmer Juden seligmann 
und Lemlin aufgenommen hatte. 1445 folgte ein weiterer schadlosbrief an Wilhelm wegen 
eines Kredits von 2.136 fl. bei seligmann, diesmal ausgestellt von beiden Brüdern. am  
12. Januar 1447 liehen sich ulrich von helfenstein und Johann von oettingen erneut  
212 fl. bei seligmann. Weitere schuldscheine, welche die Brüder Konrad und ulrich dem 
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neuen schulden dazu, die Zinsen für den Kredit von 1442 oder auch Rückzah-
lungsforderungen der damaligen gläubiger zu bedienen. 

die grafen von helfenstein-Wiesensteig ihrerseits hatten bereits am 7. novem-
ber 1441 ein darlehen in höhe von 6.000 fl. bei der Reichsstadt ulm aufgenom-
men356, das graf Friedrich iV. am 28. november 1445 auf 13.000 fl. erhöhte, wovon 
4000 fl. bis zum 6. märz 1446 zurückgezahlt werden sollten. als sicherheit diente 
der Besitz des grafen357. 

Für ein besseres Verständnis der späteren ereignisse ist es wichtig, dass 1. beide 
helfenstein-Linien mit fünfstelligen guldenbeträgen bei der Reichsstadt ulm 
 verschuldet waren und 2. sowohl hans von Rechberg als auch die grafen von 
 helfenstein-Wiesensteig als gewährsleute Verantwortung für verschiedene schul-
den der Blaubeurer Linie übernommen hatten. mit einiger Wahrscheinlichkeit 
waren diese finanziellen Probleme der helfensteiner noch altlasten ihrer verhee-
renden Verschuldung aus dem ersten städtekrieg. insbesondere der württember-
gische Versuch zur übernahme Blaubeurens 1442, den die helfensteiner um den 
Preis ihrer erneuten Verschuldung bei ulm mühsam abwendeten, könnte darauf 
hindeuten, dass die Rücklösung Blaubeurens durch graf Johann von helfenstein-
Blaubeuren im Jahr 1407 durch Kredite finanziert worden war, die der helfenstei-
ner bei anderen adligen aufgenommen hatte und von denen graf Ludwig von 
Württemberg-urach einen teil nach bekanntem muster aufgekauft hatte, um einen 
Verkauf zu erzwingen. auch graf Johanns schuld bei den herren von Zillenhart 
über 3.000 fl. könnte eine altlast aus der Rücklösung von 1407 gewesen sein: die 
tatsache, dass vier seiner gewährsleute zwischen 1438 und 1445 aufgrund ihres 
zwischenzeitlichen todes durch ihre erben ersetzt werden mussten358, deutet 
 darauf hin, dass dieser schuldbrief schon sehr lange zurückreichte.

4.3 Rottweiler Achturteile und Güterverkäufe an Württemberg

Zwischen 1441 und 1458 wurden die grafen Friedrich, Ludwig und ulrich von 
helfenstein-Wiesensteig sowie graf ulrich von helfenstein-Blaubeuren durch 
verschiedene Personen und aus verschiedenen gründen vor dem hofgericht Rott-
weil verklagt und in die acht gebracht. die meisten dieser Klagen richteten sich 
gegen graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig, der allein zwölfmal geächtet 
wurde359. die Kläger waren teils adlige, teils Bürger der Reichsstadt ulm. die 

ulmer Bankier Lemlin ausgestellt hatten, wurden 1469 durch den augsburger Baruch 
Lemlin für ungültig erklärt. Scholl, Judengemeinde der Reichsstadt ulm (2012), s. 235 f., 
248.

356 stadta ulm urkunden 1441 nov. 7.
357 stadta ulm urkunden 1445 nov. 28.
358 Vgl. V.5.1.
359 sta LB B 95 Bü 27. in dieser akte werden nur die achturteile in einer Liste zusammen-

gefasst, ohne angabe der instanz, die die urteile verhängte. eine notiz in den hohenber-
gischen Rechnungsbüchern (vgl. folgende anmerkung) sowie die Begleitüberlieferung zu 
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achturteile zogen den Verkauf oder die Verpfändung sämtlicher verbliebener 
herrschaftsrechte der helfensteiner auf der ostalb nach sich, teils an die Reichs-
stadt ulm, teils an graf Ludwig von Württemberg-urach und teils an graf ulrich 
von Württemberg-stuttgart.

der bereits erwähnte georg von neuneck, hauptmann der herrschaft hohen-
berg, vermerkte in seinen Rechnungen für das Rechnungsjahr 1445/46, dass er 
mehrere ulmer Bürger, darunter einen Stumplin den kistenveger, mit fünf Reitern 
von ulm nach Rottweil geleitet hatte, die beabsichtigten, graf Friedrich von hel-
fenstein dort vor das hofgericht zu laden360. Wohl als Reaktion auf dieses druck-
mittel verpfändeten graf Friedrich und sein Bruder ulrich ihre anteile an der 
herrschaft im Filstal (Wiesensteig und hiltenburg) 1446 an die Reichsstadt ulm. 
gleichzeitig verpfändete der dritte Bruder, Ludwig, 1446 seinen anteil an der 
herrschaft für 8.000 fl. an graf ulrich von Württemberg-stuttgart, wohl um eine 
vollständige übernahme durch ulm zu verhindern361. angesichts der heraufzie-
henden Konfrontation mit Württemberg-stuttgart im zweiten städtekrieg dürfte 
dieser schritt in ulm spätestens in den folgenden Jahren für einige Beunruhigung 
gesorgt haben. Vielleicht sind die folgenden Klagen gegen Friedrich vor dem Rott-
weiler hofgericht, die im Zeitraum von 1447 bis 1454 zu vier achturteilen führten, 
als Versuch zu sehen, die Wiesensteiger Linie unter druck zu setzen: am 9. okto-
ber 1447 wurde Friedrich auf Klage der ulmer Bürger Konrad stricher und Peter 
Wiss geächtet, am 24. Januar 1448 auf Klage eines ulmer Juden namens moses, 
1454 erst durch Peter Froben, Thoman Stümlins saliger nachfare zu Ulm, dann 
durch Cuonrat Höschel den man nempt Kistenfeger362. 

trotz oder wegen dieser urteile willigte graf Friedrich 1448 darin ein, dass graf 
ulrich von Württemberg-stuttgart seinen anteil durch Beibringen der Pfand-
summe von ulm auslöste, obwohl der Pfandvertrag eine ablösung eigentlich frü-
hestens nach sechs Jahren erlaubte363. nach dem Zweiten städtekrieg gab ulm nach 
und nach seine Versuche auf, in Wiesensteig dauerhaft Fuß zu fassen, und ließ auch 

den durch Klaus von Villenbach und Ber von Rechberg erwirkten achturteilen (siehe 
unten) lässt jedoch darauf schließen, dass es sich bei der urteilenden instanz zumindest in 
diesen, wahrscheinlich aber auch in den anderen Fällen um das hofgericht Rottweil han-
delte. 

360 Hoptmans Jörgen von Newnegk zerung. (…) 5 guld. minder 2 beh. vertzart ich zu Rotwil, 
alz ich Stumplin den kistenveger und ander burger von Ulm gen Rotwil belait, alz sy graff 
Fridrichen von Helfenstain da fürladen; och da beschraib ich uff dieselben zit zu Balingen 
clag und antwurt gegen Hansen von Tirberg von dez maigerz wegen zu Binsdorf und waz 
3 tag und 3 neht uss und het 5 pferid. Müller, Quellen (1959), s. 199. denkbar wäre auch, 
dass es sich bei „stumplin“ und „Kistenveger“ um zwei verschiedene Personen handelt 
(dann wäre nach „stumplin“ ein Komma im editionstext zu ergänzen).

361 Schuhholz, Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), s. 47; Fritz, ulrich der Viel-
geliebte (1999), s. 87 f.

362 sta LB B 95 Bü 27. evtl. handelte es sich um denselben Kistenveger, den georg von neun-
eck 1445/46 nach Rottweil geleitet hatte; vgl. Müller, Quellen (1959), s. 199.

363 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 87 f.
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die ablösung des verbleibenden drittels an der herrschaft im Filstal durch Würt-
temberg-stuttgart zu. die Wiesensteiger, denen mit der vollständigen Verpfändung 
ihrer herrschaft im Filstal die dauerhafte Verdrängung von der ostalb drohte, 
 unternahmen daraufhin einen Versuch, teile ihres Besitzes auf gerichtlichem Weg 
zurückzuerhalten. graf ulrich von helfenstein-Wiesensteig verklagte 1454 den 
grafen von Württemberg-stuttgart vor dem kaiserlichen Kammergericht auf  
die Rückgabe von zwei dritteln an Wiesensteig. Kaiser Friedrich iii. urteilte am  
14. märz 1455 zu seinen gunsten, Württemberg-stuttgart weigerte sich jedoch, das 
urteil anzuerkennen. durch Vermittlung des markgrafen albrecht von Branden-
burg-ansbach kam am 9. oktober 1457 ein Vergleich zustande, nach dem graf 
ulrich von helfenstein-Wiesensteig wenigstens ein drittel der herrschaft zurück-
erhalten sollte. da er seine Zustimmung zu dieser tädigung bald widerrief, ver-
klagte ihn graf ulrich von Württemberg-stuttgart vor dem hofgericht Rottweil 
und erwirkte am 1. dezember 1457 acht und anleite gegen ihn364. 

die grafen von helfenstein-Blaubeuren verkauften inzwischen dauerhaft ihre 
sämtlichen Besitzungen an Württemberg-urach. 1447 kaufte graf Ludwig von 
Württemberg-urach von graf Konrad von helfenstein-Blaubeuren die herrschaft 
Blaubeuren für 40.000 fl. und ein jährliches Leibgeding von 200 fl. und konnte 
damit das 1442 gescheiterte expansionsprojekt doch noch verwirklichen365. die 
grafen Konrad und ulrich d. J. von helfenstein-Blaubeuren verkauften außerdem 
1448 ihre herrschaft im Brenztal mit schloss hellenstein und heidenheim an graf 
ulrich von Württemberg-stuttgart, für einen Kaufpreis von 53.300 fl. und ein jähr-
liches Leibgeding von 450 fl., für das der Württemberger den Brüdern die stadt 
Leipheim zur nutznießung überschrieb366. dieses Leibgeding wurde für Konrad 
und ulrich zur einzigen Besitzgrundlage, ihr eigengut war vollständig verkauft. 

inzwischen versuchte auch eine Reihe adliger gläubiger in den vierziger und 
fünfziger Jahren sowohl von den Blaubeurern als auch von den Wiesensteigern 

364 die Begründung seines anspruchs ist etwas kompliziert: Wiesensteig hätte im städtekrieg 
laut vertraglicher Vereinbarung zwischen ulm und Württemberg-stuttgart neutral bleiben 
sollen, da beide anteil an der herrschaft hatten. graf ulrich von helfenstein-Wiesensteig 
– im städtekrieg diener Württemberg-stuttgarts – annektierte jedoch 1450 das ulmer 
drittel an Wiesensteig; später begründete er dies damit, er habe ulm in eigener sache und 
nicht als helfer Württembergs angegriffen und sei somit auch nicht an den württem-
bergischen Vertrag mit ulm gebunden gewesen. auf Beschwerde ulms hatte der graf  
von Württemberg-stuttgart, der nach dem Krieg auf ausgleich mit ulm bedacht war, dem 
helfensteiner das annektierte drittel wieder abgenommen und an ulm restituiert, bevor er 
die ulmer anteile an Wiesensteig aufkaufte und damit zum alleinigen herrn von Wiesen-
steig wurde. graf ulrich von helfenstein-Wiesensteig klagte nun gegen die Restituierung 
des annektierten teils von Wiesensteig an ulm und gegen den 1446 erfolgten Verkauf des 
drittels an Wiesensteig, das seinem Bruder Ludwig gehört hatte, an Württemberg-stutt-
gart, da er wegen des Verkaufs nicht um erlaubnis gefragt worden sei. Fritz, ulrich der 
Vielgeliebte (1999), s. 110 f., 154 – 157. 

365 sta LB B 95 Bü 37; vgl. Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 88. 
366 sta LB B 95 u 133.
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 finanzielle ansprüche einzuklagen. Bis 1447 lässt sich beobachten, dass Personen, 
die in der schuldverschreibung der helfensteiner von 1442 als Bürgen gesiegelt hat-
ten, mittlerweile als gläubiger auftraten. so wies Klaus von Villenbach 1444 seine 
ehefrau für ihre morgengabe auf die schuld der grafen von helfenstein-Blau-
beuren an367. 1447 zahlte Konrad von helfenstein-Blaubeuren ihm eine teilschuld 
von 200 fl. zurück368. Vor dem 1. dezember 1453 – der genaue Zeitpunkt lässt sich 
nicht feststellen – erlangten neun adlige eine gerichtliche anleite auf das württem-
bergische Leibgeding von 450 fl., das graf ulrich von helfenstein-Blaubeuren für 
den Verkauf seiner herrschaft im Brenztal empfangen sollte. Vier der adligen, die 
ihn in die acht gebracht hatten, waren bei der aufnahme des 24.000-fl.-Kredits 
von 1442 gewährsleute der grafen von helfenstein-Blaubeuren gewesen, u. a. 
Klaus von Villenbach und Ber von Rechberg-staufeneck. diese personelle über-
einstimmung der gläubiger von 1453 mit den Bürgen von 1442 ist ein sicherer hin-
weis darauf, dass zumindest diese vier Kläger ihre ansprüche wirklich aus dem 
betreffenden 24.000-fl.-gulden-darlehen ableiteten und nicht etwa aus anderen 
schulden der helfensteiner, die nicht überliefert sind369. 

in einem am 1. dezember 1453 durch graf ulrich von Württemberg-stuttgart 
vermittelten ausgleich wurden den gläubigern des Blaubeurers 200 fl. seines jähr-
lichen Leibgedings zuerkannt370. er selbst erhielt einen bescheideneren amtssitz zur 
nutznießung übertragen, Burg Beilstein, an der grenze zur Kurpfalz gelegen371, 

367 tLa innsbruck sigmundiana Xiii nr. 47.
368 am 14. april 1447 quittierten ulrich und hans von Rietheim zu Kaltenberg sowie  

Ritter Klaus von Villenbach den grafen ulrich und Konrad zu helfenstein-Blaubeuren 
über 200 fl. von 800 fl. schuld (sta LB B 95 Bü 30 nr. 110). in der Verschreibung vom  
13. Juli 1442 (sta LB B 95 Bü 97 nr. 242) hatte ein Konrad von Rietheim zu Rymßhart mit 
Villenbach als Bürge der grafen von helfenstein-Blaubeuren gesiegelt.

369 aus Korrespondenzen mit graf ulrich von Württemberg-stuttgart geht hervor, dass 
Klaus von Villenbach, Ber von Rechberg mit seinem sohn Veit, die grafen ulrich, Wilhelm 
und Ludwig von öttingen, diepold güß von güssenberg, hans von Knöringen und Ru-
dolf von Pfahlheim als gläubiger 1453/54 gegen graf ulrich von helfenstein-Blaubeuren 
prozessierten (sta LB B 95 Bü 41; vgl. Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 156, der hier 
irrtümlich graf ulrich von helfenstein-Wiesensteig statt graf ulrich von helfenstein-
Blaubeuren nennt). Ber von Rechberg und graf Wilhelm von öttingen waren im ulmer 
darlehen von 1442 mitschuldner, hans von Knöringen und Klaus von Villenbach Bürgen 
gewesen. außer dem mitschuldner graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig fehlen in 
dem Prozess von 1453/54 vier Bürgen der Blaubeurer: hans steinhauser, der im Vorjahr 
durch graf Ludwig von helfenstein-Wiesensteig ermordet worden war (siehe unten), 
Konrad von Rietheim, Konrad von suntheim und Lutz von Westernach. neu hinzuge-
kommen waren dagegen diebold güss und Rudolf von Pfahlheim, die möglicherweise 
Rietheim, suntheim und Westernach ihre ansprüche abgekauft oder diese von ihnen ererbt 
hatten. sta LB B 95 Bü 97 nr. 242.

370 sta LB B 95 Bü 41; vgl. Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 156.
371 sta LB B 95 Bü 41. Bei Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 155, verschmelzen ab hier 

die beiden grafen ulrich von helfenstein zu einer Person (graf ulrich von helfenstein-
Wiesensteig). danach wird graf ulrich von helfenstein-Wiesensteig als württembergischer 
amtmann in Beilstein genannt. die urkunde meint aber eindeutig graf ulrich von hel-
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verlor in den folgenden Jahren jedoch auch diesen Rest durch einen missglückten 
seitenwechsel zu Kurfürst Friedrich von der Pfalz372 und wurde 1457 durch den 
grafen von Württemberg-stuttgart wegen unrechter Fehdeführung in die acht des 
hofgerichts Rottweil geklagt373. 

die Rolle der Ritter Ber von Rechberg-staufeneck und Klaus von Villenbach ist 
in diesem Zusammenhang besonders bedeutsam, weil sie parallel auch hofgerichts-
klagen gegen adlige anstrengten, die wie sie selbst für die grafen von helfenstein-
Blaubeuren gebürgt hatten, darunter die grafen von helfenstein-Wiesensteig und 
hans von Rechberg.

auch die Wiesensteiger Linie wurde neben ihren ulmer gläubigern durch eine 
Reihe von adligen gerichtlich verfolgt, insbesondere graf Friedrich von helfen-
stein-Wiesensteig. mindestens eine dieser Klagen bezog sich auf einen von graf 
Friedrich von helfenstein-Wiesensteig 1442 geleiteten Feldzug gegen Burg schatz-
berg374. hinzu kamen drei weitere achturteile wegen unrechten Raubes zwischen 
1441 und 1446, die durch sigmund, david und eberhard vom stein angestrengt 
wurden375. der hintergrund dieser Klagen ist unklar. 

im Fall zweier weiterer achturteile gegen graf Friedrich lässt die identität der 
Kläger einen Zusammenhang mit dem hinlänglich erwähnten schuldbrief der gra-
fen von helfenstein-Blaubeuren aus dem Jahr 1442 vermuten, in dem der Wiesen-
steiger als mitschuldner gesiegelt hatte: am 15. dezember 1447 wurde Friedrich 
auf Klage des Klaus von Villenbach geächtet, am 1. april 1448 auf Klage des Ber 
von Rechberg-staufeneck – dieselben Personen also, die auch acht und anleite 
gegen graf ulrich von helfenstein-Blaubeuren erwirkten376. in diesem Zusam-

fenstein-Blaubeuren, denn der graf von Württemberg-stuttgart als aussteller begründet 
die Verleihung von Beilstein an ihn mit seinen aus dem Verkauf der herrschaft im Brenztal 
1448 herrührenden Leibgedingsansprüchen. 

372 Von Burg Beilstein aus führte er mit hans von Rechberg Fehde gegen die Reichsstädte (vgl. 
prosopograph. anhang). 1456 wandte er sich jedoch gegen graf ulrich von Württemberg, 
verkaufte dem pfälzischen Kurfürsten auf dem höhepunkt der pfälzisch-württember-
gischen spannungen das öffnungsrecht für Beilstein, begab sich in pfälzische dienste und 
wurde daraufhin aus Beilstein vertrieben (Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 156 f.). 
1457 verpfändete er den Rest seines württembergischen Leibgedings an eine gruppe von 
adligen, von denen zumindest einige pfälzische diener waren (sta LB B 95 Bü 30 nr. 114). 
diese verkauften den Leibgedingsbrief 1459 an graf ulrich von Württemberg (sta LB B 
95 u 168).

373 sta LB B 95 u 156 – 164.
374 am 24. Februar 1446 erwirkte Konrad von hornstein-grüningen die acht gegen graf 

Friedrich von helfenstein-Wiesensteig wegen eroberung und Zerstörung der Festung 
schatzberg. Zu diesem ereignis siehe prosopograph. anhang zu Jos von hornstein-
schatzberg. sta LB B 95 Bü 27. 

375 10. mai 1441: acht wegen unrechten Raubes auf Klage des sigmund vom stein; 21. Februar 
1444: acht wegen unrechten Raubes auf Klage des eberhard vom stein; 16. mai 1446:  
acht (ohne angabe des grundes) auf Klage des david und eberhard vom stein. sta LB  
B 95 Bü 27.

376 sta LB B 95 Bü 27. 
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menhang sei schon einmal vorweggenommen, dass Villenbach und Rechberg-stau-
feneck fast gleichzeitig auch acht und anleite gegen hans von Rechberg erwirk-
ten, und zwar ebenfalls vor dem Rottweiler hofgericht377. auf den Zusammenhang 
zwischen diesen Klagen soll später noch eingegangen werden. 

ihren anspruch gegen den Wiesensteiger hielten Villenbach und Rechberg-stau-
feneck über lange Zeit hinweg aufrecht: noch am 22. august 1459 bestätigte Kaiser 
Friedrich iii. auf antrag des Ber von Rechberg, Klaus und diebold von Villenbach 
sowie einem herrn von Freyberg ihre erlangte acht und anleite gegen graf Fried-
rich von helfenstein-Wiesensteig und gebot dem grafen ulrich von Württemberg-
stuttgart, die genannten bei der Verfolgung ihres anspruchs nicht zu behindern378. 
Vermutlich hatten die Betreffenden mit Verweis auf ihr anrecht auf den Besitz des 
helfensteiners von Württemberg gefordert, entweder einen anteil an der herr-
schaft Wiesensteig-hiltenburg zu erhalten oder durch Württemberg entschädigt zu 
werden379. noch 1471 bestätigte das hofgericht Rottweil den Fortbestand der über 
Friedrich verhängten acht380, die Kaiser Friedrich iii. schließlich 1473 aufhob381.

außer graf Friedrich wurde auch sein Bruder Ludwig vor dem Rottweiler hof-
gericht angeklagt und geächtet, allerdings aus einem anlass, der auf den ersten 
Blick nichts mit den Klagen gegen Friedrich zu tun hatte: graf Ludwig von hel-
fenstein-Wiesensteig soll um 1451 einen gewissen hans steinhauser im württem-
bergischen geleit bei Kirchheim ermordet haben. steinhausers gleichnamiger sohn 
brachte den grafen daraufhin am 23. Januar 1453 in die acht des hofgerichts Rott-
weil und wandte sich zugleich an den Kaiser, der daraufhin seinerseits dem grafen 
ulrich von Württemberg-stuttgart gebot, den helfensteiner zur Rechenschaft zu 
ziehen382. dieser lag um diese Zeit selbst mit Ludwig im streit um dessen dienst-
geldforderungen für die Burghut auf schloss aichelberg, ein amt, dass er als 
 ausgleich für rückständige Zahlungen des grafen ulrich aus dem Verkauf seines 

377 Vgl. V. 5.1.
378 Uns haben unser und des Reichs lieben getrewen Ber von Rechberg von Hohenrechberg, 

Claus und Diepolt von Vilenbach und Bens von Freiberg furbringen lassen, wie das sy den 
edeln unsern und des Reichs lieben getrewen Friderichen Graven zu Helffenstein in Acht 
erclagt und darauf sein gutere wider in mit Recht erlanngt und ervolgt haben, darein du in 
Irrung und eintrag zetund understandest als sy vermeinen unbillich und wiewol wir dir 
vormals mit unserm kayserlichen brieve geschriben und bevolhen haben, sy an iren er
lanngten rechten derselben gutere ungeirret und unbekumbert zu lassen (…). sta LB B 95 
Bü 45. ein Matern vo(n) Friberg hatte 1456 ein achturteil gegen graf Friedrich erwirkt. 
sta LB B 95 Bü 27.

379 Vgl. das Vorgehen derselben adligen gegen graf ulrich von Württemberg aufgrund ihrer 
anleite auf den Besitz des grafen ulrich von helfenstein-Blaubeuren (siehe o.) sowie, 
bereits früher, wegen einer anleite gegen hans von Rechberg (siehe folgendes Kapitel).

380 sta LB B 95 u 176.
381 ebd., Bü 46.
382 achturteil des Rottweiler hofgerichts, sta LB B 95 u 91 und das kaiserliche gebot,  

sta LB B 95 Bü 27. Vgl. Schuhholz, graf Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), 
s. 47 – 49.  
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drittels an Wiesensteig erhalten hatte. Bei mindestens zwei gelegenheiten wurde 
Ludwig durch graf ulrich von Württemberg-stuttgart inhaftiert383. erst 1470 hob 
das hofgericht Rottweil die acht gegen ihn auf, nachdem graf Ludwig mit einem 
eid seine unschuld am tod des hans steinhauser beschworen hatte384.  

der mord an hans steinhauser ist indes ein weiterer hinweis auf einen Zusam-
menhang zwischen dem schuldbrief der grafen von helfenstein-Blaubeuren von 
1442 und den Klagen Villenbachs und Rechberg-staufenecks gegen graf Friedrich 
von helfenstein-Wiesensteig: hans steinhauser war nämlich wie die beiden Kläger 
1442 Bürge der Blaubeurer gegenüber ulm gewesen385. offensichtlich hatten sich 
die Blaubeurer und ihre nähere Verwandtschaft, d. h. hans von Rechberg und die 
Wiesensteiger Linie, nach der Kreditaufnahme von 1442 mit einigen ihrer Bürgen 
– insbesondere Rechberg-staufeneck, Villenbach und steinhauser – überworfen. 
Wie im Fall des Falkensteiner Familienstreits könnte die ursache dieses Zerwürf-
nisses in der instrumentalisierung Rottweiler achturteile zur Legitimierung der 
territorialen expansion Württembergs liegen, denn unter den adligen anklägern 
der helfensteiner waren wiederum einige uracher Räte.

in Zusammenhang mit den Rottweiler achturteilen gegen die helfensteiner sei 
hier kurz auf die Parallelität zwischen der gründung der gesellschaft mit st. Wil-
helm im Kontext des ersten städtekriegs und dem auftreten der städtefeinde um 
1440 hingewiesen: in beiden Zusammenhängen waren jeweils die helfensteiner 
(und mit ihnen ihre adligen Bürgen) in gefahr geraten, durch eine instrumentalisie-
rung finanzieller ansprüche ulms ihren Besitz zu verlieren. in beiden Fällen for-
mierten sich zeitnah hierzu städtefeindliche adelsbündnisse: 1382 die gesellschaft 
mit st. Wilhelm, um 1440 die lockerer organisierten städtefeinde. 

Vermutlich bildeten ulmer gläubigerforderungen auch den hintergrund für den 
überfall auf ulmer Bürger im Filstal 1440, der das in Kapitel iV.2. zitierte soge-
nannte „Lied der Raubritter“ inspirierte. das Filstal gehörte damals teils zu jenem 
teil des ulmer territoriums, das die Reichsstadt 1396 von den helfensteinern 
übernommen hatte; in unmittelbarer nähe des schauplatzes des überfalls lag aller-
dings auch die noch helfensteinische herrschaft Wiesensteig. einer der täter des 
überfalls war jener siegfried von Zillenhart, dessen Vater den grafen von helfen-
stein-Blaubeuren 3.000 fl. geliehen hatte und für den hans von Rechberg seiner-
seits wenige monate später 540 fl. schulden aufnahm386.

383 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 155.
384 sta LB B 95 u 93. Vgl. Schuhholz, graf Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), 

s. 49.
385 Vgl. schuldbrief v. 1442, sta LB B 95 Bü 97 nr. 242: Hann[s] de[r] Stainhuser. Bereits am 

4. Juni 1451 ist in einem Brief des grafen ulrich von Württemberg davon die Rede, dass 
der helfensteiner sich vor ihm der geschicht von des Steinhusers seligen wegen verantwor-
ten solle (ebd., Bü 27).

386 Vgl. V.5.1.
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das „Lied der Raubritter“ deutet die arroganz der ulmer, die ihre späteren 
 angreifer geduzt haben sollen, insbesondere aber den hochmut eines gewissen 
 Kistenfeger als anlass für den Zorn der adligen, der den angriff auf die Reichs-
städte provozierte:

Din junker bin ich iez alhie,
zuo Ulm sprachst du mir junker nie,
din duzgesel was ich ie und ie.
Nun hab dir das! 
Ich schlag dich baß! 
Da ich zuo Ulm saß,
din narr ich was.
(…)
Der Kistenfeger ist ein gesel,
er hat uns gemacht ein guot geschel,
das was der richstet ungefel.
Sin hoffart groß
det in den stoß;
sie worden bloß, 
das sie verdroß387.

diese erwähnung Kistenfegers deutet darauf hin, dass die Ressentiments der 
 adligen sich speziell auf den druck zum Verkauf herrschaftlicher Besitzungen 
 bezogen, die aus den ansprüchen reichsstädtischer gläubiger entstanden: ein 
Kisten feger ließ graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig um 1445/46 vor das 
Rottweiler hofgericht laden, eine weitere Person mit diesem namen brachte den 
grafen 1454 in die acht388. die Verbindung öffentlich geäußerter städtefeindlicher 
Ressentiments zu konkreten, aktuellen ereignissen und Personen spricht sehr 
dafür, dass solche Äußerungen bei den langfristigen städtefeinden nicht nur eine 
taktik zur mobilisierung von Verbündeten waren, sondern gleichzeitig ausdruck 
ihrer tatsächlichen haltung. Ähnliche auslöser könnten bei dem öttinger die Zer-
störung seiner zollerischen stammburg, bei den herren von geroldseck die ein-
nahme von Burg und stadt sulz, bei den grafen von Werdenberg-sargans die dro-
hende Pfändung des sarganserlands und bei den herren von eisenburg ihre 
sukzessive „entmachtung (…) durch memminger Bürger“389 gewesen sein.

387 Steiff/Mehring, geschichtliche Lieder (1912), s. 16 f., str. 12, 14.
388 Vgl. o. s. 325. diese these wird dadurch geschwächt, dass die nachgewiesenen gericht-

lichen initiativen Kistenfegers gegen den grafen eher nach der entstehung des Liedes zu 
datieren sind. denkbar wäre jedoch, dass Kistenfeger bereits zu einem früheren Zeitpukt 
finanzielle Forderungen gegen adlige mit gerichtlichen mitteln verfolgt hatte.

389 Blickle, memmingen (1967), s. 224.
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4.4  Die Ankläger, der Uracher Hof und die Gesellschaft  
mit St. Georgenschild 

in einem bei martin crusius überlieferten Bericht beschreibt der geistliche Johann 
spenlin die von ihm vorgenommene taufe des späteren grafen eberhard im Bart 
von Württemberg-urach am 18. dezember 1445. höhepunkt ist die schilderung 
einer von Bischof heinrich von Konstanz geführten Prozession, in deren mitte der 
täufling auf einem schwarzen samtkissen von schloss hohenurach zur uracher 
Pfarrkirche getragen wurde. Bei der hofdame, der diese ehrenvolle aufgabe über-
tragen wurde, handelte es sich laut spenlin um eine Frau von Rechberg, genauer 
gesagt um Barbara, Herrn Beeren Weib von Rechberg390. die zentrale Rolle der 
Barbara von Rechberg in der Zeremonie lässt darauf schließen, dass ihr ehemann, 
Ber von Rechberg-staufeneck, um diese Zeit bei eberhards Vater, graf Ludwig von 
Württemberg-urach, in besonders hohem ansehen stand. dies bestätigt die Liste 
der uracher Räte aus der Zeit von graf Ludwigs tod, in der Ber von Rechberg-
staufeneck ebenso erscheint wie Klaus von Villenbach. Zumindest einige der 
 adligen ankläger der grafen von helfenstein-Blaubeuren und der grafen von 
 helfenstein-Wiesensteig waren also fest am uracher hof verankert. dies gilt auch 
für eberhard vom stein, der graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig 1444 und 
1446 in Rottweiler acht brachte, denn er wird in derselben Liste uracher Räte ge-
nannt391, wie übrigens in den vierziger und fünfziger Jahren auch weitere herren 
vom stein392. möglicherweise hatten auch eberhards Klagen gegen den Wiesenstei-
ger etwas mit Forderungen an die Blaubeurer Linie zu tun, denn 1452 überschrieb 
graf Konrad von helfenstein-Blaubeuren sein aus den güterverkäufen an Würt-
temberg-urach erworbenes Leibgeding von jährlich 200 fl. an einen eberhard vom 

390 Ward nun Graf Eberhard getauft über 8 Tag, nachdem er gebohren ward. Das war auf 
Samstag, den 18. Decembr. Magister (…) Hanns Spenlin taufet den Herrn: und ward ge
nannt Eberhard. Das war darnach der ältere Eberhard. Der Taufstein aber war überzogen 
mit einem schneeweissen leinen Tuch: und das Kind mit grossen Ehren und ganz löblich zu 
Urach herab aus meiner gnädigen Frawen Gemach getragen, von der vorgenannten Fra
wen von Rechberg in einem Küssen: welches überzogen war mit einem köstlichen gemussir
ten schwarzen Sammet (…). Zitiert nach Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 
(1746), S. 879 f. die genannte Frau von Rechberg wird an früherer stelle genauer identifi-
ziert als Herrn Beeren Weib von Rechberg (Barbara, eine gebohrne Freyin von Rotenburg 
und Kaltern) (s. 879). Zur Quelle und ihrer überlieferung bei martin crusius Zitter, 
Leib ärzte (2000), s. 49 – 56.

391 Liste der uracher Räte und diener beim tod des grafen Ludwig i.; Steinhofer, neue 
Wirtenbergische chronik 2 (1746), S. 924 – 928.

392 Württembergische Räte aus der Familie vom stein (außer eberhard vom stein) nach Stein-
hofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746): 1434 Wolf vom stein zu Klingenstein 
(s. 780), 1442 Wolf vom stein (identisch? s. 840); ein hans vom stein zu Klingenstein war 
1442 einer der unterhändler graf Ludwigs von Württemberg-urach bei dessen erstem, 
erfolglosen Versuch, Blaubeuren auf Wiederkauf zu erwerben (s. 845) und siegelte am  
31. Januar 1452 als uracher Rat, ebenso wie hans vom stein zu Ronsberg (hsta stuttgart 
a 602 nr. 5189).
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stein zu emerkingen393. eine Verbindung eberhards und der übrigen herren vom 
stein, die den grafen von helfenstein-Wiesensteig in Rottweiler acht brachten, 
zum Familienverband der schlegler und der Familie speth ist wahrscheinlich394, 
aufgrund der unklaren genealogie dieser Familie jedoch nicht eindeutig nachzu-
weisen.

eberhard vom stein war darüber hinaus in eine weitere gruppe eingebunden, die 
am uracher hof erheblichen einfluss ausübte und in der wiederum Ber von 
Rechberg-staufen eck und Klaus von Villenbach jeweils eine führende Rolle spiel-
ten, nämlich der Rittergesellschaft mit st. georgenschild an der donau. Ber von 
Rechberg war 1439 mitglied, 1441, 1451 und 1459 hauptmann dieser gesell-
schaft395, Klaus von Villenbach war 1441 und 1451 mitglied und 1442 haupt-
mann396, eberhard vom stein siegelte mit seinem Verwandten hans vom stein zu 
Ronsberg in einem Vertrag von 1451 als mitglied397.

diese adelseinung dürfte ab den späten vierziger Jahren neben der Familie speth 
mit ihrem sippenverband die mächtigste gruppe am uracher hof gewesen sein. 
schon 1437 hatten die teilgesellschaften im hegau und in oberschwaben Bünd-
nisse mit Württemberg geschlossen, die nach der teilung von 1442 jedoch nur im  
uracher Landesteil über 1445 hinaus Bestand hatten398. Von 26 adligen, die am  
23. april 1447 – dem georgstag – in den dienst des grafen Ludwig von Württem-
berg-urach traten399, lassen sich mindestens 13 als mitglieder der georgenschild-
gesellschaften im hegau und an der donau identifizieren, darunter sämtliche bei 

393 sta LB B 95 Bü 39 nr. 141.
394 Vgl. erwähnung mehrerer herren vom stein als mitglieder des schleglerbundes bei 

Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 180 f. sowie als angehörige des speth-
netzwerks bei Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 212.

395 am 4. Februar 1441 siegelt Ber von Rechberg in einem schiedsgerichtsurteil als haupt-
mann der Rittergesellschaft mit st. georgenschild an der oberen donau (tLa innsbruck 
urk. i nr. 6589), erneut 1451 im Bündnis der gesellschaft mit den unmündigen grafen 
von Württemberg-urach (hsta stuttgart a 602 nr. 5188) und zuletzt 1459 (Kruse/
Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 213). Bereits in einem schiedsgerichtlichen ur-
teil von 1439 wird im Zusammenhang mit Ber eine gesellschefft, darinne er ist erwähnt 
(hsta münchen, abt. 1, Pfalz-neuburg Varia Bavarica urk. nr. 1719), wahrscheinlich 
ebenfalls die gesellschaft in oberschwaben.

396 Obenaus, st. Jörgenschild (1961), s. 42 f.
397 hsta stuttgart a 602 nr. 5188.
398 Obenaus, st. georgenschild (1961), s. 242 f.
399 es handelte sich um die grafen Johann und eberhard von Werdenberg, abt georg von 

salem, graf heinrich von tengen, Werner von Zimmern, den Konstanzer domherrn 
 Burkhard von Randeck, Wilhelm von grünenberg, eberhard truchsess von Waldburg, 
Konrad und Berthold von schellenberg, hans und heinrich von Klingenberg, Burkhard, 
Wilhelm und Konrad von homburg, heinrich von Randeck, thüring jun. und thüring 
sen. von hallwil, hans der Ältere und Frischhans von Bodman, Konrad und Jakob von 
Fridingen, Wolf von Jungingen, Rudolf von Brandeck und Wolf von heggelbach. hsta 
stuttgart a 602 nr. 5187, transkription bei Sattler, geschichte des herzogthums 2 
(1768), Beil. 75, s. 125.
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Kruse, Ranft und Paravicini aufgelisteten grafen, herren und Ritter, die zwischen 
1444 und 1463 hauptleute einer dieser gesellschaften wurden400: allein zahlenmä-
ßig waren die gesellschaften also stark am uracher hof vertreten. der oberschwä-
bische georgenschild schloss am 4. oktober 1451 ein Bündnis mit den unmündigen 
grafen von Württemberg-urach. Knapp vier monate später schloss Württemberg-
urach am 31. Januar 1452 ein Bündnis mit einer neu gegründeten „gesellschaft mit 
st. georgenschild vor dem schwarzwald“, der wiederum einige mitglieder von 
schlegler-Familien angehörten. Viele der Personen, die in diesem Bündnissen als 
Vertreter der gesellschaften in oberschwaben und vor dem schwarzwald auftreten, 
waren bereits zuvor uracher Räte und mitglieder der uracher Vormundschafts-
regierung; teilweise erscheinen dieselben Personen im einen Bündnisvertrag als 
 Vertreter der betreffenden gesellschaft und im anderen Bündnisvertrag als Vertreter 
der grafen von Württemberg-urach401.

400 graf Johann von Werdenberg und Burkhard von homburg werden 1445 als hauptleute 
vermutlich der teilgesellschaft im hegau genannt (Zuordnung aufgrund der darstellung 
bei Kruse/Ranft/Paravicini unklar). hans der Ältere von Bodman war 1442 mitglied der 
gesellschaft im hegau. graf heinrich von tengen und Frischhans von Bodman werden 
1445 als mitglieder erwähnt, 1447 außerdem hans von heggelbach sowie Konrad und 
Wilhelm von homburg. Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 212 f. Konrad 
von schellenberg und Wolf von Jungingen waren 1437 mitglieder der gesellschaft im 
hegau; Sattler, geschichte des herzogthums 3 (1768), Beil. 62, s. 106 f. ersterer betei-
ligte sich 1444 an dem Versuch des georgenschild-hauptmanns Peter von Freyberg, Wal-
ter von Königsegg in Leutkirch festzusetzen; stadta Rottweil ii. arch. ii. abt.-Lade: 
LViii Faszikel 5 nr. 6. Zu heinrich von Randegg vgl. Marolf, hans von Rechberg (2006), 
Reg. 1444 Juni 4, s. 280; zu Wilhelm v. grünenberg vgl. ebd. s. 72 (seit 1436 als mitglied der 
gesellschaft im hegau erwähnt). in späteren Jahren erschienen 1455 hans von Klingen-
berg und 1457 heinrich von Randegg jeweils als hauptmann der gesellschaft im hegau, 
eberhard truchsess von Waldburg 1456 als mitglied der gesellschaft in oberschwaben. 
Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 213. 

401 Konkret: im Bündnis der oberschwäbischen gesellschaft mit Württemberg-urach vom  
4. oktober 1451 werden als Vertreter der gesellschaft hauptmann Ber von Rechberg, 
simon von stoffeln, hans vom stein zu Ronsberg, eberhard vom stein, ulrich von 
 schienen, Klaus von Villenbach, Benz von Bergheim, Wilhelm von gundelfingen, hans 
von stadion, diebold güss und hans von Knöringen genannt, als Vertreter Württembergs 
die uracher Räte albrecht speth, hans truchsess von Bichishausen, Wolf von Bubenho-
fen, Wolf von neuhausen und hans thumb von neuburg der Ältere (hsta stuttgart  
a 602 nr. 5188). in einem weiteren Bündnis mit herzog albrecht Vi. von österreich ist 
außerdem hans vom stein zu Klingenstein mitglied der oberschwäbischen gesellschaft 
(hhsta Wien aB XiV/1/7 urkunden, 30. Juni 1453). im Bündnis der gesellschaft vor 
dem schwarzwald mit Württemberg-urach vom 31. Januar 1452 werden als Vertreter der 
gesellschaft graf sigmund von hohenberg, hans von Weitingen (Johanniterkomtur der 
großballei Rhodos) sowie als hauptmann Konrad von Weitingen, hans von hailfingen, 
Rudolf von ehingen, merck von hailfingen, Konrad von Bubenhofen und hans von gült-
lingen zu entringen genannt, als Vertreter Württembergs die uracher Räte graf eberhard 
von Werdenberg-heiligenberg, simon von stoffeln, hans vom stein zu Klingenstein, 
hans vom stein zu Ronsberg, eberhard vom stein, schwarzfritz von sachsenheim und 
Friedrich von enzberg. unter den sieglern ist übrigens auch hans von geroldseck-sulz, 



335

4.5 Zusammenfassung und Ausblick

diese enge personelle Verklammerung zwischen dem uracher hof und der geor-
genschild-gesellschaft gilt es besonders im hinblick auf die Klingenberger Fehde 
im auge zu behalten, bei der eine adelskoalition unter hans von Rechbergs Füh-
rung gegen den georgenschild und beide grafen von Württemberg kämpfte. Für 
den moment zählen jedoch vor allem die Parallelen zwischen den Klagen gegen die 
grafen von helfenstein und den zuvor beschriebenen hofgerichtsprozessen gegen 
die herren von geroldseck-sulz. hier wie dort brachten adlige Räte des grafen von 
Württemberg-urach durch Klagen vor dem Rottweiler hofgericht mehrere adlige 
Familien in die acht, die ihren Besitz früher oder später an Württemberg verkauften 
oder verpfändeten. dabei bleiben einige Zusammenhänge jedoch erklärungsbedürf-
tig: Wieso wurden aus einigen Bürgen der grafen von helfenstein-Blaubeuren 
plötzlich deren gläubiger? Wie begründeten diese gläubiger ihre  ansprüche gegen 
die grafen von helfenstein-Wiesensteig? und welcher Zusammenhang besteht zwi-
schen den achturteilen, welche die adligen gläubiger der helfensteiner erwirkten, 
und den güterverkäufen an Württemberg-urach und Württemberg-stuttgart?

die antwort auf die erste Frage wurde bereits angedeutet: dass adlige, die 
usprünglich als gewährsleute der grafen von helfenstein-Blaubeuren aufgetreten 
waren, im späteren Verlauf zu ihren gläubigern wurden, lässt darauf schließen, 
dass sie den ulmer gläubigern der Blaubeurer zumindest einen teil des 24.000-fl.-
Kredits abgekauft hatten. dies muss zwischen der aufnahme des Kredits 1442 und 
der anleite der ehefrau Klaus von Villenbachs auf die schuld der Blaubeurer 1444 
geschehen sein. Vielleicht waren die ulmer aufgrund mangelnder Zahlungsfähig-
keit der grafen an deren Bürgen herangetreten und hatten diese für ausstehende 
Zahlungen haftbar gemacht. Vielleicht ging die initiative für diese transaktion aber 
auch von den adligen selbst aus und zielte darauf ab, für ihren dienstherrn, graf 
Ludwig von Württemberg-urach, optionen für eine „feindliche übernahme“ der 
helfensteinischen Besitzungen zu erwerben. dies würde erklären, warum graf 
Ludwig den Kauf von Blaubeuren 1447 doch noch realisieren konnte, obwohl die 
helfensteiner offensichtlich, wie die aufnahme des Kredits von 1442 zur auf-
lösung des ersten Verkaufs an Württemberg-urach zeigt, ganz und gar nicht ver-
kaufswillig waren: graf Ludwig hätte dann durch seine Räte ein neues druckmittel 
in die hand bekommen. 

Was die zweite Frage betrifft, könnte man annehmen, dass die grafen von hel-
fenstein-Wiesensteig bei Klaus von Villenbach und Ber von Rechberg-staufeneck 
verschuldet waren und in die acht geklagt wurden, weil sie ihren Zahlungsver-

dessen Verhältnis zu urach und der gesellschaft jedoch nicht aus dem dokument hervor-
geht (hsta stuttgart a 602 nr. 5189). Konrad von Weitingen, hans von hailfingen, 
 Rudolf von ehingen und Konrad von Bubenhofen sind bereits am 6. dezember 1450 als 
uracher Räte mitglieder der Vormundschaftsregierung; Steinhofer, neue Wirtenber-
gische chronik 2 (1746), s. 929.
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pflichtungen nicht nachkamen. das gleiche müsste man allerdings auch bei hans 
von Rechberg voraussetzen, den die beiden ebenfalls in die acht klagten402. hierfür 
finden sich jedoch keinerlei Belege. gleichzeitig ist eine alternative deutung der 
ereignisse denkbar, die weniger unbekannte Variablen voraussetzt: demnach wur-
den Ber von Rechberg-staufeneck und Klaus von Villenbach zunächst, wie oben 
beschrieben, durch aufkauf ulmer Forderungen zu gläubigern der grafen von 
helfenstein-Blaubeuren. anschließend leiteten sie aus dieser gläubigerrolle finan-
zielle ansprüche gegen andere adlige ab, die als Bürgen für die schulden der Blau-
beurer haftbar gemacht werden konnten – darunter Personen, die mit ihnen selbst 
gemeinsam bei dem großen Kredit von 1442 als gewährsleute der grafen aufgetre-
ten waren, aber auch Bürgen aus anderen schuldverpflichtungen der Blaubeurer. 
Zu diesen Bürgen zählten sowohl angehörige der Wiesensteiger Linie, die damit in 
die schusslinie gerieten, als auch hans von Rechberg.

damit zur dritten Frage: nachdem die grafen von helfenstein-Blaubeuren ihren 
gesamten Besitz 1447 verkauft hatten, erwirkten Rechberg-staufeneck und Villen-
bach 1447 und 1448 achturteile gegen graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig. 
mit Blick auf die bisher geschilderten Fälle liegt der Verdacht nahe, dass es auch 
hier nicht darum ging, geliehenes geld zurückzuerhalten, sondern darum, eine 
rechtliche handhabe zu erwirken, um auch den Verkauf der Wiesensteiger güter 
zu erzwingen. da Friedrich zeitlich parallel im oktober 1447 und Januar 1448 auch 
durch zwei ulmer Bürger in Rottweiler acht geklagt worden war, musste er be-
fürchten, dass entweder die Reichsstadt ulm oder graf Ludwig von Württemberg-
urach ihn von seinem an ulm verpfändeten drittel an der herrschaft im Filstal 
vollends verdrängen würde. daher ließ er dieses Pfand noch im gleichen Jahr durch 
graf ulrich von Württemberg-stuttgart auslösen. damit gewann er ulrich zum 
Verbündeten gegen ulm und Württemberg-urach, denn dieser hatte damit ein in-
teresse daran, eine durchsetzung der ansprüche von Friedrichs gläubigern zu ver-
hindern. Zwar musste Friedrich immer noch die Pfandsumme aufbringen, um sein 
drittel an der herrschaft auslösen zu können. Jedoch war graf ulrich im gegen-
satz zu seinem Bruder in urach und der Reichsstadt ulm nicht daran interessiert, 
Friedrich zu zwingen, zusätzlich für die schulden der grafen von helfenstein-
Blaubeuren zu haften: es waren ja nicht seine diener, die hier als gläubiger auftra-
ten. dass Rechberg-staufeneck und Konsorten die Rottweiler urteile gegen graf 
Friedrich noch 1459 und 1471 bestätigen ließen und gegenüber graf ulrich von 
Württemberg-stuttgart forderten, dass er ihnen bei der durchsetzung ihrer an-
sprüche behilflich sein solle, zeigt, dass ulrich dazu wenig gewillt war. ganz ähn-
lich verhielt sich ulrich auch im Zuge des Verkaufs der herrschaft gammertingen-
hettingen durch hans von Rechberg, der im folgenden Kapitel behandelt wird.

402 siehe folgendes Kapitel.
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5.  Hans von Rechberg, das Hofgericht Rottweil und  
die Grafen von Württemberg

auch hans von Rechberg fasste nach dem tod seines Vaters im september 1436 
zunächst keinen Fuß am württembergischen hof. allerdings waren mitglieder 
 seiner Familie weiterhin in stuttgart vertreten, nämlich neben Vertretern anderer 
Linien der herren von Rechberg vor allem sein Bruder ulrich403. die auflösung 
der gesellschaft mit st. georgenschild in niederschwaben dürfte die stellung der 
hohenrechbergischen Linie am hof insgesamt jedoch erheblich geschwächt haben. 
die Rottweiler hofgerichtsprozesse, die hans’ Verwandter Ber von Rechberg-
staufeneck gegen ihn und die helfensteiner in gang setzte, weisen darauf hin, dass 
sich der rechbergisch-helfensteinische Familienverband über die gemeinsame haf-
tung für die schulden der grafen von helfenstein-Blaubeuren zerstritt. Vielleicht 
hat ein solches Zerwürfnis zu hans von Rechbergs geringer anbindung an den 
württembergischen hof in den vierziger Jahren beigetragen. Vielleicht hat auch 
hans von Rechberg in dem Bemühen, Zugang zum Rat der habsburgischen 
herzöge albrecht und sigmund zu finden, seine Kontakte in stuttgart und urach 
vernachlässigt. Fest steht, dass hans von Rechberg bis ende der fünfziger Jahre 
weder in stuttgart noch in urach präsent war und dass auch seine Besitzungen zum 
Ziel stuttgarter und uracher expansionsbestrebungen wurden.

5.1  Die Schulden der Helfensteiner und die Achturteile von 1445/47

Wie die grafen Friedrich und Ludwig von helfenstein-Wiesensteig hatte auch hans 
von Rechberg eine Bürgschaft für die grafen von helfenstein-Blaubeuren über-
nommen. am 30. september 1438 bürgten Rechberg sowie hans vom stein von 
Klingenstein mit ihrem ganzen Besitz für eine schuld des grafen Johann von hel-
fenstein-Blaubeuren bei dessen gläubiger Wolf von Zillenhart. Beide traten dabei 
für zwei andere Bürgen ein, die zuvor gestorben waren, Rechberg für seinen Vater 
heinrich, stein für einen gewissen Seytz von Wemdingen404. offensichtlich handelt 
es sich um jene schuld von 3.000 fl., die graf Johann an seine söhne weitervererbte 
und für die 1445 auch graf Ludwig von helfenstein-Wiesensteig seinen verstor-
benen Vater Friedrich als Bürgen beerbte405. die tatsache, dass hans von Rechberg 
und die grafen von helfenstein-Wiesensteig jeweils Bürgschaften für die grafen 
von helfenstein-Blaubeuren übernommen hatten, könnte erklären, warum sowohl 
Rechberg als auch die Wiesensteiger in den folgenden Jahren Forderungen seitens 
von gläubigern der Blaubeurer ausgesetzt waren. am besten lässt sich ein solcher 

403 Zu Ber von Rechberg vgl. oben, zu ulrich von Rechberg vgl. ii. 3.1.
404 hsta münchen, abt. 1, Pfalz-neuburg Varia Bavarica urk. nr. 1718; Regest bei Kanter, 

hans von Rechberg (1902) Reg. 8; vgl. s. 254, anm. 40.
405 Vgl. s. 323, anm. 354; sta LB B 95 Bü 29 nr. 107 f.
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Zusammenhang bei Ber von Rechberg-staufeneck und Klaus von Villenbach nach-
vollziehen, möglicherweise bestand er auch in Bezug auf die herren vom stein.

Zwei monate bevor verschiedene herren vom stein begannen, vor dem Rottwei-
ler hofgericht achturteile gegen graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig zu 
erwirken406, verkaufte hans vom Rechberg am 6. märz 1441 stadt und herrschaft 
hettingen für 6540 fl. an Konrad vom stein zu göffingen, wobei eben jener graf 
Friedrich als Zeuge siegelte407. im hinblick auf die gemeinsame Bürgschaft hans 
von Rechbergs und der grafen von helfenstein-Wiesensteig für die grafen von 
helfenstein-Blaubeuren wäre denkbar, dass einige herren vom stein sich wie Ber 
von Rechberg-staufeneck und Klaus von Villenbach von Bürgen zu gläubigern der 
Blaubeurer Linie gewandelt hatten, dass sie die übrigen Bürgen der Blaubeurer für 
deren schulden haftbar machten und hans von Rechberg hettingen verkaufte, um 
diese ansprüche zu bedienen. eine solche Forderung der herren vom stein wäre 
auch eine mögliche erklärung für den streit der Wiesensteiger mit den herren vom 
stein, in dessen Verlauf graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig vier mal durch 
verschiedene herren vom stein geächtet wurde. über diesen streit ist jedoch über 
die reine dokumentation der hofgerichtsurteile hinaus nichts bekannt. Zudem er-
scheinen bei jedem dieser ereignisse jeweils verschiedene herren vom stein, deren 
Verwandtschaftsverhältnisse sich nicht klären lassen.

eine weitere Veräußerung von herrschaftsrechten durch Rechberg dürfte in den 
Kontext der uracher südwestexpansion während der vierziger Jahre gehören. graf 
Ludwig von Württemberg-urach löste um 1442, also parallel zum Kauf der halben 
herrschaft hornberg und zu den Prozessen seiner Räte gegen die herren von ge-
roldseck und von Falkenstein, für 1.000 fl. und 400 lb. h. den Burgstall Vorder- und 
hinterlichtenstein von hans von Rechberg. Leider ist diese Rücklösung nur in zwei 
kopialen notizen überliefert, die genaueren umstände bleiben daher im  dunkeln408. 
Rechberg stand damals zwar noch nicht in der acht des Rottweiler hofgerichts, 
dennoch legt der zeitliche Zusammenhang nahe, dass diese Rück lösung eher würt-
tembergischem druck geschuldet war als Rechbergs Finanzbedarf, zumal sich für 
diese Zeit bereits eine enge Verbindung zwischen Rechberg und einigen adligen 
nachweisen lässt, die in Konflikt mit württembergischen Räten standen409. 

etwa neun monate vor dem Verkauf von hettingen hatte hans von Rechberg 
bereits ein darlehen aufgenommen, das ebenfalls in Zusammenhang mit seiner 
Bürgschaft für die grafen von helfenstein-Blaubeuren stehen dürfte. am 22. Juli 

406 Vgl. o. s. 324 f., anm. 359 f. und anm. 362; sta LB B 95 Bü 27.
407 hsta stuttgart a 602 nr. 6189, kurzes Regest bei Kanter, hans von Rechberg (1902), 

Reg. 92. 
408 archivarische notiz gabelkovers, vgl. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 14.  diese 

Rücklösung wird auch im Verzeichnis der württembergischen erwerbungen und  schulden 
aus der Regierungszeit des grafen Ludwig i. von Württemberg-urach erwähnt (hsta 
stuttgart a 602 nr. 282), dort allerdings ohne datum. Vgl. Schmitt, Burgenführer 1 
(1988), s. 56.

409 Vgl. V. 5.3.
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1440 liehen hans von Rechberg und hans von neuhausen gemeinsam einen Kredit 
von 540 fl. bei dem jüdischen geldverleiher seligmann in ulm410, wobei hans 
thumb von neuburg und Wolf schilling für beide bürgten. die hohe Zinsrate411 
lässt vermuten, dass eine längerfristige Laufzeit des Kredits eigentlich nicht vorge-
sehen war. die schuldner geben an, das darlehen wegen siegfried von Zillenhart 
aufgenommen zu haben412. da Zillenhart zeitweise zu den städtefeinden um hans 
von Rechberg gehörte, hat Kanter vermutet, dass dieser Kredit etwas mit einem 
von Zillenhart begangenen überfall in diesem Jahr zu tun hatte413. der schuldbrief 
von 1438 legt jedoch die interpretation nahe, dass Rechberg die 540 fl. in seiner 
eigenschaft als Bürge seines onkels, des grafen von helfenstein-Blaubeuren auf-
nahm. siegfried war nämlich einer der söhne des vermutlich inzwischen verstor-
benen Wolf von Zillenhart und dürfte dadurch einen teil von dessen ansprüchen 

410 seligmann war ein aus coburg stammender Bankier, der 1431 nach der Konstanzer 
 Judenverfolgung von dort nach ulm gezogen war, das Bürgerrecht erworben hatte  
und über glänzende Kontakte in den oberitalienischen Raum, aber auch zu König Fried-
rich iii. verfügte. Zur Person und Karriere seligmanns Scholl, Judengemeinde der 
Reichsstadt ulm (2012), s. 229 – 245 sowie speziell zur Kreditaufnahme durch Rechberg 
s. 234 f., 255. in diesem Zusammenhang ist relevant, dass zu seligmanns Kunden auch die 
Brüder Konrad und ulrich von helfenstein-Blaubeuren gehörten. Vgl. s. 323 f., anm. 354.

411 der Zinssatz betrug pro gulden vier heller wöchentlich, d. h. bei einem hauptgut von 540 
fl. bzw. 2.160 h. oder 9 lb. h. pro Woche bzw. 468 lb. h. pro Jahr.

412 die genaue Formulierung lautet: Ich, Hanns von Rehberg von Hohenrechberg, und ich, 
Hanns von Núhusen, und mit yn und von yren wegen ich, Hanns Thumm der jung von 
Núburg und ich, Wolff Schilling, veriehen offenlich für uns und all unser erben mit disem 
briefe, das wir und all unser erben unverschaidenlich schuldig syen und recht und redlichen 
gelten söllen dem beschaiden Seligman, Yuden ze Ulme, und sinen erben, funffhundert gul
din und viertzig guldin, (…) die wir obgenanten, Hanns von Rehberg und Hanns von 
Núhusen, ym von redlichen sachen und mit rechter kuntlicher rechnung und von des vesten 
Syfridz von Züllenhartz wegen uff hút disen tag datum dis briefs mit ym gethon haben, 
schuldig worden syen, mit dem geding, das demselben yuden und sinen erben nú hinnanhin 
och von hút disem tag alle wochen wöchenlich von yedem guldin ze yeder wochen besunder 
vier gút haller ze rechtem gesúch gan súllen, als lang und alle die wile ynen das obge(na)nt 
houptgút nit bezalt ist. hsta stuttgart a 602 nr. 6188. Regest bei Kanter, hans von 
Rechberg (1902), Reg. 9.

413 „trotz der günstigen Vermögenslage seiner Frau [Verena geb. truchsessin von Waldburg], 
die es ihm ermöglichte, am 30. märz 1438 für eine schuld seines onkels Johann von hel-
fenstein zu bürgen, kam hans von Rechberg durch seine Fehden bald in geldverlegen-
heiten. 1440 borgten er, hans von neuhaus, hans von neuburg und Wolf von schilling 
[sic], um siegfried von Zülnhart die herausgabe der gefangenen päpstlichen Legaten und 
ihres gutes zu ermöglichen, 540 goldgulden von dem ulmer Juden seligmann (…).“ Kan-
ter, hans von Rechberg (1902), s. 108. Kanter verweist bei seiner erwähnung eines päpst-
lichen Legaten auf Steinhofer, Wirtembergische chronik 2 (1746), s. 811 f., wo die ge-
fangennahme des Legaten Johannes de Oratoribus im Filstal am 15./16. Februar 1440 
durch siegfried von Zillenhart geschildert wird. Zillenhart wurde durch intervention der 
grafen von Württemberg dazu gebracht, seinen gefangenen wieder freizugeben. 



340

geerbt haben414. Vielleicht war Zillenhart aufgrund ausbleibender Zinszahlungen 
der helfensteiner an Rechberg herangetreten. 

seine schuld gegenüber seligmann zahlte Rechberg jahrelang nicht zurück. da-
raufhin klagte sein Bürge Wolf schilling ihn am 5. Juli 1445 in die acht des hofge-
richts Rottweil415, übrigens zeitnah zu der Vorladung des grafen Friedrich von 
helfenstein durch ulmer Bürger. Zunächst passierte zwei Jahre lang nichts in die-
ser angelegenheit. hans von Rechberg kämpfte um diese Zeit im alten Zürich-
krieg, gemeinsam mit beiden grafen von Württemberg, die nach ausrufung des 
Reichskriegs gegen eidgenossen und armagnaken im oktober 1444 auf seiten des 
herzogs albrecht Vi. in den alten Zürichkrieg eingetreten waren416. im sommer 
1447 wurde dann Wolf schillings Klage vor dem Rottweiler hofgericht wieder auf-
genommen. Zwischen dem 6. Juli und dem 11. september 1447 wurde schilling 
durch das hofgericht für 700 fl. auf die güter des hans von Rechberg und zweier 
weiterer adliger angeleitet417. Wie aus späteren Briefen des grafen ulrich von 
Württemberg-stuttgart an Rechberg hervorgeht, war schilling selbst durch selig-
mann und die Reichsstadt ulm unter druck gesetzt worden, Rechberg zur Zah-
lung seiner schuld zu bringen, da er sonst als Bürge haftbar gemacht würde418. 

414 Gaier, Ritter von Zillenhart (ca. 1982), s. 19 f. nennt Wolf d. Älteren von Zillenhart und 
clara geb. v. ellerbach als eltern siegfrieds des Jüngeren von Zillenhart, außerdem hein-
rich, Wilhelm, hans und Wolf d. Jüngeren als Brüder siegfrieds. das bei gaier für Wolf d. 
Ä. angegebene todesjahr 1493 kann nicht stimmen, da Wolf bereits 1445 als verstorben 
erwähnt wird (vgl. sta LB B 95 Bü 29 nr. 107 f.). möglicherweise ist „1493“ verschrieben 
für „1439“ – damit wäre 1438 zur Zeit der aufnahme der Bürgschaft durch hans von 
Rechberg noch Wolf d. Ä. von Zillenhart gläubiger der helfensteiner, 1440 zur Zeit der 
aufnahme des Kredits bei seligmann durch hans von Rechberg jedoch sein sohn und 
erbe siegfried von Zillenhart. gaier gibt als Quelle seiner Zillenhart-stammtafel eine fünf-
bändige genealogische handschrift aus dem hsta münchen an: Johann Joseph Franz 
Ludwig  Freiherr Voehlin von Frickenhausen zu illertissen (1709 – 1784), altes und neues 
hoch adeliges schwaben.

415 hsta stuttgart a 602 nr. 6190.
416 Niederstätter, Zürichkrieg (1995), s. 275 ff.
417 hsta stuttgart a 602 nr. 6190 a) – d).
418 Brief vom 16. april 1448: Deßglich so haben im [schilling] yeczo die von Ulme ernstlich 

geschriben, den eg(ena)nt(en) Juden [seligmann] umb die schuld unverzogenlich ußzu
richt(en), darumb das sie dem Juden nit beraten und beholffen sin müssen, sin notdurfft 
nach sins brieffs sag fuertzunemen. hsta stuttgart a 602 nr. 6196 [-14]. Brief vom  
28. april 1448: Nu hand in [schilling] die von Ulme gemant und meint der Jud ye, die 
schuld nit lenger lass(en) antzusten, als er sagt, und du wolgehort hast, darumb er [schil-
ling] das gebett(en) hatt, gegen die daran zu sinde, damit er lose, und im nit not tuon werde, 
sinen gerichtsbrieve(n), die er über die gueter, die wir umb dich haben erkauft, erlangt habe 
vor besliessung des koufs, nachtzugen und sin notdurft fürtzunemen. Herumb so bitt(en) 
wir dich fruntl(ich) mit ernste, das du den eg(ena)nt(en) Wolff(en) umb solich schuld und 
schaden zu entricht(en) und zu entheben unverzogl(ich), darinne angesehen, das er in tru
wen hinder dich komen ist und ouch, wa du des nit tetest, verrer ersuchung und bekumer
nus, so dir davon nach gestalt und herkomen der sach uffersten möchte. hsta stuttgart a 
602 nr. 6196 [-15]. Brief vom 29. Juni 1448: Deßgleich so sagt uns unßer lieber getruwer 
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 seligmann unterlag um diese Zeit vermutlich einem erhöhten Liquiditätsbedarf, da 
er sich seinerseits gezwungen sah, ein Lösegeld für die Freilassung zweier Juden 
einzutreiben, die aufgrund von Ritualmordvorwürfen in Konstanz festgesetzt wor-
den waren419.

in diesem stadium der causa schilling verkaufte Rechberg seine herrschaft 
 gammertingen-hettingen an graf ulrich von Württemberg-stuttgart. gleichzeitig 
wurde er, gemeinsam mit graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig, auch durch 
Ber von Rechberg-staufeneck und Klaus von Villenbach vor das hofgericht Rott-
weil geladen. am gleichen tag wie graf Friedrich, dem 15. dezember 1447 wurde 
Rechberg auf Klage Villenbachs geächtet420. Vor dem 10. märz 1448 erging ein 
zweites achturteil gegen ihn auf Klage von Rechberg-staufeneck, der eine Forde-
rung von 7.000 fl. geltend machte, wiederum zeitnah zu der von Rechberg-staufen-
eck erwirkten acht gegen den helfensteiner am 1. april421. Binnen eines Jahres 
brachte Ber von Rechberg-staufeneck außerdem Vogt, Richter und alle erwachsenen 
einwohner des dorfes hilzingen, das sich in hans von Rechbergs Besitz befand,  
in Rottweiler acht – ein Verhalten, das an die von graf alwig von sulz in seinem 
Vorgehen gegen hans von geroldseck erwirkten interdikte über die stadt sulz 
 erinnert422. Wie bei den grafen von helfenstein-Wiesensteig gibt es auch bei hans 
von Rechberg keinerlei hinweise dafür, dass er direkt bei einem dieser ankläger 
verschuldet war. die einzige belegbare Verbindung Rechbergs zu ihnen besteht 
darin, dass einerseits Villenbach und Rechberg-staufeneck als gläubiger gegenüber 
den grafen von helfenstein-Blaubeuren auftraten und andererseits sowohl Rech-
berg als auch die Wiesensteiger in verschiedenen Zusammenhängen für die Blau-

Wolff Schilling, wie er von dir von dem Juden zu Ulme ouch noch nit entlediget sye und er 
werde teglichs hart von dem Juden angestrengt (…).hsta stuttgart a 602 nr. 6196 [-26]

419 die Beschuldigten waren bereits 1443 inhaftiert worden. im oktober 1447 beauftragte 
König Friedrich iii. seligmann sowie menlin von diessenhofen, das Lösegeld von den 
Juden des Konstanzer Bistums einzutreiben. herzog albrecht Vi. von österreich er-
neuerte die Weisung seines königlichen Bruders im Januar 1448. nach gesprächen mit 
dem Konstanzer Rat im märz 1448 wurde die endgültige summe festgesetzt und die ge-
fangenen freigelassen. Vermutlich trug seligmann selbst als einer der finanzkräftigsten 
Juden des Bistums einen bedeutenden teil der Lösegeldsumme bei. anlässlich einer frühe-
ren Judenverfolgung in Konstanz, bei der er selbst 1431 inhaftiert worden war, hatte selig-
mann allein 5.200 fl. zur Lösegeldsumme von 20.000 fl. beigetragen. Scholl, Juden-
gemeinde der Reichsstadt ulm (2012), s. 230 – 232.

420 Vidimus des hofrichters graf Johann von sulz vom 28. Juni 1465. der Klageanlass wird 
nicht genannt. hsta stuttgart a 184 nr. 5. 

421 dies geht indirekt aus der Korrespondenz zwischen hans von Rechberg und graf ulrich 
von Württemberg zum gammertinger güterverkauf hervor. am 16. april 1448 schreibt 
graf ulrich von Württemberg an hans von Rechberg: So ist uns dann vom hofrichter zu 
Rotwil verkundt worde(n), wie das Ber von Rechberg geanleyt hab umb siben tusent gul
din uff die schuld, die wir dir an dem obg(ena)nt(en) kouff noch schuldig sin. hsta stutt-
gart a 602 nr. 6196 [-14]. in einem früheren Brief hatte hans jegliche Berechtigung der 
Forderungen seines Vetters geleugnet, vgl. s. 342, anm. 423.

422 sta schaffhausen Korrespondenzen i nr. 54; vgl. Müller, hilzingen (1998), s. 200.  
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beurer gebürgt hatten. daher wird hier davon ausgegangen, dass Rechberg-staufen-
eck und Villenbach aus ihren ansprüchen gegen die Blaubeurer auch ansprüche an 
Rechberg ableiteten. im übrigen besteht in anbetracht der nähe des Rottweiler 
hofgerichts zu Württemberg-urach eigentlich kein anlass, dem Rottweiler urteil 
mehr glaubwürdigkeit einzuräumen als hans von Rechbergs eigenen angaben. 
Rechberg tilgte zwar im Zuge des gammertinger güterverkaufs eine ganze Reihe 
von Krediten und erkannte die Forderung Wolf schillings im großen und ganzen an, 
zeigte sich jedoch zugleich in mehrjährigen Verhandlungen nicht bereit, den an-
sprüchen des Ber von Rechberg-staufeneck auch nur die geringste Berechtigung 
einzuräumen423. 

Wie bei den anderen durch Rottweiler hofgerichtsurteile geächteten adligen 
fällt auch bei hans von Rechberg die Verbindung seiner ankläger zu den württem-
bergischen höfen in stuttgart und urach auf. Von Ber von Rechberg-staufeneck 
und Klaus von Villenbach wurde bereits berichtet. daneben lässt sich, wie bei 
 albrecht von neuneck und anderen gläubigern der herren von geroldseck, auch 
bei einigen gläubigern Rechbergs beobachten, dass ihnen offenbar immer dann  
ein Karriereschritt im württembergischen Fürstendienst gelang, wenn sie ein acht-
urteil erwirkten bzw. wenn sie ihre ansprüche einem grafen von Württemberg 
überließen.

so ist Wolf schilling erstmals knapp 18 monate nach dem ersten Rottweiler 
 achturteil gegen Rechberg, am 6. dezember 1446, als Rat des grafen von Würt-
temberg-stuttgart und wiederum 18 monate nach dem Verkauf von gammertin-
gen-hettingen an Württemberg-stuttgart am 4. Juli 1449 als württembergischer 
Vogt zu Kirchheim nachweisbar. gleichzeitig verschwand sein Bruder heinrich 
schilling – noch im sunthauserkrieg 1446 ein Bundesgenosse Rechbergs – aus des-
sen umgebung und erscheint ab 1448 als Rat und diener des grafen von Württem-
berg-urach. 1448 vertrat heinrich schilling den grafen von Württemberg-urach 
in dessen Verhandlungen mit den herren von geroldseck424. 

ab 1448 bis 1450 erscheint außerdem Konrad vom stein, dem hans von Rech-
berg 1441 die herrschaft hettingen verkauft hatte, als hofmeister des grafen 
 ulrich von Württemberg-stuttgart425. auch bei diesem Karrieresprung ist ein 
 Zusammenhang zum gammertinger güterverkauf denkbar, denn dieser wäre ohne 
Konrad vom steins einverständnis nicht möglich gewesen. die herrschaft hettin-
gen erscheint 1447 in dem güterkomplex, den Rechberg an graf ulrich von Würt-

423 am 10. märz 1448 leugnete hans von Rechberg ansprüche des Ber von Rechberg an ihn: 
Mich kompt och für, wie min vetter Ber spreche, er hab [anleite] uff d(a)z min erlangt, sol 
sich in kayner warhaytt erfinden. hsta stuttgart a 602 nr. 6196 [-10]. am 19. Januar 1449 
verweigerte hans von Rechberg Verhandlungen mit Ber von Rechberg, wann ich meine nit 
notdurfftig sey, uwer gnad zu vertretten gegen meinem vettern, dann wissentlich ist, das er 
weder teyl noch gemein an my(n)em gut noch nie gehabt hat. hsta stuttgart a 602 
nr. 6196 [-48].

424 siehe prosopograph. anhang.
425 Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 215 f.
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temberg-stuttgart verkaufte. die Forschung ging daher davon aus, dass der Ver-
kauf von 1441 trotz des besiegelten Vertrags nicht zustande gekommen sei426. eine 
Reihe von Bemerkungen Rechbergs aus seiner Korrespondenz mit graf ulrich im 
Kontext des gammertinger güterverkaufs zeigen jedoch, dass Rechberg zur Zeit 
des güterverkaufs von 1447 im Begriff gewesen war, hettingen von Konrad vom 
stein zurückzukaufen, ihm jedoch noch 2.500 fl. von der 1441 ausbezahlten Kauf-
summe schuldig geblieben war: Rechberg wies graf ulrich am 6. dezember 1447 
auf die notwendigkeit hin, das uwer gnade Cunraten vom Steine umb sin some 
geltes versicher und versehe, und das er die von Hattingen ir eide erlosse, den sie 
yme gesworn hand. im Zuge der huldigung der hettinger an Württemberg über-
gab Konrad vom stein den Kaufbrief von 1441 dem neuen württembergischen Vogt 
in gammertingen, Rudolf von Baustetten, der in der irrtümlichen annahme, die 
urkunde würde nicht mehr benötigt, die siegel entfernte427. hettingen befand sich 
also bis 1447 eindeutig in der hand Konrad vom steins. 

im gleichen Brief kündigte Rechberg an, dem grafen einen losung brieff zu sen-
den, so ich von Cunraten vom Steine habe umb Hattingen. Was darunter zu verste-
hen ist, erschließt sich aus der späteren Korrespondenz. am 16. dezember 1447 
schickte Rechberg dem grafen alle seine Briefe, die für die verkauften güter rele-
vant waren, darunter die Briefe des Konrad vom stein, insbesondere von der iiiim 
guldin, darinn uwer gnade wol underrichtet wurt, alle sache(n) etc428. da Rechberg 
und graf ulrich am 20. april 1448 in einer Verein barung zum güterverkauf fest-
legten, dass 2.500 fl. aus der Kaufsumme an Konrad vom stein ausbezahlt werden 
sollten429, liegt folgende interpretation nahe: hans von Rechberg hatte zur Rücklö-
sung von hettingen bereits 4.000 fl. an Konrad vom stein ausbezahlt und dafür 
einen losung brieff erhalten. da er mit dem güter verkauf an graf ulrich alle an-
sprüche an hettingen aufgab, überließ er diesen Brief dem grafen. da Konrad vom 
stein 1441 6.540 fl. für hettingen bezahlt hatte, verpflichtete sich graf ulrich, ihm 

426 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 109: „um [die schuld bei seligmann] zu tilgen, 
verkaufte hans am 6. märz 1441 stadt und schloss hättingen, sowie die dörfer Vtenhus, 
Velthus und harthus um 6540 fl. an Konrad vom stein. doch scheint der Käufer wieder 
vom Vertrage zurückgetreten zu sein, denn die Besitzungen blieben Rechbergs eigentum.“ 
ihm folgend Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 132: „der handwechsel scheiterte 
 jedoch trotz besiegelter urkunde.“

427 Rudolf von Baustetten schrieb dem grafen ulrich am 22. Februar 1448: Als (u)wer genad 
mir vo(r) geschriben hat von der brief wegen, die wissen sibendhalb tusend und xl [bzw. 
6540] g(u)ldin, úwern genaden die zuo antworten, der selben brief ist nun ainer, den gab mir 
Cuonrat vom Stain dezmals, do die von Hätingen úwern genaden schworen und min herr 
graf Sigmund [von hohenberg, württ. Rat] och da was. Do sprach graf Sigmund, er wer nit 
me nucz, ich sölt die insigel herabton, und ich maint, daz der brief nit me nucz wer und 
kainen schaden brächt, so hon ich daz schlechteklich veracht und núcz da von gesagt.  
Also schik und antwort úwern genaden ich den se(l)ben brief on die sigel (…). hsta stutt-
gart a 602 nr. 6196 [7.].

428 ebd., nr. 6196 [6.].
429 Vgl. ebd. nr. 6198 sowie unten.
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die restlichen 2.500 fl. auszuzahlen. diese  Konstellation erklärt, warum einerseits 
hans von Rechberg über den Verkauf von hettingen verfügen konnte (er hatte 
bereits eine Rücklösung mit Konrad vom stein vereinbart), jedoch andererseits die 
hörigen in hettingen noch durch einen treueid an Konrad vom stein gebunden 
waren (er hatte sie noch nicht davon gelöst, weil er noch nicht den gesamten Kauf-
preis erhalten hatte). 

die zeitliche nähe der ersten nennungen Wolf schillings als stuttgarter Rat bzw. 
als Vogt zu Kirchheim und Konrad vom steins als stuttgarter hofmeister könnte 
also, wie im Fall der adligen aus dem schlegler-Familienverband, damit zusam-
menhängen, dass graf ulrich sie für ihre mitwirkung bei dem erwerb von gam-
mertingen-hettingen mit Ämtern belohnt hatte. 

5.2 Der Gammertinger Güterverkauf von 1447

etwa mitte november 1447 nahm hans von Rechberg Kontakt mit graf ulrich 
von Württemberg-stuttgart auf, um über den Verkauf seines gesamten väterlichen 
erbes, nämlich der herrschaft gammertingen-hettingen zu verhandeln. am  
2. dezember 1447 handelten Rechbergs unterhändler in stuttgart einen Vertrag 
aus, der einen Kaufpreis von 18.500 fl. vorsah und bestimmte, dass die genauen 
Zahlungsbedingungen in einem noch zu entwerfenden Zusatzdokument festgehal-
ten werden sollten430. dieses Zusatzdokument wurde am 20. april 1448 besiegelt 
und sah folgende modalitäten vor: 
1. Bis 23. april 1448 sollte graf ulrich 4.000 fl. an Rechberg auszahlen.
2. 7.066,5 fl. des erlöses sollte graf ulrich direkt an eine Reihe namentlich genann-

ter gläubiger Rechbergs auszahlen:
 a)  3.000 fl. an diebold von Bernhausen (zur Rückzahlung eines Kredits vom  

26. april 1444).
 b)  2.500 fl. an Konrad vom stein zu göffingen (zur Rücklösung der herrschaft 

hettingen).
 c) 200 fl. an hans schwelher von Ringingen und
 d)  700 fl. an Konrad Vogt von Veringen bzw. dessen Witwe (zur Rückzahlung 

des Kredits zur Finanzierung des Kaufs der güter des Konrad von Rein-
hardsweiler in und um Veringenstadt).

 e) 1/3 von 2.000 fl., d. h. 666,5 fl. an hans von hornsteins ehefrau zu heudorf.
3. die verbleibenden 7.433,5 fl. sollte graf ulrich in Jahresfrist zu einem jährlichen 

Zinssatz von 5 % begleichen (so der urkundentext, die späteren Zahlungs-
modalitäten erwecken jedoch eher den eindruck, als seien jährliche Raten von 
2.000 fl. vorgesehen gewesen; vgl. u.). 

4. hans von Rechberg sollte im gegenzug seine hörigen von ihren eiden lösen 
und für die Reichenauer Lehen die Zustimmung des abtes von Reichenau zur 

430 ebd., nr. 6193.
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Belehnung eines durch graf ulrich benannten Lehensträgers erreichen. außer-
dem sollte er herzog albrecht Vi. von österreich dazu bringen, die güter in 
und um Veringenstadt dem grafen ulrich nicht als habsburgisches Lehen, son-
dern als eigengut zu übergeben431. 

Bemerkenswert an diesen Vereinbarungen ist vor allem, dass hans von Rechberg 
alle möglichen gläubiger berücksichtigte, nur nicht jene, die ihn in die acht ge-
bracht hatten: Wolf schilling, Klaus von Villenbach und Ber von Rechberg-staufen-
eck. offensichtlich kam es ihm gar nicht darauf an, durch den güterverkauf die 
notwendige Liquidität zu gewinnen, um sich durch auszahlung seiner gläubiger 
aus der acht des Rottweiler hofgerichts zu lösen. nicht auf die acht selbst kam es 
Rechberg an, sondern darauf, ihre drohende durchsetzung durch die grafen von 
Württemberg zu verhindern: die Rottweiler achturteile konnten nur dann wirk-
samen druck auf einen Verurteilten entfalten, wenn ein mit hinreichenden macht-
mitteln ausgestatteter akteur sich dazu bereitfand, sie umzusetzen. die grafen von 
Württemberg entwickelten, wie im folgenden gezeigt werden soll, vor allem dann 
eine solche Bereitschaft, wenn die durchsetzung eines achturteils ihnen chancen 
zur territorialen expansion versprach. Wie bei den herren von geroldseck und 
den grafen von helfenstein waren daher auch bei hans von Rechberg weniger fi-
nanzielle als vielmehr politische gründe ausschlaggebend für den güterverkauf.

der abschluss des Kaufvertrags vom 2. dezember 1447 veranlasste Rechbergs 
gläubiger Wolf schilling und Ber von Rechberg-staufeneck sowie dessen dienst-
herrn, den grafen Ludwig von Württemberg-urach, erheblichen druck auf Käu-
fer und Verkäufer zur anerkennung ihrer ansprüche auszuüben. die umfang-
reiche Korrespondenz dazu ist fast vollständig überliefert und ermöglicht eine 
detaillierte Rekonstruktion der Ziele der einzelnen Parteien. diese Rekonstruktion 
ergänzt und vervollständigt das gesamtbild paralleler güterverkäufe der helfen-
steiner, geroldsecker und Falkensteiner im Zeitraum von 1447 – 49.

Vermutlich anfang märz 1448 informierte Ber von Rechberg den grafen ulrich 
von Württemberg darüber, dass er eine anleite über 7.000 fl. auf das gut seines 
Vetters, hans von Rechberg, in gammertingen erlangt habe. Kraft dieser anleite 
erhob er selbst ansprüche an der herrschaft und forderte den grafen auf, ihn bei 
der ausübung seiner Rechte zu unterstützen oder aber ihn für seinen anteil an 
gammertingen zu entschädigen432. hans von Rechberg erklärte die Forderungen 
seines Vetters am 10. märz für unbegründet, und bot graf ulrich an, sich vor ihm 
und seinen Räten mit Ber von Rechberg ausrichten zu lassen433. graf ulrich seiner-
seits wies Bers Forderung in zwei Briefen bis anfang april 1448 mit der Begrün-

431 ebd., nr. 6198.
432 der erste Brief des Ber von Rechberg an graf ulrich ist nicht erhalten, der inhalt lässt sich 

jedoch aus dem späteren Brief vom 30. märz 1448 erschließen; ebd., nr. 6196 [-12]. 
433 hans von Rechberg an graf ulrich von Württemberg, 10. märz 1448; ebd., nr. 6196 [-10].
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dung ab, Ber könne ihn nicht für die schulden seines Vetters verantwortlich ma-
chen, zumal er erst nach dem Kauf davon erfahren habe434.

inzwischen hatte sich auch Wolf schilling an graf ulrich von Württemberg 
 gewandt: er habe für Rechberg bei seligmann gebürgt, seligmann setze ihn nun 
unter druck und fordere die Rückzahlung von Rechbergs schuld. diese Forde-
rung brachte graf ulrich am 16. april 1448 an hans von Rechberg und bat ihn, am  
24. april zur schiedsgerichtlichen schlichtung seiner streitigkeiten mit Ber von 
Rechberg und Wolf schilling zu ihm nach Kirchheim zu kommen435.

dieser Verhandlungstermin fand offensichtlich nicht statt, denn Wolf schilling 
wandte sich danach immer wieder an graf ulrich und drängte ihn, Rechberg zur 
Begleichung seiner schuld bei seligmann zu bewegen oder ihn selbst zu entschädi-
gen436. hans von Rechberg erklärte schließlich am 13. Juli 1448, er wolle seligmann 
sein hauptgut (also die geliehene summe von 540 fl.) entsprechend dem schuldbrief 
zurückzahlen, sei mit den durch seligmann aufgeschlagenen Zinsen jedoch nicht 
einverstanden und schlage vor, mit seligmann zu einem schiedsgericht vor den Vil-
linger Juden Leo zu kommen437. nachdem graf ulrich die nachricht an seligmann 
weiter gegeben hatte, erklärte sich dieser am 28. Juli grundsätzlich zu Verhandlungen 
bereit, wollte jedoch der sach nicht uff Löw, juden zuo Vilingen komen, wan er nicht 
anders (…) tuot, denne das Hannsen von Rechberg wol gevelt. stattdessen schlug  
er mehrere Räte des grafen ulrich als schiedsrichter vor438. Rechberg willigte am  
5. august 1448 zwar ein, schaffte es dann aber, die Verhandlungen jahrelang zu 
 verschleppen (siehe unten). am 4. Juli 1449 quittierte Wolf schilling schließlich dem 
grafen ulrich von Württemberg über eine Zahlung von 900 fl. und gab im gegen-
zug seine ansprüche auf439.

Parallel dazu hatte graf Ludwig von Württemberg-urach im Frühjahr 1448 be-
gonnen, die Forderung seines Rates Ber von Rechberg politisch zu unterstützen. 
nachdem graf ulrich von Württemberg-stuttgart Ber von Rechberg zunächst 
 abgewiesen hatte, wandte sich dieser am 12. mai 1448 an graf Ludwig als seinen 
dienstherrn440. Ludwig begann, persönlich druck auf seinen Bruder auszuüben, 
damit ulrich Bers Forderung berücksichtige441. graf ulrich von Württemberg-
stuttgart versuchte daraufhin, hans von Rechberg zu einem gütlichen tag mit Ber 
von Rechberg vorzuladen. 

es folgte eine zweijährige Verhandlungsfarce, in der hans von Rechberg ulrichs 
Vorladungen konsequent sabotierte, ohne sich ihnen offen zu verweigern: einen 

434 ebd., nr. 6196 [-12]; [-13].
435 ebd., nr. 6196 [-14].
436 entsprechende nachricht graf ulrichs an Rechberg am 16. april, 28. april und 29. Juni 

1448. ebd., nr. 6196 [-14], [-15], [-26].
437 ebd., nr. 6196 [-27].
438 ebd., nr. 6196 [-30].
439 ebd., nr. 6202.
440 ebd., nr. 6196 [-17].
441 Brief vom 21. mai 1448; ebd., nr. 6196 [-18].
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tag zu Kirchheim am 25. Juni 1448 sagte Rechberg am 12. Juni zu, mich wende 
dann libes not442. Letzteres scheint eingetreten zu sein, denn graf ulrich bat ihn am 
29. Juni erneut, mit seinen gläubigern zu verhandeln443. graf ulrich vereinbarte 
daher mit seinem Bruder, graf Ludwig, und Ber von Rechberg einen neuen termin 
in Kirchheim, den 10. august. am 5. august sagte Rechberg seine teilnahme über-
raschend ab: er sei gancz in willen gesin, zú uwern gnoden und zu solichem tage zu 
ryten, doch sei ihm erst so kurcz eine swere sache zuo handen komen und gefallen, 
weshalb er umb kein sache mich zú solichem tage nit geschicken noch fügen kan, 
noch mag. außerdem bat er graf ulrich, den nächsten tag nicht nach Kirchheim 
zu setzen, sondern nach Villingen444. daraufhin nahm graf Ludwig von Württem-
berg-urach die Zügel in die hand und setzte einen tag auf den 15. september nach 
Kirchheim445. am 13. september informierte hans von Rechberg den grafen 
 ulrich, dass er mit Ber von Rechberg eigentlich lieber vor herzog albrecht Vi.  
von österreich verhandeln würde446. nach Kirchheim kam er wieder nicht, denn 
am 21. september teilte graf ulrich ihm den dort gefassten Beschluss mit, am  
23. oktober einen tag in hechingen abzuhalten447. 

eine Woche vor dem geplanten tag in hechingen schrieb hans von Rechberg dem 
grafen ulrich bedauernd, er sei yn gancze willen gewesen (…), soliche tage, mir  
uwer gnode geseczet hat, zu suochen; aber leider sei ihm uff hute, Mitwoch, zu noht,  
so swere treffenlich sache zu handen komen und erfallen, das ich ye soliche tage,  
uwer gnade mir verkundet hat, uff dise zyt nit zu suochen (…) mag noch kann.  
er versprach jedoch, ganz sicher bis martini nach stuttgart zu kommen und mit  
Ber von Rechberg und Wolf schilling zu verhandeln448. in seiner antwort vom  
24. oktober forderte graf ulrich ihn nachdrücklich auf, diese absicht auch wirklich 
wahr zu machen. Ber von Rechberg habe sich extra nach hechingen begeben, weil 
man ihm nicht mehr rechtzeitig Bescheid sagen konnte449. am 23. oktober eroberte 
Rechberg als Fehdehelfer Wilhelms von grünenberg die stadt Rheinfelden. am  
23. november schrieb hans von Rechberg, er habe wirklich vorgehabt, bis 11. no-
vember nach stuttgart zu kommen, wer die sache Rinfelden nit gewesen, und bat 
graf ulrich, keinen unwillen zu haben, dann ich keinen herren weis, zu dem ich mer 
zuversiht und getruwens habe. außerdem klagte Rechberg, er verfüge leider gerade 
über kein schnelles Pferd, und bat graf ulrich, ihm eines zu schicken450. diese Bitte 

442 ebd., nr. 6196 [-25].
443 ebd., nr. 6196 [-26].
444 ebd., nr. 6196 [-31].
445 ebd., nr. 6196 [-35].
446 ebd., nr. 6196 [-38].
447 ebd., nr. 6196 [-39].
448 ebd., nr. 6196 [-40].
449 ebd., nr. 6196 [-41].
450 Ouch, gnediger herre, bin ich uff diß zyt ein gengen pferdes notturfftig und kan keins 

 niergen uberkomen. Bitte ich uch, als my(ne)m gnedige(n) herren, mir eins zu schicken, in 
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wiederholte er in einem schreiben vom 28. november, in dem er graf ulrich außer-
dem bat, einen geplanten tag mit seligmann zu verschieben451.

graf ulrich setzte ihm darauf am 19. dezember 1448 einen neuen tag auf den  
19. Januar und teilte ihm mit, Ber von Rechberg plane, ihn, graf ulrich, gerichtlich 
zu belangen, falls dieser termin nicht zustande käme. in diesem Fall werde er,  
graf ulrich, fordern, dass hans von Rechberg ihn gegen Ber vertrete452. Rechberg 
beteuerte am 24. dezember seine felsenfeste absicht, den tag zu besuchen, regte 
dabei allerdings auch vorsorglich an, den markgrafen von Baden auf einem Rechts-
tag zwischen ihm und graf ulrich darüber entscheiden zu lassen, ob Rechberg 
überhaupt verpflichtet sei, den grafen in einem Rechtsstreit mit Ber von Rechberg 
zu vertreten453. am 19. Januar 1449 versicherte er graf ulrich, das ich komen wolt 
sein zu dem für diesen tag anberaumten termin, jedoch: In dem ist mir furgefallen, 
das ich sollichs sachen halp myns leibs nit gedun kan, und bitt uwer gnad, mir solichs 
in argem nit zu versahen454.

am 18. märz 1449 schließlich kamen sowohl hans und als auch Ber von Rech-
berg zu gütlichen Verhandlungen nach Kirchheim, konnten sich jedoch nicht eini-
gen und vereinbarten gerichtliche Verhandlungen vor graf Ludwig von Württem-
berg-urach oder markgraf Bernhard von Baden455. nachdem hans von Rechberg 
auf einem weiteren tag in Kirchheim am 10. april 1449 wieder nicht erschienen 
war456, verpasste er einen auf 22. Juni gesetzten tag in Balingen, weil ihn herzog 
albrecht Vi. von österreich wegen straßenraubs in Freiburg inhaftiert hatte457.

nach einigen letzten halbherzigen Versuchen ulrichs im herbst 1449, Rechberg 
zu einem weiteren tag mit seinem Vetter zu bewegen, beendeten der Zweite städ-
tekrieg und der tod des grafen Ludwig von Württemberg-urach im september 
1450 weitere Bemühungen um ausrichtung mit Ber von Rechberg458.

das hartnäckige engagement des grafen Ludwig von Württemberg-urach für 
seinen diener Ber von Rechberg-staufeneck lässt sich auf verschiedene Weisen in-

kurcze, und mich mit ei(ne)m pferde zuberoten, das genge sie, damit ich uwern gnoden 
ouch diene und allzyt gehorsam sin wil. ebd., nr. 6196 [-42].

451 ebd., nr. 6196 [-43].
452 ebd., nr. 6196 [-45].
453 ebd., nr. 6196 [-46].
454 ebd., nr. 6196 [-48].
455 ebd., nr. 6196 [-53].
456 ebd., nr. 6196 [-16], [-54].
457 ebd., nr. 6196 [-56].
458 am 12. oktober 1449 verweigerte hans von Rechberg eine Vorladung graf ulrichs nach 

stuttgart (ebd., nr. 6196 [-58]). am 17. oktober lud ihn graf ulrich nach Balingen (ebd., 
nr. 6196 [-57]); am 27. oktober bat Rechberg ihn, einige Räte als Beistand für Verhand-
lungen wegen seiner streitigkeiten mit herzog albrecht Vi. von österreich vor dem 
markgrafen von Baden zu schicken (ebd., nr. 6196 [-59]); am 13. märz 1450 appellierte 
graf Ludwig zum letzten mal an seinen Bruder, eine gütliche einigung zwischen hans 
und Ber von Rechberg herbeizuführen oder letzteren zu entschädigen (ebd., nr. 6196 
[-64]), bevor er am 23. september starb.



349

terpretieren. Vielleicht setzte sich graf Ludwig nur für einen verdienten diener 
ein, der durch einen säumigen schuldner in finanzielle schwierigkeiten geraten war. 
nachdem graf Ludwig jedoch beim Kauf von Lupfen, Falkenstein und hornberg 
ganz offensichtlich die jeweiligen ansprüche seiner Räte als hebel benutzt hatte, 
um die bisherigen eigentümer zum Verkauf zu zwingen, und auch der erwerb von 
Blaubeuren mit einiger Wahrscheinlichkeit einer ähnlichen Regie folgte, darf man 
für die Verhandlungen mit hans von Rechberg und graf ulrich von Württemberg-
stuttgart dieselbe absicht annehmen. 

die herrschaft gammertingen-hettingen lag genau zwischen dem uracher Lan-
desteil und der herrschaft schalksburg, einer exklave des stuttgarter Landesteils, 
und war somit für Ludwig wie ulrich gleichermaßen attraktiv zur territorialen 
 arrondierung. hinzu kam, dass hans von Rechberg sich mit dem erlös aus dem 
gammertinger güterverkauf nach Verhandlungen mit erhard von Falkenstein-
Ramstein im mai 1448 ausgerechnet die herrschaft Ramstein kaufte, wo er im Juli 
1448 erstmals als eigentümer belegt ist459. Ramstein jedoch lag in unmittelbarer 
nachbarschaft der von Ludwig 1444 bis 1449 erworbenen adelsherrschaften Fal-
kenstein, Waldau, hornberg und Lupfen. Zudem hatte Ludwig durch den erwerb 
der anleite auf den Besitz des verstorbenen eglolf von Falkenstein-Ramstein deut-
lich sein interesse an einem erwerb der herrschaft Ramstein signalisiert. der Kauf 
von Ramstein durch Rechberg muss graf Ludwig wie eine Provokation vorgekom-
men sein, vielleicht war er auch so gemeint. eine durchsetzung der ansprüche von 
Rechberg-staufeneck und Villenbach hätte graf Ludwig nicht nur einen Zugang zur 
herrschaft gammertingen-hettingen verschafft, sondern hans von Rechberg auch 
wirksam den geldhahn zugedreht und damit den Kauf von Ramstein vielleicht noch 
platzen lassen können: die 7.000 fl., die Rechberg-staufeneck beanspruchte, waren 
ziemlich genau die summe, die Rechberg nach erhalt der bis april 1448 ausgezahl-
ten Raten und nach auszahlung seiner anerkannten gläubiger noch hätte erhalten 
sollen. 

Was die Position des grafen ulrich von Württemberg betrifft, erweckt die 
 Korrespondenz zwischen ihm und hans von Rechberg bei flüchtiger Lektüre den 
eindruck, der graf habe von der existenz der ansprüche schillings und Rechberg-
staufenecks erst erfahren, als die Kaufbedingungen schon ausgehandelt waren. 
hatte Rechberg ihn also über den tisch gezogen, indem er ihm diese ansprüche 
verschwieg und ihn dann mit seinen gläubigern allein ließ? dieser eindruck lässt 
sich schnell widerlegen: aus den Rottweiler hofgerichtsakten geht hervor, dass  
der hofrichter graf Johann von sulz bereits am 7. november 1447 neben herzog 
albrecht Vi. von österreich und den Reichsstädten ulm und Reutlingen auch 
beide grafen von Württemberg über die anleite für Wolf schilling informiert und 
sie angewiesen hatte, schilling in der durchsetzung seiner Rechte nicht zu behin-

459 siehe anleite des Rottweiler hofgerichts für ulrich imholz vom 18. Juli 1448; hsta stutt-
gart B 203 Bü 7.
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dern460. Zudem wurden die endgültigen Zahlungsmodalitäten – auch welchen an-
teil der Kaufsumme graf ulrich an Rechbergs gläubiger auszahlen sollte – erst in 
dem Zusatzdokument vom 20. april 1448 festgehalten, also zu einem Zeitpunkt, 
als sowohl schilling als auch Rechberg-staufeneck sich bereits an graf ulrich ge-
wandt hatten. graf ulrich hätte also darauf bestehen können, entweder die an-
sprüche dieser gläubiger in den schuldbrief mit aufzunehmen oder den abschluss 
des Kaufs solange zu verzögern, bis hans von Rechberg sich mit seinen gläubigern 
geeinigt hätte461. allerdings hätte das geschäft damit auf der Kippe gestanden, 
denn hans von Rechberg war offenbar so vorausschauend, das für den grafen 
 bestimmte besiegelte exemplar des Kaufbriefs bis zur ausstellung dieses Zusatz-
dokuments als sicherheit zurückzuhalten462. doch auch danach hätte graf ulrich 
ein recht effektives druckmittel an der hand gehabt, um hans von Rechberg zu 
zwingen, die von ihm so geduldig anberaumten Verhandlungstermine mit Ber von 
Rechberg und Wolf schilling wahrzunehmen: Von den 11.433,5 fl., die hans von 
Rechberg nach auszahlung der übrigen gläubiger erhalten sollte, waren im Früh-
jahr 1448 erst 4.000 fl. abgezahlt. graf ulrich hätte also lediglich weitere Zahlungen 
von Rechbergs Kooperation abhängig machen müssen. 

dazu wäre er auch deswegen berechtigt gewesen, weil die erfüllung anderer  
im Kaufvertrag vereinbarter Bedingungen sich verzögerte: Rechbergs Lehensherr 
in gammertingen, abt Friedrich von der Reichenau, war über den Verkauf der 
herrschaft weder informiert noch damit einverstanden, und führte einen Lehen-
gerichtsprozess gegen Rechberg. Zwar traf das Lehengericht am 28. Februar 1448 
die entscheidung, dass der Verkauf gültig sei, wenn hans von Rechberg vor 
schultheiss, Bürgermeister und Rat zu Villingen einen eid leiste, dass er durch not 
zu dem Verkauf gezwungen worden sei463. dieser eid wurde jedoch erst im Januar 
1450 geleistet464. Weiter: am 28. Juli 1448 schrieb ulrichs neu ernannter Vogt in 
gammertingen, Rudolf von Baustetten, nach stuttgart, die hörigen in seinem gut 
zu Veringenstadt hätten sich geweigert, ihm den treueid zu schwören, weil hans 

460 hsta stuttgart a 602 nr. 6190 a) – d).
461 ebd., nr. 6198.
462 graf ulrich hatte unmittelbar nach abschluss des in stuttgart ausgehandelten Kaufbriefs 

Rechberg zwei durch ihn besiegelte exemplare geschickt mit der Bitte, Rechberg sollte  
das eine behalten und das andere, mit seinem eigenen siegel versehen, nach stuttgart zu-
rückschicken. Rechberg teilte zwar am 6. dezember seine absicht mit, dieser Weisung zu 
folgen (ebd., nr. 6196 [-4]), setzte diese absicht jedoch offensichtlich zunächst nicht um. 
denn am 16. april 1448 schrieb graf ulrich an hans von Rechberg: und wann wir dan 
von dir des kouffhalb noch unversorgt sin mit dem kouffbr(ief) und wir dir ouch dagegen 
einen schuldbr(ief) ubergeben solt(en) umb die uberig(e) schuld, dir an den kouff von uns 
noch unußgericht, so beducht uns gut sin, das du der und der andern sach halb zu uns 
komen werest (ebd., nr. 6196 [-14]). 

463 ebd., nr. 6197.
464 ebd., nr. 6203 (Bescheinigung der stadt Villingen über die eidleistung durch Rechberg,  

16. Januar 1450); nr. 6204 (empfangsbestätigung des abtes Friedrich von der Reichenau 
für die Villinger Bescheinigung, 19. Januar 1450).
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von Rechberg sie noch nicht aus dem eid gelöst hätte, den sie ihm geschworen 
hatten465. und schließlich: die Bedingung, Rechberg solle bewirken, dass öster-
reich dem grafen ulrich das gut in Veringenstadt zu eigen gebe, damit ulrich 
niemandem lehenshalber verpflichtet sei, war bis oktober 1449 noch nicht erfüllt; 
in der weiteren Korrespondenz findet sich kein hinweis mehr darauf466.

dennoch zahlte graf ulrich zunächst widerspruchslos seine Raten, und hans 
von Rechberg war selbstbewusst genug, um in den Briefen, in denen er die teil-
nahme an gütlichen tagen mit Ber von Rechberg absagte, die pünktliche Zahlung 
der nächsten Rate anzumahnen oder sogar um Vorschüsse zu bitten467. erst kurz 
vor ende der Zahlungsfrist am 23. april 1449, als Rechberg schon eine ganze Reihe 
von Vorladungen versäumt hatte, drohte graf ulrich damit, die Restsumme nur 
unter der Bedingung auszuzahlen, dass Rechberg sich mit seinen anklägern einigte 
und die Bedingungen des Kaufvertrags erfüllte. als Rechberg jedoch daraufhin gel-
tend machte, dass er markgraf Wilhelm von hachberg ein darlehen versprochen 
habe und das geld dringend benötige468, scheint graf ulrich der Zahlungsauf-
forderung gefolgt zu sein, denn vor dem 3. Juli 1450 nahm markgraf Wilhelm  
von hachberg bei Rechberg ein darlehen von 2.000 fl. auf469. auch im märz 1450 
war ulrich prinzipiell bereit, die nächste fällige Rate zu zahlen, bat jedoch um auf-
schub, was Rechberg ihm verweigerte, da er das geld bereits den grafen von Wer-

465 ebd., nr. 6196 [-28].
466 nach mehreren Beschwerden des grafen ulrich erklärte hans von Rechberg sich am  

12. oktober 1449 bereit, wegen des ehemaligen guts des Reinhartsweiler mit ihm vor den 
markgrafen Bernhard von Baden zu kommen. ebd., nr. 6196 [-58].

467 am 28. mai 1448 bat Rechberg den grafen, seinem Boten den Rest der auf georgii (23.4.) 
fälligen Zahlungsrate zu übergeben, da er sich am 30. mit erhard von Falkenstein-Ram-
stein und thüring von hallwil treffen wolle, um Bonndorf von ihnen zu lösen (ebd., 
nr. 6196 [-20]). dieser Bitte folgt graf ulrich, denn am 4. Juni quittierte hans von Rech-
berg über 2.000 fl. an der Kaufsumme für gammertingen-hettingen (ebd., nr. 6199). am 
26. august 1448 bat Rechberg, offenbar zum wiederholten mal, um einen Vorschuss von 
200 fl. (ebd., nr. 6196 [-34]). auch dieser Wunsch ging in erfüllung, denn am 10. septem-
ber quittierte Rechberg dem grafen über 200 fl. (ebd., nr. 6200). 

468 am 6. Februar 1449 bat Rechberg den grafen, ihm die nächste fällige Rate pünktlich aus-
zuzahlen, da er das geld bereits jemandem versprochen habe (ebd., nr. 6196 [-51]). offen-
bar machte graf ulrich jetzt schwierigkeiten, denn Rechberg wiederholte seine Bitte am 
15. Februar und gab an, er habe das geld dem markgrafen Wilhelm von hachberg als 
darlehen zugesagt, mit dem hachberg offenbar das sloss Bregitz – Bregenz – belasten 
wollte. (ebd., nr. 6196 [-52]). graf ulrich sicherte ihm die auf georgii fällige Zahlung zu-
nächst zu, (ebd., nr. 6196 [-50]), knüpfte am 19. april (vier tage vor ablauf der Zahlungs-
frist) die Zahlung jedoch an die Bedingung, dass sich Rechberg mit seinen gläubigern 
 einigte (ebd., nr. 6196 [-55]) und blieb bei dieser Bedingung auch nach einer erneuten Zah-
lungsaufforderung Rechbergs im oktober 1449 (ebd., nr. 6196 [-57, -58]). 

469 schlichtung zwischen herzog albrecht Vi. von österreich und hans von Rechberg nach 
dessen inhaftierung im anschluss an die übergabe von Rheinfelden: Rechberg erklärte 
seine ansprüche an den herzog für befriedigt, bis auf 2.000 fl., die ihm der markgraf von 
hachberg noch schuldete. gLa Karlsruhe 79 P 11 u nr. 9
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denberg-sargans versprochen hatte470. da Rechberg von dem Kauferlös aus gam-
mertingen-hettingen nicht nur Ramstein und Bonndorf kaufte, sondern die grafen 
von Werdenberg-sargans ihm auch im oktober 1451 für eine Pfandsumme von 
11.075 fl. die herrschaft sargans und die herrschaft sonnenberg überschrieben471, 
dürfte graf ulrich die Kaufsumme spätestens bis dahin beglichen haben. 

graf ulrich folgte also im wesentlichen hans von Rechbergs Wünschen: er ver-
suchte Ber von Rechberg und graf Ludwig von Württemberg-urach zu be-
schwichtigen, er sah über die verzögerte oder auch völlig ausbleibende erfüllung 
der Bedingungen des Kaufvertrages seitens Rechberg hinweg und zahlte diesem 
allem anschein nach die vereinbarte Kaufsumme aus. Vielleicht hat Rechberg die 
Bedingungen des Kaufvertrags absichtlich nicht gleich erfüllt, um sicherzugehen, 
dass der Verkauf nur dann voll in Kraft treten würde, wenn graf ulrich die fälligen 
Zahlungen leistete. denn solange der Lehnsherr von gammertingen dem Verkauf 
nicht zustimmte, die hörigen nicht von ihren eiden gelöst wurden und das gut in 
Veringenstadt der habsburgischen Lehnshoheit unterworfen war, blieb die über-
tragung der herrschaft an den Käufer unvollständig. 

sein Verhandlungsgeschick hätte Rechberg jedoch nichts genützt, wenn graf 
 ulrich gewillt gewesen wäre, die Rottweiler achturteile gegen ihn durchzusetzen. 
da ulrich nicht die geringste anstrengung in diese Richtung unternahm, muss  
man annehmen, dass die anberaumten Verhandlungstermine ebenso wie die aus-
dauernden ermahnungen an Rechberg lediglich eine Fassade seines guten Willens 
gegenüber seinem Bruder Ludwig aufrecht erhalten sollten. die recht entspannten 
Reaktionen Rechbergs auf ulrichs ständige Vorladungen zeigen wiederum, dass 
Rechberg dieses spiel durchaus durchschaute. dieses stillschweigende einver-
ständnis zwischen hans von Rechberg und graf ulrich erklärt sich dadurch, dass 
ulrich im grunde genauso wenig wie Rechberg an einer anerkennung der an-
sprüche Ber von Rechbergs interessiert war, von denen sein Bruder Ludwig eigene 
Forderungen auf gammertingen-hettingen hätte ableiten können. Was die an-
sprüche des Wolf schilling an Rechberg betrifft, dürfte graf ulrich sich vor allem 
deswegen nicht nachdrücklicher für schilling eingesetzt haben, weil das durch 
schilling erwirkte achturteil mit dem erwerb von gammertingen-hettingen sei-
nen Zweck erfüllt und graf ulrich daraufhin keinen grund mehr hatte, mit hans 
von Rechberg einen Konflikt zu riskieren. schließlich waren Rechberg und die 
 übrigen städtefeinde wertvolle Verbündeten für den städtekrieg. 

470 Brief hans von Rechbergs an graf ulrich vom 31. märz 1450 (ebd., nr. 6196 [-61]),  weitere 
mahnung Rechbergs am 23. april (ebd., nr. 6196 [-62]). graf ulrich setzte sich daraufhin 
persönlich mit graf georg von Werdenberg-sargans in Verbindung und erfuhr von die-
sem, dass er und sein Bruder das geld ihrerseits benötigten, um eine schuld von 1.000 fl. an 
herzog sigmund von österreich-tirol zu bezahlen, woraufhin graf ulrich den herzog 
sigmund in einem Brief um Zahlungsaufschub für die grafen von Werdenberg-sargans bat 
und Rechberg über seine schritte informierte (ebd., nr. 6196 [-63]).

471 ebd., nr. 6206. als Vertragspartnerin trat nicht Rechberg selbst, sondern seine ehefrau 
elisabeth auf; vgl. V. 1.1, V. 5.4, V. 5.5.
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als Resümee bleibt festzuhalten: Zum Jahresende 1447 befand sich hans von 
Rechberg in derselben situation wie gleichzeitig auch graf Friedrich von helfen-
stein-Wiesensteig. er wurde nicht nur von Räten des grafen von Württemberg-
urach mit erheblichen finanziellen ansprüchen verfolgt, sondern auch von Räten 
des grafen von Württemberg-stuttgart. sowohl schilling als auch Rechberg-stau-
feneck und Villenbach hatten vor dem hofgericht Rottweil die Berechtigung zur 
gewaltsamen Pfändung seiner Besitzungen erlangt. hätte hans von Rechberg ihre 
ansprüche völlig ignoriert, hätte er riskiert, dass einer der Württemberger für sei-
nen Rat intervenieren würde.

in dieser situation folgte hans von Rechberg der einsicht, dass einerseits eine 
vollständige auszahlung seiner ankläger seinen Ruin zur Folge gehabt hätte, ande-
rerseits seine gefährdung weniger in den Rottweiler achturteilen selbst lag als in 
der gefahr, dass einer der Württemberger dem hofgericht Rechtshilfe leistete. er 
verkaufte daher sein gesamtes väterliches erbe an graf ulrich von Württemberg-
stuttgart, ohne einen seiner ankläger mit dem erlös auszuzahlen, und stellte 
gleichzeitig durch die Verzögerung einer vollständigen erfüllung der rechtlichen 
Bedingungen für die übertragung gammertingen-hettingens an graf ulrich si-
cher, dass der Kaufpreis komplett beglichen wurde. durch sein Vorgehen konnte 
hans von Rechberg aus dem Verkauf von gammertingen-hettingen genügend 
 finanzielle mittel retten, um in gebieten, an denen Württemberg-stutt gart kein 
 unmittelbares territoriales interesse hatte, die grundsteine für neue terri toriale Po-
sitionen zu legen. als dauerhaft erwies sich jedoch nur der erwerb der herrschaft 
Ramstein.

5.3 Solidarisierung der Gegner Württemberg-Urachs

in den urkunden zum gammertinger güterverkauf und anderen angelegenheiten 
hans von Rechbergs im Zeitraum 1447 bis 1450 fällt eine deutliche häufung der 
nennungen von Personen auf, die in der acht des hofgerichts Rottweil standen 
oder zumindest in den vierziger Jahren eigene Besitzungen auf äußeren druck hin 
an Württemberg verkauften: hans haugk zu Waldau, Feind des grafen Ludwig 
von Württemberg-urach in der Falkensteiner Fehde, war ende 1447 einer von 
Rechbergs Bevollmächtigten bei der Vereinbarung des gammertinger Kaufvertrags 
mit graf ulrich472 und siegelte in einem an graf ulrich gerichteten Brief vom  
13. september 1448 für Rechberg, der sein siegel nicht dabei hatte473. ein weiterer 
Feind graf Ludwigs aus derselben Fehde, hans von Falkenstein-Ramstein, war 
Rechbergs helfer in der grünenberg-Fehde 1448/49474. hans’ onkel erhard von 
Falkenstein-Ramstein verkaufte Rechberg nicht nur 1448 seine anteile an Bonndorf 
und der herrschaft Ramstein, sondern vertrat ihn auch im Februar 1448 im Lehen-

472 hsta stuttgart a 602 nr. 6196 [-3].
473 ebd., nr. 6196 [-38].
474 siehe prosopograph. anhang.
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gerichtsprozess gegenüber dem abt von Reichenau. Vorsitzender des gerichts, das 
ein für Rechberg günstiges urteil fällte, war u. a. heinrich von geroldseck-sulz475. 
heinrich von geroldseck-sulz wiederum siegelte am 4. Juni 1448 für Rechberg, der 
sein siegel nicht dabei hatte, in einer Quittung für graf ulrich von Württemberg-
stuttgart über eine Rate der Kaufsumme in höhe von 2.000 fl. Zeugen: georg von 
geroldseck-sulz und erhard von Falkenstein-Ramstein476. georg von geroldseck-
sulz siegelte außerdem für Rechberg in einem Brief vom 28. mai 1448477. Zeitlich 
später anzusetzen, aber dennoch signifikant ist außerdem die eheschließung der 
Barbara von Rechberg, hans’ tochter aus erster ehe, mit Jakob von Falkenstein-
Falkenstein, der ebenfalls in der Falkensteiner Fehde gegen graf Ludwig von 
Württemberg-urach gekämpft hatte und ihm 1449 seinen anteil an der herrschaft 
Falkenstein verkaufte478.

um hans von Rechberg sammelten sich also in dieser Zeit eine ganze Reihe von 
Personen, die eine Pfändung ihres Besitzes durch Württemberg-urach befürchten 
mussten oder ihre güter unter dem druck einer solchen maßnahme verkauft 
 hatten. da sie Rechbergs Briefe als Zeugen besiegelten oder ihm sogar ihre eigenen 
siegel liehen, waren sie offensichtlich mit seinen angelegenheiten bestens vertraut 
und übernahmen dienste für ihn, die ein hohes maß an beidseitigem Vertrauen 
voraussetzten. abgesehen von Rechbergs Verwandtschaft zu den helfensteinern 
bestand eine Verbindung zwischen den genannten Personen ausschließlich in ihrer 
Präsenz in Rechbergs Fehdenetzwerk einerseits und in ihrer drohenden enteig-
nung auf Betreiben des Rottweiler hofgerichts, des grafen von Württemberg-
urach und seiner Räte andererseits. der aufbau eines gemeinsamen netzwerks 
durch diese adligen lässt sich daher als eine art solidargemeinschaft zur gegen-
seitigen unterstützung gegen feindliche übernahmeversuche deuten.

5.4  Missglückte Versuche der Positionsverlagerung:  
Die Pfandschaft Ober-Hohenberg, die Herrschaften  
Sargans und Sonnenberg und die Kämpfe in Graubünden

in zeitlicher nähe zum gammertinger güterverkauf unternahm hans von Rech-
berg einige sichtbare anstrengungen, Lehen und Pfandschaften zu erwerben, die 
sich dem württembergischen Zugriff leichter entziehen ließen. die falkenstei-
nischen Besitzungen Ramstein und Bonndorf wurden bereits genannt, weitere an-
sätze der Positionsverlagerung sind in Rechbergs Bemühungen um die Pfandschaft 

475 hsta stuttgart a 602 nr. 6197.
476 ebd., nr. 6199.
477 (…) Mit her Jörg(e)n von Gerolczegk, herrn ze Sulcz, insigel besigelt, prestenhafft des 

minen. ebd., nr. 6196 [-20].
478 Barbaras mutter war hans’ erste ehefrau Verena, geborene truchsessin von Waldburg  

(† 1443); Barbara dürfte daher zu Beginn der vierziger Jahre geboren sein. Barbara er-
scheint erstmals 1462 als Jakobs ehefrau. Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 66.
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ober-hohenberg, in der anpfändung der werdenbergischen Besitzungen sargans 
und sonnenberg sowie in seiner Verwicklung in die schamser Fehde zu erkennen. 
diese Bemühungen scheiterten im Fall der Pfandschaft ober-hohenberg an Kon-
flikten mit adligen Konkurrenten, im Fall der werdenbergischen Besitzungen am 
unglücklichen ausgang der schamser Fehde und dem Fehlen lokaler Verbündeter, 
im Fall der herrschaft Bonndorf an der weiteren Verfolgung Rechbergs durch das 
hofgericht Rottweil. im folgenden sollen zunächst Rechbergs Versuche, im habs-
burgischen einflussbereich Fuß zu fassen, behandelt werden. 

Die Pfandschaft Ober-Hohenberg

nach der übergabe der stadt Rheinfelden an herzog albrecht Vi. von österreich 
ende mai 1449 wurde hans von Rechberg durch diesen inhaftiert, als er sich zu 
Pfingsten an dessen hof in Freiburg im Breisgau aufhielt. der herzog nannte eine 
ganze Reihe von gründen für Rechbergs gefangennahme, insbesondere die ver-
heerende Zerstörung und Plünderung Rheinfeldens zu einem Zeitpunkt, als sie 
noch von grünenberg, Rechberg und den anderen Fehdehauptleuten besetzt, aber 
gemäß der Breisacher Richtung vom 14. mai 1449 bereits habsburgisch war; die 
überfälle auf unbeteiligte Parteien, darunter albrechts Rat Bilgeri von heudorf479. 
Rechberg schrieb aus der haft ein langes Rechtfertigungsschreiben, das aufschluss-
reich ist sowohl hinsichtlich Rechbergs Bewusstsein seines eigenen marktwerts als 
auch seiner erwartungen an die Früchte seiner Kriegsdienste und stellvertreterfeh-
den für das haus habsburg. in seinem Rechtfertigungsschreiben rief hans von 
Rechberg zunächst seine Verdienste für das haus österreich in erinnerung. neben 
der aufzählung einzelner Kriegstaten betonte er dabei vor allem, wie viele gefolgs-
leute er dem herzog zugeführt habe, wie wenig Leute er für einzelne spektakuläre 
Leistungen gebraucht, wie viel schaden er dem Feind zugefügt hatte480.

Für all diese dienste habe ihm der herzog versprochen, ihm die Pfandschaft 
ober-hohenberg zu übertragen, wenn er [den bisherigen inhaber] Jos [von horn-
stein-schatzberg, vgl. u.] zur übergabe der Burg bringen könne. außerdem habe 
der herzog zugesagt, seine schulden von 600 fl. bei einem Juden, wohl dem ulmer 
geldverleiher seligmann, zu bezahlen. als die Kämmerer des herzogs im mai 1449 
auf ihn zukamen und ihn fragten, zu welchen Bedingungen er bereit sei, Rhein-
felden dem herzog zu übergeben, habe er geantwortet, dass er die erfüllung dieser 
Versprechungen einfordere481. 

479 Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 79, s. 154 f.
480 Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 78.; vgl. iii.5.3.
481 Ouch zuo Brisach, da ich und ander von Rinvelden das sloss nit abtreten wolten; do kam  

der Rechberger [christoph von Rechberg, Verwandtschaftsverhältnis zu hans ist nicht be-
kannt] und der Sússenheimer úwer gnaden kamrer und retten mit mir, ob man nucz guocz 
zwúschen úwern gnaden und mir kuond finden. Do sprach ich, ya, ir hetten mir vor Hohen
berg beyaczet zuo geben muocht ichs bringen von Josen, und woeltend ir mir Hochenberg 
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Wegen seiner inhaftierung machte Rechberg dem herzog schwere Vorwürfe, sah 
als treibende Kräfte dahinter jedoch vor allem zwei habsburgische Räte, den stoff-
ler und den Kottrer, die ihn ihn bei seinem herrn verleumdet hätten482.

Rechbergs Klagen belegen einerseits, dass er hoffte, für die indienststellung 
 seines sozialen Kapitals für die habsburgische sache mit einem habsburgischen 
Pfand belohnt zu werden: im habsburgischen machtbereich ein durchaus üblicher 
Weg, adlige diener für ihre Verdienste, seien es Kredite oder Kriegsdienste, zu 
 vergüten483. andererseits deutet die erwähnung der Pfandschaft ober-hohenberg 
auf Rivalitäten zwischen habsburgischen Räten um die Kontrolle von Pfändern 
und Lehen hin, die möglicherweise entscheidender für das ende von Rechbergs 
Karriere in albrechts diensten waren als sein eigenmächtiges Verhalten.

im gegensatz zur „unteren“ Pfandschaft hohenberg, die sich damals noch in der 
hand der schwäbischen Reichsstädte befand (und bald von albrecht zurückge-
fordert wurde), war der „obere“ teil des ehemaligen territoriums der grafen von 
hohenberg mit der gleichnamigen Burg bei Rottweil, ebenfalls ein habsburgisches 
Pfand, im Jahr 1434 durch hans iV. von hornstein-schatzberg von den grafen von 
sulz gelöst worden484. dabei kamen hans von hornstein zweifellos seine mehr-
fachen Vasallenbeziehungen zugute: einerseits war er um diese Zeit hofmeister  
der gräfin henriette von Württemberg, andererseits stand er vermutlich in einem 
dauerhaften dienstverhältnis zu herzog Friedrich iV. von österreich-tirol, für 
den er 1429 gegen die grafen von Werdenberg-heiligenberg und 1430, übrigens 
gemeinsam mit georg von geroldseck, gegen Burgund gekämpft hatte485. Kurz vor 
 seinem tod 1439 begann eine serie von güterverkäufen: am 16. dezember 1438 

geben min lebtag und min schuld mir daruff slachen und mir geben sechs  hundert guldin, 
die ich eim Juden schuldig were, bar, so woelt ich weg finden, das wir mim herren Rinvelden 
abtretten. Da sint sy komen und hond mir das von uwern wegen voellenc lich zugesagt; dar
uff sint wir der richtung ingangen gen uwern gnaden und ouch gen den vigenden (…). 
Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 78, s. 152. Zu Rechbergs schulden bei seligmann 
vgl. V. 5.1, V. 5.2.

482 So han ich an mim swigen gewonen, daz ir mich miner eren schuldigent, und hand verges
sen alles das, das ich úwer gnaden ye geton han, und úwer gnad lat mich gen úch versagen 
den Stoffler, den Kottrer und ander, die an miner gefangnúss rautt und taett hand, und muoss 
got erbarmen, das úwer gnaden mich gefangen hat on úwer lantzraett wissen und raut, den 
mir nit daran zwyfel, das sie gerauten hetten, das man mich und myn frúnd gefangen hat 
umb unschuld; den ich ye nit gelouben kan, das mir úwer gnad von úch selbs so vigent und 
so ungnedig syen, denn ich doch gar dick min bluot von úwertwegen verzert han und gross 
sorg und arbeit offt und dick gehebt han, da der Stoffler und ander nit geweset sind, die 
mich yetz gen úch versagen. Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 78, s. 153.

483 Vgl. Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), v. a. s. 19 – 62; ders., adlige als Finanziers (1996), 
s. 307 – 325.

484 Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 129 f. Vgl. die Bestätigung der 
Rücklösungsrechte herzog Friedrichs iV. durch hans von hornstein-grüningen im tiro-
ler Landesarchiv (tLa innsbruck urk. i nr. 9144).

485 Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 127 – 130. im tiroler Landesarchiv 
sind soldquittungen hornsteins aus der Fehde gegen die Werdenberger (tLa innsbruck 
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verkaufte er gemeinsam mit seinen söhnen Jos und hans, für 6.200 fl. Burg und 
dörfer groß- und Kleinwilflingen an den württembergischen Rat und hofmeister 
hans truchsess von Bichishausen. 1440 und 1441 folgten weitere Verkäufe an 
denselben486. 1442 geriet Jos von hornstein anlässlich einer Fehde mit dem Bischof 
von augsburg in einen Konflikt mit Württemberg, in dem sein sitz, die Burg 
schatzberg, erobert und zerstört wurde487. möglicherweise besteht ein Zusammen-
hang zwischen diesem Konflikt und der gleichzeitigen Fehde des Veit von eisen-
burg gegen den uracher Rat hans von stadion488. auch die zeitliche nähe des 
württembergischen Vorgehens gegen schatzberg und dem Verkauf der räumlich 
benachbarten Lichtenstein-Burgen durch hans von Rechberg sowie die gleichzei-
tigen hofgerichtsprozesse württembergischer Räte gegen geroldseck und Falken-
stein ist auffällig.

nach dieser Fehde war die Pfandschaft ober-hohenberg der einzige Besitz,  
der den herren von hornstein-schatzberg geblieben war. Zusätzlich entstanden 
um die Zeit des gammertinger güterverkaufs Probleme mit Reichsstadt und 
 hofgericht Rottweil: um 1447/49 verhängte das hofgericht Rottweil nach mehrfa-
chen mahnungen die acht über Jos, weil er, seine Frau und ihr Verwandter Konrad 
von hornstein-grüningen eine schuld nicht gezahlt hatten489. umso größer muss 
Jos’ Bestürzung gewesen sein, als herzog albrecht Vi. von österreich am 28. Ja-
nuar 1448 die Pfandschaft ober-hohenberg zurücklösen wollte490. Jos verweigerte 
daraufhin die auslösung. in seinem Rechtfertigungsschreiben vom 25. august 

Fricericiana 45, nr. 1 – 7) und gegen Burgund (tLa innsbruck urk. i nr. 2558 (20. Juni 
1432)) überliefert.

486 Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 127, 131. nennung des truchses-
sen als hofmeister 1437 in Sattler, geschichte des herzogthums 3 (1768), Beil. 62, 
s. 106 f.; erneute nennung als uracher Rat 1450 in Steinhofer, neue Wirtenbergische 
chronik 2 (1746), s. 926.

487 hsta stuttgart a 602 nr. 4356 f.; hsta stuttgart a 153 adel i nr. 86. Vgl. Sattler, ge-
schichte des herzogthums 2 (1768), Beil. 67, s. 118 f. (transkription); Hornstein-Grü-
ningen, die von hornstein (1911), s. 163 (Regest). Weitere details im prosopographischen 
anhang.

488 die chronik des memmingers erhard Wintergerst berichtet, Veit von eisenburg habe im 
Jahre 1442 hans von stadion bekriegt. dieser sei daraufhin mit einer streitmacht von 1.000 
mann vor ittelsburg gezogen und habe die Burg vier tage und nächte belagert. nachdem 
Veit nachts aus der belagerten Burg geflohen war, ergaben sich seine Leute auf gnade, und 
die Burg wurde geschleift. erhard Wintergerst, s. 24. diese nachricht wird durch einen 
Fehdebrief des grafen Ludwig von Württemberg-urach bestätigt, der Veit von eisenburg 
am 7. september 1443 wegen seines Rates hans von stadion die Fehde ansagte. hsta 
stuttgart a 602 nr. 4359. 

489 am 3. september 1447 und am 27. april mahnte Rottweil die Zahlung von insgesamt  
200 fl. von Jos, anna und Konrad von hornstein-schatzberg an. Vor dem 10. november 
1449 verhängte das hofgericht die acht, mindestens über Jos. hsta stuttgart B 203 Bü 7.

490 Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), Regesten, s. 163, 165. die im folgen-
den genannten, zumeist ohne Quellenverweis abgedruckten Regesten beruhen auf Kor-
respondenzen, die als teil des archivbestands hsta stuttgart B 203 Bü 6 identifiziert 
 werden konnten.
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1448 an graf ulrich von Württemberg-stuttgart, den er vergeblich um hilfe bat, 
erwähnte er, der herzog habe ihm zuvor die garantie gegeben, dass er lebenslang 
im Besitz der Pfandschaft bleiben würde. dieses Versprechen habe der herzog da-
nach gebrochen, weil sein Rat erkinger von heimenhofen ihm geld dafür geboten 
habe, dass ihm ober-hohenberg übertragen werde491. 

Beide seiten boten sich gegenseitig Recht auf verschiedene Parteien, wobei Jos 
unter anderem auf verschiedene städtefeinde rekurrierte: graf alwig von sulz und 
hans von Klingenberg, beide österreichische Räte, sowie erhard von Falkenstein-
Ramstein. als sich abzeichnete, dass herzog albrecht Vi. eine Fehde gegen ihn 
beginnen würde, wandte sich Jos von hornstein an die Reichsstadt Rottweil um 
hilfe, in deren Bürgerrecht er stand, jedoch ohne erfolg492. ab dem 12. september 
wurden Jos zahlreiche Fehdebriefe österreichischer Parteigänger zugesandt, unter-
zeichnet von 127 Personen493. 

Zwar blieb die Burg in hornsteins hand, wurde jedoch am 21. september 1449 
im städtekrieg durch Rottweiler truppen erobert und geschleift. Jos von horn-
stein hatte sich nämlich, unter doppeltem druck von herzog albrecht und der 
Reichsstadt Rottweil, die ihn wegen schulden in die acht gebracht hatte494, dem 
grafen ulrich von Württemberg-stuttgart in dessen Fehde gegen esslingen ange-
schlossen495, wohl mit dem hintergedanken, den Württemberger als schutzmacht 
zu gewinnen.

aus hans von Rechbergs Bemerkung, herzog albrecht habe ihm Burg ober-
hohenberg versprochen, wenn er sie von Josen bringen würde (vgl. o.), könnte man 
schließen, dass der herzog Rechberg für die inbesitznahme der Pfandschaft die 
 zusätzliche Bedingung auferlegt hatte, den renitenten Jos von hornstein von  
seiner Burg zu vertreiben. dagegen spricht jedoch, dass Jos von hornstein und zwei 
Personen, die als seine helfer am 17. september 1448 dem herzog albrecht abgesagt 
hatten, als Fehdehelfer in der grünenberg-Fehde erscheinen: albrecht von Freyberg 
bereits am 24. november 1448, Jos von hornstein und hans Branthoch dagegen 
wenige Wochen vor Beginn der Breisacher Verhandlungen, am 31. märz 1449496. 
außerdem müssen sich auf Burg hohenberg bei ihrer Zerstörung 1449 Waffen aus 

491 Hat, als ich nit willig gewesen, und mich gehalten han an sein Wort, so hat seiner Gnad 
fürgeben, er wöll es zu seiner Hand nehmen, doch wer gelt haimlich dargit, das ist Erg
ginger. hsta stuttgart B 203 Bü 6; zit. nach Reg. bei Hornstein-Grüningen, die von 
hornstein (1911), s. 164.

492 Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), Regesten, s. 163 ff.
493 hsta stuttgart B 203 Bü 6; tw. auch bei Hornstein-Grüningen, die von hornstein 

(1911), s. 165.
494 Vgl. Rottweiler Briefe vom 3. september 1447, 27. april und 10. november 1449; hsta 

stuttgart B 203 Bü 7.
495 Vgl. Fehdebrief des Jos von hornstein an esslingen vom 22. august 1449 (ebd.) sowie die 

dienstgeldquittung über 62 fl., die hornstein dem grafen am 2. dezember 1449 ausstellte 
(WR 2497).

496 siehe prosopographischer anhang: hornstein, Freyberg, Branthoch. 
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dem Besitz hans von Rechbergs befunden haben, denn dieser prozessierte in den 
fünfziger Jahren gegen die Reichsstadt Rottweil wegen 13 hand- und hakenbüch-
sen, 100 Pfeilen und einer beträchtlichen menge an schießpulver, die bei der Zerstö-
rung der Burg geplündert worden waren497. diese Verbindung der beiden adligen 
wurde durch ihre Verschwägerung gestärkt. Jos von hornstein hatte wohl um 1444 
eine anna von Rechberg geheiratet. eine zeitgenössische chronik bezeichnet anna 
als schwester hans von Rechbergs498, ein Brief Rechbergs an Jos von hornstein vom 
30. april 1444 legt jedoch nahe, dass es sich um die tochter eines zuvor verstorbenen 
Bruders handelte499.

Rechberg und hornstein waren also offensichtlich Verbündete. Vermutlich 
 hatten sich beide darüber abgesprochen, dass Rechberg bei herzog albrecht Vi. 
bewirken solle, dass er und nicht erkinger von heimenhofen das Pfand ober-ho-
henberg ablöse, wobei unklar bleibt, welchen Vorteil Jos von hornstein davon 
hatte. Rechbergs Kooperation mit hornstein und seine ambitionen hinsichtlich 
der Pfandschaft ober-hohenberg dürfte ihn auf Konfliktkurs mit erkinger von 
heimenhofen und dessen Verbündeten an herzog albrechts hof gebracht haben 
– zahlreiche Räte albrechts hatten hornstein kurz vor dem überfall auf Rhein-
felden die Fehde angesagt500. 

Vermutlich war die Fehde gegen Jos von hornstein nur ein sichtbares symptom 
diverser auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden gruppen habsburgischer 
Räte zur Zeit der grünenberger Fehde. es fällt auf, dass Rechberg zur gleichen Zeit 
einen angriff auf einen anderen Rat des herzogs albrecht unternahm, nämlich 
Bilgeri von heudorf. dieses ereignis war herzog albrechts hauptargument für 
Rechbergs inhaftierung in Freiburg im Breisgau 1449: die hauptleute der grünen-
berg-Fehde hätten seiner gnaden raut und diener, Pilgrim von Hewdorff, by nacht 

497 eine einigung in diesem streit kam erst 1459 zustande (hsta stuttgart B 203 Bü 7,  
vgl. Eichmann, städtekrieg (1882), s. 27). Bereits in ihrem Bericht über die eroberung 
hohenbergs, den die Reichsstadt Rottweil am 23. september 1449 nach ulm schickte, 
wurde erwähnt, dass „der von Rechberg“ sich an Rottweil gewandt habe (ebd., Beilage 
nr. 7, s. 60. der Bericht erwähnt auch die ungewöhnlich gute ausstattung der 21 mann 
starken Burgbesatzung mit Feuerwaffen.

498 Vgl. Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 166.
499 Lieber Jos: Als du mir geschriben haust von mins bruoder selgen tochter wegen, da kond ich 

dir sider kain antwúrt umb geb(e)n, untz bis daz ich zuo minen brüdern käm. Also laus ich 
dich wissen, daz ich by mim herren von Aychstetten [sein Bruder albrecht, Bischof von 
eichstätt] und mim bruoder U

o

lrichen gewessen bin yecz zinstag näst, mit den hon ich da von 
gerett, da von laus nit du kömest zuo mir gen Fillingen angesicht dis brieffs (…); da wil ich 
mit dir reden der sachen halb (…). Lieber Jos, belib nit us, dez verlaus ich mich gantz zuo dir. 
hsta stuttgart B 203 Bü 6; Regest bei Hornstein-Grüningen, die von hornstein 
(1911), s. 163. in einer urkunde vom 15. Juli 1447 bezeichnet anna hans und ulrich von 
Rechberg zu hohenrechberg, die als Zeugen siegeln, als ihre Vettern (d. h. Verwandte), 
Berthold von schellenberg als ihren oheim. hsta stuttgart a 153 adel i nr. 127; Regest 
in Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 163.

500 hsta stuttgart B 203 Bü 6; tw. auch bei Hornstein-Grüningen, die von hornstein 
(1911), s. 165.
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und nebel, on alle bewarung nach seinem sloss, leib und gut, im das abzugewinnen, 
stellen lassen501. der nächtliche überfall auf die stadt tiengen im märz 1449, die 
Bilgeri als Lehen des Konstanzer Bischofs innehatte, wird auch durch den Basler 
chronisten heinrich von Beinheim erwähnt502.

Zu diesem Vorfall sind mehrere hintergründe denkbar. Zum einen hatte hans 
von Rechberg bereits im Bischof-heinrich-Krieg 1441 die stadt tiengen angegrif-
fen, die kurze Zeit zuvor als Lehen des Konstanzer Bischofs in die hand heudorfs 
übergegangen war. möglicherweise agierte Rechberg hier im einverständnis mit 
den herren von Krenkingen genannt von Weißenburg, die in der Vergangenheit 
ansprüche auf tiengen503 erhoben hatten. einer von ihnen, hans Friedrich von 
Krenkingen genannt von Weißenburg – ein sohn des hans von Krenkingen, der am 
Bischof-heinrich-Krieg teilgenommen hatte – sagte der stadt Basel am 31. märz 
1449, am gleichen tag wie Jos von hornstein und im monat des überfalls, als 
 helfer des Wilhelm von grünenberg die Fehde an, agierte hier also ebenfalls als 
Verbündeter Rechbergs504.

Zum anderen sagte der gegenspieler Jos von hornsteins, erkinger von heimen-
hofen, am 18. Juni 1449 als helfer des Bilgeri von heudorf einem gewissen gori 
von Roggwil sowie dessen helfer Werner von schienen die Fehde an. schienen war 
einer von Rechbergs Verbündeten aus der heimenhofen-Fehde und dem alten 
 Zürichkrieg, der sich vermutlich zur gleichen Zeit wie Rechberg in den dienst des 
herzogs sigmund von österreich-tirol begeben hatte505. es gab also eine Verbin-
dung zwischen heudorf und heimenhofen, möglicherweise auch zwischen schie-
nen, hornstein und Rechberg, die auf eine gruppenbildung rivalisierender habs-
burgischer Räte hindeuten könnte. Rechbergs angabe, dass herzog albrecht auf 
Betreiben einiger ihm feindlich gesinnter Räte seine Zusage zur Verleihung von 
ober-hohenberg an ihn gebrochen habe, wirkt daher durchaus glaubwürdig. im 
Fall der Pfandschaft ober-hohenberg lässt sich Rechbergs kriegerische aktivität 
in habsburgischen angelegenheiten als Versuch lesen, sich eine bessere Verhand-
lungsposition für die einforderung einer Belohnung seiner dienste im alten Zü-
richkrieg zu erarbeiten.

501 Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 79, s. 155.
502 In dem selbigen jor [1449] im mertzen hat Hans von Rechberg und ander sin mitgesellen 

das stettlin Tuengen by nacht wellen erstygen mit stygleiteren, und innemmen, und herr 
Bilger von Hewdorff wellen umbbringen. Aber die sach felt im; dann die im stettlin wurden 
ir gewar. heinrich von Beinheim, s. 418.

503 Vgl. iii. 3.2.
504 Vgl. prosopographischer anhang: Krenkingen.
505 Prosopographischer anhang: schienen; Fehdebrief von heimenhofen: tLa innsbruck 

sigmundiana i nr. 63.
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Die Herrschaften Sargans und Sonnenberg

in gleicher Weise lassen sich auch Rechbergs Beteiligungen an auseinander-
setzungen im sarganserland, in Vorarlberg und in graubünden 1446 – 53 als Ver-
such lesen, sich dauerhaft eine alternative für die verlorenen Positionen auf der 
schwäbischen alb zu erarbeiten. durch seine heirat mit gräfin elisabeth von Wer-
denberg-sargans hatte hans von Rechberg sich die möglichkeit geschaffen, einen 
teil der werdenbergischen Besitzungen langfristig über das heiratsgut seiner ehe-
frau an sich zu ziehen. 

Wie bereits im Kontext des gammertinger güterverkaufs erwähnt wurde,  verlieh 
er einen beträchtlichen teil des Verkaufserlöses seinen schwägern, den grafen 
georg und Wilhelm von Werdenberg-sargans. diese überschrieben am 25. septem-
ber 1451 für eine schuldsumme von 11.075 fl. alle unser herschaffte und herlicheyt, 
so wir zu Sanagoza, Sunnenberg und an allen andren enden habend oder uber 
komen mochten, an ihre schwester bzw. Rechbergs ehefrau elisabeth, die aufgrund 
der juristischen schwierigkeiten ihres gatten mittlerweile als nominelle eigen-
tümerin seiner güter auftrat506. durch diese Pfandschaft erwarb hans über seine 
ehefrau verhältnismäßig umfangreiche herrschaftsbereiche auf beiden seiten des 
alpenrheins, die noch dazu mit gräflichen hoheitsrechten ausgestattet waren. ins-
besondere die herrschaft sonnenberg, die den westlichen Zugang zum arlbergpass 
umfasste, war vor allem aus österreichischer sicht von erheblicher strategischer 
 Bedeutung. da sargans und sonnenberg im sensiblen grenzbereich der einfluss-
sphären österreichs und der erdgenossenschaft lagen, waren weitere interven-
tionen beider seiten absehbar.

hintergrund des geldbedarfs der Werdenberger war der umstand, dass graf 
heinrich von Werdenberg-sargans das sarganserland 1437 zunächst von öster-
reich auslösen musste507, zu diesem Zweck ein darlehen von 1.800 fl. von schwyz 
und glarus aufgenommen hatte und in ein Landrecht mit beiden eidgenössischen 
orten getreten war508. Für den Fall, dass der graf ausstehende Zinsen nicht begli-
che, den Kredit nicht rechtzeitig zurückzahle oder sonstwie gegen Vertragsbedin-
gungen verstoße, war als sanktion die Zwangspfändung des sarganserlands verein-
bart worden: eine Variation der rechtlichen druckmittel, die im innerschwäbischen 
Bereich durch Rottweiler hofgerichtsurteile gewonnen wurden509. aus einem 
Briefkonzeptbuch des vorarlbergischen Landvogts in Feldkirch, ulrich von 
mätsch, geht hervor, dass graf heinrich im Frühjahr 1447  befürchtete, schwyz 

506 hsta stuttgart a 602 nr. 6206. Zum wahrscheinlichen umfang des Pfandguts siehe V.1.1.
507 das sarganserland war zwar ursprünglich stammbesitz der grafen von Werdenberg- 

sargans, von ihnen jedoch 1396 an österreich verpfändet und von den habsburgern 1406 
an graf Friedrich Vii. von toggenburg weiterverpfändet worden. nach dessen tod war 
das sarganserland 1436 an österreich zurückgefallen. Rigendinger, ir hertz und sinn 
(2006), s. 112 ff.

508 ebd., s. 114 f.
509 ebd., s. 115.
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und glarus würden das Landrecht und seine schulden zur Rechtfertigung einer 
gewaltsamen annexion des sarganserlandes einsetzen. der schwyzer Landamman 
ital Reding hatte offenbar entsprechende absichten gegenüber habsburgischen 
Räten deutlich gemacht510. 

aus habsburgischer sicht war es also dringend nötig, erstens zu verhindern, dass 
graf heinrich sich auf die seite der eidgenossen ziehen ließe, und zweitens dem 
grafen geld zu leihen, damit er sich von seinen Verpflichtungen gegen die eid-
genossen lösen könne und gleichzeitig als schuldner dem herzog sigmund verpflich-
tet wäre, oder sogar die herrschaft sargans wieder zu einem habsburgischen Pfand 
machte. unter aufsicht von mätsch wurden entsprechende Verhandlungen mit dem 
grafen in die Wege geleitet. angesichts der drohenden Besetzung des  sarganserlands 
durch schwyz und glarus ließ herzog sigmund dem grafen heinrich von Werden-
berg-sargans durch einen Boten 1.000 fl. zur Verfügung stellen, um seine auf das Jahr 
1437 zurückgehenden schulden bei den eidgenossen zu  begleichen511.

hier ergab sich jedoch eine neuerliche Komplikation: Für den Landvogt war 
 absehbar, dass graf heinrich – um diese Zeit wohl um die 70 Jahre alt512 – nicht 
mehr sehr lange als Verhandlungspartner zur Verfügung stehen würde, denn er war 
krank, bettlägrig und vermutlich dement513. tatsächlich starb er bald darauf514. 

510 Vgl. Brief des vorarlbergischen Landvogts ulrich von mätsch vom 1. mai 1447: So ist es 
dan von Graf Hainrich wegen von Sangans, da haben wir auch mit dem von Costentz 
davon geredt, und bedunckt in ain grosse notdurfft ze sin und uns auch, damit das Graf 
Hainrich da danen kome, wan es müge hart bestan, und sei zu besorgen, es werde ain krieg 
mit im angefangen, wann sich Graf Hainrich vast gen den aidgenossen verschriben hat, als 
mit Sanganserlannd, es sei mit hilff oder mit geltschuld. hhsta Wien aB ii. 13. Frideri-
ciana 1, Konv. 2, fol. 49 r. 

511 die habsburgische Verwaltung in Feldkirch führte nach dem 5. mai 1447 auch Verhand-
lungen mit graf heinrich von Werdenberg-sargans, wie aus einem an herzog sigmund 
gerichteten Briefkonzept hervorgeht. der Verhandlungsgegenstand wird jedoch nicht er-
wähnt, sondern lediglich, das dieselb sach vast ungewärlich stat. hans von Rechberg wird 
als enger Vertrauter des grafen erwähnt. in einem weiteren schreiben spornte der Vor-
arlberger Landvogt ulrich von mätsch einen unbekannten gesandten mit dem auftrag, 
1.000 fl. von herzog sigmund dem grafen heinrich von Werdenberg-sargans zu über-
bringen, in anbetracht von dessen schlechtem gesundheitszustand zur eile an. hhsta 
Wien aB ii. 13. Fridericiana 1, Konv. 2, fol. 57.

512 urkundlich wird graf heinrich zum ersten mal im Jahr 1392 erwähnt. geht man davon 
aus, dass er um diese Zeit bereits mündig war, kann man auf ein geburtsjahr vor 1379 
schließen. Vanotti, geschichte der grafen (1845), stammtafel iV.

513 der absehbare tod des grafen heinrich veranlasste den Feldkircher Landvogt anfang mai 
1447, den Boten mit den 1000 fl. zur eile anzuspornen: Lieber schwager, nü wer notdurff
tig, das du dich heruff gefugt hettest, damit ma(n) solichem nachgangen wäre, wann das ain 
grosse notdurft wäre, als du das selber wol versteen magst, wann der man ligt und ist kranck 
und ist [gestrichen: ouch nicht wol bei synen; darüber eingefügt: ain richter mit sin selbst]. 
Und besorg, das vor an dich mit im nicht geschaffen mügen, darumb tue als wol und fueg 
dich an alles verzihn heruff, und versorg dich denocht dabei auch wol. hhsta Wien aB ii. 
13. Fridericiana 1, Konv. 2, fol. 57 v.  

514 Vanotti, geschichte der grafen (1845), stammtafel iV.
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Zwar war er weiterhin der nominelle inhaber der herrschaft sargans, seine ge-
schäfte wurden aber zunehmend durch seine söhne, georg und Wilhelm, über-
nommen515 – sowie durch seinen schwiegersohn, hans von Rechberg516. Rechberg 
kann aufgrund seiner eigenen ambitionen im sarganserland, die durch die darle-
hen an seine schwäger dokumentiert sind, kein interesse an einem erneuten über-
gang dieses territoriums an den herzog von österreich-tirol gehabt haben. es ist 
daher vielleicht kein Zufall, dass zeitnah zu den habsburgischen Verhandlungen mit 
dem grafen heinrich anzeichen eines Konflikts zwischen hans von Rechberg 
und anderen Räten des herzogs sigmund von österreich-tirol zu beobachten 
sind. der vorarlbergische Landvogt ulrich von mätsch berichtete herzog sigmund 
am 1. mai 1447, hans von Rechberg habe gerüchten zufolge einen überfall auf den 
deutschordenskomtur Ludwig von Landsee und andere Räte des herzogs geplant. 
der Bischof von Konstanz habe Landsee und die übrigen Räte aufgrund dieser 
akuten Bedrohung mit einer starken geleittruppe für ihre Rückreise von Konstanz 
nach Feldkirch ausgestattet. diese nachricht bedürfe jedoch strengster geheim-
haltung517. das gerücht muss hans von Rechberg allerdings selbst binnen kurzer 
Zeit zu ohren gekommen sein, denn schon am 9. mai schrieb er an ulrich von 
mätsch, er sei gegenüber herzog sigmund verleumdet worden. als er sich auf dem 
Rückweg aus dem elsass befand, habe ihm ein Freund zugetragen, dass er etwas 
gegen die habsburgischen Räte planen solle. er wisse, dass es Leute gebe, die ihn 
verrieten und verkauften und seinen herrn gegen ihn einnehmen wollten, sei 
 jedoch zuversichtlich, dass sein herr niemandem glauben wolle, ohne ihm zuvor 

515 am 5. mai 1447 erwähnte ulrich von mätsch in einem Brief an herzog sigmund, dass graf 
heinrichs ehefrau um die anwesenheit ihres sohnes, graf Wilhelm von Werdenberg-sar-
gans, gebeten habe, und bat seinen herrn, den jungen grafen nach Vorarlberg zu schicken, 
da es den Verhandlungen förderlich wäre: Gnediger herr, nü bedüchte uns vast gut sein, das 
ewr gnad Graf Wilhelm heraus geschickt hett, wan ich hab wol ettwas als durch mich selb 
mit der frawn, Graf Hainrichs weib, geredt, daran ich wol verstan, das sy gern sehe, das ir 
sún hievorn wäre, so beduchte mich, oder es wer mit ir ettwas verrer ze red(e)n. hhsta 
Wien aB ii. 13. Fridericiana 1, Konv. 2, fol. 56 r.

516 Vgl. schreiben des ulrich von mätsch vom 1. mai 1447 an herzog sigmund: So versten wir 
auch, wie und er [graf heinrich] vast hinder dem von Rechperg sei. hhsta Wien aB ii. 
13. Fridericiana 1, Konv. 2, fol. 49 r. eine ähnliche Bewertung macht mätsch in einem we-
nige tage spätere datierenden schreiben: (…) und bedunckt uns, (…) er [graf heinrich] 
hab sich ettwas vertirfft hinder den von Rechperg. ebd., fol. 57 r. 

517 aus dem Konzeptbuch des Landvogts ulrich von mätsch: So versten wir auch, wie und  
er [graf heinrich von Werdenberg-sargans] vast hinder dem von Rechperg sei. Das uns 
bedunckt, das solichs ewrn gnaden ouch nicht fugsam sei, wan es sind lantmer hievorn, wie 
ewr gnaden rete, als her Ludwig von Lands(ee) und ander ewr gnaden rete hievorn, darny
dergelegt solt sin worden, und das solt ain tails zu sin gangen durch Hannsen von Rechperg 
[gestrichen: und durch Märck von Ems]. Ouch, gnediger herr, so ist notdurfft, das solichs  
als von des von Rechperg wegen in grosser gehaym beleibe und daraus verrer nicht geredt 
werde. [eingefügt: Und hat mein herr von Costencz dieselben ewr rete mussen von Co
stentz gelaitten mit ainem michlen volck]. hhsta Wien aB ii. 13. Fridericiana 1, Konv. 2, 
fol. 49 r. 
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gelegenheit zu geben, zu solchen Vorwürfen stellung zu nehmen518. ob die Vor-
würfe gegen Rechberg irgend eine grundlage hatten und welchen Vorteil sich 
Rechberg von einem solchen anschlag erhofft haben könnte, bleibt unklar, deut-
lich ist jedoch, dass es einen Konflikt zwischen ihm und anderen Räten gegeben 
haben muss, der vermutlich das Fehlen weiterer nachrichten über eine Fortsetzung 
seines dienstvertrags mit dem herzog erklärt.

eine Quelle aus dem Jahr 1453 legt den schluss nahe, dass zu diesem Zeitpunkt 
kein dienstverhältnis mehr zwischen hans von Rechberg und herzog sigmund 
bestand. Zu Jahresbeginn 1453 wurde hans von Rechberg unter unklaren umstän-
den in Vorarlberg durch die Walser von tannberg gefangen gesetzt, gemeinsam mit 
graf ulrich von Werdenberg-sargans, einem cousin seiner schwäger519. herzog 
sigmund von österreich-tirol intervenierte, zwang die Walsergemeinde, sich zu 
unterwerfen, Rechberg freizugeben und die gefangennahme in der entsprechenden 
urkunde als unrechtmäßig zu bezeichnen. diese unrechtmäßigkeit wurde jedoch 
nicht wie bei Rechbergs mitgefangenen graf ulrich von Werdenberg-sargans 
damit begründet, dass er ein diener des herzogs gewesen wäre, sondern damit, 
dass Rechberg sich im geleit des herzogs befunden hatte. Vermutlich war das 
dienstverhältnis um diese Zeit daher bereits beendet520. 

die intervention der Walser von tannberg ist im Zusammenhang der eisenburg-
Fehde zu sehen. in der zweiten Jahreshälfte 1452 hatten Rechbergs Leute in diesem 
Kontext ausgehend von der im dezember desselben Jahres zerstörten Ruggburg 
ausgedehnte Raubzüge u. a. in den Bregenzerwald unternommen521. die nähe die-
ser aktivitäten zu der von Rechberg angepfändeten herrschaft sonnenberg legt 
nahe, dass auch sie in den Zusammenhang seiner Versuche einzuordnen sind, herr-
schaftspositionen der grafen von Werdenberg-sargans dauerhaft zu übernehmen.

518 Och, lieber herre, ich hon minß herren gnaden geschriben, wie ich denne gen sinen gnaden 
in ain und in den andern weg verseyt sig worden, daruff mir aber kain antwúrt ist worden. 
Nú ryt ich uffher von mim herren von Straßburg, da ist ain gút frúnd zú mir komen und 
hät mir gesagt, wie ich in aim zig sig, aß minß gnedigen her(r)en rät yetz heruß sind, aß sy 
zuo Merspurg gewesen sind (…). Nú verston ich wol, das ich lút hon, die mich verrautend 
und verkoffend, und understand mir ain ungnediger herren ze machen. Ich trw aber sinen 
fürstlichen gnaden wol, er glob nücz von mir, er setz mich denne vor zú red. Mög ich denne 
verantwúrten, so habe er dester minder globen zu eim. Möge mich aber nit verantwurten, 
so sol mich sin gnaden straffen nach sin gnaden. Ich bitt úch, lieber herre, das ir mich ver
antwúrtend nit andere denne biß uff mich (…). tLa innsbruck sigmundiana i nr. 78,1. 

519 Vanotti, geschichte der grafen (1845), stammtafel iV. 
520 Vgl. abdruck der unterwerfungsurkunde des ammanns und der gemeinde im Klein-

walsertal: Als wür dann in des durchleuchtigen, hochgebornen fürsten und herren herzog 
Sigmunds,(…), unsers gnädigen herrn, schwäre ungnad gefallen waren, um dass wür den 
wolgebornen herrn graf Ulrichen von Werdenberg, herr zu Sargans, als seiner gnaden die
ner und den edelvesten Hansen von Rechberg als den, der seiner gnaden gelait hat gehabt, 
fräfenlich mit unseren aigen gewalte unentsagt und unbewart unserer ehren gefangen, 
misshandelt und das alles unbillich gethon haben … Sander, erwerbung des vorarlber-
gischen gerichtes tannberg (1886), s. 118. 

521 Bazing, Brechung der Ruggburg (1886).
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Ambitionen in Graubünden

Wie im Fall der grünenberger Fehde könnte auch hans von Rechbergs engagement 
in der schamser Fehde auf die Verleihung einer Pfandschaft abgezielt haben, diesmal 
nicht durch österreich, sondern durch die grafen von Werdenberg-sargans. mög-
licherweise hatten die grafen von Werdenberg-sargans mit Rechberg vereinbart, 
ihm für ihre schulden im Fall eines militärischen erfolges einen teil ihrer Besit-
zungen am hinterrhein zu übertragen. dies könnte die aussage von Ägidius tschudi 
erklären, die grafen hätten hans von Rechberg als Vogt im schams eingesetzt522. 
oder aber die Verpfändung der werdenbergischen Besitzungen in sargans, sonnen-
berg „und an allen anderen enden“ 1450/51 hatte auch die herrschaftsrechte am 
hinterrhein im heutigen graubünden mit eingeschlossen.

dafür sprechen vor allem zwei anhaltspunkte. Zum einen verpfändete graf 
georg von Werdenberg-sargans am 23. september 1482, also fast 18 Jahre nach 
dem tod hans von Rechbergs, an dessen sohn Ludwig den Zoll im Rheinwald 
(graubünden). damit sollten ansprüche abgegolten werden, die Ludwig aufgrund 
von abgaben in ems und safien, die seiner mutter elisabeth als teil ihres heirats-
guts zugestanden hätten, sowie aufgrund noch offenstehender schulden des grafen 
bei Ludwigs Vater geltend machte523. es hatten also über elisabeth rechbergische 
ansprüche auf herrschaftsrechte am hinterrhein bestanden.

Zum anderen bemühte sich hans von Rechberg um eine Bestallung als haupt-
mann durch Francesco sforza, seit 1450 herzog von mailand. Bei zwei gelegen-
heiten im oktober 1451 und am 12. april 1452 sandte hans von Rechberg Boten zu 
sforza, um über einen Fürsprecher seine dienste anzubieten. das zweite dieser 
angebote, in dem der damalige graf von chiavenna, giovanni Balbiano, als Rech-
bergs Fürsprecher auftritt, ist überliefert524. Vermutlich war der Kontakt über die 
grafen von Werdenberg-sargans zustande gekommen, deren machtbereich bis 
zum splügenpass reichte und damit an die grafschaft chiavenna grenzte525.

über sein sprachrohr Balbiano servierte Rechberg dem herzog eine leicht über-
triebene Beschreibung seiner kriegsunternehmerischen Verdienste und möglich-
keiten: er sei über 14 Jahre lang hauptmann des herzogs albrecht Vi. von öster-
reich gewesen und habe dabei permanent gegen die schweizer gekämpft, und er 
könne für den herzog 3.000 bis 6.000 gut ausgebildete Kriegsknechte mobilisie-

522 Vgl. iii. 7.3.
523 sta graubünden urkunden a i/5 nr. 34.
524 Colombi, un documento per il cav. hans di Rechtberg (1889), s. 108 f.; übersetzter teil-

abdruck bei Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 102.
525 Balbiano erwähnt, dass sforza auf Rechbergs ersten Kontaktversuch mit einem schreiben 

geantwortet hatte, das sowohl an Rechberg als auch an die mit ihm verschwägerten grafen 
von sargans adressiert war (li cugnati suy Conti de Senegans). Colombi, un documento 
per il cav. hans di Rechtberg (1889), s. 109. Zur Beherrschung des Verkehrswegs zum 
splügenpass durch die grafen von Werdenberg-sargans Schnyder, handel und Verkehr 
(1973), s. 18 f.
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ren, mehr oder weniger, wenn sforza ihn in seine dienste nehmen wollte. um sei-
nen marktwert zu steigern, ließ Rechberg nebenbei erwähnen, er habe übrigens 
bereits ein entsprechendes angebot aus Venedig erhalten, mit dem mailand gerade 
im Krieg lag526.

Rechbergs erster Kontaktversuch im oktober 1451 fällt zeitlich mit der Verpfän-
dung des sarganserlands und sonnenbergs am 25. september und der Beendigung 
der schamser Fehde durch den Waffenstillstand vom 6. oktober zusammen. seine 
Bemühung um ein dienstverhältnis zu sforza spricht dafür, dass Rechberg plante, 
den Kampf um die eroberung der werdenbergischen Besitzungen in graubünden 
mit mailändischer Rückendeckung fortzuführen und sich selbst dauerhaft im 
machtbereich der grafen von Werdenberg-sargans als herrschaftsträger zu eta-
blieren. unter den dynasten in graubünden waren die herzöge von mailand als 
schutzmacht gegen die stärker werdenden kommunalen einungen durchaus be-
liebt: direkt nach sforzas machtübernahme in mailand und nur ein Jahr vor Rech-
bergs Kontaktaufnahme hatte 1450 heinrich von sax-misox, herr im benachbar-
ten mesocco, einen dienstvertrag mit sforza unterzeichnet, in dem er sich zum 
Kriegsdienst in angrenzenden Regionen, vor allem aber zur sperrung des mesocco-
tals gegenüber Feinden des herzogs verpflichtete527. Rechbergs schwager, graf 
georg von Werdenberg-sargans, schloss in den sechziger Jahren selbst einen ähn-
lichen Vertrag, wobei wiederum Balbiano als Vermittler auftrat528. dass Rechberg 
seine ambitionen in graubünden aufgab, hatte wohl vor allem mit der verlorenen 
schamserfehde zu tun, aber vermutlich auch mit dem desinteresse des herzogs, 
der offensichtlich auf Rechbergs avancen nicht reagierte529.

hans von Rechbergs ansprüche im sarganserland und in der vorarlbergischen 
herrschaft sonnenberg wurden vermutlich anlässlich des Verkaufs der herrschaft 
sonnenberg 1455 durch die grafen von Werdenberg-sargans an eberhard truch-
sess von Waldburg abgelöst: die Kaufsumme betrug beachtliche 15.000 fl., hans 
von Rechberg besiegelte sie als Zeuge530. eberhard, Rechbergs schwager, war zu-
gleich Rat des grafen von Württemberg-urach, Rat des herzogs sigmund von 
österreich-tirol und mitglied der gesellschaft mit st. georgenschild im hegau531. 
Zwischen 1446 und 1472 gelang es eberhard, eine beträchtlich menge von Besitz-
titeln – Ämter, Pfänder und güterkäufe – im heutigen Vorarlberg und oberschwa-

526 Colombi, un documento per il cav. hans di Rechtberg (1889), s. 108. Zum inhalt siehe i.1.
527 Schmid, die rätischen Bünde (1965), s. 79 f.
528 ebd., s. 40 ff., 62 ff.  
529 eine Recherche des autors im archivio di stato di milano nach entsprechender Korre-

spondenz verlief jedenfalls ergebnislos.
530 VLa Bregenz, urk. Reg. nr. 4946 ff.
531 eberhard truchsess von Waldburg war 1443 – 48 Rat des grafen Ludwig von Würt-

temberg-urach und ab 1448 Rat des herzogs sigmund von österreich tirol. Vochezer, 
geschichte des fürstlichen hauses 1 (1888), s. 519, 529. 1456 ist er als mitglied der gesell-
schaft mit st. georgenschild in oberschwaben belegt. Kruse/Ranft/Paravicini, Ritter-
orden (1991), s. 213. 
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ben an sich zu ziehen, unter anderem 1472 das sarganserland, nachdem Friedrich 
iii. 1463 in seine standeserhebung zum Reichsgrafen von sonnenberg eingewilligt 
hatte532. einer solchen Ballung von politischem durchsetzungsvermögen hatte 
Rechberg vermutlich wenig entgegenzusetzen. 

auch die übertragung des heiratsguts seiner ersten ehefrau Verena, der schwes-
ter eberhards, an deren söhne aus erster ehe, die Freiherren Werner und gottfried 
von Zimmern, dürfte eher gegen Rechbergs Willen geschehen sein. Zu diesem Vor-
gang, der in die erste hälfte der fünfziger Jahre fallen dürfte, sind keine einschlägigen 
Quellen überliefert533. Freiherr Werner von Zimmern war, wie sein waldburgischer 
onkel, Rat des grafen von Württemberg-urach, wo er später unter graf eberhard 
im Barte sogar hofmeister wurde534.

Rechbergs Kriegsdienste und stellvertreterfehden für das haus habsburg er-
scheinen in der Rückschau angesichts seiner prekären situation als herrschafts-
träger als Versuche, sich in den herzögen von österreich eine schutzmacht gegen-
über Württemberg und dem hofgericht Rottweil zu verschaffen und die territoriale 
dynamik, die der alte Zürichkrieg mit sich brachte, zum erwerb neueroberter 
 Positionen zu nutzen, wie es anderen adligen etwa in den appenzellerkriegen ge-
lungen war. dies scheiterte vor allem an den militärischen niederlagen des hauses 
habsburg im alten Zürichkrieg, aber auch am ungünstigen ausgang der schamser 
Fehde und vermutlich auch an der Rivalität zu besser vernetzten Räten herzog sig-
munds und herzog albrechts Vi. hans von Rechberg bemühte sich daher im Lauf 
der fünfziger Jahre stattdessen zunehmend um eine annäherung an Württemberg.

5.5 Rottweiler Achturteile während der Eisenburg-Fehde

Während Rechberg auf sehr modern anmutende Weise versuchte, sein geld vor 
gerichtlichen Zugriffen in den alpenraum zu retten, hielt das hofgericht Rottweil 
den druck auf ihn weiterhin aufrecht. am 18. Juli 1448 erhob der Konstanzer 
 Bürger ulrich imholz vor dem hofgericht Rottweil Klage gegen Rechberg und 
erwirkte eine anleite auf seinen Besitz535. Wie bei Rechberg-staufeneck und Villen-
bach sind die gründe für seine Forderung unklar; interessant ist, dass ein ulrich 

532 Sander, grafschaft sonnenberg (1888), s. 9 – 43. eberhards aufstieg provozierte schließ-
lich gegenmaßnahmen des herzogs sigmund von österreich-tirol, die  1473/74 in der 
gewaltsamen eroberung der herrschaft sonnenberg durch österreich gipfelten.

533 Vgl. V. 1.1.
534 Vgl. V. 7.1.
535 die Zwangsvollstreckung sollte sich auf folgende Besitztümer Rechbergs erstrecken: 1. die 

geldsumme, die graf ulrich von Württemberg-stuttgart ihm noch für den Kauf von 
gammertingen schuldete, 2.400 gulden, die Konrad vom stein [zu göffingen] ihm noch 
schuldig sei an dem úberschatz von Hättingen wegen, 3. auf Burg Ramstein mit Zubehör, 
4. auf den Burgstall [neu-]sunthausen mit Zubehör und 5. auf seinen anteil an dem dorf 
hilzingen. die Klage führte stellvertretend für imholz Johann hermann von schaffhau-
sen. hofrichter war graf Johann von sulz. hsta stuttgart B 203 Bü 7.
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imholz mit hans von Rechberg als helfer des Konrad stickel gegen den Bischof 
von Konstanz gekämpft hatte536. die zeitliche nähe zu den Klagen Villenbachs und 
Rechberg-staufenecks lassen auch hier einen Zusammenhang vermuten, der aller-
dings nicht zu belegen ist. 

der imholz-Prozess lässt sich bis in die mitte der fünfziger Jahre verfolgen.  
die zeitliche Parallele zur eisenburg-Fehde ab 1451 zeigt, dass auch in diesem Ver-
fahren eine politische unabhängigkeit der Rechtsinstanz nicht gegeben war. Zwar 
hatte Rechberg Rottweil wegen eines nach dem städtekrieg vereinbarten nicht-
angriffspaktes von seiner Fehdeansage ausgenommen, doch war eine baldige invol-
vierung der Reichsstadt absehbar, da sie weiterhin als mitglied des schwäbischen 
städtebunds ihren Verbündeten gegenüber zum militärischen Beistand verpflichtet 
war. Bereits drei monate nach Fehdebeginn kündigte sie Rechberg den nichtan-
griffspakt auf und sagte ihm nach Verstreichen der vertraglich vorgesehenen Frist 
im april 1452 die Fehde an. nach ausbruch der Fehde verhängte das hofgericht 
Rottweil zusätzlich zu den urteilen gegen Rechberg offensichtlich auch über eine 
große Zahl seiner Fehdehelfer die acht: dies geht aus einer ulmer Feindsliste mit 
dem titel Dise nachgeschriben sind in dem Aucht und verbietbriefe begriffen 
 hervor, in der zahlreiche gefolgsleute Rechbergs genannt sind537. eventuell diente 
die acht in diesem Fall als Rechtsgrundlage für die durch ulm im Juli 1452 voll-
zogenen hinrichtungen von neun Knechten Rechbergs538.

Rechberg versuchte sich ebenfalls mit juristischen mitteln zur Wehr zu setzen. 
am 6. Februar 1453 gebot Kaiser Friedrich iii. dem grafen Johann von sulz, 
 hofrichter zu Rottweil, hans von Rechberg aus der über ihn verhängten acht zu 
entlassen: Rechberg habe sich an ihn gewandt, weil er durch ebenfalls ungenannte 
Personen vor hof- und Landgerichten verklagt worden und dann in die acht ge-
sprochen worden sei, weil er die verhängten gerichtstermine aufgrund der ihm aus 
seiner Fehde entstandenen gefahr für Leib und Leben nicht hatte besuchen kön-
nen539. ob der hofrichter der anweisung folgte, ist nicht dokumentiert. allerdings 
verhängte das hofgericht 1457 erneut die acht gegen Rechberg auf Klage des 
georgenschild-Ritters hans ulrich von stoffeln540 und weitete die acht bis 1460 
auf weitere Personen aus, darunter Rechbergs sohn heinrich541. 

536 Vgl. prosopographischer anhang: imholz.
537 Feindsliste 1 (wie s. 191, anm. 447).
538 Vgl. iii. 7.1, iV. 1.
539 Rechberg klagte, diese Leute hätten sich unterstanden, yn an solichen obgemelten hof

gerichten und lantgerichten mit clage furzúniemen und daselbs so ferre uff in geclagt, das  
si in ir derselben gericht auchte vermainen erlangt zuo haben, úber das er solich gerichte(n) 
tag daselbs sorghalb libs und lebens nit habe besúchen und nach sinen nottúrfften und des 
rechten ordnung ersten múgen. stadta ulm a 1117 nr. 49.

540 hsta stuttgart a 602 nr. 5734.
541 Vgl. ausrichtung zwischen hans von Rechberg und Reichsstadt Rottweil 1460 durch graf 

ulrich von Württemberg; hsta stuttgart B 203 Bü 7.
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Rechberg mobilisierte inzwischen andere instanzen, die den Reichsstädten weni-
ger günstig gesinnt waren als das hofgericht: am 17. Juni 1454 bestätigte markgraf 
albrecht von Brandenburg-ansbach auf Verlangen der herren von geroldseck-
sulz und des hans von Rechberg die Ächtung von 22 schwäbischen Reichsstädten 
durch das Landgericht nürnberg542, 1459 zogen hans und seine ehefrau elisabeth 
von Rechberg Reichsstadt und hofgericht Rottweil vor ein westfälisches Feme-
gericht543. der erbitterte Kampf gegen das hofgericht war für das ehepaar nicht 
ohne Konsequenzen geblieben.

die achturteile ließen hans von Rechberg durchaus nicht unbeeindruckt. Be-
reits aus Korrespondenz zum gammertinger güterverkauf geht hervor, dass Rech-
berg sich durch Rottweiler achturteile durch die städte unter druck gesetzt fühlte 
und direkte angriffen auf seine Person fürchtete. so berichtet er am 10. märz 1448 
von einem hinterhalt der Reichsstädte, die ihm anlässlich seiner Reise nach engen 
zum Lehengerichtsprozess gegen den abt von Reichenau eine Falle gestellt hätten 
– nur die tatsache, dass er nicht selbst zu dem tag geritten sei, habe ihn gerettet (er 
ließ sich durch erhard von Falkenstein-Ramstein vertreten)544. am 12. oktober 
1449 klagte Rechberg erneut, er fühle sich nicht sicher vor dem herzog von öster-
reich sowie vor den städten und bat graf ulrich, ihm vier oder sechs Knechte 
 geleitschutz zu senden545. da Rechberg selbst 1448 in keiner offenen Fehde mit 
den schwäbischen Reichsstädten lag, dürfte seine angst vor den städten sich auf die 
achturteile des hofgerichts Rottweil bezogen haben. am 5. august 1448 deutete 
er an, ihm sei eine gewichtige sache zugefallen, darumb und deßhalb ich myns libes 
in sorgen bin und múß sin546. diese aussage dürfte sich auf seine erneute Ächtung 
durch das hofgericht Rottweil auf Klage des ulrich imholz am 18. Juli 1448 bezie-
hen. im selben Brief forderte Rechberg außerdem für den nächsten Verhandlungs-
termin die Zusage freien geleits sowohl von graf Ludwig als auch von graf ulrich 
von Württemberg547: einerseits ein Zeichen dafür, dass er sich schutz gegenüber 

542 WR 5711. 
543 Vgl. ausrichtung zwischen hans von Rechberg und Reichsstadt Rottweil 1460 durch graf 

ulrich von Württemberg; hsta stuttgart B 203 Bü 7.
544 Nu waist uwer gnad wol und menglich, das ich ains hengestz nit gewaltig bin, dartzu so bin 

ich nit sicher mins lebens vor den stetten, denn ich solt yetz nidergelegen sin, als der tag zu 
Engen gewesen ist, dann sy vermainten, ich wär selbs uff den tag geridten gewesen, als úch 
dann diser knecht wol sagen wirdt; wayß och wol, das uwern gnaden layd wäre, das mir 
ützit widerfarn solte. Solichen truwen han ich gancz zu uwern gnaden. hsta stuttgart a 
602 nr. 6196 [-10].

545 Nun waist úwer gnad wol, das ich nit sicher bin vor mym herren von Osterrich, deßglichen 
vor vor [sic] den stetten, all die wil ich nit zusagung thue irer begerung. Darumb so rytt ich 
nit gern afterweg, hett mich aber úwer gnad gern, so schicken mir vier oder sechs knecht, 
das ich ouch wiß, wie ich ritt, so wil ich komen. ebd., nr. 6196 [-58].

546 ebd., nr. 6196 [-31].
547 Mir nit zwifelt, uwer gnode selbses wol verstot, mi(r) noch solichem nit geburt zú ryten,  

und bitte uwer gnode gnedigklich, wes dz uwer gnode mir furer deßhalben tag setzen  
oder verkunden wúrde, das ir mir dann so gnedig sind und mir ein fry geleyt mit schicken 
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dritten erhoffte, andererseits aber wohl auch ein indiz für sein misstrauen gegen 
die Württemberger.

dass Rechberg auch nach dem gammertinger güterverkauf eine durchsetzung 
der Rottweiler achturteile fürchtete, wird neben diesen aussagen durch Versuche 
dokumentiert, die von seinen gläubigern erwirkten rechtlichen Pfändungsurteile 
auszumanövrieren. am 15. mai 1449 tagte das hofgericht erneut in der angelegen-
heit des ulrich imholz und weitete die von diesem erklagte anleite auf hans’ zweite 
ehefrau elisabeth von Rechberg aus. die Zwangsvollstreckung erstreckte sich  
auf dieselben Besitztümer, auf die imholz bereits im ersten urteil gegen hans von 
Rechberg anleite erlangt hatte, woraus sich schließen lässt, dass dieser offensichtlich 
seinen Besitz an seine ehefrau übertragen hatte, um sich gegen die Zwangsvollstre-
ckung zu schützen548. übrigens sorgte Rechberg während seines appellations-
prozesses gegen die Reichsstädte vor dem kaiserlichen Kammergericht 1454 für eine 
gewisse Pointe, indem er genau diesen Rottweiler urteilsbrief als Beleg dafür an-
führte, dass Burg Ramstein ja gar nicht ihm, sondern seiner Frau gehört habe: Folg-
lich habe er auch mit der unabgesagten entführung von Rudolf muntprat und georg 
ehinger nichts zu tun gehabt; vielmehr habe seine Frau dem Verantwortlichen, 
heinrich von eisenburg, aus purer Freundschaft einen anteil an ihrem schloss über-
lassen. Worauf der abgesandte der schwäbischen Reichsstädte erwiderte, abgesehen 
davon, dass Ramstein während der gesamten eisenburg-Fehde als Rechbergs Burg 
gegolten habe, sei es für seine „liebe, fromme hausfrau“ nicht gerade schmeichel-
haft, dass sie Lösegeld von gefangenen erpresst haben solle549.

aus einem späteren Rottweiler Verhandlungsprotokoll geht hervor, dass das 
hofgericht elisabeth von Rechberg nach Ächtung ihres ehemanns mehrfach un-
tersagte, diesem aufenthalt auf Burg Ramstein zu gewähren oder überhaupt weite-
ren umgang mit ihm zu haben. da elisabeth dieses Verbot verständlicherweise 
nicht einhielt und mehrere Vorladungen des hofgerichts ignorierte, wurde imholz 
auch auf ihren Besitz angeleitet550. am 20. mai 1451 – hans von Rechberg war ge-

wollend von mynem gnedigen herren, uwern gnoden bruoder, und ouch von uch. ebd., 
nr. 6196 [-31].

548 explizit genannt wird wiederum Burg Ramstein sowie ir gút wa sy das hát, es sige zú Sant 
Ganß [bzw. sargans] und anderschwa. hsta stuttgart B 203 Bü 7. 

549 Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 175 f., Reg. 141. 
550 im Verhandlungsprotokoll des hofgerichts Rottweil vom 17. Januar 1453 ist folgende 

aussage des ulrich imholz festgehalten: [e]r hab dem vorgenanten Hannsen von Rehberg 
umb sin bebriefft treffenlich schulden vor merklich zit unfersprochenlich in die ácht des 
hofes zú Rótwil getón, dár inne er in noch hút bi tag habe. In der ácht hab er in mit des 
hofegerichtes geschwornen botten und besigelten briefe der vorgenanten sin gemahel fro 
Elisabeht (…) verbieten lásen, in zu Ramstain by ir nit me zú enthalten noch dehain ge
mainsame mit im ze haben. Das hab sy nit getón, des hab er sich und sin procurator an siner 
statt uff dem hofe zú Rotwil ir beclagt. Ward ir verkúnt, sich sollich clag uff ainem benemp
ten hofgericht zú verantworten, und als si sich der nit verantwurt, als reht ist, do ward im 
anlaitin uff ire gúter mit urtail erkent und ward also anlaitin uff alles ir gút, dar under 
Bondaurff och mit sunder vergriffen ist, genomen, und ir sollich anlaitin, och den von 
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rade in graubünden – trat das hofgericht erneut zusammen, um die anleite für 
ulrich imholz auf elisabeth von Rechbergs herrschaft Bonndorf zu erweitern. im 
Brief wird erwähnt, dass elisabeth Bonndorf von dem mittlerweile verstorbenen 
erhard von Falkenstein-Ramstein erworben hatte551. 

auf dieses urteil reagierte elisabeth (oder hans) von Rechberg binnen drei mo-
naten mit dem Verkauf der herrschaft Bonndorf an einen adligen aus dem hoch-
schwarzwald, hans von Krenkingen genannt von Weißenburg. es handelte sich 
um einen alten Freund der Familie: Krenkingen war 1440 gemeinsam mit Rechberg 
Fehdehelfer des Konrad stickel gewesen, seine söhne lassen sich als helfer in der 
grünenberg-Fehde und als Zeugen in urkunden Rechbergs nachweisen552. als ul-
rich imholz versuchte, seine ansprüche auf Bonndorf durchzusetzen und mit Ver-
weis auf seine anleite gegen elisabeth von Rechberg abgaben von der gemeinde 
forderte, wurde ihm mitgeteilt, dass der neue herr seit dem 8. august 1451 hans 
von Krenkingen sei, auf dessen Besitz imholz keinerlei ansprüche besitze553. 

daraufhin versuchte das hofgericht Rottweil in den folgenden monaten mehr-
mals, hans und elisabeth von Rechberg vorzuladen. in einer weiteren gerichts-
sitzung am 1. märz 1452 erschien jedoch lediglich ein Bevollmächtigter elisabeths, 
der vorbrachte, leider sei zum letzten termin weder hans von Rechberg noch des-
sen schreiber [hans Randecker] noch ander die sinen, denen denn des hoffgerichtes 
loeff wissend wären, nit anhaimisch gewesen554. das gericht solle ihre abwesen-
heit daher nicht als Rechtsverschleppung [das sy sich des rehten solte gesumpt 
haben] auslegen555. der hofrichter folgte dieser argumentation nicht und ver-
hängte die acht über das Paar556. drei Wochen später trat die Reichsstadt Rottweil 
auf seiten der schwäbischen Reichsstädte in die eisenburg-Fehde ein.

da hans und elisabeth von Rechberg nicht greifbar waren, richtete ulrich 
 imholz seine juristischen Bemühungen daraufhin gegen hans von Krenkingen ge-
nannt zu Weißenburg, dessen Besitzanspruch an der herrschaft Bonndorf er in 
einer weiteren hofgerichtssitzung am 17. Januar 1453 mit dem argument anfocht, 
seine anleite auf Bonndorf datiere früher als Krenkingens Kaufvertrag; der Ver-
kauf sei daher nicht rechtskräftig. der Rottweiler hofrichter folgte dieser argu-

Bondaurff, verkúndet, alles edemmáls und der kóff gegen dem vorgenanten von Wisenburg 
dar umb getroffen sige (…). hsta stuttgart B 203 Bü 7.

551 hsta stuttgart B 203 Bü 7, vgl. vorige anm.
552 Zu den herren von Krenkingen genannt von Weißenburg siehe prosopographischer 

 anhang.
553 soweit der urteilsbrief vom 12. oktober 1452; hsta stuttgart B 203 Bü 7.
554 So hette och sy [elisabeth] sich des so verr nit verstand(e)n, das sy zú dem näst vergangen 

hoffgericht sölte kom(e)n sin oder iren voll(e)n gewalt geschikt oder ehaffte erschaint haben. 
ebd.

555 dass elisabeth in rechtlichen angelegenheiten nicht ganz so unbedarft gewesen sein kann, 
wie sie vorgab, zeigt ihr späterer Brief in der angelegenheit der „Lienbergerin“ 1459; vgl. 
unten.

556 hsta stuttgart B 203 Bü 7.
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mentation gegen den Protest anwesender Vertreter des herrn von Krenkingen und 
der hörigen von Bonndorf und urteilte, diese dürften ulrich imholz nicht länger 
am nutzen der Bonndorfer einkünfte hindern557. nach hans von Rechberg558 
 erwirkte auch Krenkingen bei Kaiser Friedrich iii. eine inhibition gegen die Rott-
weiler urteile: dies geht aus einem Rottweiler urteilsbrief vom 18. Juni 1454 her-
vor. der Kaiser hatte das Rottweiler urteil gegen Krenkingen für nichtig erklärt 
und seinerseits Bischof Peter von augsburg als kommissarischen Richter zur wei-
teren Beurteilung der sache eingesetzt, dessen entscheidung noch ausstand. ulrich 
imholz klagte gegen die kaiserliche inhibition; das hofgericht urteilte, dass ihm 
durch die inhibition kein schaden entstehen dürfe559. 

damit sollte man meinen, dass das Kapitel Bonndorf für hans und elisabeth  
von Rechberg erledigt gewesen wäre. erstaunlicherweise verkaufte elisabeth von 
Rechberg die herrschaft Bonndorf jedoch bei zwei weiteren gelegenheiten. am 
16. september 1460 besiegelte elisabeth mit ihrem ehemann hans von Rechberg 
den Verkauf der herrschaft Bonndorf, mit den dörfern Bonndorf, Boll, münchin-
gen, gündelwang, Wellendingen und dem hof zu summerau, wie sie sie von dem 
verstorbenen erhard von Falkenstein zu Ramstein erkauft hätten, für 1.200 fl. an 
graf Johann von Lupfen560. am 24. Januar 1467 besiegelte elisabeth von Rechberg, 
nunmehr Witwe, erneut den Verkauf derselben güter an denselben grafen Johann 
von Lupfen, diesmal für 2.900 fl561 .

Für den doppelten Verkauf an graf Johann von Lupfen gibt es noch eine relativ 
einfache erklärung. Zu Lebzeiten des erhard von Falkenstein-Ramstein hatten 
auch thüring der Ältere und thüring der Jüngere von hallwil Besitzrechte an 
Bonndorf innegehabt. die beiden herren von hallwil hatten am 23. Juni 1449 
 einkünfte aus ihrer herrschaft Blumenegg und ihren Rechten an Bonndorf für 
2.900 fl. an die stadt Zürich verkauft562. da diese summe mit der Kaufsumme im 
zweiten Vertrag übereinstimmt, steht zu vermuten, dass elisabeth bzw. hans von 
Rechberg ende der vierziger Jahre beide anteile an Bonndorf an sich gebracht 
hatte und in zwei etappen an den grafen von Lupfen verkaufte, und zwar erst den 
anteil erhards von Falkenstein-Ramstein (der im Vertrag von 1460 als Vorbesitzer 
erwähnt wird), dann den anteil der herren von hallwil563. das erklärt allerdings 

557 ebd.
558 inhibition vom 6. Februar 1453, stadta ulm a 1117 nr. 49. Vgl. oben.
559 hsta stuttgart B 203 Bü 7.
560 FFad oa 25 a Kopialbücher Lupfen tom i pars 1 fol. 7 – 10 a.
561 FFad oa 25 a Kopialbücher Lupfen tom i pars 1 fol. 10 b – 18 a.
562 tLa innsbruck Parteibriefe P nr. 1623.
563 Oka, Bauernkrieg (1999), s. 70 f. nimmt dagegen einen sukzessiven Wechsel der eigen-

tümer Bonndorfs von den herren von hallwil über erhard von Falkenstein an hans von 
Rechberg an. Jedoch wird in seiner darstellung nicht recht deutlich, warum es dann über 
den Verkauf an den grafen von Lupfen zwei Verträge gab. da oka den Vertrag von 1467 
als den „endgültigen“ (s. 71) bezeichnet, scheint er davon auszugehen, dass es sich bei dem 
Vertrag von 1460 nur um ein vorläufiges dokument handelte, das durch weitere, nicht 
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immer noch nicht, warum elisabeth von Rechberg die herrschaft, die sie doch 
 angeblich 1453 an hans von Krenkingen verkauft hatte, 1460 bzw. 1467 erneut ver-
kaufen konnte. Vor dem hintergrund der Rottweiler achturteile gegen hans und 
elisabeth von Rechberg sei hier die hypothese gewagt, dass hans von Krenkingen 
genannt von Weißenburg nur zum schein als eigentümer der herrschaft Bonndorf 
auftrat, um dadurch die drohende Zwangsvollstreckung der herrschaft Bonndorf 
zu erschweren.

ein Brief der elisabeth von Rechberg an die Reichsstadt Rottweil vom 25. ok-
tober 1459 legt nahe, dass sie und ihr mann die Vorladungen des hofgerichts als 
demütigung und als feindseligen Vernichtungsversuch durch angehörige des 
Rottweiler Patriziats wahrgenommen haben. unmittelbarer anlass von elisabeths 
Beschwerde war die Klage einer ihrer Leibeigenen, der Lienbergerin, dass ange-
hörige der Reichsstadt ihr eigentum aus einer Kirche geraubt und nach Rottweil 
geführt hätten. elisabeth, hans von Rechberg und hans von Burgberg564, außer-
dem die stadt Villingen hätten Rottweil deswegen geschrieben und Recht gefor-
dert, aber keine antwort erhalten. dennoch habe Rottweil danach geleugnet, ir-
gend eine Forderung von der Lienbergerin, den Rechbergs oder sonst jemandem 
erhalten zu haben, und beteuert, der Lienbergerin zu keinem Zeitpunkt eine ge-
richtliche Behandlung ihrer Klage vorenthalten zu haben. 

daraufhin sei sie, elisabeth, persönlich zu einem gerichtstermin des Rottweiler 
hofgerichts erschienen, dort jedoch völlig ignoriert worden: das hofgericht habe 
alle angelegenheiten von Leuten behandelt, die zur ausrichtung ihrer streitig-
keiten gekommen waren, egal ob sie edel oder unedel waren, nur sie habe man in 
großem ungewitter vor der tür frieren lassen. graf Johann von sulz, der Rottwei-
ler Patrizier dietrich haugk und elisabeths Fürsprecher Burkart von digisheim 
hätten sich zwar gegenüber dem Rottweiler Bürgermeister Lienhart schappel dafür 
eingesetzt, ihr anliegen zu behandeln (Burgermaister, richtend min frowen uss! 
Wenn ist es an ir?), dieser habe sich jedoch nicht erweichen lassen. sie, elisabeth, sei 
es mittlerweile gewohnt, dass sie darunter leiden müsse, dass [die urteilssprecher] 
Lienhart schappel, hans endinger und hans mäslin Feinde ihres ehemanns seien, 
werde diesen jedoch nicht deswegen im stich lassen – wohl eine anspielung auf 

überlieferte absprachen der Parteien seine gültigkeit verlor. die hier vorgeschlagene deu-
tung hat demgegenüber den Vorteil, dass sie alle bekannten sachverhalte und dokumente 
in einen sinnvollen Zusammenhang setzen kann, ohne die ungültigkeit eines dokuments 
voraussetzen zu müssen. allerdings geht zugegebenermaßen aus keinem der beiden mit 
graf Johann von Lupfen ausgestellten Kaufverträge hervor, dass die herrschaft Bonndorf 
sozusagen in zwei tranchen verkauft wurde. Zudem bleibt unklar, wie und wann der 
hallwil’sche anteil an der herrschaft Bonndorf von Zürich an elisabeth von Rechberg 
überging. Zur Vorgeschichte der herrschaft Bonndorf Burmeister, Wolfurt (1984), 
s. 51 – 54.

564 die nennung „hans von Burgberg“ könnte sich auch auf hans von geroldseck-sulz 
 beziehen. Vgl. die nennung des hans von geroldseck-sulz zu Burgberg in der absage an 
die Reichsstädte vom 10. august 1441 (stadta ulm a 1106 nr. 57).
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ihre eigene Ächtung durch das hofgericht zehn Jahre zuvor, nachdem sie sich ge-
weigert hatte, ihren geächteten ehemann zu verstoßen. sie, elisabeth, werde sich 
beim Kaiser und menglichem über die hochmütige Behandlung durch das hof-
gericht beklagen und ihrer armen frowen nach all ihren Kräften zu ihrem Recht 
verhelfen: Darnach wissen úch zuo richten565. die drei urteilssprecher dürften  
als führende Rottweiler Patrizier in der tat an einigen der urteile gegen Rechberg 
beteiligt gewesen sein566. Zumindest bei mäslin lässt sich dies urkundlich belegen: 
am 11. september 1447 hatte er Wolf schilling auf Rechbergs güter angeleitet567. 
elisabeths abschließende drohung erfüllte sich bald darauf, als sie und hans von 
Rechberg sowohl die Reichsstadt als auch das hofgericht Rottweil bei einem west-
fälischen Femegericht verklagten568. 

Vorläufigen Frieden vor dem hofgericht konnte hans von Rechberg erst durch 
eine intervention des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart erlangen, welche 
den endpunkt einer sukzessiven annäherung an Württemberg im Verlauf der 
 eisenburg-Fehde markiert. diese annäherung resultierte wahrscheinlich aus dem 
Zerwürfnis des grafen ulrich mit den adligen uracher Räten sowie mit mitglie-
dern der gesellschaft mit st. georgenschild – zwei gruppen, die, wie bereits darge-
stellt wurde, eine erhebliche schnittmenge aufwiesen. 

die uracher Räte hatten graf ulrich nach der kurzen Regentschaft seines älteren 
neffen, graf Ludwig ii. von Württemberg-urach, in der zweiten hälfte der fünf-
ziger Jahre erfolgreich aus der Vormundschaftsregierung verdrängt, die für seinen 
jüngeren neffen, graf eberhard V. eingesetzt worden war. dabei hatten sie  
sich mit dem pfälzischen Kurfürsten Friedrich i. verbündet, dessen Verhältnis zu 
graf ulrich sich im Verlauf des Jahrzehnts u. a. wegen häufiger grenzkonflikte 
kontinuierlich verschlechtert hatte und 1461 in einen Krieg mündete. 1459 wurde 
der 14-jährige eberhard V. auf Betreiben des Kurfürsten und der uracher Räte  
für mündig erklärt, was ulrichs einflussmöglichkeiten in urach einen wirksamen 
Riegel vorschob und seinen gegnern ermöglichte, den jungen grafen ungehindert 
zu beeinflussen569.

in dieser situation hielt es graf ulrich von Württemberg-stuttgart offensichtlich 
für angebracht, sich die unterstützung hans von Rechbergs zu sichern, der gerade 

565 Nu kennen wir wol, daz wir unsers huswirtz engelten muessen; ander lút hand es ouch dar
fúr. Nu wellen wir in von úwertwegen nit laussen, ir rechend úch unbillich an uns und ir 
laussent úch verfueren Lienharten Schappeln, Hannsen Enndinger und Hannsen Maeslin; 
die sind unserm huswirt viend. So ist er in nit hold, und wir getrúwen doch, es bekenn menig 
biderman wol zuo Rotweil und si im laide. Wir woellen uns ouch soellichs beclagen vor unserm 
herren dem kaiser und menglichem, soelichen hochen muet uns von úch bewist ist. Woellen 
och unser armen frowen helffen zum rechten, als verre wir múgend. RuB (1896), nr. 1244. 

566 Vgl. V. 2.3.
567 hsta stuttgart a 602 nr. 6190 d.
568 Vgl. ausrichtung zwischen hans von Rechberg und Reichsstadt Rottweil 1460 durch graf 

ulrich von Württemberg; hsta stuttgart B 203 Bü 7.
569 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 169 – 174.



375

in der eisenburg-Fehde die Reichweite und mobilisierungsfähigkeit seines unter-
stützernetzwerks eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte. 

dies bot sich auch deswegen an, weil Rechbergs Verhältnis zu den uracher statt-
haltern und der gesellschaft mit st. georgenschild sich in den fünfziger Jahren 
nicht wesentlich besserte: die achturteile, die Ber von Rechberg-staufeneck und 
Klaus von Villenbach gegen ihn erwirkt hatten, standen weiterhin im Raum (das 
Villenbachsche urteil wurde noch nach Rechbergs tod durch das hofgericht Rott-
weil bestätigt)570. die schwäbischen städte schlugen vor 1453 u. a. Ber von Rech-
berg-staufeneck, die uracher statthalter und die gesellschaft mit st. georgenschild 
an der donau als Vermittler in der Fehde mit hans von Rechberg vor, woraus man 
schließen darf, dass sie sich von diesen Parteien einen günstigen  Richtspruch er-
hofften571. ein weiteres mitglied der gesellschaft, hans ulrich von stoffeln572, er-
wirkte am 5. september 1457, unmittelbar nach ausrichtung der eisenburg-Fehde, 
ein erneutes Rottweiler achturteil gegen hans von Rechberg, das der hofrichter 
am 20. september bestätigte573. Vor 1460 ächtete das hofgericht außerdem hans’ 
sohn heinrich von Rechberg-hohenrechberg und fünf weitere Personen574. 

in dieser situation ernannte graf ulrich von Württemberg-stuttgart hans von 
Rechberg am 24. Juni 1459 zu seinem Rat und vermittelte 1460 eine aussöhnung 
mit der Reichsstadt Rottweil575 – was man wohl in dem sinne verstehen darf, dass 
er seinen einfluss zum tragen brachte, um das hofgericht von einer weiteren Ver-
folgung Rechbergs abzubringen. nach der ausrichtung sollte Rechberg die Klagen 
fallen lassen, Rottweil dafür im gegenzug 450 der von Rechberg geforderten 500 fl. 
zahlen und die durch das hofgericht verhängte acht über heinrich von Rechberg, 
Konrad von sachsenheim, hans Pfuser den Älteren und drei weitere Personen auf-

570 Vidimus des hofrichters graf Johann von sulz vom 28. Juni 1465; hsta stuttgart a 184 
nr. 5. 

571 Rechtfertigungsschreiben des schwäbischen städtebundes an eine Fürstenversammlung in 
Worms, 4. Juli 1453. stadta ulm a 1117 nr. 51.

572 hans ulrich vom stoffeln wird zwischen 1438 und 1463 wiederholt als mitglied der 
 Rittergesellschaft mit st. georgenschild erwähnt (Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden 
(1991), s. 212 f.). Zwar geht hieraus nicht klar hervor, zu welcher teilgesellschaft stoffeln 
gehörte, die Zugehörigkeit zur gesellschaft in oberschwaben ist aber deswegen wahr-
scheinlich, weil ein simon von stoffeln 1451 als mitglied belegt ist (Bündnisvertrag mit 
Württemberg-urach vom 4. oktober 1451, hsta stuttgart a 602 nr. 5188) und 1456  
als hauptmann dieser teilgesellschaft vorsteht (Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden 
(1991), s. 213); dieser simon von stoffeln ist übrigens auch als uracher Rat belegt (1. im 
Jahr 1447, Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 893 ff.; 2. in der Liste 
der uracher Räte zum Zeitpunkt des todes graf Ludwigs von Württemberg-urach 1450, 
ebd., s. 924 – 928; 3. im Bündnisvertrag der gesellschaft vor dem schwarzwald mit Würt-
temberg-urach vom 31. Januar 1452, hsta stuttgart a 602 nr. 5189).

573 hsta stuttgart a 602 nr. 5734.
574 Vgl. ausrichtung zwischen hans von Rechberg und Reichsstadt Rottweil 1460 durch graf 

ulrich von Württemberg; hsta stuttgart B 203 Bü 7.
575 ebd.
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heben576. Rechberg konnte damit ab 1459 auf den schutz Württembergs zählen, 
Rottweil wiederum konnte seine Femegerichtsklage nicht einfach ignorieren, son-
dern musste seinerseits fürchten, dass Rechberg den grafen von Württemberg-
stuttgart gegen die stadt mobilisieren würde. in seinen letzten fünf Lebensjahren 
blieb hans von Rechberg als stuttgarter Rat von weiteren inititativen des Rott-
weiler hofgerichts verschont.

576 ebd.; o. d. (nur Jahresangabe). am 4. august 1460 verbot Kaiser Friedrich iii. den west-
fälischen gerichten, appellationen gegen das hofgericht zu Rottweil anzunehmen – dies 
dürfte ein direktes Resultat von Rechbergs Klage gewesen sein. RuB 1 (1896), nr. 1253.
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6.  Hans von Rechberg am württembergischen Hof  
in Stuttgart 

die bisherigen Kapitel haben gezeigt, dass ein mangel an einflussmöglichkeiten an 
württembergischen höfen die chancen des statuserhalts für einen adligen erheb-
lich verringerten. Wer keine möglichkeit hatte, im Rat der grafen von Württem-
berg seine interessen zu vertreten, war den Bemühungen württembergischer Räte 
ausgeliefert, die durch den gezielten erwerb finanzieller ansprüche und Prozesse 
vor dem Rottweiler hofgericht eine expansion des württembergischen territori-
ums zu seinen Lasten vorbereiteten. Wer keinen fürstlichen Fürsprecher mobilisie-
ren konnte, hatte große mühe, sich gegen Vorladungen des Rottweiler hofgerichts 
zur Wehr zu setzen, die, wenn der geladene sie missachtete, automatisch in acht-
urteile mündeten, die seine Feinde als juristisches Werkzeug zur Vernichtung seiner 
existenz nutzen konnten.

diese Probleme lagen vorläufig hinter hans von Rechberg, als graf ulrich von 
Württemberg ihn zu seinem Rat erhob. hans von Rechbergs Bestallung als würt-
tembergischer Rat am 24. Juni 1459 dürfte aus ulrichs Perspektive vor allem da-
durch motiviert gewesen sein, dass einerseits der absehbare Krieg mit Bayern und 
der Kurpfalz die mobilisierung eines heeres erforderte, andererseits Rechberg mit 
seiner führenden Rolle im netzwerk der „städtefeinde“ das soziale Kapital anbie-
ten konnte, das für eine solche mobilisierung erforderlich war. Während der aus-
einandersetzungen mit den bayerischen und pfälzischen Wittelsbachern 1460 – 62 
gehörte hans von Rechberg zu den einflussreichsten Funktionsträgern am stutt-
garter hof.

6.1 Besetzung der Fürstpropstei zu Ellwangen

um die Jahreswende 1460/61 konnte hans von Rechberg die einsetzung seines 
sohnes albrecht zum Fürstpropst von ellwangen erreichen. die Reichsabtei ell-
wangen stand um 1460 bereits seit geraumer Zeit unter der schirmherrschaft und 
gerichtsbarkeit des grafen von Württemberg-stuttgart, der das Kloster außerdem 
in ein weltliches chorherrenstift umwandeln ließ. als der Krieg zwischen Bayern 
und Württemberg ausbrach, gewährte graf ulrich am 23. märz 1460 dem dama-
ligen abt, Johannes von hürnheim, seine Bitte, neutral bleiben zu dürfen577. Be-
reits am 13. Januar 1461 jedoch ließ sich Johannes von hürnheim überraschend 
durch Papst Pius ii. von seinem amt entbinden. gleichzeitig bestätigte der Papst 
die Zahlung einer jährlichen Rente von 600 fl. an den Zurückgetretenen, zahlbar 
aus den einkünften des Klosters ellwangen578.

577 hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 1 nr. 117.
578 sta LB B 397 ii ellwangen: Ältere Fürstliche akten ii Bü 30 fol. 5. Vgl. den eintrag im 

supplikenregister Papst Pius ii. unter dem Betreff De confessionalibus perpetuis, ediert in 



378

sein nachfolger wurde albrecht von Rechberg, der älteste sohn von hans und 
seiner zweiten ehefrau elisabeth von Rechberg, der sich damals gerade einmal im 
fünfzehnten Lebensjahr befand579. diesem Personalwechsel waren offensichtlich 
Verhandlungen zwischen hürnheim und hans von Rechberg vorausgegangen, in 
die auch graf ulrich von Württemberg-stuttgart eingebunden war: am 12. april 
bat Johannes von hürnheim den grafen, zum abschluss eines abkommens mit 
hans und albrecht von Rechberg zu kommen oder zumindest einige gesandte  
zu schicken580. einem überlieferten Konzept zufolge setzte hürnheim drei tage 
später mit hans und albrecht von Rechberg die Zahlungsmodalitäten für seine 
 lebenslange Leibrente fest. als gewährsleute albrechts bürgten der graf von 
Württemberg-stuttgart selbst, albrechts Vater hans von Rechberg, albrechts 
halbbruder heinrich von Rechberg zu schwarzenberg und vier weitere Ver-
wandte581. nach übergabe der Propstei überschrieb albrecht von Rechberg seinem 
amtsvorgänger in einem schuldschein, den neben hans von Rechberg drei weitere 
württembergische Räte besiegelten, eine Reihe genau bezeichneter einnahmeposten 
des Klosters zur lebenslangen nutzung582.

offensichtlich hatte Rechbergs nähe zum schirmherrn der Reichsabtei ellwan-
gen, dem grafen von Württemberg, ihm ermöglicht, seinen sohn zum herrn eines 
geistlichen territoriums zu machen.

6.2 Rechberg als württembergischer Feldhauptmann

aus der sicht des grafen von Württemberg dürfte vor dem hintergrund des begin-
nenden Reichskriegs gegen die Wittelsbacher die weiträumige Vernetzung seines 
Rates hans von Rechberg sehr wertvoll gewesen sein, die sich in der anwerbung 

Repertorium Poenitentiariae Germanicum iV, nr. 3620, s. 251: Johannes de Hureheim, 
Presb. August. dioc. 17. Ian. 61 (…).

579 die entsprechende Petition an Papst Pius ii. vom 12. Januar 1461 erwähnt, dass albrecht 
von Rechberg mütterlicherseits aus gräflicher, väterlicherseits aus ritterlicher Familie 
stamme und im fünfzehnten Lebensjahr stehe (in xv vel circa etatis sue anno). sta LB  
B 397 ii ellwangen: Ältere Fürstliche akten ii Bü 30 fol. 5. 

580 sta LB B 397 ii ellwangen: Ältere Fürstliche akten ii Bü 30 fol. 1.
581 es handelte sich um Ritter Veit von Rechberg, heinrich von Rechberg zu Weißenstein, 

Wilhelm von Rechberg zu Weikersheim und Wilhelm von Rechberg zu neuburg. sta LB 
B 397 ii ellwangen: Ältere Fürstliche akten ii Bü 30 fol. 2 – 3.

582 der neue Fürstpropst von ellwangen überließ seinem Vorgänger neben seiner Leibrente 
von jährlich 600 fl. das Propsteihaus in der stadt ellwangen inklusive hof, garten und 
Zubehör, silbergeschirr, drei Panzer und harnische für drei reisige Knechte, eine Reihe 
einzeln aufgeführter Bücher, Kissen, decken und Bettwäsche für zehn Betten, die noch im 
Propsteihaus gelagerten nahrungsmittel sowie jährlich fünf Fuder heu, drei Fuder öhmd 
(d. i. heu aus dem zweiten schnitt im hochsommer), einen Zentner Fisch und 15 Klafter 
holz; außerdem stroh, das beim dreschen des getreides aus dem zum schloss gehörigen 
Feld anfiele; weiter lebenslanges Jagdrecht im Wildbann des stifts sowie exemption von 
der gerichtsbarkeit des stifts. nach seinem tod sollte der aufgelistete Besitz an albrecht 
von Rechberg fallen. sta LB B 397 ii ellwangen: Ältere Fürstliche akten ii Bü 30 fol. 4.
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zahlreicher Personen aus Rechbergs Fehdebündnissen niederschlug583. Rechbergs 
militärische erfahrung und seine lange Bekanntschaft mit dem wichtigsten Ver-
bündeten des Württembergers, markgraf albrecht achilles von Brandenburg-
ansbach, empfahl ihn zur Koordinierung der militärischen Bemühungen Würt-
tembergs mit dem markgrafen. sein amt als württembergischer Feldhauptmann 
brachte es für hans von Rechberg mit sich, dass er privilegierten Zugang zu kriegs-
relevanten informationen hatte: Beispielsweise schickte der markgraf Briefe an 
graf ulrich von Württemberg oft zugleich in Kopie an Rechberg und den würt-
tembergischen hofmeister georg Kaib von hohenstein584. Rechberg und Kaib 
 gehören zudem neben graf sigmund von hohenberg und dem stuttgarter Vogt 
Werner Lutz zu den württembergischen Räten, die in der Korrespondenz zum 
Krieg gegen die Wittelsbacher am häufigsten als sender oder empfänger erschei-
nen585. ab dem sommer 1461 führte Rechberg das württembergische truppenkon-
tingent, das den markgrafen bei seinem Kriegszug gegen Bayern verstärkte586. 

aus dieser Zeit ist eine umfangreiche Korrespondenz Rechbergs mit graf ulrich 
von Württemberg-stuttgart überliefert, die einige schlaglichter auf das gesunde 
selbstbewusstsein Rechbergs gegenüber seinem württembergischen dienstherrn 
wirft587. Rechbergs Briefe heben sich teilweise deutlich von der Formelhaftigkeit 
der übrigen amtlichen Korrespondenz aus diesem Krieg ab, da er nicht selten die 
Rolle des gehorsamen dieners abstreifte, um offene Kritik an seinem herrn zu 
üben und dessen Beschlüssen seine eigenen Ratschläge als alternativlose Lösung 
entgegenzustellen. Beispielsweise kritisierte er am 30. august 1461, dass graf ul-
rich sich bei der entsendung von truppen nicht an einen gemeinsamen Ratsbe-
schluss gehalten habe588. am gleichen tag verweigerte er den gehorsam gegenüber 
der anweisung seines dienstherrn, als ausgleich für eine entsandte Verstärkung 
von 24 Kriegsknechten 30 andere aus cannstatt nach hause zu schicken: da von 
den 24, bei denen es sich um Fremde handle, bereits vier desertiert seien (d. h. es 
waren ursprünglich 28) und die übrigen disziplinarische schwierigkeiten machten, 
während es sich bei den 30 cannstattern um disziplinierte soldaten handle, wolle er 

583 Vgl. iii. 8.2.
584 Vgl. z. B. zwei Briefe aus dem mai 1460: hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 2 nr. 229 u. 

nr. 232.
585 Vgl. ebd. nr. 4481 passim.
586 am 18. august schickte Rechberg seinen ersten Bericht nach stuttgart, in dem er den hof 

von der absage des Bayernherzogs an den markgrafen berichtete und sich erkundigte, ob 
er seinerseits eine absage schicken solle. ebd., nr. 4481 Bü 5 nr. 4.

587 Zu dieser Korrespondenz und dieser auseinandersetzung vgl. Fritz, ulrich der Vielge-
liebte (1999), s. 237 – 248, bes. 240 f., 248.

588 Gnädiger herr. Castner sagt, ewr gnad und uwer rát sprechen, ir habent niemant raisigs, 
mit wem ir ziehen sollent. Daz nimpt mich fremd, denn in uwerm rat beslossen ward, als an 
zwen dryssig rätt sassen. Sydenmal und uwer gnad darhinder komen war, so solltent ir im 
gnúg tún und gedencken, daz ir ritter und knecht bestalltent etc. wie dann da ze mal gerett 
ward, tút nit not ze melden. hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 5 nr. 77 (30. august 1461).
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dem Befehl nicht nachkommen. stattdessen werde er den 24 neuankömmlingen 
die harnische wegnehmen lassen und sie wieder nach hause schicken589.

Wenige tage später beklagte er ulrichs untätigkeit590; wiederum zwei Wochen 
später kritisierte er seinen dienstherrn, weil er völlig unzureichend ausgerüstete 
Verstärkungen geschickt habe (offenbar hatte ulrich diesmal Fußknechte ohne 
harnische losgeschickt): der markgraf habe sich geärgert, schließlich sei er ja auch 
nicht zum tanzen hergekommen, graf ulrich mache sich zum gespött591. die 
Weigerung des grafen, ihm einen Feldarzt zu schicken, kommentierte Rechberg 
mit beißendem sarkasmus: 

Ewr gnad maint, wir bedorffen keins artztts, ir sehent noch niemants wund. Nu waiß  
ich lutzel vynd umb uch, davon ir wunden empfahen mogt, es sye dann, das uch die von 
swynen oder bern widerfarn592.

Bei einer anderen gelegenheit unterstützte hans von Rechberg die Forderung der 
württembergischen truppen, eine durch markgraf albrecht befohlene umwand-
lung ihrer halben Wein-Ration in Bier rückgängig zu machen: Für Pferde sei diese 
art der speisung ja vielleicht adäquat; wenn man jedoch ihren Wein durch Bier 
 ersetzte, befürchteten sie, krank davon zu werden, da sie nicht daran gewöhnt 
seien593. am gleichen tag bat markgraf albrecht graf ulrich schriftlich, seine 
Leute anzuweisen, sich mit Bier zufrieden zu geben, weil er viele Fuder davon habe 
herstellen lassen und sonst vielleicht auch die sächsischen und braunschweigischen 
söldner Wein statt Bier fordern könnten, die sich sust nicht darnach senen594. in 

589 Gnadiger herr, Ewr gnad schrybt und schickt mir da vier und zwaintzig gesellen, die soll ich 
nemen und der von Canstat dryssig heimgeen lassen. Laß ich uwer gnad wissen, das ich des 
nit tuon, sonnder nur die vierundzwainczig heim schicken wil, denn es syn ir vor vier heim, 
so verlur ich da aber sechs. (…) Item will uwer gnad je nit anders, ee ich mich dann hader, 
ich will ir ee gancz mussig gan. Ich han doch nichts als vil ze schaffen als mit uwern fuss
knechten! Ich will in auch keinen harnasch lassen, da wißt uch nach ze richten! ebd., Bü 5 
nr. 77 (30. 8. 61)

590 All, die uch guts gennen, schryen uber uch, das ir so gar mussig siczt und nichts tut. ebd.,  
Bü 5 nr. 80 (4. 9. 61).

591 Auch hat myn herr marggraf und meniglicher ein verdriessen darab, das ir ytel nagkend 
lewt, die da keinen harnasch haben, heruff geschickt hand, und darumb wär guot, das uwer 
gnad den harnasch heruff schickt, denn uwer gnad wol verstat, so hat auch marggraf nit im 
sin, vast ze tantzen, und uwer gnad und uwer landt werden also ze spot. ebd., Bü 6 nr. 114 
(18. 9. 61)

592 ebd., Bü 6 nr. 114 (18. 9. 61)
593 Gnadiger herr. Wir lassen uwer gnad wissen, das man unns spysen wil halb wyn und halb 

pier, und sie sprechen, man hab fert auch also gespyst. Nu hat man uns biß her wyn geben 
und will uns erst abbrechen. Gnadiger herr, waiß uwer gnad und rát wol, das wir wyns 
gewont hend [sic] und nit des biers, und tut man uns erst den abpruch und sollen wir das 
trincken, so besorgen wir, wir werden kranck. das schreiben trägt den absender Gemain 
hauptlewt und gancz gemainschafft, als wir von uwern gnaden ußgesanndt syn. ebd., Bü 5 
nr. 81 (1. 9. 61)

594 hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 5 nr. 82 (1. 9. 61).
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seiner antwort zeigte sich graf ulrich befremdet über die Forderung seiner Leute 
und stimmte dem markgrafen zu595.

dieses respektlose auftreten gegenüber seinem dienstherrn war sicherlich zum 
teil durch Rechbergs Persönlichkeit bedingt und gehörte offensichtlich zu seiner 
selbstdarstellung. er selbst äußerte in einem späteren Brief, er sei nicht der mann, 
der gegenüber seinem herrn zu allem ja und amen sage, sondern er habe nach 
 seinem eigenen gutdünken gehandelt596. an anderer stelle räumte er ein, er könne 
nicht so subtile wort sprechen wie sein gebildeter Rivale georg Kaib von hohen-
stein – allerdings sehe er darin auch keine besondere tugend, weil man damit keine 
schätze gewinne597. Zugleich ist die tatsache, dass ulrich sich einen derart un-
verblümten umgangston von Rechberg über mehrere Jahre hinweg gefallen ließ, 
sicherlich ein indiz für dessen hohen Rang am stuttgarter hof. 

6.3  Rechbergs Opposition gegen Hofmeister Georg Kaib  
von Hohenstein

im Frühsommer 1462 entschloss sich graf ulrich von Württemberg-stutgart zu 
einem gemeinsamen Kriegszug mit seinem Verbündeten markgraf Karl von Baden 
gegen Kurfürst Friedrich von der Pfalz. der Feldzug endete am 30. Juni 1462  
mit der vernichtenden niederlage Württembergs und Badens in der schlacht bei 
seckenheim, wo beide Fürsten durch Kurfürst Friedrich von der Pfalz gefangen 
genommen wurden598. der Kurfürst stellte daraufhin Bedingungen für die Frei-
lassung des grafen ulrich, deren annahme Württemberg-stuttgart an den Rand 
des finanziellen Ruins und in eine lehensrechtliche abhängigkeit von der Kurpfalz 
getrieben sowie seine Bündnisfreiheit eingeschränkt hätte. die annahme der 
 Bedingungen war daher unter den stuttgarter Räten und dem jungen grafen 
 eberhard Vi., die in ulrichs abwesenheit regierten, höchst umstritten. markgraf 
albrecht von Brandenburg-ansbach riet seinen württembergischen Verbündeten 
entschieden von einer annahme ab, auch weil er selbst dadurch bündnispolitisch 
isoliert worden wäre599. auch der dem markgrafen nahestehende hans von Rech-
berg sprach sich dagegen aus600.

595  hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 5 nr. 83 (4. 9. 61).
596 Och bin ich vor und zu dem selbigen male, och sidher nit der man gewest, der gesprochen 

hat, „Ja, herre!“ und hab gehandelt und geraten, das ich mir selbs schuldig gewest bin.  
Brief an graf eberhard Vi. von Württemberg-stuttgart vom 4. märz 1463; hsta stuttgart 
a 602 nr. 4608.

597 Item ich hab ouch nächst mals vor úwern gnaden und den rätten geredt, Jörgen Kaiben 
wegen, und das ich nit zum rechtten subtile wort als er reden könde, aber er hab uß siner 
wyßhait mit siner gemessen rede noch minem gnädigen herren nichtz groß schatz wert 
 gewonnen, sonder mer verloren. ebd.

598 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 258 – 265.
599 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 266 – 281.
600 dies räumt Rechberg in seinem Brief vom 4. märz 1463 ein (hsta stuttgart a 602 

nr. 4608).
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als der von neunmonatiger gefangenschaft zermürbte graf ulrich von Würt-
temberg-stuttgart schließlich im märz 1463 den mittlerweile etwas entschärften 
Forderungen des pfälzischen Kurfürsten zustimmte (er wurde am 26. april frei-
gelassen)601, sah hans von Rechberg sich veranlasst, sich wegen seiner ablehnung 
der pfälzischen Forderungen zu rechtfertigen. offenbar hatte der mittlerweile zum 
stuttgarter hofmeister aufgestiegene georg Kaib von hohenstein gegenüber drit-
ten Rechbergs haltung als Beleg für einen mangel an Loyalität gegenüber seinem 
dienstherrn dargestellt, durch die sich graf ulrichs schwere haft unnötig verlän-
gert habe. am 4. märz 1463 stellte Rechberg sich diesem Vorwurf in einem Recht-
fertigungsschreiben an graf eberhard Vi. von Württemberg-stuttgart602, in dem er 
wichtige entscheidungsprozesse der letzten 12 monate am stuttgarter hof schil-
derte und seinerseits latente Konflikte mit Kaib offenlegte, die offenbar seine Zeit 
am stuttgarter hof über längere Zeit begleitet hatten. Wenn auch einige von Rech-
bergs angaben aufgrund seiner offenkundigen intention, Kaib in misskredit zu 
bringen und sich selbst im günstigsten Licht darzustellen, unter Vorbehalt zu lesen 
sind, ist der Brief doch eine einzigartige Quelle zum Kräfteverhältnis zwischen 
Fürst und Rat sowie zu den Rivalitäten innerhalb des Rats. da diese Rivalitäten für 
Rechberg schwere Folgen nach sich zogen, soll der inhalt des Briefs im folgenden 
ausführlich dargestellt werden.

Rechbergs angaben zufolge wollte er sich im Rat zunächst nicht zu der Frage 
einer annahme der pfälzischen Bedingungen äußern und erklärte sich für nicht 
kompetent. erst, als auch georg Kaib eine stellungnahme verweigerte, habe er 
einen plinden raut ausgesprochen: Falls graf ulrich unerträglichen haftbedin-
gungen ausgesetzt sei, müsse man ihn unbedingt auslösen; falls dies aber nicht der 
Fall sei, solle man lieber abwarten, ob sich nicht Kaiser oder Papst für seine Befrei-
ung einsetzten, da die Zahlung des geforderten Lösegelds die grafen von Württem-
berg auf dieselbe stufe wie jene grafen bringen würde, die jetzt ihre diener seien 
(dabei dachte Rechberg wohl an das schicksal hochadliger Familien wie der grafen 
von helfenstein). Wenn es nach ihm ginge, so Rechberg, wäre es besser, die gefan-
genen würden niemals ausgelöst, als dass die herrschaft Württemberg einen sol-
chen Bedeutungsverlust erleide603.

601 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 280 f.
602 Gnädiger herre, mich langt glouplichen an, wie das ich dargeben werde, gen minem gnädi

gen herren, uwerm vatt(e)r, wie ich widerrautten habe, das man sin gnaud ritter und knecht 
nit losen wolle. Und were ich nit, so werre sin gnaud lenngst ledig. hsta stuttgart a 602 
nr. 4608. Zur Rolle georg Kaibs vgl. unten.

603 Uff sölichs hab ich ainen plinden raut geben: „Nome min herre, der pfaltzgrave, gegen 
minem gnädigen herren für, das er an sel und ere erlyden möge, deßglychen an sinen guot, 
an lannd und lütten, so solle man minen herren nit da hinden lauzzen; neme ers ab(e)r also 
für, das min herre nit an den stucken erliden möge, so solle man minen herren ritter und 
knecht ligen laussen, ob es ettwenn besser würde, in hoffnung zu gemessen, das babst und 
kaiser darczu gewant sind, und ouch die gerechttigkait. Denn hette min herre, der pfaltz
grave, uch und minen gnädigen jungen herren gefangen zum vatter, ee ich dan wölt, das sie 
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Für die entscheidung zum Krieg gegen die Kurpfalz sei nicht er verantwortlich 
gewesen, sondern vor allem georg Kaib, der stuttgarter Vogt Werner Lutz und 
Johannes Fünfer, die diesen entschluss alleine mit graf ulrich gefasst hätten604. er 
selbst habe noch vergeblich versucht, graf ulrich umzustimmen, indem er ihm das 
hohe Risiko eines pfälzischen gegenangriffs vor augen hielt605.

als er nach längerer abwesenheit vom hof mit der entscheidung für den Kriegs-
zug konfrontiert wurde, habe er graf ulrich gedrängt, nicht mit dem württember-
gischen heereskontingent zu markgraf Karl ins badische Pforzheim zu reiten, son-
dern stattdessen durch einen Boten ausrichten zu lassen, er folge dem Beschluss 
seiner Räte, sich nicht persönlich an dem Feldzug zu beteiligen. Falls der Badener 
den Kriegszug dennoch durchführen wolle, könne graf ulrich ihm ja zusagen, die 
vereinbarten württembergischen truppen nach Pforzheim zu schicken. 

graf ulrich zeigte sich gegenüber Rechbergs Rat zunächst aufgeschlossen. Zu-
erst wurde – offenbar in einer Ratssitzung – graf sigmund von hohenberg für die 
aufgabe gewählt, die nachricht zu markgraf Karl zu bringen. diese entscheidung 
wurde jedoch wegen sigmunds körperlichem Zustand (swere halb sins lybs) und 
der unsicherheit der Reise wieder verworfen. als nächstes kamen Wilhelm herter 
oder hermann von sachsenheim ins gespräch. einer von beiden äußerte sich je-
doch skeptisch über den Zweck der Reise, da man schon im voraus wisse, dass sich 
der markgraf nicht von dem Feldzug abbringen lassen werde. er selbst, so schreibt 
Rechberg, habe dagegen eingewandt, sie sollten einfach nach Pforzheim reisen, wie 
ihnen befohlen sei, und von dort die antwort des markgrafen zurückbringen. da-
gegen habe georg Kaib erwidert, er halte es für das sinnvollste, wenn graf ulrich 
selbst nach Pforzheim reiste, denn wenn jemand den Badener umstimmen könnte, 
dann er. daraufhin, so Rechberg, habe er sich die hand an die stirn geschlagen  
und Kaib darauf hingewiesen, dass graf ulrich doch gar keinen Rückzieher mehr 
machen könne, sobald er erst einmal in Pforzheim wäre606.

geschätzt söltten werden, das in ouch an ere und sel schaden bringen möcht, deßglich an 
ewerm güter, lannder und lütten, und der nam Wurttemberg darczu komen söltt, das sie 
neben den graven müßten sin, die yetzund ir diener sind. Als verr es dann an mir ständ, so 
mußtend sie alle da ligen und nymmer gelöst werden. ebd.

604 Item als die sachen zwyschen minem gnädigen herren und minem gnädigen herren mar
grave Karli obgeredt und beschlossen worden sind, bin ich und ettlich die gemain rátte der 
mern tail nit darby gewest, sonnder Jörig Kaib, der vogt, Johannes Fünffer haben die sachen 
mit sin gnauden fúrgenomen und obgered. Ob der ursprung durch minen gnädigen herren 
fúrgenome(n) sy, wissent sy baß dann nyemant annders. ebd.

605 Daruff redt ich mit minem gnedigen herrn: „Ir wöllennt dem aller manlichisten und mach
tigisten fürsten in sin lannde zieche(n), der in tútsche lande wonet, und furwar so werdent ir 
inn vor uch sehen, und müssent mit im vechten, als war ich die wand vor mir sich; oder ir 
müssent im fluchtigclich enttrine(n). Darzú so ist zú besorgen, wöllent ir uß uwerm lannde 
zieche(n), das ir och möchtent úb(e)r zogen werden. So waiß ich kain sloss nyendert in 
úwerm lannde, daruff ir gantze hoffnu(n)g haben mögen, das es sich vor gewalt ain claine 
zit erweren móchte.“ ebd.

606 ebd.
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Kaib habe weiter vorgeschlagen, graf ulrich solle noch jemanden an die baye-
rische Front, nach ulm schicken. nach längerer diskussion wurde schließlich 
gegen Rechbergs Willen beschlossen, dass er nach ulm reiten solle, und Wilhelm 
herter607 zum hauptmann für den Zug in die Pfalz gewählt. Rechberg hatte dage-
gen dieter von anglach als hauptmann vorgeschlagen, da dieser aus der Pfalz 
stammte und sich dort besser auskannte als herter. er konnte sich jedoch nicht 
durchsetzen608.

in Rechbergs darstellung fällt auf, welchen einfluss die stuttgarter Räte auf graf 
ulrich anscheinend ausübten: Besonders im letzteren Fall scheint ulrich im Verlauf 
der Ratsdiskussion mehrmals seine meinung geändert zu haben; der gefällte Be-
schluss ging jeweils auf initiativen seiner Räte zurück. aus dem weiteren inhalt 
von Rechbergs Brief geht außerdem hervor, dass georg Kaib von hohenstein sich 
deswegen in diesen entscheidungen des Rates durchsetzen konnte, weil er als hof-
meister sämtliche schlüsselstellen am hof mit seinen Verbündeten besetzt hatte.

diesen sachverhalt sprach Rechberg offen an. die mächtigen am hofe steckten 
alle unter einer decke aufgrund ihrer angeporn fruntschafft, also Blutsverwandt-
schaft und Verschwägerung. Wenn sich der Rat versammle, seien alle Verbündete 
von georg Kaib. damit habe georg Kaib aber noch nicht genug, denn er wolle 
noch andere in den Rat bringen, die ihm geld geliehen hätten. Rechberg habe je-
doch kein geld, das er Kaib leihen könnte. Wäre er wie Wilhelm herter mit Kaib 
befreundet gewesen, so Rechberg, dann hätte er nicht das amt des hauptmanns 
verloren. seinem alter und seiner erfahrung nach sei er mindestens genauso kom-
petent wie herter, und wenn man ihn im amt belassen hätte, wäre er seinem herrn 
sicherlich ein mindestens ebenso nützlicher und ehrlicher hauptmann gewesen609. 

607 Wilhelm herter von hertneck (1424 – 1477) geriet mit graf ulrich 1462 in gefangenschaft. 
später trat er als Feldhauptmann in österreichische und burgundische dienste. Schön, 
herter von dußlingen (1905), s. 253 f.

608 Darzú redt Jörg aber zú minem gnädigen herren, es werre notturfft und gút, das er ainen 
gen Ulme zú den gesellen schickte. Min herre redt dargegen: Er hett doch dahin geschickt. 
Nach vil wortten ich ward gehaissen, ußzútretten, und alda beschlossen, das ich gen Ulm 
und Giengen zú den gesellen ryten sölt, und Wylhalmen Hertter zú ainem hoptman er
weltt. Söllichs hab ich widerrautten und do ye die ding solttent fürgang nemen, hab ich 
gerátten, das man die hoptmanschafft hern Diettrichen von Anglach empfelche, der sye an 
den selbigen ennden ain lantman und wisse der kuntschafft mer dann Wilhalm Hertter; 
darzú so sye er by söllichen sachen mer dan er gewessen, und wisse die geschick und alle 
ding baß zú fürsechen dan Wilhalm Hertter. ebd. Vgl. darstellung bei Fritz, Ulrich der 
Vielgeliebte (1999), s. 259 f.

609 Dann die gewaltigen sind in allen sachen uff ain loß und korn gebildet, das bringt die ange
porn fruntschafft. Dann wan der selbig rate gesamelt ist, so sind sie vast Jorgen Kaiben 
frunde, ußgenomen der vogt und die schrib(e)r die gehellen och glich damit. Davon hat er 
nit benúgung: Er brechte ir geren mer hin zú, die im gelt gelichen haben. So hab ich im kain 
gelt zu lyhen, es ist wol zú fursechen: Were ich Jörgen Kaiben frunde gewest, als Wilhalm 
Hertter, ich were by der hoptmanschafft, die mir vor bevolhen gewest ist, beliben. Und bin 
in mainung, nach dem ich das altter uff mir hab, und min tag herbracht, och villicht als vil 
er sollich(e)r sachen gesechen. Min getruwen ist ouch, hetten sy mich by minen gnädigen 
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nur wer Kaib und die schreiber auf seiner seite habe, erhalte geld, Rechberg und 
andere, die dem grafen von Württemberg geld geliehen hätten, erhielten dagegen 
nichts zurück610.

mit den schreibern meinte Rechberg wohl angehörige der Kanzlei, zählte an 
anderer stelle aber offenbar auch Kaib dazu, der vielleicht eine akademische aus-
bildung genossen hatte611. ihnen warf er Veruntreuungen im großen stil vor: Viele 
schreiber seien erst vor kurzer Zeit zu großem Reichtum gekommen – auf welche 
Weise, wisse niemand besser als sie selbst. sie hätten den nießbrauch an zahlreichen 
häusern inne, die vorher dem grafen ulrich gehörten, und die besten Weinberge 
stünden zu ihrer Verfügung. Rechberg empfahl graf eberhard Vi., falls er oder 
einer der anderen gnädigen herren von Württemberg an Bargeld kommen wolle, 
solle er schreiber in seiner eigenen Kanzlei werden612.

seiner eigenen darstellung nach war Rechberg ein störfaktor in den augen der 
mächtigen höflinge um georg Kaib. diese hätten aufgrund seiner anwesenheit 
ihren Willen nicht mehr ohne Widerrede durchsetzen können, weil er im Rat seine 
eigene meinung vertrete, und hätten deswegen ihren hass und ihre Feindschaft 
gegen ihn gerichtet613. speziell georg Kaib versuche, ihn vom hof zu vertreiben, 
weil er niemanden in seiner umgebung ertragen könne, der ihm bei seinen ent-
scheidungen widerspreche. Rechberg zeigte sich überzeugt, dass er sich Kaibs 
Feindschaft zuzog, als er davon abriet, den Kaib nahestehenden Wilhelm herter 
zum hofmeister zu ernennen614. als Rechberg einmal zehn Wochen vom hofe 

herren gelaussen, ich wölt im zú der hoptmanschafft als trostlich und nutzlich und ouch so 
erlich als Wilhalm Hertter gewest sin etc. hsta stuttgart a 602 nr. 4608.

610 Es stet och an uwerm hoffe, wer Jörgen Kaiben und die schriber hat, dem wirt gelt, so man 
im nichtzit schuldig ist, und mir und andern, so ains tails ir gelt dargelichen haben und 
herttigclich verdient, den mag nichtzit werden. ebd.

611 als Kaib erklärte, er fühle sich außerstande, ein urteil darüber abzugeben, ob die pfäl-
zischen Bedingungen für die auslösung graf ulrichs akzeptiert werden sollen, habe ihn 
Rechberg getadelt: „Dann soltu zu Wirttemberg so lang hoffmaister gewessen sin, und sol 
ain schriber baß wissen, wie mins herren sachen ain gestaltt haben, ist frömd.“ ebd.

612 Aber vor kurtzer zyte hat [Johannes Fünfer (einer der schreiber)] und die andern nit in 
grosser rychthúm gewonet – wie sie das úberkomen, das ist nyemant baß dan inen zu wis
sen. Sy gepruchen sich und haben inn ettlich hüser, so vormals uwerns gnadigen herren ge
west sind; die besten wingartten sten zú iren hannden. Ich kan noch als wol wie vor anders 
in miner gedachtnuss nit erfunden, dann wöllent ir oder die andern min gnädigen herren zú 
Wirttemberg zú barem geltt komen, so were notturfft, das ir schriber in uwer cantzly wur
den! ebd.

613 Item die gewalttigen zú hoffe, so yetzund regieren tund, die habent iren hass und 
vyndschafft an mich gelegt, und so ich mich tief ergrunde, kan ich das uff kain ander may
nung nit gedencken, dann das es darus gegen mir werde fúrgenomen: Ich hab mit rautten 
und in ander wege biß her von uwers gnädigen herren wegen gehandelt, das mich zum 
trúlichisten gút bedunckt hat. Das bringt in an ir er ansechung irrung, da mit ir will ane in 
rede nit zú allen zyten fürganng gewunnet, und wenn sie nun entladen weren, so beliben sy 
des ane ersúchung, das ich aber nit als annder verdulden mag. ebd.

614 Mich wundert ouch nit, das er mich understat von dem hoffe zu triben, denn er mag nye
mandt, wer im in sin sach irrede tát, by im lyden. (…) Item die ursach und vyndschafft ist 
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 abwesend gewesen sei, habe der Rat beschlossen, dass georg Kaib außer Landes 
reiten sollte. als Rechberg davon erfuhr, sei er sofort an den hof zurückgekehrt 
und habe diesen Ratsbeschluss in einer neuen Ratssitzung durch seine stimme 
rückgängig gemacht. Jedes mal aber, wenn er den hof verlassen habe, sei der Be-
schluss von neuem gefasst worden, und vier mal habe er daraufhin für eine erneute 
annulierung des Beschlusses gesorgt. schließlich hätten die anderen Räte kurzer-
hand sechs Personen hinzugezogen, die gar nicht zum Rat gehörten, nämlich vier 
aus der Landschaft und zwei schreiber, und mit ihren stimmen Rechberg über-
stimmt. einen solchen Vorgang habe es im Rat noch nie gegeben, dass Landschaft 
und schreiber stimmrecht und freie Wahl haben sollten615.

dieser dominanz des georg Kaib und seiner Verwandten stellte Rechberg die 
langjährigen dienste gegenüber, welche die herren von Rechberg den grafen von 
Württemberg geleistet hätten und die Risiken, die sie mit ihrem Leib und gut dafür 
eingegangen seien und noch eingingen616. sein verstorbener Bruder ulrich hätte, als 
er bei graf ulrich Rat war, viel gutes für den grafen und die herrschaft Württem-
berg getan; auch er selbst, und er gedenke dies auch weiterhin zu tun617.

nach darstellung hans von Rechbergs beherrschte georg Kaib von hohenstein 
also mit seinen Verwandten und Klienten den großteil aller politisch relevanten 
Ämter am stuttgarter hof und zog daraus erhebliche ökonomische Vorteile. Rech-
berg sah er als störenden Fremdkörper, von dem deswegen eine gefahr für die 
 dominanz der eigenen gruppe ausging, weil er sich nicht darin integrieren ließ. 
deswegen soll Kaib seinen einfluss geltend gemacht haben, um Rechberg aus sei-
ner Position als württembergischer Feldhauptmann und aus der gunst der grafen 
von Württemberg-stuttgart zu drängen. 

mir als dardurch ufferstannden, das ich widerráten hab, das min gnädiger herre Wilhalmen 
Hertter zú hoffmaister nit uffnemen söltte. ebd.

615 Item ich bin aber villicht by zechen wochen nit gen hoffe kommen, habe ich von unge
schicht vernomen, das in dem rátte beslossen worden sye, das Jorig Kaib usserlannde riten 
wolle. Darwider hab ich urtail manigvaltigclich gesagt, das söllichs nit nützlich sye und das 
zum vierden male gewendt. Als offt ich darus komen bin, haben sie die sachen allwegen 
widerumb verkertt, das sin hinryten sölt fürgang haben, und darumb zúletst söllichen list 
erdácht, das vier von der lanndschafft und zwen schriber inn dem rátte gezogen worden 
sind, und ir stym, das er geritten sin solt, gegeben, das doch vormals biß her nit mer gehört 
worden ist, das die von der landschafft zú söllichen sachen die rátte besitzen, und die schri
ber och stymen und frye wall darzú haben söllen. ebd.

616 Aber mich bedunckt, wann betrachtet wurde, als billich beschäche, wie die von Rechberg 
mit uwer gnadigen herschafft Wirttemberge vil zyte und lannge jar herkome, und iren ge
truwen diennste und willigkait offt und dick nach vermogen irs lybs und gúts darzu gesetzt 
haben, und noch wol ton mögen, Johannes Funffer sölt dargegen nit glich geschätzt worden 
sin. ebd.

617 Item es hat ouch min brúder Úlrich selig, als der by minem gnadigen herren gewessen ist, 
vil gúts an sinen gnaden und der herreschafft Wirttemberg getan, als ich och getrúlichen 
understanden habe und ferrer geren thún wölt. ebd.
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Bemerkenswert an dieser schilderung der Verhältnisse am stuttgarter hof unter 
dem hofmeister georg Kaib von hohenstein ist vor allem ihre übereinstimmung 
mit den Forschungsergebnissen Waßners. die angeporn fruntschafft der gewaltti
gen zú hoffe, die Rechberg beschreibt, ist nichts anderes als der von Waßner analy-
sierte Familienverband der speth, der um diese Zeit längst mit den nachfahren der 
mitglieder des schleglerbundes verschmolzen war618:

„[albrecht speths] stuttgarter Kollege [als hofmeister] war seit 1442 Jörg Kaib von 
 hohenstein, dessen Familie nicht nur wappengleich mit den speths, sondern auch tatsäch-
lich eng mit ihnen versippt war und sich der verwandtschaftlichen Beziehungen wohl be-
wusst war. Kaibs tochter helena wiederum war die Frau des hans von sachsenheim, eines 
 Vetters des gleichnamigen Landhofmeisters“619.

georg Kaibs mutter, elisabeth truchsessin von höfingen stammte außerdem aus 
einer der führenden Familie des schleglerbundes. aus dem Kontext einer urkunde 
von 1442, in der sie mit ihrem sohn genannt wird, geht hervor, dass elisabeth eine 
schwester jener adelheid truchsessin von höfingen gewesen sein muss, die nach-
einander georg und albrecht von neuneck geheiratet hatte620. Zu den schlegler-
Familien gehörte außerdem das geschlecht der herter, was Rechbergs Behauptung 
bekräftigt, dass Wilhelm herter zu Kaibs günstlingen gehörte621. georg Kaib von 
hohenstein muss also in der tat am stuttgarter hof hervorragend vernetzt gewe-
sen sein: all jene Bubenhofen, sachsenheim, neuneck mit ihren Verwandten aus 
den ehemaligen schlegler-Familien, auch die speth mit ihren Verwandten, waren 
seine Vettern und schwäger.

die Verdrängung der herren von geroldseck-sulz, des grafen Friedrich genannt 
der öttinger von Zollern und des herzogs von urslingen aus dem stutt garter Rat 
vor 1420 sowie die distanzierung hans von Rechbergs und der grafen von helfen-
stein vom stuttgarter hof um 1440 ließen sich vor allem aus indizien ableiten: aus 
der Veränderung der personellen Zusammensetzung des Rates, den dynastischen 
Verbindungen zwischen einzelnen Ratsmitgliedern und den folgenden Fehden und 
gerichtsprozessen. in Rechbergs Brief an graf eberhard Vi. wird nun eine ent-

618 Vgl. V.3.4.
619 Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürstendienst (2005), s. 210.
620 elsbeth truchsessin von höfingen, Witwe des hans Kaib, besiegelt mit ihrem sohn georg 

Kaib am 27. august 1442 den Verkauf von gütern und gülten in strümpfelbach und 
 endersbach an das Kloster adelberg für 500 fl.; als Zeuge siegelt u. a. ihr Vetter Jörg schil-
ling. adelheid truchsessin von höfingen, Witwe des georg von neuneck und mutter des 
georg von neuneck, verkauft am 9. märz 1442 güter und gülten in strümpfelbach und 
endersbach zum Preis von 450 fl., ebenfalls an das Kloster adelberg. da dieser Besitz of-
fensichtlich aus einem geteilten erbe stammt und die Kinder elisabeths und adelheids 
etwa aus derselben generation sind, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um 
schwestern. hsta stuttgart a 469 i u 385, 389.

621 Vgl. Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 181: „Fritz der herter“. ein Jakob 
herter von hertneck war 1440 württembergischer hofmeister. Wassner, ,min lib vetter‘ 
und der Fürstendienst (2005), s. 215.
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wicklung, die große Ähnlichkeiten zu diesen Fällen aufweist, durch einen der 
hauptbeteiligten explizit kommentiert. die Verdrängung hans von Rechbergs aus 
dem amt des württembergischen Feldhauptmanns leitete einen schwund seines 
einflusses am stuttgarter hof ein, der zur Folge hatte, dass er anderthalb Jahre später 
zum opfer eines erneuten württembergischen expansionsversuchs wurde. die of-
fene Konfrontation mit Württemberg kam für Rechberg unerwartet, obwohl er sie 
mit seinen eigenen Worten vorweggenommen hatte: er habe, so schrieb Rechberg an 
graf eberhard Vi., graf ulrich mitgeteilt, dass er Burg hohenschramberg im 
schwarzwald nicht zuletzt deswegen erbauen ließ, um eine gewaltsame auseinan-
dersetzung mit Württemberg überstehen zu können, falls er einmal nicht geneigt 
sein sollte, nach dem Willen des grafen und seiner Räte zu handeln622.

622 als er versuchte, graf ulrich von einem Feldzug gegen die Pfalz abzuhalten, habe er – so 
Rechberg – argumentiert, Württemberg-stuttgart sei nicht ausreichend gerüstet, um einem 
pfälzischen gegenangriff standzuhalten, denn es gebe im ganzen stuttgarter Landesteil 
keine Festung, die realistischerweise in der Lage sei, sich für längere Zeit gegen einen kur-
pfälzischen angriff zu verteidigen. um dem grafen die situation zu verdeutlichen, habe er, 
so Rechberg, angeführt, er habe immerhin die Burg hohenschramberg gebaut, weil er 
nicht tun wolle, was seinem herrn und dessen Räten einfiele – erst recht müsse dann doch 
ein herr von Württemberg mindestens im gleichen maß seine Wehrhaftigkeit sicherstellen, 
um seine Position zu sichern: Und hab darinne zú ainer gelichniß gemeldet, das ich 
Schramberg uff ander mainung nit angefangen hab zu búwen, dann das ich nit ton wolle, 
das im und sinen rätten zú synne sy: Ob denn nit ain herre von Wirttemberg sich in söllicher 
gestalt und noch anderß zú der were, dadurch er beliben möge, rüsten sölle. hsta stuttgart 
a 602 nr. 4608.
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7.   Die Klingenberger Fehde: Württembergs Griff  
nach der Herrschaft Schramberg

7.1 Rechbergs Gemeinsamkeiten mit den Herren von Klingenberg

sieben Jahre nach Beendigung seiner Fehde gegen die schwäbischen Reichsstädte 
wurde hans von Rechberg Fehdehelfer der herren von Klingenberg gegen die 
 grafen hans und georg von Werdenberg-heiligenberg und die gesellschaft mit 
st. georgenschild623. seinem eintritt in diesen Konflikt sollen einem späteren Brief 
der grafen von Würt temberg zufolge jahrelange streitigkeiten mit graf hans von 
Werdenberg-heiligenberg vorausgegangen sein, die aufgrund von Rechbergs unko-
operativem Verhalten trotz mehrerer Versuche nicht geschlichtet werden konn-
ten624. die ursachen dieser streitigkeiten sind nicht bekannt. die Funktion des Wer-
denbergers als hauptmann der gesellschaft mit st. georgenschild im hegau625 
sowie sein dienstverhältnis zu graf eberhard V. von Württemberg-urach626 deuten 
jedoch auf eine Fortsetzung jener Konflikte hin, die seit 1447 dreimal zur Ächtung 
Rechbergs durch das hofgericht Rottweil auf Klage von mitgliedern dieser gesell-
schaft geführt hatten. nach dem machtkampf mit georg Kaib von hohenstein blieb 
Rechberg zwar württembergischer Rat, musste jedoch einflussverluste am stuttgar-
ter hof befürchten, die ihn im Fall einer neuaufnahme der Rottweiler hofgerichts-
prozesse verwundbar gemacht hätten.

Rechbergs Konflikte mit Werdenberg, aber auch sein schwieriges Verhältnis zur 
uracher Regierung begünstigten seine nähe zu den herren von Klingenberg. die 
Klingenberger hatten zwar selbst lange Jahre eine führende Rolle in der gesell-
schaft mit st. georgenschild im hegau gespielt627. spätestens im oktober 1463 war 
eberhard von Klingenberg jedoch in streit mit mehreren mitgliedern der gesell-

623 Vgl. iii. 9.
624 graf eberhard V. von Württemberg-urach schrieb in einer gemeinsamen Rechtfertigungs-

schrift mit graf ulrich von Württemberg-stuttgart am 10. dezember 1464, hans von 
Rechberg habe ettwievil jar und zyt unwillen gegen graf hans von Werdenberg gehabt. 
ein schlichtungsversuch des urachers ende 1463 sei an hans von Rechberg gescheitert, 
nachdem dieser bereits zuvor Rechtsgebote des Werdenbergers vor zahlreiche instanzen 
ausgeschlagen habe. hsta stuttgart a 602 nr. 4410 bzw. sta nürnberg Fehdeakten 
Rep. 106 a nr. 34 c.

625 Bächle, Rechberger (2004), s. 63. Zur Bezeichnung der gesellschaft vgl. anm. s. 85 f, 
anm. 49: die Quellenbezeichnung ist „gesellschaft in oberschwaben“.

626 graf eberhard V. bezeichnet in seinem schreiben sowohl graf hans von Werdenberg  
als auch hans von Rechberg als seine diener. dies hat den hintergrund, dass Rechbergs 
Bestallung als württembergischer Rat am 24. Juni 1459 auch in eberhards namen besiegelt 
wurde (hsta stuttgart a 602 nr. 6207). eberhard hatte an dieser entscheidung allerdings 
keinen anteil gehabt, weil er damals noch unter der Vormundschaft des grafen ulrich 
stand (Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 169 – 174).

627 Bittmann, Familie von Klingenberg (1990), s.109 f.
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schaft geraten und hatte dieser den Rücken gekehrt628. im Juli 1464 folgte seine 
Fehdeansage an graf hans von Werdenberg-heiligenberg wegen misshandlung 
seiner Knechte. als ursachen des Zerwürfnisses der herren von Klingenberg mit 
der gesellschaft wurden zuletzt streitigkeiten über Klingenbergs Leistungspflich-
ten gegenüber der gesellschaft angenommen629. ein besser belegbares motiv ergibt 
sich jedoch aus einer in den fünfziger Jahren einsetzenden Verfolgung der herren 
von Klingenberg durch zahlreiche gläubiger, die deutliche Parallelen zu den um-
ständen des gammertinger güterverkaufs aufweist: die involvierung von uracher 
Räten und mitgliedern der gesellschaft mit st. georgenschild in die Ächtung ver-
schuldeter adliger durch das hofgericht Rottweil und die erzwingung bedeu-
tender güterverkäufe.

am 22. Januar 1457 hatten die herren von Klingenberg den Kern ihrer Besit-
zungen, nämlich die herrschaft hohenklingen mit der stadt stein am Rhein, an die 
stadt stein selbst verkauft. obwohl der großteil des Kauferlöses von 24.500 fl. an 
22 gläubiger ausbezahlt wurden, folgten jahrzehntelange Querelen zwischen den 
herren von Klingenberg und ihren gläubigern630. Bereits vor dem Verkauf hatte 
Freiherr Werner von Zimmern beim hofgericht Rottweil Klage gegen heinrich 
von Klingenberg erhoben und acht und anleite gegen ihn erwirkt631. Werner von 
Zimmern ist seit den vierziger Jahren mehrfach als Rat des grafen von Württem-
berg-urach nachweisbar und wurde um 1460 zum Landhofmeister ernannt632. spä-
testens 1468, vielleicht aber auch schon früher war Werner von Zimmern außerdem 
mitglied der gesellschaft mit st. georgenschild im hegau633. 

628 graf hans von Werdenberg als hauptmann der gesellschaft schrieb am 26. oktober 1463 
an eberhard von Klingenberg: Als du uns geschriben hast von etlicher unser mitgesellen 
wegen etc., haten wir in furgehalten, und ist ir antwort, sy naem solich din vordrung froemd, 
und waeren der billich vertragen. Mone, Verhandlungen (1867), s. 259. Vgl. Fritz, ulrich 
der Vielgeliebte (1999), s. 334.

629 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 334.
630 Zum Verkauf vgl. inventar des stadtarchivs stein (1967), nr. 60 – 60 c, zum Kontext Bitt-

mann, Familie von Klingenberg (1990), s. 109 f.
631 am 14. Juni 1459 klagte Werner von Zimmern vor dem Rottweiler hofgericht gegen die 

stadt stein am Rhein: seiner Klage nach hatte Zimmern bereits vor dem Loskauf der stadt in 
Rottweil wegen finanzieller Forderungen einen Prozess gegen heinrich von Klingenberg 
geführt und eine hofgerichtliche anleite auf schloss Klingen und die stadt stein erlangt. der 
anwalt der stadt machte geltend, dass die stadtgemeinde von diesem urteil keine Kenntnis 
gehabt habe. der Rottweiler hofrichter urteilte am 29. april 1460, dass die stadt dem Frei-
herrn nichts schuldig wäre. inventar des stadtarchivs stein (1967), nr. 66, 76.

632 1442 erste nennung als württembergischer Rat (Steinhofer, neue Wirtenbergische 
chronik 2 (1746), s. 840 f.), 1447 als diener (Sattler, geschichte des herzogthums 2 
(1768), Beil. 75, s. 125); 1450 erneut in der Liste der uracher Räte zum Zeitpunkt des todes 
graf Ludwigs i. (Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 924 – 928); 
146 – 68 als uracher Landhofmeister belegt (Wassner, ,min lib vetter‘ und der Fürsten-
dienst (2005), s. 215). 

633 Vochezer, geschichte des fürstlichen hauses 1 (1888), s. 568; Kruse/Ranft/Paravicini, 
Ritterorden (1991), s. 213.
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1463 verkauften die herren von Klingenberg außerdem weitere Besitzungen, 
nämlich Blumenfeld und hintertengen, an hans Jakob und itelhans von Bodman, 
Wolfgang und Burkhard von Jungingen634. drei dieser vier adligen sind sicher als 
mitglieder der gesellschaft mit st. georgenschild nachweisbar635, hans Jakob von 
Bodman und Wolfgang von Jungingen sind außerdem 1447 als diener des grafen 
Ludwig von Württemberg-urach belegt636. die zeitliche nähe dieses güterver-
kaufs zum streit des eberhard von Klingenberg mit ungenannten mitgliedern der 
gesellschaft ist ein starker hinweis darauf, dass es in diesem streit eigentlich um 
die Bedingungen dieses Verkaufs ging. 

auch wenn sich die genauen Zusammenhänge hier weniger gut rekonstruieren 
lassen als bei den Fällen der herren von geroldseck, der grafen von helfenstein 
und hans von Rechbergs selbst, legen die Parallelen zu diesen Beispielen doch die 
folgende deutung nahe: mitglieder der gesellschaft mit st. georgenschild mit 
 Beziehungen zum hof des grafen von Württemberg-urach hatten finanzielle an-
sprüche an die herren von Klingenberg instrumentalisiert, um mit rechtlichen mit-
teln den Verkauf ihrer güter zu erzwingen. es dürfte diese gemeinsame Bedrohung 
durch die gesellschaft und Württemberg-urach gewesen sein, die hans von Rech-
berg veranlasste, mit seinem neffen Wilhelm von Rechberg ab dem spätsommer 
die Fehde eberhards von Klingenberg gegen graf hans von Werdenberg-heili-
genberg zu unterstützen. dabei konnte er zahlreiche mitglieder seines früheren 
Fehdenetzwerks remobilisieren, von denen viele selbst in auseinandersetzungen 
mit der gesellschaft standen637.

7.2 Konflikteintritt der Grafen von Württemberg

[S]o hat doch (…) Herr Wörnher [von Zimmern] (…) die von Wirtenberg (…) in gehaim 
fürnemlichen dahin bewegt und vermögt, das sie baide auf anruefen der gesellschaft sant 
Jergen schilts im Hegaw und grave Hannsen von Werdenberg inen unverzugenliche hilf 
und rettung versprochen. Ab solcher geschwinden pratica mit Wirtenberg enpfieng Hanns 
von Rechberg nit wenig entsitzens, dann er sich der gar nit versehen gehabt638.

offensichtlich hatten sowohl hans von Rechberg als auch eberhard von Klingen-
berg geglaubt, die gesellschaft mit st. georgenschild ohne einmischung der  grafen 
von Württemberg bekämpfen zu können. diese fatale Fehleinschätzung war mit 
großer Wahrscheinlichkeit die Folge einer gezielten desinformation durch graf 
ulrich von Württemberg-stuttgart, die darauf abzielte, Rechberg und Klingenberg 

634 Bittmann, Familie von Klingenberg (1990), s. 109 f.
635 hans Jakob von Bodman war 1455 und 1461 mitglied, 1465 hauptmann der Rittergesell-

schaft mit st. georgenschild im hegau, Burkhard und Wolf von Jungingen waren 1463 
mitglied derselben gesellschaft (Kruse/Ranft/Paravicini, Ritterorden (1991), s. 213).

636 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1768), Beil. 75, s. 125.
637 Vgl. iii. 9.2.
638 Zimmerische chronik 1, s. 402
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in eine Fehde gegen eine unbezwingbare übermacht zu locken und nach dem er-
wartbaren ende die Besitzungen der unterlegenen adligen unter den siegern auf-
zuteilen.

einem Brief zufolge, den eberhard von Klingenberg kurz nach Rechbergs tod 
im november 1464 an herzog sigmund von österreich-tirol schrieb, begründeten 
die grafen von Werdenberg die misshandlung seiner Knechte mit einer Fehde, die 
Klingenberg wegen offener soldansprüche gegen graf ulrich geführt habe. diese 
Fehde sei jedoch bereits vor dem fraglichen Zeitpunkt durch Vermittlung hans 
von Rechbergs geschlichtet worden. eberhard von Klingenberg habe den Vorfall 
daher vor graf ulrich gebracht, der erkennen ließ, dass er selbst seine Probleme 
mit dem grafen von Werdenberg habe und daher eine Fehde Klingenbergs gegen 
den Werdenberger unterstützen, dabei aber nach außen hin zugleich vortäuschen 
würde, er missbillige die Fehde639. als Klingenberg und Rechberg dennoch zöger-
ten, eine Fehde gegen Werdenberg zu beginnen, habe graf ulrich seinen Vogt in 
gammertingen zu ihnen geschickt, der sie in ulrichs namen vor Zeugen regelrecht 
dazu gedrängt habe: er sei im Begriff, gemeinsam mit graf eberhard von Würt-
temberg-urach ein Bündnis mit graf hans von Werdenberg-heiligenberg und der 
gesellschaft im hegau zu besiegeln. da der Bündnisvertrag die Klausel enthalten 
werde, dass alle Fehden, die vor Vertragsabschluss begonnen hätten, aus der gegen-
seitigen Beistandspflicht der Vertragspartner ausgenommen werden sollten, sei es 
jetzt dringend an der Zeit, dass Rechberg und Klingenberg die Fehde noch vor dem 
geplanten treffen begännen. auf diese nachricht hin, so Klingenberg, habe er dem 
grafen von Werdenberg die Fehde angesagt, hans von Rechberg sei kurz darauf 
sein helfer geworden640.

639 Und als ich nu die verhandlung von den von Werdemberg zu erkennen geben ward, ließ es 
[graf ulrich] sich gegen meinem oeheym saeligen und mir merken, als ob er zu den von Wer
demberg ouch unwillen hett (…). (…) [Z]u dir zit sagt [graf ulrich] minem oeheym sael. zu, 
das er in, mich und unser zugewandten mit gezúge und anderm in siner herschaft wider 
und fúr woelt laussen enthalten, und wenn geschaffet wurde, so woelt er sich darnach zu sinem 
gemuete mercken laussen, als ob er darab uns misvallen hett und solt doch nit gelten, auch 
mich und min parthy nit verhindern. Und enpfalhe sinem vogt zu Gamertingen gegenwir
tig, was er minem oeheym sael., mir und unsern zugewandten wider die Werdenbergeschen 
moecht haimlichen zu schriben, das er das tuon soelt. Mone, Verhandlungen (1867), s. 277.

640 Und als wir soelich sein zusagen genczlich dafúr gehabt haben, (…) haben min oeheym sael. 
und ich daruf betrachtung gehabt, und als sich das in soelichem zurusten ain zit verzogen 
haut, er aber sinen vogt von Gamertingen zu Hannsen von Rechberg sael. gen Schramberg 
geschickt und im beweysen etlicher personen lassen sagen, das in froemde habe, das die vint
schaft gegen den von Werdenberg nicht werde fúrgenomen, und daby gemeldet, wie er mit 
sampt seinem vettern, hern Eberharten graven zu Wirtenberg und zu Múmpelgart uf ainen 
benanten tage gen Túbingen komen und sich alda mit den von Werdenberg und der gesel
schaft in ain verschribung inverwirden, doch so welle er in der selbigen verschriben sondern 
und ußnemen alle alte vehde und vintschaften, deshalben so soellen min oeheym sael. und ich 
von stund an der von Werdenberg vinde werden; ob aber Hansen saeligen sachen gestalt 
hetten, das im nicht fueglich waer, alsbalde vinde zu werden, so soelle er doch mit mir schaffen, 
das ich von stund an in die vintschaft keme, dar durch so moege er den verschribnen friden 
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eberhard von Klingenbergs darstellung wurde von graf ulrich einige Wochen 
später heftig dementiert641, die Forschung neigt jedoch mit guten gründen dazu, 
dem adligen glauben zu schenken642. Zum einen ist kaum vorstellbar, dass Rech-
berg und Klingenberg das Risiko eingegangen wären, eine Fehde nicht nur gegen die 
gesellschaft mit st. georgenschild, sondern auch gegen beide grafen von Württem-
berg zu führen. die adligen hätten auch gründe gehabt, eine Feindschaft Württem-
berg-stuttgarts gegen Werdenberg für plausibel zu halten: graf ulrich hatte erst im 
Jahr 1456 selbst eine Fehde gegen graf hans von Werdenberg-heiligenberg begon-
nen und diese nur auf eine intervention des herzogs Ludwig von Bayern-Landshut 
hin abgebrochen643. Vielleicht hatte graf ulrich hans von Rechberg signalisiert, 
dass er hoffte, dieses ergebnis mit seiner hilfe revidieren zu können. 

Weiter entspricht die Reihenfolge der ereignisse Klingenbergs darstellung: seine 
absage an die Werdenberger datiert vom 21. Juli; die gesellschaft setzte ihm da-
raufhin ein ultimatum bis zum 27. august, um die absage zurückzuziehen. direkt 
nach ablauf dieses ultimatums, am 29. august, verlängerten die grafen ulrich  
und eberhard von Württemberg ihre einung mit der gesellschaft im hegau um  
ein Jahr. Kurz darauf begannen hans und Wilhelm von Rechberg, sich von der 
schalksburg aus erst inoffiziell, nach Rechbergs absage an die gesellschaft mit  
st. georgenschild am 21. september auch offiziell an der Fehde zu beteiligen644.

mit Rechbergs absage war die Falle dann endgültig zugeschnappt. gerade vier 
tage später besiegelten beide grafen von Württemberg eine Zusatzvereinbarung 
mit der gesellschaft mit st. georgenschild, in der sich die Württemberger ver-
pflichteten, eberhard von Klingenberg und seinen helfern die Fehde anzusagen. 
danach sollte graf ulrich die schalksburg belagern, graf eberhard Burg hohen-

und sin zusagung und als in dir verschribung alle vechte und vintschaften ussgenomen 
 werden, vorgemelt halten und mit fuoge uß der Werdenpergeschen hilfe beliben. Und als ich 
soelichs zu kaim andern grunde noch schin, denn das es da bey bliben soelt, habe gedacht, bin 
ich uf sein fúrgeben der von Werdenberg viend, und darnach Hanns von Rechberg sael. min 
helfer worden (…). Mone, Verhandlungen (1867), s. 277 f.

641 graf ulrich wies Klingenbergs Behauptung zurück, er habe hans von Rechberg geheissen, 
die Fehde gegen graf hans von Werdenberg zu eröffnen: er, graf ulrich, habe hans von 
Rechberg nie zur Fehde gegen Werdenberg angestiftet. hsta stuttgart a 602 nr. 4410 
bzw. sta nürnberg Fehdeakten Rep. 106 a nr. 34 c.

642 „eberhard [von Klingenberg] vertritt einen Parteistandpunkt. dennoch haben seine erklä-
rungen einen hohen grad von Wahrscheinlichkeit: ulrich trieb ein perfides spiel und 
lockte damit eberhard von Klingenberg und hans von Rechberg in eine Falle.“ Obenaus, 
st. Jörgenschild (1961), s. 87 sowie ebd., anm. 203.

643 der Werdenberger hatte damals über seine württembergische mutter erbansprüche an den 
württembergischen Besitzungen geltend gemacht und württembergische dokumente, die 
diese ansprüche widerlegten, als Fälschungen verunglimpft. in der durch bayerische Räte 
vermittelten einigung beider Parteien hatte Württemberg dem Werdenberger 1459 die 
grafschaften sigmaringen und Veringen, die er bisher als württembergische Pfandschaften 
besessen hatte, als eigentum überlassen müssen. Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), 
s. 159 ff.

644 Mone, Verhandlungen (1867), s. 260 – 277.



394

schramberg und die gesellschaft Burg hohentwiel645. die nachricht über diese 
Vereinbarung scheint bald darauf Werdenbergs Feinde erreicht zu haben, denn am 
3. oktober 1464 sandte hans von Rechberg dem grafen ulrich seinen letzten Feh-
debrief. darin machte Rechberg dem grafen zugleich bittere Vorwürfe: ulrichs 
Feindschaft widerspreche den aussagen, die er im Beisein von Zeugen gegenüber 
Rechberg gemacht habe, ebenso wie den Botschaften seines gesandten. da er Klin-
genberg nicht im stich lassen wolle, sei er durch die entscheidungen beider grafen 
von Württemberg gegen seinen Willen gezwungen, ihnen die Feindschaft anzu-
sagen. Rechbergs letzte Worte an den grafen waren, dass er kein Recht habe, die 
schalksburg anzugreifen, und dass er sich aufhetzen ließe646.

das hauptmotiv der grafen von Württemberg für ihren eintritt in die Fehde geht 
aus dem Fehdevertrag vom 25. september 1464 hervor: die drei Parteien vereinbar-
ten nämlich, die Burgen ihrer Fehdegegner nach einer etwaigen eroberung unter 
sich aufzuteilen. Wenn die schalksburg eingenommen würde, solle graf ulrich sie 
für sich behalten dürfen, wenn hohenschramberg oder hohentwiel in ihre hände 
fielen, sollten alle drei Parteien sie gemeinsam besitzen647. Besonders die beiden 
Württemberger hätten von einer Realisierung dieses szenarios erheblich profitiert: 
graf eberhard von Württemberg-urach hätte mit der eroberung der herrschaft 
schramberg an die württembergischen erwerbungen im mittleren schwarzwald an-
knüpfen können, die nach der geroldsecker Fehde 1423 begonnen und von seinem 
Vater im Kontext der Falkensteiner Fehde 1444 fortgesetzt worden waren. die Klin-
genberger Fehde war daher in dieser hinsicht ebenso eine Fortsetzung wie eine Wie-
derholung der Zollernfehde bzw. geroldsecker Fehde und der Falkensteiner Fehde. 
die schalksburg war 1403 durch die gleichnamige Zollernlinie an Württemberg 
 verkauft648, zu einem unbekannten Zeitpunkt jedoch durch graf ulrich von Würt-
temberg-stuttgart für 12.000 fl. an seinen Rat ulrich von Rechberg verpfändet 
 worden. ulrich von Rechberg – hans’ Bruder – hatte die Pfandschaft nach seinem 

645 ebd., s. 268 ff.
646  Als ir Eberhartz von klingenbergs und siner helffer vind worden sind: Nu bin ich sin helffer 

und will durch keinerley forcht fuoß nymer von ime wychen; und uwer vintschafft nympt 
mich unbillich und den wortten nit glich, die ir mit mir redten in bywesen mines herrn von 
Hohenlochs und uwers vogtz zu Stutgart; auch nach der bottschafft, die ir mir tan hand by 
Conrat Vogt zú Gamertingen. Muoß ich lassen sin und durch uwer und mins herren, grave 
Eberhartz, uwers vettern nottrang wúrd ich trúngen, das ich uwer vind werden muß, wie 
ungern ich daz tún, und will also uwer und aller der úwern rete und diener und aller der, 
die uch und den uwern zuversprechen stend, sie sind geistlich oder weltlich, vind sin, und 
will min ere mit disem minem offen versigelten brieff bewart han. Und bederfft ich keiner
ley bewarung mer, wolt ich ouch han tan. Mins vettern brieff wist nit, das ir understen sol
lent, Schaltzburg zu gewynnen. Ir land uch hetzen einest uber anderst (…). sta nürnberg 
Fehdeakten Rep. 106 a nr. 34 c.

647 edition dieses Vertrags in Mone, Verhandlungen (1867), s. 268 ff.; vgl. Obenaus, st. Jör-
genschild (1961), s. 87, anm. 203.

648 Zu diesem Verkauf Bumiller, das schalksburgische Jahrhundert (2005), s. 101 – 104 und 
Trugenberger, erwerb (2005), s. 112 ff.
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tod seinem sohn Wilhelm von Rechberg vererbt, der im september 1464 gemeinsam 
mit seinem onkel Fehdehelfer der herren von Klingenberg wurde649. die einnahme 
der schalksburg eröffnete graf ulrich die aussicht, die Pfandschaft wieder in Besitz 
zu nehmen, ohne die Pfandsumme zahlen zu müssen.

abgesehen von den möglichkeiten zur territorialen expansion hat thomas Fritz 
darauf hingewiesen, dass die grafen von Württemberg für den Wiederaufbau ihres 
einflusses nach der Katastrophe von seckenheim auf gute Beziehungen zur gesell-
schaft mit st. georgenschild angewiesen waren650. als die grafen sich für die un-
terstützung einer von zwei adelsgruppen gegen die andere entscheiden mussten – 
auf der einen seite die gesellschaft mit st. georgenschild unter Führung des grafen 
hans von Werdenberg, auf der anderen seite das weniger institutionalisierte, aber 
dennoch mächtige Fehdenetzwerk hans von Rechbergs – entschieden sie sich für 
die gruppe, die potenziell den größeren Beitrag zum aufbau eines landesfürst-
lichen territorialstaats erbringen konnte651. das war die gesellschaft mit st. geor-
genschild. durch eine umarmung der gesellschaft konnte Württemberg außerdem 
verhindern, „daß der eigene Lehnsadel an dieser organisation Rückhalt fand, um 
der sich langsam abzeichnenden Landsässigwerdung und eingliederung in den 
württembergischen territorialstaat zu entgehen“652. genau dieser Rückhalt war in 
der Klingenberger Fehde einmal mehr die Funktion des Fehdenetzwerks um hans 
von Rechberg. 

die Belagerung von hohentwiel, hohenschramberg und schalksburg wurde wie 
geplant in die tat umgesetzt. einen monat nach dem tod hans von Rechbergs 
 gelang dem stuttgarter aufgebot, das unter anderem übrigens durch Rechbergs 
Konkurrenten Wilhelm herter befehligt wurde, die eroberung der schalksburg. 

649 Während Wilhelms älterer sohn ulrich der Jüngere die Burgen hohenrechberg und 
heuchlingen mit zahlreichen umliegenden gütern erbte, erhielt Wilhelm eine Reihe von 
Pfandschaften im Wert von 22.000 fl.: die schalksburg, die graf ulrich für 12.000 fl. an 
ulrich sen. verpfändet hatte, Burg hohenstaufen, die ihm um 1.300 fl. verpfändet war, und 
das schloss erburg, ein Pfand des Bischofs Johann von eichstätt für 6.000 fl., schließlich 
ein schuldbrief über 2.600 fl. (sic), den ihm sein Bruder ulrich jun. ausstellen sollte. tei-
lungsbrief der Brüder Wilhelm und ulrich jun. von Rechberg-hohenrechberg vom 11. 
november 1460, abschrift von 1572. sta LB B 397 ii Bü 1126 nr. 1.

650 „Zum anderen bot die einung mit den st. Jörgenrittern die möglichkeit, politischen ein-
fluss auf den schwäbischen adel zu gewinnen. dieser war aufgrund der relativen schwäche 
Württembergs nach den niederlagen gegen die Wittelsbacher zunächst eher partnerschaft-
licher natur. aber auf lange sicht hätte durchaus die realistische chance bestanden, die 
gewichte unmerklich zu verschieben. darüber hinaus sicherte das Bündnis ulrich und 
eberhard im augenblick zusätzlichen politischen einfluß in ihrer südschwäbischen inte-
ressenssphäre.“ Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 338.

651 „[graf eberhard von Württemberg-urach] ergriff (…) Partei zugunsten desjenigen, der 
offensichtlich für ihn die größere Bedeutung besaß – und das war graf Johann von Wer-
denberg.“ Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 339. “the struggles between princes 
 involved in territorialisation forced them to compete for the loyalty of noblemen capable 
of serving the business of state-building.” Zmora, state and nobility, s. 93. 

652 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 338.
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inzwischen hatte jedoch eberhard von Klingenberg herzog sigmund von öster-
reich dazu bewegen können, sich für eine Vermittlung mit Württemberg und dem 
georgenschild zur Verfügung zu stellen und so die Belagerungen von hohentwiel 
und hohenschramberg gestoppt653.

herzog sigmund war in diesen Jahren dabei, mit den grafen von Württemberg 
in einen verschärften Wettbewerb um die hegemonie im südlichen schwaben zu 
treten, der besonders in den siebziger Jahren zu auseinandersetzungen mit graf 
eberhard V. von Württemberg-urach führte. daher hatte sigmund ein starkes 
 interesse daran, einerseits graf eberhards ambitionen auf Rechbergs Burg ho-
henschramberg, „die damals als eine der stärksten in ganz süddeutschland gelten 
konnte“654, scheitern zu lassen und andererseits selbst Zugang zur kaum weniger 
bedeutenden Festung hohentwiel zu gewinnen. Beide Ziele konnte herzog sig-
mund im Rahmen seiner Vermittlung erreichen.

653 ebd., s. 342 f. Vgl. iii.9.1.
654 ebd., s. 343.



VI. Zusammenfassung und Schluss

die motive der Fehdeführung bei hans von Rechberg bildeten die zentrale Frage-
stellung dieser untersuchung. dabei standen aufgrund der historischen Lebens-
umstände von adligen im Rahmen der ausbildung neuer herrschaftssysteme  
des ausgehenden mittelalters in besonderer Weise Fragen nach der Bedeutung der 
Fehde im Rechtssystem der Zeit, nach ihrer Bedeutung für die spezifische situation 
hans von Rechbergs beim Kampf um die Wahrung seiner Position gegenüber dem 
sich wandelnden sozioökonomischen umfeld und der interaktion zwischen alten 
und neuen herrschaftsträgern und ihren helfern im Vordergrund. 

die folgenden Beobachtungen und schlussfolgerungen können nicht grund-
sätzlich als aussage über motivation von Fehdeführung im allgemeinen gewertet 
werden: sie beziehen sich zunächst in erster Linie auf ein bestimmtes extremes 
 gewaltverhalten, das sich bei hans von Rechberg sowie einer kleinen gruppe von 
adligen zeigt. diese adligen führten über einen langen Zeitraum hinweg Fehden 
im gesamten südwestdeutschen Raum, die sich überwiegend gegen einungen 
reichsunmittelbarer städte und Landgemeinden, teilweise jedoch auch gegen welt-
liche und geistliche Fürsten sowie gegen standesgenossen richteten. sie erscheinen 
als führende mitglieder eines netzwerks. dieses netzwerk wurde durch das Bünd-
nismotiv des schutzes von adligen gegen eine angeblich von städten und eid-
genossenschaft drohende Vertreibung zusammengehalten. es entstand durch die 
Verknüpfung lokaler einzelfehden zu überregionalen großkonflikten und wurde 
durch die wiederholte Reaktivierung von Bündniskontakten aus solchen groß-
konflikten in späteren auseinandersetzungen aufrecht erhalten und konsolidiert. 
in seiner personellen Zusammensetzung war dieses netzwerk insgesamt gesehen 
sehr instabil, gewann jedoch Kontinuität durch die langfristig aufrechterhaltenen 
Kontakte der erwähnten Kerngruppe um hans von Rechberg.

diese gruppe rekrutierte sich überwiegend aus dem Kreis ehemals bedeutender 
geschlechter des gräflichen oder freiherrlichen hochadels. einem hohen anteil 
ihrer mitglieder war gemeinsam, dass sie in der Zeit ihrer Fehdeaktivität in erheb-
lichem maße durch eine gefährdung ihrer wirtschaftlichen, politischen und damit 
auch sozialen Position als adlige herrschaftsträger bedroht waren. diese gefähr-
dung ergab sich aus territorialen expansionsbestrebungen benachbarter Fürsten 
oder städte. sie manifestierte sich im Fall hans von Rechbergs und weiterer adli-
ger mit herrschaftsmittelpunkten vor allem im niederschwäbischen Bereich in 
einer wiederholten instrumentalisierung von achturteilen des Rottweiler hofge-
richts. solche urteile wurden vor allem durch die grafen von Württemberg und 
die Reichsstadt ulm eingesetzt, um gewaltsame annexionen adligen Besitzes zu 
legitimieren oder güterverkäufe durch androhung einer solchen annexion zu er-
zwingen. diese handlungsweise lässt sich, außer im Fall hans von Rechbergs, bei 
seinen nachbarn im einzugsbereich des oberen neckars und der oberen Kinzig, 
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insbesondere bei den herren von geroldseck-sulz, graf Friedrich genannt der 
 öttinger von Zollern, bei den herren von Falkenstein und den herren von horn-
berg belegen, außerdem bei Rechbergs Verwandten in der ulmer nachbarschaft, 
den grafen von helfenstein. Ähnliche gefährdungen zeigen sich bei den herren 
von eisenburg aufgrund der umlandpolitik der Reichsstadt memmingen sowie  
bei den grafen von Werdenberg-sargans durch die von schwyz und glarus an-
gedrohte Zwangspfändung des sarganserlands. Bei graf hans von eberstein und 
besonders den grafen von Lützelstein wurde im untersuchungszeitraum eine er-
hebliche Bedrohung durch die Kurpfalz erkennbar.

im Fall jener adligen, die wie hans von Rechbergs vorrangig durch die würt-
tembergische territorialpolitik bedroht waren, scheint die ursache dieser Bedro-
hung in machtverhältnissen an den württembergischen höfen in stuttgart und  
vor allem in urach zu liegen. Beide höfe wurden durch adlige Personenverbände 
dominiert, deren Kohärenz durch verwandtschaftliche Beziehungen und/oder die 
Zugehörigkeit zu einer adelseinung gewährleistet wurde. 

dies war zum einen ein Verband überwiegend niederadliger Familien mit 
schwerpunkt im neckargäu und im schwarzwald, der sich zum ende des 14. Jahr-
hunderts in der gesellschaft mit den schlegeln manifestiert hatte und dessen Ver-
bandscharakter auch nach auflösung der gesellschaft erhalten blieb. diese gruppe 
stand zunächst in opposition zu den grafen von Württemberg und den Reichs-
städten, konnte aber dennoch spätestens im Kontext der dynastischen Krise in 
Württemberg nach dem tod graf eberhards iii. 1417 und graf eberhards iV. 1419 
zahlreiche Positionen im württembergischen Rat besetzen. 

neben dieser gruppe bestanden ähnliche Familienverbände, die sich ebenfalls 
zeitweise in Form einer adelsgesellschaft institutionell verfestigten und sich nach 
den appenzellerkriegen in die Rittergesellschaft mit st. georgenschild integrierten. 
darunter war der Personenverband u. a. der herren von Rechberg und der grafen 
von helfenstein, der zuerst zur Zeit des ersten städtekrieg als gesellschaft mit  
st. Wilhelm, dann unter der herrschaft Kaiser sigismunds als gesellschaft mit  
st. georgenschild in niederschwaben an der donau in erscheinung trat. Weitere 
verwandtschaftlich verbundene gruppen bildeten analog die gesellschaft mit  
st. georgenschild im hegau (später „in oberschwaben“) und die gesellschaft  
mit st. georgenschild in oberschwaben an der donau (später nur noch „an der 
donau“). diese gesellschaften waren am württembergischen hof etabliert und 
untereinander durch familiäre Querverbindungen vernetzt.

Jene adligen, deren herrschaftsbesitz ins Visier der württembergischen expan-
sionspolitik geriet, hatten offensichtlich den anschluss an diese mächtigen grup-
pen am hof verloren. dieser Verlust konnte verschiedene ursachen haben. die 
feindlichen übernahmeversuche durch Württemberg stehen häufig in zeitlicher 
nähe zu tod oder tödlicher Krankheit eines mitglieds der betroffenen Familie, das 
eine einflussposition am württembergischen hof innehatte. die geroldsecker 
Fehde brach nach dem tod des zeitweiligen württembergischen hofmeisters Kon-
rad von geroldseck aus; der uracher Versuch zur übernahme von Blaubeuren 
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fand kurz vor dem tod des grafen Johann von helfenstein-Blaubeuren statt;  
die ersten güterverkäufe hans von Rechbergs folgten bald nach dem tod seines 
Vaters, des württembergischen Rates heinrich von Rechberg. dies lässt sich 
schlüssig damit erklären, dass die Familie des jeweiligen Verstorbenen das an seine 
Person gebundene soziale Kapital aufgrund seines todes verlor. Wenn die Kon-
takte und Beziehungen des betreffenden adligen zu anderen mächtigen am hof 
sowie zum Fürsten die Position seiner Familie politisch abgesichert hatten, konnte 
mit dem Verlust dieser Kontakte auch diese absicherung verloren gehen. ein sol-
ches Risiko bestand insbesondere für jene seiner nachkommen, die selbst noch 
keine solchen Kontakte aufgebaut hatten und am hof noch nicht etabliert waren.

auch der tod eines Fürsten konnte die Kontinuität der statussicherung einer 
adelsfamilie am hof gefährden, weil die spitze seiner hofverwaltung in Zeiten 
von Vormundschaftsregierungen ihren vermehrten handlungsspielraum nutzen 
konnte, die Position der eigenen gruppe auf Kosten anderer auszubauen. dieser 
Faktor könnte zur Verdrängung der herren von geroldseck, des öttingers und des 
herzogs von urslingen vom stuttgarter hof beigetragen haben.

Bei hans von Rechberg und den grafen von helfenstein dürfte auch eine spal-
tung des eigenen Familienverbands zur schwächung ihrer Position beigetragen 
haben, die sich in der auflösung der gesellschaft mit st. georgenschild in nieder-
schwaben an der donau manifestiert. der grund für diese spaltung wird nicht 
 völlig deutlich, doch deutet die spätere Konfrontation mit Ber von Rechberg- 
staufeneck, Klaus von Villenbach und anderen Bürgen und/oder gläubigern der 
helfensteiner darauf hin, dass in den vierziger Jahren streitigkeiten um erb- oder 
schuldangelegenheiten die Kohärenz dieser gruppe erheblich beeinträchtigten. 
solche streitigkeiten sind auch bei den herren von Falkenstein zu beobachten.

Wenn ein adliger auf diese Weise den anschluss an jene gruppen verloren hatte, 
die den württembergischen hof dominierten, war seine Position deswegen gefähr-
det, weil er keine möglichkeit mehr hatte, die Politik der grafen von Württemberg 
in seinem sinne zu beeinflussen. entsprechend konnte er sich auch nicht davor 
schützen, dass einflussreiche amtsträger am hof seine herrschaftlichen Besitzun-
gen zum Ziel württembergischer expansionsbestrebungen machten. daran hatten 
diese deswegen ein interesse, weil sie teils direkt von solchen neuerwerbungen 
profitieren konnten, die ihr dienstherr ihnen als Pfand oder als amt übertrug. 
Zudem konnten sie ihre einflussreiche stellung mit dem nutzen, den sie ihrem 
herrn erbrachten, rechtfertigen und konsolidieren. die Familien Buben hofen und 
neuneck waren mit dieser strategie sehr erfolgreich.

hans von Rechberg dürfte bewusst gewesen sein, dass sich die erhaltung seiner 
Position als herrschaftsträger nicht im offenen Widerstand gegen Württemberg 
durchsetzen ließ. dies hatten die Beispiele des schleglerkriegs, der geroldsecker- 
bzw. der Zollernfehde verdeutlicht, in denen jeweils adelskoalitionen gegen eine 
württembergisch-reichsstädtische allianz gescheitert waren. eine erfolgverspre-
chendere möglichkeit dürfte es daher gewesen sein, Württemberg ideologisch gegen 
die städte zu vereinnahmen und die expansiven interessen Württembergs zu Lasten 
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der Reichsstädte von den eigenen Besitzungen abzulenken1. hans von Rechbergs 
appelle an die Fürsten der antistädtischen Koalition aus dem Zweiten städtekrieg 
während der eisenburg-Fehde in den fünfziger Jahren zielten deutlich darauf ab, die 
schwelenden Konflikte Brandenburg-ansbachs, Württembergs und österreichs 
mit ihren reichsstädtischen Konfliktgegnern zum Wiederausbruch zu bringen. auch 
im habsburgischen einflussbereich könnte eine solche erwägung relevant gewesen 
sein. solange die habsburger Krieg gegen die eidgenossen führten, waren sie auf den 
vorländischen adel angewiesen, was ihre möglichkeiten verringerte, auf Kosten des 
adels herrschaftsverdichtung zu betreiben. die angeblich drohende Vertreibung 
des adels wie auch das ideal einer ständischen ordnung, in der nichtadlige von  
der ausübung politischer herrschaft ausgeschlossen waren, ließ sich zudem den 
reichsstädtischen Vorwürfen wegen Verstößen gegen fehderechtliche gewalt-
normen entgegenhalten. mit dem argument einer Verteidigung dieser ordnung 
konnte Rechberg zumindest gegenüber seiner Zielgruppe sein gewaltverhalten 
 öffentlich rechtfertigen und außerdem unterstützer mobilisieren.

diese strategische nutzung von städtefeindlichen Ressentiments steht nicht im 
Widerspruch zu der annahme, dass die städtefeinde im einklang mit ihren über-
zeugungen handelten. Für eine deutung ständeübergreifender Konflikte als einer 
Vertreibung des adels durch nichtadlige dürften im gegenteil gerade jene adligen 
besonders empfänglich gewesen sein, die akut von einer territorialen Verdrängung 
bedroht waren. da zudem diverse Reichsstädte bei dieser Verdrängung in der tat 
eine bedeutende Rolle spielten, war die haltung, welche Rechberg und andere 
hauptleute der städtefeinde in ihrer selbstdarstellung zum ausdruck brachten, 
 sicherlich durchaus authentisch. der zornige Brief elisabeths von Rechberg an 
Rottweil und die Klagen ihres mannes über hinterhalte der städte in der Kor-
respondenz mit graf ulrich von Württemberg weisen darauf hin, dass die vom 
Rottweiler hofgericht geächteten adligen sich als Verfolgte einer reichsstädtischen 
Justiz empfanden. die Beteiligung reichsstädtischer aufgebote bei der Zerstörung 
von Burg hohenzollern 1423 und der einnahme von sulz 1422, die Brechung zahl-
reicher adelsburgen im Kontext von nachbarschaftskonflikten, die teils durch  
die Reichsstadt ulm erzwungenen güterverkäufe der grafen von helfenstein,  
aber auch die Verdrängung der werdenbergischen herrschaft in Vorarlberg und 
graubünden durch kommunale einungen nach eidgenössischem Vorbild dürften 
die jeweils Betroffenen darin bestärkt haben, ihre Verluste als schritte einer Vertrei-
bung durch städte und Bauern zu erleben.

diese ereignisse aus der eigenen Lebenszeit fügten sich nahtlos in eine tradition 
feindlicher abgrenzung, die wie bei den herren von Rechberg auch bei vielen an-
deren adligen die eigene Familiengeschichte geprägt hatte: hier der nach eigener 
Wahrnehmung geburtsrechtlich zur alleinigen herrschaft legitimierte adel, dort 

1 Graf, die Fehde hans diemars von Lindach (1997), s. 186 spricht von städtefeindlichkeit 
als einer „ideologischen Brücke“ zwischen Fürsten und adel.
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gemeinwesen mit nichtadliger herrschaftsbeteiligung und republikanischer (wenn 
auch nicht im modernen sinne demokratischer) Verfassung. gerade die opposition 
gegen den schwäbischen städtebund, gegen die eidgenossenschaft und gegen die 
appenzeller waren schlüsselereignisse für die entstehung der adels gesellschaften 
gewesen, an denen sich der rechbergische Familienverband beteiligt hatte. das 
standesbewusstsein der herren von Rechberg war zudem durch zahlreiche ver-
wandtschaftliche Verbindungen mit hochadligen geschlechtern gefestigt worden: 
den grafen von Veringen, helfenstein, Zollern, Werdenberg, den Pfalzgrafen von 
tübingen und anderen. Viele dieser Familien hatten sich, was macht und stand 
betrifft, zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch auf augenhöhe mit den späteren Für-
stenhäusern der habsburger und Württemberger befunden. dieses Bewusstsein 
einer nähe in Rang und stand erklärt vielleicht auch zum teil den offenen um-
gangston zwischen hans von Rechberg und seinem württembergischen dienst-
herrn im Krieg gegen die Wittelsbacher. aus dieser historischen Perspektive heraus 
lagen diese Fürsten adligen wie hans von Rechberg als Verbündete um ein Viel-
faches näher als die Reichsstädte. die massenhafte mobilisierung von städtefeinden 
nach dem ende der Regierung sigismunds deutet darauf hin, dass viele dessen Poli-
tik ständeübergreifender einungen als anomalie empfunden hatten, darunter si-
cher auch mitglieder der georgenschild-gesellschaften.

gleichzeitig war hans von Rechberg und seinen innerschwäbischen Verbünde-
ten durchaus bewusst, dass die gefährdung ihrer Position nicht primär von den 
Reichsstädten, sondern von Württemberg ausging. es liegt daher viel Kalkül darin, 
dass diese adligen in der öffentlichen darstellung ihrer motive städtefeindliche 
Ressentiments in den Vordergrund rückten, ohne jemals ihre gleichzeitige gefähr-
dung durch Württemberg und seine Räte zu thematisieren, die von viel größerer 
tragweite für sie war: sie ließen sich nicht auf einen Kampf ein, den sie nicht ge-
winnen konnten. das handlungsleitende motiv ihrer Fehdeführung war nicht ihre 
städtefeindlichkeit, sondern das streben nach statusbehauptung an sich.

das gehäufte auftreten von adligen in der Kerngruppe der städtefeinde, die den 
anschluss an die mächtigen gruppen am württembergischen hof verloren hatten 
und deswegen eine territoriale Verdrängung durch Württemberg befürchten muss-
ten, spricht dafür, dass die gemeinsame Fehdeführung eine strategie zur überwin-
dung dieser gefährdung war. die Parallelen in ihrer jeweiligen situation zum einen 
und das langfristige gemeinsame auftreten in Fehden zum anderen waren oft die 
einzigen gemeinsamkeiten zwischen diesen adligen: Beispielsweise bestand zwi-
schen hans von Rechberg und den herren von geroldseck-sulz oder Falkenstein-
Ramstein keinerlei verwandtschaftlicher Zusammenhang und keinerlei Bündnistra-
dition. ihre Verbindung dürfte daher in erster Linie durch die Konvergenz ihrer 
interessen hinsichtlich der autonomiewahrung gegenüber Württemberg motiviert 
gewesen sein.

Was das ökonomische gewinnpotenzial der Fehdeführung betrifft, dürften 
 einzelne spektakuläre überfälle wie der angriff auf dem Bodensee im mai 1441 den 
Fehdehauptleuten kurzfristige gewinne gebracht haben. Viele Raubüberfälle und 
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entführungen, die Rechberg initiierte, lassen auch vermuten, dass er finanzielle 
 gewinne angestrebt hat. dies bedeutet allerdings nicht, dass die erwirtschaftung 
eines aus Raub und Plünderung erzielten einkommens durchgängig das überge-
ordnete Ziel seiner Fehdeführung gewesen wäre. Für diesen Zweck war die Fehde 
angesichts von Rechbergs eigenen hohen Verluste an Burgen und Kriegsmaterial 
langfristig wohl eher ungeeignet. die möglichkeit kurzfristiger gewinne durch 
Raub und Plünderung dürfte jedoch für viele söldner und andere nachgeordneten 
unterstützer, helfer und helfershelfer der jeweiligen Fehdehauptleute ein attrak-
tiver anreiz gewesen sein, sich der Fehde anzuschließen, wie etwa die Krähenleute 
1446/47: sie selbst mussten keine großen investitionen erbringen und materielle 
Risiken eingehen, die ihre gewinnbilanz beeinträchtigt hätten, gewannen aber 
durch ihren anschluss an die Fehdehauptleute stützpunkte und eine Legitimation 
für Raubüberfälle. die überfälle auf Kaufleute dürften für die hauptleute damit 
ein mittel gewesen sein, um unterstützer an sich zu binden und ihre Fehdegegner 
für einen möglichst großen teil der eigenen Kriegskosten aufkommen zu lassen. 
unternehmerische gewinne erbrachte die Fehdeführung daher vor allem im hin-
blick auf die maximierung von sozialem Kapital.

hans von Rechberg und seinen Verbündeten gelang es, unter dem übergrei fenden 
Zusammenhang einer drohenden Vertreibung des adels durch „Bauern“, ein Ver-
einigungsmotiv für sämtliche adligen zu schaffen, die sich als opfer einer sol- 
chen Vertreibung fühlten – sei es, weil sie mit städtischen oder eidgenössischen 
gläubigern zu kämpfen hatten, sei es, weil sie im Rahmen von umlandkonflikten 
mit jurisdiktionellen ansprüchen der städte konfrontiert worden waren (Pfahl-
bürgerstreit, urteile städtischer gerichte). das motiv einer Vertreibung des adels 
durch die Bauern war anschlussfähig für die rechtlichen anliegen der adligen 
 Parteien aus zahlreichen lokalen einzelkonflikten und ermöglichte so eine überregi-
onale Verknüpfung dieser Konflikte zu multipolaren auseinandersetzungen von 
großer Reichweite. die akzeptanz für eine Rechtfertigung von gewalthandlungen 
außerhalb des fehderechtlichen Rahmens durch städtefeindliche argumentations-
muster ermöglichte den Fehdehauptleuten aber vermutlich auch die Bindung von 
unterstützern, die in erster Linie an den gewinnen aus Raub und erpressung inte-
ressiert waren. die Fähigkeit zur kurzfristigen mobilisierung einer großen Zahl von 
helfern im Kontext städtefeindlicher Fehden sowie die Verfestigung von Bündnis-
kontakten aus einer solchen überregionalen großfehde durch wiederholte Reakti-
vierung im zeitlichen Verlauf verschaffte hans von Rechberg daher soziales Kapital 
im sinne eines Zugriffs auf die gebündelten Ressourcen seines Fehdenetzwerks.

seine Fähigkeit, eine große Zahl von Bewaffneten in kurzer Zeit zu mobilisieren, 
verschaffte hans von Rechberg somit möglichkeiten, um die gefährdung seiner 
herausgehobenen Position als herrschaftsträger seitens der grafen von Würt-
temberg, ihrer Räte und das hofgericht Rottweil abzustellen. Zum einen machte 
diese mobilisierungsfähigkeit ihn zu einem gefährlichen gegner und erhöhte so die 
hürden für eine gewaltsame durchsetzung Rottweiler achturteile gegen ihn. Zum 
anderen wurde er durch sein soziales Kapital für benachbarte Fürsten als Partner 
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interessant, insbesondere im Kontext der Konflikte Württembergs und österreichs 
mit den schwäbischen Reichsstädten, der eidgenossenschaft und den Wittelsba-
chern um die mitte des 15. Jahrhunderts. die horizontale Vernetzung im Rahmen 
seiner Fehden verhalf hans von Rechberg daher zur erringung von einflussposi-
tionen und Pfandschaften. Beides waren im Prinzip geeignete mittel, um sich in die 
spitzengruppe der adligen herrschaftseliten an den württembergischen, aber auch 
an den österreichischen höfen zurückzukämpfen und so seinen eigenen status-
erhalt zu sichern. dass seine aufstiegschancen an einem Fürstenhof umgekehrt  
eng an den nutzen gebunden waren, den der betreffende Fürst sich von seinen 
diensten erhoffen konnte, war Rechberg selbst nur allzu bewusst. am ende seines 
Lebens fasste er diese erkenntnis in seinem resignierten Brief an graf eberhard Vi. 
von Württemberg in folgende Worte:

Item min fründe haben mich uff ain zyte wöllen an ains herren hoffe gewalttig machen.  
Da hät derselbig herre gefragt, „Ist er rych?“ Darzuo haben min fründe gesprochen, „Nayn, 
er ist verdorben.“ Hat der here gesagt, „Ist er im selber nichtzit nutz, so mag er mir nit 
 erschiessen,“ und hat min nit wöllen etc.2

im dienst der österreichischen herzöge albrecht Vi. und sigmund hoffte hans von 
Rechberg offensichtlich auf optionen für den erwerb habsburgischer Lehen und 
Pfandschaften, wie seine Bemühung um die Pfandschaft ober-hohenberg zeigt. Be-
reits zuvor hatte er durch heirat oder Kauf die Verfügungsgewalt über mehrere 
habsburgische Lehen erworben, nämlich den anteil seiner ersten ehefrau an der 
Vogtei auf der höri und das gut in Veringenstadt. diese erwerbungen eröffneten 
ihm einerseits den gewinn des durch den Regierungsantritt der Könige albrecht ii. 
1438 und Friedrich iii. 1440 gestärkten hauses habsburg als schutzmacht gegen 
Württemberg, vergleichbar der hinwendung der herren von geroldseck, des her-
zogs von urslingen und des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern zu 
den markgrafen von Baden im Zuge der geroldsecker Fehde. Zum anderen boten 
sie, wie auch die anpfändung des sarganserlands und weiterer herrschaftsrechte in 
Vorarlberg und graubünden, die option einer Verlagerung der  eigenen Position 
weg vom einflussbereich Württembergs. durch seine Bestallung als württember-
gischer Rat gewann er schließlich jene möglichkeiten zur mitgestaltung der politi-
schen entscheidungen Württembergs zurück, deren ermangelung überhaupt erst 
zur gefährdung seiner Position geführt hatte. als württembergischer Rat hatte er 
eine stimme in der Regierung und konnte seinen sohn albrecht als ellwanger Fürst-
propst etablieren. als württembergischer Feldhauptmann konnte er militärische 
entscheidungen auf höchster ebene beeinflussen. seine Verfolgung durch das hof-
gericht Rottweil wurde per intervention seines dienstherrn graf ulrich von Würt-
temberg beendet und erst nach seinem tod wieder aufgenommen.

2 Brief vom 4. märz 1463; hsta stuttgart a 602 nr. 4608.
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die erfolge, die hans von Rechberg erzielte, erwiesen sich jedoch aufgrund wirk-
mächtiger äußerer Faktoren als nicht dauerhaft. die Restitutionsansprüche Fried-
richs iii. auf die 1415 verlorenen gebiete konnten wegen der habsburgischen nie-
derlage im alten Zürichkrieg nur in Rheinfelden realisiert werden (später auch in 
Radolfzell). herzog albrecht Vi. war daher kaum in der Lage, die Kriegsdienste 
seiner Räte und diener in Form von Pfandschaften abzugelten, wie es beispielsweise 
nach den appenzellerkriegen geschehen war. dieses Konfliktergebnis verschärfte 
die Konkurrenz zwischen Fürstendienern um solche Positionen. schwerer wiegt 
 jedoch, dass Rechberg zwar wiederholt in den Rat aufgenommen wurde und ein-
flussreiche Posten erhielt, seine hofkarriere aber jeweils am Widerstand der etab-
lierteren adelsgruppen scheiterte. Bei seinen Positionen im dienst der habsburger 
albrecht Vi. und sigmund lässt sich dies an Rechbergs Klagen über Verleumdungen 
durch adlige Rivalen und an seinen parallelen attentaten auf andere Fürstendiener 
ablesen. Besonders deutlich wird dieses scheitern jedoch an seinen Konflikten mit 
den würt tembergischen Räten georg Kaib von hohenstein (stuttgart) und graf 
hans von Werdenberg-heiligenberg (urach): Beide lassen sich eindeutig den am 
jeweiligen hof einflussreichen Personenverbänden zuordnen, nämlich Kaib den 
nachfahren der mitglieder des schleglerbundes und der Werdenberger der gesell-
schaft mit st. georgenschild im hegau. seine opposition zu diesen gruppen inner-
halb des württembergischen hofadels brachte hans von Rechberg schließlich in 
seiner letzten, für ihn tödlichen Fehde gegen seinen Willen in opposition zu Würt-
temberg und damit an den Rand einer vernichtenden niederlage.

die möglichkeiten, den eigenen sozialen, politischen und ökonomischen status 
durch Fehdeführung zu sichern, erwiesen sich damit als begrenzt: als interessen-
gemeinschaft war das Fehdenetzwerk der städtefeinde zu locker und unverbindlich 
organisiert, um sich gegen die schlegler-nachfahren und der gesellschaft mit  
st. georgenschild durchsetzen zu können. diese lange gewachsenen und etablier-
ten, durch verwandtschaftliche Verbindungen gestärkten gruppen waren für die 
grafen von Württemberg letztlich die wichtigeren Verbündeten. unter den Bedin-
gungen, die seine ausgangssituation und sein erfahrungshorizont ihm vorgaben, 
hat Rechberg jedoch durchaus einen relativen erfolg erzielt, denn seine nachfah-
ren konnten sich noch bis weit ins 16. Jahrhundert in der herrschaft schramberg 
halten3.

3 Zu hans von Rechbergs nachkommen in schramberg bis zum Verkauf der herrschaft 
durch seinen gleichnamigen enkel an hans von Landenberg 1526 Bumiller, die herren 
von Rechberg (2004), s. 90 – 93.



Prosopographischer Anhang:  
Verzeichnis der Verbündeten und Gefolgsleute 

Hans von Rechbergs

der folgende anhang soll zum einen diejenigen Personen identifizierbar machen, 
die über mehrere Fehden hinweg mit hans von Rechberg kooperierten. die nach 
Personen geordnete Bündelung der Belege für diese Kooperation im anhang soll 
zum anderen den haupttext von der notwendigkeit häufiger Verweise auf immer 
dieselben Belegstellen entlasten. außerdem soll der anhang dazu dienen, informa-
tionen zu einzelnen Personen aufzunehmen, die notwendig sind, um argumente 
im haupttext zu untermauern, deren aufnahme in den haupttext diesen jedoch bis 
zur unlesbarkeit verkomplizieren würden (etwa Fehden, die einzelne Verbündete 
Rechbergs im Zeitraum ihres gemeinsamen Bündnisses ohne seine Beteiligung 
führten). aus diesen anforderungen ergibt sich eine gewisse stilistische uneinheit-
lichkeit der einzelnen einträge, die hoffentlich im hinblick auf ihre inhaltlich-
sachliche Funktion hingenommen werden kann.

Zur erfüllung der genannten Ziele wurden grundsätzlich die Quellennachweise 
für solche Personen einbezogen, die in mindestens zwei unabhängigen Konflikten 
als Kooperationspartner Rechbergs in erscheinung traten. in einigen Fällen wur-
den auch Personen aufgeführt, die zwar nicht als Fehdehelfer, aber in einer anderen 
Funktion als wichtige Verbündete oder gefolgsleute Rechbergs auffällig wurden 
(z. B. sein schreiber hans Randecker). Zusätzlich wurde festgehalten, wenn minde-
stens zwei mitglieder derselben Familie in unterschiedlichen auseinanderset-
zungen Rechbergs erscheinen. darüber hinaus wurden hier auch Personen berück-
sichtigt, für die sich bereits vor dem ca. 1436 beginnenden Zeitraum von Rechbergs 
kontinuierlicher Fehdeaktivität eine wiederholte Kooperation mit wichtigen Part-
nern Rechbergs dokumentieren lässt. dies betrifft vor allem Fehdehelfer der Brü-
der georg und heinrich von geroldseck-sulz sowie ihres onkels Reinhold Vi. 
von urslingen, ein Personenkreis, der durch die Bedeutung der geroldsecker als 
Rechbergs Partner große schnittmengen mit dessen netzwerk aufweist. schließ-
lich wurden zum teil informationen ergänzt, die über die Fehdeführung hinaus auf 
eine persönliche nähe der genannten Personen zu Rechberg, den herren von ge-
roldseck-sulz oder Reinhold Vi. von urslingen hindeuten, etwa die übernahme 
von Bürgschaften. 

Für einige wichtige Partner Rechbergs wurden außerdem zur orientierung allge-
meine biographische daten bzw. informationen zur Familie ergänzt. grundsätz-
lich gilt jedoch die einschränkung, dass der vorliegende anhang kein biographi-
sches Lexikon darstellen, sondern lediglich das Fehdenetzwerk Rechbergs abbilden 
soll. die ergänzenden biographischen oder genealogischen informationen haben 
nicht den anspruch, den gesamten aktuellen Forschungsstand zu den jeweiligen 
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Familien und Personen aufzuarbeiten und zusammenzufassen – ein solches Vor-
haben wäre wohl umfangreich genug, um einen ganzen sonderforschungsbereich 
zu beschäftigen. Vielmehr sollen diese informationen lediglich eine grobe einord-
nung der hauptprotagonisten nach herkunft und sozialem status ermöglichen. 
Für jene Kooperationspartner Rechbergs, deren persönliche situation im haupt-
text als Beispiel herangezogen und entsprechend detailliert behandelt wird, wurde 
im anhang auf eine erneute darstellung allgemeinbiographischer informationen 
weitgehend verzichtet und stattdessen lediglich auf das entsprechende Kapitel ver-
wiesen, um Redundanzen zu vermeiden.

Bei der nutzung der hier gesammelten informationen muss berücksichtigt 
 werden, dass in vielen Familien mehrere angehörige gleichzeitig denselben namen 
trugen. Für den nachweis einer fehdeübergreifenden Kooperation ist dies ins-
besondere dann problematisch, wenn die betreffende Familie nicht ausreichend 
 erforscht ist oder die jeweiligen nachweise nicht eindeutig genug sind, um eine 
zweifelsfreie Zuordnung mehrerer Belege zu einer Person zu ermöglichen. Wo eine 
solche Problematik aus Forschungsliteratur oder Quellen hervorging, wurde expli-
zit darauf hingewiesen (z. B. eberhard von urbach). 

der Fettdruck bei namen im Fließtext weist darauf hin, dass die betreffenden 
Personen oder Familien ebenfalls im anhang erscheinen.

von Andolsheim

ortsherren in andolsheim (dép. haut-Rhin), einem dorf bei colmar. einige Fa-
milienmitglieder erscheinen als Bürger in Breisach. Vasallen des oberelsässischen 
Freiherrengeschlechts von Rappoltstein (Ribeaupierre)1.

Adam:

–  Alter Zürichkrieg: am 21. Juli 1445 wurde adam aufgrund seiner Rolle beim 
einfall der armagnaken gemeinsam mit Rechberg und anderen vom Basler Rat 
zur unerwünschten Person erklärt2.

–  Grünenberg-Fehde: absage an Basel als helfer des Wilhelm von grünenberg 
am 7. dezember 14483.

–  Eisenburg-Fehde: absage an die Vereinigung der Reichsstädte in schwaben als 
helfer des hans von Rechberg am 31. oktober 1453, zuvor wahrscheinlich an 
einem unabgesagten überfall auf schaffhausen beteiligt (vgl. smasmann sowie 
Kaspar von Rappoltstein)4.
 Parallel Führung einer Fehde gegen Bern und Basel, die im folgenden aus den im 
sta Basel-stadt vorhandenen archivalien rekonstruiert werden soll.

 1 KvK 1 (1898), s. 14.
 2 BuB 7 (1899), nr. 48, s. 62.
 3 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 401.
 4 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4. 



407

 aus einem schreiben vom 22. dezember 1449 geht hervor, dass adam von 
 andolsheim um diese Zeit eine Fehde gegen graf hans von Freiburg führte, der 
wiederum durch Bern und andere eidgenössische orte unterstützt wurde5. Basel 
bot wiederholt eine rechtliche ausrichtung an, unter anderem im herbst 1450  
vor andolsheims Lehnsherren, den herren von Lichtenberg und den herren 
von Rappoltstein6.
nachdem sich beide seiten auf Verhandlungen vor den herren von Lichtenberg 
geeinigt hatten, ruhten die auseinandersetzungen einige monate7, am 20. april 
1451 jedoch meldete Basel die ermordung zweier armer Knechte oberhalb der 
stadt durch zwei Knechte andolsheims, die aus augst gekommen waren; einer 
späteren erwähnung nach hatte andolsheim den mord zwei Wochen lang ver-
schwiegen8. Zudem klagte Basel gegenüber dem markgrafen von Baden, andols-
heim habe einem ehrlichen mann, der nichts mit der stadt Basel zu schaffen 
hatte, vor den augen einiger mit ihm reisender Frauen alle viere abgeschlagen 
und ihm anschließend sein geld genommen (vermutlich so zu verstehen, dass 
andolsheim erst akzeptierte, dass das opfer sich loskaufte, als er ihn schon 
schwer verstümmelt hatte)9. am 26. Juni 1451 forderte Basel den hauptmann 
und die teilhaber des schlosses ortenberg, adam von andolsheim keinerlei un-
terstützung zu leisten und dabei zu helfen, ihn für seine unrechtmäßigen über-
griffe zu bestrafen10. darauf antworteten heinrich von müllenheim, heinrich 
Zorn genannt Lappe und andere elsässische adlige, die gemeinsam mit adam 
von andolsheim die Burg ortenberg11 besaßen, mit der Bitte an Basel, sie nicht 
in die Feindschaft mit andolsheim hineinzuziehen und nichts gegen ihre Leute 
zu unternehmen. Basel wiederholte jedoch in einer erwiderung, dass jeder, der 

 5 sta Basel-stadt missiven 6, s. 41. einzelheiten zur natur des streits sind nicht überliefert, 
adam von andolsheim erwähnt jedoch in einem späteren schreiben vom 22. mai 1452,  
dass es um sein mütterliches erbe ging; sta Basel-stadt Politisches a 2 Briefe Vi 1449 – 1452 
fol. 314.

 6 sta Basel-stadt missiven 6, s. 82 – 86.
 7 Vgl. sta Basel-stadt missiven 6, s. 93, 111, 120; sta Basel-stadt Politisches F 6 Fehde adam 

von andolsheim 1450 oktober 5; sta Basel-stadt Politisches a 2 Briefe Vi 1449 – 1452 
fol. 105, 202.

 8 Basel an herzog albrecht Vi. von österreich; sta Basel-stadt missiven 6, s. 138 f.
 9 Wil er denn der warheit veriehen, so kan das nyemand fur ritterlich(e)n krieg achten, dz 

 etlich sin(e)r byleg(e)rn, die er versproch(e)n hat, zwen arm knecht obendig unser stat umb
bracht und das by vierzehen tagen verschwigen hand uncz dz es on das uff sy lutbrecht wart; 
dz ouch er selbs eynen biderben man, der uns núczit zu versprechen stunde, uff uns obendig 
Straßburg ab eynem rollewagen, der mit erbern frowen und andern lut(e)n geladen was, 
frevenlich genomen und im selbs alle viere zu angesicht der frowen abgehowen und im erst 
darnach gelt, so er by im hat, genomen hat. Brief Basels an den markgrafen vom 9. august 
1451; sta Basel-stadt missiven 6, s. 183.

 10 sta Basel-stadt Politisches F6 Fehde adam von andolsheim 1451 Juni 26.
11 Vermutlich nicht Burg ortenberg in der ortenau, sondern eher die gleichnamige Burg in 

scherweiler bei sélestat (dép. Bas-Rhin, F). die müllenheim und die Zorn stammten aus 
dem straßburger stadtadel.
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andolsheim oder seine helfer versorge oder beherberge aufgrund des von ihnen 
erwirkten kaiserlichen urteils mit strafe zu rechnen habe12.
in einem Brief an straßburg vom 26. Juni 1451 bat Basel um hilfe gegen die 
 straßenräuber um adam von andolsheim13, als dessen helfer u. a. die grafen Wil-
helm und Jakob von Lützelstein, Reinhard von Neuhausen, Claws von Sulczmat 
genant Virniß (siehe Furnyeß) und Lienhart Leberwurst genannt wurden14. Ver-
einzelte nachrichten legen einen Fortgang der Fehde in den Jahren 1452 und 1453 
nahe15. ende oktober 1451 – die eisenburg-Fehde hatte mittlerweile begonnen – 
überfielen und entführten zwei von andolsheims Knechten einen Basler Knecht 
namens henni Lopis, der auf die graf hans von Eberstein gehörende schauen-
burg verschleppt und dort durch hans von First um 200 fl. geschatzt wurde16. 
Vermutlich liegt spätestens hier der Beginn der Verbindung andolsheims, eber-
steins und Firsts zu hans von Rechberg: am 12. dezember 1451 überfielen un-
bekannte im Wiesental Basler Kaufleute und brachten sie auf Rechbergs Burg 
Ramstein, obwohl Rechberg nicht in Feindschaft zu Basel stand17. First und eber-
stein sind ab dem Folgejahr als Verbündete Rechbergs fassbar, andolsheim sagte 
am 31. oktober 1453 als helfer des heinrich von eisenburg den schwäbischen 
Reichsstädten die Fehde an, nachdem er sich zuvor wohl bereits an einem unabge-
sagten überfall gegen schaffhausen beteiligt hatte18. 
am 5. Januar 1454 erreichte herzog albrecht Vi. einen Waffenstillstand zwi-
schen Basel und adam von andolsheim, der sich bis Lichtmeß erstrecken sollte. 
andolsheims gefangene sollten in dieser Zeit nach Basel zurückkehren dürfen, 
 jedoch einen eid schwören, sich bis ablauf des Friedens wieder in seine gewalt 
zu begeben. in dieser Zeit sollten beide Parteien zu einer endgültigen ausrich-
tung kommen19. nachdem der Waffenstillstand erst bis 31. märz20, dann bis 12. 
mai21 verlängert worden war, wurde am 26. märz ein tag zwischen adam von 
andolsheim und graf hans von Freiburg zu neuchâtel auf den 29. april ge-
setzt, der in Basel stattfinden sollte. dieser tag fand zwar statt, scheiterte aber 
daran, dass der graf von Freiburg seinen sendboten keine ausreichenden Voll-
machten erteilt hatte. die Parteien kamen darauf überein, den Frieden bis zum 

12 sta Basel-stadt missiven 6, s. 264.
13 stadta strasbourg aa 1802 fol. 17.
14 ebd., fol. 19.
15 sta Basel-stadt Politisches a 2 Briefe Vi 1449 – 1452 fol. 314; sta Basel-stadt missiven 6, 

s. 260; sta Basel-stadt Politisches F 6 Fehde adam von andolsheim 1452 november 3 und 
1453 oktober 1.

16 RmB 3 (1907), nr. 7302.
17 sta Basel-stadt missiven 6, s. 232, 237.
18 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4. bzw. smasmann von Rappoltsteins absage folgte acht 

tage später (ebd.).
19 sta Basel-stadt Politisches F 6 Fehde adam von andolsheim 1454 Januar 5.
20 ebd., 1454 Januar 28.
21 ebd., 1454 märz 26.
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28. Juni zu verlängern und am 17. Juni erneut zu tagen, wiederum in Basel22. 
nachrichten über diesen Folgetermin fehlen. Letztlich scheinen die Parteien je-
doch zu einer einigung gekommen zu sein, denn am 9. september 1455 ver-
pflichtete sich Basel, als nachgulte der stadt Bern und des grafen hans von Frei-
burg dem adam von andolsheim gemäß einer in Waldshut ausgehandelten 
Richtung 1.500 fl. auszuzahlen. Vermutlich war dies das ende der Fehde23.

von Asch

eine darstellung zur geschichte dieser Familie fehlt bisher. memminger vermutet 
eine Verbindung zu dem dorf asch (heute gde. Blaubeuren, alb-donau-Kreis), 
das zur helfensteinischen herrschaft Blaubeuren gehörte und mit ihr 1447 an 
Württemberg verkauft wurde. als indizien hierfür nennt er einen 1438 durch Wolf 
von asch besiegelten Kaufbrief über güter im benachbarten Beiningen sowie eine 
teilungsurkunde der Brüder ulrich und Johann von Helfenstein, in der hans von 
asch als Zeuge siegelt. darüber hinaus würde das spannungsreiche Verhältnis von 
Stefan und Veit von asch zur Reichsstadt ulm für einen räumlichen Bezugspunkt 
der Familie in der ulmer nachbarschaft sprechen. dagegen gibt eberl an, in asch 
habe es keinen ortsadel gegeben, und hält die Familie für identisch mit den herren 
von asch aus dem gleichnamigen ort am Lech (gde. Fuchstal, Lkr. Landsberg  
am Lech, BY). in jedem Fall war die Familie vor allem im Bodenseeraum sehr ver-
breitet. Laut Kindler von Knobloch waren im 15. Jahrhundert viele Familienange-
hörige Bürger der Reichsstadt Lindau. auch zu anderen Bodenseestädten sowie 
zur abtei Reichenau besaß die Familie Verbindungen24.

Stefan:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): stefan von 
asch, Bürger zu ulm, wurde im märz 1441 durch seinen Verwandten Veit von 
Asch sowie Veit von Eisenburg ohne vorherige Fehdeansage überfallen und 
 entführt (siehe unter Veit). in der folgenden strafexpedition der Reichsstadt ulm 
gegen die herren von eisenburg wurde vermutlich deren stammsitz, die nahe 
memmingen gelegene eisenburg, erobert. die daraus entstehenden Klagen des 
heinrich von Eisenburg dienten hans von Rechberg 1451 zur Begründung einer 
Fehde gegen die schwäbischen Reichsstädte.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 
herzogs albrecht Vi. von österreich am 22. mai 144525. 

22 ebd., 1454 april 30.
23 sta Basel-stadt missiven 7, s. 69.
24 KvK 1 (1898), s. 22. Memminger, Beschreibung des oberamts Blaubeuren (1830), s. 139; 

Eberl, Blaubeuren: geschichte der stadtteile, in: der alb-donau-Kreis (1989), s. 637.
25 sta Basel-stadt Politisches a2 Briefe V 1444 – 1448 fol. 8.
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–  Weitere Verbindungen: damit stand stefan wohl für die verbleibende dauer des 
Krieges unter dem Kommando des Zürcher Feldhauptmannes hans von Rech-
berg, dem er nach ende des Krieges verbunden blieb. als stefan von asch um 
den 24. Juni 1447 irrtümlich durch eine Patrouille der Reichsstadt Rottweil ver-
haftet und zu einem eid gezwungen wurde, sich binnen 14 tagen als gefangener 
zu stellen, setzte sich hans von Rechberg dafür ein, dass stefan gegen einen 
 urfehdeschwur der eid erlassen wurde. in einem diesbezüglichen schreiben 
nannte Rechberg ihn seinen Vogt26. am 3. november 1448 erwähnt eine  urkunde 
des Villinger schultheißen ihn als in Villingen seßhaft. seine ehefrau Barbara 
 ernennt darin hans Haugk zu Waldau als ihren bevollmächtigten anwalt in 
einem Verfahren vor dem kaiserlichen Kammergericht gegen Konrad grem-
lich27. Weitere nachrichten zu stefan von asch fehlen.

Veit:

Laut Kindler von Knobloch schwiegersohn des eberhard von Reischach; † 1475/ 
148228. 
–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43), Stickel-Fehde 

(1440): Veit von asch überfiel im märz 1439 ulmer Bürger und entführte sie auf 
die hegauburg hohenkrähen, sitz des Wilhelm von Friedingen, um Lösegeld zu 
erpressen. hohenkrähen liegt in unmittelbarer nähe zu den hegaubesitzungen 
hans von Rechbergs, der etwa gleichzeitig in die himmeli-Fehde eintrat. mög-
licherweise handelte asch bereits jetzt (wie 1441) in absprache mit georg  
von Geroldseck-Sulz, der um diese Zeit ebenfalls die schwäbischen Reichsstädte 
befehdete (siehe dort). am 6. Juli 1439 verurteilte ihn ein schiedsgericht unter 
der Beteiligung von mitgliedern der Rittergesellschaft mit st. georgenschild in 
oberschwaben, darunter Klaus von Villenbach, und einigen ulmer Bürgern 
dazu, den gefangenen freizulassen und für ein Jahr mit drei spießträgern in die 
dienste der Reichsstadt ulm zu treten29. spätestens nach ablauf dieses Jahres 
beteiligte sich Veit von asch erneut an einer Fehde, als er am 4. oktober 1440 
mit graf heinrich von Lupfen, hans von Rechberg und anderen als helfer des 
Konrad Stickel dem Konstanzer Bischof heinrich von hewen absagte30. im 
Frühjahr 1441 beteiligte er sich an dem überfall des Veit von Eisenburg auf den 
ulmer Bürger Stefan von asch31. 

26 hsta stuttgart B 203 Bü 6; Regest bei Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 92, s. 159 f.
27 tLa innsbruck urk. i nr. 6128 (urkunde bildet den umschlag einer Reihe von abschrif-

ten).
28 KvK 1 (1898), 22.
29 Blezinger, städtebund (1954), s. 44 sowie Regest zum 6. Juli 1439 ebd., s. 141. 
30 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354, dort „29. september 1440“; korrigiert bei Marolf, hans von 

Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, s. 255.
31 stadta ulm a 1106 nr. 40.
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am 19. Juli 1441 sagte er als helfer des grafen Friedrich genannt der öttinger 
von Zollern dem statthalter des schwäbischen städtebundes in der herrschaft 
hohenberg, georg von Neuneck, die Fehde an, gemeinsam u. a. mit den herren 
von  Geroldseck-Sulz32. die Verbündeten aus dieser Fehde kooperierten schon 
bald offen mit den helfern der Brüder von Heimenhofen, die wiederum durch 
graf heinrich von Lupfen und hans von Rechberg angeführt wurden.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): auch hier ist Veit von asch in Rechbergs 
 umfeld nachweisbar, etwa bei dessen überfall auf die stadt Brugg im aargau am 
30. Juli 144433. 
am 12. november 1445 fand zwischen ihm und graf hans von Werdenberg-
heiligenberg ein Rechtstag statt, weil der graf einen seiner Knechte bei dem 
Versuch gefangen genommen hatte, Raubgut aus reichsstädtischer Provenienz 
nach Veringenstadt zu bringen. da hans von Rechberg in Veringenstadt ein gut 
besaß, liegt die Vermutung nahe, dass der Knecht die Beute dorthin bringen 
wollte34. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel, wohl als helfer des Wilhelm 
von grünenberg, am 24. november 144835.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): König Friedrich iii. wies den grafen ulrich 
von Württemberg-stuttgart am 2. dezember 1450 an, seinen helfer im städte-
krieg, Veit von asch, zu veranlassen, den schaden zu ersetzen, den er denen von 
Pfullendorf entgegen der Bamberger Richtung vom 22. Juni zugefügt hatte36.

–  Reichskrieg gegen Bayern und Kurpfalz (1461 – 63): gefangennahme auf 
württembergischer seite in der schlacht bei seckenheim37.

–  Weitere Verbindungen: am 1. Januar 1444 fungierte Veit von asch als hans von 
Rechbergs Zusatz in einem schiedsgerichtsverfahren zwischen Rechberg und 
Walter von Königsegg (siehe dort)38. 

Wolf:

–  Klingenberger Fehde (1464): Wolf von asch kämpfte in der Klingenberger 
Fehde mit hans von Rechberg und eberhard von Klingenberg gegen graf 
georg von Werdenberg39.

32 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
33 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 185.
34 siehe s. 137, anm. 172.
35 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397.
36 WR 5660.
37 KvK 1 (1898), s. 22.
38 stadta ulm a urk. 1444 dezember 30.
39 hsta stuttgart a 602 nr. 4416. 
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Aylffe, Hans

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an den 
Verwalter des schwäbischen städtebundes in der herrschaft hohenberg, hein-
rich von stoffeln, als helfer des hans Branthoch am 15. november 143840. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel als helfer des Wilhelm von 
grünenberg am 24. november 144841. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben am 8. oktober 1451 der helfer des heinrich von eisenburg sowie  
im Fehdebrief des hans von Falkenstein (Sisgau) als helfer des heinrich von 
Geroldseck-Sulz am 31. dezember 145242.

Becher (auch Bechlin), Hans, genannt Guo twin

–  Sunthauserkrieg (1446): Wird im Zuge der aussöhnung im sunthauserkrieg als 
helfer des heinz Schilling genannt43. am 22. Juni 1446 wird er durch das Rott-
weiler hofgericht geächtet, vermutlich im Zusammenhang mit gewalttaten von 
helfern des städtefeindes eberhard d. Ä. v. Urbach44. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): erscheint in einer städtischen Feindsliste zwischen 
den namen anderer Personen, die als helfer des heinrich von Geroldseck-Sulz 
sowie des hans von Rechberg der Vereinigung der Reichsstädte in schwaben 
abgesagt haben45.

von Befort, Schann [= Jean de Belfort?] = Hanns von Be[l]fort?

Vermutlich handelt es sich bei beiden nennungen um dieselbe Person.
–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel als Fehdehelfer des Wilhelm 

von grünenberg am 27. november 1448 (erste namensvariante)46.
–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 

schwaben als helfer des hans von Rechberg am 8. november 1453 (zweite 
 namensvariante; gemeinsam mit Personen aus dem sundgau, die bereits an der 
grünenberg-Fehde teilgenommen hatten)47.

40 ebd., nr. 5533 Bü 1.
41 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 399.
42 stadta ulm a 1117 nr. 3; hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2 (Fehdebrief), Bü 4, 5 (Feinds-

liste 1 und 2, wie s. 196, anm. 449).
43 hsta stuttgart B 203 Bü 6.
44 hsta stuttgart B 203 Bü 6.
45 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
46 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 401.
47 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
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vom Berg, Fritz

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
georg von neuneck, reichsstädtischer hauptmann in der herrschaft hohen-
berg, als helfer des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern am  
8. Januar 144248.

–  Sunthauserkrieg (1446): am 23. Februar 1446 verspricht er mit anderen helfern 
des eberhard d. Ä. von Urbach zwei von ihnen beraubten Rottweiler Bürgern 
Leben und sicherheit für die dauer der Fehde. am 12. april 1446 wird er im 
Zuge der aussöhnung im sunthauserkrieg unter den helfern des heinz Schil-
ling genannt49. 

von Besigheim, Albrecht (Aberlin; Obrecht):

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel als Fehdehelfer des Wilhelm 
von grünenberg am 24. november 144850.

–  Fehde gegen die Johanniter (1449): absage an den Freiburger Johanniterkom-
tur hans stählin als helfer des hans von Rechberg vor dem 31. oktober 144951.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): am 9. Januar 1450 absage an nürnberg, augs-
burg, ulm, Rottweil und die mit ihnen in einung befindlichen städte als helfer 
hans von Rechbergs, der wiederum im gleichen Brief als helfer des markgrafen 
Jakob von Baden und des eberhard d. Ä. v. Urbach absagt52. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des heinrich von Eisenburg am 4. oktober 1451 sowie erneut am 31. de-
zember 1452 als helfer des hans von Falkenstein (Sisgau), der wiederum als 
helfer des heinrich von Geroldseck-Sulz absagt53.

Blau von Kröwelsau, Hans54, genannt Bitschhanns

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
georg von Neuneck, reichsstädtischer hauptmann in der herrschaft hohen-
berg, als helfer des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern am  
20. Juli 144155.

48 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
49 Jeweils hsta stuttgart B 203 Bü 6.
50 dort als Obrecht Besighein; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), 

s. 399.
51 gLa Karlsruhe 120 nr. 901a.
52 stadta nördlingen missiven 1450 nr. 473, 9. Januar 1450 (Freitag nach erhardi).
53 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2 (Fehdebrief vom 31. dezember 1452), Bü 4 und 5 

(Feindslisten 1 und 2, wie s. 196, anm. 449).
54 Kröwelsau: abgegangene siedlung mit Burg nahe Weil der stadt.
55 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
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–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Byttschhans erhält um 1444/45 für sich und 
seine 10 Reiter Zehrgeld von einem Beamten des herzogs albrecht Vi. von 
 österreich56. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als Fehdehelfer des Wilhelm 
von grünenberg] am 14. märz 144957. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): eine undatierte Liste aus dem Zweiten städte-
krieg nennt Bischhans von Kowelsowe als helfer der herrschaft Württemberg 
gegen die Reichsstädte58. 

von Blumenegg (zahlreiche Namensvarianten)

im südlichen schwarzwald sowie am hoch- und oberrhein verbreitetes adels-
geschlecht mit ursprünglichem sitz auf Burg Blumegg in der Wutachschlucht (Lkr. 
Waldshut)59. im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts sind mitglieder der Familie als 
teilhaber der heidburg nachgewiesen, einer schwarzwaldburg auf einer Passhöhe 
zwischen elztal und Kinzigtal, die in den vierziger Jahren u. a. durch georg von 
Geroldseck-Sulz als stützpunkt genutzt wurde. auch Verschwägerungen mit den 
herren von hornberg und den herren von Keppenbach sowie die kriegerischen 
aktivitäten der Brüder Melchior und Balthasar rücken die Familie in die nähe des 
Beziehungsnetzes der benachbarten herren von Geroldseck-Sulz, des herzogs 
Reinhold Vi. von Urslingen sowie später hans von Rechbergs60. 

Gerhard: 

–  Fehdeführung vor 1436: Parteigänger der herren von Geroldseck-Sulz in der 
geroldsecker Fehde 1420 – 23 gegen die schwäbischen Reichsstädte und die 
herrschaft Württemberg (vgl. Ulrich Branthoch)61. 

Melchior:

melchior von Blumenegg ist 1444 und 1455 als inhaber der habsburgischen Vogtei 
über thann nachgewiesen, einer kleinen stadt mit Wallfahrtskirche (st. theobald) 
im sundgau62. Zu einem unbekannten Zeitpunkt vor dem 6. mai 1462 erwarb 

56 RmB 3 (1907), nr. 6387. im gleichen Kontext wird auch die Zahlung von Zehrgeld an hans 
von Rechberg und georg von geroldseck-sulz erwähnt, sodass eine identität mit dem 
„Bitschhans“ aus den vorangegangenen städtefehden wahrscheinlich ist.

57 dort als Bitschhanns von Kregessow; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 
1449), s. 409.

58 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5; entspricht hsta stuttgart a 602 nr. 4369.
59 KvK 1 (1898), s. 112 – 114.
60 Jenisch/Weber-Jenisch, hofstetten (2003), s. 205; KvK 1, s. 116 f., sowie prosopographi-

scher anhang: Keppenbach, geroldseck-sulz, urslingen.
61 Vgl. württembergische Feindsliste aus dieser Fehde bei Steinhofer, neue Wirtenbergische 

chronik 2 (1746), s. 699.
62 thann, dép. haut-Rhin, Region alsace, ca. 12 km westlich von mulhouse. am 12. novem-

ber 1444 verkaufen melchior von Blumnegk, Vogt, claus siglin, schaffner, und der Rat  
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 melchior die habsburgische Pfandschaft triberg, die sich südlich an die mittlerweile 
württembergische schwarzwaldherrschaft hornberg im gutachtal anschloss (zu 
hornberg siehe Urslingen und Geroldseck-Sulz)63. Bereits zuvor dürften melchior 
und Balthasar zu den ganerben auf der heidburg gehört haben, da ihr Vater diet-
rich 1413 als teilhaber an der Burg genannt wird64. diese Burg wurde kurz  
vor melchiors erwerb der Pfandschaft triberg durch die herren von Falkenstein 
(Sisgau) erworben (siehe dort). der erwerb habsburgischer Pfandschaften wie auch 
Kredite, die melchior dem herzog sigmund von österreich einräumte65, kenn-
zeichnet ihn als mitglied der adligen Klientel der habsburger in den Vorlanden. 
–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an die 

Vereinigung der Reichsstädte in schwaben als helfer der herren von Heimen-
hofen am 20. mai 144166. 

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): infolge seines Verhältnisses zum haus habs-
burg ist wie bei Balthasar auch bei melchior eine teilnahme am alten Zürich-
krieg auf habsburgischer seite wahrscheinlich. am 21. Juli 1445 wurde melchior 
aufgrund seiner Rolle beim einfall der armagnaken vom Basler Rat zur uner-
wünschten Person erklärt67. 

–  Fehden gegen Basel (1446 – 47): die Verbindungen melchiors und Balthasars zu 
Rechberg (vgl. insbesondere Balthasars teilnahme an der grünenberg-Fehde) 
legen auch eine involvierung der beiden Brüder bei den überfälle nahe, die hans 
von Rechberg, thomas von Falkenstein (Sisgau) und georg von Geroldseck-
Sulz nach der Konstanzer Richtung 1446 auf angehörige der stadt Basel ver-
übten: in einem Fall überfielen Rechberg und Falkenstein Basler gesandte, die 
mit einer Pilgergruppe zu melchiors stadt thann unterwegs waren, im anderen 

zu tann dem Propst ulrich altempass als Vertreter des Klosters ölemberg die zum st.-
oswald-altar im st. thiebold-münster gehörige hofstatt an der Ringmauer zu thann 
(tLa innsbruck urk i nr. 5726). am 21. november 1455 wird melchior erneut als Besitzer 
der Pfandschaft thann erwähnt (hhsta Wien Fridericiana 1, Konv. 7, fol. 4 f.). Vgl. KvK 1 
(1898), s. 116 f. 

63 hhsta Wien Fridericiana 1, Konv. 10, fol. 5 – 8. melchior und seine ehefrau Paula bestäti-
gen in dieser urkunde die Belastung der Pfandschaft mit 1.750 fl. und 130 lb. h., die sie 
verschiedenen Bürgern der stadt Villingen schulden. als Bürgen des Paares siegeln thüring 
von hallwil bzw. heinrich von Klingenberg und melchiors Bruder Balthasar. am 18. mai 
verschrieb das Paar außerdem dem abt von st. georgen 1200 fl. auf die obere und niedere 
herrschaft triberg, die sie von herzog sigmund zu Pfand hatten. tLa innsbruck Partei-
briefe P 2464 ff.

64 Zu den Besitzverhältnissen auf der heidburg 1413 Jenisch/Weber-Jenisch, hofstetten 
(2003), s. 205; zur Familie Blumenegg KvK 1, s. 116 f. 

65 am 15. mai 1457 quittiert Blumenegg dem markgrafen Wilhelm von hachberg als Vertreter 
des herzogs sigmund von österreich für 600 fl., die der herzog ihm schuldig war. tLa 
innsbruck urk. i nr. 3149.

66 stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131 bzw. stadta strasbourgaa 240 Fol. 4; 
Regest bei Blezinger, städtebund (1954), s.148 sowie bei Marolf, hans von Rechberg 
(2006), s. 256.

67 BuB 7 (1899), nr. 48, s. 62.
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Fall fanden einige Feinde Basels, die mit dem geroldsecker in Verbindung stan-
den, unterschlupf auf der heidburg68. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): melchior nahm an dieser Fehde nicht als helfer 
teil, stand jedoch offenbar mit Rechberg in Kontakt. die beiden reichsstäd-
tischen Bürger, mit deren entführung hans von Rechberg die Fehde eröffnete – 
georg ehinger aus ulm und Rudolf muntprat aus Ravensburg – stellten am  
17. september 1452 dem melchior von Blumenegg sowie dietrich Haugk, dem 
württembergischen Vogt zu hornberg, einen schuldbrief über die 700 fl. Löse-
geld aus, welche die beiden an Rechberg für ihre Freilassung zahlen sollten69. 

Balthasar:

–  Allgemein: Vermutlich vor 1458 miteigentümer der heidburg (vgl. Melchior). 
–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Balthasar gehörte zur österreichischen Besat-

zung von Zürich und ist damit im näheren umfeld hans von Rechbers zu veror-
ten. am 30. Juli 1444 nahm er an dem von Rechberg geführten überfall auf Brugg 
im aargau teil. aus dem Zeitraum 1445/46 sind mehrere Quittungen für soldzah-
lungen über liefert, die Balthasar ausstellte oder ausstellen ließ. am 21. Juli 1445 
aus Basel verwiesen wie melchior70. 

–  Fehden gegen Basel (1446 – 47): Zur möglichen involvierung Balthasars und sei-
nes Bruders in militärische aktionen gegen Basel nach der Konstanzer Richtung 
(9. Juni 1446) siehe Melchior. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): Beim überfall auf Rheinfelden am 23. oktober 
1448 war Balthasar mit hans von Rechberg einer der fünf hauptleute, welche 
die eroberungsstreitmacht kommandierten und ab november desselben Jahres 
bis zum mai 1449 die stadt Basel befehdeten. gemeinsam mit Rechberg wurde 
Balthasar durch herzog albrecht Vi. von österreich wegen zahlreicher Ver-
stöße gegen den Landfrieden in Freiburg i. Br. inhaftiert71.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die Vereinigung der Reichsstädte  
in schwaben als helfer des herzogs albrecht Vi. von österreich nach dem  
23. april 1450. in diesem Konflikt schädigte Balthasar offenbar vor allem die 

68 Zu diesen Vorfällen siehe iii.5.3.
69 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2 bzw. stadt a ulm a 1117 nr. 14.
70 Zum überfall auf Brugg Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 185. Vgl. KvK 1 (1898), 

s. 116 f. am 23. mai 1445 quittiert ein heinrich von sulz als Bevollmächtigter Balthasars 
dem Kammermeister des herzogs albrecht Vi. über 50 fl. rh. an sold, die der herzog noch 
für ihn und 23 Reiter schuldig war (tLa innsbruck urk. i nr. 6322), am 20. september 
1445 quittiert Balthasar von Blumenegg selbst für sich und seine gesellen über weitere  
103 fl. rh. (ebd., nr. 6323) sowie am 31. Januar 1446 über 20 fl. für 24 Pferde (ebd., nr. 6324).

71 absage Balthasars in sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397. Zu 
Balthasars Zugehörigkeit zu den hauptleuten von Rheinfelden und seine gefangennahme 
durch herzog albrecht Vi. siehe u. a. Kanter, hans von Rechberg, s. 52 – 65, Reg. 44 – 49, 
52, 55, 59, 62, 70, 72, 74, 77 – 80, s. 135 – 155.
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stadt schaffhausen72, die um diese Zeit parallel auch durch die grafen von Sulz 
sowie Bilgeri von heudorf und nach eröffnung der eisenburg-Fehde 1451 auch 
durch hans von Rechberg befehdet wurde. möglicherweise kooperierte Baltha-
sar bei der fortgesetzten Bekämpfung schaffhausens in den fünfziger Jahren mit 
hans von Rechberg73.

–  Reichskrieg gegen Bayern und Kurpfalz (1461 – 63): Rechberg versuchte in 
 seiner Zeit als württembergischer Feldhauptmann im Frühjahr oder sommer 
1461, Balthasar als diener Württembergs im Krieg gegen die wittelsbachischen 
Fürsten anzuwerben, mit ungewissem erfolg74. 

–  Weitere Verbindungen: Balthasar garantierte anlässlich des Verkaufs der herr-
schaft gammertingen-hettingen am 2. dezember 1447 gegenüber graf ulrich 
von Württemberg als Bürge des hans von Rechberg für dessen erfüllung der 
Vertragsbedingungen75.

Branthoch (zahlreiche Namensvarianten)

niederadliges geschlecht mit Lehensbeziehungen zu verschiedenen hochadligen 
häusern, u. a. den grafen von Fürstenberg, und dem Kloster Reichenau; vor allem 
auf der Baar, im südlichen schwarzwald und im Breisgau präsent. Wahrscheinlich 
im 15. Jahrhundert erloschen76. Verschiedene Familienmitglieder sind vor allem in 
den zwanziger und dreißiger Jahren in den Fehdebündnissen des herzogs Rein-
hold Vi. von Urslingen und der herren von Geroldseck-Sulz nachweisbar.

Ulrich:

–  Fehdeführung vor 1436: Parteigänger der herren von Geroldseck-Sulz in der 
geroldsecker Fehde 1420 – 23 gegen die schwäbischen Reichsstädte und die 
herrschaft Württemberg sowie wahrscheinlich 1425 in der enne-Fehde gegen 
Konstanz77. 

72 absage in hsta stuttgart B 203 Bü 7. am 2. dezember 1450 gebot König Friedrich iii. dem 
grafen ulrich V. von Württemberg-stuttgart, Balthasar von Blumenegg zur zügigen ersatz-
leistung für den schaden zu veranlassen, den er der stadt schaffhausen zugefügt hat. WR 
5663.

73 Zu diesen Vorfällen siehe iii.7.6.
74 Hanns von Rechbergs Werbzedel, hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 5 nr. 20.
75 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 177; Kanter, hans von Rechberg 

(1902), Reg. 92 b, s. 161.
76 KvK 1 (1898), s. 147.
77 Zur geroldsecker Fehde Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 699, zur 

enne-Fehde KvK 1 (1898), s. 147: „ital ulrich Branthoch“ wurde durch Kindler von Knob-
loch als doppelname verstanden, könnte sich aber auch auf zwei Personen beziehen (ital 
und ulrich). 
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Friedrich:

–  Fehdeführung vor 1436: 1420 Beteiligung an der geroldsecker Fehde wie 
 Ulrich.

Balthasar:

–  Fehdeführung vor 1436: 1420 Beteiligung an der geroldsecker Fehde und 1425 
Beteiligung an der enne-Fehde wie Ulrich.

Konrad:

–  Fehdeführung vor 1436: Besiegelte am 30. oktober 1429 als Vogt des grafen 
heinrich von Fürstenberg in dessen stadt hausach im Kinzigtal dessen Bündnis 
mit herzog Reinhold Vi. von Urslingen und den herren von Geroldseck-Sulz 
in deren Fehde gegen die herren von hohengeroldseck (1429 – 1433)78.

Hans:

heiratete vor 1444 ottilia, die schwester des hans von Falkenstein-Ramstein79. 
Bei folgenden nennungen ist nicht sicher, ob es sich in allen Fällen um dieselbe 
Person handelt.
–  Fehdeführung vor 1436: 1425 wird hans der Jüngere als helfer des georg von 

enne in dessen Fehde gegen die stadt Konstanz genannt80. 
–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): am 15. no-

vember 1438 sagen georg von Geroldseck-Sulz und 16 andere Personen dem 
hauptmann des schwäbischen städtebundes, heinrich von stoffeln, als helfer 
des hans Branthoch ab81. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): am 17. september 1448 ist hans Branthoch 
helfer des Jos von Hornstein-Schatzberg in dessen Fehde gegen herzog alb-
recht Vi. von österreich. um diese Zeit war er vermutlich in spaichingen (Baar) 
ansässig82. am 31. märz 1449 gemeinsam mit Jos von hornstein absage an Basel 
[als helfer des Wilhelm von grünenberg] (vgl. a. albrecht von Freyberg)83. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): eine Feindsliste aus ulm nennt hans Branthoch 
im Kontext des städtekriegs 1449/50 unter den gegnern des schwäbischen städ-
tebundes84. 

78 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 367, s. 188 f. bzw. FuB 3 (1878), nr. 205, 
s. 152. als fürstenbergischer Vogt zu hausach bereits am 25. Juli 1428 erwähnt, vgl. FuB 6 
(1889), nr. 113.7, s. 186.

79 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 70, vgl. KvK 1 (1898), s. 330.
80 KvK 1 (1898), s. 147.
81 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
82 nennung als hans Branthoch von Speychen. hsta stuttgart B 203 Bü 6; Regest in Horn-

stein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 165.
83 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 412.
84 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5; ebd., nr. 4369.



419

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage hans des Älteren an die Vereinigung  
der Reichsstädte in schwaben als helfer des heinrich d. J. von Eisenburg am  
16. oktober 1451 sowie als helfer des heinrich von Geroldseck-Sulz am  
14. april 145285.

Claus:

–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 
als helfer des Konrad stickel am 29. september 144086. 

Heinrich:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an den 
habsburgischen Landvogt markgraf Wilhelm von hachberg als Fehdehelfer der 
grafen Jakob und Wilhelm von Lützelstein am 30. märz 144187. dies ist inso-
fern relevant, als die grafen von Lützelstein sich gleichzeitig in der heimen-
hofen-Fehde engagieren (siehe Lützelstein).

von Dahn (Thann)

ministerialengeschlecht aus dem Wasgau, ursprünglich wohl Vasallen des Klosters 
hornbach, ab dem 13. Jh. v. a. lehensabhängig vom hochstift speyer. Zentrum des 
Familienbesitzes bildeten die sogenannten „dahner Burgen“ alt-dahn, neu-dahn 
und grafendahn nahe Pirmasens (Rheinland-Pfalz)88.

Walter:

–  Beteiligung am Bündnis mit dem Bischof von Straßburg (1447): am montag 
nach invocavit 1447 schloss sich Walter von dahn dem Bündnis an, das  Bischof 
Ruprecht von straßburg am 23. Januar 1447 mit mehreren adligen aus dem 
ober- und hochrheingebiet geschlossen hatte (vgl. georg von Geroldseck-Sulz, 
graf ulrich von Helfenstein-Wiesensteig, grafen von Eberstein, grafen von 
Lützelstein u. a.)89. Parallel war Walter von dahn offenbar an den auseinander-
setzungen der grafen von Lützelstein beteiligt (siehe dort): urkundlich nach-
weisbar ist die Verwicklung dahns in eine Fehde gegen graf Friedrich von Zwei-
brücken-Bitsch vor 10. märz 1446 sowie räuberische schädigung des straßburger 
domkapitels und dekans am 17. september 1447, der ende mai 1448 eine Be-
lagerung von dahns Burg Wasselnheim nach sich zog90. Walter von dahn soll 
außerdem bereits 1446 mit Wilhelm von Finstingen eine Fehde gegen die Reichs-

85 ebd., nr. 5533 Bü 4 (absage vom 16. oktober 1451; Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
86 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354.
87 RmB 2 (1901), nr. 1630.
88 Grathoff, geschichte der dahner Burgen (2005/06); http://www.burgenlexikon.eu/195.

html. 
89 Fischer, sarre-union (1877), s. 55.
90 RmB 3 (1907), nr. 6856. Freundlicher hinweis von dr. stefan grathoff, mainz.
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stadt straßburg geführt haben, der wie die grafen von Lützelstein eine Rolle in 
der eisenburg-Fehde spielte91.

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 24. november 144892.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): Walter von dahn wurde durch markgraf Jakob 
von Baden mit vier gleven einberufen93.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer hans von Rechbergs am 8. dezember 145294. Parallel führte Walter eine 
Fehde gegen colmar und unterstützte die grafen von Lützelstein in ihrer Fehde 
gegen die Kurpfalz: am mittwoch in der Pfingstwoche 1451 eröffnete Walter 
von dahn mit dem Raub von Vieh und der entführung mehrerer colmarer Bür-
ger eine Fehde gegen die oberelsässische Reichsstadt colmar, weswegen die stadt 
am 2. september 1451 den Freiherrn Kaspar von Rappoltstein um Vermittlung 
bat. ein Brief colmars an den Freiherrn vom 19. dezember 1452 zeigt, dass  
der Konflikt um diese Zeit noch andauerte95. Zudem beteiligte sich Walter am  
22. september 1452 an einer Belagerung der niederelsässischen Reichsstadt Wei-
ßenburg durch graf Wilhelm von Lützelstein96. 

Dotz (Totz), von Frauenfeld, Hans

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer hans von Rechbergs am 8. november 145397.

–  Weitere Aktivitäten: hans dotz wurde am 8. Juli 1457 auf Klage mehrerer Bo-
denseestädte durch das hofgericht Rottweil geächtet und am 13. oktober 1458 
vor dem hochgericht des Bischofs von Konstanz durch die städte Konstanz und 
überlingen wegen Raub und mordes angeklagt (vgl. Konrad Empfinger)98. 

91 Grathoff, Fehden der herren von dahn (2005/06); http://www.burgenlexikon.eu/225.
html; vgl. Lehmann, urkundliche geschichte der Burgen 1 (1857), s.158.

92 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397.
93 Grathoff, Fehden der herren von dahn (2005/06); http://www.burgenlexikon.eu/225.

html; vgl. RmB 3 (1907), nr. 7078.
94 hsta sta 602 nr. 5533 Bü 4 (Kopie der absage vom 15. august sowie aufführung in 

Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
95 Grathoff, Fehden der herren von dahn (2005/06); http://www.burgenlexikon.eu/225.

html; vgl. RapuB 4, nr. 389, s.130 f. ; zum weiteren Verlauf ebd., nr. 461, s. 165 und RmB 3 
(1907), nr. 7247; vgl. nr. 7250 und 7265. 

96 Grathoff, Fehden der herren von dahn (2005/06); http://www.burgenlexikon.eu/225.
html; vgl. zur Belagerung von Weißenburg eikhart artzt, s. 207.

97 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Kopie des Fehdebriefs, durch Rottweil am Folgetag an 
ulm weitergeleitet).

98 RsQ 1, nr. 1894, 1897.
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Grafen von Eberstein

hochadliges geschlecht mit ursprünglichem herrschaftsschwerpunkt und stamm-
sitz im murgtal (nordschwarzwald) mit der stadt gernsbach und den Burgen alt- 
und neueberstein. in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts wurden die eberstei-
nischen Besitzungen zum Ziel württembergischer expansionsversuche, die nach 
dem fehlgeschlagenen überfall auf graf eberhard von Württemberg 1367 in eine 
Fehde mündeten. im ersten drittel des 15. Jahrhunderts war es dann vor allem 
markgraf Bernhard von Baden, der die grafen aus ihren Besitzungen zu drängen 
versuchte. durch eine schaukelpolitik mit wiederholten Bündniswechseln zwi-
schen Baden, Württemberg, der Kurpfalz sowie den Bischöfen von speyer und 
straßburg konnten die grafen von eberstein einen teil ihrer Besitzungen bis in die 
neuzeit hinein in Familienhand halten99.

Hans:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): hans beteiligte 
sich im Frühjahr oder sommer 1441 mit hans von Rechberg an einem überfall 
bei schlettstadt auf Kaufleute aus genf und Fribourg100.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): am 7. Juli 1446 quittierte graf hans von eber-
stein dem herzog albrecht von österreich die Zahlung aller rückständigen 
dienstgelder101. Bereits in einer früheren Rechnung hatte um 1444/45 ein graf 
von eberstein für sich und seine 27 Reiter einem amtmann des herzogs alb-
recht Vi. von österreich die Zahlung von Zehrgeld quittiert102.

–  Überfall auf Graf Heinrich von Lupfen (1445): die Konstanzer chronik des 
christoph schultheiss erwähnt die Beteiligung mehrerer grafen von eberstein 
an der gefangennahme des grafen heinrich von Lupfen in seiner stadt engen 
im märz 1445103.

–  Beteiligung am Bündnis mit dem Bischof von Straßburg (1447): die grafen 
hans und Bernhard schlossen gemeinsam mit Rechberg und anderen adligen am 
23. Januar 1447 ein Bündnis mit Bischof Ruprecht von straßburg (vgl. grafen 
von Lützelstein, georg von Geroldseck-Sulz, Walter von Dahn, graf ulrich 
von Helfenstein-Wiesensteig u. a.)104. ein graf von eberstein beteiligte sich im 
märz 1447 am überfall der grafen von Lützelstein auf Burg und stadt Bitsch 

 99 Hennl, gernsbach im murgtal (2006), s. 85 – 95; Andermann, grafen von eberstein 
(2006), s. 195 – 215; vgl. Krieg von Hochfelden, geschichte (1836), s. 66 – 86 sowie i.4.3.

 100 RmB 2 (1901), nr. 1720, s. 94. Vgl. Kanter, hans von Rechberg (1903), s. 7, Blezinger, 
städtebund (1954), s. 72, Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 105, anm. 233. 

 101 mit ihm siegeln Reinhard von neuhausen und heinz schilling. tLa innsbruck urk. i 
nr. 2975.

102 RmB 3 (1907), nr. 6387. im gleichen Kontext wird auch die Zahlung von Zehrgeld an 
hans von Rechberg erwähnt.

103 FuB 6 (1889), s. 329.
104 Fischer, sarre-union (1877), s. 55.
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(Lothringen). Kurz vor dem Beginn der Belagerung von Bitsch durch Kurfürst 
Ludwig iV. von der Pfalz mit seinen Verbündeten am 21. april entkam er mit  
12 Reitern aus der Burg105. hans von Rechberg erwähnt in einem schreiben vom 
9. mai 1447, er habe sich in Freiburg mit dem grafen von eberstein getroffen 
und sei danach über ensisheim hinab in das elsass geritten – möglicherweise war 
er ebenfalls an der einnahme von Bitsch beteiligt (vgl. Bündnis vom 23. Januar 
1447)106. Bereits vor dem 21. oktober 1446 hatten graf hans von eberstein und 
graf Jakob von Lützelstein den erzbischof von arles in der nähe von matzen-
heim auf dem Weg nach Frankfurt überfallen, seine Wagen geraubt und seine 
diener gefangen hinweggeführt. hintergrund war der streit zwischen Papst 
eugen iV. und den Basler Konzilsvätern, zu denen der Kardinal gehörte107.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): ein graf von eberstein, vermutlich hans, be-
teiligte sich im Juni 1450 auf seiten der Fürsten an der Plünderung des umlands 
von heilbronn108. nach ausgang des städtekriegs scheinen Baden und Kurpfalz 
im unterelsass eine art stellvertreterkrieg geführt zu haben. am 22. november 
1450 eroberten die herren von Lichtenberg, nach anderen Berichten auch graf 
hans von eberstein, die schauenburg in der ortenau, die zuletzt durch diebold 
von hohengeroldseck gehalten wurde. Witte zufolge legt diese nachricht „ein 
beredtes zeugnis ab von dem stillen krieg, den Kurpfalz und Baden miteinander 
führten“: demnach war diebold von hohengeroldseck Parteigänger der Kur-
pfalz, eberstein dagegen anhänger des markgrafen von Baden109. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): das ebersteinische schloss schauenburg wurde 
noch im herbst und Winter 1451 durch ebersteins diener hans von First für 
Fehdehandlungen gegen Basel genutzt, an denen sich auch Wilhelm beteiligte110. 
im hinblick auf die Verbindungen zwischen den eisenburg-helfern und adam 
von Andolsheim, damals Fehdegegner Basels, sowie der parallelen Beteiligung 
des hans von First an beiden Konflikten liegt es nahe, dass auch eberstein 
 sowohl in der andolsheim-Fehde als auch in der eisenburg-Fehde aktiv war. 
tatsächlich berichtete der ulmer hauptmann Jakob ehinger im november 1452 
über gerüchte, ein graf von eberstein schicke sich an, hans von Rechberg bei 

105 Lehmann, urkundliche geschichte ii (1864), s. 266.
106 tLa innsbruck sigmundiana i nr. 78,1.
107 RmB 3 (1907), nr. 6676.
108 ebd., nr. 7128.
109 ebd., nr. 7177. am 6. oktober 1451 verkaufte graf hans von eberstein dem markgrafen 

Jakob von Baden eine ewige öffnung des schlosses schauenburg in der ortenau bei 
 oberkirch, die gegen jedermann außer graf Johann und seinen Bruder Bernhard gelten 
solle. dazu bemerkt Witte: „der Kauf war gegen Kurpfalz gerichtet.“ ebd., nr. 7284. am 
31. oktober folgte der abschluss eines Burgfriedens zu schauenburg zwischen graf hans 
und markgraf Jakob. ebd., nr. 7295. am 14. Februar 1452 verpfändete eberstein dem 
markgrafen die Burg für 1.000 fl. rh. ebd., nr. 7342 f.

110 ebd., nr. 7302, 7314.
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der entsetzung seiner belagerten Festung Ruggburg bei Bregenz mit hilfstrup-
pen zu unterstützen111. 

Wilhelm, Bastard:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
georg von Neuneck, Vogt der schwäbischen Reichsstädte in der herrschaft 
 hohenberg, als helfer des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern 
am 1. november 1441112.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): am 1. dezember 1451 entführte Wilhelm von 
eberstein, Bastard, mit hans von First mehrere Basler Bürger und Knechte in 
der nähe von Breisach und verschleppte sie auf die schauenburg (vgl. a. graf 
hans von Eberstein)113.

von Eisenburg (Isenburg)

niederadliges geschlecht mit ursprünglich ausgedehntem Besitz nördlich von 
memmingen, zuerst 1208 genannt. in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts rapi-
der ausverkauf des Familienbesitzes bis hin zum völligen Besitzverlust nach Ver-
kauf der stammburg 1455114.

Veit:

Letzte erwähnung als Lebender im september 1443 im Kontext einer Fehde gegen 
Württemberg-urach (siehe unten), 1448 als verstorben genannt115.
–  Fünfter Hussitenkreuzzug (1431): Veit und sein Bruder heinrich d. Ä. von 

 eisenburg wurden im oktober 1430 von der württembergischen herrschaft für 
den hussitenkreuzzug nach göppingen einberufen116.

–  Brandenburgische Fehde gegen die Städte der Diözese Lüttich (1421 bis nach 
1436): am 4. märz 1436 schloss Veit von eisenburg mit anderen adligen, darun-
ter hans von Rechberg, einen Beutevertrag mit Kurfürst Friedrich i. von Bran-
denburg in dessen Fehde gegen die städte der diözese Lüttich117.

–  Himmeli-Fehde I (1438 – 40): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 
ulrich himmeli von appenzell vor dem 14. märz 1438118.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Kurz vor 
 Beginn der heimenhofen-Fehde entführte Veit von eisenburg mit Veit von Asch 

111 stadta ulm a 1117 nr. 36.
112 stadta ulm a 1106 nr. 67 f.
113 RmB 3 (1907), nr. 7314.
114 Blickle, memmingen (1967), s. 224 ff.
115 stadta ulm a urk. 1448 nov. 15.
116 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 113.
117 Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 214 ff. Vgl. Nève, markgraf von Brandenburg (1994), 

s. 114 ff.
118 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 90 f., insbes. anm. 195 f. sowie Regest s. 243.
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den ulmer Bürger stefan von Asch, worauf ulm vor dem 7. mai 1441 truppen 
zur Belagerung seiner Burg Wagegg ausschickte. am 19. november ließen sich 
Veit und heinrich d. Ä. von eisenburg mit ulm aussöhnen und schworen ur-
fehde119.

–  Weitere Verbindungen: im hinblick auf die Versuche des grafen Ludwig von 
Württemberg-urach, hans von Rechberg, die herren von Geroldseck-Sulz, die 
herren von Falkenstein-Ramstein und andere adlige während der vierziger 
Jahre aus ihren Besitzungen zu drängen, fällt ein paralleler Konflikt des grafen 
bzw. eines seiner Räte mit Veit von eisenburg ins auge. die chronik des erhard 
Wintergerst berichtet, Veit von eisenburg habe im Jahre 1442 hans von stadion 
bekriegt. dieser sei daraufhin mit einer streitmacht von 1.000 mann vor ittels-
burg gezogen und habe die Burg vier tage und nächte belagert. nachdem Veit 
nachts aus der belagerten Burg geflohen war, ergaben sich seine Leute auf gnade, 
und die Burg wurde geschleift120. am 7. september 1443 sagte graf Ludwig von 
Württemberg-urach Veit von eisenburg die Fehde an, nachdem er einer auffor-
derung, den uracher Rat hans von stadion wegen eines „unrechten Raubes“ zu 
entschädigen, nicht Folge geleistet hatte. als helfer des grafen sagten diebold 
güss und hans harscher ab121.

Heinrich d. J.:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): sohn von Veit. nach einem vergeblichen Rechts-
gebot an die Reichsstadt ulm, sich wegen der eroberung der eisenburg wohl im 
 november 1441 vor einem fürstlichen schiedsrichter zu verantworten, entführte 
heinrich d. J. von eisenburg 1451 mehrere reichsstädtische Patrizier und sagte 
am 8. oktober der Vereinigung der Reichsstädte in schwaben die Fehde an. 
seine Fehde, die maßgeblich durch hans von Rechberg vorangetrieben wurde, 
mobilisierte kurze Zeit nach dem ende des Zweiten städtekriegs eine große Zahl 
von adligen. nachdem er im oktober 1452 in fürstenbergischem geleit ge-
fangen und inhaftiert worden war, starb heinrich d. J. von eisenburg vor dem 
18. Februar 1453122.

Empfinger

Bürgerliches geschlecht, seit 1300 in der hohenbergischen stadt Rottenburg am 
neckar nachweisbar (der name dürfte sich von dem nahe sulz am neckar gele-

119 Zum Feldzug gegen Wagegg stadta ulm a 1106 nr. 40, aussöhnung in stadt a RW ii. 
arch. ii. abt.-Lade: LViii Faszikel 4 nr. 3.

120 erhard Wintergerst, s. 24. 
121 hsta stuttgart a 602 nr. 4359.
122 absage gegen ulm in stadta ulm a 1117 nr. 3; erwähnung seiner gefangennahme  

in FuB 3 (1878), nr. 411 a – e; erwähnung seines todes in einem Pfullendorfer Brief vom 
18. Februar 1453 in hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4. Weitere details in iii.7.1.
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genen dorf empfingen herleiten)123. ein empfinger (vermutlich Konrad oder 
hans) wird 1452 als einer der hauptleute der Burgbesatzung auf hans von Rech-
bergs Burg Ramstein erwähnt (vgl. eintrag zu hans von Hausen, genannt gläri).

Konrad:

–  Fehdeführung vor 1436: 1435 als diener des georg von Geroldseck-Sulz hel-
fer der herrschaft Württemberg in der Landschad-Fehde124.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
heinrich von stoffeln, reichsstädtischer amtmann in der herrschaft hohen-
berg, als helfer des georg von Geroldseck-Sulz und helfershelfer des hans 
Branthoch, am 16. november 1438125. absage an die stadt Konstanz als helfer 
des herzogs Reinhold Vi. von urslingen und helfershelfer des heinrich Wetzel 
von überlingen am 13. märz 1441126.

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an die stadt Basel [als Fehdehelfer des 
Wilhelm von grünenberg] am 8. märz 1449127.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des heinrich von eisenburg am 4. oktober 1451 sowie erneut als helfer des 
heinrich von geroldseck-sulz am 31. dezember 1452128.

–  Weitere Aktivitäten: am 13. oktober 1458 wurde Konrad empfinger vor dem 
hochgericht des Bischofs von Konstanz durch die städte Konstanz und über-
lingen wegen Raub und mordes angeklagt (vgl. hans Dotz von Frauenfeld sowie 
hans Sattler von sulz)129. 

Hans:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
Konstanz in der Wetzel-Fehde am 13. märz 1441 wie Konrad.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte wie 
Konrad.

von Falkenstein (Sisgau)

edelfreies geschlecht mit ursprünglichem Besitzschwerpunkt in der heutigen 
nordwestschweiz im umland von Bern und solothurn. Zu Beginn des 15. Jahrhun-
derts erwerb der herrschaft Farnsburg und der Landgrafschaft im sisgau (heute  

123 Schmid, geschichte der grafen (1862), s. 509
124 hsta stuttgart a 602 nr. 4351.
125 ebd., nr. 5533 Bü 1.
126 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 545, s. 239.
127 dort als Conrat Empffingen, den man nempt mont; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungs-

buch i (1438 – 1449), s. 409.
128 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2 (absage), Bü 4, 5 (aufführung in Feindslisten 1 und 2, 

wie s. 196, anm. 449).
129 RsQ 1, nr. 1897.
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Kt. Basel-Land). die politische machtposition der herren von Falkenstein wurde 
vor allem durch die Beziehungen zu Bern, solothurn, Basel und die herzöge von 
österreich entscheidend beeinflusst. nach dem vorzeitigen tod von hans ii. (1429) 
und dessen sohn hans Friedrich von Falkenstein (1427) übernahmen Bern und so-
lothurn die Vormundschaft über thomas und dessen jüngeren Bruder hans, die 
männlichen erben hans Friedrichs. nach dem wohl maßgeblich durch hans von 
Rechberg vermittelten seitenwechsel der beiden Brüder ins habsburgische Lager 
während des alten Zürichkriegs war die herrschaft Farnsburg schweren Zerstö-
rungen durch eidgenössische truppen ausgesetzt. 1458 verkauften die Brüder ihre 
Besitzungen südlich des Rheins und erwarben die heidburg im nördlichen Breis-
gau130.

Thomas:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): auf antrag 
der stadt Bern berieten die schwäbischen Reichsstädte am 6. april 1442 über eine 
aussöhnung mit thomas von Falkenstein, der befürchtete, fälschlich als städte-
feind verdächtigt zu werden131.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): in diesem Konflikt war thomas zunächst wie 
sein Bruder Hans formal durch Berner Bürgerrecht an die eidgenössische Partei 
gebunden. in einem aufsehenerregenden schritt wechselten thomas und hans 
jedoch im sommer 1444 ohne Vorwarnung ins habsburgische Lager über und er-
möglichten hans von Rechberg so den überrumpelungsangriff auf die stadt 
Brugg im aargau am 30. Juli. daraufhin wurde die Farnsburg, der hauptsitz der 
beiden Brüder, durch ein eidgenössisches heer belagert, das jedoch angesichts des 
heranziehenden armagnakenheeres abgezogen wurde. am 21. Juli 1445 wurde 
thomas gemeinsam mit seinem Bruder hans sowie Rechberg und anderen wegen 
ihrer Beteiligung am einfall der armagnaken vom Basler Rat zur  unerwünschten 
Person erklärt. im sommer 1445 trat thomas von Falkenstein außerdem mit 
Rechberg und anderen als Verteidiger des steins von Rheinfelden bei dessen Be-
lagerung durch eidgenössische und Basler truppen in erscheinung132.

–  Fehden gegen Basel (1446 – 47): nach dem ende des alten Zürichkriegs betei-
ligte sich thomas von Falkenstein mit hans von Rechberg an mehreren provo-
kativen übergriffen auf Basler Bürger, darunter ein überfall im sundgau im 
spätsommer 1446, bei dem ein Basler Kriegsknecht erschossen wurde133.

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): Beim überfall auf Rheinfelden am 23. oktober 
1448 war thomas mit hans von Rechberg einer der fünf hauptleute, welche die 

130 Merz, Burgen des sisgaus 1 (1909), s. 13 – 30.
131 stadta ulm a 1106 nr. 81. Vgl. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 108.
132 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 185 – 192; vgl. Kanter, hans von Rechberg (1903), 

s. 27 – 35. Zum Verweis durch den Basler Rat siehe BuB 7 (1899), nr. 48, s. 62.
133 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 279. Weitere details siehe 

iii.5.3.
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eroberungsstreitmacht kommandierten und ab november desselben Jahres bis 
zum mai 1449 die stadt Basel befehdeten. gemeinsam mit Rechberg wurde tho-
mas durch herzog albrecht Vi. von österreich wegen zahlreicher Verstöße 
gegen den Landfrieden in Freiburg i. Br. inhaftiert134.

–  Weitere Verbindungen: thomas verkaufte am 24. märz 1458 die herrschaft 
göskon an solothurn und am 13. august 1461 schloss und herrschaft Farns-
burg mit allem Zubehör an Basel. Zugleich erwarb er am 4. august 1458 von 
Jakob von staufen dessen anteil an der heidburg, einem Pfand der grafen von 
Fürstenberg. diese Burg wollte er mit seinem Bruder Hans teilen, weshalb beide 
am 8. Januar 1460 vereinbarten, durch Vermittlung hans von Rechbergs einen 
Burgfrieden zu schließen, der durch das hofgericht Rottweil bestätigt werden 
sollte. etwa zur gleichen Zeit trat thomas als Kreditgeber des grafen ulrich von 
Württemberg-stuttgart auf, der ihn spätestens 1462 zu seinem Rat und Vogt zu 
Wildberg bestellte. da auch hans von Rechberg dem grafen seit 1457 als Rat 
diente, liegt nahe, dass er thomas bei der Vermittlung dieser Position behilflich 
gewesen sein könnte135.

Hans:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): auf Bitten  
der stadt Bern willigten die schwäbischen Reichsstädte auf dem städtetag vom  
6. april 1442 in eine aussöhnung mit hans von Falkenstein ein.136

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): 1444 seitenwechsel ins habsburgische Lager 
wie sein Bruder Thomas (siehe dort). am 29. Januar 1446 quittierte hans dem 
herzog albrecht Vi. von österreich über 50 fl. rh. für einen hengst sowie 50 fl. 
für die Versorgung des schlosses Farnsburg. die Verpfändung von hans’ anteil 
an Burg und herrschaft Farnsburg an österreich für 400 fl. am 16. dezember 
1450 ist vermutlich als spätfolge der Kriegszerstörungen zu sehen137.

134 absage thomas’ in sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397. Zu 
Balthasars Zugehörigkeit zu den hauptleuten von Rheinfelden und seine gefangennahme 
durch herzog albrecht Vi. siehe u. a. Kanter, hans von Rechberg (1903), s. 52 – 65, Reg. 
44 – 49, 52, 55, 59, 62, 70, 72, 74, 77 – 80, s. 135 – 155; Marolf, hans von Rechberg (2006), 
s. 207 – 216.

135 am 5. märz erhielt thomas von graf ulrich 75 fl. für 1.500 fl. hauptgut (WR 2130) und 
quittierte ab 1461 bis 1471 jährlich über 350 fl. dienstgeld (WR 2729). Zu seiner Funktion 
als Rat und Vogt zu Wildberg und seinem Verhältnis zu graf ulrich siehe Fritz, ulrich der 
Vielgeliebte (1999), s. 344 – 348. Zum Verkauf von göskon und Farnsburg, dem erwerb 
der heidburg und dem Burgfrieden der beiden Brüder Merz, Burgen des sisgaus 1 (1909), 
s. 28 f. sowie Jenisch/Weber-Jenisch, hofstetten (2003), s. 205. der Burgfriedensvertrag 
wurde am 19. Februar 1460 realisiert; sta Basel-Landschaft aa 1001 urk. nr. 460 und 
462, enth. in nr. 483 (Vidimus, ausgestellt durch graf Johann von sulz als Rottweiler 
 hofrichter am 2. oktober 1461).

136 stadta ulm a 1106 nr. 81. Vgl. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 108.
137 Quittung von 1446 in tLa innsbruck urk. i nr. 6325; zur Verpfändung Merz, Burgen des 

sisgaus 1 (1909), s. 24.



428

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): hans von Falkensteins ankündigung gegen-
über Basel, sich in der Fehde neutral verhalten zu wollen, wurde durch seine 
Beteiligung an der  entführung und schatzung von Basler untertanen im de-
zember 1448 zunichte gemacht. im Zusammenhang der grünenberg-Fehde soll 
außerdem seine geliebte durch den Berner Rat verhört worden sein138.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an ulm und ihre Bundesgenossen der 
städtevereinigung in schwaben als helfer des heinrich von Geroldseck-Sulz am 
31. dezember 1452139.

–  Thurgaukrieg (1460): aus einem Brief, in dem hans von Falkenstein am 18. Ja-
nuar 1462 die Finanzierung von auslagen des herzogs sigmund von österreich-
tirol durch hans von Klingenberg im thurgaukrieg bezeugt, geht hervor, dass 
auch er selbst an den ereignissen beteiligt war140.

–  Klingenberger Fehde (1464): nach dem erwerb der heidburg 1458 (siehe 
 Thomas) trat hans von Falkenstein am 9. Juli 1464 als helfer eines Fehdegeg-
ners der Reichsstadt ulm auf, dem er seinen anteil an der Festung öffnete. 
 möglicherweise ist die relative häufung von Fehden um diese Zeit als konflikt-
übergreifender mobilisierungs- und Vernetzungsvorgang der adligen Protago-
nisten dieser auseinandersetzungen zu deuten141. 

von Falkenstein (Schwarzwald, Schiltachtal)

edelfreies geschlecht im mittleren schwarzwald, erstmals um 1140 mit grund-
besitz in Kappel bei Villingen erwähnt, um 1180 auf Burg (ober-)Falkenstein im 
Kinzigtal nachweisbar. unter Berthold von Falkenstein erwarb die Familie 1288 
die benachbarte, schiltachaufwärts gelegene herrschaft Ramstein mit der gleichna-
migen Burg. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts teilung in zwei Linien, die sich nach 
ihren hauptsitzen „zu Falkenstein“ und „zu Ramstein“ nannten. auf Burg Ram-
stein wurde 1372 vermutlich auf Veranlassung des grafen eberhard von Württem-
berg der damalige hauptmann des schwäbischen städtebundes, graf ulrich von 
Helfenstein, ermordet. seit dem ende des 14. Jahrhunderts zunehmender Rück-
gang des Familienbesitzes durch güterverkäufe. im Zuge der intervention graf 
Ludwigs von Württemberg-urach in der Falkensteiner Fehde 1444 gelangte ein 
großer teil des Familienbesitzes in württembergische hände, der Rest wurde 
durch hans von Rechberg ab 1447 aufgekauft142.

138 Zu hans’ gebrochenem neutralitätsversprechen Merz, Burgen des sisgaus 1 (1909), s. 23; 
zum Verhör seiner geliebten Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 203. 

139 hsta stuttgart a 602 nrf. 5533 Bü 2 [-44].
140 tLa innsbruck urkunden i nr. 6071.
141 FuB 6 (1889), nr. 271.5 a, s. 432, vgl. iii. 9.2.
142 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 55 – 68, vgl. V. 3.2.3.
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Jakob, zu Falkenstein

Jakob ist offenbar nie als Fehdehelfer Rechbergs in erscheinung getreten. aller-
dings trat er gemeinsam mit hans von Falkenstein-Ramstein, hans Haugk zu 
Waldau und anderen Personen in der Falkensteiner Fehde 1444 als gegner des 
grafen Ludwig von Württemberg-urach auf. dadurch bestand eine gewisse inte-
ressengemeinschaft mit Rechberg, den herren von Geroldseck-Sulz u. a. hinsicht-
lich der abwehr uracher expansionsinteressen. Vor 1462 heiratete er hans von 
Rechbergs tochter Barbara, mit der zusammen er die einzige das 15. Jahrhundert 
überlebende Linie des hauses Falkenstein begründete: die Falkenstein zu Villingen 
(später: zu Rimsingen)143.

Hans Aigelwart, zu Ramstein

–  Fehdeführung vor 1436: in der enne-Fehde gegen Konstanz 1430 helfer des 
georg von Geroldseck-Sulz und helfershelfer des georg von enne144.

Erhard, zu Ramstein

Verstorben zwischen mai 1448 (siehe unten) und 20. mai 1451145.
–  Fehdeführung vor 1436: Vermutlich 1410/11 Beteiligung an der Fehde des hans 

gruber gegen die eidgenossen und Basel sowie einer parallelen Fehde gegen die 
stadt straßburg und den grafen Konrad von Fürstenberg, jeweils als Bündnis-
partner von grubers hauptsächlichem helfer bzw. Falkensteins Verwandtem, 
herzog Reinhold Vi. von Urslingen146. eine Fehde erhards gegen den mark-
grafen otto von hachberg könnte in Zusammenhang stehen mit der Fehde 
 herzog Reinholds von Urslingen gegen markgraf hesso von hachberg um 
1411/15147. 1431/32 erscheint erhard von Falkenstein-Ramstein unter den gesel-

143 Zur Falkensteiner Fehde harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 66 – 68, zu Jakobs ehe 
mit Barbara von Rechberg ebd., s. 70 f.; zur territorialpolitik Württemberg-urachs siehe 
V. 3.2, V. 5.3.

144 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 369, s. 189 f.
145 in einem Rottweiler hofgerichtsprotokoll vom 20. mai 1451 wird erhard als verstorben 

erwähnt. hsta stuttgart B 203 Bü 6.
146 um 1411 wurde Burg Ramstein durch Kriegsknechte des grafen Konrad von Fürstenberg 

und der stadt straßburg zerstört (Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 62, mit Verweis 
auf die Fortsetzungen des Königshofen, deren Jahresangabe „1420“ er für eine Fehldatie-
rung hält; vgl. ebd., anm. 44, s. 81). die Feindschaft zwischen den Ramsteinern, der stadt 
straßburg und Fürstenberg hielt mindestens bis 1417 an (vgl. Brief graf eberhards iii. von 
Württemberg an die stadt straßburg vom 9. mai 1417 wegen eines tags, zu dem der graf 
von Fürstenberg und die herren von Falkenstein vor ihn kommen sollten; FuB 3 (1878) 
nr. 114 s. 94). Zu weiteren Fehdeaktivitäten erhards von Falkenstein-Ramstein im ersten 
drittel des 15. Jahrhunderts Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 63.

147 Zu erhard von Falkenstein-Ramstein Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 63, zu Rein-
hold von urslingen Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 182, s. 142.
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len des georg von Geroldseck-Sulz, die den habsburgern Kriegsdienste gegen 
Burgund leisteten148.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): aus dem Zusammenhang des Zürichkriegs ist 
ein Brief erhards an einen ungenannten, dem überlieferungskontext nach in 
Basel ansässigen adressaten vom 7. mai 1444 erhalten, in dem erhard das Löse-
geld für zwei gefangene Knechte festsetzt. erhards Bemerkung, dass hans von 
Rechberg sowie Walter von Urbach nit anhaimisch seien und er in ihrem namen 
antworte, legt eine Kooperation erhards mit Rechberg nahe. möglicherweise 
wurde wie bei den späteren überfällen auf Basler Bürger (siehe unten) erhards 
Burg Ramstein als stützpunkt benutzt, um die gefangenen festzuhalten149. im 
mai 1445 führten die schwäbischen Reichsstädte Ramstein in einer Liste von 
Burgen auf, deren Besitzer verdächtigt wurden, die Feinde der städte zu unter-
stützen150.

–  Fehden gegen Basel (1446 – 47): im Zusammenhang der Fehden des hans Hug 
genannt Böshans und des hans Volin von sigmaringen genannt thunauer gegen 
Basel wird in einem Brief der stadt Villingen an Basel erwähnt, dass georg von 
Geroldseck-Sulz zwei Basler Bürger auf Burg Ramstein gefangen halte151.

–  Weitere Verbindungen: erhard von Falkenstein-Ramstein erscheint ab 1446 ge-
häuft als Zeuge in urkunden Rechbergs, verkaufte ihm etwa im mai 1448 Burg 
und herrschaft Ramstein und vertrat ihn 1448 vor dem Lehengericht der abtei 
Reichenau152.

Hans, zu Ramstein:

sohn des eglolf und neffe des Erhard von Falkenstein-Ramstein, außerdem 
schwager des hans Branthoch153.
–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 

grünenberg] am 24. november 1448154.
–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): hans erscheint im umfeld Rechbergs in diens-

ten des markgrafen albrecht achilles von Brandenburg-ansbach sowie außer-
dem im solddienst des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart155.

148 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 63.
149 sta Basel-stadt adelsarchiv R1 Ramstein 1444.
150 stadta RW ii. arch. ii. abt. Lade LiX Fasz. 2 nr. 28.
151 sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 1443 – 56.
152 details und Verweise hierzu siehe V. 5.3.
153 harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 70.
154 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397.
155 Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 96, s. 161 zu hans’ auftreten in brandenbur-

gischen diensten. am 22. august 1449 stellt hans von Falkenstein-Ramstein der herr-
schaft Württemberg eineQuittung über 5 fl. aus, die er von seinem Jahrsold erhalten hat 
(WR 2488). 
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–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des heinrich von Eisenburg am 16. oktober 1451 und als 
helfer des heinrich von Geroldseck-Sulz am 14. april 1452156.

–  Weitere Verbindungen: gemeinsam mit Jakob von Falkenstein zu Falkenstein, 
hans Haugk zu Waldau und anderen Personen gegner des grafen Ludwig von 
Württemberg-urach in der Falkensteiner Fehde 1444; dadurch interessen-
gemeinschaft mit Rechberg, den herren von Geroldseck-Sulz u. a. hinsichtlich 
der abwehr uracher expansionsinteressen157.

von Finstingen, Wilhelm:

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): söldner im dienst des grafen ulrich von 
Württemberg-stuttgart gegen die Reichsstädte; in diesem Zusammenhang be-
teiligt an einem erfolgreichen angriff auf reichsstädtische Kriegsknechte, die  
zur Plünderung der Ländereien des ulrich von Rechberg-hohenrechberg bei 
schwäbisch gmünd ausgezogen waren. 225 mann wurden gefangen genommen, 
64 Wagen, viele geschütze, Rüstungen handbüchsen und armbrüste erbeutet. 
Finstingen und graf Wilhelm von Lützelstein gewannen außerdem das stadt-
banner von schwäbisch gmünd158.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): am 26. märz 1453 warnte nürnberg die Reichs-
stadt ulm während der eisenburg-Fehde vor einem angeblich für 8. april ge-
planten überfall, an dem sich neben einem grafen von Lützelstein, Jakob von 
Lichtenberg und hans von Rechberg auch ein herr von Finstingen beteiligen 
wolle. die herren von Finstingen erschienen bereits zuvor im umfeld der ade-
ligen gegner der Kurpfalz im nördlichen oberrheingebiet: am 3. märz 1452 
vermittelte Bischof Ruprecht von straßburg einen Frieden zwischen Jakob und 
Ludwig von Lichtenberg, Jakob und Wilhelm von Lützelstein, hans und Wil-
helm von Finstingen einerseits und den grafen emicho und schaffried von Lei-
ningen andererseits159.

von First

Familie aus dem dienstadel der grafen von Zollern mit ursprünglichem sitz auf 
Burg First (öschingen, gde. mössingen)160.

156 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4, 5 (Fehdebrief vom 16. oktober 1451; aufführung in 
Feindslisten 1 und 2, wie s. 196, anm. 449).

157 Zur Falkensteiner Fehde harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 66 – 68; zur territorial-
politik Württemberg-urachs siehe V. 3.2.3, V. 5.3.

158 eikhart artzt, s. 164 f.
159 Zu der Warnung aus nürnberg sta nürnberg Repertorium 61 a Briefbuch 23 fol. 196; zum 

Frieden von 1452 RmB 3 (1907), nr. 7347.
160 KvK 1 (1898), s. 358; Jänichen/Kittelberger, öschingen ( 21980), S. 619.
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Wilhelm:

–  Fehdeführung vor 1436: Parteigänger der herren von Geroldseck-Sulz in der 
geroldsecker Fehde 1420 – 23 gegen die schwäbischen Reichsstädte und die 
herrschaft Württemberg161.

Konrad:

–  Fehdeführung vor 1436, insbesondere fünfter Hussitenkreuzzug (1431): 1420 
Beteiligung an der geroldsecker Fehde wie Wilhelm. um 1430 helfer des her-
zogs Reinhold Vi. von Urslingen bzw. helfershelfer des georg von enne gegen 
die stadt Konstanz. im fünften hussitenkreuzzug einberufung nach herren-
berg durch die herrschaft Württemberg am 13. oktober 1430. 1431 erneute ab-
sage an Konstanz als helfer des ulrich Werkmeister162. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): helfer der Reichsstadt esslingen gegen die 
herrschaft Württemberg wie Hans163. 

Hans:

–  Fehdeführung vor 1436, insbesondere fünfter Hussitenkreuzzug (1431): 
 absage an die stadt Bern mit ihren eidgenössischen Verbündeten als helfer des 
herzogs Reinhold von Urslingen und helfershelfer des hans gruber am 5. märz 
1422. im fünften hussitenkreuzzug einberufung nach herrenberg am 13. okto-
ber 1430 wie Konrad164. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Vor dem  
17. Ja nuar 1441 führte hans einen überfall auf eine gruppe aus Weil der stadt, 
wobei ein mann getötet und die übrigen gefangen wurden165. Während des 
 hegaufeldzugs der Reichsstädte im spätherbst 1441 gehörte er offenbar zur den 

161 Vgl. württembergische Feindsliste aus dieser Fehde bei Steinhofer, neue Wirtenber-
gische chronik 2 (1746), s. 699.

162 Zur teilnahme an der geroldsecker Fehde ebd., s. 699 f., zur teilnahme an der enne-Fehde 
Regest bei Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 369, s. 189 f; zur einberufung 
im hussitenkrieg Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 112; zur Beteiligung 
an der Werkmeister-Fehde Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 116. 
Vgl. KvK 1 (1898), s. 358.

163 hsta stuttgart a 602 nr. 4369.
164 Zur Beteiligung an der gruber-Fehde Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 

272, s. 163; zur einberufung im hussitenkrieg Sattler, geschichte des herzogthums 2 
(1767), s. 112.

165 auskunft hierüber gibt ein offenbar württembergisches Briefkonzept vom 17. Januar 1441: 
Hans von First: Als du den von Wile einen zugriff getan, einen den iren vom leben zum tod 
bracht und ettlich die iren gevangen hast uff des heiligen rychs straß in unserm lande und 
gebiete unbillicher sache und wir darumb wandel und kerung an dich gevordert haben, des 
uns von dir noch nit ustreglicher oder solicher antwurdt worden ist, daran wir versten kon
nen, das du das also tun wollest, darumb so wiß, das wir din vinde sin wollen und wollen 
des unser ere gegen dir mit disem unserm offenn brieff bewart han. hsta stuttgart a 602 
nr. 4353.
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Verteidigern der schrotzburg, die Werner von Schienen gehörte166. am 2. no-
vember 1443 aussöhnung mit dem städtebund167. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): helfer der Reichsstadt esslingen gegen die 
herrschaft Württemberg wie Konrad168. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des hans von Rechberg am 8. april 1452, offenbar in ab-
sprache mit heinrich von Geroldseck-Sulz, der am gleichen tag absagte. am  
19. april meldete ulm den württembergischen statthaltern in urach, dass hans 
von First einen gewissen michel Krapf, der die ehefrau des ulmer Bürgers hans 
Ruters ins Wildbad begleitet habe, dort an einer steige gefangen, beraubt und 
nach sulz geführt habe, und baten darum, sich für seine Freilassung einzusetzen. 
im august 1453 bat hans von First bei der stadt schaffhausen um aussöhnung 
mit den Reichsstädten169.
seine Beteiligung an der eisenburg-Fehde ist ein indiz dafür, dass die oberrhei-
nischen adligen, die sich gleichzeitig in Fehden gegen Basel oder elsässische 
Reichsstädte engagierten, bereits vor 1453 in Kontakt zu Rechberg standen, denn 
hans von First erscheint zu Beginn der eisenburg-Fehde noch in ihrem umfeld. 
gegen ende oktober 1451 schatzte hans von First auf Burg schauenburg, einem 
schloss des grafen hans von Eberstein, einen Basler Knecht, der durch diener 
des adam von Andolsheim entführt worden waren, um 200 fl. Bereits zuvor 
hatte First den Basler claus stuczemberger ohne vorherige absage in der nähe 
von Breisach gefangen und beraubt170. am 1. dezember entführte First mit dem   
Bastard Wilhelm von Eberstein eine gruppe Basler Boten, die in einer anderen 
angelegenheit zu einem Verhandlungstag nach Breisach entsandt worden waren, 
ohne vorherige absage onverre von Grießen im Brisgowe171, nahm sie gefangen 
und entführte sie auf die schauenburg. Basel appellierte daraufhin an markgraf 
Jakob von Baden, für eine unverzügliche und unentgeltliche Freilassung ihrer 
gesandten zu sorgen, da graf hans von eberstein sein Rat und diener sei172. 
Laut einem Brief vom 23. dezember, in dem Basel der stadt straßburg für ihre 
Bemühungen um die Freilassung der gefangenen dankte, war unter den gefan-
genen der Basler Ratsgeselle heinrich Yselin. einer der gefangenen wurde dem-

166 FuB 6 (1889), nr. 230.2.
167 Regest in Blezinger, städtebund (1954), s. 157.
168 erwähnt in einem Brief der Reichsstadt esslingen an Rottweil vom Februar 1452; stadta 

RW ii. arch. ii. abt.-Lade: LiX Fasz. 2 nr. 47.
169 absage in der eisenburg-Fehde belegt in hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4, Bü 5 

(Feindsliste 1 und 2, vgl. s. 196, anm. 449); zum überfall auf michel Krapf siehe stadta 
ulm a urk. Ve 213 (1452 april 19, april 20); zur Bitte um aussöhnung siehe städte-
tagsprotokoll, sommer 1453 (o. d.), hsta stuttgart B 203 Bü 7.

170 RmB 3 (1907), nr. 7302.
171 Vermutlich grißheim im Breisgau, ca. 15 km südlich von Breisach.
172 sta Basel-stadt missiven 6, s. 299; vgl. RmB 3 (1907), nr. 7314.
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mach getötet, die anderen geschatzt173. am 1. Februar 1452 wurde Fürst durch 
markgraf Jakob von Baden mit Basel ausgerichtet – rechtzeitig für seine absage 
in der eisenburg-Fehde174. 

von Freyberg

Albrecht:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): albrecht quittierte mit fünf namentlich ge-
nannten Knechten am 6. oktober 1445 dem habsburgischen Vogt ulrich von 
mätsch den empfang von je 7 fl. sold pro Reiter für den vergangenen monat175. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49) und weitere Verbindungen: absage an Basel 
[als helfer des Wilhelm von grünenberg] am 24. november 1448. Bereits am  
17. september gemeinsam mit hans Branthoch Fehdehelfer des Jos von Horn-
stein-Schatzberg gegen herzog albrecht Vi. von österreich; dies ist insofern 
bedeutsam, als sowohl hornstein als auch Branthoch ebenfalls an der grünen-
berg-Fehde teilnahmen. diese Kooperation erscheint im Lichte früherer an-
strengungen des hornsteiners und der Freyberger gegen Peter von schaumburg, 
Bischof zu augsburg, als Fortsetzung eines längerfristigen Bündnisses. 1440 
waren heinrich, Peter und Friedrich von Freyberg nach streitigkeiten mit dem 
Bischof durch Vertreter der Rittergesellschaft mit st. georgenschild ausgerichtet 
worden, die zugunsten ihres mitglieds, des Bischofs, urteilte. die zeitlich etwas 
später in den Quellen nachweisbare Fehde des auf Burg schatzberg ansässigen 
Zweigs der herren von Hornstein-Schatzberg gegen denselben Bischof, welche 
die herrschaft Württemberg zur eroberung von schatzberg 1442 veranlasste 
(siehe Hornstein-Schatzberg), gehört vermutlich in denselben Kontext, ebenso 
wie gleichzeitige aktivitäten des Veit von eisenburg (siehe dort). Zum Zeitpunkt 
seines todes 1450 schuldete graf Ludwig i. von Württemberg-urach dem alb-
recht von Freyberg die summe von 700 fl.176.

Michael:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Zum 1. Fe-
bruar 1439 wird erstmals eine Feindschaft zwischen michel von Freyberg und 
den schwäbischen Reichsstädten in einem städtetagsprotokoll erwähnt177. auf 

173 sta Basel-stadt missiven 6, s. 234.
174 RmB 3 (1907), nr. 7335.
175 VLa Bregenz, urk. Reg. nr. 7666.
176 absage in der grünenberg-Fehde in sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i 

(1438 – 1449), s. 397; zur Fehde gegen österreich Regest in Hornstein-Grüningen, die 
von hornstein (1911), s. 165; zu früheren Kooperationen der Familien hornstein und 
Freyberg Baumann, geschichte des allgäus 2, s. 581 f.; zu graf Ludwigs schulden bei 
albrecht von Freyberg hsta stuttgart a 602 nr. 282. 

177 Blezinger, städtebund (1954), Reg. 1439 Febr. 1., s. 140.



435

dem städtetag vom 2. Februar 1441 wurde besprochen, dass michel von Frey-
berg den memminger Bürger hans dieter gefangen und geschatzt habe178. 

Peter, zu Eisenberg:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): im Frühjahr 1453 war Peter von Freyberg im 
 auftrag seines dienstherrn Peter von schaumburg, Kardinal und Bischof zu 
augsburg, an Verhandlungen um die Freilassung hans von Rechbergs sowie des 
grafen ulrich von Werdenberg-Sargans aus der gefangenschaft der Walser von 
tannberg beteiligt179 .

–  Weitere Erwähnungen: im Jahr 1444 ist Peter als hauptmann der gesellschaft 
mit st. georgenschild in oberschwaben an der donau dokumentiert (Beleg 
siehe Walter von Königsegg).

Furnyeß (Virnis, Virniß) von Soultzmatt180, Klaus 

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die stadt Basel am 22. mai 1445 im 
Zusammenhang des Basler Feldzugs gegen habsburgische Vasallen im umland 
der stadt181. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des hans von Rechberg am 8. november 1453; außerdem 
bereits am 26. Juni 1451 als helfer des adam von Andolsheim in dessen Fehde 
gegen Basel erwähnt182.

von Geroldseck-Sulz

edelfreies geschlecht mit ursprünglichem herrschaftsmittelpunkt um Burg ho-
hengeroldseck in der ortenau. ein Zweig der Familie erbte durch eine heiratsver-
bindung zu den grafen von sulz vor 1278 Burg, stadt und herrschaft sulz am 
oberen neckar. es folgten weitere erwerbungen vor allem im einzugsgebiet von 
gutach und Kinzig, zuletzt durch die Beerbung der mit Reinhold Vi. 1442 ausge-
storbenen herzöge von urslingen durch die Brüder georg, heinrich, hans und 
Konrad, die um diese Zeit gemeinsam die herrschaft innehatten. Zugleich setzte im 
15. Jahrhundert ein ausverkauf ein, in dessen Verlauf die herren von geroldseck-
sulz bis 1473 sämtlichen Besitz verloren, der überwiegend in württembergische 
hände gelangte. nach 1486 ist die Familie offenbar im mannesstamm ausgestor-
ben. im Zuge der Vertreibung des herzogs ulrich von Württemberg gelang es dem 

178 stadta ulm a 1106 nr. 44.
179 Brief des Bischofs vom 3. mai und städtetagsprotokoll vom 6. mai 1453; hsta stuttgart a 

602 nr. 5533 Bü 4.
180 soultzmatt: dorf im oberelsass, dép. haut-Rhin.
181 sta Basel-stadt Politisches a2 Briefe V 1444 – 1448 fol. 8.
182 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (absage in der eisenburg-Fehde); stadta strasbourg 

aa 1802 fol. 19 (nennung in der andolsheim-Fehde).
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hohengeroldseckischen Zweig der Familie 1519 noch einmal, die herrschaft sulz 
vorübergehend zurückzugewinnen, jedoch konnte herzog ulrich 1534 eine Resti-
tuierung erreichen183.

Georg:

–  Fehdeführung vor 1436: hauptsächer in der geroldsecker Fehde 1420 – 23 
gegen die schwäbischen Reichsstädte und die herrschaft Württemberg. im an-
schluss daran 1424 Fehdehelfer des markgrafen Bernhard von Baden in dessen 
Fehde gegen die Kurpfalz und die Reichsstädte in elsass und Breisgau184. 
ab 1426 war georg helfer des georg von enne in dessen Fehde gegen Konstanz 
und andere Bodenseestädte (vgl. a. herzog Reinhold Vi. von Urslingen). enne 
war seinerseits 1420 in der geroldsecker Fehde Parteigänger der herren von 
geroldseck-sulz gewesen185.
am 9. august 1429 erscheint georg mit seinen Brüdern Heinrich und Hans  
in einem Bündnisvertrag, der die Befehdung der gebrüder diebold und heinrich 
von hohengeroldseck vorsieht, um sie zur aufgabe ihrer ansprüche auf Lahr und 
mahlberg zu bringen186. der genaue Zeitpunkt des Fehdebeginns ist unklar. ab 
dem 30. september 1431 sind Vermittlungsbemühungen von Vertretern der stadt 
straßburg sowie herzog Wilhelm iii. von Bayern-münchen, dem königlichen 
statthalter auf dem Basler Konzil, sowie graf Ludwig von Württemberg bzw. 
dessen Räten dokumentiert, die bis 1433 aber nur zu temporären Waffenstillstän-
den führten187. im selben Jahr trat markgraf Jakob von Baden der Koalition gegen 
diebold und heinrich von hohengeroldseck bei, die im Frühjahr gegen deren 
Burgen in schuttern und schenkenzell ins Feld zog188. nachdem Kaiser sigis-
mund am 23. november 1433 den streitparteien Frieden geboten und am 1. april 
1434 den Kurfürsten Friedrich von Brandenburg als kommissarischen Richter 

183 Bühler, herrschaft geroldseck (1981), s. 4 f., 43, 143 – 147; Ders., stadt und herrschaft 
sulz (1984), s. 93 – 110.

184 Zur geroldsecker Fehde ausführlich V.3.2.1, zur Fehde gegen die elsässischen Reichsstädte 
ab 8. Juni 1424 siehe undatierte Liste in RmB i (1901) nr. 3676, s. 395 f. 

185 Zur Beteiligung an der enne-Fehde gebhard dacher, s. 468 ff. Vgl. geroldsecks Bitte an 
smasmann von Rappoltstein vom 10. dezember 1427, einen geleitbrief der stadt straß-
burg für ihn zu erwirken; RapuB 3 (1894), nr. 535. Zur Vorgeschichte der enne-Fehde 
Bütler, Freiherren von enne (1915). Zur Beteiligung ennes in der geroldsecker Fehde 
siehe undatierte Liste von Feinden Württembergs in Steinhofer, neue Wirtenbergische 
chronik 2 (1746), s. 700.

186 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 363, s. 187 f. das Vertragsbündnis wurde 
am 30. oktober um weitere Partner, insbesondere graf heinrich von Fürstenberg, erwei-
tert (ebd., Reg. 367, s. 188 f.).

187 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 387, 391, 394, 397, 407 f., 413, s. 194 – 197, 
201, 203.

188 ebd., Reg. 409, 411, 416, s. 201 f., 204. auf einem Rechtstag vor herzog Wilhelm iii.  
von Bayern-münchen gab diebold von hohengeroldseck die durch den Feldzug gegen ihn 
erlittenen schäden mit 300.000 fl. (!) an; ebd., Reg. 414, s. 203.
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eingesetzt hatte, kam es schließlich am 13. august 1434 zur schlichtung durch drei 
oberrheinische adlige189.
um 1431 – 32 führte georg von geroldseck-sulz in habsburgischen diensten 
zwölf Reiter in den Krieg österreichs gegen Burgund (vgl. Erhard von Falken-
stein-Ramstein), sagte dann jedoch herzog Friedrich iV. von österreich wegen 
ausstehender soldzahlungen eine Fehde an, die 1434 offenbar noch nicht beige-
legt war190. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Vor dem 9. Fe-
bruar 1437 absage an die Reichsstadt nürnberg als helfer des herzogs Reinhold 
Vi. von Urslingen (vgl. dort) und helfershelfer des Werner Rosshaupter. diese 
Fehde wurde am am 10. august 1437 ausgerichtet191. Bereits ab mai 1438 führte 
georg eine Fehde gegen die schwäbischen Reichsstädte, vermutlich als helfer 
des Konrad schultheiss in dessen Fehde gegen die reichsstädtischen Pfandherren 
der herrschaft hohenberg. diese Fehde wurde am 19. september durch Ver-
mittlung württembergischer Räte beigelegt192. der Frieden erwies sich jedoch als 

189 ebd., Reg. 419, 420, 424, s. 205 ff.
190 aus dem Bericht eines habsburgischen Boten über rechtliche Verhandlungen mit georg 

von geroldseck und seinen Leuten ca. 1433 geht hervor, dass geroldseck wegen des aus-
stehenden solds dem herzog Friedrich iV. die Fehde angesagt hatte (tLa innsbruck sig-
mundiana iVb 55/34). am 25. Februar 1432 quittierte graf hans von tierstein für sich 
und georg von geroldseck-sulz für empfangene soldzahlungen aus dem Burgunderkrieg. 
Laut  urkunde hatte tierstein dem herzog Friedrich iV. von österreich in dessen Krieg 
gegen Burgund ettwevil geraisiger gesellen zu dienst in das Ellsass zugeführt und gemäß 
den schriftlichen Vereinbarungen für sich und seine gesellen 547,5 fl. rh. (fúnfhundert 
achthalben und viertzig reinischer guldein nach begreiffung der besigelten zedln der vorge
melten raittung, so ich dem benan(ten) meinem gnedigen h(e)rrn fúrbracht und geantwort 
hab) erhalten. im selben Krieg habe auch georg von geroldseck mit zwölf Pferden für ain 
 quatember gedient, wofür ihm der herzog noch 100 fl. schuldete, außerdem dem grafen 
von tierstein weitere 300 fl. für drei Vierteljahre (Quatember) dienst mit neun Pferden. 
der graf quittierte dem herzog nun für die gesamtsumme von 947,5 fl. rh. (tLa inns-
bruck urk. i 2834). in einem Brief an seinen dientsherrn, herzog Friedrich iV. von öster-
reich, vom 15. november 1432 thematisierte smasmann von Rappoltstein, österreichischer 
Landvogt, die Fehde des georg von geroldseck-sulz gegen österreich und dessen ge-
sellen wegen rückständiger soldforderungen aus dem Krieg gegen Burgund in höhe von 
600 fl. dabei riet er davon ab, auf georgs Rechtgebot auf herzog Reinhold von urslingen, 
erhard von Falkenstein-Ramstein oder georg von enne einzugehen, weil jeder von ihnen 
in einem schiedsgericht für georg Partei ergreifen werde (Schubring, herzoge von urs-
lingen (1974), Reg. 403, s. 199 f.). am 27. mai 1434 ließ Rappoltstein im namen seines 
dienstherrn absagebriefe an georg von geroldseck-sulz und andere genannte Personen 
richten (RapuB 3 (1894), nr. 789).

191 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 501, 504, 508, s. 226 ff.; Müllner, anna-
len der Reichsstadt nürnberg 2 (1984), s. 312. 

192 am 24. mai 1438 sagte Konrad schultheiss von horb den städten ab, weil er durch den 
städtischen hauptmann in der herrschaft hohenberg, Junker heinrich von stoffeln, 
durch mutwillige, unverschuldete gewalt von seinem väterlichen erbe gedrängt worden 
sei (stadta ulm a 1106). Laut der Konstanzer chronik des gebhard dacher raubte georg 
von geroldseck der Reichsstadt ulm mitte mai 1438 400 stück Vieh (gebhard dacher, 
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sehr kurzlebig, denn bereits am 16. november 1438 erfolgte eine erneute absage 
georgs, diesmal als helfer des Hans Branthoch, an heinrich von stoffeln, 
hauptmann der schwäbischen Reichsstädte in der herrschaft hohenberg193. 
über den Verlauf dieser Fehde fehlen weitere nachrichten. am 13. märz 1440 
sagte georg gemeinsam mit Reinhold von Urslingen zusätzlich der stadt Kon-
stanz als helfer des heinrich Wetzel von überlingen die Fehde an194. es folgte 
eine absage georgs als helfer des grafen Friedrich von Zollern genannt der 
öttinger an georg von Neuneck, Vogt der Reichsstädte in der herrschaft ho-
henberg, am 19. Juli 1441195. 

ein Kontakt georgs zu hans von Rechberg lässt sich bereits für den 12. Januar 
1440 belegen, als georg gemeinsam mit Friedrich von hewen in der himmeli-
Fehde einen Waffenstillstand zwischen Rechberg und st. gallen vermittelte196. 
spätestens im sommer 1441 düften beide auch bei ihrer Fehdeführung koope-
riert haben. im Zusammenhang seines streits mit graf heinrich von Lupfen 
 erwähnte hans von Rechberg im oktober 1443 einen wohl gemeinsam mit 
georg und Heinrich von geroldseck durchgeführten Raubzug, bei dem den-
kingen im spaichinger tal geschatzt wurde – nachweis der gegenseitigen unter-
stützung zwischen den helfern der Brüder von heimenhofen und den helfern 
des grafen Friedrich von Zollern genannt der öttinger in ihren jeweiligen Feh-
den gegen die Reichsstädte197. am 30. september 1441 erwogen die Reichsstädte 
der Vereinigung in schwaben auf dem städtetag zu Biberach einen Feldzug gegen 
sulz, nachdem Rottweil – zu diesem Zeitpunkt noch kein mitglied des städte-
bunds – hilfe gegen die herren von geroldseck angeboten hatte198. am 6. märz 
1442 berichtete ulm den städten über eine nachricht des reichsstädtischen Vogts 

s. 581). Wahrscheinlich ist dieser Raubzug der schultheiss-Fehde zuzurechnen; vgl. auch 
die im herbst folgende Fehde georgs gegen heinrich von stoffeln. Zur ausrichtung der 
Fehde Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 531, s. 235.

193 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
194 am 2. Februar 1440 wurde Konrad ehinger durch heinrich Wetzel von überlingen um 

mitternacht aus seiner Burg Kargegg entführt und zunächst nach hornberg, dann nach 
Keppenbach gebracht. am 13. märz sagten herzog Reinhold Vi. von urslingen und Jun-
ker georg von geroldseck mit 40 helfern der stadt Konstanz Fehde an als helfer Wetzels, 
der zunächst Konstanzer Bürger gewesen, nach einer inhaftierung jedoch Feind der stadt 
geworden war. gebhard dacher, s. 609 f.

195 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
196 uBsg 5 (1913), nr. 4249.
197 graf heinrich warf hans von Rechberg in ihrer schiedsgerichtlichen Verhandlung wegen 

streitigkeiten um einnahmen und ausgaben in ihren Fehden gegen die Reichsstädte vor, er 
habe in Spaichinger Tal zu Denkingen wol vmb 250 fl. minder oder mer ungeuarlich ge
brandschatzet, ohne dass graf heinrich einen anteil abbekommen habe. hans von Rech-
berg entgegnet darauf, das wol war were, das er zue Denkingen wol vmb 160 fl. gebrand
schatzet hett, in nemm aber frembd und unbillich, das in graue Hainrich darumb allein zu 
bedetingen vermainte, wann doch die von Geroltzegg, Heinz Schilling vnd vil ander dabey 
gewesen weren (…). FuB 6 (1889), nr. 230.15, s. 378 f.

198 stadta ulm a 1106 nr. 65.
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zu hohenberg, georg von neuneck: die in der geroldseckischen stadt sulz lie-
genden städtefeinde seien mittlerweile stärker als die reichsstädtischen truppen 
in hohenberg. da die armen Leute bald in ihre Äcker und Weingärten gehen 
müssten und die hohenbergischen Reiter zu schwach seien, um sie zu schützen, 
bat neuneck dringend um Verstärkung. Kurz, bevor das schreiben verschickt 
wurde, traf außerdem der Rottenburger schultheiss Klaus haas ein, der eilends 
hergeritten war, um das hilfsgesuch des horber Vogtes aus aktuellem anlass 
dringend zu bekräftigen: seit zehn tagen lägen etwa 300 Reiter in sulz; man habe 
in hohenberg daher tausend mann in die dörfer gelegt, um diese zu schützen, 
könne aber nur 24 Reiter aufbringen, danne ettlicher stette gesellen gebresthaffte 
hinkende pferit haben, sodass das umland hochgradig gefährdet sei. um haber
sat und hakat zu schützen, sollten die städte daher dringend Reisige nach ho-
henberg entsenden199. die Versammlung des schwäbischen städtebunds be-
schloss am 17. 4. 1442, sulz anzugreifen, vor allem auf Betreiben Rottweils und 
Reutlingens. aufgebote aus Rottweil, Reutlingen, Ravensburg und Biberach 
sollten die geroldseckische stadt belagern200. nachdem jedoch ein Friedensgebot 
des Königs bei den städten eingegangen war, gab ulm den Feldzug gegen sulz in 
einem schreiben vom 24. Juni 1442 wieder auf201. 

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): nach seiner aussöhnung mit den Reichsstäd-
ten war georg von geroldseck unter den ersten adligen, die ab Januar 1443 in 
Zürich eintrafen, um der stadt und österreich gegen die eidgenossen beizuste-
hen. in diesem Konflikt scheint er jedoch, anders als Rechberg, keine herausge-
hobene Kommandofunktion eingenommen zu haben. am 30. Juli 1444 war er an 
dem überfall auf die aargauische stadt Brugg beteiligt, den die eidgenössische 
seite in der Folgezeit gerne als Beleg für die heimtücke des habsburgadels an-
führte. georg und Hans von geroldseck quittieren um 1444/45 einem Beamten 
des herzogs albrecht Vi. von österreich den erhalt von Zehrgeld202. 

–  Überfall auf Graf Heinrich von Lupfen (1445): Laut dem Protokoll des güt-
lichen tages vom 31. märz 1445 zwischen Friedrich von hewen und graf hein-
rich von Lupfen war georg von geroldseck mit hans von Rechberg als helfer 
hewens an der nächtlichen entführung Lupfens aus der stadt engen beteiligt203.

–  Sunthauserkrieg (1446): Kurz vor Beginn des sunthauserkriegs forderte georg 
1444 die stadt schaffhausen im namen der österreichischen herrschaft auf, sich 
den habsburgern zu unterwerfen204. 

199 ebd., nr. 78.
200 ebd., nr. 82.
201 ebd., nr. 88.
202 Zu georgs ankunft in Zürich und dem überfall von Brugg Marolf, hans von Rechberg 

(2006), s. 142 f., 185; soldquittung in RmB 3 (1907), nr. 6387. im gleichen Kontext wird 
auch die Zahlung von Zehrgeld an hans von Rechberg erwähnt.

203 FuB Vi (1889), s. 329 f.
204 Marolf, hans von Rechberg (2006), s.182.
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–  Fehden gegen Basel (1446 – 47): georg stand offensichtlich hinter hans Volin 
von sigmaringen genannt donauer und hans Hug genannt Böshans, die 1446 – 47 
überfälle gegen angehörige der stadt Basel verübten und ihre gefangenen auf  
die schwarzwaldburgen Keppenbach, heidburg und Ramstein brachten (vgl. 
 Kapitel iii.V.3. sowie eintrag unten zu hans dietrich von Keppenbach) zur 
 nutzung von Burg Keppenbach in der Wetzel-Fehde gegen Konstanz 1440). in 
diesem Zusammenhang verhandelte georg von geroldseck im märz 1447 unter 
Vermittlung Villingens mit Basel um die Freilassung zweier gefangener und er-
klärte sich am 11. Juli vor dem Vermittler andreas von Bossenstein bereit, sich 
gegen eine Zahlung von 100 fl. wieder mit Basel zu vertragen. am 4. Juli 1447 er-
klärte sich georg von geroldseck-sulz bereit, mit Basler Vertretern vor den Frei-
burger hauptmann andreas von Bossenstein zu kommen, dem es am 11. Juli ge-
lang, beide Parteien wieder miteinander zu vertragen, allerdings musste Basel 
geroldseck 100 fl. zahlen205. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): im Vorfeld des Zweiten städtekriegs trat georg 
vor dem 31. oktober 1448 in den dienst der Reichsstadt ulm und öffnete die 
geroldseckische Burg albeck bei sulz am neckar reichsstädtischen truppen, 
gegen den erklärten Willen seiner Brüder und in offenem Verstoß gegen einen 
Burgfrieden, der den herren von geroldseck 1424 durch die herrschaft Würt-
temberg aufgezwungen worden war206. nach der katastrophalen niederlage der 
Reichsstädte gegen württembergische truppen in der schlacht an der Blienshalde 
am 4. november 1449 geriet georg von geroldseck in württembergische gefan-
genschaft207. er starb zwischen dem 22. mai 1451, als er, wohl unter dem ein-

205 Villingen an Basel, 8. märz 1447: Als ir uns geschriben hand, wie der edell wolgeborne 
herre, her Jörg von Geroltzegk, her zu Sulcz, zwen uwer burger gefangen, die gein Ram
stein in gefengnúss gefurt und umb ein som geltes, sy nit vermögen, furneme ze schetzen 
(…). sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 1443 – 56. Zu den Verhandlungen 
vor andreas von Bossenstein ebd.; sta Basel-stadt adelsarchiv g1 geroldseck, 1447.

206 dazu siehe s. 289. die Reichsstadt ulm kündigte georg von geroldseck am 6. november 
1448 die ankunft ulmer söldner unter Führung von Lichtenstein und Besenfelder an (vgl. 
V.3.3). aus dem Brief geht hervor, dass georg die söldner selbst angefordert hatte, nach-
dem beide grafen von Württemberg ihn wegen seines dienstverhältnisses zu ulm zur 
Rede gestellt hatten. die ulmer schrieben außerdem, georg solle nach der übergabe nach 
ulm kommen, um fúro die sachen uszurichten und fúrzunehmen. hsta stuttgart a 602 
nr. 5533 Bü 2.

207 schreiben des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart an markgraf albrecht achilles 
von Brandenburg-ansbach vom 4. november 1449, RmB 3 (1907), nr. 7056, vgl. nr. 7053; 
vgl. a. eikhart artzt, s. 166.
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druck seines nahen todes, eine seelenmesse in der Pfarrkirche von hornberg 
stiftete208, und dem 21. september desselben Jahres209.

–  Weitere Verbindungen: georg von geroldseck-sulz gehörte zweifellos zu den 
engsten Verbündeten Rechbergs in den vierziger Jahren (vgl. Heinrich). er selbst 
bezeichnete Rechberg im Kontext eines erbstreit der herren von geroldseck-
sulz und der Beatrix von Königsegg mit den herren von Bodman 1445 als min 
guot frúnd210 und siegelte in einigen urkunden Rechbergs als Zeuge, etwa 1448 in 
der Korrespondenz hans von Rechbergs mit graf ulrich von Württemberg-
stuttgart211.

Heinrich:

–  Fehdeführung vor 1436: heinrich ist gemeinsam mit seinem onkel Walter als 
Fehdehelfer des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern in dessen 
Fehden gegen den Pfalzgrafen otto von Pfalz-mosbach belegt, die am 4. sep-
tember 1418 beigelegt wurde, sowie gegen graf eitelfriedrich von Zollern um die 
Jahreswende 1418/19 vor dem 17. Januar 1419212. gemeinsam mit dem öttinger 
war er außerdem hauptsächer in der Zollernfehde bzw. geroldsecker Fehde 
1420 – 23 sowie Fehdehelfer des markgrafen Bernhard von Baden gegen die 
 elsässischen und breisgauischen Reichsstädte 1424. 1429 bis 1434 teilnahme an 
der Fehde gegen die Brüder diebold und heinrich von hohengeroldseck (Be-
lege wie bei Georg).

208 am 22. mai 1451 bestätigte die Pfarrkirche zu hornberg die einrichtung einer seelenmesse 
in der Pfarrkirche zu hornberg für georg von geroldseck, der dafür eine stiftung gemacht 
hatte, seine Frau margarethe, seinen onkel herzog Reinhold von urslingen und dessen 
ehefrau anna von üsenberg. nur die beiden letzteren werden als verstorben bezeichnet. 
Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 573, s. 248 f. im Februar 1451 hatte 
georg noch gemeinsam mit seinen Brüdern eine einigung mit den herren von Bodman 
bewilligt. RmB 3 (1907), nr. 7438.

209 am 21. september 1451 hielten württembergische Räte in tübingen ein schiedsgericht 
zwischen georgs Witwe margarethe, geb. von gundelfingen, und der herrschaft Würt-
temberg. hsta stuttgart a 169 nr. 64.

210 am 4. april 1445 bat georg von geroldseck-sulz den herzog albrecht Vi. von öster-
reich, den ihm auf heute gesetzten tag gegen einen gewissen hans im Winkel zu verschie-
ben und zwar auf den termin, den ihm der herzog gegen die herren von Bodman gesetzt 
hat. in seinem Brief erwähnt georg, dass hans von Rechberg, den er seinen guten Freund 
nennt, von dem tag gegen die herren von Bodman unterrichtet sei. tLa innsbruck sig-
mundiana ii a nr. 171. 

211 hsta stuttgart a 602 nr. 6196; ebd., nr. 6199
212 Zur ausrichtung der Fehde gegen Pfalz-mosbach siehe WR 4907. nach der eroberung 

von hechingen durch den öttinger musste die von eitelfriedrich eingesetzte Besatzung 
der stadtburg ersterem sowie u. a. den genannten herren von geroldseck-sulz am 17. Ja-
nuar 1419 urfehde schwören; RmB 1 (1901), nr. 3098. Vgl. Manns, hohenzollern (1897), 
s. 8 f.



442

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): nachdem 
Rottweil am 5. Juli 1440 nach ulm gemeldet hatte, die städtefeinde gingen von 
sulz, hornberg, harthausen, Burg irslingen, sunthausen und engen aus gegen 
die ihrigen vor213, wurden sowohl heinrich von geroldseck-sulz als auch hans 
von Rechberg mit Beschwerden ulms konfrontiert, worauf beide am 20. Juli 
1440 jegliche Beteiligung an städtefeindlichen umtrieben vehement abstritten. 
im august 1441 wurde heinrich in die Fehde des grafen Friedrich genannt der 
öttinger von Zollern gegen die reichsstädtischen Pfandherren der herrschaft 
hohenberg hineingezogen (vgl. Georg)214.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als 
hauptsächer am 8. april 1452, weil sie sein väterliches erbe ohne vorherige 
 absage zu ihren händen genommen und jegliche Rechtsgebote heinrichs darü-
ber abgelehnt hätten (vgl. Hans, der dieselbe Beschwerde an den städtetag 
richtete)215. offenbar bezog sich heinrich auf die Besetzung von Burg albeck 
durch die im städtekrieg von seinem verstorbenen Bruder georg angeforderten 
ulmer söldner, die spätestens im Frühherbst 1451 durch eine württembergische 
intervention beendet worden war (s. Georg sowie Kapitel V.3.3.). entgegen dem 
auf Hans’ und Konrads initiative am 22. dezember 1452 erneuerten Burgfrie-
dens mit Württemberg nutzten heinrich von geroldseck-sulz, hans von Rech-
berg und ihre Verbündeten die geroldseckischen Besitzungen weiterhin als Basis 
für ihre Raubzüge, bis sulz in der nacht vom 16. auf den 17. november 1454 
durch Rottweiler truppen eingenommen wurde216. auf württembergischen und 
österreichischen druck musste Rottweil bald wieder abziehen, heinrichs anteil 
an sulz fiel jedoch daraufhin an österreich. heinrich von geroldseck-sulz starb 
zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen dem 26. august 1456217 und dem  
26. april 1457, als abt Johann von der Reichenau seinen sohn hans von gerolds-
eck-sulz mit seinen gütern in empfingen belehnte218. damit endete vermutlich 
auch offiziell die Fehde der herren von geroldseck-sulz gegen die Reichsstädte, 
denn an den Verhandlungen Rechbergs, der herren von Wildenau und der 
herren von Wernau mit dem städtebund 1457/58 beteiligte sich kein Vertreter 
der Familie mehr.

–  Weitere Verbindungen: am 7. märz 1448 fällte heinrich von geroldseck zu 
sulz mit graf eberhard von Lupfen als Beisitzer des Reichenauer Lehengerichts 

213 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1; Reg. in Schubring, herzoge von urslingen (1974), 
Reg. 542, s. 238.

214 Zum Vorwurf der unterstützung von städtefeinden an heinrich sowie an Rechberg siehe 
schriftliche dementis der beiden adligen in hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1; Schub-
ring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 542, s. 238. Zur Fehde gegen die schwäbischen 
Reichsstädte im august 1441 siehe absage in stadta ulm a 1106 nr. 57.

215 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2.
216 hsta stuttgart B 204 Bü 7; erhard Wintergerst, s. 73. Vgl. Zitat in s. 172, anm. 336.
217 Zuletzt lebend erwähnt in einer urkunde diesen datums; Rhg (1978), nr. 1316.
218 Rhg (1978), nr. 1320 bzw. gLa 5/653 bzw. WR 13000.
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unter dem Vorsitz des thüring von hallwil in Rechbergs streit mit dem abt zu 
Reichenau ein für Rechberg günstiges urteil219.

Hans d. Ä.:

–  Fehdeführung vor 1436: 1429 – 34 teilnahme an der Fehde gegen die Brüder 
 diebold und heinrich von hohengeroldseck wie sein Bruder Georg (siehe dort).

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): hans beteiligte sich außerdem mit georg auf 
habsburgischer seite am alten Zürichkrieg; beide quittierten um 1444/45 einem 
Beamten des herzogs albrecht Vi. von österreich für den erhalt von Zehrgeld 

(siehe georg). 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): hans von geroldseck-sulz klagte spätsommer 
1452 über die einnahme der Burg albeck durch die Reichsstädte im vergangenen 
städtekrieg (siehe Heinrich). außerdem beklagte er die ablehnung seiner 
Rechtsgebote auf graf ulrich von Württemberg-stuttgart, die statthalter der 
herrschaft Württemberg (gemeint waren vermutlich die uracher Räte), herzog 
Ludwig von Bayern-Landshut, herzog albrecht Vi. von österreich, markgraf 
albrecht achilles von Brandenburg-ansbach und markgraf Jakob von Baden 
durch die städte. mit ausnahme der württembergischen statthalter hatte hans 
von geroldseck also exakt dieselben schiedsrichter angeboten wie heinrich von 
Eisenburg und hans von Rechberg, die den städten im oktober des Vorjahrs 
Fehde angesagt hatten220. am 19. dezember 1452 schrieben hans und Konrad 
von geroldseck-sulz an graf ulrich von Württemberg-stuttgart, sie befürchte-
ten einen angriff der Reichsstädte, und baten den grafen, sie unter seinen schirm 
zu nehmen. sulz wurde daraufhin zu einem bedeutenden stützpunkt des Fehde-
bündnisses um hans von Rechberg und heinrich von eisenburg, besonders 
nach der Zerstörung von Rechbergs Festungen Ramstein und Ruggburg. am  
22. dezember wurde zwischen hans, heinrich und Konrad von geroldseck 
 einerseits und graf ulrich von Württemberg-stuttgart ein neuer Burgfriedens-
vertrag abgeschlossen. darin wurden die Bestimmungen des Friedensvertrags 
von 1423 bestätigt, der Württemberg ein ewiges öffnungs- und Vorkaufsrecht an 
Burg und stadt sulz einräumte. Kein Vertragspartner sollte dem anderen von 
Burg und stadt sulz aus schaden zufügen, und, im Kontext der eisenburg-Fehde 
besonders bemerkenswert, niemand solle dort jemandem unterschlupf gewäh-
ren, der sich alßdann daruß oder darin mit kriegsleuffen behelffen wil221. Zur 
eroberung von sulz durch Rottweil im november 1454 siehe Heinrich.

219 hsta stuttgart a 602 nr. 6197.
220 am 25. september 1452 stand die Klage des hans von geroldseck-sulz auf der tagesord-

nung des schwäbischen städtebunds. RmB 3 (1907), nr. 7438. Vgl. die identischen Rechts-
gebote des heinrich von eisenburg, erläutert am 13. oktober 1451 in einem ulmer Brief; 
hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.

221 hsta stuttgart a 169 nr. 65.
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nach dem tod von heinrich war hans 1457 der letzte überlebende der vier 
über sulz herrschenden Brüder, von denen drei nach jahrzehntelanger gemein-
samer herrschaft innerhalb von sechs Jahren starben222. hans beteiligte sich 
zwar nie  offiziell an der Fehde seines Bruders gegen die schwäbischen Reichs-
städte, jedoch berichtet der chronist erhard Wintergerst, dass die stadt sulz 
noch nach 1457, also nach heinrichs tod, schädigern der Reichsstädte als stütz-
punkt diente223. Zu einem unbekannten Zeitpunkt ging sulz von ihm auf Hein-
richs sohn Hans d. J. über,  aufgrund der namensgleichheit lässt sich der Zeit-
punkt allerdings nicht sicher bestimmen.

Konrad:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): Konrad war 1452 initiativ an der erneuerung des 
Burgfriedens mit Württemberg beteiligt (siehe Hans). er wird am 18. Juli 1457 
als tot erwähnt224.

Hans d. J.:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): am 31. august 
1441 sagte hans von geroldseck, genannt von Burgberg, georg von Neuneck, 
dem Vogt der städte in horb, wegen dessen Raub an Heinrich von geroldseck-
sulz die Fehde an (vgl. Georg). der Zusatz „von Burgberg“ legt nahe, dass es 
sich hierbei nicht um hans d. Ä. handelte, sondern den gleichnamigen sohn von 
dessen Bruder heinrich, der 1436 die herrschaft Burgberg erworben hatte225.

von Gippichen

Laut Kindler von Knobloch ein „dienstmannengeschlecht der herren von hohen-
geroldseck, der grafen von Fürstenberg, der grafen von Lupfen und der herren 
von hornberg“. ihr stammsitz war demnach eine bei Wolfach im Kinzigtal 
 (ortenaukreis) gelegene, nach 1451 verfallene Burg226.

Georg:

–  Fehdeführung vor 1436: in der enne-Fehde 1429 absage an die stadt Konstanz 
als helfer des herzogs Reinhold Vi. von Urslingen (siehe dort). 1434 außer- 
dem teilnehmer in der Fehde zwischen verschiedenen Zweigen der herren von

222 am 18. Juli 1457 forderten die Villinger Bürger hans mangold und heinrich Werck meister 
genannt hüber hans von geroldseck-sulz auf, ihnen die güter seiner verstorbenen Brü-
der heinrich und Konrad zu überlassen, die sie in die acht des Rottweiler hofgerichts 
gebracht hatten. hsta stuttgart a 169 nr. 68. Zu georgs tod siehe oben.

223 erhard Wintergerst, s. 82, 114.
224 hsta stuttgart a 169 nr. 68.
225 absage an die städte in stadta ulm a 1106 nr. 57; zum erwerb der herrschaft Burgberg 

und zur genealogie der herren von geroldseck-sulz Bühler, herrschaft geroldseck 
(1981), s. 146 f., 175.

226 KvK 1 (1898), s. 446.
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geroldseck, vermutlich wie Albrecht als helfer des herzogs von Urslingen und 
der herren von Geroldseck-Sulz227.

Heinrich:

–  Fehdeführung vor 1436: teilnahme an der enne-Fehde 1429 und der gerolds-
ecker Familienfehde wie Georg228.

Albrecht:

–  Fehdeführung vor 1436: anlässlich der Beteiligung des grafen heinrich von 
Fürstenberg in der Fehde des herzogs Reinhold Vi. von Urslingen und der 
herren von Geroldseck-Sulz gegen diebold von hohengeroldseck wird auch 
albrecht von gippichen als helfer der erstgenannten Partei erwähnt229.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): in der Ross-
haupter-Fehde absage an die Reichsstadt nürnberg als helfer des Reinhold Vi. 
von urslingen und helfershelfer des Werner Rosshaupter am 13. Juli 1436230. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die stadt schaffhausen unter dem 
siegel des grafen von Fürstenberg als helfer des herzogs albrecht Vi. von 
 österreich am 15. mai 1450231.

Gluner, von Horb, Conrad

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage gegen Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 24. november 1448232.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): gluner erscheint in einer undatierten Liste von 
Feinden der schwäbischen Reichsstädte aus dem zeitlichen Kontext der eisen-
burg-Fehde.233

Gut von Sulz

das geschlecht der „guten“ wird seit dem frühen 14. Jahrhundert unter den Patri-
ziern der hohenbergischen stadt horb (Lkr. Freudenstadt) erwähnt, wo die Fami-
lie mehrfach Richter- und schultheißenämter besetzte. sie besaß Lehen der grafen 
von hohenberg und der herren von Werstein in eutingen und obernau und er-
warb nach der mitte des 14. Jahrhunderts einen Burgsitz in egelstal bei horb. seit 

227 ebd.
228 ebd.
229 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 367, s. 188 f. bzw. FuB 3 (1878), nr. 205, 

s. 152.
230 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 451, s. 213 f.
231 FuB 3 (1878), nr. 397, s. 295.
232 dort als Gluner von Horwe; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), 

s. 399.
233 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
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1338 sind die „guten von sulz“ als Vasallen der herren von Geroldseck-Sulz 
nachweisbar234. 

Hans bzw. Hensli:

–  Fehdeführung vor 1436: Parteigänger der herren von Geroldseck-Sulz in der 
geroldsecker Fehde 1420 – 23 gegen die schwäbischen Reichsstädte und die 
herrschaft Württemberg. am 11. november 1426 als diener des georg von 
 Geroldseck-Sulz Fehdehelfer des georg von enne gegen die stadt Konstanz235.

Heinrich:

–  Fehdeführung vor 1436: teilnahme an der geroldsecker Fehde als helfer der 
herren von geroldseck-sulz 1420 wie Hans.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des heinrich von eisenburg am 21. april 1452 (vgl. Berthold, Jakob)236.

Berthold:

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage gegen Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 24. november 1448237. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als 
 helfer des heinrich von geroldseck-sulz am 14. april 1452 (vgl. Heinrich, 
Jakob); zugleich undatierte erwähnung als helfer des heinrich von eisenburg 
(vgl. Jakob)238.

Jakob:

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): Jakob erscheint in einer Liste von Feinden des 
schwäbischen städtebundes aus dem städtekrieg 1449/50, an dem er sich ver-
mutlich wie die meisten der herren von geroldseck-sulz als helfer des grafen 
ulrich von Württemberg-stuttgart beteiligte239.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des heinrich von geroldseck-sulz am 14. april 1452 (vgl. Berthold, Hein-
rich); zugleich undatierte erwähnung als helfer des heinrich von eisenburg 
(vgl. Berthold). der umstand, dass in diesem und in anderen Fehdebriefen zahl-
reiche weitere Fehdeteilnehmer ihre Fehdeansagen von Jakob gut besiegeln lie-

234 Schmid, geschichte der grafen (1862), s. 459 f.
235 Zur geroldsecker Fehde Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 699, zur 

enne-Fehde Bader, abdruck und erläuterung (1854), s. 476.
236 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4, 5 (Feindsliste 1 und 2, wie s. 196, anm. 449).
237 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397.
238 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2 (absage vom 14. april 1452), Bü 4 (Feindsliste 1, wie 

s. 196, anm. 449).
239 ebd., Bü 5.
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ßen, deutet darauf hin, dass er innerhalb der hierarchie des Fehdebündnisses 
eine übergeordnete stellung einnahm240.

Georg, Bastard:

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): eine undatierte Liste aus dem Zweiten städte-
krieg erwähnt georg als helfer der herrschaft Württemberg gegen die Reichs-
städte241.

Gyrer, Konrad

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): am 31. dezember 1448 absage gegen Basel als 
helfer des Wilhelm von grünenberg242.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): erscheint in einer undatierten Liste von Feinden 
der schwäbischen Reichsstädte aus dem zeitlichen Kontext der eisenburg-
Fehde243.

von Hailfingen

seit 1093 belegtes adelsgeschlecht mit urprünglichem herrschaftsmittelpunkt in 
hailfingen bei Rottenburg, seit dem 14. Jahrhundert mit sitz auf Burg hohenent-
ringen (jew. Lkr. tübingen). 1527 in männlicher Linie erloschen244.

Marquardt (Märk, Merk, Mercklin, Marck):

die Belege zu marquardt von hailfingen, die sich im fraglichen Zeitraum in den 
archivalien finden, sind vermutlich mindestens zwei unterschiedlichen Personen 
zuzuordnen. da meist keine eindeutige Zuordnung möglich ist, wurden die Belege 
hier zusammengefasst.
–  Fünfter Hussitenkreuzzug (1431): einberufung nach herrenberg durch die 

herrschaft Württemberg am 13. oktober 1430245 .
–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage des Merke von hailfingen an Basel  

[als helfer des Wilhelm von grünenberg] am 24. november 1448246. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage des Marck der jung von hailfingen an die 
schwäbischen Reichsstädte als helfer des heinrich von eisenburg am 19. april 
1452247. 

–  Weitere Erwähnungen: ein Mercklin von hailfingen wird 1450 als gläubiger des 
grafen Ludwig von Württemberg-urach in einer Liste geführt. merk der Ältere 

240 ebd., Bü 2 (absage vom 14. april 1452), Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
241 hsta stuttgart a 602 nr. 4369.
242 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 405.
243 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5 (Feindsliste 2, wie s. 196, anm. 449).
244 KvK 1 (1898), s. 522; Geppert, im fruchtbaren gäu (1993), s. 9, 11.
245 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 112.
246 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397.
247 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
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ist am 31. Januar 1452 mitglieder der Rittergesellschaft mit st. georgenschild vor 
dem schwarzwald. am 6. august 1460 siegelt merk von halfingen als haupt-
mann von Rottenburg im dienst der herzogin mechthild von österreich248.

Haugk

im spätmittelalter ein vor allem in Rottweil und oberndorf nachweisbares Patri-
ziergeschlecht, dessen mitglieder in den genannten städten häufig Führungsämter 
innehatten, jedoch auch grundherrliche Rechte im umland erwarben. u. a. waren 
einzelne Linien vorübergehend im Besitz von Burg Waldau bei Königsfeld (Lkr. 
Villingen-schwenningen, BW) sowie Burg harthausen bzw. Lichtenegg bei obern-
dorf (Lkr. Rottweil, BW)249.

Bernhard, zu Waldau:

Bernhard haugk war Bürger in der Reichsstadt Rottweil und wurde 1411 durch 
graf heinrich V. von Fürstenberg mit Burg und herrschaft Waldau belehnt, die 
zuvor sein Vater Konrad innehatte. da ab 1442 parallel auch Hans (1) als eigen-
tümer erwähnt wird, vermutet hans-martin maurer eine erbteilung zwischen bei-
den. Bernhard verkaufte seinen anteil am 9. dezember 1445 für 150 lb. hl. und ein 
Leibgeding von 60 lb. 11 ß hlr inklusive hof mit den dörfern Weiler, Buchenberg, 
martinsweiler, Brogen sowie sein halbteil der Weiler bei Zell (d. h. mariazell, Lkr. 
Rottweil), alles eigengut, sowie sein halbteil von Peterzell inkl. Vogtei, mit zuge-
hörigen gülten, an graf Ludwig von Württemberg-urach (zum Kontext siehe 
Hans (1))250. 

Hans (1), zu Waldau:

hans haugk zu Waldau stammte ebenfalls aus der Reichsstadt Rottweil, verließ die 
stadt jedoch vermutlich nach 1437 wegen eines ehestreits mit seiner ersten Frau, 
adelheid Bräunlinger. ab 1442 war er in Villingen sesshaft, ohne dort jedoch das 
Bürgerrecht zu erwerben. im gleichen Jahr belehnte ihn graf Johann von Fürsten-
berg mit einem teil des Burgstalls Waldau mit Zubehör. in der Falkensteiner Fehde 
war hans haugk, mittlerweile ehemann der anna von Falkenstein, helfer seines 
schwagers Jakob von Falkenstein-Falkenstein und des Hans von Falkenstein-
Ramstein gegen Jakobs onkel Konrad und hans’ stiefvater Brun von Kirneck, die 
wiederum durch graf Ludwig von Württemberg-urach unterstützt wurden. hans 
harter sieht im Verkauf des Burgstalls Waldau durch Bernhard haugk zu Waldau 

248 Liste der gläubiger des grafen Ludwig von Württemberg-urach (hsta stuttgart a 602 
nr. 282); Bündnisvertrag der gesellschaft mit st. georgenschild (hsta stuttgart a 602 
nr. 5189); zum Rottenburger hauptmann merk von hailfingen siehe tLa innsbruck 
 Parteibriefe P 963.

249 Maurer, Burg Waldau (1983), s. 83. 
250 ebd., s. 83 – 86; Kaufvertrag in hsta stuttgart B 203 Bü 6.
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an graf Ludwig am 9. dezember 1445 eine durch die militärische niederlage der 
anti-württembergischen Partei erzwungene transaktion251.
–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die schwäbischen Reichsstädte als 

helfer des herzogs albrecht Vi. von österreich nach dem 23. april 1449252.
–  Weitere Verbindungen: als hans von Rechberg ende 1447 mit graf ulrich  

von Württemberg-stuttgart um die Bedingungen des Verkaufs der herrschaft 
gammertingen-hettingen erwähnt, trat hans haugk zu Waldau als Rechbergs 
unterhändler auf253.

Hans (2), zu Sulz:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): um 1452 wird ein Hans Hagk zu Sultz als helfer 
des heinrich von geroldseck-sulz in dessen Fehde gegen den schwäbischen 
städtebund genannt. der Zusatz legt nahe, dass es sich nicht um den o. g. Hans 
(1) handelte, der sich maurer zufolge zwischen 1450 und 1475 in der Regel „zu 
Waldau“ nannte254. 

Jakob:

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die schwäbischen Reichsstädte wie 
Hans (1).

Dietrich (1):

dietrich haugk gehörte um die mitte des 15. Jahrhunderts zu den einflussreichsten 
Patriziern Rottweils, u. a. hatte er 1444 und 1446 das amt des schultheißen, 1441, 
1443, 1445, 1447 das des Bürgermeisters inne. Zugleich stand er mindestens 
1450 – 52 als Rat und Vogt zu hornberg im dienst der grafen von Württemberg-
urach bzw. gehörte der uracher Vormundschaftsregierung an. 1459 wurde er 
außer dem als württembergischer Vogt zu Karpfen bezeichnet. elisabeth von Rech-
berg erwähnt ihn 1460 in einer Beschwerde als anwesenden bei einer sitzung des 
hofgerichts Rottweil, in der sie den Fall einer ihrer Leibeigenen vortragen wollte255. 
–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): am 17. september 1452 stellten die durch hans 

251 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 68.
252 hsta stuttgart B 203 Bü 7.
253 Rechberg schickt Hans Hocken von Waldouwe, mynen lieben frund, am 30. november 

1447 zu graf ulrich nach stuttgart zur Verhandlung der Verkaufsbedingungen. hsta 
stuttgart a 602 nr. 6196.

254 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449). Vgl. Maurer, 
Burg Waldau (1983), s. 84 f.

255 Zur nennung als schultheiß und Bürgermeister zu Rottweil Elben, Patriziat (1964), s. 158, 
160; zu seiner erwähnung als württembergischer Rat und Vogt zu hornberg in den Jahren 
1450 – 1452 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), S. 928, 930, Schubring, 
herzoge von urslingen (1974), Reg. 573, s. 248 f. und hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2; 
nennung als Vogt zu Karpfen in einem schiedsspruch des grafen ulrich von Württem-
berg-stuttgart am 12. september 1459 (tLa innsbruck Parteibriefe P 962); elisabeths Be-
schwerde an das hofgericht in RuB 1, nr. 1244.
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von Rechberg und heinrich von eisenburg entführten Kaufleute georg ehinger 
und Rudolf muntprat dem dietrich haugk, Vogt zu hornberg, sowie melchior 
von Blumenegg einen schuldbrief über die 700 fl. Lösegeld aus, welche die bei-
den an Rechberg für ihre Freilassung gezahlt hatten256. 

Dietrich (2):

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): ein Dietrich Hagg der junger sagte am 21. april 
1452 den schwäbischen Reichsstädten als helfer des heinrich von Eisenburg die 
Fehde an. aufgrund des namenszusatzes von dietrich (2) einerseits und der he-
rausragenden stellung von Dietrich (1) im Patriziat der Reichsstadt Rottweil an-
dererseits erscheint es plausibel, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Personen handelt257. 

–  Weitere Verbindungen: hans von Rechberg erwähnt in einem schreiben an 
graf ulrich von Württemberg-stuttgart, dass er dietrich haugk in den Ver-
handlungen zum gammertinger güterverkauf als Bevollmächtigten nach stutt-
gart geschickt habe258. 

vom Haus (de Domo)

die herren vom haus stammten laut Kindler von Knobloch aus dem oberelsass, 
wo sie 1187 erstmals erwähnt werden. im spätmittelalter besaß die Familie dem-
nach güter im Breisgau, insbesondere in den habsburgischen Besitzungen Breisach 
(Lkr. Breisgau-hochschwarzwald) und Bellingen (heute Bad Bellingen, Lkr. Lör-
rach), wo über mehrere generationen hinweg teile der Familie ansässig waren. 
Zwei mitglieder der Familie, hannemann und hans Bernhard vom haus, fielen 
1386 auf habsburgischer seite bei der schlacht von sempach. im 15. Jahrhundert 
nahmen mehrere Familienmitglieder einflusspositionen in der habsburgischen 
Verwaltung der Vorlande ein, die auch im Zürichkrieg für ihre dienstherren 
 kämpften259.

Hans:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Laut Kindler von Knobloch 1440 Kastellan in 
thann, 1445 österreichischer Rat, im gleichen Jahr durch den Basler Rat aus der 
stadt verwiesen (vgl. Meyer von Hüningen, melchior von Blumenegg)260.

256 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2 bzw. stadt a ulm a 1117 nr. 14.
257 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
258 ebd., nr. 6196.
259 KvK 1 (1898), s. 553 f.
260 ebd., s. 554 sowie BuB 7 (1899), nr. 48, s. 62.
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Friedrich:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): unter Rechbergs Führung teilnahme am 
 überfall auf Brugg am 30. Juli 1444261. am 21. Juli 1445 vom Basler Rat zur un-
erwünschten Person erklärt wie hans.

Dietrich:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Laut Kindler von Knobloch 1444 durch den 
Basler Rat aus der stadt verwiesen262. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des hans von Rechberg am 8. november 1453, zuvor wahr-
scheinlich an einem unabgesagten überfall auf schaffhausen beteiligt (vgl. Hans 
Friedrich)263.

Hans Friedrich:

Laut Kindler von Knobloch ehemann der Beatrix von Blumenegg, 1450 habs-
burgischer Vogt zu ensisheim, 1461 und 1478 österreichischer Rat, 1457 schöffe 
eines Femegerichts, † nach 1495264. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 31. märz 1449265.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des hans von Rechberg am 8. november 1453, zuvor wahr-
scheinlich an einem unabgesagten überfall auf schaffhausen beteiligt (vgl. 
Dietrich)266. 

von Hausen

die genealogie der verschiedenen Familien dieses namens ist aufgrund seiner rela-
tiven häufigkeit wie bei den herren vom stein nicht völlig aufgearbeitet. die hier 
aufgeführten herren von hausen waren im 15. Jahrhundert offenbar Vasallen der 
Freiherren von Zimmern und dürften sich nach hausen im tal (heute gde. Beuron, 
Lkr. sigmaringen) bei messkirch genannt haben267.

261 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 185.
262 KvK 1 (1898), s. 554.
263 Weiterleitung des Fehdebriefs und nachricht von Rottweil an ulm am 9. november; 

hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.
264 KvK 1 (1898), s. 555.
265 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 413.
266 Weiterleitung des Fehdebriefs und nachricht von Rottweil an ulm am 9. november; 

hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4.
267 KvK 1 (1898), s. 553, 560 f.
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Konrad von Hausen zu Schörzingen:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): 1436 helfer 
des herzogs Reinhold Vi. von Urslingen in der Rosshaupter-Fehde268. 

Hans von Hausen, genannt Gleri (Glery; Gläri):

ein Gläri von Husen ist 1429 und 1455 träger eines zimmerischen Lehens in 
 schörzingen. Glärin von hausen erscheint außerdem zwischen 1413 und 1440 in 
verschiedenen Rottweiler urkunden, wo er als Knappe oder Junker bezeichnet 
wird. aus diesen nennungen geht u. a. hervor, dass er ein haus in Rottweil und ein 
grundstück in unmittelbarer nähe der stadt besaß. Kindler von Knobloch gibt an, 
dass ein gleri von hausen 1441 als adliger söldner in den dienst der stadt Kon-
stanz trat. Bei dem hier genannten hans von hausen genannt gläri handelte es sich 
wohl um den sohn dieses gleri von hausen, der ebenfalls bei Kindler erwähnt 
wird269. 
–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43), Sunthauser-

krieg (1446): Laut Kindler von Knobloch wurde „hans von hausen genannt 
glary“ 1443 mit der stadt Konstanz ausgesöhnt. am 22. Juni 1446 wurde Hans 
von Husen, genannt Glärin, gemeinsam mit einer ganzen Reihe von helfern des 
städtefeinds eberhard von Urbach durch das hofgericht Rottweil geächtet. 
hans von Rechberg setzte sich danach gegenüber dem hofgericht für eine auf-
hebung der acht gegen gläri ein. nach einem durch hans Randecker besiegel-
ten Brief gleris an die stadt Rottweil vom 1. august 1450 soll dies auch zugesagt, 
aber nicht eingehalten worden sein270.

268 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 451, s. 213 f.
269 am 11. april 1429 verlieh Freiherr hans von Zimmern zum ersten mal das gut des ver-

storbenen hans von meringen (möhringen?) in schörzingen an Gläri von Husen (FFad 
oa 24 Zimmern Kopialbuch i Fol. 264v). am 3. mai 1455 empfing ein Hans Glerin von 
Husen für sich und seine Brüder caspar, melchior und Balthasar zwei güter zu scherzin-
gen als Lehen von den herren von Zimmern (FFad oa 24 Zimmern Lehenbücher Vol. ii 
Fasc. 2 s. 49). nennung des gleri von hausen in RuB 1, nr. 790 (1413 nov. 2), nr. 809 
(1415 sept. 19), nr. 902 (1425 sept. 1), nr. 926 (1429 märz 12), nr. 980 (1434 mai 29), 
nr. 1036 (1440 nov. 14). Zur erwähnung des gleri von hausen als Konstanzer söldner 
KvK 1 (1898), s. 561.

270 Zur aussöhnung mit Konstanz 1443 KvK 1 (1898), s.561; zur erwähnung als helfer des 
eberhard von urbach hsta stuttgart B 203 Bü 6. evtl. war gläri bereits zuvor an der 
 gefangennahme von horber Bürgern in fürstenbergischem geleit beteiligt. am 1. august 
1450 wandte sich gläri mit einem Brief an die Reichsstadt Rottweil: sein gnädiger herr 
hans von Rechberg habe sich gegenüber Rottweil dafür eingesetzt, dass er aus der acht des 
hofgerichts entlassen werde. dem habe die stadt auch in einer tädigung zwischen ihr und 
gläri zugestimmt, danach habe gläri jedoch nichts mehr von den Rottweilern gehört. als er 
sich daher kürzlich bei hofrichter graf Johann von sulz erkundigte, ob das achturteil 
gegen ihn zurückgenommen worden sei, habe ihm dieser geantwortet, er wisse nichts davon, 
dass gläri aus der acht genommen worden sei. deswegen sei gläri in großer sorge, seines 
Leibs und Lebens vor den städten nicht sicher zu sein, und bitte Rottweil, ihn wie verab-
redet aus der acht zu lassen. hans Randecker siegelte für ihn. hsta stuttgart B 203 Bü 7.
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–  Fehden gegen Basel (1446 – 47): am 5. Juli 1447 wird Hanns von Husen, ge
nannt Gleri, durch andreas von Bossenstein mit der stadt Basel ausgesöhnt, die 
er als helfer des hans hug von oberkirch, genannt Böshanns befehdet hatte271. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 24. november 1448272. 

–  Fehde gegen die Johanniter (1449): absage an den Freiburger Johanniterkom-
tur hans stählin als helfer des hans von Rechberg vor dem 31. oktober 1449273.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des heinrich von eisenburg am 4. oktober 1451 sowie erneut als helfer des 
heinrich von geroldseck-sulz am 31. dezember 1452274. Bei der Belagerung  
von Burg Ramstein war gläri wohl einer der hauptleute der Burgbesatzung. 
der hauptmann der reichsstädtischen Belagerer, Jakob ehinger, berichtete am 
13. Juli 1452 nach ulm, er könne nit ferstan, daz niemen edler darin [in der Burg] 
sy. Man seit aber, es sy der Empfinger [vgl. Konrad und hans Empfinger] un(d) 
der Glerin un(d) der Prossin dinen. nach einem weiteren Bericht sollen nur acht 
mann der vierundvierzigköpfigen Besatzung lebend aus der beschossenen und 
brennenden Burg entkommen sein275. einer dieser acht überlebenden muss 
gläri gewesen sein, denn das hofgericht Rottweil verhängte am 8. Juli 1457 auf 
Klage mehrerer Bodenseestädte erneut die acht über ihn276.

–  Klingenberger Fehde (1464): im sommer 1463 wurde Hans von Husen genant 
Glery in Zürich aktenkundig, weil er einen streit mit einem Zürcher Bürger nicht 
vor dem dortigen stadtgericht, sondern vor graf heinrich von Lupfen, heinrich 
von Randegg oder hans ulrich von stoffeln als schiedsrichter betädigen wollte277. 
aus der zugehörigen Korrespondenz geht hervor, dass gläri sich weiterhin in 
hans von Rechbergs umgebung aufhielt und wohl in einer art dienstverhältnis 
zu ihm stand278. Glary und hans von Reischach-Dietfurt informierten am  
14. november 1464 eberhard von Klingenberg über den tod hans von Rech-
bergs279.

Hecht, Klaus ➞ Rancz, genannt Hecht, Claus

271 sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 1443 – 56.
272 dort als Hanns genant Glery; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), 

s. 399.
273 gLa Karlsruhe 120 nr. 901a.
274 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2 (Fehdebrief), Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
275 stadta ulm a 1117 nr. 26 (Zitat), 28.
276 RsQ 1, nr. 1884.
277 sta Zürich missiven B iV 1 1421 – 1489 nr. 40, 42.
278 Zürich schrieb 1463 einen sehr höflichen Brief an hans von Rechberg: Zürich habe sein 

schreiben wegen Glery erhalten, auch die hochmütige antwort Glerys. man hätte nicht 
erwartet, dass Rechberg glery eine solche antwort gestatte, die wile er sin wesen by úch 
hautt. Rechberg möchte doch bitte dafür sorgen, dass glery die stadt in Zukunft in Ruhe 
lasse. sta Zürich missiven B iV 1 1421 – 1489 nr. 41.

279 gLa 123/98, fol. 69; abdruck in Mone, Verhandlungen (1867), s. 275 f.
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von Heimenhofen

Konrad:

1428/29 als hauptmann einer Rittergesellschaft mit st. georgenschild im allgäu 
genannt280. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Wohl ende 
1438 begannen Konrad und Pantelin von heimenhofen wegen eines Pfahl-
bürgerstreits eine Fehde gegen die Reichsstadt Kempten, die bald auf deren Ver-
bündete ausgeweitet wurde (vgl. iii.3.3).

Pantaleon (Pentlin, Päntelin, Bäntelin):

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Zur Fehde mit 
Kempten siehe Konrad.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): markgraf Wilhelm von hachberg stellte Pente-
lin von heimenhofen am 12. august 1443 einen schuldbrief über 156 fl. rh. für 
Kriegsdienste im Zürichkrieg aus. am 30. Juli 1444 nahm er an dem von Rech-
berg und thomas von Falkenstein geführten überfall auf Brugg im aargau 
teil281. 

Grafen von Helfenstein

seit ca. 1100 nachweisbares hochadelsgeschlecht mit gleichnamigem stammsitz bei 
geislingen a. d. steige und herrschafsschwerpunkt im oberen und mittleren Fils tal. 
im Jahr 1356 beschlossen die Vettern graf ulrich V. und graf ulrich Vi. eine Real-
teilung ihrer herrschaft; nach den jeweiligen herrschaftsanteilen wurden ihre je-
weiligen Familienzweige später als Blaubeurer Linie bzw. als Wiesensteiger Linie 
bezeichnet. in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts verkauften die grafen große 
teile ihrer Besitzungen an ulm oder belasteten sie mit Krediten. als gründe für 
diese entwicklung wurden u. a. die Zerstörung und entvölkerung helfensteinischer 
Besitzungen durch die auseinandersetzungen zwischen den schwäbischen Reichs-
städten und Württemberg in den 1360er bis 1380er Jahren sowie mehrere Pest-
epidemien angeführt. nach zahlreichen Veräußerungen im Lauf des 15. Jahrhun-
derts gelang den Brüdern Ludwig und Friedrich von helfenstein-Wiesensteig 1480 
der Rückkauf der verpfändeten herrschaft Wiesensteig von Württemberg282.

280 Blezinger, städtebund (1954), s. 27.
281 soldquittung (tLa innsbruck Repertorium Z1, urkundenregesten, 1443 august 12); wei-

tere nachrichten bei Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 185.
282 Zur Familiengeschichte Gruber (Red.), grafen von helfenstein (1994), Ders., (Red.), ein 

staettlein ulmer gebieths (1996), Kerler, helfenstein (1840). Zu den güterverkäufen 
siehe ausführlich V.4.



455

Ulrich, zu Blaubeuren:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): im august 1452 nutzten hans von Rechberg  
und graf Ludwig von helfenstein-Wiesensteig offenbar die Burg Beilstein als 
Basis für Fehdehandlungen gegen die Reichsstadt Wimpfen. da graf ulrich von 
Württemberg-stuttgart Burg Beilstein am 1. dezember 1453 dem grafen ulrich 
von helfenstein-Blaubeuren als Leibgeding einräumte, könnte dies auf eine Be-
teiligung ulrichs an der eisenburg-Fehde hindeuten283.

Friedrich, zu Wiesensteig:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 
markgrafen albrecht von Brandenburg-ansbach am 10. august 1444284.

–  Klingenberger Fehde (1464): graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig 
kämpfte 1463/64 gemeinsam mit hans von Reischach-Dietfurt als helfer des 
Ludwig hafen von sonthofen in einer Fehde gegen die Bodenseestädte und 
 unterstützte vermutlich gleichzeitig hans von Rechberg und eberhard von 
Klingenberg gegen die grafen von Werdenberg-heiligenberg285. 

–  Weitere Erwähnungen: am 24. Februar 1446 erwirkte Konrad von Hornstein-
Grüningen die acht gegen graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig wegen 
eroberung und Zerstörung der Festung schatzberg286.

Ulrich, zu Wiesensteig:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die schweizer eidgenossenschaft als 
helfer des grafen Ludwig von Württemberg-urach287. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): im Juni 1445 
soll graf ulrich von helfenstein-Wiesensteig einem augsburger Bürger eine 
schweineherde im Wert von 300 fl. geraubt und auf die hiltenburg getrieben 
haben. der Vorfall kam auf einem städtetag der schwäbischen Reichsstädte zur 
sprache288.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): am 5. august 1449 trat graf ulrich von hel-
fenstein-Wiesensteig im Zweiten städtekrieg mit 30 Pferden und seinem anteil 
an schloss und herrschaft hiltenburg für ein jährliches dienstgeld von 1.500 fl. 
in den dienst des grafen von Württemberg-stuttgart. da sowohl die Reichsstadt 
ulm als auch Württemberg-stuttgart anteile an der ehemals helfensteinischen 

283 Verleihung von Beilstein an graf ulrich in sta LB B 95 Bü 27; zur nutzung der Burg in 
der eisenburg-Fehde siehe Ludwig.

284 Bei hans Fründ, s. 286: „1446“; wahrsch. verschrieben für „1444“ (vgl. denselben irrtum 
bei dienern der grafen von Württemberg, außerdem absage des markgrafen selbst am 10. 
august 1444 in sta Luzern urk. 231/3344).

285 FuB 6 (1889), nr. 271, s. 430. Vgl. iii.9.2.
286 sta LB B 95 Bü 27.
287 sta Luzern urk. 231/3345, bei hans Fründ, s. 288 fälschlich „1446“.
288 Bericht der Reichsstadt ulm an Rottweil über den vergangenen städtetag vom 24. Juni 

1445; hsta stuttgart B 203 Bü 6.
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stadt Wiesensteig besaßen, galt diese im Krieg als neutral, wurde jedoch in der 
Karwoche 1450 durch graf ulrich von helfenstein-Wiesensteig annektiert. da-
raufhin beschwerte sich die Reichsstadt ulm nach Kriegsende bei graf ulrich 
von Württemberg-stuttgart und forderte bei ihm als herrn des helfensteiners 
die herausgabe des ulmischen drittels. auch König Friedrich iii. fordert den 
Württemberger im november 1450 auf Klage ulms zur Rückgabe auf. darauf-
hin nahm Württemberg dem helfensteiner Wiesensteig gewaltsam wieder ab 
und setzte ulm in seine früheren Rechte ein289.

Ludwig, zu Wiesensteig:

–  Stickel-Fehde (1440): ein nicht identifizierter graf von helfenstein, möglicher-
weise Ludwig, nahm auf seiten des grafen heinrich von Lupfen 1440 am Bi-
schof-heinrich-Krieg teil290.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Vor dem 31. august 1443 trat graf Ludwig auf 
Veranlassung des habsburgischen Landvogts, markgraf Wilhelm von hachberg, 
in österreichische dienste. in einem Brief wurde festgelegt, dass Ludwig bis zum 
nächsten Johannistag 955 fl. dienstgeld erhalten sollte. dieser Brief wurde u. a. 
durch hans von Rechberg-hohenrechberg und Friedrich vom Haus, dem 
 hofmeister des Landvogts, besiegelt291. nach der katastrophalen schlacht von 
st. Jakob an der sihl war mit hans von Rechberg ein graf von helfenstein unter 
den adligen, denen die Bewachung der Zürcher stadttore übertragen wurde – 
wahrscheinlich ist Ludwig gemeint292. ein graf von helfenstein, vermutlich 
Ludwig, erhielt für sich und seine zwölf Reiter um 1444/45 Zehrgeld von einem 
amtmann des herzogs albrecht Vi. von österreich293. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): graf Ludwig von helfenstein-Wiesensteig trat 
auf seite der Fürsten mit 23 helfern in den Zweiten städtekrieg ein294. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage als helfer des heinrich von eisenburg  
am 21. april 1452. ein Brief der Reichsstadt esslingen vom 12. september 1452 
erwähnt außerdem gemeinsame Fehdehandlungen graf Ludwigs und hans von 
Rechbergs von Burg Beilstein aus gegen Wimpfen in diesem sommer295.

289 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 110 f., 154 – 156.
290 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 353. schuhholz vermutet hinter dieser nennung graf Ludwig 

von helfenstein-Wiesensteig; Schuhholz, Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), 
s. 43.

291 sta LB B 95 Bü 27 nr. 103 bzw. RmB 2 (1901), nr. 1877; vgl. außerdem Schuhholz, 
Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), s. 43.

292 Klingenberger chronik, s. 331 bzw. RmB 2 (1901), nr. 1852. Vgl. Schuhholz, Ludwig 
(iX.), graf von helfenstein (1994), s. 45.

293 RmB 3 (1907), nr. 6387. im gleichen Kontext wird auch die Zahlung von Zehrgeld an 
hans von Rechberg erwähnt. Vgl. Schuhholz, Ludwig (iX.), graf von helfenstein 
(1994), s. 46.

294 hsta stuttgart a 602 nr. 4369; vgl. Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 156.
295 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Brief der Reichsstadt esslingen vom 12. september 

1452 sowie Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
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–  Weitere Verbindungen zu Rechberg: am 24. Juni 1457 trat graf Ludwig von 
helfenstein-Wiesensteig in den dienst des grafen ulrich von Württemberg-
stuttgart296.

Hennßler, Jakob

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): am 13. märz 
1441 mit herzog Reinhold Vi. von urslingen Fehdehelfer des heinrich Wetzel 
von überlingen gegen die stadt Konstanz297.

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als Fehdehelfer des Wilhelm 
von grünenberg] am 14. dezember 1448298.

Hohenzollern-Hechingen siehe Grafen von Zollern

von Hornstein

seit dem 11. Jahrhundert belegtes adelsgeschlecht mit ursprünglichem herr-
schaftsschwerpunkt um die Burgen hornstein und hertenstein (Lkr. sigmaringen). 
im späten mittelalter war die Familie in sehr viele Linien verzweigt, deren mitglie-
der über Besitz auf der schwäbischen alb, in oberschwaben, allgäu und hegau 
verfügten299.

Jos, zu Schatzberg:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 
grafen ulrich von Württemberg-stuttgart am 10. august 1444300.

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als Fehdehelfer des Wilhelm 
von grünenberg] am 31. märz 1449301.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die Reichsstadt Rottweil als helfer 
des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart am 22. august 1449. Bereits am 
21. september 1449 wurde Burg hohenberg durch Rottweiler truppen erobert 
und geschleift. am 2. dezember 1449 quittierte Jos von hornstein der herr-
schaft Württemberg die Zahlung von 62 fl. seines Jahrsolds302.
herzog albrecht Vi. von österreich nahm den schlossbruch von hohenberg 
zum anlass, der Reichsstadt Rottweil am 23. april 1450 die Fehde anzusagen, da 
die Burg eine österreichische Pfandschaft gewesen war, und stellte sich damit 

296 Schuhholz, graf Ludwig (iX.), graf von helfenstein (1994), s. 50 f.
297 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 545, s. 239: „Jakob henßler aus der 

schiltach“.
298 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 404.
299 ausführliche darstellung in Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911).
300 sta Luzern Rep. 21/1 urk. 8 nr. 231/3343.
301 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 412.
302 hsta stuttgart B 203 Bü 7; Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 166; 

soldquittung (WR 2497).
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endgültig auf die seite der städtefeindlichen Fürsten im städtekrieg. nach Been-
digung des Krieges durch die Bamberger Richtung prozessierte herzog albrecht 
um entschädigungszahlungen mit Rottweil. am 26. dezember 1452 beugte sich 
Rottweil schließlich einem schiedsspruch des pfälzischen Kurfürsten Friedrich i. 
und erklärte sich zur Zahlung von 8.000 fl. entschädigung für den schlossbruch 
sowie 200 fl. entschädigung für die tötung von zwei Villinger Kriegsknechten 
bereit303.

–  Klingenberger Fehde (1464): aufgrund strittiger erbansprüche an Burg und 
dorf göffingen entstand um 1463 ein Konflikt zwischen Jos und seinem Ver-
wandten einerseits und Berthold vom Stein, Wolf speth und Friedrich sturm-
feder andererseits. nachdem Berthold vom stein sowohl hug als auch Jos in die 
acht gebracht hatte, sagten die beiden hornsteiner ihm Fehde an und entführten 
zwei seiner Verbündeten, ernst von Freyberg und hans von stotzingen. da 
beide gefangenen mitglieder der gesellschaft mit st. georgenschild waren, be-
schwerte sich die gesellschaft in einem schreiben vom 19. april 1464. Vor dem 
15. Januar 1465 leisteten graf heinrich von Lupfen, graf Jos niklas von Zollern 
und andere eine Bürgschaft für die Freilassung des hans von stotzingen304. der 
Konflikt Jos von hornsteins mit der gesellschaft lässt aufgrund seiner gleich-
zeitigkeit mit der Klingenberger Fehde auf eine parallele interessenlage zwischen 
ihm und hans von Rechberg schließen, die unter Berücksichtigung ihrer frühe-
ren Kooperation auch in diesem Kontext eine Vernetzung nahelegt.

–  Weitere Fehden: am 8. dezember 1441 schloss Jos von hornstein-schatzberg 
einen Frieden mit Konrad von Weitingen, mit dem er zuvor in Fehde stand305. 
1442 wurde Burg schatzberg infolge einer Fehde mit Württemberg erobert, ein 
ereignis, das vor dem hintergrund der parallelen auseinandersetzungen Würt-
tembergs oder württembergischer diener mit den herren von geroldseck-sulz, 
Veit von eisenburg und den herren von Falkenstein gesehen werden muss. am 
28. august 1442 sagten beide grafen von Württemberg dem hans schwarz-
schneider, Konrad von hornstein und den teilhabern der Burg schatzberg die 
Fehde an, nachdem sie ihnen zuvor eine vierzehntägige Frist eingeräumt hatten, 
dem Bischof Peter von augsburg sein von schatzberg aus geraubtes gut zurück-
zugeben, die jedoch ergebnislos verstrichen war. nachdem die grafen Ludwig 
und ulrich von Württemberg vor Burg schatzberg gezogen waren und sie erobert 
 hatten, leisteten Jos und Konrad von hornstein, Konrad scharpf von Freuden-
berg und Klaus schwarzschneider ihnen am 12. september 1442 einen urfehde-
schwur306. 

303 hsta stuttgart B 203 Bü 7; Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 163, 
166.

304 ebd., s. 109, 167 – 171.
305 hsta stuttgart B 203 Bü 6.
306 absage Württembergs (hsta stuttgart a 602 nr. 4356 f.); urfehdeschwur hsta stuttgart 

(a 153 adel i nr. 86). Vgl. Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1768), Beil. 67, 
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–  Weitere Verbindungen zu Rechberg: am 10. august 1440 kaufte Jos von 
hornstein zu schatzberg hans von Rechberg für die summe von 150 fl. dessen 
ansprüche an einem Weiher zu Langenenslingen ab. Rechberg erklärte darauf-
hin am 18. november seine spänne und Zwietracht mit Jos von hornstein für 
vertragen307.
am 26. april 1444 stellte hans von Rechberg dem Jos von hornstein einen schad-
losbrief dafür aus, dass hornstein für ihn wegen eines Kredits von 3.000 fl. gebürgt 
hatte. direkt im anschluss bat er hornstein, sein siegel an den zugehörigen haupt-
brief für diebold von Bernhausen zu hängen, damit dieser weitergeleitet werden 
könne. Jos garantierte außerdem anlässlich des Verkaufs der herrschaft gammer-
tingen-hettingen am 2. dezember 1447 gegenüber graf ulrich von Württemberg 
als Bürge Rechbergs für dessen erfüllung der Vertragsbedingungen308.
Weitere Berührungspunkte waren Jos’ eheverbindung zu anna von Rechberg, 
Rechbergs involvierung in Jos’ Versuche, Burg ober-hohenberg zu halten und 
ihre gemeinsame gegnerschaft zu diversen adligen in habsburgischen diens-
ten309.

Konrad, zu Grüningen:

–  Allgemein: Konrad von hornstein-grüningen war beim tod seiner eltern noch 
unmündig. nachdem seine Vormünder seinen Besitz verkauft hatten, lebte er bei 
seinem Vetter hans iV. von hornstein-schatzberg, dem Vater von Jos310.

–  Fehdeführung vor 1436: 1431 absage als helfer des ulrich Werkmeister gegen 
die stadt Konstanz. am 19. Januar 1434 unterrichtete Kaiser sigismund von 
Basel aus die Reichsstadt Rottweil von einem Raubüberfall, an dem Konrad von 
hornstein beteiligt war, und ermahnte sie, adlige und nichtadlige, die für solche 
taten verantwortlich seien, wie gemeine straßenräuber zu behandeln311. 

–  Weitere Fehden: Zu seiner Fehde mit Württemberg nach dem Raub an Bischof 
Peter von augsburg siehe Jos.

s. 118 f. (transkription); Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 163 (Re-
gest). Laut einer undatierten notiz soll Konrad von hornstein wegen der eroberung spä-
ter eine Klage gegen graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig geführt haben (ebd., 
s. 118).

307 Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 162; hsta stuttgart a 153 adel i 
nr. 124.

308 Zur Bürgschaft gegenüber diebold von Bernhausen siehe hsta stuttgart B 203 Bü 6; tw. 
Regest bei Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 163; zum Verkauf von 
gammertingen-hettingen Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 177; Kan-
ter, hans von Rechberg (1902), Reg. 92b, s. 161.

309 dazu ausführlich V.5.4.
310 Hornstein-Grüningen, die von hornstein (1911), s. 115 f.
311 ebd., s. 116.
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Wilhelm, zu Neufra:

–  Stickel-Fehde (1440): absage an Bischof heinrich von Konstanz als helfer des 
Konrad stickel am 29. september 1440312.

Imholz

Ulrich:

ulrich imholz, ein Konstanzer Bürger, verfolgte eine seit 1415 urkundlich nach-
weisbare Karriere als Färber und textilunternehmer, die ihn wiederholt mit der 
Zunft der Konstanzer Leinenweber in Konflikt brachte, weil er selbst garn auf-
kaufen und von angestellten Webern weiterverarbeiten ließ. sein wichtigster ge-
schäftspartner und späterer hauptgläubiger war die Ravensburger handelsgesell-
schaft, insbesondere die in Konstanz ansässigen Konrad und Lütfried muntprat. 
1428 stieg er mit Konrad Stickel in den Konstanzer Rat auf und verließ die stadt 
wie stickel im Jahr 1435. grund war vermutlich ein drohender Konkurs, denn er 
soll seinen gläubigern einen schuldenberg von angeblich 80.000 fl. hinterlassen 
haben. auf eine kaiserliche geleitzusage hin begab sich imholz im november 1437 
nach Konstanz zurück, um sich mit seinen gläubigern zu einigen, wurde dort 
 jedoch am 13. dezember durch einen seiner gläubiger, den Patrizier hans Lind, an 
einem der stadttore entführt und nach gottlieben verschleppt, einer im Besitz des 
Bischofs befindlichen Burg im thurgau, vermutlich mit Wissen des Bischofs. nach 
intervention des Rates der stadt Konstanz gegen die geleitverletzung wurde er 
wieder freigelassen. danach scheint er eine Zeitlang weiter in Konstanz gelebt zu 
haben, gab jedoch im Juli 1444 sein Bürgerrecht auf und verschwand aus der 
stadt313.
–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 

als helfer des Konrad stickel am 4. oktober 1440, gemeinsam mit hans von 
Rechberg und graf heinrich von Lupfen314.

Ulrich der Jüngere:

ulrich imholz der Jüngere – vielleicht ein sohn des oben genannten Fehdehelfers 
von Konrad stickel, jedenfalls ebenfalls in Konstanz sesshaft – scheint mitte der 
vierziger Jahre zu hans von Rechbergs näherem umfeld gehört, sich aber später 
gegen ihn gewendet zu haben. Laut einem Brief imholz’ an graf alwig von sulz 
vom 14. mai 1445 hatte imholz hans von Rechbergs Knecht Jörg Busch zu graf 
alwig geschickt, um eine Ladung von drei Zentnern safran in empfang zu neh-

312 ebd., s. 111.
313 Maurer, ulrich imholz (1915), s. 91 – 100, 103; Gothein, Wirtschaftsgeschichte des 

schwarzwaldes (1892), s. 523; gebhard dacher, s. 549, 567, ausführlicher s. 575 f.
314 FuB 6 (1889), nr. 220.1, s. 354., dort 29. september 1440; korrigiert bei Marolf, hans von 

Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, s. 255.
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men. Busch kehrte jedoch nur mit einem Zentner und 21 lb. safran zurück, worü-
ber sich imholz bei graf alwig beschwerte315.

aus unbekannten gründen – vielleicht in Zusammenhang mit dem Verschwin-
den seiner safranladung – verklagte ulrich imholz der Jüngere hans von Rechberg 
am 18. Juli 1448 vor dem hofgericht Rottweil und erwirkte eine anleite auf dessen 
Besitz. es folgte ein mehrjähriger Rechtsstreit, in dem imholz seine ansprüche 
gegen Rechberg letztlich nicht durchsetzen konnte316.

Jäger, Hans

–  Himmeli-Fehde I (1438 – 40): im Juni 1440 beraubte hans Jäger, der in der him-
meli-Fehde der stadt Zürich abgesagt hatte, den Zürcher Ratsschreiber Jakob 
von cham. die stadt reagierte darauf mit einer Beschwerde an hans von Rech-
berg, der zuvor mit Zürich einen Frieden geschlossen hatte und eine Beteiligung 
an dem Vorfall leugnete317. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an  
die schwäbischen Reichsstädte als helfer der gebrüder von heimenhofen am 
20. mai 1441, gemeinsam mit hans von Rechberg und anderen318.

Jud, von Tübingen (Tuwingen), Michel

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an die stadt Basel [als Fehdehelfer des 
Wilhelm von grünenberg] am 14. dezember 1448319. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als 
 helfer des heinrich von geroldseck-sulz am 21. april 1452320. 

Kaspar, von Bernang, Ambrosius (Brosy)

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43), Sunthauser-
krieg (1446): Brosi Kaspar wird als Knecht des heinz Schilling erwähnt und 
zugleich als helfer des eberhard d. Ä. von Urbach durch das Rottweiler hof-
gericht geächtet321. 

315 sta schaffhausen, Korrespondenzen der grafen von sulz nr. 6.
316 hsta stuttgart B 203 Bü 7. dazu ausführlich V.5.5.
317 Marolf, hans von Rechberg (2006), Regesten 1440 Juni 27, 1440 Juni 28 (a) und (b), 1440 

Juni 30, 1440 Juli 4, 1440 Juli 5 und 1440 Juli 19, s. 251 ff.
318 stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131 bzw. stadta strasbourgaa 240 Fol. 4.
319 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 404.
320 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
321 hsta stuttgart B 203 Bü 6; vgl. iii.4.2.
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von Keppenbach

ministerialengeschlecht, 1161 zuerst als dienstleute der markgrafen von Baden, 
später der grafen von urach erwähnt, mit sitz spätestens seit dem 13. Jahrhundert 
auf der schwarzwaldburg Keppenbach (gde. Freiamt, Lkr. emmendingen). im  
15. Jahrhundert gehörten sie zum dienstadel der habsburger322.

Hans Dietrich:

–  Fehdeführung vor 1436: Parteigänger der herren von Geroldseck-Sulz in der 
geroldsecker Fehde 1420 – 23 gegen die schwäbischen Reichsstädte und die 
herrschaft Württemberg. 1426 beurkundete er, den herzog Reinhold Vi. von 
Urslingen in die Lehensgemeinschaft der Burg Keppenbach aufgenommen zu 
haben. dieser sachverhalt könnte erklären, warum Burg Keppenbach durch 
 urslingen sowie georg von Geroldseck-Sulz zunächst in der enne-Fehde, dann 
in den auseinandersetzungen mit Basel 1446/47 genutzt wurde: die teilhabe an 
Keppenbach könnte mit dem erbe urslingens bei seinem tod 1442 an die herren 
von geroldseck-sulz gelangt sein323.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an die 
Reichsstadt nürnberg als helfer des herzogs Reinhold Vi. von Urslingen und 
helfershelfer des Werner Rosshaupter am 13. Juli 1436324. 

Walter:

–  Fehdeführung vor 1436: Walter von Keppenbach unterstützte herzog Rein-
hold Vi. von Urslingen, als dieser mit dem markgrafen Bernhard von Baden die 
elsässischen Reichsstädte befehdete. dies geht aus einem Brief der stadt straß-
burg an den herzog vom 29. april 1429 hervor, in dem sich die stadt über einen 
von Walter begangenen Viehraub beschwerte, der gegen einen am 21. Juni 1428 
geschlossenen Waffenstillstand verstoßen habe325. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): ein Walter von Keppenbach erscheint in einer un-
datierten reichsstädtischen Feindsliste von ca. 1451/52, welche Fehdegegner aus 
dem Kontext der eisenburg-Fehde dokumentiert326. Zu möglichen Besitzrechten 

322 Dennig-Zettler/Schomann, Keppenbach (2003), s. 237 – 241; KvK 2 (1905), s. 270.
323 Zur Parteinahme hans dietrichs in der geroldsecker Fehde Steinhofer, neue Wirten-

bergische chronik 2 (1746), s. 699; zur aufnahme urslingens in die Lehensgemeinschaft 
von Burg Keppenbach Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 341, s. 182. Zur 
nutzung von Keppenbach in den Fehden gegen Basel vgl. V.5.3 sowie die einträge zu 
 urslingen und geroldseck-sulz.

324 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 451, s. 213 f.
325 ebd., Reg. 361, s. 187.
326 die Liste nennt lediglich Feinde der Reichsstädte ohne datierung oder weitere spezifi-

zierung. der name Walters von Keppenbach steht darin jedoch neben Personen, die dank 
der parallelen überlieferung datierter Fehdebriefe eindeutig den helfern Rechbergs zuge-
ordnet werden können, die zwischen oktober 1451 und april 1452 den Reichsstädten die 



463

des herzogs von Urslingen und der herren von Geroldseck-Sulz an Burg Kep-
penbach siehe Hans Dietrich.

von Klingenberg

seit den sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts nachgewiesenes, 1583 ausge storbenes 
niederadliges geschlecht mit ursprünglichem herrschaftssitz auf Burg Klingen-
berg bei homburg (Kt. thurgau) und dienstbeziehungen zunächst zu den Bischö-
fen von Konstanz, dann den habsburgern. durch Wahrnehmung von Ämtern im 
dienst der herzöge von österreich sowie des Reichs konnten die herren von 
Klingenberg vom 14. Jahrhundert bis zum ende der Regierungszeit Kaiser 
 sigis munds 1437 ihren Besitz vermehren, der zuletzt u. a. Burg hohentwiel bei 
singen und Burg hohenklingen mit der stadt stein am Rhein umfasste. nach 1437 
verringerte sich dieser Besitz erheblich durch zahlreiche güterverkäufe und Kredit-
aufnahmen327.

Hans: 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): nach dem 
überfall auf reichsstädtische Kaufleute am untersee durch die Fehdehelfer der 
Brüder von heimenhofen im mai 1441 wurde der großteil der Beute in der stadt 
stein am Rhein gelagert, die hans und albrecht von Klingenberg gehörte. Beim 
Vergeltungsfeldzug der Reichsstädte konnten die Brüder die Reichsstädte davon 
überzeugen, dass sie mit dem überfall nichts zu tun hatten, sodass stein geschont 
wurde. nachdem sich allerdings hans von Klingenberg im Winter 1441/42 an 
Plünderungen der städtefeinde beteiligt hatte, wurden seine stadt und Burg ten-
gen im Frühjahr 1442 zum Ziel eines erneuten reichsstädtischen straffeldzugs328. 
hans von Rechberg brachte seine Beute aus einem überfall auf Kaufleute aus 
Ravensburg am 5. Juni 1443 auf klingenbergisches gebiet329.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): im Februar 1452 vermittelte hans von Klingenberg 
mit anderen adligen die aushandlung des Lösegelds für die durch hans von 
Rechberg und heinrich von eisenburg auf Burg Ramstein entführten Kaufleute 
georg ehinger und Rudolf muntprat. am 11. Juni 1455 beschwerte sich die stadt 
schaffhausen in einem Brief an ulm darüber, dass hans von Klingenberg ihre 

Fehde ansagten (z. B. märk von hailfingen sowie heinrich, den Knecht des hans von 
First). hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).

327 Leonhard, Klingenberg (2007); Bittmann, Familie von Klingenberg (1990), s. 104 – 126, 
Ders., Kreditwirtschaft und Finanzierungsmethoden (1991), Bumiller, hohentwiel 
(1990).

328 Blezinger, städtebund (1954), s. 82. 
329 Schulte, Ravensburger handelsgesellschaft i (1923), s. 437; vgl. Regest 1443 Juni 15 und 

1443 Juli 1 bei Blezinger, städtebund (1954), s. 156.
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Feinde unterstütze und in seiner stadt stein am Rhein aufnehme, ein Vorwurf, 
gegen den sich hans am 16. Juli in einem Brief an den städtebund verteidigte330. 

–  Thurgaukrieg: hans von Klingenberg führte herzog sigmund von österreich-
tirol im Krieg gegen die eidgenossen angeblich 800 Reiter zu und geriet 1461 
wegen ausstehender Forderungen mit sigmund in Konflikt.331

–  Weitere Verbindungen: hans von Klingenberg erscheint als Bürge oder Zeuge in 
einigen durch hans von Rechberg ausgestellten urkunden, etwa am 6. märz 1441 
als Zeuge bei dem Verkauf von hettingen an Konrad vom stein zu göffingen, am 
25. mai 1444 als mitgülte Rechbergs gegenüber dietrich von Bernhausen wegen 
Rechbergs schuld in höhe von 3.000 fl. und gegenüber egg von Reischach wegen 
Rechbergs schuld in höhe von 250 fl. sowie laut sattler als Bürge für Rechberg  
in dessen Verkauf der herrschaft gammertingen-hettingen an Württemberg am 
2. dezember 1447. dabei nennt er hans von Rechberg in dem dokument von 
1444 seinen schwager, wohl aufgrund seiner ehe mit Walburg geb. truchsessin 
von Waldburg, der schwester von Rechbergs erster ehefrau Verena332.

Eberhard:

sohn von Hans, † vor 1496333. 

–  Reichskrieg gegen Bayern und Kurpfalz (1461 – 63): in den ersten auseinan-
dersetzungen zwischen Württemberg und Bayern vor erklärung des Reichs-
kriegs gegen die Wittelsbacher nahm eberhard um 1459/60 auf württember-
gischer seite teil: am 20. august 1460 quittierte er der herrschaft Württemberg 
die erstattung von 24 fl. für Pferdeschaden334. den nachmaligen württember-
gischen Feldhauptmann hans von Rechberg dürfte eberhard bereits zuvor als 
schwager seiner mutter kennengelernt haben (vgl. Hans). 

–  Klingenberger Fehde (1464): absage an graf hans von Werdenberg-heiligen-
berg und die gesellschaft mit st. georgenschild als hauptsächer nach dem  
11. Juni 1464335.

330 Zur aushandlung des Lösegeldes für ehinger und muntprat siehe ulmer Bericht über  
die gefangenschaft der beiden vom 12. april 1452 (hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2); 
Beschwerde schaffhausens (WR 5719); antwort des hans von Klingenberg (WR 5724).

331 tLa innsbruck urkunden i nr. 6061 – 6081.
332 Verkauf von hettingen 1441 (hsta stuttgart a 602 nr. 6189); zur Kreditaufnahme Rech-

bergs bei Bernhausen und Reischach 1444 Maurer, archivinventar Reischach (1967), 
s. 14, u 28; zum güterverkauf von 1447 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), 
s. 177, Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 92b, s. 161. Zu den Verwandschaftsver-
hältnissen KvK 2 (1905), s. 301.

333 KvK 2 (1905), s. 301.
334 WR 2689.
335 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 334 sowie ausführlich iii.9.1, V.7.1.
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Kobelbach [von Offenburg], Hans

–  Fehdeführung vor 1436: 1435 mit georg von Geroldseck-Sulz helfer der herr-
schaft Württemberg in der Landschad-Fehde336.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
heinrich von stoffeln, hohenbergischem amtmann in der herrschaft hohen-
berg, als helfer des georg von Geroldseck-Sulz bzw. helfershelfer des hans 
Branthoch am 15. november 1438. am 13. märz 1441 mit herzog Reinhold Vi. 
von Urslingen Fehdehelfer des heinrich Wetzel von überlingen gegen die 
Reichsstadt Konstanz337.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des heinrich von geroldseck-sulz am 16. april 1452338.

von Königsegg zu Wartstein, Walter:

Laut Boxler † um 1451339.
–  Himmeli-Fehde I (1438 – 40): absage an Zürich als helfer hans von Rechbergs 

[und helfershelfer des ulrich himmeli] am 22. september 1439340.
–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 

als helfer des Konrad stickel am 4. oktober 1440, gemeinsam mit hans von 
Rechberg und graf heinrich von Lupfen341.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): 1439 ist Walter 
als Fehdegegner der Reichsstadt memmingen dokumentiert, 1441 erneut als 
städtefeind im Zuge des Bodenseefeldzugs der schwäbischen Reichsstädte. am 
21. Februar 1444 wird die entführung des altbürgermeisters von esslingen, 
Klaus Kreidweiß, durch Walter von Königsegg und hans von Breiten-Landen-
berg auf dem städtetag des schwäbischen städtebundes thematisiert342.

–  Himmeli-Fehde II (1443 – 46), Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Von april bis 
Juni versuchte die Reichsstadt Lindau einen gütlichen tag zwischen Walter von 
Königsegg und der stadt st. gallen zu vermitteln, vermutlich ohne erfolg. am  
2. Januar 1445 schickt Lindau folgende nachricht: man habe erfahren, dass Wal-
ter von Königsegg sanktgallischen Besitz vor Buchhorn geraubt und nach Bre-
genz geführt habe, st. gallen müsse sich daher beeilen, das gut aus Bregenz zu-

336 hsta stuttgart a 602 nr. 4351.
337 absagen aus der Branthoch-Fehde 1438 in hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1; zur Fehde 

gegen Konstanz 1441 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 545, s. 239: „Jakob 
henßler aus der schiltach“.

338 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 2.
339 Boxler, Reichsgrafen zu Königsegg (2005), s. 21.
340 sta Zürich c i nr. 1615; Regest bei Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 246.
341 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354, dort „29. september 1440“; korrigiert bei Marolf, hans von 

Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, s. 255.
342 Boxler, Reichsgrafen zu Königsegg (2005), s. 20; Marolf, hans von Rechberg (2006), 

s. 119; Blezinger, städtebund (1954), s. 158.
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rückzufordern. am 10. dezember 1445 besiegelt Rudolf Besserer aus Ravensburg 
eine ausrichtung zwischen st. gallen und Walters Fehdehelfern Jos und hans 
Pfau sowie Klaus hecht343.

–  Weitere Erwähnungen: Königsegg traf 1444 mit hans von Rechberg zu einer 
schlichtung zusammen, deren gegenstand in einem etwas rätselhaften Protokoll 
dokumentiert ist: am 30. dezember kamen Rechberg und Königsegg vor Burk-
hard von homburg, der mit zwei gleichen Zusätzen – Veit von Asch auf seiten 
Rechbergs, Ludwig von Rottenstein auf seiten Königseggs – darüber entschei-
den sollte, ob Rechberg verpflichtet sei, der Forderung Königseggs nach ain 
kuntschafft über eine angelegenheit nachzugeben, die einen gewissen eberhard 
stuber betraf. aufgrund eines herzog albrecht von österreich geschworenen 
eids musste Rechberg aussagen und gab eine etwas obskure geschichte zu Pro-
tokoll, die sich sieben bis neun Jahre zuvor in ulm zugetragen haben sollte. 
demnach sei stuber damals mit einer großen summe gulden in die stadt gekom-
men. offenbar hatte Jakob truchsess von Waldburg ihn betädingt, einen teil 
dieses geldes seinem Vater (unklar, ob stubers, Rechbergs oder Waldburgs) zu 
geben. stuber und Rechberg begannen miteinander ein glücksspiel mit geldein-
sätzen zu spielen, stuber verspielte sein geld, bat Rechberg, ihm 30 gulden zu 
leihen, bot sein eigenes Pferd als sicherheit und gelobte, uss des funakers huse zu 
Ulme (offenbar das Wirtshaus, wo beide logierten und ihr spiel spielten) nit zu 
komen, bis das er im dieselben dryssig guldin bar und samenhafft wider gegeb(e)n 
und bezalet hette. er, Rechberg, sei am darauffolgenden morgen zum ulmer 
Rathaus gegangen, und musste bei seiner Rückkehr zu des funakers huß feststel-
len, dass stuber das haus verlassen hatte. daraufhin seien zwei seiner Knechte 
stuber nachgelaufen. stuber habe die Flucht ergriffen, wurde von den Knechten 
jedoch gefasst und vor ihn gebracht. als Rechberg stuber wegen seiner Flucht 
zur Rede stellte, habe stuber geleugnet, geflohen zu sein344. Weitere informatio-
nen zum Kontext von Rechbergs aussage fehlen.
Wie hans von Rechberg stand auch Walter von Königsegg offenbar zeitweise in 
Konflikt mit der gesellschaft mit st. georgenschild. Folgenden Bericht schickte 
die Reichsstadt Leutkirch am 10. Juli 1444 nach Rottweil: Walter von Königsegg 
sei am 16. Juni gegen drei uhr nachmittags mit acht Reisigen in die stadt geritten 
und habe dort herberge genommen, nachdem man ihm geleit zugesichert hatte. 
um die abendessenszeit desselben tages kamen neun adlige mit 24 Reitern 
unter der Führung des hauptmanns der Rittergesellschaft mit st. georgenschild 
in oberschwaben an der donau, Ritter Peter von Freyberg, an den toren der 
stadt an, darunter ulrich und georg von heimenhofen, und begehrten ebenfalls 
geleit für einen aufenthalt in Leutkirch. da der Leutkircher Bürgermeister um 
eine Feindschaft zwischen beiden gruppen wusste, versuchte er, die neuan-

343 stadta st. gallen truhe XXXi nr. 37.
344 stadta ulm urkunden nr. 863 (1444 dezember 30). 
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kömmlinge zunächst außerhalb der tore zu halten, um Ärger zu vermeiden. 
diese jedoch reagierten schneller als die torwächter und ritten mit uffgeseczten 
ysenhütten, ir spies und armbrost in iren henden, gewegenlich und wol gerüst in 
ainen huffen in unser stat ains röschen trabens fúr das wirczhus, als ob sy hinin 
weltent, da der Kúngseker zuo herberg was. da die Wirtshaustür daraufhin eilig 
verschlossen wurde, wandte sich Peter von Freyberg an den Bürgermeister und 
fragte ihn, ob man inen gúnnen wölt, Walthern von Kúngsek an zuo fallen, wan er 
sy bekriegte, und were ain lanndzwinger etc. als der Bürgermeister sich wand, 
fügte Ludwig von Rottenstein hinzu:  Lieber burgermaister, ir hörent wol, was 
der hoptman mit úch rett. Duond ir das, das ist uns lieb. Tuond irs aber nit, so wöl
lent wir in doch gehapt haben. nach einem  unfreundlichen Wortwechsel konnte 
der Bürgermeister jedoch seine autorität durchsetzen, sodass Walter von König-
segg unbehelligt blieb; allerdings verließen seine Feinde die stadt nicht ohne 
drohungen. der beunruhigte Bürgermeister sah sich daher veranlasst, den städ-
tebund zu bitten, zum Zweck gütlicher Verhandlungen Kontakt mit der Ritter-
gesellschaft mit st. georgenschild aufzunehmen345.

Krenkingen, von

edelfreies geschlecht aus dem östlichen albgau (südostschwarzwald), erstmals im 
10. Jahrhundert erwähnt, mit Besitz vor allem im steina-, schlücht- und Wutachtal, 
u. a. die Burgen alt-Krenkingen, neu-Krenkingen und Weißenburg (Lkr. Walds-
hut). um 1080 erwarben die herren von Krenkingen die siedlung tiengen, die 
wohl im Zusammenhang des erwerbs zur stadt erhoben wurde und danach bis ins 
15. Jahrhundert den herrschaftsmittelpunkt der Familie darstellte. 1262 wurden 
stadt und herrschaft tiengen, die bisher allodialbesitz der Krenkinger gewesen 
waren, dem Bischof von Konstanz zu Lehen aufgetragen. 1413 verzichtete diet-
helm, der letzte angehörige des zu tiengen gesessenen Familienzweigs, gegen eine 
geldzahlung auf das Lehen, das der Konstanzer Bischof danach an neue Vasallen 
ausgab. diese transaktion wurde jedoch von mehreren Verwandten diethelms, 
u. a. der Linie zu Weißenburg, lange Zeit angefochten (siehe Hans)346.

Hans, zu Weißenburg:

–  Verbindungen zu Urslingen: nach dem tod des diethelm von Krenkingen 1413 
erhob hans gemeinsam mit herzog Reinhold Vi. von Urslingen erbansprüche 
auf stadt und herrschaft tiengen. hans unterhielt offenbar freundliche Bezie-
hungen zu herzog Reinhold von urslingen und eglolf von Falkenstein-Ram-
stein, die am 16. oktober 1411 als seine erwählten Zusätze zwischen ihm und 
Ritter Konrad von schellenberg tädingten, gemeinsam mit dessen beiden Zusät-

345 stadta RW ii. arch. ii. abt.-Lade: LViii Faszikel 5 nr. 6
346 Zur geschichte der Familie Brandeck, tiengen (1936), s. 34 – 39, 42 f., 49 – 54; KvK 2 

(1905), s. 367 – 374.
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zen. 1415 soll herzog Reinhold Vi. von urslingen, der über seine mutter Verena 
von Krenkingen ansprüche auf tiengen ableitete, versucht haben, die stadt im 
handstreich zu nehmen, allerdings ohne erfolg. daneben versuchte auch hans 
von Krenkingen genannt von Weißenburg ab 1415, auf dem gerichtsweg ansprü-
che an tiengen geltend zu machen. seine Forderung wurde jedoch in einem 
schiedsgerichtlichen urteil des herzogs Wilhelm iii. von Bayern-münchen 1434 
abgeschmettert347. 

–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 
als helfer des Konrad stickel am 4. oktober 1440. im Zuge dieser Fehde wurde 
1441 auch tiengen zum Ziel eines angriffs der Feinde des Bischofs348. 

–  Weitere Verbindungen: hans von Krenkingen trat – vermutlich zum schein –  
als eigentümer der herrschaft Bonndorf auf, nachdem ulrich imholz 1452 
Zwangspfändungsrechte gegen hans und elisabeth von Rechberg erwirkt hatte 
(vgl. V.5.5).

Hans Friedrich, zu Weißenburg:

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 31. märz 1449. im hinblick auf die streitigkeiten zwischen den 
herren von Krenkingen zu Weißenburg und dem Bischof von Konstanz um den 
Besitz von stadt und herrschaft tiengen (vgl. Hans) ist erwähnenswert, dass 
auch in der grünenberg-Fehde 1449 ein angriff auf tiengen unternommen 
wurde, obwohl der ortsherr formal nicht in die Fehde verwickelt war349. 

–  Weitere Verbindungen: am 13. oktober 1450 und am 25. september 1451 besie-
gelt hans Friedrich als Zeuge die schuldbriefe der grafen georg und Wilhelm 
von Werdenberg-Sargans für ihren schwager hans von Rechberg350.

Hans Rudolf, zu Weißenburg:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an  
die schwäbischen Reichsstädte als helfer der gebrüder von heimenhofen am 
20. mai 1441, gemeinsam mit hans von Rechberg und anderen351. 

347 schlichtung zwischen hans und Konrad von schellenberg in FuB 6 (1889), nr. 128.5, 
s. 209. Zum überfall auf tiengen im Jahr 1415 Brandeck, tiengen (1936), s. 52 – 54. nach 
einem längeren Verfahren fällte der herzog Wilhelm iii. von Bayern-münchen bei Rhein 
am 13. Februar 1434 im auftrag Kaiser sigismunds im streit zwischen dem Bischof von 
Konstanz und hans von Krenkingen, genannt zu Weißenburg, um den Besitz der stadt 
tiengen das urteil, dass Letzterer für seine Besitzansprüche keine ausreichenden Beweise 
vorlegen konnte und tiengen daher beim Bistum Konstanz bleiben solle (RsQ 1.2., 
nr. 1839 f.). 

348 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 353 f., dort wird der 29. september 1440 als absagedatum angege-
ben; korrigiert bei Marolf, hans von Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, s. 255.

349 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 412. Zum angriff auf tiengen 
vgl. iii.5.3, V.5.4.

350 hsta stuttgart a 602 nr. 6205 und 6206.
351 stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131 bzw. stadta strasbourgaa 240 Fol. 4.
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–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an Basel als helfer des herzogs alb-
recht Vi. von österreich am 17. märz 1446352.

Friedrich von Krenkingen, Bastard bzw. Friedrich Krenkinger:

–  Fehdeführung vor 1436: absage an die schweizer eidgenossenschaft als helfer 
des herzogs Reinhold Vi. von Urslingen und helfershelfer des hans gruber 
am 27. april 1421 und erneut am 5. märz 1422. 1426 vermittelt Hans von Kren-
kingen gen. v. Weißenburg seine aussöhnung353.

Kröwelsau, Bitschhans v. ➞ Blau, v. Kröwelsau, Hans, gen. Bitschhans

Leberwurst, Leonhart (Lienhart)

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 14. dezember 1448354. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an nürnberg, augsburg, ulm, Rottweil 
und die mit ihnen in einung befindlichen städte mit hans von Rechberg als hel-
fer des markgrafen Jakob von Baden am 9. Januar 1450355. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): Während der eisenburg-Fehde erhielt die stadt 
Basel offenbar einen Fehdebrief, der Leberwursts namen trug: am 26. Juni 1451 
wird Lienhart Leberwurst als helfer des adam von Andolsheim gegen Basel 
erwähnt. Leberwurst beteuerte daraufhin, er hätte seinen namen nie auf einen 
entsprechenden Fehdebrief gesetzt. Balthasar von Blumenegg setzte sich am  
14. oktober 1452 gegenüber der stadt dafür ein, dass die stadt Leberwurst nicht 
mehr als ihren Feind betrachte356.

von Lichtenberg, Jakob:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): am 26. märz 1453 warnte nürnberg die Reichs-
stadt ulm während der eisenburg-Fehde vor einem angeblich für 8. april ge-
planten überfall, an dem sich ein graf von Lützelstein, Jakob von Lichtenberg, 

352 gemeinsam mit Henßlin der Basthart von Wessenberg und Zschan Ole (?) von Wintringen. 
sta Basel-stadt Politisches a2 Briefe V nr. 27.

353 Widmer, gruber-Fehde (2001), Reg. 191, s. 346; vgl. KvK 2 (1905), s. 498; Schubring, 
herzoge von urslingen (1974), Reg. 272, s. 163; Reg. 309, s. 173.

354 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 404.
355 stadta nördlingen missiven 1450 nr. 473, 9. Januar 1450 (Freitag nach erhardi).
356 erwähnung Lienhards als Feind Basels in stadta strasbourg aa 1802 fol. 19. am 14. ok-

tober 1452 schrieb Balthasar von Blumenegg an Basel: Lienhard Leberwurst sei zu ihm 
gekommen und hat mir gesait, wie das in ainer, haist Struß, in ainen widersagebrieff úch 
gesant on sin wissen und willen geschriben hab. dies habe Leberwurst bereits selbst an 
Basel geschrieben und die stadt gebeten, ihn usser sorgen zu lassen, was bisher leider nicht 
geschehen sei. Blumenegg legt Fürbitte für den Knecht ein. sta Basel-stadt Politisches a 2 
Briefe Vi 1449 – 1452 fol. 249.
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hans von Rechberg und ein herr von Finstingen beteiligen wollten. die herren 
von Lichtenberg hatten zuvor in ihrer Fehde gegen die grafen von Leiningen  
u. a. mit den grafen von Lützelstein kooperiert357.

Lindman, von Konstanz, Rudolf

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als Fehdehelfer des Wilhelm 
von grünenberg] am 7. dezember 1448358.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als 
 Fehdehelfer des heinrich von eisenburg am 19. april 1452359. 

Grafen von Lützelstein

seit dem 13. Jahrhundert nachweisbares, hochadliges geschlecht mit stammsitz in 
Burg und stadt Lützelstein im unterelsass (heute La Petite-Pierre, dép. Bas-Rhin). 
im 15. Jahrhundert führten langwierige erbstreitigkeiten mit den grafen von 
 Leiningen zu einer intervention der pfälzischen Kurfürsten, welche die grafen  
von Lützelstein zunächst 1447 in ihre Lehensabhängigkeit zwangen, um sie 1452 
schließlich gewaltsam aus ihrer herrschaft zu verdrängen360.

Jakob:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
georg von neuneck, Vogt der schwäbischen Reichsstädte in horb, als helfer 
des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern, am 21. oktober 1441, 
mit 25 helfern361.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): im alten Zürichkrieg führte graf Jakob von 
Lützelstein am 6. Juli 1443 mit hans von Rechberg, graf Ludwig von helfen-
stein und anderen einen Raubzug gegen die eidgenossen im aargau. nach der 
katastrophalen schlacht von st. Jakob an der sihl war graf Jakob von Lützelstein 
mit hans von Rechberg einer der adligen, denen Bewachung der Zürcher stadt-
tore übertragen wurde. am 21. Juli 1445 wurde ihm wegen seiner Rolle bei der 
mobilisierung der armagnaken jeglicher dauerhafter aufenthalt in der stadt 
Basel verboten362.

357 Zu den Verhandlungen in der Fehde zwischen den herren von Leiningen und den herren 
von Lichtenberg Menzel, Regesten (1862), s. 230. Warnung nürnbergs aus der eisenburg-
Fehde in sta nürnberg Repertorium 61a Briefbuch 23 fol. 196.

358 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 401.
359 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
360 Schaab, geschichte der Kurpfalz i (1988), s. 172, 177; vgl. ergänzend Häusser, geschichte 

(1924) , s. 320 f., 332, 340 f.
361 stadta ulm a 1106 nr. 67 f.
362 Klingenberger chronik, s. 325 f., 331; RmB 2 (1901), nr. 1852; Marolf, hans von Rech-

berg (2006), Reg. 1445 Juli 21, s. 287 bzw. BuB 7, nr. 49.
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–  Beteiligung am Bündnis mit dem Bischof von Straßburg (1447): Vertragspart-
ner im Bündnis mit dem Bischof Ruprecht von straßburg, hans von Rechberg 
und anderen adligen (vgl. Geroldseck-Sulz, Eberstein, Helfenstein) am 23. Ja-
nuar 1447363. im Zusammenhang mit diesem Bündnis ist auch auf gleichzeitige 
Fehdekooperationen mit den grafen von eberstein hinzuweisen: Bereits vor 
dem 21. oktober 1446 überfielen graf Jakob von Lützelstein und graf hans von 
Eberstein den Kardinal von arles in der nähe von matzenheim auf dem Weg 
nach Frankfurt, raubten seine Wagen und führten seine diener gefangen hinweg. 
hintergrund war der streit zwischen Papst eugen iV. und den Basler Konzils-
vätern, zu denen der Kardinal gehörte364. in der Lützelsteiner Fehde unternahm 
Jakob gemeinsam mit Wilhelm sowie vermutlich graf Johann von Eberstein in 
der nacht vom 19. auf den 20. märz 1447 einen überfall auf Burg Bitsch (gem. 
Bitche, dép. moselle, an der grenze zu Rheinland-Pfalz), mit dem Ziel, graf 
Friedrich von Zweibrücken-Bitsch gefangen zu nehmen. Zwar gelang den Lüt-
zelsteinern mit ihren Verbündeten die einnahme der Burg und die gefangen-
nahme der minderjährigen söhne des grafen, er selbst konnte jedoch fliehen und 
mobilisierte Kurfürst Ludwig iV. von der Pfalz, dessen Bruder herzog stefan 
von Zweibrücken-Veldenz, die grafen von nassau, die grafen von Leiningen 
und den herzog von Lothringen zur hilfeleistung. diese Fürsten und grafen 
belagerten daraufhin ab 21. april das eroberte Bitsch sowie ab 2. mai Burg Lüt-
zelstein. die Besatzung von Bitsch ergab sich am 12. mai, Lützelstein am 15. mai 
1447. die grafen Wilhelm und Jakob von Lützelstein wurden daraufhin ge-
zwungen, ihre herrschaft Lützelstein dem pfälzischen Kurfürsten als Lehen 
 aufzutragen365.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): am 26. märz 1453 warnte nürnberg ulm vor 
einem mercklich gewerb, das am 8. april unter Führung hans von Rechbergs 
vorgenommen werden solle, zu dem neben anderen elsässischen adligen auch ein 
herr von Lützelstein mit seinem Zug erscheinen solle (vgl. Jakob von Lichten-
berg). aus dem Brief geht allerdings nicht hervor, ob Jakob oder Wilhelm gemeint 
ist366. Kurz zuvor hatten die grafen von Lützelstein in diversen auseinanderset-
zungen mit anderen adligen aus dem ober- und mittelrheingebiet kooperiert, die 
ebenfalls in die eisenburg-Fehde involviert waren: am 26. Juni 1451 wurden 
Jakob und Wilhelm als helfer des adam von Andolsheim in dessen Fehde gegen 
Basel erwähnt367. ab 1451 waren Jakob und Wilhelm außerdem als helfer des 
Jakob von Lichtenberg an der Fehde gegen die grafen von Leiningen beteiligt 
und gerieten darüber in Feindschaft mit dem pfälzischen Kurfürsten Friedrich i. 
(vgl. Lichtenberg). am 3. märz 1452 erzielte Bischof Ruprecht von straßburg 

363 Herrmann, saarwerden 1 (1957/58), Reg. 1030, s. 378 f.; vgl. ebd., 2 (1959), s. 134. 
364 RmB 3 (1907), nr. 6676.
365 Lehmann, urkundliche geschichte 2 (1864), s. 263 – 268.
366 sta nürnberg Repertorium 61a Briefbuch 23 fol. 196.
367 stadta strasbourg aa 1802 fol. 19.
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zwischen den Parteien Lichtenberg und Leiningen einen ausgleich, jedoch blieb 
schaffried von Leiningen in haft der grafen von Lützelstein368. daraufhin be-
gann Kurfürst Friedrich i. am 15. september 1452 mit der Belagerung von Burg 
Lützelstein. nachdem graf Jakob von Lützelstein die Burg heimlich verlassen 
hatte, ergab sich die Besatzung dem Pfalzgrafen am 10. november 1452369. 

–  Weitere Erwähnungen: Jakob begann noch während der Regierungszeit des 
herzogs Friedrich iV. von österreich († 1439) mit seinem Bruder Wilhelm aus 
unbekannten gründen eine Fehde gegen österreich, die nach Friedrichs tod 
fortgeführt wurde. am 30. märz 1441 sagten deswegen neun ihrer helfer dem 
habsburgischen Landvogt, markgraf Wilhelm von hachberg, Fehde an370.

Wilhelm:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): im alten Zürichkrieg führte graf Wilhelm von 
Lützelstein im Juli 1444 im auftrag des habsburgischen Landvogts, markgraf 
Wilhelm von hachberg, eine delegation an den hof des französischen Königs in 
tours, die den anstoss für den verhängnisvollen Zuzug der armagnaken gegen 
die eidgenossen gab371.

–  Beteiligung am Bündnis mit dem Bischof von Straßburg (1447): Beteiligung 
am Bündnis 1447, teilnahme an der Fehde gegen graf Friedrich von Zwei-
brücken-Bitsch wie Jakob.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): söldner im dienst des grafen ulrich von 
Württemberg-stuttgart gegen die Reichsstädte; in diesem Zusammenhang um 
den 24. august 1449 an einem erfolgreichen angriff auf reichsstädtische Kriegs-
knechte beteiligt (einzelheiten siehe Wilhelm von Finstingen)372.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): Beteiligung an der Fehde des adam von Andols-
heim, der herren von Lichtenberg und evtl. der eisenburg-Fehde wie Jakob 
(details siehe dort)373.

–  Weitere Erwähnungen: ca. 1439 bis 1441 Fehde gegen herzog Friedrich iV. 
von österreich bzw. nach dessen tod den habsburgischen Landvogt markgraf 
Wilhelm von hachberg (siehe Jakob).

Grafen von Lupfen

ursprünglich ein freiherrliches geschlecht mit sitz auf Burg Lupfen (Lkr. tutt-
lingen), urkundlich nachgewiesen seit ca. 1125 (spätere chronikalische Quellen be-
richten über Personen dieses namens, die bereits im 11. Jahrhundert gelebt haben 

368 Menzel, Regesten (1862), s. 230.
369 eikhart artzt, s. 153.
370 RmB 2 (1901), nr. 1630.
371 Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 180 f.
372 eikhart artzt, s. 164 f.
373 stadta strasbourg aa 1802 fol. 19; Menzel, Regesten (1862), s. 230; eikhart artzt, s. 153.
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sollen). ein Zweig der Familie erwarb 1251 die Landgrafschaft stühlingen im öst-
lichen teil des heutigen Landkreises Waldshut374.

Eberhard:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): graf eberhard 
von Lupfen sagte am 23. Januar 1439 der stadt Kempten wegen des abtes von 
ottobeuren die Fehde an375. 

–  Weitere Verbindungen: am 28. Februar 1448 war graf eberhard von Lupfen 
Beisitzer im Lehensgerichtsprozess, den abt Friedrich von der Reichenau wegen 
des Verkaufs von gammertingen gegen hans von Rechberg führte. der Prozess 
endete mit einem für Rechberg folgenlosen urteil376.

Heinrich:

–  Stickel-Fehde (1440): graf heinrich von Lupfen lag ab 1438 im streit mit  Bischof 
heinrich von Konstanz, einerseits wegen strittiger Kirchenabgaben, andererseits 
wegen des Besitzes der herrschaft hewen mit der stadt engen. diese war 1392 
durch die herren von hewen an herzog Leopold iV. von österreich und von 
diesem 1404 weiter an graf Johann von Lupfen verpfändet worden. nach der 
Ächtung herzog Friedrichs iV. 1415 belehnte König sigismund graf Johann von 
Lupfen nicht nur mit der Landgrafschaft stühlingen, sondern auch mit der herr-
schaft hewen, die damit als Reichslehen behandelt wurde. der König überging 
damit die Rechte der habsburger und der herren von hewen. in der Folgezeit 
dehnte graf Johann von Lupfen mit sigismunds unterstützung seine herr-
schaftsrechte im Randengebiet westlich von schaffhausen kräftig aus, woraus 
bald eine interessenkollision mit dem ebenfalls durch sigismunds antihabs-
burgische Politik zur Reichsstadt erhobenen schaffhausen resultierte, das im  
15. Jahrhundert sein stadtterritorium nach Westen erweiterte. nach dem tod 
graf Johanns belehnte sigismund dessen söhne eberhard V., heinrich iV., sig-
mund i. und hans ii. von Lupfen mit der Landgrafschaft stühlingen, der elsäs-
sischen herrschaft Landsburg-hohnack, den Besitzungen im Randengebiet und 
eben der herrschaft hewen. nach einem erbstreit einigten sich die Brüder am 
13. august 1438 durch Vermittlung der gesellschaft mit st. georgenschild im 
hegau, der sie angehörten, auf einen teilungsvertrag, laut dem den Brüdern 
heinrich und sigmund die herrschaft hewen mit der stadt engen als erbe 
 zufiel377. 
inzwischen hatte jedoch heinrich von hewen, seit 1436 Bischof von Konstanz, den 
tod Kaiser sigismunds und den antritt des habsburgischen Königs albrecht ii. ge-

374 Glatz, geschichte der Landgrafen (1870), s. 4 – 17.
375 Regest in Blezinger, städtebund (1954), s. 140.
376 hsta stuttgart a 602 nr. 6197.
377 Bittmann, Kreditwirtschaft (1991), s. 202 – 210; Marolf, hans von Rechberg (2006), 

s. 112, 115; Oka, Bauernkrieg (1998), s. 67 f., 85 – 91.
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nutzt, um die Rücklösung der Pfandherrschaft hewen einzufordern. am 5. märz 
1438 erhielt Bischof heinrich ein Rücklösungsprivileg von herzog Friedrich iV., am 
21. Juli 1440 erneut von König Friedrich iii. damit war die gesamte herrschafts-
grundlage der grafen heinrich und sigmund von Lupfen auf einen schlag in ihrem 
grundsätzlichen Bestand gefährdet, weshalb sie sich erbittert gegen die Rücklösung 
zur Wehr setzten. die Position der grafen von Lupfen war umso prekärer, weil 
Bürgermeister, Rat und gemeinde der stadt engen, die von ihren Pfandherren mit 
erhöhten abgaben belastet wurden, selbst eine Rücklösung durch den Bischof an-
strebten. darüber kam es zu gewaltsamen unruhen in der stadt, in deren Verlauf 
graf heinrich von Lupfen den Bürgermeister, hans eberhard, und einige Räte ge-
fangen nehmen ließ. Laut einer in colmar protokollierten Zeugenaussage sollen 
Bürgermeister und schultheiss zu engen meuchelmörder angeworben haben, um 
graf heinrich von Lupfen und seine Brüder umzubringen. erst kurz vor Beginn der 
Fehde gegen den Bischof hatten die grafen unter Vermittlung von Vertretern des 
georgenschilds Frieden mit den engener gemeindevertretern geschlossen378. 
am 4. oktober 1440 sagte graf heinrich mit zahlreichen helfern, darunter 
hans und ulrich von Rechberg, dem Bischof heinrich von Konstanz als helfer 
des ehemaligen Konstanzer Bürgers Konrad Stickel die Fehde an379. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): inzwischen 
verdächtigten im sommer 1440 die schwäbischen städte graf heinrich von Lup-
fen, hans von Rechberg und heinrich von Geroldseck-Sulz, Feinde des städte-
bundes zu unterstützen. die Beklagten wiesen diesen Vorwurf zurück. nach 
einem spektakulären überfall auf ein schiff, das reichsstädtische Kaufleute mit 
ihren Waren über den Bodensee brachte, sagten graf heinrich von Lupfen, hans 
von Rechberg und andere dem schwäbischen städtebund am 20. mai 1441 die 
Fehde an. mehrere grafen von Lupfen, darunter vermutlich heinrich, waren au-
ßerdem am überfall auf genfer händler in der nähe von schlettstadt im Rah-
men der heimenhofen-Fehde beteiligt380.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft am 10. okto-
ber 1444381. 

–  Überfall auf Graf Heinrich von Lupfen (1445): im märz 1445 wurde graf hein-
rich von Lupfen im Zuge der fortgesetzten auseinandersetzungen um die Pfand-
schaft hewen durch hans von Rechberg, georg von geroldseck-sulz und einen 

378 FuB 6 (1889), nr. 219, s. 325 – 328. am 23. april 1443 kaufte die stadt engen den grafen 
heinrich und sigmund von Lupfen für 350 fl. rh. umfangreiche steuererleichterungen ab 
(ebd., s. 328). Vgl. Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 112.

379 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354; Marolf, hans von Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, 
s. 255.

380 Zur heimenhofen-Fehde Blezinger, städtebund (1954), s. 45 f., 61, 70, 145, 148. Zum 
überfall bei schlettstadt siehe RmB 2 (1901), nr. 1720, s. 94, Kanter, hans von Rechberg 
(1903), s. 7, Blezinger, städtebund (1954), s. 72, Marolf, hans von Rechberg (2006), 
s. 105, anm. 233. Vgl. iii.3.3.

381 sta Lu, Rep. 21/1 urk. 8 nr. 231/3346, vgl. hans Fründ, s. 290 (dort o. d.)
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grafen von eberstein in engen überfallen und gefangengesetzt. auf initiative des 
herzogs albrecht Vi. von österreich kam er nach dem 19. april wieder frei382.

–  Weitere Verbindungen: am 6. märz 1441 besiegelte heinrich als Zeuge den 
Verkauf von hettingen durch hans von Rechberg an Konrad vom stein zu göf-
fingen383. 

Sigmund:

–  Stickel-Fehde (1440): am 4. oktober 1440 absage an den Konstanzer Bischof 
wie Heinrich.

Meyer [Meiger, Maiger, Meir], Michel:

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als Fehdehelfer des Wilhelm 
von grünenberg] am 31. märz 1449384.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an nürnberg, augsburg, ulm, Rottweil 
und die mit ihnen in einung befindlichen städte mit hans von Rechberg als 
 helfer des markgrafen Jakob von Baden und des eberhard d. Ä. v. Urbach am 9. 
Januar 1450. nennungen auch als helfer des grafen von Fürstenberg in dessen 
absagen an Rottweil nach dem 23. april 1450 und an die stadt schaffhausen 
vom 15. mai 1450385. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des hans von Rechberg am 8. november 1453386.

Meyer von Hüningen:

niederadliges geschlecht aus dem sundgau, laut Kindler von Knobloch erstmals 
1235 mit „hans meyer von Basel“ genannt. ein Walter meyer von hüningen fiel 
1386 in der schlacht bei sempach. einzelne Familienmitglieder besaßen im 15. Jahr-
hundert Lehen von den markgrafen von hachberg in schopfheim (Lkr. Lörrach)387.

Ludwig:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an die 
Reichsstadt Kempten als helfer der gebrüder von Heimenhofen am 2. novem-
ber 1440, mit Burkhard Münch von Landskron. im Frühjahr oder sommer 1441 

382 FuB 6 (1889), s.329 ff.
383 hsta stuttgart a 602 nr. 6189.
384 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 412.
385 stadta nördlingen missiven 1450 nr. 473, 9. Januar 1450 (Freitag nach erhardi). absage 

an Rottweil in hsta stuttgart B 203 Bü 7; absage an schaffhausen in FuB 3 (1878), 
nr. 397, s. 295.

386 Weiterleitung des Fehdebriefs durch Rottweil an ulm, 9. november 1453; hsta stuttgart 
a 602 nr. 5533 Bü 4.

387 KvK 3 (1919), s. 75 f.
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im Rahmen dieser Fehde an einem überfall in der nähe von schlettstadt auf 
Kaufleute aus genf und Freiburg im üchtland beteiligt388.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): im Januar 1443 wurde Ludwig durch Landvogt 
Wilhelm von hachberg zum habsburgischen hauptmann in Rapperswil ernannt, 
einer der am heftigsten umkämpften städte im alten Zürichkrieg. Laut einem 
Brief aus Bern an mgf. Wilhelm von hachberg vom 19. september 1443 ent-
führte Ludwig meyer im Verstoß gegen den Frieden von Laufenburg einen Bas-
ler Bürger nach Rapperswil. am 21. Juli 1445 wurde Ludwig vom Basler Rat 
wegen seiner Rolle beim einfall der armagnaken zur unerwünschten Person er-
klärt. am 18. oktober 1446 wurden ihm für seine dienste im alten Zürichkrieg 
1.400 fl. rh. sold ausbezahlt389.

–  Weitere Erwähnungen: im folgenden Krieg des herzogs albrecht Vi. von 
 österreich gegen Bern und savoyen um den Besitz der stadt Freiburg im ücht-
land 1447/48 diente er erneut als hauptmann390. 

Hans:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): 1445 ausschluss aus Basel wie Ludwig. am  
3. oktober 1446 wurden seine dienste für österreich im alten Zürichkrieg mit 
248 fl. rh. sold belohnt391.

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 7. dezember 1448392.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des hans von Rechberg am 8. november 1453, zuvor wahr-
scheinlich an einem unabgesagten überfall auf schaffhausen beteiligt393.

–  Weitere Erwähnungen: am 11. Juni 1457 wurde hans meyer von hüningen 
durch herzog sigmund von österreich-tirol für zwei Jahre mit vier Pferden zu 
80 fl. sold im Jahr in dienst genommen394.

388 Zur absage an Kempten Blezinger, städtebund (1954), s. 146. Zum überfall bei schlett-
stadt siehe RmB 2 (1901), nr. 1720, s. 94; Kanter, hans von Rechberg (1903), s. 7, Ble-
zinger, städtebund (1954), s. 72; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 105, anm. 233.

389 Zur ernennung zum hauptmann von Rapperswil siehe RmB 2 (1901), nr. 1775, vgl. 
nr. 1810, 1814. Zum Verstoß Ludwigs gegen den Frieden von Laufenburg siehe RmB 2 
(1901), nr. 1885. ein anderer Basler Bürger soll demnach gefangen nach Belfort geführt 
worden und den Baslern der Zugang zu ihren liegenden und fahrenden gütern in habsbur-
gischen städten verwehrt worden sein. Zu Ludwigs ausschluss aus Basel KvK 3 (1919), 
s. 76 sowie BuB 7 (1899), nr. 48, s. 63. soldquittung von 1446 in tLa innsbruck urk. i 
nr. 2587.

390 hhsta Wien Fridericiana 1, Konv. 3, fol. 11; vgl. KvK 3 (1919), s. 76.
391 Zum ausschluss aus Basel vgl. KvK 3 (1919), s. 76. soldquittung in tLa innsbruck urk. i 

nr. 2588
392 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 401.
393 Weiterleitung des Fehdebriefs durch Rottweil an ulm, 9. november 1453; hsta stuttgart 

a 602 nr. 5533 Bü 4.
394 tLa innsbruck urk. i nr. 4673.
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Meyer von Oberkirch, Burkhard:

erhielt von Jakob von Falkenstein-Falkenstein zu einem unbekannten Zeitpunkt 
vor 1467 ein Lehen in tuningen (Lkr. tuttlingen)395.
–  Fehden gegen Basel (1446 – 47): am 5. Juli 1447 wurde Burkhard meyer von 

oberkirch durch andreas von Bossenstein mit der stadt Basel ausgesöhnt, die er 
als helfer des hans Hug von oberkirch, genannt Böshanns befehdet hatte396. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 14. dezember 1448397.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage gegen die Reichsstadt Reutlingen als hel-
fer der Volen von Wildenau zu einem unbekannten Zeitpunkt in den fünfziger 
Jahren398.

Münch (Mönch)

Burkhard, von Landskron:

–  Stickel-Fehde (1440): gemeinsam mit graf heinrich von Lupfen beteiligte sich 
Burkhard im Bischof-heinrich-Krieg am 29. september 1440 an Raubzügen im 
gebiet des Konstanzer Bischofs heinrich von hewen399. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an die 
Reichsstadt Kempten als helfer der gebrüder von Heimenhofen am 2. novem-
ber 1440, mit Ludwig Meyer von Hüningen. am 29. november 1442 wurde 
Burkhard durch König Friedrich iii. mit den schwäbischen Reichsstädten ausge-
söhnt400. 

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): nach der katastrophalen schlacht von st. Jakob 
an der sihl 1443 war Burkhard mit hans von Rechberg einer der adligen,  
denen die Bewachung der Zürcher stadttore übertragen wurde401. Burkhard  
soll auch der gesandtschaft an König Karl Vii. von Frankreich angehört haben, 
welche die entsendung der armagnaken gegen die eidgenossen erreichte402. am 
26. august 1444 wurde er in der schlacht bei st. Jakob an der Birs tödlich 
 verletzt403.

395 KvK 3 (1919), s. 81 f.
396 sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 1443 – 56.
397 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 404.
398 stadta RW ii. arch. ii. abt.-Lade: LViii Fasz. 4 nr. 17.
399 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354
400 Blezinger, städtebund (1954), s. 146; aussöhnung in hsta stuttgart a 602 nr. 5576.
401 Klingenberger chronik s. 331 bzw. RmB 2 (1901), nr. 1852.
402 RmB 2 (1901), s. 158 mit Verweisen auf die chronik des gerold edlibach sowie die Chro

niques de Metz, die einen monseigneur Bourgalemoine als habsburgischen gesandten er-
wähnt.

403 Bericht thürings von hallwil unter Berufung auf hans von Rechberg an markgraf Wil-
helm von hachberg über die schlacht von st. Jakob an der Birs vom 27. august 1444; 
Marolf, hans von Rechberg (2006), Regest 1444 august 27, s. 283.
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–  Weitere Erwähnungen: ein stellvertreter des grafen Johann von Sulz, damals 
Landrichter im Klettgau, verhängte vor dem 20. dezember 1431 die aberacht 
über Burkhard. der Klagegrund ist nicht überliefert404. 

Hans, von Landskron:

Verhängung der aberacht vor dem 20. dezember 1431, teilnahme am Bischof-
heinrich-Krieg am 29. september 1440, aussöhnung mit den schwäbischen 
Reichsstädten als helfer der herren von Heimenhofen am 29. november 1442 wie 
Burkhard (Belege siehe dort). am 21. Juli 1445 vom Basler Rat zur unerwünschten 
Person erklärt405.

Jos, von Rosenberg:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
nürnberg als helfer des herzogs Reinhold Vi. von Urslingen und helfershelfer 
des Werner Rosshaupter am 13. Juli 1436 sowie an Konstanz als helfer urslin-
gens und helfershelfer des heinrich Wetzel von überlingen am 13. märz 1441406. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die stadt schaffhausen unter dem 
siegel des grafen von Fürstenberg als helfer des herzogs albrecht Vi. von 
 österreich am 15. mai 1450407.

Mutschler, von Stuttgart, Hans

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 8. märz 1449408.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des hans von Rechberg am 23. april 1452409.

von Neuenstein (Basel)

niederadliges geschlecht aus Basel mit herrschaftsbesitz im oberelsass und im 
Jura, belegt vom 12. bis 16. Jahrhundert. im 15. Jahrhundert wiederholt in Fehden 
mit der stadt Basel verwickelt410.

404 sta Basel-stadt Poliıtisches a 2 Briefe iV 1430 – 1445 nr. 90, 1431 dezember 20.
405 BuB 7 (1899), nr. 48, s. 62 f.
406 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 451, s. 213 f.; Reg. 545, s. 239.
407 FuB 3 (1878), nr. 397, s. 295
408 dort als Hanns Muscher von Stuckartn; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i 

(1438 – 1449), s. 409.
409 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
410 Feller-Vest, neuenstein, von (2008).
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Valentin (Veltin):

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 21. märz 1449411. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des heinrich von Eisenburg am 21. april 1452412. 

–  Klingenberger Fehde (1464): absage an graf georg von Werdenberg-heiligen-
berg als helfer des Wolf von Asch am 30. Juli 1465, wobei er als gründe u. a. auch 
die misshandlung des Conrad Rauber genant Guttili durch die Werdenberger 
nennt. aus demselben grund hatten im davor vergangenen herbst eberhard von 
Klingenberg sowie der mittlerweile verstorbene hans von Rechberg den Wer-
denbergern Fehde angesagt. Valentin kündigte außerdem an, den Feinden des 
grafen in seinem teil des schlosses angenstein unterschlupf zu gewähren413.

von Neuenstein (Renchtal)

Bei den hier genannten herren von neuenstein handelt es sich vermutlich um 
nachkommen des offenburger Patriziergeschlechts der Rohard, die laut Kindler 
von Knobloch um 1400 Burg neuenstein im Renchtal erwarben und sich fortan 
„von neuenstein“ nannten. ein weiterer Zweig der Familie, dessen ahnherr im  
14. Jahrhundert das schultheißenamt im nahegelegenen oberkirch erhielt, nannte 
sich „schultheiss von oberkirch“. Beide Zweige besaßen demnach im spätmittel-
alter Lehen u. a. von Baden, von den grafen von Eberstein, den grafen von Lup-
fen und den herren von Geroldseck414.

Georg:

–  Fehdeführung vor 1436: in der geroldsecker Fehde 1420 helfer der herren 
von geroldseck-sulz gegen Wolf von Bubenhofen, die herrschaft Württemberg 
und die schwäbischen Reichsstädte415.

Hans:

–  Fehdeführung vor 1436: 1420 teilnahme an der geroldsecker Fehde wie Georg. 
im Jahr 1424 war hans von neuenstein außerdem unter den helfern des mark-
grafen Bernhard von Baden gegen die Kurpfalz und die elsässischen Reichs-
städte416.

411 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 410.
412 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
413 ebd., nr. 4416. 
414 KvK 3 (1919), s. 206.
415 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 700.
416 Zur geroldsecker Fehde Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 700; zur 

Fehde gegen die elsässischen Reichsstädte RmB 1 (1901), nr. 3676, s. 395 f. 
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Melchior:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): Während der eisenburg-Fehde gewährte melchior 
von neuenstein den Volen von Wildenau unterschlupf auf seinem teil von Burg 
neuenstein, versprach jedoch am 9. september 1456, diese unterstützung zu 
 beenden, um sich mit den Reichsstädten auszusöhnen417.

von Neuhausen

seit ca. 1154 belegtes ministerialengeschlecht mit namensgebendem sitz in neu-
hausen auf den Fildern (Lkr. esslingen). seit 1331 waren die herren von neuhau-
sen Vasallen der grafen von hohenberg, nach dem Verkauf der hohenbergischen 
herrschaft an österreich standen sie ab 1392 unter habsburgischer Lehenshoheit. 
Wolf von neuhausen begründete vor 1440 eine Linie mit sitz in großengstingen418.

Hans: 

–  Stickel-Fehde (1440): am 29. september 1440 beteiligte sich hans im Bischof-
heinrich-Krieg an Raubzügen im gebiet des Konstanzer Bischofs heinrich von 
hewen419. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Laut schilling 
von cannstatt war hans von neuhausen um 1438/39 an einer Fehde des eber-
hard von Venningen gegen die Reichsstadt heilbronn beteiligt. im Zeitraum der 
heimenhofener Fehde und darüber hinaus war hans von neuhausen wieder im 
Kreise der städtefeinde aktiv, wie ein städtetagsprotokoll vom 19. mai 1443 be-
legt: darin wird erwähnt, dass der städtebund mit gesandten des grafen ulrich 
von Württemberg-stuttgart über eine aussöhnung mit hans von neuhausen 
verhandeln wolle420.

–  Weitere Verbindungen zu Rechberg: am 22. Juli 1440 nahm hans von neu-
hausen gemeinsam mit hans von Rechberg einen Kredit bei dem ulmer Juden 
seligmann auf. Wolf Schilling, der für beide die Bürgschaft übernommen hatte, 
führte deswegen ab 1445 vor dem hofgericht Rottweil einen Prozess gegen 
Rechberg, in dem neuhausen als mitschuldner nicht mehr erwähnt wurde. hans 
von Rechberg wies am 10. märz 1448 graf ulrich von Württemberg-stuttgart 
an, der von Nuwhusen einen (schuld-?)Brief über 2.000 fl. zu übergeben. mögli-
cherweise handelte es sich hierbei um hans von neuhausens Witwe421.

417 stadta RW ii. arch. ii. abt.-Lade: LViii Fasz. 5 nr. 31. melchior von neuenstein er-
scheint als einziger der hier genannten in der (bruchstückhaften) genealogischen stammta-
fel bei KvK 3 (1919), s. 213.

418 Steuer, Politik, gesellschaft und Kirche (2003), s. 29, 37 – 39.
419 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354
420 Schilling v. Cannstatt, geschlechtsbeschreibung (1905), s. 27; stadta RW ii. arch. ii. 

abt.-Lade: LViii Faszikel 5 nr. 4, Freitag vor urbani 1443.
421 hsta stuttgart a 602 nr. 6188, 6196.
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Wolf:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 
grafen ulrich von Württemberg-stuttgart am 10. august 1444422. 

–  Weitere Erwähnungen: am 4. oktober 1451 als statthalter der unmündigen 
grafen Ludwig ii. und eberhard von Württemberg-urach genannt. in seinem 
Brief vom märz 1463 erwähnte hans von Rechberg, dass Wolf zu einem un-
bestimmten Zeitpunkt hofmeister des grafen ulrich gewesen sei, und hob ihn 
als positives Beispiel gegenüber dem gegenwärtigen hofmeister georg Kaib zu 
hohenstein hervor423.

Reinhard:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Reinhard von neuhausen erhielt um 1444/45 
für sich und drei Reiter Zehrgeld von einem amtmann des herzogs albrecht Vi. 
von österreich424. 

–  Sunthauserkrieg (1446): nach ausgang des sunthauserkriegs wird er bei der 
aussöhnung zwischen der stadt schaffhausen und ihren Feinden am 12. april 
1446 als helfer des schwenninger von Wernau genannt425. 

von Neuneck (Núwenegg, Núweneck)

niederadliges, seit dem 13. Jahrhundert nachweisbares geschlecht mit Besitz im 
nordschwarzwald und neckargäu. im 15. Jahrhundert bestanden drei haupt-
linien, deren sitze sich auf Burg neuneck (heute gde. glatten, Lkr. Freudenstadt), 
dem Wasserschloss glatt (heute gde. sulz am neckar, Lkr. Rottweil) und dem 
hofgut egelstal (heute gde. horb am neckar, Lkr. Freudenstadt) befanden426.

Georg, zu Neuneck:

–  Fehdeführung vor 1436: in der geroldsecker Fehde 1420 helfer der herren 
von geroldseck-sulz gegen Wolf von Bubenhofen, die herrschaft Württemberg 
und die schwäbischen Reichsstädte427.

–  Verwicklung in städtefeindliche Fehden auf reichsstädtischer Seite (1441, 
1451): infolge seiner Position als Vogt bzw. hauptmann der schwäbischen 
Reichsstädte in der herrschaft hohenberg erhielt georg zahlreiche Fehdebriefe 
von städtefeinden, insbesondere im Zeitraum vom 19. Juli 1441 bis 5. april 1442 

422 sta Luzern Rep. 21/1 urk. 8 nr. 231/3343. Bei hans Fründ, s. 287 fälschlich „1446“.
423 nennung Wolfs von neuhausen als uracher statthalter in hsta stuttgart a 602 nr. 5188, 

Brief Rechbergs 1463 in hsta stuttgart a 602 nr. 4608.
424 RmB 3 (1907), nr. 6387. im gleichen Kontext wird auch die Zahlung von Zehrgeld an 

hans von Rechberg erwähnt.
425 hsta stuttgart B 203 Bü 6.
426 einschlägig hierzu Ottmar, neuneck (1974).
427 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 699 f.; zur genealogischen ein-

ordnung vgl. Ottmar, neuneck (1974), s. 131.
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(vgl. Veit von Asch, Wilhelm von Eberstein, Bastard, georg, heinrich, hans 
und Konrad von Geroldseck-Sulz, graf Jakob von Lützelstein, Bernhard von 
Ow, Werner von Schienen, heinz Schilling, graf Friedrich genannt der öttin-
ger von Zollern)428. Vor dem 12. Juni 1451 zerstörte georg von neuneck – offen-
bar in seiner eigenschaft als oberster amtmann der Reichsstädte in der herr-
schaft hohenberg – schloss Bodelshausen, das Kaspar von Ow gehörte429. 

Matthias (unklare genealogische Zuordnung):

–  Fehdeführung vor 1436: teilnahme in der geroldsecker Fehde 1420 wie Georg.

Heinrich, zu Glatt:

–  Fehdeführung vor 1436: absage an die stadt straßburg als helfer des herzogs 
Reinhold Vi. von Urslingen am 17. september 1428, wahrscheinlich im Zusam-
menhang mit urslingens Fehdehilfe für den markgrafen Bernhard von Baden 
gegen die elsässischen Reichsstädte und die Kurpfalz430.

Burkhard, zu Glatt:

–  Fehdeführung vor 1436: absage an die stadt Konstanz als helfer des herzogs 
Reinhold Vi. von Urslingen und helfershelfer des georg von enne um 1430431.

Hans, zu Glatt:

–  Fehdeführung vor 1436: helfer des herzogs von urslingen in der enne-Fehde 
wie Burkhard.

Georg Heinrich, Bastard:

–  Fehdeführung vor 1436: helfer des herzogs von urslingen in der enne-Fehde 
wie Burkhard.

von Ofteringen

Bösheinz:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
heinrich von stoffeln, hauptmann der Reichsstädte in der herrschaft hohen-
berg, am 15. november 1438432.

428 stadta ulm a 1106 nr. 57, 67 f.; hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
429 WR 5680; vgl. Ottmar, grundzüge der Familiengeschichte (1995), s. 35.
430 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 356, s. 185; zur genealogischen einord-

nung vgl. Ottmar, neuneck (1974), s. 176.
431 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 369, s. 189 f.; zur genealogischen einord-

nung vgl. Ottmar, neuneck (1974), s. 176.
432 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
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Hans Heinrich

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 31. dezember 1448433.

von Ow

edelfreies geschlecht mit stammsitz in obernau im neckartal (Lkr. tübingen), 
belegt seit 1095. seit der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert bestanden drei Linien 
zu Wachendorf, hirrlingen und Bodelshausen (jeweils Lkr. tübingen) mit Besitz-
schwerpunkt im neckargäu, die sich in der Folgezeit weiter verzweigten434.

Bernhard, zu Wachendorf:

Bernhard von ow erwarb 1421 teile der im schiltachtal (schwarzwald) gelegenen 
Burg schilteck, die zwischen den Besitzungen der herren von Falkenstein 
(schwarzwald, schiltachtal) im süden und der stadt schiltach, die vermutlich um 
diese Zeit aus dem Besitz des herzogs Reinhold Vi. von Urslingen in württember-
gische hände wechselte, im norden lag435. 

–  Fehdeführung vor 1436: am 25. august 1435 beteiligte sich Bernhard mit Kon-
rad von Weitingen und Friedrich schenk von stauffenberg an der entführung des 
Kirchherren von Bieringen (bei Rottenburg, Lkr. tübingen) auf schloss isenburg 
(bei horb, Lkr. Freudenstadt), weswegen das hofgericht zu Rottweil unter dem 
Vorsitz des grafen Johann von sulz die acht über alle drei verhängte436.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
georg von Neuneck, Vogt der Reichsstädte, als helfer des grafen Friedrich 
 genannt der öttinger von Zollern, am 19. Juli 1441. den Fehdebrief besiegelte 
heinrich Schilling437. 

–  Weitere Erwähnungen: Zur Zeit des städtekrieges 1449/50 hatte Bernhard von 
ow den neunecker als reichsstädtischer Vogt zu horb abgelöst, dieser wiederum 
war 1451 hauptmann der herrschaft hohenberg (vgl. Kaspar). nach Bernhards 
tod im Jahr 1451 gelangte Burg schilteck in den Besitz des hans von Neuneck438. 

433 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 405).
434 Ottmar, grundzüge der Familiengeschichte (1995), s. 7 – 76.
435 Bernhard von ow kaufte diesen Besitz von Konrad von Wartenberg zu Wildenstein. 

 Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 78. ein weiterer anteil an der Burg gelangte 1428 
an Konrads schwester anna, der ehefrau des Brunwerner von hornberg. FuB 6 (1889), 
nr. 5.11 s. 15.

436 WR 5057 ff.
437 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
438 Zu den hohenbergischen Ämtern des Bernhard von ow und des georg von neuneck 

Ottmar, grundzüge der Familiengeschichte (1995), s. 35, 53; zum erwerb von Burg 
schilteck durch hans von neuneck Harter, adel auf Falkenstein (2004), s. 78. mögli-
cherweise war schilteck jedoch bereits schon vor september 1450 über stefan von emers-
hofen in den Besitz des grafen Ludwig i. von Württemberg-urach gelangt. in der auf-
listung der schulden des grafen Ludwig i. zum Zeitpunkt seines todes erscheint der 
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mit Blick auf das Verhältnis der herren von neuneck zu den herren von Gerold-
seck-Sulz oder den herren von Falkenstein-Ramstein erscheint es plausibel, 
dass auch die Besitzwechsel und gelegentlichen auseinandersetzungen zwischen 
Bernhard und Kaspar von ow einerseits und den herren von neuneck anderer-
seits als symptome einer Rivalität um Ämter und herrschaftsrechte zu deuten 
sind.

Georg, zu Bodelshausen (?):

–  Fehdeführung vor 1436: am 26. november 1426 wird georg von ow als hel-
fer des georg von Geroldseck-Sulz in der enne-Fehde gegen die Bodenseestädte 
erwähnt439. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50), Eisenburg-Fehde (1451 – 57): ein möglicher-
weise identischer georg von ow wird am 13. august 1451 in einem tagsatzungs-
protokoll des schwäbischen städtebundes als aussöhnungswilliger städtefeind 
erwähnt440.

Kaspar, zu Bodelshausen:

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50), Eisenburg-Fehde (1451 – 57): die aussöhnung 
des georg von ow mit dem schwäbischen städtebund steht vermutlich im 
 Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt, in dessen Verlauf georg von 
neuneck als hauptmann der schwäbischen Reichsstädte in der herrschaft ho-
henberg schloss Bodelshausen zerstörte, das sich zuletzt im Besitz des Kaspar 
von ow befand. Kaspar forderte deswegen am 12. Juni 1451 entschädigung vom 
schwäbischen städtebund.441 das ereignis erscheint mit Blick auf die zeitliche 
nähe dieser ereignisse zur entführung reichsstädtischer Kaufleute durch hein-
rich von Eisenburg auf hans von Rechbergs Burg Ramstein erwähnenswert.

Pfau

Jos:

–  Himmeli-Fehde II (1444 – 46): helfershelfer des Walter von Königsegg, leistete 
deswegen der stadt st. gallen am 10. dezember 1445 einen urfehdeschwur442.

Posten: Item Schiltteck koufft umb Steffan von Emerßhofen seligen für (400) gld (hsta 
stuttgart a 602 nr. 282).

439 Bader, abdruck und erläuterung (1854), s. 476.
440 stadta RW ii. arch. ii. abt. Lade LiX Fasz. 2 nr. 49.
441 WR 5680; vgl. Ottmar, grundzüge der Familiengeschichte (1995), s. 35.
442 stadta sg tr. XXXi nr. 37
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Hans: 

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die schweizer eidgenossenschaft  
als helfer des markgrafen albrecht von Brandenburg-ansbach am 10. august 
1444443.

–  Himmeli-Fehde II (1444 – 46): helfershelfer des Walter von Königsegg, ur-
fehdeschwur wie Jos sowie Klaus Rantz, genannt hecht.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): in einem Brief an ulm berichtet Ravensburg am 
13. Juli 1452 von der ermordung mehrerer Ravensburger durch eine von Klaus 
Rantz, genannt hecht, und hans Pfau geführte gruppe Bewaffneter in der 
nähe von Waldsee (heute Bad Waldsee, Lkr. Ravensburg). Pfau erscheint außer-
dem in einer undatierten Liste von städtefeinden aus dem gleichen Kontext444.

Michel

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): michel erscheint wie Hans in einer undatierten 
Liste von städtefeinden.

Puller von Hohenburg, Wirich III. bzw. d. Jüngere:

die Puller von hohenburg waren ein vom 13. – 15. Jahrhundert belegtes staufisches 
ministerialengeschlecht. ihr stammsitz hohenburg liegt im heutigen dép. Bas-
Rhin an der grenze zu Rheinland-Pfalz445.
–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): söldner im dienst des markgrafen Jakob von 

Baden gegen die Reichsstädte446. 
–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 

schwaben als helfer des heinrich von eisenburg und des hans von Rechberg 
vor dem 26. Juli 1452. im gleichen sommer überfall auf vier Bürger der Reichs-
stadt schwäbisch hall im geleitsgebiet des mainzer erzbischofs447.

Randecker, Hans

möglicherweise ein illegitimer sohn eines herren von Randegg, einer Familie, die 
neben hans von Rechberg anteil an Burg Randegg hatte448.

443 sta Luzern Rep. 21/1 urk. 8 nr. 231/3344. Vgl. hans Fründ, s. 286; dort fälschlich „1446“.
444 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Brief vom 13. Juli 1452 sowie Feindsliste 1, wie s. 196, 

anm. 449)
445 Witte, der letzte Puller (1893), s. 1 – 3.
446 eikhart artzt, s. 164.
447 absage weitergeleitet in einem ulmer Brief vom 26. Juli 1452 in hsta stuttgart, a 602, 

nr. 5533 Bü 4; zum überfall Witte, der letzte Puller (1893), s. 27.
448 erhard Wintergerst, s. 27 f. bzw. FuB 6 (1889), nr. 230.8, s. 369 zu Rechbergs nennung als 

teil- oder inhaber von Randegg; zur Besitzteilung mit den herren von Randegg in der 
Vogtei auf der höri, Burg staufen und hilzingen siehe oben s. 249 – 251. Vgl. auch Ma-
rolf, hans von Rechberg (2006), s. 198 – 201.
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–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 31. märz 1449449.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): am 21. september 1449 schrieb Randecker  
im namen der ehefrau hans von Rechbergs, elisabeth geborene gräfin von 
Werdenberg-sargans, als „anwalt zu Ramstein“ an die Reichsstadt Rottweil,  
um im namen eines hörigen seiner herrin entschädigung für einen ochsen zu 
fordern, der diesem von angehörigen der Reichsstadt geraubt worden war. am 
1. august 1450 besiegelte er das schreiben des hans von Hausen genannt gläri, 
der mit hinweis auf frühere Zusagen an seinen gnädigen herrn hans von Rech-
berg die Reichsstadt Rottweil aufforderte, die über ihn verhängte acht des Rott-
weiler hofgerichts aufzuheben450.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): am 11. august 1451 besiegelte Randecker für hein-
rich von Eisenburg dessen Rechtsforderung an die schwäbischen Reichsstädte, 
aus deren Verweigerung durch ulm eine sechsjährige Fehde entstand. am 28. de-
zember sagte er im namen des von Burg Ramstein abwesenden hans von Rech-
berg dessen teilnahme an einem gütlichen tag mit den Reichsstädten am 4. Januar 
1452 in Rottweil zu. in den Lösegeldverhandlungen um die Freilassung von 
 Rudolf muntprat und georg ehinger besiegelte Randecker die einigung vom  
11. Februar 1452 als Rechbergs Bevollmächtigter. an einem gütlichen tag vor 
 Bischof heinrich von Konstanz in marchdorf, der für 21. november 1452 vor-
gesehen war, scheint er ebenfalls teilgenommen zu haben, denn der Bischof bat  
die städte am 15. november um geleitbriefe für Rechberg, eisenburg und Rand-
ecker451. 

als hans von Rechberg im Frühjahr 1455 vom Kaiserhof in Wiener neustadt 
aufbrach, weil er nicht länger auf die eröffnung seines Berufungsverfahrens gegen 
die Reichsstädte warten wollte, ließ er hans Randecker als rechtlichen Vertreter 
zurück. Randecker trat auch bei einer tädigung der Fehdeparteien vor markgraf 
albrecht von Brandenburg im sommer 1455452 sowie vermutlich im Kammer-
gerichtsprozess beider Parteien 1456 als Bevollmächtigter Rechbergs auf453. am  
28. märz 1476 schrieb er als anwalt der grafen von Werdenberg-Sargans im 
Prozess gegen den städtebund wegen der Zerstörung der Ruggburg 1452 einen 
Brief betreffend eine bevorstehende Verhandlung vor den grafen von Württem-
berg an die städte ulm, memmingen, Ravensburg, Kempten, Kaufbeuren, Wan-
gen, isny und Leutkirch454. 

449 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 412.
450 hsta stuttgart B 203 Bü 7.
451 stadta ulm a 1117 nr. 1.2, 13; hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 3.
452 stadta nördlingen missiven 1455 nr. 12, 105.
453 Vgl. iii.7.1.
454 stadta ulm a 1117 nr. 122.
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Rantz, genannt Hecht, Klaus

–  Himmeli-Fehde II (1444 – 46): helfershelfer des Walter von Königsegg, leistete 
deswegen der stadt st. gallen am 10. dezember 1445 einen urfehdeschwur455.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): in einem Brief an ulm berichtet Ravensburg am 
13. Juli 1452 von der ermordung mehrerer Ravensburger durch eine von Rantz 
und hans Pfau geführte gruppe Bewaffneter in der nähe von Waldsee (heute 
Bad Waldsee, Lkr. Ravensburg). hecht erscheint außerdem in einer undatierten 
Liste von städtefeinden aus dem gleichen Kontext456.

von Rappoltstein

seit dem 11. Jahrhundert nachgewiesenes edelfreies geschlecht mit herrschafts-
schwerpunkt um die oberelsässischen Rappoltsteiner Burgen mit der stadt Rap-
poltsweiler (heute Ribeaupierre bzw. Ribeauvillé, dép. haut-Rhin) sowie seit den 
1270er Jahren Burg und herrschaft hohenack, ebenfalls im oberelsass457.

Smasmann d. J.:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): in einer undatierten Liste aus dem Zusammenhang 
der eisenburg-Fehde wird smasmann von Rappoltstein als Feind des schwä-
bischen städtebundes genannt (vgl. Kaspar)458. 

Kaspar, zu Hohnack:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des hans von Rechberg am 8. november 1453, zuvor wahr-
scheinlich an einem unabgesagten überfall auf schaffhausen beteiligt (vgl. Smas-
mann sowie adam von Andolsheim)459. 

Pantaleon:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer der 
herrschaft österreich am 22. mai 1445460.

455 stadta st. gallen tr. XXXi nr. 37
456 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Brief vom 13. Juli 1452 sowie Feindsliste 1, wie s. 196, 

anm. 449).
457 Brieger, herrschaft Rappoltstein (1907), s. 14 – 21, 63 – 69.
458 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 5 (Feindsliste 2, wie s. 196, anm. 449).
459 Weiterleitung des Fehdebriefs durch Rottweil an ulm, 9. november 1453; ebd., nr. 5533 

Bü 4.
460 sta Basel-stadt Politisches a2 Briefe V 1444 – 1448 fol. 8.
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Rechberg, von

Ulrich, zu Hohenrechberg:

–  Alter Zürichkrieg: absagen an die eidgenossen als helfer Württembergs am  
10. august 1444461.

–  Zweiter Städtekrieg 1449/50): ulrich erkämpfte auf württembergischer seite 
einen glänzenden sieg gegen die Reichsstadt gmünd462.

–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 
als helfer des Konrad Stickel am 4. oktober 1440, gemeinsam mit hans von 
Rechberg und graf heinrich von Lupfen463.

Wilhelm, zu Hohenrechberg (Ulrichs Sohn):

–  Klingenberger Fehde: mit seinem onkel hans unterstützer der herren von 
Klingenberg. die schalksburg, die er als Pfand von Württemberg inne hatte, 
wurde in diesem Konflikt von Württemberg erobert (siehe iii.9.1, V.7.2).

von Regisheim (Regeßhain, Regenzhen)

Vermutlich ein nach Réguisheim (dép. haut-Rhin) benanntes geschlecht.

Peter:

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als Fehdehelfer des Wilhelm 
von grünenberg] am 14. dezember 1448464. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des hans von Rechberg am 8. november 1453, zuvor wahr-
scheinlich an einem unabgesagten überfall auf schaffhausen beteiligt465. 

von Reischach

seit dem 12. Jahrhundert nachweisbares ministerialengeschlecht mit namensge-
bender Burg bei Pfullendorf (Lkr. sigmaringen). im 14. Jahrhundert verzweigte 
sich die Familie in zahlreiche Linien, u. a. zu neuenhewen, zu immendingen, zu 
stoffeln, zu steißlingen, zu dietfurt und zu Reichenstein, deren Familienbesitz sich 
im hegau konzentrierte, jedoch z. t. darüber hinausging466.

461 sta Luzern urk 231/3344.
462 Fritz, ulrich der Vielgeliebte (1999), s. 95 – 103.
463 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354, dort 29. september 1440; korrigiert bei Marolf, hans von 

Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, s. 255. 
464 dort als Peter von Regenzhen; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), 

s. 404.
465 Weiterleitung des Fehdebriefs durch Rottweil an ulm, 9. november 1453; hsta stuttgart 

a 602 nr. 5533 Bü 4. 
466 Maurer, archivinventar Reischach (1967), s. 3; KvK 3 (1919), s. 427 – 484.
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Eberhard, zu Neuenhewen:

ein eberhard von Reischach war mit Veit von Asch verschwägert (siehe dort).
–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 

als helfer des Konrad stickel am 4. oktober 1440, gemeinsam mit hans von 
Rechberg und graf heinrich von Lupfen467.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an die 
Vereinigung der Reichsstädte in schwaben als helfer der gebrüder von heimen-
hofen am 20. mai 1441468.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Eberlin von Reischach erhielt für sich und seine 
6 Reiter um 1444/45 Zehrgeld von einem Beamten des herzogs albrecht Vi. von 
österreich469. 

–  Egg der Jüngere, zu Steißlingen
–  Fehdeführung vor 1436: eine Person dieses namens nahm 1424 mit den herren 

von Geroldseck-Sulz und herzog Reinhold Vi. von Urslingen an der Fehde das 
markgrafen Bernhard von Baden gegen die elsässischen Reichsstädte teil470. 

–  Weitere Erwähnungen: Vor dem 25. mai 1444 verkaufte egg von Reischach sei-
nen anteil an Burg neusunthausen an hans von Rechberg471. neusunthausen 
wurde in der Folgezeit zum hauptstützpunkt einer gruppe von Bewaffneten 
unter heinrich Schilling und schweninger von Wernau bei ihrer Fehdeführung 
gegen schaffhausen472.

Hans, zu Dietfurt:

–  Klingenberger Fehde (1464): hans von Reischach zu dietfurt, genannt hamann, 
kämpfte um 1463/64 gemeinsam mit graf Friedrich von helfenstein-Wiesensteig 
als helfer des Ludwig hafen von sonthofen in einer Fehde gegen die Bodensee-
städte und unterstützte gleichzeitig hans von Rechberg und eberhard von Klin-
genberg gegen die grafen von Werdenberg-heiligenberg. am 14. november 1464 
informierte er gemeinsam mit hans von Hausen, genannt gläri, eberhard von 
Klingenberg über hans von Rechbergs tod. nachdem er am 22. märz 1466 der 

467 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354, dort „29. september 1440“; korrigiert bei Marolf, hans von 
Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, s. 255.

468 stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131 bzw. stadta strasbourgaa 240 Fol. 4.
469 RmB 3 (1907), nr. 6387. im gleichen Kontext wird auch die Zahlung von Zehrgeld an 

hans von Rechberg erwähnt.
470 Vermutlich identisch mit dem bei KvK 3 (1919), s. 480 genannten egg von Reischach aus 

der Linie zu steißlingen. Zur Beteiligung an der Fehde gegen die elsässischen Reichsstädte 
siehe Liste in RmB i (1901) nr. 3676, s. 395 f.

471 Maurer, archivinventar Reischach (1967), s. 14, u 28. 
472 Vgl. iii.4.2.
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Reichsstadt ulm als helfer des Walter Wythof abgesagt hatte, wurde er selbst am 
12. september in der Reichsstadt als straßenräuber enthauptet473.

von Renhardsweiler [auch: Regentsweiler, Reginoldsweiler, Reinoldsweiler]

die seit dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts belegten herren von Renhardswei-
ler oder Regentsweiler stammten aus der nähe von stockach und waren wohl zu-
nächst ministerialen der grafen von Veringen. sie besaßen güter in Veringenstadt 
und einigen umliegenden dörfern, später auch um Kirchheim/teck (Lkr. esslin-
gen). dort tritt ein albrecht von Renhartsweiler zwischen 1379 und 1423 häufig in 
Verbindung u. a. mit den herren von Wernau und den Schilling in erscheinung. 
albrecht war der Vater der unten genannten Brüder Konrad und Berthold474. 

Konrad:

–  Brandenburgische Fehde gegen die Städte der Diözese Lüttich (1421 – nach 
1436): gemeinsam mit hans von Rechberg und Veit von Eisenburg überfiel 
Konrad als helfer des markgrafen von Brandenburg in dessen Fehde gegen die 
städte der diözese Lüttich im Frühjahr oder sommer 1436 mehrere Kaufleute475.

–  Weitere Verbindungen zu Hans von Rechberg: am 1. Juli 1438 kaufte hans 
von Rechberg von Konrad und dessen Bruder Berthold von Reinhardsweiler den 
Zoll, Kirchensatz, diverse abgaben und güter zu Veringenstadt, Veringendorf 
und Benzingen für 1.100 fl. als gewährsmänner der Verkäufer bürgten heinz 
und Wolf Schilling sowie hans von Neuhausen476. Zuvor hatte sich Konrad von 
Renhardsweiler 1431 die erlaubnis seines Lehensherrn herzog Friedrich iV. von 
österreich-tirol geholt, eine Reihe habsburgischer Lehen an diesen und anderen 
orten für sechs Jahre zu versetzen. Falls er sie nicht binnen sechs Jahren wieder 
einlöse, sollten die Lehen an den herzog zurückfallen. Für Konrad bürgte sein 
onkel Berthold, Bruder von Konrads verstorbenem Vater albrecht; als Zeugen 
siegelten Ber von Rechberg, Ludwig von Rottenstein und diebold von Beil-
stein477. 

473 FuB 6 (1889), nr. 271, s. 430 ff.; gLa 123/98, fol. 69; vgl. Mone, Verhandlungen (1867), 
s. 275 f.

474 Mehring, herren von Reinoldsweiler, s. 181 ff.
475 Minutoli, Friedrich i. (1850), s. 219 f. Vgl. iii.2.2.
476 sta graubünden d V 37 urk. nr. 8. 
477 es handelt sich um die mül bei der stat ze Veringen, die hofstat zinns daselbs ze Veringen 

und die antwerchphenning daselbs, der kilchensatcz ze Gilstettn, der hof daselbs, Guncz
wins hof ze Pennczingen, Krüglins hof ze Gilstetten, die wys in lachun, die mül ze Hagels
perg, Schellemberg und was daran gehoret, Widerspans hof zu dem dorff ze Veringen, der 
zol ze Veringen, darnach ze Veringen in dem dorff des Schüczen hof, des Rüdigers mül, des 
Mayrs gut in demselben dorff, Conrats des Widmer hof ze Pennczingen, die ekcher gehais
sen Glashart, hinder dem ziegelhause und des Straues gut ze Dietstetten. tLa innsbruck 
urk. i nr. 8318.
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es scheint, als ob Konrad die Pfänder nicht zurücklösen konnte oder wollte und 
sie daher von hans von Rechberg als seinem Vertrauten ablösen ließ, wobei 
Rechberg wohlgemerkt die 1.100 fl. auch nur durch eine Kreditaufnahme bei 
Konrad Vogt von gomaringen aufbrachte. danach fehlen weitere nachweise für 
die Verbindung Konrads zu hans von Rechberg, bis auf einen: als hans von 
Rechberg im Frühjahr 1455 vom Kaiserhof aufbrach, weil er nicht länger auf die 
eröffnung seines Berufungsverfahrens gegen die Reichsstädte warten wollte, be-
gleitet ihn u. a. ein herr von Renhardsweiler478.

Salzfass, Burkhard, genannt Göp (Gepe)

–  Fehdeführung vor 1436: absage an die stadt straßburg als helfer des herzogs 
Reinhold Vi. von Urslingen am 17. september 1428 sowie erneut um 1430 an 
Konstanz als helfer urslingens sowie helfershelfer des georg von enne479. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
Konstanz als helfer des herzogs Reinhold Vi. von urslingen und helfershelfer 
des heinrich Wetzel von überlingen am 13. märz 1441480.

Sattler

Hans, von Sulz:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an die 
schwäbischen Reichsstädte als helfer der Brüder von heimenhofen am 20. mai 
1441481.

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage gegen Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 24. november 1448 (wie Burkhard)482. 

–  Fehde gegen die Johanniter (1449): absage an den Freiburger Johanniterkom-
tur hans stählin als helfer des hans von Rechberg vor dem 31. oktober 1449483.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an nürnberg, augsburg, ulm, Rottweil 
und die mit ihnen in einung befindlichen städte als helfer hans von Rechbergs 
und helfershelfer des markgrafen Jakob von Baden sowie des eberhard d. Ä. 
von Urbach am 9. Januar 1450484.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): am 13. oktober 1458 vor dem hochgericht des 
Bischofs von Konstanz durch die städte Konstanz und überlingen wegen Raub 

478 Zu Rechbergs schulden bei Konrad Vogt siehe hsta stuttgart a 602 nr. 2125 bzw. V.1.1, 
zu seinem aufbruch aus Wiener neustadt 1455 siehe den Bericht des nördlinger gesand-
ten in stadta nördlingen missiven 1455 nr. 12.

479 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 356, s. 185; Reg. 369, s. 189 f.
480 ebd., Reg. 545, s. 239.
481 stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131 bzw. stadta strasbourgaa 240 Fol. 4.
482 dort als Hanns Satler; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 399.
483 gLa Karlsruhe 120 nr. 901 a.
484 stadta nördlingen missiven 1450 nr. 473, 9. Januar 1450 (Freitag nach erhardi).
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und mordes angeklagt, jedoch freigesprochen (vgl. hans Dotz von Frauenfeld 
und Konrad Empfinger)485. 

Burkhard:

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage gegen Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 24. november 1448 (wie Hans).

Schenk, (von Kirchheim, von Grötzingen), Hans

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 
markgrafen albrecht von Brandenburg-ansbach am 10. august 1444486. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage gegen Basel als helfer des Wilhelm von 
grünenberg am 9. Januar 1449487.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Vereinigung der Reichsstädte in 
schwaben als helfer des heinrich von eisenburg am 16. april 1452488. 

von Schienen, Werner:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an die 
schwäbischen Reichsstädte als helfer des grafen Friedrich genannt der öttinger 
von Zollern am 19. Juli 1441 (vgl. herren von Geroldseck-Sulz). am 27. april 
1442 sagten weitere städtefeinde dem städtebund in einem von Werner besiegel-
ten Fehdebrief ab, diesmal jedoch nicht als helfer des grafen von Zollern, son-
dern der Brüder Konrad und Pentelin von Heimenhofen. dieser sachverhalt il-
lustriert besonders deutlich die Vernetzung der Protagonisten beider Fehden489.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): aus dem Zürichkrieg, in dem er auf seite der 
habsburger kämpfte, sind mehrere soldquittungen Werners überliefert, die er 
dem herzog albrecht Vi. von österreich für sich und seine gesellen, immerhin 
50 Reiter, ausstellte490. 

485 RsQ 1 nr. 1897.
486 hier ohne ortszusatz genannt. sta Luzern Rep. 21/1 urk. 8 nr. 231/3344. Vgl. hans 

Fründ, s. 286; dort fälschlich „1446“.
487 dort nennung als Hanns Schenck von Kilchen (evtl. Kirchheim unter teck, vgl. nennung 

in der eisenburg-Fehde); sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 406.
488 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Weiterleitung des Fehdebriefs von Rottweil an ulm, 

9. november 1453, sowie Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449). hier als hans schenk von 
Gretzingen (grötzingen, vermutl. nicht der heutige ortsteil von Karlsruhe, sondern von 
aichtal im Lkr. esslingen), genannt Reininsfeld. die geographische nähe von grötzingen 
(aichtal) und Kirchheim/teck macht eine identität mit „hans schenk von Kirchheim“ 
(s. o.) plausibel. 

489 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
490 am 29. april 1445 zu stein am Rhein Quittung über 100 fl. rh. als teil ihres soldes; am 23. 

mai 1445 Quittung über 100 golddukaten als teil ihres soldes (tLa innsbruck urk. i 
nr. 6322); am 2. Februar 1446 für weitere 200 fl., die herzog albrecht ihm und seinen 
mitgesellen wegen ihres solds noch schuldig war (tLa innsbruck urk. i nr. 6325).
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–  Weitere Erwähnungen: Wie bei hans von Rechberg folgte auch für Werner  
von schienen auf seine dienstzeit im Zürichkrieg der eintritt in den dienst des 
herzogs sigismund von österreich-tirol. am 4. august 1451 wurde Werner von 
schienen von herzog sigmund von österreich mit vier gerüsteten Reisigen als 
diener von haus aus auf fünf Jahre aufgenommen, mit einem jährlichem sold 
von 250 fl. rh. 1465 ernannte herzog sigmund Werner von schienen zu seinem 
Vogt zu nellenburg, am 15. märz 1467 dann zu seinem hauptmann auf Lebens-
zeit unter der Bedingung, dass er in seinem Wohnsitz in Radolfzell für anwei-
sungen seines dienstherrn erreichbar sein und dafür jarlich seinen lebtagen langk 
die summe von 300 fl. erhalten sollte. um 1490 ist er gestorben491. 

Schilling [von Cannstatt]

die schilling von cannstatt waren wohl der schwäbische Zweig eines seit dem frü-
hen 13. Jahrhundert nachweisbaren kurmainzischen ministerialengeschlechts, des-
sen mitglieder 1260 zu erbschenken von schwaben ernannt wurden und zunächst 
ab 1268 auf Burg neuffen belegt sind492.

Heinrich (Heinz):

–  Fünfter Hussitenkreuzzug (1431): in den württembergischen einberufungs-
listen für den hussitenfeldzug wird heinrich dem hofgesinde zugerechnet. er 
wurde 1430 nach Lorch einberufen. Wie hans von Rechberg erlitt er Verluste im 
Krieg und wurde dafür 1432 durch die grafen von Württemberg mit 29 fl. ent-
schädigt493. 

–  Weitere Fehdeführung vor 1436: am 13. märz 1435 verständigten sich heinrich 
schilling und die Reichsstadt esslingen auf einen Waffenstillstand, bevor am  
28. Juni durch Pfalzgraf otto von mosbach und graf Ludwig von Württemberg 
eine einigung vermittelt wurde494. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): 1438 wurde 
heinrich schilling gemeinsam mit georg von Geroldseck-Sulz helfer des Kon-
rad schultheiss gegen die schwäbischen Reichsstädte und beteiligte sich im mai 
1438 mit dem geroldsecker und anderen an einem Raubzug bei schömberg und 

491 dienstvertrag von 1451 in tLa innsbruck urk. i nr. 4337. möglicherweise handelt es sich 
um die Verlängerung eines früheren Vertrags auf fünf Jahre. Jedenfalls ist der Vertrag hans 
von Rechbergs dienst bestallung von 1446 sehr ähnlich. aus diesem dienstverhältnis ist 
eine soldquittung Werners vom 17. august 1452 überliefert (tLa innsbruck urk. i 
nr. 2504). ernennung Werners zum Vogt zu nellenburg in tLa innsbruck urk. i nr. 7728, 
weitere nachrichten Schadelbauer, Werner von schienen (1972/73), s. 168.

492 Garleff, schilling, v., in: ndB 22 (2005), s. 765; Menges, der südliche stamm, ebd., 
s. 767; ausführlich Schilling von Cannstatt, geschlechtsbeschreibung (1905).

493 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 114 (einberufung), WR 2353 (Quit-
tung); Schilling von Cannstatt, geschlechtsbeschreibung (1905), s. 29.

494 ebd., s. 30.
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Binsdorf495. Von jetzt an führte er acht Jahre lang mit wechselnden Fehdegrün-
den fast ununterbrochen Fehde gegen den städtebund.
nach der schultheiss-Fehde folgten erneute absagen heinrich schillings an die 
schwäbischen Reichsstädte, nämlich am 16. märz 1440 als helfer von Burkhard 
sturmfeder und Konrad sowie Raban von helmstadt sowie am 19. Juli 1441 als 
helfer des grafen Friedrich genannt der öttinger von Zollern. einen weiteren 
Fehdebrief anderer städtefeinde besiegelte er am gleichen tag. die gleichzeitig-
keit mit der absage des georg von Geroldseck-Sulz in derselben sache deutet 
auf ein koordiniertes Vorgehen der beiden hin496.
die Fehdebriefe blieben keine leere drohung. am 13. Februar 1441 informierte 
die Reichsstadt schwäbisch hall ihre Verbündeten in ulm über Raubüberfälle 
durch verschiedene städtefeinde, darunter auch schilling. in ähnlicher Weise be-
richtete die Reichsstadt gmünd am 26. september 1441 über das treiben schil-
lings und siegfrieds von Zillenhart im Remstal. anders als der geroldsecker blieb 
heinrich schilling dem Friedensschluss zwischen städtefeinden und Reichsstäd-
ten vom november 1442 fern. erst, nachdem ihm städte durch Walter von Ur-
bach reichsstädtische schatzgelder in höhe von 3.400 fl. hatten auszahlen lassen, 
söhnte er sich am 24. august 1443 mit dem städtebund aus. drei tage später stell-
ten ihm Bürgermeister und Rat zu ulm einen schuldschein in höhe von weiteren 
1.000 fl. aus, der am 11. november eingelöst werden sollte. Bereits am 16. Juni 
1444 musste ulm jedoch der stadt nördlingen berichten, dass sich heinrich 
schilling in offenkundigem Verstoß gegen die aussöhnung mit siegfried von Zil-
lenhart an einem überfall auf eine reichsstädtische Patrouille bei Weil der stadt 
beteiligt hatte. im Folgejahr sagte heinrich schilling außerdem mit vier anderen 
adligen der Reichsstadt augsburg Fehde an497.

–  Stickel-Fehde (1440): nachdem sich graf heinrich von Lupfen noch am  
5. august 1440 empört gegen den ulmer Vorwurf verwahrte, er habe heinrich 
schilling und anderen städtefeinden unterstützung gewährt, erscheint schillings 
name am 4. oktober 1440 auf dem absagebrief des grafen von Lupfen und 
hans von Rechbergs an den Bischof heinrich von Konstanz498.

–  Sunthauserkrieg (1446): Parallel zum alten Zürichkrieg begannen heinrich 
schilling und schweninger von Wernau die 1443 durch hans von Rechberg 

495 Regest in Blezinger, städtebund (1954), s. 139; Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 103.
496 Zur absage von 1440 siehe Regest in Blezinger, städtebund (1954), s. 143, absagen schil-

lings und geroldsecks 1441 in hsta stuttgart a 5533 Bü 1.
497 WR 5586 f. (auszahlung von schatzgeldern und aussöhnung mit dem städtebund), 5589 

(schuldschein vom 27. august 1443); Regesten in Blezinger, städtebund (1954), s. 147 
(Brief vom 13. Februar 1441), 149 (Brief vom 26. september 1441), 159 (überfall bei Weil 
der stadt 1444), 163 (absage an augsburg 1445).

498 Zur stellungnahme des grafen von Lupfen in WR 5550; vgl. Regest in Blezinger, Städte
bund (1954), s. 145; absage vom 4. oktober 1440 in FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354, dort 29. 
september 1440, korrigiert bei Marolf, hans von Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, 
s. 255.
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 erworbene Burg neusunthausen (vgl. egg von Reischach) als stützpunkt für die 
gewaltsame schädigung der stadt schaffhausen zu nutzen, u. a. bei einem über-
fall auf das dorf marthal im sommer 1444. schaffhausen trat als Reaktion auf 
diese Bedrohung 1445 dem schwäbischen städtebund bei. nach der Zerstörung 
von neusunthausen durch Rottweiler und schaffhausener aufgebote willigte 
heinrich schilling am 12. april 1446 erneut in eine aussöhnung mit den Reichs-
städten ein, die sich diesmal als dauerhaft erwies499. 

–  Weitere Erwähnungen: in wie weit der Verkauf von gütern in Böhringen an 
graf Ludwig durch heinrich und seinen Bruder Wolf schilling am 19. april 
1444 freiwillig oder – angesichts der parallelen maßnahmen des grafen gegen die 
herren von Falkenstein-Ramstein oder die herren von geroldseck-sulz nicht 
ganz unwahrscheinlich – auf württembergischen druck geschah, ist letztlich 
nicht zu klären. die 2.000 fl. der Kaufsumme hat graf Ludwig vermutlich nicht 
ausgezahlt, denn zum Zeitpunkt seines todes schuldete er heinrich schilling die 
summe von 4.000 fl. spätestens nach seinem endgültigen Friedensschluss mit 
den Reichsstädten scheint sich heinrich schilling von seinen bisherigen Fehde-
verbündeten abgewandt und am hof des städtefreundlichen grafen Ludwig von 
Württemberg-urach Karriere gemacht zu haben. Bereits 1442 als Lehensmann 
des grafen erwähnt, trat heinrich schilling ab 1448 in mehreren Verhandlungen 
zwischen graf Ludwig und den herren von Geroldseck-Sulz als württember-
gischer unterhändler auf. in der urkunde vom 30. oktober 1448, in der hein-
rich von geroldseck-sulz sich schließlich dem massiven württembergischen 
druck beugte und einem Verkauf seines anteils an der stadt hornberg an graf 
Ludwig zustimmte, siegelt heinrich schilling als Vogt zu Blaubeuren. Beim tod 
des grafen im september 1450 wird heinrich schilling noch als württember-
gischer Rat genannt, bereits am 21. Juni 1452 jedoch in einer von seinem Bruder 
Wolf ausgestellten urkunde als verstorben erwähnt500.

Wolf:

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die Reichsstadt esslingen als helfer 
des grafen ulrich von Württemberg-stuttgart501.

–  Weitere Erwähnungen: am 22. Juli 1440 bürgte Wolf gemeinsam mit hans 
Thumb von Neuburg für hans von Rechberg und hans von Neuhausen, die 
gemeinsam einen Kredit von 540 fl. bei dem jüdischen geldverleiher seligmann 

499 Zur Zerstörung von Burg neusunthausen stadta RW ii. arch. ii. abt.-Lade: LiX Fasz. 1 
nr. 2; zur aussöhnung mit den Reichsstädten hsta stuttgart B 203 Bü 6, außerdem dar-
stellung bei Harder, der sunthauser-Krieg (1868), s. 131 – 133. 

500 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 833 (nennung als württember-
gischer Vasall 1442), 925 (nennung als württembergischer Rat 1450); Schubring, herzoge 
von urslingen (1974), Reg. 570 (erwähnung als Vogt zu Blaubeuren 1448); WR 13788 (gü-
terverkäufe in Böhringen); hsta stuttgart a 602 nr. 282 (schulden graf Ludwigs von 
Württemberg-urach 1450); WR 9895 (erwähnung von heinrichs tod 1452).

501 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 909.
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in ulm aufnahmen. unklar ist, wer der nutznießer der 540 gulden sein sollte, 
denn Rechberg und neuhausen traten zwar als schuldner auf, erwähnen jedoch, 
den Kredit wegen siegfried von Zillenhart aufgenommen zu haben. im april 
oder mai 1444 bürgte Wolf schilling erneut für hans von Rechberg, als dieser 
zur Finanzierung des Kaufs von Burg neusunthausen einen Kredit von 3.000 fl. 
bei diebold von Bernhausen aufnahm. Zum gleichzeitigen Verkauf von gütern 
in Böhringen an graf Ludwig von Württemberg-urach siehe Heinrich502.
Kurz danach schlug Wolf schillings Verhältnis zu hans von Rechberg ins nega-
tive um. nachdem seligmann offenbar gedroht hatte, ihn wegen des immer noch 
nicht beglichenen Kredits von 1440 haftbar zu machen, klagte Wolf schilling vor 
dem hofgericht Rottweil gegen hans von Rechberg. der Rottweiler hofrichter 
verhängte daraufhin am 5. Juli 1445 die acht über Rechberg und ließ schilling 
am 6. Juli 1447 auf Rechbergs güter anleiten503. dieses urteil war das erste in 
einer ganzen serie von achturteilen, die verschiedene gläubiger gegen Rechberg 
und andere Personen aus seinem umfeld, u. a. mehrere grafen von helfenstein, 
erwirkten. das umschlagen von Wolfs Verhältnis mit Rechberg korreliert zeit-
lich etwa mit der analogen entwicklung der Beziehung Rechbergs zu ulrich 
 Imholz und dem veränderten Verhältnis des Heinrich schilling gegenüber den 
herren von geroldseck-sulz. 
Parallel begann Wolf schilling, wie sein Bruder heinrich, eine württembergische 
hofkarriere, allerdings nicht wie dieser in urach – obwohl er ebenfalls 1442 den 
Lehensleuten des uracher Landesteil zugerechnet wurde – sondern in stuttgart. 
am 6. dezember 1446 wurde er erstmals als diener des grafen ulrich von 
Würt temberg-stuttgart genannt, ab dem 4. Juli 1449 und mindestens bis zum  
17. märz 1454 ist er als württembergischer Vogt zu Kirchheim unter teck be-
legt504.  1468 wurde Wolf schilling durch den abt der Reichenau als  Lehensträger 
des grafen ulrich mit gammertingen belehnt, das der graf selbst 1447 im zeit-
lichen Kontext der Rottweiler anleite Wolf schillings auf gammertingen von 
hans von Rechberg gekauft hatte505.

502 hsta stuttgart a 602 nr. 6188 (Kredit bei seligmann 1440); Maurer, archivinventar 
Reischach (1967), s. 14, u 28 (Kredit bei diebold von Bernhausen).

503 hsta stuttgart a 602 nr. 6190, 6190 a. der ungewöhnlich lange zeitliche abstand zwi-
schen dem achturteil und dem auftrag zur anleite könnte anlass für den Verdacht einer 
Fehldatierung geben, jedoch finden sich hierfür keine anhaltspunkte. das urteil von 1445 
ist im original überliefert, mit dem großen siegel des Rottweiler hofgerichts auf der 
 außenseite; die dokumente zum Fortgang des Prozesses im Jahr 1447 sind teils als früh-
neuzeitliche abschriften, teils ebenfalls im original erhalten. entweder sind weitere do-
kumente zu diesem Verfahren aus den Jahren 1445 bis 1447 verloren gegangen, oder das 
hofgericht hielt eine Fortsetzung für die dauer des alten Zürichkriegs nicht für opportun.

504 Steinhofer, neue Wirtenbergische chronik 2 (1746), s. 925 (nennung als uracher Vasall 
1442); urkunden schwäbisch gmünd 1 (1966), nr. 1217 (nennung als württembergischer 
diener 1446); WR 6202, 10198 (nennungen als Vogt zu Kirchheim).

505 WR 6211. Vgl. V.5.2.
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Schmid, von Hägglingen, Hans:

–  Himmeli-Fehde II (1444 – 46): hans schmid von hägglingen (Kt. aargau) war 
mit Ruedi Richiner von sulz im Fricktal einer der beiden anführer der „Krähen-
leute“. dabei handelte es sich um eine gruppe eidgenössischer söldner, die sich 
nach dem alten Zürichkrieg um ihren sold geprellt fühlten und daher im som-
mer 1446 eine Fehde gegen die eidgenossenschaft begannen, unterstützt durch 
hans Wilhelm von Friedingen, nach deren Burg hohenkrähen sie ihren Bei-
namen erhielten. nach ausscheiden Friedingens aus dem Konflikt am 12. de-
zember 1446 führten die „Krähenleute“ von anderen stützpunkten im hegau 
aus die Fehde bis mindestens november 1447 fort, wahrscheinlich mit unter-
stützung hans von Rechbergs506.

–  Fehde gegen die Johanniter (1449): Vor dem 31. oktober 1449 sagte hans 
 schmid als helfer des hans von Rechberg dem Freiburger Johanniterkomtur 
hans stählin die Fehde an507.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer hans von Rechbergs am 23. april 1452508.

vom Stein

Berthold:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
georg von Neuneck, reichsstädtischer Vogt zu horb, als helfer des grafen 
Friedrich genannt der öttinger von Zollern am 19. Juli 1441 sowie an die schwä-
bischen Reichsstädte als helfer der Brüder von Heimenhofen am 20. mai 1441509.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 
grafen Ludwig von Württemberg-urach am 10. august 1444510.

Georg:

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): Zu einem unbekannten Zeitpunkt absage an 
die eidgenossenschaft als helfer des grafen Ludwig von Württemberg-urach 
(vgl. Berthold)511. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 24. november 1448512.

506 Marolf, hans von Rechberg (2006), s.198 – 203.
507 gLa Karlsruhe 120 nr. 901 a.
508 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
509 ebd., Bü 1 (absage für Zollern); stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131 bzw. 

stadta strasbourg aa 240 fol. 4 (absage für heimenhofen).
510 sta Luzern Rep. 21/1 urk. 8 nr. 231/3345. Vgl. hans Fründ, s. 288; dort fälschlich 1446.
511 hans Fründ, s. 291.
512 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 397.
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Konrad, zu Göffingen:

Konrad vom stein zu göffingen schloss mit hans von Rechberg am 6. märz 1441 
einen Vertrag, der den Verkauf der herrschaft hettingen durch Rechberg an stein 
für 6450 fl. vorsah, offenbar jedoch wie eine Pfandschaft behandelt und wohl nach 
Rücklösung 1447 durch Rechberg an graf ulrich von Württemberg-stuttgart ver-
äußert wurde513. 

Ulrich [und?] Dietrich:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an schaffhausen als helfer des hans von 
Rechberg 1453514.

Stickel, Konrad:

–  Stickel-Fehde (1440): Konrad stickel war hauptsächer in der 1440 erklärten 
Fehde gegen heinrich von hewen, Bischof von Konstanz. da seine Biographie 
quellenmäßig gut bezeugt ist und durch Peter schuster bereits systematisch auf-
gearbeitet wurde, soll sie hier zusammengefasst wiedergegeben werden.
Konrad ist ab 1417 in Konstanz belegt, wo er mit grundspekulationen und als 
geldverleiher ein Vermögen machte und in den zwanziger Jahren in die dortige 
Patriziergesellschaft der Katz eintrat. 1428 Ratsherr. in den Bürgerkämpfen um 
1430 verließ er die stadt mit seinem sohn hans beim allgemeinen auszug der Pa-
trizier und des Konstanzer Bischofs otto von hachberg, bis die pro-zünftische 
stadtregierung gestürzt wurde und die Patrizier zurückkehrten. im herbst 1435 
gab stickel gemeinsam mit seinem sohn hans vorübergehend das Konstanzer 
Bürgerrecht auf. gründe gab es genug: hans stickel hatte sich eine messersteche-
rei mit hug thiver geliefert, weil dieser laut beeideten Zeugenaussagen bei einem 
aufenthalt in Frankfurt geäußert hatte, alle Frauen der Patriziergesellschaft Katz 
seien huren. in der Folgezeit folgten zwei messerangriffe auf hans und Konrad 
stickel durch angehörige der Familie thiver, in einem Fall unter Beteiligung eines 
Knechts von ulrich Imholz. Konrad stickel selbst war zudem wegen misshand-
lung eines gewissen Peter messner für ein halbes Jahr der stadt verwiesen worden. 
schuster vermutet außerdem geschäftliche Probleme als grund für die aufgabe 
des Bürgerrechts von Vater und sohn stickel (vgl. Imholz)515. 
1437 traten beide stickels wieder ins Konstanzer Bürgerrecht ein. nachdem Kon-
rad stickel hans von hewen, einen der Brüder des Konstanzer Bischofs, wegen 
einer schuld von 300 fl. vermutlich beim hofgericht Rottweil in die acht geklagt 
hatte, wurde er in der nähe der bischöflichen stadt Kaiserstuhl (Kt. aargau) durch 
hans von hewen und 12 Reiter überfallen, in Lenzkirch gefangen gesetzt und 

513 hsta stuttgart a 602 nr. 6189 (Verkauf an stein 1441), 6196 (Verkauf an Württemberg 
1447). Vgl. V.5.2.

514 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4, 5 (Feindsliste 1 und 2, wie s. 196, anm. 449).
515 Schuster, Frieden (1995), s. 29 – 34.
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misshandelt. der Konstanzer Rat protestierte gegen den unabgesagten übergriff 
des heweners und erwirkte stickels Freilassung. inzwischen hatte hans stickel in 
einer weiteren messerstecherei den Konstanzer ammann heinrich tettikover ge-
tötet, möglicherweise in Zusammenhang mit der entführung seines Vaters. ein 
halbes Jahr später wurde hans selbst durch acht diener des Bischofs bei markdorf 
überfallen, vom Pferd gestoßen und durch einen schwerthieb so schwer am Kopf 
verletzt, dass er sechs tage später starb. Konrad stickel machte für den tod seines 
sohnes Bischof heinrich von Konstanz verantwortlich, gab erneut sein Bürger-
recht auf und ritt mit vier Pferden zu graf heinrich von Lupfen, der bereits mit 
dem Bischof in Fehde lag. stickel zahlte Lupfen, Rechberg und ihren Verbündeten 
2.000 fl., damit sie in seinem namen Fehde gegen den Bischof führten. nachdem 
die Fehde beigelegt war, nutzte graf heinrich von Lupfen einen Vorwand, um 
 stickel gefangen zu setzen und weitere 500 fl. von ihm zu erpressen. stickel konnte 
die Fehde danach nicht weiterverfolgen, seine Rachegefühle gegen den Bischof 
blieben jedoch bestehen. anlässlich einer seelenmesse für seinen toten sohn rich-
tete er 1445 in der Pfarrkirche st. stefan vor den versammelten anwesenden eine 
drohung gegen den Bischof: Ich dank üch och, aber da mir min blut und min fleisch 
schamlich ermürt wart, do bedorft ich des dankes nit, denn ich sach nit, das es jeman 
laid sin noch zu hertzen gan wolt. Umb den mord und übel, so an mir armen man 
beschechen ist, will ich ewigklich mord und rach in den hymel uffschryen … Wegen 
dieser drohung musste er ein Bußgeld von 50 lb. h. bezahlen. in den folgenden 
Jahren musste sich der alte stickel mit einer Klage seiner ehefrau elisabeth ausein-
andersetzen, die vor dem bischöflichen offizial angab, Konrad habe sie jahrelang 
geschlagen und mit seiner geliebten germa Rupprecht aus Petershausen sieben 
Kinder gezeugt. es folgten zwei weitere urteile gegen stickel, weil er einen Knecht 
mit einem messer bedroht hatte. 1459 starb er516.

Stump, Ulrich 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an die 
schwäbischen Reichsstädte als helfer der Brüder von heimenhofen am 20. Juli 
1441517.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage mit Mercklin Stump an nürnberg, 
augs burg, ulm, Rottweil und die mit ihnen in einung befindlichen städte als 
helfer hans von Rechbergs und helfershelfer des markgrafen Jakob von Baden 
und des eberhard d. Ä. von Urbach am 9. Januar 1450518.

516 Schuster, Frieden (1995), s. 35 – 42 (Quellenzitat zitiert nach s. 40). Vgl. die darstellung 
des zeitgenössischen chronisten gebhard dacher, s. 583 ff, sowie des späteren (16. Jh.) 
chronisten christoph schultheiss in FuB 6 (1889), nr. 220.1, s. 354.

517 stadta nördlingen missiven Fasz. 35 (1441) nr. 131 bzw. stadta strasbourgaa 240 Fol. 4; 
hier genannt als ulrich stumpf von sindelfingen.

518 stadta nördlingen missiven 1450 nr. 473, 9. Januar 1450 (Freitag nach erhardi).
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–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): nachdem ulrich stump in der eisenburg-Fehde 
als helfer hans von Rechbergs in Feindschaft mit der Reichsstadt Rottweil ge-
kommen war, setzte sich die stadt Villingen am 10. august 1453 auf stumps Bitte 
hin für eine aussöhnung ein519.

Grafen von Sulz

seit ende des 11. Jahrhunderts erwähntes grafengeschlecht mit ursprünglichem 
herrschaftsmittelpunkt in sulz am neckar (Lkr. Rottweil). nach dem übergang 
von stadt und Burg sulz an die herren von Geroldseck-Sulz im 13. Jahrhundert 
verfügten die grafen zunächst über streubesitz im oberen neckarraum. Vor 1300 
wurden die grafen zu hofrichtern zu Rottweil ernannt, ein amt, das sie seit 1360 als 
Reichserblehen innehatten. durch die ausübung von Verwaltungsämtern in den 
habsburgischen Vorlanden sowie die eheverbindung zwischen graf Rudolf und der 
erbtochter des grafen Johann von habsburg-Laufenburg erwarb die  Familie Besitz 
am hochrhein, insbesondere 1415 die Landgrafschaft Klettgau. in diesem Zusam-
menhang kam es u. a. zu Konflikten mit der abtei Rheinau, die wiederum in den 
vierziger Jahren anlass für kriegerische auseinandersetzungen wurden.520

Alwig:

–  Beteiligung am Bündnis mit dem Bischof von Straßburg 1447: am 23. Januar 
1447 schloss graf alwig von sulz ein gegenseitiges Beistandsbündnis u. a. mit hans 
von Rechberg (vgl. georg von Geroldseck-Sulz, grafen von Lützelstein u. a.)521. 

–  Sunthauserkrieg (1446), Himmeli-Fehde II (1446), Zweiter Städtekrieg 
(1449 – 50): Zwischen 1443 und 1449 führte graf alwig einen Konflikt mit dem 
abt des Klosters Rheinau um den Besitz der gleichnamigen stadt, in den 1446 
auch schaffhausen als schutzmacht des abtes hineingezogen wurde. in diesem 
Kontext beteiligte sich graf alwig an Raubüberfällen vor allem zum schaden 
schaffhausens und der eidgenossenschaft. nach der eroberung und Zerstörung 
seiner Burg Balm 1449 erhob hans von Rechberg entschädigungsforderungen 
gegen schaffhausen, die 1451 in seinem sinne erfüllt wurden522.
Weitere Erwähnungen: graf alwig garantierte anlässlich des Verkaufs der herr-
schaft gammertingen-hettingen gegenüber graf ulrich von Württemberg als 
Bürge des hans von Rechberg für dessen erfüllung der Vertragsbedingungen523. 

519 hsta stuttgart B 203 Bü 7.
520 Niederhäuser, grafen von sulz (2003); Ders., sulz von (grafen) (2012); Schäfer, gra-

fen von sulz (1964); Ders., hochadel aus sulz (1984); Ders., hochadelsherrschaft am obe-
ren neckar (1984). Vgl. iii.5.2.

521 Herrmann, saarwerden 1 (1957/58), Reg. 1030, s. 378 f.; vgl. ebd., 2 (1959), s. 134.
522 darstellung bei Keller, Kriegerische Zeiten in Rheinau 4 und 5 (Rheinauer Post vom 23. 

Juni und 21. Juli 1995); zu Rechbergs Klage siehe urkundenregister schaffhausen 1 (1906), 
nr. 2255, 2258. Vgl. iii.5.2.

523 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 177; Kanter, hans von Rechberg 
(1902), Reg. 92 b, s. 161.
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von Talheim

Bernhard:

–  Fehdeführung vor 1436: 1424 Fehdehelfer des markgrafen von Baden gegen die 
elsässischen und breisgauischen Reichsstädte524.

Raf:

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
georg von Neuneck, reichsstädtischer Vogt in horb, am 5. april 1442525.

Thumb von Neuburg

ministerialengeschlecht, erstmals 1188 in der nähe von Ravensburg nachgewiesen, 
möglicherweise gemeinsame abstammung mit den truchsessen von Waldburg. 
um die mitte des 13. Jahrhunderts erwarb ein Zweig der Familie das zwischen 
Bregenz und Feldkirch im alpenrheintal gelegene schloss neuburg (heute Vorarl-
berg). Vermutlich stammt daher der namenszusatz „von neuburg“, der auch nach 
dem Verlust der Burg an österreich 1363 beibehalten wurde. ein weiteres im al-
penrheintal gelegenes schloss neuburg bei untervaz (graubünden) blieb vom 
ende des 13. bis zum ende des 15. Jahrhunderts im Besitz der Familie. die dort 
sitzenden thumb von neuburg waren im 14. Jahrhundert mit den grafen von 
montfort und Werdenberg verschwägert und unterhielten enge Beziehungen mit 
dem Bischof von chur. eine heiratsverbindung mit einer gräfin von aichelberg 
um die Wende zum 15. Jahrhundert brachte den thumb von neuburg zudem gü-
terbesitz im mittleren neckargebiet526.

Hans der Jüngere:

sohn des albrecht thumb von neuburg und Bruder des hans d. Ä. von neuburg, 
die beide dem grafen ulrich von Württemberg-stuttgart als Räte dienten – hans 
der Ältere sogar als hofmeister – und in vielen württembergischen Rechtsgeschäf-
ten als Zeugen oder Bürgen auftraten. hans der Jüngere erbte den Familienbesitz 
im Rheintal und graubünden und wurde Bürger der stadt Zürich, vermutlich als 
absicherung gegen graf Friedrich Vii. von toggenburg, mit dem albrecht thumb 
nach einem toggenburgischen Raubzug gegen die neuburg eine kurze Fehde aus-
gefochten hatte. 1436 heiratete er eine niederadlige aus dem Rheintal, Kunigunde 
mayer von altstätten. Vermutlich aus diesem anlass ging die Vogtei altstätten im 
Rheintal, ein Pfand der abtei st. gallen, in seinen Besitz über527. 

524 siehe undatierte Liste in RmB 1 (1901), nr. 3676, s. 395 f. 
525 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
526 Boger, geschichte (1885), s. 1 – 23.
527 ebd., s. 38 (stammtafel), 41 – 47.



502

aus dieser erwerbung entstand vor dem 14. oktober 1437 ein streit mit appen-
zell wegen der nutzungsrechte an verschiedenen Viehweiden im st. galler hinter-
land528. obwohl Bürgermeister und Rat zu Zürich thumbs ansprüche am 9. Ja-
nuar 1438 bestätigten529, dauerten die streitigkeiten mit appenzell danach noch 
mehrere Jahre an530. Zürich bat hans thumb von neuburg im november 1440, 
der stadt in der himmeli-Fehde zu einem ausgleich mit hans von Rechberg zu 
verhelfen. 
–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 

grafen Ludwig von Württemberg-urach am 10. august 1444531. 

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel (als helfer des Wilhelm von 
grünenberg) am 16. Februar 1449532.

–  Reichskrieg gegen Bayern und Kurpfalz (1461 – 63): im Konflikt Württem-
bergs mit Bayern führte hans dem grafen ulrich von Württemberg-stuttgart 
vor dem 3. Juli 1460 eidgenössische söldner zu533.

–  Weitere Verbindungen zu Rechberg: im Zuge von Rechbergs Kreditaufnahme 
bei dem ulmer geldverleiher seligmann trat hans am 22. Juli 1440 mit Wolf 
Schilling als Bürge auf. am 6. märz 1441 besiegelte er außerdem als Zeuge den 
Verkauf der herrschaft hettingen durch hans von Rechberg an Konrad vom 
stein zu göffingen534.

von Tieringen, Hans:

–  Fehdeführung vor 1436: in der gruber-Fehde Parteigänger des herzogs Rein-
hold Vi. von Urslingen535 .

528 am 14. oktober 1437 lässt hans thumb d. J. von neuburg durch einen Bevollmächtigten 
vor einem Vogt der Junker ulrich und Konrad Payrer, Vögte zu Rheineck, mehrere Zeu-
gen verhören, die bestätigten, dass die alpen von unter-Kamor in seine herrschaft gehört 
und die appenzeller keine nutzungsrechte daran haben. offenbar war ein streit mit ap-
penzell vorausgegangen. apuB 1 (1913), nr. 701.

529 ebd., nr. 710.
530 am 10. märz 1445 beschwerte sich albrecht thumb von neuburg bei der stadt sankt 

gallen über appenzell und glarus, die seinem sohn [hans] und seiner ehefrau [Kuni-
gunde] ohne Recht ihren Besitz genommen hätten (ebd., nr. 777, 783). die Beklagten – 
ammann und Rat zu altstätten – bestanden offenbar auf einer Regelung des streits vor der 
appenzeller Landgemeinde, die dem ehepaar thumb schließlich auf den 14. Februar 1448 
einen tag setzte (ebd., nr. 777, 783). damit dürften die Kläger nicht sehr glücklich gewe-
sen sein. dass sie sich darauf einließen, deutet an, dass sie keine andere möglichkeit sahen. 
am 20. september 1452 verkauften hans thumb und seine ehefrau Kunigunde ihre an-
sprüche an die Bauern von altstätten (ebd., nr. 840).

531 sta Luzern Rep. 21/1 urk. 8 nr. 231/3345. Vgl. hans Fründ, s. 288; dort fälschlich „1446“.
532 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 408.
533 WR 2671.
534 hsta stuttgart a 602 nr. 6188 f.
535 Widmer, gruber-Fehde (2001), Reg. 175, s. 341 f.
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–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
georg von neuneck, reichsstädtischer Vogt in horb, als helfer des grafen 
Friedrich genannt der öttinger von Zollern536.

Tübing, Hans

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage gegen Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 24. november 1448537.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage gegen die schwäbischen Reichsstädte als 
helfer des heinrich von eisenburg am 16. oktober 1451538.

von Urbach

seit 1181 nachgewiesenes ministerialengeschlecht mit herrschaftsmittelpunkt in 
urbach (Rems-murr-Kreis) und umfangreichem streubesitz vor allem im Remstal 
und im mittleren neckarraum. 1422 gründeten die herren von urbach die stadt 
mundelsheim, die allerdings im Konflikt mit den schwäbischen Reichsstädten 1440 
zerstört wurde. in der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts starb die Familie in männ-
licher Linie aus. eine ursprünglich illegitime Linie führte den namen noch bis 1700 
weiter539.

Walter:

genannt ab 1426, tot 1460. Wahrscheinlich Bruder von Eberhard dem Älteren und 
Hans von urbach sowie onkel von Bernhard540. 

–  Fünfter Hussitenkreuzzug (1431): Walter wurde im oktober 1430 von der 
württembergischen herrschaft für den hussitenkreuzzug nach Plüderhausen 
einberufen541.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): im gegensatz 
zu dem profilierten städtefeind eberhard begab sich Walter am 3. Januar 1438 
zunächst mit drei reisigen Knechten, einem Knappen und fünf reisigen Pferden 
für fünf Jahre in den dienst der Reichsstadt esslingen, wobei er nicht gegen 
markgraf Jakob von Baden dienen wollte. dafür sollte er 1.600 fl. sold erhalten, 
wovon 600 fl. bereits bezahlt waren. ob sich Walter an diesen dienstvertrag 

536 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
537 dort als Hanns Tuding (der Ältere oder der Jüngere, beide genannt); sta Basel-stadt Pro-

tokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 399.
538 a 602 nr. 5533 Bü 4, 5 (Fehdebrief vom 16. oktober 1451; Feindsliste 1 und 2, wie s. 196, 

anm. 449).
539 Hähnle, urbach im mittelalter (1981), s. 16 – 18.
540 Uhland, Regesten (1958), Reg. 241, s. 50 (erste nennung), Reg. 250, s. 51 (nennung von 

Bernold, Walter und hans als söhne des verstorbenen hans von urbach zu mundelsheim 
1428), Reg. 336, s. 66 (erwähnung des geschwisterverhältnisses von eberhard und Wal-
ter), Reg. 388, s. 76 (erwähnung von Walters tod).

541 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 113.
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hielt, ist etwas fragwürdig, denn einerseits erwähnt ein ulmer Brief vom 13. Fe-
bruar 1441 ihn und Hans von urbach als städtefeind, andererseits zahlte er im 
sommer 1443 im auftrag der schwäbischen Reichsstädte hohe schatzungsgelder 
an heinrich Schilling aus542. denkbar wäre, dass sein solddienst für die Reichs-
stadt esslingen ähnlich wie bei Veit von Asch als ergebnis eines vorausgegan-
genen Konflikts vereinbart worden war und sein Verhältnis zu den Reichsstäd-
ten daher zwiespältig blieb. 

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): am 7. mai 1444 schrieb erhard von Falken-
stein-Ramstein einem ihm offenbar vertrauten adligen adressaten wegen der 
schatzung von zwei Knechten, die hans von Rechberg und Walter von urbach 
gefangen hatten. erhards Bemerkung, dass weder der Rechberger noch der ur-
bacher nit anhaimisch seien, könnte ein hinweis darauf sein, dass urbach und 
Rechberg von Ramstein aus agierten543. Vermutlich fällt die gefangennahme der 
beiden Knechte in den Zusammenhang des alten Zürichkriegs, da Walter von 
urbach im gleichen Jahr der eidgenossenschaft Fehde als helfer der herrschaft 
österreich ansagte544. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): Walter von urbach erscheint in einer Liste von 
Feinden der schwäbischen Reichsstädte aus dem städtekrieg545.

–  Weitere Erwähnungen: am 16. dezember 1453 besiegelte hans von Rechberg 
eine Quittung Walters an graf ulrich von Württemberg. im sommer 1455 sagte 
Walter von urbach dem grafen ulrich von Württemberg die Fehde an. streit-
punkte waren die heimsteuer seiner ehefrau in höhe von 2.500 fl., die Walter 
offenbar zu einem Zins von jährlich 125 fl. an graf ulrich verliehen, aber nicht 
mehr zurückbekommen hatte, auch war graf ulrich wohl den Zins schuldig 
 geblieben. strittig waren auch der Besitz der Pfandschaft Plüderhausen und 
übergriffe des grafen auf Walters Jagd- und Wildbann. am 22. Juli 1455 bat 
graf ulrich hans und heinrich von Geroldseck-Sulz sowie seinen edlen lieben 
getreuen hans von Rechberg, Walter von urbach nicht zu unterstützen. der 
Konflikt zog sich nach schlichtungsversuchen württembergischer Räte, der 
mechthild von der Pfalz und des ulrich von Rechberg bis zum Friedensschluss 
am 24. mai 1457. im gleichen Jahr trat Walter von urbach wie hans von Rech-
berg in die dienste des grafen ulrich von Württemberg546.

542 stadta ulm a 1106 nr. 12, Regest bei Uhland, Regesten (1958), Reg. 281, s. 57 (dienst-
vertrag mit esslingen 1438), Blezinger, städtebund (1954), s. 147 (ulmer Brief vom  
13. Februar 1441), WR 5587, 5588 (auszahlung von schatzungsgeldern an heinz schilling).

543 sta Basel-stadt adelsarchiv R1 Ramstein 1444.
544 hans Fründ, s. 291.
545 WR 4369.
546 Uhland, Regesten (1958), Reg. 344, s. 67 (Quittung von 1453); hsta stuttgart a 602 

nr. 4376 (nachricht über die absage Walters), 4378 (schlichtungsversuch vor württember-
gischen Räten 1455), 4380 (absage Walters 1455, schreiben an die herren von geroldseck-
sulz sowie hans von Rechberg, dokumentation weiterer schlichtungsversuche), 4391 (Be-
stallung Walters als württembergischer diener).
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Hans:

Wahrscheinlich Bruder von Eberhard dem Älteren und Walter sowie onkel von 
Bernhard (siehe Walter).
–  Fünfter Hussitenkreuzzug (1431): hans von urbach wurde durch die herr-

schaft Württemberg als hofgesinde einberufen547.
–  Himmeli-Fehde I (1438 – 40): absage an die eidgenossenschaft mit hans von 

Rechberg als helfer des ulrich himmeli am 22. september 1439548. 

–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 
als helfer des Konrad Stickel am 4. oktober 1440, gemeinsam mit hans von 
Rechberg und graf heinrich von Lupfen549.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): am 30. okto-
ber 1440 meldete gmünd an ulm, graf Johann von öttingen sei dabei, truppen 
zu werben, und hans von urbach wolle ihm mit 100 mann zuziehen. am  
13. Februar 1441 schreibt ulm seinen Verbündeten über überfälle verschiedener 
städtefeinde, darunter Walter und hans von urbach550. möglicherweise kam 
hans von urbach ca. 1440/41 in einem gefecht mit dem reichsstädtischen 
hauptmann heinrich von stoffeln ums Leben (vgl. V.3.1).

Eberhard:

im zweiten drittel des 15. Jahrhunderts lebten mindestens zwei Personen dieses 
namens, die gelegentlich als eberhard der Jüngere und eberhard der Ältere unter-
schieden werden. eberhard der Ältere war sohn des hans von urbach und Bruder 
von Hans und Walter; eberhard der Jüngere sohn des georg von urbach und 
Vetter der Brüder551. da anhand der Quellen nicht immer eine eindeutige identifi-
zierung möglich ist, folgen hier sämtliche nennungen eines eberhard von urbach 
in Zusammenhang mit hans von Rechberg, soweit möglich, mit dem identifizie-
renden Zusatz.
–  Fünfter Hussitenkreuzzug (1431): eberhard von urbach quittiert den grafen 

von Württemberg am 29. Januar 1430 die Zahlung von 40 fl. entschädigung für 
Verluste, die er beim letzten hussitenfeldzug erlitten hatte552. 

547 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 114.
548 sta Zürich c i nr. 1615. Vgl. Regest bei Marolf, hans von Rechberg (2006), s. 246.
549 FuB 6 (1889), nr. 220.1, s. 354, dort 29. september 1440; korrigiert bei Marolf, hans von 

Rechberg (2006), Reg. 1440 oktober 4, s. 255.
550 Regesten in Blezinger, städtebund (1954), s. 146 f.
551 der Bruder Bernolds von urbach wird bei Uhland, Regesten (1958), Reg. 332, s. 65 als 

„eberhard der Ältere“ bezeichnet, ein weiterer eberhard wird ebd., Reg. 246 s. 51 als sohn 
des georg von urbach genannt. dieser dürfte wiederum identisch sein mit dem eberhard 
z. B. ebd., Reg. 329, s. 65 als „der Junge“ bezeichnet wird. darüber hinaus hatte Walter von 
urbach ebenfalls einen sohn namens eberhard (ebd., Reg. 371, s. 73: erste erwähnung 
1456), der aber 1440 noch zu jung für eine Fehdebeteiligung gewesen sein dürfte, falls er 
überhaupt schon lebte.

552 Uhland, Regesten (1958), Reg. 256, s. 53.
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–  Stickel-Fehde (1440): im absagebrief des grafen von Lupfen und hans von 
Rechbergs an Bischof heinrich von Konstanz vom 4. oktober 1440 erscheinen 
unter den Fehdehelfern sowohl eberhard der Ältere als auch eberhard der Jün-
gere von urbach553.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): ein undatiertes 
Konzept aus ulm legt nahe, dass eberhard von urbach, wie Walter, um 1438/39 
in den dienst der Reichsstädte trat554. Zugleich ist für den Zeitraum 1442 bis 
1446 eine hartnäckige Befehdung des schwäbischen städtebundes durch eber-
hard den Älteren dokumentiert. ob hier zwei verschiedene Personen gemeint 
sind oder eine Person, die im Verlauf die seiten wechselte, ist nicht geklärt. am 
6. april 1442 berieten die schwäbischen Reichsstädte über entschädigungsforde-
rungen eberhards des Älteren von urbach wegen der Zerstörung von Burg mai-
enfels, an welcher er einen anteil besaß. gegen eine entschädigungszahlung 
wurde argumentiert, dass eberhard vor dem Zug nach maienfels die stadt 
schwäbisch hall geschädigt hatte555. anders als viele andere städtefeinde setzte 
eberhard von urbach die Befehdung des städtebundes nach dem großen Frie-
densschluss von 1443 fort556. 

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): ein eberhard von urbach nahm außerdem als 
helfer österreichs am alten Zürichkrieg teil. nachdem er herzog albrecht Vi. 
von österreich am 19. november 1445 die erstattung von Pferdeschäden in 
höhe von 100 fl. quittiert hatte557, forderte er am 23. november 1445 weitere 
120 fl. ausstehenden soldes von dem österreichischen Landvogt, markgraf Wil-
helm von hachberg, und drohte mit Fehde, falls ihm die geforderte summe nicht 
binnen 14 tagen nach erhalt des Briefs nach marbach ausbezahlt werde558.

–  Sunthauserkrieg (1446): eberhard der Ältere setzte seine Fehde gegen die 
 schwäbischen Reichsstädte offenbar während des Zürichkriegs kontinuierlich 
fort und kooperierte dabei auch mit Protagonisten des sunthauserkriegs. am  
23. august 1445 sah sich markgraf Jakob von Baden zu einer Rechtfertigung 
 gegenüber Rottweil gezwungen, weil eberhard der Ältere sich wiederholt in 
Pforzheim aufgehalten hatte. im Februar 1446 tauschte die stadt ulm eine hitzige 

553 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354; zur datierung Marolf, hans von Rechberg (2006), Reg. 
1440 oktober 4, s. 255.

554 stadta ulm a 1106 nr. 22.
555 ebd., nr. 81.
556 in einem städtetagsprotokoll vom 2. november 1443 wird die von eberhard ausgehende 

gefahr erörtert. Regest 1443 november 2 in Blezinger, städtebund (1954), s. 157.
557 tLa innsbruck urk. i nr. 6324.
558 Tattend ir des nit, des ich doch úwern genadn nit getrúw, so müst ich miner not halb tuon, des 

ich gern vertragn wölt sin und minem brieff und anderm gehaisß, so mir me denn ain mal 
von úwern genadn geschehn ist, nach gan, es sy mit pfendn oder wie ich mins hoptgúcz 
kosten und schadn nach mins brieffs lut inbringen mag, und wöltend dar mit min helffer 
und ich unser ere gen uch alln und iecklichem besunder bewar han mit disem minem offen 
brieff. tLa innsbruck sigmundiana i nr. 60.



507

Korrespondenz mit graf heinrich von Fürstenberg aus, nachdem einige Bürger 
der hohenbergischen stadt horb, die zur österreichischen Pfandschaft der Reichs-
städte gehörte, in fürstenbergischem geleit durch helfer des städtefeinds eber-
hard des Älteren von urbach entführt worden waren. der reichsstädtische Vogt in 
horb hatte sofort die Verfolgung der entführer aufgenommen und sie vom 
neckar tief in den schwarzwald hinein, das Kinzigtal hinab bis an die fürstenber-
gische stadt hausach verfolgt, wo die städtefeinde jedoch unterschlupf fanden. 
der graf von Fürstenberg weigerte sich, die enführer auszuliefern, weil er keine 
Partei nehmen wollte, konnte sie jedoch davon überzeugen, die gefangenen hor-
ber wieder freizulassen. da die Freigelassenen jedoch ihr geraubtes eigentum 
nicht wieder bekamen, versuchte ulm den grafen aufgrund seiner geleitver-
pflichtung für den schaden haftbar zu machen. der daraus entstehende streit lässt 
sich über drei monate bis mitte mai verfolgen. auf Vorschlag der stadt ulm 
 einigten sich die Parteien schließlich ende april, Recht vor graf Ludwig von 
Württemberg-urach zu suchen. mittlerweile hatte georg der Ältere von schau-
enburg den Reichsstädten am 6. märz 1446 als helfer urbachs abgesagt. urbachs 
nennung als helfer des heinrich Schilling in dessen aussöhnung mit der Reichs-
stadt schaffhausen vom 12. april belegt, dass urbach mit den Protagonisten  
des sunthauserkriegs kooperierte. auf Klage des hans von hailfingen verhängte 
der Rottweiler hofrichter, graf Johann von sulz, am 23. mai 1446 die acht über 
eberhard den Älteren von urbach. diese acht wurde auf zahlreiche helfer 
 urbachs ausgedehnt, die später als helfer hans von Rechbergs auftreten, ins-
besondere hans von Hausen, genannt gleri559. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): hans von Rechberg sandte am 9. Januar 1450 
eine absage an nürnberg, augsburg, ulm, Rottweil und die mit ihnen in einung 
befindlichen städte als helfer des markgrafen Jakob von Baden und eberhards 
des Älteren von urbach. daraus lässt sich schließen, dass urbach parallel zum 
Zweiten städtekrieg seine Fehde gegen die Reichsstädte fortsetzte560. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): ein eberhard von urbach erscheint hier in  diens ten 
der schwäbischen Reichsstädte, nämlich als anführer der Reiterei beim Feldzug 
gegen hans von Rechbergs Burg Ramstein unter dem Kommando des ulmer 
hauptmanns Jakob ehinger561. ob es sich hierbei um den vormaligen städtefeind 

559 stadta RW ii. arch. ii. abt. Lade LiX Fasz. 1 nr. 1 (absage des georg von schauenburg), 
Fasz. 3 nr. 6 (Rechtfertigung des markgrafen von Baden 1445), Fasz. 5 nr. 13 – 18 (überfall 
im fürstenbergischen geleit 1446), hsta stuttgart B 203 Bü 6 (nennung eberhards als 
helfer des heinrich schilling, Rottweiler achturteil gegen eberhard und verschiedene sei-
ner helfer 1446), Uhland, Regesten (1958), Reg. 311, s. 62 (achturteil gegen eberhard). 
Bei dem geächteten eberhard handelte es sich um den Bruder Bernolts (und damit auch 
Walters) von urbach, also eberhard den Älteren.

560 stadta nördlingen missiven 1450 nr. 473, 9. Januar 1450 (Freitag nach erhardi).
561 der ulmer hauptmann Jakob ehinger bezeichnete ihn in einem Brief nach ulm vom  

13. Juli als hobtman dez raissigen gezüg und erwähnt am 17. Juli einen gemeinsamen 
Kundschafterritt (stadta ulm a 1117 nr. 26 f.). im sommer 1453 beriet der städtetag der 
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eberhard den Älteren oder seinen jüngeren Vetter handelte, lässt sich nicht zwei-
felsfrei ermitteln, allerdings liegt die letztere Vermutung sicherlich näher. einen 
hinweis in dieselbe Richtung bietet neben den früheren Bünd nissen zwischen 
Rechberg und eberhard dem Älteren auch ein Brief, in dem sich die Reichsstadt 
ulm am 21. Juli 1455 bei eberhard dem Älteren erkundigte, „ob und gegen wen er 
in Fehde sei“, eine Frage, die auf ein gewisses misstrauen schließen lässt562. dabei 
ist unklar, ob ulm eine Beteiligung eberhards an der eisenburg-Fehde oder an der 
Fehde des Walter von urbach gegen Württemberg vermutete. 

–  Weitere Erwähnungen: eberhard der Ältere wurde am 10. Februar 1458 als 
württembergischer Vogt zu Vaihingen erwähnt. am 24. august 1466 wurde er 
durch hans Jakob von Bodman in die acht des Rottweiler hofgerichts geklagt 
und zuletzt 1475 lebend genannt563.
eberhard der Jüngere klagte 1461 seinerseits Philipp von hehenriedt sowie einen 
heilbronner Juden namens Wolf vor dem Rottweiler hofgericht in die acht und 
wurde selbst am 20. dezember 1471 durch hans Lorcher von Waldsee in Rott-
weiler acht geklagt564 .

Bernhard:

Wahrscheinlich sohn des Bernold von urbach und damit neffe von Walter, Hans 
und Eberhard dem Älteren565. 

–  Verbindungen zu Rechberg: Bernhard wurde am 5. Juli 1445 gemeinsam mit 
hans von Rechberg auf Klage des Wolf Schilling durch das Rottweiler hofge-
richt geächtet. am 7. Juli 1447 wurde schilling auf die güter der geächteten an-
geleitet566.

Herzöge von Urslingen

Bei den sogenannten herzögen von urslingen handelte es sich um ein edelfreies 
geschlecht aus dem oberen neckarraum mit stammsitz irslingen bei Rottweil. 
den herzogstitel führte die Familie, seit ein Familienmitglied auf einem italien-
feldzug Kaiser Friedrichs i. Barbarossa um 1176 zum herzog von spoleto erhoben 
worden war. die Familie starb 1442 aus567.

schwäbischen Reichsstädte u. a. über die erstattung von eberhards beim sturm auf Ram-
stein verlorene Pferde (hsta stuttgart B 203 Bü 7).

562 WR 5725.
563 Uhland, Regesten (1958), Reg. 383, s. 75 (nennung als Vogt zu Vaihingen), Reg. 448, s. 85 

(achturteil gegen eberhard), Reg. 493, s. 94 (erwähnung seines todes).
564 ebd., Reg. 397 – 401, 404 f, s. 77 ff. (eberhards Klage), Reg. 471, s. 89 f. (acht gegen eberhard).
565 ebd., Reg. 332, s. 65.
566 ebd., Reg. 308, 316 – 321, s. 62 – 64 bzw. WR 6190.
567 Schubring, herzoge von urslingen (1974), s. 29 – 42.
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Reinhold VI.:

Reinhold Vi. (ca. 1370 – 1442) war der letzte männliche nachkomme dieses ge-
schlechts. sein Lebenslauf ähnelt der gewaltkarriere hans von Rechberg in sofern, 
als auch er zeit seines Lebens in kontinuierliche Fehden verwickelt war, die sich 
vornehmlich gegen Reichsstädte und eidgenossen, aber auch gegen andere adlige 
richteten568. Weitere gemeinsamkeiten sind seine zeitweilige Position als württem-
bergischer Rat569, die er wohl auf Betreiben adliger gegner am stuttgarter hof ver-
lor570, die weite streuung seines Besitzes um die Zentren schiltach und hornberg, 
die sukzessive in württembergische hand übergingen571, und seine Bewertung 
durch die nachwelt, z. B. als „bizarre abenteurernatur“572. Von seinen kriege-
rischen aktivitäten, die nachweisbar um 1390 mit einer Fehde gegen die stadt Frei-
burg begannen573 und erst mit seinem tod im adelskrieg gegen die schwäbischen 
Reichsstädte 1442 ein ende fanden (vgl. u.), wird im folgenden nur eine auswahl 
von Konflikten genannt, die aufgrund ihrer Berührungspunkte mit anderen in die-
sem Verzeichnis genannten Personen relevant erscheinen.
–  Fehdeführung vor 1436: Von 1411 bis 1428 (mit einigen unterbrechungen) füh-

render Fehdehelfer des hans gruber in dessen Feindschaft gegen die eidgenos-
senschaft und Basel574.
Vor dem 4. april 1411 Fehde gegen graf Konrad von Fürstenberg wegen eines 
streits um den Besitz des tales einbach im schwarzwald (vgl. erhard von Fal-
kenstein-Ramstein)575.

568 ebd., s. 91. Zu seinen Fehden vgl. die Regestensammlung ebd. sowie die hier wieder-
gegebene auswahl, außerdem Harter, herzöge von urslingen (2008), Widmer, gruber-
Fehde (2001).

569 einer schweizerischen chronik des 16. Jahrhunderts zufolge soll urslingen 1412 (würt-
tembergischer) Landvogt in mömpelgard gewesen sein (Schubring, herzoge von urs-
lingen (1974), Reg. 183, s. 142). diese nachricht ist sicherlich etwas zweifelhaft, jedoch ist 
er ab 1419 in zeitgenössischen urkunden als württembergischer Rat nachgewiesen (ebd., 
Reg. 243 f., s. 156.).

570 Vgl. V.3.2.2, V.3.4.
571 Vgl. insbesondere die sukzessive württembergische übernahme von Burg, stadt und herr-

schaft schiltach im schwarzwald ab 1381 (Schubring, herzoge von urslingen (1974), 
Reg. 148, 153, s. 132 f., zu hornberg siehe V.3.2.2). Zu urslingens Besitzverhältnissen 
Schubring, herzoge von urslingen (1974), s. 76 f. sowie Widmer, gruber-Fehde (2001), 
s. 142 – 151.

572 Seitz, Bemerkungen zur Rosshaupter-Fehde (1975), s. 100.
573 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 146, s. 132.
574 hierzu einschlägig Widmer, gruber-Fehde (2001), vgl. außerdem den Regestenanhang bei 

Schubring, herzoge von urslingen (1974).
575 an diesem tag vereinbarten die Parteien vor Vertretern der stadt straßburg die Freilassung 

von gefangenen sowie ein schiedsgericht unter der Leitung des grafen eberhard iii. von 
Württemberg. Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 174, s. 139.
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Vor 1413 Fehdehandlungen gegen Brun von Lupfen wegen eines erbstreits um 
den Besitz von stadt und herrschaft hornberg576.
am 9. Juni 1414 wurde eine Fehde zwischen urslingen und graf Friedrich ge-
nannt der öttinger von Zollern durch graf eberhard iii. von Württemberg aus-
gerichtet577.
im sommer 1415 versuchte urslingen die stadt tiengen im handstreich ein-
zunehmen, die er über seine mutter Verena, geborene von Krenkingen, als erbe 
beanspruchte. tiengen war kurz zuvor durch diethelm von Krenkingen an den 
Bischof von Konstanz verkauft worden, jedoch versuchten Verwandte des Kren-
kingers bis in die 1430er Jahre, den Besitzwechsel anzufechten578.
Vor dem 11. Juli 1421 helfer der herren von Geroldseck-Sulz in ihrer Fehde 
gegen Wolf von Bubenhofen, Württemberg und die schwäbischen Reichs-
städte579.
1424 Fehdehelfer des markgrafen Bernhard von Baden in dessen Fehde gegen die 
Kurpfalz und die Reichsstädte in elsass und Breisgau580. 
Vom 12. oktober 1429 bis zum Friedensschluss am 16. oktober 1431 helfer des 
georg von enne in dessen Fehde gegen die stadt Konstanz und ihre Verbünde-
ten aus der Vereinigung der Bodenseestädte, nämlich schaffhausen, überlingen, 
Lindau, Wangen, Radolfzell und Buchhorn (vgl. a. georg von Geroldseck-
Sulz)581.
am 9. august 1429 Vertragspartner der herren von Geroldseck-Sulz und an-
deren adligen in einem Bündnis zur Fehdeführung gegen diebold und heinrich 
von hohengeroldseck582. die darauf folgende Fehde wurde 1434 ausgerichtet 
(vgl. georg von Geroldseck-Sulz).

–  Fünfter Hussitenkreuzzug (1431): möglicherweise teilnahme am fünften hus-
sitenkreuzzug 1431 im Kontingent des grafen Ludwig von Württemberg583.

576 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 195, s. 144. die in V.3.2.2 behandelten 
 juristischen auseinandersetzungen zwischen den erben beider Kontrahenten ab ende der 
1430er Jahre, insbesondere zwischen diebold von Lupfen einerseits und den herren von 
geroldseck-sulz andererseits dürften zum teil in diesem Konflikt wurzeln. 

577 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 196, s. 145.
578 Brandeck, geschichte (1936), s. 52 – 58.
579 dies geht aus dem Friedensvertrag dieses datums hervor; hsta stuttgart a 169 nr. 21.
580 undatierte Liste in RmB 1 (1901), nr. 3676, s. 395 f. die Fehde begann am 8. Juni (vgl. 

ebd.).
581 absage des urslingers am 12. oktober 1429; Schubring, herzoge von urslingen (1974), 

Reg. 368, s. 189. Zahlreiche absagen von helfern des urslingers aus der Folgezeit ebd., 
Reg. 369 f. Friedensschluss durch Vermittlung Württembergs am 14. märz 1430 sowie end-
gültige ausrichtung der Fehde durch gräfin henriette von Württemberg und württem-
bergische Räte am 16. oktober 1431 ebd., Reg. 372 f., 388.

582 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 363, s. 187 f.
583 eine undatierte notiz in den gabelkover‘schen Kollektaneen weist auf eine entsprechende 

anwerbung im Jahr 1430 hin; Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 375, s. 191. 
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–  Stickel-Fehde (1440): herzog Reinhold Vi. von urslingen nahm im sommer 
1440 an einem Feldzug der grafen von Lupfen gegen den Bischof heinrich von 
Konstanz teil584.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Vor dem  
25. Februar 1436 nahm urslingen gemeinsam mit georg von Geroldseck-Sulz 
den ulmer Kaufmann Werner Rosshaupter in seinen schutz, der seit 1434 eine 
Fehde gegen die Reichsstadt nürnberg führte. Vor dem 13. Juli 1436 wurde er 
dessen Fehdehelfer bis zur Befriedung des Konflikts am 10. august 1437585. 

um den 13. märz 1440 wurde Reinhold helfer des heinrich Wetzel von über-
lingen in dessen Fehde gegen Konstanz (vgl. georg von Geroldseck-Sulz)586.
Laut der Konstanzer chronik des gebhard dacher beteiligte sich urslingen am 
überfall auf reichsstädtische Kaufleute am Rheinabfluss des Bodensees am 19. 
mai 1441, der vor allem von Fehdehelfern der Brüder von heimenhofen getragen 
wurde587. im sommer desselben Jahres benachrichtigte die Reichsstadt Rottweil  
die stadt Konstanz über die ankunft von 200 Reitern im urslingischen hornberg, 
die beabsichtigten, mit Verstärkungen weiter zur Burg hewen zu reiten, dem sitz 
des grafen heinrich von Lupfen – ein nachweis der gegenseitigen unterstützung 
zwischen urslingen und den helfern der Brüder von heimenhofen588. im wei-
teren Verlauf dieser Fehde starb herzog Reinhold von urslingen zwischen dem 
19. märz und dem 11. november 1442 im alter von über 70 Jahren und wurde in 
Weiterdingen am Bodensee begraben589, übrigens in unmittelbarer nachbarschaft 
von hans von Rechbergs Bodenseebesitzungen um hilzingen.

Volen von Wildenau

seit 1232 nachweisbares, niederadliges geschlecht mit sitz auf Burg Wildenau, 
 gelegen auf einem Bergsporn zwischen neckar- und Reichenbachtal nahe Reut-
lingen. u. a. ortsherren in dem dorf Rübgarten (heute gde. Pliezhausen, Lkr. 
Reutlingen)590. 

584 Kollektaneen des christoph schultheiss, in FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354.
585 Sporhan-Krempel, Rosshaupter-Fehde (1974), s. 19, 33 ff., 41. die Folgeverhandlungen 

zur ausrichtung der Fehde zogen sich noch mindestens bis 1440 hin, ohne dass der end-
gültige ausgang bekannt wäre (ebd., s. 41 – 44). da zahlreiche Fehdehelfer urslingens der 
Reichsstadt nürnberg am 13. Juli 1436 absagten (Schubring, herzoge von urslingen 
(1974), Reg. 451, s. 213 f.), müsste urslingen selbst zu diesem Zeitpunkt bereits seinerseits 
als helfer Rosshaupters abgesagt haben.

586 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 545, s. 239; gebhard dacher, s. 609 f.
587 gebhard dacher, s. 605.
588 am 13. august 1441 dankte Konstanz der Reichsstadt Rottweil für eine entsprechende 

Warnung; stadta RW Reichsstädtisches archiv ii. arch. ii. abt. Lade LiX Fasz. 2 nr. 18.
589 Zu urslingens Begräbnis Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 552, s. 241, zu 

seiner letzten erwähnung als lebende Person am 19. märz 1442 ebd., Reg. 551, s. 241 und 
zur ersten urkundlichen erwähnung seines todes am 11. november ebd., Reg. 553, s. 242. 
Vgl. Harter, herzöge von urslingen (2008), s. 82 ff.

590 Jänichen/Kittelberger, Rübgarten (21980), s. 682 f.
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Albrecht (sowie pauschale Nennungen der Familie):

–  Fünfter Hussitenkreuzzug (1431): im Zuge der württembergischen Werbungen 
für den hussitenkrieg wurden die Voln von Wildnow für den 16. oktober 1430 
nach stuttgart einberufen591.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die schwäbischen und fränkischen 
Reichsstädte als helfer des markgrafen von Brandenburg-ansbach592. 

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): in der eisenburg-Fehde sagten die Volen von 
 Wildenau, darunter albrecht, vor dem 25. Juni 1453 der Reichsstadt Reutlingen 
als hauptsächer ab und traten danach bis 1456 in gerichtlichen Verhandlungen 
gemeinsam mit hans von Rechberg und anderen hauptleuten der eisenburg-
Fehde in schiedsgerichtlichen Verhandlungen auf593.

Ital (genannt als „Ital Wildenau von Wildenau“):

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): 1454 erscheint ital mit heinrich von geroldseck-
sulz, hans von Rechberg, Philipp von Fechenbach und anderen in Verhand-
lungen mit dem schwäbischen städtebund als städtefeind594.

Volin, von Sigmaringen, Hans:

–  Fehden gegen Basel (1446 – 47): absage an Basel als hauptsächer am 13. okto-
ber 1446. als Begründung gab Volin an, Basler söldner hätten ihm ein Pferd ge-
stohlen und nach seiner gefangennahme getrachtet. er lehnte eine bereits von 
Basel angebotene Rückerstattung des Pferdes ab und forderte stattdessen 400 fl. 
schadensersatz. um seiner Forderung nachdruck zu verleihen, hatte er zwei 
Basler in seine gewalt gebracht und beraubt; in einem weiteren Brief vom  
27. oktober. werden außerdem zwei gefangene aus Rheinfelden erwähnt, ot-
teman mulner und albrecht martin. alle gefangenen wurden gezwungen, einen 
eid zu leisten, sich auf Burg Keppenbach in Volins sichere gewalt zu stellen595.

591 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 113.
592 hsta stuttgart a 602 nr. 4369
593 ein Brief der Reichsstadt heilbronn an esslingen vom 25. Juni 1453 erwähnt die Fehde 

zum ersten mal. ein weiterer Brief einer Reichsstadt vom 21. dezember 1453 gibt bekannt, 
dass Kaiser Friedrich iii. dem albrecht Vole von Wildenau wie heinrich von geroldseck-
sulz und hans von Rechberg am 21. dezember 1453 ein Friedensgebot gesandt habe 
(hsta stuttgart a 5533 Bü 4). aus einem Brief Kaiser Friedrichs iii. vom 15. Juli 1456 
geht hervor, dass die streitsachen Rechbergs und des albrecht Vole von Wildenau in dem-
selben Kammergerichtsprozess verhandelt wurden (Kanter, hans von Rechberg (1902), 
Reg. 142, s. 176 f.).

594 Kanter, hans von Rechberg (1902), Reg. 133, s. 172.
595 sta Basel-stadt Politisches d1 st. Jakoberkrieg ii 1443 – 56. Zum weiteren Verlauf der 

 Verhandlungen siehe iii.5.3.
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–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage an Basel [als Fehdehelfer des Wilhelm 
von grünenberg] am 14. dezember 1448596. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): hans erscheint in diesem Konflikt in einer Liste 
von Personen, die den schwäbischen und fränkischen Reichsstädten Fehde ange-
sagt haben597.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die schwäbischen Reichsstädte als hel-
fer des heinrich von Geroldseck-Sulz am 14. april 1452598.

Walther, Hans, von Basel

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): absage gegen Basel [als helfer des Wilhelm von 
grünenberg] am 31. märz 1449599.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage gegen die schwäbischen Reichsstädte als 
helfer des hans von Rechberg am 23. april 1452600.

Grafen von Werdenberg-Sargans

die grafen von Werdenberg waren ein hochadliges geschlecht mit Besitzschwer-
punkt in Rätien, im östlichen Bodenseeraum und in oberschwaben, das sich mitte 
des 13. Jahrhunderts von den grafen von montfort löste. der hier gemeinte Fami-
lienzweig erwarb 1338 umfangreiche Besitzungen aus dem nachlass der Freiherren 
von Vaz im heutigen graubünden. gegen ende des 14. Jahrhunderts begann jedoch 
mit einer verlustreichen familieninternen Fehde ein langer abstiegsprozess, in des-
sen Verlauf die grafen von Werdenberg-sargans vor allem durch die territoriale 
expansion österreichs politisch marginalisiert wurden. die Verpfändung des sar-
ganserlandes an österreich und die Veräußerung weiterer herrschaftspositionen 
im Rheintal in den 1390er Jahren konnte nach dem alten Zürichkrieg nur kurzfris-
tig rückgängig gemacht werden. georg und Wilhelm, die hier genannten letzten 
männlichen angehörigen der Linie zu sargans, verkauften in der zweiten hälfte 
des 15. Jahrhunderts den größten teil ihrer Besitzungen, vor allem an die truchses-
sen von Waldburg und den Bischof von chur601.

Georg:

geboren 1425. mit seinem tod 1504 starb diese Linie des verzweigten grafen-
geschlechts von Werdenberg endgültig aus. seine schwester elisabeth heiratete um 

596 dort als Hanns Volmy von Sigmendingen; sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i 
(1438 – 1449), s. 404.

597 hsta stuttgart a 602 nr. 4369.
598 ebd., nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
599 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 412.
600 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
601 Leonhard, Werdenberg, von (2012); Bundi, Werdenberg, Jörg von (sargans) (2012); 

Liver, Jörg von Werdenberg-sargans 1425 – 1504 (1970), s. 9 – 23; vgl. Sablonier, Politik 
und staatlichkeit (2000), s. 245 – 294.
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1446 hans von Rechberg. er selbst war in erster ehe mit anna von Rhäzüns ver-
heiratet, in zweiter ehe mit Barbara, tochter des eberhard truchsess von Wald-
burg (und nichte der ersten ehefrau Rechbergs, Verena). die werdenbergischen 
Besitzungen in graubünden und Vorarlberg sind ihm im Zuge von rechtlichen und 
kriegerischen auseinandersetzungen mit dem oberen Bund und dem Bischof von 
chur in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts nach und nach entglitten602.
–  Alter Zürichkrieg: die grafen von Werdenberg-sargans wurden aufgrund ihrer 

Bemühungen um den Rückgewinn des verpfändeten sarganserlands bereits 1437 
in den toggenburger erbschaftsstreit hineingezogen. in diesem Konflikt kämpfte 
zunächst graf heinrich, der Vater von georg und Wilhelm, 1437 – 40 mit der 
 Regierung der habsburgischen Vorlande sowie den eidgenössischen orten 
schwyz und glarus gegen Zürich, dann 1444 – 46 mit herzog albrecht Vi. von 
österreich und Zürich gegen die eidgenossenschaft. trotz der niederlage eines 
durch hans von Rechberg angeführten heeres in der schlacht bei Ragaz im märz 
1446 konnte graf heinrich die Kontrolle über das sarganserland zurückge-
winnen603.

–  Verstöße gegen den Frieden von Konstanz (1446): die grafen von Werden-
berg-sargans beteiligten sich nach dem Frieden von Konstanz an gewaltsamen 
übergriffen Rechbergs auf angehörige der eidgenossenschaft im alpenrhein-
tal604.

–  Schamserkrieg: nachdem die grafen georg und Wilhelm das erbe ihres 1447 ver-
storbenen Vaters heinrich angetreten hatten, verweigerten ihnen die Be wohner 
der talschaft schams den huldigungseid und suchten sich durch Beitritt zum 
 oberen Bund, einem Bündnis nach eidgenössischem Vorbild, von ihren bis herigen 
herren zu emanzipieren. im auftrag der grafen versuchte hans von Rechberg 
daraufhin 1451 die aufständischen gebiete zu erobern, scheiterte jedoch605.

–  Eisenburg-Fehde: nach dem ausbruch der eisenburg-Fehde wandten sich die 
Brüder georg und Wilhelm am 11. märz 1452 mit der Forderung an die schwä-
bischen Reichsstädte, von einem angriff auf ihr schloss Ruggburg abzusehen, 
das sie gemeinsam mit hans von Rechberg besaßen. nach der Zerstörung der 
Ruggburg anfang dezember 1452 richteten die grafen zahlreiche entschädi-
gungsforderungen an die schwäbischen Reichsstädte. Zuletzt wurde ihnen 1476 

602 Liver, Jörg von Werdenberg-sargans 1425 – 1504 (1970), s. 9 – 23; zur ehe elisabeths mit 
Rechberg Kanter, hans von Rechberg (1902), s. 109.

603 Niederstätter, Zürichkrieg, s. 30 – 35, 57 – 59, 63 ff., 83 – 85, 186; Rigendinger, ir hertz 
und sinn (2006). dazu ausführlich iii.4.1.

604 Vgl. Beschwerden eidgenössischer unterhändler gegenüber herzog albrecht Vi. von 
 österreich anfang 1447; tLa innsbruck sigmundiana iV b nr. 55/129. siehe dazu V. 5.4.

605 siehe dazu V.7.3. Vgl. Jecklin, Zur geschichte der schamserfehde (1902/05); Liver, ab-
handlungen (1970), s. 424 – 431; Liver, Jörg von Werdenberg-sargans (1970), s. 10 ff.; Sab-
lonier Politik und staatlichkeit (2000), s. 263; Rigendinger, Rechnungsbuch (2004), 
s. 8 ff.
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in einem schiedsverfahren vor graf ulrich von Württemberg-stuttgart, wo ihre 
Klage von hans Randecker vertreten wurde, eine hohe entschädigungszahlung 
zugesprochen606.
nach einem überfall des grafen georg auf Kaufleute aus nürnberg, nördlin-
gen und mailand fand am 19. dezember 1453 ein gütlicher tag zwischen ihm und 
dem geleitinhaber Wolfhart von Brandis statt. Vor dem 25. november 1454 
sagten die grafen georg und Wilhelm dem schwäbischen städtebund die Fehde 
an. Vor dem 4. oktober 1456 entführte graf Wilhelm elf Bürger der Reichsstädte 
memmingen und Wangen während eines aufenthaltes in der abtei Pfäfers (Kt. 
graubünden) und begründete dies gemeinsam mit georg in einem Rechtferti-
gungsschreiben mit der Zerstörung der Ruggburg607.

–  Reichskrieg gegen Bayern und Kurpfalz (1461 – 63): Von graf georg von Wer-
denberg-sargans ist aus dem Pfälzerkrieg das Konzept eines absagebriefs gegen 
herzog sigmund von österreich erhalten, der auf seite der Wittelsbacher stand. 
graf georg erwähnte darin, dass er dem grafen von Württemberg mit Rat, 
dienst und anderen sachen zur hilfe verpflichtet sei. am 17. mai 1462 schlossen 
graf ulrich V. und graf georg von Werdenberg und sargans ein übereinkom-
men, kraft dessen graf georg in den dienst des Kaisers und seiner hauptleute 
trat608.

–  Weitere Verbindungen zu Rechberg: Zu den schulden der grafen von Werden-
berg-sargans bei Rechberg und der Verpfändung der herrschaft sonnenberg an 
ihn sowie ihrem Versuch zur Vermittlung eines Kontakts zu Francesco sforza, 
herzog von mailand, 1451 – 52 siehe Kapitel V. 5.2. und V. 5.4.

Ulrich:

Vermutlich ein cousin von Rechbergs ehefrau elisabeth sowie ihrer Brüder Georg 
und Wilhelm609.
–  Eisenburg-Fehde: Vor dem 11. märz1 1453 wurde ulrich durch Walser aus dem 

gerichtsbezirk tannberg (heute Vorarlberg, österreich) gefangen genommen610.

606 Bazing, Brechung der Ruggburg (1886).
607 Zum schiedstag zwischen Brandis und graf georg Schnyder, handel und Verkehr 

(1973), Reg. nr. 358, s. 275. am 25. november 1454 informierte Kempten die verbündeten 
städte, dass hans Kenn, der den Reichsstädten wegen graf georg von Werdenberg-sar-
gans abgesagt hatte, sich mit ihnen ausgesöhnt habe. stadta nördlingen missiven 1454 
nr. 54. Zum überfall 1456 siehe hhsta Wien aB XiV/1/7 urkunden, 4. oktober 1456 
und 12. oktober 1456 sowie die chronik des erhard Wintergerst, s. 77.

608 Konzept des absagebriefs an herzog sigmund (hsta stuttgart a 602 nr. 4481 Bü 3 nr. 4); 
dienstvertrag des grafen (WR 4566). 

609 Vgl. Vanotti, geschichte der grafen (1845), stammtafel V, dort genannt als „ulrich halb-
graf von sargans“. der Konstanzer domdekan graf ulrich von Werdenberg-sargans aus 
der Linie zu trochtelfingen kommt nicht in Frage, da er bereits 1451 gestorben war (ebd.).

610 transkription des unterwerfungsbriefs der tannberger vom 11. märz 1453 bei Sander, 
erwerbung (1886), Reg. nr. 3, s. 118. Vgl. iii. 7.3.
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Wilhelm:

–  Alter Zürichkrieg: Vgl. Georg. offenbar amtierte graf Wilhelm von Werden-
berg-sargans als hauptmann der österreichischen garnison in Walenstadt und 
kam in dieser Funktion für die Bezahlung der dort stationierten söldner auf. 
eine entsprechende undatierte Rechnung, die 1446 dem österreichischen Land-
vogt ulrich von mätsch nach Feldkirch zugestellt wurde, nennt die namen von 
über 30 söldnern, deren ausstehende Löhne sich auf über 300 fl. beliefen611. 
hinzu kamen größere geldsummen für die Verpflegung der söldner, die durch 
die gemeinde Walenstadt ausgelegt wurden und sich auf 700 fl. beliefen. diese 
summe wird in einem ebenfalls undatierten schreiben aus dem Jahr 1446 ge-
nannt, in dem die Walenstädter sich offenbar zum wiederholten mal an herzog 
sigmund von österreich-tirol um auszahlung der auslagen wandten612. um 
die gleiche Zeit gingen zahlreiche weitere schreiben mit Forderungen nach er-
stattung von Kriegskosten oder schadenersatzleistungen in Feldkirch ein613.

–  Fehde gegen die Johanniter (1449): absage an den Freiburger Johanniterkom-
tur hans stählin als helfer des hans von Rechberg vor dem 31. oktober 1449614.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an die schwäbischen Reichsstädte vor 
dem 2. dezember 1449. am 12. Juli 1450 quittierte graf Wilhelm zu Werdenberg 
und zu sargans der herrschaft Württemberg 27 fl. für ein abgegangenes Pferd615.

–  Schamserkrieg: siehe Georg.
–  Eisenburg-Fehde: siehe Georg.
–  Weitere Verbindungen zu Rechberg: siehe Georg.

von Wernau

herrschaftsmittelpunkt der herren von Wernau war im 15. Jahrhundert die stadt 
Wendlingen am neckar, u. a. mit den umliegenden orten Bodelshofen, steinbach 

611 hhsta Wien aB ii. 13. Fridericiana 1, Konv. 2, fol. 24. Bei diesem und den folgenden 
texten handelt es sich um Konzepte und abschriften aus der Feldkircher Kanzlei des 
 österreichischen Landvogts ulrich von mätsch, deren datierung meist nur aus dem Kon-
text erschlossen werden kann. einige der genannten Walenstädter söldner lassen sich etwa 
zwei Jahre später anlässlich des überfalls auf Rheinfelden unter Rechbergs helfern gegen 
die stadt Basel identifizieren, etwa Peter säger von Flums, hans vom Rhein, hans von 
Zürich und Rudi herten. Vgl. sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), 
s. 407 – 408 (absagen vom 22. Januar und 16. Februar 1449).

612 hhsta Wien aB ii. 13. Fridericiana 1, Konv. 2, fol. 9 f.
613 im gleichen überlieferungskontext befinden sich Konzepte entsprechender schreiben der 

Leute des Vorderen gerichts im Walgau (ebd.), des Klaus huter von meils (dem hans von 
Rechberg offenbar Kompensation für Beschädigungen versprochen hatte; ebd., fol. 17 r), 
der Leute aus dem Bregenzerwald (ebd., fol. 18) und des Jakob hartmann von Rankweil 
(ebd., fol. 26).

614 gLa Karlsruhe 120 nr. 901a.
615 nachricht über die absage in einem Brief der Reichsstadt Ravensburg an Luzern vom  

2. dezember 1449 (sta Luzern urk. 237/3564); soldquittung: WR 2521.
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und Pfauhausen (heute Wernau) sowie unterboihingen. Bereits 1390 Burg und 
stadt Wendlingen für Württemberg geöffnet, 1545 an dieses verkauft616. in Pfau-
hausen waren sie Besitznachfolger der Schilling zu cannstatt, mit denen sie außer-
dem 1451 gemeinsam das benachbarte steinbach besaßen617. in unmittelbarer nähe 
außerdem die herren von Zillenhart begütert618. Bei den württembergischen Wer-
bungen für den hussitenkrieg wurden 1430 hans und ital hans von Wernau nach 
göppingen einberufen, Volmar von Wernau für den selben tag nach urach619.

Schweninger (zahlreiche variierende Schreibweisen):

–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 
als helfer des Konrad Stickel am 4. oktober 1440620. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): danach nahm 
er an den Fehden gegen die Reichsstädte teil und wurde mit ca. 100 anderen ad-
ligen städtefeinden am 12. Juni 1443 durch den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz 
mit den schwäbischen städten ausgesöhnt621. 

–  Sunthauserkrieg (1446): gemeinsam mit heinrich Schilling nutzung der kurz 
zuvor durch hans von Rechberg erworbenen Burg neusunthausen als stütz-
punkt zur schädigung der stadt schaffhausen. dabei kooperierten er und schil-
ling auch mit eberhard d. Ä. von Urbach in dessen Fehde gegen esslingen und 
Reutlingen. nach der Zerstörung neusunthausens durch aufgebote aus schaff-
hausen und Rottweil wurde er am 12. april 1446 mit schaffhausen ausgesöhnt622.

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50) anschließend trat schweninger von Wernau 
wohl um die Zeit des städtekrieges vorübergehend in den dienst der Reichsstadt 
ulm623.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): absage an die Reichsstadt ulm gemeinsam mit 
seinem Bruder Wolf am 8. april 1452, nachdem Klagen Wolfs über eine angeb-
lich unrechtmäßige einnahme der bei Blaubeuren gelegenen gleißenburg von 

616 das Land Baden-Württemberg 3 (1978), s. 254. das nachbardorf Köngen (ebenfalls ur-
sprüngl. gft. aichelberg) kam 1382 größtenteils an die thumb von neuburg, „unter denen 
der Besitz vielfach geteilt wurde“.

617 ebd., s. 258 f.
618 ebd., s. 250 ff.
619 Sattler, geschichte des herzogthums 2 (1767), s. 112 f.
620 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354; zur datierung Marolf, hans von Rechberg (2006),  

Reg. 1440 oktober 4, s. 255.
621 stadta ulm a 1106 nr. 109.
622 Harder, der sunthauser-Krieg (1868), s. 131 ff.; vgl. Riezler, Fürstenberg, s. 325 f., der 

schweninger von Wernau als Rechbergs „Burgvogt“ auf neusunthausen bezeichnet; 
Schilling von Cannstatt, geschlechtsbeschreibung (1905), s. 30; zur Zerstörung von 
neusunthausen siehe zeitgenönisschen Bericht in stadta RW ii. arch. ii. abt.-Lade: LiX 
Fasz. 1 nr. 2; aussöhnung in hsta stuttgart B 203 Bü 6.

623 ulm erwähnt in einem Brief an Wolf von Wernau vom 24. märz 1452, dass sein Bruder 
schweninger lange Zeit ihr diener gewesen sei. hsta stuttgart a 602 nr. 5696.
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ulm nicht beachtet worden waren624. die Fehde der Brüder von Wernau war 
einer der Konflikte, die hans von Rechberg in der eisenburg-Fehde zu einem 
multipolaren großkonflikt mit dem städtebund zusammenführte. die Klage der 
Wernauer wurde am 20. mai 1458 durch einen Richtspruch des markgrafen Karl 
von Baden beigelegt625.

–  Weitere Erwähnungen: am 29. Juli 1444 musste schweninger von Wernau 
 gemeinsam mit seinem Vetter Konrad und anderen dem Jakob truchsess von 
Waldburg einen urfehdeschwur anlässlich ihrer entlassung aus dessen haft 
 leisten. der Waldburger hatte schweninger und seine gefährten im gerichts-
bezirk des Klosters salem gefangen genommen, nachdem sie eigenleute des 
truchsessen, des abtes andreas von Bregenz und des markgrafen Wilhelm von 
hachberg gefangen, geschätzt und beraubt hatten626.
 später scheint schweninger von Wernau in württembergische dienste getreten 
zu sein. am 30. dezember 1464 quittierte er 105 fl. gült und sold627.

Wolf:

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): Vor dem hintergrund der laufenden Fehde des 
heinrich von Eisenburg gegen die schwäbischen städte forderte Wolf von Wer-
nau am 21. märz 1452 die Reichsstadt ulm auf, ihm die im städtekrieg besetzte 
gleißenburg zu übergeben. da ulm dies mit der Begründung verweigerte, die in 
ulmer diensten stehenden angehörigen der Familie hätten die Burg der Reichs-
stadt im Krieg geöffnet, begann Wolf gemeinsam mit seinem Bruder Schwenin-
ger am 8. april 1452 eine Fehde gegen ulm und wurde damit zum Bundesgenos-
sen hans von Rechbergs sowie der herren von Geroldseck-Sulz628. Wie die 
übrigen Verbündeten Rechbergs verweigerten sich auch die herren von Wernau 
dem kaiserlichen gebot zu einem schiedsgericht vor Bischof gottfried von 
Würzburg629. im Zuge von Rechbergs appellation gegen das bischöfliche urteil 
reiste Wolf von Wernau 1455 mit hans von Rechberg zum Kaiserhof nach Wie-
ner neustadt630. Parallel zu den Verhandlungen zwischen Rechberg und den 
städten leitete schließlich markgraf Karl von Baden 1456/57 auch Verhandlungen 

624 ebd. bzw. stadta ulm a 1116.
625 ebd.; WR 5739; vgl. Schmitt, Burgenführer schwäbische alb 2 (1989), s. 47.
626 Niederstätter, Vorarlberger urfehdebriefe (1985), nr. 20.
627 WR 2897.
628 Zur gleißenburg Schmitt, Burgenführer schwäbische alb 2 (1989), s. 47; zu Wolfs Forde-

rung und absage hsta stuttgart a 602 nr. 5696 bzw. stadta ulm a 1116.
629 WR 5703; vgl. Wernaus antwort auf die anfrage ulms, ob er sich an das Friedensgebot zu 

halten gedächte: Nachdem nun und ich an söllichem verbottsbrieve nit verstan mag, wie 
und in welher maß die sach(e)n mine(m) gnedige(n) herren von Wirtzburg zú verhóren, bin 
ich notdürfftig, darumb rátt zú han miner herren und gúten frúnd. Das ich och also tún, 
und úch dar nach fürderlich min fürneme(n) wissen lassen wil, völligklicher dan ich uff dis 
zit getún móg. stadta ulm a 1116.

630 stadta nördlingen missiven 1455 nr. 12: nach dem Bericht des nördlinger gesandten 
befand sich Wolf von Wernau in Begleitung Rechbergs, als dieser im Frühjahr 1455 vom 
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zwischen Wernau und den städten ein und fällte bei einem gerichtstag am  
20. mai 1458 das urteil, dass ulm dem Wolf von Wernau die gleißenburg zu-
rückgeben und 110 fl. entschädigung zahlen solle631. 
 

von Winzeln, Friedrich:

–  Fehdeführung vor 1436: ein Friedrich von Winzeln632 wird am 26. november 
1426 als diener georgs von Geroldseck-Sulz in dessen Fehde für georg von 
enne gegen die Bodenseestädte genannt633. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): ein Friedrich 
Winzler sagte am 29. dezember 1441 dem reichsstädtischen hauptmann in der 
herrschaft hohenberg, georg von neuneck, als helfer des georg von gerolds-
eck ab634. 

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): ein Fridrich von Wintzlingen sagte am 16. Fe-
bruar 1449 als helfer des Wilhelm von grünenberg der stadt Basel ab635.

von Wurmlingen, Osterbrunn:

–  Zweiter Städtekrieg (1449 – 50): absage an Rottweil als helfer des grafen ul-
rich von Württemberg-stuttgart am 22. august 1449636.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): Während der eisenburg-Fehde taucht sein name 
in einer undatierten reichsstädtischen Feindsliste auf637. auf Klage der Bodensee-
städte wurde osterbrunn von Wurmlingen am 8. Juli 1457 gemeinsam mit ande-
ren ehemaligen Fehdehelfern hans von Rechbergs durch das hofgericht Rott-
weil wegen straßenraubs geächtet638.

Zillenhart (Zülnhart, Zülnhard) von

niederadliges geschlecht, urkundlich erstmals 1108 belegt, mit gleichnamiger 
stammburg (gde. schlat, Lkr. göppingen)639.

Kaiserhof aufbrach, weil er nicht länger auf die eröffnung seines Berufungsverfahrens 
gegen die Reichsstädte warten wollte.

631 stadta ulm a 1116; vgl. Schmitt, Burgenführer schwäbische alb 2 (1989), s. 47.
632 evtl. Winzeln (gem. Fluorn-Winzeln), Lkr. Rottweil?
633 Bader, abdruck und erläuterung (1854) s. 476.
634 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
635 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 408.
636 hsta stuttgart B 203 Bü 7.
637 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 4 (Feindsliste 1, wie s. 196, anm. 449).
638 RsQ 1, nr. 1884.
639 Akermann, schlat (21980), s. 704.
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Wolf d. Ä.:

hans von Rechberg bürgte 1438 gegenüber Wolf von Zillenhart für eine schuld 
seines onkels, graf Johann von helfenstein-Blaubeuren640.

Siegfried:

–  Stickel-Fehde (1440): absage an heinrich von hewen, Bischof von Konstanz, 
als helfer des Konrad Stickel am 4. oktober 1440641.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): absage an 
heinrich von stoffeln, dem hauptmann der schwäbischen Reichsstädte in der 
herrschaft hohenberg, als helfer des Bernhard Böcklin am 1. dezember 1439. 
am 24. märz 1440 erscheint sein name erneut in einem absagebrief zahlreicher 
städtefeinde an die Reichsstädte, denen die herrschaft hohenberg verpfändet 
war. dieser Fehdebrief erreichte ulm erst mehrere tage nach einem überfall der 
in dem Brief genannten städtefeinde auf ulmer Kaufleute im Filstal, die von der 
Frankfurter Fastenmesse zurückkamen. Zillenhart erlöste aus den schatzgeldern 
für 15 gefangene insgesamt 6.000 fl. dieser überfall wurde in einem zeitgenös-
sischen, städtefeindlichen spottlied verewigt, zu dem bald ein pro-städtisches 
gegen-Lied kursierte642. 

am 16. Juni 1444 berichtete ulm der Reichsstadt nördlingen über einen über-
fall auf eine reichsstädtische Patrouille bei Weil der stadt unter Führung sieg-
frieds von Zillenhart und heinrich Schillings643.

–  Alter Zürichkrieg (1443 – 1446): absage an die eidgenossenschaft als helfer des 
grafen ulrich von Württemberg-stuttgart am 10. august 1444644.

–  Weitere Verbindungen zu Rechberg: am 5. Juli 1440 nahmen hans von Rech-
berg und hans von Neuhausen wegen siegfried von Zillenhart einen Kredit bei 
dem ulmer geldverleiher seligmann auf645.

Zollern, Grafen von

Friedrich, genannt der Öttinger:

–  Fehdeführung vor 1436: in der Zollernfehde bzw. geroldsecker Fehde 1420 – 23 
Bundesgenosse der herren von Geroldseck-Sulz gegen seinen Bruder eitelfried-
rich, die herrschaft Württemberg und die schwäbischen Reichsstädte. 1424 er-
scheint der öttinger gemeinsam mit georg von geroldseck-sulz als Fehdehelfer 

640 hsta münchen, abt. 1, Pfalz-neuburg Varia Bavarica urk. nr. 1718.
641 FuB 6 (1889), nr. 220, s. 354; zur datierung Marolf, hans von Rechberg (2006), Reg. 

1440 oktober 4, s. 255.
642 Blezinger, städtebund (1954), s. 58 und Regesten s. 143, 144; Steiff/Mehring, ge-

schichtliche Lieder (1912), s. 15 – 21: „Lied der Raubritter“.
643 Regest in Blezinger, städtebund (1954), s. 159.
644 sta Luzern Rep. 21/1 urk. 8 nr. 231/3343; bei hans Fründ, s. 287 fälschlich 1446.
645 hsta stuttgart a 602 nr. 6188.
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des markgrafen Bernhard von Baden gegen die elsässischen Reichsstädte und die 
Kurpfalz646. 

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): Weil graf 
Friedrich durch georg von Neuneck, Vogt der schwäbischen Reichsstädte in 
horb, durch unabgesagten Raub geschädigt worden sei, sagten georg von Ge-
roldseck-Sulz und 47 weitere Personen neuneck am 19. und 20. Juli 1441 die 
Fehde an647. 

Eitelfriedrich:

–  Fehdeführung vor 1436: in der gruber-Fehde mit herzog Reinhold Vi. von 
Urslingen 1416 in einem Brief der stadt Zürich648 und erneut 1425649 als Fehde-
helfer des hans gruber gegen die eidgenossen erwähnt. 1420 – 23 befehdete er 
mit der herrschaft Württemberg und den schwäbischen Reichsstädten seinen 
Bruder Friedrich genannt der öttinger. ab 1424 mit seinem Bruder sowie her-
zog Reinhold Vi. von urslingen als Fehdehelfer des markgrafen von Baden be-
legt650.

–  Adelskrieg gegen die schwäbischen Reichsstädte (ca. 1438 – 43): aus der Kor-
respondenz zur Rosshaupter-Fehde vom 13. september 1436 geht hervor, dass 
eitelfriedrich dem herzog von urslingen Reisige zur Befehdung der Reichsstadt 
nürnberg lieh651 .

Zoller, Heinrich, genannt Öttinger:

heinrichs name lässt eine illegitime abstammung von graf Friedrich genannt der 
öttinger von Zollern vermuten.
–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): ein Hainrich Zoller g(ena)nt Öttinger zeichnete 

mit 47 anderen, überwiegend aus dem oberrheingebiet stammenden Fehde-
helfern in der eisenburg-Fehde einen durch hans von Rechberg besiegelten,  
vom 8. november 1453 datierenden Fehdebrief an den schwäbischen städtebund. 
Laut einem Begleitschreiben der Reichsstadt Rottweil an ulm waren die unter-
zeichner drei tage zuvor an einem Raubzug im Rottweiler umland beteiligt652. 

Zülnhard ➞ Zillenhart

646 siehe V.3.1.
647 hsta stuttgart a 602 nr. 5533 Bü 1.
648 Widmer, gruber-Fehde (2001), Reg. 110 f., s. 325 f. 
649 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 300, s. 170.
650 RmB 1 (1901), nr. 3676, s. 395 f.
651 Schubring, herzoge von urslingen (1974), Reg. 467, s. 217 f.
652 Weiterleitung des Fehdebriefs durch Rottweil an ulm, 9. november 1453; hsta stuttgart 

a 602 nr. 5533 Bü 4.
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Zünd, Wilhelm:

–  Grünenberg-Fehde (1448 – 49): am 21. märz 1449 absage gegen Basel als hel-
fer des Wilhelm von grünenberg653.

–  Eisenburg-Fehde (1451 – 57): in der eisenburg-Fehde beteiligte er sich 1453 an 
einem unabgesagten überfall auf die stadt schaffhausen, bevor er dem städte-
bund am 8. november in einem durch hans von Rechberg besiegelten Fehde-
brief als helfer des heinrich von eisenburg absagte654.

653 sta Basel-stadt Protokolle, öffnungsbuch i (1438 – 1449), s. 410.
654 Weiterleitung des Fehdebriefs durch Rottweil an ulm, 9. november 1453; hsta stuttgart 

a 602 nr. 5533 Bü 4.



Aalen – 117, 171
aarau (ch) – 109
abel, Wilhelm – 30 f.
adelberg, Kloster (Lkr. göppingen) – 387
ahelfingen, herren von – 68
aichelberg, Burg (Lkr. göppingen) – 330
aichelberg, grafen von – 501, 517
aichhalden (Lkr. Rottweil) – 259
aixheim (aldingen, Lkr. tuttlingen) – 277
albeck, Burg (sulz am neckar) – 120, 122, 

149, 165, 178, 262, 270, 287 – 289, 
299 – 303, 317, 435, 500

albrecht ii., König (hRR) – 111, 403, 473
aldingen (Lkr. tuttlingen) – 294 
aleman, Louis, Kardinal, erzbischof von 

arles – 422
alpirsbach (Lkr. Freudenstadt) – 205
altdorf, heinrich von, genannt Woll-

schlager – 155
altkrenkingen, Burg (Waldshut-tiengen) – 

467
altstätten (Kt. st. gallen, ch) – 502
altstätten, Kunigunde von →  

meier von altstätten, Kunigunde
am stad, Familie – 138
amendingen (memmingen) – 202
amman, hans, zu stockach – 137
amman, hans – 202
andolsheim (F) – 406
andolsheim, adam von – 164, 189 – 191, 

194, 406 – 409
angenstein, Burg (duggingen, ch) – 208

anglach, dietrich von – 384
ansbach – 83 f.
apotheker, Konrad – 295
appenzell – 27, 82, 106 – 108, 127, 143, 193, 

227, 236, 401, 502
argun, Peter von – 143
asch (Blaubeuren) – 409
asch (Fuchstal, Lkr. Landsberg am Lech) – 

409
asch, herren von – 409
– Barbara – 410
– hans – 323, 409
– stefan – 213, 409 f.
– Veit – 57, 95, 115, 117, 123, 133, 136, 154, 

164, 208, 213, 266, 409 – 411, 466
– Wolf (evtl. verschiedene namensträger) – 

204, 208, 213, 266, 409, 411 f.
augsburg – 140, 143, 147, 162 f., 166, 271, 

324, 455, 494, domkapitel – 94
– Bischof Peter → schaumberg, Peter von
aylffe, hans – 179, 412

Baar, Landgrafschaft – 11
Babenhausen (schwaben) – 68f
Bach (Familie) – 156
Bad Bellingen → Bellingen
Bad cannstatt (stuttgart) → cannstatt
Bad Ragaz → Ragaz
Bad säckingen → säckingen
Bad saulgau → saulgau
Bad urach → urach
Bad Waldsee → Waldsee

Orts- und Personenregister
hinweise zur indexierung: mehrdeutige Personenlemmata wurden, soweit möglich, durch 
spezifizierung nach Familienzweig und generation individualisiert. mehrdeutige ortsnamen 
sowie die namen heutiger teilorte wurden durch angabe der nächstgrößeren Verwaltungs-
einheit, nicht mehr gebräuchliche ortsnamen durch Querverweise identifiziert. heute ge-
bräuchliche nichtdeutsche namensformen wurden ggf. kursiv ergänzt. Für das Register be-
rücksichtigt wurden der haupttext und die darüber hinausgehenden im prosopographischen 
anhang enthaltenen informationen. um doppelindexierungen zu vermeiden, wurden im 
anhang zusammengetragene Personen- und ortsnennungen aus inhaltlichen Zusammenhän-
gen, die bereits im haupttext ausgeführt werden, nicht berücksichtigt, ebenso die abbil-
dungs- und stammtafeln. hans von Rechberg selbst wurde nicht indexiert, da sein name fast 
ständig erscheint. die erwähnung der namen von Fehdehauptsächern wurde nur berück-
sichtigt, soweit sich diese erwähnung konkret auf ihre Person bezieht, nicht auf die jeweils 
nach ihnen benannte Fehde. 
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Bad Wildbad → Wildbad
Bad Wimpfen → Wimpfen
Bad Windsheim → Windsheim
Baden (Kt. aargau, ch)  – 128, 131 f., 220
Baden, markgrafschaft und markgrafen von 

– 101, 156, 163, 187 f., 421 f.
– Bernhard i. – 90, 212, 282 f., 289 f., 403, 

421
– Bernhard ii. – 348, 351
– Jakob – 128, 153, 160, 162, 164, 167 f., 

191, 301 f., 348, 407, 422, 433 f., 436, 443, 
503, 506

– Karl – 173, 177 f., 181, 194, 199, 381, 
383 f., 518 f.

– Rudolf Vii. – 49
Badenweiler (Lkr. Breisgau-hochschwarz-

wald) – 154 f.
Bächt, eberhard, Reutlinger Bote – 

174 – 177, 181
Bärenfels, herren von
– adelberg – 80
– Lütold – 80
– Werner – 80
Balbiano, giovanni di, graf von chiavenna 

– 1 f., 365 f.
Balgheim (Lkr. tuttlingen) – 281
Balingen – 325, 348
Balm, Burg (Lottstetten) – 147, 161, 163, 

171
Bamberg
– Bischof georg → schaumberg, georg i. 

von
– ~er Richtung – 162 f., 171, 300, 411, 417, 

458
Bartenheim (F) – 148
Basel (ch) – 52, 100, 109, 125 – 130, 133 f., 

142 f., 148 – 154, 164, 168 f., 179, 189 – 191, 
210, 213, 218 – 225, 229 f., 235, 265, 360, 
406 – 409, 427, 433 f., 469, 513, Konzil – 
422, 436, 476

Bauer, Peter, von Villingen – 179
Baustetten, Rudolf von – 343, 350
Bayern, herzogtum und herzöge von – 2, 

210, 213, 377, 379, 403
Bayern-ingolstadt, herzog Ludwig Vii. 

von – 83
Bayern-Landshut, herzog Ludwig iX. von 

– 173, 198 f., 201 f., 206, 392, 443
Bayern-münchen, herzöge von
– albrecht iii. – 162
– Wilhelm iii. – 436, 468

Bebenburg, Konrad von – 115, 123, 136
Bechlin, hans, genannt gut(win) – 139, 

141, 412
Beilstein, Burg → hohenbeilstein
Beilstein, diebold von – 490
Belfort (F) – 476
Belfort, hans von – 412
Bellingen (Lkr. Lörrach) – 450
Benzingen (Winterlingen, Zollernalbkreis) – 

249, 490
Berg, Fritz vom – 412
Bergheim, Benz von – 334
Berlichingen, götz von – 6, 37
Bern (ch) – 100, 109, 126, 128 – 131, 133, 

147, 151 f., 190, 193, 218, 220, 406 – 409, 
425 – 428, 476

Bernang (Berlingen, Kt. thurgau, ch) – 
461

Berner, Wilhelm – 292
Bernhausen, diebold von – 255, 344, 459
Besenfelder
– Berthold – 299 f.
– heinrich – 282, 288
Besigheim, albrecht von – 155, 179, 413
Besserer
– hans, der Jüngere – 202
– Rudolf, zu Ravensburg – 466
Biberach an der Riss – 117, 140, 171, 202, 

233, 438 f.
Bichishausen, truchsess von → truchsess 

von Bichishausen
Bieringen (Rottenburg am neckar) – 483
Binsdorf (geislingen, Zollernalbkreis) – 

286, 325
Biesingen (Bad dürrheim) – 293 f.
Bitsch (Bitche, F) – 157 f.
Blau, hans, von Kröwelsau, genannt 

Bitschhans – 133, 154, 164, 413 f.
Blaubeuren – 261, 315, 320 – 324, 332, 335, 

349, 398, 454
Bletz, zu Rottweil, Familie – 276
– ulrich – 276
Blochmont, Burg (Lutter, F) – 152
Blumegg/Blumenegg (stühlingen, Lkr. 

Waldshut) – 372
Blumenegg, herren von – 414
– Balthasar – 152, 154, 164, 200, 209, 218, 

223, 244, 414 – 417, 469
– Beatrix, verh. vom haus – 451
– dietrich – 209; 415
– gerhard – 414
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– margarethe, verh. v. hornberg – 292
– melchior – 133, 158, 414 – 416
– Paula – 415
– Rudolf – 209
Blumenfeld (tengen) – 264, 391
Bock, zu Rottweil, Familie – 276
– Konrad – 277
– margarethe – 277
Bodelshausen – 483 f.
Bodelshofen (Wendlingen am neckar) – 516
Bodman, herren von – 88, 140, 151, 300, 

441
– Frischhans – 333 f.
– hans (verschiedene namensträger) – 48, 

88, 333 f.
– hans Jakob – 391, 508
– hans Konrad – 85, 88, 134
– itelhans – 391
Böcklin, Bernhard – 117, 122 f., 520
Böhringen (dietingen, Lkr. Rottweil) – 281
Böhringen (Römerstein, Lkr. Reutlingen) – 

495
Böschlin, Konrad – 290
Boll (Bonndorf, Lkr. Waldshut) – 258, 372
Boller, georg, zu Rottweil – 281
Bolsenheim, Konrad von – 152, 154
Bonndorf (Lkr. Waldshut) – 258 f., 

351 – 353, 355, 370 – 373
Bopfingen – 117, 171
Bossenstein, andreas von – 150
Bräunlinger, adelheid – 448
Brandeck, Rudolf von – 333
Brandenburg, markgrafschaft und mark-

grafen von – 2, 87, 91, 97, 101, 107, 272, 
321

– Friedrich i. – 83 f., 87, 91, 101, 103, 105, 
436

– Friedrich ii. – 87, 160, 199
Brandenburg-ansbach, markgraf albrecht 

„achilles“ von – 48, 54, 87, 103 – 105, 
114 f., 128, 160 – 164, 170, 173 – 176, 198 f., 
201, 206, 232, 234, 272, 300, 326, 369, 
379 – 381, 400, 443

Brandenburg-Kulmbach, markgraf Johann 
„der alchimist“ von – 160

Brandis, Wolfhart von – 185
Branthoch, Familie – 417
– Balthasar – 418
– Friedrich – 418
– hans – 117, 154, 164, 212, 224, 305, 358, 

418 f.

– heinrich – 419
– Klaus – 419
– Konrad – 418
– ottilie, geb. → Falkenstein-Ramstein
– ulrich – 417
Bregenz (a) – 137, 351, schlacht bei ~ – 82
Bregenzerwald (a) – 184 f., 364, 516
Breisach am Rhein – 153, 191, 406, 433, 450, 

~er Richtung – 153, 164, 355, 358
Bremgarten (aargau, ch) – 131
Brixen, Bischof nikolaus → Kues, nikolaus 

von
Brogen (Königsfeld, schwarzwald-Baar-

Kreis) – 448
Brombach (Lörrach) – 190
Bronnen (gammertingen) – 248
Brüssel (B) – 103f
Brugg (ch) – 130 f., 133, 135 f., 220
Brunn, Johann von, Bischof von Würzburg 

– 84, 115
Brunner, otto – 5, 9, 13 – 19, 22 
Bubenhofen, herren von – 270, 312 – 315, 

387, 399
– hans – 311, 314
– heinrich – 288, 312
– Konrad – 255, 288, 295, 309, 311 f., 334 f.
– Wolf – 288 f., 294 f., 302, 306, 309 – 312, 

315, 317, 334
Buchenberg (Königsfeld, schwarzwald-

Baar-Kreis) – 448
Buchhorn (Friedrichshafen) – 117, 137, 169, 

195, 209, 271, 510
Bürgermeister, eberhard, von deizisau – 323
Bund der Bodenseestädte – 57, 96, 118 f., 

510
Burgberg (Königsfeld, schwarzwald-Baar-

Kreis) – 295, 304
Burgberg, hans von – 373
Burger, hans, von allensbach  

(andere nennung: ansbach) – 224
Burgund – 129, 212, 437
Busch, georg – 184, 460 f.

Cannstatt – 380
caspar, ambrosius, von Bernang → Kaspar, 

ambrosius
castell, graf Wilhelm von – 323
cham, Jakob von – 108
chiavenna (i) – 365
chur, Bistum und domkapitel – 182, 184, 

501, 513 f.
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coburg – 339
colmar (F) – 148, 188, 474
comburg, abt von – 115
crailsheim – 103
crécy, schlacht von – 31
cysat, Renward – 80

Dahn, Walter von – 154 f., 164, 186, 188 f., 
419 f.

dahner Burgen (dahn, Lkr. südwestpfalz) 
– 419

deizisau – 323
denkingen (Lkr. tuttlingen) – 438
dettensee (horb am neckar) – 289
dettingen am albuch (gerstetten) – 68 f.
diessenhofen (ch) – 136, 138
diessenhofen, menlin von – 341
dietingen (Lkr. Rottweil) – 280 f.
digisheim, Burkhard von – 373
dinkelsbühl – 115 – 117, 171, 179
döffingen, schlacht bei – 320
donaueschingen – 169
donauwörth – 115, 171, 198, 221
donzdorf – 68
dornhan, Benz – 276, 280, 288
dotz, hans, von Frauenfeld – 420
dunningen (Lkr. Rottweil) – 139
dusslingen – 270

Eberhard, hans – 137, 474
eberstein, Burg (gernsbach) – 49, 270, 302, 

421
eberstein, grafen von – 101, 146, 156, 

269 f., 398, 421
– Bernhard – 155, 422
– hans – 133, 135, 155 – 158, 164, 187 – 189, 

191, 211, 266, 408, 421 – 423, 433
– Wilhelm, Bastard – 423
– Wolf – 49 f.
egelstal (horb am neckar) – 445, 481
eglofstein, hans von – 109
egringen (efringen-Kirchen, Lkr. Lörrach) 

– 218
ehestetten, herren von
– dietrich – 323
– Ludwig – 323
ehingen, Rudolf von – 334 f.
ehinger, zu Konstanz 
– Konrad – 438
ehinger, zu ulm
– georg – 166 – 168, 177, 370, 416, 463

– Jakob – 168 f., 184 f., 422, 453, 507
– Walter – 120, 162, 168, 286
eichhorn, Karl Friedrich – 12 f.
eichstätt – 92
eichstätt, Bischof albrecht ii. von → Rech-

berg-hohenrechberg, albrecht von
eidgenossenschaft – 1 f., 24, 27, 28, 52, 54 f., 

60, 80, 82, 90, 100 f., 107 – 109, 125 – 135, 
142 – 147, 156, 170, 193 f., 197 f., 201, 210, 
226 – 230, 232, 235, 238, 241, 340, 400 f., 
403, 502

einbach (hausach, ortenaukreis) – 509
eisenburg (memmingen) – 166, 220, 226, 

235, 423
eisenburg, herren von – 64, 260, 266, 398, 

423
– heinrich der Ältere – 166, 202, 260 f., 423
– heinrich der Jüngere – 166 – 169, 171 f., 

177 – 179, 213, 221, 224, 226, 232 f., 370, 
408

– Veit – 36, 103 f., 107, 115, 117, 123, 141, 
166, 213, 226, 233, 244 – 246, 260, 357, 
423 f.

ellerbach, clara von, verh. v. Zillenhart – 
340

ellwangen (Jagst) – 3, 377 f., 403
– abt und Fürstpropst Johann → 

 hürnheim, Johann von
– Fürstpropst albrecht → Rechberg- 

hohenrechberg, albrecht von
emershofen, herren von 
– ottilie, geb. v. → neuneck
– stefan – 293 f., 299, 302, 307, 309, 311, 

313 f., 483 f.
empfingen – 182, 288 f., 424 f.
empfinger, Familie – 211, 424 f.
– hans – 425
– Konrad – 154, 425
ems (domat/ems, ch) – 365
ems, michel von – 145
endersbach (Weinstadt) – 387
endinger, zu Rottweil, Familie – 276
– hans – 276 f., 315, 373 f.
engelhart, hans – 179
engen – 121 f., 134 f., 158, 220, 245, 369, 

473 f.
enne, georg von – 212, 436 f., 510
ensisheim (F) – 158
enzberg, Friedrich von – 334
eptingen, herren von
– hermann – 200
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– Ludwig – 200
– Petermann – 80
– thüring – 200
erstein (F) – 208
eschenbach, Lenz von – 224
esslingen am neckar – 48, 101, 137, 

160 – 163, 165, 169, 171, 179, 186 f., 232, 
270 f., 299 f., 358, 433, 493, 503, 512

eugen iV., Papst – 422
eutingen im gäu – 445

Falkenstein, Burg (gerstetten) – 68 f.
Falkenstein, dorf (schramberg) – 259
Falkenstein (Wasgau/elsass), els von,  

verh. 1. v. Falkenstein-Falkenstein 
(schwarzwald), 2. v. Kirneck – 259, 298

Falkenstein (sisgau), herren von – 425 f.
– hans ii. – 426
– hans iii. – 130 f., 133, 179, 191, 198, 209, 

213, 265, 426 – 428
– hans Friedrich – 426
– thomas – 130 f., 133, 148, 152, 154, 191, 

200, 213, 220, 265, 427 f.
Falkenstein (schwarzwald, schiltachtal), 

herren von – 64, 263, 269, 296 – 298, 
306 f., 310, 318 f., 338, 398 f., 401, 428

– Berthold – 428
Falkenstein (schwarzwald, schiltachtal), ~er 

Burgen (schramberg), herrschaft – 258 f., 
270, 292, 297 f., 349, 428

Falkenstein-Falkenstein (schwarzwald, 
schiltachtal), herren von

– aigelwart iii. – 296
– aigelwart iV. – 293, 298, 309
– anna, verh. haugk zu Waldau – 448
– anastasia, geb. v. → neuneck
– Barbara, geb. v. → Rechberg-hohenrech-

berg
– Berthold – 296, 309
– els, geb. v. → Falkenstein (Wasgau/ 

elsass)
– hans aigelwart – 297
– Jakob – 258, 263, 293, 297, 354, 429, 477
– Konrad – 263, 293, 296 f., 309
– ursula, geb. v. Lupfen – 309
Falkenstein-Ramstein (schwarzwald, 

 schiltachtal), herren von
– eglolf – 263, 296 – 298, 306, 309, 311, 318, 

349, 467
– erhard – 133, 150, 212, 263, 297 f., 349, 

351, 353 f., 358, 369, 371 f., 429 f., 437

– hans – 179, 212, 224, 263, 297 f., 353, 
430 f.

– hans aigelwart – 429
– ottilie, verh. Branthoch – 418
Farnsburg (Kt. Baselland, ch) – 128, 130 f., 

133, 209, 425 – 427
Fechenbach, Philipp von – 179 f.
Feldhausen (gammertingen, Lkr. sigmarin-

gen) – 248 f.
Feldkirch (Vorarlberg, a) – 257, 361 – 363, 

516
Finstingen (Fénétrange), herren von – 

187 – 189
– hans – 431
– Wilhelm – 419 f., 431
First, Burg (mössingen) – 431
First, herren von – 211, 431
– hans – 104, 136, 165, 179 f., 191, 266,  

408
– Konrad – 266, 432
– Wilhelm – 432
Fischingen (sulz am neckar) – 289
Flums (ch) – 516
Frankfurt am main – 422, 498,  

Reichstag zu ~ – 121
Frastanz (a) – 257
Frauenberg, hans von – 323
Frauenfeld (ch) – 420
Freiburg im Breisgau – 153 f., 158, 348, 355, 

509
Freiburg im üchtland (Fribourg, ch) – 

120, 476
Freiburg, graf hans von – 190, 407 – 409
Freiburger, zu Rottweil, Familie – 276
– hans – 276
Freudenberg (Bad Ragaz, ch) – 145
Freyberg, herren von
– albrecht – 104, 358, 434
– Benz – 329
– ernst – 458
– michel – 117, 145, 323, 434 f.
– Peter – 334, 435, 466 f.
– ursula, geb. → Payer/Payrer
Friedingen, herren von 
– hans Wilhelm – 143 f., 146, 194
– Jakob – 333
– Konrad – 333
– Rudolf – 292
– Wilhelm – 117
Friedrich ii., König und Kaiser (hRR) – 11, 

508
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Friedrich iii., König und Kaiser (hRR) – 
55, 103, 105, 109, 114, 120, 125 – 129, 134, 
150, 162 f., 172 f., 178, 180, 198 f., 232, 
241, 264, 266, 292, 302 – 304, 326, 329, 
339, 341, 367 f., 372, 374, 376, 403 f., 411, 
417, 439, 474, 477, 512 f.

Froben, Peter, zu ulm – 325
Fründ, hans – 4 
Frundsberg, georg von – 37
Fuchs, albrecht bzw. hans – 310
Fünfer, Johann – 383, 385 f.
Fürstenberg (hüfingen) – 140
Fürstenberg, grafen von – 274, 417 f.
– egon – 140 f., 169
– hans († bei sempach) – 80
– hans – 448
– heinrich – 209, 436, 507
– Konrad – 429, 509

Gädemler, Friedrich – 295
gaienhofen – 112
gammertingen – 68, 108, 121, 248 f., 252, 

254, 350, 352, 392, 394
gammertingen-hettingen, herrschaft – 51, 

68, 81, 85, 92, 247 – 250, 254 – 256, 258 f., 
270, 315, 341 – 354, 496

geislingen an der steige (Lkr. göppingen) – 
320

gemar (Guémar, F) – 39
genf (ch) – 35, 118 – 120 
gerhausen (Blaubeuren) – 323
gernsbach – 49, 421
geroldseck-hohengeroldseck, herren von 

– 435 f.
– diebold – 422, 436
– heinrich – 436
geroldseck-sulz, herren von – 39, 64, 115, 

154, 211, 244 f., 262, 265 f., 269, 271, 279, 
284 – 294, 298 f., 302 – 307, 309 – 311, 
315 – 319, 338, 342, 387, 398 f., 401, 403, 
435 f., 446

– anastasia, verh. hilcker – 305
– anna, geb. v. → urslingen
– georg – 6, 28, 104, 116f, 133, 135 – 137, 

149 f., 154 – 156, 165, 178, 211 f., 262, 
284 – 287, 289, 293 f., 299 – 303, 309, 316, 
354, 356, 405, 435 – 441

– hans – 95, 117, 133, 164 f., 211, 262, 287, 
293, 299 – 306, 316, 334 f., 341, 373, 435, 
443 f., 504

– hans, zu Burgberg – 95, 182, 373, 444

– heinrich – 95, 104, 117, 122, 164 f., 168 f., 
172 f., 178 – 181, 191, 211 f., 224, 262, 284, 
287, 289, 293, 295, 299 – 305, 316, 354, 
405, 435, 441 – 443, 504

– Konrad der Ältere – 80, 287 – 289, 302, 
316 f., 398

– Konrad – 95, 117, 164 f., 211, 262, 287, 
289, 293, 299 – 303, 316, 435, 443 f.

– margarethe, verh. v. Lupfen – 287, 293, 
317

– margarethe, geb. v. → gundelfingen
– Reinhold, domherr zu straßburg – 302
– Walter – 104, 117, 287 – 289, 302, 316
gesellschaft der martinsvögel – 45, 49
gesellschaft mit den schlegeln – 49 f., 82, 

268, 270 – 272, 307, 312 – 314, 316, 344, 
387, 398, 404

gesellschaft mit den Wölfen – 45, 268, 270 f.
gesellschaft mit st. georgenschild – 3, 45 f., 

57, 81 f., 85 f., 89, 93 f., 108, 114, 120, 126, 
156, 204 – 207, 210, 214, 227, 236 f., 241, 
245, 314, 333 – 335, 374 f., 389 – 396, 398, 
401, 458

– Partei am schwarzwald – 85 f., 334 f., 337
– Partei im allgäu – 85 f., 454
– Partei im hegau – 85 – 88, 90 f., 93 – 98, 

108, 112, 120, 124, 134, 199, 204 – 208, 
210, 333 – 335, 366, 368, 374, 389 – 393, 
398, 473

– Partei in niederschwaben an der donau 
– 79, 85 – 88, 90, 94, 97, 313, 321 f., 398 f.

– Partei in oberschwaben an der donau – 
85 – 89, 94 – 96, 117, 137, 333 – 335, 375, 
398, 466 f.

gesellschaft st. Wilhelm – 69 f., 80, 86 – 88, 
97, 214, 313, 320, 330, 398

giengen an der Brenz – 68 f., 116f., 171, 
271, schlacht bei ~ – 200

gippichen, Burg (Wolfach) – 444
gippichen, herren von – 444
– albrecht – 445
– georg – 444f
– heinrich – 445
glarus (ch) – 100, 106, 125 – 127, 142, 145, 

183, 265, 361 f., 398, 502
glatt, schloss (sulz am neckar, Lkr. Rott-

weil) – 481
gleißenburg (Blaubeuren) – 165, 178, 181, 

518 f.
gluner, Konrad, von horb – 445
gmünd → schwäbisch gmünd
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göffingen (unlingen) – 458
göppingen – 68, 70, 83, 231, 423, 517
göskon, Burg und herrschaft (obergös-

gen, ch) – 427
göttelbach (schramberg) – 259
gomaringen, Burkhard von, genannt Ben-

gel – 224
gotteshausbund – 182 f.
gottlieben (ch) – 460
gouges, Jean de – 3
grafeneck, Friedrich von – 323
grauer Bund – 182
graz (a) – 120
gremlich, Konrad – 410
grimm, Jakob – 4
grimm, Wilhelm – 4
grißheim (neuenburg am Rhein) – 433
grosselfingen – 315
großengstingen (engstingen) – 480
gruber, hans – 27 – 29, 35 f., 38, 509 
grünenberg, Wilhelm von – 109, 133, 148, 

150 f., 154, 225, 333 f., 347, 355
grumbach, Johann iii. von, Bischof von 

Würzburg – 199
gültlingen, herren von – 292, 312 f.
– hans – 292, 334
– heinrich (verschiedene namensträger) – 

122, 292, 312 f., 317
gündelwangen (Bonndorf, Lkr. Waldshut) 

– 258, 372
güss von güssenberg – 81, 87
– agnes – 69
– agnes, geb. v. → Rechberg-illeraichen
– Bruno – 69, 87
– diebold – 86, 327, 334, 424
gundelfingen, herren von
– margarethe, verh. v. geroldseck-sulz – 

300 – 302
– Wilhelm – 334
gundholzen (gaienhofen) – 250
gut von sulz – 212, 445 f.
– Berthold – 154, 179, 446
– georg, Bastard – 447
– hans – 446
– heinrich – 195, 446
– Jakob – 179, 305, 446 f.
gutenburg (Waldshut-tiengen) – 147
gyrer, Konrad – 447

Haas, Klaus, Vogt zu horb – 139 f., 439, 507
habsburg, habsburger → österreich

habsburg-Laufenburg, grafen von
– Johann – 500
– ursula, verh. gfn. v. sulz – 163, 194, 500
hachberg, markgrafen von
– hesso – 80, 429
– otto – 80, 429
– otto ii., Bischof von Konstanz – 111, 

468, 498
– Rudolf iV. – 147
– Wilhelm, österreichischer Landvogt – 

108, 126 f., 129 f., 132, 154, 253, 351, 415, 
456, 472, 476 f., 506, 518

hack → haugk
häch, ulrich – 27, 107
hägglingen (ch) – 497
häl, Wilhelm – 323
hafen, Ludwig, von sonthofen – 209
hagg → haugk
haigerloch – 270, 285
hailfingen, herren von – 312, 447
– hans – 334 f., 507
– marquardt – 104, 334, 447 f.
haimburg (grosselfingen), herrschaft ~  

– 315
hall → schwäbisch hall
hall im inntal (a) – 135
hallau (ch) – 112
hallwil, herren von
– thüring der Ältere (ii.) – 130, 132, 258, 

333, 351, 372, 477
– thüring der Jüngere (iii.) – 333, 372, 415
harscher, hans – 424
harthausen, Burg (epfendorf) – 122, 448
harthausen (gammertingen) – 248
hartmann, Jakob, von Rankweil – 516
hasler, Peter – 252 
hasselt (B) – 103
haugk – 68, 212, 276, 448
– anna, geb. v. → Falkenstein-Falkenstein
– Bernhard, zu Waldau – 297, 448
– dietrich der Ältere, zu Rottweil – 

276 – 278, 311, 315 f., 373, 449 f.
– dietrich der Jüngere – 450
– hans, zu sulz – 449
– hans, zu Waldau – 297, 353, 410, 448 f.
– Jakob – 449
haus, herren vom – 450
– Beatrix, geb. v. → Blumenegg
– dietrich – 200, 451
– Friedrich – 154, 451, 456
– hannemann († bei sempach) – 450
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– hans – 450
– hans Bernhard († bei sempach) – 450
– hans Friedrich – 154, 200, 451
hausach – 140, 292, 418, 507
hausen im tal (Beuron) – 451
hausen ob Verena (Lkr. tuttlingen) – 294
hausen, herren von – 451
– Balthasar – 452
– hans, genannt gläri – 141, 150, 155, 179, 

209, 213, 266, 452 f.
– Kaspar – 452
– Konrad, zu schörzingen – 452
– melchior – 452
hechingen – 269 f., 282, 290, 292, 347
heggelbach, herren von – 334
– Wolf – 333
heggenzi, hans – 147
heinriet (Hehenriedt), Philipp von – 508
heidburg (hofstetten, ortenaukreis) – 149, 

209, 265, 414 f., 426
heideck (Lkr. Roth) – 164
heideck, Konrad von – 160
heidenheim an der Brenz – 68, 202, 326
heilbronn – 115, 161, 171 f., 179, 422, 508, 

512
heiligenbronn (schramberg) – 259
heimenhofen, herren von – 244
– erkinger – 358 – 360
– georg – 466
– Konrad – 95 f., 113, 118 f., 121, 123 f., 134, 

137, 235, 245, 454
– Pantaleon (Pentelin) – 95 f., 113, 118 f., 

121, 123 f., 133 f., 137, 235, 245, 454
– ulrich – 466
held von tiefenau, Familie – 156
helfenstein, Burg (geislingen an der steige, 

Lkr. göppingen), herrschaft – 261, 320, 
454

helfenstein, grafen von – 32, 64, 69 – 79, 81, 
87, 97, 163, 261, 269, 295, 315, 319 – 337, 
354, 387, 398 – 401, 454

– ulrich V. – 428, 454
– ulrich Vi. – 454
helfenstein-Blaubeuren, grafen von
– agnes, verh. von Rechberg (hans’ 

 mutter) – 69
– anna, verh. herzogin von teck – 69
– Johann Vi. – 86, 91, 254, 320 – 324, 

337 – 339, 399
– Konrad iii. – 261, 322 f., 326 f., 332, 

337 – 339

– ulrich XV. – 261, 322 – 324, 326 f. – 329, 
337 – 339, 455

helfenstein-Wiesensteig, grafen von
– Friedrich iii. – 79, 87, 320 f., 337
– Friedrich iV. – 155 f., 202, 209, 211, 255, 

261, 321 – 325, 327 – 332, 336 – 338, 340 f., 
353, 454 f., 459, 473 f.

– Konrad ii. – 87, 320
– Ludwig iX. – 132, 155 f., 164, 179 f., 200, 

211, 261, 321, 323 f., 326 f., 329, 337, 454, 
456 f.

– ulrich XiV. – 164, 200, 211, 261, 321, 
324 – 326, 454 f.

hellenstein, Burg (heidenheim an der 
Brenz), herrschaft – 326

helmstatt, herren von
– Konrad – 116, 122
– Raban – 116, 122, 494
– Reinhard, Bischof von speyer – 188
hemmerli, Felix – 24
hensler, Jakob – 457
hermann, Johannes, zu schaffhausen – 367
hermentingen (Veringenstadt) – 248 f.
herrenberg (Lkr. Böblingen) – 292, 310
herten, Rudi – 516
herter von hertneck, Familie – 312
– Friedrich – 387
– Jakob – 314, 387
– Wilhelm – 383 – 387, 396
herzog, Familie
– Klaus – 139 
– stefan – 139
hettingen (Lkr. sigmaringen; vgl. gammer-

tingen-hettingen) – 68, 248 f., 254 f., 338, 
342 – 344

heuchlingen (gerstetten) – 68
heudorf, Bilgeri von – 131, 134, 153, 158, 

355, 359 f.
hewen, Burg (engen, Lkr. Konstanz), 

herrschaft – 110 – 112, 119, 123, 134 f., 
245, 473 f., 511

hewen, herren von
– Friedrich – 135, 438
– hans – 498
– heinrich, Bischof von Konstanz, 

 Verweser des Bistums chur – 27, 94 f., 
101, 109 f., 112, 115, 120 – 123, 126, 134 f., 
167, 169, 182 f., 198, 245, 332, 360, 362 f., 
367, 425, 460, 498 f.

hilcker, zu Villingen
– anastasia, geb. v. → geroldseck-sulz
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– Berthold – 305
hiltenburg (Bad ditzenbach, Lkr. göppin-

gen), herrschaft – 261, 320 f., 325, 329, 455
hilzingen – 39, 93, 120, 143 f., 250 – 253, 

256, 341, 367
himmeli, ulrich – 27, 28, 106 – 109, 129, 

143 f.
hinterlichtenstein → Lichtenstein
hintertengen → tengen
hirrlingen – 315, 483
hochmössingen (oberndorf am neckar) – 

285
höfingen, truchsess von → truchsess von 

höfingen
höppler, hans, vom Bühlhof – 140
höri, Vogtei auf der ~ – 93, 111 f., 118, 120, 

250 – 254, 256, 403
höschel, Konrad, genannt Kistenfeger, zu 

ulm – 325, 331
hofwart von Kirchheim, eberhard – 116
hohenbeilstein, Burg (Beilstein, Lkr. heil-

bronn) – 179, 328
hohenberg, grafen von – 356, 445, 480
– sigmund – 334, 343, 379, 383
hohenberg, herrschaft
– obere herrschaft, Burg → oberhohen-

berg
– untere herrschaft, Burg hohenberg 

(horb am neckar) – 100, 117, 121, 140, 
161, 163, 194, 285, 293, 309, 311, 325, 
438 f., 484, 520

hohenburg (Hohenbourg, Wingen, F) – 485
hohengeroldseck, Burg (seelbach, 

ortenau kreis) – 435
hohenheim, Bombast von – 48
hohenhinterschwangau, Burg → hohen-

schwangau
hohenkarpfen, Burg (hausen ob Verena) – 

294
hohenklingen (stein am Rhein, ch) – 390, 

463
hohenkrähen, Burg (mühlhausen-ehingen, 

Lkr. Konstanz) – 117, 143, 194
hohenlohe, graf von – 394
hohenlupfen, Burg (talheim, Lkr. tuttlin-

gen) – 293 f., 472
hohenneuffen, Burg (neuffen) – 493
hohenrechberg, Burg (schwäbisch gmünd) 

– 65, 105
hohenschramberg, Burg (schramberg) – 3, 

39, 204 – 207, 258 – 260, 388, 392 – 396

hohenschwangau, Burg (schwangau) –  
105

hohenstaufen, Burg (göppingen) – 65
hohentwiel, Burg (singen, Lkr. Konstanz) 

– 204 f., 207, 394 – 396, 463
hohenurach, Burg (Bad urach) – 332
hohenzollern, Burg (hechingen) – 263, 

281 – 284, 286, 317, 400
holenstein, truchsess von → truchsess von 

holenstein
homburg, herren von – 93, 140
– albrecht – 88
– amalie – 251
– Burkhard – 88, 333 f., 466
– hans – 112, 251
– Konrad – 333 f.
– ursula – 88 f., 91
– Wilhelm – 333 f.
horb am neckar – 121, 139 f., 285, 299, 309, 

311, 439, 445, 507
horn (gaienhofen, Lkr. Konstanz) – 120, 

250, 256
hornbach – 179
hornbach, Kloster (Lkr. südwestpfalz) – 

419
hornberg (ortenaukreis) – 122 f., 205, 270, 

277, 289 f., 292, 294 – 296, 298 – 300, 303 f., 
307, 310 f., 315 f., 338, 349, 438, 509 – 511

hornberg, herren von – 36, 398
– anna, geb. v. → Wartenberg
– Brunwerner – 290, 292, 306 f., 318
– Konrad – 292
– margarethe, geb. v. → Blumenegg
hornstaad (gaienhofen) – 250
hornstein, herren von – 265, 457
– hans (evtl. unterschiedliche namens-

träger) – 209, 344
– hug – 458
– Wilhelm – 460
hornstein-grüningen, herren von
– Konrad – 328, 357, 458 f.
hornstein-schatzberg, herren von
– anna, geb. v. → Rechberg
– hans iV. – 310, 356 f., 459
– hans V. – 357
– Jos – 154, 161, 164, 255, 265, 328, 

355 – 360, 457 – 459
hürben (giengen an der Brenz) – 69
hürnheim, herren von
– Konrad – 69, 87
– albrecht – 86 – 89, 91
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– Johann, abt und Fürstpropst zu ellwan-
gen – 377 f.

– Rudolf – 116
– Walter – 87
hug, hans, von oberkirch, genannt 

 Böshans – 149 f.
humpis – 136
– hans – 252
– ital – 252
– Jos – 252
hundweil, Johann von, abt von Reichenau 

– 182
hungerstein, Peter von – 164
hus, Jan – 102
huter, Klaus, von meils – 516
huy (B) – 103

Illereichen (altenstadt, Lkr. neu-ulm) – 68
imholz
– ulrich der Ältere – 110, 460, 498
– ulrich der Jüngere – 349, 367 – 373, 460 f.
im Winkel, hans – 441
innsbruck (a) – 240
irslingen (dietingen) – 122, 280 f., 508
iselin, heinrich, zu Basel – 434
isenburg (horb) – 483
isny im allgäu – 117, 171 f., 209, 253, 486
– Kloster st. georg – 253
ittelsburg (Lkr. unterallgäu) – 202, 357
ittenhausen (Langenenslingen) – 248
ittingen (Warth, ch) 347
iznang (moos, Lkr. Konstanz) – 250

Jäger, hans – 461
Jerusalem – 286
Johannes XXiii., Papst – 125
Jud, michel, von tübingen – 461
Jungingen, herren von
– Burkhard – 391
– Lienhart – 48
– Wolf – 333 f., 391

Kaib von hohenstein
– elisabeth, geb. → truchsess von höfin-

gen
– georg – 255, 314, 379, 381 – 389, 404
– hans – 387
– helena, verh. v. sachsenheim – 314
Kaiserstuhl (Kt. aargau, ch) – 143, 147, 

498
Kargegg, Burg (allensbach) – 438

Karl Vii., König von Frankreich – 127, 472, 
477

Käs, Jost, von uri, Vogt zu Baden – 131
Kappel (niedereschach) – 428
Karpfen, herrschaft (vgl. hohenkarpfen) – 

270, 449
Kaspar, ambrosius (Brosy), von Bernang – 

25, 139 – 141, 461
Kattenhorn (öhningen) – 118, 221
Kaufbeuren – 117, 166, 171 f., 203, 486
Kellmünz an der iller – 69
Kempten – 113, 117 f., 171 f., 202, 235, 486, 

515
– Fürstabt gerwig → sulmentingen, 

 gerwig von
Kenn, hans – 515
Keppenbach, Burg (Freiamt, Lkr. emmen-

dingen) – 149, 438, 462
Keppenbach, herren von – 462
– hans dietrich – 149, 462
– Walter – 149, 462 f.
Kettenacker (gammertingen) – 248
Kirchberg, graf eberhard von – 89, 323
Kirchheim unter teck (Lkr. esslingen) – 

315, 329, 342, 344, 346 – 348, 490, 492, 496
Kirnbach (schramberg) – 259
Kirneck, herren von 
– Brun – 259, 297 f.
– els, geb. v. Falkenstein → Falkenstein-

Falkenstein
Klein, oswald – 294
Klettgau, Landgrafschaft im ~ – 11, 28, 478, 

500
Klingen, Burg → hohenklingen
Klingen, ulrich von – 310
Klingenberg, Burg (homburg, ch) – 463
Klingenberg, herren von – 119, 136, 140, 

264, 389 – 396, 463
– albrecht – 463
– eberhard – 204 – 208, 213, 389 – 396, 464
– hans – 95, 138, 193, 198, 204, 213, 255, 

264, 333 f., 358, 463 f.
– heinrich – 333, 390, 415
– Kaspar – 264
– Walburg, geb. → truchsess von Waldburg 
Knöringen, hans von – 322, 327, 334
Kobelbach, hans, von offenburg – 465
Köffer, Konrad, von Konstanz – 141
Köngen – 517
Königsegg, herren von
– Beatrix – 441
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– hans – 208
– Walter – 95, 123, 136 f., 334, 465 – 467
Königsfelden, Kloster (ch) – 55, 80 f.
Konstanz – 27, 95, 101, 110, 118 – 120, 122 f., 

129, 141, 167, 195, 209, 252, 295, 339, 341, 
425, 432, 438, 452, 460, 498 f., 510 f., 
domkapitel – 94, 167, hochstift – 463, 
467, Friede von ~ – 142, 145, 148

– Bischof Burkhard ii. → Randegg, Burk-
hard von

– Bischof heinrich iV. → hewen, heinrich 
von

– Bischof otto iii. → hachberg, markgraf 
otto ii. von

Koppenhan, Walter – 107 f.
Kortrijk, schlacht von – 31
Kotterer, Peter – 193, 356
Krähenleute – 25, 143 f.
Krapf, michel – 179
Krauch, ulrich, von überlingen – 141
Kreidweiß, Klaus – 137
Krenkingen, herren von – 467
– diethelm – 111, 467
– Friedrich, Bastard – 469
– hans, zu Weißenburg – 111, 360, 

371 – 373, 467 f.
– hans Friedrich, zu Weißenburg – 360, 468
– hans Rudolf, zu Weißenburg – 134, 468 f.
– Verena, verh. v. urslingen – 111
Kröwelsau (merklingen/Weil der stadt) – 

413
Kues, nikolaus von, Bischof von Brixen – 

197
Kurpfalz → Pfalz

Lachen (Kt. schwyz, ch) – 197
Lahr (ortenaukreis) – 157, 436
Landenberg, herren von
– Beringer – 95
– hans, Vogt zu neuburg – 185
– hans, zu schramberg – 260
– hugo – 95
Landsburg-hohnack, herrschaft – 245, 

473, 487
Landschad von steinach (Familie) – 212, 

271, 311
Landsee, Ludwig von, deutschordens-

komtur – 363
Langenenslingen – 459
Laufenburg – 108, 126, 220, 236,  

Frieden von ~ – 476

Lauterbach (Lkr. Rottweil) – 259
Lazarus, zu ulm – 323
Le masson, guillaume – 104
Leberwurst, Lienhart – 408, 469
Leimberg, Peter von – 323
Leiningen, grafen von – 188, 470 f.
– emicho – 471 f.
– schaffried – 188 f., 471 f.
Leipheim – 326
Lemlin, zu ulm – 323 f.
Lemlin, Baruch, zu augsburg – 324
Lenzkirch – 498
Leo, zu Villingen – 346
Leonrod, Peter von – 221
Leutkirch im allgäu – 117, 166, 171 f., 202, 

466 f., 486
Lichtenberg, grafen und herren von – 407, 

422
– Jakob – 187 – 189, 469 – 472
– Ludwig – 188 f., 431
Lichtenegg, Burg (epfendorf) → hart-

hausen, Burg (epfendorf)
Lichtenstein, Burg (neufra, Lkr. sigmarin-

gen) – 249, 255, 338
Lichtenstein, ulrich von – 299 – 301
Lienbergerin – 371, 373 f.
Liestal (ch) – 148, 220
Lind, hans, zu Konstanz – 460
Lindau am Bodensee – 117, 119, 137, 140, 

177, 209, 409, 510
Lindman, Rudolf, von Konstanz – 470
Linzgau, Landgericht im – 28
Lösell, Johannes, Johanniter – 154
Löw, zu Villingen → Leo, zu Villingen
Löwenberg, hans von – 208
Löwengesellschaft – 69 f., 80, 88, 97, 214, 

227
Lopis, henni – 191, 408
Lorch (ostalbkreis) – 493
Lorcher, hans, von Waldsee – 508
Lothringen, herzog von – 157
Ludwig Xi., dauphin, später König von 

Frankreich – 127 f., 138
Lüpolt, hans, genannt hüpscher – 139,  

141
Lüttich – 103, diözese – 84, 91, 103 – 105, 

108, 124
– Bischof Johann → Wallenrode, Johann 

von
Lützelstein (La Petite-Pierre, F) – 157, 188, 

265 f., 470
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Lützelstein, grafen von – 101, 187 – 189, 
265 f., 398, 470

– Jakob – 123, 132, 155 – 158, 164, 187 – 189, 
211, 265 f., 408, 431, 470 – 472

– Wilhelm – 155, 157 f., 187 – 189, 265 f., 
408, 431, 472

Lupfen, herrschaft – 270, 292 – 294, 307, 
314 f., 349, 472 f.

Lupfen, Burg → hohenlupfen
Lupfen, grafen von – 193, 244, 472 f.
– eberhard V. – 117, 245, 442, 473
– hans i. – 110, 134, 473
– hans ii. – 155, 245, 258 f., 372, 473
– heinrich iV. – 95, 101, 110 – 112, 118 f., 

122 – 124, 134 f., 141, 158, 185 f., 245, 255, 
453, 458, 473 – 475, 499, 511

– sigmund i. – 110 – 112, 245, 473 – 475
Lupfen, herren von
– Brun – 293 f., 296, 303, 309, 510
– diebold – 294, 302 f., 309, 510
– hans – 294
– Konrad – 294, 309
– margarethe, geb. v. → geroldseck-sulz
– ursula, verh. v. → Falkenstein-Falken-

stein
– Zaissolf  – 80
Lutz, Familie – 276
Lutz, Werner, Vogt zu stuttgart – 379, 383
Luzern (ch) – 109, 126, 147, 193, 204 f., 

516

Maastricht (nL) – 103
mader, ulrich, von salmansweiler – 179 
mägdeberg, Burg (mühlhausen-ehingen) – 

270
mäslin, zu Rottweil, Familie – 276
– hans der Jüngere – 276 f., 315, 373 f.
mätsch, ulrich von, österreichischer 

 Landvogt – 158, 361 – 363, 434, 516
mahlberg (ortenaukreis) – 436
maienfeld (ch) – 185
maienfels, Burg (Wüstenrot) – 116, 506
mailand – 185, 365 f.
– herzog von ~ → sforza, Francesco
mainz, erzbischof dietrich von → schenk 

von erbach, dietrich
malterer, martin – 80
mangold, hans, zu Villingen – 303
manlich, Konrad – 148
mantz, heini – 147
markdorf – 169, 499

mariaberg, Kloster (gammertingen) – 248
mariazell (eschbronn) – 258, 296, 448
marbach – 506
markgröningen, Vertrag von – 283 f.
marner, hans, Reutlinger Bote – 174 – 177, 

181
marthalen (ch) – 138 f.
martin V., Papst – 102
martin, albrecht, von Rheinfelden – 512
martinsweiler (Königsfeld, schwarzwald-

Baar-Kreis) – 448
matzenheim (F) – 422
mecklenburg, herzog von – 48
meersburg – 364
megenzer, aristoteles, zu Fellbach – 294
melchingen, sophia von – 302
mellingen (ch) – 131, 220
memmingen – 3, 4, 68, 117, 166, 171 f., 

185 f., 201 – 203, 224, 260 f., 398, 435, 486
mergentheimer Bund – 160, 219, 271
meringen, hans von – 452
messner, Peter, zu Konstanz – 498
metzger, Konrad – 141
meier von altstätten, Kunigunde, verh. 

thumb von neuburg – 502
meyer, michael – 475
meyer von hüningen, Familie – 475
– hans – 154, 476
– Ludwig – 133, 475 f.
meyer von oberkirch, Burkhard – 477
mindelheim – 69
misox (Mesocco, ch) – 366
mögglingen – 83, 91
mömpelgard (Montbéliard, F) – 284, 316, 

509
mömpelgard (Montbéliard), gräfin hen-

riette von, verh. gfn. v. Württemberg – 
282, 284, 356, 510

mörs-saarwerden, graf Jakob von – 155 f.
mössingen – 270, 307
mötteli, Rudolf, zu Ravensburg – 252
montfort-Rothenfels, graf hugo von – 

185, 206
montfort-tettnang, graf heinrich von – 45
morgarten, schlacht von – 31
moyse, zu ulm – 323, 325
müllenheim, heinrich von – 407
münch, Familie – 244, 266
– Burkhard, von Landskron – 119, 123, 

133, 477 f.
– georg, abt von salem – 333
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– hans, von Landskron – 119, 123, 200, 
478

– Jos, von Rosenberg – 478
münchingen (Wutach, Lkr. Waldshut) – 

258, 372
münsingen – 179
mulner, otteman, von Rheinfelden – 512
mundelsheim – 503
muntprat, zu Konstanz
– hans – 252
– Konrad – 460
– Lütfried – 252, 460
muntprat, zu Ravensburg
– Rudolf – 166 f., 177, 370, 416, 463
muggensturm, Burg (Lkr. Rastatt) – 49
mutschler, hans, von stuttgart – 478
mutzig (F) – 189

Nehren (Lkr. tübingen) – 270
nellenburg, Landgrafschaft – 493
nenzing (a) – 257
neuburg (Koblach, a) – 501
neuburg (untervaz, ch) – 501 f.
neueberstein, Burg → eberstein, Burg
neuenburg (Neuchâtel, ch) – 408
neuenstein, Burg (Lautenbach, ortenau-

kreis) – 479
neuenstein, herren von (Basel) – 478
– Valentin – 164, 208, 479
neuenstein, herren von (Renchtal) – 479
– georg – 479
– hans – 479
– melchior – 480
neuffen, Burg → hohenneuffen
neufra (Lkr. sigmaringen) – 248
neuhausen, herren von – 480
– hans – 123, 249, 255, 339, 480, 490
– Reinhard – 408, 481
– Wolf – 334, 480 f.
neuittelsburg → ittelsburg
neukrenkingen (Klettgau) – 467
neuneck, Burg (glatten, Lkr. Freudenstadt) 

– 481
neuneck, herren von – 387, 399, 481
– matthias – 482
neuneck-glatt, herren von
– Burkhard – 482
– georg heinrich – 482
– hans – 482
– heinrich – 482
neuneck-neuneck, herren von

– albrecht – 292, 294, 296, 307 – 312, 314, 
317, 342, 387

– anastasia, verh. v. Falkenstein – 309
– Burkhard, schleglerkönig – 312
– elisabeth, verh. v. sachsenheim – 312
– georg der Ältere, schleglerkönig – 312, 

314, 387
– georg der Jüngere – 255, 286, 309, 311 f., 

325, 387, 439, 481 – 484
– hans – 296 f., 305, 309, 483
– ottilie, verh. v. emershofen – 309
neunkirch (ch) – 112
neusunthausen, Burg → sunthausen, Burg
nidberg (Kt. st. gallen, ch) – 145
niederstotzingen – 323
nieß, heinrich, zu Rangendingen – 310
nithart, Wilhelm, Probst zu ittingen – 147
nördlingen – 104, 115 f., 171, 180, 185, 189, 

234, 494, 520
nürnberg – 27, 84, 86, 90, 94, 102, 114, 

160 f., 163, 172 f., 221, Landgericht – 11, 
12, 48, 101, 108 f., 114 f., 129, 143 f., 160, 
162 f., 198, 267, 272, 369

nüziders (a) – 257

Oberer Bund – 182 – 184
oberfalkenstein → Falkensteiner Burgen 

(schramberg)
oberhohenberg, Burg (schömberg, Zoller-

nalbkreis), herrschaft – 161, 164, 171, 
265, 355 – 360, 403

oberkirch (ortenaukreis) –  150, 156
obernau (Rottenburg, Lkr. tübingen) – 

445, 483
oberndorf am neckar – 270, 302, 448
oberstaad, Burg (öhningen) – 118
oberwilflingen → Wilflingen (Langenens-

lingen)
ochsenstein, Johann von – 80
österreich, herzogtum und herzöge von – 

51, 55 f., 65, 68, 80 – 82, 93, 97, 100 f., 106, 
109 f., 125 – 130, 134 f., 138, 142, 145 f., 
150, 153, 161 – 163, 172, 186, 191, 193, 
197 f., 210, 227 – 230, 236, 238, 240, 250, 
264, 270, 272, 298, 303, 349, 351 f., 355, 
361, 367, 369, 400 f., 403 f., 437, 450, 463, 
472, 476, 480, 500 f., 513

– albrecht V. → albrecht ii., König (hRR)
– albrecht Vi. – 1, 100, 125, 128 – 130, 135, 

138, 140, 142 f., 145 f., 149, 152 f., 155, 
160 – 164, 170 – 172, 194 f., 197, 231, 234, 
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236, 239 f., 265, 304, 337, 340, 341, 345, 
347 – 349, 351, 355 – 360, 365, 367, 403 f., 
443, 457 f., 466

– eleonora, geb. Prinzessin von schottland 
→ schottland, eleonora von

– Friedrich iV. – 105, 108, 114, 117, 125, 
127, 150, 251, 356, 437, 472, 490

– Friedrich V. → Friedrich iii., König und 
Kaiser (hRR)

– Leopold iii. – 55, 80, 227, 230
– Leopold iV. – 134
– mechthild, geb. Pfalzgräfin bei Rhein → 

Pfalz
– sigmund – 127, 129, 132, 135, 145, 161 f., 

167, 170, 185 f., 193 – 195, 197 – 199, 206 f., 
236, 239 f., 264, 305, 337, 352, 360, 
362 – 364, 366 f., 392, 396, 403 f., 415, 476, 
492 f., 515 f.

oettingen, grafen von – 57, 163, 234
– Johann – 116, 323, 505
– Ludwig – 327
– ulrich – 323, 327
– Wilhelm – 322 f., 327
ölenberg, Kloster (Reiningue, F) – 415
offenburg – 465
ofteringen, herren von
– Bösheinz – 483
– hans heinrich 200, 483
oppenau – 156
oratoribus, Johannes de – 339
ortenberg, Burg (Scherwiller, F)
ortenstein, Burg (tomils, ch) – 184, 265
ott, hans, von Basel – 179
ottobeuren, abt von → schedler, Johann, 

abt von ottobeuren
ow, herren von – 280, 483
– Volkhart, genannt Wutfuß – 280
ow-Bodelshausen, herren von
– georg – 484
– Kaspar – 484
ow-Wachendorf, herren von
– Bernhard – 483
owingen (haigerloch) – 315

Paris – 103 f.
Payer/Payrer
– Konrad,  Vogt zu Rheineck – 137, 502
– ulrich, Vogt zu Rheineck – 502
– ursula, verh. v. Freyberg – 323
Peterzell (st. georgen, schwarzwald-Baar-

Kreis) – 448

Pfäfers, Kloster (ch) – 185 f.
Pfäffikon (ch) – 131
Pfäffinger, adelheid – 302
Pfahlheim, Rudolf von – 323, 327
Pfalz, Pfalzgrafschaft und Pfalzgrafen bei 

Rhein bzw. Kurpfalz – 2, 46, 101, 156, 
172, 187 – 189, 191, 199 f., 210, 213, 265 f., 
379, 381 – 383, 421 f., 436, 470

– Friedrich i., der siegreiche – 162 f., 187 f., 
198 – 200, 303, 328, 374, 381 f., 458, 471 f.

– Ludwig iii. – 42, 288
– Ludwig iV. – 96, 115, 127, 136, 151, 156 f., 

188, 271, 517
– mechthild, verh. 1. gfn. v. Württemberg-

urach, 2. hzn. v. österreich – 163 f., 448, 
504

Pfalz-mosbach, otto i. von – 212, 281 f., 
287, 289, 317, 493

Pfalz-simmern, Ruprecht von, Bischof von 
straßburg – 120, 142, 155 – 158, 214, 364, 
419 f., 471 f.

Pfalz-simmern-Zweibrücken, stefan von – 
471

Pfalz-Zweibrücken, Ludwig i. von – 188 f.
Pfau, Familie
– hans – 224, 485
– Jos – 484 f.
– michel – 485
Pfauhausen (Wernau, Lkr. esslingen) – 517
Pfeffinger → Pfäffinger
Pfeil von aulenbach, Konrad – 155
Pfirt (Ferrette), ulrich von – 200
Pforzheim – 383 f., 506
Pfost, Konrad – 179
Pfullendorf (Lkr. sigmaringen) – 117, 169, 

171 f., 202, 209, 271, 411
Pfuser, hans der Ältere – 376
Pfuser von nordstetten, Johann, abt von 

Reichenau – 496
Pillenreuther Weihern, schlacht bei den – 161
Pius ii., Papst – 197, 377 f.
Pless – 202
Plienshalde (esslingen am neckar), schlacht 

an der ~ – 162, 165, 300
Plüderhausen – 503 f.
Pollheim, Willibald von – 85
Puller von hohenburg – 485
– Wirich ii. – 189
– Wirich iii. – 186, 189, 485
Prag – 102
Pratteln (ch) – 148
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Radolfzell am Bodensee – 100, 126, 136, 
139, 162, 170, 195, 213, 264, 404, 493, 510

Ragaz (ch) – 145, schlacht bei ~ – 129, 132
Rammingen, herren von
– hertnit (verschiedene namensträger) – 

45, 323
– ulrich – 323
Ramsberg (donzdorf) – 68
Ramstein, Burg (schramberg), herrschaft – 

39, 133, 147, 149 f., 166 – 168, 170, 177, 
180, 184, 190, 221, 258 f., 303, 349, 
351 – 353, 367, 370, 408, 424, 428 f., 507 f.

Randeck → Randegg
Randecker, hans – 174 f., 195, 371, 405, 452, 

485 f.
Randegg, Burg (gottmadingen) – 39, 120, 

253 f., 256, 485
Randegg, herren von – 93
– Burkhard, Bischof von Konstanz – 262, 

304 f., 333
– heinrich – 112, 143, 333 f., 453
Randen, herrschaft – 264
Randenburg, herren von – 93
– Friedrich – 143
Rangendingen – 310, 315
Rankweil (a) – 516
Rantz, Klaus, genannt hecht – 487
Rapperswil (Kt. st. gallen, ch) – 128, 132, 

236, 476, Frieden von ~ – 126 f., 130, 134, 
137 f., 197, 236

Rappoltsteiner Burgen (Rappoltsweiler/ 
Ribeauvillé, F) – 487

Rappoltstein, herren von – 406 f., 487
– Kaspar – 188 f., 487
– Pantaleon – 487
– smasmann i., österreichischer Landvogt 

– 436 f.
– smasmann ii. – 408, 487
Rappoltsweiler (Ribeauvillé, F) – 487
Ratberg, Werner von – 80
Rauber, Konrad, genannt guttilin – 204, 

208
Ravensburg – 96, 117, 136, 147, 166, 171, 

184, 202 f., 209, 221, 224, 252, 271, 439, 
486, 516, ~er handelsgesellschaft – 166, 
463

Rechberg, herren von – 62, 65 – 72, 80 – 98, 
238 – 241, 244

– agnes, geb. Pfalzgfn. v. tübingen – 269
– anna, verh. v. hornstein-schatzberg – 

357 f.

– christoph – 163, 355
– georg – 79
– ulrich i. – 65
– ulrich ii., Reichslandvogt – 65
– ulrich iii. – 269
Rechberg-hohenrechberg, herren von
– agnes – 85, 88
– agnes (hans’ mutter), geb. gfn. v. → 

helfenstein-Blaubeuren
– albrecht (hans’ onkel, † bei sempach) – 

80 f., 217, 227
– albrecht, Bischof von eichstätt (hans’ 

Bruder) – 83, 85 f., 91 f., 359
– albrecht, Fürstpropst zu ellwangen 

(hans’ sohn) – 3, 183, 207, 377 f., 403
– anna – 85
– Barbara (hans’ tochter), verh. v. Falken-

stein-Falkenstein – 297, 354
– elisabeth (hans’ zweite Frau), geb. gfn. 

v. → Werdenberg-sargans
– georg – 85
– heinrich (hans’ Vater) – 68, 79, 82 f., 85, 

89, 91 f., 217, 249, 337, 399
– heinrich – 85
– heinrich, zu schwarzenberg (hans’ 

sohn) – 250, 253, 368, 375 f., 378
– heinrich, zu Weißenstein (hans’ neffe) – 

206, 378
– Konrad (hans’ Bruder) – 85
– Ludwig (hans’ sohn) – 365
– sophia – 88
– ulrich (hans’ Bruder)  – 83, 85, 91 f., 112, 

133, 162, 232, 254, 337, 359, 394 f., 488, 
504

– Verena, geb. truchsessin von Waldburg 
(hans’ erste Frau) → truchsess von 
Waldburg

– Wilhelm (hans’ großvater) – 68 – 70, 
80 f., 87, 156, 320

– Wilhelm (hans’ Bruder) – 84 – 86, 90 – 92, 
103 f., 107 – 109, 254

– Wilhelm, zu neuburg (hans’ neffe, 
sohn von ulrich) – 204, 206, 378, 395, 
488

– Wilhelm, zu Weikersheim (hans’ neffe, 
sohn von Wilhelm) – 378

– Wolf (hans’ Bruder) – 85, 254
Rechberg-illeraichen, herren von
– agnes, verh. güss – 69
– albrecht – 70 f.
– anna, geb. gfn. v. → Zollern-hechingen
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– gaudenz – 83, 91
– gebhard i. – 68 – 79
– gebhard ii. – 83
– hug – 83, 91
– margarethe, geb. gfn. v. → Zollern- 

hechingen
Rechberg-staufeneck, herren von
– albrecht – 79, 91
– Barbara, geb. v. → Rotenburg
– Ber – 83, 88, 91, 253, 322 – 325, 327 – 330, 

332 – 338, 341 f., 345 – 353, 367 f., 375, 399, 
490

– Veit i. – 79
– Veit ii. – 327, 378
Rechenberg, hans von – 90
Reckenbach, heinrich – 274 f.
Reding, ital – 362
Regensburg – 84
Regisheim (Réguisheim, F) – 164, 488
Regisheim, Peter von – 488
Reichenau, Kloster – 92, 248 f., 259, 344, 

409, 417; ~er Lehengericht 350, 369, 430, 
442 f.

– abt Friedrich → Wartenberg, Friedrich 
von

– abt Johann ii. → hundweil, Johann von
– abt Johann iii. → Pfuser von nord-

stetten, Johann
Reichenweier (Riquewihr, F) – 310
Renhardsweiler bzw. Reinholdsweiler, 

herren von – 490
– albrecht – 490
– Berthold der Ältere – 490
– Berthold der Jüngere – 249, 490
– Konrad – 104, 249, 255, 344, 351, 490 f.
Reischach (Wald, Lkr. sigmaringen) – 488
Reischach, herren von – 488
– Burkhard – 280
– eberhard – 95, 280, 410, 489
– egg – 138, 489
– hans, zu dietfurt (hammann) – 209, 

221, 489 f.
Renchen – 156
Reutlingen – 117, 161, 169, 172, 174 – 177, 

180 f., 186 f., 189, 224, 271, 349, 439, 477, 
512

Rhäzüns, herren von
– anna, verh. gfn. v. Werdenberg-sargans 

– 513 f.
– georg – 182 f.
Rhein, hans vom – 516

Rheinau (ch)
– abt eberhard → schwager, eberhard
– Burg – 147
– stadt und Kloster – 142, 146, 500
Rheineck (Kt. st. gallen, ch) – 502
Rheinfelden (Kt. aargau, ch) – 100, 126, 

128, 133, 142 f., 148, 151 – 154, 162, 
218 – 223, 225, 347, 351, 355 f., 404, 512, 
Burg (stein von ~), herrschaft – 128, 131, 
133, 150 f., 235, Johanniterhaus – 154 f.

Rheinwald (ch) – 182, 365
Rhodos – 286
Rich, heinrich, Ritter – 193
Richiner, Rüdiger, von sulz – 143
Riedheim, von
– Friedrich – 45
– georg – 221
– hans, zu Kaltenberg – 327
– Konrad – 322, 327
– ulrich, zu Kaltenberg – 327
Rietheim (Lkr. tuttlingen) – 294
Ringingen (Burladingen) – 255
Ringingen, truchsess von → truchsess von 

Ringingen
Rödelin, Kunz, von Rangendingen – 310
Röder (Familie) – 156
Rötenbach (bei hornberg, ortenaukreis) – 

205
Rötenbach (alpirsbach, Lkr. Freudenstadt) 

– 205
Rötenberg (aichhalden, Lkr. Rottweil) – 

205
Rötteln, otto von – 154
Roggwil, georg von – 360
Rosenfeld (Zollernalbkreis) – 292, 311
Rosshaupter, Werner – 27, 28, 39, 116, 212, 

511
Rotenburg, Barbara von, verh. v. Rechberg-

staufeneck – 332
Roth von schreckenstein, Karl heinrich – 

4, 13
Rothenburg ob der tauber – 161, 171, 179, 

271
Rothenstein, Ludwig von – 466 f., 490
Rottenburg am neckar – 121, 310, 424, 448
Rottweil – 50, 122 f., 139 f., 161 f., 166 – 172, 

187, 189 f., 265, 271 f., 274 – 284, 286 – 288, 
292, 294, 303, 306, 310, 316 – 318, 325, 
357 – 359, 368 f., 373 – 376, 400, 410, 413, 
438 f., 448, 452, 458, 466, 499 f., 506, 511, 
Pürschgericht – 281, kaiserliches hofge-
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richt – 11, 12, 107, 144, 177, 224, 245 f., 
253, 256, 258, 260, 262 – 264, 267 f., 
272 – 284, 287 f., 290, 293 – 299, 302, 
304 – 307, 309 f., 315, 317 – 319, 322 – 333, 
335 – 342, 345, 349, 352 – 355, 357 f., 
367 – 376, 389 f., 397, 400, 402, 452 f., 459, 
483, 498, 500, 507

Rüber, hans, vom stein – 139, 141
Rübgarten (Pliezhausen, Lkr. Reutlingen) – 

512
Rümlang, ulrich von – 193
Rüti, Kloster (Kt. Zürich, ch) – 228
Rüti, ulrich aus der, Vogt zu Rheinau – 147
Ruggburg (eichenberg in Vorarlberg, a) – 

39, 169, 171, 177, 180, 184 – 187, 257, 303, 
364, 423, 514 f.

Rupprecht, germa, zu Petershausen – 499
Ruprecht, König (hRR) – 82
Ruter, hans, zu ulm – 179

Sachsenheim, herren von – 312 – 314, 387
– elisabeth, geb. v. → neuneck
– Friedrich der Rote – 312
– Friedrich der schwarze (schwarzfritz) – 

307, 334
– hans – 312 – 314
– helena, geb. → Kaib von hohenstein
– hermann – 307, 383
– Konrad – 376
säckingen – 108, 126, 148
säger, Peter, von Flums – 516
safien (safiental, ch) – 365
salem, Kloster – 518
– abt georg i. → münch, georg
salier – 11
salmansweiler (salem, Bodenseekreis) – 179
salmendingen, hans von – 323
salzfass, Burkhard, genannt göp – 491
st. gallen – 107 – 109, 137, 142 f., 167, 438, 

502, Kloster – 82, 502
st. georgen, Kloster (schwarzwald-Baar-

Kreis) – 259, 296, 415
st. georgenschild → gesellschaft mit st. 

georgenschild
st. Jakob an der Birs, schlacht bei – 128, 477
st. Jakob an der sihl, schlacht bei – 126, 

130, 133, 228
st. Jörgenschild → gesellschaft mit st. 

georgenschild
st. trond – 103
st. Wilhelm → gesellschaft st. Wilhelm

sargans (ch) – 145, 184 f., 257 f., 352, 355, 
361 – 363, 365 f.

sarganserland – 100, 106, 108, 125, 129, 132, 
142, 144 f., 182 f., 185 f., 257, 361 – 363, 
365 f., 403, 513 f.

sasbach (ortenaukreis) – 156
sattler, Familie
– Burkhard – 492
– hans, von sulz – 155, 212, 491
saulgau – 233
savoyen – 476
sax-misox, heinrich von – 366
schaffhausen (ch) – 100, 126, 128, 131, 

137 – 140, 142, 146 f., 161 – 163, 169 – 172, 
185, 189, 192 f., 195, 197 f., 256, 304, 367, 
408, 417, 433, 473, 510

schalksburg (albstadt, Zollernalbkreis) – 
83, 204 f., 207, 279, 349, 393 – 395

schams (ch) – 182 – 184, 215, 355, 365 f., 
514

schappel, zu Rottweil, Familie – 276
– heinrich – 277
– Lienhart – 276 f., 315, 373 f.
scharfenberg, Burg (donzdorf) – 68 
scharpf, Konrad, von Freudenberg – 458
schatzberg, Burg (Langenenslingen) – 265, 

321, 328, 357, 458
schauenburg (oberkirch, ortenaukreis) – 

156, 187, 191, 408, 422, 433
schauenburg, herren von – 156
– georg der Ältere – 507
schaumberg, herren von
– georg i., Bischof von Bamberg – 199
– Peter, Bischof von augsburg – 115, 357, 

435, 458
schedler, Johann, abt von ottobeuren – 

117
schellenberg, herren von
– Berthold – 333, 359
– hans – 468
– Konrad – 202, 333 f., 467 f.
schelk, hans, genannt schewenhamer – 179
schenk, hans, genannt Reininsfeld – 492 
schenk von erbach, dietrich, erzbischof 

von mainz – 152, 186, 188, 199
schenk von Limpurg, gottfried, Bischof 

von Würzburg – 160, 172 – 177, 180 f., 
299, 518

schenk von stauffenberg, Friedrich – 483
schenkenzell – 436
schienen, herren von
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– ulrich – 334
– Werner – 95, 118, 123, 133, 193, 200, 360, 

492 f.
schilling von cannstatt, Familie – 266, 490, 

493, 517
– Berthold, zu Wehrstein – 288 f., 302
– heinrich – 104, 116 f., 122 f., 136 – 141, 

231, 249, 315, 342, 438, 490, 493 – 495
– Wolf – 249, 255 f., 315, 339 – 342, 

344 – 346, 349 f., 352, 374, 490
schiltach – 289 f., 292, 298, 509
schilteck (schramberg) – 260, 298, 483 f.
schlegler → gesellschaft mit den schlegeln
schlettstadt (Sélestat, F) – 119
schlosser, michael – 146
schmid, hans, von hägglingen – 143 f., 497
schmid, heinrich, Vogt zu neueberstein – 

302
schmitt, carl – 18, 19
schneider, albrecht, zu hornberg – 303 f.
schnelsdorf, heidenreich – 304
schnittlauch von Kestenberg, Philipp – 155
schon, hans – 276
schön, theodor – 4
schörzingen (schömberg, Zollernalbkreis) – 

452
schopfheim – 190, 475
schottland, eleonora von, verh. herzogin 

von österreich-tirol – 185 f.
schramberg – 258 – 260, 392, 404
schramberg, Burg → hohenschramberg
schrotzburg (öhningen) – 118, 433
schultheiss, Konrad – 116, 212, 285, 437
schuttern – 436
schwabach – 199
schwäbischer Bund – 57, 82, 114
schwäbischer städtebund – 52, 56 f., 60, 80, 

95 f., 105, 109, 114 – 123, 131, 135 f., 
138 – 141, 146, 160 – 181, 184 – 187, 189, 
192 f., 195, 210, 212, 219, 231 f. – 235, 238, 
241, 270 – 272, 278, 283, 288, 299, 301, 
303, 401, 408, 426, 438 f., 443, 455, 467, 
484, 493 f., 506 f.

schwäbisch gmünd – 68, 117, 161, 171, 232, 
431, 494, 505

schwäbisch hall – 115 f., 161, 171, 186, 494, 
506

schwager, eberhard, abt von Rheinau – 146
schwangau, Burg → hohenschwangau
schwangau, herren von
– georg – 103

– hans – 103, 105
– heinrich – 103
– thomas – 103
schwarzer Bund – 182 f., 215
schwarzschneider, Familie
– hans – 458
– Klaus – 458
schwelher, hans, genannt Kleinhans, zu 

Ringingen – 255, 344
schwyz (ch) – 100, 106, 125 – 127, 142, 

145, 183, 265, 361 f., 398
seckenheim, schlacht bei – 199, 206, 381
seestädtebund → Bund der Bodenseestädte
seligmann, zu ulm – 255 f., 323, 339 – 341, 

346, 348, 355
sennheim, dietrich von – 109
sigismund, König und Kaiser (hRR) – 83 f., 

93 f., 96, 102 f., 111, 113 f., 125, 150, 229, 
241, 264, 283, 398, 401, 436, 459 f., 463, 
468, 473

siglin, Klaus, schaffner zu thann – 415
sigmaringen – 149, 393
seckendorf, herren von
– arnold – 115
– heinrich – 116, 122 f.
sempach, schlacht bei/sempacherkrieg – 31, 

55 f., 80 f., 97, 217, 227 – 230
sforza, Francesco, herzog von mailand – 

1 f., 365 f.
sisgau, Landgrafschaft im – 425 f.
solothurn (ch) – 126, 128, 130, 151 f., 265, 

425, 427
sonnenberg, Burg und herrschaft (a) – 

185, 257 f., 352, 355, 361, 364 – 366
sontheim, Konrad von – 323, 327
sonthofen – 209
spaichingen – 418, 438
spenlin, Johannes – 332
speth, Familie – 46, 79, 313 f., 387
– albrecht – 299, 334, 387
– Wolf – 458
speyer, Bischof Reinhard von → helmstatt, 

Reinhard von
spoleto – 508
stadion, hans von – 244, 334, 357
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Straßenraub und Entführung, Plünderung und Brandschatzung, Lösegeld- 
und Schutzgelderpressung waren im deutschen Südwesten des 15. Jahr-
hunderts alltägliche Symptome der ausufernden Fehdeführung. Viele 
dieser Ereignisse wurden maßgeblich von einem berüchtigten schwäbischen 
Adligen gesteuert: Hans von Rechberg (ca. 1410 – 1464). In der Grauzone 
zwischen besoldetem Kriegsdienst, eigenständiger Fehdeführung und or-
ganisierter Kriminalität beteiligte er sich zu Lebzeiten fast ununterbrochen 
an gewalttätigen Auseinandersetzungen. Dabei wurde er zur wichtigsten 
Führungsfigur eines weitverzweigten Netzwerks fehdeführender Adliger, 
die sich gegenseitig bei ihren kriegerischen Unternehmungen unterstütz-
ten. Viele von ihnen stammten aus ehemals mächtigen Familien – Grafen, 
Herren und Ritter aus Schwaben und Franken, dem Elsass, der heutigen 
Schweiz und Vorarlberg – deren größte Gemeinsamkeit im drohenden 
Verlust ihrer Rolle als Herrschaftsträger bestand. Ihre Angriffe richteten 
sich daher vor allem gegen die schwäbischen Reichsstädte und die 
 Eidgenossenschaft, denen sie die Absicht einer Vertreibung des Adels 
 vorwarfen. Für Rechberg und viele seiner Verbündeten war es jedoch letzt-
lich das Verhältnis zu den fürstlichen Regionalmächten Österreich und 
Württemberg, an dem sich ihre politischen Schicksale entschieden.
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